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Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Haushalts- 
und Finanzausschusses 

Gesetz  
über die Feststellung des Haus-

haltsplanes  
des Freistaates Sachsen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 

Gesetz  
über die Feststellung des Haus-

haltsplanes  
des Freistaates Sachsen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 

(Haushaltsgesetz 2023/2024 – HG 
2023/2024) 

(Haushaltsgesetz 2023/2024 – HG 
2023/2024) 

Vom … Vom … 

Der Sächsische Landtag hat am … das 
folgende Gesetz beschlossen: 

Der Sächsische Landtag hat am … das 
folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 § 1

Feststellung des Haushaltsplanes Feststellung des Haushaltsplanes 

Durch dieses Gesetz wird der Haus-
haltsplan des Freistaates Sachsen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Einnah-
men und Ausgaben auf 

Durch dieses Gesetz wird der Haus-
haltsplan des Freistaates Sachsen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Einnah-
men und Ausgaben auf 

1. 24 005 673 700 Euro für das Haus-
haltsjahr 2023 und

1. 24 261 303 000 Euro für das Haus-
haltsjahr 2023 und

2. 24 914 210 900 Euro für das Haus-
haltsjahr 2024

2. 25 083 152 600 Euro für das Haus-
haltsjahr 2024

festgestellt. Der Gesamtplan ist in der An-
lage enthalten. 

festgestellt. Der Gesamtplan ist in der An-
lage enthalten. 

§ 2 § 2

Kreditermächtigungen Kreditermächtigungen 

(1) In den Haushaltsjahren 2023 und
2024 nimmt der Freistaat Sachsen netto 
keine Kredite zur Deckung von Ausgaben 
auf. Die Absätze 3 bis 5 bleiben hiervon un-
berührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t
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(2) Die Normallage im Sinne von § 18 
Absatz 3 der Sächsischen Haushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), 
die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, beträgt 16 124 000 000 Euro für das 
Haushaltsjahr 2023 und 17 052 000 000 
Euro für das Haushaltsjahr 2024. 

(2) Die Normallage im Sinne von § 18 
Absatz 3 der Sächsischen Haushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), 
die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, beträgt 15 603 000 000 Euro für das 
Haushaltsjahr 2023 und 16 568 000 000 
Euro für das Haushaltsjahr 2024. 

(3) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, Kassenverstärkungs-
kredite in Höhe von bis zu 10 Prozent des in 
§ 1 Satz 1 für das laufende Haushaltsjahr 
festgestellten Betrages aufzunehmen. Es 
wird ferner ermächtigt, zum Ankauf von 
Schuldtiteln des Freistaates Sachsen im 
Wege der Marktpflege Kredite bis zu 10 Pro-
zent des Betrages der umlaufenden Anteile 
und Obligationen aufzunehmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, ab November des lau-
fenden Haushaltsjahres im Vorgriff auf die 
Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 2 Pro-
zent des in § 1 Satz 1 für das laufende 
Haushaltsjahr festgestellten Betrages auf-
zunehmen. Die hiernach aufgenommenen 
Kredite sind auf die Kreditermächtigung des 
nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, Einnahmen aus Kredit-
aufnahmen in Anwendung von § 72 Ab-
satz 6 der Sächsischen Haushaltsordnung 
in das folgende Haushaltsjahr umzubuchen. 
Desgleichen dürfen unter Beachtung des 
§ 76 Absatz 2 der Sächsischen Haushalts-
ordnung in den folgenden Haushaltsjahren 
eingehende Einnahmen aus Kreditaufnah-
men im laufenden Haushaltsjahr zu Guns-
ten des laufenden Haushalts gebucht oder 
umgebucht werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 3 § 3 

Konjunkturpolitisch bedingte Maßnah-
men 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Staatsregierung kann bei einer 
allgemeinen Abschwächung der Wirt-
schaftstätigkeit gemäß § 6 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 14 des Gesetzes zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I 
S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, zusätzliche Ausgaben 
beschließen, wenn und soweit hierfür zu-
sätzliche Finanzhilfen des Bundes gemäß 
Artikel 104b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland zur Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zur 
Verfügung stehen. 

 

(2) Im Fall einer die volkswirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit übersteigenden 
Nachfrageausweitung kann die Staatsregie-
rung das Staatsministerium der Finanzen 
ermächtigen, die Verfügung über bestimmte 
Ausgabemittel, den Beginn von Baumaß-
nahmen und das Eingehen von Verpflich-
tungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre 
von seiner Einwilligung abhängig zu ma-
chen. Für das Verfahren gelten die Regelun-
gen gemäß § 42 Absatz 1 Satz 3 und Ab-
satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung 
entsprechend. Das Staatsministerium der 
Finanzen hat die dadurch nach Ablauf eines 
Haushaltsjahres frei werdenden Mittel, so-
weit sie nicht zur Verminderung des Kredit-
bedarfs verwendet werden können, einer 
Konjunkturausgleichsrücklage gemäß § 42 
Absatz 1 Satz 2 der Sächsischen Haushalts-
ordnung zuzuführen.  
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§ 4 § 4 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 
Satz 4 der Sächsischen Haushaltsordnung 
wird auf 5 000 000 Euro festgelegt. Satz 1 
gilt für Verpflichtungsermächtigungen ent-
sprechend. Insoweit sind die voraussichtlich 
kassenwirksam werdenden jeweiligen Jah-
resbeträge maßgebend. 

 

(2) Der Betrag nach § 37 Absatz 4 der 
Sächsischen Haushaltsordnung wird auf 
0 Euro festgelegt. Eine erhebliche finanzi-
elle Bedeutung nach § 37 Absatz 4 der 
Sächsischen Haushaltsordnung liegt ab ei-
nem Betrag von mehr als 5 000 000 Euro 
vor. Bei Verpflichtungsermächtigungen sind 
die voraussichtlich kassenwirksam werden-
den jeweiligen Jahresbeträge maßgebend. 

 

(3) Vor Einwilligung in über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben sowie Verpflich-
tungsermächtigungen von erheblicher finan-
zieller Bedeutung ist der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss des Landtages anzuhören, 
sofern nicht aus zwingenden Gründen eine 
Ausnahme geboten ist. 
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§ 5 § 5 

Gewährleistungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 
2023 und 2024 im Zusammenhang mit der 
Kapitalausstattung von Unternehmen des 
privaten Rechts, an denen der Freistaat 
Sachsen beteiligt ist, und Unternehmen in 
der Rechtsform einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, bei denen der Frei-
staat Sachsen Gewährträger oder Träger 
ist, Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen zu übernehmen. Glei-
ches gilt im Zusammenhang mit der Beteili-
gung der in Satz 1 genannten Unternehmen 
an der Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder. Gewährleistungen nach den 
Sätzen 1 und 2 dürfen bis zur Höhe von ins-
gesamt 250 000 000 Euro jährlich übernom-
men werden. Darüber hinausgehende Ge-
währleistungen bedürfen der Einwilligung 
des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtages. 

 

(2) Darüber hinaus kann das Staatsmi-
nisterium der Finanzen insbesondere zur 
Förderung der Wirtschaft, der Land- und 
Forstwirtschaft, des Wohnungsbaus sowie 
des sozialen Bereiches Bürgschaften nach 
Maßgabe der jeweils geltenden Bürg-
schaftsrichtlinien, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen in Höhe von bis zu 
2 000 000 000 Euro jährlich übernehmen, 
wenn eine anderweitige Finanzierung nicht 
möglich ist und ein erhebliches volkswirt-
schaftliches Interesse an der Durchführung 
der Maßnahmen besteht. 
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(3) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 
2023 und 2024 zu Gunsten von Landesein-
richtungen, Anstalten des öffentlichen 
Rechts und vom Freistaat Sachsen instituti-
onell geförderten Einrichtungen und privat-
wirtschaftlichen Unternehmen, die Aufga-
ben im Rahmen der Ausführung des Atom-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3530) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, im Auftrag des Freistaates Sach-
sen wahrnehmen, im Rahmen der von die-
sen zu erbringenden atomrechtlichen De-
ckungsvorsorge Freistellungen bis zur Höhe 
von 65 000 000 Euro jährlich neu zu über-
nehmen. Soweit eine Einrichtung gemein-
sam mit einer oder mehreren anderen Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts geför-
dert wird, gilt dies nur für den Anteil an der 
Deckungsvorsorgesumme, der dem Anteil 
des Freistaates Sachsen an der institutio-
nellen Förderung der betreffenden Einrich-
tung entspricht. 

 

(4) Gewährleistungsübernahmen nach 
Absatz 2 bedürfen der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtages, soweit sie 25 000 000 Euro im 
Einzelfall übersteigen. 

 

(5) Dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss des Landtages ist über die geleiste-
ten Gewährleistungen nach den Absätzen 1 
bis 3 nach Ablauf des Haushaltsjahres eine 
Übersicht zu geben, die mindestens den 
Empfänger sowie Höhe, Art und Zweck der 
jeweils geleisteten Gewährleistungen aus-
weist. 

 

§ 6 § 6 

Stellenplan Stellenplan 

(1) Der Stellenplan umfasst Planstel-
len und andere Stellen (Stellen) und gliedert 
sich in Personalsoll A, B, C und D. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Personalsoll A umfasst Stellen für 
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und 
Richter sowie Beschäftigte, soweit diese 
Stellen nicht nach den Absätzen 3 bis 5 ei-
nem anderen Personalsoll zugeordnet sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Personalsoll B umfasst vorbehalt-
lich der Absätze 4 und 5 andere Stellen für: 

(3) Personalsoll B umfasst vorbehalt-
lich der Absätze 4 und 5 andere Stellen für: 

1. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Anwärterinnen und Anwärter sowie Re-
ferendarinnen und Referendare in öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nissen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Studierende an der Berufsakademie 
Sachsen, die mit Einrichtungen des 
Freistaates Sachsen als Praxispartner 
einen Ausbildungsvertrag schließen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Auszubildende in tariflichen Ausbil-
dungsverhältnissen, die dem Geltungs-
bereich des Tarifvertrages für Auszubil-
dende der Länder in Ausbildungsberu-
fen nach dem Berufsbildungsgesetz 
vom 12. Oktober 2006 (MBl. SMF 2007 
S. 1, 111), der zuletzt durch den zuge-
hörigen Änderungstarifvertrag Num-
mer 10 vom 29. Januar 20201) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, oder dem Tarifvertrag für 
Auszubildende der Länder in Pflegebe-
rufen vom 12. Oktober 2006 (MBl. SMF 
2007 S. 1, 117), der zuletzt durch den 
zugehörigen Änderungstarifvertrag 
Nummer 10 vom 29. Januar 20201) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, unterliegen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

                                                 
1) einsehbar auf der Internetseite der Tarifgemeinschaft deutscher Länder unter der Adresse  

www.tdl-online.de 
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5. Praktikantinnen und Praktikanten in ta-
riflichen Praktikumsverhältnissen, die 
dem Geltungsbereich des Tarifvertra-
ges über die Regelung der Arbeitsbe-
dingungen der Praktikantinnen/Prakti-
kanten der Länder vom 9. Dezember 
2011 (MBl. SMF 2012 S. 46, 47), der 
zuletzt durch den Änderungstarifvertrag 
Nummer 5 vom 2. März 2019 
(SächsABl. S. 1444, 1504) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, unterliegen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. wissenschaftliche Volontärinnen und 
Volontäre und 

6. wissenschaftliche Volontärinnen und 
Volontäre, 

7. Akademikerinnen und Akademiker in 
Fachausbildung oder fachlicher Weiter-
bildung, sofern die jeweilige Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung oder die 
jeweilige Weiterbildungsordnung einen 
entsprechenden praktischen Einsatz 
vorsieht. 

7. Akademikerinnen und Akademiker in 
Fachausbildung oder fachlicher Weiter-
bildung, sofern die jeweilige Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung oder die 
jeweilige Weiterbildungsordnung einen 
entsprechenden praktischen Einsatz 
vorsieht und 

8. Auszubildende nach dem MT-Berufe-
Gesetz vom 24. Februar 2021 (BGBl I 
S. 274), in der jeweils geltenden Fas-
sung, die mit Einrichtungen des Frei-
staates Sachsen eine Vereinbarung 
über die Durchführung von Teilen der 
praktischen Ausbildung schließen. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(4) Personalsoll C umfasst mit Aus-
nahme der anderen Stellen im Sinne von 
Absatz 5 alle Stellen in 

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Staatsbetrieben nach § 26 Absatz 1 
Satz 1 der Sächsischen Haushaltsord-
nung oder Einrichtungen, die wie 
Staatsbetriebe im Sinne von § 26 Ab-
satz 1 Satz 1 der Sächsischen Haus-
haltsordnung geführt werden, sowie 
Sondervermögen nach § 26 Absatz 3 
Satz 1 der Sächsischen Haushaltsord-
nung; ausgenommen sind die Beschäf-
tigten der Krankenhäuser und Heime in 
der Trägerschaft des Freistaates Sach-
sen, und 
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2. Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, deren Ge-
samtausgaben regelmäßig zu mehr als 
50 Prozent vom Freistaat Sachsen zu-
schussfinanziert werden, soweit der 
Freistaat Sachsen für deren Personal 
Dienstherr oder Arbeitgeber ist. 

 

(5) Personalsoll D umfasst andere 
Stellen für Beschäftigte zur Absicherung ei-
nes zusätzlichen Personalbedarfs bei der 
Durchführung einmaliger und zeitlich be-
grenzter Vorhaben (Projekte). Diese Stellen 
werden mit einem auf das Jahr des Projekt-
endes bezogenen Vermerk „künftig wegfal-
lend“ (kw-Vermerk) ausgebracht. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Bei der Bewirtschaftung der Perso-
nalausgaben sind die Verwaltungen, vorbe-
haltlich der Regelungen in den §§ 7 bis 7f 
und anderweitiger gesetzlicher Regelungen, 
an den Stellenplan gebunden. Bei der Be-
wirtschaftung der Personalausgaben der 
Personalsoll A, B und D sind die Verwaltun-
gen darüber hinaus an die veranschlagte 
Personalausgabenhöhe gebunden. Dies gilt 
auch, soweit keine Stellenplanbindung be-
steht. Für die Bewirtschaftung der Personal-
ausgaben der in den in Absatz 4 genannten 
Einrichtungen geführten Stellen gilt Satz 2 
entsprechend. 5Das Staatsministerium der 
Finanzen kann Ausnahmen von der Stellen-
planbindung für das Personalsoll C zulas-
sen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Abschluss von Verträgen zur 
Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) wird 
nicht zugelassen. Das Staatsministerium 
der Finanzen kann bei Unabweisbarkeit 
Ausnahmen zulassen. Die Ausnahme gilt 
als zugelassen bei Verträgen für die Verbin-
dungsbüros des Freistaates Sachsen in 
Brüssel, Prag und Breslau, deren Laufzeit 
auf die Geltungsdauer dieses Gesetzes be-
grenzt ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 7 § 7 

Ausnahmen von der Stellenplanbindung u n v e r ä n d e r t  

(1) Außerhalb des Stellenplanes kön-
nen geführt werden: 

 

1. Aushilfskräfte für Beamtinnen, Richte-
rinnen und Beschäftigte, die sich in Mut-
terschutz oder im mutterschutzrechtli-
chen Beschäftigungsverbot befinden, 

 

2. geringfügig Beschäftigte im Sinne von 
§ 8 Absatz 1 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch – Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Sozialversicherung – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 10. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5162) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 

3. Beschäftigte, für die ein Eingliederungs-
zuschuss nach § 88 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 
1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt 
durch Artikel 1a des Gesetzes vom 23. 
März 2022 (BGBl. I S. 760) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, gewährt wird, 

 

4. Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilli-
gendienstegesetzes vom 16. Mai 2008 
(BGBl. I S. 842), das zuletzt durch Arti-
kel 80 des Gesetzes vom 20. August 
2021 (BGBl. I S. 3932) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

 

5. Freiwillige im Sinne des Bundesfreiwilli-
gendienstgesetzes vom 28. April 2011 
(BGBl. I S. 687), das zuletzt durch Arti-
kel 81 des Gesetzes vom 20. August 
2021 (BGBl. I S. 3932) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und 
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6. wissenschaftliche und künstlerische 
Hilfskräfte sowie studentische Hilfs-
kräfte im Sinne des Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Januar 
2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 1. Juni 2022 
(SächsGVBl. S. 381) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
und studentische Hilfskräfte im Sinne 
des Sächsischen Berufsakademiege-
setzes vom 9. Juni 2017 (Sächs-
GVBl. S. 306), das durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 21. Mai 2021 (Sächs-
GVBl. S. 578) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung. 

 

(2) Außerhalb des Stellenplanes kön-
nen ferner geführt werden: 

 

1. bei Finanzierung aus Förderprogram-
men der Europäischen Union 

 

a) Beschäftigte, die im Rahmen der 
technischen Hilfe finanziert wer-
den; dies gilt auch, soweit diese 
Beschäftigten für Zeiträume von 
Personalentwicklungsmaßnahmen 
aus Landesmitteln finanziert wer-
den, oder 

 

b) Beschäftigte, die im Rahmen ande-
rer Förderprogramme mindestens 
zu 50 Prozent finanziert werden, 

 

2. Beschäftigte bei sonstiger Drittmittelfi-
nanzierung von mindestens 75 Pro-
zent, 

 

3. Beschäftigte bei sonstiger dauerhafter 
Finanzierung durch Dritte von 100 Pro-
zent, 
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4. Beschäftigte an der Landesschule für 
Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, 
Förderzentrum mit dem Förderschwer-
punkt Sehen und Landeszentrum zur 
Betreuung Blinder und Sehbehinderter, 
sowie an der Landesschule mit dem 
Förderschwerpunkt Hören, Förderzent-
rum Samuel Heinicke, in Trägerschaft 
des Freistaates Sachsen bei dauerhaf-
ter Drittmittelfinanzierung der Leistun-
gen durch die gesetzlichen Kranken-
kassen und den Träger der Sozialhilfe, 
soweit in den Erläuterungen der jeweili-
gen Haushaltsstellen Anzahl und Wer-
tigkeiten ausgewiesen werden, sowie 

 

5. befristet Beschäftigte an Hochschulen 
gemäß § 1 Absatz 1 des Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetzes, soweit 
diese aus Projektmitteln finanziert wer-
den. 

 

Eine unbefristete Einstellung setzt in den in 
Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Fällen 
voraus, dass gewährleistet ist, dass die Stel-
leninhaber nach Auslaufen der Finanzie-
rung aus Mitteln Dritter auf besetzbare Stel-
len übernommen werden können. 

 

§ 7a § 7a 

Ergänzende Regelung zu § 17 Absatz 5 
und 6 der Sächsischen Haushaltsord-

nung 

u n v e r ä n d e r t  

Das Staatsministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen 
Ressorts, des Rechnungshofes, der Verwal-
tung des Landtages oder des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten mit Einwilligung 
des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtages Stellen auszubringen oder 
gleichwertig umzuwandeln, wenn dafür ein 
unabweisbares, auf andere Weise nicht zu 
befriedigendes Bedürfnis besteht. Der An-
trag auf Ausbringung zusätzlicher Stellen ist 
zeitgleich auch dem Rechnungshof zu über-
senden. Dieser kann dazu Stellung nehmen. 
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§ 7b § 7b 

Ergänzende Regelung zu § 47 der Säch-
sischen Haushaltsordnung 

Ergänzende Regelung zu § 47 der Säch-
sischen Haushaltsordnung 

(1) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt zuzulassen, dass von 
einem kw-Vermerk mit Datumsangabe ab-
gewichen wird, wenn die Stelle weiter benö-
tigt wird, weil sie nicht rechtzeitig frei wird. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt zuzulassen, dass ein 
kw-Vermerk auch bei einer anderen gleich-
wertigen Besoldungs- oder Entgeltgruppe 
mit mindestens der gleichen finanziellen 
Auswirkung innerhalb des Einzelplanes voll-
zogen wird, als er im Haushaltsplan ausge-
bracht ist. Die Regelung gilt entsprechend 
bei Vollziehung des kw-Vermerks in einem 
anderen Einzelplan. 

entfällt 

§ 7c § 7c 

Ergänzende Regelung zu § 49 der Säch-
sischen Haushaltsordnung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) In Einzelfällen können mit Einwilli-
gung des Staatsministeriums der Finanzen 
über § 49 Absatz 3 der Sächsischen Haus-
haltsordnung hinaus und für längstens ein 
Jahr je zwei Bedienstete im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 
auf jeweils einer Stelle für Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst oder je zwei Auszubildende auf je-
weils einer Auszubildendenstelle geführt 
werden. Entsprechendes gilt, soweit der 
Vorbereitungsdienst in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis außer-
halb des Beamtenverhältnisses abgeleistet 
wird. Die Einwilligung nach den Sätzen 1 
und 2 gilt als erteilt, soweit eine Verlänge-
rung des Vorbereitungsdienstes gemäß der 
jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung oder des Ausbildungsverhältnisses ei-
nes Auszubildenden nach dem Tarifvertrag 
für Auszubildende der Länder in Ausbil-
dungsberufen nach dem Berufsbildungsge-
setz erforderlich ist. 
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(2) In Fällen der Gewährung von Pfle-
gezeit nach dem Pflegezeitgesetz vom 
28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 
März 2022 (BGBl. I S. 482) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, o-
der von Elternzeit, bei ruhendem Arbeitsver-
hältnis wegen Gewährung einer Rente auf 
Zeit oder bei Arbeitsunfähigkeit von Be-
schäftigten nach Ende des Entgeltfortzah-
lungszeitraumes kann zur Überbrückung ei-
nes unabweisbaren Aushilfsbedarfs das 
freie Stellengehalt der betreffenden Stelle 
ganz oder teilweise für die Beschäftigung 
von Aushilfskräften verwendet werden. 

 

(3) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, die haushaltsmäßige 
Umsetzung von Altersteilzeit und sonstigen 
Arbeitszeitmodellen zu regeln. 

 

§ 7d § 7d 

Ergänzende Regelung zu § 50 der Säch-
sischen Haushaltsordnung 

Ergänzende Regelung zu § 50 der Säch-
sischen Haushaltsordnung 

(1) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, 

(1) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, 

1. über § 50 Absatz 1, auch in Verbindung 
mit Absatz 6 der Sächsischen Haus-
haltsordnung hinaus im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ressorts hinsicht-
lich neu zu begründender Ausbildungs-
verhältnisse freie oder frei werdende 
Stellen der Personalsoll B und C sowie 
die dazugehörigen Personalausgaben 
in andere Kapitel desselben Einzelpla-
nes oder in andere Einzelpläne umzu-
setzen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. über § 50 Absatz 1 ,auch in Verbindung 
mit Absatz 6 der Sächsischen Haus-
haltsordnung hinaus im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ressorts Stellen 
und die dazugehörigen Personalausga-
ben in andere Kapitel desselben Einzel-
planes oder in andere Einzelpläne um-
zusetzen, wenn dies dem beschlosse-
nen oder einem zusätzlichen Stellenab-
bau dient, und 

2. über § 50 Absatz 1 ,auch in Verbindung 
mit Absatz 6 der Sächsischen Haus-
haltsordnung hinaus im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ressorts Stellen 
und die dazugehörigen Personalausga-
ben in andere Kapitel desselben Einzel-
planes oder in andere Einzelpläne um-
zusetzen und 
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3. bei ressortübergreifenden Abordnun-
gen von Bediensteten innerhalb der 
Staatsverwaltung auf Antrag des zu-
ständigen Ressorts bei der aufnehmen-
den Dienststelle Abordnungsleerstellen 
auszubringen; bei ressortinternen Ab-
ordnungen gelten die Abordnungsleer-
stellen mit Beginn der Abordnung für 
deren Dauer als ausgebracht; in diesen 
Fällen ist die jeweilige Abordnung dem 
Staatsministerium der Finanzen anzu-
zeigen; die von der Abordnung be-
troffene Stelle der abgebenden Dienst-
stelle darf nicht neu besetzt werden. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Regelungen finden entsprechend An-
wendung auf den Rechnungshof, die Ver-
waltung des Landtages und den Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten. 

Die Regelungen finden entsprechend An-
wendung auf den Rechnungshof, die Ver-
waltung des Landtages und den Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten. 

(2) Bedienstete, die als Abgeordnete 
in den Landtag, in den Bundestag oder in 
das Europäische Parlament gewählt sind, 
können auf Leerstellen geführt werden. Die 
entsprechende Leerstelle gilt für die Dauer 
des Mandats als Abgeordneter als ausge-
bracht und ist dem Staatsministerium der Fi-
nanzen mit Ausbringung anzuzeigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wird Bediensteten Elternzeit ge-
währt, können diese über § 50 Absatz 4 
Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6 der 
Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf 
Leerstellen geführt werden. Die entspre-
chende Leerstelle gilt mit Beginn der Eltern-
zeit als ausgebracht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Wird Beschäftigten eine Rente auf 
Zeit wegen voller Erwerbsminderung ge-
währt, können diese über § 50 Absatz 4 
Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6 der 
Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf 
Leerstellen geführt werden. Die entspre-
chende Leerstelle gilt mit Beginn des Ru-
hens des Arbeitsverhältnisses wegen der 
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung 
nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder vom 12. Oktober 2006 (MBl. SMF 
2007 S. 1, 44), der zuletzt durch den Ände-
rungstarifvertrag Nummer 11 vom 2. März 
2019 (SächsABl. S. 1444, 1445) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, als ausgebracht. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wird ein Bediensteter, der auf einer 
Leerstelle geführt wird, befördert oder hö-
hergruppiert oder verschiebt sich seine 
Rückkehr in die Staatsverwaltung zeitlich, 
gilt die Leerstelle als entsprechend ange-
passt. Die Anpassung ist dem Staatsminis-
terium der Finanzen unverzüglich nach ih-
rem Eintritt anzuzeigen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Wird eine Ruhestandsbeamtin oder 
ein Ruhestandsbeamter gemäß § 29 Ab-
satz 1 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2250) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit § 53 Absatz 2 des Sächsischen 
Beamtengesetzes vom 18. Dezember 2013 
(SächsGVBl. S. 970, 971), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 
(SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, oder ge-
mäß § 29 Absatz 2 des Beamtenstatusge-
setzes erneut in ein Beamtenverhältnis be-
rufen, kann diese oder dieser vorüberge-
hend über § 50 Absatz 4 Satz 1 der Sächsi-
schen Haushaltsordnung hinaus auf einer 
Leerstelle geführt werden. Die Leerstelle gilt 
mit der erneuten Berufung in ein Beamten-
verhältnis als ausgebracht. Die Beamtin o-
der der Beamte ist auf die nächste freie ent-
sprechende Planstelle im Stellenplan des je-
weils betroffenen Einzelplanes und Kapitels 
einzuweisen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Das Staatsministerium der Finan-
zen kann abweichend von § 50 Absatz 4 
Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6 der 
Sächsischen Haushaltsordnung eine Leer-
stelle mit einem kw-Vermerk schaffen, wenn 
der Bedienstete mindestens sechs Monate 
unter Fortfall der Dienstbezüge beurlaubt o-
der gegen volle Kostenerstattung zu einer 
Stelle außerhalb der Staatsverwaltung ab-
geordnet oder zugewiesen wird und ein un-
abweisbares Bedürfnis besteht, die Plan-
stelle neu zu besetzen. Über den weiteren 
Verbleib ist im nächsten Haushaltsplan zu 
bestimmen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Abweichend von den Regelungen 
in den Absätzen 2 bis 4 kann für Beschäf-
tigte auf die Ausbringung einer Leerstelle 
verzichtet werden, wenn anderweitig sicher-
gestellt ist, dass im Zeitpunkt der Rückkehr 
eine der Entgeltgruppe entsprechende 
Stelle zur Verfügung steht. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 7e § 7e 

Leistungsorientierte Besoldung und au-
ßertarifliche Leistungsprämien 

u n v e r ä n d e r t  

Die Gewährung von leistungsorientier-
ter Besoldung an Beamtinnen und Beamte 
sowie an Richterinnen und Richter richtet 
sich nach den Regelungen der §§ 67 bis 69 
des Sächsischen Besoldungsgesetzes vom 
18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 
1005), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 9. Februar 2022 (Sächs-
GVBl. S. 134) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung. Die Gewährung 
von außertariflichen Leistungsprämien an 
Beschäftigte richtet sich nach der VwV Leis-
tungsprämien vom 6. Juli 2021 
(SächsABl. S. 990), enthalten in der Verwal-
tungsvorschrift vom 6. Dezember 2021 
(SächsABl. SDr. S. S 178), in der jeweils 
geltenden Fassung. Die hierfür erforderli-
chen Ausgaben sind, soweit sie über die 
veranschlagten Ausgaben in den Sammel-
kapiteln bei Titel 422 06 hinausgehen, im je-
weiligen Einzelplan wie folgt zu erwirtschaf-
ten: 
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1. soweit kw-Vermerke früher vollzogen 
werden als angegeben, können die 
dadurch eingesparten Personalausga-
ben im laufenden Haushaltsjahr für die 
Leistungsbezahlung herangezogen 
werden, 

 

2. Ausgaben, die dadurch eingespart wer-
den, dass eine im laufenden Haushalts-
jahr frei werdende oder im Vorjahr frei 
gewordene, wieder besetzbare Stelle 
vorübergehend nicht besetzt wird, kön-
nen bis zum Zeitpunkt der Wiederbeset-
zung, längstens für die Dauer von 
zwölf Monaten, jedoch nicht über den 
31. Dezember 2024 hinaus, ebenfalls 
für die Leistungsbezahlung herangezo-
gen werden, 

 

3. Ausgaben, die bei Beamtinnen und Be-
amten durch leistungsbedingte Verzö-
gerungen im Stufenaufstieg eingespart 
werden, dürfen zur Gewährung von 
Leistungsbezahlung im Beamtenbe-
reich herangezogen werden. 

 

Andere Stellen des Personalsoll B und D 
dürfen für die Einsparungen nicht herange-
zogen werden. Die Leistungsbezahlung, so-
weit sie über die veranschlagten Ausgaben 
in den Sammelkapiteln bei Titel 422 06 hin-
ausgeht, setzt voraus, dass die verfügbaren 
Ausgabeermächtigungen bei den Personal-
ausgaben im jeweiligen Einzelplan nicht 
überschritten werden. 

 

§ 7f § 7f 

Besondere Regelungen zur Personalbe-
wirtschaftung an Hochschulen 

u n v e r ä n d e r t  

An Hochschulen gemäß § 1 Absatz 1 
des Sächsischen Hochschulfreiheitsgeset-
zes können außerhalb des Stellenplans ge-
führt werden: 
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1. bis zu 84 Leerstellen für Professorinnen 
und Professoren und Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren der Besol-
dungsgruppen W 1, W 2 und W 3, wenn 
deren Personalausgaben, grundsätz-
lich einschließlich des Versorgungszu-
schlages, aus Mitteln Dritter vollständig 
finanziert werden und die Hochschulen 
gewährleisten, die Stelleninhaber im 
Falle unbefristeter Dienstverhältnisse 
nach Auslaufen der Finanzierung aus 
Mitteln Dritter auf besetzbare Stellen zu 
übernehmen, 

 

2. im Haushaltsjahr 2023 bis zu 11 Leer-
stellen für Beschäftigte an Hochschu-
len, deren Personalausgaben aus der 
Bund-Länder-Vereinbarung über den 
Hochschulpakt 2020 und der Bund-Län-
der-Vereinbarung über den Zukunfts-
vertrag – Studium und Lehre stärken fi-
nanziert werden, 

 

3. bis zu 130 Leerstellen für Professorin-
nen und Professoren der Besoldungs-
gruppen W 2 und W 3, wenn deren Per-
sonalausgaben mindestens in Höhe 
von 85 Prozent aus Mitteln Dritter finan-
ziert werden, 

 

4. bis zu 17 Leerstellen für Professorinnen 
und Professoren sowie Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren der Be-
soldungsgruppen W 1, W 2 und W 3 je-
weils für die Dauer von drei Jahren, 
wenn deren Personalausgaben ein-
schließlich des Versorgungszuschlages 
aus Hochschulmitteln finanziert werden 
und die Hochschulen gewährleisten, die 
Stelleninhaber unter Berücksichtigung 
struktureller Veränderungen im Zuge 
der Hochschulentwicklungsplanung auf 
besetzbare Stellen zu übernehmen, 

 

5. bis zu 53 Leerstellen für Professorinnen 
und Professoren sowie Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren der Be-
soldungsgruppen W 1, W 2 und W 3, 
deren Personalausgaben aus der 
Bund-Länder-Vereinbarung zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses finanziert werden, und 
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6. bis zu 12 Leerstellen für Professorinnen 
und Professoren sowie Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren der Be-
soldungsgruppen W 1, W 2 und W 3, 
deren Personalausgaben im Rahmen 
der Bund-Länder-Vereinbarung zur 
Förderung von Spitzenforschung an 
Universitäten (Exzellenzstrategie) zu 
75 Prozent durch den Bund finanziert 
werden. 

 

Die Leerstellen gelten mit Abschluss der Be-
rufungsvereinbarung mit dem zu Berufen-
den und bei Beschäftigten mit Abschluss 
des Arbeitsvertrages als ausgebracht. So-
fern sie nicht bereits im Haushaltsplan zur 
Verfügung stehen, sind sie im nächsten 
Haushaltsplan mit entsprechendem Haus-
haltsvermerk zu veranschlagen. Mit Beendi-
gung der Finanzierung oder Erstattung der 
Personalausgaben durch Dritte entfällt die 
Leerstelle. 

 

§ 8 § 8 

Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Im Haushaltsjahr 2023 werden 49 
Stellen und im Haushaltsjahr 2024 49 Stel-
len sowie die dazugehörigen Personalaus-
gaben zur Absicherung der Pflicht zur Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen 
nach § 154 Absatz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2016, BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 
(BGBl. I. S. 760) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, gesperrt. 
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(2) Die Zahl der je Ressort zu sperren-
den Stellen bemisst sich nach der ressort-
spezifischen durchschnittlichen Einstel-
lungsquote schwerbehinderter Menschen, 
nach dem Anteil der mit schwerbehinderten 
Menschen besetzten Arbeitsplätze (jahres-
durchschnittliche Beschäftigungsquote) so-
wie nach dem geplanten Personalsoll A ge-
mäß § 6 Absatz 2 und dem Personalsoll C 
gemäß § 6 Absatz 4 ohne den künstleri-
schen Bereich des Staatsbetriebes Sächsi-
sche Staatstheater (Kapitel 12 79), ohne 
den Personalpool Demografie (Kapitel 02 
09) und ohne den Personalpool Digitalisie-
rung (Kapitel 02 10). Für die Anzahl der 
Sperrstellen je Ressort wird eine Ober-
grenze von 25 festgelegt. Diese Obergrenze 
entfällt, wenn in einem Ressort die jahres-
durchschnittliche Beschäftigungsquote im 
Vorvorjahr und Vorjahr deutlich rückläufig 
ist. 

 

(3) Die konkrete Aufteilung der Stellen-
sperren auf die Ressorts erfolgt durch das 
Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Finan-
zen. Die Stellensperren gelten nicht für Res-
sorts, die im Vorvorjahr die Pflichtquote 
nach § 154 Absatz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch erreicht haben. 
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(4) Die nach Absatz 1 gesperrten Stel-
len und die dazugehörigen Personalausga-
ben sind dem Stellenpool zuzuführen, so-
weit sie nicht bis zum Ende des jeweiligen 
Haushaltsjahres mit schwerbehinderten 
Menschen oder diesen nach § 2 Absatz 3 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
gleichgestellten Menschen besetzt werden 
können. Dabei ist die Zuführung von befris-
teten Stellen nicht möglich. Die Zuführung 
der Stellen und der dazugehörigen Perso-
nalausgaben in den Stellenpool erfolgt 
durch das Staatsministerium der Finanzen 
in Abstimmung mit dem Staatsministerium 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Solange die erforderliche Anzahl 
der regulären Stellen dem Stellenpool nicht 
zugeführt wurde, ist die Neubesetzung freier 
Stellen durch das jeweilige Ressort nicht zu-
lässig. Besetzt ein Ressort in einem Haus-
haltsjahr mehr freie Stellen mit schwerbe-
hinderten Menschen als Sperrstellen ausge-
bracht sind, können diese Mehrbesetzun-
gen auf die Sperrstellen im Folgejahr ange-
rechnet werden. Ist die Zahl der mit schwer-
behinderten und diesen gleichgestellten be-
hinderten Menschen besetzten Stellen am 
31. Oktober des Vorjahres kleiner als zum 
gleichen Zeitpunkt des Vorvorjahres, erhöht 
sich die Anzahl der zu sperrenden Stellen 
um den Differenzbetrag. 

 

(5) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, den Stellenpool für 
schwerbehinderte Menschen für die Haus-
haltsjahre 2021 und 2022 als Stellenpool für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 fortzu-
führen. Diesem werden zusätzlich die im 
Haushaltsjahr 2022 gesperrten Stellen zu-
geführt, soweit sie nicht bis zum 31. Dezem-
ber 2022 mit schwerbehinderten Menschen 
besetzt werden konnten. 

 

(6) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, über § 50 Absatz 1 und 
2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 6 
der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus 
die nach den Absätzen 1 und 4 im Stellen-
pool befindlichen Stellen und die dazugehö-
rigen Personalausgaben auf Antrag der 
Ressorts, die schwerbehinderte Bewerbe-
rinnen und Bewerber neu einstellen, umzu-
setzen. 
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§ 9 § 9 

Übertragung von Ausgaben, Deckungs-
fähigkeit 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Ausgabereste und Haushaltsvor-
griffe können mit Einwilligung des Staatsmi-
nisteriums der Finanzen auf für gleiche Zwe-
cke, aber mit anderer Bezeichnung und Ti-
telnummer im Haushaltsplan vorgesehene 
Titel übertragen werden. 

 

(2) Das Staatsministerium der Finan-
zen kann unbeschadet der Regelung des 
§ 45 Absatz 3 der Sächsischen Haushalts-
ordnung unverbrauchte Mittel aus übertrag-
baren Ausgabebewilligungen des geltenden 
Haushaltsplanes einziehen, soweit dies zur 
Vermeidung oder Verminderung eines Fehl-
betrages erforderlich ist. 

 

(3) Absatz 2 gilt nicht für übertragbare 
Ausgabebewilligungen, soweit bei diesen 
Ansätzen zweckgebundene Einnahmen 
(§ 8 Satz 2 der Sächsischen Haushaltsord-
nung) eingegangen sind und diese ihrem 
Verwendungszweck noch nicht zugeführt 
wurden. 

 

(4) Die Ausgaben der Titel in der 
Gruppe 519 sind übertragbar. 

 

(5) Soweit durch Haushaltsvermerk 
keine abweichende Regelung zur De-
ckungsfähigkeit bestimmt ist, gilt Folgendes: 

 

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind 
innerhalb eines Kapitels gegenseitig 
deckungsfähig. Dies gilt nicht für 

 

a) Ausgaben der Titel in der Gruppe 
411 vorbehaltlich Nummer 2 Buch-
stabe a, 

 

b) Ausgaben der Titel 422 06,  

c) Ausgaben der Titel in Titelgruppen,  

d) EU-finanzierte Ausgaben und  
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e) Ausgaben der Titel, die durch 
Haushaltsvermerk einer gesonder-
ten Deckungsfähigkeit oder einer 
Einnahmekopplung unterliegen. 

 

Soweit eine Deckung innerhalb des Kapitels 
nicht ausreicht, kann auch eine kapitelüber-
greifende Deckung innerhalb des jeweiligen 
Einzelplanes erfolgen. 

 

2. Innerhalb eines Kapitels sind gegensei-
tig deckungsfähig: 

 

a) die Ausgaben der Titel in der 
Gruppe 411, 

 

b) die Ausgaben der Titel in den Ober-
gruppen 51 bis 54 und 81; dabei 
dürfen deckungspflichtige Titel um 
bis zu 20 Prozent in Anspruch ge-
nommen werden; deckungsbe-
rechtigte Titel, einschließlich Leer-
titel, dürfen bis zu 20 000 Euro o-
der um bis zu 30 Prozent verstärkt 
werden, und 

 

c) die Ausgaben der Titel in den Grup-
pen 511, 514, 517 bis 519, 525 bis 
527, 531 und der Titel 542 01 ohne 
Einschränkung. 

 

Hiervon ausgenommen sind die Ausgaben 
der Titel in der Gruppe 529, die Ausgaben 
der Titel in Titelgruppen und die Ausgaben 
der Titel, die durch Haushaltsvermerk einer 
gesonderten Deckungsfähigkeit oder einer 
Einnahmekopplung unterliegen. 

 

3. Die Ausgaben der Titel innerhalb einer 
Titelgruppe sind gegenseitig deckungs-
fähig. 

 

4. Die Ausgaben der Titel in den Gruppen 
682 und 891 an einen Staatsbetrieb 
sind gegenseitig deckungsfähig. 
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5. Innerhalb eines Kapitels sind die Aus-
gaben der Titel 685 02, 685 04 und 
894 01 an eine Hochschule gegenseitig 
deckungsfähig. Die Ausgaben der Ti-
tel 685 51 und 894 51 im Kapitel 12 07 
sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 
der Ausgaben der Titel 685 02 und 
894 01 in den Kapiteln 12 08 bis 12 41. 

 

6. Innerhalb eines Einzelplanes sind  

a) die Ausgaben der Titel 685 20 ge-
genseitig deckungsfähig und dar-
über hinaus einseitig deckungsfä-
hig zu Lasten der nach Nummer 1 
deckungsfähigen Ausgaben der 
Hauptgruppe 4 sowie 

 

b) die Ausgaben der Titel 671 10 ein-
seitig deckungsfähig zu Lasten der 
nach Nummer 1 deckungsfähigen 
Ausgaben der Hauptgruppe 4. 

 

(6) Absatz 5 gilt für veranschlagte Ver-
pflichtungsermächtigungen entsprechend. 

 

§ 10 § 10 

Sonstige Ermächtigungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird unabhängig von den Vorausset-
zungen des § 37 Absatz 1 der Sächsischen 
Haushaltsordnung ermächtigt, zusätzlichen 
Ausgaben einschließlich Kofinanzierungs-
mitteln zuzustimmen und erforderliche De-
ckungsfähigkeiten zuzulassen, wenn hierfür 
im laufenden Haushaltsjahr nicht veran-
schlagte Mittel zweckgebunden von anderer 
Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zuge-
sagt sind. Entsprechendes gilt für Verpflich-
tungsermächtigungen. § 37 Absatz 4 der 
Sächsischen Haushaltsordnung in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 2 gilt entsprechend. 
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(2) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, Ausgaben, die nur in 
Abhängigkeit vom Aufkommen zweckge-
bundener Einnahmen geleistet werden dür-
fen, in Höhe des vorfinanzierten Betrages in 
den Haushalt des Folgejahres umzubuchen, 
wenn die zweckgebundenen Einnahmen 
nicht rechtzeitig eingehen. 

 

(3) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, in Ausführung der §§ 6 
und 34 Absatz 2 der Sächsischen Haus-
haltsordnung erforderliche Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen vorzusehen. Dies gilt 
auch für Stellenbewirtschaftungsmaßnah-
men, insbesondere für das Verfügen von 
Stellenbesetzungssperren. 

 

(4) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, auf Antrag im Einver-
nehmen mit den Ressorts, dem Rechnungs-
hof, der Verwaltung des Landtages oder 
dem Sächsischen Datenschutzbeauftrag-
ten, soweit diese jeweils betroffen sind, ver-
anschlagte Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen zugunsten von Investitionen 
umzuschichten und Ausgaben zugunsten 
von Investitionen durch Deckung im Ge-
samthaushalt zu verstärken. Umschichtun-
gen und Verstärkungen nach Satz 1 von 
mehr als 10 000 000 Euro im Einzelfall be-
dürfen der Einwilligung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtages; § 4 Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Auf nicht 
verausgabte Umschichtungs- und Verstär-
kungsbeträge ist § 45 Absatz 3 der Sächsi-
schen Haushaltsordnung entsprechend an-
zuwenden. 

 

(5) Soweit durch die Einschaltung Drit-
ter im Bereich der Verwaltungshilfsdienst-
leistungen Stellen eingespart werden, dür-
fen die dadurch im Laufe des Haushaltsjah-
res frei werdenden Mittel mit Einwilligung 
des Staatsministeriums der Finanzen zur 
Verstärkung von Titeln in den Obergrup-
pen 51 bis 54 herangezogen werden. 
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(6) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, zum Ausgleich nach 
§ 2 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Sächsischen 
Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. April 2021 
(SächsGVBl. S. 487), in der jeweils gelten-
den Fassung, und zur Verrechnung nach 
§ 18 Absatz 2 Satz 4 des Sächsischen Ge-
setzes zur Ausführung des Sozialgesetzbu-
ches vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 
169), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 31. März 2021 (Sächs-
GVBl. S. 411) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, jeweils eine be-
sondere zweckgebundene Rücklage zu bil-
den. Die Bildung einer Rücklage nach 
Satz 1 bedarf der Einwilligung des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landta-
ges. Eine in Vorjahren gebildete Rücklage 
nach Satz 1 muss in den Haushaltsjahren 
2023 und 2024 nicht aufgelöst werden. 

 

(7) Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für institutionell geförderte 
Dritte sind mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, 
jedoch nicht vor dem Tag, der dem Be-
schluss des Landtages über dieses Gesetz 
folgt, vollständig freigegeben. Das Staatsmi-
nisterium der Finanzen kann sich bis zum 
31. Januar eines jeweiligen Haushaltsjah-
res vorbehalten, die durch das zuständige 
Ressort auf ihre sachliche und rechnerische 
Vollständigkeit und Richtigkeit geprüften 
und bestätigten Wirtschaftspläne innerhalb 
von acht Wochen zur Prüfung vorlegen zu 
lassen. Ausgenommen sind Einrichtungen, 
die einer multilateralen Finanzierung unter-
liegen und durch Bund-Länder-Gremien be-
raten werden. Die Prüfung durch das 
Staatsministerium der Finanzen erfolgt in-
nerhalb von acht Wochen nach Eingang der 
Wirtschaftspläne. Ergibt diese Prüfung ei-
nen Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vor-
schriften, kann das Staatsministerium der 
Finanzen eine Sperre von bis zu 25 Prozent 
der Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen über den Wirtschaftsplan der be-
troffenen Einrichtung aussprechen. Die 
Sperre wird bei Vorlage eines den haus-
haltsrechtlichen Vorschriften entsprechen-
den Wirtschaftsplanes aufgehoben. 
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(8) Soweit zum Vollzug von Organisa-
tionsveränderungen erforderlich, wird das 
Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, 
nach Einwilligung durch den Haushalts- und 
Finanzausschuss des Landtages 

 

1. neue Einzelpläne und neue Kapitel ein-
zurichten sowie 

 

2. im Einvernehmen mit den betroffenen 
Ressorts in den betreffenden Kapiteln 
der Einzelpläne und zwischen diesen 

 

a) Mittel und Stellen über § 50 Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit Ab-
satz 6 der Sächsischen Haushalts-
ordnung hinaus umzusetzen und 
die erforderlichen neuen Titel aus-
zubringen sowie 

 

b) Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für gegenseitig oder 
einseitig deckungsfähig zu erklä-
ren. 

 

(9) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, nach Einwilligung 
durch den Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtages im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Ressort Teile der Staatsver-
waltung in einen Staatsbetrieb nach § 26 
Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen Haus-
haltsordnung umzuwandeln oder einen 
Staatsbetrieb nach § 26 Absatz 1 Satz 1 der 
Sächsischen Haushaltsordnung aufzulösen 
und in die Staatsverwaltung einzugliedern. 
Stellen können über § 50 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 6 der Sächsischen 
Haushaltsordnung hinaus in den Wirt-
schaftsplan des Staatsbetriebes umgesetzt 
und entsprechende Zuführungstitel an den 
Staatsbetrieb ausgebracht werden. 
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(10) Als Ausnahmen vom Bruttonach-
weis nach § 35 der Sächsischen Haushalts-
ordnung sind die Fälle zugelassen, die in 
Nummer 3 zu § 35 der Verwaltungsvor-
schriften des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Finanzen zur Sächsischen Haus-
haltsordnung vom 27. Juni 2005 
(SächsABl. SDr. S. S 226), die zuletzt durch 
die Verwaltungsvorschrift vom 16. Dezem-
ber 2021 (SächsABl. 2022 S. 2) geändert 
worden sind, zuletzt enthalten in der Verwal-
tungsvorschrift vom 6. Dezember 2021 
(SächsABl. SDr. S. S 178), in der jeweils 
geltenden Fassung, genannt sind. Darüber 
hinaus ist die von Organisationseinheiten 
des Freistaates Sachsen im Sinne von § 18 
Absatz 4f des Umsatzsteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5250) geändert 
worden ist, an die Finanzämter abzufüh-
rende Umsatzsteuer stets von den jeweili-
gen Einnahmen abzusetzen und sind die 
von den Finanzämtern erstatteten Vorsteu-
ern stets von den jeweiligen Ausgaben ab-
zusetzen. Mit Einwilligung des Staatsminis-
teriums der Finanzen darf von Satz 2 abge-
wichen werden. 

 

(11) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Ressort Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen für Zu-
schussförderungen zugunsten von Darle-
hensförderungen für den gleichen Förder-
zweck umzuschichten und die erforderli-
chen neuen Titel auszubringen. 
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§ 11 § 11 

Förderprogramme der Europäischen 
Union 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Ausgaben einschließlich Ab-
führungen von Rückerstattungen an die Eu-
ropäische Union zur Umsetzung von Förder-
programmen der Europäischen Union sind 
übertragbar für den jeweiligen Förderzeit-
raum zuzüglich Nachlaufperioden. 2§ 45 Ab-
satz 2 Satz 3 der Sächsischen Haushalts-
ordnung gilt entsprechend. 

 

(2) Ausgaben und veranschlagte Ver-
pflichtungsermächtigungen zur Umsetzung 
der Förderprogramme der Europäischen 
Union sind, soweit europäisches Recht Um-
schichtungen ohne Änderungsantrag zu-
lässt, innerhalb der einzelnen Programme 
gegenseitig deckungsfähig. Eine geplante 
einzelplanübergreifende Inanspruchnahme 
der Deckungsfähigkeit ist dem Staatsminis-
terium der Finanzen anzuzeigen. 

 

(3) Wenn und soweit sich zur Umset-
zung der Förderprogramme der Europäi-
schen Union in den Förderzeiträumen 2014 
bis 2020 und 2021 bis 2027 die Notwendig-
keit von Umschichtungen ergibt, kann das 
Staatsministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit den betroffenen Ressorts Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen 
innerhalb und auch zwischen Einzelplänen 
und fondsübergreifend umschichten und da-
für auch neue Titel ausbringen sowie erfor-
derliche Deckungsfähigkeiten zulassen. Für 
das Verfahren gilt § 10 Absatz 4 Satz 2 
und 3 entsprechend. 

 

(4) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird zur Umsetzung des Programms für 
den Fonds für einen gerechten Übergang 
(Just Transition Fund) gemäß Verordnung 
(EU) 2021/1056 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur 
Einrichtung des Fonds für einen gerechten 
Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1) 
im Förderzeitraum 2021 bis 2027 ermäch-
tigt, 
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1. die im Einzelplan 15 zentral veran-
schlagten Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen in die 
betroffenen Einzelpläne umzuschichten 
sowie weiteren Umschichtungen inner-
halb und zwischen den Einzelplänen 
zuzustimmen und dafür jeweils neue 
Kapitel und Titel auszubringen sowie 
erforderliche Deckungsfähigkeiten zu-
zulassen; für das Verfahren gilt § 10 
Absatz 4 Satz 2 und 3 entsprechend, 

 

2. im Benehmen mit der zuständigen Ver-
waltungsbehörde, Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen ganz oder 
teilweise vor Genehmigung des Pro-
gramms freizugeben; ohne gesonderte 
Freigabe bleiben die Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen bis zu 
deren Genehmigung gesperrt. 

 

(5) Fälligkeiten von veranschlagten 
Verpflichtungsermächtigungen zur Umset-
zung der Förderprogramme der Europäi-
schen Union dürfen 

 

1. mit Einwilligung des Staatsministeriums 
der Finanzen vorgezogen werden und 

 

2. mit unverzüglicher Anzeige an das 
Staatsministerium der Finanzen hin-
ausgeschoben werden. 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen darf dadurch nicht überschrit-
ten werden. 

 

(6) Als Ausnahmen vom Bruttonach-
weis nach § 35 der Sächsischen Haushalts-
ordnung wird neben den in § 10 Absatz 10 
geregelten Ausnahmen zugelassen, dass 
im Zuge der Abwicklung von Förderpro-
grammen der Europäischen Union Einnah-
men aus Rückzahlungen einschließlich Zin-
sen, abzüglich etwaiger Verzugszinsen, von 
den Ausgaben abgesetzt werden können. 
Weiterhin können im Rahmen der Abwick-
lung von Förderprogrammen der Europäi-
schen Union Ausgaben für Rückzahlungen 
an die Europäische Union von den Einnah-
men abgesetzt werden, sofern keine Ver-
rechnung möglich ist. 
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(7) Bei mehr- und überjährigen Erstat-
tungsverfahren kann das Staatsministerium 
der Finanzen die Einnahme- und Ausgabe-
reste sowie Vorgriffe unter Berücksichtigung 
der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des 
gesamten Förderzeitraumes bis zur Höhe 
der in den bereits abgelaufenen Haushalts-
jahren veranschlagten Einnahmen und Aus-
gaben übertragen. 

 

(8) Das Staatsministerium der Finan-
zen darf die Einwilligung nach § 45 Absatz 3 
der Sächsischen Haushaltsordnung für 
noch nicht mit Bewilligungen untersetzte 
Minderausgaben bei Förderprogrammen 
der Europäischen Union auf Grund der 
Rechtsverbindlichkeit der jeweiligen Finanz-
pläne oder Finanzierungspläne erteilen. 
2Gleiches gilt für die Bildung und Übertra-
gung der entsprechenden Einnahmereste. 
3Darüber hinaus können Einnahmereste für 
noch nicht erstattete, aber geleistete Mehr-
ausgaben gebildet werden. 

 

§ 12 § 12 

Bewegliche Sachen und Grundstücke u n v e r ä n d e r t  

(1) Ein erheblicher Wert eines Grund-
stücks nach § 64 Absatz 2 Satz 1 der Säch-
sischen Haushaltsordnung liegt vor, wenn 
der volle Wert mehr als 2 500 000 Euro be-
trägt. 

 

(2) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 5 der Sächsischen 
Haushaltsordnung wird unbeschadet der 
Regelung des § 63 Absatz 4 der Sächsi-
schen Haushaltsordnung zugelassen, dass 
mit Einwilligung des Staatsministeriums der 
Finanzen staatseigene bebaute und unbe-
baute Grundstücke an kommunale Körper-
schaften des öffentlichen Rechts und an in 
voller Höhe vom Freistaat Sachsen oder ge-
meinsam mit dem Bund, mit anderen Bun-
desländern oder mit dem Bund und anderen 
Bundesländern geförderte Zuwendungs-
empfänger unentgeltlich oder verbilligt zur 
Nutzung überlassen werden können. 
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(3) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 5 der Sächsischen 
Haushaltsordnung wird zugelassen, dass 

 

1. staatseigene Liegenschaften an Stu-
dentenwerke – Anstalten des öffentli-
chen Rechts –, außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, Bildungseinrich-
tungen und soziale Einrichtungen ge-
gen ermäßigten Erbbauzins, gegen er-
mäßigtes Nutzungsentgelt oder unent-
geltlich überlassen werden können, 

 

2. staatseigene Liegenschaften an Religi-
onsgemeinschaften und Weltanschau-
ungsgemeinschaften im Sinne von Arti-
kel 140 des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland in Verbindung 
mit Artikel 141 der Verfassung des 
Deutschen Reichs in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mern 100-2 und 401-2, veröffentlichten 
bereinigten Fassung zu Zwecken des 
Gottesdienstes und der Seelsorge in 
Krankenhäusern, Justizvollzugsanstal-
ten oder sonstigen öffentlichen Anstal-
ten unentgeltlich überlassen werden 
können, 

 

3. Kantinen in staatseigenen oder vom 
Freistaat Sachsen genutzten Liegen-
schaften unentgeltlich zur Nutzung 
überlassen werden können und 

 

4. Kunstgüter an die „Staatliche Schlös-
ser, Burgen und Gärten Sachsen ge-
meinnützige GmbH“, die „Festung Kö-
nigstein gGmbH“ und die „Augustus-
burg/Scharfenstein/Lichtenwalde 
Schlossbetriebe gGmbH“ unentgeltlich 
überlassen werden können. 

 

(4) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der 
Sächsischen Haushaltsordnung wird zuge-
lassen, dass mit Einwilligung des Staatsmi-
nisteriums der Finanzen staatseigene be-
baute und unbebaute Grundstücke 
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1. in Konversionsstandorten an kommu-
nale Körperschaften und an in voller 
Höhe vom Freistaat Sachsen oder ge-
meinsam mit dem Bund geförderte Zu-
wendungsempfänger unter dem vollen 
Wert veräußert werden,  

 

2. zur Sicherung der Versorgung mit Ein-
richtungen der Gesundheit, der Jugend-
hilfe und der Familienförderung sowie 
mit Behinderten- und Pflegeeinrichtun-
gen an kommunale Körperschaften und 
anerkannt gemeinnützige Träger unter 
dem vollen Wert veräußert werden und  

 

3. unter dem vollen Wert veräußert wer-
den, wenn dadurch eine materielle Pri-
vatisierung von Teilen der Staatsver-
waltung erreicht werden kann und der 
Freistaat Sachsen dauerhaft von seinen 
diesbezüglichen Finanzierungsver-
pflichtungen befreit wird.  

 

Im Falle von Satz 1 Nummer 1 sind Rege-
lungen zu treffen, dass die Grundstücke 
weiterveräußert werden. Im Falle von Satz 1 
Nummer 2 muss sichergestellt sein, dass 
die Grundstücke dem vorgesehenen Zweck 
auf angemessene Dauer dienen. Bei aner-
kannt freigemeinnützigen Trägern muss fer-
ner sichergestellt werden, dass die verbilligt 
erworbenen Grundstücke bei Liquidation an 
den Freistaat Sachsen zurückfallen. 

 

(5) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 5 der Sächsischen Haushaltsordnung 
wird zugelassen, dass vom Freistaat Sach-
sen im Bereich der Datenverarbeitung ent-
wickelte oder erworbene Programme unter 
Beachtung bestehender Urheber- und ver-
gleichbarer Schutzrechte unentgeltlich an 
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts abgegeben oder zur Nutzung über-
lassen werden können, soweit Gegenseitig-
keit besteht. Besondere Vereinbarungen im 
Rahmen von Verbundentwicklungen blei-
ben hiervon unberührt. 
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(6) Es wird zugelassen, dass staatsei-
gene Liegenschaften und bewegliche Sa-
chen den Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz 1 des Sächsischen Hochschulfreiheits-
gesetzes zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben in Forschung und Lehre 

 

1. nach § 63 Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 5 der Sächsischen Haushaltsord-
nung unentgeltlich überlassen werden 
können und 

 

2. mit Einwilligung des Staatsministeriums 
der Finanzen und im Benehmen mit 
dem Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus nach § 63 
Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Haus-
haltsordnung unter dem vollen Wert 
veräußert werden können. 

 

Des Weiteren können abweichend von § 63 
Absatz 2 der Sächsischen Haushaltsord-
nung staatseigene Liegenschaften mit Ein-
willigung des Staatsministeriums der Finan-
zen und im Benehmen mit dem Staatsminis-
terium für Wissenschaft, Kultur und Touris-
mus veräußert werden, wenn auf diese 
Weise die Verpflichtung des Freistaates 
Sachsen aus § 11 Absatz 9 Satz 1 des 
Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes 
nachweislich wirtschaftlicher erfüllt werden 
kann und die Liegenschaft der langfristigen 
Erfüllung der der Hochschule obliegenden 
Aufgaben dient. 

 

(7) Das Staatsministerium der Finan-
zen kann unbeschadet der Regelung des 
§ 113 Absatz 2 Satz 1 der Sächsischen 
Haushaltsordnung der „Staatliche Schlös-
ser, Burgen und Gärten Sachsen gemein-
nützige GmbH“ und der Stiftung „Fürst-
Pückler-Park Bad Muskau“ Einnahmen aus 
Erbbaurechtsverträgen zur Bewirtschaftung 
überlassen. 
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(8) Das Staatsministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, mit Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtages, abweichend von § 113 Absatz 2 
Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung 
zeitweilig überschüssiges Barvermögen des 
Sondervermögens Grundstock an den all-
gemeinen Staatshaushalt (Kapitel 15 20 Ti-
tel 334 01) abzuliefern, soweit dies zur Ver-
stärkung der Ausgaben in den Kapi-
teln 14 01 bis 14 20 für staatliche Hochbau-
maßnahmen zur Unterbringung von Lan-
desbehörden (Kapitel 14 20 Titel 713 91) 
und für den Bauunterhalt staatseigener Lie-
genschaften, die veräußert werden sollen 
(Kapitel 14 04 Titel 519 53), erforderlich ist. 
Sonstige Ablieferungspflichten bleiben hier-
durch unberührt. Das Staatsministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, über § 113 Ab-
satz 2 Satz 2 der Sächsischen Haushalts-
ordnung hinaus Mittel des Sondervermö-
gens Grundstock für Zahlungen nach § 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Entschädi-
gungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1658), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 920) 
geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, für Zahlungen von Kommu-
nalabgaben, Erschließungskosten für 
staatseigene Liegenschaften oder für 
Grundstückssicherungskosten im Zusam-
menhang mit Industrieansiedlungen von 
überregionaler Bedeutung zu verwenden. 
Abweichend von § 113 Absatz 2 Satz 2 der 
Sächsischen Haushaltsordnung dürfen Mit-
tel, die dem Sondervermögen Grundstock 
im Zusammenhang mit den ehemaligen 
Truppenübungsplätzen Königsbrück und 
Zeithain zugeführt wurden, nur für diese Lie-
genschaften und für alle mit diesen Liegen-
schaften im Zusammenhang stehenden 
Zwecke verwendet werden. Darüber hinaus 
dürfen abweichend von § 113 Absatz 2 
Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung 
Mittel des Sondervermögens Grundstock 

 

1. bis zur Höhe des Erlöses aus dem Ver-
kauf eines Fiskalerbschaftsgrundstücks 
in Anwendung der §§ 1967 und 1975 
des Bürgerlichen Gesetzbuches zur 
Zahlung von Verbindlichkeiten des je-
weiligen Nachlasses, 
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2. zur Entwicklung von Grundstücken mit 
dem Ziel einer wirtschaftlichen Veräu-
ßerung oder Verwertung und 

 

3. für vorgezogene Kompensationsmaß-
nahmen auf Grundstücken mit dem 
Ziel, ein Ökokonto gemäß § 16 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, in Verbindung mit § 11 
Absatz 1 des Sächsischen Natur-
schutzgesetzes vom 6. Juni 2013 
(SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch 
das Gesetz vom 9. Februar 2021 
(SächsGVBl. S. 243) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
anzulegen, 

 

verwendet werden. Die Erlöse aus der Inan-
spruchnahme von Maßnahmen des Öko-
kontos, die mit Grundstockmitteln herge-
stellt worden sind, werden wieder im Grund-
stock vereinnahmt. 

 

(9) Abweichend von § 63 Absatz 1 der 
Sächsischen Haushaltsordnung dürfen mit 
Einwilligung des Staatsministeriums der Fi-
nanzen und bei Nachweis der Wirtschaft-
lichkeit Grundstücke im strategischen 
Staatsinteresse erworben werden. 

 

§ 13 § 13 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 
2023 in Kraft, soweit in Satz 2 nichts ande-
res bestimmt ist. Die Bestimmungen für den 
Haushaltsplan 2024 treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 
2023 in Kraft, soweit in Satz 2 nichts ande-
res bestimmt ist. Die Bestimmungen für den 
Haushaltsplan 2024 treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. 

(2) Dieses Gesetz tritt am Tag des In-
krafttretens des Haushaltsgesetzes 
2025/2026, jedoch nicht vor dem 31. De-
zember 2024, außer Kraft. 

(2) Dieses Gesetz tritt am Tag des In-
krafttretens des Haushaltsgesetzes 
2025/2026, jedoch nicht vor dem 31. De-
zember 2024, außer Kraft. 
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Einnahmen nach Hauptgruppen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 4,0 4,0 51.242,2

02 Staatskanzlei 50,2 50,0 720,0 820,2 25.476,6

03 Staatsministerium des Innern 16.929,0 1.355,1 5.667,7 23.951,8 1.045.693,4

04 Staatsministerium der Finanzen 32.630,6 8.369,4 41.000,0 383.797,1

05 Staatsministerium für Kultus 2.281,8 25.204,5 98.519,9 126.006,2 2.668.720,5

06 Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und 
Gleichstellung

261.361,1 25.345,1 0,0 286.706,2 532.192,4

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

13.384,3 810.380,8 481.738,9 1.305.504,0 104.148,5

08 Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt

15.646,1 612.027,8 20.750,0 648.423,9 68.311,3

09 Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Land-
wirtschaft

19.600,0 8.797,1 101.056,9 183.709,9 313.163,9 132.031,5

10 Staatsministerium für Regional-
entwicklung

3.132,5 56.330,1 156.754,3 216.216,9 46.713,9

11 Rechnungshof 0,3 0,3 17.191,6

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus

8.531,0 273.647,9 93.529,2 375.708,1 20.375,8

13 Sächsische Datenschutzbeauf-
tragte

24,0 24,0 3.104,9

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

2.747,2 33.256,5 36.003,7

15 Allgemeine Finanzverwaltung 16.317.933,0 76.806,4 2.942.084,9 1.295.316,2 20.632.140,5 470.911,5

Summe 2023 16.337.533,0 442.325,6 4.855.852,5 2.369.962,6 24.005.673,7 5.569.911,2

Summe 2022 14.131.516,1 396.560,9 5.507.621,3 1.805.778,6 21.841.476,9 5.489.161,4

2023 mehr(+)/weniger(-) +2.206.016,9 +45.764,7 -651.768,8 +564.184,0 +2.164.196,8 +80.749,8

Gesetzentwurf Staatsregierung
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Einnahmen nach Hauptgruppen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 4,0 4,0 51.242,2

02 Staatskanzlei 50,2 50,0 720,0 820,2 25.476,6

03 Staatsministerium des Innern 16.929,0 1.355,1 5.667,7 23.951,8 1.046.050,1

04 Staatsministerium der Finanzen 32.630,6 8.369,4 41.000,0 383.797,1

05 Staatsministerium für Kultus 2.281,8 25.204,5 98.519,9 126.006,2 2.668.720,5

06 Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und 
Gleichstellung

261.361,1 25.345,1 0,0 286.706,2 533.312,1

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

13.384,3 810.380,8 481.738,9 1.305.504,0 103.711,7

08 Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt

15.646,1 612.027,8 20.750,0 648.423,9 68.597,7

09 Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Land-
wirtschaft

19.600,0 8.797,1 101.056,9 183.709,9 313.163,9 131.955,1

10 Staatsministerium für Regional-
entwicklung

3.132,5 56.330,1 156.754,3 216.216,9 46.713,9

11 Rechnungshof 0,3 0,3 17.191,6

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus

8.531,0 273.647,9 93.479,2 375.658,1 20.375,8

13 Sächsische Datenschutzbeauf-
tragte

24,0 24,0 3.255,0

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

2.747,2 33.256,5 36.003,7

15 Allgemeine Finanzverwaltung 16.363.660,0 76.806,4 2.878.084,9 1.569.268,5 20.887.819,8 470.911,5

Summe 2023 16.383.260,0 442.325,6 4.791.852,5 2.643.864,9 24.261.303,0 5.571.310,9

Summe 2022 14.131.516,1 396.560,9 5.507.621,3 1.805.778,6 21.841.476,9 5.489.161,4

2023 mehr(+)/weniger(-) +2.251.743,9 +45.764,7 -715.768,8 +838.086,3 +2.419.826,1 +82.149,5

Beschlussempfehlung HFA 
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Ausgaben nach Hauptgruppen

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
- Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

5.263,6 15.884,3 1.029,4 73.419,5 -73.415,5 01

65.308,1 46.271,3 15.113,4 152.169,4 -151.349,2 44.565,6 02

224.237,3 633.851,9 2.175,0 147.057,8 2.053.015,4 -2.029.063,6 156.504,3 03

25.539,8 222.021,6 24.510,9 655.869,4 -614.869,4 15.760,0 04

69.968,8 1.858.542,6 268.547,0 4.865.778,9 -4.739.772,7 288.869,6 05

245.671,0 213.017,3 36.631,4 0,0 1.027.512,1 -740.805,9 100.843,7 06

109.144,3 1.020.174,2 121.934,4 769.408,9 10.000,0 2.134.810,3 -829.306,3 1.245.965,6 07

34.744,9 1.131.294,4 228.898,0 1.463.248,6 -814.824,7 453.307,6 08

68.566,0 332.741,9 848,0 404.118,6 0,0 938.306,0 -625.142,1 375.142,5 09

45.046,9 148.298,7 419.203,9 659.263,4 -443.046,5 734.081,4 10

2.128,0 4.867,5 71,4 24.258,5 -24.258,2 11

25.946,4 1.999.289,3 9.635,4 328.771,8 2.384.018,7 -2.008.310,6 289.557,1 12

632,5 731,9 155,0 4.624,3 -4.600,3 700,0 13

358.166,0 539.734,0 11.300,0 909.200,0 -873.196,3 367.050,0 14

64.215,0 5.204.111,8 820.408,2 100.532,7 6.660.179,2 13.971.961,3 422.620,7 15

1.344.578,6 12.831.098,7 674.326,8 3.475.225,7 110.532,7 24.005.673,7 0,0 4.494.968,1

1.252.948,0 12.026.679,0 483.606,1 2.652.422,0 -63.339,6 21.841.476,9 0,0 3.331.848,3

+91.630,6 +804.419,7 +190.720,7 +822.803,7 +173.872,3 +2.164.196,8 0,0 +1.163.119,8

Gesetzentwurf Staatsregierung
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Ausgaben nach Hauptgruppen

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
- Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

5.263,6 15.884,3 1.029,4 73.419,5 -73.415,5 01

66.008,1 50.168,3 15.163,4 156.816,4 -155.996,2 44.990,6 02

224.162,0 635.754,4 2.175,0 168.627,8 2.076.769,3 -2.052.817,5 165.437,3 03

25.539,8 222.321,6 24.510,9 656.169,4 -615.169,4 15.760,0 04

70.003,8 1.958.197,4 282.897,0 4.979.818,7 -4.853.812,5 330.877,1 05

246.276,0 213.922,3 36.716,4 0,0 1.030.226,8 -743.520,6 101.560,7 06

109.904,3 1.023.347,8 124.729,4 791.353,9 10.000,0 2.163.047,1 -857.543,1 1.262.700,6 07

34.874,9 1.148.665,0 232.398,0 1.484.535,6 -836.111,7 465.337,6 08

69.132,1 335.671,0 1.348,0 417.618,6 0,0 955.724,8 -642.560,9 375.607,5 09

45.622,9 151.025,5 428.653,9 672.016,2 -455.799,3 735.524,0 10

2.128,0 4.867,5 71,4 24.258,5 -24.258,2 11

26.334,4 2.022.796,9 9.635,4 339.759,0 2.418.901,5 -2.043.243,4 328.075,2 12

632,5 762,5 155,0 4.805,0 -4.781,0 700,0 13

358.166,0 540.994,0 11.300,0 910.460,0 -874.456,3 375.550,0 14

64.215,0 5.364.661,8 831.408,2 -76.862,3 6.654.334,2 14.233.485,6 422.620,7 15

1.348.263,4 13.148.046,3 678.881,8 3.581.662,9 -66.862,3 24.261.303,0 0,0 4.624.741,3

1.252.948,0 12.026.679,0 483.606,1 2.652.422,0 -63.339,6 21.841.476,9 0,0 3.331.848,3

+95.315,4 +1.121.367,3 +195.275,7 +929.240,9 -3.522,7 +2.419.826,1 0,0 +1.292.893,0

Beschlussempfehlung HFA 
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Einzel-
plan Bezeichnung

Soll Soll VE davon fällig

2023 2023 2024 2025 2026 2027 ff.

T€ T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7 8

02 Staatskanzlei 69.024,8 44.565,6 27.366,6 7.099,0 4.050,0 6.050,0

03 Staatsministerium des Innern 233.320,8 156.504,3 89.992,8 38.925,5 15.303,0 12.283,0

04 Staatsministerium der Finanzen 87.784,4 15.760,0 3.985,0 4.175,0 4.100,0 3.500,0

05 Staatsministerium für Kultus 227.299,1 288.869,6 130.772,1 86.470,2 51.680,3 19.947,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demo-
kratie, Europa und Gleichstellung

94.314,8 100.843,7 58.732,5 19.248,4 10.743,6 12.119,2

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

1.058.576,7 1.245.965,6 423.404,8 346.469,8 255.400,5 220.690,5

08 Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt

376.547,0 453.307,6 197.227,9 113.370,0 70.354,7 72.355,0

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 
Umwelt und Landwirtschaft

610.653,8 375.142,5 183.825,6 91.635,2 71.127,4 28.554,3

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung 420.419,5 734.081,4 232.470,9 180.305,1 155.653,4 165.652,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus

484.901,5 289.557,1 111.177,7 98.564,0 57.758,9 22.056,5

13 Sächsische Datenschutzbeauftragte 344,1 700,0 175,0 175,0 350,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

15.354,0 367.050,0 166.050,0 139.000,0 38.000,0 24.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 416.983,8 422.620,7 210.820,7 116.500,0 49.600,0 45.700,0

Zusammen: 4.095.524,3 4.494.968,1 1.835.826,6 1.241.937,2 783.946,8 633.257,5
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Einzel-
plan Bezeichnung

Soll Soll VE davon fällig

2023 2023 2024 2025 2026 2027 ff.

T€ T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7 8

02 Staatskanzlei 71.876,8 44.990,6 27.516,6 7.374,0 4.050,0 6.050,0

03 Staatsministerium des Innern 254.815,5 165.437,3 98.772,8 39.002,0 15.379,5 12.283,0

04 Staatsministerium der Finanzen 88.084,4 15.760,0 3.985,0 4.175,0 4.100,0 3.500,0

05 Staatsministerium für Kultus 265.903,5 330.877,1 148.347,1 93.505,2 65.480,3 23.544,5

06 Staatsministerium der Justiz und für Demo-
kratie, Europa und Gleichstellung

95.594,8 101.560,7 59.298,0 19.363,9 10.779,6 12.119,2

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

1.107.940,0 1.262.700,6 425.379,8 355.429,8 259.900,5 221.990,5

08 Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt

390.352,0 465.337,6 208.857,9 113.570,0 70.554,7 72.355,0

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 
Umwelt und Landwirtschaft

613.688,5 375.607,5 184.550,6 91.475,2 71.027,4 28.554,3

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung 430.172,3 735.524,0 233.913,5 180.305,1 155.653,4 165.652,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus

514.730,6 328.075,2 115.242,7 105.892,1 65.373,9 41.566,5

13 Sächsische Datenschutzbeauftragte 344,1 700,0 175,0 175,0 350,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

15.354,0 375.550,0 166.050,0 147.500,0 38.000,0 24.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 428.533,8 422.620,7 210.820,7 116.500,0 49.600,0 45.700,0

Zusammen: 4.277.390,3 4.624.741,3 1.882.734,7 1.274.267,3 810.074,3 657.665,0

Beschlussempfehlung HFA 
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024

Soll VE 2023 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

9 10 11

44.565,6 60.082,2 104.647,8

156.504,3 57.792,6 214.296,9

15.760,0 7.050,0 22.810,0

288.869,6 124.351,6 413.221,2

100.843,7 36.709,3 137.553,0

1.245.965,6 906.707,2 2.152.672,8

453.307,6 191.500,8 644.808,4

375.142,5 175.930,5 551.073,0

734.081,4 334.930,6 1.069.012,0

289.557,1 84.048,5 373.605,6

700,0 120,6 820,6

367.050,0 301.699,1 668.749,1

422.620,7 80.066,0 502.686,7

4.494.968,1 2.360.989,0 6.855.957,1
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024

Soll VE 2023 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

9 10 11

44.990,6 60.082,2 105.072,8

165.437,3 57.792,6 223.229,9

15.760,0 7.050,0 22.810,0

330.877,1 124.351,6 455.228,7

101.560,7 36.709,3 138.270,0

1.262.700,6 909.637,2 2.172.337,8

465.337,6 191.500,8 656.838,4

375.607,5 175.930,5 551.538,0

735.524,0 334.930,6 1.070.454,6

328.075,2 84.048,5 412.123,7

700,0 120,6 820,6

375.550,0 301.699,1 677.249,1

422.620,7 80.066,0 502.686,7

4.624.741,3 2.363.919,0 6.988.660,3
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Einnahmen nach Hauptgruppen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 4,0 4,0 58.434,9

02 Staatskanzlei 50,2 50,0 720,0 820,2 26.285,2

03 Staatsministerium des Innern 16.981,5 4.855,1 5.667,7 27.504,3 1.088.791,2

04 Staatsministerium der Finanzen 32.597,5 8.402,5 41.000,0 395.471,2

05 Staatsministerium für Kultus 2.244,9 24.865,5 101.467,6 128.578,0 2.760.314,9

06 Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und 
Gleichstellung

262.158,6 34.575,3 0,0 296.733,9 557.498,9

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

13.399,0 828.412,7 447.480,6 1.289.292,3 105.341,1

08 Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt

15.601,8 625.470,2 20.225,0 661.297,0 70.810,1

09 Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Land-
wirtschaft

39.100,0 8.831,5 69.419,6 198.823,3 316.174,4 136.605,2

10 Staatsministerium für Regional-
entwicklung

3.132,6 57.830,6 192.549,5 253.512,7 48.260,5

11 Rechnungshof 2,1 2,1 17.701,5

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus

8.531,0 289.271,4 92.708,0 390.510,4 21.216,0

13 Sächsische Datenschutzbeauf-
tragte

24,0 24,0 3.198,6

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

2.693,1 32.269,0 34.962,1

15 Allgemeine Finanzverwaltung 16.848.474,0 85.229,6 3.037.289,9 1.502.802,0 21.473.795,5 501.178,5

Summe 2024 16.887.574,0 451.481,4 4.980.442,8 2.594.712,7 24.914.210,9 5.791.107,8

Summe 2023 16.337.533,0 442.325,6 4.855.852,5 2.369.962,6 24.005.673,7 5.569.911,2

2024 mehr(+)/weniger(-) +550.041,0 +9.155,8 +124.590,3 +224.750,1 +908.537,2 +221.196,6

Gesetzentwurf Staatsregierung

48



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Einnahmen nach Hauptgruppen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 4,0 4,0 58.434,9

02 Staatskanzlei 50,2 50,0 720,0 820,2 26.285,2

03 Staatsministerium des Innern 16.981,5 4.855,1 5.667,7 27.504,3 1.089.160,6

04 Staatsministerium der Finanzen 32.597,5 8.402,5 41.000,0 395.471,2

05 Staatsministerium für Kultus 2.244,9 24.865,5 101.467,6 128.578,0 2.760.314,9

06 Staatsministerium der Justiz und 
für Demokratie, Europa und 
Gleichstellung

262.158,6 34.575,3 0,0 296.733,9 559.813,0

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

13.399,0 828.412,7 447.480,6 1.289.292,3 104.892,6

08 Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt

15.601,8 625.470,2 20.225,0 661.297,0 71.104,9

09 Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Land-
wirtschaft

36.100,0 8.831,5 69.419,6 198.823,3 313.174,4 136.526,5

10 Staatsministerium für Regional-
entwicklung

3.132,6 57.830,6 192.549,5 253.512,7 48.260,5

11 Rechnungshof 2,1 2,1 17.701,5

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus

8.531,0 289.271,4 91.008,0 388.810,4 21.216,0

13 Sächsische Datenschutzbeauf-
tragte

24,0 24,0 3.353,8

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

2.693,1 32.269,0 34.962,1

15 Allgemeine Finanzverwaltung 17.025.068,0 85.229,6 2.947.289,9 1.589.849,7 21.647.437,2 501.178,5

Summe 2024 17.061.168,0 451.481,4 4.890.442,8 2.680.060,4 25.083.152,6 5.793.714,1

Summe 2023 16.383.260,0 442.325,6 4.791.852,5 2.643.864,9 24.261.303,0 5.571.310,9

2024 mehr(+)/weniger(-) +677.908,0 +9.155,8 +98.590,3 +36.195,5 +821.849,6 +222.403,2
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Ausgaben nach Hauptgruppen

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
- Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

5.334,5 16.122,2 875,4 80.767,0 -80.763,0 01

70.137,7 47.827,0 9.702,8 153.952,7 -153.132,5 269.869,6 02

217.035,2 672.740,0 2.175,0 142.591,4 2.123.332,8 -2.095.828,5 389.642,3 03

27.046,7 231.849,7 22.067,8 676.435,4 -635.435,4 3.540,8 04

69.691,2 1.971.887,3 261.443,5 5.063.336,9 -4.934.758,9 166.386,3 05

246.824,0 218.622,5 42.942,3 0,0 1.065.887,7 -769.153,8 65.056,7 06

108.061,7 1.034.782,4 138.052,8 750.879,3 10.000,0 2.147.117,3 -857.825,0 915.952,0 07

38.620,7 1.157.965,8 216.723,0 1.484.119,6 -822.822,6 359.404,4 08

66.768,2 304.460,2 1.750,0 399.794,2 0,0 909.377,8 -593.203,4 272.876,1 09

43.075,9 152.132,7 459.228,2 702.697,3 -449.184,6 511.965,8 10

1.630,7 5.033,1 26,6 24.391,9 -24.389,8 11

25.209,4 2.059.881,6 800,0 354.342,8 2.461.449,8 -2.070.939,4 263.446,0 12

700,0 753,9 238,0 4.890,5 -4.866,5 13

358.491,0 490.860,0 14.049,0 863.400,0 -828.437,9 348.050,0 14

118.440,7 5.392.743,3 738.680,0 402.011,7 7.153.054,2 14.320.741,3 426.720,7 15

1.397.067,6 13.266.801,7 633.637,8 3.413.584,3 412.011,7 24.914.210,9 0,0 3.992.910,7

1.344.578,6 12.831.098,7 674.326,8 3.475.225,7 110.532,7 24.005.673,7 0,0 4.494.968,1

+52.489,0 +435.703,0 -40.689,0 -61.641,4 +301.479,0 +908.537,2 0,0 -502.057,4
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Ausgaben nach Hauptgruppen

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
- Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

5.334,5 16.122,2 875,4 80.767,0 -80.763,0 01

70.767,7 51.911,2 9.752,8 158.716,9 -157.896,7 270.124,5 02

216.882,8 674.966,8 2.175,0 161.766,4 2.144.951,6 -2.117.447,3 436.698,3 03

27.046,7 231.849,7 22.067,8 676.435,4 -635.435,4 3.540,8 04

69.726,2 2.109.039,0 280.093,5 5.219.173,6 -5.090.595,6 204.966,3 05

247.439,0 219.942,5 43.042,3 0,0 1.070.236,8 -773.502,9 66.498,7 06

108.691,7 1.039.251,0 143.152,8 776.029,3 10.000,0 2.182.017,4 -892.725,1 925.724,8 07

38.820,7 1.176.439,7 220.973,0 1.507.338,3 -846.041,3 383.254,4 08

69.352,1 306.490,3 2.250,0 411.144,2 0,0 925.763,1 -612.588,7 274.576,1 09

43.563,4 154.940,6 468.528,2 715.292,7 -461.780,0 514.009,6 10

1.630,7 5.033,1 26,6 24.391,9 -24.389,8 11

24.634,4 2.082.871,4 800,0 363.242,8 2.492.764,6 -2.103.954,2 271.196,0 12

700,0 785,4 238,0 5.077,2 -5.053,2 13

358.491,0 492.510,0 14.049,0 865.050,0 -830.087,9 348.050,0 14

118.440,7 5.433.343,3 738.680,0 223.533,6 7.015.176,1 14.632.261,1 426.720,7 15

1.401.521,6 13.502.986,2 640.887,8 3.510.509,3 233.533,6 25.083.152,6 0,0 4.125.360,2

1.348.263,4 13.148.046,3 678.881,8 3.581.662,9 -66.862,3 24.261.303,0 0,0 4.624.741,3

+53.258,2 +354.939,9 -37.994,0 -71.153,6 +300.395,9 +821.849,6 0,0 -499.381,1

Beschlussempfehlung HFA 
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Einzel-
plan Bezeichnung

Soll Soll VE davon fällig

2024 2024 2025 2026 2027 ff.

T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7

02 Staatskanzlei 65.033,7 269.869,6 68.587,9 53.181,7 148.100,0

03 Staatsministerium des Innern 259.115,9 389.642,3 177.562,0 135.045,3 77.035,0

04 Staatsministerium der Finanzen 89.300,0 3.540,8 3.120,8 120,0 300,0

05 Staatsministerium für Kultus 259.653,1 166.386,3 86.229,6 45.252,8 34.903,9

06 Staatsministerium der Justiz und für Demo-
kratie, Europa und Gleichstellung

102.081,5 65.056,7 38.128,0 15.018,7 11.910,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

965.752,4 915.952,0 322.367,5 271.650,3 321.934,2

08 Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt

320.798,9 359.404,4 170.985,6 96.506,9 91.911,9

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 
Umwelt und Landwirtschaft

622.180,1 272.876,1 129.156,8 80.240,5 63.478,8

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung 441.624,1 511.965,8 176.703,0 143.325,6 191.937,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus

385.540,9 263.446,0 97.524,0 88.526,0 77.396,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

20.100,0 348.050,0 156.050,0 131.000,0 61.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 408.487,2 426.720,7 197.220,7 102.500,0 127.000,0

Zusammen: 3.939.667,8 3.992.910,7 1.623.635,9 1.162.367,8 1.206.907,0

Gesetzentwurf Staatsregierung
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Einzel-
plan Bezeichnung

Soll Soll VE davon fällig

2024 2024 2025 2026 2027 ff.

T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7

02 Staatskanzlei 67.147,9 270.124,5 68.701,9 53.322,6 148.100,0

03 Staatsministerium des Innern 278.962,5 436.698,3 191.358,5 153.594,8 91.745,0

04 Staatsministerium der Finanzen 89.300,0 3.540,8 3.120,8 120,0 300,0

05 Staatsministerium für Kultus 320.518,1 204.966,3 93.819,6 61.282,8 49.863,9

06 Staatsministerium der Justiz und für Demo-
kratie, Europa und Gleichstellung

103.927,5 66.498,7 39.428,5 15.160,2 11.910,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

1.001.372,4 925.724,8 328.990,3 273.800,3 322.934,2

08 Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt

339.983,9 383.254,4 193.935,6 97.206,9 92.111,9

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 
Umwelt und Landwirtschaft

623.866,7 274.576,1 129.806,8 80.790,5 63.978,8

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung 451.066,7 514.009,6 177.846,8 143.975,6 192.187,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus

401.374,0 271.196,0 101.149,0 91.651,0 78.396,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

20.100,0 348.050,0 156.050,0 131.000,0 61.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 409.087,2 426.720,7 197.220,7 102.500,0 127.000,0

Zusammen: 4.106.706,9 4.125.360,2 1.681.428,5 1.204.404,7 1.239.527,0

Beschlussempfehlung HFA 
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025

Soll VE 2024 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

8 9 10

269.869,6 38.118,4 307.988,0

389.642,3 82.317,4 471.959,7

3.540,8 525,0 4.065,8

166.386,3 141.804,6 308.190,9

65.056,7 48.811,7 113.868,4

915.952,0 1.036.573,2 1.952.525,2

359.404,4 352.199,1 711.603,5

272.876,1 238.529,3 511.405,4

511.965,8 473.901,4 985.867,2

263.446,0 168.846,0 432.292,0

348.050,0 368.214,7 716.264,7

426.720,7 237.970,0 664.690,7

3.992.910,7 3.187.810,8 7.180.721,5

Gesetzentwurf Staatsregierung
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025

Soll VE 2024 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

8 9 10

270.124,5 38.268,4 308.392,9

436.698,3 82.860,4 519.558,7

3.540,8 525,0 4.065,8

204.966,3 179.737,1 384.703,4

66.498,7 48.963,2 115.461,9

925.724,8 1.046.147,2 1.971.872,0

383.254,4 352.599,1 735.853,5

274.576,1 238.269,3 512.845,4

514.009,6 473.901,4 987.911,0

271.196,0 172.926,0 444.122,0

348.050,0 376.714,7 724.764,7

426.720,7 237.970,0 664.690,7

4.125.360,2 3.248.881,8 7.374.242,0

Beschlussempfehlung HFA 
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Finanzierungsübersicht 2023/2024 Finanzierungsübersicht 2023/2024 Finanzierungsübersicht 2023/2024 Finanzierungsübersicht 2023/2024Finanzierungsübersicht 2023/2024

Betrag
für

2023
Tsd. EUR

Betrag
für

2024
Tsd. EUR

1 2 3

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen 22.771.349,1 23.467.229,0
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)

2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen 23.908.778,7 24.515.836,9
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) -1.137.429,6 -1.048.607,9

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung

1.1. Aufnahme von Krediten (brutto) 280.000,0 240.000,0

1.2. Tilgung von Krediten 280.000,0 240.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) 0,0 0,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1. Einnahmen aus Überschüssen

2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

3. Rücklagenbewegung

3.1. Entnahmen aus Rücklagen 1.234.324,6 1.446.981,9

3.2. Zuführungen an Rücklagen 96.895,0 398.374,0

3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) 1.137.429,6 1.048.607,9

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) 1.137.429,6 1.048.607,9

Gesetzentwurf Staatsregierung
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Finanzierungsübersicht 2023/2024 Finanzierungsübersicht 2023/2024 Finanzierungsübersicht 2023/2024 Finanzierungsübersicht 2023/2024Finanzierungsübersicht 2023/2024

Betrag
für

2023
Tsd. EUR

Betrag
für

2024
Tsd. EUR

1 2 3

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen 22.753.026,1 23.549.123,0
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)

2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen 24.261.303,0 24.783.152,6
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) -1.508.276,9 -1.234.029,6

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung

1.1. Aufnahme von Krediten (brutto) 280.000,0 240.000,0

1.2. Tilgung von Krediten 280.000,0 240.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) 0,0 0,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1. Einnahmen aus Überschüssen

2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

3. Rücklagenbewegung

3.1. Entnahmen aus Rücklagen 1.508.276,9 1.534.029,6

3.2. Zuführungen an Rücklagen 0,0 300.000,0

3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) 1.508.276,9 1.234.029,6

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) 1.508.276,9 1.234.029,6

Beschlussempfehlung HFA 
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Kreditfinanzierungsplan 2023/2024 Kreditfinanzierungsplan 2023/2024 Kreditfinanzierungsplan 2023/2024 Kreditfinanzierungsplan 2023/2024Kreditfinanzierungsplan 2023/2024

Betrag
für

2023
Tsd. EUR

Betrag
für

2024
Tsd. EUR

1 2 3

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1. Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt 280.000,0 240.000,0

1.2. Tilgung von Krediten am Kreditmarkt 280.000,0 240.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) 0,0 0,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1. Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen

2.2. Tilgung von Krediten bei Sondervermögen

2.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 
2.2)

3. Kreditaufnahme gesamt

3.1. Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 280.000,0 240.000,0

3.2. Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) 280.000,0 240.000,0

3.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) 0,0 0,0

Gesetzentwurf Staatsregierung
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Kreditfinanzierungsplan 2023/2024 Kreditfinanzierungsplan 2023/2024 Kreditfinanzierungsplan 2023/2024 Kreditfinanzierungsplan 2023/2024Kreditfinanzierungsplan 2023/2024

Betrag
für

2023
Tsd. EUR

Betrag
für

2024
Tsd. EUR

1 2 3

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1. Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt 280.000,0 240.000,0

1.2. Tilgung von Krediten am Kreditmarkt 280.000,0 240.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) 0,0 0,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1. Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen

2.2. Tilgung von Krediten bei Sondervermögen

2.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 
2.2)

3. Kreditaufnahme gesamt

3.1. Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 280.000,0 240.000,0

3.2. Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) 280.000,0 240.000,0

3.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) 0,0 0,0

Beschlussempfehlung HFA 
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 02
Staatskanzlei

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 02 01Staatskanzlei Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

531 05 Standortkampagne 4.400,0 4.500,0 4.500,0
011 4.149,5 (0,0) (0,0)

4.500,0 4.500,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  mehr

Mit der Dachmarke “So geht sächsisch.“ wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskänale die breit angelegte Imagekampagne fort-
geführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle 
wird über unterstützende demoskopische Umfragen sichergestellt.
Unter der Überschrift “So geht sächsisch.“ wird in 2023 und 2024 gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren eine 
Kampagne weiterentwickelt, die sichtbar macht, dass Vielfalt in Sachsen eine Heimat hat. Menschen mit ihren Geschichten, unter-
schiedlichen Hintergründen, Herkünften, Lebensmodellen und -erfahrungen werden im Mittelpunkt stehen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  mehr

Mit der Dachmarke “So geht sächsisch.“ wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit angelegte Imagekampagne fort-
geführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle 
wird über unterstützende demoskopische Umfragen sichergestellt.

Gesamtausgaben 29.856,4 30.518,2 31.728,1
24.779,2 (0,0) (0,0)

30.518,2 31.728,1
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02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 02 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

63 Sächsische Medienförderung

526 63 Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen

25,0 50,0 50,0
011 0,0 (-50,0) (-50,0)

100,0 100,0

682 63 Förderung der regionalen Vielfalt --- 2.000,0 2.000,0
011 0,0 (+2.000,0) (+2.000,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.000,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die gebotene Sicherung und Stärkung der lokaljournalistischen Angebote von kommerziellen und nicht-
kommerziellen regionalen und lokalen Medienanbietern in Sachsen. Dabei sollen 15 Prozent der Mittel für lokaljournalistische Angebote 
der nichtkommerziellen Rundfunkveranstalter, 10 Prozent der Mittel für die lokaljournalistischen Angebote der kommerziellen Veranstal-
ter lokaler Radioprogramme, 15 Prozent der Mittel für innovative Projekte sowie 55 Prozent der Mittel für die lokaljournalistischen Ange-
bote der kommerziellen Veranstalter lokaler Fernsehprogramme eingesetzt werden.
Von den Prozentsätzen kann in dem Maße abgewichen werden, indem die Sächsische Landesanstalt für private Medien eigenständig in 
den genannten Bereichen unterstützend tätig wird. Sende- und Leitungskosten der Veranstalter werden nicht angerechnet. Evtl. verblei-
bende Mittel können auf die verbleibenden Bereiche verteilt werden.

Erläuterung (GE SR):

-

683 63 Förderung des Medienstandortes Sach-
sen

1.000,0 1.000,0 1.000,0
011 825,3 (+250,0) (+250,0)

750,0 750,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 125,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 125,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes Sachsen zur Unterstüt-
zung eines Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien, der Förderung von Unternehmensgründungen und der Vernetzung der Aktivitä-
ten und Standortstärkung im Bereich Gaming.
Weiterhin veranschlagt sind Mittel für die Förderung in den Bereichen Hochglanzproduktionen, Animation, Dokumentarfilm und Aug-
mented Reality/Virtual Reality, Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Medien zwischen Sachsen, Polen und Tschechien, insbe-
sondere durch bi- und trinationale Medienplattformen mit Schwerpunkt Kultur, Kunst und Tourismus. Eine staatliche Förderung ist unter 
Beachtung der Staatsferne der Medien zulässig.
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02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

noch zu 683 63

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 125,0 125,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 125,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             250,0 T€  weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes Sachsen zur Unterstüt-
zung eines Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien, der Förderung von Unternehmensgründungen und der Vernetzung der Aktivitä-
ten und Standortstärkung im Bereich Gaming.
Weiterhin veranschlagt sind Mittel für die Förderung in den Bereichen Hochglanzproduktionen, Animation, Dokumentarfilm und Aug-
mented Reality/Virtual Reality.

686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
im Inland

375,0 732,0 732,0
011 405,7 (+302,0) (+302,0)

430,0 430,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 400,0 100,0

davon fällig:

2024 bis zu 250,0

2025 bis zu 150,0 100,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 100,0 100,0

davon fällig:

2024 bis zu 100,0

2025 bis zu 100,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             357,0 T€  mehr

Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse i. H. v. 440,0 T€ im Jahr 2023 und 440,0 T€ im Jahr 2024 an das Europäische Zentrum für 
Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, das 2015 auf Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas gegründet wurde und seit-
her seitens des Freistaates Sachsen gefördert wird. Aufgabe des Zentrums ist es, die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäi-
schen Charta für Pressefreiheit zu überwachen, Verstöße dagegen zu veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe zu 
schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.

Im Übrigen sind Zuschüsse für die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel International und Schlingel 
Industry Forum) veranschlagt. 
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02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 63

Veranschlagt sind zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der BKM.

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino vom 21. September 2021 (SächsABl. S. 1250), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 100,0 100,0

Soll VE 2023 400,0 250,0 150,0

Soll VE 2024 100,0 100,0

Verpfl. aus VE 100,0 250,0 250,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022               55,0 T€  mehr

Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, das 2015 auf Initia-
tive namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas gegründet wurde und seither seitens des Freistaates Sachsen gefördert wird. Auf-
gabe des Zentrums ist es, die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit zu überwachen, Verstöße 
dagegen zu veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.

Im Übrigen sind Zuschüsse für die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel International und Schlingel 
Industry Forum) veranschlagt. 

Veranschlagt sind zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der BKM.

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino vom 21. September 2021 (SächsABl. S. 1250), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 100,0 100,0

Soll VE 2023 100,0 100,0

Soll VE 2024 100,0 100,0

Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0

Summe der Titelgruppe 2.261,5 4.184,0 4.184,0
1.584,9 (+2.502,0) (+2.502,0)

1.682,0 1.682,0

64 Neulandgewinner

686 64 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 
Verbände

405,2 619,6
011 (+25,0) (+312,2)

380,2 307,4
65
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02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 64

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 823,6

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 406,0

2026 bis zu 417,6

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 568,7

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 292,0

2026 bis zu 276,7

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             405,2 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             214,4 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 823,6 406,0 417,6

Verpfl. aus VE 406,0 417,6

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             380,2 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               72,8 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 568,7 292,0 276,7

Verpfl. aus VE 292,0 276,7

Summe der Titelgruppe 405,2 619,6
(+25,0) (+312,2)

380,2 307,4
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02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
66 Internationale, interregionale und 
grenzübergreifende Beziehungen

532 66 HFA: Einrichtung eines Regionalbüros 
des Freistaates Sachsen in der Ukraine

GE SR: Einrichtung eines Regionalbüros 
des Freistaates Sachsen in Kiew

250,0 250,0 250,0
011 3,3 (+200,0) (+200,0)

50,0 50,0

686 66 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 
Verbände

808,0 1.208,0 1.208,0
029 503,5 (+500,0) (+500,0)

708,0 708,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             400,0 T€  mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, Projekte der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische 
Republik, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Polnisch in Görlitz, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Tschechisch 
in Bautzen, Projekte zur Ausgestaltung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit Israel und des Deutsch-Amerikanischen Institutes Sach-
sen in Leipzig. 

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  weniger

Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, Projekte der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische 
Republik, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Polnisch in Görlitz und des Deutsch-Amerikanischen Institutes Sachsen in 
Leipzig. 

Summe der Titelgruppe 1.208,0 1.758,0 1.758,0
568,6 (+700,0) (+700,0)

1.058,0 1.058,0

67 Erinnerungskultur

686 67 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 
Verbände

150,0 50,0
011 (+100,0) (0,0)

50,0 50,0

Summe der Titelgruppe 450,0 350,0
(+100,0) (0,0)

350,0 350,0

68 Entwicklungspolitische Maßnah-
men

686 68 Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-
politischer Maßnahmen im Inland

212,0 362,0 362,0
023 216,3 (+150,0) (+150,0)

212,0 212,0
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02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
687 68 Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs-
politischer Maßnahmen im Ausland

338,0 438,0 438,0
023 368,8 (+100,0) (+100,0)

338,0 338,0

893 68 Zuschüsse zur Förderung entwicklungs-
politischer Maßnahmen

--- 50,0 50,0
023 0,0 (+50,0) (+50,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               50,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Zuwendungen zum Erhalt einer Schule für Flüchtlinge (vorwiegend aus Ruanda) in Uganda.

Erläuterung (GE SR):

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuwendungen des Freistaates Sachsen zu Baumaßnahmen (investive Maßnahmen).

Summe der Titelgruppe 626,0 926,0 926,0
587,1 (+300,0) (+300,0)

626,0 626,0

69 Ausgaben und Zuschüsse für 
humanitäre, soziale, kulturelle und 
sonstige Zwecke

686 69 Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul-
turelle und sonstige Zwecke im Inland

140,0 120,0 120,0
011 55,0 (+70,0) (+70,0)

50,0 50,0

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt werden Ausgaben für die maßgebliche Interessenvertretung der Sinti und Roma als anerkannte Minderheit. Die begon-
nene Konzeptionierung, wie die Unterstützung und Förderung in den kommenden Jahren durch den Freistaat Sachsen umgesetzt wer-
den kann, soll fort- und weiterentwickelt werden.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022    90,0 T€  weniger

687 69 Ausgaben und Zuschüsse für humani-
täre, soziale, kulturelle und sonstige 
Zwecke im Ausland

290,0 300,0 300,0
011 138,2 (+300,0) (+300,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Mittel i. H. v. 300,0 T€ pro Jahr zur Unterstützung von europäischen Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen der Flüchtlingshilfe durch den Freistaat Sachsen. Ziel der Unterstützung ist es, Geflüchteten zu helfen und die Situation 
von Geflüchteten in Flüchtlingscamps zu verbessern.
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02 Staatskanzlei
02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 687 69

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 450,0 420,0 420,0
197,0 (+370,0) (+370,0)

50,0 50,0

70 Ausgaben und Zuschüsse für Pro-
jekte und Veranstaltungen im Frei-
staat Sachsen mit überregionaler 
Bedeutung

684 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen

400,0 450,0 450,0
011 0,0 (+100,0) (+100,0)

350,0 350,0

Summe der Titelgruppe 1.860,0 1.600,0 1.600,0
120,0 (+100,0) (+100,0)

1.500,0 1.500,0

Gesamtausgaben 9.550,9 12.682,6 12.685,4
5.461,7 (+4.097,0) (+4.284,2)

8.585,6 8.401,2
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02 Staatskanzlei
02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 02 05IT- und E-Government in der Staatsverwaltung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

96 Zentrale Aufgaben für das Sächsi-
sche Verwaltungsnetz (SVN), die 
Informationstechnologie sowie res-
sortübergreifende Verfahren und 
Projekte zu IT und E-Government

526 96 Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen

1.601,0 1.619,0 1.569,0
012 882,6 (+50,0) (0,0)

1.569,0 1.569,0

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisa-
tion, zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten u. a. sowie für die Entwicklung der Open Source Strategie 
für die öffentliche Verwaltung und der Landesstrategie Green IT und der Open Data Strategie der Landesverwaltung.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die Optimierung der IT-Organisa-
tion, zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten u. a. sowie für die Entwicklung der Open Source Strategie 
für die öffentliche Verwaltung und der Landestrategie Green IT.

531 96 Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit

240,0 50,0 30,0
012 4,8 (+50,0) (+30,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             190,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von 
Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen, insbesondere zur Durchführung des Konsultationsprozesses zur Erarbeitung der Open 
Data Strategie des Landes.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von 
Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen.

534 96 HFA: Vergabe von Aufträgen für Datener-
fassung, Softwareentwicklung u. ä.; Aus-
gaben zur Umsetzung der Open Source 
Strategie

GE SR: Vergabe von Aufträgen für Daten-
erfassung, Softwareentwicklung u. ä.

2.557,0 2.955,9 2.955,9
012 2.753,6 (+450,0) (+450,0)

2.505,9 2.505,9

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             398,9 T€  mehr
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02 Staatskanzlei
02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 534 96

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung 
im Bereich E-Government-Basiskomponenten (z. B. Formularservice, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), zentrales 
Content-Management-System (zCMS), Verfahrensmanagement), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung 
(eVA.SAX) einschließlich der Sicherstellung eines landesweiten Rollouts sowie für weitere Projekte (z. B. Prozessmanagement).

Jährlich sind 450,0 T€ veranschlagt für die Umsetzung der Open Source Strategie für den Freistaat Sachsen, die entsprechend Druck-
sache 7/11086 bis zum 30. Juni 2023 dem Landtag zu berichten ist. Aus den veranschlagten Mitteln sollen insbesondere die möglichen 
Ergebnisse der Open Source Strategie umgesetzt werden:
- die Entwicklung einer förderalen Cloud Infrastruktur
- die Umsetzung Absichtserklärung Initiative des Freistaates zur Entwicklung eines Souveränen Arbeitsplatzes auf Open Source Basis

Eine schrittweise Umstellung auf Open Source-Software in der sächsischen Verwaltung würde im Einklang mit dem Energie- und Klima-
programm Sachsen 2021 und der darin festgehaltenen Erstellung einer sächsischen Green IT-Strategie, welche ebenfalls im Koalitions-
vertrag festgehalten ist, stehen.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung 
im Bereich E-Government-Basiskomponenten (z. B. Formularservice, Elektronische Signatur und Verschlüsselung (ESV), zentrales 
Content-Management-System (zCMS), Verfahrensmanagement), für die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung 
(eVA.SAX) einschließlich der Sicherstellung eines landesweiten Rollouts sowie für weitere Projekte (z. B. Prozessmanagement).

Summe der Titelgruppe 38.471,8 47.217,1 46.840,0
44.252,9 (+550,0) (+480,0)

46.667,1 46.360,0

Gesamtausgaben 44.836,2 78.455,6 78.243,3
48.378,5 (+550,0) (+480,0)

77.905,6 77.763,3
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Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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03 Staatsministerium des Innern
03 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 03 01Ministerium Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

547 10 Ausgaben für öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen (außer Polizei)

70,0 90,0 190,0
011 8,5 (0,0) (-30,0)

90,0 220,0

Erläuterung (HFA):

2024 gegenüber 2023             100,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Feuerwehrball 30,0 0,0

2. Helferempfang 0,0 30,0

3. Blaulichtpreis 35,0 35,0

4. Sächsisches Katastrophenschutzsymposium 0,0 100,0

5. Joker im Ehrenamt 20,0 20,0

6. Sonstige Veranstaltungen 5,0 5,0

Summe 90,0 190,0

Mehrbedarf aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Veranstaltung “Joker im Ehrenamt“ (Finanzierung bislang aus 03 01/531 01 
und 03 22/547 03). Darüber hinaus ist für das Jahr 2024 erstmalig die Ausrichtung eines Katastrophenschutzsymposiums geplant 
(Durchführung alle drei Jahre).

Erläuterung (GE SR):

2024 gegenüber 2023             130,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Feuerwehrball 30,0 0,0

2. Helferempfang 0,0 30,0

3. Blaulichtpreis 35,0 35,0

4. Sächsisches Katastrophenschutzsymposium 0,0 130,0

5. Joker im Ehrenamt 20,0 20,0

6. Sonstige Veranstaltungen 5,0 5,0

Summe 90,0 220,0

Mehrbedarf aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Veranstaltung “Joker im Ehrenamt“ (Finanzierung bislang aus 03 01/531 01 
und 03 22/547 03). Darüber hinaus ist für das Jahr 2024 erstmalig die Ausrichtung eines Katastrophenschutzsymposiums geplant 
(Durchführung alle drei Jahre).

Gesamtausgaben 38.394,9 37.278,7 38.808,8
32.327,7 (0,0) (-30,0)

37.278,7 38.838,8
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03 Staatsministerium des Innern
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen

1.100,0 945,7 1.000,0
012 790,6 (-54,3) (0,0)

1.000,0 1.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             154,3 T€  weniger

2023
T€

2024
T€

1. Projekt “Informations- und Wissensmanagement“ (ZIWD) 300,0 300,0

2. Fortschreibung der Strategie der Polizei 125,0 125,0

3. Organisationsuntersuchungen (Polizeibereich) 25,0 25,0

4. Mitarbeiterbefragung zum BGM in der Polizei und elektronisches Auswertetool 30,0 45,0

5. Evaluierung SächsPVDG und weiterer Rechtsvorschriften 50,0 110,0

6. Erstellung eines Periodischen Sicherheitsberichtes mit externer wissenschaftlicher 
Unterstützung

120,0 180,0

7. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kfz-Instandhaltungsservice 60,0 0,0

8. Beratungsleistungen für den gesamten Geschäftsbereich des SMI 190,7 118,0

9. Evaluierung der Formen der interkommunalen Zusammenarbeit 25,0 75,0

10. Verstärkung der Bekämpfung von Cyber-Hate-Crime 20,0 22,0

Summe 945,7 1.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  weniger

2023
T€

2024
T€

1. Projekt “Informations- und Wissensmanagement“ (ZIWD) 300,0 300,0

2. Fortschreibung der Strategie der Polizei 125,0 125,0

3. Organisationsuntersuchungen (Polizeibereich) 25,0 25,0

4. Mitarbeiterbefragung zum BGM in der Polizei und elektronisches Auswertetool 30,0 45,0

5. Evaluierung SächsPVDG und weiterer Rechtsvorschriften 50,0 110,0

6. Erstellung eines Periodischen Sicherheitsberichtes mit externer wissenschaftlicher 
Unterstützung

120,0 180,0

7. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kfz-Instandhaltungsservice 60,0 0,0

8. Beratungsleistungen für den gesamten Geschäftsbereich des SMI 290,0 215,0

Summe 1.000,0 1.000,0

533 01 Leistungen auf Grund von gerichtlichen 
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im 
Zusammenhang mit der Vertretung des 
Staates in Prozessangelegenheiten

800,0 850,0 1.000,0
012 530,2 (-50,0) (0,0)

900,0 1.000,0
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03 Staatsministerium des Innern
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
547 10 Sachaufwand aus Anlass der Durchfüh-
rung von Fachministerkonferenzen und 
ähnlichen Anlässen

35,0 70,0 133,6
012 0,0 (-30,0) (-66,4)

100,0 200,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               35,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               63,6 T€  mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im Geschäftsbereich des 
SMI. 

Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der B-IMK in 2024. 

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022               65,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im Geschäftsbereich des 
SMI. 

Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der B-IMK  in 2024. Darüber hinaus ist beginnend ab dem Jahr 2024 im Tur-
nus von drei Jahren ein Symposium “Stärkung Sächsischer Katastrophenschutz“ geplant.

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

684 02 Zuwendungen an kommunalpolitische 
Bildungsvereinigungen zur Heranbil-
dung und Weiterbildung für die Tätigkeit 
in der kommunalen Selbstverwaltung

1.364,9 1.564,9 1.564,9
153 1.196,0 (+200,0) (+200,0)

1.364,9 1.364,9

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             200,0 T€  mehr

Geplante Absetzungen 2023: 0,0 T€. 
Geplante Absetzungen 2024: 0,0 T€.

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische Bildungsvereinigungen (ein-
getragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Lan-
desverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren 
Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform 
und dauerhaft landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des Landesverbandes, 
dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistags-
wahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 % der Stimmen erreicht hat.

Sofern bis zum 31. März eines jeden Jahres einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen zustehenden Zuwendungen 
nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungs-
höhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen verteilt werden.

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchst-
beträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2019 zugewiesen werden:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsver-
einigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650).
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03 Staatsministerium des Innern
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 02

2023
T€

2024
T€

1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V. 480,5 480,5

2. Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V. 132,8 132,8

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V. 145,6 145,6

4. Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V. 356,1 356,1

5. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V. 215,3 215,3

6. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V. 94,6 94,6

7. Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V. 140,0 140,0

Summe 1.564,9 1.564,9

Erläuterung (GE SR):

Geplante Absetzungen 2023: 0,0 T€. 
Geplante Absetzungen 2024: 0,0 T€.

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische Bildungsvereinigungen (ein-
getragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Lan-
desverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren 
Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform 
und dauerhaft landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des Landesverbandes, 
dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistags-
wahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 % der Stimmen erreicht hat.

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchst-
beträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2019 zugewiesen werden:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsver-
einigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650).

2023
T€

2024
T€

1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V. 413,0 413,0

2. Die Alternative Kommunalpolitik Sachsen e. V. 114,2 114,2

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V. 125,2 125,2

4. Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V. 306,1 306,1

5. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V. 185,1 185,1

6. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V. 81,3 81,3

7. Werk für Kommunalpolitische Bildung e. V. 140,0 140,0

Summe 1.364,9 1.364,9

Gesamtausgaben 21.424,8 23.064,6 30.891,2
18.269,8 (+65,7) (+133,6)

22.998,9 30.757,6
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03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 01 Zuweisungen an Kommunen des sorbi-
schen Siedlungsgebietes für Mehrauf-
wendungen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Zweisprachigkeit

300,0 354,3 356,4
187 300,0 (+54,3) (+56,4)

300,0 300,0

686 01 Kompetenzzentrum für Infrastruktur 
Sachsen an der Universität Leipzig

377,0 380,0 385,0
011 270,0 (0,0) (0,0)

380,0 385,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 613,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu

2026 bis zu 303,0

2027 ff. bis zu 310,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leip-
zig. Die Bewirtschaftung erfolgt durch das SMWKT. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel sollen im Folgejahr zur Verfügung stehen.

Seit dem Jahr 2022 steht zudem eine Tenure-Track-Professur (W 1) “Angewandte Finanzwissenschaft“ mit Tenure Track auf W 3 bereit, 
um Forschung, Lehre und Transfer in diesem Bereich langfristig abzusichern.

Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen 
Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt.  § 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine 
Anwendung.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung im Einzelplan 12 (SMWKT).

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 1.155,0 380,0 385,0 390,0

Soll VE 2023

Soll VE 2024 613,0 303,0 310,0

Verpfl. aus VE 380,0 385,0 390,0 303,0 310,0
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03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 01

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leip-
zig. Die Bewirtschaftung erfolgt durch das SMWKT. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel sollen im Folgejahr zur Verfügung stehen.

Seit dem Jahr 2022 steht zudem eine Tenure-Track-Professur (W 1) “Angewandte Finanzwissenschaft“ mit Tenure Track auf W 3 bereit, 
um Forschung, Lehre und Transfer in diesem Bereich langfristig abzusichern.

Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen 
Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt.  § 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine 
Anwendung.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung im Einzelplan 12 (SMWKT).

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 1.155,0 380,0 385,0 390,0

Soll VE 2023

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 380,0 385,0 390,0

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

633 51 Zuwendungen für Maßnahmen in den 
Themenfeldern Demokratieförderung 
und Extremismusprävention

700,0 860,0 950,0
011 604,3 (+160,0) (+180,0)

700,0 770,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 950,0 1.150,0

davon fällig:

2024 bis zu 950,0

2025 bis zu 900,0

2026 bis zu 250,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 770,0 960,0

davon fällig:

2024 bis zu 770,0

2025 bis zu 730,0

2026 bis zu 230,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             160,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               90,0 T€  mehr
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03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 51

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veran-
schlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme, insbesondere der Kofinanzie-
rung des Bundesprogramms “Demokratie leben“- Handlungsbereiche Kommune, Förderung lokale Partnerschaften für Demokratie. Der 
Mehrbedarf ergibt sich aus den steigenden Kosten für Personalausstattungen der Partnerschaften für Demokratie (PfD) sowie aus der 
geplanten Erhöhung der Projektanzahl.

Die Soll-VE 2022 wird i. H. v. 330,0 T€ (fällig in 2024) nicht in Anspruch genommen. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022 830,0 500,0 330,0

Soll VE 2023 950,0 950,0

Soll VE 2024 1.150,0 900,0 250,0

Verpfl. aus VE 500,0 1.280,0 900,0 250,0

Erläuterung (GE SR):

2024 gegenüber 2023               70,0 T€  mehr

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veran-
schlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme, insbesondere der Kofinanzie-
rung des Bundesprogramms “Demokratie leben“- Handlungsbereiche Kommune, Förderung lokale Partnerschaften für Demokratie. Der 
Mehrbedarf ergibt sich aus den steigenden Kosten für Personalausstattungen der Partnerschaften für Demokratie (PfD) sowie aus der 
geplanten Erhöhung der Projektanzahl.

Die Soll-VE 2022 wird i. H. v. 330,0 T€ (fällig in 2024) nicht in Anspruch genommen. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022 830,0 500,0 330,0

Soll VE 2023 770,0 770,0

Soll VE 2024 960,0 730,0 230,0

Verpfl. aus VE 500,0 1.100,0 730,0 230,0

686 51 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 
Verbände

360,0 550,0 580,0
011 349,6 (+150,0) (+150,0)

400,0 430,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 23,2 1.160,0

davon fällig:

2024 bis zu 23,2

2025 bis zu 580,0

2026 bis zu 580,0

2027 ff. bis zu
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03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 51

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 23,2 860,0

davon fällig:

2024 bis zu 23,2

2025 bis zu 430,0

2026 bis zu 430,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             190,0 T€  mehr

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veran-
schlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme. Der Mehrbedarf ergibt sich aus 
der geplanten Erhöhung der Projektanzahl.

Die Soll-VE 2022 wird i. H. v. 148,2 T€ (fällig in 2023) nicht in Anspruch genommen. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 335,0 188,2 146,8

Soll VE 2022 620,0 360,0 260,0

Soll VE 2023 23,2 23,2

Soll VE 2024 1.160,0 580,0 580,0

Verpfl. aus VE 548,2 430,0 580,0 580,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022               40,0 T€  mehr

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veran-
schlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme. Der Mehrbedarf ergibt sich aus 
der geplanten Erhöhung der Projektanzahl.

Die Soll-VE 2022 wird i. H. v. 148,2 T€ (fällig in 2023) nicht in Anspruch genommen. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 335,0 188,2 146,8

Soll VE 2022 620,0 360,0 260,0

Soll VE 2023 23,2 23,2

Soll VE 2024 860,0 430,0 430,0

Verpfl. aus VE 548,2 430,0 430,0 430,0

Summe der Titelgruppe 1.500,0 1.845,0 1.985,0
1.279,7 (+310,0) (+330,0)

1.535,0 1.655,0

62 Zuwendungen zur  Kulturarbeit der 
Vertriebenen und  Spätaussiedler

684 62 Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit 
nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG

500,0 500,0 500,0
246 514,7 (0,0) (0,0)

500,0 500,0
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03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 62

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische 
Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen, wobei insbesondere die Begegnungs- und Bildungsstätte Knappenrode zu berücksichtigen ist. 
Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wis-
senschaftlichen Forschung zu Vertreibung, gesamtgesellschaftlicher Integration und Akkulturation und der grenzüberbrückenden Arbeit 
nach §§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der 
jeweils geltenden Fassung, und § 12 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 
(SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (RL-Kulturförderung) vom 25. Januar 2002 
(SächsABl. S. 298), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische 
Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen 
und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenen-
gesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12 
Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden 
Fassung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (RL-Kulturförderung) vom 25. Januar 2002 
(SächsABl. S. 298), in der jeweils geltenden Fassung.

893 62 Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit 
nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG

155,0 100,0 210,0
246 155,0 (+50,0) (0,0)

50,0 210,0

Summe der Titelgruppe 655,0 600,0 710,0
669,7 (+50,0) (0,0)

550,0 710,0

Gesamtausgaben 2.920,7 3.194,3 3.451,4
2.532,0 (+414,3) (+386,4)

2.780,0 3.065,0
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03 Staatsministerium des Innern
03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und 
Rückführung von Asylbewerbern

534 52 Dienstleistungen Dritter 2.850,0 1.800,0 1.800,0
011 1.212,3 (0,0) (0,0)

1.800,0 1.800,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.050,0 T€  weniger

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung von Ausländern im Zusam-
menhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch die Zentrale Ausländerbehörde.

Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung nach § 56a Aufenthaltsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

Für 2024 sind weiterhin 100,0 T€ veranschlagt für die Begleitung und Evaluierung des Clearingverfahrens, welches in den Erstaufnah-
meeinrichtungen implementiert wird.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.050,0 T€  weniger

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung von Ausländern im Zusam-
menhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch die Zentrale Ausländerbehörde.

Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung nach § 56a Aufenthaltsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

547 52 Aufwendungen für den Betrieb der Erst-
aufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung 
des Ausreisegewahrsams sowie der 
Abschiebungshaft und für die Abwick-
lung staatlicher Zuwendungen

62.210,0 79.650,0 71.450,0
011 60.753,4 (-350,0) (-350,0)

80.000,0 71.800,0

684 52 Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände 
für die Asylverfahrensberatung

350,0 350,0 350,0
011 0,0 (+350,0) (+350,0)

--- ---

Summe der Titelgruppe 333.980,0 343.799,0 347.602,0
273.179,4 (0,0) (0,0)

343.799,0 347.602,0

Gesamtausgaben 467.710,6 484.645,4 494.777,7
383.473,4 (0,0) (0,0)

484.645,4 494.777,7
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03 Staatsministerium des Innern
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 03 11Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

428 01 Entgelte für Beschäftigte 3.034,4 3.213,5 3.334,6
133 4.690,1 (+92,3) (+95,8)

3.121,2 3.238,8

Neuer Titel

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

59,8 62,0
133 (+59,8) (+62,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               59,8 T€  mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
  Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Erläuterung (GE SR):

-

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

Neuer Titel

526 03 Strategieprozess zur zukünftigen Aus-
richtung der HSF Meißen

50,0 150,0
133 (+50,0) (+150,0)

Vermerk (HFA):

Die Mittel sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               50,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule Meißen als zentralem Ausbildungs- und Fortbil-
dungsstandort für die Verwaltung in Sachsen. Schwerpunkt sollen die langfristige Entwicklung der Hochschule zu einer zentralen Akteu-
rin in Forschung und Lehre und die Perspektiven interdisziplinärer Zusammenarbeit sein.

Erläuterung (GE SR):

-
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03 Staatsministerium des Innern
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Titelgruppe(n)

Neue Titelgruppe

73 Forschungsprojekte

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Die veranschlagten Mittel sind zur Einrichtung eines inter- und multidisziplinär ausgerichteten Forschungsinstituts an der HSF Meißen 
vorgesehen, welches durch die Novellierung des FHMeißenG (§ 2 Abs. 6) ermöglicht wird. Das Forschungsinstitut soll Kompetenzen in 
den Bereichen Verwaltungs- und Personalmanagement, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsinnovation und öffentliche Finanzen 
konzentrieren und als gemeinsames Dach für die Forschungsvorhaben der HSF Meißen fungieren (z.B. Kooperations-Projekt “4trans-
fer“ mit TUBAF und BA Sachsen oder avisiertes Projekt “Bedienstetenbefragungen“). Ziel ist die Durchführung von Forschungsprojekten 
mit verwaltungsinternen und externen Kooperationspartnern sowie die weitere Einwerbung von Drittmitteln.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Absatz 6 des Fachhochschule-Meißen-Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(SächsGVBl. S. 450), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

459 73 Vermischte Personalausgaben 20,0 20,0
133 (+20,0) (+20,0)

Neuer Titel

511 73 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)

10,0 10,0
133 (+10,0) (+10,0)

Neuer Titel

527 73 Erstattungen von Reisekosten 9,0 9,0
133 (+9,0) (+9,0)

Neuer Titel

534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0
133 (+25,0) (+35,0)
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03 Staatsministerium des Innern
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neuer Titel

546 73 Vermischte Verwaltungsausgaben 20,0 25,0
133 (+20,0) (+25,0)

Neuer Titel

812 73 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen

20,0 25,0
133 (+20,0) (+25,0)

Summe der Titelgruppe 104,0 124,0
(+104,0) (+124,0)

Gesamtausgaben 18.266,3 18.939,0 19.637,0
15.300,5 (+306,1) (+431,8)

18.632,9 19.205,2
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03 Staatsministerium des Innern
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 03 11Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte
133

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14 L2 1 3 3

(+1) (+1)

2 2

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 E 14 L2 +1 +1 von 07 01/422 01; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen

Summe: +1 +1

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten133

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 9b L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 9b L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Implementierung Forschungsinstitut an der HSF Meißen“

Vermerk (GE SR)

-
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03 Staatsministerium des Innern
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 428 10

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 9b L2 +1 +1 neu; Projekt Implementierung For-
schungsinstitut an der HSF Meißen

Summe: +1 +1
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03 Staatsministerium des Innern
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

428 01 Entgelte für Beschäftigte 3.562,5 7.697,8 7.991,4
042 5.711,2 (+92,3) (+95,8)

7.605,5 7.895,6

Neuer Titel

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

92,3 95,8
042 (+92,3) (+95,8)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               92,3 T€  mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
  Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Erläuterung (GE SR):

-

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

546 73 Vermischte Verwaltungsausgaben 210,0 65,0 65,0
042 1,6 (+15,0) (+15,0)

50,0 50,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 153,0 153,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 76,5 76,5

2026 bis zu 76,5 76,5

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             145,0 T€  weniger
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03 Staatsministerium des Innern
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 546 73

Mit den Mitteln aus dem Titel sollen Forschungsprojekte zu folgenden Themen durchgeführt werden:
- Sozialwissenschaften
- Rechtswissenschaften
- Führungs- und Einsatzwissenschaften
- Verkehrswissenschaften
- Kriminalwissenschaften
- Informatik

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 153,0 76,5 76,5

Soll VE 2024 153,0 76,5 76,5

Verpfl. aus VE 153,0 153,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             160,0 T€  weniger

Mit den Mitteln aus dem Titel sollen Forschungsprojekte zu folgenden Themen durchgeführt werden:
- Sozialwissenschaften
- Rechtswissenschaften
- Führungs- und Einsatzwissenschaften
- Verkehrswissenschaften
- Kriminalwissenschaften
- Informatik

Summe der Titelgruppe 300,0 150,0 150,0
114,3 (+15,0) (+15,0)

135,0 135,0

97 Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit der Polizei

531 97 Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit

40,0 40,0
042 (+30,0) (+30,0)

10,0 10,0

546 97 HFA: Hochschulentwicklung und Nach-
wuchswerbung

GE SR: Nachwuchswerbung

200,0 170,0
042 (+50,0) (+20,0)

150,0 150,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             200,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               30,0 T€  weniger
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03 Staatsministerium des Innern
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 546 97

2023
T€

2024
T€

1 Jobmatch Recruiter 5,0 5,0

2 Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen 20,0 20,0

3 Werbemaßnahmen der Stabsstelle Kommunikation 25,0 25,0

4 Projekt “Maßnahmen zur Verbesserung der Bewerbergewinnung“ 100,0 100,0

5 Erstellung und Umsetzung eines Hochschulentwicklungskonzeptes 50,0 20,0

Summe 200,0 170,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             150,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1 Jobmatch Recruiter 5,0 5,0

2 Messeauftritte und Berugsberatungsveranstaltungen 20,0 20,0

3 Werbemaßnahmen der Stabsstelle Kommunikation 25,0 25,0

4 Projekt “Maßnahmen zur Verbesserung der Bewerbergewinnung“ 100,0 100,0

Summe 150,0 150,0

Summe der Titelgruppe 250,0 220,0
(+80,0) (+50,0)

170,0 170,0

Gesamtausgaben 28.367,9 77.081,1 79.083,6
24.575,5 (+279,6) (+256,6)

76.801,5 78.827,0
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03 Staatsministerium des Innern
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte
042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 E 14 L2 +1 +1 von 07 01/422 01; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen

Summe: +1 +1

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Hochschulentwicklung FHPol“

Vermerk (GE SR)

-
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03 Staatsministerium des Innern
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 428 10

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 14 L2 +1 +1 neu; Projekt Hochschulentwicklung 
FHPol

Summe: +1 +1
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03 Staatsministerium des Innern
03 16 Bereitschaftspolizei

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

459 11 Abfindungen bei Einsätzen und Übungen 1.200,0 1.550,0 1.600,0
042 1.414,9 (0,0) (0,0)

1.550,0 1.600,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             350,0 T€  mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei 
Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvor-
schrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl, der Dauer der 
Einsätze und der Höhe des Verpflegungssatzes.

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und ab 2024 eines zusätzlichen Einsatzzuges. Darüber hinaus 
sind Ausgabensteigerungen im Zusammenhang mit dem EU-Verbot zum Verkauf von Einwegkunststoffartikel, (Nutzung von nachhalti-
gem Geschirr), durch die Steigerung des Mindestlohnes sowie durch die Inflation zu erwarten.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             350,0 T€  mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei 
Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvor-
schrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl, der Dauer der 
Einsätze und der Höhe des Verpflegungssatzes.

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und zwei zusätzlicher Einsatzzüge. Darüber hinaus sind Ausga-
bensteigerungen im Zusammenhang mit dem EU-Verbot zum Verkauf von Einwegkunststoffartikel, (Nutzung von nachhaltigem 
Geschirr), durch die Steigerung des Mindestlohnes sowie durch die Inflation zu erwarten.

Gesamtausgaben 137.679,3 97.329,5 100.128,1
127.337,4 (0,0) (0,0)

97.329,5 100.128,1
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Neue Titelgruppe

Personalausgaben

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

Neuer Titel

633 60 Förderung von Ehrenamt und Weiterbil-
dung im Katastrophenschutz

--- ---
045 (0,0) (0,0)

883 60 Zuweisungen an die Landkreise, Kreis-
freien Städte und Gemeinden zur 
Anschaffung von Sirenen

1.590,0 1.590,0
045 (-3.000,0) (-3.000,0)

4.590,0 4.590,0

Summe der Titelgruppe 85,0 1.744,0 1.654,0
51,2 (-3.000,0) (-3.000,0)

4.744,0 4.654,0

Neue Titelgruppe

64 Errichtung eines Instituts für Bevöl-
kerungsschutzforschung

Vermerk (HFA):

Die Mittel sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Es sind Ausgaben für die Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt. Ziel des Instituts ist die Vernetzung 
von Theorie und Praxis in diesem Bereich. 
Im Jahr 2023 sind Ausgaben für die Erstellung einer Konzeption für die geeignete Umsetzung und Ausrichtung eines Instituts für Bevöl-
kerungsschutzforschung veranschlagt. 
Ab 2024 sind Ausgaben für die Umsetzung der Konzeption veranschlagt. Die Mittelverteilung innerhalb der Titelgruppe ist dem Konzep-
tionsergebnis folgend anzupassen.  

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

428 64 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

--- ---
045 (0,0) (0,0)
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 428 64

Vermerk (HFA):

Die Ausweisung von Ausgaben kann nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des 
Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel einschließlich Stellenplan ist insoweit 
gesperrt. 

Vermerk (GE SR):

-

Neuer Titel

511 64 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)

--- ---
045 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Die Ausweisung von Ausgaben in diesem Titel ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für 
Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden. 

Vermerk (GE SR):

-

Neuer Titel

525 64 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- ---
045 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Die Ausweisung von Ausgaben für 2024 kann nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und 
Sport des Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt. 

Vermerk (GE SR):

-

Neuer Titel

534 64 Dienstleistungen Dritter 200,0 ---
045 (+200,0) (0,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             200,0 T€  mehr

Im Jahr 2023 sind 200,0 T€ für die konzeptionelle Entwicklung zur Umsetzung und Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzfor-
schung veranschlagt. 

Erläuterung (GE SR):

-
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neuer Titel

686 64 Zuschüsse für ein Institut für Bevölke-
rungsschutzforschung

--- 250,0
045 (0,0) (+250,0)

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 250,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für 
Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der 
Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freige-
schaltet werden. 

Vermerk (GE SR):

-

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 500,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 250,0

2026 bis zu 250,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2024 gegenüber 2023             250,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 500,0 250,0 250,0

Verpfl. aus VE 250,0 250,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

812 64 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen

--- ---
045 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Ausgaben für 2024 können nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsi-
schen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 812 64

Vermerk (GE SR):

-

Neuer Titel

893 64 Zuschüsse für Investitionen für Sonstige 
im Inland

--- 150,0
045 (0,0) (+150,0)

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 150,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für 
Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der 
Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freige-
schaltet werden. 

Vermerk (GE SR):

-

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 300,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 150,0

2026 bis zu 150,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2024 gegenüber 2023             150,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 300,0 150,0 150,0

Verpfl. aus VE 150,0 150,0

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 200,0 400,0
(+200,0) (+400,0)
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neue Titelgruppe

65 Waldbrandschutz

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben können nur nach Vorlage des Konzepts des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur 
Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung im Freistaat Sachsen im Ausschuss für Inneres und Sport geleistet 
werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind insofern gesperrt.

Vermerk (GE SR):

-

Neuer Titel

525 65 Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbe-
kämpfung

--- ---
044 (0,0) (0,0)

Erläuterung (HFA):

Der Titel dient der Finanzierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen. Der Titel ist als Leer-
titel ausgebracht und kann im Vollzug aus Mitteln aus 03 18/811 65 und 03 18/812 65 finanziert werden. 

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

811 65 Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrand-
bekämpfung

1.500,0 3.500,0
044 (+1.500,0) (+3.500,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.500,0 10.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.500,0

2025 bis zu 5.000,0

2026 bis zu 5.000,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          2.000,0 T€  mehr

Der Ausgabeansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialfahrzeugen für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei 
Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere geländegängige Sonder-Tanklöschfahrzeuge und Logistikfahrzeuge Bodenfeuer 
und Luft.
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 811 65

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.500,0 3.500,0

Soll VE 2024 10.000,0 5.000,0 5.000,0

Verpfl. aus VE 3.500,0 5.000,0 5.000,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

812 65 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsge-
genständen zur Waldbrandbekämpfung

1.500,0 3.500,0
044 (+1.500,0) (+3.500,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.500,0 10.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.500,0

2025 bis zu 5.000,0

2026 bis zu 5.000,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          2.000,0 T€  mehr

Der Ausgabenansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialtechnik für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei 
Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere Hochleistungs-Wasserfördersysteme inkl. Flutmodul, Multifunktionssysteme Licht 
und Notstrom, Robotiksysteme für unzugängliche Brandobjekte.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.500,0 3.500,0

Soll VE 2024 10.000,0 5.000,0 5.000,0

Verpfl. aus VE 3.500,0 5.000,0 5.000,0

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 3.000,0 7.000,0
(+3.000,0) (+7.000,0)
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Gesamtausgaben 8.566,0 13.867,6 17.280,6
6.228,6 (+200,0) (+4.400,0)

13.667,6 12.880,6
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

64 Errichtung eines Instituts für Bevöl-
kerungsschutzforschung

428 64 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten045

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

E 13 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

E 8 L1 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung“

Vermerk (GE SR)

-

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung“

Vermerk (GE SR)

-

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 8 L1 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung“

Vermerk (GE SR)

-
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03 Staatsministerium des Innern
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 428 64

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 14 L2 +1 +1 neu; Projekt Aufbau eines Instituts für 
Bevölkerungsschutzforschung

2 E 13 L2 +1 +1 neu; Projekt Aufbau eines Instituts für 
Bevölkerungsschutzforschung

3 E 8 L1 +1 +1 neu; Projekt Aufbau eines Instituts für 
Bevölkerungsschutzforschung

Summe: +3 +3
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03 Staatsministerium des Innern
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 03 19Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 09 Zuweisungen für Investitionen an die 
Kommunen für Brandschutz

19.000,0 19.000,0 15.000,0
044 17.430,7 (+15.000,0) (+11.000,0)

4.000,0 4.000,0

Gesamtausgaben 33.804,7 35.737,2 31.486,5
32.888,4 (+15.000,0) (+11.000,0)

20.737,2 20.486,5
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03 Staatsministerium des Innern
03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 03 20Polizeiverwaltungsamt Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

684 01 Zuschuss an den Unterstützungsverein 
der Polizei Sachsen e. V.

--- --- 10,0
042 20,0 (0,0) (+10,0)

--- ---

Titelgruppe(n)

82 Prävention

684 82 Zuschüsse für Maßnahmen der Förder-
richtlinie Fußballfanprojekte

550,0 604,0 633,0
042 498,2 (+54,0) (+83,0)

550,0 550,0

Summe der Titelgruppe 3.193,0 3.105,0 3.184,0
1.799,0 (+54,0) (+83,0)

3.051,0 3.101,0

99 Informationstechnik (IT) und E-
Government

Neuer Titel

526 99 Ausgaben für Sachverständige --- ---
042 (0,0) (0,0)

Erläuterung (HFA):

Der Titel dient dem Nachweis von Mitteln für die Erstellung eines Digitalkonzeptes für die Polizei Sachsen.

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 66.489,3 67.917,8 76.288,8
71.307,6 (0,0) (0,0)

67.917,8 76.288,8

Gesamtausgaben 230.789,0 259.612,9 261.379,8
225.791,5 (+54,0) (+93,0)

259.558,9 261.286,8
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03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 03 22Sportförderung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

Neuer Titel

684 10 Unterstützung für Ehrenamt und Weiter-
bildung im Sport

250,0 250,0
322 (+250,0) (+250,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             250,0 T€  mehr

Für die Kostenübernahme von Lizenzen für Übungsleiterinnen und -leiter sowie Trainerinnen und Trainer sind jährlich bis zu 125,0 T€ 
veranschlagt. Außerdem sind Ausgaben für die Stärkung des Ehrenamts im Sport, für Öffentlichkeitsarbeit, Kurse für Ehrenamtliche zum 
Vereinsmanagement und für Weiterbildungsangebote veranschlagt.

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

684 12 Koordinierungsstelle Interkommunale 
Sportereignisse

84,2 87,4
322 (+84,2) (+87,4)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               84,2 T€  mehr

Die Mittel dienen der Finanzierung einer Beratungsstelle, die Kommunen und Vereine bei der Ausrichtung von Sportereignissen, die 
mehrere Gebietskörperschaften betreffen, unterstützt. 

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

686 01 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände 
und Gesellschaften

--- 10,0
322 (0,0) (+10,0)

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Safe Sports e.V.. Der Verein ist die durch Bund und Länder gemeinsam getragene 
Ansprechstelle zur Beratung und Unterstützung von sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt im Leistungs- und Breitensport 
Betroffener. 

Erläuterung (GE SR):

-
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03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 03 Zuschüsse zur Förderung von Planungs-
leistungen für die Multifunktionshalle 
Mitteldeutschland in Leipzig

--- --- ---
322 0,0 (0,0) (0,0)

*** ***

883 07 Zuschüsse für Investitionen an Gemein-
den und Gemeindeverbände für das Son-
derprogramm Sportstätten des 
organisierten Wintersports

4.500,0 2.000,0
322 (+2.500,0) (0,0)

2.000,0 2.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5.000,0 20.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.000,0

2025 bis zu 1.000,0

2026 bis zu 1.000,0 4.600,0

2027 ff. bis zu 1.000,0 15.400,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5.000,0 3.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.000,0

2025 bis zu 1.000,0 1.000,0

2026 bis zu 1.000,0 1.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0 1.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          4.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          2.500,0 T€  weniger

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des organi-
sierten Wintersports“, darunter insbesondere auch die Ertüchtigung der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg nachgewiesen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 5.000,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 20.000,0 4.600,0 15.400,0

Verpfl. aus VE 2.000,0 1.000,0 5.600,0 16.400,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.000,0 T€  mehr

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des organi-
sierten Wintersports“ nachgewiesen.
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03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 07

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 5.000,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Titelgruppe(n)

70 Förderung der Sport- und Sportlei-
terschulen

684 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen

--- 600,0 600,0
322 0,0 (+600,0) (+600,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             600,0 T€  mehr

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig und 
des Sportparks Rabenberg e.V. nachgewiesen.

Erläuterung (GE SR):

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig nach-
gewiesen.

Summe der Titelgruppe 800,0 1.400,0 1.300,0
210,0 (+600,0) (+600,0)

800,0 700,0

71 Sportförderung außerhalb der Son-
derprogramme und der Förderung 
über den LSB Sachsen

883 71 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

8.230,0 5.000,0 5.000,0
322 6.767,1 (+2.000,0) (+2.000,0)

3.000,0 3.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.400,0 7.650,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.800,0

2025 bis zu 600,0 2.250,0

2026 bis zu 1.000,0 3.700,0

2027 ff. bis zu 1.000,0 1.700,0
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03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 71

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.600,0 3.650,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 600,0 250,0

2026 bis zu 1.000,0 1.700,0

2027 ff. bis zu 1.000,0 1.700,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.230,0 T€  weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung investiver Maßnahmen der Kommunen. Mit der Veranschlagung 
mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 500,0 500,0

Soll VE 2022 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Soll VE 2023 4.400,0 1.800,0 600,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 7.650,0 2.250,0 3.700,0 1.700,0

Verpfl. aus VE 2.500,0 3.800,0 4.850,0 4.700,0 2.700,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          5.230,0 T€  weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung investiver Maßnahmen der Kommunen. Mit der Veranschlagung 
mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 500,0 500,0

Soll VE 2022 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Soll VE 2023 3.600,0 1.000,0 600,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 3.650,0 250,0 1.700,0 1.700,0

Verpfl. aus VE 2.500,0 3.000,0 2.850,0 2.700,0 2.700,0

893 71 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 
im Inland

7.250,0 5.635,5 5.500,0
322 6.553,8 (+2.000,0) (+2.000,0)

3.635,5 3.500,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5.025,0 8.600,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.300,0

2025 bis zu 725,0 2.600,0

2026 bis zu 1.000,0 4.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0 2.000,0
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03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 71

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.225,0 4.600,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.500,0

2025 bis zu 725,0 600,0

2026 bis zu 1.000,0 2.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0 2.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.614,5 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             135,5 T€  weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend betreiben und instand hal-
ten. Die “Großen Vereinsmaßnahmen“ haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit “Kleinen 
Vereinsmaßnahmen“, für die ein vereinfachtes Förderverfahren zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, klei-
nere Investitionen und Instandsetzungen zum Erhalt ihrer Vereinssportsstätten zu bewältigen.

Zur Vorsorge hinsichtlich entstandener Mehrkosten bei bereits bewilligten Förderungen soll der jährliche Mittelansatz nur zu 80% für 
Erstbewilligungen verwendet und 20% zur Rücklage für Mehrkostenzuschüsse eingestellt werden.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2023
T€

2024
T€

1. Kleine Vereinsmaßnahmen 1.550,0 1.570,0

2. Große Vereinsmaßnahmen 4.086,5 3.930,0

Summe 5.636,5 5.500,0

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2022 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Soll VE 2023 5.025,0 2.300,0 725,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 8.600,0 2.600,0 4.000,0 2.000,0

Verpfl. aus VE 3.000,0 4.300,0 5.325,0 5.000,0 3.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          3.614,5 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             135,5 T€  weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend betreiben und instand hal-
ten. Die “Großen Vereinsmaßnahmen“ haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit “Kleinen 
Vereinsmaßnahmen“, für die ein vereinfachtes Förderverfahren zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, klei-
nere Investitionen und Instandsetzungen zum Erhalt ihrer Vereinssportsstätten zu bewältigen.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2023
T€

2024
T€

1. Kleine Vereinsmaßnahmen 1.000,0 1.000,0

2. Große Vereinsmaßnahmen 2.635,5 2.500,0

Summe 3.635,5 3.500,0
110

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben



03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 71

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2022 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Soll VE 2023 4.225,0 1.500,0 725,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 4.600,0 600,0 2.000,0 2.000,0

Verpfl. aus VE 3.000,0 3.500,0 3.325,0 3.000,0 3.000,0

Summe der Titelgruppe 18.923,0 14.278,5 14.343,0
16.528,4 (+4.000,0) (+4.000,0)

10.278,5 10.343,0

Gesamtausgaben 53.593,0 60.199,2 58.977,9
47.018,8 (+7.434,2) (+4.947,4)

52.765,0 54.030,5
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 04
Staatsministerium der Finanzen

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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04 Staatsministerium der Finanzen
04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement  Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 77.521,3 79.540,0 83.309,5
016 72.550,0 (+300,0) (0,0)

79.240,0 83.309,5

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.018,7 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          3.769,5 T€  mehr

In 2023 sind 300,0 T€ für eine Potenzialanalyse vorgesehen, die als Basis für die schrittweise Realisierung von Solaranlagen auf geeig-
neten Dach-, Fassaden-, Parkplatz- und Freiflächen, die vom Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement bewirtschaftet werden, 
dienen soll und grundsätzlich eine Prüfung aller potenziell geeigneter Liegenschaften umfasst. Dem Landtag ist zu berichten (Drs. 
7/10431).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss von mehrjährigen Verträgen mit einem Messebauunternehmen sowie für den 
Abschluss mit einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich Immobilienvermarktung (ZFM) geplant.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.718,7 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          4.069,5 T€  mehr

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss von mehrjährigen Verträgen mit einem Messebauunternehmen sowie für den 
Abschluss mit einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich Immobilienvermarktung (ZFM) geplant.

Gesamtausgaben 85.072,4 87.139,7 90.897,5
78.796,1 (+300,0) (0,0)

86.839,7 90.897,5
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Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - 
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

54 Modernisierung Berufsbildender 
Schulen aus Mitteln des Just Tran-
sition Fund (JTF) im Förderzeitraum 
2021-2027

Neuer Titel

633 54 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände

--- ---
129 (0,0) (0,0)

Neuer Titel

684 54 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sons-
tige

--- ---
129 (0,0) (0,0)

Summe der Titelgruppe --- ---
(0,0) (0,0)

--- ---

Gesamtausgaben 570.303,2 634.592,4 694.559,1
561.502,9 (0,0) (0,0)

634.592,4 694.559,1
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05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 05 09Landesamt für Schule und Bildung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

92 Ausgaben für die Bildungsgrundla-
gen und Qualitätsentwicklung

Erläuterung (HFA):

2023
T€

2024
T€

1. Kompetenztests 120,0 120,0

2. Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen 115,0 100,7

3. Dynamische Lehrplandatenbank 100,0 105,0

4. Lehrpläne und Handreichungen für allgemeinbildende Schulen 2,0 0,0

5. Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitäts-
entwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prä-
vention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S)

100,0 100,0

6. Individuelle Förderung 70,0 60,0

7. Begleitung “Längeres gemeinsames Lernen“ (Gemeinschaftsschule/Oberschule+) 50,0 50,0

8. Interne Evaluation 40,0 80,0

9. Prüfungen und Leistungserhebungen im allgemein- und berufsbildenden Bereich 71,2 70,4

10. Netzwerk BVJ 26,5 9,0

Summe 694,7 695,1

Erläuterung (GE SR):

2023
T€

2024
T€

1. Kompetenztests 136,2 136,2

2. Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen 115,0 100,7

3. Dynamische Lehrplandatenbank 100,0 105,0

4. Lehrpläne und Handreichungen für allgemeinbildende Schulen 2,0 0,0

5. Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitäts-
entwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prä-
vention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S)

112,6 114,5

6. Individuelle Förderung 77,8 64,5

7. Interne Evaluation 45,1 85,7

8. Prüfungen und Leistungserhebungen im allgemein- und berufsbildenden Bereich 79,5 79,5

9. Netzwerk BVJ 26,5 9,0

Summe 694,7 695,1

Summe der Titelgruppe 617,5 694,7 695,1
426,3 (0,0) (0,0)

694,7 695,1

Gesamtausgaben 48.843,3 50.250,2 52.640,7
47.284,6 (0,0) (0,0)

50.250,2 52.640,7
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Kapitel 05 15Vorwort
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 05 15Förderung der Bildungsinfrastruktur Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 
Schuldendienst und dgl.

119 02 HFA: Rückerstattungen von Zuwendun-
gen zur Förderung der schulischen Infra-
struktur - kreisangehöriger Raum - FZR 
2023/2024

GE SR: Rückerstattungen von Zuwen-
dungen zur Förderung der schulischen 
Infrastruktur - FZR 2023-2024

--- ---
129 (0,0) (0,0)

--- ---

Neuer Titel

119 05 Rückerstattungen von Zuwendungen zur 
Förderung der schulischen Infrastruktur 
- kreisfreie Städte - FZR 2023/2024

--- ---
129 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 95.

Vermerk (GE SR):

-

119 22 HFA: Rückerstattungen von Zuwendun-
gen zur Förderung von Bau und Ausstat-
tung von Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und Einrichtun-
gen nach SächsFöSchülBetrVO - kreis-
angehöriger Raum - FZR 2023/2024

GE SR: ... [ohne “kreisangehöriger 
Raum“]

--- ---
270 (0,0) (0,0)

--- ---

Neuer Titel

119 23 Rückerstattungen von Zuwendungen zur 
Förderung von Bau und Ausstattung von 
Kindertageseinrichtungen, Kindertages-
pflegestellen und Einrichtungen nach 
SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - 
FZR 2023/2024

--- ---
270 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 85.

Vermerk (GE SR):

-
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Gesamteinnahmen 25.450,0 20.450,0 31.450,0
1.298,5 (0,0) (0,0)

20.450,0 31.450,0
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 05 15Förderung der Bildungsinfrastruktur Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

84 HFA: Förderung von Bau und Aus-
stattung von Kindertageseinrich-
tungen,
Kindertagespflegestellen und Ein-
richtungen nach SächsFöSchülBe-
trVO - kreisangehöriger Raum - 
Förderzeitraum 2023/2024

GE SR: ... [ohne “kreisangehöriger 
Raum“]

Vermerk (HFA):

05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.

883 84 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

6.000,0 10.500,0
270 (-9.000,0) (-4.000,0)

15.000,0 14.500,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 7.000,0 9.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 4.000,0

2025 bis zu 3.000,0 5.500,0

2026 bis zu 3.500,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 28.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 14.500,0

2025 bis zu 13.500,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          6.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          4.500,0 T€  mehr
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 84

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 7.000,0 4.000,0 3.000,0

Soll VE 2024 9.000,0 5.500,0 3.500,0

Verpfl. aus VE 4.000,0 8.500,0 3.500,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        15.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             500,0 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 28.000,0 14.500,0 13.500,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 14.500,0 13.500,0

893 84 Zuschüsse für Investitionen an freie Trä-
ger und Sonstige

1.000,0 1.000,0
270 (0,0) (-500,0)

1.000,0 1.500,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.000,0 0,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 0,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.500,0

2025 bis zu

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.000,0 T€  mehr
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 84

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 0,0 0,0

Verpfl. aus VE 1.000,0 0,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             500,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.500,0 1.500,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 1.500,0

Summe der Titelgruppe 7.000,0 11.500,0
(-9.000,0) (-4.500,0)
16.000,0 16.000,0

Neue Titelgruppe

85 Förderung von Bau und Ausstat-
tung von Kindertageseinrichtun-
gen,
Kindertagespflegestellen und Ein-
richtungen nach SächsFöSchülBe-
trVO - kreisfreie Städte - 
Förderzeitraum 2023/2024

Vermerk (HFA):

05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 23.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertages-
pflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Die Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei 
kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren (Datenba-
sis 2011 bis 2020 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2020).

Erläuterung (GE SR):

-
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neuer Titel

883 85 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

4.000,0 5.000,0
270 (+4.000,0) (+5.000,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.300,0 3.700,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.000,0

2025 bis zu 1.300,0 2.200,0

2026 bis zu 1.500,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          4.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.000,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.300,0 2.000,0 1.300,0

Soll VE 2024 3.700,0 2.200,0 1.500,0

Verpfl. aus VE 2.000,0 3.500,0 1.500,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

893 85 Zuschüsse für Investition an freie Träger 
und Sonstige

750,0 750,0
270 (+750,0) (+750,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 750,0 0,0

davon fällig:

2024 bis zu 750,0

2025 bis zu 0,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu
126

HeberMa
Hervorheben

HeberMa
Hervorheben

HeberMa
Hervorheben

HeberMa
Hervorheben

HeberMa
Hervorheben

HeberMa
Hervorheben

HeberMa
Hervorheben

HeberMa
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben



05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 85

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             750,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 750,0 750,0

Soll VE 2024 0,0 0,0

Verpfl. aus VE 750,0 0,0

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 4.750,0 5.750,0
(+4.750,0) (+5.750,0)

94 HFA: Förderung der schulischen 
Infrastruktur - kreisangehöriger 
Raum - Förderzeitraum 2023/2024

GE SR: Förderung der schulischen 
Infrastruktur - Förderzeitraum 2023-
2024  

Vermerk (HFA):

05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. 
Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungseinrich-
tungen unterstützt.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. 
Zwischen Kreisfreien Städten einerseits und dem kreisangehörigen Raum andererseits wird eine ausgewogene Verteilung der Förder-
mittel auf Grundlage der Schülerzahlen angestrebt. Im kreisangehörigen Raum werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei 
der Bewältigung des Ausbau- und Modernisierungsbedarfes der Bildungseinrichtungen unterstützt.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), in der jeweils geltenden Fassung.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
883 94 HFA: Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

GE SR: Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Förderprogramm Schulhausbau 
2023/2024

17.100,0 16.100,0
129 (-2.700,0) (-3.700,0)

19.800,0 19.800,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 25.650,0 24.150,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 10.260,0

2026 bis zu 12.825,0 9.660,0

2027 ff. bis zu 2.565,0 14.490,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 29.700,0 29.700,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 11.250,0

2026 bis zu 15.750,0 11.250,0

2027 ff. bis zu 2.700,0 18.450,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        17.100,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.000,0 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 25.650,0 10.260,0 12.825,0 2.565,0

Soll VE 2024 24.150,0 9.660,0 14.490,0

Verpfl. aus VE 10.260,0 22.485,0 17.055,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        19.800,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 29.700,0 11.250,0 15.750,0 2.700,0

Soll VE 2024 29.700,0 11.250,0 18.450,0

Verpfl. aus VE 11.250,0 27.000,0 21.150,0
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
893 94 HFA: Zuschüsse an freie Träger und 
Sonstige

GE SR: Zuschüsse an private Träger im 
Förderprogramm Schulhausbau 
2023/2024

2.000,0 1.800,0
129 (-200,0) (-400,0)

2.200,0 2.200,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.000,0 2.700,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 1.200,0

2026 bis zu 1.500,0 1.080,0

2027 ff. bis zu 300,0 1.620,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.300,0 3.300,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 1.250,0

2026 bis zu 1.750,0 1.250,0

2027 ff. bis zu 300,0 2.050,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             200,0 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.000,0 1.200,0 1.500,0 300,0

Soll VE 2024 2.700,0 1.080,0 1.620,0

Verpfl. aus VE 1.200,0 2.580,0 1.920,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.200,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.300,0 1.250,0 1.750,0 300,0

Soll VE 2024 3.300,0 1.250,0 2.050,0

Verpfl. aus VE 1.250,0 3.000,0 2.350,0
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 19.100,0 17.900,0
(-2.900,0) (-4.100,0)
22.000,0 22.000,0

Neue Titelgruppe

95 Förderung der schulischen Infra-
struktur - kreisfreie Städte - Förder-
zeitraum 2023/2024

Vermerk (HFA):

05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 05.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. 
Die Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der 
Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2011 bis 2020 - Zahlen des statistischen Landesamtes 
zum 31.12.2020).

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

883 95 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

19.000,0 19.000,0
129 (+19.000,0) (+19.000,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 28.500,0 28.500,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 11.400,0

2026 bis zu 14.250,0 11.400,0

2027 ff. bis zu 2.850,0 17.100,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        19.000,0 T€  mehr
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 95

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 28.500,0 11.400,0 14.250,0 2.850,0

Soll VE 2024 28.500,0 11.400,0 17.100,0

Verpfl. aus VE 11.400,0 25.650,0 19.950,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

893 95 Zuschüsse für Investitionen an freie Trä-
ger und Sonstige

2.500,0 2.500,0
129 (+2.500,0) (+2.500,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.750,0 3.750,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 1.500,0

2026 bis zu 1.875,0 1.500,0

2027 ff. bis zu 375,0 2.250,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.500,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.750,0 1.500,0 1.875,0 375,0

Soll VE 2024 3.750,0 1.500,0 2.250,0

Verpfl. aus VE 1.500,0 3.375,0 2.625,0

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 21.500,0 21.500,0
(+21.500,0) (+21.500,0)
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05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Gesamtausgaben 103.253,0 192.832,2 198.278,7
103.738,8 (+14.350,0) (+18.650,0)

178.482,2 179.628,7
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 05 20Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

81 Leistungen auf Grundlage des 
SächsKitaG und der SächsFöSchül-
BetrVO

633 81 Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände für Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege 

817.781,0 879.938,2 915.023,3
270 805.359,3 (+76.639,6) (+110.356,2)

803.298,6 804.667,1

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben in Höhe von 76.639,6 T€ in 2023 und 110.356,2 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 
1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
(KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt. 

Die Mittel werden einerseits für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. 
Ziel ist eine Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vor-
halten zusätzlichen Personals, um im sächsischen Bildungsplan insbesondere die Themenbereiche 
- Gesundheitsbildung und motorische Entwicklung, 
- alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Schulvorbereitung,
- Demokratievermittlung und Medienkompetenz 
weiter zu stärken. 
Andererseits werden die Mittel zur einmaligen Erhöhung des Landeszuschusses um 200 Euro je 9-Stunden-
Kind verwendet, um gestiegene Personal- und Sachkosten auszugleichen.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        62.157,2 T€  mehr
2024 gegenüber 2023        35.085,1 T€  mehr

Mehrbedarf durch Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen und 
zusätzlich durch die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses nach § 18 Absatz 1 SächsKitaG um 200 Euro je neunstündig aufge-
nommenes Kind zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 18 Abs. 1 bis 3 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in kommunaler 
Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Darin enthalten:
2023: 39.715,0 T€
2024: 39.715,0 T€ 
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellt werden. (Kinderförderungsgesetz vom 15. Dezember 2008; 
BGBl. I S. 2403).

Rechtsgrundlagen:
§ 18 Abs. 1 bis 3 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung.
§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen 
(SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 81

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        14.482,4 T€  weniger
2024 gegenüber 2023          1.368,5 T€  mehr

Minderbedarf durch die Abnahme der Anzahl der betreuten Kinder.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 18 Abs. 1 bis 3 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in kommunaler 
Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Darin enthalten:
2023: 39.715,0 T€
2024: 39.715,0 T€ 
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellt werden. (Kinderförderungsgesetz vom 15. Dezember 2008; 
BGBl. I S. 2403).

Rechtsgrundlagen:
§ 18 Abs. 1 bis 3 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung.
§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen 
(SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.

684 81 Zuschüsse an freie Träger für Kinderta-
geseinrichtungen

3.305,6 3.158,4 3.393,6
270 3.100,4 (+240,0) (+359,6)

2.918,4 3.034,0

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben in Höhe von 240,0 T€ in 2023 und 359,6 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des 
Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qua-
litätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             147,2 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             235,2 T€  mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 SächsKitaG sowie 
Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsSorbKitaVO. 
Ein leichter jährlicher Anstieg der Anzahl sorbischsprachiger Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier Träger führt bei etwa gleich-
bleibender Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Bedarfsplanung zu einem leicht erhöhten Mittelbedarf im 
Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023. Zudem ergibt sich ein Mehrbedarf durch die Verbesserung der personellen Ausstattung für weiter-
gehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen und zusätzlich durch die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses zum 
Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten.

Rechtsgrundlagen:
§ 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), i. V. m. § 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 
zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (SächsKitaFinVO), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen 
(SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             387,2 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             115,6 T€  mehr
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 81

Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 SächsKitaG sowie 
Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Ein leichter jährlicher Anstieg der Anzahl sorbischsprachiger Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier Träger führt bei etwa gleich-
bleibender Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Bedarfsplanung zu einem leicht erhöhten Mittelbedarf im 
Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023. 

Rechtsgrundlagen:
§ 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), i. V. m. § 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 
zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (SächsKitaFinVO), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen 
(SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

685 81 Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO 
für Kinder in Einrichtungen der Ganz-
tagsbetreuung und Heimen an Förder-
schulen

7.859,6 8.376,2 8.937,5
270 7.525,0 (+845,2) (+1.340,9)

7.531,0 7.596,6

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben in Höhe von 845,2 T€ in 2023 und 1.340,9 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des 
Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qua-
litätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             516,6 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             561,3 T€  mehr

Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO.

Mehrbedarf durch Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen 
unter Berücksichtigung der Kinderzahlentwicklung und zusätzlich durch die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses zum Ausgleich 
gestiegener Personal- und Sachkosten.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
(SächsFöSchülBetrVO) vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             328,6 T€  weniger

Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO.

Der Minderbedarf ist begründet durch die Abnahme der Anzahl betreuter Kinder.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
(SächsFöSchülBetrVO) vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe 828.946,2 891.472,8 927.354,4
815.984,7 (+77.724,8) (+112.056,7)

813.748,0 815.297,7
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
82 Zuschüsse zur Qualitätsentwick-
lung in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege

633 82 Zuschüsse insbesondere für Kinderta-
geseinrichtungen mit besonderen Bedar-
fen

2.880,0 225,0 225,0
270 0,0 (+225,0) (+225,0)

--- ---

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 375,0 0,0

davon fällig:

2024 bis zu 225,0

2025 bis zu 150,0 0,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.655,0 T€  weniger

Die Mittel dienen der Umsetzung und Evaluation des Projekts “FAMILIEN STÄRKEN in sächsischen Landkreisen - im Kontext von KIN-
DER STÄRKEN 2.0“.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 375,0 225,0 150,0

Soll VE 2024 0,0 0,0

Verpfl. aus VE 225,0 150,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.880,0 T€  weniger

685 82 Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in 
der Kindertagesbetreuung

2.582,5 2.500,0 2.500,0
270 1.967,2 (0,0) (0,0)

2.500,0 2.500,0
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 82

Erläuterung (HFA):

Der Titel dient dem Nachweis der Unterstützung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege durch Umsetzung der SächsKitaQualiRL (Fortführung von Projekten, Neuprojekte entsprechend aktueller fachlich-inhaltlicher 
Anforderungen, Fachberatung, Lernwerkstätten etc.).

1. Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Sicherung und Weiterentwick-
lung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

1.965,0 T€ p.a.

2. Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) 250,0 T€ p.a.

3. Kita-Bildungsserver 95,0 T€ p.a.

4. Fortbildungs- und Supervisionsprogramm “Demokratiekompetenz“ 190,0 T€ p.a.

Summe 2.500,0 T€ p.a.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Säch-
sKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

Der Titel dient dem Nachweis der Unterstützung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege durch Umsetzung der SächsKitaQualiRL (Fortführung von Projekten, Neuprojekte entsprechend aktueller fachlich-inhaltlicher 
Anforderungen, Fachberatung, Lernwerkstätten etc.).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Säch-
sKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

686 82 Zuschüsse insbesondere für Sprachför-
derung in Kindertageseinrichtungen

415,0 4.005,0 7.430,0
270 521,4 (+3.455,0) (+6.780,0)

550,0 650,0

Vermerk (HFA):

05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
05 20/TG 85.

Vermerk (GE SR):

-

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 10.880,0 380,0

davon fällig:

2024 bis zu 7.190,0

2025 bis zu 3.690,0 190,0

2026 bis zu 190,0

2027 ff. bis zu
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 82

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 600,0 600,0

davon fällig:

2024 bis zu 300,0

2025 bis zu 300,0 300,0

2026 bis zu 300,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.590,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          3.425,0 T€  mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ 
sowie für das Projekt “Kita Dialogital“ veranschlagt. 

Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 175,0 T€ in 2023 für eine flächendeckende Konzeption und 3.500,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ 
in 2024 in Nachfolge des Bundesprogramms “Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Säch-
sKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022 400,0 200,0 200,0

Soll VE 2023 10.880,0 7.190,0 3.690,0

Soll VE 2024 380,0 190,0 190,0

Verpfl. aus VE 200,0 7.390,0 3.880,0 190,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             135,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ 
sowie für das Projekt “Kita Dialogital“ veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Säch-
sKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022 400,0 200,0 200,0

Soll VE 2023 600,0 300,0 300,0

Soll VE 2024 600,0 300,0 300,0

Verpfl. aus VE 200,0 500,0 600,0 300,0
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 6.002,5 6.955,0 10.405,0
2.541,0 (+3.680,0) (+7.005,0)

3.275,0 3.400,0

85 HFA: Weiterentwicklung der Quali-
tät und Verbesserung der Teilhabe 
in der Kindertagesbetreuung

GE SR: Umsetzung des Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Qualität 
und Verbesserung der Teilhabe in 
Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege (KiQuTG)

Vermerk (HFA):

05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
05 20/TG 85.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung (HFA):

Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von folgenden Maßnahmen:

T€ p.a.

Freistellung von Fachkräften zur Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen 3.000,0

Personalkostenzuschuss für Personen in berufsbegleitender Fort- oder Weiterbildung und berufsbegleitendem 
Studium zur Erschließung neuer Zielgruppen und zur Fachkräftegewinnung in Kindertageseinrichtungen

9.000,0

Zuschuss zur Qualifizierung der Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen 210,0

Stärkung der Arbeitsfähigkeit von Kindertagespflegepersonen durch die Gewährung eines Zuschusses für die 
Finanzierung von Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson oder die Weiterentwicklung kommunaler Vertretungs-
lösungen in der Kindertagespflege

1.900,0

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Förderung von Teamfortbildungen zu ausgewählten Themen in 
Kindertageseinrichtungen

320,0

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Verbesserung der Ausstattung mit digitalen Medien in Kinder-
tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

500,0

Summe 14.930,0

Des Weiteren stehen Mittel i.H.v. 1.500,0 T€ p.a. zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen im Hort und 750,0 T€ 
p.a. zum Vollzug der Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserung (RL KiTa-QuTVerb) bereit.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabever-
besserung - RL KiTa-QuTVerb)

Erläuterung (GE SR):

Über die Titelgruppe wird die Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung abfinanziert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabever-
besserung - RL KiTa-QuTVerb)
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
633 85 Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur Verbesserung 
der Teilhabe in der Kinderbetreuung

17.863,5 8.240,0 8.240,0
270 6.501,6 (+8.240,0) (+8.240,0)

--- ---

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 8.240,0 0,0

davon fällig:

2024 bis zu 8.240,0

2025 bis zu 0,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          9.623,5 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 8.240,0 8.240,0

Soll VE 2024 0,0 0,0

Verpfl. aus VE 8.240,0 0,0

Erläuterung (GE SR):

-

684 85 Zuschüsse an freie Träger zur Weiterent-
wicklung der Qualität und zur Verbesse-
rung der Teilhabe in der Kinderbetreuung

19.266,5 8.940,0 8.940,0
270 7.227,9 (+8.940,0) (+8.940,0)

--- ---

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 8.940,0 0,0

davon fällig:

2024 bis zu 8.940,0

2025 bis zu 0,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        10.326,5 T€  weniger
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05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 85

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 8.940,0 8.940,0

Soll VE 2024 0,0 0,0

Verpfl. aus VE 8.940,0 0,0

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 37.130,0 17.180,0 17.180,0
14.073,1 (+17.180,0) (+17.180,0)

--- ---

Gesamtausgaben 872.771,7 916.034,3 954.990,9
847.131,1 (+98.584,8) (+136.241,7)

817.449,5 818.749,2
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05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Vermerk (HFA):

1.a) Bis zu 400 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 und 05 41 können kapitelübergreifend 
besetzt werden.
1.b) Die Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 können zu Gunsten des Kapitels 05 41 kapi-
telübergreifend besetzt werden. 

2.a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absiche-
rung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen 
über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalb-
jahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.
2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstüt-
zung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen 
über das Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. 
Die Regelung umfasst insbesondere Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der 
schulischen Integration von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern, zur personellen Unter-
stützung spezifischer schulischer Konzepte bspw. während der Schuleingangsphase an Schulen sowie des 
Programms “Aufholen nach Corona“.

3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel 
des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte in den letzten beiden Jahren vor 
ihrem planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie 
entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des 
laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 
05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 1.060 Vollzeitäquivalente nicht über-
steigen.

4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 472 Voll-
zeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen 
können bis zu 71 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. 

5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsord-
nung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 in den 
Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe 
umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen der Wertigkeit E 
13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann 
zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen 
besetzt sind.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Vermerk (GE SR):

1.a) Bis zu 400 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 und 05 41 können kapitelübergreifend 
besetzt werden.
1.b) Die Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 können zu Gunsten des Kapitels 05 41 kapi-
telübergreifend besetzt werden. 

2.a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absiche-
rung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen 
über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalb-
jahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.
2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstüt-
zung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen 
über das Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. 
Die Regelung umfasst Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen 
Integration von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern sowie des Programms “Aufholen nach 
Corona“.

3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel 
des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte im letzten Jahr vor ihrem planmä-
ßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie entsprechende 
Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schul-
jahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 41 
zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.

4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 453 Voll-
zeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen 
können bis zu 58 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. 

5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsord-
nung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 in den 
Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe 
umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen der Wertigkeit E 
13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann 
zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen 
besetzt sind.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 05 45Allgemeine Schulangelegenheiten Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 
Schuldendienst und dgl.

119 26 Rückerstattung von Zuwendungen für 
Ganztagsschulen und Schulen mit Ganz-
tagsangeboten

--- 500,0 500,0
129 2.911,3 (0,0) (0,0)

500,0 500,0

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 73.

Vermerk (GE SR):

-

Gesamteinnahmen 4.773,6 5.305,9 4.644,3
7.557,9 (0,0) (0,0)

5.305,9 4.644,3
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 05 45Allgemeine Schulangelegenheiten Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 03 Erstattungen für nicht erhobene Hortbei-
träge im Modellprojekt “Ganztagspilo-
ten“

500,0 830,0 830,0
129 0,0 (0,0) (0,0)

830,0 830,0

Vermerk (HFA):

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 04 Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Zusammenhang 
mit Maßnahmen der beruflichen Orientie-
rung (Bundesmittell)

1.755,0 1.755,0
114 (0,0) (0,0)

1.755,0 1.755,0

Vermerk (HFA):

05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

Vermerk (GE SR):

05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Titelgruppe(n)

71 Maßnahmen der Bildungsplanung 
und Bildungsdokumentation

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Ausgaben
1. im Rahmen der Bildungsplanung für 
a) Einzelprojekte - einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen - zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schul-
entwicklung, z. B. 
- Gestaltung der beruflichen Bildung, 
- Erprobung neuer Unterrichtseinheiten (Schulversuche), 
- Gesundheitsförderung und Prävention,
- Bewegte Schule
- Maßnahmen im MINT-Bereich,
- Projekte zur Förderung der Nachbarsprachen Polnisch und Tschechisch,
- Qualitative und konzeptionelle Entwicklung der Grundschule, Oberschule, Gemeinschaftsschule, des Gymnasiums und der Förder-
schule,
- Entwicklung/Implementierung der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften,
- Implementierung der Ausbildung nach Pflegeberufegesetz,
b) im Rahmen der Bildungsforschung für wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Studien im Schulbereich, z. B.
- für die besondere Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften bei Projekten im Bereich der Bil-
dungsplanung,
- für die Erstellung eines Konzepts zur künftigen Ressourcenausstattung von Schulen unter Einbeziehung von besonderen Bedarfen auf 
Basis definierter sozialräumlicher Kriterien,
- für eine Längsschnittstudie zur Evaluation des Lernklimas, des schulischen Wohlbefindens der Schülerinnen und Schüler sowie zum 
Sozialverhalten,
c) Schulartbezogene Untersuchungen zur Fortschreibung des sächsischen Schulnetzes;
2. für die Bildungsdokumentation;
3. für Klausurtagungen mit dem LASUB;
4. für die Erstellung eines Konzepts zur externen Evaluation;
5. für nachhaltige Schulentwicklungsprozesse und die qualitative Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems mit Blick auf entstan-
dene pädagogische und organisatorische Innovationen, die im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Ausgaben
1. im Rahmen der Bildungsplanung für 
a) Einzelprojekte - einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen - zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schul-
entwicklung, z. B. 
- Gestaltung der beruflichen Bildung, 
- Erprobung neuer Unterrichtseinheiten (Schulversuche), 
- Gesundheitsförderung und Prävention,
- Maßnahmen im MINT-Bereich,
- Projekte zur Förderung der Nachbarsprachen Polnisch und Tschechisch,
- Qualitative und konzeptionelle Entwicklung der Grundschule, Oberschule, Gemeinschaftsschule, des Gymnasiums und der Förder-
schule,
- Entwicklung/Implementierung der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften,
- Implementierung der Ausbildung nach Pflegeberufegesetz,
b) im Rahmen der Bildungsforschung für wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Studien im Schulbereich, z. B.
- für die besondere Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften bei Projekten im Bereich der Bil-
dungsplanung,
- für die Erstellung eines Konzepts zur künftigen Ressourcenausstattung von Schulen unter Einbeziehung von besonderen Bedarfen auf 
Basis definierter sozialräumlicher Kriterien,
- für eine Längsschnittstudie zur Evaluation des Lernklimas, des schulischen Wohlbefindens der Schülerinnen und Schüler sowie zum 
Sozialverhalten,
c) Schulartbezogene Untersuchungen zur Fortschreibung des sächsischen Schulnetzes;
2. für die Bildungsdokumentation;
3. für Klausurtagungen mit dem LASUB;
4. für die Erstellung eines Konzepts zur externen Evaluation;
5. für nachhaltige Schulentwicklungsprozesse und die qualitative Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems mit Blick auf entstan-
dene pädagogische und organisatorische Innovationen, die im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 1.086,7 1.100,0 1.100,0
440,6 (0,0) (0,0)

1.100,0 1.100,0

72 Maßnahmen zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention - 
Inklusion

633 72 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände

2.618,3 2.399,4 1.930,0
129 2.142,1 (+100,0) (+100,0)

2.299,4 1.830,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.012,5 0,0

davon fällig:

2024 bis zu 820,0

2025 bis zu 835,0 0,0

2026 bis zu 850,0

2027 ff. bis zu 507,5

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             218,9 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             469,4 T€  weniger

Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8 Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Septem-
ber 2018 (SächsGVBl. S. 648), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, 
teilgenommen haben und ihr spezifisches Konzept, das in besonderer Weise auf die Förderung einer heterogenen Schülerschaft ausge-
richtet ist, grundsätzlich fortführen, erhalten auch zukünftig zur Unterstützung pauschalisierte zweckgebundene Zuweisungen gemäß § 
3b SächsSchulG. Ein Transfer der Konzepte zur Förderung einer heterogenen Schülerschaft über die Kooperationsverbünde in die Flä-
che wird parallel zum Ausbau der Schulassistenz bis zum Ende des Schuljahres 2026/27 angestrebt.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an Grund- und Oberschulen, an Gymnasien sowie an Berufliche Schulzentren zur Unterstüt-
zung des inklusiven Unterrichts durch Sachausstattung (InklZuwVO) vom 13. Mai 2019 (SächsGVBl. 2019 Nr. 8, S. 328), in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an Grundschulen zur personellen Unterstützung in der 
Schuleingangsphase (SächsGSZuwVO) vom 24. Juli 2018 (SächsGVBl. 2018 Nr. 12, S. 543), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 467,7 467,7

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.012,5 820,0 835,0 850,0 507,5

Soll VE 2024 0,0 0,0

Verpfl. aus VE 467,7 820,0 835,0 850,0 507,5

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             318,9 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             469,4 T€  weniger
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 72

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an Grund- und Oberschulen, an Gymnasien sowie an Berufliche Schulzentren zur Unterstüt-
zung des inklusiven Unterrichts durch Sachausstattung (InklZuwVO) vom 13. Mai 2019 (SächsGVBl. 2019 Nr. 8, S. 328), in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an Grundschulen zur personellen Unterstützung in der 
Schuleingangsphase (SächsGSZuwVO) vom 24. Juli 2018 (SächsGVBl. 2018 Nr. 12, S. 543), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 467,7 467,7

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 467,7

Summe der Titelgruppe 4.376,3 7.804,5 7.372,0
3.130,1 (+100,0) (+100,0)

7.704,5 7.272,0

73 Förderung von Ganztagsschulen 
und Schulen mit Ganztagsangebo-
ten

Vermerk (HFA):

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 26.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Vermerk (GE SR):

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für unterrichtsergänzende Angebote sowie 
für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen. 
Mittel in Höhe von 100,0 T€ in 2023 und 200,0 T€ in 2024 sind für die Servicestelle Ganztag bestimmt; dabei soll zunächst eine Evalua-
tion der sächsischen Ganztagsangebote in Hinblick auf deren Ausgestaltung, bestehende Stärken und Schwächen sowie Entwicklungs-
perspektiven insbesondere mit Blick auf einen rhythmisierten Ganztag erfolgen.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (SächsGTAVO) vom 17. Januar 2017 
(SächsGVBI. S. 9), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für unterrichtsergänzende Angebote sowie 
für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (SächsGTAVO) vom 17. Januar 2017 
(SächsGVBI. S. 9), in der jeweils geltenden Fassung.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 45.000,0 45.000,0 45.000,0
45.835,2 (0,0) (0,0)

45.000,0 45.000,0

74 Maßnahmen der kulturellen Bil-
dung, Wettbewerbe, Verkehrserzie-
hung

684 74 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen

401,0 501,0 501,0
129 400,8 (+100,0) (+100,0)

401,0 401,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im Grundschulalter sowie eine begin-
nende Weiterführung in der Sekundarstufe I.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind 401,0 T€ p.a. für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im Grundschulalter.

Summe der Titelgruppe 1.192,5 1.200,0 1.200,0
596,4 (+100,0) (+100,0)

1.100,0 1.100,0

91 Bildung für nachhaltige Entwick-
lung

547 91 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben

605,0 450,0 390,0
129 450,6 (+25,0) (+25,0)

425,0 365,0

685 91 Zuschüsse für laufende Zwecke an die 
Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)

1.120,0 1.120,0
129 (+870,0) (+710,0)

250,0 410,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.120,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.120,0

2025 bis zu

2026 bis zu

2027 ff. bis zu
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 91

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 410,0

davon fällig:

2024 bis zu 410,0

2025 bis zu

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.120,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eine BNE-Koordinierungsstelle im Rahmen der federführend von SMK gesteuerten Umsetzung der 
„Sächsischen Landesstrategie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, u. a. zur Durchführung beteiligungsorientierter Austausch- 
und Vernetzungsformate wie dem sächsischen Fachtag BNE und der Landesarbeitsgemeinschaft BNE. Die BNE-Koordinierungsstelle 
unterstützt regionale Service- und Netzwerkstellen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Implementierung und Stärkung der BNE.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig 
anerkannt sind. Die Stiftung fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) 
vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz). Zu den Aufgaben der Stif-
tung gehört nach § 2 Abs. 1 ihrer Satzung die Durchführung sonstiger Bildungsmaßnahmen, die der BNE im Freistaat dienen.

Bezüglich des Wirtschaftsplans der LaNU wird auf die Anlagen „Übersicht Wirtschaftsplan“ zu Kapitel 09 02 des Epl. 09 verwiesen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.120,0 1.120,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 1.120,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             250,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             160,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eine BNE-Koordinierungsstelle im Rahmen der federführend von SMK gesteuerten Umsetzung der 
„Sächsischen Landesstrategie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, u. a. zur Durchführung beteiligungsorientierter Austausch- 
und Vernetzungsformate wie dem sächsischen Fachtag BNE und der Landesarbeitsgemeinschaft BNE. Die BNE-Koordinierungsstelle 
unterstützt regionale Service- und Netzwerkstellen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Implementierung und Stärkung der BNE.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig 
anerkannt sind. Die Stiftung fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) 
vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz). Zu den Aufgaben der Stif-
tung gehört nach § 2 Abs. 1 ihrer Satzung die Durchführung sonstiger Bildungsmaßnahmen, die der BNE im Freistaat dienen.

Bezüglich des Wirtschaftsplans der LaNU wird auf die Anlagen „Übersicht Wirtschaftsplan“ zu Kapitel 09 02 des Epl. 09 verwiesen.
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 91

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 410,0 410,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 410,0

Summe der Titelgruppe 1.000,0 1.895,0 1.835,0
709,0 (+895,0) (+735,0)

1.000,0 1.100,0

94 Ausgaben für die Mitwirkung und 
Fortbildung der Eltern und Schüler 
in Angelegenheiten der Schule und 
für den Landesbildungsrat

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Landesbildungsrates, des Landeselternrates und des Landesschülerrates darunter Reisekos-
ten, Auslagenersatz sowie Ausstattung und Unterhalt der Geschäftsstellen.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

2023
T€

2024
T€

1. Landeselternrat 70,0 70,0

2. Elternmitwirkungsmoderatoren 44,0 44,0

3. Landesschülerrat 80,0 80,0

4. Schülermitwirkungsmoderatoren 80,0 81,0

5. Landesbildungsrat 7,0 7,0

6. Personal Geschäftsstellen 124,6 129,3

Summe 405,6 411,3

Rechtsgrundlage:
Artikel 104 Sächsische Verfassung, §§ 50, 56 und 63 SächsSchulG i. V. m. § 31 Elternmitwirkungsverordnung (EMVO), § 19 Schülermit-
wirkungsverordnung (SMVO) und § 5 Abs. 2 Landesbildungsratsverordnung, § 45 Abs. 2 Satz 2 und § 51 Abs. 2 Satz 2 SächsSchulG.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Landesbildungsrates, des Landeselternrates und des Landesschülerrates darunter Reisekos-
ten, Auslagenersatz sowie Ausstattung und Unterhalt der Geschäftsstellen.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

2023
T€

2024
T€

1. Landeselternrat 70,0 70,0

2. Elternmitwirkungsmoderatoren 44,0 44,0

3. Landesschülerrat 70,0 70,0

4. Schülermitwirkungsmoderatoren 80,0 81,0

5. Landesbildungsrat 7,0 7,0

6. Personal Geschäftsstellen 124,6 129,3

Summe 395,6 401,3
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05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Rechtsgrundlage:
Artikel 104 Sächsische Verfassung, §§ 50, 56 und 63 SächsSchulG i. V. m. § 31 Elternmitwirkungsverordnung (EMVO), § 19 Schülermit-
wirkungsverordnung (SMVO) und § 5 Abs. 2 Landesbildungsratsverordnung, § 45 Abs. 2 Satz 2 und § 51 Abs. 2 Satz 2 SächsSchulG.

547 94 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben

150,0 175,0 176,0
111 166,5 (+10,0) (+10,0)

165,0 166,0

Summe der Titelgruppe 376,8 405,6 411,3
332,4 (+10,0) (+10,0)

395,6 401,3

Gesamtausgaben 80.820,5 83.933,9 82.963,7
67.077,7 (+1.105,0) (+945,0)

82.828,9 82.018,7
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 06
Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 

Europa und Gleichstellung

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 06 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

162,3 427,8 444,0
012 5,2 (+268,8) (+279,0)

159,0 165,0

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 Sachausgaben aus Anlass überregiona-
ler und regionaler Fachtagungen, Konfe-
renzen und gleichartiger 
Veranstaltungen

32,0 52,0 62,0
011 0,6 (+20,0) (+30,0)

32,0 32,0

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

684 06 Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an 
Vereine und Verbände insbesondere aus 
dem Bereich der Straffälligen- und Opfer-
hilfe

3.060,0 3.210,0 3.494,0
290 2.628,5 (+80,0) (+120,0)

3.130,0 3.374,0

684 07 Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an 
Vereine und Verbände für kriminologi-
sche Forschungen

580,0 885,0 820,0
011 323,8 (0,0) (0,0)

885,0 820,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             305,0 T€  mehr

Rechtsgrundlage: 
§ 88 Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SächsJStVollzG) vom
12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, (vgl. Urteil vom 31. Mai 2006, Az. 2 BvR 1673/04, 2 BvR 
2402/04),
§ 96 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - 
SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung,
EU-Opferschutzrichtline 2021/29/EU

Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen 
Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

Veranschlagt sind Beiträge und Zuwendungen für kriminologische Forschungen, insbesondere für die Förderung des Zentrums für kri-
minologische Forschung Sachsen e.V. (ZKFS).

Für die Jahre 2023 und 2024 besteht ein erhöhter Mittelbedarf für die Durchführung der folgenden Forschungsprojekte:
- Radikalisierung im Justizvollzug (Gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Else Frenkel-Brunswik Institut (EFBI) in Leipzig),
- Intergruppenkontakt und -konflikte im Justizvollzug,
- Wahrnehmung sexualisierter Gewalt,
- Polarisierung, Radikalisierung und Gewalt (z. B. Querdenken),
- Ersatzfreiheitsstrafe,
- Gemeinsames Forschungsprojekt mit der Professur für klinische Psychologie der TU Chemnitz zur Legalisierung von Cannabis,
- Opferstigmatisierung,
- Stigmatisierung von Straftäterinnen und Straftätern.

Für das Jahr 2023 sind 65,0 T€ für ein Forschungsprojekt zum Täter-Opfer-Ausgleich enthalten, welches im Jahr 2021 begonnen wurde 
und 2023 abgeschlossen wird.
156

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 07

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             305,0 T€  mehr

Rechtsgrundlage: 
§ 88 Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SächsJStVollzG) vom
12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, (vgl. Urteil vom 31. Mai 2006, Az. 2 BvR 1673/04, 2 BvR 
2402/04),
§ 96 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - 
SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung,
EU-Opferschutzrichtline 2021/29/EU,
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwick-
lung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) 
vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind Beiträge und Zuwendungen für Kriminologische Forschungen (insbesondere Zentrum für Kriminologische Forschung 
Sachsen - ZKFS) i. H. v. 500,0 T€ pro Jahr. Für die Jahre 2023 und 2024 besteht darüber hinaus ein um 320,0 T€ erhöhter Mittelbedarf 
für folgende Forschungsprojekte:
- Gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Else Frenkel-Brunswik Institut in Leipzig (EFBI) zur Radikalisierung im Justizvollzug,
- Intergruppenkontakt und -konflikte im Justizvollzug,
- Wahrnehmung sexualisierter Gewalt,
- Polarisierung, Radikalisierung und Gewalt (z. B. Querdenken),
- Ersatzfreiheitsstrafe,
- Gemeinsames Forschungsprojekt mit der Professur für klinische Psychologie der TU Chemnitz zur Legalisierung von Cannabis,
- Opferstigmatisierung,
- Stigmatisierung von Straftätern/innen.

Im Ansatz für das Jahr 2023 sind zudem 65,0 T€ für ein Forschungsprojekt zum Täter-Opfer-Ausgleich enthalten, welches im Jahr 2021 
begonnen wurde.

Gesamtausgaben 48.963,3 56.974,6 54.268,7
34.676,6 (+368,8) (+429,0)

56.605,8 53.839,7
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 06 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten012

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 1 3 3

(+2) (+2)

1 1

E 13 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt “Einführung und Etablierung von Restorative Justice im 
Justizvollzug“

Vermerk (GE SR)

-

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt “Unterstützung der Einführung des Transparenzgesetzes 
mit einer Transparenzkompetenzstelle“

Vermerk (GE SR)

-

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt “Einführung der elektronischen Klausur in der Juristischen 
Staatsprüfung - E-Klausur JS“

Vermerk (GE SR)

-
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 428 10

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 14 L2 +1 +1 neu; Projekt “Unterstützung der Einfüh-
rung des Transparenzgesetzes mit einer 
Transparenzkompetenzstelle“

2 E 14 L2 +1 +1 neu; Projekt “Einführung und Etablie-
rung von Restorative Justice im Justiz-
vollzug“

3 E 13 L2 +1 +1 neu; Projekt “Einführung der elektroni-
schen Klausur in der Juristischen 
Staatsprüfung - E-Klausur JS“

Summe: +3 +3
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 05 Justizvollzug

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 06 05Justizvollzug Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst

3.740,0 4.329,4 5.632,0
056 2.769,5 (+740,0) (+1.920,0)

3.589,4 3.712,0

Gesamtausgaben 178.197,8 196.300,7 222.817,8
158.478,0 (+740,0) (+1.920,0)

195.560,7 220.897,8
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 05 Justizvollzug

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 06 05Justizvollzug Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

71 Gefangenenpflege

428 71 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten056

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 6 1 1

(0) (0)

1 1

E 6 L1 6 6 6

(0) (0)

6 6

S 15 L2 1 1 1

(0) (0)

1 1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“

Vermerk (GE SR)

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Start 2020-Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“

Vermerk (HFA)

6 Stellen E 6 L1 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“

Vermerk (GE SR)

6 Stellen E 6 L1 im Jahr 2024 Start 2020-Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“

Vermerk (HFA)

1 Stelle S 15 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“

Vermerk (GE SR)

1 Stelle S 15 L2 im Jahr 2024 Start 2020-Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 05 Justizvollzug

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
72 Arbeitsbetriebskosten

428 72 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten056

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 10 L2 1 1 1

(0) (0)

1 1

E 8 L1 2 2 2

(0) (0)

2 2

E 6 L1 11 11 11

(0) (0)

11 11

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb 
einer JVA“

Vermerk (GE SR)

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2024 Start 2020-Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als 
Eigenbetrieb einer JVA“

Vermerk (HFA)

2 Stellen E 8 L1 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb 
einer JVA“

Vermerk (GE SR)

2 Stellen E 8 L1 im Jahr 2024 Start 2020-Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als 
Eigenbetrieb einer JVA“

Vermerk (HFA)

11 Stellen E 6 L1 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb 
einer JVA“

Vermerk (GE SR)

11 Stellen E 6 L1 im Jahr 2024 Start 2020-Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als 
Eigenbetrieb einer JVA“
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 06 15Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

428 01 Entgelte für Beschäftigte 406,2 669,9 695,3
011 1.379,5 (-73,7) (-76,5)

743,6 771,8

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

684 01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-
richtungen zum Schutz vor sexualisier-
ter, geschlechtsspezifischer und 
häuslicher Gewalt sowie vor Menschen-
handel

8.504,0 8.620,0
290 (+254,0) (+254,0)

8.250,0 8.366,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 7.750,0 8.250,0

davon fällig:

2024 bis zu 7.750,0

2025 bis zu 8.250,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 7.500,0 8.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 7.500,0

2025 bis zu 8.000,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          8.504,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             116,0 T€  mehr

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Rechtsgrundlage: 
RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtli-
nie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind Grundfinanzierungen im sozialen Bereich: Mittel für Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, weitere spezialisierte 
Schutzeinrichtungen, Interventions- und Koordinierungsstellen, die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der 
sexuellen Ausbeutung, von Zwangsprostitution und für Betroffene von Gewalt im Namen der sogenannten “Ehre“ sowie die Fachstelle 
der Landesarbeitsgemeinschaft gewaltfreies Zuhause Sachsen. Vorgesehen ist ab 2023 die Förderung der LAG gewaltfreies Zuhause 
Sachsen e.V. als landesweit bedeutsame Einrichtung von erheblichem staatlichen Interesse im Bereich Schutz vor häuslicher Gewalt 
nach dahingehender Ergänzung der Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit.

Mehrausgaben entstehen insbesondere für den Vollausbau von Interventions- und Koordinierungsstellen in allen Landkreisen und den 
bedarfsgerechten Ausbau des Platzangebots in den geförderten Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen.
163

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 01

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 7.660,0 7.030,0 630,0

Soll VE 2023 7.750,0 7.750,0

Soll VE 2024 8.250,0 8.250,0

Verpfl. aus VE 7.030,0 8.380,0 8.250,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          8.250,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             116,0 T€  mehr

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Rechtsgrundlage: 
RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtli-
nie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind Grundfinanzierungen im sozialen Bereich: Mittel für Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, weitere spezialisierte 
Schutzeinrichtungen, Interventions- und Koordinierungsstellen sowie die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung, von Zwangsprostitution und für Betroffene von Gewalt im Namen der sogenannten “Ehre“. 

Mehrausgaben entstehen insbesondere für den Vollausbau von Interventions- und Koordinierungsstellen in allen Landkreisen und den 
bedarfsgerechten Ausbau des Platzangebots in den geförderten Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 7.660,0 7.030,0 630,0

Soll VE 2023 7.500,0 7.500,0

Soll VE 2024 8.000,0 8.000,0

Verpfl. aus VE 7.030,0 8.130,0 8.000,0

685 01 Zuschüsse für das Else-Frenkel-Bruns-
wik-Institut (EFBI)

590,0 775,0 795,0
011 589,9 (0,0) (0,0)

775,0 795,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             185,0 T€  mehr

Rechtsgrundlage:
Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen 
Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Förderung der Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demokratie-
feindlicher Bestrebungen nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019 unter dem Namen “Else-Frenkel-Brunswik-
Institut“ an der Universität Leipzig.

Mehrausgaben sind erforderlich für die personelle Verstärkung im Bereich Wissenstransfer.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             185,0 T€  mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwick-
lung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) 
vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 01

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Ausgaben einer Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demo-
kratiefeindlicher Bestrebungen nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019 unter dem Namen “Else-Frenkel-Bruns-
wik-Institut“.
Mehrausgaben sind erforderlich für die personelle Verstärkung im Bereich Wissenstransfer.

685 02 Zuschüsse für die John-Dewey-For-
schungsstelle für die Didaktik der Demo-
kratie

580,0 730,4
011 (0,0) (0,0)

580,0 730,4

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             580,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,4 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/685 55.
Die TG 55 im Kapitel 06 15 wird aufgelöst, da diese nur einen Titel umfasste.

Rechtsgrundlage:
Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen 
Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Förderung der John-Dewey-Forschungsstelle für Didaktik der Demokratie an der TU Dresden.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             580,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,4 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/685 55.
Die TG 55 im Kapitel 06 15 wird aufgelöst, da diese nur einen Titel umfasste.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwick-
lung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) 
vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zum Betrieb der John-Dewey-Fachstelle für Didaktik der 
Demokratie an der TU Dresden.

686 04 Zuschüsse für den “Internationalen Run-
den Tisch (IRT)“ in Leipzig

83,0 167,0 83,0
011 177,0 (0,0) (0,0)

167,0 83,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               84,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               84,0 T€  weniger

Rechtsgrundlage:
Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen 
Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke zur regelmäßigen Durchführung des “Internationalen Runden Tisches“ in Leipzig.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022               84,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               84,0 T€  weniger

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwick-
lung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) 
vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 04

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke zur regelmäßigen Durchführung des “Internationalen Runden Tisches“ in Leipzig.

686 06 Förderung von Projekten zur Vorberei-
tung, Etablierung und Betrieb eines 
Dokumentationszentrums und Erinne-
rungsorten zum NSU-Komplex

--- ---
011 (-450,0) (-525,0)

450,0 525,0

Vermerk (HFA):

-

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

-

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 450,0 525,0

davon fällig:

2024 bis zu 450,0

2025 bis zu 525,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/686 58. (Löschen der neu ausgebrachten Haushaltsstelle)
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/686 58 veranschlagt.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             450,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               75,0 T€  mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwick-
lung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) 
vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung der Errichtung eines Erinnerungsortes sowie eines Dokumentationszentrums für die Opfer 
der Taten des in Sachsen untergetauchten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU).

Mehrausgaben entstehen auf Grund des Förderbeginns von Maßnahmen in Chemnitz und Zwickau.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 450,0 450,0

Soll VE 2024 525,0 525,0

Verpfl. aus VE 450,0 525,0

------

-

-

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/686 58. (Löschen der neu ausgebrachten Haushaltsstelle)
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/686 58 veranschlagt.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Titelgruppe(n)

52 Chancengleichheit von Frau und 
Mann, Akzeptanz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt und Anti-
diskriminierung

684 52 Zuschüsse für Projekte der Chancen-
gleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
und Antidiskriminierung

4.380,0 4.010,7 4.110,7
290 1.887,4 (0,0) (+100,0)

4.010,7 4.010,7

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             369,3 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Chancengleichheit von Frau und Mann 1.786,7 1.786,7

2. Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 1.087,0 1.087,0

3. Antidiskriminierung 1.137,0 1.237,0

Summe 4.010,7 4.110,7

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             369,3 T€  weniger

2023
T€

2024
T€

1. Chancengleichheit von Frau und Mann 1.786,7 1.786,7

2. Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 1.087,0 1.087,0

3. Antidiskriminierung 1.137,0 1.137,0

Summe 4.010,7 4.010,7

Summe der Titelgruppe 5.760,0 6.137,0 5.870,7
2.422,8 (0,0) (+100,0)

6.137,0 5.770,7

53 Betreuungs- und Beratungsange-
bote zum Schutz vor sexualisierter, 
geschlechtsspezifischer und häus-
licher Gewalt sowie vor Menschen-
handel

684 53 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-
richtungen für Projekte zum Schutz vor 
sexualisierter, geschlechtsspezifischer 
und häuslicher Gewalt sowie vor Men-
schenhandel

10.304,0 2.707,5 2.949,0
290 3.580,7 (+186,0) (+426,0)

2.521,5 2.523,0
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 53

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.186,0 2.226,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.600,0

2025 bis zu 500,0 2.150,0

2026 bis zu 86,0 76,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.050,0 1.850,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.500,0

2025 bis zu 500,0 1.800,0

2026 bis zu 50,0 50,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          7.596,5 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             241,5 T€  mehr

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Veranschlagt sind Mittel für “Beratungsstellen für Gewaltausübende“, weitere spezialisierte Fachberatungsstellen und -angebote für 
Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, Weiterbildungsangebote im Gewaltschutz für Mitarbeitende von Erstauf-
nahme- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie für Modellvorhaben.

Mehrausgaben entstehen vor allem für die Etablierung spezialisierter Fachberatungsangebote, insbesondere bei sexualisierter Gewalt.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.186,0 2.600,0 500,0 86,0

Soll VE 2024 2.226,0 2.150,0 76,0

Verpfl. aus VE 2.600,0 2.650,0 162,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          7.782,5 T€  weniger

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Veranschlagt sind Mittel für “Beratungsstellen für Gewaltausübende“, weitere spezialisierte Fachberatungsstellen und -angebote für 
Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, die landesweite Fachstelle der Landesarbeitsgemeinschaft gewaltfreies 
Zuhause Sachsen sowie für Modellvorhaben.

Mehrausgaben entstehen vor allem für die Etablierung spezialisierter Fachberatungsangebote, insbesondere bei sexualisierter Gewalt.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 53

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 3.050,0 2.500,0 500,0 50,0

Soll VE 2024 1.850,0 1.800,0 50,0

Verpfl. aus VE 2.500,0 2.300,0 100,0

Summe der Titelgruppe 11.811,9 3.907,5 4.114,0
3.842,6 (+186,0) (+426,0)

3.721,5 3.688,0

54 Bürgerbeteiligung und Bürgerdia-
log 

685 54 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen 450,0 727,5 922,5
011 19,3 (+250,0) (+300,0)

477,5 622,5

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.050,0 640,0

davon fällig:

2024 bis zu 600,0

2025 bis zu 450,0 470,0

2026 bis zu 170,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.050,0 340,0

davon fällig:

2024 bis zu 600,0

2025 bis zu 450,0 170,0

2026 bis zu 170,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             277,5 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             195,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Einbindung der Bevölkerung in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, zur Stärkung der 
kommunalen Demokratie und zum Erfahrungsaustausch im Themenfeld Bürgerbeteiligung. 
Gefördert werden kommunale Maßnahmen, die das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Prinzipien, staatlichen Einrichtungen 
und deren Entscheidungsprozesse steigern und die kommunale Verantwortung stärken, wie etwa Bürgerbeteiligungsverfahren, Vorha-
ben zur Entwicklung modellhafter Strukturen für Bürgerbeteiligung in Kommunen sowie die dauerhafte Etablierung verbindlicher, kom-
munaler Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung. 
Darüber hinaus werden Mittel für Maßnahmen zur Förderung der demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrung von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie von Kindern und Jugendlichen veranschlagt. Die Mittel können entsprechend auch für die wissenschaftliche Begleitung 
und Evaluierung verwendet werden.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 54

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.050,0 600,0 450,0

Soll VE 2024 640,0 470,0 170,0

Verpfl. aus VE 600,0 920,0 170,0

Erläuterung (GE SR):

2024 gegenüber 2023             145,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Einbindung der Bevölkerung in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, zur Stärkung der 
kommunalen Demokratie und zum Erfahrungsaustausch im Themenfeld Bürgerbeteiligung.
Gefördert werden kommunale Maßnahmen, die das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Prinzipien, staatlichen Einrichtungen 
und deren Entscheidungsprozesse steigern und die kommunale Verantwortung stärken, wie etwa Bürgerbeteiligungsverfahren, Vorha-
ben zur Entwicklung modellhafter Strukturen für Bürgerbeteiligung in Kommunen sowie die dauerhafte Etablierung verbindlicher, kom-
munaler Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung. 
Darüber hinaus sind Mittel für Maßnahmen zur Förderung der demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrung von Bürgerinnen und Bür-
ger veranschlagt. Die Mittel können auch für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung verwendet werden.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.050,0 600,0 450,0

Soll VE 2024 340,0 170,0 170,0

Verpfl. aus VE 600,0 620,0 170,0

Summe der Titelgruppe 1.310,0 1.838,5 2.042,5
192,5 (+250,0) (+300,0)

1.588,5 1.742,5

57 Förderung von Modellprojekten zur 
Qualitätsentwicklung der politisch-
demokratischen Bildung und Pro-
jekten mit besonderem Bezug zu 
Justiz und Rechtsstaatlichkeit

Erläuterung (HFA):

Rechtsgrundlage:
Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen 
Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für demokratiebezogene Maßnahmen politischer Bildung im Rahmen der Kulturhauptstadt 
Europas 2025 Chemnitz. Ab dem Jahr 2023 werden Modellprojekte zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und 
Projekte mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit gefördert.

Erläuterung (GE SR):

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwick-
lung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) 
vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für demokratiebezogene Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 
Chemnitz. Ab dem Jahr 2023 werden vorbereitende Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Quali-
tätsentwicklung politische Bildung gefördert.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 450,0 650,0
(0,0) (0,0)

450,0 650,0

Neue Titelgruppe

58 Förderung von Projekten zur Vorbe-
reitung, Etablierung und Betrieb 
eines Dokumentationszentrums 
und von Erinnerungsorten zum 
NSU-Komplex

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Rechtsgrundlage:
Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen 
Bildung, die auch die Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erin-
nerungsorten zum NSU-Komplex umfasst, wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

684 58 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-
richtungen

25,0 25,0
011 (+25,0) (+25,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 25,0 25,0

davon fällig:

2024 bis zu 25,0

2025 bis zu 25,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               25,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Maßnahmen zur Vorbereitung, Etablierung und dem Betrieb von Erinnerungsorten sowie dem Bau 
eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten “Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) 
entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag. 
Als Zuwendungsempfänger kommen im Bereich sozialer Einrichtungen bspw. Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Betracht.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 58

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 25,0 25,0

Soll VE 2024 25,0 25,0

Verpfl. aus VE 25,0 25,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

685 58 Zuschüsse für laufende Zwecke an 
öffentliche Einrichtungen

100,0 120,0
011 (+100,0) (+120,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 100,0 120,0

davon fällig:

2024 bis zu 100,0

2025 bis zu 120,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zur Vorbereitung, Etablierung und dem Betrieb von Erinne-
rungsorten sowie dem Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten “Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ (NSU) entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 100,0 100,0

Soll VE 2024 120,0 120,0

Verpfl. aus VE 100,0 120,0

Erläuterung (GE SR):

-
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neuer Titel

686 58 Zuschüsse an private Einrichtungen 240,0 280,0
011 (+240,0) (+280,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 240,0 280,0

davon fällig:

2024 bis zu 240,0

2025 bis zu 280,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             240,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023               40,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Maßnahmen zur Vorbereitung, Etablierung und dem Betrieb von Erinnerungsorten sowie dem Bau 
eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten “Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) 
entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag. 
Als Zuwendungsempfänger kommen insbesondere gemeinnützige Vereine und Verbände, gemeinnützige GmbHs und private Stiftun-
gen in Betracht.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 240,0 240,0

Soll VE 2024 280,0 280,0

Verpfl. aus VE 240,0 280,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

893 58 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 
im Inland

40,0 50,0
011 (+40,0) (+50,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 40,0 50,0

davon fällig:

2024 bis zu 40,0

2025 bis zu 50,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 58

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               40,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Bauvorhaben im Zusammenhang mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorbereitung, Etablierung 
und dem Betrieb von Erinnerungsorten sowie dem Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen unterge-
tauchten “Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). 
Das Bauvorhaben zum NSU-Dokumentationszentrum soll durch einen Projektträger umgesetzt werden; hierbei kommen Kommunen, 
Gemeinden, Vereine oder Stiftungen in Betracht.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 40,0 40,0

Soll VE 2024 50,0 50,0

Verpfl. aus VE 40,0 50,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

894 58 Zuschüsse für Investitionen an öffentli-
che Einrichtungen

45,0 50,0
011 (+45,0) (+50,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 45,0 50,0

davon fällig:

2024 bis zu 45,0

2025 bis zu 50,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               45,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Bauvorhaben im Zusammenhang mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorbereitung, Etablierung 
und dem Betrieb von Erinnerungsorten sowie dem Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen unterge-
tauchten “Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). 
Das Bauvorhaben zum NSU-Dokumentationszentrum soll durch einen Projektträger umgesetzt werden; hierbei kommen öffentliche Ein-
richtungen, Vereine oder Stiftungen in Betracht.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 894 58

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 45,0 45,0

Soll VE 2024 50,0 50,0

Verpfl. aus VE 45,0 50,0

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 450,0 525,0
(+450,0) (+525,0)

Gesamtausgaben 26.276,2 35.145,6 35.686,6
10.478,7 (+616,3) (+1.003,5)

34.529,3 34.683,1
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 06 15Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 11 L2 1 1 1

(-1) (-1)

2 2

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 E 11 L2 +1 -1 nach 13 01/428 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen (Säch-
sTranspG)

Summe: +1 -1

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 13 L2 2 4 4

(0) (0)

4 4
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt “Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen 
Gleichstellung, Gewaltschutz, Vielfalt und Diversität sowie Umsetzung von 
Teilprojekten einer themenübergreifenden Gleichstellungspolitik in Zusam-
menarbeit mit den Ressorts und der Zivilgesellschaft“

Vermerk (GE SR)

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2024 Befristung Bund-Länder-Modellprojekt “Umsetzung von Maßnahmen des 
Sofortprogramms “Start 2020“ und Koordinierung der referatsübergreifenden 
Öffentlichkeitsarbeit“
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 06 16Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

Neuer Titel

685 01 Zuschüsse zur institutionellen Förde-
rung der Landesstelle für frühe nachbar-
sprachige Bildung (LaNa)

220,0 231,0
011 (+220,0) (+231,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 231,0 231,0

davon fällig:

2024 bis zu 115,5

2025 bis zu 115,5 115,5

2026 bis zu 115,5

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             220,0 T€  mehr

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtung Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung nach-
gewiesen, die durch ihre Tätigkeit auch wesentliche Aufgaben des Freistaates Sachsen erfüllt und deren Tätigkeit im besonderen fach-
lichen Interesse des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung liegt. Durch die frühe 
nachbarsprachige Bildung werden zugleich die grenzüberschreitenden Beziehungen nach Polen und Tschechien als auch das Europäi-
sche Einigungswerk gefördert.

Rechtsgrundlage:
Sächsische Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578), Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finan-
zen (SMF) zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung (VwV zu § 44 SäHO) einschließlich der Verwaltungsvorschriften für Zuwendun-
gen des Freistaates Sachsen an kommunale Körperschaften (VVK) vom 27. Juni 2005, Sonderdruck 06/2005 des Sächsischen 
Amtsblatts vom 26. September 2005, in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 231,0 115,5 115,5

Soll VE 2024 231,0 115,5 115,5

Verpfl. aus VE 115,5 231,0 115,5

Erläuterung (GE SR):

-

685 01 Zuschüsse zur institutionellen Förde-
rung der Landesstelle für frühe nachbar-g
sprachige Bildung (LaNa)

220,0 231,0

231,0 231,0

115,5

115,5 115,5

115,5

 220,0 T€  mehr

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtung Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung nach-
gewiesen, die durch ihre Tätigkeit auch wesentliche Aufgaben des Freistaates Sachsen erfüllt und deren Tätigkeit im besonderen fach-
lichen Interesse des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung liegt. Durch die frühe
nachbarsprachige Bildung werden zugleich die grenzüberschreitenden Beziehungen nach Polen und Tschechien als auch das Europäi-
sche Einigungswerk gefördert.

Rechtsgrundlage:
Sächsische Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert durch
Art. 1 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578), Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finan-
zen (SMF) zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung (VwV zu § 44 SäHO) einschließlich der Verwaltungsvorschriften für Zuwendun-
gen des Freistaates Sachsen an kommunale Körperschaften (VVK) vom 27. Juni 2005, Sonderdruck 06/2005 des Sächsischen
Amtsblatts vom 26. September 2005, in der jeweils geltenden Fassung.

231,0 115,5 115,5

231,0 115,5 115,5

115,5 231,0 115,5
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Titelgruppe(n)

55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten

537 55 Ausgaben für die Durchführung von 
Wettbewerben einschließlich Vergabe 
von Preisen

100,0 500,0 500,0
011 0,0 (+350,0) (+350,0)

150,0 150,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 120,0 120,0

davon fällig:

2024 bis zu 120,0

2025 bis zu 120,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 20,0 20,0

davon fällig:

2024 bis zu 20,0

2025 bis zu 20,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             400,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben zur Stärkung des europäischen Gedankens und europäischer 
Kompetenzen. Nachgewiesen werden insbesondere Preise, Preisgelder und erforderliche Dienstleistungen zur Organisation und 
Durchführung des sächsischen Interrail-Programms (“saxorail“), das als Teil des sächsischen Koalitionsvertrages in angemessener 
Weise umgesetzt werden soll. Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für die Verleihung des Musikpreises der sächsischen Europa-
ministerin (“Prague Junior Note“), zur Durchführung des Malwettbewerbs “Zeich(n)en für Europa“ u. a. Wettbewerbe nebst Mitteln für die 
Öffentlichkeitsarbeit.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 100,0 100,0

Soll VE 2023 120,0 120,0

Soll VE 2024 120,0 120,0

Verpfl. aus VE 100,0 120,0 120,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022               50,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben zur Stärkung des europäischen Gedankens. Nachgewiesen wer-
den insbesondere Preise, Preisgelder und erforderliche Dienstleistungen zur Durchführung des sächsischen Interrail-Programms, für 
die Verleihung des Musikpreises der sächsischen Europaministerin (“Prague Junior Note“), zur Durchführung des Malwettbewerbs 
“Zeich(n)en für Europa“ u. a. Wettbewerbe nebst Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 537 55

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 100,0 100,0

Soll VE 2023 20,0 20,0

Soll VE 2024 20,0 20,0

Verpfl. aus VE 100,0 20,0 20,0

539 55 Ausgaben für die Organisation und Aus-
richtung von internationalen Konferen-
zen und Kongressen

102,0 150,0 150,0
011 13,4 (+50,0) (+50,0)

100,0 100,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               48,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eine jährlich stattfindende Leipziger Rechtsstaatskonferenz.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Ausgaben für ein trinationales Forum für Rechtsstaatlichkeit (SN/PL/CZ).

681 55 Zuschüsse an natürliche Personen 70,0 300,0 289,0
011 0,0 (0,0) (-11,0)

300,0 300,0

686 55 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 
Verbände

460,0 490,0 490,0
011 172,4 (0,0) (0,0)

490,0 490,0

Erläuterung (HFA):

veranschlagt sind:

2023
T€

2024
T€

1. Förderung des Europagedankens 120,0 120,0

2. Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit 90,0 90,0

3. Förderung der sächsischen EDICs 175,0 175,0

4. Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers (durch Ein-
zelförderung der Staatsregierung)

25,0 25,0

5. Veranstaltungen mit Partnerregionen 80,0 80,0

Summe 490,0 490,0

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 08340: RL der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens 
(RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unter-
stützen. Außerdem förderfähig sind Kooperationsprojekte mit sächsischen Partnerregionen.
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 55

Erläuterung (GE SR):

veranschlagt sind:

2023
T€

2024
T€

1. Förderung des Europagedankens 120,0 120,0

2. Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit 90,0 90,0

3. Förderung der sächsischen EDICs 175,0 175,0

4. Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers 25,0 25,0

5. Veranstaltungen mit Partnerregionen 80,0 80,0

Summe 490,0 490,0

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 08340: RL der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens 
(RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unter-
stützen. Außerdem förderfähig sind Kooperationsprojekte mit sächsischen Partnerregionen.

Summe der Titelgruppe 1.347,0 2.171,0 2.161,0
447,3 (+400,0) (+389,0)

1.771,0 1.772,0

Neue Titelgruppe

82 Regionalpartnerschaft des Freistaa-
tes Sachsen mit der Region Andalu-
sien

Neuer Titel

428 82 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

184,6 191,6
011 (+184,6) (+191,6)

Neuer Titel

511 82 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)

5,0 5,0
011 (+5,0) (+5,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 5,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu
181

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

huebschmannme
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 511 82

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 5,0 5,0

Verpfl. aus VE 5,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

527 82 Erstattungen von Reisekosten 25,0 25,0
011 (+25,0) (+25,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 25,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 25,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               25,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 25,0 25,0

Verpfl. aus VE 25,0

Erläuterung (GE SR):

-
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neuer Titel

529 82 Zur Verfügung für außergewöhnlichen 
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 
in besonderen Fällen

2,0 2,0
011 (+2,0) (+2,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 2,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 2,0 2,0

Verpfl. aus VE 2,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

531 82 Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit

12,0 12,0
011 (+12,0) (+12,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 12,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 12,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 531 82

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 12,0 12,0

Verpfl. aus VE 12,0

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

536 82 Ausgaben für Veranstaltungen und 
repräsentative Zwecke

140,0 140,0
011 (+140,0) (+140,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 140,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 140,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             140,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 140,0 140,0

Verpfl. aus VE 140,0

Erläuterung (GE SR):

-
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neuer Titel

546 82 Vermischte Verwaltungsausgaben 1,0 1,0
011 (+1,0) (+1,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 1,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstel-
lungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 1,0 1,0

Verpfl. aus VE 1,0

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 369,6 376,6
(+369,6) (+376,6)

Gesamtausgaben 3.064,7 4.599,5 4.683,9
1.386,9 (+989,6) (+996,6)

3.609,9 3.687,3
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06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)

Kapitel 06 16Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

82 Regionalpartnerschaft des Freistaa-
tes Sachsen mit der Region Andalu-
sien

428 82 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 0 2 2

(+2) (+2)

0 0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

2 Stellen E 14 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt “Aufbau Regionalpartnerschaft mit Andalusien“

Vermerk (GE SR)

-

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 14 L2 +2 +2 neu; Projekt “Aufbau Regionalpartner-
schaft mit Andalusien“

Summe: +2 +2
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 07
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 01Ministerium Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)

17.922,7 18.653,6 19.207,7
011 11.079,2 (-600,0) (-617,7)

19.253,6 19.825,4

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen

1.449,6 1.680,0 1.600,0
011 698,1 (+80,0) (0,0)

1.600,0 1.600,0

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Vermerk (GE SR):

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             230,4 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- und strukturpoli-
tischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht, wie die Beauftragung eines Gutach-
tens zur strategischen Ausrichtung der Wirtschaftsförderprogramme an Kriterien der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Erfasst 
werden auch Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.
Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von Prognosen und Daten zur 
Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und grenzüberschreitende Aktivitäten. 

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             150,4 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- und strukturpoli-
tischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht. Erfasst werden auch Bewirtungskos-
ten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.
Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von Prognosen und Daten zur 
Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und grenzüberschreitende Aktivitäten. 

Neuer Titel

547 04 Ausgaben für Kompetenz- und Bera-
tungsstrukturen zur Implementierung 
von sozialen und ökologischen Kriterien 
in Vergabeverfahren

150,0 300,0
011 (+150,0) (+300,0)
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 547 04

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.200,0

davon fällig:

2024 bis zu 300,0

2025 bis zu 300,0

2026 bis zu 300,0

2027 ff. bis zu 300,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             150,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,0 T€  mehr

Es sind Ausgaben für Sach- und Personalkosten für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökolo-
gischen Kriterien in Vergabeverfahren veranschlagt. Die Beratungsstrukturen sollen Vergabestellen der Kommunen und des Landes zu 
sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit informieren, Informationsmaterialien erarbeiten und beraten. Dazu gehört insbesondere: Infor-
mationen zum Themenkomplex soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung sammeln und bereitstellen, allgemeine 
Hinweise zu den Themen soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erarbeiten, Leitfäden zu den Themen soziale 
und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erstellen, best-practice-Beispiele zu den Themen sammeln und zur Verfügung 
stellen sowie entsprechende Schulungen durchführen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 300,0 300,0 300,0 300,0

Erläuterung (GE SR):

-

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 5.627,4 5.557,5 5.724,3
850 4.535,7 (-240,0) (-247,1)

5.797,5 5.971,4

Gesamtausgaben 43.633,6 45.478,2 46.856,6
35.127,9 (-610,0) (-564,8)

46.088,2 47.421,4
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 01 Ministerium

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 07 01Ministerium Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

Ministerialrat A 16 L2 18 16 16

(-2) (-2)

18 18

D i r e k t o r A 15 L2 65 74 74

(-2) (-2)

76 76

O b e r r a t A 14 L2 39 39 39

(-2) (-2)

41 41

R a t A 13 L2 24 27 27

(-1) (-1)

28 28
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 01 Ministerium

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 422 01

Lfd.
Nr.

BesGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 A 16 L2 +1 -1 nach 08 01/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen

2 A 16 L2 +1 -1 nach 08 01/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen - Lande-
stierschutzbeauftragte bzw. -
beauftragter

3 A 15 L2 +1 -1 nach 12 07/685 09; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen; Verstetigung der Aufga-
ben Internationaler Trainerkurs

4 A 15 L2 +1 -1 nach 08 01/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen

5 A 14 L2 +1 -1 nach 03 15/428 01; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen

6 A 14 L2 +1 -1 nach 03 11/428 01; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen

7 A 13 L2 +1 -1 nach 12 07/685 09; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen; Verstetigung der Aufga-
ben Internationaler Trainerkurs

Summe: +7 -7
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

532 03 Ausgaben für Maßnahmen in den Berei-
chen Innovation, Mittelstand, Energie 
und Industrie (IMEI)

4.922,3 5.222,3 5.222,3
693 2.843,0 (+300,0) (+300,0)

4.922,3 4.922,3

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.000,0 1.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.000,0

2025 bis zu 2.000,0 500,0

2026 bis zu 500,0

2027 ff. bis zu 500,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.000,0 1.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.000,0

2025 bis zu 1.000,0 500,0

2026 bis zu 500,0

2027 ff. bis zu 500,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             300,0 T€  mehr

Die Mittel sind vorgesehen für:
- Innovationsoffensive Sachsen: Im Rahmen der “Innovationsoffensive Sachsen“ sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Inno-
vationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in 
Produkt- und Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe der Wirt-
schaft effizienter zu gestalten;
- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) und die Durchführung von Wettbewerben; 
- Kosten für unterstützende Maßnahmen für den Mittelstand, den Dienstleistungsbereich, den Handel, das Handwerk und zur Unterstüt-
zung der Unternehmensnachfolge;
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Unternehmensnachfolgeportal;
- Ausgaben zur Durchführung der Initiative futureSAX und die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des sächsischen Innovati-
onssystems;
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential:
Das sind Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien und technologiegetriebenen Wachstumsfeldern mit beson-
derem Entwicklungspotential und zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse;
- Industriebezogene, operative und strategische Maßnahmen in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie und Umwelt, Information und 
Kommunikation, Sicherheit und Gesundheit. Unter anderem erfolgt die Finanzierung Industrieller Netzwerke, von Plattformaktivitäten 
und der ZukunftsWerkstatt INDUSTRIE;
- Studie zur Erreichung der Klimaneutralität in Industrie und Verkehr sowie Projekte zur Transformation der sächsischen Kohlereviere.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 532 03

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 1.950,0 1.925,0 25,0

Soll VE 2022 4.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Soll VE 2023 4.000,0 2.000,0 2.000,0

Soll VE 2024 1.500,0 500,0 500,0 500,0

Verpfl. aus VE 3.425,0 3.525,0 4.000,0 500,0 500,0

Erläuterung (GE SR):

Die Mittel sind vorgesehen für:
- Innovationsoffensive Sachsen: Im Rahmen der “Innovationsoffensive Sachsen“ sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Inno-
vationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in 
Produkt- und Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe der Wirt-
schaft effizienter zu gestalten;
- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) und die Durchführung von Wettbewerben; 
- Kosten für unterstützende Maßnahmen für den Mittelstand, den Dienstleistungsbereich, den Handel, das Handwerk und zur Unterstüt-
zung der Unternehmensnachfolge;
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Unternehmensnachfolgeportal;
- Ausgaben zur Durchführung der Initiative futureSAX und die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des sächsischen Innovati-
onssystems;
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential:
Das sind Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien und technologiegetriebenen Wachstumsfeldern mit beson-
derem Entwicklungspotential und zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse;
- Industriebezogene, operative und strategische Maßnahmen in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie und Umwelt, Information und 
Kommunikation, Sicherheit und Gesundheit. Unter anderem erfolgt die Finanzierung Industrieller Netzwerke, von Plattformaktivitäten 
und der ZukunftsWerkstatt INDUSTRIE;
- Studie zur Erreichung der Klimaneutralität in Industrie und Verkehr sowie Projekte zur Transformation der sächsischen Kohlereviere.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 1.950,0 1.925,0 25,0

Soll VE 2022 4.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Soll VE 2023 3.000,0 2.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 1.500,0 500,0 500,0 500,0

Verpfl. aus VE 3.425,0 3.525,0 3.000,0 500,0 500,0

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

686 11 Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirt-
schaft

1.076,1 1.300,0 1.300,0
693 690,8 (+300,0) (+300,0)

1.000,0 1.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.650,0 1.150,0

davon fällig:

2024 bis zu 700,0

2025 bis zu 550,0 500,0

2026 bis zu 400,0 450,0

2027 ff. bis zu 200,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 11

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 925,0 500,0

davon fällig:

2024 bis zu 625,0

2025 bis zu 150,0 150,0

2026 bis zu 150,0 150,0

2027 ff. bis zu 200,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             223,9 T€  mehr

Die Mittel sind vorgesehen zur Finanzierung der Angebote eines branchengetragenen Kompetenzzentrums der Kultur- und Kreativwirt-
schaft sowie zur Förderung cross-sektoraler Pilotprojekte zur Nutzung kultur- und kreativwirtschaftsbasierter Innovationsprozesse in 
wirtschafts-, regional- und gesellschaftspolitisch wichtigen Handlungsfeldern.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Kultur- und Kreativwirtschaft (FRL Kultur- und Kreativwirtschaft) vom 8. Februar 2022 (Säch-
sABl. S. 235), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 825,0 625,0 200,0

Soll VE 2023 1.650,0 700,0 550,0 400,0

Soll VE 2024 1.150,0 500,0 450,0 200,0

Verpfl. aus VE 625,0 900,0 1.050,0 850,0 200,0

Erläuterung (GE SR):

Die Mittel sind vorgesehen zur Finanzierung der Angebote eines branchengetragenen Kompetenzzentrums der Kultur- und Kreativwirt-
schaft sowie zur Förderung cross-sektoraler Pilotprojekte zur Nutzung kultur- und kreativwirtschaftsbasierter Innovationsprozesse in 
wirtschafts-, regional- und gesellschaftspolitisch wichtigen Handlungsfeldern.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Kultur- und Kreativwirtschaft (FRL Kultur- und Kreativwirtschaft) vom 8. Februar 2022 (Säch-
sABl. S. 235), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 825,0 625,0 200,0

Soll VE 2023 925,0 625,0 150,0 150,0

Soll VE 2024 500,0 150,0 150,0 200,0

Verpfl. aus VE 625,0 825,0 300,0 300,0 200,0

686 13 Zuschüsse für Innovation und Digitalisie-
rung

3.944,3 3.944,3 3.944,3
693 0,0 (0,0) (0,0)

3.944,3 3.944,3

Erläuterung (HFA):

Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales Ökosystem/digitale Transfor-
mation und die Vergabe von Digitalpreisen zur Förderung der Digitalisierung in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft und zur För-
derung der Entwicklung und Anwendung von Open Source.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 13

Erläuterung (GE SR):

Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales Ökosystem/digitale Transfor-
mation und die Vergabe von Digitalpreisen. 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02 Ausgaben für Einzelmaßnahmen am 
Sachsenring

500,0 500,0 500,0
693 112,7 (+455,0) (+500,0)

45,0 ---

884 02 Zuführungen an den “Fonds für digitale 
Teilhabe und schnelles Internet“

--- 70.000,0 92.000,0
771 11.021,0 (0,0) (+2.000,0)

70.000,0 90.000,0

Neuer Titel

891 10 Zuschüsse für Investitionen zur Verbes-
serung der sächsischen Wirtschaftsinfra-
struktur

--- 1.000,0
693 (0,0) (+1.000,0)

Vermerk (HFA):

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit glei-
cher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben 
abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Vermerk (GE SR):

-

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 100.000,0 100.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 20.000,0 20.000,0

2026 bis zu 20.000,0 20.000,0

2027 ff. bis zu 59.000,0 60.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2024 gegenüber 2023          1.000,0 T€  mehr

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur der sächsischen Wirt-
schaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 10

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 100.000,0 1.000,0 20.000,0 20.000,0 59.000,0

Soll VE 2024 100.000,0 20.000,0 20.000,0 60.000,0

Verpfl. aus VE 1.000,0 40.000,0 40.000,0 119.000,0

Erläuterung (GE SR):

-

892 10 Titel löschen --- ---
693 (0,0) (-1.000,0)

--- 1.000,0

Vermerk (HFA):

Vermerk löschen

Vermerk (GE SR):

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit glei-
cher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben 
abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

-

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 100.000,0 100.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 20.000,0 20.000,0

2026 bis zu 20.000,0 20.000,0

2027 ff. bis zu 59.000,0 60.000,0

Erläuterung (HFA):

Erläuterungen löschen

Erläuterung (GE SR):

2024 gegenüber 2023          1.000,0 T€  mehr

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur der sächsischen Wirt-
schaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.
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07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 892 10

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 100.000,0 1.000,0 20.000,0 20.000,0 59.000,0

Soll VE 2024 100.000,0 20.000,0 20.000,0 60.000,0

Verpfl. aus VE 1.000,0 40.000,0 40.000,0 119.000,0

893 07 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen 
des Förderprogramms “Regionales 
Wachstum“

11.727,2 23.977,2 23.977,2
691 8.185,9 (+12.250,0) (+12.250,0)

11.727,2 11.727,2

Titelgruppe(n)

55 Effiziente Mobilität, Moderne 
Antriebstechniken, Ladeinfrastruk-
tur

893 55 Förderprogramm für Lastenfahrräder 
(Last-Mile-Programm)

700,0 700,0 700,0
693 305,5 (+90,0) (+100,0)

610,0 600,0

Summe der Titelgruppe 3.682,1 4.200,0 4.200,0
1.212,4 (+90,0) (+100,0)

4.110,0 4.100,0

Gesamtausgaben 289.244,6 443.364,2 461.390,3
231.662,5 (+13.395,0) (+15.450,0)

429.969,2 445.940,3
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07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 04Verkehr Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-

nen

231 22 Zuweisungen des Bundes gemäß Regio-
nalisierungsgesetz

537.918,4 544.587,0 543.490,8
741 539.056,3 (0,0) (0,0)

544.587,0 543.490,8

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 12.

Vermerk (GE SR):

Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.

Neuer Titel

231 23 Zuweisungen des Bundes nach dem 
Regionalisierungsgesetz für die Umset-
zung des 9-Euro-Tickets

--- ---
741 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 10.

Ausgaben für mögliche Ausgleiche mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierunggesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395) in der jeweils gel-
tenden Fassung Mittel bei der Umsetzung des Vorhabens 9-Euro-Ticket. Die Länder passen einvernehmlich die festgelegte Verteilung in 
einer Endabrechnung an die in diesem Zeitraum tatsächlich entstandenen finanziellen Nachteile im öffentlichen Personennahverkehr in 
eigener Verantwortung an.

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

231 24 Zuweisungen des Bundes für die Umset-
zung des Deutschlandtickets

--- ---
741 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 11.

Ausgaben für mögliche Ausgleiche mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.

Vermerk (GE SR):

-
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07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 231 24

Erläuterung (HFA):

Der Bund gewährt den Ländern Mittel für die Finanzierung des digitalen deutschlandweit gültigen “Deutschlandtickets“ für den öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) zum Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement.

Erläuterung (GE SR):

-

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 
aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen

331 05 Zuweisungen des Bundes gemäß Regio-
nalisierungsgesetz

66.614,3 71.588,4 74.766,2
741 63.196,0 (0,0) (0,0)

71.588,4 74.766,2

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01, 07 04/891 17.

Vermerk (GE SR):

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01, 07 04/919 01.

Gesamteinnahmen 633.213,2 657.178,6 663.121,1
636.526,3 (0,0) (0,0)

657.178,6 663.121,1
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07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 04Verkehr Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 01 HFA: Zuweisungen an die kommunale 
Ebene zum Ausgleich der bei den Ver-
kehrsunternehmen entstehenden Min-
dereinnahmen im Ausbildungsverkehr 
nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG

GE SR: [...] (Anteil Landesmittel)

66.806,2 68.379,3 69.232,9
145 64.504,7 (+43.757,7) (+43.387,1)

24.621,6 25.845,8

Vermerk (HFA):

07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

07 04/633 01, 07 04/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 04/633 01, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.573,1 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             853,6 T€  mehr

Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die 
Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrauswei-
sen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden Mindereinnahmen.

Von den Ausgaben werden im Jahr 2023 und 2024 jeweils 43.387,1 T€ aus Regionalisierungsmitteln finanziert. Im Jahr 2023 werden 
24.992,2 T€ und im Jahr 2024 25.845,8 T€ aus Landesmitteln finanziert.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        42.184,6 T€  weniger
2024 gegenüber 2023          1.224,2 T€  mehr

Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die 
Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrauswei-
sen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden Mindereinnahmen.

633 02 Zuweisungen an die kommunale Ebene 
zum Ausgleich der bei den Verkehrsun-
ternehmen entstehenden Mindereinnah-
men im Ausbildungsverkehr nach § 1 
Abs. 1 ÖPNVFinAusG (Anteil Regionali-
sierungsmittel)

--- ---
145 (-43.387,1) (-43.387,1)

43.387,1 43.387,1

Vermerk (HFA):

-

Vermerk (GE SR):

07 04/633 01, 07 04/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
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07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 02

Erläuterung (HFA):

Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 04/633 01 und 07 04/633 02 im Titel 07 04/633 01 zur Vereinfachung des Haus-
haltsvollzugs.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        43.387,1 T€  mehr

633 06 Zuschüsse für das Bildungsticket 50.000,0 50.000,0 50.000,0
145 31.801,6 (0,0) (0,0)

50.000,0 50.000,0

Erläuterung (HFA):

Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen sowie im 
ÖPNVFinAusG näher bestimmte Freiwilligendienstleistende.

Erläuterung (GE SR):

Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen.

Neuer Titel

633 09 Zuschüsse an den Zweckverband VMS 
für zusätzliche Verkehrsleistungen im 
ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im 
Rahmen der Kulturhauptstadt 2025

--- ---
741 (0,0) (0,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2.670,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 2.670,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen im Jahr 2025 aufgrund erwarteter erhöhter Nachfrage im 
Zusammenhang mit dem Status der Stadt Chemnitz als „Kulturhauptstadt“. Dies sind insbesondere zusätzliche Verkehre im SPNV und 
weitere Taktverdichtung bei Bussen, insb. Plus-/TaktBussen. Die Mittel werden zusätzlich zu den Mitteln ausgereicht, die nach der 
jeweils geltenden Verordnung des SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) an die ÖPNV-Zweck-
verbände ausgereicht werden.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 2.670,0 2.670,0

Verpfl. aus VE 2.670,0
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07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 09

Erläuterung (GE SR):

-

637 05 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem 
Regionalisierungsgesetz

494.499,6 508.782,6 515.791,3
741 488.323,8 (0,0) (0,0)

508.782,6 515.791,3

Vermerk (HFA):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

637 10 Zuschüsse nach dem Regionalisierungs-
gesetz für die Umsetzung des 9-Euro-
Tickets

--- ---
741 (0,0) (0,0)

--- ---

Vermerk (HFA):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 06.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 23.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Neuer Titel

637 11 Zuschüsse für die Umsetzung des 
Deutschlandtickets

--- ---
741 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 24.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
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07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 637 11

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Finanzierung des digitalen deutschlandweit gültigen Deutschlandtickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum Einfüh-
rungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement. Die Ausgaben in den Jahren 2023 und 2024 werden jeweils 
hälftig aus Bundesmitteln und aus Landesmitteln finanziert.

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

637 12 Zuschüsse für Bestandsverkehre, Aus-
bau und Modernisierung im ÖPNV

--- ---
741 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 22.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Regionalisierungsmittel für Bestandsverkehre sowie für den Ausbau und die weitere Modernisierung im ÖPNV.

Erläuterung (GE SR):

-

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem 
Regionalisierungsgesetz

66.614,3 71.588,4 74.766,2
741 33.425,3 (0,0) (0,0)

71.588,4 74.766,2

Vermerk (HFA):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Vermerk (GE SR):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.
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07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 01

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

891 07 Zuweisungen für Investitionen im 
ÖPNV/SPNV

35.018,1 36.983,9 54.985,4
741 39.368,9 (+2.000,0) (+3.000,0)

34.983,9 51.985,4

Vermerk (HFA):

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 
07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind 
gegenseitig deckungsfähig.

07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.

Vermerk (GE SR):

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 
07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind 
gegenseitig deckungsfähig.

07 04/633 01, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.

891 14 GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - 
Chemnitz

2.100,0 4.000,0
742 (+600,0) (0,0)

1.500,0 4.000,0

Vermerk (HFA):

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben 
abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Vermerk (GE SR):

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.100,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 2.400,0

2026 bis zu 1.700,0

2027 ff. bis zu
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 14

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2.240,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 1.140,0

2026 bis zu 1.100,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.100,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.900,0 T€  mehr

Das Ziel des Freistaates Sachsen besteht unverändert darin, den gesamthaften Schienenkorridor zwischen Leipzig und Chemnitz zu 
elektrifizieren und zweigleisig auszubauen. Die Gesamtfinanzierung zur Elektrifizierung sowie zum durchgehenden zweigleisigen Aus-
bau des Streckenabschnittes Leipzig - Bad Lausick - Geithain ist im Wege des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) gesichert. 
Für den Südabschnitt Chemnitz - Geithain finanziert der Bund nur die reine Elektrifizierung als Bedarfsplanmaßnahme des Bundesver-
kehrswegeplans. Um das avisierte SPNV-Betriebsprogramm (Halbstundentakt und Fernverkehr) durchführen zu können, bedarf es 
gleichfalls einem weitgehend zweigleisigen Ausbaus Streckenabschnittes Geithain - Chemnitz. Dieser soll über eine Förderung über 
das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erreicht werden. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 4.100,0 2.400,0 1.700,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 2.400,0 1.700,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          2.500,0 T€  mehr

Das Ziel des Freistaates Sachsen besteht unverändert darin, den gesamthaften Schienenkorridor zwischen Leipzig und Chemnitz zu 
elektrifizieren und zweigleisig auszubauen. Die Gesamtfinanzierung zur Elektrifizierung sowie zum durchgehenden zweigleisigen Aus-
bau des Streckenabschnittes Leipzig - Bad Lausick - Geithain ist im Wege des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) gesichert. 
Für den Südabschnitt Chemnitz - Geithain finanziert der Bund nur die reine Elektrifizierung als Bedarfsplanmaßnahme des Bundesver-
kehrswegeplans. Um das avisierte SPNV-Betriebsprogramm (Halbstundentakt und Fernverkehr) durchführen zu können, bedarf es 
gleichfalls einem weitgehend zweigleisigen Ausbaus Streckenabschnittes Geithain - Chemnitz. Dieser soll über eine Förderung über 
das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erreicht werden. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 2.240,0 1.140,0 1.100,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 1.140,0 1.100,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
891 15 GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - 
Bischofswerda - Demitz-Thumitz

2.400,0 2.800,0
742 (0,0) (0,0)

2.400,0 2.800,0

Vermerk (HFA):

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben 
abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Vermerk (GE SR):

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 10.000,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 2.700,0

2026 bis zu 2.600,0

2027 ff. bis zu 4.700,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 6.250,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 800,0

2026 bis zu 750,0

2027 ff. bis zu 4.700,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.400,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             400,0 T€  mehr

Ziel des Freistaates Sachsen ist es, die Finanzierung des Streckenabschnittes Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz über eine 
Förderung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sicherzustellen. Die Elektrifizierung bis Demitz-Thumitz ist erforderlich, 
um das neue Antriebskonzept der Verkehrsverbünde VVO und ZVON mit Wirksamkeit ab 2031 umzusetzen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 10.000,0 2.700,0 2.600,0 4.700,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 2.700,0 2.600,0 4.700,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 15

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.400,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             400,0 T€  mehr

Ziel des Freistaates Sachsen ist es, die Finanzierung des Streckenabschnittes Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz über eine 
Förderung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sicherzustellen. Die Elektrifizierung bis Demitz-Thumitz ist erforderlich, 
um das neue Antriebskonzept der Verkehrsverbünde VVO und ZVON mit Wirksamkeit ab 2031 umzusetzen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 6.250,0 800,0 750,0 4.700,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 800,0 750,0 4.700,0

891 16 Schieneninfrastruktur Streckenaktivie-
rungen

3.600,0 2.000,0
742 (+600,0) (+600,0)

3.000,0 1.400,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 12.500,0 11.152,8

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 6.500,0 6.152,8

2026 bis zu 5.000,0 5.000,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 10.400,0 10.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 400,0

2025 bis zu 5.000,0 5.000,0

2026 bis zu 5.000,0 5.000,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.600,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.600,0 T€  weniger

Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die nicht mehr dem SPNV dienen (v. 
a. Döbeln-Meißen, Pockau-Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen, der Muldentalbahn und Löbau-Ebersbach inkl. Oberoderwitz und 
Niedercunnersdorf). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung sowie damit zusammenhängende Kosten können hieraus finanziert wer-
den.

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 16

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 5.864,0 1.864,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 12.500,0 1.000,0 6.500,0 5.000,0

Soll VE 2024 11.152,8 6.152,8 5.000,0

Verpfl. aus VE 1.864,0 2.000,0 13.652,8 11.000,0 1.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          3.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.600,0 T€  weniger

Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die nicht mehr dem SPNV dienen (v. 
a. Döbeln - Meißen, Pockau - Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen und Löbau-Ebersbach). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung 
sowie damit zusammenhängende Kosten können hieraus finanziert werden. 

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 5.864,0 1.864,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 10.400,0 400,0 5.000,0 5.000,0

Soll VE 2024 10.000,0 5.000,0 5.000,0

Verpfl. aus VE 1.864,0 1.400,0 11.000,0 11.000,0 1.000,0

Neuer Titel

891 17 Zuschüsse für Bestandsverkehre, Aus-
bau und Modernisierung im ÖPNV

--- ---
741 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/331 05.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Regionalisierungsmittel für Bestandsverkehre sowie für Ausbau und Modernisierung im ÖPNV.

Erläuterung (GE SR):

-

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 Zuführungen an die Rücklage für Maß-
nahmen des Regionalisierungsgesetzes

1.031,7 --- ---
850 10.913,2 (0,0) (0,0)

--- ---
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 04 Verkehr

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 919 01

Vermerk (HFA):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 
07 04/231 22.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Titelgruppe(n)

62 Schmalspurbahnen und historische 
Eisenbahnen des kulturellen Erbes

617 62 Betriebshilfen für Schmalspurbahnen 9.672,9 10.300,0 10.900,0
790 9.507,0 (+453,0) (+875,7)

9.847,0 10.024,3

Summe der Titelgruppe 11.447,9 12.481,0 14.545,0
10.335,6 (+453,0) (+875,7)

12.028,0 13.669,3

Gesamtausgaben 822.285,9 856.258,7 884.964,3
754.770,8 (+4.023,6) (+4.475,7)

852.235,1 880.488,6
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 06Straßenbau Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 
aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen

331 06 Zuweisungen des Bundes für Entwurfs-
bearbeitung und Bauleitung für Radwege 
an Bundesstraßen

500,0 500,0
722 (0,0) (0,0)

500,0 500,0

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 07 06/780 77.

Vermerk (GE SR):

Vgl. Vermerk bei 07 06/784 77.

Gesamteinnahmen 26.582,3 35.149,3 16.021,5
12.258,6 (0,0) (0,0)

35.149,3 16.021,5
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 06Straßenbau Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

171,4 326,4 338,4
711 (+163,2) (+169,2)

163,2 169,2

Baumaßnahmen

Neuer Titel

771 12 S 303 Lückenschluss Falkenstein/Vogt-
land

500,0 2.600,0
723 (+500,0) (+2.600,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 600,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 600,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          2.100,0 T€  mehr

Der Titel dient der Finanzierung des Lückenschlusses der S 303 in Falkenstein zur Entlastung des innerstädtischen KfZ-Verkehrs und 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 600,0 600,0

Verpfl. aus VE 600,0

Erläuterung (GE SR):

-

790 01 BIM (Building Information Modeling) - 
Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb 
der Straßeninfrastruktur

1.500,0 2.000,0
729 (+500,0) (+500,0)

1.000,0 1.500,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 17 Förderung Radverkehr 7.449,7 8.250,0 8.250,0
725 4.221,2 (+750,0) (+750,0)

7.500,0 7.500,0

Vermerk (HFA):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig 
deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 
07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Vermerk (GE SR):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 
07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 6.300,0 3.300,0

davon fällig:

2024 bis zu 4.000,0

2025 bis zu 1.300,0 1.300,0

2026 bis zu 1.000,0 1.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.800,0 2.800,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.000,0

2025 bis zu 800,0 800,0

2026 bis zu 1.000,0 1.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             800,3 T€  mehr

Rechtsgrundlage:
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezem-
ber 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 17

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 2.912,0 2.000,0 912,0

Soll VE 2022 5.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 6.300,0 4.000,0 1.300,0 1.000,0

Soll VE 2024 3.300,0 1.300,0 1.000,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 4.000,0 6.912,0 3.600,0 2.000,0 1.000,0

Erläuterung (GE SR):

Rechtsgrundlage:
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezem-
ber 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 2.912,0 2.000,0 912,0

Soll VE 2022 5.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 4.800,0 3.000,0 800,0 1.000,0

Soll VE 2024 2.800,0 800,0 1.000,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 4.000,0 5.912,0 2.600,0 2.000,0 1.000,0

883 18 Ausgaben zur Erstausstattung der Rad-
wege des SachsenNetzRad mit einer 
durchgängigen Wegweisung und Förde-
rung des Radverkehrs

1.500,0 2.200,0 1.950,0
725 1.350,7 (+700,0) (+450,0)

1.500,0 1.500,0

Vermerk (HFA):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig 
deckungsfähig.

Vermerk (GE SR):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 850,0 1.610,0

davon fällig:

2024 bis zu 640,0

2025 bis zu 210,0 560,0

2026 bis zu 750,0

2027 ff. bis zu 300,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 850,0 910,0

davon fällig:

2024 bis zu 640,0

2025 bis zu 210,0 210,0

2026 bis zu 400,0

2027 ff. bis zu 300,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 18

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             700,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             250,0 T€  weniger

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des Radverkehrs (u. a. Fort-
führung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnah-
men zur Entwicklung des Radverkehrs).
Darunter sind auch die Mittel zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen 
zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V. veranschlagt inkl. Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung von Kampagnen, 
wie dem Stadtradeln (350,0 T€ für 2023 und 350,0 T€ für 2024 sowie 350,0 T€ für 2025 ff.) sowie finanzielle Unterstützung für VeloCity 
2023 (250,0 T€).

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 239,7 239,7

Soll VE 2022 600,0 600,0

Soll VE 2023 850,0 640,0 210,0

Soll VE 2024 1.610,0 560,0 750,0 300,0

Verpfl. aus VE 839,7 640,0 770,0 750,0 300,0

Erläuterung (GE SR):

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des Radverkehrs (u. a. Fort-
führung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnah-
men zur Entwicklung des Radverkehrs).
Darunter ist auch die Finanzierung des Aufbaus und der langfristigen Unterstützung einer interkommunalen Geschäftsstelle zur Förde-
rung des Rad- und Fußverkehrs (300,0 T€ für 2023 und 300,0 T€ für 2024) vorgesehen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 239,7 239,7

Soll VE 2022 600,0 600,0

Soll VE 2023 850,0 640,0 210,0

Soll VE 2024 910,0 210,0 400,0 300,0

Verpfl. aus VE 839,7 640,0 420,0 400,0 300,0

883 19 Entwicklungsprogramm Bike & Ride 1.000,0 1.000,0 1.000,0
790 0,0 (0,0) (0,0)

1.000,0 1.000,0

Vermerk (HFA):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig 
deckungsfähig.

Vermerk (GE SR):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

883 20 HFA: Förderung Radverkehr aus Bun-
desprogrammen

GE SR: Förderung Radverkehr aus Bun-
desprogrammen (Anteil Bundesmittel)

12.661,3 22.028,3 3.000,0
725 352,4 (+3.000,0) (+3.000,0)

19.028,3 ---
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 20

Vermerk (HFA):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig 
deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 05.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 (fällig in 
2025, 2026 oder 2027) bereits in Anspruch genommen wurden.

Vermerk (GE SR):

07 06/883 20, 07 06/883 22 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 05.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 6.835,0 3.825,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.000,0

2025 bis zu 425,0 425,0

2026 bis zu 410,0 400,0

2027 ff. bis zu 3.000,0 3.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          9.367,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023        19.028,3 T€  weniger

Der Bund stellt den Ländern aus Bundesprogrammen Finanzhilfen für Investitionen in den Radverkehr, wie dem Sonderprogramm 
Stand und Land zur Verfügung. Die ausgebrachten Soll-VE 2022 stehen nur eingeschränkt in Höhe von 7.833,6 T€ zur Verfügung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 4.826,4 4.826,4

Soll VE 2022 12.660,0 12.660,0

Soll VE 2023 6.835,0 3.000,0 425,0 410,0 3.000,0

Soll VE 2024 3.825,0 425,0 400,0 3.000,0

Verpfl. aus VE 17.486,4 3.000,0 850,0 810,0 6.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          6.367,0 T€  mehr

Der Bund stellt den Ländern aus Bundesprogrammen Finanzhilfen für Investitionen in den Radverkehr, wie dem Sonderprogramm 
Stand und Land zur Verfügung. Die ausgebrachten Soll-VE 2022 stehen nur eingeschränkt in Höhe von 7.833,6 T€ zur Verfügung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 4.323,8 4.323,8

Soll VE 2022 9.660,0 9.660,0

Soll VE 2023

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 13.983,8
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
883 22 Förderung Radverkehr aus Bundespro-
grammen (Anteil Landesmittel)

--- ---
725 (-3.000,0) (-3.000,0)

3.000,0 3.000,0

Vermerk (HFA):

-

Vermerk (GE SR):

07 06/883 20, 07 06/883 22 sind gegenseitig deckungsfähig.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 (fällig in 
2025, 2026 oder 2027) bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

-

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 6.835,0 3.825,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.000,0

2025 bis zu 425,0 425,0

2026 bis zu 410,0 400,0

2027 ff. bis zu 3.000,0 3.000,0

Erläuterung (HFA):

Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/883 20 und 07 06/883 22 im Titel 07 06/883 20 zur Vereinfachung des Haus-
haltsvollzugs.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          3.000,0 T€  mehr

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 502,6 502,6

Soll VE 2022 3.000,0 3.000,0

Soll VE 2023 6.835,0 3.000,0 425,0 410,0 3.000,0

Soll VE 2024 3.825,0 425,0 400,0 3.000,0

Verpfl. aus VE 3.502,6 3.000,0 850,0 810,0 6.000,0

Titelgruppe(n)

72 Ausgaben der Fachplanung, Ent-
wurfsbearbeitung, Bauleitung und 
sonstige Leistungen aus der Auf-
tragsverwaltung für Bundesstraßen

780 72 HFA: Vergabe von Ingenieurleistungen 
u.ä.

GE SR: Vergabe von Ingenieurleistungen 
u.ä. (Anteil Landesmittel)

9.500,0 11.100,0 11.100,0
722 11.296,6 (+4.000,0) (+4.000,0)

7.100,0 7.100,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 780 72

Vermerk (HFA):

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.600,0 T€  mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen. 

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.400,0 T€  weniger

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen. 

782 72 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 
(Anteil Bundesmittel)

--- ---
722 (-4.000,0) (-4.000,0)

4.000,0 4.000,0

Erläuterung (HFA):

Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 72 und 07 06/782 72 im Titel 07 06/780 72 zur Vereinfachung des Haus-
haltsvollzugs.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          4.000,0 T€  mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

Summe der Titelgruppe 16.255,0 18.441,3 18.455,0
21.815,6 (0,0) (0,0)

18.441,3 18.455,0

75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen

776 75 Nachpflanzungen von Straßenbäumen an 
Staatsstraßen einschließlich dazugehöri-
ger Ingenieurleistungen

250,0 500,0
723 (+250,0) (+500,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             250,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             250,0 T€  mehr

Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen als Landschaftsbe-
standteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege. Im Jahr 2024 sind 500,0 T€ für ein Straßenbaum-Nachpflanzungskonzept veranschlagt.

Erläuterung (GE SR):

Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen als Landschaftsbe-
standteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
783 75 Maßnahmen der Erhaltung 35.524,7 38.319,7 38.274,7
723 21.968,5 (-205,0) (-250,0)

38.524,7 38.524,7

Summe der Titelgruppe 62.640,8 62.685,8 62.890,8
46.145,2 (+45,0) (+250,0)

62.640,8 62.640,8

77 Ausgaben für Fachplanung, Ent-
wurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- 
und Ausbau, Förderung und sonsti-
ger Leistungen des Freistaates 
Sachsen im Bereich des Radver-
kehrs

Vermerk (HFA):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig 
deckungsfähig.

Vermerk (GE SR):

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

780 77 HFA: Planung von Radwegen an Bundes-
straßen

GE SR: Planung von Radwegen an Bun-
desstraßen (Anteil Landesmittel)

1.500,0 1.500,0
722 (+500,0) (+500,0)

1.000,0 1.000,0

Vermerk (HFA):

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 06.

Vermerk (GE SR):

-

781 77 Planung von Radwegen an Staatsstraßen 3.150,0 3.150,0
723 (+750,0) (+750,0)

2.400,0 2.400,0

783 77 Bau von Radwegen 5.000,0 5.000,0
723 (+1.000,0) (+1.000,0)

4.000,0 4.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.600,0 7.700,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.200,0

2025 bis zu 2.000,0 500,0

2026 bis zu 1.400,0 1.200,0

2027 ff. bis zu 6.000,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 783 77

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.600,0 7.700,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.200,0

2025 bis zu 1.200,0 500,0

2026 bis zu 1.200,0 1.200,0

2027 ff. bis zu 6.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          5.000,0 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/785 75.
Integration in neue Titelgruppe 77.

Bau von Radwegen zur Entflechtung des Verkehrs auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen, 
wenn sie nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast 
Dritter zu verrechnen, wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 20,0 20,0

Soll VE 2022 6.100,0 3.600,0 2.000,0 500,0

Soll VE 2023 4.600,0 1.200,0 2.000,0 1.400,0

Soll VE 2024 7.700,0 500,0 1.200,0 6.000,0

Verpfl. aus VE 3.620,0 3.200,0 3.000,0 2.600,0 6.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          4.000,0 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/785 75.
Integration in neue Titelgruppe 77.

Bau von Radwegen zur Entflechtung des Verkehrs auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen, 
wenn sie nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast 
Dritter zu verrechnen, wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 20,0 20,0

Soll VE 2022 6.100,0 3.600,0 2.000,0 500,0

Soll VE 2023 3.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0

Soll VE 2024 7.700,0 500,0 1.200,0 6.000,0

Verpfl. aus VE 3.620,0 3.200,0 2.200,0 2.400,0 6.000,0

784 77 Planung von Radwegen an Bundesstra-
ßen (Anteil Bundesmittel)

--- ---
722 (-500,0) (-500,0)

500,0 500,0

Vermerk (HFA):

-
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 784 77

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 06.

Erläuterung (HFA):

Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 77 und 07 06/784 77 im Titel 07 06/780 77 zur Vereinfachung des Haus-
haltsvollzugs.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             500,0 T€  mehr

Summe der Titelgruppe 10.105,0 10.105,0
(+1.750,0) (+1.750,0)

8.355,0 8.355,0

Gesamtausgaben 299.103,8 296.219,0 274.265,5
274.437,2 (+4.408,2) (+6.469,2)

291.810,8 267.796,3
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 06 Straßenbau

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)

Kapitel 07 06Straßenbau Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten711

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 12 L2 2 4 4

(+2) (+2)

2 2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

2 Stellen E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Radverkehrsförderung

Vermerk (GE SR)

-

Vermerk (HFA)

2 Stellen E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms “Stadt & Land“, sowie 
des Projektes “SachsenNetzRad“ und der zugehörigen Radverkehrskonzep-
tionen

Vermerk (GE SR)

2 Stellen E 12 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms “Stadt & Land“, sowie 
des Projektes “SachsenNetzRad“ und der zugehörigen Radverkehrskonzep-
tionen

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 12 L2 +2 +2 neu; Projekt: Radverkehrsförderung. 
Erhöhter Bedarf zum Aufarbeiten aufge-
stauter Antragslage

Summe: +2 +2
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

681 02 Ausgaben für einen Meisterbonus 1.200,0 2.000,0 2.000,0
144 929,0 (+800,0) (+800,0)

1.200,0 1.200,0

Neuer Titel

686 01 Unterstützung von Maßnahmen der Mik-
roelektronik-Industrie zur Fachkräftege-
winnung und Ausbildung

250,0 500,0
253 (+250,0) (+500,0)

Vermerk (HFA):

07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             250,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             250,0 T€  mehr

Die Mittel sind vorgesehen für eine spezifische Initiative zur Nachwuchsförderung in der Halbleiterbranche unter anderem durch die 
Schaffung eines Ausbildungszentrums zur deutlichen Steigerung der Auszubildendenzahlen in der Halbleiterbranche.

Erläuterung (GE SR):

-

Titelgruppe(n)

51 Gute Arbeit für Sachsen

Vermerk (HFA):

07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
682 51 Maßnahmen zur Unterstützung arbeits-
marktbezogener Zuwanderung und Inte-
gration

6.000,0 9.500,0
253 (+1.000,0) (+2.000,0)

5.000,0 7.500,0

686 51 Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesi-
cherung

7.556,9 9.240,0 9.240,0
253 5.956,8 (+240,0) (+240,0)

9.000,0 9.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5.700,0 4.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.500,0

2025 bis zu 1.500,0 1.500,0

2026 bis zu 1.500,0 1.500,0

2027 ff. bis zu 1.200,0 1.500,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5.100,0 4.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.500,0

2025 bis zu 1.200,0 1.500,0

2026 bis zu 1.200,0 1.500,0

2027 ff. bis zu 1.200,0 1.500,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.683,1 T€  mehr

Aus diesem Titel werden Projekte nach der Fachkräfterichtlinie gefördert und  Projekte des Förderprogramms “Integration durch Qualifi-
kation (IQ)“ kofinanziert. 

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABl. S. 
722), in der jeweils geltenden Fassung und das Bundes-Förderprogramm “Integration durch Qualifikation (IQ)“.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 3.563,2 2.374,6 1.188,6

Soll VE 2022 3.200,0 1.500,0 1.200,0 500,0

Soll VE 2023 5.700,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.200,0

Soll VE 2024 4.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Verpfl. aus VE 3.874,6 3.888,6 3.500,0 3.000,0 2.700,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.443,1 T€  mehr

Aus diesem Titel werden Projekte nach der Fachkräfterichtlinie gefördert und  Projekte des Förderprogramms “Integration durch Qualifi-
kation (IQ)“ kofinanziert. 

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABl. S. 
722), in der jeweils geltenden Fassung und das Bundes-Förderprogramm “Integration durch Qualifikation (IQ)“.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 51

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 3.563,2 2.374,6 1.188,6

Soll VE 2022 3.200,0 1.500,0 1.200,0 500,0

Soll VE 2023 5.100,0 1.500,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0

Soll VE 2024 4.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Verpfl. aus VE 3.874,6 3.888,6 3.200,0 2.700,0 2.700,0

Summe der Titelgruppe 22.221,0 25.265,0 28.820,0
15.505,3 (+1.240,0) (+2.240,0)

24.025,0 26.580,0

Gesamtausgaben 97.301,7 163.381,2 169.176,3
96.883,3 (+2.290,0) (+3.540,0)

161.091,2 165.636,3
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 10 Bergverwaltung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 07 10Bergverwaltung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

547 08 Schlichtungsstelle Bergschäden --- 250,0 150,0
011 0,0 (0,0) (0,0)

250,0 150,0

Vermerk (HFA):

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.

Vermerk (GE SR):

-

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

Neuer Titel

685 01 Zuschüsse für Schlichtungsstelle Berg-
schäden

--- ---
011 (0,0) (0,0)

Vermerk (HFA):

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Leertitel zur Förderung einer Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Klärung von Bergschäden aus dem Bereich Braunkohletagebau. 
Es wird das Ziel verfolgt, einen gerechten Interessenausgleich zwischen Betroffenen zu erreichen.

Erläuterung (GE SR):

-

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsabkommen zur Sanie-
rung des eingestellten Braunkohle-
bergbaus und der Sanierung der 
Wismut Altstandorte

883 51 Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungs-
standards nach dem Verwaltungsabkom-
men zur Braunkohlesanierung

11.000,0 12.500,0 13.000,0
632 12.031,5 (+4.500,0) (+5.500,0)

8.000,0 7.500,0
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 10 Bergverwaltung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 51

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5.500,0 6.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 1.500,0 1.500,0

2026 bis zu 2.000,0 2.500,0

2027 ff. bis zu 1.000,0 2.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2.500,0 2.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 500,0 500,0

2026 bis zu 1.000,0 1.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             500,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards in der Braunkohlesanierung. Die Maßnahmen 
erfassen solche der LMBV zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards über deren Rechtsverpflichtungen der Braunkohlesanierung hin-
aus sowie weitere Maßnahmen anderer Projektträger zur Gestaltung der Braunkohlefolgelandschaften in den Sanierungsgebieten.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen 
wurden.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 10.994,0 5.034,0 2.960,0 3.000,0

Soll VE 2022 11.000,0 4.000,0 4.000,0 3.000,0

Soll VE 2023 5.500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 6.000,0 1.500,0 2.500,0 2.000,0

Verpfl. aus VE 9.034,0 7.960,0 9.000,0 4.500,0 3.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          3.000,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             500,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards in der Braunkohlesanierung. Die Maßnahmen 
erfassen solche der LMBV zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards über deren Rechtsverpflichtungen der Braunkohlesanierung hin-
aus sowie weitere Maßnahmen anderer Projektträger zur Gestaltung der Braunkohlefolgelandschaften in den Sanierungsgebieten.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen 
wurden.
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 10 Bergverwaltung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 51

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 10.994,0 5.034,0 2.960,0 3.000,0

Soll VE 2022 11.000,0 4.000,0 4.000,0 3.000,0

Soll VE 2023 2.500,0 1.000,0 500,0 1.000,0

Soll VE 2024 2.500,0 500,0 1.000,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 9.034,0 7.960,0 7.000,0 2.000,0 1.000,0

Summe der Titelgruppe 50.580,0 55.998,0 57.009,0
49.466,5 (+4.500,0) (+5.500,0)

51.498,0 51.509,0

Gesamtausgaben 76.465,1 85.949,7 91.604,8
73.929,0 (+4.500,0) (+5.500,0)

81.449,7 86.104,8
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07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 07 25Digitalagentur Sachsen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen

195,0 410,0 210,0
013 0,0 (+200,0) (0,0)

210,0 210,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             215,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             200,0 T€  weniger

Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten Veranstaltungen. Erfasst 
werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung sowie Bewirtungskosten und 
eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten 
Arbeit des Beirats digitale Wertschöpfung unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Die Mittelverwendung umfasst 
zudem Maßnahmen zur Erstellung einer Gigabitstrategie für den Freistaat Sachsen sowie die Erarbeitung von Informationsmaterial zur 
Nutzung moderner Verlegemethoden.
Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompe-
tenzstelle hinzu.

Erläuterung (GE SR):

Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten Veranstaltungen. Erfasst 
werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung sowie Bewirtungskosten und 
eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten 
Arbeit des Beirats digitale Wertschöpfung unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Neben den bisherigen Auf-
wendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

531 02 Ausgaben für Veranstaltungen 225,0 289,0 289,0
013 0,0 (+30,0) (+30,0)

259,0 259,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               64,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen Institutionen, u. a. der Durchführung 
einer jährlichen Gigabitkonferenz und Schulungsveranstaltungen zur Anwendung moderner Verlegemethoden.
Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten, Bewirtungskosten usw.) 
bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der 
KI-Kompetenzstelle hinzu.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022               34,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen Institutionen.
Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten, Bewirtungskosten usw.) 
bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der 
KI-Kompetenzstelle hinzu.

Gesamtausgaben 2.556,7 2.797,8 2.654,5
39,5 (+230,0) (+30,0)

2.567,8 2.624,5
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 08
Staatsministerium für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 08 01Ministerium Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)

19.964,1 21.292,6 21.923,4
011 8.188,4 (+286,4) (+294,8)

21.006,2 21.628,6

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

681 05 Maßnahmen der Kinder- und Jugendbe-
auftragten der Sächsischen Staatsregie-
rung

100,0 150,0 130,0
011 0,1 (+50,0) (+30,0)

100,0 100,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 80,0 30,0

davon fällig:

2024 bis zu 70,0

2025 bis zu 10,0 20,0

2026 bis zu 10,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 30,0 30,0

davon fällig:

2024 bis zu 20,0

2025 bis zu 10,0 20,0

2026 bis zu 10,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               50,0 T€  mehr

Aus dem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 80,0 70,0 10,0

Soll VE 2024 30,0 20,0 10,0

Verpfl. aus VE 70,0 30,0 10,0

Erläuterung (GE SR):

Aus dem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 681 05

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 30,0 20,0 10,0

Soll VE 2024 30,0 20,0 10,0

Verpfl. aus VE 20,0 30,0 10,0

681 06 Maßnahmen des Tierschutzbeauftragten 
des Freistaates Sachsen

85,0 85,0 85,0
011 0,0 (+85,0) (+85,0)

--- ---

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 4.752,5 5.205,3 5.361,4
850 3.260,5 (+114,6) (+117,9)

5.090,7 5.243,5

Gesamtausgaben 39.770,4 46.981,4 47.549,9
31.246,0 (+536,0) (+527,7)

46.445,4 47.022,2
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 01 Ministerium

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)

Kapitel 08 01Ministerium Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

Ministerialrat A 16 L2 15 18 18

(+2) (+2)

16 16

D i r e k t o r A 15 L2 76 86 86

(+1) (+1)

85 85

Lfd.
Nr.

BesGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 A 16 L2 +1 +1 von 07 01/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen

2 A 16 L2 +1 +1 von 07 01/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen - Lande-
stierschutzbeauftragte bzw. -
beauftragter

3 A 15 L2 +1 +1 von 07 01/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen

Summe: +3 +3
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 08 03Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

54 Maßnahmen zur Bewältigung der 
Folgen von Krieg und Diktatur

633 54 Erstattungen zur Erhaltung der Gräber 
der Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft

1.383,6 1.611,6 1.611,6
249 2.258,4 (+200,0) (+200,0)

1.411,6 1.411,6

Vermerk (HFA):

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Die Erläuterungen in den Sätzen 6 und 7 sind verbindlich.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             228,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem Gräbergesetz. Nach § 10 
Gräbergesetz trägt der Bund alle Kosten, die sich aus den §§ 3, 4, 5 und 8 Gräbergesetz ergeben. 
Erstattungen erfolgen für die Pauschale gemäß der GräbPauschV sowie weitere Beträge für Ruherechtsentschädigungen an die Grund-
stückseigentümer und Einmalzahlungen.

Zuständig für die Erhaltung der Gräber sind die Gemeinden gemäß § 8a des Sächsischen Bestattungsgesetzes (SächsBestG) vom 8. 
Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), in der jeweils geltenden Fassung. An diese werden die bei 08 03/231 12 vereinnahmten Mittel weiter-
geleitet.

200,0 T€ werden in 2023 und 2024 für Investitionen an Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zur Verfügung gestellt. Die 
Mittelverwendung soll im Zusammenwirken mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. erfolgen.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem Gräbergesetz. Nach § 10 
Gräbergesetz trägt der Bund alle Kosten, die sich aus den §§ 3, 4, 5 und 8 Gräbergesetz ergeben. 
Erstattungen erfolgen für die Pauschale gemäß der GräbPauschV sowie weitere Beträge für Ruherechtsentschädigungen an die Grund-
stückseigentümer und Einmalzahlungen.

Zuständig für die Erhaltung der Gräber sind die Gemeinden gemäß § 8a des Sächsischen Bestattungsgesetzes (SächsBestG) vom 8. 
Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), in der jeweils geltenden Fassung. An diese werden die bei 08 03/231 12 vereinnahmten Mittel weiter-
geleitet.

Summe der Titelgruppe 2.573,6 2.291,6 2.291,6
2.794,9 (+200,0) (+200,0)

2.091,6 2.091,6
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Gesamtausgaben 638.358,5 609.764,7 628.689,6
639.104,6 (+200,0) (+200,0)

609.564,7 628.489,6
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 08 04Kinder und Jugendliche, Familien Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

525 02 Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter 150,0 230,0 250,0
153 196,9 (+80,0) (+100,0)

150,0 150,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               80,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu-
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche)

110,0 120,0

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu-
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung)

120,0 130,0

Summe 230,0 250,0

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe - vom 11. September 
2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Landesjugendamt gem. § 21 des Gesetzes über Kindertageseinrich-
tungen vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen 
Bildung zuständig.

Im Rahmen des “Masterplans Kinderschutz“ werden zusätzliche Fortbildungen durch das Landesjugendamt angeboten.

Erläuterung (GE SR):

2023
T€

2024
T€

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu-
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche)

70,0 70,0

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu-
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung)

80,0 80,0

Summe 150,0 150,0

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe - vom 11. September 
2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Landesjugendamt gem. § 21 des Gesetzes über Kindertageseinrich-
tungen vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen 
Bildung zuständig.

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 01 Förderung der Jugendpauschale 15.000,0 15.000,0 15.000,0
261 14.196,0 (0,0) (0,0)

15.000,0 15.000,0
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 01

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 13.500,0 15.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 13.500,0

2025 bis zu 15.000,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.500,0 4.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 4.500,0

2025 bis zu 4.500,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

Nach einer Evaluierung der FRL Jugendpauschale sind ab 2022 mindestens 13,40 € pro junger Mensch anzusetzen. Neben der Veraus-
gabung der Haushaltsmittel im Rahmen der Grundpauschale sind die verbleibenden finanziellen Mittel gemäß Nr. 5.2. Satz 3 der FRL 
Jugendpauschale vollständig an die Kommunen auszureichen.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) vom 12. März 2020 (SächsABl. 
2020 Nr. 13 S. 327). 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 13.500,0 13.500,0

Soll VE 2024 15.000,0 15.000,0

Verpfl. aus VE 13.500,0 15.000,0

Erläuterung (GE SR):

Nach einer Evaluierung der FRL Jugendpauschale sind ab 2022 mindestens 13,40 € pro junger Mensch anzusetzen. Neben der Veraus-
gabung der Haushaltsmittel im Rahmen der Grundpauschale sind die verbleibenden finanziellen Mittel gemäß Nr. 5.2. Satz 3 der FRL 
Jugendpauschale vollständig an die Kommunen auszureichen.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) vom 12. März 2020 (SächsABl. 
2020 Nr. 13 S. 327). 
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 01

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 4.500,0 4.500,0

Soll VE 2024 4.500,0 4.500,0

Verpfl. aus VE 4.500,0 4.500,0

633 02 Zuweisungen zur Stärkung der Jugend-
hilfearbeit in den Kommunen

2.250,0 2.300,0
261 (+250,0) (+300,0)

2.000,0 2.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.250,0 T€  mehr

Veranschlagt sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Verwaltung auf Grundlage des SGB VIII, welches 2021 
novelliert wurde. 

Zur Umsetzung dieser SGB VIII Reform sind die Landkreise und Kreisfreien Städte jeweils erstverantwortlich. 
Als Oberste Landesjugendbehörde ist das SMS gem. § 82 SGB VIII verpflichtet, die Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu fördern, auf 
einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken sowie die Jugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen. Dies soll auf dem Verwaltungswege über die Pauschalen vollzogen werden. 

Rechtsgrundlage:
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch, Kinder und Jugendhilfe, in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2022), in der jeweils geltenden Fassung.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 250,0 T€ in 2022 und 300,0 T€ in 2023 werden für die Umsetzung “Masterplan Kinderschutz“ bereit-
gestellt und für den Aus- und Aufbau präventiver Angebote in den Gebietskörperschaften.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.000,0 T€  mehr

Veranschlagt sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Verwaltung auf Grundlage des SGB VIII, welches 2021 
novelliert wurde. 

Zur Umsetzung dieser SGB VIII Reform sind die Landkreise und Kreisfreien Städte jeweils erstverantwortlich. 
Als Oberste Landesjugendbehörde ist das SMS gem. § 82 SGB VIII verpflichtet, die Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu fördern, auf 
einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken sowie die Jugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen. Dies soll auf dem Verwaltungswege über die Pauschalen vollzogen werden. 

Rechtsgrundlage:
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch, Kinder und Jugendhilfe, in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2022), in der jeweils geltenden Fassung.

684 01 Erstattungen an Träger von Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen

8.211,0 8.950,0 9.172,5
290 7.394,7 (+550,0) (+670,0)

8.400,0 8.502,5
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen zur Stärkung von 
Familien

684 52 Zuschüsse für Maßnahmen der Familien-
förderung

3.275,0 3.875,0 3.875,0
235 2.252,6 (0,0) (0,0)

3.875,0 3.875,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.000,0 5.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 1.000,0 3.000,0

2026 bis zu 1.000,0 1.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.000,0 3.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 1.000,0 1.000,0

2026 bis zu 1.000,0 1.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             600,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für:

2023
T€

2024
T€

1. Überregionale Angebote der Familienbildung 550,0 550,0

2. Weiterentwicklung der Familienbildung 500,0 494,0

3. Familien-, Ehe- und Lebensberatung, Telefonberatung 990,0 990,0

4. Angebote der Familienfreizeit und -erholung 600,0 600,0

5. Übernahme von Patenschaften ab Drillinge 45,0 51,0

6. Maßnahmen der künstlichen Befruchtung 650,0 650,0

7. Familienverbände 440,0 440,0

8. Modellvorhaben 100,0 100,0

Summe 3.875,0 3.875,0

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Mehr wegen Ausbau des Netzes an Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, weiterer Standorte der Familiengesundheitspaten, der 
voraussichtlichen Aufnahme eines weiteren Familienverbandes in die Förderung sowie der Bewilligung der zweiten Rate der Zuwendun-
gen zur Ehrenpatenschaft des Ministerpräsidenten bei Mehrlingsgeburten.  

Rechtsgrundlage:
RL Familienförderung vom 12. März 2020 (SächsABl. 295), in der jeweils geltenden Fassung.
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 52

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0 0,0

Soll VE 2022 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 5.000,0 3.000,0 1.000,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 1.000,0 2.000,0 5.000,0 2.000,0 1.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             600,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für:

2023
T€

2024
T€

1. Überregionale Angebote der Familienbildung 550,0 550,0

2. Weiterentwicklung der Familienbildung 500,0 494,0

3. Familien-, Ehe- und Lebensberatung, Telefonberatung 990,0 990,0

4. Angebote der Familienfreizeit und -erholung 600,0 600,0

5. Übernahme von Patenschaften ab Drillinge 45,0 51,0

6. Maßnahmen der künstlichen Befruchtung 650,0 650,0

7. Familienverbände 440,0 440,0

8. Modellvorhaben 100,0 100,0

Summe 3.875,0 3.875,0

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Mehr wegen Ausbau des Netzes an Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, weiterer Standorte der Familiengesundheitspaten, der 
voraussichtlichen Aufnahme eines weiteren Familienverbandes in die Förderung sowie der Bewilligung der zweiten Rate der Zuwendun-
gen zur Ehrenpatenschaft des Ministerpräsidenten bei Mehrlingsgeburten.  

Rechtsgrundlage:
RL Familienförderung vom 12. März 2020 (SächsABl. 295), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0 0,0

Soll VE 2022 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Soll VE 2024 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 1.000,0 2.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0

Summe der Titelgruppe 4.770,0 5.196,0 5.445,0
3.298,1 (0,0) (0,0)

5.196,0 5.445,0

53 Überörtlicher Bedarf und internatio-
nale Jugendarbeit

684 53 Zuschüsse an freie Träger 6.470,0 7.670,0 7.670,0
261 5.259,5 (0,0) (0,0)

7.670,0 7.670,0
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 53

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2.270,0 2.270,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.270,0

2025 bis zu 2.270,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 140,0 270,0

davon fällig:

2024 bis zu 140,0

2025 bis zu 270,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.200,0 T€  mehr

Mittel in Höhe von jährlich 250,0 T€ sind für die Kinder- und Jugenderholung veranschlagt.

Es ist vorgesehen, die Sachausgabenpauschale gem. 5.3 der FRL überörtliche Bedarf für Jugendverbände von 300 € auf 800 € anzuhe-
ben.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Erbringung von Angeboten des überörtlichen Bedarfs (FRL über-
örtlicher Bedarf) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 319), in der jeweils geltenden Fassung. Eine Novellierung ist vorgesehen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 12.690,4 4.156,5 4.227,0 4.306,9

Soll VE 2022

Soll VE 2023 2.270,0 2.270,0

Soll VE 2024 2.270,0 2.270,0

Verpfl. aus VE 4.156,5 6.497,0 6.576,9

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.200,0 T€  mehr

Mittel in Höhe von jährlich 250,0 T€ sind für die Kinder- und Jugenderholung veranschlagt.

Es ist vorgesehen, die Sachausgabenpauschale gem. 5.3 der FRL überörtliche Bedarf für Jugendverbände von 300 € auf 800 € anzuhe-
ben.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Erbringung von Angeboten des überörtlichen Bedarfs (FRL über-
örtlicher Bedarf) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 319), in der jeweils geltenden Fassung. Eine Novellierung ist vorgesehen.
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 53

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 12.690,4 4.156,5 4.227,0 4.306,9

Soll VE 2022

Soll VE 2023 140,0 140,0

Soll VE 2024 270,0 270,0

Verpfl. aus VE 4.156,5 4.367,0 4.576,9

Summe der Titelgruppe 11.413,0 12.623,0 12.623,0
9.027,8 (0,0) (0,0)

12.623,0 12.623,0

54 Kinder und Jugendliche

547 54 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben

276,0 176,0 226,0
290 55,6 (+100,0) (+100,0)

76,0 126,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023               50,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Reisekostenerstattungen bzw. Aufwandsentschädigungen für Fortbildung und Fach-
austausch der Jugendschutzsachverständigen bei der FSK und USK sowie die Län-
derbeisitzer bei der BzKJ

1,0 1,0

2. Herstellungs- und Verwaltungskosten Jugendleitercard (JULEICA) 15,0 15,0

3. Fachveranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 10,0 10,0

4. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 100,0

5. Evaluation Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 50,0

6. Evaluierung Hilfen zur Erziehung 100,0 100,0

Summe 176,0 226,0

zu 2.:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Herstellung der Jugendleitercard sowie die zugehörigen Verwaltungskosten (z.B. Veranstaltungen, 
Konferenzen, Dolmetscherleistungen).

zu 4.: 
2025 richtet der Freistaat Sachsen den 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJTH) aus. Es handelt sich um einen Fachkongress 
mit angebundener Fachmesse mit bis zu 30.000 Teilnehmern. Für die Durchführung ist eine VE fällig 2025 in Höhe von 300,0 T€ veran-
schlagt.

zu 6.:
Jährlich sind 100,0 T€ für eine externe Evaluation zur Entwicklung der Hilfen zur Erziehung in Sachsen veranschlagt.

Die Soll-VE fällig 2022 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             200,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023               50,0 T€  mehr
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 547 54

2023
T€

2024
T€

1. Reisekostenerstattungen bzw. Aufwandsentschädigungen für Fortbildung und Fach-
austausch der Jugendschutzsachverständigen bei der FSK und USK sowie die Län-
derbeisitzer bei der BzKJ

1,0 1,0

2. Herstellungs- und Verwaltungskosten Jugendleitercard (JULEICA) 15,0 15,0

3. Fachveranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 10,0 10,0

4. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 100,0

5. Evaluation Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 50,0

Summe 76,0 126,0

zu 2.:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Herstellung der Jugendleitercard sowie die zugehörigen Verwaltungskosten (z.B. Veranstaltungen, 
Konferenzen, Dolmetscherleistungen).

zu 4.: 
2025 richtet der Freistaat Sachsen den 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJTH) aus. Es handelt sich um einen Fachkongress 
mit angebundener Fachmesse mit bis zu 30.000 Teilnehmern. Für die Durchführung ist eine VE fällig 2025 in Höhe von 300,0 T€ veran-
schlagt.

Die Soll-VE fällig 2022 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Neuer Titel

681 54 Zuschüsse zur Umsetzung des Pro-
gramms „Zuckertüten-Scheck“

4.500,0 4.500,0
141 (+4.500,0) (+4.500,0)

Vermerk (HFA):

Satz 1 der Erläuterung ist verbindlich.

Vermerk (GE SR):

-

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.500,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 4.500,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          4.500,0 T€  mehr

Aus dem Titel dürfen auch die Verwaltungskosten für die Programmabwicklung geleistet werden.
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08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 681 54

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 4.500,0 4.500,0

Verpfl. aus VE 4.500,0

Erläuterung (GE SR):

-

684 54 Zuschüsse an freie Träger 6.120,0 7.370,0 7.520,0
261 3.971,9 (+50,0) (+200,0)

7.320,0 7.320,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.250,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Maßnahmen zum Vollzug der FRL Weiterentwicklung. 

2023
T€

2024
T€

1. Vollzug der FRL Weiterentwicklung 4.478,0 4.473,0

2. Pakt für die Jugend - Flexibles Jugendmanagement 1.140,0 1.290,0

3. Pakt für die Jugend-JugendApp 128,0 125,0

4. Pakt für die Jugend- Eigenständige Jugendpolitik 134,0 134,0

5. Pakt für die Jugend-Projekt für komplexe Hilfeverläufe 190,0 190,0

6. Pakt für die Jugend-Gesellungsformen / Lausitzbüro 217,0 225,0

7. Projekt MUT-Fortbildung, Beratung, Strategieentwicklung 130,0 130,0

8. Projekt „Sister*hood“ 90,0 90,0

9. Kinder- und Jugendtelefone 258,0 258,0

10. Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 505,0 505,0

11. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) 100,0 100,0

Summe 7.370,0 7.520,0

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Weiterentwicklung) vom 12. 
März 2020 (SächsABl. S. 325), in der jeweils geltenden Fassung.
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08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 54

zu 2.:
Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 150,0 T€ in 2024 sind für den Ausbau des Flexiblen Jugendmanagements veranschlagt.

zu 3.:   
in 2022 125,0 T€ veranschlagt bei 08 04/547 54

zu. 6.:
Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 50,0 T€ jährlich sind veranschlagt für Gesellungsformen/ Lausitzbüro.

zu 11.: 
Der DJHT findet 2025 statt und wird vom Freistaat Sachsen in Zusammenarbeit mit der AGJ und der Stadt Leipzig ausgerichtet. Veran-
schlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Organisation und Dokumentation.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.200,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Maßnahmen zum Vollzug der FRL Weiterentwicklung. 

2023
T€

2024
T€

1. Vollzug der FRL Weiterentwicklung 4.478,0 4.473,0

2. Pakt für die Jugend - Flexibles Jugendmanagement 1.140,0 1.140,0

3. Pakt für die Jugend-JugendApp 128,0 125,0

4. Pakt für die Jugend- Eigenständige Jugendpolitik 134,0 134,0

5. Pakt für die Jugend-Projekt für komplexe Hilfeverläufe 190,0 190,0

6. Pakt für die Jugend-Gesellungsformen / Lausitzbüro 167,0 175,0

7. Projekt MUT-Fortbildung, Beratung, Strategieentwicklung 130,0 130,0

8. Projekt „Sister*hood“ 90,0 90,0

9. Kinder- und Jugendtelefone 258,0 258,0

10. Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 505,0 505,0

11. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) 100,0 100,0

Summe 7.320,0 7.320,0

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Weiterentwicklung) vom 12. 
März 2020 (SächsABl. S. 325), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 3.   in 2022 125,0 T€ veranschlagt bei 08 04/547 54
zu 11. Der DJHT findet 2025 statt und wird vom Freistaat Sachsen in Zusammenarbeit mit der AGJ und der Stadt Leipzig ausgerichtet. 
Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Organisation und Dokumentation.

Summe der Titelgruppe 7.371,0 13.102,0 13.207,0
4.569,3 (+4.650,0) (+4.800,0)

8.452,0 8.407,0
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08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
55 Schulsozialarbeit

633 55 Zuweisungen für Schulsozialarbeit 32.500,0 36.000,0 37.200,0
262 31.275,6 (+3.400,0) (+3.300,0)

32.600,0 33.900,0

Summe der Titelgruppe 32.535,3 36.035,3 37.235,3
31.275,6 (+3.400,0) (+3.300,0)

32.635,3 33.935,3

Gesamtausgaben 150.701,4 196.994,0 199.753,2
139.739,0 (+8.930,0) (+9.170,0)

188.064,0 190.583,2
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 08 05Soziales Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 01 Pauschale Zuweisungen an Landkreise 
und Kreisfreie Städte im Bereich der 
Pflege und Seniorenpolitik

975,0 1.950,0 1.950,0
290 975,0 (+325,0) (+325,0)

1.625,0 1.625,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             975,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Regionale Pflegebudgets 1.300,0 1.300,0

2. Pflegekoordinatoren (2022 veranschlagt 520,0 T€ bei 08 05/684 58) 520,0 520,0

3. Seniorenpolitische Arbeit 130,0 130,0

Summe 1.950,0 1.950,0

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Grundlage für die 
Verteilung ist die Verteilmasse gesamt geteilt durch die Anzahl der Zuwendungsempfänger. 

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pau-
schale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. 
S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             650,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Regionale Pflegebudgets 975,0 975,0

2. Pflegekoordinatoren (2022 veranschlagt 520,0 T€ bei 08 05/684 58) 520,0 520,0

3. Seniorenpolitische Arbeit 130,0 130,0

Summe 1.625,0 1.625,0

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Grundlage für die 
Verteilung ist die Verteilmasse gesamt geteilt durch die Anzahl der Zuwendungsempfänger. 

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pau-
schale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. 
S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 05 Soziales

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
681 02 Andere individuelle Nachteilsausgleiche 
für Menschen mit Behinderungen

12.295,0 12.408,8 12.560,7
290 10.466,7 (+791,0) (+791,0)

11.617,8 11.769,7

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             113,8 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             151,9 T€  mehr

Veranschlagt sind die Nachteilsausgleiche gem. § 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die Gewährung eines Landes-
blindengeldes und anderer Nachteilsausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG) vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), 
inder jeweils geltenden Fassung, von monatlich an:
- hochgradig Sehbehinderte 100 €,
- Gehörlose 150 €,
- schwerstbehinderte Kinder 120 €.

Gleichzeitig Blinde und Gehörlose im Sinne des LBlindG erhalten zusätzlich monatlich 320 €.

Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche wird die Summe der Einzelleistungen gewährt. Kostenträger ist gem. § 10 Abs. 1 LBlindG 
der Freistaat Sachsen.

Mehr wegen Ausweitung auf alle schwerbehinderten Menschen mit dem Merkzeichen TBl. Eine Änderung des LBlindG ist ab 
01.01.2023 vorgesehen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             677,2 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             151,9 T€  mehr

Veranschlagt sind die Nachteilsausgleiche gem. § 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die Gewährung eines Landes-
blindengeldes und anderer Nachteilsausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG) vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), in 
der jeweils geltenden Fassung, von monatlich an:
-hochgradig Sehbehinderte 100 €,
-Gehörlose 150 €,
-schwerstbehinderte Kinder 120 €.

Gleichzeitig Blinde und Gehörlose im Sinne des LBlindG erhalten zusätzlich monatlich 320 €.

Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche wird die Summe der Einzelleistungen gewährt. Kostenträger ist gem. § 10 Abs. 1 LBlindG 
der Freistaat Sachsen.

682 06 Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für 
die unentgeltliche Beförderung schwer-
behinderter Menschen im Nahverkehr

22.000,0 17.550,0 17.450,0
290 14.023,2 (-950,0) (-1.050,0)

18.500,0 18.500,0

684 03 Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzbe-
ratung

3.000,0 4.100,0 4.100,0
314 2.936,7 (+600,0) (+600,0)

3.500,0 3.500,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.100,0 T€  mehr
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08 05 Soziales

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 03

Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Trägern anerkannter Beratungsstellen in der Verbrau-
cherinsolvenzberatung in Sachsen. Darin sind enthalten:

2023
T€

2024
T€

1. Förderung von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen des Freistaats Sachsen 3.450,0 3.450,0

2. Förderung einer Landesfachstelle Verbraucherinsolvenzberatung 150,0 150,0

3. Förderung der Beratung zu Schuldnern und Verbraucherinsolvenz im sächsischen 
Justizvollzug

500,0 500,0

Summe 4.100,0 4.100,0

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Trägern anerkannter Stellen in der Verbraucherinsolvenzberatung (FRL Verbraucherinsolvenzberatung) 
vom 22. September 2010 (SächsABl. S. 1415), in der jeweils geltenden Fassung.
Es ist eine Überarbeitung der FRL vorgesehen.

Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             500,0 T€  mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Trägern anerkannter Beratungsstellen in der Verbrau-
cherinsolvenzberatung in Sachsen. Darin sind enthalten:

2023
T€

2024
T€

1. Förderung von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen des Freistaats Sachsen 2.850,0 2.850,0

2. Förderung einer Landesfachstelle Verbraucherinsolvenzberatung 150,0 150,0

3. Förderung der Beratung zu Schuldnern und Verbraucherinsolvenz im sächsischen 
Justizvollzug

500,0 500,0

Summe 3.500,0 3.500,0

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Trägern anerkannter Stellen in der Verbraucherinsolvenzberatung (FRL Verbraucherinsolvenzberatung) 
vom 22. September 2010 (SächsABl. S. 1415), in der jeweils geltenden Fassung.
Es ist eine Überarbeitung der FRL vorgesehen.

Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 Zuweisungen für Investitionen zur Schaf-
fung von Barrierefreiheit

1.000,0 1.000,0
290 (+1.000,0) (+1.000,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.000,0 T€  mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung des Investitionsprogramms „Programm Sachsen Barrierefrei 2030“

Erläuterung (GE SR):

Leertitel zum Nachweis von Ausgaben für das Programm „Sachsen Barrierefrei 2030“.
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08 05 Soziales

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Titelgruppe(n)

56 Maßnahmen zur Unterstützung psy-
chisch kranker Menschen, zur 
Suchtprävention und Suchtkran-
kenhilfe

633 56 Zuweisungen für Psychiatrie und Sucht-
hilfe

12.300,0 10.200,0 10.200,0
290 12.508,1 (+200,0) (+200,0)

10.000,0 10.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.100,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde 5.600,0 5.600,0

2. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde 4.600,0 4.600,0

Summe 10.200,0 10.200,0

zu 2.:
200,0 T€ pro Jahr sind veranschlagt für die niederschwellige Krisenintervention, Versorgung und Überbrückungen bis zum Beginn einer 
Psychotherapie.

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung zur Bezuschussung der Per-
sonal- und Sachausgaben der Suchtberatungs- und -behandlungsstellen (Nr. 1.) bzw. der Sozialpsychiatrischen Dienste sowie Psycho-
sozialen Kontakt- und Beratungsstellen (Nr. 2) gewährt. Die Aufschlüsselung an die Gebietskörperschaften erfolgt über einen 
einwohnerindizierten Verteilerschlüssel.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Zuschüsse nach der Richtlinie Psychiatrie und Suchthilfe neu veranschlagt bei 08 05/684 56.
Förderung der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. neu veranschlagt bei 08 05/684 07.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pau-
schale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. 
S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.300,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde 5.600,0 5.600,0

2. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde 4.400,0 4.400,0

Summe 10.000,0 10.000,0
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 633 56

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung zur Bezuschussung der Per-
sonal- und Sachausgaben der Suchtberatungs- und -behandlungsstellen (Nr. 1.) bzw. der Sozialpsychiatrischen Dienste sowie Psycho-
sozialen Kontakt- und Beratungsstellen (Nr. 2) gewährt. Die Aufschlüsselung an die Gebietskörperschaften erfolgt über einen 
einwohnerindizierten Verteilerschlüssel.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Zuschüsse nach der Richtlinie Psychiatrie und Suchthilfe neu veranschlagt bei 08 05/684 56.
Förderung der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. neu veranschlagt bei 08 05/684 07.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pau-
schale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. 
S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.

684 56 Zuschüsse für Psychiatrie und Sucht-
hilfe

3.500,0 3.650,0
290 (+200,0) (+350,0)

3.300,0 3.300,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 1.200,0

2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 130,0

3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 1.100,0 1.100,0

5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 410,0

6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 560,0

7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

8. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 250,0 250,0

Summe 3.500,0 3.650,0
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08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 05 Soziales

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 56

2022 mitveranschlagt 2.300,0 T€ bei 08 05/633 56 und 500,0 T€ bei 08 07/684 52.

zu 1.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für das mobile Suchtpräventionsprojekt “GLÜCK SUCHT DICH“, die Fach- und Koordinie-
rungsstelle Suchtprävention Sachsen, digitale Beratungsangebote sowie weitere überregional wirksame Angebote. Die Bezuschussung 
der Ausgaben für die Geschäftsstelle der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren erfolgt neu im Wege der institutionellen 
Förderung (vgl. 08 05/684 07).

zu 4.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und -prävention für spezifische Zielgrup-
pen sowie für regionale Fachkräfte zur Koordinierung des Einsatzes des Suchtpräventionsmobils „GLÜCK SUCHT DICH“.
Ausgaben in Höhe von 200,0 T€ in 2023 und 200,0 T€ in 2024 sind für den Ausbau regionaler Suchthilfe-Projekte veranschlagt.

zu 5:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für das sog. Landesprogramm Suizidprävention (2022 veranschlagt 500,0 T€ bei 08 
07/684 52), zur Bezuschussung von Vorhaben, die möglichen psychischen Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen in Folge der 
Corona-Pandemie begegnen sowie weitere überregional wirksame Angebote. Neben den veranschlagten Fördermitteln ist der 
Deckungsvermerk zu Lasten von 08 05/686 55 einschlägig.

zu 8.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere zur Bezuschussung von Vorhaben, die möglichen psychischen Gefährdungen von Kindern 
und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie begegnen. 

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 5.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 17. Dezember 2019 (Säch-
sABl. SDr. 2020 S. S 43), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          3.300,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 1.200,0

2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 130,0

3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 900,0

5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 410,0

6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 410,0

7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

8. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 250,0 250,0

Summe 3.300,0 3.300,0
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 56

2022 mitveranschlagt 2.300,0 T€ bei 08 05/633 56 und 500,0 T€ bei 08 07/684 52.

zu 1.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für das mobile Suchtpräventionsprojekt “GLÜCK SUCHT DICH“, die Fach- und Koordinie-
rungsstelle Suchtprävention Sachsen, digitale Beratungsangebote sowie weitere überregional wirksame Angebote. Die Bezuschussung 
der Ausgaben für die Geschäftsstelle der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren erfolgt neu im Wege der institutionellen 
Förderung (vgl. 08 05/684 07).

zu 4.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und -prävention für spezifische Zielgrup-
pen sowie für regionale Fachkräfte zur Koordinierung des Einsatzes des Suchtpräventionsmobils „GLÜCK SUCHT DICH“. 

zu 5:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für das sog. Landesprogramm Suizidprävention (2022 veranschlagt 500,0 T€ bei 08 
07/684 52), zur Bezuschussung von Vorhaben, die möglichen psychischen Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen in Folge der 
Corona-Pandemie begegnen sowie weitere überregional wirksame Angebote. Neben den veranschlagten Fördermitteln ist der 
Deckungsvermerk zu Lasten von 08 05/686 55 einschlägig.

zu 8.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere zur Bezuschussung von Vorhaben, die möglichen psychischen Gefährdungen von Kindern 
und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie begegnen. 

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 5.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 17. Dezember 2019 (Säch-
sABl. SDr. 2020 S. S 43), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe 12.560,0 13.960,0 14.110,0
12.655,3 (+400,0) (+550,0)

13.560,0 13.560,0

58 Ältere Menschen

686 58 Zuschüsse zur Unterstützung von Pro-
jekten der Seniorenpolitik

435,0 535,0
290 (+100,0) (+200,0)

335,0 335,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 450,0 450,0

davon fällig:

2024 bis zu 450,0

2025 bis zu 400,0

2026 bis zu 50,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 250,0 250,0

davon fällig:

2024 bis zu 250,0

2025 bis zu 200,0

2026 bis zu 50,0

2027 ff. bis zu
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 58

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             435,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  mehr

Mittel sind veranschlagt für:

2023
T€

2024
T€

1. Seniorenpolitische Modellprojekte 250,0 250,0

2. Projekte überregionaler Interessenvertretungen 85,0 85,0

3. Senioren- bzw. Generationenagentur 100,0 200,0

Summe 435,0 535,0

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 10.

2022 mitveranschlagt bei 08 05/684 58.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Teilhabe und Unterstützung älterer Menschen (RL Ältere Menschen) vom 17. Dezember 2019 (Säch-
sABl. SDr. 2020 S. S 23), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 450,0 450,0

Soll VE 2024 450,0 400,0 50,0

Verpfl. aus VE 450,0 400,0 50,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             335,0 T€  mehr

Mittel sind veranschlagt für:

2023
T€

2024
T€

1. Seniorenpolitische Modellprojekte 250,0 250,0

2. Projekte überregionaler Interessenvertretungen 85,0 85,0

Summe 335,0 335,0

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 10.

2022 mitveranschlagt bei 08 05/684 58.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Teilhabe und Unterstützung älterer Menschen (RL Ältere Menschen) vom 17. Dezember 2019 (Säch-
sABl. SDr. 2020 S. S 23), in der jeweils geltenden Fassung.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 58

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 250,0 250,0

Soll VE 2024 250,0 200,0 50,0

Verpfl. aus VE 250,0 200,0 50,0

893 58 Zuschüsse für Investitionen zur Unter-
stützung der Teilhabe älterer Menschen

--- --- 750,0
290 0,0 (0,0) (+750,0)

--- ---

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.500,0 4.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 500,0 2.000,0

2026 bis zu 2.500,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.500,0 3.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 1.000,0

2025 bis zu 500,0 500,0

2026 bis zu 2.500,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2024 gegenüber 2023             750,0 T€  mehr

Derzeit wird eine Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung 
neuer Kurzzeitpflegeplätze im Freistaat Sachsen (RL KZP) erarbeitet.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022 3.000,0 1.000,0 2.000,0

Soll VE 2023 1.500,0 1.000,0 500,0

Soll VE 2024 4.500,0 2.000,0 2.500,0

Verpfl. aus VE 1.000,0 3.000,0 2.500,0 2.500,0

Erläuterung (GE SR):

Derzeit wird eine Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung 
neuer Kurzzeitpflegeplätze im Freistaat Sachsen (RL KZP) erarbeitet.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 58

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022 3.000,0 1.000,0 2.000,0

Soll VE 2023 1.500,0 1.000,0 500,0

Soll VE 2024 3.000,0 500,0 2.500,0

Verpfl. aus VE 1.000,0 3.000,0 1.000,0 2.500,0

Summe der Titelgruppe 6.270,0 6.260,0 6.900,0
2.887,2 (+100,0) (+950,0)

6.160,0 5.950,0

Gesamtausgaben 112.424,6 109.623,9 110.681,9
83.666,9 (+2.266,0) (+3.166,0)

107.357,9 107.515,9
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 08 07Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

Neuer Titel

633 01 Zuweisungen für World Transplant 
Games 2025

100,0 100,0
290 (+100,0) (+100,0)

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 50,0 50,0

davon fällig:

2024 bis zu 50,0

2025 bis zu 50,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  mehr

Zur Unterstützung der Ausrichtung der World Transplant Games 2025 durch die Landeshauptstadt Dresden.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 50,0 50,0

Soll VE 2024 50,0 50,0

Verpfl. aus VE 50,0 50,0

Erläuterung (GE SR):

-

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

891 02 HFA: Zuschüsse für Investitionen der 
stationären Versorgung - Pauschalförde-
rung

GE SR: Zuschüsse für Investitionen der 
stationären Versorgung - Pauschalförde-
rung - gesetzlicher Anteil

65.000,0 75.000,0 75.000,0
312 64.998,6 (+29.416,0) (+29.416,0)

45.584,0 45.584,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        10.000,0 T€  mehr
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08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 02

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von durchschnittlich 2.850,00 € pro Planbett entsprechend der Rechtverpflichtung des Landes zur 
Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur Pauschalförderung 
nach § 11 SächsKHG. (22.792 Planbetten gem. Krankenhausplan vom 01.09.2018 ohne Uniklinika).

10.000,0 T€ p.a. werden als pauschale Zuschüsse zur digitalen Ertüchtigung der Plankrankenhäuser (ohne Uniklinika) ausgereicht. 

Mehr wegen Mitveranschlagung der Digitalisierungspauschale (2022 veranschlagt 10.000,0 T€ bei 08 06/891 02).

Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 2.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. 
Eine Novellierung des SächsKHG und der Pauschalförderungsverordnung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. 

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        19.416,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von durchschnittlich 2.850,00 € pro Planbett entsprechend der Rechtverpflichtung des Landes zur 
Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur Pauschalförderung 
nach § 11 SächsKHG. (22.792 Planbetten gem. Krankenhausplan vom 01.09.2018 ohne Uniklinika).

Der den gesetzlichen Mindestbetrag übersteigende Anteil der Pauschalförderung ist unter 08 07/891 06 veranschlagt.

Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 2.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. 
Eine Novellierung des SächsKHG und der Pauschalförderungsverordnung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. 

891 06 Zuschüsse für Investitionen der stationä-
ren Versorgung - Pauschalförderung - 
nicht gesetzlicher Anteil

--- ---
312 (-29.416,0) (-29.416,0)

29.416,0 29.416,0

Erläuterung (HFA):

Löschen der neu ausgebrachten Haushaltsstelle.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        29.416,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel der Pauschalförderung, die über den Mindestbetrag pro Planbett entsprechend der Rechtverpflichtung des Lan-
des zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur Pauschal-
förderung nach § 11 SächsKHG hinaus gewährt werden.

Der gesetzlich vorgeschriebene Anteil der Pauschalförderung ist unter 08 07/891 02 veranschlagt.

10.000,0 T€ p.a. werden als pauschale Zuschüsse zur digitalen Ertüchtigung der Plankrankenhäuser (ohne Uniklinika) ausgereicht. 

Mehr wegen Mitveranschlagung der Digitalisierungspauschale (2022 veranschlagt 10.000,0 T€ bei 08 06/891 02).

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. 
Eine Novellierung des SächsKHG und der Pauschalförderungsverordnung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. 

Titelgruppe(n)

52 Gesundheit und Versorgung

684 52 Zuschüsse für Gesundheit, Prävention 
und Versorgung

4.350,0 3.030,0 2.890,0
314 3.485,1 (+200,0) (+200,0)

2.830,0 2.690,0
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 52

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.320,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             140,0 T€  weniger

2023
T€

2024
T€

1. Gesundheitsförderung und Prävention, ambulante Krebsberatungsstellen 1.110,0 1.110,0

2. Aufklärung zu Organ- und Gewebespenden 15,0 15,0

3. Ausbau der zentralen Knochenmarkspenderdatei 35,0 35,0

4. Prävention und Beratungsangebote zu HIV-Infektionen und AIDS 470,0 470,0

5. HIV-Selbsttests 50,0 50,0

6. Hospiz- und Palliativversorgung 400,0 260,0

7. Traumaambulanzen 300,0 300,0

8 Hygiene- und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen 350,0 350,0

9. Beratungs- und Ausstiegsangebote für Prostituierte 300,0 300,0

Summe 3.030,0 2.890,0

Zu 6.: Die Förderung des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 
07/684 01.

Bewilligungsstelle ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.520,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             140,0 T€  weniger

2023
T€

2024
T€

1. Gesundheitsförderung und Prävention, ambulante Krebsberatungsstellen 910,0 910,0

2. Aufklärung zu Organ- und Gewebespenden 15,0 15,0

3. Ausbau der zentralen Knochenmarkspenderdatei 35,0 35,0

4. Prävention und Beratungsangebote zu HIV-Infektionen und AIDS 470,0 470,0

5. HIV-Selbsttests 50,0 50,0

6. Hospiz- und Palliativversorgung 400,0 260,0

7. Traumaambulanzen 300,0 300,0

8 Hygiene- und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen 350,0 350,0

9. Beratungs- und Ausstiegsangebote für Prostituierte 300,0 300,0

Summe 2.830,0 2.690,0
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

noch zu 684 52

Zu 6.: Die Förderung des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 
07/684 01.

Bewilligungsstelle ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe 7.270,0 4.560,0 4.305,5
3.821,7 (+200,0) (+200,0)

4.360,0 4.105,5

55 Heilberufe

686 55 Zuschüsse zur Förderung der Gesund-
heitsfachberufe

3.700,0 1.430,0 1.030,0
314 1.121,7 (0,0) (0,0)

1.430,0 1.030,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.270,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             400,0 T€  weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 07/681 01.

2023
T€

2024
T€

1. Koordinierungsstelle Hebammen 100,0 108,0

2. Hebammenexternat 10,0 2,0

3. Freiberufliche Hebammentätigkeit 65,0 65,0

4. Koordination der beruflichen Anerkennung ausländischer Gesundheitsfachkräfte 90,0 90,0

5. Modellvorhaben 225,0 225,0

6. Landesförderprogramm zur “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der Konzer-
tierten Aktion Pflege (KAP)

500,0 500,0

7. Ausbildungszuschuss Altenpflegeausbildung 440,0 40,0

Summe 1.430,0 1.030,0

Fachärztliche Weiterbildung neu veranschlagt bei 08 07/684 55.
Fachärztliche Weiterbildung ÖGD, Hygiene und Umweltmedizin neu veranschlagt bei 08 07/686 56.

zu 1.:
Die Koordinierungsstelle Hebammen ist - ggf. abweichend von der FRL Heilberufe - mit einem erhöhten Fördersatz bis zu 99 % zu för-
dern. Ggf. ist eine Leistungsvereinbarung zu schließen.

zu 6.:
Unterstützung von Vorhaben, um gut ausgebildete und engagierte Pflegefachpersonen für das Berufsfeld Pflege zu gewinnen und die 
Ausbildung im Vergleich zu anderen Branchen konkurrenzfähig aufzustellen. Landesspezifische Umsetzung der „Ausbildungsoffensive 
Pflege“ im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP).

zu 7.:
2022 veranschlagt 1.580,0 T€ bei 08 07/681 01.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 8.

Rechtsgrundlage: 
RL Heilberufe vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 305), in der jeweils geltenden Fassung.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 55

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.270,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             400,0 T€  weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 07/681 01.

2023
T€

2024
T€

1. Koordinierungsstelle Hebammen 100,0 108,0

2. Hebammenexternat 10,0 2,0

3. Freiberufliche Hebammentätigkeit 65,0 65,0

4. Koordination der beruflichen Anerkennung ausländischer Gesundheitsfachkräfte 90,0 90,0

5. Modellvorhaben 225,0 225,0

6. Landesförderprogramm zur “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der Konzer-
tierten Aktion Pflege (KAP)

500,0 500,0

7. Ausbildungszuschuss Altenpflegeausbildung 440,0 40,0

Summe 1.430,0 1.030,0

Fachärztliche Weiterbildung neu veranschlagt bei 08 07/684 55.
Fachärztliche Weiterbildung ÖGD, Hygiene und Umweltmedizin neu veranschlagt bei 08 07/686 56.

zu 6.:
Unterstützung von Vorhaben, um gut ausgebildete und engagierte Pflegefachpersonen für das Berufsfeld Pflege zu gewinnen und die 
Ausbildung im Vergleich zu anderen Branchen konkurrenzfähig aufzustellen. Landesspezifische Umsetzung der „Ausbildungsoffensive 
Pflege“ im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP).

zu 7.:
2022 veranschlagt 1.580,0 T€ bei 0807/681 01.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 8.

Rechtsgrundlage: 
RL Heilberufe vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 305), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe 7.072,0 7.800,0 7.760,0
3.259,4 (0,0) (0,0)

7.800,0 7.760,0

60 Innovationsvorhaben zur Sicher-
stellung der medizinischen Versor-
gung insbesondere im ländlichen 
Raum

682 60 Zuschüsse zur Sicherstellung der medi-
zinischen Versorgung insbesondere im 
ländlichen Raum

1.460,0 1.460,0
314 (+1.150,0) (+1.150,0)

310,0 310,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 300,0 800,0

davon fällig:

2024 bis zu 150,0

2025 bis zu 150,0 150,0

2026 bis zu 650,0

2027 ff. bis zu 0,0
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08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 682 60

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 300,0 300,0

davon fällig:

2024 bis zu 150,0

2025 bis zu 150,0 150,0

2026 bis zu 150,0

2027 ff. bis zu 0,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.460,0 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 07/684 02.

2023
T€

2024
T€

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen 
Raum

1.150,0 1.150,0

2. Programm Poliklinik Plus 150,0 150,0

3. Modellprojekte ambulant-stationäre Gesundheitszentren und mobile Untersu-
chungs- und Behandlungseinheiten (MUBE)

160,0 160,0

Summe 1.460,0 1.460,0

zu 1.: 
Veranschlagt sind jährlich 150,0 T€ für die Förderung des Geriatrienetzwerks Ostsachsen als Modellvorhaben zur Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung im ländlichen Raum.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. Eine 
Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur Förderung von Modellvorhaben ver-
ankert werden.

zu 2.:
2022 veranschlagt (375,0 T€) bei 0807/684 02.
Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 3.:
Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 310,0 310,0

Soll VE 2023 300,0 150,0 150,0

Soll VE 2024 800,0 150,0 650,0 0,0

Verpfl. aus VE 310,0 150,0 300,0 650,0 0,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             310,0 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 07/684 02.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 682 60

2023
T€

2024
T€

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen 
Raum

0,0 0,0

2. Programm Poliklinik Plus 150,0 150,0

3. Modellprojekte ambulant-stationäre Gesundheitszentren und mobile Untersu-
chungs- und Behandlungseinheiten (MUBE)

160,0 160,0

Summe 310,0 310,0

zu 1.: 
Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. Eine 
Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur Förderung von Modellvorhaben ver-
ankert werden.

zu 2.:
2022 veranschlagt (375,0 T€) bei 0807/684 02.
Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 3.:
Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 310,0 310,0

Soll VE 2023 300,0 150,0 150,0

Soll VE 2024 300,0 150,0 150,0 0,0

Verpfl. aus VE 310,0 150,0 300,0 150,0 0,0

891 60 Zuschüsse für Investitionen zur Sicher-
stellung der medizinischen Versorgung 
insbesondere im ländlichen Raum

3.000,0 3.000,0
314 (+2.000,0) (+2.000,0)

1.000,0 1.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.000,0 2.100,0

davon fällig:

2024 bis zu 800,0

2025 bis zu 200,0 1.500,0

2026 bis zu 300,0

2027 ff. bis zu 300,0
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 60

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.000,0 600,0

davon fällig:

2024 bis zu 800,0

2025 bis zu 200,0

2026 bis zu 300,0

2027 ff. bis zu 300,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.000,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen 
Raum

2.000,0 2.000,0

2. Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V 1.000,0 1.000,0

Summe 3.000,0 3.000,0

Zu 1.:
Auf Grundlage der geplanten Novellierung des SächsKHG sollen Vorhaben gefördert werden, die den Zielen der Krankenhausplanung 
entsprechen und der Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander sowie mit anderen Leistungserbringern dienen.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. Eine 
Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur Förderung von Modellvorhaben ver-
ankert werden.

Zu 2.: 
Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V:
- investive Förderung für mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheiten (MUBE) für Patienten im ländlichen Raum
- Modellvorhaben in der Notfallversorgung

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.000,0 800,0 200,0

Soll VE 2024 2.100,0 1.500,0 300,0 300,0

Verpfl. aus VE 800,0 1.700,0 300,0 300,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.000,0 T€  mehr
267

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben



08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 891 60

2023
T€

2024
T€

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen 
Raum

0,0 0,0

2. Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V 1.000,0 1.000,0

Summe 1.000,0 1.000,0

Zu 1.:
Auf Grundlage der geplanten Novellierung des SächsKHG sollen Vorhaben gefördert werden, die den Zielen der Krankenhausplanung 
entsprechen und der Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander sowie mit anderen Leistungserbringern dienen.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. Eine 
Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur Förderung von Modellvorhaben ver-
ankert werden.

Zu 2.: 
Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V:
- investive Förderung für mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheiten (MUBE) für Patienten im ländlichen Raum
- Modellvorhaben in der Notfallversorgung

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) 
vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.000,0 800,0 200,0

Soll VE 2024 600,0 300,0 300,0

Verpfl. aus VE 800,0 200,0 300,0 300,0

Summe der Titelgruppe 5.880,0 5.835,0
(+3.150,0) (+3.150,0)

2.730,0 2.685,0

Gesamtausgaben 192.648,0 244.279,1 251.579,2
152.605,4 (+3.450,0) (+3.450,0)

240.829,1 248.129,2
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08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 08 08Verbraucherschutz und Tiergesundheit Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Tierschutz

685 51 Zuschüsse an Tierheime 670,0 920,0 920,0
523 670,0 (+250,0) (+250,0)

670,0 670,0

Summe der Titelgruppe 1.102,0 1.352,0 1.352,0
1.040,1 (+250,0) (+250,0)

1.102,0 1.102,0

Gesamtausgaben 10.960,5 30.064,9 16.898,9
14.142,4 (+250,0) (+250,0)

29.814,9 16.648,9
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08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 08 10Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

684 02 Zuschüsse für Träger der sozialen Integ-
ration

--- 700,0
290 (0,0) (+150,0)

--- 550,0

Vermerk (HFA):

08 10/684 02, 08 10/684 55 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2024 gegenüber 2023             700,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung folgender Träger:

2023
T€

2024
T€

1. Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen e. V. 0,0 570,0

2. Dachverband sächsischer Spätaussiedler e. V. 0,0 130,0

Summe 0,0 700,0

2022 mitveranschlagt bei 08 10/684 55.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11.

Ab 2024 ist eine institutionelle Förderung der Träger vorgesehen. Der Wirtschaftspläne zu Träger Nr. 1 ist den Anlagen zu entnehmen. 
Mittel für 2023 sind bei 08 04/684 55 mitveranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils gelten-
den Fassung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Dachverbandes Sächsischer Spätaussiedler - Aussiedlerverband Sachsen e. V. (DSS): 

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 103,0 103,2 103,2 103,2

2. Sachkosten und Verwaltungsausga-
ben

30,0 48,8 48,8 48,8

Zusammen: 133,0 152,0 152,0 152,0

Abzüglich Einnahmen: 0,0 0,0 22,0 22,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 133,0 152,0 130,0 130,0
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 02

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

1. E 9 1,60 1,60 1,60

2. Minijob (je 4) 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,60 2,60 2,60

Insgesamt: 2,60 2,60 2,60

Erläuterung (GE SR):

2024 gegenüber 2023             550,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung folgender Träger:

2023
T€

2024
T€

1. Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen e.V. 0,0 420,0

2. Dachverband sächsischer Spätaussiedler e. V. 0,0 130,0

Summe 0,0 550,0

2022 mitveranschlagt bei 08 10/684 55.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11.

Ab 2024 ist eine institutionelle Förderung der Träger vorgesehen. Der Wirtschaftspläne zu Träger Nr. 1 ist den Anlagen zu entnehmen. 
Mittel für 2023 sind bei 08 04/684 55 mitveranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils gelten-
den Fassung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Dachverbandes Sächsischer Spätaussiedler - Aussiedlerverband Sachsen e. V. (DSS): 

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 103,0 103,2 103,2 103,2

2. Sachkosten und Verwaltungsausga-
ben

30,0 48,8 48,8 48,8

Zusammen: 133,0 152,0 152,0 152,0

Abzüglich Einnahmen: 0,0 0,0 22,0 22,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 133,0 152,0 130,0 130,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

1. E 9 1,60 1,60 1,60

2. Minijob (je 4) 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,60 2,60 2,60

Insgesamt: 2,60 2,60 2,60
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
684 06 Zuschüsse für das Programm “Sachsen 
Sommer“

350,0 350,0
290 (+250,0) (+250,0)

100,0 100,0

Titelgruppe(n)

51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen

547 51 Sächliche Verwaltungsausgaben für die 
soziale Betreuung von Flüchtlingen 

110,0 35,0 85,0
290 0,0 (-50,0) (0,0)

85,0 85,0

Summe der Titelgruppe 13.330,0 13.255,0 13.305,0
13.220,0 (-50,0) (0,0)

13.305,0 13.305,0

54 Landesprogramm “Weltoffenes 
Sachsen für Demokratie und Tole-
ranz“, Programme gegen Extremis-
mus

684 54 Zuschüsse für Projekte nach dem Lan-
desprogramm “Weltoffenes Sachsen für 
Demokratie und Toleranz“

7.270,0 9.170,0 9.320,0
011 6.169,2 (+1.900,0) (+2.050,0)

7.270,0 7.270,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 8.100,0 9.100,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.700,0

2025 bis zu 2.200,0 4.200,0

2026 bis zu 2.200,0 2.700,0

2027 ff. bis zu 2.200,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 7.500,0 8.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.500,0

2025 bis zu 2.000,0 3.500,0

2026 bis zu 2.000,0 2.500,0

2027 ff. bis zu 2.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.900,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,0 T€  mehr
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 54

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 12. 

Für demokratiefördernde Bildungsarbeit zur Vielfalt von Lebensweisen, u. a. auch im ländlichen Raum, erhalten die Träger Gerede e. V., 
Rosa Linde e. V. und different people e. V. je Träger bis zu 200,0 T€ pro Jahr (insgesamt bis zu 600,0 T€ pro Jahr).

Min. 200,0 T€ in 2023 und 2024 sind im Benehmen mit dem Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für das jüdische Leben für 
Maßnahmen gegen den Antisemitismus zu verwenden. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen insbesondere Projekte im ländlichen Raum, 
Neuantragstellende und Kleinprojekte gestärkt werden. 100,0 T€ in 2023 und 250,0 T€ in 2024 werden für die Unterstützung einer Kon-
zeption zur Stärkung jüdischen Lebens und eines jüdischen Kulturzentrums in Dresden veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (Richtli-
nie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), in der jeweils geltenden Fassung. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 5.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 8.100,0 3.700,0 2.200,0 2.200,0

Soll VE 2024 9.100,0 4.200,0 2.700,0 2.200,0

Verpfl. aus VE 2.000,0 5.700,0 7.400,0 4.900,0 2.200,0

Erläuterung (GE SR):

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 12. 

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (Richtli-
nie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), in der jeweils geltenden Fassung. 

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 5.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0

Soll VE 2023 7.500,0 3.500,0 2.000,0 2.000,0

Soll VE 2024 8.000,0 3.500,0 2.500,0 2.000,0

Verpfl. aus VE 2.000,0 5.500,0 6.500,0 4.500,0 2.000,0

Summe der Titelgruppe 9.882,0 11.740,4 11.936,8
9.161,2 (+1.900,0) (+2.050,0)

9.840,4 9.886,8

55 Soziale Integration und Partizipa-
tion von Personen mit Migrations-
hintergrund, Maßnahmen zum 
Spracherwerb und zur Verständi-
gung sowie Erstorientierung

684 55 Zuschüsse für Maßnahmen der Integra-
tion und Partizipation von Personen mit 
Migrationshintergrund

13.440,0 14.995,0 14.895,0
290 13.800,0 (+1.555,0) (+2.005,0)

13.440,0 12.890,0

Vermerk (HFA):

08 10/684 02, 08 10/684 55 sind gegenseitig deckungsfähig.
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08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 55

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.555,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Vollzug der FRL Integrative Maßnahmen Teil 1. 

Für die Förderung der Psychosozialen Zentren (einschließlich Zielgruppe Kinder und Jugendliche) sind pro Jahr 3.500,0 T€ und für die 
Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen sind in 2023 470,0 T€ vorgesehen. 

Die Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen und des Dachverbandes sächsischer Spätaussiedler ist ab 
2024 neu veranschlagt bei 08 10/684 02.

225,0 T€ pro Jahr sind für ein Modellprojekt zur Einführung einer Clearingstelle veranschlagt. Diese soll Menschen, die keinen Zugang 
zum Gesundheitssystem haben, zur Eingliederung ins Regelsystem beraten. 

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11. 

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils gelten-
den Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2024 gegenüber 2023             550,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Vollzug der FRL Integrative Maßnahmen Teil 1. 

Für die Förderung der Psychosozialen Zentren (einschließlich Zielgruppe Kinder und Jugendliche) sind pro Jahr 3.500,00 T€ vorgese-
hen.

Die Förderung des Dachverbands sächsischer Migrantenorganisationen und des Dachverbands sächsischer Spätaussiedler ist ab 2024 
neu veranschlagt bei 08 10/684 02.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11. 

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils gelten-
den Fassung.

Summe der Titelgruppe 37.230,0 34.665,0 34.155,0
27.789,6 (+1.555,0) (+2.005,0)

33.110,0 32.150,0

58 Bürgerschaftliches Engagement 
und gesellschaftlicher Zusammen-
halt

681 58 Zuschüsse zur Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements und des  
gesellschaftlichen Zusammenhalts

2.900,0 2.000,0 2.000,0
290 1.160,6 (+500,0) (+500,0)

1.500,0 1.500,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             900,0 T€  weniger
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 681 58

Ab 2023:
-  Landeskoordinierungsstelle Selbsthilfe mit veranschlagt bei 08 10/681 02
-  Selbsthilfegruppen mit veranschlagt bei 08 10/633 58
-  Gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Kommunen neu veranschlagt bei 08 10/633 58 und 08 10/883 58.

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Fortbildungsförderprogramm 500,0 500,0

2. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse 600,0 600,0

3 Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: Landesweite digitale Plattform 
zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

250,0 250,0

4 Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: Maßnahmen zur wissen-
schaftlichen und praxisorientierten Aufarbeitung der Nachwendezeit

500,0 500,0

5 Projekte der Erinnerungskultur 150,0 150,0

Summe 2.000,0 2.000,0

zu 5:
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Aufarbeitung der Folgen von Zwangsadoptionen in der ehemaligen DDR. 

Vorgesehene Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 9.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung des Gesellschaftlichen 
Zusammenhalts (FRL GeZus) vom 26. August 2021 (SächsABl. S. 1142), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.400,0 T€  weniger

Ab 2023:
-  Landeskoordinierungsstelle Selbsthilfe mit veranschlagt bei 08 10/681 02
-  Selbsthilfegruppen mit veranschlagt bei 08 10/633 58
-  Gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Kommunen neu veranschlagt bei 08 10/633 58 und 08 10/883 58.

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Fortbildungsförderprogramm 500,0 500,0

2. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse 600,0 600,0

3 Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: Landesweite digitale Plattform 
zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

250,0 250,0

4 Projekte der Erinnerungskultur 150,0 150,0

Summe 1.500,0 1.500,0

zu 4:
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Aufarbeitung der Folgen von Zwangsadoptionen in der ehemaligen DDR. 

Vorgesehene Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 9.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung des Gesellschaftlichen 
Zusammenhalts (FRL GeZus) vom 26. August 2021 (SächsABl. S. 1142), in der jeweils geltenden Fassung.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
893 58 Zuschüsse für Investitionen für bürger-
schaftliches Engagement und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt

400,0 900,0 900,0
290 0,0 (+500,0) (+500,0)

400,0 400,0

Summe der Titelgruppe 5.880,0 6.680,0 6.680,0
3.503,4 (+1.000,0) (+1.000,0)

5.680,0 5.680,0

59 Freiwilligendienste

684 59 Förderung von Freiwilligendiensten 5.820,0 6.345,0 6.345,0
290 5.032,3 (+1.000,0) (+1.000,0)

5.345,0 5.345,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             525,0 T€  mehr

Ab 2023 Fachstelle Freiwilligendienste mit veranschlagt bei 08 10/681 02 und Programm “Sachsen Sommer“ bei 08 10/684 06.

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Freiwilliges Soziales Jahr 3.690,0 3.690,0

2. Freiwilliges Ökologisches Jahr 2.115,0 2.115,0

3. Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) 480,0 480,0

4. Einzelprojekte 30,0 30,0

5. Unterstützungsleistungen für Freiwillige mit Behinderungen 30,0 30,0

Summe 6.345,0 6.345,0

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung von Freiwilligendiens-
ten im Freistaat Sachsen (FRL-FwD) vom 10. Februar 2021 (SächsABl. S. 157), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             475,0 T€  weniger

Ab 2023 Fachstelle Freiwilligendienste mit veranschlagt bei 08 10/681 02 und Programm “Sachsen Sommer“ bei 08 10/684 06.

Veranschlagt sind Mittel für:

2023
T€

2024
T€

1. Freiwilliges Soziales Jahr 2.855,0 2.855,0

2. Freiwilliges Ökologisches Jahr 1.950,0 1.950,0

3. Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) 480,0 480,0

4. Einzelprojekte 30,0 30,0

5. Unterstützungsleistungen für Freiwillige mit Behinderungen 30,0 30,0

Summe 5.345,0 5.345,0

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung von Freiwilligendiens-
ten im Freistaat Sachsen (FRL-FwD) vom 10. Februar 2021 (SächsABl. S. 157), in der jeweils geltenden Fassung.
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08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 6.790,0 7.315,0 7.315,0
5.917,6 (+1.000,0) (+1.000,0)

6.315,0 6.315,0

Gesamtausgaben 89.379,5 90.517,9 94.254,3
70.638,6 (+5.655,0) (+6.455,0)

84.862,9 87.799,3
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 09
Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 

Umwelt und Landwirtschaft

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 09 01Ministerium Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 Ausgaben für die Vergabe von Preisen 2.014,0 2.512,0 2.502,0
011 1.562,8 (+500,0) (+500,0)

2.012,0 2.002,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             498,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen. Sie sollen der Anregung und Anerkennung von heraus-
ragenden Leistungen in den Bereichen Energie, Klima, Umwelt, Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie sowie Land- und Forstwirtschaft 
dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbeson-
dere bestritten:
- Ausgaben im Vorfeld der Ausschreibungen und Preisvergaben, dazu gehören beispielsweise Ausschreibungskosten, 
  Werbekampagnen, Bewerbermanagement, Unterstützung im Bewertungsverfahren,
- Aufwandsentschädigungen, z. B. für Gutachter, Mitglieder der Bewertungskommission,
- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie Veranstaltungen zur Preisverleihung,
- Ausgaben im Nachgang der Preisverleihungen, z. B. öffentlichkeitswirksame Begleitung der Preisprojektumsetzungen, 
  Netzwerkveranstaltungen.

Im Ansatz 2023 sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

2023
T€

2024
T€

1. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen 2,0 2,0

2. Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus) 10,0 0,0

3. eku - Zukunftspreis Sachsen 2.500,0 2.500,0

Summe 2.512,0 2.502,0

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen. Sie sollen der Anregung und Anerkennung von heraus-
ragenden Leistungen in den Bereichen Energie, Klima, Umwelt sowie Land- und Forstwirtschaft dienen sowie zur Publikation beispiel-
hafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:
- Ausgaben im Vorfeld der Ausschreibungen und Preisvergaben, dazu gehören beispielsweise Ausschreibungskosten, 
  Werbekampagne, Bewerbermanagement, Unterstützung im Bewertungsverfahren,
- Aufwandsentschädigungen, z. B. für Gutachter, Mitglieder der Bewertungskommission,
- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie Veranstaltungen zur Preisverleihung,
- Ausgaben im Nachgang der Preisverleihungen, z. B. öffentlichkeitswirksame Begleitung der Preisprojektumsetzungen, Netzwerkver-
  anstaltungen.

Im Ansatz 2023 sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

2023
T€

2024
T€

1. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen 2,0 2,0

2. Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus) 10,0 0,0

3. eku - Zukunftspreis Sachsen 2.000,0 2.000,0

Summe 2.012,0 2.002,0

Gesamtausgaben 43.825,8 45.098,9 46.382,7
37.241,1 (+500,0) (+500,0)

44.598,9 45.882,7
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

613 05 Zuweisungen an Kommunen für übertra-
gene Aufgaben

1.732,9 2.037,9 2.037,9
820 1.732,6 (+250,0) (+250,0)

1.787,9 1.787,9

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             305,0 T€  mehr
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 613 05

Erläuterung (GE SR):

Baumaßnahmen

Neuer Titel

711 02 Baumaßnahmen zur Strom- und Wärme-
bereitstellung in Liegenschaften im SME-
KUL und LfULG

500,0 500,0
642 (+500,0) (+500,0)

Vermerk (HFA):

09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             500,0 T€  mehr

Die Mittel dienen der Umstellung aller geeigneten, im Geschäftsbereich des SMEKUL selbst verwalteten, Liegenschaften (insbesondere 
LfULG) auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien bzw. der Neuerrichtung entsprechender Anlagen (Photovoltaik ggf. in Kombination 
mit Speichern, Gründächern, Wärmepumpen).
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 711 02

Erläuterung (GE SR):

-

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Neuer Titel

891 01 Zuschüsse für Investitionen zur Strom- 
und Wärmebereitstellung in Liegenschaf-
ten der Staatsbetriebe

500,0 500,0
642 (+500,0) (+500,0)

Vermerk (HFA):

09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             500,0 T€  mehr

Die Mittel dienen der Umstellung aller geeigneten, im Geschäftsbereich des SMEKUL verwalteten, Liegenschaften (insbesondere LTV, 
SBS) auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien bzw. der Neuerrichtung entsprechender Anlagen (Photovoltaik ggf. in Kombination 
mit Speichern, Gründächern, Wärmepumpen).

Erläuterung (GE SR):

-

Titelgruppe(n)

53 Kooperativer Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit einschließlich 
Zusammenarbeit mit dem Ausland

686 53 Zuschüsse zur Durchführung von 
Modell- und Demonstrationsvorhaben 
und sonstige Zwecke

230,0 284,2 284,2
332 138,3 (+100,0) (+100,0)

184,2 184,2

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 200,0 100,0

davon fällig:

2024 bis zu 160,0

2025 bis zu 40,0 100,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 53

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 100,0 100,0

davon fällig:

2024 bis zu 100,0

2025 bis zu 100,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               54,2 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben, die sich in ihrer Umsetzung an den fachlichen Zie-
len (z. B. Umweltentlastung, Klimaschutz, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Vernetzungsmöglichkeiten der sächsischen Wirt-
schaft) orientieren und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dazu gehört z. B. die systematische Verankerung eines 
kontinuierlichen und freiwilligen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen, kommunalen Betrieben, Organisationen, 
insbesondere auch durch Gruppenprojekte. Die Mittelverwendung dient außerdem der Durchführung von weiteren Vorhaben im Rah-
men der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern (GIZ,  DGFZ, u.a.) sowie der Umsetzung der Koope-
rationsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen (SMEKUL) und der UN Universität (UNU FLORES), z. B. in Form von 
Promotionsvorhaben. Die Mittelverwendung erfolgt in Form von Verträgen, Zuweisungen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungs-
vereinbarungen oder Erstattungen.

Veranschlagt sind weiterhin 100,0 T€ jährlich zur Förderung des Projekts „Juniorfirmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften“ 
(kurz: “Umweltprofis von morgen“).

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 100,0 100,0

Soll VE 2023 200,0 160,0 40,0

Soll VE 2024 100,0 100,0

Verpfl. aus VE 100,0 160,0 140,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022               45,8 T€  weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben, die sich in ihrer Umsetzung an den fachlichen Zie-
len (z. B. Umweltentlastung, Klimaschutz, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Vernetzungsmöglichkeiten der sächsischen Wirt-
schaft) orientieren und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dazu gehört z. B. die systematische Verankerung eines 
kontinuierlichen und freiwilligen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen, kommunalen Betrieben, Organisationen, 
insbesondere auch durch Gruppenprojekte. Die Mittelverwendung dient außerdem der Durchführung von weiteren Vorhaben im Rah-
men der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern (GIZ,  DGFZ, u.a.) sowie der Umsetzung der Koope-
rationsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen (SMEKUL) und der UN Universität (UNU FLORES), z. B. in Form von 
Promotionsvorhaben. Die Mittelverwendung erfolgt in Form von Verträgen, Zuweisungen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungs-
vereinbarungen oder Erstattungen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 100,0 100,0

Soll VE 2023 100,0 100,0

Soll VE 2024 100,0 100,0

Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 779,0 642,6 642,6
306,1 (+100,0) (+100,0)

542,6 542,6

70 Landesstiftung Natur und Umwelt - 
Stiftung des öffentlichen Rechts 
(LaNU)

Erläuterung (HFA):

In dieser Titelgruppe sind die vom Freistaat Sachsen zu tragenden angemessenen Verwaltungsausgaben LaNU veranschlagt. Die Ver-
waltungsausgaben umfassen auch Zweckausgaben für Projekte. Die Stiftung wurde mit Gesetz über die Errichtung der Sächsischen 
Landesstiftung vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 465) errichtet und trägt seit 1998 die Bezeichnung “Sächsische Landesstiftung 
Natur und Umwelt“ (vgl. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung vom 12. Dezember 
1997 (SächsGVBl. S. 676), in der jeweils geltenden Fassung. Das Errichtungsgesetz wurde zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert. Zur Stiftung gehört die Sächsische Akademie für Natur und Umwelt in Dresden. Das 
Nationalparkzentrum “Sächsische Schweiz“ in Bad Schandau geht im Rahmen eines Betriebsteilübergangs mit Wirkung vom 1. Januar 
2023 an den Staatsbetrieb Sachsenforst über und ist bei 09 23 veranschlagt.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig 
anerkannt sind. Sie fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. 
Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz).

Die Stiftung verwaltet den Naturschutzfonds als Sondervermögen. Dieser Fonds fördert die Bestrebungen und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege von Natur und Landschaft sowie das allgemeine Verständnis für die Belange des Naturschutzes in 
Wissenschaft, Bildung und Öffentlichkeit. In den Naturschutzfonds fließen dafür zweckgebundene Mittel, insbesondere Zuwendungen 
Dritter, Erträgnisse von Sammlungen und Veranstaltungen und andere zweckgebundene Zuwendungen, wie zum Beispiel das Aufkom-
men der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG (vgl. § 45 SächsNatSchG). Die zweckgebundenen Mittel werden zur Erfüllung 
der o. g. Förderzwecke verwendet (§ 3 Errichtungsgesetz). 

Zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ und zur Etablierung neuer Schwer-
punktnaturschutzstationen sowie zur verstärkten Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz sind insgesamt Mittel 
in Höhe von 4.653,2 T€ im Haushaltjahr 2023 sowie 4.546,6 T€ im Haushaltjahr 2024 veranschlagt. Diese werden im Wege von Koope-
rationsvereinbarungen von der LaNU an die Landkreise und Kreisfreie Städte ausgereicht. In diesem Ansatz sind auch Mittel für die 
Ausbildung “Junger Naturwächter“ in den Landkreisen und Kreisfreien Städten enthalten.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung bestimmt sich nach § 105 SäHO.

Bezüglich der Wirtschaftspläne der LaNU sowie des Sächsischen Naturschutzfonds (NSchF) wird auf die Anlagen “Übersicht Wirt-
schaftsplan“ zum Epl. 09 verwiesen.

Übersicht über den  Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 15 Ü 1,00 1,00 1,00

E 14 3,00 3,00 3,00

E 13 4,00 8,00 8,00

E 12 1,00 1,00 1,00

E 11 4,00 4,00 4,00

E 10 2,00 3,00 3,00

E 9 7,00 6,00 6,00

E 8 2,00 2,00 2,00

E 6 2,00 2,00 2,00

E 5 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 28,00 32,00 32,00

Insgesamt: 28,00 32,00 32,00
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Änderungen:

- Insgesamt bis zu drei Stellen aus dem Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (eine Stelle der Entgeltgruppe 13, eine Stelle
  der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) dürfen nur solange und soweit besetzt werden, wenn seitens SMK
  hierfür eine verbindliche Finanzierung aus dem Einzelplan 05 sichergestellt ist.
- Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 13
- Ausbringung einer Stelle nach der Entgeltgruppe 10 zur Verstetigung des Projektes “Junge Naturwächter“ sowie 
  Unterstützung bei der Weiterentwicklung zu Schwerpunkt-Naturschutzstationen
- Ausbringung von zwei Stellen nach der Entgeltgruppe 13 im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Naturschutzfonds
- Ausbringung einer Stelle (1,0 VZÄ) nach der Entgeltgruppe 13 zur wissenschaftlichen Begleitung nicht-universitärer 
  botanischer Gärten im Freistaat Sachsen

Erläuterung (GE SR):

In dieser Titelgruppe sind die vom Freistaat Sachsen zu tragenden angemessenen Verwaltungsausgaben LaNU veranschlagt. Die Ver-
waltungsausgaben umfassen auch Zweckausgaben für Projekte. Die Stiftung wurde mit Gesetz über die Errichtung der Sächsischen 
Landesstiftung vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 465) errichtet und trägt seit 1998 die Bezeichnung “Sächsische Landesstiftung 
Natur und Umwelt“ (vgl. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung vom 12. Dezember 
1997 (SächsGVBl. S. 676), in der jeweils geltenden Fassung. Das Errichtungsgesetz wurde zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert. Zur Stiftung gehört die Sächsische Akademie für Natur und Umwelt in Dresden. Das 
Nationalparkzentrum “Sächsische Schweiz“ in Bad Schandau geht im Rahmen eines Betriebsteilübergangs mit Wirkung vom 1. Januar 
2023 an den Staatsbetrieb Sachsenforst über und ist bei 09 23 veranschlagt.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig 
anerkannt sind. Sie fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. 
Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz).

Die Stiftung verwaltet den Naturschutzfonds als Sondervermögen. Dieser Fonds fördert die Bestrebungen und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege von Natur und Landschaft sowie das allgemeine Verständnis für die Belange des Naturschutzes in 
Wissenschaft, Bildung und Öffentlichkeit. In den Naturschutzfonds fließen dafür zweckgebundene Mittel, insbesondere Zuwendungen 
Dritter, Erträgnisse von Sammlungen und Veranstaltungen und andere zweckgebundene Zuwendungen, wie zum Beispiel das Aufkom-
men der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG (vgl. § 45 SächsNatSchG). Die zweckgebundenen Mittel werden zur Erfüllung 
der o. g. Förderzwecke verwendet (§ 3 Errichtungsgesetz). 

Zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ und zur Etablierung neuer Schwer-
punktnaturschutzstationen sowie zur verstärkten Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz sind insgesamt Mittel 
in Höhe von 3.982,1 T€ im Haushaltjahr 2023 sowie 4.028,7 T€ im Haushaltjahr 2024 veranschlagt. Diese werden im Wege von Koope-
rationsvereinbarungen von der LaNU an die Landkreise und Kreisfreie Städte ausgereicht. In diesem Ansatz sind auch Mittel für die 
Ausbildung “Junger Naturwächter“ in den Landkreisen und kreisfreien Städten enthalten.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung bestimmt sich nach § 105 SäHO.

Bezüglich der Wirtschaftspläne der LaNU sowie des Sächsischen Naturschutzfonds (NSchF) wird auf die Anlagen “Übersicht Wirt-
schaftsplan“ zum Epl. 09 verwiesen.
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Übersicht über den  Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 15 Ü 1,00 1,00 1,00

E 14 3,00 3,00 3,00

E 13 4,00 5,00 5,00

E 12 1,00 1,00 1,00

E 11 4,00 4,00 4,00

E 10 2,00 2,00 2,00

E 9 7,00 6,00 6,00

E 8 2,00 2,00 2,00

E 6 2,00 2,00 2,00

E 5 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 28,00 28,00 28,00

Insgesamt: 28,00 28,00 28,00

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Änderungen:

- Insgesamt bis zu drei Stellen aus dem Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (eine Stelle der Entgeltgruppe 13, eine Stelle
  der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) dürfen nur solange und soweit besetzt werden, wenn seitens SMK
  hierfür eine verbindliche Finanzierung aus dem Einzelplan 05 sichergestellt ist.
- Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 13

685 70 Zuführungen zum laufenden Betrieb 5.341,8 8.350,0 8.205,0
332 5.629,5 (+1.111,1) (+812,9)

7.238,9 7.392,1

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.008,2 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             145,0 T€  weniger

Veranschlagt sind die in § 6 Errichtungsgesetz bestimmten Verwaltungsausgaben, die der Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist 
an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbststän-
dige Rechtspersönlichkeit gemäß § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per Bescheid des SMEKUL.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund einer Erhöhung der Basisförderung zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehen-
der  “Sächsischer Naturschutzstationen“ und zur Etablierung neuer Schwerpunktnaturschutzstationen sowie zur verstärkten Anerken-
nung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz. In diesem Ansatz sind auch Mittel für die Ausbildung “Junger Naturwächter“ in 
den Landkreisen und Kreisfreien Städten enthalten. Diese werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der LaNU an die 
Landkreise und Kreisfreien Städte ausgereicht. Vgl. Vermerk zu TG 70. 

In 2023 sind weitere Ausgabemittel i. H. v. 150,0 T€ für die Anschaffung eines Umweltmobils durch die Kreisnaturschutzstation Zwickau 
vorgesehen. Der Bus mit Elektroantrieb soll Schulen, Kitas und sonstige Begegnungsorte im Landkreis anfahren und Umweltbildung zu 
Themen wie Arten, Biotope, Wiese, Wald, Wasser, Luft, Müll, Mobilität, Klimaschutz vor Ort anbieten.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.897,1 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             153,2 T€  mehr
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 70

Veranschlagt sind die in § 6 Errichtungsgesetz bestimmten Verwaltungsausgaben, die der Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist 
an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbststän-
dige Rechtspersönlichkeit gemäß § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per Bescheid des SMEKUL.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund einer Erhöhung der Basisförderung zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehen-
der  “Sächsischer Naturschutzstationen“ und zur Etablierung neuer Schwerpunktnaturschutzstationen sowie zur verstärkten Anerken-
nung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz. In diesem Ansatz sind auch Mittel für die Ausbildung “Junger Naturwächter“ in 
den Landkreisen und Kreisfreien Städten enthalten. Diese werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der LaNU an die 
Landkreise und Kreisfreien Städte ausgereicht. Vgl. Vermerk zu TG 70. 

                                                 
                  

         

                  

                                                  
                                               

                                                                                                                       

                    

                                                  
                                               

                                                                                                                       

Summe der Titelgruppe 5.494,8 8.425,0 8.355,0
5.914,5 (+1.111,1) (+812,9)

7.313,9 7.542,1

Gesamtausgaben 26.787,1 30.545,2 30.389,9
21.475,1 (+2.461,1) (+2.162,9)

28.084,1 28.227,0
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Titelgruppe(n)

97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 
SächsWG zur Erhaltung und Ver-
besserung der Gewässerbeschaf-
fenheit und des 
gewässerökologischen Zustandes

099 97 Einnahmen aus der Wasserentnahmeab-
gabe

7.000,0 6.800,0 23.300,0
623 6.920,6 (0,0) (-3.000,0)

6.800,0 26.300,0

Summe der Titelgruppe 7.200,5 6.900,5 23.400,5
6.920,6 (0,0) (-3.000,0)

6.900,5 26.400,5

Gesamteinnahmen 21.923,0 20.650,0 37.150,0
24.359,8 (0,0) (-3.000,0)

20.650,0 40.150,0
289

BoehmJo
Hervorheben

BoehmJo
Hervorheben

BoehmJo
Hervorheben



09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Neuer Titel

883 04 Zuweisung an Kommunen zur Stärkung 
ihrer Resilienz gegenüber Energiekos-
ten und Klimaveränderungen

13.000,0 13.000,0
649 (+13.000,0) (+13.000,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        13.000,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Investitionen in klimaschonende Mobilität sowie 
zum nachhaltigen Wasser-, Ressourcen- und Energiemanagement, präventive Investitionen und Maßnahmen zur Stärkung der Resili-
enz von Kommunen gegenüber Klimaveränderungen und hohen Energiekosten sowie Maßnahmen, die solche Investitionen und Maß-
nahmen fördern oder vorbereiten.

Über diesen Titel können auch nichtinvestive Ausgaben in geringem Umfang nachgewiesen werden.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über das Kommunale Energie- und Klimabudget (KomEKG) vom 29. Dezember 2022.

Erläuterung (GE SR):

-

Titelgruppe(n)

52 Energie und Klimaschutz

534 52 Dienstleistungen Dritter 550,0 2.824,0 2.829,0
332 778,4 (+1.000,0) (+1.000,0)

1.824,0 1.829,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.527,2 2.577,0

davon fällig:

2024 bis zu 955,0

2025 bis zu 572,2 875,0

2026 bis zu 1.202,0

2027 ff. bis zu 500,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.527,2 777,0

davon fällig:

2024 bis zu 955,0

2025 bis zu 572,2 225,0

2026 bis zu 552,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.274,0 T€  mehr
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 534 52

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. 
Dazu gehören Untersuchungen, Gutachten, Analysen und Machbarkeitsstudien, fachliche Vorbereitungen und Begleitung von Energie 
und Klimastrategien bzw. -maßnahmen sowie Beratungsleistungen und Informationen zu Energie- und Ressourceneffizienz. Für letzte-
res stehen 1.000,0 T€ zur Verfügung. Darüber hinaus sind Mittel zum Betreiben der Dialog- und Servicestelle “Erneuerbare Energien“ 
sowie der Kompetenzstellen “Gewerbliche Energieberatung“, “Energieforschung in Sachsen“ und “Wasserstoff“ veranschlagt. Veran-
schlagt sind darüber hinaus Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen bei der Konfliktberatung im Zusammenhang mit 
der Einführung erneuerbarer Energien.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für das Sächsische Wasserstoffkompetenzzentrum und Konfliktma-
nagement. Im Ansatz enthalten sind dabei auch 650,0 T€/Jahr für die Stärkung der SAENA als Partner im Klimaschutz sowie 600,0 
T€/Jahr für die Unterstützung der SAENA zum Angebot für Beratungsleistungen im Bereich des kommunalen Wärmemanagements. Die 
Mittel für die Stärkung der SAENA als Partner im Klimaschutz waren in 2021/2022 noch bei der Haushaltsstelle 15 21/682 01 veran-
schlagt und sollen der Fortführung des Beratungsangebotes und der entsprechenden Ausstattung der SAENA hinsichtlich einer ökono-
misch sinnvollen und längerfristig tragfähigen CO2-Einsparung dienen. Dies trifft auch auf die Fortsetzung des Beratungsangebotes im 
Bereich des kommunalen Wärmemanagements zu.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 150,0 150,0

Soll VE 2022 570,0 285,0 285,0

Soll VE 2023 1.527,2 955,0 572,2

Soll VE 2024 2.577,0 875,0 1.202,0 500,0

Verpfl. aus VE 435,0 1.240,0 1.447,2 1.202,0 500,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.274,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. 
Dazu gehören Untersuchungen, Gutachten, Analysen und Machbarkeitsstudien, fachliche Vorbereitungen und Begleitung von Energie- 
und Klimastrategien bzw. -maßnahmen. Darüber hinaus sind Mittel zum Betreiben der Dialog- und Servicestelle “Erneuerbare Energien“ 
sowie der Kompetenzstellen “Gewerbliche Energieberatung“, “Energieforschung in Sachsen“ und “Wasserstoff“ veranschlagt. Veran-
schlagt sind darüber hinaus Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen bei der Konfliktberatung im Zusammenhang mit 
der Einführung erneuerbarer Energien.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für das Sächsische Wasserstoffkompetenzzentrum und Konfliktma-
nagement. Im Ansatz enthalten sind dabei auch 650 T€/Jahr für die Stärkung der SAENA als Partner im Klimaschutz. Diese Mittel waren 
in 2021/2022 noch bei der Haushaltsstelle 15 21/682 01 veranschlagt und sollen der Fortführung des Beratungsangebotes und der ent-
sprechenden Ausstattung der SAENA hinsichtlich einer ökonomisch sinnvollen und längerfristig tragfähigen CO2-Einsparung dienen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 150,0 150,0

Soll VE 2022 570,0 285,0 285,0

Soll VE 2023 1.527,2 955,0 572,2

Soll VE 2024 777,0 225,0 552,0

Verpfl. aus VE 435,0 1.240,0 797,2 552,0

Summe der Titelgruppe 6.722,8 4.055,0 4.310,0
5.168,4 (+1.000,0) (+1.000,0)

3.055,0 3.310,0
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
55 Land-, Forst und Ernährungswirt-
schaft

534 55 Dienstleistungen Dritter 3.538,8 3.721,0
522 (+250,0) (+250,0)

3.288,8 3.471,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.538,8 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             182,2 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 05, 09 03/534 58, 09 03/534 61 und 09 03/534 75.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für Konzeption sowie Auf- und Ausbau von 
Strukturen zur Stärkung der Vermarktung regional und/oder ökologisch erzeugter Produkte sowie die Durchführung von Maßnahmen im 
Gemeinschaftsmarketing (Messen, Ausstellungen, Warenbörsen sowie Mediamaßnahmen) mit dem Schwerpunkt einer Stärkung ein-
heimischer Unternehmen (regionale Wertschöpfung).

Darüber hinaus werden Bildungsmaßnahmen wie die Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“, Maßnahmen zur Nachwuchsförde-
rung für Grüne Berufe sowie zur Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und des Sächsischen Schulgesetzes (SächsSchulG) 
nachgewiesen. Im Ansatz enthalten sind dabei Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“.

Anteilige Soll-VE 2022, fällig 2024 i. H. v. 305,0 T€ werden wie folgt in Anspruch genommen:
- fällig 2024 i. H. v. 165,0 T€,
- fällig 2025 i. H. v. 140,0 T€.

2023
T€

2024
T€

1. Stärkung der Produktvermarktung einschließlich Messen und Gemeinschaftsmarke-
ting

3.129,8 3.334,0

2. Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“ 280,0 280,0

3. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 77,0 77,0

4. Beteiligungsmanagement (Sofortprogramm Start 2020) 52,0 30,0

Summe 3.538,8 3.721,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          3.288,8 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             182,2 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 05, 09 03/534 58, 09 03/534 61 und 09 03/534 75.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für Konzeption sowie Auf- und Ausbau von 
Strukturen zur Stärkung der Vermarktung regional und/oder ökologisch erzeugter Produkte sowie die Durchführung von Maßnahmen im 
Gemeinschaftsmarketing (Messen, Ausstellungen, Warenbörsen sowie Mediamaßnahmen) mit dem Schwerpunkt einer Stärkung ein-
heimischer Unternehmen (regionale Wertschöpfung).

Darüber hinaus werden Bildungsmaßnahmen wie die Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“, Maßnahmen zur Nachwuchsförde-
rung für Grüne Berufe sowie zur Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und des Sächsischen Schulgesetzes (SächsSchulG) 
nachgewiesen. Im Ansatz enthalten sind dabei Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“.

Anteilige Soll-VE 2022, fällig 2024 i. H. v. 305,0 T€ werden wie folgt in Anspruch genommen:
- fällig 2024 i. H. v. 165,0 T€,
- fällig 2025 i. H. v. 140,0 T€.
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 534 55

2023
T€

2024
T€

1. Stärkung der Produktvermarktung einschließlich Messen und Gemeinschaftsmarke-
ting

2.879,8 3.084,0

2. Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“ 280,0 280,0

3. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 77,0 77,0

4. Beteiligungsmanagement (Sofortprogramm Start 2020) 52,0 30,0

Summe 3.288,8 3.471,0
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
686 55 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
im Inland

3.689,2 3.575,2
522 (+900,0) (+800,0)

2.789,2 2.775,2

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.689,2 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             114,0 T€  weniger

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 58, 09 03/633 75 sowie 09 03/686 75.

Veranschlagt sind Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter, mit denen sich der Freistaat am Mehraufwand für die zusätzliche Arbeit 
und Haltung von Schutzhunden/-eseln beteiligt, sofern es keine Unterstützungsmöglichkeiten aus Bundes- oder EU-Mitteln gibt. Der 
HH-Ansatz der vergangenen Jahre wird bedarfsgerecht angepasst.

Weiterhin enthalten sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung. Gewährt werden dabei Unterstützungen für tierzüchterische Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Robustheit land-
wirtschaftlicher Nutztiere. Die GERO-Förderung wird um 400,0 T€ in 2023 und 300,0 T€ in 2024 verstärkt. Dadurch wird die Zahl der 
teilnehmenden Landwirte erhöht und damit eine entsprechende Qualitätssteigerung des gesunden Lebensmittels Milch erwartet.

Im Übrigen werden Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen des Agrarmarketings vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 331), 
in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie 
Schaf- und Ziegenhaltung - RL SZH/2021) vom 29. Juni 2021 (SächsABl. S. 934) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung - RL 
AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden Fassung.

2023
T€

2024
T€

1. Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhal-
tung)

2.189,2 2.239,2

2. Tierzuchtförderung (Förderrichtlinie Tierzucht) 1.050,0 900,0

3. Absatzförderung der Sächs. Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie 
Absatzförderung)

450,0 436,0

Summe 3.689,2 3.575,2

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.789,2 T€  mehr
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 55

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 58, 09 03/633 75 sowie 09 03/686 75.

Veranschlagt sind Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter, mit denen sich der Freistaat am Mehraufwand für die zusätzliche Arbeit 
und Haltung von Schutzhunden/-eseln beteiligt, sofern es keine Unterstützungsmöglichkeiten aus Bundes- oder EU-Mitteln gibt.

Weiterhin enthalten sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung. Gewährt werden dabei Unterstützungen für tierzüchterische Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Robustheit land-
wirtschaftlicher Nutztiere. Im Übrigen werden Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen des Agrarmarketings vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 331), 
in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie 
Schaf- und Ziegenhaltung - RL SZH/2021) vom 29. Juni 2021 (SächsABl. S. 934) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung - RL 
AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden Fassung.

2023
T€

2024
T€

1. Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhal-
tung)

1.689,2 1.739,2

2. Tierzuchtförderung (Förderrichtlinie Tierzucht) 650,0 600,0

3. Absatzförderung der Sächs. Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie 
Absatzförderung)

450,0 436,0

Summe 2.789,2 2.775,2

Summe der Titelgruppe 8.459,6 8.728,8
(+1.150,0) (+1.050,0)

7.309,6 7.678,8

61 Besondere Initiativen zur Entwick-
lung der Land- und Forstwirtschaft, 
des Umwelt- und Naturschutzes 
sowie im Energiebereich

686 61 Zuschüsse für laufende Zwecke an Ver-
bände, Vereine und Sonstige

950,0 2.145,0 2.145,0
521 613,4 (+75,0) (+75,0)

2.070,0 2.070,0

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.195,0 T€  mehr
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 61

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige. 

Erhöhung des Ansatzes aufgrund ergänzender Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Energie und Fischerei. Ein Betrag von 
jährlich 75 T€ dient der Unterstützung des Landesfischereiverbandes e.V. für Projekte zur Schadensprävention durch Prädatoren und 
Biber, für Projekte zur Beratung zum Antragsprozess bei Härtefallbeihilfen, Beratung bzw. Schlichtung bei Unstimmigkeiten mit Behör-
den bei Fragen des Natur- und Umweltschutzes, Wasserrechten und Wasserverteilung, Projekten des Interessenausgleichs zwischen 
unteren Naturschutzbehörden und Teichwirten, Projekte der Förderung der regionalen Wertschöpfung in Sachsen sowie von Projekten 
zur Beratung zum Prädatorenmangement, der nachhaltigen Fischproduktion und Projekte zum Klimawandel.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und 
Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) 
vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.120,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige. 

Erhöhung des Ansatzes aufgrund ergänzender Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Energie.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und 
Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) 
vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe 1.290,0 2.145,0 2.145,0
746,9 (+75,0) (+75,0)

2.070,0 2.070,0

79 Naturschutz und Landschaftspflege

671 79 Erstattungen an besonders bedeutsame 
Einrichtungen des Naturschutzes

1.779,4 1.859,4 1.859,5
331 1.654,9 (+123,6) (+123,7)

1.735,8 1.735,8

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung länderübergreifender Verwaltungsabkommen für Aufgaben des Natur- und Artenschutzes. 
Weiterhin sind Mittel gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Finanzierung der Aufgaben der anerkannten Natur-
schutzvereinigungen sowie für die Unterhaltung und den Betrieb des Virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen nach 
§ 36 Abs. 3 Sächsisches Naturschutzgesetz eingestellt.

Ferner sind Mittel für die pauschalierte Finanzierung des DVL-Landesverbandes Sachsen e. V., der Landschaftspflegeverbände Sach-
sen (DVL-LV) gemäß § 35 Abs. 6 Sächsisches Naturschutzgesetz enthalten.

Für die Anschaffung von mindestens 2 bis zu 5 junger Obstbäume einheimischer Sorten - Hoch- und Halbstämme - auch in Verbindung 
mit Beerensträuchern auf Flächen, die sich in kommunaler, vereinseigener, kirchengemeindlicher oder sonstiger gemeinnütziger Träger-
schaft bzw. Eigentum befinden, zur Selbstpflanzung und Pflege durch Schulen, Musikschulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, 
gemeinnützige Vereine, Jugendclubs, Dorfgemeinschaften, urban-gardening-Projekte, Kirchgemeinden oder andere gemeindliche bzw. 
gemeinnützige Organisationen sind Mittel in Höhe von 123,6 T€ im Haushaltsjahr 2023 und 123,7 T€ im Haushaltsjahr 2024 veran-
schlagt. Die Initiative „Jeder Schule ein Apfelbäumchen“ wird zur Initiative „Sachsen pflanzt gemeinsam - Aktion 1000 Obstbäume“ fort-
entwickelt. In diesem Rahmen soll es den genannten Einrichtungen ermöglicht werden, entsprechende Pflanzungen von Obstgehölzen 
vorzunehmen. Landwirtschaftliche Flächen dürfen dazu nicht genutzt werden. Ebenfalls dürfen die Pflanzungen kein Bestandteil von 
etwaigen Kompensationsverpflichtungen sein. Die Umsetzung erfolgt durch den DVL-LV.
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 671 79

2023
T€

2024
T€

1. Finanzierung der anerkannten Naturschutzvereinigungen 400,0 400,0

2. Finanzierung des virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen 10,0 10,0

3. Verwaltungsabkommen Beringungszentrale Hiddensee 62,0 62,0

4. Verwaltungsabkommen Bundesweites Vogelmonitoring 8,0 8,0

5. Finanzierung DVL-LV 1.368,0 1.368,1

6. Finanzierung Nationales Referenzzentrum für Großkarnivoren 4,5 4,5

7. Erstattungen an sonstige Einrichtungen des Naturschutzes 6,9 6,9

Summe 1.859,4 1.859,5

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung länderübergreifender Verwaltungsabkommen für Aufgaben des Natur- und Artenschutzes. 
Weiterhin sind Mittel gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Finanzierung der Aufgaben der anerkannten Natur-
schutzvereinigungen sowie für die Unterhaltung und den Betrieb des Virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen nach 
§ 36 Abs. 3 Sächsisches Naturschutzgesetz eingestellt.

Ferner sind Mittel für die pauschalierte Finanzierung des DVL-Landesverbandes Sachsen e. V., der Landschaftspflegeverbände Sach-
sen (DVL-LV) gemäß § 35 Abs. 6 Sächsisches Naturschutzgesetz enthalten.

2023
T€

2024
T€

1. Finanzierung der anerkannten Naturschutzvereinigungen 400,0 400,0

2. Finanzierung des virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen 10,0 10,0

3. Verwaltungsabkommen Beringungszentrale Hiddensee 62,0 62,0

4. Verwaltungsabkommen Bundesweites Vogelmonitoring 8,0 8,0

5. Finanzierung DVL-LV 1.244,4 1.244,4

6. Finanzierung Nationales Referenzzentrum für Großkarnivoren 4,5 4,5

7. Erstattungen an sonstige Einrichtungen des Naturschutzes 6,9 6,9

Summe 1.735,8 1.735,8

683 79 Härtefallausgleich/Entschädigung 538,3 1.380,0 1.380,0
332 318,8 (+400,0) (+400,0)

980,0 980,0

Summe der Titelgruppe 14.112,4 13.936,1 13.885,6
7.372,1 (+523,6) (+523,7)

13.412,5 13.361,9
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 
SächsWG zur Erhaltung und Ver-
besserung der Gewässerbeschaf-
fenheit und des 
gewässerökologischen Zustandes

Erläuterung (HFA):

Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckge-
bunden für Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz - SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils 
geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, einzu-
setzen.

Eine Darstellung der erfolgten Verwendung wird erstmalig 2025 und danach jährlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,
- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des
  gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit
  von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten, Maßnahmen zur 
  Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung.  
- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für 
  andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes 
  anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus 
Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 97) zugeordnet.

Erläuterung (GE SR):

Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckge-
bunden für Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz - SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils 
geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, einzu-
setzen.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,
- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des
  gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit
  von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten, Maßnahmen zur 
  Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung.  
- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für 
  andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes 
  anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus 
Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 97) zugeordnet.

534 97 Dienstleistungen Dritter 696,1 319,3 969,3
331 475,8 (0,0) (-350,0)

319,3 1.319,3

633 97 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände

--- 1.000,0
623 (0,0) (-500,0)

--- 1.500,0
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
891 97 Zuschüsse für Investitionen an Staatsbe-
triebe zur Verbesserung des gewässer-
ökologischen Zustandes

1.200,0 715,0 3.200,0
623 830,9 (0,0) (-1.500,0)

715,0 4.700,0

893 97 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 400,0 235,0 235,0
623 73,7 (0,0) (-650,0)

235,0 885,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 400,0 200,0

davon fällig:

2024 bis zu 200,0

2025 bis zu 100,0 100,0

2026 bis zu 100,0 100,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 800,0 300,0

davon fällig:

2024 bis zu 300,0

2025 bis zu 300,0 100,0

2026 bis zu 200,0 200,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             165,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von Fischaufstiegs- und Fischab-
stiegsanlagen. 

Verringerung des Ansatzes 2023 und 2024 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasser-
schutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden 
Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 300,0 100,0 200,0

Soll VE 2023 400,0 200,0 100,0 100,0

Soll VE 2024 200,0 100,0 100,0

Verpfl. aus VE 300,0 400,0 200,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             165,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             650,0 T€  mehr
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 97

Veranschlagt sind Mittel zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von Fischaufstiegs- und Fischab-
stiegsanlagen. 

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der geplanten Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Wasserversorgung. 

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasser-
schutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden 
Fassung.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 300,0 100,0 200,0

Soll VE 2023 800,0 300,0 300,0 200,0

Soll VE 2024 300,0 100,0 200,0

Verpfl. aus VE 400,0 600,0 400,0

Summe der Titelgruppe 7.200,5 6.900,5 23.400,5
9.338,8 (0,0) (-3.000,0)

6.900,5 26.400,5

Gesamtausgaben 81.003,4 113.417,1 128.061,6
77.469,2 (+15.748,6) (+12.648,7)

97.668,5 115.412,9
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)

26.335,8 27.221,8 28.033,6
331 12.782,2 (-76,4) (-78,7)

27.298,2 28.112,3

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 5.755,0 5.667,9 5.838,0
850 4.907,5 (-30,6) (-31,5)

5.698,5 5.869,5

Titelgruppe(n)

72 HFA:     Kompetenzzentrum Klima

GE SR: Kompetenzzentrum Regio-
nale Netzwerke für ein nachhaltiges 
Wasser- und 
             Bodenmanagement

Erläuterung (HFA):

Am Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wird ein Kompetenzzentrum Klima errichtet.
Das Kompetenzzentrum soll die Beobachtung des Klimawandels, die Analyse und Bewertung der regionalen Klimafolgen sowie die Ent-
wicklung, Umsetzung und Bewertung von wirksamen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sowie zum Klimaschutz (Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen) bündeln und koordinieren. Durch umfassende und fachübergreifende Beratung stellt das 
Kompetenzzentrum Klima die notwendigen Klimaanpassungs- und Klimaschutzbelange frühzeitig für ökonomisch wie ökologisch tragfä-
hige Planungen, Unternehmensansiedlungen und Investitionsentscheidungen für regionale Entscheidungsträger und Akteure bereit und 
unterstützt damit einen nachhaltigen Strukturwandel in den sächsischen Teilen der Lausitzer und Mitteldeutschen Reviere.
Unternehmen und Kommunen erhalten in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung kompetente, fachübergreifende und ent-
sprechend aufbereitete Unterstützung durch ein Klimacoaching, um einerseits Treibhausgasemissionen zu vermindern und andererseits 
die notwendige Anpassung an die Folgen des Klimawandels durch zielgerichtete, angemessene und wirksame Maßnahmen zu forcie-
ren.
Veranschlagt sind die für ein kompetentes, fachübergreifendes und wirksames Klimacoaching erforderlichen Sachausgaben.
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Erläuterung (GE SR):

Der Ausstieg aus der Braunkohleförderung wird in den sächsischen Teilen des Lausitzer und des Mitteldeutschen Reviers zu einem 
Strukturwandel führen, der besondere Herausforderungen an den Wasser- und Bodenhaushalt stellt. Gleichzeitig wirkt sich die Klimaän-
derung zunehmend auf diese Umweltressourcen aus. Wasser und Boden bilden jedoch die entscheidende Grundlage jeder angestreb-
ten wirtschaftlichen, aber auch landschaftlichen sowie naturschutzorientierten Entwicklung im Transformationsprozess der Regionen. 
Dieser Prozess muss deshalb zwingend von einer nachhaltigen Entwicklung des Wasser- und Bodenmanagements begleitet werden. 
Dazu sind entsprechend valide Daten- und Wissensgrundlagen und deren innovative Verknüpfung erforderlich. Die Ergebnisse sollen 
über die Entwicklung regionaler Netzwerke aggregiert und in den Regionen verbreitet werden. 

Am LfULG wird ein Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement mit folgenden Auf-
gabenschwerpunkten errichtet: 
- Analyse und Bewertung des Wasserhaushaltes (Dargebot, Beschaffenheit), Fortentwicklung von Messkonzepten
- Fachliche Vorbereitung und iterativer Erarbeitung von Strategien mit den regionalen Akteuren für wirksame Maßnahmen
- Analyse und Bewertung des naturschutzfachlichen Entwicklungspotentials und der Boden- und Flächennutzungsmöglichkeiten
- Erarbeitung von Strategien und wirksamen Maßnahmen zur Erreichung einer hohen natürlichen Bodenfunktionalität
- Integrative Verknüpfung von Wasser- und Bodenmanagement unter regionalspezifischer Konkretisierung von Datengrundlagen und 
  Modellen
- Vernetzung mit regionalen Akteuren zur Beantwortung der Wasser- und Bodenfragen unter Beachtung der wirtschaftlichen
  Entwicklung und von Klimaaspekten durch Etablierung eines fachübergreifenden Netzwerkes und durch Beratung der Regionen.

Dabei arbeitet das Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke in enger Kooperation mit der Landestalsperrenverwaltung zusammen.

511 72 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände

150,0 150,0
332 (-150,0) (+150,0)

300,0 ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             150,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Geschäftsbedarf 140,0 140,0

2. Sonstiges 10,0 10,0

Summe 150,0 150,0

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             300,0 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Geschäftsbedarf 280,0 0,0

2. Sonstiges 20,0 0,0

Summe 300,0 0,0

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

534 72 Dienstleistungen Dritter 695,0 1.025,0
332 (-1.025,0) (+1.025,0)

1.720,0 ---
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 534 72

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.255,0 500,0

davon fällig:

2024 bis zu 765,0

2025 bis zu 425,0 400,0

2026 bis zu 65,0 100,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 490,0 500,0

davon fällig:

2024 bis zu 0,0

2025 bis zu 425,0 400,0

2026 bis zu 65,0 100,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             695,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             330,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht 
werden können.

Dabei handelt es sich um Mittel für Studien und Gutachten für Detailuntersuchungen aktueller Themen wie z. B. kleinräumige Modellie-
rung von Grundwasser, Erosion, Stadtklima, Freiflächengestaltung etc.

Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.
Erhöhung des Ansatzes 2024 gegenüber 2023 aufgrund zu erwartender erster Ergebnis- und Abschlussberichte.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.255,0 765,0 425,0 65,0

Soll VE 2024 500,0 400,0 100,0

Verpfl. aus VE 765,0 825,0 165,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.720,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht 
werden können.

Dabei handelt es sich um Mittel für die Erstellung von Bewirtschaftungs- und hydrogeologischer Großraummodellen, Fachgutachten, 
Demonstrationsvorhaben, Erstellung von Konzepten zur Etablierung von Messnetzen sowie Mittel für Beratungs-, Informations- und 
Kommunikationsinitiativen.

Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 534 72

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 490,0 0,0 425,0 65,0

Soll VE 2024 500,0 400,0 100,0

Verpfl. aus VE 0,0 825,0 165,0

547 72 Sachaufwand 8,6 8,9
332 (-8,9) (+8,9)

17,5 ---

812 72 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen

--- ---
332 (0,0) (0,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und  Ausrüstungsgegenständen, insbe-
sondere zur Erstausstattung an Präsentations- und Kommunikationstechnik.

Erläuterung (GE SR):

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, insbe-
sondere zur Etablierung von Messnetzen.

Summe der Titelgruppe 853,6 1.183,9
(-1.183,9) (+1.183,9)

2.037,5 ---

Gesamtausgaben 116.765,3 123.609,0 127.387,6
99.180,2 (-1.290,9) (+1.073,7)

124.899,9 126.313,9
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09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)

Kapitel 09 12Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)331

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

O b e r r a t A 14 L2 93 98 98

(-1) (-1)

99 99

Lfd.
Nr.

BesGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 A 14 L2 +1 -1 nach 13 01/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen (Säch-
sTranspG)

Summe: +1 -1
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 10
Staatsministerium für Regionalentwicklung

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 10 01Ministerium Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

187,0 576,5 259,7
011 0,0 (+73,7) (+76,5)

502,8 183,2

Gesamtausgaben 26.401,7 28.796,3 29.331,5
19.316,5 (+73,7) (+76,5)

28.722,6 29.255,0
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 01 Ministerium

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 10 01Ministerium Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

Leerstellen:

E 13 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2026 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 15.11.2026

Vermerk (GE SR)

-

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

LEERSTELLEN

1 E 13 L2 +1 +1 neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
gemäß § 28 TV-L bis 15.11.2026

Summe Leerstellen: +1 +1

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 11 L2 0 2 1

(+1) (+1)

1 0
309

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben



10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 01 Ministerium

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt Einführung des IT-Fachsystems der Flurbereinigung 
LEFIS

Vermerk (GE SR)

-

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 11 L2 +1 +1 von 10 08/428 10; Umsetzung von 10 
08/428 10 nach 10 01/428 10

Summe: +1 +1
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 10 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 02 Erstattungen von Rechtsverfolgungskos-
ten nach dem Landesplanungsgesetz

800,0 800,0
422 (+800,0) (+800,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             800,0 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/633 01.

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), in der jeweils geltenden 
Fassung, trägt der Freistaat Sachsen die Kosten, die den Regionalen Planungsverbänden aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur 
Überprüfung der Gültigkeit von Braunkohlenplänen mit Ausnahme von Sanierungsrahmenplänen entstehen. Künftig sollen auch die 
Rechtsverfolgungskosten für die Überprüfung der Regionalpläne im Zusammenhang mit Änderungen auf der Grundlage des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes übernommen werden.

Erläuterung (GE SR):

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/633 01.

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), in der jeweils geltenden 
Fassung, trägt der Freistaat Sachsen die Kosten, die den Regionalen Planungsverbänden aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur 
Überprüfung der Gültigkeit von Braunkohlenplänen mit Ausnahme von Sanierungsrahmenplänen entstehen. Gemäß Aufstellungsbe-
schluss der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien vom 22. Juni 2017 ist die derzeit 
geltende Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten vom 22. April 2014 (SächsABl. Amtlicher Anzeiger Nr. 20/2014 S. A 
276) vor dem Hintergrund der Verringerung des Abbaugebietes anzupassen.

Neuer Titel

633 03 Zweckgebundene Zuweisungen an die 
Regionalen Planungsverbände

1.400,0 1.400,0
422 (+1.400,0) (+1.400,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.400,0 T€  mehr

Den vier Regionalen Planungsverbänden sollen ab dem Datum der gesetzlichen Aufgabenübertragung befristet bis 31. Dezember 2027 
jeweils 350,0 T€ Euro pro Jahr und Verband zweckgebunden für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I, S. 1353), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt werden.

Erläuterung (GE SR):

-

Titelgruppe(n)

63 Landesentwicklung und Geodaten-
infrastruktur

534 63 Dienstleistungen Dritter 700,0 600,0
422 (+600,0) (+500,0)

100,0 100,0
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 534 63

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             700,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/534 51.

Veranschlagt sind insbesondere Sachausgaben für Übersetzungsleistungen, für Rechts- und rechtswissenschaftliche Gutachten zur 
Umsetzung des Raumordnungs- und Bauplanungsrechts, für Datenbeschaffungen zur Raumbeobachtung, für die fachliche Begleitung 
der Umsetzung des Austauschstandards XPlanung im Bereich der Landes- und Regionalplanung sowie für weitere Dienstleistungen.

2023 sind Mittel in Höhe von 100,0 T€ für ein Gutachten zur Landesentwicklung gesperrt und müssen durch den Ausschuss für Regio-
nalentwicklung des Sächsischen Landtages freigegeben werden.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             100,0 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/534 51.

Veranschlagt sind insbesondere Sachausgaben für Übersetzungsleistungen, für Rechts- und rechtswissenschaftliche Gutachten zur 
Umsetzung des Raumordnungs- und Bauplanungsrechts, für Datenbeschaffungen zur Raumbeobachtung, für die fachliche Begleitung 
der Umsetzung des Austauschstandards XPlanung im Bereich der Landes- und Regionalplanung sowie für weitere Dienstleistungen.

Summe der Titelgruppe 715,0 610,0
(+600,0) (+500,0)

115,0 110,0

Gesamtausgaben 24.359,7 8.547,3 8.373,3
17.726,7 (+2.800,0) (+2.700,0)

5.747,3 5.673,3
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 10 04Regional- und Strukturentwicklung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02 Zusätzliche Landesmittel zur Finanzie-
rung von Maßnahmen der GAK

13.929,1 13.725,0
521 (+9.000,0) (+9.000,0)

4.929,1 4.725,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 7.725,0 9.225,0

davon fällig:

2024 bis zu 5.725,0

2025 bis zu 2.000,0 5.225,0

2026 bis zu 4.000,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 6.725,0 7.225,0

davon fällig:

2024 bis zu 4.725,0

2025 bis zu 2.000,0 3.225,0

2026 bis zu 4.000,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        13.929,1 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             204,1 T€  weniger

Veranschlagt sind Landesmittel zur finanziellen Aufstockung von Initiativen zur Unterstützung der Ländlichen Entwicklung (z. B. Förder-
programm “Vitale Dorfkerne“ bei 10 04/883 55).

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 7.725,0 5.725,0 2.000,0

Soll VE 2024 9.225,0 5.225,0 4.000,0

Verpfl. aus VE 5.725,0 7.225,0 4.000,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          4.929,1 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             204,1 T€  weniger
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 883 02

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 6.725,0 4.725,0 2.000,0

Soll VE 2024 7.225,0 3.225,0 4.000,0

Verpfl. aus VE 4.725,0 5.225,0 4.000,0

Titelgruppe(n)

54 simul+

686 54 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
im Inland

2.217,0 2.000,0 2.000,0

165 705,1 (0,0) (0,0)

2.000,0 2.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             217,0 T€  weniger

Aus Mitteln dieser Haushaltsstelle kann eine Stiftung bürgerlichen Rechts im Sinne der in der Titelgruppenüberschrift aufgelisteten Auf-
gaben der Zukunftsinitiative simul+ unterstützt und handlungsfähig gemacht werden.

Die Prüfrechte des Sächsischen Rechnungshofes sind zu berücksichtigen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             217,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen.

Summe der Titelgruppe 9.704,8 7.890,0 7.890,0
1.166,6 (0,0) (0,0)

7.890,0 7.890,0
314
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
57 Besondere regionale Initiativen

684 57 Zuschüsse zur institutionellen Förde-
rung von Verbänden und Vereinen

2.186,9 2.264,9
521 (+30,0) (+42,6)

2.156,9 2.222,3

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2.264,9 2.332,8

davon fällig:

2024 bis zu 2.264,9

2025 bis zu 2.332,8

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2.222,3 2.289,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.222,3

2025 bis zu 2.289,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.186,9 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/684 54.

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen nachgewiesen, die wesentliche Aufgaben für die Ent-
wicklung der Regionen im Freistaat Sachsen erfüllen und im besonderen Fachinteresse des Sächsischen Staatsministeriums für Regio-
nalentwicklung stehen. Dazu gehören das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V., das Christlich-Soziale Bildungswerk e. 
V. sowie das Zentrum für Baukultur. Mittel in Höhe von 251,7 T€ in 2023 und in Höhe von 264,3 T€ in 2024 sind für das Zentrum für 
Baukultur zu verwenden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, 
der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) 
vom 25. Juni 2021, in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum e. V. 

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 554,3 642,9 678,8 708,8

2. Sachausgaben 69,3 287,5 295,4 295,4

3. Investitionen

Zusammen: 623,6 930,4 974,2 1.004,2

Abzüglich Einnahmen: 0,8 9,4 9,3 9,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 622,8 921,0 964,9 994,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

Zuwendungsbedarf des Landes 622,8 921,0 964,9 994,9

Zusammen: 622,8 921,0 964,9 994,9
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 57

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 1,00 1,00 1,00

E 11 3,00 3,00 3,00

E 10 1,00 2,00 2,00

E 9b 4,00 3,00 3,00

Zusammen: 9,00 9,00 9,00

Insgesamt: 9,00 9,00 9,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Christlichen-Sozialen Bildungswerkes e. V. (CSB)

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 574,8 848,2 867,9 906,8

2. Sachausgaben 80,0 137,6 154,1 154,1

3. Investitionen 8,0 8,0 4,5

Zusammen: 654,8 993,8 1.030,0 1.065,4

Abzüglich Einnahmen: 26,5 59,7 59,7 59,7

Mithin Zuwendungsbedarf: 628,3 934,1 970,3 1.005,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

Zuwendung des Landes 628,3 934,1 970,3 1.005,7

Zusammen: 628,3 934,1 970,3 1.005,7

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 11 3,00 2,00 2,00

E 9b 5,00 6,00 6,00

E 8 3,00 3,00

E 6 4,00 2,00 2,00

E 5 1,00 1,00 1,00

E 3 2,00 1,00 1,00

Saisonkräfte (7 Monate) 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 17,00 17,00 17,00

Insgesamt: 17,00 17,00 17,00

Die Soll VE 2022 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 2.200,0 2.200,0

Soll VE 2023 2.264,9 2.264,9

Soll VE 2024 2.332,8 2.332,8

Verpfl. aus VE 2.200,0 2.264,9 2.332,8
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 57

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.156,9 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/684 54.

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen nachgewiesen, die wesentliche Aufgaben für die Ent-
wicklung der Regionen im Freistaat Sachsen erfüllen und im besonderen Fachinteresse des Sächsischen Staatsministeriums für Regio-
nalentwicklung stehen. Dazu gehören das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V., das Christlich-Soziale Bildungswerk e. 
V. sowie das Zentrum für Baukultur.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, 
der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) 
vom 25. Juni 2021, in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum e. V. 

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 554,3 642,9 678,8 708,8

2. Sachausgaben 69,3 287,5 295,4 295,4

3. Investitionen

Zusammen: 623,6 930,4 974,2 1.004,2

Abzüglich Einnahmen: 0,8 9,4 9,3 9,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 622,8 921,0 964,9 994,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

Zuwendungsbedarf des Landes 622,8 921,0 964,9 994,9

Zusammen: 622,8 921,0 964,9 994,9

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 1,00 1,00 1,00

E 11 3,00 3,00 3,00

E 10 1,00 2,00 2,00

E 9b 4,00 3,00 3,00

Zusammen: 9,00 9,00 9,00

Insgesamt: 9,00 9,00 9,00
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10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 684 57

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Christlichen-Sozialen Bildungswerkes e. V. (CSB)

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 574,8 848,2 867,9 906,8

2. Sachausgaben 80,0 137,6 154,1 154,1

3. Investitionen 8,0 8,0 4,5

Zusammen: 654,8 993,8 1.030,0 1.065,4

Abzüglich Einnahmen: 26,5 59,7 59,7 59,7

Mithin Zuwendungsbedarf: 628,3 934,1 970,3 1.005,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

Zuwendung des Landes 628,3 934,1 970,3 1.005,7

Zusammen: 628,3 934,1 970,3 1.005,7

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 11 3,00 2,00 2,00

E 9b 5,00 6,00 6,00

E 8 3,00 3,00

E 6 4,00 2,00 2,00

E 5 1,00 1,00 1,00

E 3 2,00 1,00 1,00

Saisonkräfte (7 Monate) 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 17,00 17,00 17,00

Insgesamt: 17,00 17,00 17,00

Die Soll VE 2022 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022 2.200,0 2.200,0

Soll VE 2023 2.222,3 2.222,3

Soll VE 2024 2.289,0 2.289,0

Verpfl. aus VE 2.200,0 2.222,3 2.289,0

Summe der Titelgruppe 5.186,9 5.258,9
(+30,0) (+42,6)
5.156,9 5.216,3
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
71 Strukturentwicklung in den sächsi-
schen Braunkohleregionen

Neuer Titel

684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen

200,0 200,0
693 (+200,0) (+200,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             200,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung in der Strukturentwicklung, beispielsweise der Service-
stelle Kinder- und Jugendbeteiligung Sachsen oder der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung GmbH Sachsen sowie von anderen 
öffentlichen oder privaten Dritten.

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 3.500,0 15.200,0 15.200,0
92.032,2 (+200,0) (+200,0)

15.000,0 15.000,0

Gesamtausgaben 53.618,2 75.886,0 77.753,9
146.202,5 (+9.230,0) (+9.242,6)

66.656,0 68.511,3
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 10 05Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

Streichung des Titels 547 08

547 08 Mehrbelastungsausgleich
411 (-24,0) (-12,5)

24,0 12,5

Erläuterung (HFA):

Titel wird gelöscht

Erläuterung (GE SR):

Auf dem Titel werden insbesondere die Zahlungen eines Mehrbelastungsausgleiches aufgrund der Erstellung eines Mietspiegels 
gemäß § 558c Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Sächsischen Mietspiegel-Zuständigkeitsgesetz sowie aufgrund von 
Mehrbelastungen für den Vollzug des Heizkostenzuschussgesetzes nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

Neuer Titel

613 05 Zuweisungen an Kommunen für übertra-
gene Aufgaben

24,0 12,5
411 (+24,0) (+12,5)

Erläuterung (HFA):

Auf dem Titel werden insbesondere die Zahlungen eines Mehrbelastungsausgleiches aufgrund der Erstellung eines Mietspiegels 
gemäß § 558c Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Sächsischen Mietspiegel-Zuständigkeitsgesetz sowie aufgrund von Mehrbelastungen 
für den Vollzug des Heizkostenzuschussgesetzes nachgewiesen.

Erläuterung (GE SR):

-

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

884 02 Zuweisungen für Investitionen an das 
Sondervermögen “Wohnraumförde-
rungsfonds Sachsen“

12.500,0 12.462,8 6.509,5
411 17.442,2 (0,0) (0,0)

12.462,8 6.509,5

Vermerk (HFA):

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 55 und 10 05/TG 56 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 
10 05/884 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/182 01.
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 884 02

Vermerk (GE SR):

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/182 01.

893 01 Zuschüsse zur Förderung von innovati-
ven Vorhaben zur Schaffung eines klima-
neutralen Wohngebäudebestandes

--- 1.000,0
411 (0,0) (0,0)

--- 1.000,0

Vermerk (HFA):

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 05/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05.

Vermerk (GE SR):

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titelgruppe(n)

55 Bund-Länder-Vereinbarung - sozia-
ler Wohnungsbau

Vermerk (HFA):

10 05/TG 55, 10 05/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Summe der Titelgruppe 60.373,4 84.994,7
(0,0) (0,0)

60.373,4 84.994,7

56 Bund-Länder-Vereinbarung - Klima-
gerechter Sozialer Wohnungsbau

Vermerk (HFA):

10 05/TG 55, 10 05/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 56 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Summe der Titelgruppe 16.261,3 41.047,6
(0,0) (0,0)

16.261,3 41.047,6
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Gesamtausgaben 394.599,4 427.028,2 470.818,3
376.163,5 (0,0) (0,0)

427.028,2 470.818,8
322
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10 07 Denkmalpflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 10 07Denkmalpflege Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

686 03 Zuschüsse zur Unterstützung bei 
Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von 
Denkmalen

919,3 915,4
195 (+172,8) (+252,8)

746,5 662,6

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

893 02 Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, 
zur Pflege und Nutzbarmachung von Kul-
turdenkmalen aus dem Landesprogramm 
Denkmalpflege

10.000,0 10.000,0
195 (0,0) (0,0)

10.000,0 10.000,0

Vermerk (HFA):

10 07/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 01, 10 07/341 01.

Vermerk (GE SR):

10 05/893 34 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/893 38.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 01, 10 07/341 01.

893 05 Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege 
und Nutzbarmachung von Kulturdenk-
malen mit überörtlicher Bedeutung (Son-
derprogramm Denkmalpflege) - 
Landesförderung

4.950,0 4.800,0
195 (+450,0) (+300,0)

4.500,0 4.500,0

Vermerk (HFA):

10 05/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05.

10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 07/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05.

10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Deckungsfähigkeit zu Lasten von 10 07/893 05 ist bis zu einem Betrag von 1.000,0 T€ zulässig.

Vermerk (GE SR):

10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 07 Denkmalpflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 05

10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Deckungsfähigkeit zu Lasten von 10 07/893 05 ist bis zu einem Betrag von 1.000,0 T€ zulässig.

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.700,0 1.150,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.400,0

2025 bis zu 300,0

2026 bis zu 900,0

2027 ff. bis zu 250,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.300,0 1.150,0

davon fällig:

2024 bis zu 3.000,0

2025 bis zu 300,0 900,0

2026 bis zu 250,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          4.950,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,0 T€  weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 38.

Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherung, Erhaltung, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung 
im Freistaat Sachsen, wie z. B. Schlösser, Rittergüter, Herrenhäuser, Sakral- und Industriebauten, Fachwerk- und Umgebindehäuser, 
deren Restaurierung oder Sanierung eine besondere Begleitung durch das Landesamt für Denkmalpflege als Fach- und Bewilligungs-
behörde erfordert. Gefördert werden können auch Fortbildungsmaßnahmen sowie der Mehraufwand für denkmalgerechte Anlagen der 
Energieerzeugung. 

Mittel in Höhe von 250,0 T€ im Jahr 2023 und 50,0 T€ im Jahr 2024 sind für das Schloss Albrechtsberg/Römisches Bad in Dresden vor-
zusehen. Mittel in Höhe von 150,0 T€ im Jahr 2023 und 50,0 T€ im Jahr 2024 sind für den denkmalpflegerischen Mehraufwand bei der 
Sanierung des Dresdner Rathausturmes veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Denkmalförderung vom 31. August 2019 (SächsABl. S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 500,0 500,0

Soll VE 2022 750,0 750,0

Soll VE 2023 3.700,0 3.400,0 300,0

Soll VE 2024 1.150,0 900,0 250,0

Verpfl. aus VE 1.250,0 3.400,0 300,0 900,0 250,0
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 07 Denkmalpflege

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 893 05

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          4.500,0 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 38.

Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherung, Erhaltung, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung 
im Freistaat Sachsen, wie z. B. Schlösser, Rittergüter, Herrenhäuser, Sakral- und Industriebauten, Fachwerk- und Umgebindehäuser, 
deren Restaurierung oder Sanierung eine besondere Begleitung durch das Landesamt für Denkmalpflege als Fach- und Bewilligungs-
behörde erfordert. Gefördert werden können auch Fortbildungsmaßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Denkmalförderung vom 31. August 2019 (SächsABl. S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 500,0 500,0

Soll VE 2022 750,0 750,0

Soll VE 2023 3.300,0 3.000,0 300,0

Soll VE 2024 1.150,0 900,0 250,0

Verpfl. aus VE 1.250,0 3.000,0 1.200,0 250,0

Titelgruppe(n)

52 Welterbe im Freistaat Sachsen

686 52 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
im Inland

900,0 900,0
195 (+100,0) (+100,0)

800,0 800,0

Summe der Titelgruppe 2.125,0 2.125,0
(+100,0) (+100,0)
2.025,0 2.025,0

Gesamtausgaben 38.941,2 37.226,6
(+722,8) (+652,8)
38.218,4 36.573,8
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 10 08Landesamt für Geobasisinformation Sachsen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten

473,7 797,7
011 (-73,7) (-76,5)

547,4 874,2

Gesamtausgaben 24.870,4 28.434,3 28.936,7
28.646,8 (-73,7) (-76,5)

28.508,0 29.013,2
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 10 08Landesamt für Geobasisinformation Sachsen Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)421

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

Leerstellen:

R a t A 13 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle A 13 L2 im Jahr 2023 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsBG 
bis 2023

Vermerk (GE SR)

-

Lfd.
Nr.

BesGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

LEERSTELLEN

1 A 13 L2 +1 +1 neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SächsBG bis 2023

Summe Leerstellen: +1 +1

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
Projekten011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 11 L2 0 3 7
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10 Staatsministerium für Regionalentwicklung
10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 428 10
(-1) (-1)

4 8

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

2 Stellen E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt Harmonisierung 3A bis 12/2027

Vermerk (GE SR)

3 Stellen E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt Harmonisierung 3A bis 12/2027

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 11 L2 +1 -1 nach 10 01/428 10; Umsetzung von 10 
08/428 10 nach 10 01/428 10

Summe: +1 -1
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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/10575 
     Teil 2 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Haushalts- und Finanzausschusses 

zu Drs  7/10575 

Thema: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
(Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) 

Beschlussempfehlung 

Der Landtag möge beschließen: 

den Gesetzentwurf der Staatsregierung – Drucksache 7/10575 – in der vom Haus-
halts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung anzunehmen. 

Dresden, 14. Dezember 2022 

gez. Holger Hentschel gez. Jörg Kiesewetter 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 





 
Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und 

Tourismus

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 12 01Ministerium Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-
Government

534 99 Sonstige Dienstleistungen 460,0 988,5 1.023,5
011 190,6 (-12,0) (0,0)

1.000,5 1.023,5

Summe der Titelgruppe 875,5 1.611,8 1.589,5
400,1 (-12,0) (0,0)

1.623,8 1.589,5

Gesamtausgaben 17.900,3 22.107,2 22.352,3
14.607,4 (-12,0) (0,0)

22.119,2 22.352,3
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceein-
richtung Sachsen

Vermerk (HFA):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterungen in Satz 4 sind verbindlich.

Vermerk (GE SR):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung (HFA):

Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gegründet, um die Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.
Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach den Bestimmun-
gen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig 
geschlossen werden.
Vor Errichtung einer gemeinsamen Zentralen Einrichtung gemäß § 92 SächsHSFG und Unterzeichnung einer Kooperationsvereinba-
rung ist der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus anzuhören.

Erläuterung (GE SR):

Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gegründet, um die Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.
Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach den Bestimmun-
gen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig 
geschlossen werden.

Summe der Titelgruppe 352,6 559,9 579,5
232,4 (0,0) (0,0)

559,9 579,5

Gesamtausgaben 5.562,8 7.601,3 7.464,9
4.634,3 (0,0) (0,0)

7.601,3 7.464,9
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 
aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen

331 25 Zuweisungen des Bundes aufgrund der 
Ausführungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen für WGL-Einrichtungen / 
Investitionen

14.818,2 12.767,5
164 (-50,0) (-1.700,0)

14.868,2 14.467,5

Gesamteinnahmen 63.499,8 65.197,2 63.402,1
56.950,5 (-50,0) (-1.700,0)

65.247,2 65.102,1
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

894 03 Zuschüsse für Sonderinvestitionen der 
Max-Planck-Gesellschaft

--- --- 975,0
164 0,0 (0,0) (0,0)

--- 975,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 28.750,0

davon fällig:

2024 bis zu 975,0

2025 bis zu 2.565,0

2026 bis zu 5.900,0

2027 ff. bis zu 19.310,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

Erläuterung (HFA):

2024 gegenüber 2023             975,0 T€  mehr

Die veranschlagten Ausgaben sind für einen Erweiterungsbau und dessen Erstausstattung sowie für die Anschaffung eines wissen-
schaftlichen Großgerätes des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI-eva) vorgesehen.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 28.750,0 975,0 2.565,0 5.900,0 19.310,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 975,0 2.565,0 5.900,0 19.310,0

Erläuterung (GE SR):

2024 gegenüber 2023             975,0 T€  mehr

Die veranschlagten Ausgaben sind für einen Erweiterungsbau und dessen Erstausstattung sowie für die Anschaffung eines wissen-
schaftlichen Großgerätes des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI-eva) vorgesehen.

Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen im Rahmen der wettbe-
werblichen EU-Förderprogramme 
im Bereich Forschung und Innova-
tion

685 52 Zuschüsse für laufende Zwecke 11.150,0 17.369,8 14.968,3
165 5.466,1 (+3.800,0) (+3.800,0)

13.569,8 11.168,3
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 52

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 6.396,1 6.700,0

davon fällig:

2024 bis zu 946,1

2025 bis zu 2.825,0 2.745,0

2026 bis zu 2.625,0 2.625,0

2027 ff. bis zu 1.330,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 4.896,1 5.200,0

davon fällig:

2024 bis zu 696,1

2025 bis zu 2.200,0 2.120,0

2026 bis zu 2.000,0 2.000,0

2027 ff. bis zu 1.080,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          6.219,8 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          2.401,5 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 8.890,5 5.518,4 3.372,1

Soll VE 2022 17.693,6 5.643,5 7.050,1 5.000,0

Soll VE 2023 6.396,1 946,1 2.825,0 2.625,0

Soll VE 2024 6.700,0 2.745,0 2.625,0 1.330,0

Verpfl. aus VE 11.161,9 11.368,3 10.570,0 5.250,0 1.330,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.419,8 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          2.401,5 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 8.890,5 5.518,4 3.372,1

Soll VE 2022 17.693,6 5.643,5 7.050,1 5.000,0

Soll VE 2023 4.896,1 696,1 2.200,0 2.000,0

Soll VE 2024 5.200,0 2.120,0 2.000,0 1.080,0

Verpfl. aus VE 11.161,9 11.118,3 9.320,0 4.000,0 1.080,0

894 52 Zuschüsse für Investitionen 600,0 544,4 530,2
165 337,9 (+200,0) (+200,0)

344,4 330,2
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 11.867,5 18.110,7 15.701,0
5.959,6 (+4.000,0) (+4.000,0)

14.110,7 11.701,0

54 Zuwendungen aufgrund der Aus-
führungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen über die gemeinsame 
Förderung der Mitgliedseinrichtun-
gen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz 
(WGL)

894 54 Zuschüsse für Investitionen 27.669,3 27.548,0 23.745,0
164 26.750,7 (-100,0) (-3.400,0)

27.648,0 27.145,0

Summe der Titelgruppe 112.306,9 115.971,5 114.230,5
110.097,0 (-100,0) (-3.400,0)

116.071,5 117.630,5

70 Forschungsförderung

Erläuterung (HFA):

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von staatlich und institutionell finanzierten Hochschu-
len, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen. 
Ziel ist eine kontinuierliche Profilierung sächsischer Wissenschaftseinrichtungen durch innovative Forschungsanschübe. Diese sollen 
dazu befähigen, wissenschaftliche Expertise zu erweitern, Kompetenzen u. a. im Rahmen von Kooperationsprojekten zu bündeln und 
dadurch die Drittmittelfähigkeit einzelner Einrichtungen und Verbünde bei Anträgen gegenüber dem Bund, der EU und weiteren Gebern 
maßgeblich zu erhöhen. Gefördert werden insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, grundlagenorientierte Vorhaben, wobei eine the-
matische Ausrichtung an der Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen erwartet wird. 
Schwerpunkte (25%) innerhalb der Umsetzung des Programms bilden die weitere Profilierung und der Ausbau der wissenschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Ebenso sind Projekte im Bereich der Geistes- und Sozial-
wissenschaften (15%), insbesondere auch zur Stärkung der Ost- und Mitteleuropaforschung, zu fördern. Für den Bereich der Geistes- 
und Sozialwissenschaften wird in Anlehnung an die in der Richtlinie ausgewiesenen Förderziele auf die Anbahnung und Etablierung von 
Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren orientiert.

Alle Vorhaben werden nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung ausgewählt. Der Fokus soll 
auf der Lösung gesamtgesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Herausforderungen liegen.  

Über den Haushaltsansatz werden zudem Ausfinanzierungen für aus früheren Förderrunden erfolgreich hervorgegangene und über VE 
bewilligte Projekte realisiert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich (RL TG 70) vom 10. Dezember 2019 
(SächsABl. SDr. 2020 S. S 7) in der jeweils geltenden Fassung.
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Erläuterung (GE SR):

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von staatlich und institutionell finanzierten Hochschu-
len, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen. 
Ziel ist eine kontinuierliche Profilierung sächsischer Wissenschaftseinrichtungen durch innovative Forschungsanschübe. Diese sollen 
dazu befähigen, wissenschaftliche Expertise zu erweitern, Kompetenzen u. a. im Rahmen von Kooperationsprojekten zu bündeln und 
dadurch die Drittmittelfähigkeit einzelner Einrichtungen und Verbünde bei Anträgen gegenüber dem Bund, der EU und weiteren Gebern 
maßgeblich zu erhöhen. Gefördert werden insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, grundlagenorientierte Vorhaben, wobei eine the-
matische Ausrichtung an der Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen erwartet wird. 
Schwerpunkte innerhalb der Umsetzung des Programms bilden die weitere Profilierung und der Ausbau der wissenschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Für den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften wird in 
Anlehnung an die in der Richtlinie ausgewiesenen Förderziele auf die Anbahnung und Etablierung von Kooperationen mit gesellschaftli-
chen Akteuren orientiert.

Alle Vorhaben werden nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung ausgewählt.  

Über den Haushaltsansatz werden zudem Ausfinanzierungen für aus früheren Förderrunden erfolgreich hervorgegangene und über VE 
bewilligte Projekte realisiert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich (RL TG 70) vom 10. Dezember 2019 
(SächsABl. SDr. 2020 S. S 7) in der jeweils geltenden Fassung.

685 70 Zuschüsse für laufende Zwecke 17.907,9 13.627,6 11.573,6
165 11.924,7 (+6.208,1) (+5.175,0)

7.419,5 6.398,6

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 6.500,0 6.500,0

davon fällig:

2024 bis zu 2.750,0

2025 bis zu 2.750,0 2.750,0

2026 bis zu 1.000,0 2.750,0

2027 ff. bis zu 1.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 2.550,0 2.550,0

davon fällig:

2024 bis zu 850,0

2025 bis zu 850,0 850,0

2026 bis zu 850,0 850,0

2027 ff. bis zu 850,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          4.280,3 T€  weniger
2024 gegenüber 2023          2.054,0 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 3.775,6 1.872,1 1.903,5

Soll VE 2022 5.250,0 1.750,0 1.750,0 1.750,0

Soll VE 2023 6.500,0 2.750,0 2.750,0 1.000,0

Soll VE 2024 6.500,0 2.750,0 2.750,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 3.622,1 6.403,5 7.250,0 3.750,0 1.000,0
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 70

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        10.488,4 T€  weniger
2024 gegenüber 2023          1.020,9 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 3.775,6 1.872,1 1.903,5

Soll VE 2022 5.250,0 1.750,0 1.750,0 1.750,0

Soll VE 2023 2.550,0 850,0 850,0 850,0

Soll VE 2024 2.550,0 850,0 850,0 850,0

Verpfl. aus VE 3.622,1 4.503,5 3.450,0 1.700,0 850,0

894 70 Zuschüsse für Investitionen 4.827,0 2.000,0 2.000,0
165 8.456,0 (+166,9) (+1.200,0)

1.833,1 800,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 750,0 750,0

davon fällig:

2024 bis zu 250,0

2025 bis zu 250,0 250,0

2026 bis zu 250,0 250,0

2027 ff. bis zu 250,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 450,0 450,0

davon fällig:

2024 bis zu 150,0

2025 bis zu 150,0 150,0

2026 bis zu 150,0 150,0

2027 ff. bis zu 150,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.827,0 T€  weniger

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 223,3 127,0 96,3

Soll VE 2022 750,0 250,0 250,0 250,0

Soll VE 2023 750,0 250,0 250,0 250,0

Soll VE 2024 750,0 250,0 250,0 250,0

Verpfl. aus VE 377,0 596,3 750,0 500,0 250,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.993,9 T€  weniger
2024 gegenüber 2023          1.033,1 T€  weniger
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 894 70

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 223,3 127,0 96,3

Soll VE 2022 750,0 250,0 250,0 250,0

Soll VE 2023 450,0 150,0 150,0 150,0

Soll VE 2024 450,0 150,0 150,0 150,0

Verpfl. aus VE 377,0 496,3 550,0 300,0 150,0

Summe der Titelgruppe 22.734,9 15.627,6 13.573,6
20.380,7 (+6.375,0) (+6.375,0)

9.252,6 7.198,6

Gesamtausgaben 341.414,5 392.431,2 393.747,2
374.596,1 (+10.275,0) (+6.975,0)

382.156,2 386.772,2
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 04 Ausbildungsförderung

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 12 04Ausbildungsförderung Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 09 Erstattung des Verwaltungsaufwandes 
der Ämter für Ausbildungsförderung der 
Landkreise und Kreisfreien Städte für die 
Auszahlung des Heizkostenzuschusses 
nach dem Heizkostenzuschussgesetz

17,0 ---
141 (+12,0) (0,0)

5,0 ---

Gesamtausgaben 243.712,0 228.586,8 229.946,6
198.714,0 (+12,0) (0,0)

228.574,8 229.946,6
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 12 05Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

633 02 Zuwendungen für Maßnahmen zur Stär-
kung der Kulturellen Bildung

1.655,6 1.855,6 1.965,6
187 1.274,6 (+200,0) (+200,0)

1.655,6 1.765,6

686 03 Zuschüsse an das Sächsische Zentrum 
für Kultur- und Kreativwirtschaft zur För-
derung der Popularmusik

150,0 200,0 200,0
182 34,1 (+50,0) (+50,0)

150,0 150,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022               50,0 T€  mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Aufbaus einer zentralen Anlaufstelle für Popularmusik und zur Vernetzung der Popularmu-
sikszene in Sachsen.

Erläuterung (GE SR):

-

Neuer Titel

686 04 Zuschüsse zur Stärkung der gesell-
schaftspolitischen Bildungsarbeit

150,0 150,0
290 (+150,0) (+150,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             150,0 T€  mehr

Die Mittel sind zur Förderung der Fachstelle NS-Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bestimmt.

Erläuterung (GE SR):

-

Titelgruppe(n)

55 Kulturstiftung des Freistaates Sach-
sen

Erläuterung (HFA):

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725) erhält die Kulturstiftung Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden 
Betrieb, für Investitionen und für Projektförderungen nach Maßgabe der im Staatshaushaltsplan bewilligten Mittel.

Der Stiftungszweck wird u. a. verwirklicht durch Förderung von Vorhaben im Bereich der Musik, der Literatur, des Films, der Darstellen-
den und Bildenden Kunst. Gefördert werden Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung von Kulturwerten und Kultureinrichtungen sowie 
Künstler und künstlerischer Nachwuchs. Die Kulturstiftung fördert den kulturellen Austausch und beteiligt sich an der Koordinierung kul-
tureller Einrichtungen im Freistaat Sachsen.
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Übersicht über den Stellenplan der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 1,00 1,00 1,00

E 13 5,00 6,00 6,00

E 9b 7,50 8,50 8,50

E 6 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 14,50 15,50 15,50

Insgesamt: 14,50 15,50 15,50

Die Kulturstiftung erhält zur Erfüllung der ihr übertragenen Förderaufgaben über den Zuschuss zum laufenden Betrieb hinaus Zuweisun-
gen, wie in nachstehenden Übersichten ausgewiesen:

I. Spartenbudgets:

2023
T€

2024
T€

1. Darstellende Kunst und Musik 1.340,0 1.340,0

2. Bildende Kunst ohne Ankäufe 600,0 600,0

3. Film 400,0 400,0

4. Literatur 200,0 200,0

5. Soziokultur 380,0 380,0

6. Spartenübergreifende Vorhaben 400,0 400,0

7. Ankäufe Zeitgenössischer Bildender Kunst 160,0 160,0

8. Internationaler kultureller Dialog 150,0 150,0

Summe 3.630,0 3.630,0

Die einzelnen Spartenbudgets dürfen bis zu 25% über- bzw. unterschritten werden. In einer Sparte nicht ausgegebene Mittel können in 
einer anderen verwendet werden. Der Gesamtbetrag bildet dabei die Obergrenze.

II. weitere Zuweisungen neben der Spartenförderung an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

2023
T€

2024
T€

1. Konzeptförderung 250,0 250,0

2. Max Uhlig Haus 150,0 150,0

3. Industriekultur 300,0 300,0

4. Gastspielförderung 250,0 250,0

5. Kleinprojektefonds 706,0 706,0

6. Digitalkultur 150,0 150,0

7. Jüdische Kultur 150,0 150,0

Summe 1.956,0 1.956,0

Rechtsgrundlage:
Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. AAz. S. A 325), in der jeweils geltenden Fassung 
(RL 08220).

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie der Kul-
turstiftung des Freistaates Sachsen, für die Förderung von Projekten im Bereich der Sächsischen Industriekultur, die Gastspielförderung 
für freie Theatergruppen und Bildende Künste, die Konzeptförderung, das Max Uhlig Haus, die Förderung von Kleinprojekten, die 
Umsetzung des Förderschwerpunktes im Bereich Digitalkultur sowie des Themenjahres Jüdische Kultur 2026.
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Erläuterung (GE SR):

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725) erhält die Kulturstiftung Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden 
Betrieb, für Investitionen und für Projektförderungen nach Maßgabe der im Staatshaushaltsplan bewilligten Mittel.

Der Stiftungszweck wird u. a. verwirklicht durch Förderung von Vorhaben im Bereich der Musik, der Literatur, des Films, der Darstellen-
den und Bildenden Kunst. Gefördert werden Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung von Kulturwerten und Kultureinrichtungen sowie 
Künstler und künstlerischer Nachwuchs. Die Kulturstiftung fördert den kulturellen Austausch und beteiligt sich an der Koordinierung kul-
tureller Einrichtungen im Freistaat Sachsen.

Übersicht über den Stellenplan der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 1,00 1,00 1,00

E 13 5,00 6,00 6,00

E 9b 7,50 8,50 8,50

E 6 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 14,50 15,50 15,50

Insgesamt: 14,50 15,50 15,50

Die Kulturstiftung erhält zur Erfüllung der ihr übertragenen Förderaufgaben über den Zuschuss zum laufenden Betrieb hinaus Zuweisun-
gen, wie in nachstehenden Übersichten ausgewiesen:

I. Spartenbudgets:

2023
T€

2024
T€

1. Darstellende Kunst und Musik 1.340,0 1.340,0

2. Bildende Kunst ohne Ankäufe 600,0 600,0

3. Film 400,0 400,0

4. Literatur 200,0 200,0

5. Soziokultur 380,0 380,0

6. Spartenübergreifende Vorhaben 400,0 400,0

7. Ankäufe Zeitgenössischer Bildender Kunst 160,0 160,0

8. Internationaler kultureller Dialog 50,0 50,0

Summe 3.530,0 3.530,0

Die einzelnen Spartenbudgets dürfen bis zu 25% über- bzw. unterschritten werden. In einer Sparte nicht ausgegebene Mittel können in 
einer anderen verwendet werden. Der Gesamtbetrag bildet dabei die Obergrenze.
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
II. weitere Zuweisungen neben der Spartenförderung an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

2023
T€

2024
T€

1. Konzeptförderung 250,0 250,0

2. Max Uhlig Haus 150,0 150,0

3. Industriekultur 300,0 300,0

4. Gastspielförderung 250,0 250,0

5. Kleinprojektefonds 506,0 506,0

6. Digitalkultur 150,0 150,0

7. Jüdische Kultur 150,0 150,0

Summe 1.756,0 1.756,0

Rechtsgrundlage:
Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. AAz. S. A 325), in der jeweils geltenden Fassung 
(RL 08220).

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie der Kul-
turstiftung des Freistaates Sachsen, für die Förderung von Projekten im Bereich der Sächsischen Industriekultur, die Gastspielförderung 
für freie Theatergruppen und Bildende Künste, die Konzeptförderung, das Max Uhlig Haus, die Förderung von Kleinprojekten, die 
Umsetzung des Förderschwerpunktes im Bereich Digitalkultur sowie des Themenjahres Jüdische Kultur 2026.

685 55 Zuschüsse für laufende Zwecke 7.312,2 7.354,1
187 (+300,0) (+300,0)

7.012,2 7.054,1

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.100,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 200,0

2026 bis zu 700,0

2027 ff. bis zu 200,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          7.312,2 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/685 06.

Die Kulturstiftung erhält gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 
(SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 729) Zuschüsse des Frei-
staates Sachsen für den laufenden Betrieb im Jahr 2023 von 1.726,2 T€ und im Jahr 2024 von 1.768,1 T€.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.100,0 200,0 700,0 200,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 200,0 700,0 200,0
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 55

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          7.012,2 T€  mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/685 06.

Die Kulturstiftung erhält gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 
(SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 729) Zuschüsse des Frei-
staates Sachsen für den laufenden Betrieb im Jahr 2023 von 1.726,2 T€ und im Jahr 2024 von 1.768,1 T€.

Summe der Titelgruppe 7.562,2 7.604,1
(+300,0) (+300,0)
7.262,2 7.304,1

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförde-
rung

685 56 Zuschüsse für laufende Zwecke an 
öffentliche Einrichtungen

3,0 10.799,1 11.236,9
187 32,7 (+2.139,4) (+2.183,2)

8.659,7 9.053,7

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        10.796,1 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             437,8 T€  mehr
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender öffentlicher Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- Leipziger DOK-Filmwochen GmbH
- Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.
- Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Ostererzgebirge e.V.
- Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch 
Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die institutionelle Förderung folgender kommunal getragener Theater- und Orchesterbetriebe:

- Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e.V.
- Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH
- Leipziger Symphonieorchester gGmbH
- Deutsche Bläserakademie GmbH
- Elbland Philharmonie Sachsen GmbH
- Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
- Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind Mittel in Höhe von bis zu 8.766,6 T€ p. a. veranschlagt. Diese Mittel sind 
von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen. Voraussetzung einer Förderung ist die Vergütung der tarifgebun-
denen Beschäftigten der Einrichtungen mindestens in der am 01.01.2023 erreichten Tarifhöhe. Dies ist durch die kommunalen Träger, 
die Sitzgemeinden oder die Kulturräume sicherzustellen.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch 
Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

3. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Kulturpflege von öffentlichen Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und 
-verbänden.

4. die Durchführung des Programms “Jedem Kind ein Instrument“ bzw. “JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Der Verband 
deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. erhält Mittel in Höhe von bis zu 425,0 T€ in 2023 und 625,0 T€ in 2024.

5. die Finanzierung des Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals “Theater der Welt“ 2026. Der Landesanteil beträgt 
insgesamt 1,0 Mio. €. Für die Finanzierung sind 2024 250,0 T€ eingestellt.
347

BoehmJo
Hervorheben



12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Dok-Filmwochen GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 1.190,0 1.166,3 1.211,6 1.230,8

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 937,1 968,4 1.064,8 1.044,2

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 33,6 40,0 40,0 40,0

Zusammen: 2.160,7 2.174,7 2.316,4 2.315,0

Abzüglich Einnahmen: 232,8 504,0 505,3 505,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.927,9 1.670,7 1.811,1 1.809,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 487,0 491,0 509,7 509,7

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

83,9 0,0 87,0 87,0

3. Zuwendungen des Bundes 155,0 122,0 122,0 122,0

4. Zuwendungen der Kommunen 514,5 541,3 541,3 541,3

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

687,5 516,4 551,1 549,7

Zusammen: 1.927,9 1.670,7 1.811,1 1.809,7

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

1. Stellen mit Dauerarbeitskräften 
besetzbar AT *)

15,35 14,93 15,33

2. Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten 
Arbeitsverträgen AT *)

2,62 3,14 3,14

Zusammen: 17,97 18,07 18,47

Insgesamt: 17,97 18,07 18,47

*) Die Vergütung der Beschäftigten der Leipziger DOK-Filmwochen GmbH erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der feh-
lenden Tarifbindung, der Vertragsfreiheit und aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit lediglich in Anlehnung an Tarifverträge 
für den öffentlichen Dienst.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 53,0 113,4 110,4 110,4

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 229,2 311,5 325,5 325,5

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 282,2 424,9 435,9 435,9

Abzüglich Einnahmen: 50,9 49,0 49,0 49,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 231,3 375,9 386,9 386,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 235,0 310,9 331,9 331,9

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

0,0 65,0 55,0 55,0

Zusammen: 235,0 375,9 386,9 386,9

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 11 0,00 1,50 1,50

E 9b 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 1,50 1,50

Insgesamt: 1,00 1,50 1,50

Anmerkung: ab 2022 Wechsel vom TVöD zum TV-L

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 395,9 558,3 823,3 968,4

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 259,2 161,7 204,3 209,2

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 655,1 720,0 1.027,6 1.177,6

Abzüglich Einnahmen: 226,0 105,2 105,1 105,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 429,1 614,8 922,5 1.072,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 429,1 614,8 922,5 1.072,5

Zusammen: 429,1 614,8 922,5 1.072,5
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 1,00 1,00 1,00

E 10 0,00 0,60 1,00

E 8 1,80 1,80 2,00

Zusammen: 2,80 3,40 4,00

Insgesamt: 2,80 3,40 4,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 18.012,0 18.337,1

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 3.412,8 3.455,2

3. Ausgaben für Investitionen 610,0 365,0

Zusammen: 22.034,8 22.157,3

Abzüglich Einnahmen: 2.136,9 2.195,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 0,0 19.897,9 19.962,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 1.127,5 1.127,5

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes (geplante Beantragung von 
Zuwendungen zur Umsetzung Struk-
turmaßnahmen/ Abfindungszahlun-
gen)

105,0 105,0

3. Zuwendungen der Kommunen 10.350,0 10.207,5

4. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber (Kulturraum)

7.982,5 7.880,0

5. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trä-
gerzuschuss

332,9 642,3

Zusammen: 19.897,9 19.962,3
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 9a TVöD 8,00 8,00

E 9b TVöD 5,00 5,00

E 9c TVöD 1,00 1,00

E 8 TVöD 7,00 7,00

E 7 TVöD 6,00 6,00

E 6 TVöD 9,00 9,00

E 5 TVöD 59,00 59,00

E 4 TVöD 12,00 12,00

E 3 TVöD 7,00 7,00

E 2Ü TVöD 3,00 3,00

AUSZUBI 3,00 3,00

TVK 69,00 69,00

NV-Bühne 94,00 94,00

Zusammen: 283,00 283,00

Insgesamt: 283,00 283,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 10.062,8 10.163,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.564,7 1.564,7

3. Ausgaben für Investitionen 111,0 101,0

Zusammen: 11.738,5 11.828,7

Abzüglich Einnahmen: 1.700,9 1.791,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 10.037,6 10.037,6

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 489,2 489,2

2. Zuwendungen der Kommunen 3.348,4 3.348,4

3. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

6.200,0 6.200,0

Zusammen: 10.037,6 10.037,6
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 2,00 2,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,00 1,00

E 9b TVöD 3,00 3,00

E 8 TVöD 2,00 2,00

E 7 TVöD 1,00 1,00

E 6 TVöD 5,00 5,00

E 5 TVöD 3,00 3,00

E 4 TVöD 9,00 9,00

E 3 TVöD 3,00 3,00

E 2 TVöD 9,00 9,00

E 1 TVöD 1,00 1,00

TVK 47,00 47,00

NV-Bühne 88,00 88,00

Zusammen: 175,00 175,00

Insgesamt: 175,00 175,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 8.934,6 9.109,1

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.941,6 1.965,5

3. Ausgaben für Investitionen 300,0 300,0

Zusammen: 11.176,2 11.374,6

Abzüglich Einnahmen: 1.428,6 1.450,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 9.747,6 9.924,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 267,6 267,6

2. Zuwendungen der Kommunen 9.180,0 9.356,9

3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trä-
gerzuschuss

300,0 300,0

Zusammen: 9.747,6 9.924,5
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 9b TVöD 7,00 7,00

E 8 TVöD 1,00 1,00

E 6 TVöD 7,00 7,00

E 5 TVöD 19,00 19,00

E 4 TVöD 13,00 13,00

NV Bühne 59,00 59,00

TVK 50,00 50,00

Zusammen: 157,00 157,00

Insgesamt: 157,00 157,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Symphonieorchester gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 2.525,0 2.525,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 424,2 374,2

3. Ausgaben für Investitionen 60,0 0,0

Zusammen: 3.009,2 2.899,2

Abzüglich Einnahmen: 331,9 281,9

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 2.677,3 2.617,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 451,3 451,3

2. Zuwendungen der Kommunen 175,4 175,4

3. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

2.050,6 1.990,6

Zusammen: 2.677,3 2.617,3

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 3,00 3,00

E 8 TVöD 1,90 1,90

E 7 TVöD 0,90 0,90

TVK 34,25 34,25

Zusammen: 40,05 40,05

Insgesamt: 40,05 40,05
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutsche Bläserakademie GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 3.881,4 3.923,8

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 320,1 320,1

3. Ausgaben für Investitionen 12,0 12,0

Zusammen: 4.213,5 4.255,9

Abzüglich Einnahmen: 320,4 320,4

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 3.893,1 3.935,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 431,2 431,2

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes (geplante Zuwendungen für Blä-
serakademie/Aus- und Weiterbildung)

874,9 904,6

3. Zuwendungen der Sitzgemeinde 35,7 35,7

4. Zuwendungen des Landkreises Leip-
zig

153,5 153,5

5. Zuwendungen des Kulturraumes 2.389,0 2.401,7

6. Zuwendungen und Zuschüsse weite-
rer Dritter

8,8 8,8

Zusammen: 3.893,1 3.935,5

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 1,00 1,00

E 15Ü TVöD 1,00 1,00

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,00 1,00

E 9c TVöD 1,00 1,00

E 8 2,00 2,00

E 3 2,00 2,00

TVK 34,00 34,00

Zusammen: 43,00 43,00

Insgesamt: 43,00 43,00
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 6.289,6 6.430,7

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.149,0 1.099,0

3. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0

Zusammen: 7.438,6 7.529,7

Abzüglich Einnahmen: 3.933,0 3.933,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 3.505,6 3.596,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 381,6 381,6

2. Zuwendungen der Kommunen 3.124,0 3.124,0

3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trä-
gerzuschuss

0,0 91,1

Zusammen: 3.505,6 3.596,7

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,75 1,75

E 8 TVöD 2,75 2,75

E 6 TVöD 2,75 2,75

TVK 74,00 74,00

Zusammen: 83,25 83,25

Insgesamt: 83,25 83,25

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 13.333,3 13.600,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 4.398,2 4.234,7

3. Ausgaben für Investitionen 180,0 180,0

Zusammen: 17.911,5 18.014,7

Abzüglich Einnahmen: 2.544,0 2.564,8

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 15.367,5 15.449,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 1.322,1 1.322,1

2. Zuwendungen des Bundes 247,7 0,0

3. Zuwendungen der Kommunen 6.165,1 6.165,1

4. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

7.000,0 7.000,0

5. Zuwendungen und Zuschüsse weite-
rer Dritter

632,6 962,7

Zusammen: 15.367,5 15.449,9
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 2,00 2,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 10 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,00 1,00

E 9b TVöD 1,00 1,00

E 9c TVöD 3,00 3,00

E 8 TVöD 6,00 6,00

E 7 TVöD 3,00 3,00

E 6 TVöD 16,00 16,00

E 5 TVöD 34,00 34,00

E 4 TVöD 11,00 11,00

E 3 TVöD 2,00 2,00

E 2 TVöD 8,00 8,00

AUSZUBI 6,00 6,00

NV-Bühne 108,00 107,00

TVK 57,00 57,00

Zusammen: 260,00 259,00

Insgesamt: 260,00 259,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 29.200,0 29.700,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 9.015,2 8.550,0

3. Ausgaben für Investitionen 738,0 734,0

Zusammen: 38.953,2 38.984,0

Abzüglich Einnahmen: 3.908,9 3.880,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 35.044,3 35.103,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 2.124,2 2.124,2

2. a Zuwendungen der Kommunen (regu-
lärer Betrieb)

32.012,3 32.012,3

2. b Zuwendungen der Kommunen (Son-
derzuschuss Miete Interimsspielstätte)

608,0 19,0

3. Entnahme aus Kapitalrücklage / Trä-
gerzuschuss

299,8 948,4

Zusammen: 35.044,3 35.103,9
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 3,00 3,00

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 12 TVöD 1,00 1,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 10 TVöD 2,00 2,00

E 9a TVöD 4,00 4,00

E 9b TVöD 9,90 9,90

E 8 TVöD 18,50 18,50

E 7 TVöD 24,90 24,90

E 6 TVöD 12,77 12,77

E 5 TVöD 79,50 79,50

E 4 TVöD 5,00 5,00

E 3 TVöD 3,50 3,50

E 2 TVöD 0,50 0,50

TVK 95,75 95,75

NV Bühne 168,07 168,07

Zusammen: 430,39 430,39

Insgesamt: 430,39 430,39

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          8.656,7 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             394,0 T€  mehr
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender öffentlicher Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- Leipziger DOK-Filmwochen GmbH
- Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.
- Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Ostererzgebirge e.V.
- Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch 
Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die institutionelle Förderung folgender kommunal getragener Theater- und Orchesterbetriebe:

- Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e.V.
- Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH
- Leipziger Symphonieorchester gGmbH
- Deutsche Bläserakademie GmbH
- Elbland Philharmonie Sachsen GmbH
- Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
- Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind Mittel in Höhe von bis zu 6.766,6 T€ p. a. veranschlagt. Diese Mittel sind 
von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen. Voraussetzung einer Förderung ist die Vergütung der tarifgebun-
denen Beschäftigten der Einrichtungen mindestens in der am 01.01.2023 erreichten Tarifhöhe. Dies ist durch die kommunalen Träger, 
die Sitzgemeinden oder die Kulturräume sicherzustellen.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch 
Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

3. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Kulturpflege von öffentlichen Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und 
-verbänden.

4. die Durchführung des Programms “Jedem Kind ein Instrument“ bzw. “JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Der Verband 
deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. erhält Mittel in Höhe von bis zu 425,0 T€ in 2023 und 625,0 T€ in 2024.

5. die Finanzierung des Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals “Theater der Welt“ 2026. Der Landesanteil beträgt 
insgesamt 1,0 Mio. €. Für die Finanzierung sind 2024 250,0 T€ eingestellt.
358



12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Dok-Filmwochen GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 1.190,0 1.166,3 1.211,6 1.230,8

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 937,1 968,4 1.064,8 1.044,2

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 33,6 40,0 40,0 40,0

Zusammen: 2.160,7 2.174,7 2.316,4 2.315,0

Abzüglich Einnahmen: 232,8 504,0 505,3 505,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.927,9 1.670,7 1.811,1 1.809,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 487,0 491,0 509,7 509,7

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

83,9 0,0 87,0 87,0

3. Zuwendungen des Bundes 155,0 122,0 122,0 122,0

4. Zuwendungen der Kommunen 514,5 541,3 541,3 541,3

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

687,5 516,4 551,1 549,7

Zusammen: 1.927,9 1.670,7 1.811,1 1.809,7

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

1. Stellen mit Dauerarbeitskräften 
besetzbar AT *)

15,35 14,93 15,33

2. Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten 
Arbeitsverträgen AT *)

2,62 3,14 3,14

Zusammen: 17,97 18,07 18,47

Insgesamt: 17,97 18,07 18,47

*) Die Vergütung der Beschäftigten der Leipziger DOK-Filmwochen GmbH erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der feh-
lenden Tarifbindung, der Vertragsfreiheit und aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit lediglich in Anlehnung an Tarifverträge 
für den öffentlichen Dienst.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 53,0 113,4 110,4 110,4

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 229,2 311,5 325,5 325,5

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 282,2 424,9 435,9 435,9

Abzüglich Einnahmen: 50,9 49,0 49,0 49,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 231,3 375,9 386,9 386,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 235,0 310,9 331,9 331,9

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

0,0 65,0 55,0 55,0

Zusammen: 235,0 375,9 386,9 386,9

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 11 0,00 1,50 1,50

E 9b 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 1,50 1,50

Insgesamt: 1,00 1,50 1,50

Anmerkung: ab 2022 Wechsel vom TVöD zum TV-L

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 395,9 558,3 823,3 968,4

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 259,2 161,7 204,3 209,2

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 655,1 720,0 1.027,6 1.177,6

Abzüglich Einnahmen: 226,0 105,2 105,1 105,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 429,1 614,8 922,5 1.072,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 429,1 614,8 922,5 1.072,5

Zusammen: 429,1 614,8 922,5 1.072,5
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 1,00 1,00 1,00

E 10 0,00 0,60 1,00

E 8 1,80 1,80 2,00

Zusammen: 2,80 3,40 4,00

Insgesamt: 2,80 3,40 4,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 18.012,0 18.337,1

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 3.412,8 3.455,2

3. Ausgaben für Investitionen 610,0 365,0

Zusammen: 22.034,8 22.157,3

Abzüglich Einnahmen: 2.136,9 2.195,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 0,0 19.897,9 19.962,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 1.127,5 1.127,5

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes (geplante Beantragung von 
Zuwendungen zur Umsetzung Struk-
turmaßnahmen/ Abfindungszahlun-
gen)

105,0 105,0

3. Zuwendungen der Kommunen 10.350,0 10.207,5

4. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber (Kulturraum)

7.982,5 7.880,0

5. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trä-
gerzuschuss

332,9 642,3

Zusammen: 19.897,9 19.962,3
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 9a TVöD 8,00 8,00

E 9b TVöD 5,00 5,00

E 9c TVöD 1,00 1,00

E 8 TVöD 7,00 7,00

E 7 TVöD 6,00 6,00

E 6 TVöD 9,00 9,00

E 5 TVöD 59,00 59,00

E 4 TVöD 12,00 12,00

E 3 TVöD 7,00 7,00

E 2Ü TVöD 3,00 3,00

AUSZUBI 3,00 3,00

TVK 69,00 69,00

NV-Bühne 94,00 94,00

Zusammen: 283,00 283,00

Insgesamt: 283,00 283,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 10.062,8 10.163,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.564,7 1.564,7

3. Ausgaben für Investitionen 111,0 101,0

Zusammen: 11.738,5 11.828,7

Abzüglich Einnahmen: 1.700,9 1.791,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 10.037,6 10.037,6

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 489,2 489,2

2. Zuwendungen der Kommunen 3.348,4 3.348,4

3. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

6.200,0 6.200,0

Zusammen: 10.037,6 10.037,6
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 2,00 2,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,00 1,00

E 9b TVöD 3,00 3,00

E 8 TVöD 2,00 2,00

E 7 TVöD 1,00 1,00

E 6 TVöD 5,00 5,00

E 5 TVöD 3,00 3,00

E 4 TVöD 9,00 9,00

E 3 TVöD 3,00 3,00

E 2 TVöD 9,00 9,00

E 1 TVöD 1,00 1,00

TVK 47,00 47,00

NV-Bühne 88,00 88,00

Zusammen: 175,00 175,00

Insgesamt: 175,00 175,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 8.934,6 9.109,1

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.941,6 1.965,5

3. Ausgaben für Investitionen 300,0 300,0

Zusammen: 11.176,2 11.374,6

Abzüglich Einnahmen: 1.428,6 1.450,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 9.747,6 9.924,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 267,6 267,6

2. Zuwendungen der Kommunen 9.180,0 9.356,9

3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trä-
gerzuschuss

300,0 300,0

Zusammen: 9.747,6 9.924,5
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 9b TVöD 7,00 7,00

E 8 TVöD 1,00 1,00

E 6 TVöD 7,00 7,00

E 5 TVöD 19,00 19,00

E 4 TVöD 13,00 13,00

NV Bühne 59,00 59,00

TVK 50,00 50,00

Zusammen: 157,00 157,00

Insgesamt: 157,00 157,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Symphonieorchester gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 2.525,0 2.525,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 424,2 374,2

3. Ausgaben für Investitionen 60,0 0,0

Zusammen: 3.009,2 2.899,2

Abzüglich Einnahmen: 331,9 281,9

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 2.677,3 2.617,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 451,3 451,3

2. Zuwendungen der Kommunen 175,4 175,4

3. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

2.050,6 1.990,6

Zusammen: 2.677,3 2.617,3

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 3,00 3,00

E 8 TVöD 1,90 1,90

E 7 TVöD 0,90 0,90

TVK 34,25 34,25

Zusammen: 40,05 40,05

Insgesamt: 40,05 40,05
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutsche Bläserakademie GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 3.881,4 3.923,8

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 320,1 320,1

3. Ausgaben für Investitionen 12,0 12,0

Zusammen: 4.213,5 4.255,9

Abzüglich Einnahmen: 320,4 320,4

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 3.893,1 3.935,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 431,2 431,2

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes (geplante Zuwendungen für Blä-
serakademie/Aus- und Weiterbildung)

874,9 904,6

3. Zuwendungen der Sitzgemeinde 35,7 35,7

4. Zuwendungen des Landkreises Leip-
zig

153,5 153,5

5. Zuwendungen des Kulturraumes 2.389,0 2.401,7

6. Zuwendungen und Zuschüsse weite-
rer Dritter

8,8 8,8

Zusammen: 3.893,1 3.935,5

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 1,00 1,00

E 15Ü TVöD 1,00 1,00

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,00 1,00

E 9c TVöD 1,00 1,00

E 8 2,00 2,00

E 3 2,00 2,00

TVK 34,00 34,00

Zusammen: 43,00 43,00

Insgesamt: 43,00 43,00
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 6.289,6 6.430,7

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.149,0 1.099,0

3. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0

Zusammen: 7.438,6 7.529,7

Abzüglich Einnahmen: 3.933,0 3.933,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 3.505,6 3.596,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 381,6 381,6

2. Zuwendungen der Kommunen 3.124,0 3.124,0

3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trä-
gerzuschuss

0,0 91,1

Zusammen: 3.505,6 3.596,7

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,75 1,75

E 8 TVöD 2,75 2,75

E 6 TVöD 2,75 2,75

TVK 74,00 74,00

Zusammen: 83,25 83,25

Insgesamt: 83,25 83,25

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 13.333,3 13.600,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 4.398,2 4.234,7

3. Ausgaben für Investitionen 180,0 180,0

Zusammen: 17.911,5 18.014,7

Abzüglich Einnahmen: 2.544,0 2.564,8

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 15.367,5 15.449,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 1.322,1 1.322,1

2. Zuwendungen des Bundes 247,7 0,0

3. Zuwendungen der Kommunen 6.165,1 6.165,1

4. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

7.000,0 7.000,0

5. Zuwendungen und Zuschüsse weite-
rer Dritter

632,6 962,7

Zusammen: 15.367,5 15.449,9
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 2,00 2,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 10 TVöD 1,00 1,00

E 9a TVöD 1,00 1,00

E 9b TVöD 1,00 1,00

E 9c TVöD 3,00 3,00

E 8 TVöD 6,00 6,00

E 7 TVöD 3,00 3,00

E 6 TVöD 16,00 16,00

E 5 TVöD 34,00 34,00

E 4 TVöD 11,00 11,00

E 3 TVöD 2,00 2,00

E 2 TVöD 8,00 8,00

AUSZUBI 6,00 6,00

NV-Bühne 108,00 107,00

TVK 57,00 57,00

Zusammen: 260,00 259,00

Insgesamt: 260,00 259,00
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 29.200,0 29.700,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 9.015,2 8.550,0

3. Ausgaben für Investitionen 738,0 734,0

Zusammen: 38.953,2 38.984,0

Abzüglich Einnahmen: 3.908,9 3.880,1

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 35.044,3 35.103,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 2.124,2 2.124,2

2. a Zuwendungen der Kommunen (regu-
lärer Betrieb)

32.012,3 32.012,3

2. b Zuwendungen der Kommunen (Son-
derzuschuss Miete Interimsspielstätte)

608,0 19,0

3. Entnahme aus Kapitalrücklage / Trä-
gerzuschuss

299,8 948,4

Zusammen: 35.044,3 35.103,9

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

AT 3,00 3,00

E 13 TVöD 1,00 1,00

E 12 TVöD 1,00 1,00

E 11 TVöD 1,00 1,00

E 10 TVöD 2,00 2,00

E 9a TVöD 4,00 4,00

E 9b TVöD 9,90 9,90

E 8 TVöD 18,50 18,50

E 7 TVöD 24,90 24,90

E 6 TVöD 12,77 12,77

E 5 TVöD 79,50 79,50

E 4 TVöD 5,00 5,00

E 3 TVöD 3,50 3,50

E 2 TVöD 0,50 0,50

TVK 95,75 95,75

NV Bühne 168,07 168,07

Zusammen: 430,39 430,39

Insgesamt: 430,39 430,39

686 56 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
im Inland

12.712,0 7.834,5 8.175,8
187 12.045,3 (+838,9) (+1.234,9)

6.995,6 6.940,9
368
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 720,0 300,0

davon fällig:

2024 bis zu 140,0

2025 bis zu 440,0 150,0

2026 bis zu 140,0 150,0

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 300,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 150,0

2026 bis zu 150,0

2027 ff. bis zu

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          4.877,5 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             341,3 T€  mehr
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- AG Animationsfilm e.V.
- AG Kurzfilm e.V.
- Cinémathèque Leipzig e.V.
- Deutsches Institut für Animationsfilm e.V.
- Dresdner Sinfoniker e.V.
- Filminitiative Dresden e.V.
- Filmverband Sachsen e.V.
- Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.
- Kunstbauerkino e.V.
- kurzsuechtig e.V.
- Landesverband der Freien Theater in Sachsen e.V.
- Landesverband Soziokultur Sachsen e.V.
- MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN - Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur e. V.
- Musikfest Erzgebirge gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
- projekttheater dresden e.V.
- Sächsischer Blasmusikverband e.V.
- Sächsischer Chorverband e.V.
- Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V.
- Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V.
- Sächsischer Literaturrat e.V.
- Sächsischer Musikrat e.V.
- LOFFT Theaterbetriebe gGmbH
- FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH
- Schaubühne Lindenfels gAG
- Sächsische Mozartgesellschaft e.V.
- Sächsischer Verein zur Förderung des kulturellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Theatergruppen e.V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch 
Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Darstellenden Kunst und Musikpflege, der Bildenden Kunst, nicht-
staatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur. Die Stiftung Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg soll in den Jahren 2021 
bis 2023 mit jeweils 30,0 T€ unterstützt werden, um eine Entwicklungskonzeption zu erarbeiten und umzusetzen.

3. Zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Unterstützung von Laien-Orchestern, Musikvereinen und 
Musikschulen sowie zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung von Fahrtkosten für Sächsische Ensembles des instrumentalen und 
vokalen Laienmusizierens erhält der Sächsische Musikrat e.V. Mittel in Höhe von bis zu 600,0 T€ p. a.

4. die Förderung der Schauplatz Eisenbahn gGmbH mit dem Ziel, diesen mit seinem wertvollen Bestand an historischen Fahrzeugen im 
Sinne der ICOM-Kriterien (internationale Museumsstandards) weiterzuentwickeln und dessen Professionalisierung wirtschaftlich mit je 
100,0 T€ p. a. abzusichern.

5. zur Umsetzung des Projektes Servicestelle Inklusion im Kulturbereich erhält der Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. Mittel über 
die institutionelle Förderung in Höhe von 150,0 T€ in 2023 und 157,5 T€ in 2024.

6. die Finanzierung der Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals “Politik im freien Theater“ im Jahr 2025. Der Lan-
desanteil beträgt 300,0 T€.

7. die Unterstützung des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e. V. im Rahmen der Kultur-
pflege in der UNESCO-Welterbe-Montanregion Erzgebirge/Krušnohoí in Höhe von je 50,0 T€ in den Jahren 2023 und 2024.

8. die Unterstützung des Lindenfels Westflügel e. V. zur Weiterentwicklung des landesweit und international bedeutenden Figurenthea-
terstandorts in Höhe von 135,0 T€ in 2023 und je 140,0 T€ in den Jahren 2024 bis 2026.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Musikrates e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 578,1 793,2 659,0 659,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 452,7 502,0 487,2 497,6

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

9,7 22,4 21,0 21,0

4. Ausgaben für Investitionen 496,8 426,4 413,0 413,0

Zusammen: 1.537,3 1.744,0 1.580,2 1.590,6

Abzüglich Einnahmen: 409,4 471,8 357,5 387,6

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.127,9 1.272,2 1.222,7 1.203,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 1.060,0 1.085,0 1.107,2 1.107,2

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

10,1 21,0 21,0

3. Zuwendungen des Bundes 57,8 38,0 3,6 36,0

4. Zuwendungen der Kommunen 0,0 25,0 20,0 30,8

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

0,0 124,2 70,9 8,0

Zusammen: 1.127,9 1.272,2 1.222,7 1.203,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 14 1,00 1,00 1,00

E 13 0,00 1,00 1,00

E 11 1,90 1,90 1,90

E 9b 2,80 2,80 2,80

E 8 1,00 1,00 1,00

E 3 0,15 0,15 0,15

Zusammen: 6,85 7,85 7,85

Insgesamt: 6,85 7,85 7,85
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 462,0 520,5 531,7 531,7

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 883,6 956,5 798,4 798,4

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 40,0 40,0 40,0 40,0

Zusammen: 1.385,6 1.517,0 1.370,1 1.370,1

Abzüglich Einnahmen: 243,7 255,0 202,9 202,9

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.141,9 1.262,0 1.167,2 1.167,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (institu-
tionelle Förderung)

409,5 403,0 426,7 426,7

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes 

289,0 170,0 72,0 72,0

3. Zuwendungen des Bundes 25,0 40,0 22,5 22,5

4. Zuwendungen der Kommunen 286,4 400,0 350,0 350,0

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

132,0 249,0 296,0 296,0

Zusammen: 1.141,9 1.262,0 1.167,2 1.167,2

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 14 1,00 0,00 0,00

E 12 0,00 1,00 1,00

E 11 3,00 4,00 4,00

E 10 0,00 2,00 2,00

E 9 b 0,00 3,50 3,50

E 8 0,00 2,50 2,50

Zusammen: 4,00 13,00 13,00

Insgesamt: 4,00 13,00 13,00

Die Vergütung der Beschäftigten des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit lediglich in Anlehnung an den TV-L. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt Internationales Filmfestival für Kinder und 
junges Publikum SCHLINGEL sowie sonstigen Projekten sind in den Personalkosten enthalten, im Stellenplan aufgrund der Stellenbe-
fristungen nicht berücksichtigt.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 532,2 563,4 544,3 544,3

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 274,1 170,6 112,0 106,0

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 806,3 734,0 656,3 650,3

Abzüglich Einnahmen: 191,2 128,5 52,3 52,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 615,1 605,5 604,0 598,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (institu-
tionelle Förderung)

489,5 490,0 495,5 484,5

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

95,6 74,0 72,0 72,0

3. Zuwendungen des Bundes 30,0 36,5 36,5 36,5

4. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

0,0 5,0 0,0 5,0

Zusammen: 615,1 605,5 604,0 598,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 14 1,00 0,00 0,00

E 13 0,00 1,00 1,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 10 3,25 3,25 3,25

E 9b 2,55 2,76 2,76

E 8 1,25 1,30 1,30

Zusammen: 9,05 9,31 9,31

Insgesamt: 9,05 9,31 9,31
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filmverbandes Sachsen e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 231,0 230,3 292,1 290,9

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 159,9 180,0 40,0 40,8

3. Zuweisungen und Zuwendungen 
(ohne Investitionen)

0,0 0,0 68,7 70,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 2,5 3,0

Zusammen: 390,9 410,3 403,3 404,7

Abzüglich Einnahmen: 157,9 61,3 25,2 25,7

Mithin Zuwendungsbedarf: 233,0 349,0 378,1 379,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 216,9 330,0 337,3 337,3

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

2,1 0,0 3,0 3,0

4. Zuwendungen der Kommunen 14,0 14,0 14,0 14,7

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

0,0 5,0 23,8 24,0

Zusammen: 233,0 349,0 378,1 379,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13*) 1,25 1,00 1,00

E 11*) 2,50 0,00 0,00

E 10*) 0,00 2,80 2,80

ohne Eingruppierung (Förderung 
durch Jobcenter)

0,00 1,00 1,00

Zusammen: 3,75 4,80 4,80

Insgesamt: 3,75 4,80 4,80

Bei den Angaben zum Ist 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.

*) Die Vergütung der Beschäftigten des Filmverbandes Sachsen e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit lediglich in Anlehnung an den 
TV-L.
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Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der LOFFT Theaterbetriebe gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 704,5 812,2 929,8 948,9

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 389,8 573,1 485,9 525,0

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

445,7 129,4 127,9 127,9

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 1.540,0 1.514,7 1.543,6 1.601,8

Abzüglich Einnahmen: 569,7 342,2 334,7 347,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 970,3 1.172,5 1.208,9 1.254,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (Institu-
tionelle Förderung)

322,0 268,0 286,9 286,9

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes 

39,2 100,0 108,0 63,0

3. Zuwendungen des Bundes 104,4 129,0 42,3 69,2

4. Zuwendungen der Kommunen 473,8 627,5 613,6 629,0

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

30,9 48,0 158,1 206,4

Zusammen: 970,3 1.172,5 1.208,9 1.254,5

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 1,00 1,00 1,00

E 11 0,00 0,88 0,88

E 9a 4,00 4,00 4,00

E 8 1,00 0,88 0,88

E 7 3,00 2,64 2,64

E 5 2,00 2,38 2,38

Zusammen: 11,00 11,78 11,78

Insgesamt: 11,00 11,78 11,78
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Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne Lindenfels gAG

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 416,3 493,0 457,8 467,8

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.151,2 812,0 855,0 900,0

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 1.567,5 1.305,0 1.312,8 1.367,8

Abzüglich Einnahmen: 324,9 200,0 200,0 200,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.242,6 1.105,0 1.112,8 1.167,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (Institu-
tionelle Förderung)

250,0 280,0 287,8 287,8

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

40,0 0,0 0,0 0,0

3. Zuwendungen des Bundes 396,5 200,0 200,0 200,0

4. Zuwendungen der Kommunen 451,2 550,0 525,0 550,0

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

104,9 75,0 100,0 130,0

Zusammen: 1.242,6 1.105,0 1.112,8 1.167,8

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

Außertariflich (Vorstand) 3,00 2,00 2,00

E 10 1,00 2,00 2,00

E 9b 7,00 6,00 6,00

E 3 0,60 0,60 1,00

Azubi 1,00 1,00 1,00

BuFDi 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 13,60 12,60 13,00

Insgesamt: 13,60 12,60 13,00

Die Vergütung der Beschäftigten der Schaubühne Lindenfels gAG erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der fehlenden 
Tarifbindung und der Vertragsfreiheit bisher lediglich in Anlehnung an Tarifverträge für den öffentlichen Dienst.
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Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filminitiative Dresden e.V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 550,6 550,6

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 280,2 280,2

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0

Zusammen: 830,8 830,8

Abzüglich Einnahmen: 81,8 81,8

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 0,0 749,0 749,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freitstaates 287,8 287,8

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

83,5 83,5

3. Zuwendungen des Bundes 23,2 23,2

4. Zuwendungen der Kommunen 137,0 137,0

5. Zuwendungen anderer Zuwendungs-
geber

217,5 217,5

Zusammen: 749,0 749,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 2,00 2,00

E 9b 2,50 2,50

E 8 1,75 1,75

Zusammen: 6,25 6,25

Insgesamt: 6,25 6,25

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022

Soll VE 2023 720,0 140,0 440,0 140,0

Soll VE 2024 300,0 150,0 150,0

Verpfl. aus VE 0,0 140,0 590,0 290,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          5.716,4 T€  weniger
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- AG Animationsfilm e.V.
- AG Kurzfilm e.V.
- Cinémathèque Leipzig e.V.
- Deutsches Institut für Animationsfilm e.V.
- Dresdner Sinfoniker e.V.
- Filminitiative Dresden e.V.
- Filmverband Sachsen e.V.
- Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.
- Kunstbauerkino e.V.
- kurzsuechtig e.V.
- Landesverband der Freien Theater in Sachsen e.V.
- Landesverband Soziokultur Sachsen e.V.
- MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN - Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur e. V.
- Musikfest Erzgebirge gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
- projekttheater dresden e.V.
- Sächsischer Blasmusikverband e.V.
- Sächsischer Chorverband e.V.
- Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V.
- Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V.
- Sächsischer Literaturrat e.V.
- Sächsischer Musikrat e.V.
- LOFFT Theaterbetriebe gGmbH
- FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH
- Schaubühne Lindenfels gAG
- Sächsische Mozartgesellschaft e.V.
- Sächsischer Verein zur Förderung des kulturellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Theatergruppen e.V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch 
Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Darstellenden Kunst und Musikpflege, der Bildenden Kunst, nicht-
staatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur. Die Stiftung Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg soll in den Jahren 2021 
bis 2023 mit jeweils 30,0 T€ unterstützt werden, um eine Entwicklungskonzeption zu erarbeiten und umzusetzen.

3. Zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Unterstützung von Laien-Orchestern, Musikvereinen und 
Musikschulen sowie zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung von Fahrtkosten für Sächsische Ensembles des instrumentalen und 
vokalen Laienmusizierens erhält der Sächsische Musikrat e.V. Mittel in Höhe von bis zu 500,0 T€ p. a.

4. die Förderung der Schauplatz Eisenbahn gGmbH mit dem Ziel, diesen mit seinem wertvollen Bestand an historischen Fahrzeugen im 
Sinne der ICOM-Kriterien (internationale Museumsstandards) weiterzuentwickeln und dessen Professionalisierung wirtschaftlich mit je 
100,0 T€ p. a. abzusichern.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Musikrates e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 578,1 793,2 659,0 659,0

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 452,7 502,0 487,2 497,6

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

9,7 22,4 21,0 21,0

4. Ausgaben für Investitionen 496,8 426,4 413,0 413,0

Zusammen: 1.537,3 1.744,0 1.580,2 1.590,6

Abzüglich Einnahmen: 409,4 471,8 357,5 387,6

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.127,9 1.272,2 1.222,7 1.203,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 1.060,0 1.085,0 1.107,2 1.107,2

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

10,1 21,0 21,0

3. Zuwendungen des Bundes 57,8 38,0 3,6 36,0

4. Zuwendungen der Kommunen 0,0 25,0 20,0 30,8

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

0,0 124,2 70,9 8,0

Zusammen: 1.127,9 1.272,2 1.222,7 1.203,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 14 1,00 1,00 1,00

E 13 0,00 1,00 1,00

E 11 1,90 1,90 1,90

E 9b 2,80 2,80 2,80

E 8 1,00 1,00 1,00

E 3 0,15 0,15 0,15

Zusammen: 6,85 7,85 7,85

Insgesamt: 6,85 7,85 7,85
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 462,0 520,5 531,7 531,7

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 883,6 956,5 798,4 798,4

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 40,0 40,0 40,0 40,0

Zusammen: 1.385,6 1.517,0 1.370,1 1.370,1

Abzüglich Einnahmen: 243,7 255,0 202,9 202,9

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.141,9 1.262,0 1.167,2 1.167,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (institu-
tionelle Förderung)

409,5 403,0 426,7 426,7

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes 

289,0 170,0 72,0 72,0

3. Zuwendungen des Bundes 25,0 40,0 22,5 22,5

4. Zuwendungen der Kommunen 286,4 400,0 350,0 350,0

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

132,0 249,0 296,0 296,0

Zusammen: 1.141,9 1.262,0 1.167,2 1.167,2

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 14 1,00 0,00 0,00

E 12 0,00 1,00 1,00

E 11 3,00 4,00 4,00

E 10 0,00 2,00 2,00

E 9 b 0,00 3,50 3,50

E 8 0,00 2,50 2,50

Zusammen: 4,00 13,00 13,00

Insgesamt: 4,00 13,00 13,00

Die Vergütung der Beschäftigten des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit lediglich in Anlehnung an den TV-L. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt Internationales Filmfestival für Kinder und 
junges Publikum SCHLINGEL sowie sonstigen Projekten sind in den Personalkosten enthalten, im Stellenplan aufgrund der Stellenbe-
fristungen nicht berücksichtigt.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 532,2 563,4 544,3 544,3

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 274,1 170,6 112,0 106,0

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 806,3 734,0 656,3 650,3

Abzüglich Einnahmen: 191,2 128,5 52,3 52,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 615,1 605,5 604,0 598,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (institu-
tionelle Förderung)

489,5 490,0 495,5 484,5

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

95,6 74,0 72,0 72,0

3. Zuwendungen des Bundes 30,0 36,5 36,5 36,5

4. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

0,0 5,0 0,0 5,0

Zusammen: 615,1 605,5 604,0 598,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 14 1,00 0,00 0,00

E 13 0,00 1,00 1,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 10 3,25 3,25 3,25

E 9b 2,55 2,76 2,76

E 8 1,25 1,30 1,30

Zusammen: 9,05 9,31 9,31

Insgesamt: 9,05 9,31 9,31
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Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filmverbandes Sachsen e. V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 231,0 230,3 292,1 290,9

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 159,9 180,0 40,0 40,8

3. Zuweisungen und Zuwendungen 
(ohne Investitionen)

0,0 0,0 68,7 70,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 2,5 3,0

Zusammen: 390,9 410,3 403,3 404,7

Abzüglich Einnahmen: 157,9 61,3 25,2 25,7

Mithin Zuwendungsbedarf: 233,0 349,0 378,1 379,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates 216,9 330,0 337,3 337,3

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

2,1 0,0 3,0 3,0

4. Zuwendungen der Kommunen 14,0 14,0 14,0 14,7

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

0,0 5,0 23,8 24,0

Zusammen: 233,0 349,0 378,1 379,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13*) 1,25 1,00 1,00

E 11*) 2,50 0,00 0,00

E 10*) 0,00 2,80 2,80

ohne Eingruppierung (Förderung 
durch Jobcenter)

0,00 1,00 1,00

Zusammen: 3,75 4,80 4,80

Insgesamt: 3,75 4,80 4,80

Bei den Angaben zum Ist 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.

*) Die Vergütung der Beschäftigten des Filmverbandes Sachsen e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit lediglich in Anlehnung an den 
TV-L.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der LOFFT Theaterbetriebe gGmbH

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 704,5 812,2 929,8 948,9

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 389,8 573,1 485,9 525,0

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

445,7 129,4 127,9 127,9

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 1.540,0 1.514,7 1.543,6 1.601,8

Abzüglich Einnahmen: 569,7 342,2 334,7 347,3

Mithin Zuwendungsbedarf: 970,3 1.172,5 1.208,9 1.254,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (Institu-
tionelle Förderung)

322,0 268,0 286,9 286,9

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes 

39,2 100,0 108,0 63,0

3. Zuwendungen des Bundes 104,4 129,0 42,3 69,2

4. Zuwendungen der Kommunen 473,8 627,5 613,6 629,0

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

30,9 48,0 158,1 206,4

Zusammen: 970,3 1.172,5 1.208,9 1.254,5

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 1,00 1,00 1,00

E 11 0,00 0,88 0,88

E 9a 4,00 4,00 4,00

E 8 1,00 0,88 0,88

E 7 3,00 2,64 2,64

E 5 2,00 2,38 2,38

Zusammen: 11,00 11,78 11,78

Insgesamt: 11,00 11,78 11,78
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Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne Lindenfels gAG

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 416,3 493,0 457,8 467,8

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.151,2 812,0 855,0 900,0

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Zusammen: 1.567,5 1.305,0 1.312,8 1.367,8

Abzüglich Einnahmen: 324,9 200,0 200,0 200,0

Mithin Zuwendungsbedarf: 1.242,6 1.105,0 1.112,8 1.167,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freistaates (Institu-
tionelle Förderung)

250,0 280,0 287,8 287,8

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

40,0 0,0 0,0 0,0

3. Zuwendungen des Bundes 396,5 200,0 200,0 200,0

4. Zuwendungen der Kommunen 451,2 550,0 525,0 550,0

5. Zuwendungen anderer öffentlicher 
Zuwendungsgeber

104,9 75,0 100,0 130,0

Zusammen: 1.242,6 1.105,0 1.112,8 1.167,8

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

Außertariflich (Vorstand) 3,00 2,00 2,00

E 10 1,00 2,00 2,00

E 9b 7,00 6,00 6,00

E 3 0,60 0,60 1,00

Azubi 1,00 1,00 1,00

BuFDi 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 13,60 12,60 13,00

Insgesamt: 13,60 12,60 13,00

Die Vergütung der Beschäftigten der Schaubühne Lindenfels gAG erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der fehlenden 
Tarifbindung und der Vertragsfreiheit bisher lediglich in Anlehnung an Tarifverträge für den öffentlichen Dienst.
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filminitiative Dresden e.V.

Ausgaben: Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Personalausgaben 550,6 550,6

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 280,2 280,2

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 
Investitionen)

0,0 0,0

4. Ausgaben für Investitionen 0,0 0,0

Zusammen: 830,8 830,8

Abzüglich Einnahmen: 81,8 81,8

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 0,0 749,0 749,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:

Ist 2021
T€

Soll 2022
T€

Soll 2023
T€

Soll 2024
T€

1. Zuwendungen des Freitstaates 287,8 287,8

2. Sonstige Zuwendungen des Freistaa-
tes

83,5 83,5

3. Zuwendungen des Bundes 23,2 23,2

4. Zuwendungen der Kommunen 137,0 137,0

5. Zuwendungen anderer Zuwendungs-
geber

217,5 217,5

Zusammen: 749,0 749,0

Stellenplan: Soll 2022
Stellenanzahl

Soll 2023
Stellenanzahl

Soll 2024
Stellenanzahl

Beschäftigte

E 13 2,00 2,00

E 9b 2,50 2,50

E 8 1,75 1,75

Zusammen: 6,25 6,25

Insgesamt: 6,25 6,25

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 0,0 0,0

Soll VE 2022

Soll VE 2023

Soll VE 2024 300,0 150,0 150,0

Verpfl. aus VE 0,0 150,0 150,0

Summe der Titelgruppe 14.511,1 20.421,7 21.137,3
14.073,3 (+2.978,3) (+3.418,1)

17.443,4 17.719,2
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- 
und Förderprogramme des Bundes

883 57 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

--- 300,0 700,0
187 124,5 (+300,0) (+700,0)

--- ---

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 1.200,0

davon fällig:

2024 bis zu 700,0

2025 bis zu 500,0

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             300,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             400,0 T€  mehr

Der Titel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.
Veranschlagt sind Mittel für das zukünftige Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 1.200,0 700,0 500,0

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 700,0 500,0

Erläuterung (GE SR):

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

Summe der Titelgruppe 862,4 1.509,3 3.684,3
942,3 (+300,0) (+700,0)

1.209,3 2.984,3

60 Zuweisungen und Zuschüsse nach 
dem SächsKRG

633 60 Zuweisungen für laufende Zwecke an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

33.593,4 36.669,6 36.669,6
187 33.593,4 (+3.076,2) (+3.076,2)

33.593,4 33.593,4

637 60 Zuweisungen für laufende Zwecke an 
Kulturräume

31.929,1 34.852,9 34.852,9
187 31.928,6 (+2.923,8) (+2.923,8)

31.929,1 31.929,1
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12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
883 60 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

1.000,0 4.225,0 4.225,0
187 1.287,4 (+3.200,0) (+3.200,0)

1.025,0 1.025,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          3.225,0 T€  mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen der regiona-
len Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von 1.025,0 T€ p. a.
Zudem sind zeitlich befristete Verstärkungsmittel in Höhe von 3.200,0 T€ in 2023 und 3.200,0 T€ in 2024 für die Kulturräume nach Maß-
gabe des § 1 Abs. 2 SächsKRVO ausschließlich für investive Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 SächsKRG zur 
Absicherung und Unterstützung struktureller und investiver Maßnahmen in Kulturräumen gemäß § 1 SächsKRG eingestellt.

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen der regiona-
len Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von 1.025,0 T€ p. a.

Summe der Titelgruppe 74.022,5 76.222,5 76.222,5
73.552,6 (+9.200,0) (+9.200,0)

67.022,5 67.022,5

63 Maßnahmen und Projekte für die 
Vorbereitung und die Durchfüh-
rung der Veranstaltung “Kultur-
hauptstadt Europas 2025“

883 63 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

1.250,0 1.850,0 1.650,0
187 750,0 (+600,0) (+400,0)

1.250,0 1.250,0

Summe der Titelgruppe 2.500,0 3.100,0 2.900,0
2.500,0 (+600,0) (+400,0)

2.500,0 2.500,0

64 Vermögenserfassung/Vermögens-
bewertung von Kulturgut

682 64 Zuschüsse zum laufenden Betrieb 1.569,2 1.619,2
183 (0,0) (0,0)

1.569,2 1.619,2

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.569,2 T€  mehr

Umsetzung einschließlich Stellenplan von Kapitel 12 02 Titel 682 58

Die Maßnahmen zur digitalen Inventarisierung, Provenienzrecherche und Bewertung sollen auch nach 2024 fortgesetzt werden. Eine 
Veranschlagung soll ab dem Doppelhaushalt 2025/2026 bei 12 85/682 01 erfolgen, entsprechende Mittel und Stellen sind umzusetzen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.569,2 T€  mehr

Umsetzung einschließlich Stellenplan von Kapitel 12 02 Titel 682 58
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12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 1.569,2 1.619,2
(0,0) (0,0)

1.569,2 1.619,2

66 “Stiftung Deutsches Hygiene-
Museum“ Dresden

671 66 Beteiligung an den Betriebskosten 2.990,0 3.069,7 3.162,1
183 2.990,0 (+79,7) (+172,1)

2.990,0 2.990,0

Vermerk (HFA):

2023: Die Ausgaben in Höhe von 569,7 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsmi-
nisterium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der “Stiftung Deutsches 
Hygiene-Museum“ ebenfalls 569,7 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 662,1 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsmi-
nisterium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der “Stiftung Deutsches 
Hygiene-Museum“ ebenfalls 662,1 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

Vermerk (GE SR):

2023: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsmi-
nisterium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der “Stiftung Deutsches 
Hygiene-Museum“ ebenfalls 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsmi-
nisterium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der “Stiftung Deutsches 
Hygiene-Museum“ ebenfalls 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

894 66 Zuschüsse für Investitionen an öffentli-
che Einrichtungen

100,0 20,3 ---
183 0,0 (-79,7) (-100,0)

100,0 100,0

Vermerk (HFA):

2023: Die Ausgaben in Höhe von 20,3 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsminis-
terium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 20,3 T€ zur 
Verfügung stellt.

Vermerk (GE SR):

2023: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsmi-
nisterium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ 
zur Verfügung stellt. 

2024: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsmi-
nisterium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ 
zur Verfügung stellt.

Summe der Titelgruppe 3.265,0 3.765,0 3.337,1
3.165,0 (0,0) (+72,1)

3.765,0 3.265,0
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12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsi-
sche Gedenkstätten zur Erinne-
rung an die Opfer politischer 
Gewaltherrschaft

685 67 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.552,8 4.577,6 4.927,0
195 3.479,7 (+566,0) (+500,0)

4.011,6 4.427,0

Summe der Titelgruppe 3.632,8 4.707,6 4.977,0
3.505,1 (+566,0) (+500,0)

4.141,6 4.477,0

68 Errichtung und Neukonzeptionie-
rung von Gedenkstätten

883 68 Zuweisungen für Investitionen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

26,4 --- ---
195 219,4 (0,0) (0,0)

--- ---

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 998,1

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 998,1

2026 bis zu

2027 ff. bis zu

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021

Soll VE 2022

Soll VE 2023 998,1 998,1

Soll VE 2024

Verpfl. aus VE 998,1

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 336,0 418,5 90,5
1.042,9 (0,0) (0,0)

418,5 90,5
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Gesamtausgaben 130.373,5 152.542,3 156.984,9
130.080,9 (+14.344,3) (+14.990,2)

138.198,0 141.994,7
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Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 12 06Staatsministerin für Kultur und Tourismus Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher 
Zuwendungen

230,0 781,4 781,4
652 230,0 (+400,0) (+400,0)

381,4 381,4

Titelgruppe(n)

51 Tourismus

547 51 Fachbezogene Sachausgaben, soweit 
andere Titel der Titelgruppe nicht in 
Betracht kommen

1.300,0 1.000,0 625,0
652 125,0 (0,0) (-775,0)

1.000,0 1.400,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             300,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             375,0 T€  weniger

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der prädikatisierten 
  Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben,
- Ausgaben für Preise,
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z.B. Marktforschung) bzw. 
  Fachberatung zur Umsetzung der jeweils geltenden Sächsischen Tourismusstrategie,
- Ausgaben für das Projekt “Kultur und Tourismus“,
- Ausgaben für Kosten bzgl. der Verurteilungen aus Klageverfahren,
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen,
- Ausgaben zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie zum Masterplan Tourismus Sachsen,
- Ausgaben zur Erarbeitung einer Studie zum Radtourismus im Freistaat Sachsen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             300,0 T€  weniger
2024 gegenüber 2023             400,0 T€  mehr

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der prädikatisierten 
  Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben,
- Ausgaben für Preise und die Durchführung eines Wettbewerbs zur Umsetzung von innovativen Projekten zu Zukunftsthemen im 
  Tourismus in 2024 i.H.v. 1 Mio. Euro,
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z.B. Marktforschung) bzw. 
  Fachberatung zur Umsetzung der jeweils geltenden Sächsischen Tourismusstrategie,
- Ausgaben für das Projekt “Kultur und Tourismus“
- Ausgaben für Kosten bzgl. der Verurteilungen aus Klageverfahren
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen
- Ausgaben zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie zum Masterplan Tourismus Sachsen

685 51 Zuschüsse für touristische Marketing-
projekte und Projekte der Destinations-
entwicklung sowie für sonstige Projekte

3.500,0 5.400,0 5.400,0
652 3.403,9 (+600,0) (+600,0)

4.800,0 4.800,0
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 51

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.900,0 T€  mehr

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten mit Maßnahmen der Destinationsentwicklung zur Entwicklung wettbe-
werbsfähiger Destinationen im Tourismus Sachsens, auch zur Unterstützung beim digitalen Wandel und von Innovationen, sowie touris-
tischer Marketingmaßnahmen der Destinationsmanagementorganisationen (DMO) und der förderfähigen Mitglieder des 
Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) bzw. für diese Maßnahmen der DMO zu den zwei sächsischen Welterbestätten (0,5 
Mio. Euro p.a.) - für die Montanregion Erzgebirge/Krušnohori im Benehmen mit dem Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. mit nach-
frage- und marktgerechten Maßnahmen, incl. Marktforschung, auf Grundlage der aktuellen sächsischen Tourismusstrategie.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen beson-
dere Beachtung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 
20. November 2020 (SächsABl. S. 1379), in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.300,0 T€  mehr

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten mit Maßnahmen der Destinationsentwicklung zur Entwicklung wettbe-
werbsfähiger Destinationen im Tourismus Sachsens, auch zur Unterstützung beim digitalen Wandel und von Innovationen, sowie touris-
tischer Marketingmaßnahmen der Destinationsmanagementorganisationen (DMO) und der förderfähigen Mitglieder des 
Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) bzw. für diese Maßnahmen der DMO zu den sächsischen Welterbestätten (0,5 Mio. 
Euro p.a.) mit nachfrage- und marktgerechten Maßnahmen, incl. Marktforschung, auf Grundlage der aktuellen sächsischen Tourismus-
strategie.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen beson-
dere Beachtung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 
20. November 2020 (SächsABl. S. 1379), in der jeweils geltenden Fassung.

686 51 Zuschüsse für Projekte der Destinations-
entwicklung an den Landestourismus-
verband Sachsen e.V.

2.050,0 1.900,0 2.075,0
652 2.050,0 (+300,0) (+375,0)

1.600,0 1.700,0

Summe der Titelgruppe 15.730,0 16.100,0 16.076,5
15.278,9 (+900,0) (+200,0)

15.200,0 15.876,5

Neue Titelgruppe

52 Ganzjahrestourismus

Neuer Titel

891 52 Zuschüsse für Investitionen an öffentli-
che Unternehmen

1.800,0 1.800,0
652 (+1.800,0) (+1.800,0)
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Neuer Titel

892 52 Zuschüsse für Investitionen an private 
Unternehmen

1.800,0 1.800,0
652 (+1.800,0) (+1.800,0)

Summe der Titelgruppe 3.600,0 3.600,0
(+3.600,0) (+3.600,0)

Gesamtausgaben 23.780,8 30.121,6 30.474,7
20.480,7 (+4.900,0) (+4.200,0)

25.221,6 26.274,7
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 12 07Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

681 03 Stipendien für ausländische Studenten 270,5 270,5 270,5
142 77,0 (0,0) (0,0)

270,5 270,5

Erläuterung (HFA):

Mit einer Novellierung der Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien soll das Ziel der Förderung auf die Gewinnung von ausländi-
schen Studierenden zur Sicherung des Fach- und Führungskräftebedarfs für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ausgerichtet werden. 
Dabei sollen Vollzeitstipendien an ausländische Studierende im 1. Hochschulsemester im Sinne des Zukunftsvertrages “Studium und 
Lehre stärken“ vergeben werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des 
Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14), in der jeweils gel-
tenden Fassung.

Erläuterung (GE SR):

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des 
Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14), in der jeweils gel-
tenden Fassung.

685 05 HFA: Unterstützung Lehramtsausbildung

GE SR: Zuschüsse für laufende Zwecke 
an öffentlichen Einrichtungen

1.125,0 1.634,3 1.784,5
133 563,0 (+280,0) (+290,0)

1.354,3 1.494,5

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             509,3 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             150,2 T€  mehr

Die Mittel dienen der Umsetzung und langfristigen Implementierung des seit 2019 geförderten Konzeptes zur Kooperation zwischen der 
Technischen Universität Dresden und mehreren Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Stärkung des Berufsschullehramtes 
(OptLA). 
Die Mittel dienen auch der Konzeption und Umsetzung weiterer Modellstudiengänge im Bereich der Lehramtsausbildung: 350,0 T€ p.a. 
für die Kooperation zwischen der Universität Leipzig und Hochschule Zittau/Görlitz, 140,0 T€ in 2023 und 145,0 T€ in 2024 für die Stu-
fenausbildung an der Universität Leipzig und 140,0 T€ in 2023 und 145,0 T€ in 2024 für die Primarstufe Plus an der Technischen Univer-
sität Chemnitz. 

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             229,3 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             140,2 T€  mehr

Die Mittel dienen der Umsetzung und langfristigen Implementierung des seit 2019 geförderten Konzeptes zur Kooperation zwischen der 
Technischen Universität Dresden und mehreren Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Stärkung des Berufsschullehramtes 
(OptLA). 
Mittel in Höhe von 350,0 T€ p.a. sind für die Konzeption und Umsetzung weiterer Kooperationsprojekte zwischen Hochschulen im 
Bereich der Lehramtsausbildung veranschlagt.

685 08 Sächsisches Gastprofessorinnen-Pro-
gramm

500,0 500,0 500,0
139 150,0 (0,0) (0,0)

500,0 500,0
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 08

Erläuterung (HFA):

Die Mittel dienen der Finanzierung eines sächsischen Gastprofessorinnen-Programms. 
Das Gastprofessorinnen-Programm soll eine bessere Sichtbarkeit erhalten und weiterentwickelt werden. Ziel ist die Förderung von 
Frauen in der Wissenschaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule. Im Prozess soll die Koordinierungsstelle für 
Chancengleichheit unterstützen. 

Erläuterung (GE SR):

Die Mittel dienen der Finanzierung eines sächsischen Gastprofessorinnen-Programms. Ziel ist die Förderung von Frauen in der Wissen-
schaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule. 

685 09 Zuschüsse für den Internationalen Trai-
nerkurs an der Universität Leipzig

188,1 200,0 210,0
133 179,4 (+11,9) (+21,9)

188,1 188,1

685 10 Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musik-
hochschulen

750,0 1.000,0 1.000,0
133 750,0 (+250,0) (+250,0)

750,0 750,0

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             250,0 T€  mehr

Die Mittel dienen weiterhin der Unterstützung der Musikhochschulen und dem Ziel der Absicherung der Erhöhung der Lehrbeauftragten-
honorare. 
Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen 
Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt. § 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwen-
dung.

Erläuterung (GE SR):

Die Mittel dienen zur Unterstützung der Musikhochschulen. Damit soll die Erhöhung der Honorare der Lehrbeauftragten an den sächsi-
schen Musikhochschulen finanziell abgesichert werden.
Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen 
Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt. § 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwen-
dung.

685 11 Zuschüsse an Hochschulen als 
Anschubfinanzierung für Strukturwan-
delprojekte

4.500,0 4.500,0
133 (-500,0) (-500,0)

5.000,0 5.000,0

Neuer Titel

685 12 Zuschüsse für laufende Zwecke zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention

1.485,0 1.385,0
133 (+1.485,0) (+1.385,0)

Vermerk (HFA):

12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12. 
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12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 685 12

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.485,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             100,0 T€  weniger

Mittel i. H. v. 1.000,0 T€ p.a. dienen der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behin-
derung an Lehre und Forschung.
Das Projekt “Inklusive Bildung“ an der TU Dresden bzw. Universität Leipzig wird bis September 2025 fortgesetzt und mit insgesamt 
870,0 T€ unterstützt. 

Erläuterung (GE SR):

-

686 02 Zuschüsse an “Landeskonferenz Hoch-
schulsport Sachsen e.V.“

20,0 15,0 15,0
139 7,6 (+15,0) (+15,0)

*** ***

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind Zuwendungen an die “Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V.“ zur Stärkung des Hochschulsports, zur Unter-
stützung ihrer Arbeit und insbesondere zur Organisation und Durchführung des Sächsischen Hochschulsportfestes. 

Erläuterung (GE SR):

-

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 Zuschüsse für die Erstausstattung ein-
schließlich Forschungsgroßgeräte von 
Forschungsbauten gemäß Artikel 91b 
GG an Hochschulen

--- --- ---
133 4.980,4 (0,0) (0,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert. 
Die Soll-VE 2024 dient der Beschaffung der Erstausstattung für den Forschungsbau Global Hub für den Profilbereich “Global Connec-
tions and Comparisons“ an der Universität Leipzig.   

Erläuterung (GE SR):

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert. 
Die Soll-VE 2023 dient der Beschaffung der Erstausstattung für den Forschungsbau Global Hub für den Profilbereich “Global Connec-
tions and Comparisons“ an der Universität Leipzig.   
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Titelgruppe(n)

56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre 
stärken

Erläuterung (HFA):

Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020 und hat die Ziele, die hohe 
Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen sowie den Erhalt der Studienplatzkapazitäten sicherzustellen.

Schwerpunkt ist der Ausbau von dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen, 
mit Studium und Lehre befassten Personals an den Hochschulen. Die Mittel dienen u. a. der Absicherung der Lehramtsausbildung und 
der temporären Aufstockung der Kapazität sowie der Sicherung der hohen Qualität. Zudem werden zur Weiterentwicklung des Lehr-
amtsstudiums die Reformmodelle der Stufenausbildung an der Universität Leipzig und der Primarstufe plus an der Technischen Univer-
sität Chemnitz unterstützt. In 2024 sind Mittel i. H. v. bis zu 1.200,0 T€ zur Absicherung der Qualität in der Lehre durch Lehrbeauftragte 
an Kunsthochschulen, davon 850,0 T€ für die Musikhochschulen, bestimmt. Zudem werden Mittel für Studienerfolgsprojekte weiterhin 
gesondert zugewiesen.

Erläuterung (GE SR):

Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020 und hat die Ziele, die hohe 
Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen sowie der Erhalt der Studienplatzkapazitäten sicherzustellen.

Schwerpunkt ist der Ausbau von dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen, 
mit Studium und Lehre befassten Personals an den Hochschulen. Die Mittel dienen u. a. der Absicherung der Lehramtsausbildung und 
der temporären Aufstockung der Kapazität sowie die Sicherung der hohen Qualität. Zudem werden zur Weiterentwicklung des Lehr-
amtsstudiums die Reformmodelle der Stufenausbildung an der Universität Leipzig und der Primarstufe plus an der Technischen Univer-
sität Chemnitz unterstützt. Mittel für Studienerfolgsprojekte werden weiterhin gesondert zugewiesen.

Summe der Titelgruppe 44.500,0 62.225,1 86.609,1
29.541,4 (0,0) (0,0)

62.225,1 86.609,1

59 Förderung des Hochschul- und 
Wissenschaftsbereichs aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds - 
Förderzeitraum 2021-2027

Erläuterung (HFA):

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus Sachsen 2021 - 2027 
unter dem Politischen Ziel „Ein sozialeres Europa durch die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte“ für die Priorität Bil-
dung, spezifisches Ziel f) Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung 
einschließlich des entsprechenden Abschlusses, insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung 
und Erziehung über die allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und Erwachsenenbil-
dung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen“ zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Priorität Bildung, spezifisches Ziel f), sind folgende Maßnahmen geplant:
Förderung des Vorhabensbereichs “Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich“ mit den Fördergegenständen
- Nachwuchsforschungsgruppen,
- Promotionen,
- Innovative Hochschulprojekte zur Steigerung des Studienerfolgs.
Insbesondere können Studienerfolgsprojekte zur Förderung der sozialen Innovation, unter anderem zur Inklusion behinderter Studieren-
der und zur Integration internationaler Studierender etabliert werden. 

Für den Förderzeitraum 2021-2027 sind insgesamt 83.087,5 T€ ESF-Mittel und 49.470,2 T€ Landeskomplementärmittel veranschlagt. 
Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 7.517,3 T€ vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule 
und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2021 bis 2027 (RL ESF Hochschule und Forschung 2021 bis 2027) vom ... 
(SächsAbl. S. ...), in der jeweils geltenden Fassung
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12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr Ausgaben
gesamt

EU-Mittel Landes-
mittel

2021 (Ist)

bewilligter Ausgaberest 2021

2022 (Soll)

2022 (Haushaltsvollzug) 18.936,8 11.869,7 7.067,1

2023 (Soll) 18.936,8 11.869,7 7.067,1

2024 (Soll) 18.936,8 11.869,7 7.067,1

2025 (Mipla) 18.936,8 11.869,6 7.067,2

2026 (Mipla) 18.936,8 11.869,6 7.067,2

2027 18.936,8 11.869,6 7.067,2

2028 (n+2 Regel) 18.936,9 11.869,6 7.067,3

2029 (n+2 Regel)

Summe 132.557,7 83.087,5 49.470,2

Erläuterung (GE SR):

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus Sachsen 2021 - 2027 
unter dem Politischen Ziel „Ein sozialeres Europa durch die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte“ für die Priorität Bil-
dung, spezifisches Ziel f) Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung 
einschließlich des entsprechenden Abschlusses, insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung 
und Erziehung über die allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und Erwachsenenbil-
dung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen“ zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Priorität Bildung, spezifisches Ziel f), sind folgende Maßnahmen geplant:
Förderung des Vorhabensbereichs “Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich“ mit den Fördergegenständen
- Nachwuchsforschungsgruppen,
- Promotionen,
- Innovative Hochschulprojekte zur Steigerung des Studienerfolgs.

Für den Förderzeitraum 2021-2027 sind insgesamt 83.087,5 T€ ESF-Mittel und 49.470,2 T€ Landeskomplementärmittel veranschlagt. 
Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 7.517,3 T€ vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule 
und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2021 bis 2027 (RL ESF Hochschule und Forschung 2021 bis 2027) vom ... 
(SächsAbl. S. ...), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr Ausgaben
gesamt

EU-Mittel Landes-
mittel

2021 (Ist)

bewilligter Ausgaberest 2021

2022 (Soll)

2022 (Haushaltsvollzug) 18.936,8 11.869,7 7.067,1

2023 (Soll) 18.936,8 11.869,7 7.067,1

2024 (Soll) 18.936,8 11.869,7 7.067,1

2025 (Mipla) 18.936,8 11.869,6 7.067,2

2026 (Mipla) 18.936,8 11.869,6 7.067,2

2027 18.936,8 11.869,6 7.067,2

2028 (n+2 Regel) 18.936,9 11.869,6 7.067,3

2029 (n+2 Regel)

Summe 132.557,7 83.087,5 49.470,2
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12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 18.936,8 18.936,8
(0,0) (0,0)

18.936,8 18.936,8

62 Studentenwerke

Vermerk (HFA):

Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Studentenwerke können insbesondere für zukünftige Investitionen Rücklagen bilden. 

Vermerk (GE SR):

-

685 62 Zuschüsse zum laufenden Betrieb 12.230,0 12.480,0 12.850,0
142 11.870,0 (+250,0) (+253,1)

12.230,0 12.596,9

Vermerk (HFA):

Die Erläuterungen in Satz 2 sind verbindlich. 

Vermerk (GE SR):

-

894 62 Zuschüsse für Investitionen 3.500,0 9.500,0 8.000,0
142 3.664,7 (+2.000,0) (+2.000,0)

7.500,0 6.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 5.000,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 2.000,0

2026 bis zu 1.500,0

2027 ff. bis zu 1.500,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 3.000,0

davon fällig:

2024 bis zu

2025 bis zu 1.000,0

2026 bis zu 1.000,0

2027 ff. bis zu 1.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          6.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.500,0 T€  weniger
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12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 894 62

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen der Studentenwerke in den Verpflegungseinrichtungen und Wohnheimen. Die Mittel die-
nen u.a. der Sanierung und dem Neubau von Wohnheimen als anteiligem Landeszuschuss des Freistaates Sachsen und können auch 
zur Kofinanzierung etwaiger Bundesprogramme für studentisches Wohnen herangezogen werden.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 2.775,0 2.275,0 500,0

Soll VE 2022 9.500,0 2.500,0 5.500,0 1.500,0

Soll VE 2023

Soll VE 2024 5.000,0 2.000,0 1.500,0 1.500,0

Verpfl. aus VE 4.775,0 6.000,0 3.500,0 1.500,0 1.500,0

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          4.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.500,0 T€  weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen der Studentenwerke in den Verpflegungseinrichtungen und Wohnheimen. Die Mittel die-
nen u.a. der Sanierung und dem Neubau von Wohnheimen als anteiligem Landeszuschuss des Freistaates Sachsen und können auch 
zur Kofinanzierung etwaiger Bundesprogramme für studentisches Wohnen herangezogen werden.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 2.775,0 2.275,0 500,0

Soll VE 2022 9.500,0 2.500,0 5.500,0 1.500,0

Soll VE 2023

Soll VE 2024 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Verpfl. aus VE 4.775,0 6.000,0 2.500,0 1.000,0 1.000,0

Summe der Titelgruppe 15.730,0 21.980,0 20.850,0
15.534,7 (+2.250,0) (+2.253,1)

19.730,0 18.596,9

68 Zusatzbudget für die Hochschulen

Vermerk (HFA):

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar. 

Vermerk (GE SR):

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar. 
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 40.000,0 40.000,0 40.000,0
60.140,3 (0,0) (0,0)

40.000,0 40.000,0

71 Universitätsklinikum Leipzig AöR

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb --- 25.453,0 25.466,6
132 15,0 (0,0) (0,0)

25.453,0 25.466,6

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022        25.453,0 T€  mehr

Zur Finanzierung des Childhood-Hauses stehen Mittel i. H. v. 453,0 T€ in 2023 und 466,6 T€ in 2024 zur Verfügung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022        25.453,0 T€  mehr

Summe der Titelgruppe 12.000,0 45.453,0 35.466,6
12.015,0 (0,0) (0,0)

45.453,0 35.466,6

99 Informationstechnik (IT) und E-
Government sowie OZG-Umset-
zung/Begleitung

534 99 Sonstige Dienstleistungen --- 3.044,0 2.094,1
139 0,0 (0,0) (-200,0)

3.044,0 2.294,1

Summe der Titelgruppe 5.384,0 8.428,0 7.478,1
4.445,6 (0,0) (-200,0)

8.428,0 7.678,1

Gesamtausgaben 351.636,8 458.571,3 486.198,8
408.003,8 (+3.791,9) (+3.515,0)

454.779,4 482.683,8
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 12 07Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

685 09 Zuschüsse für den Internationalen Trai-
nerkurs an der Universität Leipzig133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./
EntgeltGr.

LG

Personalsoll C:

E 15 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

E 13 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll D:

E 15 L2 1 0 0

(0) (0)

0 0

E 13 L2 1 0 0

(0) (0)

0 0
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 685 09

Lfd.
Nr.

BesGr.
EntgeltGr.

Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll C

1 E 15 L2 +1 +1 von 07 01/422 01; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen; Verstetigung der Aufga-
ben Internationaler Trainerkurs

2 E 13 L2 +1 +1 von 07 01/422 01; Umsetzung und 
Umwandlung aus personalwirtschaftli-
chen Gründen; Verstetigung der Aufga-
ben Internationaler Trainerkurs

Summe: +2 +2

Personalsoll D

3 E 15 L2 0 0 sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 
HG sind im HS-Bereich keine Stellen im 
Personalsoll D für Projektbeschäftigte 
erforderlich; Umwandlung in Personal-
soll C für die Verstetigung der Aufgaben 
Internationaler Trainerkurs

4 E 13 L2 0 0 sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 
HG sind im HS-Bereich keine Stellen im 
Personalsoll D für Projektbeschäftigte 
erforderlich; Umwandlung in Personal-
soll C für die Verstetigung der Aufgaben 
Internationaler Trainerkurs

Summe: 0 0
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 08 Universität Leipzig

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 12 08Universität Leipzig Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universi-
tät Leipzig

891 71 Zuschüsse für Investitionen 3.000,0 5.550,0 5.550,0
132 3.699,2 (+550,0) (+550,0)

5.000,0 5.000,0

Summe der Titelgruppe 78.486,5 82.196,6 85.495,1
75.878,2 (+550,0) (+550,0)

81.646,6 84.945,1

Gesamtausgaben 252.053,1 258.112,6 266.213,9
243.981,8 (+550,0) (+550,0)

257.562,6 265.663,9
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 09 Technische Universität Dresden

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 12 09Technische Universität Dresden Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav 
Carus der Technischen Universität 
Dresden

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb 69.645,9 69.249,1 78.713,7
132 66.656,2 (0,0) (0,0)

69.249,1 78.713,7

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             396,8 T€  weniger
2024 gegenüber 2023          9.464,6 T€  mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden 
einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und der Umsetzung des “Masterplan Medizinstudium 2020“ 
(novellierte Approbationsordnung für Zahnärzte).
Mittel in Höhe von 2.634,9 T€ in 2023 und in Höhe von 9.800,0 T€ in 2024 sind zur Finanzierung des Modellstudienganges Chemnitz 
einzusetzen.
Die Raumfrage für den Vorlesungsbetrieb in Chemnitz ist unter Mitwirkung aller Beteiligten abzusichern. 

Die hier veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

2023
T€

2024
T€

1. Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Techni-
schen Universität Dresden

66.087,2 68.376,2

2. Rechtsmedizinische Dienstleistungen 527,0 537,5

3. Finanzierung Modellstudiengang Chemnitz 2.634,9 9.800,0

Summe 69.249,1 78.713,7

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             396,8 T€  weniger
2024 gegenüber 2023          9.464,6 T€  mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden 
einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und der Umsetzung des “Masterplan Medizinstudium 2020“ 
(novellierte Approbationsordnung für Zahnärzte).
Mittel in Höhe von 2.634,9 TEUR in 2023 und in Höhe von 9.800,0 TEUR in 2024 sind zur Finanzierung des Modellstudienganges 
Chemnitz einzusetzen.

Die hier veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

2023
T€

2024
T€

1. Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Techni-
schen Universität Dresden

66.087,2 68.376,2

2. Rechtsmedizinische Dienstleistungen 527,0 537,5

3. Finanzierung Modellstudiengang Chemnitz 2.634,9 9.800,0

Summe 69.249,1 78.713,7

891 71 Zuschüsse für Investitionen 3.000,0 5.550,0 5.550,0
132 3.699,3 (+550,0) (+550,0)

5.000,0 5.000,0
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 09 Technische Universität Dresden

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 74.293,9 76.808,0 86.332,9
72.113,2 (+550,0) (+550,0)

76.258,0 85.782,9

Gesamtausgaben 303.747,0 309.513,2 325.353,9
294.767,5 (+550,0) (+550,0)

308.963,2 324.803,9
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 12 50Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 27.104,6 27.977,2 28.769,6
162 26.146,2 (+100,0) (+50,0)

27.877,2 28.719,6

Gesamtausgaben 32.701,2 32.520,5 33.813,9
30.783,8 (+100,0) (+50,0)

32.420,5 33.763,9
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 12 51Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 5.150,2 5.255,7 5.512,0
186 5.078,3 (+81,6) (+84,6)

5.174,1 5.427,4

Gesamtausgaben 5.380,2 5.471,7 5.720,0
5.463,0 (+81,6) (+84,6)

5.390,1 5.635,4
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)

Kapitel 12 51Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
186

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./
EntgeltGr.

LG

Personalsoll D:

E 12 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung Mitarbeit “Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstech-
nik“

Vermerk (GE SR)

-

Lfd.
Nr.

BesGr.
EntgeltGr.

Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 E 12 L2 +1 +1 neu; Mitarbeit “Überwachungsstelle für 
barrierefreie Informationstechnik“

Summe: +1 +1
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 12 71Landesamt für Archäologie Sachsen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 9.999,6 10.428,2 11.043,5
188 8.717,4 (+290,0) (+400,0)

10.138,2 10.643,5

Gesamtausgaben 10.559,3 11.713,1 11.829,5
9.374,9 (+290,0) (+400,0)

11.423,1 11.429,5
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 71 Landesamt für Archäologie

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
Kapitel 12 71Landesamt für Archäologie Sachsen Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
188

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./
EntgeltGr.

LG

Personalsoll D:

AT L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

E 13 L2 6 9 12

(+2) (+2)

7 10

E 8 L1 0 1 1

(+1) (+1)

0 0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Vermerk (HFA)

1 Stelle AT L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Themenjahr “Jüdische Kultur in Sachsen“ 

Vermerk (GE SR)

-

Vermerk (HFA)

2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Themenjahr “Jüdische Kultur in Sachsen“

Vermerk (GE SR)

-

Vermerk (HFA)

1 Stelle E 8 L1 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Themenjahr “Jüdische Kultur in Sachsen“

Vermerk (GE SR)

-
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12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 71 Landesamt für Archäologie

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)
noch zu 682 01

Lfd.
Nr.

BesGr.
EntgeltGr.

Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll D

1 AT L2 +1 +1 neu; Projekt Themenjahr “Jüdische Kul-
tur in Sachsen“

2 E 13 L2 +2 +2 neu; Projekt Themenjahr “Jüdische Kul-
tur in Sachsen“

3 E 8 L1 +1 +1 neu; Projekt Themenjahr “Jüdische Kul-
tur in Sachsen“

Summe: +4 +4
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 13
Sächsische Datenschutzbeauftragte

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
414
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13 Sächsische Datenschutzbeauftragte
13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 13 01Sächsische Datenschutzbeauftragte Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)

2.722,9 2.733,2 2.814,5
011 1.026,0 (+76,4) (+78,7)

2.656,8 2.735,8

428 01 Entgelte für Beschäftigte 277,0 356,5 370,0
011 1.222,7 (+73,7) (+76,5)

282,8 293,5

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 761,0 762,5 785,4
850 479,6 (+30,6) (+31,5)

731,9 753,9

Gesamtausgaben 4.632,2 4.805,0 5.077,2
3.215,6 (+180,7) (+186,7)

4.624,3 4.890,5
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13 Sächsische Datenschutzbeauftragte
13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)

Kapitel 13 01Sächsische Datenschutzbeauftragte Beschlussempfehlung Stellenplan (Stellenplan)

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
Richter (einschl. Abordnungen)011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

O b e r r a t A 14 L2 11 12 12

(+1) (+1)

11 11

Lfd.
Nr.

BesGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 A 14 L2 +1 +1 von 09 12/422 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen (Säch-
sTranspG)

Summe: +1 +1

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 11 L2 0 1 1

(+1) (+1)

0 0
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13 Sächsische Datenschutzbeauftragte
13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel
FKZ

Zweckbestimmung Stellen 2022
Stellen 2023 (HFA)

+/- zu GE SR
Stellen 2023 (GE SR)

Stellen 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Stellen 2024 (GE SR)

noch zu 428 01

Lfd.
Nr.

EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge

Ab-
gän-
ge

Umsetz./-
Umwandl.

Hebungen Senkungen Umbenen-
nungen

Sum-
me Bemerkungen

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

Zu-
gang

Ab-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Veränderungen in 2023
Personalsoll A

1 E 11 L2 +1 +1 von 06 15/428 01; Umsetzung aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen (Säch-
sTranspG)

Summe: +1 +1
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 14
Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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Vorwort zum Einzelplan
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Globaler Vermerk
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 01 Landtag

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 14 01Landtag Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Landtag

Bewirtschaftung, Mieten und Pach-
ten, Bauunterhalt für Grundstücke, 
Gebäude und Räume sowie Kleine 
und Große Baumaßnahmen

711 51 Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbau-
ten

--- 400,0 600,0
011 84,4 (0,0) (0,0)

400,0 600,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             400,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             200,0 T€  mehr

In den Finanzierungsjahren 2025 und 2026 stehen für diese Maßnahmen jeweils 3,0 Mio. € zur Verfügung.

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 
54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen 
Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. 
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             400,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             200,0 T€  mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 
54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen 
Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. 
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe 157,6 2.045,9 2.245,9
3.056,6 (0,0) (0,0)

2.045,9 2.245,9

Gesamtausgaben 157,6 2.045,9 2.245,9
3.056,6 (0,0) (0,0)

2.045,9 2.245,9
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 14 03Staatsministerium des Innern Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

Bewirtschaftung, Mieten und Pach-
ten, Bauunterhalt für Grundstücke, 
Gebäude und Räume sowie Kleine 
und Große Baumaßnahmen

Neuer Titel

772 51 Dresden
Polizeidirektion Dresden
Forum Polizei_Geschichte Sachsen

--- ---
042 (0,0) (0,0)

Erläuterung (HFA):

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel zum Ausbau der Räumlichkeiten im Dienstgebäude der Polizeidirektion
Dresden in der Schießgasse 7 in 01067 Dresden, in welchen das Forum Polizei_Geschichte Sachsen seinen
Standort finden soll.

Planungsvorhaben

Erläuterung (GE SR):

-

Summe der Titelgruppe 77.547,3 67.241,2 66.427,0
112.270,1 (0,0) (0,0)

67.241,2 66.427,0

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich 
SMI 

Bewirtschaftung, Mieten und Pach-
ten, Bauunterhalt für Grundstücke, 
Gebäude und Räume sowie Kleine 
und Große Baumaßnahmen

713 53 Meißen
Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege (FH),
Fortbildungszentrum des Freistaates 
Sachsen
Ausbau Campus

1.000,0 500,0 500,0
133 541,0 (+500,0) (+500,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             500,0 T€  weniger
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

noch zu 713 53

Erläuterung (GE SR):

Summe der Titelgruppe 7.895,0 8.952,3 7.523,1
22.048,4 (+500,0) (+500,0)

8.452,3 7.023,1

Gesamtausgaben 96.681,4 95.469,9 97.143,8
158.181,5 (+500,0) (+500,0)

94.969,9 96.643,8
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 14 20Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsvermögen

716 51 Dresden
Behördenzentrum Packhofstraße
Verfügungsgebäude der Staatsregierung

--- 2.500,0 4.000,0
011 1.169,1 (0,0) (0,0)

2.500,0 4.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.500,0 T€  mehr

Veranschlagt ist der Neubau eines Behördenzentrums zur Nutzung durch die sächsische Landesverwaltung.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          1.500,0 T€  mehr

Veranschlagt ist der Neubau eines Behördenzentrums zur Nutzung durch die sächsische Landesverwaltung sowie einer Teilnutzung 
durch den Sächsischen Landtag.

Summe der Titelgruppe 97,7 8.746,0 7.625,0
5.654,7 (0,0) (0,0)

8.746,0 7.625,0
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

91 Sammelansätze für die Bewirtschaf-
tung, Mieten und Pachten und den 
Staatlichen Hochbau

711 91 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten

29.144,4 28.860,0 28.550,0
062 0,0 (+260,0) (+150,0)

28.600,0 28.400,0

713 91 Globalansatz für den Staatlichen Hoch-
bau

5.000,0 6.000,0 6.500,0
062 0,0 (0,0) (0,0)

6.000,0 6.500,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          1.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             500,0 T€  mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlänge-
rung).

Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, 
Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Ein-
zeltiteln.

Mit dem kommenden Doppelhaushalt 2025/2026 ist die bei 14 01/712 51 ausgewiesene Maßnahme als Vorrangvorhaben an dieser 
Stelle aufzunehmen.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          1.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             500,0 T€  mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlänge-
rung).

Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, 
Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Ein-
zeltiteln.

Summe der Titelgruppe 217.982,1 232.852,0 233.485,2
839,7 (+260,0) (+150,0)

232.592,0 233.335,2

Gesamtausgaben 222.322,0 247.556,0 247.727,2
14.012,3 (+260,0) (+150,0)

247.296,0 247.577,2
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 14 23Technische Universität Chemnitz Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Chemnitz 

Bewirtschaftung, Mieten und Pach-
ten, Bauunterhalt für Grundstücke, 
Gebäude und Räume sowie Kleine 
und Große Baumaßnahmen

721 51 Institut für Strukturleichtbau
Zentrum für Leichtbautechnologien-
Strukturleichtbau und Kunststoffverar-
beitung (MERGE)
Neubau
2. BA: Labore
3. BA: Büroflächen

--- --- ---
133 1.309,7 (0,0) (0,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

Planungsvorhaben
Finanzierung aus vorhandenen Mitteln vorgesehen.

Erläuterung (GE SR):

Summe der Titelgruppe 4.614,4 5.430,2 7.724,5
20.337,3 (0,0) (0,0)

5.430,2 7.724,5

Gesamtausgaben 4.614,4 5.430,2 7.724,5
20.337,3 (0,0) (0,0)

5.430,2 7.724,5

��������	
�������������
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 14 27Hochschule Mittweida (FH) Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule  Mittweida (FH) 

Bewirtschaftung, Mieten und Pach-
ten, Bauunterhalt für Grundstücke, 
Gebäude und Räume sowie Kleine 
und Große Baumaßnahmen

715 51 Hochschulbibliothek und Archiv 
Bedarfsgerechte Unterbringung

--- 500,0 1.000,0
133 166,5 (+500,0) (+1.000,0)

--- ---

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             500,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             500,0 T€  mehr

Erläuterung (GE SR):

Summe der Titelgruppe 192,4 640,2 1.107,4
3.560,2 (+500,0) (+1.000,0)

140,2 107,4

Gesamtausgaben 192,4 640,2 1.107,4
3.560,2 (+500,0) (+1.000,0)

140,2 107,4
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14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 14 40Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Titelgruppe(n)

91 Sammelansätze für die Bewirtschaf-
tung, Mieten und Pachten und den
Staatlichen Hochbau

713 91 Globalansatz für den Staatlichen Hoch-
bau

1.000,0 3.754,0 8.000,0
133 0,0 (0,0) (0,0)

3.754,0 8.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (HFA):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 111.500,0 103.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 51.000,0

2025 bis zu 51.500,0 51.000,0

2026 bis zu 9.000,0 43.000,0

2027 ff. bis zu 9.000,0

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):

2023 T€ 2024 T€

Gesamtbetrag: 103.000,0 103.000,0

davon fällig:

2024 bis zu 51.000,0

2025 bis zu 43.000,0 51.000,0

2026 bis zu 9.000,0 43.000,0

2027 ff. bis zu 9.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          2.754,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          4.246,0 T€  mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlänge-
rung).

Hier werden die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Hochschulbau (Kapitel 14 21 bis 14 40, Haupt-
gruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzelti-
teln.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 63.704,3 54.375,5 5.529,4 871,1 865,1 2.063,2

Soll VE 2022 52.000,0 28.000,0 20.000,0 4.000,0

Soll VE 2023 111.500,0 51.000,0 51.500,0 9.000,0

Soll VE 2024 103.000,0 51.000,0 43.000,0 9.000,0

Verpfl. aus VE 82.375,5 76.529,4 107.371,1 52.865,1 11.063,2

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          2.754,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023          4.246,0 T€  mehr

431

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben

Foersterme
Hervorheben



14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

noch zu 713 91

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlänge-
rung).

Hier werden die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Hochschulbau (Kapitel 14 21 bis 14 40, Haupt-
gruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzelti-
teln.

Gesamt Davon noch abzudecken:

2023 T€ 2024 T€ 2025 T€ 2026 T€ 2027 ff. T€

Ist VE bis 2021 63.704,3 54.375,5 5.529,4 871,1 865,1 2.063,2

Soll VE 2022 52.000,0 28.000,0 20.000,0 4.000,0

Soll VE 2023 103.000,0 51.000,0 43.000,0 9.000,0

Soll VE 2024 103.000,0 51.000,0 43.000,0 9.000,0

Verpfl. aus VE 82.375,5 76.529,4 98.871,1 52.865,1 11.063,2

Summe der Titelgruppe 142.174,6 201.420,2 206.942,7
4.540,7 (0,0) (0,0)

201.420,2 206.942,7

Gesamtausgaben 142.174,6 201.420,2 206.942,7
4.540,7 (0,0) (0,0)

201.420,2 206.942,7
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Haushaltsplan 2023/2024
Einzelplan 15
Allgemeine Finanzverwaltung

Synopse

Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 01 Steuern

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 15 01Steuern Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Einnahmen aus Steuern und steuerähnli-
chen Abgaben

011 01 Lohnsteuer 2.978.000,0 3.187.000,0 3.367.000,0
820 2.908.878,5 (-36.000,0) (+26.000,0)

3.223.000,0 3.341.000,0

012 01 Veranlagte Einkommensteuer 581.000,0 872.000,0 890.000,0
820 843.138,8 (+52.000,0) (+27.000,0)

820.000,0 863.000,0

013 01 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 
(ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-
äußerungserträge)

193.000,0 220.000,0 229.000,0
820 195.690,3 (-25.000,0) (-29.000,0)

245.000,0 258.000,0

014 01 Körperschaftsteuer 445.000,0 614.000,0 637.000,0
820 596.722,7 (-12.000,0) (-15.000,0)

626.000,0 652.000,0

015 01 Steuern vom Umsatz 
(einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)

9.131.000,0 10.386.000,0 10.788.000,0
820 9.070.412,7 (+121.000,0) (+217.000,0)

10.265.000,0 10.571.000,0

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022  1.255.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023      402.000,0 T€  mehr

Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen den Ländern rd. 45,19 % zuzüglich des Festbetrags gemäß § 1 Abs. 2 Finanzausgleichsge-
setz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zu. 

Die Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern werden auf der ersten Stufe des Finanzkraftausgleichs durch finanzkraftabhängige 
Zu- und Abschläge auf die einwohnerbezogenen Länderanteile der Umsatzsteuer ausgeglichen. Veranschlagt ist der sich nach der ein-
wohnerbezogenen Umsatzsteuerverteilung (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) sowie nach dem Umsatzsteuerausgleich für den Frei-
staat Sachsen ergebende Betrag.  

Durch Änderungen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung beteiligte sich der Bund bis 2021 an den Ausgaben der Länder und Kommu-
nen, die für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie unbegleitete Minderjährige entstanden. Im Beschluss des Bundeskanzlers mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 7. April 2022 ist vereinbart, dass die Bundesbeteiligung verstetigt werden 
soll.  
Im Haushaltsansatz für 2023 und 2024 ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil der vom Bund an die Länder zu übertrage-
nen Umsatzsteuer zur Beteiligung an den Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge entsprechend der Annahmen der Steuerschätzung 
vom Oktober 2022 enthalten. Zusätzliche Einnahmen aus einer Bundesbeteiligung für Ukraine-Flüchtlinge sind nicht unterstellt. Die 
berücksichtigten Beträge stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

2023
T€

2024
T€

1. Asylbewerber (inklusive nicht anerkannter) im BAMF-Verfahren 23.500,0 23.500,0

2. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) 16.450,0 16.450,0

3. Integrationspauschale 23.500,0 23.500,0

Summe 63.450,0 63.450,0
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 01 Steuern

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 015 01

Die Länder beteiligen sich finanziell an der Bekämpfung der durch die Starkregenfälle und das Hochwasser im Juli 2021 verursachten 
Schäden und dem Wiederaufbau (§ 1 Abs. 2a Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils 
geltenden Fassung). Für Sachsen sind entsprechend Mindereinnahmen i.H.v. 10.966,7 T€ pro Jahr in den Jahren 2023 und 2024 veran-
schlagt. 

Im Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 29. September 2020 (Pakt für 
den öffentlichen Gesundheitsdienst) ist vorgesehen, dass in den Jahren 2021 bis 2026 der Festbetrag der Länder zulasten des Bundes 
erhöht werden soll. In den Haushaltsansätzen 2023 und 2024 sind in diesem Zusammenhang 23.500,0 T€ bzw. 28.200,0 T€ enthalten.

Im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsge-
setz) sollen die Länder in den Jahren 2023 und 2024 jeweils zusätzliche Umsatzsteuerfestbeträge erhalten. Veranschlagt sind die auf 
den Freistaat entfallenden Mittel in Höhe von 93.671,0 T€ pro Jahr.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022  1.134.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023      306.000,0 T€  mehr

Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen den Ländern rd. 45,19 % zuzüglich des Festbetrags gemäß § 1 Abs. 2 Finanzausgleichsge-
setz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zu. 

Die Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern werden auf der ersten Stufe des Finanzkraftausgleichs durch finanzkraftabhängige 
Zu- und Abschläge auf die einwohnerbezogenen Länderanteile der Umsatzsteuer ausgeglichen. Veranschlagt ist der sich nach der ein-
wohnerbezogenen Umsatzsteuerverteilung (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) sowie nach dem Umsatzsteuerausgleich für den Frei-
staat Sachsen ergebende Betrag.  

Durch Änderungen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung beteiligte sich der Bund bis 2021 an den Ausgaben der Länder und Kommu-
nen, die für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie unbegleitete Minderjährige entstanden. Im Beschluss des Bundeskanzlers mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 7. April 2022 ist vereinbart, dass die Bundesbeteiligung verstetigt werden 
soll.  
Im Haushaltsansatz für 2023 und 2024 ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil der vom Bund an die Länder zu übertrage-
nen Umsatzsteuer zur Beteiligung an den Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge etc. enthalten (Prognose). Die berücksichtigten 
Beträge stellen sich dabei im Einzelnen wie folgt dar:

2023
T€

2024
T€

1. Asylbewerber (inklusive nicht anerkannter) im BAMF-Verfahren 23.500,0 23.500,0

2. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) 16.450,0 16.450,0

3. Integrationspauschale 23.500,0 23.500,0

Summe 63.450,0 63.450,0

Die Länder beteiligen sich finanziell an der Bekämpfung der durch die Starkregenfälle und das Hochwasser im Juli 2021 verursachten 
Schäden und dem Wiederaufbau (§ 1 Abs. 2a Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils 
geltenden Fassung). Für Sachsen sind entsprechend Mindereinnahmen i.H.v. 10.966,7 T€ pro Jahr in den Jahren 2023 und 2024 veran-
schlagt. 

Im Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 29. September 2020 (Pakt für 
den öffentlichen Gesundheitsdienst) ist vorgesehen, dass in den Jahren 2021 bis 2026 der Festbetrag der Länder zulasten des Bundes 
erhöht werden soll. In den Haushaltsansätzen 2023 und 2024 sind in diesem Zusammenhang 23.500,0 T€ bzw. 28.200,0 T€ enthalten.

017 01 Gewerbesteuerumlage 77.000,0 111.000,0 116.000,0
820 86.237,6 (+9.000,0) (+7.000,0)

102.000,0 109.000,0

018 02 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge

48.000,0 54.000,0 56.000,0
820 75.815,7 (-12.000,0) (-12.000,0)

66.000,0 68.000,0
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 01 Steuern

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
052 01 Erbschaftsteuer 61.000,0 69.000,0 71.000,0
820 59.325,8 (+3.000,0) (+3.000,0)

66.000,0 68.000,0

053 01 Grunderwerbsteuer 419.000,0 664.000,0 682.000,0
820 435.538,6 (-48.000,0) (-41.000,0)

712.000,0 723.000,0

057 01 Lotteriesteuer 60.000,0 62.000,0 63.000,0
820 60.028,7 (+2.000,0) (+2.000,0)

60.000,0 61.000,0

058 01 Sportwettensteuer 30.000,0 18.000,0 18.000,0
820 13.457,1 (-1.000,0) (-2.000,0)

19.000,0 20.000,0

058 02 Virtuelle Automatensteuer 19.000,0 20.000,0
820 (-5.000,0) (-4.000,0)

24.000,0 24.000,0

061 01 Biersteuer 61.000,0 53.000,0 52.000,0
820 53.364,5 (-2.000,0) (-2.000,0)

55.000,0 54.000,0

Neuer Titel

062 01 Online-Casinospielsteuer 303,0 455,0
820 (+303,0) (+455,0)

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022             303,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             152,0 T€  mehr

Veranschlagt ist das Aufkommen der nach den jeweils geltenden landesrechtlichen Regelungen erhobenen Online-Casinospielsteuer.

Erläuterung (GE SR):

-

069 02 Online-Casinospielsteuer --- ---
820 (-303,0) (-455,0)

303,0 455,0

Erläuterung (HFA):

Löschen der neu ausgebrachten Haushaltsstelle.
Gemäß Beschluss des Gremiums zur Standardisierung des staatlichen Rechnungswesens nach § 49a HGrG vom 22.11.2022 ist die 
Online-Casinospielsteuer der Gruppe 062 im bundeseinheitlichen Gruppierungsplan zuzuordnen.
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 01 Steuern

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 069 02

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022             303,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023             152,0 T€  mehr

Veranschlagt ist das Aufkommen der nach landesrechtlichen Regelungen erhobenen Online-Casinospielsteuer.

093 01 Abgaben von Spielbanken 3.451,1 3.341,0 3.386,0
820 1.391,2 (-273,0) (-406,0)

3.614,0 3.792,0

Gesamteinnahmen 14.110.516,1 16.363.660,0 17.025.068,0
14.423.200,3 (+45.727,0) (+176.594,0)

16.317.933,0 16.848.474,0
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 15 03Allgemeine Bewilligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

Neuer Titel

686 04 Verstärkungsmittel für Maßnahmen auf-
grund der Energiepreiskrise

160.000,0 40.000,0
880 (+160.000,0) (+40.000,0)

Vermerk (HFA):

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/359 01 aufgrund Einwilligung des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtages nach § 25 Abs. 4 SäHO für zweckgebundene Mehrausgaben für 
Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne in der HGr. 5 und 6, im Fall von Darlehen 
auch in der HGr. 8, zur Verstärkung für Maßnahmen zur Milderung von Härtefällen vordringlich im nichtstaatli-
chen Bereich, die nicht bereits über Bundesmaßnahmen abgedeckt werden, zugewiesen werden.

Bis zu 10 Prozent des Mittelansatzes können auch für Mehrbedarfe bei Staatsbetrieben und Beteiligungen des 
Freistaates Sachsen sowie bei liegenschaftsbezogenen Mehraufwendungen genutzt werden. Hierbei sind 
zunächst die in den jeweiligen Einzelplänen 14 und 15 bestehenden Ansätze heranzuziehen. Die hierfür beste-
henden Haushaltsstellen der Einzelpläne sind für Zuweisungen zu verwenden.

Vermerk (GE SR):

-

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022      160.000,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023      120.000,0 T€  weniger

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

Die Mittel dienen dem Zweck, zwingend notwendig werdende Unterstützungsleistungen bei Härtefällen aufgrund der Energiepreiskrise 
abzubilden. Hierzu gehören insbesondere Mehrausgaben aufgrund erheblicher nicht linearer Preissteigerungen bei Strom, Gas, Öl etc. 
Von einem Härtefall ist dann auszugehen, wenn eine unverschuldete individuelle Überforderung - aufgrund erheblicher Energiepreis-
steigerungen - zu einer existenziellen Notlage führt. Härtefallleistungen sind gegenüber Regelleistungen, Leistungen des Bundes oder 
der EU subsidiär und sollen bewusste Sparanreize nicht konterkarieren. Die Bereitstellung erforderlicher Kofinanzierungsmittel sowie 
von Mitteln für die Abwicklung und Umsetzung von Programmen des Bundes sowie eigener Programme (SAB-Gebühren) ist ebenfalls 
möglich.

Weiterhin dienen die Mittel im staatlichen Bereich dem Zweck, sächliche bzw. liegenschaftsbezogene Mehrausgaben der Einzelpläne 
aufgrund der Energiepreiskrise, die nicht im Rahmen der bestehenden Ansätze gedeckt werden können, abzubilden. Hierzu gehören 
insbesondere die durch die Energiepreissteigerungen für Strom, Gas, Öl etc. ggf. entstehenden Mehrbedarfe im Einzelplan 14 Gruppe 
517 sowie entsprechende Mehrbedarfe bei den Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts, an denen der Freistaat Sach-
sen beteiligt ist.

Erläuterung (GE SR):

-
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
686 11 HFA: Zuschüsse für Ausgaben im Rah-
men der EU-Förderung Just Transition 
Fund - Förderzeitraum 2021-2027

GE SR: Zuschüsse für Investitionen im 
Rahmen der EU-Förderung Just Transi-
tion Fund - Förderzeitraum 2021-2027

86.913,3 86.913,3
693 (0,0) (0,0)

86.913,3 86.913,3

Vermerk (HFA):

15 03/686 11, 15 03/893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von konsumtiven Maßnah-
men der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

Vermerk (GE SR):

15 03/686 11, 15 03/893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von investiven Maßnahmen 
der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 14 Verstärkungsmittel für Investitionen 30.000,0 31.000,0 20.000,0
880 0,0 (+11.000,0) (0,0)

20.000,0 20.000,0

Besondere Finanzierungsausgaben

919 03 Zuführungen an die Rücklage zur Finan-
zierung von Abrechnungsbeträgen nach 
dem SächsFAG

--- --- ---
850 211.430,0 (-96.895,0) (-98.374,0)

96.895,0 98.374,0

972 48 Globale Minderausgabe (außerhalb der 
Personalausgaben)

-80.000,0 -80.500,0 -80.104,1
880 0,0 (-80.500,0) (-80.104,1)

--- ---

Gesamtausgaben 618.495,5 450.205,9 247.673,6
574.771,0 (-6.395,0) (-138.478,1)

456.600,9 386.151,7
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 10 Kapital und Schulden

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 15 10Kapital und Schulden Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 
aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen

359 01 Entnahmen aus der Kassenverstär-
kungs- und Haushaltsausgleichsrück-
lage

339.834,2 1.256.237,2 1.111.901,0
850 154.649,3 (+273.952,3) (+87.047,7)

982.284,9 1.024.853,3

Vermerk (HFA):

Das Staatsministerium der Finanzen ist ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßi-
gen Haushaltsfehlbetrages zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilli-
gung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß § 25 Abs. 4 SäHO ist für solche 
zusätzliche Entnahmen erforderlich.

Das Staatsministerium der Finanzen ist ferner ermächtigt, für flüchtlingsbezogene Mehrausgaben aufgrund des 
am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine, für Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise 
sowie für coronabedingte Mehrbedarfe für Maßnahmen im Sinne von § 2 Abs. 2 SächsCorBG zusätzliche Ent-
nahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses des Landestages gemäß § 25 Abs. 4 SäHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich. 

Vgl. Ausgabevermerk bei 15 03/686 03, 15 03/686 04, 15 10/634 01.

Vermerk (GE SR):

Das Staatsministerium der Finanzen ist ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßi-
gen Haushaltsfehlbetrages zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilli-
gung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß § 25 Abs. 4 SäHO ist für solche 
zusätzliche Entnahmen erforderlich.

Das Staatsministerium der Finanzen ist ferner ermächtigt, für flüchtlingsbezogene Mehrausgaben aufgrund des 
am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine sowie für coronabedingte Mehrbedarfe für Maßnah-
men im Sinne von § 2 Abs. 2 SächsCorBG zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzuneh-
men. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landestages gemäß § 25 Abs. 4 SäHO ist 
für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich. 

Vgl. Ausgabevermerk bei 1503/ 686 03 sowie bei 1510/ 634 01.

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022      916.403,0 T€  mehr
2024 gegenüber 2023      144.336,2 T€  weniger

Die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich über einen 
Sockelbestand von 1.260.556,0 T€ sowie darüber hinaus über eine temporäre Bestandserhöhung von 1.307.582,2 T€.

Aus der Rücklage (temporärer Bestand) sind Entnahmen in 2023/2024 zur Deckung von
- einmaligen Finanzierungsbedarfen aus der Umsetzung des Sofortprogramms „Start 2020“ in Höhe von 77.400,0 T€ und 
- zur haushalterischen Gesamtdeckung in Höhe von 1.160.182,2 T€
veranschlagt.

Aus der Rücklage (Sockelbestand) sind Entnahmen in 2023/2024 zur haushalterischen Gesamtdeckung in Höhe von 1.060.556,0 T€ 
veranschlagt. 

Zusätzlich sind Entnahmen in 2023 in Höhe von 70.000,0 T€ für die Weiterreichung an die Kommunen für die Finanzierung der Aufwen-
dungen für Geflüchtete aus der Ukraine veranschlagt.
60.000,0 T€ sind dabei zur Deckung der Ausgaben bei 15 03/633 03 und 10.000,0 T€ zur Refinanzierung im SächsFAG, 15 30/613 32 
vorgesehen.
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 10 Kapital und Schulden

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 359 01

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022      642.450,7 T€  mehr
2024 gegenüber 2023        42.568,4 T€  mehr

Die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich über einen 
Sockelbestand von 1.260.556,0 T€ sowie darüber hinaus über eine temporäre Bestandserhöhung von 1.246.327,0 T€.

Aus der Rücklage (temporärer Bestand) sind Entnahmen in 2023/2024 zur Deckung von
- einmaligen Finanzierungsbedarfen aus der Umsetzung des Sofortprogramms „Start 2020“ in Höhe von 77.400,0 T€ und 
- zur haushalterischen Gesamtdeckung in Höhe von 1.098.927,0 T€
veranschlagt.

Aus der Rücklage (Sockelbestand) sind Entnahmen in 2023/2024 zur haushalterischen Gesamtdeckung in Höhe von 760.556,0 T€ ver-
anschlagt. 

Zusätzlich sind Entnahmen in 2023 in Höhe von 70.000,0 T€ für die Weiterreichung an die Kommunen für die Finanzierung der Aufwen-
dungen für Geflüchtete aus der Ukraine veranschlagt.
60.000,0 T€ sind dabei zur Deckung der Ausgaben bei 15 03/633 03 und 10.000,0 T€ zur Refinanzierung im SächsFAG, 15 30/613 32 
vorgesehen.

Gesamteinnahmen 1.344.834,2 1.318.237,2 1.169.101,0
245.316,5 (+273.952,3) (+87.047,7)

1.044.284,9 1.082.053,3
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
Kapitel 15 21Betriebe und Beteiligungen Beschlussempfehlung (Ausgaben)

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke an Betei-
ligungsunternehmen

57.918,2 65.824,4 65.823,5
812 55.243,3 (+550,0) (+600,0)

65.274,4 65.223,5

Erläuterung (HFA):

2023 gegenüber 2022          7.906,2 T€  mehr

2023
T€

2024
T€

1. Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB) 6.967,0 5.984,0

2. Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS) 19.692,0 20.253,3

3. Leipziger Messe GmbH (LMG) 8.400,0 5.100,0

4. Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH 2.476,0 2.537,9

5. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) 6.542,0 6.738,0

6. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL) 2.822,0 3.181,0

7. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) 0,0 1.249,1

8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) 14.255,0 14.893,7

9. Betrieb gewerblicher Art SBG (BgA SBG) 178,5 187,5

10. Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS) 1.216,0 1.216,0

11. futureSax GmbH 790,9 798,0

12. Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth (SSW) 2.085,0 2.085,0

13. Vorsorge Beteiligungsbereich 400,0 1.600,0

Summe 65.824,4 65.823,5

SSW: Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen zur Erfüllung landeskultureller Aufgaben.

Die Soll-VE 2023 i.H.v. 1.249,1 T€ und in 2024 i.H.v. 1.255,7 T€ betreffen die MDM.

Die Soll-VE 2023 und 2024 betreffen im Übrigen die Flughäfen (vgl. Vermerk). Sie führen im Falle der Inanspruchnahme bis zur Höhe 
der aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) ausgereichten Darlehen und der daraus resultierenden Zinsforderungen gegenüber den 
Flughäfen nicht zu Zahlungen des Freistaates Sachsen in den Folgejahren. Bereits gezahlte Gelder werden aufgerechnet.

Erläuterung (GE SR):

2023 gegenüber 2022          7.356,2 T€  mehr
444

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben

GraubnerCl
Hervorheben



15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€
noch zu 682 01

2023
T€

2024
T€

1. Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB) 6.967,0 5.984,0

2. Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS) 19.692,0 20.253,3

3. Leipziger Messe GmbH (LMG) 8.400,0 5.100,0

4. Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH 2.476,0 2.537,9

5. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) 6.542,0 6.738,0

6. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL) 2.822,0 3.181,0

7. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) 0,0 1.249,1

8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) 13.905,0 14.493,7

9. Betrieb gewerblicher Art SBG (BgA SBG) 178,5 187,5

10. Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS) 1.216,0 1.216,0

11. futureSax GmbH 590,9 598,0

12. Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth (SSW) 2.085,0 2.085,0

13. Vorsorge Beteiligungsbereich 400,0 1.600,0

Summe 65.274,4 65.223,5

SSW: Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen zur Erfüllung landeskultureller Aufgaben.

Die Soll-VE 2023 i.H.v. 1.249,1 T€ und in 2024 i.H.v. 1.255,7 T€ betreffen die MDM.

Die Soll-VE 2023 und 2024 betreffen im Übrigen die Flughäfen (vgl. Vermerk). Sie führen im Falle der Inanspruchnahme bis zur Höhe 
der aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) ausgereichten Darlehen und der daraus resultierenden Zinsforderungen gegenüber den 
Flughäfen nicht zu Zahlungen des Freistaates Sachsen in den Folgejahren. Bereits gezahlte Gelder werden aufgerechnet.

Gesamtausgaben 81.560,0 96.297,6 93.708,6
91.604,6 (+550,0) (+600,0)

95.747,6 93.108,6
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15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel Zweckbestimmung
Soll 2022
Ist 2021

Soll 2023 (HFA)
+/- zu GE SR

Soll 2023 (GE SR)

Soll 2024 (HFA)
+/- zu (GE SR)

Soll 2024 (GE SR)
FKZ T€

Kapitel 15 28Bundesstaatlicher Finanzausgleich Beschlussempfehlung (Einnahmen)

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-

nen

211 03 Allgemeine Bundesergänzungszuwei-
sungen

1.271.000,0 1.545.000,0 1.579.000,0
820 1.449.239,6 (+10.000,0) (-6.000,0)

1.535.000,0 1.585.000,0

211 06 Bundesergänzungszuweisungen zum 
Ausgleich besonders geringer kommu-
naler Steuerkraft

472.000,0 479.000,0 490.000,0
820 517.075,0 (-74.000,0) (-84.000,0)

553.000,0 574.000,0

Gesamteinnahmen 2.277.798,0 2.499.464,0 2.544.464,0
2.491.981,8 (-64.000,0) (-90.000,0)

2.563.464,0 2.634.464,0
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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/10575 
     Teil 3 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Haushalts- und Finanzausschusses 

zu Drs  7/10575 

Thema: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
(Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) 

Beschlussempfehlung 

Der Landtag möge beschließen: 

den Gesetzentwurf der Staatsregierung – Drucksache 7/10575 – in der vom Haus-
halts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung anzunehmen. 

Dresden, 14. Dezember 2022 

gez. Holger Hentschel gez. Jörg Kiesewetter 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 





Bericht 
 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
zur Bearbeitung des Gesetzentwurfes der Staatsregierung 
 
„Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024)“ 
 
 
Berichterstatter: Jörg Kiesewetter, MdL 
 
 
Allgemeines Beratungsverfahren: 
 
Der oben genannte Gesetzentwurf ging am 29. August 2022 beim Sächsischen Land-
tag ein und wurde durch die Staatsregierung in der 55. Sitzung des Sächsischen Land-
tages am 29. August 2022 eingebracht. Im Ergebnis der 1. Lesung erfolgte die Über-
weisung an den Haushalts- und Finanzausschuss federführend sowie an alle Fach-
ausschüsse zur Mitberatung, um eine Beschlussempfehlung an den Sächsischen 
Landtag zu erarbeiten. 
 
In der 50. Sitzung am 19. September 2022 führte der Haushalts- und Finanzausschuss 
eine Anhörung von Sachkundigen zur Gesetzesvorlage der Staatsregierung durch. In 
dieser Anhörung erhielten auch die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände Ge-
legenheit Ausführungen zum Gesetzentwurf zu machen. Eine weitere Anhörung wurde 
vom Haushalts- und Finanzausschuss in der 53. Sitzung am 15. November 2022 
durchgeführt. 
 
In der 54. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 23. November 2022 
wurde über die Einzelpläne 01 Landtag, 02 Staatskanzlei, 04 Staatsministerium der 
Finanzen und 11 Sächsischer Rechnungshof beraten. Über alle anderen Einzelpläne 
wurde in der 55. Sitzung am 5. Dezember 2022, in der 56. Sitzung am 6. Dezem-
ber 2022 sowie in der 57. Sitzung am 7. Dezember 2022 beraten. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss verständigte sich einvernehmlich darauf, dass 
die Abstimmungen zu den einzelnen Titeln oder Kapiteln jeweils die dazugehörigen 
Stellenpläne, Wirtschaftspläne und sonstige Anlagen einschließen und jeweils für 
beide Haushaltsjahre gelten, falls nicht von einem Mitglied ausdrücklich eine geson-
derte Abstimmung verlangt werde. Mit Einverständnis der Einreicher wurde über Än-
derungsanträge gemeinsam abgestimmt. Über zusammenhängende Kapitel wurde 
insgesamt abgestimmt, wenn zu diesen Kapiteln keine Änderungsanträge vorlagen. 
 
Die Einzelpläne wurden dem Plenum in der Fassung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses mit folgenden Abstimmungsergebnissen zur Annahme empfohlen: 
 
Einzelplan 01: 16 : 0 : 2  Stimmen 
Einzelplan 02: 11 : 7 : 0  Stimmen 
Einzelplan 03: 10 : 2 : 7  Stimmen 
Einzelplan 04: 11 : 6 : 2  Stimmen 
Einzelplan 05: 10 : 2 : 7  Stimmen 
Einzelplan 06: 10 : 8 : 1  Stimmen 
Einzelplan 07: 10 : 2 : 6  Stimmen 
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Einzelplan 08: 11 : 8 : 0  Stimmen 
Einzelplan 09: 10 : 8 : 1  Stimmen 
Einzelplan 10: 10 : 8 : 1  Stimmen 
Einzelplan 11: 19 : 0 : 0  Stimmen 
Einzelplan 12: 10 : 2 : 5  Stimmen 
Einzelplan 13: 12 : 0 : 6  Stimmen 
Einzelplan 14: 10 : 1 : 6  Stimmen 
Einzelplan 15: 10 : 2 : 6  Stimmen 
 
 
Beratung über den Gesetzentwurf: 
 
Über den Gesetzestext wurde nach Abschluss der Beratungen zu den Einzelplänen in 
der 57. Sitzung am 7. Dezember 2022 beraten. Den Mitgliedern des Haushalts- und 
Finanzausschusses lagen zur Beratung Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen 
von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD, der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE 
vor. 
 
Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 und die abgelehnten Ände-
rungsanträge als Anlage 2 beigefügt. Die Äußerung des Präsidenten des Sächsischen 
Rechnungshofs zum Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 ist als An-
lage 3 beigefügt. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sind ohne grundsätzliche Aus-
sprache in die Beratung der einzelnen Änderungsanträge eingetreten. Die Abstim-
mung zu den § 1 und § 13 erfolgte erst nach der Bereinigungssitzung im Zusammen-
hang mit der Schlussabstimmung. 
 
 
Überschrift 
 
Der Ausschuss votierte mit 13 : 0 : 6 Stimmen für die Überschrift, zu welcher keine 
Änderungsanträge vorlagen und keine Aussprache vorgenommen wurde. 
 
 
§ 2 – Kreditermächtigungen 
 
Die AfD-Fraktion brachte Ziffer I ihres Änderungsantrages, Einfügen eines neuen § 2 
Absatz 6, ein. Zufällig entstehende Steuermehreinnahmen sollen demnach nur aus der 
Kassenausgleichsrücklage entnommen werden können, wenn ein Grund gemäß Arti-
kel 95 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen 
vorliege. Alle Steuermittel oberhalb der Prognose könnten dann nicht mehr für den 
allgemeinen Haushaltsvollzug verwendet werden, sie würden die Rücklage stärken. 
 
Die Fraktion DIE LINKE erklärte zu Nummer 1 ihres Änderungsantrages, dass auf-
grund des Haushaltsrechts des Parlaments die Höchstbeträge für Kassenverstär-
kungskredite und die Möglichkeiten auf vorausgehende Kreditermächtigung vorzugrei-
fen auf moderate Art und Weise reduziert werden sollen. 
 
Nach der Einbringung stimmte der Ausschuss über die Änderungsanträge und über 
den § 2 in Gänze ab. 
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Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag AfD, Ziffer I:      6 : 13 : 0 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 1:    8 : 11 : 0 
Abstimmung über § 2 in unveränderter Fassung:   9 :   6 : 3 
 
 
§ 3 – Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen 
 
Die Fraktion DIE LINKE brachte Nummer 2 ihres Änderungsantrages mit der Erläute-
rung ein, dass es bei dem Antrag um eine Stärkung des Budgetrechts des Landtags 
gehe. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 2:    8 : 10 :0 
Abstimmung über § 3 in unveränderter Fassung:   9 :  2 : 7 
 
 
§ 4 – Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
 
Zu Nummer 3 ihres Änderungsantrages führte die Fraktion DIE LINKE aus, dass diese 
Änderung die Kontrollrechte des Parlaments stärken solle. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 3:     8 : 11 : 0 
Abstimmung über § 4 in unveränderter Fassung:   10 :  2 : 7 
 
 
§ 5 – Gewährleistungen 
 
Die Fraktion DIE LINKE erklärte zu Nummer 4 ihres Änderungsantrages, dass neben 
den vorherigen Themen mit diesem Antrag auch der Anwendungskatalog für Gewähr-
leistungen auf soziale Einrichtungen, Kunst, Kultur und Sport erweitert werden solle. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 4:      2 : 11 : 6 
Abstimmung über § 5 in unveränderter Fassung:   10 :   8 : 1 
 
 
§ 6 – Stellenplan 
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD beantragten mit Num-
mer 1 ihres Antrages redaktionelle Änderungen. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD, Nummer 1: 11 : 0 : 8 
Abstimmung über § 6 in veränderter Fassung:    10 : 0 : 9 
 
 
§ 7 – Ausnahmen von der Stellenplanbindung 
 
Weil keine Änderungsanträge vorlagen, verzichteten die Ausschussmitglieder auf eine 
Aussprache zu § 7 des Gesetzentwurfes. 
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Abstimmungsergebnis: 
Abstimmung über § 7 in unveränderter Fassung:   10 : 0 : 9 
 
 
§ 7a – Ergänzende Regelung zu § 17 Absatz 5 und 6 der Sächsischen Haushaltsord-
nung 
 
Die AfD-Fraktion nahm während der Einbringung von Ziffer II ihres Änderungsantrages 
Bezug auf die in der Vergangenheit liegende Schaffung von 238 Polizeistellen ohne 
Befassung des Landtags. Mit der Neuregelung wolle man die Ermächtigung des 
Staatsministeriums der Finanzen, neue Stellen zu schaffen, auf 50 Stellen beschrän-
ken. 
 
Zu Nummer 5 ihres Änderungsantrages führte die Fraktion DIE LINKE aus, dass mit 
der Änderung ein Rechtsgutachten der Landtagsverwaltung zur Zulässigkeit und den 
Grenzen der zusätzlichen Ausbringung von Personalstellen in geltendes Recht umge-
setzt werden solle. Die Ausbringung zusätzlicher Personalstellen ohne die Beteiligung 
des Landtages solle nur unter sehr beschränkten Bedingungen zulässig sein. 
 
Abgeordnete der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD erwider-
ten, dass starre Obergrenzen, ohne fachliche Begründung, nicht klug seien und dass 
es immer auf den Einzelfall ankomme. Das Rechtsgutachten sei als begründete Mei-
nung intensiv diskutiert worden und es habe sehr abweichende Auffassungen dazu 
gegeben. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE gab zu Bedenken, dass alle Grenzen letzt-
endlich ein Stück weit einschätzend festgesetzt seien. Es gehe bei der Ausbringung 
neuer Personalstellen um die Bindung von Haushaltsmitteln für viele Jahre. Dies sollte 
nicht nebenbei passieren, sondern unter Einbeziehung des Landtags. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag AfD, Ziffer II:        6 : 13 : 0 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 5:      8 : 11 : 0 
Abstimmung über § 7a in unveränderter Fassung:   10 :   8 : 1 
 
 
§ 7b – Ergänzende Regelung zu § 47 der Sächsischen Haushaltsordnung 
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD erläuterten bei der Ein-
bringung von Nummer 2 ihres Änderungsantrages, dass es dabei um die Stärkung der 
Rechte des Parlaments bei der Umsetzung von kw-Vermerken gehe. Außerdem solle 
Absatz 2 zum Vollzug von kw-Vermerken bei anderen gleichwertigen Besoldungs- 
oder Entgeltgruppen aufgehoben werden. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD, Nummer 2: 17 : 0 : 2 
Abstimmung über § 7b in veränderter Fassung:   10 : 0 : 9 
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§ 7c – Ergänzende Regelung zu § 49 der Sächsischen Haushaltsordnung 
 
Die Fraktion DIE LINKE begründete Nummer 6 ihres Änderungsantrages damit, dass 
der Haushalts- und Finanzausschuss durch die Änderung in die Lage versetzt werden 
solle, rechtzeitig auf die vom Staatsministerium für Finanzen getroffenen Stellenbe-
wirtschaftungsmaßnahmen reagieren zu können. 
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD erwiderten, dass hinter 
Altersteilzeitmodellen beamtenrechtliche Ansprüche stehen würden, welche nicht 
ohne weiteres durch einen Nachtragshaushalt suspendiert werden könnten. Auch 
werde im Änderungsantrag nicht klar, warum und ab welcher Größenordnung die Be-
wirtschaftung von Stellen mit einem Nachtragshaushalt verbunden werden solle. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 6:     2 : 17 : 0 
Abstimmung über § 7c in unveränderter Fassung:   10 :   2 : 7 
 
 
§ 7d – Ergänzende Regelung zu § 50 der Sächsischen Haushaltsordnung 
 
Zu Nummer 3 des Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNIS-
GRÜNE und SPD wurde ausgeführt, dass die Regelung in § 7d Absatz 1 Nummer 2 
gestrichen werden solle, weil es keinen beschlossenen oder darüber hinaus gehenden 
Stellenabbau gebe. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD, Nummer 3: 11 : 6 : 2 
Abstimmung über § 7d in veränderter Fassung:   10 : 0 : 9 
 
 
§ 7e – Leistungsorientierte Besoldung und außertarifliche Leistungsprämien 
 
§ 7f – Besondere Regelungen zur Personalbewirtschaftung an Hochschulen 
 
§ 8 – Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
 
Zu § 7e, § 7f und § 8 lagen keine Änderungsanträge vor, sodass die Ausschussmit-
glieder ohne weitere Aussprache über die Regelungen im Block abstimmten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Abstimmung über § 7e, § 7f und § 8 in unveränderter Fassung: 10 : 0 : 9 
 
 
§ 9 – Übertragung von Ausgaben, Deckungsfähigkeit 
 
Die Fraktion DIE LINKE brachte Nummer 7 ihres Änderungsantrages mit der Erklärung 
ein, dass der Landtag zur Wahrung der Transparenz über die Übertragung von Aus-
gaberesten und Haushaltsvorgriffen etc. informiert werden solle. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 7:    8 : 10 : 0 
Abstimmung über § 9 in unveränderter Fassung:    9 : 0 : 9 
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§ 10 – Sonstige Ermächtigungen 
 
Von der AfD-Fraktion wurde unter Bezugnahme auf Ziffer III ihres Änderungsantrages 
erläutert, dass zwei Absätze aufgehoben werden sollen, um die parlamentarischen 
Rechte im Vergleich zum vollziehenden Ministerium zu stärken. Die AfD-Fraktion 
kämpfe also ebenso wie die Fraktion DIE LINKE für mehr Rechte des Landtags. 
 
Die Fraktion DIE LINKE brachte Nummer 8 ihres Änderungsantrages formal ein. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag AfD, Ziffer III:       6 : 13 : 0 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 8:     2 : 11 : 6 
Abstimmung über § 10 in unveränderter Fassung:   10 :   8 : 1 
 
 
§ 11 – Förderprogramme der Europäischen Union 
 
Weil keine Änderungsanträge vorlagen, gingen die Ausschussmitglieder unmittelbar 
zur Abstimmung über. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Abstimmung über § 11 in unveränderter Fassung:   10 : 0 : 9 
 
 
§ 12 – Bewegliche Sachen und Grundstücke 
 
Die Fraktion DIE LINKE erklärte zu Nummer 9 ihres Änderungsantrages, dass es um 
eine Ausweitung der Berichtspflicht der Staatsregierung gegenüber dem Parlament 
gehe. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 9:     8 : 11 : 0 
Abstimmung über § 12 in unveränderter Fassung:   10 :   2 : 7 
 
 
§ 13 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die Fraktion DIE LINKE brachte die Nummern 10, 11 und 12 ihres Änderungsantrages 
gemeinsam ein. Zum einen gehe es um eine Neufassung des § 13. Außerdem solle 
das bundesweit geltende Personenstandsrecht tatsächlich umgesetzt und festge-
schrieben werden. 
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD erwiderten, dass die 
Regelung zur Umsetzung des Bundesrechts entbehrlich sei. Die geplante Änderung 
des § 13 sei inhaltlich widersprüchlich. Die Regelung sperre all diejenigen aus, welche 
tariflich verpflichtet wären, eine Sonderzahlung zu leisten. 
 
Die Ausschussmitglieder verständigten sich auf eine Abstimmung im Block. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Änderungsantrag DIE LINKE, Nummer 10, 11 und 12: 2 : 11 : 6 
Die Endabstimmung über den § 13 erfolgte nach der Bereinigungssitzung. 
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§ 1 – Feststellung des Haushaltsplanes 
 
Die Abstimmung zu § 1 erfolgte nach der Bereinigungssitzung im Zusammenhang mit 
der Schlussabstimmung. Zur Schlussabstimmung lag eine Tischvorlage mit einem Än-
derungsantrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD mit Än-
derungen zu den § 1 und § 2 des Gesetzentwurfs vor. Die Koalitionsfraktionen von 
CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD brachten den Änderungsantrag mit dem Hinweis 
ein, dass dieser die Wertgrenzen für die Beträge anpasse. Die Ausschussmitglieder 
verzichteten auf eine Aussprache. 
 
Verfahrenserläuternd verkündete der Ausschussvorsitzende, dass zusätzlich zum Än-
derungsantrag über die §§ 1 und 2 in Gänze abgestimmt werden müsse. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD, Tischvorlage: 10 : 5 : 3 
Abstimmung über § 1 in veränderter Fassung:     10 : 7 : 1 
Abstimmung über § 2 in veränderter Fassung:     10 : 7 : 1 
 
 
§ 13 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Änderungsanträge zu § 13 lagen nicht vor, sodass auf eine Aussprache verzichtet 
wurde. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Abstimmung über § 13 in unveränderter Fassung:    10 : 2 : 6 
 
 
Gesamtabstimmung Gesetz mit Änderungen: 
 
In der Gesamtabstimmung zum Haushaltsgesetz einschließlich des Haushaltsplanes 
des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023/2024 empfahl der Haushalts- 
und Finanzausschuss mit 10 : 7 : 1 Stimmen dem Plenum die Annahme des durch 
seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
 
 
gez. Holger Hentschel  gez. Jörg Kiesewetter 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
Anlagen 
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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/10575 

Änderungsantrag 

der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD 

zu  Drs 7/10575 

Thema: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für die Haushaltjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 
2023/2024 – HG 2023/2024) 

Der Haushalts- und Finanzausschuss möge beschließen, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs mit folgenden Änderungen zu empfehlen: 

1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 6 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

2. § 7b wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

3. In § 7d Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „wenn dies dem beschlossenen
oder einem zusätzlichen Stellenabbau dient,“ gestrichen.

Begründung: 

Zu 1: Redaktionelle Änderungen 

Zu 2: Die Flexibilität im Haushaltsvollzug zulasten vom Haushaltsgesetzgeber auch 
stellenkonkret veranschlagter kw-Vermerke wird eingeschränkt. 

Zu 3: Die zu streichende Regelung ist im Doppelhaushalt 2023/2024 
gegenstandslos. 

Dresden, den 28. November 2022 

Jan Löffler, MdL Franziska Schubert, MdL       Dirk Panter, MdL
und Fraktion          und Fraktion                           und Fraktion 

CDU/B`GRÜNE/SPD 01
Anlage 1 - HG
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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/10575 

Änderungsantrag 

der AfD-Fraktion 

zu Drs 7/10575 

Thema: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 
2023/2024 – HG 2023/2024) 

Der Haushalts- und Finanzausschuss möge beschließen, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs mit folgenden Änderungen zu empfehlen: 

I. Nach § 2 Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Einnahmen bei Steuern und steuerähnlichen Abgaben, die die Ansätze des
Haushaltsplans überschreiten, führt das Staatsministerium der Finanzen der Kas-
senverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage zu. Eine Entnahme dieser Be-
träge aus der Rücklage ist nur unter den in Artikel 95 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5
Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen genannten Voraussetzungen zu-
lässig.“

II. § 7a wird wie folgt geändert:

1. Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen
Ressorts, des Rechnungshofes, der Verwaltung des Landtages oder des Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Landtages bis zu 50 Stellen im Einzelfall auszubringen oder gleich-
wertig umzuwandeln, wenn dafür ein unvorhergesehenes und unabweisbares Be-
dürfnis besteht.“

Dresden, den 28. November 2022 

André Barth, MdL 
und Fraktion 

AfD 01

Anlage 2 - HG
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2. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Als unabweisbar ist ein Bedürfnis insbesondere nicht anzusehen, wenn nach Lage
des Einzelfalles ein Nachtragshaushaltsgesetz rechtzeitig herbeigeführt oder die
Ausbringung oder Umwandlung der Stellen bis zum nächsten Haushaltsgesetz zu-
rückgestellt werden kann.“

3. Die Sätze 2 bis 4 werden zu den Sätzen 3 bis 5.

III. § 10 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 4 wird aufgehoben.

2. Die Absätze 5 bis 8 werden die Absätze 4 bis 7.

3. Absatz 9 wird aufgehoben.

4. Die Absätze 10 und 11 werden die Absätze 8 und 9.

Begründung: 

Zu I.: 
Steuermehreinnahmen sollen in die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrückla-
ge überführt und nicht für zusätzliche Ausgaben verwendet werden. Dort stehen sie zum 
Haushaltsausgleich zur Verfügung, wenn es zu einem erheblichen Rückgang der Konjunk-
tur, einer Naturkatastrophe oder einer außergewöhnlichen Notsituation kommt und die 
Voraussetzungen der Artikel 95 Absatz 4 und 5 vorliegen.  

Zu II.: 
§ 7a sieht die Möglichkeit der Schaffung von über- und außerplanmäßigen Stellen vor.
Entsprechend den Voraussetzungen für über- und außerplanmäßige Ausgaben in § 37
Absatz 1 Satz 2 SäHO soll auch deren Schaffung davon abhängig gemacht werden, dass
ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis vorliegt. Entsprechend der Vor-
schrift in § 37 Absatz 1 Satz 3 SäHO wird in § 7a Satz 2 klargestellt, in welchen Fällen ein
unabweisbares Bedürfnis nicht vorliegt.

Darüber hinaus wird die Schaffung von über- und außerplanmäßigen Stellen auf maximal 
50 Stellen im Einzelfall begrenzt, um Stellenmehrungen in größerem Umfang der Ent-
scheidung des Landtags vorzubehalten. Da die Schaffung von zusätzlichen Stellen und 
die nachfolgende Einstellung von Personal den Landtag über ein Haushaltsjahr hinaus 
bindet, ist eine solche Begrenzung zwingend geboten, um eine Verletzung des Budget-
rechts des Landtages in seinem Kernbereich zu verhindern. 

Zu III.: 
Die in § 10 Absatz 4 vorgesehene Ermächtigung stellt einen weitreichenden Eingriff in die 
vom Landtag mit dem Haushaltsplan eingeräumten Ausgabebewilligungen dar. Die in der 
Regelung niedergelegten Grenzen sind im Vergleich zu den Anforderungen, die für über- 
und außerplanmäßige Ausgaben in § 37 Absatz 1 Sächsische Haushaltsordnung gelten, 
unangemessen weit. Die Aufhebung dieses Absatzes führt dazu, dass die engeren Anfor-
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derungen des § 37 Absatz 1 Sächsische Haushaltsordnung wieder uneingeschränkt An-
wendung finden.  

Nach Art. 83 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen werden Aufbau, räumliche 
Gliederung und Zuständigkeiten der Landesverwaltung durch Gesetz geregelt. Da Staats-
betriebe ein wesentlicher Teil der Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen dar-
stellen, wäre eine Ermächtigung des Staatsministeriums der Finanzen, Teile der Staats-
verwaltung in Staatsbetriebe auszugliedern sowie Staatsbetriebe aufzulösen und in die 
Staatsverwaltung einzugliedern, verfassungswidrig. 

472



473



Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/10575 

Änderungsantrag 

der Fraktion DIE LINKE. 

zur Drs 7/10575,  

Gesetzentwurf der Staatsregierung mit dem Titel: 

„Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 – HG 2023/2024)“ 

Dresden, den 29. November 2022 - b.w. -

Nico Brünler, MdL 
Obmann  

Der Haushalts- und Finanzausschuss möge beschließen, dem Landtag zu empfehlen, 

den Gesetzentwurf wie folgt zu ändern: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) „Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auf Grundlage des Fest-
stellungsbeschlusses des Landtages nach Artikel 95 Absatz 6 Satz 1 der Verfassung 
des Freistaates Sachsen nach der vorherigen Einwilligung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtages nach den dazu geregelten Maßgaben und 
Verfahren des Sächsischen Coronabewältigungsfondsgesetzes vom 9. April 2020 
(SächsGVBl. S. 166), das zuletzt durch das Gesetz vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum dieses Gesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl, 
Seitenzahl des Artikels 7]) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, zur 
Finanzierung der Ausgaben des Sondervermögens „Corona-Bewältigungsfonds 
Sachsen“ bis zum Höchstbetrag von 6 000 000 000 Euro Kredite aufzunehmen.“  

DIE LINKE 01
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b) In Absatz 3 wird jeweils die Angabe „10 Prozent“ durch die Angabe „8 Prozent“
ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „2 Prozent“ durch die Angabe „1 Prozent“
ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Kreditaufnahmen, die im Einzelfall 50 000 000 Euro übersteigen, bedürfen der
vorherigen Beschlussfassung des Landtags über einen hierzu durch das
Staatsministerium der Finanzen dem Landtag rechtzeitig vorzulegenden Nachtrag
zum Haushaltsgesetz 2023/2024 (Nachtragshaushaltsgesetz).“

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird der Satz 3 gestrichen.

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Maßnahmen und Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der
vorherigen Zustimmung des Landtages.“

3. § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Das Staatsministerium der Finanzen kann Einwilligungen in über- und außerplan-
mäßige Ausgaben sowie Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung nur 
nach vorheriger Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages mit 
dessen Zustimmung erteilen. Die Über- und Außerplanmäßigkeit der jeweiligen 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ist unter Vorlage der entsprechenden 
Unterlagen und Nachweise gegenüber dem Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtages zu begründen.“ 

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „250 000 000 Euro“ durch die Angabe
„100 000 000 Euro“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Darüber hinaus kann das Staatsministerium der Finanzen insbesondere zur
Förderung der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des Wohnungs- und
Städtebaus, auch zur Unterstützung von Maßnahmen der Energieeffizienz
beziehungsweise dem Einsatz regenerativer Energien, zur Förderung von
Organisationen und Einrichtungen der Sozialwirtschaft, insbesondere zur Förderung
der Gesundheit, der Rehabilitation, der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der
Demokratiearbeit und der Familien sowie zur Förderung von Einrichtungen des
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Sports, der Wissenschaft und Forschung sowie der Kunst- und Kultur in 
gemeinnütziger Trägerschaft Bürgschaften nach Maßgabe der jeweils geltenden 
Bürgschaftsrichtlinien, Garantien und sonstige Gewährleistungen in Höhe von bis zu 
500 000 000 Euro jährlich übernehmen, wenn ein erhebliches Interesse an der 
Durchführung der Maßnahmen besteht.  

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Gewährleistungsübernahmen nach den Absätzen 1 bis 3 bedürfen der vorher-
igen Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages, soweit sie
den Betrag von 5 000 000 Euro im Einzelfall übersteigen.“

5. § 7a wird wie folgt gefasst:

„Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auf Antrag der zuständigen
Ressorts, des Rechnungshofs, der Verwaltung oder der Sächsischen Datenschutz-
beauftragten mit vorheriger Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags Planstellen auszubringen oder gleichwertig umzuwandeln, wenn dafür ein 
unabweisbares und auf andere Weise nicht zu befriedigendes Bedürfnis besteht. Der 
Rechnungshof ist vorher zu unterrichten und hierzu zu hören. Ab einem Betrag von 
mehr als 5 000 000 Euro können Planstellen nur durch ein Nachtragshaushaltsgesetz 
ausgebracht werden.“ 

6. § 7c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, dem Landtag die haus-
haltsmäßige Umsetzung von Altersteilzeit und sonstigen Arbeitszeitmodellen in
einem entsprechenden Nachtrag zum Haushaltsgesetz 2023/2024 (Nachtragshaus-
haltsgesetz) vorzulegen, über den der Landtag beschließt.“

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Über die auf Grundlage der Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 3 vom
Staatsministerium der Finanzen beabsichtigten Maßnahmen und Entscheidungen ist
der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages rechtzeitig zu unterrichten.“

7. Nach § 9 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages ist über die nach den
Absätzen 1 und 2 erfolgten Übertragungen und Einziehungen unverzüglich nach Ablauf 
des Haushaltsjahres eine einzelplankonkrete schriftliche Übersicht zu geben.“ 

8. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 4 und 11 werden gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 5 bis 10 werden die Absätze 4 bis 9.
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c) Der nunmehrige Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Soweit zum Vollzug von Organisationsveränderungen erforderlich, wird das
Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, nach vorheriger Einwilligung durch den
Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages im Einvernehmen mit den betrof-
fenen Ressorts in den betreffenden Kapiteln der Einzelpläne und zwischen diesen
1. Mittel und Stellen über § 50 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 in Verbindung mit

Absatz 6 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus umzusetzen und die
erforderlichen neuen Titel auszubringen sowie

2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig oder einseitig
deckungsfähig zu erklären.“

9. Dem § 12 wird der folgende Absatz 10 angefügt:

„(10) Über die auf Grundlage der Ermächtigungen nach den Absätzen 2, 3, 4, 6 bis 9 vom
Staatsministerium der Finanzen getroffenen Entscheidungen und dazu durchgeführten
Maßnahmen ist dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages unverzüglich nach
Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres zu berichten und eine aussagekräftige schriftliche
Übersicht zu geben.“

10. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13  
Sonderzahlung an Beschäftigte von Zuwendungsempfängern 

Gewährt ein Zuwendungsempfänger auch ohne rechtliche Verpflichtung eine Sonderzahlung 
(Corona-Sonderzahlung, Inflationsprämie) im Sinne eines Tarifvertrags über einmalige 
Sonderzahlungen an die darin genannten begünstigten Personen, kann dies noch zu einem 
späteren Zeitpunkt bei der Bestimmung der Höhe der Zuwendung berücksichtigt werden.“ 

11. Nach § 13 wird der folgende § 14 angefügt:

„§ 14  
Gleichstellungsbestimmung 

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils auch für Personen, 
die mit der Angabe „divers“ oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Geburtsregister 
eingetragen sind.“ 

12. Der bisherige § 13 wird § 15.
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Begründung 

A. Allgemeines

Das von der Staatsregierung für die Haushaltsjahre 2023/2024 vorgelegte „Haushaltsgesetz 
2023/2024“ ist wie auch in den Vorjahren dadurch gekennzeichnet, dass erneut versucht wird, 
sowohl die grundlegenden verfassungsrechtlichen Anforderungen als auch die klaren 
einfachgesetzlichen Vorgaben der Sächsischen Haushaltsordnung an bzw. für eine nachvoll-
ziehbare, nachprüfbare und transparente Gestaltung des Staatshaushaltes in bisher 
gewohnter Weise mit weitgehenden Ermächtigungen zum Haushaltsvollzug zugunsten der 
Exekutiven bzw. dem Staatsministerium der Finanzen auch weiterhin zu umgehen. Damit wird 
der verfassungsrechtliche Anspruch des Landtags auf ausnahmslose Wahrung seines 
Budgetrechts des Landtags zu Lasten seiner Kontrollfunktion und Kontrollfähigkeit weiter 
aufgeweicht und unterlaufen.  

Mit dem vorliegenden Haushaltsgesetzentwurf werden in unveränderter Fortsetzung der 
diesbezüglichen „Haushaltsstrategie“ der Staatsregierung weitreichende Ermächtigungen für 
das Staatsministerium der Finanzen gesetzlich bestimmt. Diese müssen nach Auffassung der 
Fraktion DIE LINKE daher dringend durch den Haushaltsgesetzgeber korrigiert und deutlich 
eingeschränkt werden, damit die hohen Anforderungen der Verfassungsgebote zur 
Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit erfüllt werden.  

Mit den hierzu eingereichten Änderungsanträgen der Fraktion DIE LINKE sollen daher die 
immer weiter ausufernden Haushaltsermächtigungen zugunsten des Staatsministeriums der 
Finanzen spürbar begrenzt und damit zu weitreichende, unzulässige Ermächtigungen der 
Exekutive – wieder – an den Landtag als dem Haushaltsgesetzgeber bzw. den Haushalts- 
und Finanzausschuss zurückgeführt werden. 

Nur so lässt sich die weitgehend von Landtag und dessen für Haushalt und Finanzen 
zuständigen Ausschuss in unzulässiger Weise losgelöste Verwendung von Haushaltsmitteln 
im Wege des Haushaltsvollzugs durch das Staatsministerium der Finanzen auf das nach der 
Verfassung gebotene und für die wirksame Ausübung des Budgetrechts durch das Parlament 
verträgliche Maß korrigieren. 

B. zu den Änderungen im Einzelnen

Zu 1. – § 2 Kreditermächtigungen 

a)  

Mit dieser Änderung soll der derzeitig geltende § 2 Absatz 1a des HHG 2023/2024 auch 
weiterhin – nicht zuletzt auch aus Gründen der Vollständigkeit und Transparenz des 
Haushaltsgesetzes nicht entbehrliche Regelung –im Haushaltsgesetz 2023/2024 ausdrücklich 
geregelt bleiben.  
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b) 

Infolge der aktuellen Änderung des Sächsischen Coronafondsbewältigungsgesetzes durch 
Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024 wird zum einen die Geltung des Gesetzes 
bis zum Jahre 2031 verlängert und zum anderen sind hiernach auch noch im Jahre 2023 
Kreditaufnahmen zur „Abfinanzierung von rechtlichen Verpflichtungen zulässig, die vor 2023 
eingegangenen wurden“ möglich. Daher sollen diese spezialgesetzlichen finanz- und 
haushaltsrechtlichen Sonderreglungen auch weiter im Haushaltsgesetz abgebildet sein. 

Nach § 2 HG 2023/2024-GE wird die Staatsregierung darüber hinaus weitergehend ermächtigt, 
Kassenverstärkungskredite nach Absatz 3 und ab November des laufenden Haushaltsjahres 
Kredite im Vorgriff auf die Kreditermächtigungen des nächsten Haushaltsjahres nach Absatz 4 
aufzunehmen. Damit sollen Liquiditätsengpässe überbrückt werden können, die entstehen, 
weil Ein- und Auszahlungen zeitlich nicht zusammenfallen. Mit den von der Fraktion DIE LINKE 
dazu begehrten Änderungen wird der zulässige Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite 
auf 8 Prozent (statt 10 Prozent) und bezüglich der Vorgriffe auf 1 Prozent (statt 2 Prozent) der 
Nettoausgaben des Freistaates Sachsen beschränkt.  

Mit der Neufassung des Absatzes 5 wird gesetzlich bestimmt, dass Kreditaufnahmen, die im 
Einzelfall 50 000 000 Euro übersteigen, nur erfolgen dürfen, wenn hierzu eine vorherige 
Beschlussfassung des Landtags über einen hierzu durch das Staatsministerium der Finanzen 
dem Landtag rechtzeitig vorzulegenden Nachtrag zum Haushaltsgesetz 2023/2024 
(Nachtragshaushaltsgesetz) erfolgt ist. Damit wird klargestellt, dass ab einer solchen 
Kreditsumme allein der Landtag als Haushaltsgesetzgeber mittels Nachtragshaushaltsgesetz 
zu entscheiden hat.  

Die mit dem Änderungsantrag vorgenommenen Begrenzungen bei den Ermächtigungen des 
Staatsministeriums der Finanzen für Kreditaufnahmen sollen der Gewährleistung der 
Haushaltsdisziplin beim Vollzug des – vom Landtag beschlossenen – Haushaltes und der 
Wahrung des Budgetrechts des Parlamentes dienen. 

Zu 2. – § 3 Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen 

Für die in § 3 Absatz 2 Satz 3 HG 2023/2024-GE erneut wieder angeordnete „entsprechende 
Geltung“ der Regelungen nach § 42 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 der Sächsischen Haushalts-
ordnung, nach denen die Zustimmung des Landtags zu Ausgaben dann als erteilt gilt, 

wenn er sie nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage der Staatsregierung 

verweigert hat, gibt es keinerlei besonderes Regelungsbedürfnis in einem – zudem nur für 
die Haushaltsjahre 2023/2024 zeitlich befristet geltenden – Haushaltsgesetz.  

Daher ist Satz 3 ersatzlos zu streichen. Angesichts der erheblichen finanziellen Dimension der 
im Rahmen dieser Haushaltsermächtigung der Staatsregierung beim Eintritt der gesetzlich 
bestimmten Voraussetzungen (Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit, eine die volkswirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit übersteigende Nachfrageausweitung) zu tätigenden zusätzlich-
en Ausgaben bedarf es einer eigenständigen gesetzlichen Regelung, die klarstellt und gewähr-
leistet, dass bei derartigen Entscheidungen das Budgetrecht des Parlaments gewahrt wird. 
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Dem folgend bestimmt der neue Absatz 3, dass die nach den Absätzen 1 und 2 von der 
Staatsregierung zu ergreifenden Maßnahmen oder zu treffenden Entscheidungen der 
vorherigen Zustimmung des Landtages bedürfen.  

Zu 3. – § 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

Mit der vorgeschlagenen Neufassung des § 4 Absatz 3 HG 2023/2024-GE soll das 
Staatsministerium der Finanzen zur Wahrung der Kontrollrechte des Parlaments und des dazu 
eingesetzten Haushalts- und Finanzausschusses verpflichtet werden, vor der Erteilung von 
Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Verpflichtungen von 
erheblicher finanzieller Bedeutung (mehr als 5 Mio. Euro) zuvor den Haushalts- und 
Finanzausschuss anzuhören und dessen Zustimmung für diese erheblichen Abweichungen 
vom beschlossenen Haushaltsplan einzuholen.  

Eine solche Anhörungs- und Zustimmungspflicht ist zudem ein erforderliches Instrument zur 
uneingeschränkten Wahrung des Budgetrechts des Landtages.  

Zu 4. – § 5 Gewährleistungen 

Nach § 39 Absatz 2 Satz 4 der Sächsischen Haushaltsordnung bedürfen Übernahmen von 
Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen zur Haftungsbegrenzung im 
Zusammenhang mit Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, bei denen der Freistaat Sachsen Gewährträger oder Träger ist, der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses durch Beschluss.  

Hier geht der Gesetzgeber – vollkommen zu Recht – von einem besonderen Risiko derartiger 
Rechtsgeschäfte aus und unterwirft diese aus diesem Grunde einem Einwilligungsvorbehalt 
zugunsten des Haushalts- und Finanzausschusses als dem zuständigen parlamentarischen 
Kontrollorgan des Landtags.  

Es ist jedoch nicht nachzuvollziehen, aus welchen Gründen im § 5 Absätzen 1 und 2 HG 
2023/2024-GE die Gewährleistungsrahmen in Höhe von bis zu 250 Mio. Euro und bis 2 Mrd. 
Euro allein durch das Staatsministerium der Finanzen ohne Einbeziehung des Haushalts- und 
Finanzausschusses bestimmt werden sollen.  

Mit den vorgelegten Änderungsanträgen sollen diese viel zu hohen Gewährleistungsrahmen 
auf ein angemessenes Maß (100 Mio. Euro bzw. 500 Mio. Euro) deutlich abgesenkt werden, 
um die notwendige Hinzuziehung des parlamentarischen Kontrollorgans und damit die 
Wahrung des Budgetrechts des Landtags auch in diesem Bereich in größerem Umfang 
abzusichern.  

Darüber hinaus soll eine Erweiterung des Anwendungskatalogs der Regelung sicherstellen, 
dass soziale Einrichtungen, Kunst, Kultur und Sport angemessen abgesichert werden. Die 
explizite Erwähnung der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien trägt dem sächsischen 
Energie- und Klimaprogramm sowie dem daraus resultierenden Bekenntnis für den staatlichen 
Hochbau in Einzelplan 14 auch gegenüber Dritten Rechnung. 
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Aus den vorstehenden Erwägungen ist nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE der 
Einwilligungsvorbehalt in § 5 Absatz 4 HG 2023/2024-GE auf alle Gewährleistungs-
übernahmen des § 5 zu erstrecken, sobald dabei der Betrag von 5 000 000 Euro (die nach 
§ 4 Absatz 1 HG 2023/2024-GE i.V.m. § 37 Absatz 1 Satz 4 SäHO maßgebliche Höhe) im
Einzelfall überschritten wird.

Zu 5. – § 7a Ergänzende Regelung zu § 17 Absatz 5 und 6 der Sächsischen 
Haushaltsordnung 

Ungeachtet dessen, dass die Landtagsverwaltung bereits in der zurückliegenden Wahlperiode 
in ihrem Rechtsgutachten vom 20. Juli 2016 (!) umfangreich zu Zulässigkeit und Grenzen der 
zusätzlichen Ausbringung von Personalstellen, insbesondere zu der Parallelvorschrift des § 6 
Absatz 12 des seinerzeitigen Haushaltsgesetzes 2015/2016, Stellung genommen und 
empfohlen hatte: „für künftige Sachverhalte scheint eine präzisierende Neuregelung 
denkbar, die eine Parlamentsbeteiligung sichern kann“ und „eine handhabbare(re) bzw. 
deutlichere Begrenzung beizugeben“, findet diese auch im vorliegenden § 7a HG 2023/2024-
GE immer noch nicht eine entsprechende Berücksichtigung im Haushaltsgesetz.   

Die ausweislich des Gutachtens eingewandte Notwendigkeit der Begrenzung der Ermächti-
gung der Staatsregierung zur zusätzlichen Personalstellenausbringung soll dadurch bewirkt 
werden, dass nunmehr ein der Höhe nach deutlich begrenzter Betrag in Anlehnung an die 
Bestimmung des § 4 Absatz 1 HG 2023/2024-GE in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 4 
SäHO in Höhe von 5 Mio. Euro gesetzlich bestimmt wird.  

Damit sind zusätzliche Personalstellenausbringungen ohne Beteiligung des Landtages nur 
dann zulässig, wenn sie unterhalb dieses Grenz- und Schwellenbetrages von 5 Mio. Euro 
liegen. Die mit dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagene Neufassung 
des § 7a HG 2023/2024-GE berücksichtigt damit die o. g. zutreffenden Einwände des 
Rechtsgutachtens und setzt die diesbezüglichen Empfehlungen zur Wahrung der 
Budgethoheit – auch – bei der Veranschlagung und Ausbringung zusätzlicher Planstellen um. 

Zu 6. – § 7c Ergänzende Regelung zu § 49 der Sächsischen Haushaltsordnung 

Das Staatsministerium der Finanzen wird mit dem Änderungsvorschlag künftig verpflichtet, vor 
der Ausübung der in § 7c Absatz 3 HG 2023/2024-GE erteilten Ermächtigung, Regelungen zur 
haushaltsmäßigen Umsetzung der Altersteilzeit und sonstigen Arbeitszeitmodellen zu treffen, 
den dazu erforderlichen Nachtrag zum Haushaltsgesetz in Gestalt eines entsprechenden 
Nachtragshaushaltsgesetzes dem Landtag vorzulegen.  

Mit dem dazu im Änderungsantrag darüber hinaus neu gefassten Absatz 4 soll die erforderliche 
und gebotene Kontrollhoheit des Haushalts- und Finanzausschusses bei den aufgrund der 
Ermächtigungen nach den vorstehenden Absätzen vom Staatsministerium der Finanzen 
beabsichtigten Maßnahmen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausbringung, 
Veränderung und auch die „kw-Stellung“ von Personalstellen im jeweiligen Haushaltsplan 
wiederhergestellt werden.  
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Der Haushalts- und Finanzausschuss wird dann in Zukunft auf der Grundlage der dann 
erfolgenden Mitteilungen durch das Staatsministerium der Finanzen in die Lage versetzt, 
rechtzeitig auf die vom Staatsministerium der Finanzen getroffenen Stellenbewirtschaftungs-
maßnahmen zu reagieren bzw. diese wirksam zu kontrollieren. 

Zu 7. – § 9 Übertragung von Ausgaben, Deckungsfähigkeit 

Zur Wahrung der Transparenz gegenüber dem Parlament im Haushaltsvollzug durch das 
Staatsministerium der Finanzen bei der Übertragung von Ausgaberesten und 
Haushaltsvorgriffen sowie bei der Einziehung unverbrauchter Mittel aus übertragenen 
Ausgabebewilligungen ist es nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE geboten, zumindest den 
Haushalts- und Finanzausschuss über diese unverzüglich zu unterrichten, damit dieser – und 
damit das Parlament – seine diesbezüglichen Kontrollrechte auch tatsächlich und zeitnah 
ausüben kann.  

Aus diesem Grunde verpflichtet der neu einzufügende Absatz 2a das Staatsministerium der 
Finanzen künftig dazu, dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages über die nach 
den Absätzen 1 und 2 erfolgten Übertragungen und Einziehungen unverzüglich nach Ablauf 
des Haushaltsjahres eine einzelplankonkrete Übersicht vorzulegen.  

Zu 8. – § 10 Sonstige Ermächtigungen und Regelungen 

Die in § 10 Absatz 4 HG 2023/2024-GE nach wie vor vorgesehenen weitreichenden Ausnah-
men vom Prinzip der sachlichen Bindung bei Umschichtungen und Verstärkungen von Ausga-
ben und Verpflichtungsermächtigungen des vom Landtag beschlossenen Haushaltes sind 
nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE ersatzlos zu streichen. Soweit ein dringendes und 
sachlich begründetes Umschichtungsbedürfnis bei Eilbedürftigkeit besteht, kann dazu das 
bestehende Notbewilligungsrecht des Parlaments genutzt werden. 

Mit der weiteren ersatzlosen Streichung des bisherigen § 10 Absatz 8 Nummer 1 HG 2023/ 
2024-GE wird darüber hinaus sichergestellt, dass die darin vorgesehene Ermächtigung des 
Staatsministeriums der Finanzen zur Einrichtung neuer Einzelpläne oder neuer Kapitel 
ausschließlich dem Haushaltsgesetzgebungsverfahren und damit dem hierzu qua Verfassung 
allein berufenen und ermächtigten Parlament vorbehalten bleibt. 

Des Weiteren soll dem Staatsministerium der Finanzen auch nicht die bislang im Absatz 11 
vorgesehene Ermächtigung erteilt werden, im Einvernehmen mit dem zuständigen Ressort 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Zuschussförderungen zugunsten von 
Darlehensförderungen für den gleichen Förderzweck umzuschichten und die erforderlichen 
neuen Titel auszubringen.  

Die damit vom Staatsministerium für Finanzen beabsichtigten nachträglichen, die vom 
Parlament mit dem aufgestellten Haushaltsplan getroffene Festlegung zur Mittelverwendung 
grundlegend ändernden haushalterischen Entscheidungen, insbesondere die damit 
eingeräumte Möglichkeit der „Umnutzung“ von als (verlorene) Zuschüsse im Haushaltsplan 
eingestellten Mittel auf eine dann – rückzahlungspflichtige – Darlehensverwendung, bedürfen 
der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers. 
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Zu 9. – § 12 Bewegliche Sachen und Grundstücke 

In Anbetracht der Vielzahl der Ermächtigungen, die dem Staatsministerium der Finanzen mit 
der Regelung des § 12 HG 2023/2024-GE im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung, 
Nutzung, Finanzierung und Überlassung von beweglichen Sachen und Grundstücken des 
Freistaates Sachsen eingeräumt werden, ist es nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE aus 
Gründen der Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit und Transparenz gegenüber dem Parla-
ment geboten, dass das Staatsministerium der Finanzen regelmäßig über die in diesem 
Rahmen getroffenen Entscheidungen und veranlassten Maßnahmen jährlich zu berichten.  

Dazu soll daher bestimmt werden, dass das Staatsministerium der Finanzen einen solchen 
Jahresbericht unverzüglich nach dem Ende des Haushaltsjahres gegenüber dem Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtages abgibt und diesem dazu eine aussagekräftige schriftliche 
Übersicht der getroffenen Entscheidungen und umgesetzten Maßnahmen vorlegt.  

Dieser Bericht soll die Grundlage für die gebotene parlamentarische Kontrolle gegenüber 
diesen, für die Haushaltsbewirtschaftung und Haushaltsführung erheblichen Vorgänge sein. 

Zu 10. – § 13 Sonderzahlung an Beschäftigte von Zuwendungsempfängern 

Wird eine Sonderzahlung im Sinne eines Tarifvertrags über eine einmalige Sonderzahlung vor 
Erteilung eines Bewilligungsbescheides über eine Zuwendung für diese Zahlung ausgereicht, 
kann sie grundsätzlich nicht zu einem späteren Zeitpunkt bei der Zuwendung berücksichtigt 
werden. Denn eine Zuwendung kann nach dem aus § 23 Sächsische Haushaltsordnung 
folgenden Subsidiaritätsgrundsatz sowie dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit nur dann und soweit gewährt werden, wie das damit verfolgte Interesse 
ansonsten nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann. Aus diesem Grund 
scheidet eine Zuwendung grundsätzlich aus, wenn dem Empfänger eigene oder greifbare 
fremde Mittel zur Verfügung stehen. Dieser Rechtsfolge soll die vorliegende Regelung 
entgegenwirken. 

Zu 11. –  § 14 Gleichstellungsbestimmung 

Durch das „Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben" vom 
18.12.2018 kennt das deutsche Personenstandsrecht drei mögliche Geschlechts-Einträge: 
"männlich", "weiblich" und "divers". Außerdem kann der Geschlechts-Eintrag offen gelassen 
werden. Die hier vorliegende Regelung soll den Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes 
eineindeutig auch auf Menschen mit non-binärer Geschlechtszuordnung beziehen. 

Zu 12. – § 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der vorgeschlagenen 
Einführung der neu geregelten §§ 13 und 14 HG 2023/2024-GE. 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 01 – Sächsischer Landtag 
 
Berichterstatter: Dirk Panter, MdL 
 
Der Einzelplan 01 stand auf der Tagesordnung der 52. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 12. Oktober 2022 und der 54. Sitzung am 23. November 2022.  
 
Der Präsident des Sächsischen Landtags stellte am 12. Oktober 2022 den Mitgliedern 
des Haushalts- und Finanzausschusses den wesentlichen Inhalt des Einzelplanes 01 
vor und beantwortete die Nachfragen der Abgeordneten. 
 
Anschließend dankte der Ausschussvorsitzende dem Präsidenten des Sächsischen 
Landtags sowie den weiteren Gästen für ihre Teilnahme und die inhaltlichen Ausfüh-
rungen zum Einzelplan 01 und vertagte die weitere Beratung auf die 54. Sitzung am 
23. November 2022. 
 
Zur abschließenden Beratung des Einzelplanes am 23. November 2022 lag den Mit-
gliedern des Haushalts- und Finanzausschusses ein Änderungsantrag der Fraktion 
DIE LINKE vor.  
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sahen keinen Anlass für eine 
erneute Aussprache und traten daher unmittelbar in die Beratung des Änderungsan-
trages zum Einzelplan 01 ein. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darauf, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
einschließen, falls nicht von einem Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses 
ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstim-
mungen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders bean-
tragt werde. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE brachte den Änderungsantrag ein, mit dem 
zur Unterstützung bei außergewöhnlichen Notlagen von Petentinnen und Petenten 
beim Landtag ein „Fonds zum Ausgleich sozialer Härten von Petent*innen“ eingerich-
tet und dem Petitionsausschuss jährlich Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Verfü-
gung werden sollen.  
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion sprach sich gegen den Antrag aus, da die Gewäh-
rung von finanziellen Zuwendungen an Petenten, die sich in einer Not- oder Härtefall-
situation befinden, nicht Aufgabe des Petitionsausschusses sei.  
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion wies darauf hin, dass es sich hierbei um exekutive 
Aufgaben handle, die nicht der Petitionsausschuss übernehmen könne. Auch wenn 
das Grundanliegen nachvollziehbar sei, könne man diese Aufgabe dem Petitionsaus-
schuss nicht mit der Ausweisung eines neuen Titels übertragen. Der Antrag sei daher 
abzulehnen. 
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In der sich anschließenden Abstimmung wurde der Änderungsantrag mehrheitlich ab-
gelehnt.  
 
Der abgelehnte Änderungsantrag ist als Anlage 1 beigefügt. Die Abstimmungsergeb-
nisse zum Einzelplan 01 sind Anlage 2 zu entnehmen. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 01 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 16 : 0 : 2 Stimmen dem Sächsischen Landtag die Annahme des Ge-
setzentwurfs. 
 
 
 
gez. Dirk Panter, MdL 
Berichterstatter Anlagen 
 Änderungsantrag 
 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landtag 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Zuwendungen an Petent*innen bei sozialen Härten (Fonds zum Ausgleich sozialer Härten von Petent*innen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckungsvorschlag: Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes 

Begründung: 
Zur Unterstützung bei außergewöhnlichen Notlagen von Petent*innen soll beim Landtag ein „Fonds zum Ausgleich sozialer Härten von 
Petent*innen“ eingerichtet und dem Petitionsausschuss jährlich Mittel in Höhe von vorerst 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. 
Hierzu bedarf es einer entsprechenden Einführung eines neuen Haushaltstitels im vorliegenden Haushaltsvorentwurf für den Einzelplan 
01. Ob und in welchem Umfang eine Unterstützung gewährt wird, soll dann im Ermessen des Petitionsausschusses liegen, der auf
entsprechende Anträge von Petent*innen, die sich in sozialen Not- und Härtesituationen befinden, entscheiden soll. Bei der Prüfung der
Voraussetzungen werden die gesamten Lebensumstände der Hilfesuchenden berücksichtigt, die sich in einer besonderen
wirtschaftlichen Notlage befinden müssen. Zudem muss die Unterstützung aus dem Fonds zweckmäßig und geeignet sein, die Folgen
für die Betroffenen mildern zu können.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 01 Seite Reg. Entw. 24 0 0 100 SOLL neu 100 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   100 +/- 100 
TITEL Neu: 681 02 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 01

Anlage 1 - EP 01
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Abstimmungsliste HFA 
 
Einzelplan 01 – Sächsischer Landtag 
 
Kapitel 01 01 Sächsischer Landtag 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

24 Neu:  
681 02 

DIE LINKE 01  2 : 16 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 01 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        16 : 2 : 0 
 
 
 
Kapitel 01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung  

der SED-Diktatur 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 01 06 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        18 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 01 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen 
 
Abstimmungsergebnis:        16 : 0 : 2 
 

Anlage 2 - EP 01
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 02 – Sächsische Staatskanzlei 
 
Berichterstatter: André Barth, MdL 
 
Der Einzelplan 02 stand auf der Tagesordnung der 54. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 23. November 2022.  
 
Im Vorfeld der Sitzung waren Fragen der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE 
zum Einzelplan 02 schriftlich beantwortet worden. 
 
Zur Beratung des Einzelplanes lagen den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzaus-
schusses Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE 
und SPD sowie Änderungsanträge der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE vor. 
Die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, 
Medien, Kultur und Tourismus und des mitberatenden Ausschusses für Regionalent-
wicklung lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Daher erfolgte die Gesamtabstim-
mung zum Einzelplan gemäß § 22 Abs. 2 GO unter dem Vorbehalt der zu verabschie-
denden Stellungnahme der mitberatenden Ausschüsse. Im Nachgang zur Sitzung 
konnte festgestellt werden, dass sich aus den Stellungnahmen keine Abweichungen 
zum Vorbehaltsbeschluss ergaben.  
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
einschließen, falls nicht von einem Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses 
ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstim-
mungen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders bean-
tragt werde. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sahen keinen Anlass für eine 
grundsätzliche Aussprache und traten unmittelbar in die Beratung der einzelnen Än-
derungsanträge zum Einzelplan 02 ein.  
 
 
Zum Kapitel 02 01 lagen vier Änderungsanträge der AfD-Fraktion und ein Änderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD vor.  
 
Mit den Änderungsanträgen beantragte die AfD-Fraktion für die Jahre 2023 und 2024 
eine Reduzierung des Stellenplans um zehn Stellen des höheren Dienstes (5 x A 15, 
1 x A 14, 4 x A 13) und eine entsprechende Reduzierung der Zuführungen an den Ge-
nerationenfonds. Diese Stellen waren von der Staatsregierung aufgrund von Aufga-
benzuwächsen und dem Ziel einer personellen Verstärkung im Schwerpunktbereich 
Digitalisierung neu im Einzelplan veranschlagt worden. Die AfD-Fraktion begründete 
ihre Änderungsanträge mit dem Erfordernis eines Bürokratieabbaus, wofür eine 
schlankere und effizientere Verwaltung erforderlich sei. Darüber hinaus würden die 
erhöhten Personalausgaben zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und da-
mit zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur im Freistaat Sachsen führen. 
Beide Änderungsanträge wurden unter Hinweis auf die Notwendigkeit der Stellen zur 
Erfüllung der Aufgaben, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, mit großer Mehr-
heit abgelehnt.  

530



Ebenso wurde der Änderungsantrag der AfD-Fraktion mehrheitlich abgelehnt, der eine 
Streichung der Haushaltsansätze für die Standortkampagne vorsah. Die AfD-Fraktion 
begründete ihren Antrag damit, dass aus ihrer Sicht eine Fortsetzung der Standort-
kampagne nicht sinnvoll und für die weitere Entwicklung des Freistaates Sachsen nicht 
förderlich sei. Es sei bislang nicht nachgewiesen worden, dass die Standortkampagne 
dazu geführt habe, dass sich Unternehmen im Freistaat Sachsen angesiedelt hätten. 
Die AfD-Fraktion nahm argumentativ Bezug auf die kritische Stellungnahme des Säch-
sischen Rechnungshofs zur Standortkampagne und sprach sich dafür aus, die Mittel 
bis auf die bereits bestehenden Verpflichtungen in Höhe von 164,2 TEUR komplett zu 
streichen. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion verwies darauf, dass der Freistaat Sachsen im 
Wettbewerb mit anderen Ländern stehe. Die Standortkampagne sei aus unternehme-
rischen Gesichtspunkten wichtig und ein geeignetes Mittel, um auf die Vorteile des 
Standorts Sachsen aufmerksam zu machen. Daher sei der Antrag abzulehnen. 
 
Mehrheitlich angenommen wurde der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen von 
CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD zur Weiterentwicklung der Dachmarke „So geht 
sächsisch.“ zu einer Kampagne, die sichtbar mache, dass Vielfalt in Sachsen eine Hei-
mat habe.  
 
Mit großer Mehrheit wurde der Änderungsantrag der AfD-Fraktion abgelehnt, mit dem 
eine anteilige Kürzung der Haushaltsansätze der TG 53, Strategische Planung, bean-
tragt wurde. Dem Argument, dass auch in den Vorjahren von der Staatskanzlei weni-
ger Haushaltsmittel als veranschlagt benötigt worden seien, was die beabsichtige Kür-
zung rechtfertige, wurde mehrheitlich nicht gefolgt. Ein Abgeordneter der CDU-Frak-
tion widersprach dieser Argumentation und wies dabei darauf hin, dass die Jahre der 
Corona-Pandemie nicht als Maßstab herangezogen werden könnten.  
 
 
Zum Kapitel 02 02 lag kein Änderungsantrag vor.  
 
 
Zum Kapitel 02 03 lagen mehrere Änderungsanträge aller Fraktionen vor.  
 
Mit großer Mehrheit abgelehnt wurde ein Änderungsantrag der AfD-Fraktion, mit dem 
eine Neuverteilung der Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für 
politische Bildung unter Berücksichtigung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stif-
tung e. V. beantragt wurde. Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion begründete dies da-
mit, dass der Haushaltsgesetzgeber keine institutionelle Förderung der Desiderius-
Erasmus-Stiftung e. V. im Haushalt aufnehmen könne, solange ungeklärt sei, inwie-
weit diese Stiftung nach der Förderrichtlinie förderfähig sei. Das Prüfverfahren werde 
von der Staatsregierung betreut und sei noch nicht abgeschlossen.  
 
Einstimmig angenommen wurde der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen von 
CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD zur Förderung der regionalen Medienvielfalt in 
Sachsen. Mit dem Antrag sollen jährlich 2.000 TEUR für Ausgaben für die Sicherung 
und Stärkung lokaljournalistischer Angebote von kommerziellen und nichtkommerziel-
len regionalen Medienanbietern in Sachsen zur Verfügung gestellt werden. 
 

531



Ohne weitere Aussprache stimmten die Mitglieder mehrheitlich dem Änderungsantrag 
der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD zur jährlichen Aufsto-
ckung der Haushaltsmittel in Höhe von 250,0 TEUR zur Förderung des Medienstand-
orts Sachsen zu.  
 
Zur Vermeidung von Doppelförderungen wurde der Änderungsantrag der Fraktion 
DIE LINKE zur Erhöhung der Haushaltsansätze im Titel 686 63 um jährlich 
650,0 TEUR zur Förderung des Projektes „Rundfunkkombinat Sachsen“ für ein nicht-
kommerzielles, sachsenweites Mitmach-Radio abgelehnt.   
 
Mehrere Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und 
SPD u. a. zur Erhöhung der Haushaltsansätze für Zuschüsse an das Europäische 
Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, für die Finanzierung der Ergänzung 
des Landesprogramms Demografie um den Programmteil Neulandgewinner, für die 
Finanzierung der Fortführung des Gesprächsformats „SachsenSofa“, für die Finanzie-
rung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit, für Zuschüsse zur 
Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen im In- und Ausland, für humanitäre, 
soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im In- und Ausland oder die Errichtung eines 
Regionalbüros in Kiew (Ukraine) wurden mehrheitlich angenommen. 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion kritisierte, dass die Staatsregierung und die Koali-
tionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD im Kapitel 02 03 eine Vielzahl 
von Haushaltsstellen einrichten würden, die beliebig miteinander vermischt und damit 
immer mehr Geld für gleiche und ähnliche Zwecke verausgabt werden könne. Eine 
klare Abgrenzung der einzelnen Haushaltstitel sei vielfach nicht mehr möglich. Dies 
widerspreche den Grundsätzen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Die AfD-
Fraktion lehne daher diese Änderungsanträge ab, mit denen vielfach Aufgaben finan-
ziert würden, die nicht den sächsischen Bürgern zugutekommen würden oder die, wie 
die Entwicklungspolitik, Aufgabe des Bundes seien.  
 
Mit großer Mehrheit wurden die Änderungsanträge der AfD-Fraktion abgelehnt, mit 
denen sie eine komplette Streichung der Haushaltsansätze für Zuschüsse an freie Trä-
ger, Vereine und Verbände (Titel 686 64), der Titelgruppe 67 (Erinnerungskultur) und 
der Titelgruppe 68 (entwicklungspolitische Maßnahmen) beantragte. Ein Sprecher der 
AfD-Fraktion begründete die Streichung der Haushaltsansätze damit, dass die Gelder 
nicht unmittelbar dem sächsischen Bürger zugutekommen. Abgeordnete der SPD-
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE begründeten ihre Ablehnung der Änderungsan-
träge damit, dass sie eine Streichung der Mittel für die Erinnerungskultur ablehnen, da 
es wichtig sei, Historie erfahrbar zu machen und diese an jüngere Generationen wei-
terzugeben. Auch eine Streichung der Mittel für die Entwicklungsarbeit sei abzulehnen, 
da diese Arbeit wichtig sei, um ein kleines Zeichen zu setzen, um zum Beispiel Flucht-
bewegungen an den Wurzeln zu bekämpfen und vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.  
 
 
Zum Kapitel 02 04 lag kein Änderungsantrag vor.  
 
 
Zum Kapitel 02 05 lagen drei Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, 
BÜNDNISGRÜNE und SPD vor. 
 
Die Änderungsanträge für die Aufstockung der Haushaltsansätze für Ausgaben von 
Sachkundigen für die Optimierung der IT-Organisation und zur Weiterentwicklung der 

532



E-Government-Basiskomponenten sowie für die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Be-
reich wurden mehrheitlich ohne Aussprache angenommen.  
 
Von den Abgeordneten der AfD-Fraktion kritisch hinterfragt wurde der Antrag zur Auf-
stockung der Haushaltsansätze für Ausgaben zur Umsetzung der Open-Source-Stra-
tegie der Staatsregierung (Titel 534 96). Hier verwies man auf die negativen Erfahrun-
gen, welche die Landeshauptstadt München mit der Einführung von Open-Source-
Software gemacht habe. Vertreter der Fraktion DIE LINKEN begrüßten hingegen den 
Ansatz zur Sicherung der digitalen Souveränität der öffentlichen Verwaltung und spra-
chen sich für eine Debatte zur Thematik im Sächsischen Landtag aus. Im Ergebnis der 
Aussprache wurde der Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE 
und SPD mit großer Mehrheit angenommen.  
 
Zu den Kapiteln 02 06 bis 02 10 lagen keine Änderungsanträge vor.  
 
Zum Kapitel 02 99 lagen zwei Änderungsanträge der AfD-Fraktion vor, mit denen sie 
für die Jahre 2023 und 2024 eine Reduzierung des Stellenplans um 38 Beamtenstellen 
und 22 Stellen für Beschäftigte sowie eine entsprechende Reduzierung der Zuführun-
gen an den Generationenfonds beantragte. Diese Stellen seien von der Staatsregie-
rung aufgrund von wachsenden Aufgaben des SID im Einzelplan veranschlagt worden. 
Die AfD-Fraktion begründete ihre Änderungsanträge mit dem Erfordernis eines Büro-
kratieabbaus, wofür eine schlankere und effizientere Verwaltung erforderlich sei. Dar-
über hinaus würden die erhöhten Personalausgaben zu einer Verdrängung von Inves-
titionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur im 
Freistaat Sachsen führen. Beide Änderungsanträge wurden unter Hinweis auf die Not-
wendigkeit der Stellen zur Erfüllung der Aufgaben mit großer Mehrheit abgelehnt.  
 
 
Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 und die abgelehnten Ände-
rungsanträge als Anlage 2 beigefügt. Die Abstimmungsergebnisse zum Einzelplan 02 
sind Anlage 3 zu entnehmen.  
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 02 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 11 : 7 : 0 Stimmen dem Sächsischen Landtag die Annahme des durch 
seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
 
 
gez. André Barth, MdL 
Berichterstatter Anlage   
 Änderungsanträge 

 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatskanzlei
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 21 4.149,5 T€ 4.400,0 T€ 4.500,0 T€ SOLL neu 4.500,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 531 05 4.500,0 T€ Reg. Entw. 4.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Standortkampagne

Erläuterungen:

A) Mit der Dachmarke "So geht sächsisch." wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit

angelegte Imagekampagne fortgeführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die

Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle wird über unterstützende demoskopische Umfragen

sichergestellt.

B) Mit der Dachmarke "So geht sächsisch." wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit

angelegte Imagekampagne fortgeführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die

Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle wird über unterstützende demoskopische Umfragen

sichergestellt.

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Unter der Überschrift “So geht sächsisch.“ wird in 2023 und 2024 gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen

Akteurinnen und Akteuren eine Kampagne weiterentwickelt, die sichtbar macht, dass Vielfalt in Sachsen eine

Heimat hat. Menschen mit ihren Geschichten, unterschiedlichen Hintergründen, Herkünften, Lebensmodellen und

-erfahrungen werden im Mittelpunkt stehen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Werte wie Akzeptanz, Respekt, Gleichberechtigung, Teamarbeit und Vielfalt sind das Fundament für unser

gesellschaftliches Zusammenleben in Sachsen. Das soll noch stärker mit Hilfe der Imagekampagne "So geht

sächsisch." gezeigt werden.

Anlage 1 - EP 02
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 56 0,0 T€ 25,0 T€ 50,0 T€ SOLL neu 50,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - -50,0 T€ +/- -50,0 T€

TITEL 526 63 100,0 T€ Reg. Entw. 100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüsse

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Absenkung des Titels in den Jahren 2023 und 2024 zur teilweisen Deckung der Erhöhung bei 02 03/686 63

CDU/B'GRÜNE/SPD 02

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 56 0,0 T€ - 2.000,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 682 63 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung der regionalen Vielfalt

B) Erläuterungen neu

Veranschlagt sind Ausgaben für die gebotene Sicherung und Stärkung der lokaljournalistischen Angebote von

kommerziellen und nichtkommerziellen regionalen und lokalen Medienanbietern in Sachsen. Dabei sollen 15

Prozent der Mittel für lokaljournalistische Angebote der nichtkommerziellen Rundfunkveranstalter, 10 Prozent

der Mittel für die lokaljournalistischen Angebote der kommerziellen Veranstalter lokaler Radioprogramme,

15 Prozent der Mittel für innovative Projekte sowie 55 Prozent der Mittel  für die lokaljournalistischen

Angebote der kommerziellen Veranstalter lokaler Fernsehprogramme eingesetzt werden. Von den Prozentsätzen kann

in dem Maße abgewichen werden, indem die Sächsische Landesanstalt für private Medien eigenständig in den

genannten Bereichen unterstützend tätig wird. Sende- und Leitungskosten der Veranstalter werden nicht

CDU/B'GRÜNE/SPD 03
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angerechnet. Evtl. verbleibende Mittel können auf die verbleibenden Bereiche verteilt werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Dient der Förderung der regionalen Medienvielfalt in Sachsen. Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 56 825,3 T€ 1.000,0 T€ 1.000,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 683 63 750,0 T€ Reg. Entw. 750,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung des Medienstandortes Sachsen

A) Erläuterung:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes

Sachsen zur Unterstützung eines Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien, der Förderung von

Unternehmensgründungen und der Vernetzung der Aktivitäten und Standortstärkung im Bereich Gaming.

Weiterhin veranschlagt sind Mittel für die Förderung in den Bereichen Hochglanzproduktionen, Animation,

Dokumentarfilm und Augmented Reality/Virtual Reality.

B) Erläuterung:

CDU/B'GRÜNE/SPD 04
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Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Stärkung des Film- und Kreativstandortes

Sachsen zur Unterstützung eines Förder- und Entwicklungs-HUB für Medien, der Förderung von

Unternehmensgründungen und der Vernetzung der Aktivitäten und Standortstärkung im Bereich Gaming.

Weiterhin veranschlagt sind Mittel für die Förderung in den Bereichen Hochglanzproduktionen, Animation,

Dokumentarfilm und Augmented Reality/Virtual Reality, Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Medien

zwischen Sachsen, Polen und Tschechien, insbesondere durch bi- und trinationale Medienplattformen mit

Schwerpunkt Kultur, Kunst und Tourismus. Eine staatliche Förderung ist unter Beachtung der Staatsferne der

Medien zulässig.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 125,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 125,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Sachsen.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 57 405,7 T€ 375,0 T€ 732,0 T€ SOLL neu 732,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 302,0 T€ +/- 302,0 T€

TITEL 686 63 430,0 T€ Reg. Entw. 430,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in

Leipzig, das 2015 auf Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas gegründet wurde und seither

seitens des Freistaates Sachsen gefördert wird. Aufgabe des Zentrums ist es, die Umsetzung der 2009

verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit zu überwachen, Verstöße dagegen zu veröffentlichen und

Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.

Im Übrigen sind Zuschüsse für die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel

International und Schlingel Industry Forum) veranschlagt.
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Veranschlagt sind zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der BKM.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino vom 21. September 2021 (SächsABl. S. 1250), in der jeweils

geltenden Fassung.

B) Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse in Höhe von 440,0 T€ im Jahr 2023 und 440,0 T€ im Jahr 2024 an das

Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, das 2015 auf Initiative namhafter Journalisten

aus allen Teilen Europas gegründet wurde und seither seitens des Freistaates Sachsen gefördert wird. Aufgabe

des Zentrums ist es, die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit zu

überwachen, Verstöße dagegen zu veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe zu schützen.

Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.

Im Übrigen sind Zuschüsse für die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel

International und Schlingel Industry Forum) veranschlagt.

Veranschlagt sind zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der BKM.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino vom 21. September 2021 (SächsABl. S. 1250), in der jeweils

geltenden Fassung.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 100,0 T€ 100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 100,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 100,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 400,0 T€ 100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 250,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 100,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt in Höhe von 50,0 T€ p.a. aus 02 03/526 63 und dem Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Kassenmittel sind für die Verstetigung des Finanzierungsanteils des Freistaates für das

Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen sowie zur

Fortschreibung der zusätzlichen Stipendienplätze im Journalists-in-Residence-Programm für Journalistinnen und

Journalisten sowie Medienfreiheitsaktivistinnen und -aktivisten aus Russland, Belarus und Ukraine vorgesehen.
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Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der Abwicklung der Förderrichtlinie Kofinanzierung Zukunftsprogramm

Kino.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 58 - - 405,2 T€ SOLL neu 619,6 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 25,0 T€ +/- 312,2 T€

TITEL 686 64 380,2 T€ Reg. Entw. 307,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 568,7 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 292,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 276,7 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 823,6 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 406,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 417,6 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Der Freistaat Sachsen möchte mit der Ergänzung des Landesprogramms Demografie um den Programmteil

Neulandgewinner gezielt Akteurinnen und Akteure in ländlichen Räumen unterstützen, die Lösungen für

gesellschaftlichen, demografischen Wandel beispielhaft entwickeln, aufbauen und damit Neuland gewinnen.

Im Regierungsentwurf wurde die Finanzierung des Programmdurchlaufs ab 2024 nicht sicher gestellt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 60 3,3 T€ 250,0 T€ 250,0 T€ SOLL neu 250,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 532 66 50,0 T€ Reg. Entw. 50,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Kiew

B) Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckungsvorschlag: Gesamthaushalt

Begründung:

Aufgrund der pandemischen Lage in 2020 und 2021 und insbesondere vor dem Hintergrund des russischen

Angriffskriegs in der Ukraine war man bisher mit der konzeptionellen Vorbereitung zur Einrichtung eines

Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Kiew befasst. Es entspricht dem politischen Willen, dass an einem
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Regionalbüro in der Ukraine festgehalten werden soll. Während der Dauer des Krieges soll ein Büro im Freistaat

Sachsen eröffnet werden, welches zugleich auch als Anlaufstelle für Ukrainerinnen und Ukrainer dient. Zugleich

sollen Vorbereitungen für ein Büro in der Ukraine vorangetrieben werden. Entsprechend ist die

Mittelausstattung anzupassen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 61 503,5 T€ 808,0 T€ 1.208,0 T€ SOLL neu 1.208,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 686 66 708,0 T€ Reg. Entw. 708,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Erläuterung:

A) Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen

Zusammenarbeit, Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Projekte zur Förderung der Zukunftsregion

Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Polnisch

in Görlitz und des Deutsch-Amerikanischen Institutes Sachsen in Leipzig.

B) Veranschlagt sind insbesondere die Zuwendungen an Projekte zur Unterstützung der interregionalen

Zusammenarbeit, Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Projekte zur Förderung der Zukunftsregion

Freistaat Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Polnisch

in Görlitz, des Kompetenz- und Koordinierungszentrums Tschechisch in Bautzen, Projekte zur Ausgestaltung und
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Vertiefung der Zusammenarbeit mit Israel und des Deutsch-Amerikanischen Institutes Sachsen in Leipzig.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

50,0 T€ p.a. sind für die Wiederbelebung und Weiterentwicklung der Sächsisch-Bretonischen Zusammenarbeit

vorgesehen. Entsprechende Zuschüsse sind bisher nicht ausreichend abgebildet.

110,0 T€ p.a. sind für eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit Israel vorgesehen. Entsprechende Zuschüsse sind

bisher nicht ausreichend abgebildet.

200,0 T€ p.a. sind für eine Grundförderung der vier Euroregionen (Neiße, Elbe/Labe, Erzgebirge, Egrensis)

vorgesehen. Bisher standen Mittel aus dem Kleinprojektefonds (KPF) der INTERREG-Programme zur Verfügung. Die

Rahmenbedingungen des KPF haben sich in der nächsten Förderperiode erheblich verschlechtert (geringerer

EU-Kofinanzierungssatz, Begrenzung der Verwaltungskosten, höhere administrative Anforderungen). Diese

Nachteile kann eine pauschale Förderung i.H.v. 50,0 T€ pro Euroregion und Jahr weitgehend ausgleichen.

40,0 T€ p.a sind für ein Koordinierungszentrum Tschechisch in Bautzen vorgesehen. Entsprechende Zuschüsse

waren bisher nicht ausreichend abgebildet.

100,0 T€ p.a dienen der Förderung von Projekten zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit,

Projekten der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und Projekten zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat

Sachsen - Republik Polen - Tschechische Republik.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 63 0,0 T€ 0,0 T€ 150,0 T€ SOLL neu 50,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 67 50,0 T€ Reg. Entw. 50,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Schülerinnen und Schüler sollen angeregt werden, sich mit dem 17. Juni 1953 (bspw. Geschehnisse in der eigenen

Kommune um den Volksaufstand und in Beziehung zu 1989/90) auseinanderzusetzen. Hierzu sollen kleinere

Erinnerungsprojekte gefördert werden. Dazu sollen auch Projektträger als Kooperationspartner gewonnen werden,

die in den Schulen Projekte durchführen und in der Arbeit mit Jugendlichen über viel Erfahrung verfügen. Da

eine Förderung in der Breite des Freistaates zu diesem Gedenktag angedacht ist, bedarf es einer Aufstockung
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der angesetzten Mittel um 100,0 T€ in 2023.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 64 216,3 T€ 212,0 T€ 362,0 T€ SOLL neu 362,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 150,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 686 68 212,0 T€ Reg. Entw. 212,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Dient der Förderung der entwicklungspolitischen Tätigkeiten des Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen

e. V.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 64 368,8 T€ 338,0 T€ 438,0 T€ SOLL neu 438,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 687 68 338,0 T€ Reg. Entw. 338,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der Verstärkung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der

weltweiten Flüchtlingsbewegungen und zur weiteren Förderung von entwicklungspolitischen Maßnahmen in Uganda.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 65 - - 50,0 T€ SOLL neu 50,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 50,0 T€

TITEL 893 68 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen

Erläuterung:

A) Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuwendungen des Freistaates Sachsen zu Baumaßnahmen (investive

Maßnahmen).

B) Veranschlagt sind Zuwendungen zum Erhalt einer Schule für Flüchtlinge (vorwiegend aus Ruanda) in Uganda.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt
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Begründung:

Die veranschlagten Mittel sind für den Erhalt einer Schule für Flüchtlinge (vorwiegend aus Ruanda) in Uganda

vorgesehen, die von der in Rom ansässigen Laiengemeinschaft Sant‘Egidio betrieben wird.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 65 55,0 T€ 140,0 T€ 120,0 T€ SOLL neu 120,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 70,0 T€ +/- 70,0 T€

TITEL 686 69 50,0 T€ Reg. Entw. 50,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland

B) Vermerk neu:

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Erläuterungen neu:

Veranschlagt werden Ausgaben für die maßgebliche Interessenvertretung der Sinti und Roma als anerkannte

Minderheit. Die begonnene Konzeptionierung, wie die Unterstützung und Förderung in den kommenden Jahren durch

den Freistaat Sachsen umgesetzt werden kann, soll fort- und weiterentwickelt werden.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Umsetzung der Ziele aus dem Koalitionsvertrag, S. 74: "Sinti und Roma sind leider auch heute noch von

Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus betroffen. Wir wollen die Minderheit der Sinti und Roma in ihrer

Kultur- und Erinnerungsarbeit weiterhin konstant unterstützen und fördern."

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 65 138,2 T€ 290,0 T€ 300,0 T€ SOLL neu 300,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 687 69 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland

Erläuterungen:

B) Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 300,0 T€ pro Jahr zur Unterstützung von europäischen

Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen der Flüchtlingshilfe durch den Freistaat

Sachsen. Ziel der Unterstützung ist es, Geflüchteten zu helfen und die Situation von Geflüchteten in

Flüchtlingscamps zu verbessern.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.
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Sachsen steht zu seinen humanitären Verpflichtungen gegenüber schutzbedürftigen Flüchtlingen. Mit der

Unterstützung von Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen der Flüchtlingshilfe kann der

Freistaat Verantwortung zeigen und Hilfe vor Ort leisten.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 67 0,0 T€ 400,0 T€ 450,0 T€ SOLL neu 450,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 684 70 350,0 T€ Reg. Entw. 350,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Mit dem Gesprächsformat „SachsenSofa“ ist die Katholische Akademie seit 2019 besonders im ländlichen Raum

Sachsens in Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern präsent. Es soll bewusst jenseits der großen Städte ein

Diskurs über das Zusammenleben im Freistaat befördert werden. Hierzu werden Verantwortliche aus den Medien,

der Bundes- und Landespolitik mit Vertreterinnen und Vertretern der christlichen Kirchen und der lokalen

Zivilgesellschaft sowie mit der Bürgerschaft vor Ort ins Gespräch kommen. Zuschüsse für die Fortführung dieses

Formats sind bisher nicht eingestellt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: IT- und E-Government in der Staatsverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 91 882,6 T€ 1.601,0 T€ 1.619,0 T€ SOLL neu 1.569,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 96 1.569,0 T€ Reg. Entw. 1.569,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die

Optimierung der IT-Organisation, zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten u. a. sowie

für die Entwicklung der Open Source Strategie für die öffentliche Verwaltung und der Landestrategie Green IT.

B) Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger für die

Optimierung der IT-Organisation, zu Fragen der Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponenten u. a. sowie

für die Entwicklung der Open Source Strategie für die öffentliche Verwaltung, der Landestrategie Green IT und

der Open Data Strategie der Landesverwaltung.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Der Ausbau des Angebotes an offen zugänglichen Daten durch die Landesverwaltung dient der Steigerung der

Transparenz staatlichen Handelns. Daten die durch den Einsatz öffentlicher Gelder erhoben werden, sind somit

der Öffentlichkeit zur Weiterverwendung zugänglich zu machen. Um die systematische Bereitstellung von Daten

auszubauen, sind die Handlungsbedarfe in einer Landesstrategie zu erfassen, die einen klaren Umsetzungspfad

vorgibt und das Handeln systemisch mit weiteren strategischen Unternehmungen im Bereich der Digitalisierung

entwickelt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: IT- und E-Government in der Staatsverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 92 4,8 T€ 240,0 T€ 50,0 T€ SOLL neu 30,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 30,0 T€

TITEL 531 96 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für

die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen.

B) Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für

die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen, insbesondere zur Durchführung des

Konsultationsprozesses zur Erarbeitung der Open Data Strategie des Landes.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

CDU/B'GRÜNE/SPD 17

Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Mit der Erarbeitung der KI-Strategie zeigte der Freistaat, wie erfolgreich umfangreiche Konsultationsprozesse

unter Einbezug von Expertinnen und Experten die Strategieentwicklung der Landesverwaltung flankieren.

Der Beteiligungsprozess zur Entwicklung der Open Data Strategie des Freistaates soll auf den Erfahrungen

aufbauen. Zur Umsetzung eines breiten Beteiligungsprozesses sind Konsultationsworkshops mit Expertinnen und

Experten der Open Data Community durchzuführen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: IT- und E-Government in der Staatsverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 02 Seite Reg. Entw. 92 2.753,6 T€ 2.557,0 T€ 2.955,9 T€ SOLL neu 2.955,9 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 450,0 T€ +/- 450,0 T€

TITEL 534 96 2.505,9 T€ Reg. Entw. 2.505,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.

B) Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.;

   Ausgaben zur Umsetzung der Open Source Strategie

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und

Schnittstellenentwicklung im Bereich E-Government-Basiskomponenten (z. B. Formularservice, Elektronische

Signatur und Verschlüsselung (ESV), zentrales Content-Management-System (zCMS), Verfahrensmanagement), für die

elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (eVA.SAX) einschließlich der Sicherstellung eines

landesweiten Rollouts sowie für weitere Projekte (z. B. Prozessmanagement)

CDU/B'GRÜNE/SPD 18

B) [...]

Jährlich sind 450,0 T€ veranschlagt für die Umsetzung der Open Source Strategie für den Freistaat Sachsen,

die entsprechend Drucksache 7/11086 bis zum 30. Juni 2023 dem Landtag zu berichten ist. Aus den veranschlagten

Mitteln sollen insbesondere die möglichen Ergebnisse der Open Source Strategie umgesetzt werden:

- die Entwicklung einer föderalen Cloud Infrastruktur

- die Umsetzung Absichtserklärung Initiative des Freistaates zur Entwicklung eines Souveränen Arbeitsplatzes

auf Open Source Basis

Eine schrittweise Umstellung auf Open Source-Software in der sächsischen Verwaltung würde im Einklang mit dem

Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021 und der darin festgehaltenen Erstellung einer sächsischen Green

IT-Strategie, welche ebenfalls im Koalitionsvertrag festgehalten ist, stehen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Die erfolgreiche Umsetzung der Open Source Strategie des Freistaates dient der Sicherung digitaler

Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Der Freistaat stellt damit die vollständige eigenständige Kontrolle

über die eingesetzte Software sicher. Die Entwicklung eines hochwertigen Angebots an Open Source Programmen

dient der öffentlichen Verwaltung als sichere und anwendungsfreundliche Arbeitsgrundlage.

Der Freistaat hat sich daher als Unterzeichner der Absichtserklärung zur "Stärkung der Digitalen Souveränität

und gemeinsamen Erarbeitung des Souveränen Arbeitsplatzes" mit anderen Ländern bereit erklärt, zur Entwicklung

eines Open Source basierten Arbeitsplatzes beizutragen. Der Freistaat gewährleistet mit dem eigenen Beitrag

zur Reifung des Prozesses auf Bundesebene die Umsetzung im Interesse der digitalen Souveränität des

Freistaates.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatskanzlei 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 02 01 sieht eine Stellenmehrung von 12 Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 vor. 
Die Staatskanzlei wies darauf hin, dass es sich bei zwei Stellen um einen kostenneutralen Stellentausch mit Kapitel 02 05 handelt und 
nur 10 Stellen tatsächlich neue Stellen sind.  
Die Staatskanzlei begründet die Stellenmehrung mit einem Aufgabenzuwachs und der Stärkung im Schwerpunktbereich Digitalisierung 
(vgl. Schreiben der SK vom 22.09.2022, Drs. 7/10839). 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Persona bestand in der Regierungs- und 
Verwaltungsebene nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau 
erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, 
zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen im Regierungsapparat verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023: 5 Stellen der Besoldungsgruppe A 15 x 89,2 T€ (Pauschsatz 2023) = 446,0 T€ 
    1 Stelle   der Besoldungsgruppe A 14 x 76,4 T€ (Pauschsatz 2023) =   76,4 T€ 
    4 Stellen   der Besoldungsgruppe A 13 x 71,6 T€ (Pauschsatz 2023) = 286,4 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 17 6.553,1 11.949,3 11.814,3 SOLL neu 12.165,5 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -808,8 +/- -832,5
TITEL 422 01 12.623,1 Reg. Entw. 12.998,0 

AfD 01

insgesamt: 808,8 T€ 

2024: 5 Stellen der Besoldungsgruppe A 15 x 91,8 T€ (Pauschsatz 2024) = 459,0 T€ 
    1 Stelle   der Besoldungsgruppe A 14 x 78,7 T€ (Pauschsatz 2024) =   78,7 T€ 
    4 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 x 73,7 T€ (Pauschsatz 2024) = 294,8 T€ 

insgesamt: 832,5 T€ 

Anlage 2 - EP 02
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatskanzlei 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Standortkampagne 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Sächsische Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht 2019 die Imagekampagne des Freistaates Sachsen einer grundlegenden 
Kritik unterworfen. Das Ziel der Kampagne, die Bekanntheit und das Image des Freistaates Sachsen zu verbessern, sei angesichts des 
hohen Mitteleinsatzes zu wenig. Darüber hinaus gehende Ziele, wie Unternehmen zu Standortentscheidungen zu bewegen oder 
Touristen anzuziehen, werden bisher nicht verfolgt. Für das Tourismusmarketing sind Mittel im Kapitel 1206 Titelgruppe 51 geplant.  
Im Ergebnisbericht 2020 zum Jahresbericht 2019 stellt der Sächsische Rechnungshof fest, dass die Fragen nach einer 
Gesamtwerbestrategie und die Notwendigkeit der Kosten der Standortkampagne weiterhin unbeantwortet sind.  
Die einbringende Fraktion sieht daher die geplanten Ausgaben für die Standortkampagne als nicht notwendig an. Notwendig ist vielmehr 
eine Standortpolitik, die den Wirtschafts- und Tourismusstandort Sachsen attraktiver macht.  
Für das Jahr 2023 wurde berücksichtigt, dass laut Auskunft der Staatsregierung aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen 
bereits Verpflichtungen in Höhe von 164,2 T€ eingegangen wurden.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 21 4.149,5 4.400,0 164,2 SOLL neu 0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -4.335,8 +/- -4.500
TITEL 531 05 4.500,0 Reg. Entw. 4.500,0 

AfD 02

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatskanzlei 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 02 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 10 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 23 2.537,2 3.084,3 3.087,0 SOLL neu 3.179,6 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -211,3 +/- -217,6
TITEL 685 20 3.298,3 Reg. Entw. 3.397,2 

AfD 03
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatskanzlei 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Strategische Planung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
in den Jahren 2020 und 2021 sind aus den Titeln der Titelgruppe 53 lediglich 229,4 T€ und 151,9 T€ ausgezahlt worden. Aus der 
Begründung zum Regierungsentwurf wird nicht ersichtlich, warum in den kommenden Jahren für die dort genannten Zwecke mehr 
Haushaltsmittel benötigt werden. Die Staatskanzlei hat die geringe Mittelinanspruchnahme 2020 und 2021 mit den Beschränkungen in 
der Corona-Pandemie begründet. Da auch im Jahr 2019 die Mittel der Titelgruppe 53 nur in Höhe von 435,7 T€ in Anspruch genommen 
wurden, wird eine Minderung um 300 T€ auf die mit der Inanspruchnahme 2019 vergleichbaren Beträge vorgesehen. Der geminderte  
Betrag ist proportional entsprechend der Höhe der veranschlagten Beträge auf die Titel der Titelgruppe zu verteilen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 24-26 151,9 637,5 437,5 SOLL neu 437,5 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -300 +/- -300
TITEL TG 53 737,5 Reg. Entw. 737,5 

AfD 04

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
A) Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung
Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen
aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung werden an solche Einrichtungen (Stiftungen und Ver-
eine) gezahlt, die rechtlich und tatsächlich von den ihnen nahestehenden Parteien unabhängig sind und ihre Aufgaben selbstständig,
eigenverantwortlich und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielvorstellungen verfolgen, die verfassungskonform sind
und einer dauerhaften politischen Grundströmung entsprechen. Dies setzt ein gewisses Maß an zeitlicher und inhaltlicher Präsenz vor-
aus, die zumindest ein mehrjähriges und nachhaltiges verfassungsgemäßes Wirken und Handeln der Stiftung bzw. des Vereins im Frei-
staat Sachsen erfordert. Zunächst müssen diejenigen Parteien, die der Stiftung bzw. dem Verein nahestehen, in den vorangegangenen
zehn Jahren vor Inkrafttreten eines jeweiligen Haushaltsgesetzes mindestens fünf Jahre im Sächsischen Landtag mit einer Fraktion
vertreten sein. Darüber hinaus kommt eine Förderung nur in Betracht, wenn die Einrichtung in den letzten drei Jahren vor Inkrafttreten
des jeweiligen Haushaltsgesetzes nachweislich regelmäßige Aktivitäten der politischen Bildung im Freistaat Sachsen entfaltet hat.
Soweit die der Stiftung oder dem Verein nahestehende Partei im Sächsischen Landtag nicht mehr (mit einer Fraktion) vertreten ist, wird
die institutionelle Förderung noch bis zum Außerkrafttreten des Haushaltsgesetzes gewährt, in dessen zeitlichem Anwendungsbereich
die auf die Wahlperiode, in der diese Partei nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten ist, folgende nächste Wahlperiode des Säch-
sischen Landtages endet.

Soweit die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen, werden die Zuschüsse den politischen Stiftungen bzw. 
Vereinen entsprechend der Sitzverteilung der hinter den Stiftungen stehenden Parteien im Sächsischen Landtag und im Deutschen 
Bundestag zugewiesen. Bei der Berechnung ist jeweils zu 50 % die Sitzverteilung der beiden letzten Bundes- und Landtagswahlen in der 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 47-48 1.691,9 1.691,9 1.691,9 SOLL neu 1.691,9 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   0,0 +/- 0,0 
TITEL 686 10 1.691,9 Reg. Entw. 1.691,9 

AfD 05
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zum Zeitpunkt des Inkrafttretens eines jeweiligen Haushaltsgesetzes laufenden Legislaturperiode des Sächsischen Landtages und des 
Deutschen Bundestages zu Grunde zu legen. In den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zuweisungsbeträgen an die politischen 
Stiftungen bzw. Vereine ist jeweils ein fester Sockelbetrag von 100,0 T€ für die jeweilige politische Strömung enthalten. Die Konrad-
Adenauer-Stiftung e. V., die Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V., Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e. V. sowie die Wilhelm-Külz-
Stiftung erhalten je 100,0 T€ als Sockelbetrag und die Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. sowie das Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V. 
gemeinsam einen Socke betrag von 100,0 T€. Die Zuschüsse werden an die folgenden politischen Stiftungen bzw. Vereine für Zwecke 
der politischen Bildung zugewiesen: 

   2023      2024 
 T€   T€ 

1. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  601,5      601,5 
2. Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.  278,6      278,6 
3. Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e.V. 258,5  258,5 
4. Wilhelm-Külz-Stiftung                                              187,1      187,1 
5. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.                                    183,1      183,1 
6.Herbert-Wehner-Bildungswerk e.V.                          183,1      183,1 
    Summe                                                                  1.691,9     1.691,9 
Die Zuwendung erfolgt im Rahmen einer institutionellen Förderung nach Vorlage eines Haushalts- und Wirtschaftsplanes. 
Projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushaltes werden von der institutionellen Förderung abgegrenzt. 

B) Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung
Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des
Staatshaushalts gewährt werden.
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung werden an solche Einrichtungen (Stiftungen und Ver-
eine) gezahlt, die rechtlich und tatsächlich von den ihnen nahestehenden Parteien unabhängig sind und ihre Aufgaben selbstständig,
eigenverantwortlich und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielvorstellungen verfolgen, die verfassungskonform sind
und einer dauerhaften politischen Grundströmung entsprechen. Dies setzt ein gewisses Maß an zeitlicher und inhaltlicher Präsenz vor-
aus, die zumindest ein mehrjähriges und nachhaltiges verfassungsgemäßes Wirken und Handeln der Stiftung bzw. des Vereins im Frei-
staat Sachsen erfordert. Zunächst müssen diejenigen Parteien, die der Stiftung bzw. dem Verein nahestehen, in den vorangegangenen
zehn Jahren vor Inkrafttreten eines jeweiligen Haushaltsgesetzes mindestens fünf Jahre im Sächsischen Landtag mit einer Fraktion
vertreten sein. Ungeachtet dessen kommt eine Förderung nur in Betracht, wenn die Einrichtung in den letzten drei Jahren vor
Inkrafttreten des jeweiligen Haushaltsgesetzes nachweislich regelmäßige Aktivitäten der politischen Bildung im Freistaat Sachsen
entfaltet hat. Soweit die der Stiftung oder dem Verein nahestehende Partei im Sächsischen Landtag nicht mehr (mit einer Fraktion)
vertreten ist, wird die institutionelle Förderung noch bis zum Außerkrafttreten des Haushaltsgesetzes gewährt, in dessen zeitlichem
Anwendungsbereich die auf die Wahlperiode, in der diese Partei nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten ist, folgende nächste
Wahlperiode des Sächsischen Landtages endet. Soweit die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen, werden die
Zuschüsse den politischen Stiftungen bzw. Vereinen entsprechend der Sitzverteilung der hinter den Stiftungen stehenden Parteien im

Sächsischen Landtag und im Deutschen Bundestag zugewiesen. Bei der Berechnung ist jeweils zu 50 % die Sitzverteilung der beiden 
letzten Bundes- und Landtagswahlen in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens eines jeweiligen Haushaltsgesetzes laufenden 
Legislaturperiode des Sächsischen Landtages und des Deutschen Bundestages zu Grunde zu legen. In den in der folgenden Tabelle  
aufgeführten Zuweisungsbeträgen an die politischen Stiftungen bzw. Vereine ist jeweils ein fester Sockelbetrag von 100,0 T€ für die 
jeweilige politische Strömung enthalten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., die Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V., Weiterdenken-Heinrich 
Böll Stiftung Sachsen e. V., die Wilhelm-Külz-Stiftung sowie die Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V. erhalten je 100,0 T€ als Sockelbetrag 
und die Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. sowie das Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V. gemeinsam einen Sockelbetrag von 100,0 T€. Die 
Zuschüsse werden an die folgenden politischen Stiftungen bzw. Vereine für Zwecke der politischen Bildung zugewiesen:  

    2023     2024 
        T€     T€ 

1. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.    499,0    499,0  
2. Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.    232,0    232,0  
3. Weiterdenken-Heinrich Böll Stiftung Sachsen e.V.   215,0     215,0  
4. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.     149,0    149,0 
5.Herbert-Wehner-Bildungswerk e.V.    149,0         149,0 
6. Wilhelm-Külz-Stiftung    165,0    165,0  
7. Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V.   282,9          282,9 

Summe      1.691,9       1.691,9 
Die Zuwendung erfolgt im Rahmen einer institutionellen Förderung nach Vorlage eines Haushalts- und Wirtschaftsplanes. 
Projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushaltes werden von der institutionellen Förderung abgegrenzt. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckungsvorschlag nicht erforderlich. Eine Erhöhung des Gesamttitels ist nicht angezeigt.  
Die Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V. (DES) wurde vom Landesverband Sachsen der Alternative für Deutschland im Jahr 2020 als 
parteinahe Stiftung anerkannt. Zuvor wurde die DES im April 2018 vom Bundesvorstand und zusätzlich im Juni 2018 vom 
Bundesparteitag der Alternative für Deutschland als parteinahe Stiftung anerkannt. Die DES ist seit spätestens April 2018 regelmäßig in 
Sachsen mit Seminaren und Veranstaltungen im Bereich der unabhängigen politischen Bildung tätig.  
Die Alternative für Deutschland ist seit der 6. Legislaturperiode durchgängig im sächsischen Landtag vertreten. Sie ist seit 2017 im 
Deutschen Bundestag vertreten. Sie ist seit 2014 durchgängig im EU-Parlament vertreten. Sie prägt damit nachhaltig eine politische 
Strömung in Deutschland. Sie erfüllt damit die Fördervoraussetzungen im Sinne der Erläuterungen des Haushaltsgesetzes.  

Sofern das Haushaltsgesetz in Verbindung mit einem einschlägigen Titel im Haushaltsplan die Rechtsgrundlage für die Bereitstellung 
von Fördermitteln bildet, stellt er die Legitimationsgrundlage der Exekutive gegenüber dem Parlament dar, entsprechende Ausgaben zu 
tätigen.  
Nach der Rechtsprechung des BVerfG stellt die Gewährung von Globalzuschüssen keine verdeckte Parteienfinanzierung dar. Die 
politischen Stiftungen erbringen ihre Aufgaben satzungsgemäß. Das BverfG hat keine Bedenken gegen die Förderung von Zuschüssen 
an politische Stiftungen, solange eine solche Förderung alle dauerhaften, ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen 
angemessen berücksichtigt. (zitiert SächsVerfGH Aktenzeichen Vf.121-II-20 vom 24.März 2021)  
Nach diesen Grundsätzen ist die DES anteilig zu berücksichtigen, um dem Gleichheitsgrundsatz gerecht zu werden.  
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion hält in Zeiten extremer Preisanstiege bei Lebensmitteln, Strom, Gas und Kraftstoffen Haushaltsmittel für 
zusätzlich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren vorgesehene Zwecke, die nicht unmittelbar dem sächsischen Bürger 
zugutekommen, für die falsche Prioritätensetzung.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 58 0 0 0 SOLL neu 0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -380,2 +/- -307,4
TITEL 686 64 380,2 Reg. Entw. 307,4 

AfD 06

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erinnerungskultur 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion hält in Zeiten extremer Preisanstiege bei Lebensmitteln, Strom, Gas und Kraftstoffen Haushaltsmittel für 
zusätzlich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren vorgesehene Zwecke, die nicht unmittelbar dem sächsischen Bürger 
zugutekommen, für die falsche Prioritätensetzung.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 62-63 0 0 0 SOLL neu 0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -350 +/- -350
TITEL TG 67 350,0 Reg. Entw. 350,0 

AfD 07
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entwicklungspolitische Maßnahmen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit ist originäre Aufgabe des Bundes. Eine Mitwirkung des Freistaates Sachsen bei der Aufgabe 
des Bundes sieht die antragstellende Fraktion schon desha b nicht als sinnvoll an, weil dadurch zusätzlicher Abstimmungsaufwand 
entsteht. Im Übrigen hält die antragstellende Fraktion Haushaltsmittel für Zwecke, die nicht unmittelbar dem sächsischen Bürger zugute 
kommen, in Zeiten extremer Preisanstiege bei Lebensmitteln, Strom, Gas und Kraftstoffen für die falsche Prioritätensetzung.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 63-65 587,1 626,0 0 SOLL neu 0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -626 +/- -626
TITEL TG 68 626,0 Reg. Entw. 626,0 

AfD 08

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Nach § 17 Absatz 1 Sächsische Haushaltsordnung sind die Ausgaben nach Zwecken getrennt zu veranschlagen. Durch die 
Zweckbestimmung muss der Wille des Haushaltsgesetzgebers hinlänglich präzise zum Ausdruck kommen.  
Die Haushaltsmittel der Titelgruppe 70 sollen der Förderung von Projekten und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler 
Bedeutung dienen. Diese Beschreibung ist vollkommen unkonkret und die Fördergegenstände nicht abgrenzbar. Eine Zweckbestimmung 
durch den Haushaltsgesetzgeber im Sinne des § 17 Sächsische Haushaltsordnung liegt damit nicht mehr vor. Die antragstellende 
Fraktion lehnt eine Delegation des Budgetrechts an das Kabinett und damit eine Blankovollmacht zur Verfügung über Haushaltsmittel ab. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 66-68 120,0 1.860,0 0 SOLL neu 0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -1.500 +/- -1.500
TITEL TG 70 1.500,0 Reg. Entw. 1.500,0 

AfD 09
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 02 99 sieht eine Stellenmehrung von 38 Beamtenstellen und 22 Stellen für Beschäftigte in den Jahren 2023 
und 2024 gegenüber 2022 vor. Die Staatskanzlei begründete die Stellenmehrung mit den weiter wachsenden Aufgaben des SID.  
Die Staatskanzlei hat jedoch nicht deutlich gemacht, aus welchen Gründen welche Aufgaben oder Anforderungen an den SID ansteigen 
und die zusätzlichen Stellen in dem beantragten Umfang erforderlich sind (vgl. Schreiben der Staatskanzlei vom 22.09.2022; Drs. 
7/10840). Die Notwendigkeit der Stellenmehrung ist jedoch damit nicht dargelegt.  
Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Persona bestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023: 2 A 16 x 98,6 T€; 3 A 15 x 89,2 T€; 9 A 14 x 76,4 T€; 4 A 13 x 71,6 T€; 15 A 12 x 65,7 T€; 4 A 11 x 59,8 T€; 1 A 10 x 51,9 T€; 
    1 E 15 x 100,7 T€; 4 E 14 x 92,3 T€; 12 E 13 x 84,2 T€; 1 E 12 x 81,6 T€; 4 E 11 x 73,7 T€; insgesamt: 4.572,3 T€ 

2024: 2 A 16 x 101,5 T€; 3 A 15 x 91,8 T€; 9 A 14 x 78,7 T€; 4 A 13 x 73,7 T€; 15 A 12 x 67,7 T€; 4 A 11 x 61,6 T€; 1 A 10 x 53,4 T€; 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 132 17.062,2 20.793,8 21.197,4 SOLL neu 22.480,7 
KAP 99 Seite Erg. Vorl.   -4.572,3 +/- -4.723,5
TITEL 682 01 25.769,7 Reg. Entw. 27.204,2 

AfD 10

    1 E 15 x 100,7 T€; 4 E 14 x 95,8 T€; 12 E 13 x 87,4 T€; 1 E 12 x 84,6 T€; 4 E 11 x 76,5 T€; insgesamt: 4.723,5 T€ 

Gleichzeitig wird der Stellenplan im Kapitel 02 99 wie folgt geändert: 
Streichung von 2 Stellen der BesGr. A 16, 3 Stellen der BesGr. A 15, 9 Stellen der BesGr A 14, 4 Stellen der BesGr. A 13, 15 Stellen der 
BesGr. A 12, 4 Stellen der BesGr. A 11, 1 Stelle der BesGr A 10, 1 Stelle der VergGr. E 15, 4 Stellen der VergGr. E 14, 12 Stellen der 
VergGr. E 13, 1 Stelle der VergGr. E 12, 4 Stellen der VergGr E 11 (Reg. Entw. Seite 135).  
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 02 99 / 685 20 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 38 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 02 Seite Reg. Entw. 132 391,3 1.040,3 1.124,5 SOLL neu 1.158,2 
KAP 99 Seite Erg. Vorl.   -689,2 +/- -709,9
TITEL 685 20 1.813,7 Reg. Entw. 1.868,1 

AfD 11
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 02 Seite Reg. Entw. 57 405,7 375,0 1.080,0 SOLL neu 1.080,0

KAP 03 Seite Erg. Vorl. 650,0 +/- 650,0
TITEL 686 63 430,0 Reg. Entw. 430,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, das 2015 auf 
Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas gegründet wurde und seither seitens des Freistaates Sachsen gefördert 
wird. Aufgabe des Zentrums ist es, die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit zu überwachen, 
Verstöße dagegen zu veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig.
Im Übrigen sind Zuschüsse für die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel International und 
Schlingel Industry Forum) veranschlagt. Veranschlagt sind zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der 
BKM.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

DIE LINKE 01

Mit der Erhöhung des Titels soll über die SLM zweckgebunden das Projekt „Rundfunkkombinat Sachsen“ gefördert werden. Das 
Projekt ist eine Kooperation nicht kommerzieller, sog. „freier“ radios aus Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zittau mit lokalen Kutur- und 
Demokratie-Initiativen in ganz Sachsen. Ziel ist ein nichtkommerzielles, sachsenweites Mitmach-Radio.   
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Abstimmungsliste HFA 
 
Einzelplan 02 – Sächsische Staatskanzlei 
 
Kapitel 02 01 Staatskanzlei 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

17 422 01 AfD 01  5 : 13 : 0 
21 531 05 AfD 02 5 : 13 : 0 
21 531 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 11 : 5 : 2 
23 685 20 AfD 03 5: 13 : 0 
24 - 26 TG 53  AfD 04 5 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 02 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 5 : 2 
 
 
 
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 02 02 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
  

Anlage 3 - EP 02
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Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

47 – 48  686 10  AfD 05  5 : 13 : 0 
56 526 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 15 : 0 : 0 
56 682 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 18 : 0 : 0 
56 683 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 11 : 5 : 2 
57 686 63 LINKE 01 2 : 16 : 0 
57 686 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 13 : 5 : 0 
58  686 64  AfD 06 5 : 13 : 0 
58 686 64 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 13 : 5 : 0 
60  532 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 13 : 5 : 0 
61 686 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 13 : 5 : 0 
62 - 63 TG 67 AfD 07 5 : 13 : 0 
63 686 67 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 11 : 5 : 2 
63 - 65 TG 68  AfD 08  6 : 13 : 0 
64 686 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 10  
64 687 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 13 : 6 : 0 
65 893 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 12  
65 686 69 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 13 : 0 : 6 
65 687 69 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 13 : 6 : 0 
66 – 68  TG 70 AfD 09 6 : 12 : 0 
67 684 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 10 : 8 : 0 

 
 
Abstimmung über Kapitel 02 03 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 8 : 0 
 
 
 
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund  
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 02 04 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
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Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung 
 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

91 526 96 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 12 : 0 : 6 
92 531 96 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 12 : 0 : 6 
92  534 96 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 13 : 0 : 6 

 
 
Abstimmung über Kapitel 02 05 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
 
Kapitel 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung  

für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 02 06 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         
 
 
 
Kapitel 02 09 Personalpool Demografie  
 
Keine Änderungsanträge.  
 11 : 0 : 7 
Abstimmung über Kapitel 02 09 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         
 
 
 
Kapitel 02 10 Personalpool Digitalisierung  
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 02 10 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         
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Kapitel 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

132 682 01 AfD 10 6 : 13 : 0 
132  685 20 AfD 11 6 : 13 : 0 

 
 
Abstimmung über Kapitel 02 99 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 02 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
 
Abstimmungsergebnis:        11 : 7 : 0 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 03 – Sächsisches Staatsministerium des Innern 
 
Berichterstatter: Ivo Teichmann, MdL 
 
 
Der Einzelplan 03 stand auf der Tagesordnung der 56. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 6. Dezember 2022 und war zudem Beratungsgegenstand der 
Bereinigungssitzung am 7. Dezember 2022. 
 
Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses lagen zur Beratung des Ein-
zelplanes 03 die Stellungnahme des Ausschusses für Inneres und Sport vom 25. No-
vember 2022 sowie Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNIS-
GRÜNE und SPD, der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE vor.  
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Aus-
schusses darauf, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und Titeln die jeweils dazu-
gehörigen Stellenpläne und sonstige Anlagen einschließen, falls nicht von einem Mit-
glied des Ausschusses ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung verlangt werde. 
Ferner sollten die Abstimmungen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht 
ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
Der Sächsische Staatsminister des Innern brachte den Einzelplan 03 ein. Die Ziele in 
Bezug auf die Einstellungszahlen bei der Sächsischen Polizei habe man nicht ganz 
erreichen können. Der Aufwuchs auf rund 14.600 Planstellen bei der Sächsischen Po-
lizei sei aber ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Mit den drei Polizeihub-
schraubern würde nicht nur die Polizei zum Transport von Spezialkräften und Material 
befähigt werden, sondern ihre Tonnageklasse ermögliche auch einen besseren Ein-
satz bei Waldbränden. Im Bereich des Katastrophenschutzes engagiere sich das Land 
Sachsen deutlich mehr als andere Länder und der Bund. Das Sirenenförderprogramm 
habe viel Beachtung erhalten. Der kommunale Brandschutz solle auf dem Niveau der 
letzten fünf Jahre verstetigt werden. Der Haushaltsplanentwurf ermögliche den Ein-
stieg in das Thema Waldbrandkonzeption und in die Verarbeitung der Erlebnisse die-
ses Sommers. Auch beim Sport habe man das Niveau halten, im Wintersport sogar 
darüber hinausgehen können. Mit dem Regierungsentwurf sei er im Großen und Gan-
zen zufrieden. 
 
Die fachpolitischen Sprecher brachten ihre Änderungsanträge unter Bezugnahme auf 
die jeweilige schriftliche Begründung ein. 
 
Im Rahmen der Einbringung der Änderungsanträge wurden die unterschiedlichen An-
sätze der Fraktionen dargestellt. Dabei bezogen sich die Vertreter der Fraktionen auf 
die im Fachausschuss geführten Debatten und verzichteten oftmals weitestgehend auf 
eine weitere Aussprache nach der Einbringung der Änderungsanträge. 
 
Kapitel 03 03 - Allgemeine Bewilligungen 
 
Eine längere Aussprache gab es zu dem Thema Demokratieförderung und Extremis-
musprävention. Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte den Änderungsantrag der 
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AfD-Fraktion zur Kürzung von Mitteln in dem Bereich ein. Die Mittel würden für frag-
würdige Sachen verausgabt werden und eine Extremismusklausel fehle. Ein Abgeord-
neter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE trat den Kürzungsvorschlägen entgegen, indem 
er klarstellte, wie wichtig die Stärkung der Demokratieförderung sei. 
 
Kapitel 03 04 - Landesdirektion Sachsen 
 
Zum Titel 547 52 lagen drei Änderungsanträge vor. Die AfD-Fraktion forderte, mehr 
Aufwand in die Sicherung der EU-Außengrenzen sowie der sächsischen Grenzen zu 
stecken und mehr Anstrengungen in Bezug auf Abschiebungen vorzunehmen. Dann 
müssten auch weniger Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht wer-
den. Die Fraktion DIE LINKE beantragte mehr Haushaltsmittel für den Titel, um eine 
professionelle Stelle zur Durchführung des Clearingverfahrens in den Erstaufnahme-
einrichtungen zu etablieren. Der Ausreisegewahrsam sei zu streichen. Die Abgeord-
neten der Fraktionen CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD lehnten die Anträge der AfD-
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE ab und stellten im Gegenzug einen Deckungs-
antrag zur Finanzierung der zweiten Stufe der Asylverfahrensberatung. 
 
Bezüglich des Titels „Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrens-
beratung“ erklärte eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, dass aufgrund der ge-
planten Eigenmittelteilfinanzierung nur wenige Träger die Verfahrensberatung anbie-
ten könnten, weshalb eine Kofinanzierung durch das Land beantragt werde. Ein Ab-
geordneter der CDU-Fraktion nahm Bezug auf den zuvor erwähnten Deckungsantrag, 
welcher in diesen Titel zur Finanzierung der zweiten Stufe der Asylverfahrensberatung 
umgeschichtet werden solle. Für den Antrag der Fraktion DIE LINKE kündigte er Ab-
lehnung an, weil der eigene Mittelansatz realistischer sei. 
 
Kapitel 03 15 - Hochschule der Sächsischen Polizei 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche lag auf dem Kapitel „Hochschule der Säch-
sischen Polizei“. Die AfD-Fraktion beantragte mehr Stellen und Gelder für die Bezüge 
der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bereitzustellen, um die Anzahl der 
Polizeibeamten zu erhöhen. Dies diene auch der Sicherung der Polizeifachschule in 
Leipzig. Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion erwiderte, dass der unterstellte höhere 
Bedarf nicht mit ausreichend geeigneten Bewerbern in geeigneter Qualität gedeckt 
werden könne und dass sich der Erhalt von Polizeifachschulstandorten an anderen 
fachlichen Kriterien orientiere. Die Koalitionsfraktionen stellten mehrere Anträge zur 
Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsbetriebes sowie zur Entwicklung und 
Verbesserung der Hochschule. Dem von den Koalitionsfraktionen beantragten neuen 
Titel „Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten“ widersprach ein Abgeordneter 
der AfD-Fraktion mit Verweis auf die Diskussion im Fachausschuss. 
 
Kapitel 03 17 - Landesamt für Verfassungsschutz 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion erklärte, dass die AfD-Fraktion perspektivisch eine 
Überarbeitung des Landesamtes für Verfassungsschutz anstrebe und dass der Perso-
nalaufwuchs und der Mehrbedarf für Dienstfahrzeuge nicht nachvollziehbar seien. Ein 
Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE verwies auf die umfassende Diskussion 
im Fachausschuss. Er hielt fest, dass der Antrag abzulehnen sei, weil das Landesamt 
eine adäquate Stellenausstattung zur Aufgabenerfüllung benötige und dass es mit-
nichten einen Stellenaufwuchs im laufenden Doppelhaushalt gegeben habe. 
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Mit einem Änderungsantrag beantragte die AfD-Fraktion die Senkung der nicht nach-
vollziehbaren Kosten für die Erweiterung der IT-Infrastruktur und IT-Verfahren. Für VS-
NfD Sachen genüge eine normale Arbeitsplatzumgebung, für einen VS-VERTRAU-
LICH Arbeitsplatz würde das eingeplante Geld nicht ausreichen. Ein Abgeordneter der 
Fraktion BÜNDNISGRÜNE widersprach, denn es liege in der Natur eines Nachrich-
tendienstes, dass er für eine sichere und die Vertraulichkeit wahrende IT-Infrastruktur 
überdurchschnittliche Ausgaben habe. Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion hob hervor, 
dass zwischen VS-NfD und VS-VERTRAULICH unterschieden werden müsse. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE erklärte den Änderungsantrag seiner Frak-
tion zur langsamen Auflösung des Landesamtes. Die Behörde habe weder bei der 
NSU-Aufklärung noch in Bezug auf die Terrorzellen in Chemnitz oder ähnlichen Fällen 
ihre Aufgabe, welche der polizeiliche Staatsschutz besser erledigen könnte, erfüllt. Ein 
Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE verwies auf die Debatte im Fachaus-
schuss und ergänzte, dass das Trennungsgebot zwischen Verfassungsschutz/Nach-
richtendienst und Polizei nicht aufgeweicht werden dürfe. Ein Abgeordneter der AfD-
Fraktion wies die Argumentation der Fraktion DIE LINKE, welche grotesk sei, zurück. 
 
Kapitel 03 18 - Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
 
Mit mehreren Änderungsanträgen haben die Fraktionen CDU, BÜNDNISGRÜNE und 
SPD die Bereitstellung von Geldern für die Errichtung eines Instituts für Bevölkerungs-
schutzforschung angeregt, wodurch der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen in die Praxis, insbesondere im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschut-
zes, gefördert werden solle. 
 
Kapitel 03 19 - Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 
 
Die Fraktion DIE LINKE beantragte eine Erhöhung der Zuweisungen für Investitionen 
an die Kommunen für Brandschutz, weil die Haushaltsposition untergedeckt sei. Ein 
Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte einen Änderungsantrag zu dem gleichen Titel 
ein, der höhere Investitionsbedarf sei unbestreitbar, und kündigte die Zustimmung zum 
Antrag der Fraktion DIE LINKE an. Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion erläuterte in 
Bezug auf die anderen Änderungsanträge, dass der Brandschutz eine kommunale 
Pflichtaufgabe sei, welche das Land im Bereich der Investitionen unterstütze. Sachsen 
bewege sich im Ländervergleich weit vorn, weshalb er um Zustimmung zum Ände-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen warb. 
 
Die Einführung von Mitteln für das Forschungsprogramm „Redundanzen und Erhär-
tung KRITIS im Freistaat Sachsen und den Kommunen“ wurde von der Fraktion 
DIE LINKE gestellt, um die Voraussetzungen für eine Antragsgrundlage zu schaffen. 
Ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE bestätigte die Bedeutung des The-
mas, der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE sei jedoch wenig sachdienlich, weil die 
Identifizierung von Schwachstellen eine Aufgabe der Betreiber sei und weil der Bund 
voraussichtlich demnächst mit dem KRITIS-Dachgesetz tätig werden und Aufgaben 
dem Bund zuweisen werde. 
 
Kapitel 03 20 - Polizeiverwaltungsamt 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte einen Antrag zur Reduzierung des Mittel-
ansatzes im Titel „Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur 
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Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen“ ein, weil die Corona-Pandemie 
vorbei und die Begründung der Staatsregierung daher nicht stichhaltig sei. Erwidert 
wurde von einem Abgeordneten der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass der Grund- 
befund einer erheblichen Demonstrationslage im Freistaat Sachsen, deren Entwick-
lung nicht vorhergesehen werden könne, und die Notwendigkeit einer Mittelbereitstel-
lung für die Anforderung von auswärtigen Kräften nicht bestritten werden können. 
 
Der Änderungsantrag der AfD-Fraktion zur vollständigen Einsparung der Ausgaben für 
Dienstleistungen Dritter, welchen ein Abgeordneter der AfD-Fraktion mit Verweis auf 
die guten eigenen Präventionsteams der Sächsischen Polizei einbrachte, wurde von 
den Fraktionen CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD abgelehnt, weil die Präventionsar-
beiter der Polizei auf Kooperationspartner aus der Zivilgesellschaft und der Forschung 
angewiesen seien. 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion begründete den Änderungsantrag zur Abschaffung 
zweier im Regierungsentwurf neu eingeplanter Projektstellen damit, dass die Arbeit 
mit dem Personalbestand, insbesondere bei der koordinierenden und der autorisierten 
Stelle, zu schaffen sei. Dem widersprach ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNIS-
GRÜNE, mit Bezug auf ein bestehendes Verwaltungsabkommen, aus welchem sich 
nicht einseitig kündbare Verpflichtungen ergäben. 
 
 
Mit Verweis auf die im Fachausschuss geführten Debatten zu den Änderungsanträgen 
verzichteten die Ausschussmitglieder auf eine Aussprache zu den weiteren Ände-
rungsanträgen im Haushalts- und Finanzausschuss. 
 
Die vom Haushalts- und Finanzausschuss angenommenen Änderungsanträge sind in 
der Anlage 1 dargestellt. Die nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in der An-
lage 2 enthalten. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Änderungsanträgen 
sind der beigefügten Anlage 3 zu entnehmen. 
 
Nach Abschluss der Aussprache und der Einzelabstimmungen zu den Änderungsan-
trägen erfolgte die Gesamtabstimmung zum Einzelplan 03. Mit 11 : 8 : 0 Stimmen 
empfiehlt der Haushalts- und Finanzausschuss dem Plenum die Annahme des durch 
seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
Bereinigungssitzung 
 
Die Koalitionsfraktionen reichten vor der Bereinigungssitzung die Änderungsanträge 
CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 34 NEU und CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 48 NEU, je-
weils zum Einzelplan 03, ein. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion erklärte, dass im Änderungsantrag CDU/BÜND-
NISGRÜNE/SPD 34 (alt) versehentlich „Personalsoll A“ gestanden habe, was in „Per-
sonalsoll D“ zu ändern sei, und dass bisher die kw-Vermerke gefehlt hätten. Im Ände-
rungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 48 (alt) sei die Zweckbestimmung nicht 
richtig dargestellt gewesen, was durch den neuen Änderungsantrag erläuternd klarge-
zogen werde. 
 
Auf eine Aussprache wurde verzichtet. 
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Der Vorsitzende teilte vor dem Beginn der Abstimmungen verfahrenserläuternd mit, 
dass die betroffenen Kapitel noch einmal geöffnet und die Schlussabstimmungen wie-
derholt werden müssen. 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 34 NEU 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über das geänderte Kapitel 03 18 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 48 NEU 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über das geänderte Kapitel 03 20 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 6 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Vor der Schlussabstimmung informierte ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE die 
Ausschussmitglieder darüber, dass beim Änderungsantrag der AfD-Fraktion 12 davon 
ausgegangen worden sei, dass sich die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE enthalten 
hätten. Er bittet, diese fehlerhafte Wahrnehmung zu korrigieren, die Mitglieder der 
Fraktion DIE LINKE hätten mit zwei Stimmen gegen den Änderungsantrag gestimmt. 
Hiergegen erhob sich kein Widerspruch. 
 
In der anschließenden Gesamtabstimmung zum Einzelplan 03 empfahl der Haus-
halts- und Finanzausschuss mit 10 : 2 : 7 Stimmen dem Sächsischen Landtag die An-
nahme des durch seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
 
 
gez. Ivo Teichmann, MdL 
Berichterstatter Anlagen 
 Änderungsanträge 

 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 22 8,5 T€ 70,0 T€ 90,0 T€ SOLL neu 190,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -30,0 T€

TITEL 547 10 90,0 T€ Reg. Entw. 220,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (außer Polizei)

Erläuterungen:

A) Erläuterungen alt:

                                                        2023 T€             2024 T€

(...)

4. Sächsisches Katastrophenschutzsymposium               0,0               130,0

(...)

Summe                                                   90,0               220,0

B) Erläuterungen neu:

                                                        2023 T€             2024 T€

Anlage 1 - EP 03

CDU / B'GRÜNE / SPD 01

(...)

4. Sächsisches Katastrophenschutzsymposium               0,0               100,0

(...)

Summe                                                   90,0               190,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Dient der Aufstockung von 03 15/ 531 97.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 43 790,6 T€ 1.100,0 T€ 945,7 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - -54,3 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 02 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen

A) Erläuterungen:

                                                                        2023                             2024

                                                                         T€                               T€

1. ….

2. ….

3. ….

4. …

5. …

6. …

6. …

7. …

CDU / B'GRÜNE / SPD 02

8. Beratungsleistungen für den gesamten Geschäftsbereich des SMI        290,0                           215,0

B) Erläuterungen

1. ….

2. ….

3. ….

4. …

5. …

6. …

6. …

7. …

8. Beratungsleistungen für den gesamten Geschäftsbereich des SMI        190,7                           118,0

9. Evaluierung der Formen der interkommunalen Zusammenarbeit             25,0                            75,0

10. Verstärkung der Bekämpfung von Cyber-Hate-Crime                      20,0                            22,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Derzeitige Formen der interkommunalen Zusammenarbeit sollen evaluiert werden, um Schwächen zu erkennen und das

Potential der interkommunalen Zusammenarbeit als Möglichkeit der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung zu

identifizieren. Die Evaluation wird als Ziffer 9 angefügt. Die Gelder werden aus der Ziffer 8 überführt.

Vor dem Hintergrund der sog. Böhmermann-Affäre ist es zur Unterstützung des Inspekteur der Polizei angezeigt,

den Mittelansatz im Bereich der sachverständigen Beteiligung und Beratung in diesem Bereich des

Cyber-Hate-Crime anzuheben. Dem Anliegen wird nun durch eine Umverteilung der Mittelansätze im Titel

03 02 / 526 02 Rechnung getragen.

Eine weitere Reduzierung der Ziffer 8 erfolgt zu Gunsten der Erhöhung bei 03 03/633 01 (in 2023 iHv 54,3 T€).
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 44 530,2 T€ 800,0 T€ 850,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - -50,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 533 01 900,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen

Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Gunsten des ÄA bei 03 03/893 62 iHv 50 TEUR

CDU / B'GRÜNE / SPD 03

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 45 0,0 T€ 35,0 T€ 70,0 T€ SOLL neu 133,6 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - -30,0 T€ +/- -66,4 T€

TITEL 547 10 100,0 T€ Reg. Entw. 200,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im

Geschäftsbereich des SMI. Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der B-IMK in 2024. Darüber

hinaus ist beginnend ab dem Jahr 2024 im Turnus von drei Jahren ein Symposium "Stärkung Sächsischer

Katastrophenschutz" geplant.

B) Erläuterungen neu:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im

CDU / B'GRÜNE / SPD 04
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Geschäftsbereich des SMI. Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der B-IMK in 2024.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Absenkung 2023: Deckung zu Gunsten der Aufstockung von 03 15/531 97

Absenkung 2024: Deckung zu Gunsten der Aufstockung bei 03 03/633 01 (in 2024 iHv 56,4 T€)

und bei 03 20/684 01 (in 2024 iHv 10,0 T€)

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 46 1.196,0 T€ 1.364,9 T€ 1.564,9 T€ SOLL neu 1.564,9 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 684 02 1.364,9 T€ Reg. Entw. 1.364,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit

in der kommunalen Selbstverwaltung

A) Erläuterungen alt

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische

Bildungsvereinigungen (eingetragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines

Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Landesverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von

diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger

Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform und dauerhaft

landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des

Landesverbandes, dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar

CDU / B'GRÜNE / SPD 05
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vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistagswahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 % der Stimmen

erreicht hat.

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit

folgenden Höchstbeträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen

2019 zugewiesen werden:

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an

kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650).

2023 2024

in T€ in T€

__________________________________________________________________________________

1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.                   413,0    413,0

2. Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V.                   114,2    114,2

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.            125,2    125,2

4. Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.             306,1    306,1

5. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.                          185,1    185,1

6. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.          81,3 81,3

7. Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.                140,0    140,0

__________________________________________________________________________________

Summe 1.364,9  1.364,9

B)Erläuterungen neu

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische

Bildungsvereinigungen (eingetragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines

Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Landesverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von

diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger

Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform und dauerhaft

landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des

Landesverbandes, dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar

vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistagswahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 % der Stimmen

erreicht hat.

Sofern bis zum 31. März eines jeden Jahres einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen

zustehenden Zuwendungen nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen

im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungshöhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen

verteilt werden.

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit

folgenden Höchstbeträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen

2019 zugewiesen werden:

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an

kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650).

2023 2024

in T€ in T€

__________________________________________________________________________________

1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.                   480,5    480,5

2. Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V.                   132,8    132,8

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.            145,6    145,6

4. Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.             356,1    356,1
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5. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.                          215,3    215,3

6. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.          94,6     94,6

7. Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.                140,0    140,0

__________________________________________________________________________________

Summe 1.564,9  1.564,9

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung zu Änderung Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Klarstellung der Erläuterungen. Es wird angefügt:

Sofern bis zum 31. März eines jeden Jahres einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen

zustehenden Zuwendungen nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen

im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungshöhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen

verteilt werden.

Begründung zu Erhöhung Budget 23/24 um 200T € p.a.:

Deckung aus Gesamthaushalt. Die  Vermittlung von Kenntnissen über kommunale Institutionen, Rechtsvorschriften,

Willensbildungsprozesse, Politikfelder und Kommunikationsverfahren muss weiter gestärkt werden um die

Teilnahme am kommunalpolitischen Leben weiter zu erhöhen und die Bürger zur Übernahme kommunalpolitischer

Verantwortung zu befähigen. Die zusätzlichen Mitteln werden anhand des geltenden Verteilschlüssels auf die

Bildungsvereinigungen verteilt und die Tabelle entsprechend angepasst.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 53 300,0 T€ 300,0 T€ 354,3 T€ SOLL neu 356,4 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 54,3 T€ +/- 56,4 T€

TITEL 633 01 300,0 T€ Reg. Entw. 300,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der

Umsetzung der Zweisprachigkeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2023 zu Lasten 03 02/526 02 i.H.v. 54,3 T€ und in 2024 zu Lasten von 03 02/547 10 i.H.v. 56,4 T€.

Für die Jahre 2023/2024 ist aufgrund von Tarifsteigerungen, Anpassungen im Rahmen der Gleichstellung,

Berücksichtigung des Generationswechsels sowie Sicherung der fachlichen Sprachkompetenz eine weitere

Entwicklung des Servicebüros für die Kommunen im Sorbischen Siedlungsgebiet im Freistaat Sachsen notwendig.

Deshalb wird für die Jahre 2023 und 2024 eine vorübergehende/befristete Mittelerhöhung benötigt, die sich aus

den Personalkostenpauschsätzen für Tarifbeschäftigte ergibt. Die Erhöhung fällt nach dem Stellenübergang ab

2025 weg.

CDU / B'GRÜNE / SPD 06
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 53 270,0 T€ 377,0 T€ 380,0 T€ SOLL neu 385,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 01 380,0 T€ Reg. Entw. 385,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Kompetenzzentrum für Infrastruktur an der Universität Leipzig

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 613,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

CDU / B'GRÜNE / SPD 07

2026 bis zu 0,0 T€ 303,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 310,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Um die Arbeit des Kompetenzzentrums zu vestetigen und dem Wunsch des Haushaltsgesetzgebers nach

institutioneller Förderung nachzukommen, der in den Erläuterungen festgehalten ist, werden

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (fällig 2026 und 2027) ausgebracht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 54 604,3 T€ 700,0 T€ 860,0 T€ SOLL neu 950,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 160,0 T€ +/- 180,0 T€

TITEL 633 51 700,0 T€ Reg. Entw. 770,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuwendung für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 770,0 T€ 960,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 770,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 730,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 230,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 950,0 T€ 1.150,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 950,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 900,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 250,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der Kofinanzierung des Bundesprogramms "Demokratie leben"- Handlungsbereiche Kommune,

Förderung lokale Partnerschaften für Demokratie.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 55 349,6 T€ 360,0 T€ 550,0 T€ SOLL neu 580,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 150,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 686 51 400,0 T€ Reg. Entw. 430,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 23,2 T€ 860,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 23,2 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 430,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 430,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 23,2 T€ 1.160,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 23,2 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 580,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 580,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der Kofinanzierung des Bundesprogrammes "Zusammenhalt durch Teilhabe".
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 56 514,7 T€ 500,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 684 62 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§96 BVFG, 12 SächsSpAEG

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat

Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte

zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung

und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der

Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12

Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der

jeweils geltenden Fassung.
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B) Erläuterungen neu:

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat

Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen, wobei insbesondere die Begegnungs- und

Bildungsstätte Knappenrode zu berücksichtigen ist. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege

des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung zu

Vertreibung, gesamtgesellschaftlicher Integration und Akkulturation und der grenzüberbrückenden Arbeit nach

§§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902),

in der jeweils geltenden Fassung, und § 12 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28.

Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Bildungs- und Begegnungsstätte Knappenrode hat eine herausragende Bedeutung für die Arbeit der

Vertriebenen und Spätaussiedler. Diese Bedeutung soll einesteils durch die Nennung des Standortes Knappenrode

verdeutlich werden, andernteils ist es das Ziel, den Auftrag zu wissenschaftlicher Forschung stärker zu

akzentuieren.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 57 155,0 T€ 155,0 T€ 100,0 T€ SOLL neu 210,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 893 62 50,0 T€ Reg. Entw. 210,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§96 BVFG, 12 SächsSpAEG

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten 03 02/533 01. Die Arbeit muss weiter intensiviert werden und vor allem auch an wechselnden

Orten stattfinden, so dass sich bspw. die Anschaffung eines Infomobils mit entsprechender Ausstattung als

notwendig erweist, um dem umfassenden Auftrag der Sicherung, Auswertung und Ergänzung des  Kulturgutes der

Vertreibungsgebiete nachzukommen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 82 1.212,3 T€ 2.850,0 T€ 1.800,0 T€ SOLL neu 1.800,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 534 52 1.800,0 T€ Reg. Entw. 1.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

A) Erläuterungen alt

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung

von Ausländern im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch

die Zentrale Ausländerbehörde. Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung

nach § 56a Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der

jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

B) Erläuterungen neu
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Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung

von Ausländern im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch

die Zentrale Ausländerbehörde. Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung

nach § 56a Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der

jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

Für 2024 sind weiterhin 100,0 T€ veranschlagt für die Begleitung und Evaluierung des Clearingverfahrens,

welches in den Erstaufnahmeeinrichtungen implementiert wird.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt aus der Kürzung in diesem Titel entsprechend den tatsächlichen IST-Ausgaben in 2021.

Mit den neu auszuschreibenden Betreiberverträgen wird ein Clearingverfahren in den Erstaufnahmeeinrichtungen

in 2023 implementiert. Vorgesehen ist ein/eine Sozialarbeitende/r, welche(r) in Gesprächen mit Bewohnern

besondere Schutzbedarfe erkennen und ggf. an Fachberatung weiterleiten soll. Im Koalitionsvertrag, S.72 haben

wir vereinbart: "Zur frühzeitigen Erkennung von besonderem Unterstützungsbedarf führen wir ein medizinisches

und psychologisches Clearingverfahren bei der Aufnahme ein." Die implementierten Maßnahmen bleiben hinter

den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages zurück und sollten daher auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 83 60.753,4 T€ 62.210,0 T€ 79.650,0 T€ SOLL neu 71.450,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - -350,0 T€ +/- -350,0 T€

TITEL 547 52 80.000,0 T€ Reg. Entw. 71.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung

des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in Höhe von 350,0 T€ pro Jahr zugunsten des Titels 03 04 / 684 52 (Zuschüsse an freie

Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung). Der Titel war bisher ein Leertitel und wird in

entsprechender Höhe gefüllt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 84 0,0 T€ 350,0 T€ 350,0 T€ SOLL neu 350,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 350,0 T€ +/- 350,0 T€

TITEL 684 52 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Umschichtung aus 03 04/ 547 52.

Der Bund finanziert die zweite unabhängige Stufe der  Asylverfahrensberatung zu 90%. Der Eigenanteil der

Träger soll durch das Land getragen werden in Umsetzung des Koalitionsvertrages, S.72: "Es besteht Einigkeit,

die Asylverfahrensberatung im Rahmen der neuen gesetzlichen Stufenregelung des Asylgesetzes auszugestalten.

Auf der zweiten Stufe hat sich eine unabhängige Beratung durch die Wohlfahrtsverbände bewährt. Diese wollen

wir verstetigen."
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 163 4.690,1 T€ 3.034,4 T€ 3.213,5 T€ SOLL neu 3.334,6 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 92,3 T€ +/- 95,8 T€

TITEL 428 01 3.121,2 T€ Reg. Entw. 3.238,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für Beschäftigte

A) Stellenplan alt (Seite 176):

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 14  L2                        1                 2                   2

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   52                54                  54
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B) Stellenplan neu:

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 14  L2                        1                 3                   3

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   52                55                  55

Umsetzung/Umwandlung

Zugänge*:

Veränderungen in 2023

EntgeltGr Zugänge Bemerkungen

E 14  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

(* Es wurden nur die Entgeltgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FH-MeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für den Beginn der

Umsetzung ist im DHH 2023/24 eine zusätzliche Stelle mit der Wertigkeit E 14 im Personalsoll A und eine

weitere Stelle mit der Wertigkeit E 9b im Personalsoll D vorgesehen (ÄA zu 03 11 / 428 10).

Begründung: Stellenumwandlung von A 14 in E 14. Die Kompensation erfolgt bei 07 01 / 422 01.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 59,8 T€ SOLL neu 62,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 59,8 T€ +/- 62,0 T€

TITEL 428 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der

geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe

15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung

(VBL)
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B) Stellenplan neu:

                        EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll D:

                        E 9b  L2                        0                 1                   1

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   0                 1                   1

Stellen künftig wegfallend:

1    Stelle   E 9b  L2     im Jahr 2026       Befristung Implementierung Forschungsinstitut an der HSF Meißen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FH-MeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für den Beginn der

Umsetzung ist im DHH 2023/24 eine zusätzliche Stelle mit der Wertigkeit E 14 im Personalsoll A und eine

weitere Stelle mit der Wertigkeit E 9b im Personalsoll D vorgesehen.

Deckung: Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 50,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 526 03 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu

Strategieprozess zur zukünftigen Ausrichtung der HSF Meißen

B) Vermerke neu

Die Mittel sind übertragbar.

B) Erläuterungen neu

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule Meißen als zentralem

Ausbildungs- und Fortbildungsstandort für die Verwaltung in Sachsen. Schwerpunkt sollen die langfristige

Entwicklung der Hochschule zu einer zentralen Akteurin in Forschung und Lehre und die Perspektiven

interdisziplinärer Zusammenarbeit sein.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Der Strategieprozess soll die Bestimmung der künftigen Ausrichtung der Hochschule unterstützen. Die HSF

Meißen kann nunmehr Institute errichten und Drittmittel einwerben. In Zusammenarbeit mit der Hochschule soll

ein Profil erarbeitet werden, das eine bestmögliche Aus- und Fortbildung der Studierenden und Bediensteten des

Freistaates ermöglicht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Forschungsprojekte

B) Vermerk neu:

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Erläuterungen neu:

Die veranschlagten Mittel sind zur Einrichtung eines inter- und multidisziplinär ausgerichteten

Forschungsinstituts an der HSF Meißen vorgesehen, welches durch die Novellierung des FHMeißenG

(§2 Abs.6) ermöglicht wird. Das Forschungsinstitut soll Kompetenzen in den Bereichen Verwaltungs- und

Personalmanagement, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsinnovation und öffentliche Finanzen konzentrieren
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und als gemeinsames Dach für die Forschungsvorhaben der HSF Meißen fungieren (z. B. Kooperations-Projekt

„4transfer“ mit TUBAF und BA Sachsen oder avisiertes Projekt „Bedienstetenbefragungen“). Ziel ist die

Durchführung von Forschungsprojekten mit verwaltungsinternen und externen Kooperationspartnern sowie die

weitere Einwerbung von Drittmitteln.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Absatz 6 des Fachhochschule-Meißen-Gesetzes

vom 30. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 450), in der jeweils geltenden Fassung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für

den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben                                    20,0      20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte                                   10,0      10,0

- 527 73 Reisekosten                                                9,0       9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter                                  25,0      35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben                                         20,0      25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen       20,0      25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.
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Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 20,0 T€ SOLL neu 20,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 20,0 T€ +/- 20,0 T€

TITEL 459 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Vermischte Personalausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 10,0 T€ SOLL neu 10,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 10,0 T€ +/- 10,0 T€

TITEL 511 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 9,0 T€ SOLL neu 9,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 9,0 T€ +/- 9,0 T€

TITEL 527 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Erstattungen von Reisekosten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 25,0 T€ SOLL neu 35,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 25,0 T€ +/- 35,0 T€

TITEL 534 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 20,0 T€ SOLL neu 25,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 20,0 T€ +/- 25,0 T€

TITEL 546 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Vermischte Verwaltungsausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 20,0 T€ SOLL neu 25,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 20,0 T€ +/- 25,0 T€

TITEL 812 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben                                    20,0      20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte                                   10,0      10,0

- 527 73 Reisekosten                                                9,0       9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter                                  25,0      35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben                                         20,0      25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen       20,0      25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 229 5.711,2 T€ 3.562,5 T€ 7.697,8 T€ SOLL neu 7.991,4 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 92,3 T€ +/- 95,8 T€

TITEL 428 01 7.605,5 T€ Reg. Entw. 7.895,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für Beschäftigte

A) Stellenplan alt:

Personalsoll A:

                           2022                 2023               2024

E 14                          0                    0                  0

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                        62                  139                139

B) Stellenplan neu:

Personalsoll A:
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2022 2023 2024

E 14 0 1 1

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                        62                  140                140

Umsetzung/Umwandlung

Zugänge*:

Veränderungen in 2023

EntgeltGr Zugänge Bemerkungen

E 14  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

(* Es wurden nur die Entgeltgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der sächsichen Polizei braucht

es eine Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsbetriebes am SIPS an der Hochschule der sächsischen Polizei.

Es wird eine zusätzliche Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter (E 14, unbefristet / Personalsoll A)

als angemessen erachtet, um den Forschungsbetrieb zu leiten und durchzuführen. Das SIPS hat seit seiner

Gründung 2019 in außerordentlicher Zeit einen beachtlichen Umfang an Forschungsarbeit geleistet und solchen

Dritter unterstützt, trotz Pandemieumständen. Um die weiteren zahlreichen eigenen (polizeiinternen) wie

Forschungsvorhaben Dritter umzusetzen und zu koordinieren, ist ein Personalaufbau unerlässlich.

Es erfolgt eine Stellenumwandlung von A 14 in E 14. Die Kompensation erfolgt bei 07 01 / 422 01.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 238 1,6 T€ 210,0 T€ 65,0 T€ SOLL neu 65,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 15,0 T€ +/- 15,0 T€

TITEL 546 73 50,0 T€ Reg. Entw. 50,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Vermischte Verwaltungsausgaben

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 153,0 T€ 153,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 76,5 T€ 76,5 T€
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2026 bis zu 76,5 T€ 76,5 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der

sächsichen Polizei braucht es eine Verstetigung und Stärkung des Wissenschafts- und

Forschungsbetriebes am SIPS an der Hochschule der sächsischen Polizei. Das SIPS hat seit seiner

Gründung 2019 in außerordentlicher Zeit einen beachtlichen Umfang an Forschungsarbeit geleistet und

Dritter unterstützt, trotz Pandemieumstände. Um die weiteren zahlreichen eigenen (polizeiinternen)

wie Forschungsvorhaben Dritter umzusetzen und zu koordinieren, ist ein konstanter Mittelansatz unerlässlich.

Es sind keine Gründe ersichtlich, dem SIPS in dieser drastischen Weise die Mittel zu kürzen.

Um die aktuelle Forschungsarbeit jedoch durchzuführen und koordinieren zu können und vor dem

Hintergrund der haushalterischen Gesamtlage wird eine maßvolle Angleichung des Mittelansatzes 2023/2024 an

den Vor-Haushalt für angemessen erachtet. Zur Planung langfristiger Forschungsvorhaben ist die

Einstellung von entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen zweckdienlich.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 241 - - 40,0 T€ SOLL neu 40,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 30,0 T€ +/- 30,0 T€

TITEL 531 97 10,0 T€ Reg. Entw. 10,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Verbesserung der Reputation und Erhöhung der Bekanntheit der polizeiwissenschaftlichen

Forschung an der Hochschule der sächsischen Polizei soll der Mittelansatz für 2023 und 2024 angemessen erhöht

werden, um die u. a. die Publikation des Wissenschaftsbetriebes auch bundesweit zu ermöglichen, zum Wohle der

Hochschule.

Deckung erfolgt für das Jahr 2023 aus 03 02/547 10 sowie für das Jahr 2024 aus 03 01/547 10.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 241 - - 200,0 T€ SOLL neu 170,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 20,0 T€

TITEL 546 97 150,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt:

Nachwuchswerbung

B) Zweckbestimmung neu:

Hochschulentwicklung und Nachwuchswerbung

A) Erläuterungen alt:

(…)

B) Erläuterungen neu:

CDU / B'GRÜNE / SPD 28

(...)

2023 T€ 2024 T€

(…)

5 Erstellung und Umsetzung eines Hochschulentwicklungskonzeptes 50,0 20,0

Summe 200,0 150,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der sächsichen Polizei braucht es

eine Entwicklung der Hochschule, die mittel- und langfristig die Qualität der dortigen Lehr- und

Lernbedingungen, Forschung und Fortbildung sowie Reputation und Kooperation mit anderen Hochschulen

strukturiert konzeptionell in den Blick nimmt. Der Mittelansatz iHv. 50,0 T€ für 2023 wird für angemessen

erachtet. Gegenstand des Konzeptes sollte die Qualitätsoffensive in der Lehre und Forschung sein, die

technischen Rahmenbedingungen an der Hochschule, die Ausgestaltung und Digitalisierung des Campus, die

Verbesserung der Infrastruktur, der ÖPNV-Anbindung und der Freizeitgestaltung. Darüber hinaus bedarf es

aufgrund des Personalbedarfes im gehobenen Dienst der Polizei Sachsen einer angemessenen Erhöhung des

Mittelansatzes für die Nachwuchswerbung (20,0 T€ zusätzlich).

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 92,3 T€ SOLL neu 95,8 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 92,3 T€ +/- 95,8 T€

TITEL 428 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der

geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe

15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung
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B) Stellenplan neu:

                        EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll D:

                        E 14  L2                        0                 1                   1

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   0                 1                   1

Stellen künftig wegfallend:

1    Stelle   E 14  L2     im Jahr 2026            Befristung Projekt "Hochschulentwicklung FHPol"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der sächsichen Polizei

braucht es eine Entwicklung der Hochschule, die mittel- und langfristig die Qualität der dortigen

Lehr- und Lernbedingungen, Forschung und Fortbildung sowie Reputation und Kooperation mit anderen

Hochschulen strukturiert konzeptionell in den Blick nimmt. Der Mittelansatz einer E 14-Stelle von

2023 bis 2026 wird für angemessen erachtet. Gegenstand des Konzeptes sollte die Qualitätsoffensive

in der Lehre und Forschung sein, die technischen Rahmenbedingungen an der Hochschule, die Ausgestaltung

und Digitalisierung des Campus, die Verbesserung der Infrastruktur, der ÖPNV-Anbindung und der

Freizeitgestaltung. In den Stellenplan ist eine Stelle im Personalsoll D aufzunehmen

(E 14, befristet auf 4 Jahre), die das Rektoratsbüro bei der Erstellung eines
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Hochschulentwicklungskonzeptes und dessen Umsetzung hinsichtlich der Qualitätsoffensive

an der FHPol unterstützt. Die Stelle dient außerdem der Unterstützung des Auf- und

Ausbaus von Hochschulkooperationen.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bereitschaftspolizei
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 254 1.414,9 T€ 1.200,0 T€ 1.550,0 T€ SOLL neu 1.600,0 T€

KAP 16 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 459 11 1.550,0 T€ Reg. Entw. 1.600,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Abfindungen bei Einsätzen und Übungen

A) Erläuterungen alt:

(…)

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und zwei zusätzlicher Einsatzzüge. (…)

B) Erläuterungen neu:

(…)

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und ab 2024 eines zusätzlichen

Einsatzzuges. (...)
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Änderung der Erläuterung basiert auf der Auskunft des Ressorts, dass es sich bei der im Haushaltsentwurf

vorhandenen Erläuterung um einen Fehler hinsichtlich der Angabe von zwei zusätzlichen Einsatzzügen handelt.

In Leipzig wurde ein zusätzlicher Zug bereits zum 01.03.2021 und im Dresden zum 01.03.2022 eingerichtet.

In 2024 soll in Chemnitz ein zusätzlicher BPZ eingerichtet werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 293 - - 1.590,0 T€ SOLL neu 1.590,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - -3.000,0 T€ +/- -3.000,0 T€

TITEL 883 60 4.590,0 T€ Reg. Entw. 4.590,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Reduzierung zur Deckung der Aufstockung bei 03 19 / 883 09.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 60 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Förderung von Ehrenamt und Weiterbildung im Katastrophenschutz

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der vergangenen Schadenslagen und Krisensituationen ist es

angezeigt, dass das Ehrenamt im Katastrophenschutz gestärkt sowie

Weiterbildung erleichtert wird.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) TG 64 - Errichtung eines Institutes für Bevölkerungsschutzforschung

Titelvermerk:

B) Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterungen:

B) Es sind Ausgaben für die Errichtung eines Institutes für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt. Ziel des

Instituts ist die Vernetzung von Theorie und Praxis in diesem Bereich.

Im Jahr 2023 sind Ausgaben für die Erstellung einer Konzeption für die geeignete Umsetzung und Ausrichtung

eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt.

Ab 2024 sind Ausgaben für die Umsetzung der Konzeption veranschlagt. Die Mittelverteilung innerhalb der
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Titelgruppe ist dem Konzeptionsergebnis folgend anzupassen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Das Institut für Bevölkerungsschutzforschung soll eine dauerhafte Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis

gewährleisten. So kann die Qualität des Bevölkerungsschutzes in Sachsen langfristig auf einem hohen Niveau

gehalten werden und wertvolle Synergien für die Bewältigung künftiger Krisenszenarien schaffen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 428 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Haushaltsvermerk:

B) Die Ausweisung von Ausgaben kann nur nach Vorlage der Konzeption im Innenausschuss des Sächsischen

Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.

Stellenplan:

B)               EntgeltGr. LG           Stellen 2022           Stellen 2023           Stellen 2024

_________________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 14 L2 0 1 1

E 13 L2 0 1 1
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E  8 L1                 0                       1                     1

_________________________________________________________________________________________________________

Summe 0 3 3

Summe Titel 428 64 0 3 3

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der 428-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignete Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines An-Institutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung

eines Institutes des Ministeriums.

Der Titel 428 64 ermöglicht die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Projektstellen (Personalsoll-D), wenn

die Konzeption ergibt, dass diese benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 511 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)

Haushaltsvermerk:

B) Die Ausweisung von Ausgaben in diesem Titel ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Innenausschuss

des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Der 511-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für Bevölkerungsschutz-
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forschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die konzeptionelle Entwicklung

und die geeignetes Verortung bereitgestellt.

Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die

Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte, für die Organisation eines An-Institutes an einer Hochschule und

auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines Institutes des Ministeriums.

Der Titel 511 64 ermöglicht die Bereitstellung von Haushaltsmitteln sächliche Verwaltungsausgaben, wenn

die Konzeption ergibt, dass diese benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 525 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Aus- und Fortbildung, Umschulung

Haushaltsvermerk:

B) Die Ausweisung von Ausgaben für 2024 kann nur nach Vorlage der Konzeption im Innenausschuss des

Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Der 525-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für
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Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignete Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.

Der Titel 525 64 ermöglicht die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Aus- und Fortbildungen sowie

Umschulungen, wenn die Konzeption ergibt, dass diese benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 200,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 534 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Dienstleistungen Dritter

Erläuterungen:

B) Im Jahr 2023 sind 200,0 T€ für die konzeptionelle Entwicklung zur Umsetzung und Errichtung eines Institutes

für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der Titel 534 64 - Dienstleistungen Dritter ist Bestandteil der neu zu veranschlagenden Titelgruppe 64. Im

Haushaltsjahr 2023 werden in diesem Titel 200,0 T€ veranschlagt für die konzeptionelle Entwicklung zur
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Umsetzung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung. Aufgabe und Ziel des Instituts soll die

Bereitstellung von Forschungsbeiträgen und der Transfer dieser und weiterer Forschungsergebnisse an die am

Bevölkerungsschutz beteiligten Akteure sein. Damit soll eine beständige und engere Verknüpfung zwischen

Theorie und Praxis erfolgen. Gerade in diesem bedeutenden Bereich ist der steigende Bedarf an

Informationsaustausch, Kommunikation und Vernetzung zwischen diesen Akteuren herausfordernd und von

grundsätzlicher Bedeutung. Die Einrichtung soll die Qualität des Bevölkerungsschutzes in Sachsen langfristig

auf einem hohen Niveau halten und wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung beisteuern.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu 250,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 686 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für ein Institut für Bevölkerungsschutzforschung

Haushaltsvermerk:

B) Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 250,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Innenausschuss

des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der

Konzeption im Innenausschuss des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 0,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 250,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 250,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Der 686-Zuschusstitel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignete Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.

Der Titel 686 64 ermöglicht die ggf. notwendige Ausreichung von Mittel für die Finanzierung eines extern

verorteten Institutes, wie zum Beispiel an einer Hochschule.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 812 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Haushaltsvermerk:

B) Ausgaben für 2024 können nur nach Vorlage der Konzeption im Innenausschuss des Sächsischen Landtages durch

diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der 812-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die
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konzeptionelle Entwicklung und die geeignetes Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.

Der Titel 812 64 ermöglicht die Bereitstellung von Investitionsmitteln für den Erwerb von Geräten,

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch die Verwaltung, wenn die Konzeption ergibt, dass diese

benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu 150,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 893 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland

Haushaltsvermerk:

B) Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 150,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Innenausschuss

des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der

Konzeption im Innenausschuss des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 0,0 T€ 300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der 893-Investitionstitel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignetes Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.

Der Titel 893 64 ermöglicht die ggf. notwendige Ausreichung von Investitionsmitteln an Sonstige, wie zum

Beispiel für Institute an Hochschulen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) neue Titelgruppe 65 "Waldbrandschutz"

B) Vermerk neu

Die Ausgaben können nur nach Vorlage des Konzepts des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Wald- und

Vegetationsbrandbekämpfung im Freistaat Sachsen im Ausschuss für Inneres und Sport geleistet werden. Die

Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen sind insofern gesperrt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Einrichtung einer neuen Titelgruppe
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 525 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu: Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbekämpfung

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient der Finanzierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahme im Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen.

Der Titel ist als Leertitel ausgebracht und kann im Vollzug aus Mitteln aus 03 18/811 65 und 03 18/812 65

finanziert werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Der Gesamtbedarf für die Umsetzung aller Beschaffungsmaßnahmen von Spezialtechnik und -ausrüstung für den

CDU / B'GRÜNE / SPD 42

Waldbrandschutz liegt bei insgesamt 30,0 Mio. € und soll sich über einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren

erstrecken (2023: 3,0 Mio. €, 2024: 7,0 Mio. €, 2025: 10,0 Mio. €, 2026: 10,0 Mio. €).

Nach den verheeren Waldbränden im Sommer des Jahres 2022 im Freistaat Sachsen hat es sich als erforderlich

erwiesen, für die Bekämpfung derartiger Großschadensereignisse die erforderliche Spezialtechnik zur Bekämpfung

entsprechender großflächiger Schadenslagen in schwer zugänglichen Brandgebieten vorzuhalten. Vor diesem

Hintergrund soll in den nächsten vier Jahren im Rahmen eines Beschaffungsprogrammes die erforderliche

Spezialtechnik vom Freistaat Sachsen beschafft und künftig bei ausgewählten Stützpunktfeuerwehren vorgehalten

werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 1.500,0 T€ SOLL neu 3.500,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 1.500,0 T€ +/- 3.500,0 T€

TITEL 811 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu: Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung

B) Erläuterungen neu

Der Ausgabeansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialfahrzeugen für den Waldbrandschutz im

Freistaat Sachsen bei Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere geländegängige Sonder-Tanklöschfahrzeuge

und Logistikfahrzeuge Bodenfeuer & Luft.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 3.500,0 T€ 10.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Der Gesamtbedarf für die Umsetzung aller Beschaffungsmaßnahmen von Spezialtechnik und -ausrüstung für den

Waldbrandschutz liegt bei insgesamt 30,0 Mio. € und soll sich über einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren

erstrecken (2023: 3,0 Mio. €, 2024: 7,0 Mio. €, 2025: 10,0 Mio. €, 2026: 10,0 Mio. €).

Nach den verheerenden Waldbränden im Sommer des Jahres 2022 im Freistaat Sachsen hat es sich als erforderlich

erwiesen, für die Bekämpfung derartiger Großschadensereignisse die erforderliche Spezialtechnik zur Bekämpfung

entsprechender großflächiger Schadenslagen in schwer zugänglichen Brandgebieten vorzuhalten. Vor diesem

Hintergrund soll in den nächsten vier Jahren im Rahmen eines Beschaffungsprogrammes die erforderliche

Spezialtechnik vom Freistaat Sachsen beschafft und künftig bei ausgewählten Stützpunktfeuerwehren vorgehalten

werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 1.500,0 T€ SOLL neu 3.500,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 1.500,0 T€ +/- 3.500,0 T€

TITEL 812 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu: Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung

B) Erläuterungen neu

Der Ausgabeansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialtechnik für den Waldbrandschutz im

Freistaat Sachsen bei Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere Hochleistungs-Wasserfördersysteme inkl.

Flutmodul, Multifunktionssysteme Licht & Notstrom, Robotiksysteme für unzugängliche Brandobjekte.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 3.500,0 T€ 10.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Der Gesamtbedarf für die Umsetzung aller Beschaffungsmaßnahmen von Spezialtechnik und -ausrüstung für den

Waldbrandschutz liegt bei insgesamt 30,0 Mio. € und soll sich über einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren

erstrecken (2023: 3,0 Mio. €, 2024: 7,0 Mio. €, 2025: 10,0 Mio. €, 2026: 10,0 Mio. €).

Nach den verheeren Waldbränden im Sommer des Jahres 2022 im Freistaat Sachsen hat es sich als erforderlich

erwiesen, für die Bekämpfung derartiger Großschadensereignisse die erforderliche Spezialtechnik zur Bekämpfung

entsprechender großflächiger Schadenslagen in schwer zugänglichen Brandgebieten vorzuhalten. Vor diesem

Hintergrund soll in den nächsten vier Jahren im Rahmen eines Beschaffungsprogrammes die erforderliche

Spezialtechnik vom Freistaat Sachsen beschafft und künftig bei ausgewählten Stützpunktfeuerwehren vorgehalten

werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 319 17.430,7 T€ 19.000,0 T€ 19.000,0 T€ SOLL neu 15.000,0 T€

KAP 19 Seite Erg. Vorl. - 15.000,0 T€ +/- 11.000,0 T€

TITEL 883 09 4.000,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt in Höhe von 3.000,0 T€ p.a. aus 03 18/883 60 sowie aus dem Gesamthaushalt.

Begründung: Es besteht weiterhin hoher Bedarf für die Investitionen

in den Brandschutz bei den Kommunen, der sich nicht zuletzt aus dem Lebenszyklusende von Fahrzeugen und

Ausrüstungen ergibt, das sachsenweit bei vielen Gegenständen erreicht ist. Durch die Erhöhung wird der

Gesamtinvest lediglich auf Niveau 2021/2022 stabilisiert.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Polizeiverwaltungsamt
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 344 20,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ SOLL neu 10,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 10,0 T€

TITEL 684 01 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e.V.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten 03 02/547 10 iHv 10,0 T€; Begründung: Der Verein unterstützt in Not geratene Angehörige der

Polizei und ihre Hinterbliebenen. Der Zuschuss dient dem weiteren Aufbau der Arbeit des Vereins.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Polizeiverwaltungsamt
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 353 498,2 T€ 550,0 T€ 604,0 T€ SOLL neu 633,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 54,0 T€ +/- 83,0 T€

TITEL 684 82 550,0 T€ Reg. Entw. 550,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Der Mittelansatz war für 2023 und 2024 angemessen zu erhöhen, da infolge und nach der

Pandemiesituation ein erhöhter Grundbedarf erkennbar wurde, weil durch soziale Folgewirkungen

der Pandemie die Fanarbeit in mehreren Fußballclubs stärker nachgefragt wurde und sich neue

Tätigkeitsfelder erschlossen werden mussten.

Deckung aus Gesamthaushalt durch Einigung.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung:
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 99 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt:

B) Zweckbestimmung neu:

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen

A) Erläuterungen alt:

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von Mitteln für die Erstellung eines Digitalkonzeptes für die Polizei Sachsen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Vor dem Hintergrund des zunehmenden digitalen Wandels und der damit einhergehenden wachsenden Kriminalität im

digitalen Raum benötigt die Polizei Sachsen ein umfassendes und überblickendes Konzept über ihre Arbeit im

digitalen Raum. Wie die Polizeiarbeit auf den verschiedentlichen Ebenen von Digitalisierung insofern

betroffen ist und wie diese rechtskonform umgesetzt werden kann, respektive wo noch Umsetzungslücken oder

- schwierigkeiten bestehen, soll untersucht und konzeptionell einer Verbesserung zugeführt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 385 0,0 T€ - --- SOLL neu ---

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 883 03                                                                                                     ***               Reg. Entw.         ***

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Von der geplanten Streichung des Titels soll abgesehen werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 385 0,0 T€ 0,0 T€ 4.500,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 2.500,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 883 07 2.000,0 T€ Reg. Entw. 2.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des

organisierten Wintersports

A) alt

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm

"Sportstätten des organisierten Wintersports" nachgewiesen.

B) neu

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm

"Sportstätten des organisierten Wintersports", darunter insbesondere auch die Ertüchtigung der Rennschlitten-

und Bobbahn in Altenberg nachgewiesen.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)
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2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.000,0 T€ 3.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.000,0 T€ 20.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 4.600,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 15.400,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt
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Begründung: Unter den Sportstätten des organisierten Wintersports nimmt die

Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg eine besondere Stellung ein. Sie ist eine der anspruchsvollsten Bahnen

der Welt und blickt auf eine lange Tradition zurück. Um die Bahn weiterhin nach internationalen Standards für

Training und Wettkampf nutzen zu können, sind in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen

erforderlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die nächste sicherheitstechnische Abnahme durch die

internationalen Verbände in 2024 bestanden wird. Werden bis dahin keine Investitionen umgesetzt oder konkret

geplant – wie von den internationalen Verbänden gefordert -, steht die Homologierung und damit die Zukunft der

Bahn infrage. Bis zur WM 2024 müssen zwingend folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 1. Erweiterung Wiegehaus

Zielgebäude, 2. Überdachung Rodelstart Damen, 3. Umgestaltung Pressehaus.

Ab 2026 soll eine grundständige Ertüchtigung der Bobbahn Altenberg erfolgen.Um weiterhin internationale

Wettbewerbe in Altenberg durchführen zu können, ist eine grundlegende Modernisierung der Anlage erforderlich.

Geschätzte Gesamtkosten: ca. 21 Mio. EUR.

Der Landkreis beabsichtigt, von 2026 bis 2030 insgesamt 3 Mio. Euro bereit zu stellen. Der Restbetrag i. H. v.

18 Mio. Euro sollte vorsorglich mittels VE's im Staatshaushalt abgesichert werden. Für die Maßnahme sollen

Bundeshilfen beantragt werden. Bei Stätten des Hochleistungssports tragen üblicherweise Bund, Land und Träger

die Kosten im Verhältnis 50/30/20.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 387 0,0 T€ 0,0 T€ 600,0 T€ SOLL neu 600,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 684 70 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

A) Erläuterungen alt:

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes

e.V. in Leipzig nachgewiesen.

B) Erläuterungen neu:

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes

e.V. in Leipzig und des Sportparks Rabenberg e.V. nachgewiesen.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt.

Begründung: Der Sportpark Rabenberg hat eine zentrale, sportartübergreifende Funktion  für

den sächsischen Breiten- und Spitzensport. Insbesondere der Sportpark Rabenberg e.V. kann trotz einer Anhebung

der Tagessätze für Übernachtungen und Verpflegung die immense Kostensteigerung nicht vollständig ausgleichen

und benötigt für die Jahre 2023 und 2024 konsumtive Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Betriebs.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 389 6.767,1 T€ 8.230,0 T€ 5.000,0 T€ SOLL neu 5.000,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 883 71 3.000,0 T€ Reg. Entw. 3.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.600,0 T€ 3.650,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 600,0 T€ 250,0 T€
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2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.700,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 1.700,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.400,0 T€ 7.650,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.800,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 600,0 T€ 2.250,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 3.700,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 1.700,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Es besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf für Sportstätten. Die Antragslage übersteigt die im

Regierungsentwurf vorgesehenen Mittel. Der Mittelabfluss ist aufgrund von Planungs-, Bearbeitungs- und

Bauausführungszeiten sowie witterungsbedingter Einflüsse oftmals nicht innerhalb eines Jahres möglich. Unter

Berücksichtigung der darüber hinaus vorgesehenen Änderung der Auszahlungsmodalitäten mit der Änderung der VwV

zu § 44 SäHO werden zukünftig höhere VE in den investiven Sportfördertiteln benötigt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 390 6.553,8 T€ 7.250,0 T€ 5.635,5 T€ SOLL neu 5.500,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 893 71 3.635,5 T€ Reg. Entw. 3.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

A) Erläuterungen alt:

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend

betreiben und instand halten. Die “Großen Vereinsmaßnahmen“ haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem

Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit “Kleinen Vereinsmaßnahmen“, für die ein vereinfachtes Förderverfahren

zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen

zum Erhalt ihrer Vereinssportsstätten zu bewältigen.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:
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                                     2023                     2024

                                      T€                       T€

_____________________________________________________________________

1. Kleine Vereinsmaßnahmen           1.000,0                 1.000,0

2. Große Vereinsmaßnahmen            2.636,5                 2.500,0

_____________________________________________________________________

   Summe                             3.636,5                 3.500,0

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend

betreiben und instand halten. Die "Großen Vereinsmaßnahmen" haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem

Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit "Kleinen Vereinsmaßnahmen", für die ein vereinfachtes Förderverfahren

zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen

zum Erhalt ihrer Vereinssportstätten zu bewältigen.

Zur Vorsorge hinsichtlich entstandener Mehrkosten bei bereits bewilligten Förderungen soll der jährliche

Mittelansatz nur zu 80% für Erstbewilligungen verwendet und 20% zur Rücklage für Mehrkostenzuschüsse

eingestellt werden.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:

                                     2023                     2024

                                      T€                       T€

_____________________________________________________________________

1. Kleine Vereinsmaßnahmen           1.550,0                 1.570,0

2. Große Vereinsmaßnahmen            4.086,5                 3.930,0

_____________________________________________________________________

   Summe                             5.636,5                 5.500,0

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.225,0 T€ 4.600,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 725,0 T€ 600,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.025,0 T€ 8.600,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.300,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 725,0 T€ 2.600,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 4.000,0 T€
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2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf für Sportstätten. Die Antragslage übersteigt die im

Regierungsentwurf vorgesehenen Mittel. Der Mittelabfluss ist aufgrund von Planungs-, Bearbeitungs- und

Bauausführungszeiten sowie witterungsbedingter Einflüsse oftmals nicht innerhalb eines Jahres möglich.

Unter Berücksichtigung der darüber hinaus vorgesehenen Änderung der Auszahlungsmodalitäten mit der Änderung

der VwV zu § 44 SäHO werden zukünftig höhere VE in den investiven Sportfördertiteln benötigt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Fördermaßnahmen haben die Vereine bei entstehenden Mehrkosten

große Mühe diese ohne weitere Förderungen durch das SMI zu finanzieren. Um bereits bewilligte Förderungen

nicht leer laufen zu lassen, ist es angezeigt, den Vereinen eine weitere Förderung von Mehrbedarfen zu ermög-

lichen und dafür auch entsprechende Mittel zurückzustellen. Aus diesem Grund werden die Erläuterungen aus dem

RegE um den o. g. Satz ergänzt. Wie die Rücklagenbildung erfolgt, obliegt der Umsetzung durch das Ressort.

Deckung aus Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 250,0 T€ SOLL neu 250,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 684 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) Unterstützung für Ehrenamt und Weiterbildung im Sport

Erläuterungen:

B) Für die Kostenübernahme von Lizenzen für Übungsleiterinnen und -leitern sowie von Trainerinnen und Trainern

sind jährlich bis zu 125,0 T€ veranschlagt. Außerdem sind Ausgaben für die Stärkung des Ehrenamts im Sport,

für Öffentlichkeitsarbeit, Kurse für Ehrenamtliche zum Vereinsmanagement und für Weiterbildungsangebote

veranschlagt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

CDU / B'GRÜNE / SPD 54
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Das Ehrenamt im Breitensport ist dessen Stütze. Ohne die Unterstützung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern

sowie von Trainerinnen und Trainern können Angebote nicht mehr vorgehalten werden. Ebenso bedarf es

Ehrenamtlicher, die im Vorstand von Sportvereinen arbeiten. Als größte Bürgerbewegung im Freistaats ist es

angezeigt, dass das Ehrenamt im Sport gestärkt sowie Weiterbildung erleichtert wird.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 84,2 T€ SOLL neu 87,4 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 84,2 T€ +/- 87,4 T€

TITEL 684 12 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu

Koordinierungsstelle Interkommunale Sportereignisse

B) Erläuterungen neu

Die Mittel dienen der Finanzierung einer Beratungsstelle, die Kommunen und Vereine bei der Ausrichtung

von Sportereignissen, die mehrere Gebietskörperschaften betreffen, unterstützt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

CDU / B'GRÜNE / SPD 55
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Insbesondere bei Sportereignissen, welche aufgrund der Charakteristik der jeweiligen Sportart darauf

angewiesen sind, dass Wettkampfstrecken über Gebietskörperschaften hinaus gehen (Laufveranstaltungen,

Radsportveranstaltungen, Triathlons) benötigen Unterstützung bei der Koordinierung von Genehmigungsverfahren

und praktischen Fragen der Durchführung. Zur Unterstützung derartiger Ereignisse soll an geeigneter Stelle

eine Beratungsstelle errichtet werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 0,0 T€ SOLL neu 10,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 10,0 T€

TITEL 686 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften

Erläuterungen:

B) Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Safe Sports e.V. Der Verein ist die durch Bund und

Länder gemeinsame getragene Ansprechstelle zur Beratung und Unterstützung von sexualisierter, physischer und

psychischer Gewalt im Leistungs- und Breitensport Betroffener.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

CDU / B'GRÜNE / SPD 56
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Ab 2024 soll der Mitgliedsbeitrag für die Ansprechstelle Safe Sports e.V. übernommen werden.

Um Betroffenen sexueller Gewalt eine adäquate Hilfe zukommen zu lassen, wird eine neue Ansprechstelle

geschaffen, die unabhängig von den Sportstrukturen ist und über sportfachliche Beratungskompetenz verfügt.

Aufgabe der Ansprechstelle wird es, Betroffene sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt im

Leistungs- und Breitensport zu unterstützen, zu beraten und bei Bedarf an weitere Stellen zu vermitteln.

Die Ansprechstelle soll ein erster Baustein eines künftigen Zentrums für Safe Sport sein, welches sukzessive

weitere Aufgaben u. a. im Bereich von Intervention, Prävention und Aufarbeitung übernimmt. Die Ansiedlung der

Ansprechstelle erfolgt in Berlin.

Tischvorlage zur Bereinigungssitzung
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
A) Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der 
Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen  
 
B) Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, die Etablierung eines Clearingverfahrens und für die Abwicklung 
staatlicher Zuwendungen  
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es werden Mittel für die Etablierung eines professionellen Clearingsverfahrens in den Aufnahmeeinrichtungen zwecks Identifizierung 
besonders schutzbedürftiger Personen eingestellt. Es ist eine VzÄ pro Aufnahmeeinrichtung und einer Eingruppierung in E13 TVL auf 
Grund notwendiger Qualifikation auf Grund des herausgehobenen Arbeitsaufwandes vorgesehen. Mit umfasst sind Ausgaben für 
Bürounterhalt, Sprachmittlung etc.. 
 
Die Haushaltsmittel sollen ausschließlich für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen und dem neuen Clearingverfahren zur 
Verfügung stehen. Ein Ausreisegewahrsam ist wegen grundsätzlicher Überlegungen nicht zu befürworten. 
 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 83 60.753,4 62.210,0 81.500,0 SOLL neu 73.300,0 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.        1.500 +/- 1.500 
TITEL 547 52   80.000,0 Reg. Entw. 71.800,0 

LINKE 01

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an andere Länder 
 
A) Erläuterung (alt) 
 
Kostenerstattung an andere Bundesländer aufgrund der Unterbringung von Abschiebungshaftgefangenen oder aufgrund der verzögerten 
Überführung von Flüchtlingen nach Sachsen bspw. aus gesundheitsrechtlichen Gründen. 
 
B) Erläuterung (neu) 
Kostenerstattung an andere Bundesländer aufgrund der verzögerten Überführung von Flüchtlingen nach Sachsen bspw. aus 
gesundheitsrechtlichen Gründen. 
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Da sächsische Ausländerbehörden und die Landesdirektion keine Haftanträge für vollziehbar ausreisepflichtige Menschen in ihrer 
Zuständigkeit stellen, entfallen diese Kosten.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 84 29,6 140 50,0 SOLL neu 50,0 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.        0,0 +/- 0,0 
TITEL 632 52   50,0 Reg. Entw. 50,0 

LINKE 02
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die bevorstehende Förderung einer Asylverfahrensberatung in Sachsen durch Bundesmittel setzt Eigenmittel für die freien Träger in 
Höhe der veranschlagten Summe voraus. Diese können angesichts ihrer Höhe die Träger nicht erbringen, sodass zu befürchten ist, dass 
sich kein Träger für die Asylverfahrensberatung finden wird. Es liegt im gesamtstaatlichen Interesse, dass das vom Bund finanzierte 
Beratungsangebot durch die Länder kofinanziert wird. Die Finanzierung muss sich von 2023 auf 2024 erhöhen, da auch der Bund die 
Fördersumme erhöhen wird. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 84 0 350,0 350,0 SOLL neu 450,0 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.        350 +/- 450 
TITEL 684 52   0 Reg. Entw. 0 

LINKE 03

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Landesamt für Verfassungsschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Landesamt für Verfassungsschutz 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung zu Gunsten Gesamthaushalt 
 
Aus grundsätzlichen Erwägungen und gestützt durch die Defizite und Versäumnisse der vergangenen Jahre im Zusammenhang mit dem 
Terrornetzwerk NSU ist das Landesamt für Verfassungsschutz weder zeitgemäß noch sachgerecht. Durch entsprechende 
Aufgabenverlagerung ist der Bestand des Landesamtes entbehrlich. Im Rahmen eines Stufenplans werden zunächt im Jahr 2023 die 
Sachmittel gekürzt, die tatsächliche schrittweise Abwicklung inklusive der Umsetzung des Personals soll ab dem Jahr 2024 erfolgen und 
sich sachgerecht auf die einzelnen Titel innerhalb des Kapitels verteilen. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 282 17.154,2 20.468,4 17.846,2 SOLL neu 6.913,9 
KAP 17 Seite Erg. Vorl.        -2.590,7 +/- -13.827,7 
TITEL ganzes Kapitel  20.436,9 Reg. Entw. 20.741,6 

LINKE 04
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen. 
 
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die im Regierungsentwurf zu diesem Haushaltstitel geplanten Mittel sind nicht im Ansatz geeignet den Investitionsbedarf auch nur einer  
der mindestens 33 vorhandenen KatS Einheiten in Sachsen vollständig zu decken. Nach derzeitigem Stand liegen bei der 
Landesdirektion Sachsen sieben Investitionsanträge mit beantragten Zuwendungen in Höhe von 7.176.573,39 € vor.  Ausgehend von 
einem aktuellen Deckungsgrad der Baukosten durch den Freistaat (ohne Berücksichtigung der derzeit rasant steigenden  Baukosten) 
von  27% bis 36% (bei Neubau) und den daraus abzuleitenden Eigenanteilen erg bt sich die dringende Notwendigkeit einer deutlichen 
Erhöhung dieses Haushaltstitels. Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 297 0 1.000 6.250 SOLL neu 6.250 
KAP 18 Seite Erg. Vorl.        5.250 +/- 5.300 
TITEL 893 61  1.000 Reg. Entw.  950 

LINKE 05

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 
 
Die in der Titelgruppe 63 gebündelten und geplanten Ausgabenhöhen reichen im Normalfall und erst recht nicht unter dem Eindruck des 
Anstieges von Grossschadenslagen im Freistaat Sachsen  für PSNV keinesfalls aus. Insofern ist eine deutliche Anhebung der Mittel 
dringend geboten.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 300 0 0 100 SOLL neu 100 
KAP 18 Seite Erg. Vorl.        85 +/- 85 
TITEL 526 63  15 Reg. Entw. 15 

LINKE 06
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz. 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Investitionsstau bei den (Freiwilligen) Feuerwehren besteht auch weiterhin in erheblichem Maße. In einer nicht unerheblichen Anzahl 
von Stadt- und Ortsfeuerwehren wird mit 40 Jahre alten Einsatzfahrzeugen ausgerückt. Um einen effizienten und umfassenden 
Bevölkerungsschutz durch die Freiwilligen Feuerwehren der Kommunen des Freistaates Sachsen auf hohem qualitativen Niveau sichern 
zu können, die Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden im Einsatz zu gewährleisten und nicht zuletzt zur Feinstaubreduzierung 
beizutragen, bedarf es der Notwendig einer Bereitstellung von deutlich mehr Mitteln in diesem Haushaltstitel. Ziel muss es sein, den 
Fahrzeugpark sowie die spezielle persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Freiwilligen Feuerwehren kontinuierlich zu erneuern und 
damit sicherzustellen, dass kein Einsatzfahrzeug länger als 25 Jahre im Regeldienst zum Einsatz kommt. Zudem benötigen Deckung zu 
Lasten des Gesamthaushaltes. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 319 17.430,7 19.000 30.000 SOLL neu 30.000 
KAP 19 Seite Erg. Vorl.        26.000 +/- 26.000 
TITEL 883 09  4.000 Reg. Entw. 4.000 

LINKE 07

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des Forschungsprogramms "Redundanzen und Erhärtung KRITIS im Freistaat Sachsen 
und den Kommunen" 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Auflegen eines Forschungsprogramms "Redundanzen und Erhärtung KRITIS im Freistaat Sachsen und den Kommunen" zur 
Ertüchtigung bestehender Strukturen und insbesondere der Gefahrenanalyse unter Beachtung der höheren Ereigniswahrscheinlichkeit 
von "Black Out" und ähnlichen Grossschadensereignissen. Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw.       0 0 1.250 SOLL neu 1.250 
KAP 19 Seite Erg. Vorl.        1.250 +/- 1.250 
TITEL neu 526 04  0 Reg. Entw. 0 

LINKE 08

647



 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 
 
Die Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport in den letzten Jahren nicht an Relevanz verloren - ganz im Gegenteil. 
Die Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport führen Menschen aus verschiedenen Hintergründen, ob kulturell, sprachlich oder 
hinsichtlich der Selbstdefinition zusammen. Der Haushaltstitel finanziert wichtige Demokratisierungsprozesse im Freistaat und trägt so 
zur Stärkung unserer Gesellschaft bei.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 383f 210 400 500 SOLL neu 500 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.        100 +/- 100 
TITEL 684 05  400 Reg. Entw. 400 

LINKE 09

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 
 
DIE LINKE im Sächsischen Landtag fordert eine Mittelerhöhung auf 10 Millionen €. Wir nehmen die Aussagen des Innenministers zur 
Bedeutung des Sports ernst und passen die Ansätze entsprechend an. Die Mittel im Sinne der Planungssicherheit zu verstetigen. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 389f 6.767,1,8 8.230,0 10.000 SOLL neu 10.000 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.        7.000 +/- 6.500 
TITEL 883 71  3.000 Reg. Entw. 3.000 

LINKE 10
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 
 
DIE LINKE im Sächsischen Landtag fordert eine Mittelerhöhung auf 10 Millionen €. Wir nehmen die Aussagen des Innenministers zur 
Bedeutung des Sports ernst und passen die Ansätze entsprechend an. Die Mittel im Sinne der Planungssicherheit zu verstetigen. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 390 6.553,8 7.250,0 10.000 SOLL neu 10.000 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.        6.364,5 +/- 6.500 
TITEL 893 71  3.635,5 Reg. Entw. 3.500,0 

LINKE 11

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des 
Landessportbundes 
 
Erläuterung alt: 
Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes 1.100,0 1.100,0 
2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine) 10.300,0 10.300,0 
3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband) 600,0 600,0 
4. Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde) 3.050,0 3.050,0 
5. Verbandsentwicklung (Landesfachverband) 3.650,0 3.650,0 
6. Talententwicklung (Landesfachverband) 10.100,0 10.100,0 
 
Erläuterung neu: 
Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes 1.100,0 1.100,0 
2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine) 10.300,0 10.300,0 
3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband) 1.000,0 1.000,0 
4. Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde) 3.050,0 3.050,0 
5. Verbandsentwicklung (Landesfachverband) 3.650,0 3.650,0 
6. Talententwicklung (Landesfachverband) 10.100,0 10.100,0 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 392f 25.700,0 26.300,0 29.200,0 SOLL neu 29.200,0 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.        400 +/- 400 
TITEL 684 77  28.800,0 Reg. Entw. 28.800,0 

LINKE 12
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 
 
In diesem Titel soll die Förderung von Großsportgeräten von 600 T€ auf 1.000 T€ erhöht werden. Gerade in den Krisenzeiten, wo viele 
Vereine Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur schieben mussten, sind Großsportgeräte besonders gefragt. Um diesem Bedarf 
gerecht zu werden, wird von Seiten des organisierten Sports eine Erhöhung des Ansatzes gefordert. 
 
 

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Ausbildungsfinanzierung für Fachangestellte für 
Bäderbetriebe 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 
 
Die Sächsischen Gemeinden sollen mit diesen Mitteln dabei unterstützt werden, kontinuierlich Ausbildungsplätze für Fachangestellte für 
Bäderbetrieb anzubieten. Mit Blick auf den enormen Fachkräftemangel in diesem Feld müssen Anreize geschaffen werden, 
flächendeckend in Sachsen Nachwuchs auszubilden. Fachangestellte für Bäderbetrieb kümmern sich nicht nur um die Wasserqualität in 
den Bädern und führen Aufsicht während der Badezeiten. Sie sind vor allem Schwimmlehrer*innen für groß und klein. Angesichts der 
mangelhaften Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung, trägt eine verstärkte Ausbildung wesentlich zur Sicherheit und der Vermeidung von 
Badeunfällen bei. 
 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 383             500 SOLL neu 500 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.        500 +/- 500 
TITEL neu 633 01  0 Reg. Entw. 0 

LINKE 13
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Sonderinvestitionsprogramm Schwimmen 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 
 
Die investive Sportförderung wird von der Staatsregierung kontinuierlich eingekürzt. Um weiterhin Schwimmsport sowohl auf Vereins-, 
Freizeitebene sowie Schulschwimmen auf hohem Niveau gewährleisten zu können, benötigt der kommende Doppelhaushalt einen 
eigenen Titel, der Kommunen den Neubau oder Sanierung von Schwimmstätten ermöglicht.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 385             20.000 SOLL neu 20.000 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.        20.000 +/- 20.000 
TITEL neu 883 04  0 Reg. Entw. 0 

LINKE 14
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Anlage 3 – EP 03 

Abstimmungsliste HFA 
 
Einzelplan 03 – Sächsisches Staatsministerium des Innern 
 
Kapitel 03 01 Ministerium 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

20 531 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
22 547 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 01 19 : 0 : 0 
24 684 01 AfD 02 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

39 422 06 AfD 03 6 : 13 : 0 
42 525 01 AfD 04 6 : 13 : 0 
43 526 02 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 02 19 : 0 : 0 
44 533 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 03 17 : 0 : 2 
45 547 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 04 17 : 0 : 2 
46 684 02 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 05 13 : 6 : 0 
49 545 99 AfD 05 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 02 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

53 633 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 06 13 : 0 : 6 
53 686 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 07 19 : 0 : 0 
    
54 633 51 AfD 06  6 : 13 : 0 
54 633 51 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 08 13 : 6 : 0 
    
55 686 51 AfD 07 6 : 13 : 0 
55 686 51 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 09 11 : 6 : 2 
    
56 684 61 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 10 11 : 2 : 6 
57 893 62 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 11 17 : 2 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 03 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
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Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

82 532 52 AfD 08 6 : 13 : 0 
82 534 52 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 12 13 : 0 : 6 
    
83 547 52 AfD 09 6 : 13 : 0 
83 547 52 LINKE 01 2 : 17 : 0 
83 547 52 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 13 17 : 0 : 2 
    
84 632 52 LINKE 02 2 : 17 : 0 
    
84 684 52 LINKE 03 2 : 17 : 0 
84 684 52 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 14 13 : 6 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 04 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
 
 
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 03 07 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11: 0 : 8 
 
 
Kapitel 03 10 Staatsarchiv 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 03 10 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
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Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

163 428 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 15 19 : 0 : 0 
NEU 428 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 16 19 : 0 : 0 
NEU 526 03 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 17 19 : 0 : 0 
    
NEU TG 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 18 19 : 0 : 0 
NEU 459 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 19 19 : 0 : 0 
NEU 511 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 20 19 : 0 : 0 
NEU 527 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 21 19 : 0 : 0 
NEU 534 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 22 19 : 0 : 0 
NEU 546 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 23 19 : 0 : 0 
NEU 812 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 24 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 11 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        13 : 0 : 6 
 
 
Kapitel 03 12 Landespolizei 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 03 12 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
  
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

215 537 02 AfD 10 6 : 13 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 03 14 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
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Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

228 422 07 AfD 11 6 : 13 : 0 
229 428 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 25 19 : 0 : 0 
238 546 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 26 13 : 6 : 0 
241 531 97 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 27 13 : 6 : 0 
241 546 97 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 28 13 : 6 : 0 
NEU 428 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 29 13 : 6 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 15 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

254 459 11 AfD 12 6 : 13 : 01 
254 459 11 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 30 17 : 0 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 03 16 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

274 422 01 AfD 13 6 : 13 : 0 
276 514 01 AfD 14 6 : 13 : 0 
277 534 05 AfD 15 6 : 13 : 0 
278 811 01 AfD 16 6 : 13 : 0 
281 812 99 AfD 17 6 : 13 : 0 
282 Kap 03 17 LINKE 04 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 17 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         11 : 8 : 0 
 
 
  

                                                 
1 Das Abstimmungsergebnis wurde entsprechend der Bereinigungssitzung angepasst. 
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Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

292 684 60 AfD 18 6 : 13 : 0 
293 883 60 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 31 11 : 8 : 0 
294 525 61 AfD 19 6 : 13 : 0 
296 684 61 AfD 20 6 : 13 : 0 
297 893 61 LINKE 05 8 : 11 : 0 
300 526 63 LINKE 06 2 : 11 : 6 
NEU 633 60 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 32 11 : 2 : 6 
    
NEU TG 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 33 13 : 6 : 0 
NEU 428 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 34 13 : 6 : 0 
NEU 511 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 35 13 : 6 : 0 
NEU 525 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 36 13 : 6 : 0 
NEU 534 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 37 13 : 6 : 0 
NEU 686 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 38 13 : 6 : 0 
NEU 812 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 39 13 : 6 : 0 
NEU 893 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 40 13 : 6 : 0 
    
NEU TG 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 41 19 : 0 : 0 
NEU 525 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 42 19 : 0 : 0 
NEU 811 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 43 19 : 0 : 0 
NEU 812 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 44 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 18 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, 

Brandschutz  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

316 633 04 AfD 21 6 : 13 : 0 
318 812 01 AfD 26 6 : 13 : 0 
    
319 883 09 LINKE 07 8 : 11 : 0 
319 883 09 AfD 23 6 : 13 : 0 
319 883 09 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 45 13 : 0 : 6 
    
NEU 526 04 LINKE 08 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 19 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
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Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

342 631 02 AfD 24 6 : 13 : 0 
344 632 03 AfD 25 6 : 13 : 0 
344  684 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 46 11 : 0 : 8 
346 812 01 AfD 22 6 : 13 : 0 
351 536 82 AfD 27 6 : 13 : 0 
353 684 82 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 47 13 : 6 : 0 
354 428 90 AfD 28 6 : 13 : 0 
360 TG 97 AfD 29 6 : 13 : 0 
367 812 99 AfD 30 6 : 13 : 0 
NEU 526 99 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 48 11 : 6 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 03 20 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 03 22 Sportförderung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

383 684 05 LINKE 09 2 : 17 : 0 
385 883 03 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 49 19 : 0 : 0 
385 883 07 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 50 17 : 0 : 2 
387  684 70 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 51 19 : 0 : 0 
    
389 883 71 LINKE 10 8 : 11 : 0 
389 883 71 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 52 11 : 0 : 8 
    
390 893 71 LINKE 11 8 : 11 : 0 
390 893 71 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 53 11 : 0 : 8 
    
392 684 77 LINKE 12 2 : 11 : 6 
NEU 684 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 54 19 : 0 : 0 
NEU 684 12 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 55 13 : 6 : 0 
NEU 686 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 56 13 : 6 : 0 
NEU 633 01  LINKE 13 8 : 11 : 0 
NEU 883 04 LINKE 14  8 : 11 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 22 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 03 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
 

Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 04 – Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
 
Berichterstatter: Georg-Ludwig von Breitenbuch, MdL 
 
Der Einzelplan 04 stand auf der Tagesordnung der 49. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 7. September 2022 und der 54. Sitzung am 23. Novem-
ber 2022.  
 
Der Staatsminister der Finanzen stellte in der 49. Sitzung am 7. September 2022 die 
wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsentwurfs zum Einzelplan 04 vor.  
 
Nachdem es vonseiten der Mitglieder des Ausschusses in der Sitzung keine Rückfra-
gen gab, dankte der Ausschussvorsitzende für die inhaltlichen Ausführungen zum Ein-
zelplan 04 und vertagte die abschließende Beratung des Einzelplans auf die 54. Sit-
zung am 23. November 2022. Der Ausschuss verständigte sich darauf, das Nachfra-
gen zum Einzelplan von den Mitgliedern des Ausschusses im Nachgang eingereicht 
werden können.  
 
Im Vorfeld der 54. Sitzung beantwortete die Staatsregierung schriftlich die von der AfD-
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE eingereichten Fragen. 
 
Zur abschließenden Sitzung lagen den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzaus-
schusses zwei Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNIS-
GRÜNE und SPD sowie sechs Änderungsanträge der AfD-Fraktion vor. 
 
Die Mitglieder sahen keinen Anlass für eine erneute Aussprache und traten unmittelbar 
in die Beratung der einzelnen Änderungsanträge zum Einzelplan 04 ein. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
einschließen, falls nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine ge-
sonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstimmungen für beide 
Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
 
Zum Kapitel 04 01 lagen zwei Änderungsanträge der AfD-Fraktion vor.  
 
Mit dem ersten Änderungsantrag beantragte die AfD-Fraktion für die Jahre 2023 und 
2024 eine Reduzierung des Stellenplans um fünf Stellen des höheren Dienstes (A 15), 
die von der Staatsregierung mit Aufgabenzuwächsen und der Stärkung im Schwer-
punktbereich Digitalisierung neu im Einzelplan veranschlagt waren. Begründet wurde 
der Antrag mit dem Erfordernis eines Bürokratieabbaus, wofür eine schlankere und 
effizientere Verwaltung erforderlich sei. Darüber hinaus würden die erhöhten Perso-
nalausgaben zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer wei-
teren Verschlechterung der Infrastruktur im Freistaat Sachsen führen. Mit dem zweiten 
Änderungsantrag wurde eine anteilige Reduzierung der Zuführungen an den Genera-
tionenfonds beantragt.  
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Beide Änderungsanträge wurden von einem Vertreter der CDU-Fraktion unter Hinweis 
auf die Notwendigkeit der Stellen zur Erfüllung der Aufgaben, insbesondere im Bereich 
der Digitalisierung, abgelehnt.  
 
Die Änderungsanträge der AfD-Fraktion wurden mehrheitlich abgelehnt.  
 
Zum Kapitel 04 02 lag kein Änderungsantrag vor.  
 
Zum Kapitel 04 04 lagen ebenfalls zwei Änderungsanträge der AfD-Fraktion vor, die 
mit der gleichen Begründung für die Jahre 2023 und 2024 eine Reduzierung des Stel-
lenplans um vier Stellen des höheren Dienstes (A 13) und eine entsprechende Redu-
zierung der Zuführungen an den Generationenfonds vorsahen. Auch diese Stellen wa-
ren von der Staatsregierung aufgrund von Aufgabenzuwächsen und dem Ziel einer 
personellen Verstärkung im Schwerpunktbereich Digitalisierung neu im Einzelplan ver-
anschlagt worden. 
 
Die Änderungsanträge wurden erneut von einem Vertreter der CDU-Fraktion unter 
Hinweis auf die Notwendigkeit der Stellen zur Erfüllung der Aufgaben, insbesondere 
im Bereich der Digitalisierung, abgelehnt.  
 
Die Änderungsanträge der AfD-Fraktion wurden mehrheitlich abgelehnt.  
 
Zum Kapitel 04 06 lag kein Änderungsantrag vor.  
 
Zum Kapitel 04 11 lagen zwei Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, 
BÜNDNISGRÜNE und SPD vor.  
 
Mit dem ersten Antrag wollen die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE 
und SPD im Jahr 2023 der Staatsregierung 300,0 TEUR für eine Potentialanalyse zur 
Verfügung stellen, die als Basis für die schrittweise Realisierung von Solaranlagen auf 
geeigneten Dach-, Fassaden-, Parkplatz- und Freiflächen, die vom Staatsbetrieb Im-
mobilien- und Baumanagement bewirtschaftet werden. Mit dem zweiten Antrag wird 
eine entsprechende Anpassung des Wirtschaftsplanes zum Kapitel beantragt.  
 
Die Anträge wurden ohne Aussprache mehrheitlich angenommen.  
 
Zum Kapitel 04 99 lagen ebenfalls zwei Änderungsanträge der AfD-Fraktion vor, die 
mit der gleichen Begründung für die Jahre 2023 und 2024 eine Reduzierung des Stel-
lenplans um fünf Stellen des höheren Dienstes (A 13) und eine entsprechende Redu-
zierung der Zuführungen an den Generationenfonds vorsahen. Auch diese Stellen wa-
ren von der Staatsregierung aufgrund von Aufgabenzuwächsen und dem Ziel einer 
personellen Verstärkung im Schwerpunktbereich Digitalisierung neu im Einzelplan ver-
anschlagt worden. 
 
Die Änderungsanträge wurden erneut von einem Vertreter der CDU-Fraktion unter 
Hinweis auf die Notwendigkeit der Stellen zur Erfüllung der Aufgaben, insbesondere 
im Bereich der Digitalisierung, abgelehnt.  
 
Die Änderungsanträge der AfD-Fraktion wurden mehrheitlich abgelehnt.  
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Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 und die abgelehnten Ände-
rungsanträge als Anlage 2 beigefügt. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen 
Änderungsanträgen sind der beigefügten Anlage 3 zu entnehmen. 
 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 04 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 11 : 6 : 2 Stimmen dem Sächsischen Landtag die Annahme des durch 
seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
 
 
 
 
gez. Georg-Ludwig von Breitenbuch, MdL 
Berichterstatter Anlagen   
 Änderungsanträge  
 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 04 Seite Reg. Entw. 84 72.550,0 T€ 77.521,3 T€ 79.540,0 T€ SOLL neu 83.309,5 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 682 01 79.240,0 T€ Reg. Entw. 83.309,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

Erläuterungen:

A) Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss von mehrjährigen Verträgen mit einem

Messebauunternehmen sowie für den Abschluss mit einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich

Immobilienvermarktung (ZFM) geplant.

B) In 2023 sind 300,0 T€ für eine Potenzialanalyse vorgesehen, die als Basis für die schrittweise Realisierung

von Solaranlagen auf geeigneten Dach-, Fassaden-, Parkplatz- und Freiflächen, die vom Staatsbetrieb

Immobilien- und Baumanagement bewirtschaftet werden, dienen soll und grundsätzlich eine Prüfung aller

potenziell geeigneter Liegenschaften umfasst. Dem Landtag ist zu berichten (Drs. 7/10431).

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss von mehrjährigen Verträgen mit einem

Messebauunternehmen sowie für den Abschluss mit einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich

Immobilienvermarktung (ZFM) geplant.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Mit der Drs. 7/10431 - "Vorbildfunktion des Freistaats Sachsen für einen beschleunigten Ausbau von

Photovoltaik und Solarthermie" ersucht der Sächsische Landtag die Staatsregierung im Rahmen der Vorbildwirkung

"eine schrittweise Solarnutzung geeigneter Dach-, Fassaden-, Parkplatz- und Freiflächen, einschließlich

Abstellanlagen für Fahrräder sowie geeigneten Freiflächen von Liegenschaften des Freistaats, auf der Grundlage

der neuen Bauordnung, zu prüfen und folgend auf geeigneten (Dach-)Flächen zu ermöglichen bzw. selbst

umzusetzen.

[...]Die Sächsische Staatsregierung wird aufgefordert, im Jahr 2023 einen Plan zur eigenen Realisierung

vorzulegen; ungenutzte Flächen sollten davon unabhängig schnell und unbürokratisch für die Nutzung durch

Dritte bereitgestellt werden."

300,0 T€ dienen der Umsetzung einer vorgeschalteten Potenzialanalyse, die als Basis für die schrittweise

Realisierung von Solaranlagen auf geeigneten Flächen dienen soll und grundsätzlich eine Prüfung aller

potenziell geeigneter Liegenschaften umfasst. Damit die Planung in 2023 abgeschlossen werden kann, sind

folgende Zwischenschritte vorzusehen:

- in Q1 2023 muss die Datengrundlage für die Potenzialanalyse geprüft werden und eine Abwägung bzgl. interner

oder externer Beauftragung der Analyse getroffen werden.

- In Q2 2023 muss eine entsprechende (interne oder externe) Beauftragung, (inklusive etwaiger Ausschreibungen

sowie der Datenübergabe) abgeschlossen sein.

- Die Erarbeitung der Potenzialanalyse sollte bis Ende Q3 abgeschlossen sein, sodass die Erstellung der

Umsetzungsplanung bis Ende 2023 erfolgen kann.

Anlage 1 - EP 04
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Der Umsetzungsplan sollte alle nutzbaren Flächen, die nicht durch eigene Projektierung genutzt werden sollen,

für die Umsetzung an Dritte freigeben. Entsprechende Rahmenverträge sind in diesem Zusammenhang vorzubereiten.

Über den Stand der Umsetzung der Potenzialanalyse sowie der Flächenfreigabe an Dritte ist der Sächsische

Landtag am Ende jedes Quartals 2023 zu informieren.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Anlage zu Kapitel 04 11
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 04 Seite Reg. Entw. 115 - - - SOLL neu -

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG - - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Übersicht Wirtschaftsplan

Finanzplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Änderung des Wirtschaftsplans wegen Anpassung in 04 11/ 682 01 (Seite 84)/ Anlage zu Kapitel 04 11 Seite 114

[...]

A)                                                      Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

T€ T€ T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Finanzierungsbedarf für den laufenden Betrieb

[...]

CDU/B'GRÜNE/SPD 02
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1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke -71.848,9 -77.521,3 -79.240,0 -83.309,5

[...]

________________________________________________________________________________________________________

Summe                                             -72.111,1     -79.000,0     -79.240,0     -83.309,5

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Finanzbedarf für Investitionen

[...]

_____________________________________________________________________________________________________________

I. Summe Finanzbedarf -73.885,4 -81.092,2 -82.230,0 -86.149,5

_____________________________________________________________________________________________________________

    Deckungsmittel

3.1 Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke        71.848,9      77.521,3      79.240,0      83.309,5

[...]

_____________________________________________________________________________________________________________

II. Summe Deckungsmittel                                73.885,4      81.092,2      82.230,0      86.149,5

_____________________________________________________________________________________________________________

II. Saldo                                                    0,0           0,0           0,0           0,0

B)                                                      Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

T€ T€ T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Finanzierungsbedarf für den laufenden Betrieb

[...]

1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke -71.848,9 -77.521,3 -79.540,0 -83.309,5

[...]

________________________________________________________________________________________________________

Summe                                             -72.111,1     -79.000,0     -79.540,0     -83.309,5

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Finanzbedarf für Investitionen

[...]

_____________________________________________________________________________________________________________

I. Summe Finanzbedarf -73.885,4 -81.092,2 -82.530,0 -86.149,5

_____________________________________________________________________________________________________________

    Deckungsmittel

3.1 Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke        71.848,9      77.521,3      79.540,0      83.309,5

[...]

_____________________________________________________________________________________________________________

II. Summe Deckungsmittel                                73.885,4      81.092,2      82.530,0      86.149,5

_____________________________________________________________________________________________________________

II. Saldo                                                    0,0           0,0           0,0           0,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Aufgrund der beantragten Änderung in 04 11/682 01 ist der Wirtschaftsplan zum Kapitel 04 11 anzupassen.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 04 01 sieht eine Stellenmehrung von 5 Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 vor. 
Das Staatsministerium der Finanzen begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen und der Stärkung im Schwerpunktbereich 
Digitalisierung (vgl. Schreiben des SMF vom 29.09.2022, Drs. 7/10843). 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Persona bestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 5 Stellen der Besoldungsgruppe A 15 x 89,2 T€ (Pauschsatz 2023) = 446,0 T€ 

    insgesamt: 446,0 T€ 

2024: 5 Stellen der Besoldungsgruppe A 15 x 91,8 T€ (Pauschsatz 2024) = 459,0 T€ 
    insgesamt: 459,0 T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 04 Seite Reg. Entw. 15 15.110,6 22.573,2 22.221,1 SOLL neu 22.879,7 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -446 +/- -459
TITEL 422 01 22.667,1 Reg. Entw. 23.338,7 

AfD 01

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 04 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 5 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 04 Seite Reg. Entw. 18 5.990,4 6.388,2 6.345,3 SOLL neu 6.535,7 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -127,3 +/- -131,1
TITEL 685 20 6.472,6 Reg. Entw. 6.666,8 

AfD 02

Anlage 2 - EP 04
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesamt für Steuern und Finanzen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 04 04 sieht eine Stellenmehrung von 4 Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 vor. 
Das Staatsministerium der Finanzen begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen und der Stärkung im Schwerpunktbereich 
Digitalisierung (vgl. Schreiben des SMF vom 29.09.2022, Drs. 7/10843). 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Persona bestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 4 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 x 71,6 T€ (Pauschsatz 2023) = 286,4 T€ 

    insgesamt: 286,4 T€ 

2024: 4 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 x 73,7 T€ (Pauschsatz 2024) = 294,8 T€ 
    insgesamt: 294,8 T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 04 Seite Reg. Entw. 48 29.751,4 39.425,4 38.275,0 SOLL neu 39.412,1 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -286,4 +/- -294,8
TITEL 422 01 38.561,4 Reg. Entw. 39.706,9 

AfD 03

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesamt für Steuern und Finanzen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 04 04 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 4 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 04 Seite Reg. Entw. 50 10.683,0 11.662,7 11.378,8 SOLL neu 11.720,2 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -85,1 +/- -87,6
TITEL 685 20 11.463,9 Reg. Entw. 11.807,8 

AfD 04
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 04 99 sieht eine Stellenmehrung von 5 Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 vor. 
Das Staatsministerium der Finanzen begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen (vgl. Schreiben des SMF vom 29.09.2022, 
Drs. 7/10844). 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Persona bestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 5 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 x 71,6 T€ (Pauschsatz 2023) = 358,0 T€ 

    insgesamt: 358,0 T€ 

2024: 5 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 x 73,7 T€ (Pauschsatz 2024) = 368,8 T€ 
    insgesamt: 368,8 T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 04 Seite Reg. Entw. 96 18.512,4 23.226,6 23.339,6 SOLL neu 22.277,3 
KAP 99 Seite Erg. Vorl.   -358 +/- -368,8
TITEL 682 01 23.697,6 Reg. Entw. 22.646,1 

AfD 05

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 04 99 / 682 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 5 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 04 Seite Reg. Entw. 96 1.638,1 1.952,9 1.885,4 SOLL neu 1.942,0 
KAP 99 Seite Erg. Vorl.   -65,9 +/- -67,9
TITEL 685 20 1.951,3 Reg. Entw. 2.009,9 

AfD 06
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Abstimmungsliste HFA 
 
Einzelplan 04 – Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
 
Kapitel 04 01 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

15 422 01 AfD 01  6 : 13 : 0  
18 685 20  AfD 02  6 : 13 : 0  

 
Abstimmung über Kapitel 04 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
 
Kapitel 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 
 
Abstimmung über Kapitel 04 02 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
 
Kapitel 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

48  422 01 AfD 03  6 : 13 : 0  
50  685 20  AfD 04  6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 04 04 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
   
Kapitel 04 06 Finanzämter 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 04 06 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2 
  

Anlage 3 - EP 04
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Kapitel 04 11 Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und  
   Baumanagement (SIB) 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

84 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 13 : 6 : 0  
115 Übersicht 

Wirtschaftsplan, 
Finanzplan  

CDU/B’GRÜNE/SPD 02 13 : 6 : 0  

 
Abstimmung über Kapitel 04 11 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
 
Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste –  

Landesrechenzentrum Steuern 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

96  682 01  AfD 05   6 : 13 : 0  
96 685 20  AfD 06  6 : 13 : 0  

 
Abstimmung über Kapitel 04 99 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 04 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
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Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses zum 
Einzelplan 05 – Sächsisches Staatsministerium für Kultus 
 
Berichterstatter: Mirko Schultze, MdL 
 
Der Einzelplan 05 wurde in der 55. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 
5. Dezember 2022 abschließend beraten. 
 
Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses lagen zur abschließenden Bera-
tung des Einzelplanes die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Schule und 
Bildung vom 29. November 2022 sowie eine Stellungnahme des Landesjugendhilfeaus-
schusses (LJHA) zum Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 der Staatsregierung für den 
Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vom 6. Oktober 2022 vor (Anlage 4). Ände-
rungsanträge wurden von den Fraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD, der AfD-
Fraktion sowie der Fraktion DIE LINKE während der Sitzung eingebracht und beraten. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Aus-
schusses darauf, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und Titeln die jeweils dazuge-
hörigen Stellenpläne oder sonstige Anlagen miteinschließen, falls nicht von einem Mit-
glied des Ausschusses ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner 
sollten die Abstimmungen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich 
anders beantragt werde. 
 
Der Ausschuss trat unmittelbar in die Beratung der Änderungsanträge zum Einzelplan 05 
ein. Die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen brachten ihre Änderungsanträge unter 
Bezugnahme auf die jeweilige schriftliche Begründung ein.  
 
Die Ausschussmitglieder verzichteten überwiegend auf eine Aussprache zu den Ände-
rungsanträgen im Haushalts- und Finanzausschuss. Größtenteils wurde auf die Begrün-
dung zu den Änderungsanträgen bzw. auf die im Fachausschuss geführten Debatten ver-
wiesen. Eine umfassende Aussprache fand zu den folgenden Änderungsanträgen statt: 
 
 
Kapitel 05 02  Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05  
 
Auf die Forderung der Fraktion DIE LINKE zur Schaffung von Schulbudgets zur freien 
Verfügung erwiderte ein Abgeordneter der CDU-Fraktion, dass das Anliegen an die Land-
kreise als Träger der örtlichen Jugendhilfe zu adressieren sei. Zur weiteren Forderung der 
Fraktion DIE LINKE, kostenloses Mittagessen an allgemeinbildenden Schulen zu ermög-
lichen, entgegnete eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass es aus Sicht 
der Koalitionsfraktionen dahingehend bereits ausreichend Entlastungen für Eltern seitens 
des Bundes gebe. Die AfD-Fraktion sehe das Anliegen grundsätzlich positiv, allerdings 
seien die geforderten Haushaltsmittel nicht ausreichend. 
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Kapitel 05 03  Allgemeine Bewilligungen 

Zu der im Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE geforderten Bildung von Demokra-
tieteams an Schulen erläuterte eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass 
die politische Bildung auch für die Koalitionsfraktionen ein wichtiges Anliegen sei. In dem 
entsprechenden Titel seien jedoch die Haushaltsmittel bereits erhöht worden.  

Aufgrund fehlender Transparenz zur vorgenommenen Mittelerhöhung in der Titel-
gruppe 81 wurde diese seitens der AfD-Fraktion mit dem eingereichten Änderungsantrag 
abgelehnt, worauf ein Abgeordneter der CDU-Fraktion erwiderte, dass durch die zusätz-
lichen Haushaltsmittel eine Novellierung des Weiterbildungsgesetzes zur Anhebung der 
Weiterbildungsdichte im Freistaat Sachsen auf ein bundesdeutsches Niveau erfolgen 
solle.  

Die AfD-Fraktion forderte des Weiteren mit der Neuschaffung eines Titels die Ausweitung 
des Angebots zu Schulgärten. Aus Sicht der Koalitionsfraktionen biete der Schulgarten-
wettbewerb des Sächsischen Ministeriums für Kultus bereits einen guten Rahmen, um 
eigeninitiierte Projekte von Schulen hervorzuheben. Im Sachunterricht gebe es zudem 
auch die Möglichkeit Natur-, Umwelt- und Klimaschutz stärker zu thematisieren.  

Kapitel 05 08  Medienbildung und Digitalisierung 

Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE zur Schaffung sogenannter „IT-Hausmeister“, um 
Lehrkräfte von unterrichtsfremden Tätigkeiten zu entlasten, wurde von den Koalitionsfrak-
tionen abgelehnt, da es sich um eine Schulträgeraufgabe handle. Mit den Kommunen sei 
zudem bereits eine gemeinsame Umsetzung vereinbart worden. 

Kapitel 05 10  Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften 

Die Fraktion DIE LINKE forderte die Fortführung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 
Pädagogik an Kindertageseinrichtungen (Kitas), da die vorgesehenen Haushaltsmittel im 
Einzelplan (EP) 08 nicht ausreichend seien. Eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNIS-
GRÜNE merkte an, dass FSJ-Plätze in Kitas mit vorgesehen seien, die Fokussierung auf 
Förderschulen und Horte dennoch als sinnvoll erachtet werde. Im Kita-Bereich würden 
zudem auch die klassischen FSJ-Plätze zur Verfügung stehen. 

Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur 

Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion brachte für die Koalitionsfraktionen mehrere Änderungs-
anträge ein und erläuterte, dass das Stadtbudget wieder eingerichtet und das Neubewilli-
gungsvolumen auf 123 Millionen Euro erhöht werde. Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion be-
grüßte, dass 90 Millionen Euro mehr für den Schulhausbau zur Verfügung gestellt würden. 
Da durch die Aufgliederung in Landkreise und kreisfreie Städte jedoch 8 Millionen Euro we-
niger für den Kitabau zur Verfügung stünden, forderte seine Fraktion mit ihrem Änderungs-
antrag mehr Haushaltsmittel für den Bau von Kitas.  

,

,
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Kapitel 05 20  Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
 
Die Fraktion DIE LINKE forderte eine kostenlose Mittagsversorgung für alle Kinder. Den 
Kommunen würden im vorgeschlagenen Modell keine zusätzlichen Kosten entstehen. Zu-
dem sollen die Kita-Elternbeiträge gesenkt werden. Die AfD-Fraktion forderte in ihren Än-
derungsanträgen selbiges, allerdings sei ein anderes Finanzierungsmodel sowie eine Ab-
senkung der Elternbeiträge auf 15 Prozent vorgesehen. Ein Abgeordneter der CDU-Frak-
tion erläuterte, dass das von den Koalitionsfraktionen vorgelegte Gesamtpaket zum Be-
reich der frühkindlichen Bildung die in Aussicht stehenden Bundesmittel aus dem Kita-
Qualitätsgesetz nutzen werde, um eine weitergehende Qualitätssicherung und eine Ver-
besserung der Maßnahmen im Kitabereich durchzuführen. Ziel sei eine Verbesserung der 
Fachkraft-Kind-Relation durch Anhebung der Kitapauschale sowie eine einmalige Erhö-
hung des Landeszuschusses. 
 
Die AfD-Fraktion forderte des Weiteren den flächendeckenden Ausbau der Sprachkitas, 
da über ein Drittel der Kinder sprachliche Defizite zeige. Dazu müsse die sprachliche 
Kompetenz der Erzieher durch Schulungen verbessert werden. Eine Abgeordnete der 
Fraktion BÜNDNISGRÜNE legte dar, dass die sprachliche Bildung auch ein wichtiges 
Anliegen der Koalitionsfraktionen sei, dass das Programm der Sprachkitas jedoch in ver-
änderter Form fortgeführt werden solle. Es stünden ausreichend Haushaltsmittel zur Ver-
fügung, um die altersintegrierte Sprachförderung flächendeckend auszubauen. 
 
Den Vorschlag der AfD-Fraktion zur Einrichtung eines Notfallfonds für Bildungseinrichtun-
gen lehnten die Koalitionsfraktionen mit Verweis auf die Erhöhung der Kitapauschale um 
200 Euro und auf die zur Verfügung gestellten Mittel im EP 15 ab. 
 
 
Kapitel 05 45  Allgemeine Schulangelegenheiten 
 
Die im Änderungsantrag der AfD-Fraktion zur Titelgruppe 91 geforderte Streichung der 
Haushaltsmittel für Bildung zur nachhaltigen Entwicklung wurde von den Koalitionsfraktio-
nen abgelehnt, da der Antrag den Klimawandel leugne und die Globalisierung negativ be-
trachte. Beides seien wichtige Themen, mit denen sich auch junge Menschen aus verschie-
denen Perspektiven beschäftigen sollten. Zudem lehnte eine Abgeordnete der Fraktion 
BÜNDNISGRÜNE stellvertretend für die Koalitionsfraktionen die Forderungen im Ände-
rungsantrag der AfD-Fraktion zur Titelgruppe 92 aufgrund der europafeindlichen Grundhal-
tung deutlich ab. 
 
 
Nachdem der Vorsitzende keinen weiteren Aussprachebedarf erkennen konnte, stellte er 
den Einzelplan 05 zur Abstimmung. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 05 empfiehlt der Haushalts- und Finanzaus-
schuss mit  10 : 2 : 7  Stimmen dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs in der 
vom Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung. 
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Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 und die abgelehnten Änderungs-
anträge als Anlage 2 beigefügt. Die Abstimmungsergebnisse zum Einzelplan 05 sind An-
lage 3 zu entnehmen. 
 
 
 
 
gez. Mirko Schultze, MdL 
Berichterstatter Anlagen 
 Änderungsanträge  
 Abstimmungsliste 
 Stellungnahme des LJHA 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 54 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Einrichtung eines Leertitels in 05 03/TG 54 - Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just

Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027. Aus den Mitteln des JTF sollen neben Investitionen in die

Ausstattung berufsbildender Schulen auch Fortbildungen für Lehrkräfte gefördert werden können, bisher sind

jedoch nur Titel für investive Ausgaben ausgebracht. Der Leertitel wird für die Auszahlung von Fördermitteln

für Fortbildungen an öffentliche Schulträger benötigt.

CDU/B´GRÜNE/SPD 01

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 684 54 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Einrichtung eines Leertitels in 05 03/TG 54 - Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just

Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027. Aus den Mitteln des JTF sollen neben Investitionen in die

Ausstattung berufsbildender Schulen auch Fortbildungen für Lehrkräfte gefördert werden können, bisher sind

jedoch nur Titel für investive Ausgaben ausgebracht. Der Leertitel wird für die Auszahlung von Fördermitteln

für Fortbildungen an Schulträger von freien Schulen benötigt.

CDU/B´GRÜNE/SPD 02

Anlage 1 - EP 05
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesamt für Schule und Bildung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 107 - - - SOLL neu -

KAP 09 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 92 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung

A) Erläuterungen (alt):

Nummer 1 bis 9 (alt)

Summe 694,7 T€ 695,1 T€

B) Erläuterungen (neu) einschließlich neuer Nummer 7:

2023   2024

T€ T€

1. Kompetenztests 120,0  120,0

2. Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen 115,0  100,7
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3. Dynamische Lehrplandatenbank 100,0  105,0

4. Lehrpläne und Handreichungen für allgemeinbildende Schulen 2,0    0,0

5. Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von

Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die

Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im

Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S) 100,0  100,0

6. Individuelle Förderung 70,0   60,0

7. Begleitung "Längeres gemeinsames Lernen" (Gemeinschaftsschule/Oberschule+)  50,0   50,0

8. Interne Evaluation 40,0   80,0

9. Prüfungen und Leistungserhebungen im allgemein- und berufsbildenden Bereich 71,2   70,4

10. Netzwerk BVJ 26,5    9,0

Summe 694,7  695,1

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Wiederaufnahme der Maßnahme "Begleitung 'Längeres gemeinsames Lernen' (Gemeinschaftsschule/Oberschule+)" in

den Erläuterungen mit leichten Verschiebungen der Ansätze innerhalb des Gesamtansatzes
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 145 - - - SOLL neu -

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG - - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Kapitelvorwort, Absatz 2 (alt)

Für die genannten Landesförderprogramme stehen in 2023 und 2024 für Neubewilligungen insgesamt 210,0 Mio. €

zur Verfügung.

B) Kapitelvorwort, Absatz 2 bis 4 (neu)

Aufgrund des besonderen Bedarfs bei Neubau und Modernisierung der Bildungsinfrastruktur in den kreisfreien

Städten wird das Budget für die kreisfreien Städte gemäß § 5 SchulInfraVO mit einem Neubewilligungsvolumen

von 123.000,0 T€ (Landesmittel) im Doppelhaushalt 2023/2024 für die Förderbereiche Schulhausbau und Kita-Bau

verankert. Dieses Neubewilligungsvolumen wird über Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen fällig in

den Jahren 2024 bis 2027 ff. zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der veranschlagten Mittel auf die

kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den

zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2011 bis 2020 – Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2020).
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Für den kreisangehörigen Raum steht ein Neubewilligungsvolumen von 123.000,0 T€ (Landesmittel) zur Verfügung.

Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung

der Bildungsinfrastruktur unterstützt.

In 2023 und 2024 stehen in den genannten Landesförderprogrammen für Neubewilligungen insgesamt 300,5 Mio. €

zur Verfügung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten sowie der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre)

ausgerichtet. Entsprechend werden in Kapitel 05 15 Titelgruppen bzw. Titel neu ausgebracht oder verändert

sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und Erläuterungen angepasst.

Insgesamt steht in den Landesförderprogrammen ein Neubewilligungsvolumen von 300,5 Millionen Euro zur

Verfügung.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 147                            ---                      SOLL neu           ---

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 119 02 --- Reg. Entw.        ---

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - FZR 2023-2024

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger

Raum - FZR 2023/2024

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

CDU/B´GRÜNE/SPD 05

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 148                            ---                        SOLL neu-            ---

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 119 22 - Reg. Entw.         ---

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen,

Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - FZR 2023-2024

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen,

Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

CDU/B´GRÜNE/SPD 06
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 151 - - - SOLL neu -

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 84 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen

nach SächsFöSchülBetrVO - Förderzeitraum 2023/2024

B) Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen

nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024

A) Vermerk (alt)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.

B) Vermerk (neu)

05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen

von 30,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 151 - - 6.000,0 T€ SOLL neu 10.500,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - -9.000,0 T€ +/- -4.000,0 T€

TITEL 883 84 15.000,0 T€ Reg. Entw. 14.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 28.000,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 14.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 13.500,0 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 7.000,0 T€ 9.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 4.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 3.000,0 T€ 5.500,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 3.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen

von 30,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 152 - - 1.000,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -500,0 T€

TITEL 893 84 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.500,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.000,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen

von 30,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 157 - - - SOLL neu -

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 94 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Förderung der schulischen Infrastruktur - Förderzeitraum 2023-2024

B) Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024

A) Vermerk (alt)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.

B) Vermerk (neu)

05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.

A) Erläuterungen (alt)
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Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der

schulischen Infrastruktur. Zwischen Kreisfreien Städten einerseits und dem kreisangehörigen Raum andererseits

wird eine ausgewogene Verteilung der Fördermittel auf Grundlage der Schülerzahlen angestrebt. Im

kreisangehörigen Raum werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung des Ausbau- und

Modernisierungsbedarfes der Bildungseinrichtungen unterstützt.

B) Erläuterungen (neu)

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der

schulischen Infrastruktur. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer

Bedarfe in der Modernisierung der Bildungseinrichtungen unterstützt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für den Schulhausbau steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen von 92,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 157 - - 17.100,0 T€ SOLL neu 16.100,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - -2.700,0 T€ +/- -3.700,0 T€

TITEL 883 94 19.800,0 T€ Reg. Entw. 19.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024

B) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 29.700,0 T€ 29.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2025 bis zu 11.250,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 15.750,0 T€ 11.250,0 T€

2027 ff. bis zu 2.700,0 T€ 18.450,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 25.650,0 T€ 24.150,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 10.260,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 12.825,0 T€ 9.660,0 T€

2027 ff. bis zu 2.565,0 T€ 14.490,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für den Schulhausbau steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen von 92,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 158 - - 2.000,0 T€ SOLL neu 1.800,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - -200,0 T€ +/- -400,0 T€

TITEL 893 94 2.200,0 T€ Reg. Entw. 2.200,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zuschüsse an private Träger im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024

B) Zuschüsse an freie Träger und Sonstige

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.300,0 T€ 3.300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2025 bis zu 1.250,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.750,0 T€ 1.250,0 T€

2027 ff. bis zu 300,0 T€ 2.050,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 2.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.200,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.500,0 T€ 1.080,0 T€

2027 ff. bis zu 300,0 T€ 1.620,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für den Schulhausbau steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen von 92,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 119 05 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie

Städte - FZR 2023/2024

B) Vermerk (neu)

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 95

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 119 23 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen,

Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024

B) Vermerk (neu)

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 85

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 85 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen

nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024

B) Vermerk (neu)

05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 23.

B) Erläuterungen (neu)

Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Die

Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis

der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren
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(Datenbasis 2011 bis 2020 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2020).

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen

von 15,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 4.000,0 T€ SOLL neu 5.000,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 4.000,0 T€ +/- 5.000,0 T€

TITEL 883 85 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.300,0 T€ 3.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.300,0 T€ 2.200,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 1.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen

von 15,5 Millionen Euro bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 750,0 T€ SOLL neu 750,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 750,0 T€ +/- 750,0 T€

TITEL 893 85 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 750,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 750,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen

von 15,5 Millionen Euro bereit.

689



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderungen der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 95 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024

B) Vermerk (neu)

05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 05.

B) Erläuterungen (neu)

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der

schulischen Infrastruktur. Die Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei

kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den

zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2011 bis 2020 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2020).
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für den Schulhausbau steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen von 107,5 Millionen Euro

bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 19.000,0 T€ SOLL neu 19.000,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 19.000,0 T€ +/- 19.000,0 T€

TITEL 883 95 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 28.500,0 T€ 28.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 11.400,0 T€ 0,0 T€

CDU/B´GRÜNE/SPD 19

2026 bis zu 14.250,0 T€ 11.400,0 T€

2027 ff. bis zu 2.850,0 T€ 17.100,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für den Schulhausbau steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen von 107,5 Millionen Euro

bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 2.500,0 T€ SOLL neu 2.500,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 2.500,0 T€ +/- 2.500,0 T€

TITEL 893 95 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.750,0 T€ 3.750,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 1.875,0 T€ 1.500,0 T€

2027 ff. bis zu 375,0 T€ 2.250,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im

kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel

neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und

Erläuterungen angepasst.

Für den Schulhausbau steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen von 107,5 Millionen Euro

bereit.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 164 805.359,3 T€ 817.781,0 T€ 879.938,2 T€ SOLL neu 915.023,3 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 76.639,6 T€ +/- 110.356,2 T€

TITEL 633 81 803.298,6 T€ Reg. Entw. 804.667,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

Die Ausgaben in Höhe von 76.639,6 T€ in 2023 und 110.356,2 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1

des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

(KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes

vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.

Die Mittel werden einerseits für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel

ist eine Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten
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zusätzlichen Personals, um im sächsischen Bildungsplan insbesondere die Themenbereiche

- Gesundheitsbildung und motorische Entwicklung,

- alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Schulvorbereitung,

- Demokratievermittlung und Medienkompetenz

weiter zu stärken.

Andererseits werden die Mittel zur einmaligen Erhöhung des Landeszuschusses um 200 Euro je 9-Stunden-Kind

verwendet, um gestiegene Personal- und Sachkosten auszugleichen.

A) Erläuterungen, Satz 1 (alt)

Minderbedarf durch die Abnahme der Anzahl an betreuten Kindern.

B) Erläuterungen, Satz 1 (neu)

Mehrbedarf durch Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und

-verbessernde Maßnahmen und zusätzlich durch die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses nach § 18 Absatz 1

SächsKitaG um 200 Euro je neunstündig aufgenommenes Kind zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt unter Nutzung von in Aussicht stehenden Bundesmitteln aus dem KiTa-Qualitätsgesetz

für Kinderkrippe und Kindergarten sowie Landesmitteln für den Hort

Die Mittel werden für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine

Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten

zusätzlichen Personals. So wird die Fachkraft-Kind-Relation und mithin die Qualität der frühkindlichen

Bildung verbessert. Die Mittel sind bis zur Änderung des SächsKitaG gesperrt. Beabsichtigt ist, die

Kita-Pauschale um 218 Euro je 9-Stunden-Kind ab 1. August 2023 anzuheben.

Außerdem wird der Landeszuschuss einmalig um 200 Euro je 9-Stunden-Kind erhöht, um gestiegene Personal- und

Sachkosten auszugleichen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 165 3.100,4 T€ 3.305,6 T€ 3.158,4 T€ SOLL neu 3.393,6 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 240,0 T€ +/- 359,6 T€

TITEL 684 81 2.918,4 T€ Reg. Entw. 3.034,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

Die Ausgaben in Höhe von 240,0 T€ in 2023 und 359,6 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1

des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

(KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes

vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.

A) Erläuterungen (alt)
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Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2

SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG

i.V.m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Ein leichter jährlicher Anstieg der Anzahl sorbischsprachiger Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier

Träger führt bei etwa gleichbleibender Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der

Bedarfsplanung zu einem leicht erhöhten Mittelbedarf im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023.

B) Erläuterungen (neu)

Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2

SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG

i.V.m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Ein leichter jährlicher Anstieg der Anzahl sorbischsprachiger Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier

Träger führt bei etwa gleichbleibender Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der

Bedarfsplanung zu einem leicht erhöhten Mittelbedarf im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023. Zudem ergibt sich

ein Mehrbedarf durch die Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und

-verbessernde Maßnahmen und zusätzlich durch die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses zum Ausgleich

gestiegener Personal- und Sachkosten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Mittel werden für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine

Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten

zusätzlichen Personals. So wird die Fachkraft-Kind-Relation und mithin die Qualität der frühkindlichen

Bildung verbessert. Beabsichtigt ist, die Kita-Pauschale um 218 Euro je 9-Stunden-Kind in Einrichtungen nach

§ 2 Absatz 1 SächsKitaFinVO und um 156 Euro in Einrichtungen nach § 2 Absatz 2 SächsKitaFinVO

ab 1. August 2023 anzuheben. Zusätzlich wird zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten die Pauschale
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um 200 Euro in Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 SächsKitaFinVO und um 138 Euro in Einrichtungen nach

§ 2 Absatz 2 SächsKitaFinVO erhöht.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 165 7.525,0 T€ 7.859,6 T€ 8.376,2 T€ SOLL neu 8.937,5 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 845,2 T€ +/- 1.340,9 T€

TITEL 685 81 7.531,0 T€ Reg. Entw. 7.596,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an

Förderschulen

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

Die Ausgaben in Höhe von 845,2 T€ in 2023 und 1.340,9 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1

des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

(KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes

vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.
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A) Erläuterungen, Satz 2 (alt):

Der Minderbedarf ist begründet durch die Abnahme der Anzahl betreuter Kinder.

B) Erläuterungen, Satz 2 (neu)

Mehrbedarf durch Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und

-verbessernde Maßnahmen unter Berücksichtigung der Kinderzahlentwicklung und zusätzlich durch die einmalige

Erhöhung des Landeszuschusses zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Mittel werden für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine

Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten

zusätzlichen Personals. So wird die Fachkraft-Kind-Relation und mithin die Qualität der frühkindlichen

Bildung verbessert. Beabsichtigt ist, die Kita-Pauschale ab 1. August 2023 für die Einrichtungen nach

SächsFöSchülBetrVO ebenfalls entsprechend anzuheben. Zusätzlich wird zum Ausgleich gestiegener Personal- und

Sachkosten die Pauschale einmalig erhöht.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 166 0,0 T€ 2.880,0 T€ 225,0 T€ SOLL neu 225,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 225,0 T€ +/- 225,0 T€

TITEL 633 82 --- Reg. Entw. ---

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)

Die Mittel dienen der Umsetzung und Evaluation des Projekts "FAMILIEN STÄRKEN in sächsischen Landkreisen -

im Kontext von KINDER STÄRKEN 2.0".

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 375,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 225,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Gemäß Koalitionsvertrag sollen die Erfahrungen aus dem Modellprojekt "Eltern-Kind-Zentren" in "KINDER STÄRKEN

2.0" überführt werden. Zusammen mit der Auridis-Stiftung wurde hierzu ein Begleitprogramm "FAMILIEN STÄRKEN"

konzipiert, dass sich auf Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen in den Landkreisen konzentriert.

Hierzu sollen für weitere 25 Kindertageseinrichtungen insgesamt 550,0 T€ in 2023 bis 2025 sowie 50,0 T€ für

die wissenschaftliche Begleitung/ Evaluation zur Verfügung stehen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 166 1.967,2 T€ 2.582,5 T€ 2.500,0 T€ SOLL neu 2.500,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 685 82 2.500,0 T€ Reg. Entw. 2.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung

A) Erläuterungen (alt)

Der Titel dient dem Nachweis der Unterstützung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch Umsetzung der SächsKitaQualiRL (Fortführung von

Projekten, Neuprojekte entsprechend aktueller fachlich-inhaltlicher Anforderungen, Fachberatung,

Lernwerkstätten etc.).

B) Erläuterungen (neu)

Der Titel dient dem Nachweis der Unterstützung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch Umsetzung der SächsKitaQualiRL (Fortführung von

Projekten, Neuprojekte entsprechend aktueller fachlich-inhaltlicher Anforderungen, Fachberatung,
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Lernwerkstätten etc.).

1. Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Sicherung und Weiterentwicklung der

Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 1.965,0 T€ p.a.

2. Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) 250,0 T€ p.a.

3. Kita-Bildungsserver 95,0 T€ p.a.

4. Fortbildungs- und Supervisionsprogramm "Demokratiekompetenz" 190,0 T€ p.a.

Summe 2.500,0 T€ p.a.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ziel ist die Fortführung des Projekts "Netzwerke für Demokratie in Kindertageseinrichtungen", Projektträger

ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Das Fortbildungs- und Supervisionsprogramm zielt darauf

ab, die Demokratiekompetenzen pädagogischer Fachkräfte in Kitas zu stärken. Ferner werden die Ansätze zur

Finanzierung der Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) und des

Kita-Bildungsservers wie bisher transparent ausgewiesen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 167 521,4 T€ 415,0 T€ 4.005,0 T€ SOLL neu 7.430,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 3.455,0 T€ +/- 6.780,0 T€

TITEL 686 82 550,0 T€ Reg. Entw. 650,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten

von 05 20/TG 85.

A) Erläuterungen (alt)

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten

Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das

"Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung" sowie für das Projekt "Kita Dialogital" veranschlagt.
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B) Erläuterungen (neu)

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten

Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das

"Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung" sowie für das Projekt "Kita Dialogital" veranschlagt.

Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 175,0 T€ in 2023 für eine flächendeckende Konzeption und 3.500,0 T€

in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 in Nachfolge des Bundesprogramms "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur

Welt ist" veranschlagt.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 600,0 T€ 600,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 300,0 T€ 300,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 10.880,0 T€ 380,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 7.190,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 3.690,0 T€ 190,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 190,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung i.H.v. 220,0 T€ p.a. zu Gunsten von 06 16/685 01 "Zuschüsse zur institutionellen Förderung der

Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)" sowie umzusetzende Verpflichtungsermächtigungen

i.H.v. je 220,0 T€ in 2023 fällig in 2024 und 2025 und in 2024 fällig in 2025 und 2026. Im Übrigen erfolgt

die Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Der Änderungsantrag umfasst zwei Belange:

1. Die Umressortierung der LaNa soll genutzt werden, um die Förderung zur Optimierung des Vollzugs

auch formal in eine institutionelle Förderung umzuwandeln. Diese Umstellung ist mit einer erheblichen

Vereinfachung des Förderverfahrens verbunden und dient zugleich der Verwaltungsvereinfachung und den

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Außerdem dient die Umstellung der Veranschlagung der

Klarheit und Wahrheit des Haushalts, da die Tätigkeit der LaNa im besonderen fachlichen Interesse des

Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung liegt.

2. Der Bund hat das Auslaufen des Programmes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"

angekündigt und möchte die sprachliche Bildung über das KiTa-Qualitätsgesetz stärken. Um auch weiterhin und

flächendeckend in die sprachliche Förderung investieren zu können und alltagsintegrierte Sprachförderung zu

unterstützen, wird Haushaltsvorsorge getroffen. Entsprechende Mittel i.H.v. 3.500,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€

werden bereitgestellt und sind zur Titelgruppe 05 20/TG 85 deckungsfähig gestellt, damit nach Abschluss der
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Bund-Länder-Gespräche ein schneller Haushaltsvollzug ermöglicht wird. Zudem stehen Mittel i.H.v. 175,0 T€ in

2023 während der Konzeptionsphase im 1. Halbjahr 2023 bereit.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 168 - - - SOLL neu -

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 85 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung (alt)

Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)

B) Zweckbestimmung (neu)

Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

A) Vermerk (alt)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk (neu)
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Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.

05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten

von 05 20/TG 85.

Die Ausgaben sind übertragbar.

A) Erläuterungen (alt)

Über die Titelgruppe wird die Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der

Kindertagesbetreuung abfinanziert.

B) Erläuterungen (neu)

Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von folgenden Maßnahmen:

T€ p.a.

Freistellung von Fachkräften zur Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen                 3.000,0

____________________________________________________________________________________________________

Personalkostenzuschuss für Personen in berufsbegleitender Fort- oder Weiterbildung und       9.000,0

berufsbegleitendem Studium zur Erschließung neuer Zielgruppen und zur Fachkräftegewinnung

in Kindertageseinrichtungen

____________________________________________________________________________________________________

Zuschuss zur Qualifizierung der Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen 210,0

____________________________________________________________________________________________________

Stärkung der Arbeitsfähigkeit von Kindertagespflegepersonen durch die Gewährung eines 1.900,0

Zuschusses für die Finanzierung von Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson oder die

Weiterentwicklung kommunaler Vertretungslösungen in der Kindertagespflege

____________________________________________________________________________________________________

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Förderung von Teamfortbildungen zu            320,0

ausgewählten Themen in Kindertageseinrichtungen

____________________________________________________________________________________________________

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Verbesserung der Ausstattung mit              500,0

digitalen Medien in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

====================================================================================================

Summe                                                                                       14.930,0

Des Weiteren stehen Mittel i.H.v. 1.500,0 T€ p.a. zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen im Hort und

750,0 T€ p.a. zum Vollzug der Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserung (RL KiTa-QuTVerb) bereit.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ziel ist die Fortführung erfolgreicher Kita-Qualitätsmaßnahmen aus der RL KiTa-QuTVerb unter Nutzung von

Ausgabenresten aus 2021 und 2022. Die Erläuterungen werden entsprechend ausgebracht und aktualisiert, ebenso

der Vermerk angepasst.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 169 6.501,6 T€ 17.863,5 T€ 8.240,0 T€ SOLL neu 8.240,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 8.240,0 T€ +/- 8.240,0 T€

TITEL 633 85 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der

Teilhabe in der Kinderbetreuung

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 8.240,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 8.240,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die ergriffenen Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen und

in der Kindertagespflege werden bedarfsgerecht fortgesetzt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 169 7.227,9 T€ 19.266,5 T€ 8.940,0 T€ SOLL neu 8.940,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 8.940,0 T€ +/- 8.940,0 T€

TITEL 684 85 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe

in der Kinderbetreuung

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 8.940,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 8.940,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

CDU/B´GRÜNE/SPD 29

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die ergriffenen Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen und

in der Kindertagespflege werden bedarfsgerecht fortgesetzt.

703



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Grundschulen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 171 - - - SOLL neu -

KAP 35 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG - - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Vermerk, Nummer 2.b) (alt)

2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung

des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das

Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. Die Regelung

umfasst Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen Integration von aus der

Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern sowie des Programms „Aufholen nach Corona“.

B) Vermerk, Nummer 2.b) (neu)

2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung

des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das
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Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. Die Regelung

umfasst insbesondere Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen

Integration von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern, zur personellen Unterstützung

spezifischer schulischer Konzepte bspw. während der Schuleingangsphase an Schulen sowie des Programms

„Aufholen nach Corona“.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Der Vermerk wird erweitert, um befristete Verträge auch für Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8

SächsSchulG teilgenommen haben, zu ermöglichen. So können gemachte Erfahrungen verstetigt und Inklusion im

Schulwesen befördert werden. Der Änderungsantrag untersetzt und ergänzt den Änderungsantrag zu 05 45/633 72.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Grundschulen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 171 - - - SOLL neu -

KAP 35 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG - - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Vermerk, Nummer 3 (alt)

3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des

jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte im letzten Jahr vor ihrem

planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie

entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des

laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel

05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht

übersteigen.

B) Vermerk, Nummer 3 (neu)
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3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des

jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte in den letzten beiden Jahren vor

ihrem planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie

entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des

laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel

05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 1.060 Vollzeitäquivalente nicht

übersteigen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ausgehend von den 31.730 zur Verfügung stehenden Lehrerstellen und dem für 2024 prognostizierten Bedarf von

32.830 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) wird der unterjährige Handlungsrahmen von 700 VZÄ auf 1.060 VZÄ erhöht.

Zudem wird erlaubt, dass Lehrkräfte bereits in den letzten beiden Jahren vor ihrem planmäßigen Ausscheiden

außerhalb des Stellenplans geführt werden können, um Neueinstellungen und Stelleneinweisungen im

erforderlichen Maße vornehmen zu können.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Grundschulen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 171 - - - SOLL neu -

KAP 35 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG - - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Vermerk, Nummer 4 (alt)

4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 453

Vollzeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für

Schulpsychologen können bis zu 58 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.

B) Vermerk, Nummer 4 (neu)

4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 472

Vollzeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für

Schulpsychologen können bis zu 71 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.

CDU/B´GRÜNE/SPD 32

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Anknüpfend an die im Doppelhaushalt 2021/2022 befristet ausgebrachten Assistenzstellen wird der Vermerk

entsprechend angepasst. So können auch zukünftig 472 VZÄ mit Assistenzkräften unbefristet besetzt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 277 2.911,3 T€ - 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 119 26 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 73.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Gegenvermerk zu Kopplungsvermerk bei 05 45/TG 73.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 283 0,0 T€ 500,0 T€ 830,0 T€ SOLL neu 830,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 03 830,0 T€ Reg. Entw. 830,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten"

A) Vermerk (alt)

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

B) Vermerk (neu)

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Da der Deckungsvermerk nicht erforderlich ist, wird dieser bereinigt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 283 - - 1.755,0 T€ SOLL neu 1.755,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 04 1.755,0 T€ Reg. Entw. 1.755,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung

(Bundesmittel)

A) Vermerk (alt)

05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

B) Vermerk (neu)

05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Da der Deckungsvermerk nicht erforderlich ist, wird dieser bereinigt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 285 - - - SOLL neu -

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 71 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation

A) Erläuterungen, Nummer 1. a) (alt)

(…)

- Gesundheitsförderung und Prävention

- Maßnahmen im MINT-Bereich

(…)

B) Erläuterungen, Nummer 1. a) (neu)

Der Anstrich "- Bewegte Schule" wird eingefügt.

(…)
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- Gesundheitsförderung und Prävention

- Bewegte Schule

- Maßnahmen im MINT-Bereich

(…)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Mittel für die Umsetzung der Konzepte "Bewegte Schulen" werden ab 2023 bei 05 45/TG 71 anstatt

05 03/547 04 veranschlagt. Entsprechend werden die Erläuterungen ergänzt und "Bewegte Schule" transparent

ausgewiesen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 287 2.142,1 T€ 2.618,3 T€ 2.399,4 T€ SOLL neu 1.930,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 633 72 2.299,4 T€ Reg. Entw. 1.830,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)

Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8 Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung

vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 21. Mai 2021

(SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, teilgenommen haben und ihr spezifisches Konzept, das in besonderer

Weise auf die Förderung einer heterogenen Schülerschaft ausgerichtet ist, grundsätzlich fortführen, erhalten

auch zukünftig zur Unterstützung pauschalisierte zweckgebundene Zuweisungen gemäß § 3b SächsSchulG. Ein

Transfer der Konzepte zur Förderung einer heterogenen Schülerschaft über die Kooperationsverbünde in die

Fläche wird parallel zum Ausbau der Schulassistenz bis zum Ende des Schuljahres 2026/27 angestrebt.
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.012,5 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 820,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 835,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 850,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 507,5 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8 SächsSchulG teilgenommen haben, erhalten auch im

Zeitraum 08/2023 bis 07/2027 eine Unterstützung. Zukünftig wird diese durch pauschalisierte zweckgebundene

Zuweisungen gemäß § 3b SächsSchulG erfolgen. So können gemachte Erfahrungen verstetigt und Inklusion im

Schulwesen befördert werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 288 45.835,2 T€ 45.000,0 T€ 45.000,0 T€ SOLL neu 45.000,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 73 45.000,0 T€ Reg. Entw. 45.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten

A) Vermerk:

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk:

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 26.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.
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A) Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für

unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von

Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.

B) Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für

unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von

Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.

Mittel in Höhe von 100,0 T€ in 2023 und 200,0 T€ in 2024 sind für die Servicestelle Ganztag bestimmt; dabei

soll zunächst eine Evaluation der sächsischen Ganztagsangebote in Hinblick auf deren Ausgestaltung,

bestehende Stärken und Schwächen sowie Entwicklungsperspektiven insbesondere mit Blick auf einen

rhythmisierten Ganztag erfolgen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Eine Servicestelle Ganztag, angesiedelt beim Landesamt für Schule und Bildung, befindet sich im Aufbau. Eine

Evaluation, insbesondere mit Blick auf Stärken, Schwächen und Entwicklungsperspektiven, wie in den

Erläuterungen zum DHH 2021/22 verbindlich festgeschrieben, hat bisher nicht stattgefunden, weshalb der

entsprechende Satz erneut in den Erläuterungen aufgenommen wird.

Zudem wird ein Kopplungsvermerk zum Einnahmetitel für Rückerstattungen im Zusammenhang mit GTA ausgebracht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 291 400,8 T€ 401,0 T€ 501,0 T€ SOLL neu 501,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 684 74 401,0 T€ Reg. Entw. 401,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

A) Erläuterungen (alt)

Veranschlagt sind 401,0 T€ p.a. für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im

Grundschulalter.

B) Erläuterungen (neu)

Veranschlagt sind Mittel für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im

Grundschulalter sowie eine beginnende Weiterführung in der Sekundarstufe I.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Mit der Änderung wird eine Weiterentwicklung der Radfahrausbildung in der Sekundarstufe I ermöglicht.

Im Jahr 2000 waren 57 % der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, die bei einem

Straßenverkehrsunfall verunglückten, zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Fahrrad unterwegs. Kinder ab 10 Jahren

müssen im öffentlichen Verkehrsraum jenseits der Bürgersteige fahren. Gleichzeitig steigt auch die Nutzung

des Fahrrades für den Schulweg. Die Entwicklung der radfahrrelevanten Kompetenzen ist mit 10 Jahren aber noch

nicht abgeschlossen. Im Fokus der Ausbildung im Bereich der Sekundarstufe I sollen wachsende

Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der Kinder und Jugendlichen im Straßenverkehr stehen.

Ziel ist neben der Vermittlung weiterer Kenntnisse u.a. die Stärkung einer realistischen Selbst- und

Fremdeinschätzung. Deshalb soll in den Klassenstufen 5 und 6 der Fahrradunterricht weitergeführt werden.

Während der Corona-Pandemie ist auch die Radfahrausbildung in der Grundschule verkürzt worden oder ganz

ausgefallen, dies gilt es zu kompensieren.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 301 450,6 T€ 605,0 T€ 450,0 T€ SOLL neu 390,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 25,0 T€ +/- 25,0 T€

TITEL 547 91 425,0 T€ Reg. Entw. 365,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Der Mittelaufwuchs dient der Deckung von Mehrbedarfen beim Projekt "Klimaschulen".
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 302 - - 1.120,0 T€ SOLL neu 1.120,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 870,0 T€ +/- 710,0 T€

TITEL 685 91 250,0 T€ Reg. Entw. 410,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 410,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 410,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.120,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.120,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Neben der LaNU als BNE-Koordinierungsstelle hat sich die AG Strukturentwicklung zur Umsetzung der

Landesstrategie BNE auf den Aufbau von ca. 8 BNE-Service- und Netzwerkstellen verständigt. Für diese sind

je 1,5 VZÄ sowie 10 T€ Sachkosten zu veranschlagen. Der Mittelabfluss soll direkt über die LaNU erfolgen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 305 - - - SOLL neu -

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 94 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den

Landesbildungsrat

A) Erläuterungen, Nummer 3 (alt)

3. Landesschülerrat 70,0   70,0

B) Erläuterungen, Nummer 3 (neu)

3. Landesschülerrat 80,0   80,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Der Landesschülerrat Sachsen hat Mehrbedarfe, insbesondere zur Begleitung des SMK-Prozesses "Bildungsland
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Sachsen 2030" angemeldet. Hierfür werden 10,0 T€ p.a. zusätzlich an Sachmitteln bereitgestellt und in den

Erläuterungen ausgewiesen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 05 Seite Reg. Entw. 306 166,5 T€ 150,0 T€ 175,0 T€ SOLL neu 176,0 T€

KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 10,0 T€ +/- 10,0 T€

TITEL 547 94 165,0 T€ Reg. Entw. 166,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Der Landesschülerrat Sachsen hat Mehrbedarfe, insbesondere zur Begleitung des SMK-Prozesses "Bildungsland

Sachsen 2030" angemeldet. Hierfür werden 10,0 T€ p.a. zusätzlich an Sachmitteln bereitgestellt.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschließl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 05 01 sieht eine Stellenmehrung von fünf Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 
vor. Das SMWK begründet die Stellenmehrung mit dem Generationenwechsel und Aufgabenzuwächsen. 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht weiter zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 5 Stellen der Besoldungsgruppe  A 15 x   89,2 T€ (Pauschsatz 2023) =     446,0 T€ 

    insgesamt: 446,0 T€ 

2024: 5 Stellen der Besoldungsgruppe  A 15 x   91,8 T€ (Pauschsatz 2024) =        459,0 T€ 

    insgesamt: 459,0 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 18 7.173,5 11.758,3 11.939 SOLL neu 12.294,1 
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -446 +/- -459
TITEL 422 01 12.385,0 Reg. Entw. 12.753,1 

AfD 01

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 05 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 5 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 20 2.870,5 2967,5 3.151,1 SOLL neu 3.245,6 
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -117,7 +/- -121,2
TITEL 685 20 3.268,8 Reg. Entw. 3.366,8 

AfD 02

Anlage 2 - EP 05
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Demokratieerziehung - politische Bildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Zu begrüßen sind die aus dieser Titelgruppe finanzierten Besuche in Gedenkstätten in einem ausgewogenen Verhältnis, welche 
unabdingbar für die zeithistorische und geschichtspolitische Bildung der Schüler notwendig sind. Ebenso wichtig sind Veranstaltungen, 
welche es den Schülern ermöglichen, sich unabhängig und meinungsoffen mit Ereignissen und Argumenten auseinander zu setzen und 
eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Juniorwahl. Die im Titel 547 66 (Nicht aufteilbare 
sächliche Verwaltungsausgaben) eingeplanten Mittel liegen aber weit über dem Bedarf für Veranstaltungen dieser Art, zu dessen 
Rückkehr wir fordern. 
Bereits im letzten Doppelhaushalt erfolgte eine erhebliche Aufstockung zusätzlicher Mittel für die seit 2019/20 bereits in den Lehrplänen 
aller Fächer und Schularten implementierte Demokratieerziehung bzw. Politische Bildung. Besonders Vereine und NGO's  welche auf 
unterschiedlichsten Gebieten vorgeblich Toleranz und Akzeptanz fordern, dabei aber andere ausgrenzen, profitieren von diesen, nicht 
mit dem Beutelsbacher Konsens konformen Programmen. Ein erneuter Mittelaufwuchs für diesen Haushaltstitel lässt vermuten, dass die 
Positionierung in Form einer vermeintlich "richtigen" Meinung bzw. Gleichschaltung unter dem Slogan "unsere Demokratie" für die 
Akteure bisher nicht zufriedenstellend erreicht wurde. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 57 1.543,2 1.882,0 616 SOLL neu 616 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -1.334 +/- -1.334
TITEL gruppe 66 1.950,0 Reg. Entw. 1.950,0 

AfD 03

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die u. a. aus diesem Titel finanzierte Förderrichtlinie "Heimatpflege und Laienmusik" vom 9. Januar 2020 ("Sitten und Bräuche, Mundart, 
Kleidung, altes Handwerk und andere Formen der Vo kskultur, Laienmusik, Tanz, Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Inst-
rumentalmus k") ist aus Sicht der antragstellenden Fraktion deutlich unterfinanziert. Während beispielsweise allein die Freie Szene in 
Leipzig im Rahmen des Entwurfs der Staatsregierung mit einer Mittelerhöhung um 3.000.000 Euro jährlich rechnen darf (vgl. Epl. 12), 
steht der landesweiten (!) Förderung von Heimatpflege und Laienmusik ein geradezu verschwindend geringer Betrag zur Verfügung. 
Zwar existiert mit der Kulturraumförderung theoretisch ein weiteres Mittel zur Förderung kommunaler Heimatvereine und Heimatmuseen, 
allerdings ist nicht gewährleistet, dass solche Einrichtungen im Rahmen der kommunalen Entscheidungshoheit über die 
Mittelverwendung auch wirklich in umfänglicher Weise gefördert werden. 

Durch die hier beantragte Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel um 2,5 Mio € (2023) bzw. 2,6 Mio. € (2024) ist beabsichtigt, die 
Förderung der Heimatpflege im Freistaat Sachsen erheblich auszubauen und langfristig auf eine verlässliche Basis zu stellen. Die 
Staatsregierung ist zugleich angehalten, die Förderrichtlinie "Heimatpflege und Laienmusik" grundlegend zu überarbeiten und an die 
finanziellen Bedürfnisse von Vereinen und Einrichtungen auf dem Gebiet der Heimatpflege anzupassen. Eine solche Überbarbeitung 
sollte unter anderem die Möglichkeit vorsehen, künftig auch die laufenden Unterhaltskosten von Heimatmuseen und Heimatstuben zu 
fördern (dort 5.4 d). 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum Regie-
rungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 60 0,0 70,0 2.570,0 SOLL neu 2.670,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 2.500 +/- 2.600
TITEL 684 74 70,0 Reg. Entw. 70,0 

AfD 04
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Anerkannte Weiterbildungseinrichtungen haben ein Recht auf se bständige Lehrplangestaltung. Eine Evaluation des bisherigen 
Angebotes, welche eine Ausweitung und den Mittelaufwuchs in diesem Haushaltstitel rechtfertigen würde, fand nicht statt. Solange der 
Staatsregierung keine Erkenntnisse zur Frequentierung der einzelnen Angebote dieser Einrichtungen sowie zur Durchführung bzw. 
Absage von Kursen aus Teilnehmermangel vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
Weiterbildungsangeboten mit dem aktuellen Bestand an Einrichtungen und deren Angeboten gesichert ist. Auf den finanziellen Aufwuchs  
zur Erweiterung des Angebots muss aufgrund der aktuellen Haushaltssituation ohne einen fundamentalen Bedarfsnachweis verzichtet 
werden. 
Folgende Titel werden gekürzt: 
für 2023: Titel 547 81 - Minus 175 T€ 
für 2024: Titel 547 81 - Minus 175 T€;  Titel 633 81 - Minus 500 T€;  Titel 684 81 - Minus 3.267 T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 62 9.247,9 9.563,0 9.563,0 SOLL neu 9.563,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -175 +/- -3.942
TITEL gruppe 81 9.738,0 Reg. Entw. 13.505,0 

AfD 05

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Förderung der Ausstattung von Grundschulen zur Anlage bzw. Pflege eines Schulgartens 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Unterricht im Schulgarten eröffnet Grundschülern die Möglichkeit, sich nicht nur im Rahmen von Büchern und sonstigen Lernmitteln, 
sondern durch eigene Erfahrung und praktische Anschauung mit der heimischen Tier-und Pflanzenwelt auseinanderzusetzen. Der Anbau 
von Kulturpflanzen, die Beobachtung ihres Wachstums sowie die anschließende Nutzung als Lebensmittel sind erste Schritte, das 
komplexe Gefüge unserer Umwelt zu verstehen. Die Schüler lernen nebenbei die Bedeutung von CO2 für das Pflanzenwachstum und 
den Einfluss auf den sogenannten ökologischen Fußabdruck kennen.  
Im Schulgarten kommen Kinder nicht selten erstmalig mit den Gewächsen der eigenen Heimat in Berührung und entwickeln auf diese 
Weise ein Gefühl für die Besonderheiten der deutschen bzw. sächsischen Pflanzenwelt. Der Schulgartenunterricht im Rahmen des 
Sachkundeunterrichts wirkt damit auch und gerade als heimatkundliches Instrument.  
Anders als "Grüne Schulhöfe" bieten Schulgärten direkten Kontakt zur Natur und leisten nebenher einen Beitrag zur gesunden 
Ernährung.  
Im vergangenem Schuljahr verfügten laut Schuldatenbank gerade einmal 243 der 839 sächsischen Grundschulen (Anzahl 2021) über 
einen Schulgarten (Vgl. hierzu auch die Kleine Anfrage in Drs 7/5493). Zur Berechnung der Ausgabe wurden für die Neuanlage eines 
Schulgartens (betrifft 596 Grundschulen) je 1.000 Euro und für die jährliche Pflege 200 Euro pauschal angesetzt.  

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 664,8 SOLL neu 167,8 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 664,8 +/- 167,8
TITEL 633 01 Reg. Entw. 

AfD 06
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Ausstattung von Kindertageseinrichtungen mit dem Heft "Brandschutzerziehung für Kinder" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Immer wieder werden Feuerwehren mit Bränden konfrontiert, welche durch Kinder verursacht werden oder bei denen Kinder zu Schaden 
kommen. Eine zielgerichtete Brandschutzerziehung und Erste-Hilfe-Ausbildung bereits im Schulvorbereitungsjahr, welche Kindern die 
Gefahren des Feuers verdeutlichen und auch gesundheitlichen Schäden vorbeugen sollen, müssen im Bildungs- und Erziehungsplan mit 
verankert werden. 
Das Heft "Brandschutzerziehung für Kinder" wird von Feuerwehrverbänden empfohlen. Es vermittelt auf spielerische Weise 
entsprechende Verhaltensregeln. Jede Kindertageseinrichtung sollte das Heft von der örtlichen Feuerwehr erhalten, welche damit die 
Möglichkeit erhält, ersten Kontakt zu potentiellem Nachwuchs herzustellen und vor allem die Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Derzeit besuchen 37.523 Kinder im Vorschulalter die Kindertagesstätten in Sachsen. Veranschlagt werden Kosten in Höhe von ca. 3 € 
für den Druck eines Heftes. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 112,6 SOLL neu 112,6 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 112,6 +/- 112,6
TITEL 633 02 0 Reg. Entw. 0 

AfD 07

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Durch die auslaufende anteilige Finanzierung durch den Bund fehlen in Sachsen Investitionsmittel für den Kita-Bau. Laut Antwort auf die 
Kleine Anfrage in Drs. 7/10987 sieht die Staatsregierung mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf keine Kompensation der Bundesmittel 
vor. Dennoch besteht die Notwendigkeit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung seitens des Bundes zur Sicherung der 
bestehenden Betreuungsplätze.  
Trotz der Bemühungen der Staatsregierung gemeinsam mit anderen Bundesländern über eine Bundesratsinitiative die Bundesregierung 
zu einem neuen Förderprogramm zu bewegen, sieht die AfD-Fraktion jetzt die Notwendigkeit, Investitionsmittel für die kommenden zwei 
Jahre aus Landesmitteln zur Verfügung zu stellen. Mit den veranschlagten Mehrausgaben als Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände soll eine auskömmliche Förderung sichergestellt werden. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 151f 0 0 50.000 SOLL neu 50.000 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. 35.000 +/- 35.500
TITEL 883 84 15.000,0 Reg. Entw. 14.500,0 

AfD 08
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die finanzielle Belastung der Eltern, die ihre Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreuen lassen steigt zunehmend. Durch die weiter 
steigende Inflation und die dadurch stetig steigenden Lebenshaltungeskosten sind die Elternbeiträge mittlerweile ein hoher Kostenfaktor. 
Die AfD-Fraktion möchte daher eine grundsätzliche Absenkung der ungekürzten Elternbeiträge für die Betreuung in Krippen und 
Kindergärten auf maximal 15 Prozent der nach § 14 Absatz 2 SächsKitaG bekannt gemachten Personal- und Sachkosten. Zur 
Kompensation der Einnahmeverluste sollen den Kommunen jeweils für 2023 und 2024 zusätzlich 120.000 T € aus Landesmitteln zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu soll der Landeszuschuss von derzeit 3.037 € um 474 € auf 3.511 € erhöht werden.  
Die Berechnung erfolgte sowohl auf Grundlage der zum Stichtag 01. März 2021 betreuten "9-h"-Kinder, der durchschnittlichen 
Elternbeiträge für die einzelnen Betreuungsstufen im Jahr 2021 sowie in Abgleich mit der Kostenschätzung der Staatsregierung (vgl. 
hierzu Antwort in Drs. 7/9746) für diese Absenkung.   

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 164 805.359,3 817.781,0 923.298,6 SOLL neu 924.667,1 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 120.000 +/- 120.000
TITEL 633 81 803.298,6 Reg. Entw. 804.667,1 

AfD 09

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das "Haus der kleinen Forscher" ist eine gemeinnützige Stiftung, welche sich bundesweit für gute frühkindliche Bildung in den Bereichen 
Mathematik, Informat k, Naturwissenschaften und Techn k (MINT) engagiert. Ziel ist, mit Hilfe spielerischer Experimente und unter 
Ausnutzung des natürlichen Entdeckerdrangs der Kinder, ihre Neugier zu wecken und damit langfristig die Bildungschancen zu erhöhen. 
Aktuell gibt es in Sachsen laut Statistischem Landesamt 3.072 Kindertageseinrichtungen von denen aktuell 353 (ca. 12 Prozent) durch 
die Stiftung zertifiziert wurden.   
Die AfD-Fraktion möchte, dass in Sachsen ein flächendeckendes Bildungsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern, 
der IHK und weiteren Partnern entsteht, welche alle Kindertageseinrichtungen betreuen und unterstützen kann. Im Jahr 2022 wurde laut 
Kommunalen Sozialverband Sachsen eine Gesamtfördersumme zur Finanzierung von Personalstellen bei den Netzwerkpartnern und der 
Länderreferentin in Höhe von 98.545,56 € nach der SächsKitaQualiRL bewilligt (Vgl. hierzu die Kleine Anfrage in Drs. 7/10586). Um hier 
eine Stärkung der Netzwerke zu fördern werden jährlich 862,1 T € Mehrausgaben veranschlagt. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 166 1.967,2 2.582,5 3.362,1 SOLL neu 3.362,1 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 862,1 +/- 862,1
TITEL 685 82 2.500,0 Reg. Entw. 2.500,0 

AfD 10
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 

A) Erläuterungen:

[…] 
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ 
sowie für das Projekt “Kita Dialogital“ veranschlagt. […] 

B) Erläuterungen:

[…] 
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur 
Sprachförderung“, für das Projekt “Kita Dialogital“ sowie Mittel zur Förderung von Sprach-Fachkräften in allen Kindertageseinrichtungen 
("Sprach-Kita-Programm") veranschlagt. […] 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Finanzierung von Sprachkitas mit Bundesmitteln läuft zum Ende des Jahres aus. Bisher wurde noch keine adäquate 
Folgefinanzierung durch den Bund beschlossen. Daher soll mit der Erhöhung der veranschlagten Mittel für den Haushalt 2023/24 eine 
landeseigene Förderung von Sprach-Kitas ermöglicht werden. Alle Kitas in Sachsen (2022: 3.072) sollen einen jährlichen Zuschuss von 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 167 521,4 415,0 15.910,0 SOLL neu 31.370,0 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 15.360 +/- 30.720
TITEL 686 82 550,0 Reg. Entw. 650,0 

AfD 11

25.000 € zur anteiligen Finanzierung einer Sprach-Fachkraft erhalten. Die Gesamtsumme von 76.800,0 T € soll dabei über 
entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden fünf Jahre verteilt werden. 
Einnahmen aus entsprechenden Bundesmitteln zur Förderung von Sprachkitas können die veranschlagten Ausgaben mindern. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Ausgaben für die Finanzierung der Mittagsversorgung für Kinder in Kindertageseinrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung auch gesunde Nahrungsmittel und eine regelmäßige Versorgung mit diesen. Doch 
gerade bei den aktuellen Preisen für Energie und Lebensmittel überlegen sich viele Eltern, ob sie sich das Mittagessen ihrer Kinder in 
der Kita noch leisten können. Da gerade Kindergartenkinder in der Kita Mittag essen, sollte diese Mahlzeit nicht von den finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern abhängen, sondern allen Kinder gleichermaßen zuteil werden. Somit kann nicht nur eine soziale Ungleichheit 
abgebaut, sondern gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle Kinder wenigstens einmal am Tag ein gesundes Essen zu sich nehmen. 
Für die Berechnung der veranschlagten Mittel wurden die Kosten für ein Mittagessen mit ca. 5 Euro pro Kind und Tag angesetzt. Die 
Anzahl an regulären Arbeitstagen im Jahr 2023 und 2024 liegt bei 250. Mit diesen Annahmen liegen die Kosten bei ca. 1.250 Euro pro 
Kind und Jahr. Bei  183.605 Kindern (Statistischer Bericht KV 5 - j/21) belaufen sich die jährlichen Kosten auf 229.506,3 T €. 
Absenkungen aufgrund geringerer Inanspruchnahme z. B. in Ferien werden durch steigende Kosten für Energie, Lebensmittel und 
Personal ausgeglichen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 229.506,3 SOLL neu 229.506,3 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 229.506,3 +/- 229.506,3
TITEL 633 01 Reg. Entw. 

AfD 12

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen zum Ausgleich erhöhter Betriebskosten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der akut steigenden Betriebskosten - nicht zuletzt aufgrund steigender Energiepreise - für Kindertageseinrichtungen, stehen 
gerade die Träger kleiner Einrichtungen mit vergleichbar wenigen Kindern finanziell am Rande ihrer Möglichkeiten. Die kurzfristige 
Schließung einer Kindertageseinrichtung aufgrund finanzieller Notsituationen bedeutet für die betroffenen Eltern aber auch die Erzieher 
oft einen großen Einschnitt in den Alltag. Gerade in ländlichen Regionen sind Kindertageseinrichtungen oft nur mit dem PKW erreichbar 
und jede länger zu fahrende Strecke eine logistische Herausforderung für die betroffenen Eltern. 
Wenn aufgrund nicht selbstverschuldeter finanzieller Notsituationen eine Einrichtung schließen müsste, soll daher ein neu 
einzurichtender "Kita Betriebskosten Notfallfond" die Möglichkeit bieten, die entsprechenden Einrichtung auf Antrag finanziell zu 
unterstützen und damit die Versorgung der jeweiligen Region mit Betreuungsplätzen sicherzustellen.  

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 10.000,0 SOLL neu 10.000,0 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 10.000 +/- 10.000
TITEL 633 02 Reg. Entw. 

AfD 13
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Zuweisungen an kreisangehörigen Raum für einen Erziehersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Landerzieherprämie) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die AfD-Fraktion möchte mit diesem Änderungsantrag die frühkindliche Bildungsqualität im Freistaat Sachsen verbessern. Veranschlagt 
sind Sonderzuschläge für Erzieher, die ihren Dienst im ländlichen Raum absolvieren und sich verpflichten, in diesem für fünf Jahre tätig 
zu sein. Für den Sonderzuschlag zugunsten dieses Personenkreises wird analog zum Anwärterzuschlag für Lehrer der Titel 428 05 
eingerichtet, wobei die Ausreichung über die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im kreisangehörigen Raum abgewickelt wird. 

Mit einer monatlichen Prämie von 500 € für Erzieher, die sich nach Ihrer Ausbildung entscheiden, mindestens fünf Jahre in einer 
Kindertageseinrichtung im ländlichen Raum tätig zu werden, soll der Überalterung und dem zunehmenden Problem des Erziehermangels 
in diesen Regionen entgegengewirkt werden. Die beantragten Mittel sind zunächst für insgesamt 1.000 Erzieher pro Jahr für die 
Pilotphase 2023/2024 berechnet. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 6.000 SOLL neu 12.000 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 6.000 +/- 12.000
TITEL 428 05 Reg. Entw. 

AfD 14

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Abgeltung ureberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger 
Weise von Unterrichtsmaterialien in Schulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Drs. 7/11058 zahlen die Länder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel ihre Vergütungsbeiträge auf ein von der VG Wort 
unterhaltenes Konto. Die Vergütungssummen wurden aufgrund stichprobenartiger Erhebungen pauschal vereinbart. Zu den 
prozentualen Anteilen der einzelnen Rechtsinhaber der Vergütungsansprüche liegen den Ländern keine Informationen vor. 
Verhandlungsführer für die Länder bei der Vereinbarung der Zahlbeträge ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayrische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
Aufgrund dieser untransparenten Haushaltsführung ist der Gesamtvertrag zum 31.12.2022 zu kündigen und der Betrag entsprechend der 
verbleibenden Restlaufzeit bis zum 31.Juli 2023 zu kürzen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 281 1.283,3 SOLL neu 0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -916,7 +/- -2.400
TITEL 546 01 2.200,0 Reg. Entw. 2.400,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist und Schaffung 
eines integrationsfördernden Schu klimas 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion möchte mit ihrem Antrag das zusätzliche, freiwillige Angebot des Unterrichts in der Herkunftssprache 
(Herkunftssprachlicher Unterricht) auf die Schüler reduzieren, welche keine Ble beperspektive haben, um die Rückkehr in die Heimat zu 
erleichtern. Die anvisierte Entwicklung von Mehrfachzugehörigkeiten bei Bleibeberechtigten kann nicht als integrationsfördernd 
angesehen werden. Integration heißt Erlernen der Sprache des Gastlandes. Die Kürzung der vorgesehenen finanziellen Mittel in dieser 
Titelgruppe und damit die Einschränkung des Angebotes auf die oben genannte Zielgruppe beugt zudem der Bildung von 
Parallelgesellschaften vor. Man kann zudem davon ausgehen, dass die Muttersprache des Herkunftslandes bereits innerha b der Familie 
gepflegt wird. 
Folgende Kürzungen werden im Titel 429 77 vorgenommen:  
für 2023: Minus 305,7 T€;  für 2024: Minus 325,7 T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 297 455,0 610,5 460,0 SOLL neu 490,0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -305,7 +/- -325,7
TITEL gruppe 77 765,7 Reg. Entw. 815,7 

AfD 16

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Dieser Titel dient der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die einbringende Fraktion hält diese Ausgaben nicht für notwendig, da sie sich 
gegen eine umfassende Globalisierung und für die Stärkung der Nationalstaaten einsetzt. Umweltschutz ist bereits in den Lehrplänen 
enthalten. Klimaänderungen sind ein natürlicher Vorgang. Der Anteil Deutschlands am CO2-Ausstoß in der Welt, welcher unter dem 
Deckmantel des Klimaschutzes unbedingt reduziert werden soll, beträgt nur 2 Prozent. CO2 ist übrigens ein wichtiger Faktor für das 
Pflanzenwachstum. Gerade in Krisenzeiten werden die Nachteile der verstärkten Globalisierung sichtbar. Transporte von Gütern um die 
halbe Welt verursachen einen hohen Energieverbrauch und Schadstoffausstoß. Bei Havarien werden Lieferketten unterbrochen, viele 
Länder geraten dadurch in Abhängigkeit, z. B. bei der Lieferung von Arzneimitteln. Umweltschutz und Nachhaltigkeit beginnen zu Hause, 
beispielsweise im Hinblick auf Müllvermeidung oder den schonenden Umgang mit Ressourcen. Energiesparende Innovationen in der 
Techn k, zum Beispiel die Nutzung der Kernenergie, sind ein wichtiger Baustein, genauso wie das Anlegen von Schulgärten und die 
Verwendung heimischer Lebensmittel. In diesen beiden genannten Bereichen will die AfD-Fraktion in Sachsen mehr investieren, jedoch 
nicht in die o. g. Maßnahme aus den bereits genannten Gründen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 301 709,0 1.000,0 0 SOLL neu 0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -1.000 +/- -1.100
TITEL gruppe 91 1.000,0 Reg. Entw. 1.100,0 

AfD 17

724



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Laut einer Meldung des Medienservice vom 14.Oktober 2022 absolvierten im Rahmen der Berufsorientierung 34 sächsische Schüler im 
Herbst 2022 ein Praktikum in Graz. Weitere Auslandspraktika sollen mit dem Erasmus+ Programm, welches unter anderem aus diesem 
Haushaltstitel finanziert wird, ermöglicht werden. Es ist der sächsischen Wirtschaft, welche händeringend nach Interessenten für ihre 
dualen Ausbildungsplätze in den verschiedensten Bereichen sucht und ebenfalls Praktikumsplätze zur Verfügung stellt nicht zu 
vermitteln, warum auf Steuerzahlerkosten Auslandspraktika für Schüler finanziert werden, um diese dem hiesigen Arbeitsmarkt zu 
entziehen. Die im Titel 527 92 für die Erstattung von Reisekosten vorgesehenen Mittel werden deshalb gestrichen. 
Wer Auslandserfahrung sammeln möchte, kann dies auf eigene Kosten nach Beendigung der Schulzeit bzw. Ausbildung tun. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 303 77,4 384,2 137,0 SOLL neu 137,0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -50 +/- -50
TITEL gruppe 92 187,0 Reg. Entw. 187,0 

AfD 18

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Ausgaben für die Finanzierung der Mittagsversorgung für Schüler in der Primarstufe an Grund- und Förderschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung auch gesunde Nahrungsmittel und eine regelmäßige Versorgung mit diesen. Doch 
gerade bei den aktuellen Preisen für Energie und Lebensmittel überlegen sich viele Eltern, ob sie sich das Mittagessen ihrer Kinder in 
der Schule noch leisten können. Da gerade Grundschüler häufig noch in der Schule Mittag essen, sollte diese Mahlzeit nicht von den 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängen, sondern allen Kinder gleichermaßen zuteil werden. Somit kann nicht nur eine soziale 
Ungleichheit abgebaut, sondern gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle Kinder wenigstens einmal am Tag ein gesundes Essen zu 
sich nehmen. 
Für die Berechnung der veranschlagten Mittel wurden die Kosten für ein Mittagessen mit ca. 5 Euro pro Kind und Tag angesetzt. Die 
Anzahl an regulären Arbeitstagen im Jahr 2023 und 2024 liegt bei 250. Die Kinder der Primarstufe besuchen häufig auch in den Ferien 
den Hort und benötigen dort eine Mittagsverpflegung. Mit diesen Annahmen liegen die Kosten bei ca. 1.250 Euro pro Kind und Jahr. Bei 
151.760 Schülern der Primarstufe an Grund- und Förderschulen (Statistischer Bericht B|1 - j/21) belaufen sich die jährlichen Kosten auf 
189.700 T €. Absenkungen aufgrund geringerer Inanspruchnahme z. B. in Ferien werden durch steigende Kosten für Energie, 
Lebensmittel und Personal ausgeglichen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 189.700,0 SOLL neu 189.700,0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. 189.700 +/- 189.700
TITEL 633 05 Reg. Entw. 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
NEU: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Schulbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Begründung: 
Die Schullandschaft in Sachsen gestaltet sich immer differenzierter von Brennpunktschulen in der Großstadt über Schulen mit einem 
hohen Anteil von Schüler:innen mit Migrationsgeschichte bis zu den besonderen Bedarfe der Schulen im ländlichen Raum. Die 
Gemeinden und Gemeindeverbänden brauchen mehr finanzielle Spielräume, um die unterschiedlichen Probleme an den Schulen 
anzugehen. Ein frei zur Verfügung stehendes Schu budget soll diese Räume schaffen. So können Schulen ihre Bedarfe direkt an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände melden und diese sollen unter Beachtung des Sozialindex entscheiden, welche Projekte 
angegangen werden. Damit sollen Schulen, die vor größeren Herausforderungen stehen mehr Untersütützung erhalten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 39 45.000,0 SOLL neu 90.000,0 
KAP 05 02 Seite Erg. Vorl.   45.000 +/- 90.000
TITEL 633 01 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 01

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich EPL 05 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 39 0 0 250.000,0 SOLL neu     275.000,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl. 250.000,0 +/- 275.000,0

TITEL 
Neu 633 
02 

0,0 Reg. Entw. 0,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Kostenlose Mittagsversorgung in allgemeinbildenden Schulen   

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 

Mittels einer entsprechenden Änderung  des Schulgesetzes erhalten Schüler den Anspruch auf eine kostenlose schultägliche, vollertige 
gesunde Mittagsversorgung . Die Verantwortung für die Mittagversorgung in den allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, 
Förderschulen, Oberschulen/Oberschule+, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und sorbische Schulen in Sachsen) wird den 
Schulträgern übertragen, die Einzelheiten der Leistungserbringung diesen überlassen. Entsprechend der jeweiligen Gegebenheiten 
kommen dabei der Betrieb eigener Schulküchen, Kooperationen mit anderen Großküchen oder mit Kindertageseinrichtungen oder auch 
Gutscheinsysteme mit Gastronomiebetrieben in Betracht.  
Im Regelfall ist von einer Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden Versorgungssysteme auszugehen, wobei eine wesentlich 
höhere Inanspruchnahme als bisher in den höheren Klassenstufen zu erwarten ist.  
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Unmittelbare Nutznießende sind – mit Ausnahme der Grund- und Förderschüler:innen, welche parallel den Hort besuchen und über 
diesen einen Anspruch auf eine kostenfreie  Mittagsversorgung haben –  ca. 250.000 Schüler:innen.  Kalkuliert wurde dabei mit Kosten 
von zunächst 5,00 Euro für die Erstellung eines Mittagessens und 200 Schultagen im Kalenderjahr. Die Kosten belaufen sich also pro 
Schüler:in auf 1.000 Euro und insgesamt landesweit auf 250 Millionen Euro pro Jahr.  
Der Freistaat Sachsen erstattet diese den Schulträgern in einer entsprechenden Pauschale. Für das Jahr 2024 wird in der Kalkulation 
von einer inflationsbedingten Erhöhung um10% ausgegangen. 

Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Begründung: 
Demokratiebildung in der Schule ist ein wesentlicher Bereich für die Herausbildung eines demokratischen Miteinanders in einer 
Gesellschaft. Die Ergebnisse des letzten „Sachsen Monitors“ oder der "Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit" zeigen deutlich, 
wie hoch der Bedarf an Demokratiebildung ist.  
„Mit dem Handlungsprogramm „W wie Werte“ wurde in Sachsen ein wichtiger und lange überfälliger Schritt getan, mit welchem 
Demokratiebildung in Schulen gestärkt und gefördert wird. Mithilfe des Handlungsprogrammes konnten verschiedene Akteure in teilweise 
sehr zeitaufwendigen Prozessen Schulen bei der Förderung eines demokratischen Miteinanders unterstützen und begleiten. Damit die 
Angebote weiterhin stattfinden und ausgebaut werden können müssen die Mittel aufgestockt werden. Es braucht bspw. zusätzliche 
Teamer:innen für die Schulen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 57 1.142,7 1.475,0 2.850,0 SOLL neu 2.850,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.  1.000 +/- 1.000
TITEL 547 66 1.850,0 Reg. Entw. 1.850,0 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Medienbildung und Digitalisierung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Begründung: 
Laut Sonderbericht des Sächsischen Rechnungshofes müssen die unterrichtsfremden Tätigkeiten der Lehrer:innen reduziert werden. Mit 
der Möglichkeit der Einstellung von IT-Hausmeister:innen sollen Lehrer:innen bei der Installation und Wartung der digitalen Infrastruktur 
an den Schulen entlastet werden. Über das LaSuB können Schulen ihre akuten und langfristigen Bedarfe melden und Unterstützung 
anfordern. In den drei Regierungsbezirken sollen jeweils 100 IT-Hausmeister:innen zur Verfügung stehen. Da das Personal nicht sofort 
zur Verfügung stehen wird, sollen in 2023 150 Stellen und ab 2024 150 weitere Stellen geschaffen werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 90 10.000,0 SOLL neu 20.000,0 
KAP 08  Seite Erg. Vorl.   10.000 +/- 20.000
TITEL NEU: 428 88 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 04

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 124 1.354,0 SOLL neu  1.348,0 

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 768,0 +/- 768,0
TITEL 684 01 586,0 Reg. Entw. 580,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
A) Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ- Plätzen in Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschu- len einschließlich
Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags

B) Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ- Plätzen in Kitas, Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschulen
einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt. 

Im Gegensatz zum letzten Haushaltsansatz wurde die explizite Förderung von FSJ-Plätzen in Kitas nicht mehr berücksichtigt. Die 
Staatsregierung verweist in ihren Antworten auf die Fragen zum Haushalt, dass die reguläre Förderung des FSJs im Einzelplan 08 
des SMS veranschlagt ist. Im entsprechenden Titel in diesem Einzelplan sind jedoch im Vergleich zu diesem Jahr in den nächsten 
beiden Jahren noch weniger Mittel vorgesehen. Dabei formuliert die Koalition selbst im Koalitionsvertrag das Ziel "der Ausweitung des 
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Pädagogik um 100 Plätze speziell in Kindertageseinrichtungen".  
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Ein FSJ bietet jungen Menschen generell die Möglichkeit sich für den weiteren Lebensweg selbst auszuprobieren, Verantwortung zu 
übernehmen und Erfahrungen zu sammeln. Insbesondere das FSJ Pädagog k kann dazu beitragen Interesse für den 
Erzieher*innenberuf zu wecken. Es ist somit ein mögliches Mittel um dem massiven Fachkräftemangel in diesem Bereich in Zukunft 
entgegen zu wirken. Noch dazu sind die Menschen im FSJ in der Lage die Erzieher*innen zu entlasten und bei vielen alltäglichen 
Aufgaben zu unterstützen, sodass sie auch akut den Personalnotstand lindern können. Noch darüber hinaus bringen sie eine junge 
Perspektive in die Erziehung ein und die Kinder bekommen somit noch vielfältigere Ansprechpersonen. 
Aus diesen genannten Gründen muss das FSJ Pädagogik, insbesondere auch in Kitas, gut ausfinanziert werden, sodass alle 
Interessierten auch die Möglichkeit bekommen einen Platz wahrzunehmen und die Anzahl der Freiwilligendienstleistenden in den 
Kitas zu steigern. 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 164   805.359,3   817.781,0 1.225.798,6 SOLL neu 1.292.167,1 

KAP 20 Seite Erg. Vorl. 422.500,0 +/- 487.500,0
TITEL 633 81 803.298,6 Reg. Entw. 804.667,1 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 
Mit der Erhöhung werden im Haushaltbegeleitgesetz vorgesehene Änderungen umgesetzt. 

Absenkung der Elternbeiträge 
Mit der hier vorgeschlagenen Änderung des Sächsischen Gesetzes über die Kindertageseinrichtungen sollen die Eltern in Anbetracht 
der weiter galoppierenden Inflation, die auch auf die Entwicklung der Elternbeiträge durchschlägt, hier sinnvoll entlastet werden.  
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Die pauschale Abminderung der Elternbeiträge, gestaffelt nach Krippenbetreuung/Kindertagespflege (45 bzw. 60 Euro mtl.), 
Kindergarten (30 bzw. 40 Euro mtl.) und Hort (15 bzw. 20 Euro mtl.), ermöglicht, nicht in die kommunale Verantwortung und den 
gesetzlichen Mechanismus für die Festsetzung der Elternbeiträge einzugreifen.  
Somit trägt die Regelung zu einer Entlastung ALLER Eltern bei. Die Staffelung nach Kinderkrippe/Kindertagesbetreuung, Kindergarten 
und Hort ist sachgerecht, da sie dem unterschiedlichen Elternbeitragsniveau in den verschiedenen Betreuungsarten entsprechend 
Rechnung trägt.  

Kostenfreie Mittags- und Vesperversorgung 

Mit dieser weiteren vorgeschlagenen Gesetzesänderung werden das Mittagessen und die Vesperversorgung als Teil der Personal- und 
Sachkosten auch finanziell zum festen Bestandteil der Kindertageseinrichtungen. Ein gesonderter Verpflegungsersatz für die Eltern 
entfällt damit. Sie bleiben also nur im prozentualen Anteil der Elternbeiträge am entsprechenden Aufwuchs der Personal- und 
Sachkosten beteiligt. Zum finanziellen Ausgleich für die Kommunen wird der Landeszuschuss (Kita-Pauschale) dafür um 1.000 Euro für 
2023 und 1.100 Euro für 2024 angehoben.  

Zur Gegenfinanzierung ist eine Erhöhung der Landeskitapauschale um 1.300 Euro (2023) bzw. 1.500 Euro (2024) vorgesehen. 

Personen 2023  p.P. 2023 Gesamt 2024  p.P. 2024 Gesamt 
Erhöhung Kitapauschale        325.000        1.300 €        422.500.000 €  1 500 €     487 500.000 € 
für Mittagessen        1.000 €  1.100 € 
für Absenkung Elternbeiträge  300 €     400 € 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichungen und der Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 167 521,4 415,0 12.550,0 SOLL neu 12.650,0 

KAP 20 Seite Erg. Vorl. 12.000,0 +/- 12.000
TITEL 686 82 550,0 Reg. Entw. 650,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 
Die Kindertagesbetreuung stellt für die Jüngsten der Gesellschaft einen wichtigen Lebensraum beim Aufwachsen dar. Sie unterstützt 
mit ihren frühkindlichen Bildungsangeboten die Entwicklung der Kinder und trägt zur Chancengerechtigkeit bei der Bildung bei.  
Sprache ist dabei ein wichtiger Schlüssel für Teilhabe der Kinder, unterstützt und fordert Chancengleichheit. Mit dem 
Bundesprogramm Sprach-Kitas wurden dabei drei wichtige Themen in den Mittelpunkt gerückt: Alltagsintegrierte sprachliche Bildung, 
Integrative Pädagogik und Zusammenarbeit mit den Familien.  
Die dabei mit den zusätzlich eingesetzten Sprachfachkräfte haben in den Kitas in den letzten Jahren wertvolle Angebote für und mit 
den Kindern entwickelt, Aktivitäten mit den Familien organisiert, Entwicklungen beobachtet und unterstützt, Feedbacks an die 
pädagogischen  
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Fachkräfte und Eltern gegeben.  
Ein Teil des Sprach-Kita-Programms stellt zudem die inklusive Pädagog k dar, um Vorurteile, Diskriminierung und Benachteiligung 
kritisch zu hinterfragen sowie eigene Gedanken und Gefühle zu art kulieren. Dies bedeutet, sowohl den Gemeinsamkeiten und 
Stärken von Kindern Aufmerksamkeit zu schenken als auch deren Vielfalt zu thematisieren und wertzuschätzen.  
Dieses Programm, dieses multiprofessionelle Zusammenarbeiten muss im Interesse der Kinder und ihrer Familien fortgeführt und 
auch unabhängig vom Bund in seinem Bestehen gesichert werden. Im Freistaat Sachsen profitieren im laufenden Jahr 2022 
insgesamt 364  
Kindertagesstätten mit 456 halben Stellen von Sprachfachtkräften von diesem Programm (siehe dazu: Kleine Anfrage Drs 7/10410).  
Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE muss die Staatsregierung nach wie vor alle erforderlichen Maßnahmen mit Nachdruck 
ergreifen, um die notwendigen Angebote zum Spracherwerb und die Sprachentwicklung von Kindern zur Gewährleistung gleicher 
Bildungschancen für alle Kinder nicht nur zu erhalten, sondern auch weiter auszubauen.  
Hierzu gehört nicht nur, die bisherigen Anstrengungen zur Fortführung und Verstetigung des Bundesprogramms gegenüber dem Bund 
weiter zu forcieren. Vielmehr muss die Staatsregierung schon jetzt Vorkehrungen dafür treffen, dass mit eigenen Landesmitteln die 
bislang geförderten Maßnahmen in allen derzeitig bestehenden „Sprach-Kitas“ im Freistaat Sachsen  
auch über das Jahr 2022 hinaus gefördert und derartige weiter ausgebaut werden.  

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mit den zusätzlich bereit gestellten Mitteln in diesem Titel soll eine Planstelle beim Landessportbund geschaffen werden. Diese soll 
Vereine und Schulen kontaktieren sowie unterstützen, die Ganztagsangebote mit Bewegung als Kernprofil umsetzen und andere dafür 
werben. Die Maßnahme fällt unter die in 1.a) genannte Kategorie Gesundheitsförderung und Prävention der Erläuterung dieser 
Titelgruppe.  
Die Stelle sorgt über die bloße Gesundheitsförderung hinaus für eine staatliche Koordinierung der Ganztagsangebote, sodass die 
ehrenamtliche Struktur der Vereine gestärkt werden kann und der Sport seiner sozialen Verantwortung gerecht wird und nicht 
wirtschaftlichen Zwecken dient.    

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 285 421,1 975,8 1.142,8 SOLL neu 1.144,3 
KAP 45 Seite Erg. Vorl.  50 +/- 50
TITEL 547 71 1.092,8 Reg. Entw. 1.094,3 
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EINZELPLAN  05 – Abstimmungsliste HFA 
 
  
Kapitel 05 01 Ministerium  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

18 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
20 685 20 AfD 02 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 05 01  
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

39 633 01 DIE LINKE 01 2 : 17 : 0 
Neu Neu 633 02 DIE LINKE 02 2 : 11 : 6 

 
Abstimmung über Kapitel 05 02 
Abstimmungsergebnis:  11 : 2 : 6  
 
 
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

57 TG 66 AfD 03 6 : 13 : 0 
57 547 66 DIE LINKE 03 2 : 17 : 0 
60 684 74 AfD 04 6 : 13 : 0 
62 TG 81 AfD 05 6 : 13 : 0 
    
Neu Neu 633 01 AfD 06 6 : 13 : 0 
Neu Neu 633 02 AfD 07 6 : 13 : 0 
Neu Neu 633 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 19 : 0 : 0 
Neu Neu 684 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 05 03 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  11 : 2 : 6 
 
 
 
Kapitel 05 04 DigitalPakt  
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Abstimmung über Kapitel 05 04: 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8   
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Kapitel 05 08 Medienbildung und Digitalisierung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

Neu Neu 428 88 DIE LINKE 04 2 : 11 : 6 
 
Abstimmung über Kapitel 05 08 mit Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:  11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

107 TG 92 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 11 : 0 : 8 
 
Abstimmung über Kapitel 05 09 mit Stellenplan mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und  
   Assistenzkräften  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

124 684 01 DIE LINKE 05 8 : 11 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 05 10 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6  
 
 
Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

145 Kapitelvorwort CDU/B’GRÜNE/SPD 04 17 : 0 : 2 
147 119 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 17 : 0 : 2 
148 119 22 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 17 : 0 : 2 
151 TG 84 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 17 : 0 : 2 
    
151 883 84 AfD 08 6 : 13 : 0 
 883 84 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 6 : 2 

 
152 893 84 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 11 : 6 : 2 
157 TG 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 17 : 0 : 2 
157 883 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 11 : 0 : 8 
158 893 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 11 : 0 : 8 
    
Neu Neu 119 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 17 : 0 : 2 
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Neu Neu 119 23 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 17 : 0 : 2 
Neu Neu TG 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 17 : 0 : 2 
Neu Neu 883 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 11 : 6 : 2 
Neu Neu 893 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 11 : 6 : 2 
Neu Neu TG 95 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 17 : 0 : 2 
Neu Neu 883 95 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 17 : 0 : 2 
Neu Neu 893 95 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 17 : 0 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 05 15 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8 
  
 
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertages-

pflege 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

164 633 81 DIE LINKE 06 2 : 11 : 6 
 633 81 AfD 09 6 : 13 : 0 
 633 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 17 : 0 : 2 
    
165 684 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 19 : 0 : 0 
165 685 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 19 : 0 : 0 
166 633 82 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 17 : 0 : 2 
    
166 685 82 AfD 10 6 : 13 : 0 
 685 82 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 11 : 6 : 2 
    
167 686 82 AfD 11 6 : 13 : 0 
 686 82 DIE LINKE 07 8 : 11 : 0 
 686 82 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 17 : 0 : 2 
    
168 TG 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 19 : 0 : 0 
169 633 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 19 : 0 : 0 
169 684 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 29 19 : 0 : 0 
    
Neu Neu 633 01 AfD 12 6 : 13 : 0 
Neu Neu 633 02 AfD 13 6 : 13 : 0 
Neu Neu 428 05 AfD 14 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 05 20 mit Stellenplan mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  11 : 2 : 6 
 
Kapitel 05 35 Grundschulen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungser-
gebnis 

171 Vermerk Nr. 2b) CDU/B’GRÜNE/SPD 30 11 : 0 : 8 
171 Vermerk Nr. 3) CDU/B’GRÜNE/SPD 31 19 : 0 : 0 
171 Vermerk Nr. 4) CDU/B’GRÜNE/SPD 32 13 : 0 : 6 
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Abstimmung über Kapitel 05 35 mit Stellenplan mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 36 Oberschulen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 37 Gymnasien 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 39 Förderschulen  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
 
Kapitel 05 42 Assistenz an Schulen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
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Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

277 119 26 CDU/B’GRÜNE/SPD 33 19 : 0 : 0 
281 546 01 AfD 15 6 : 13 : 0 
283 633 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 19 : 0 : 0 
283 633 04 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 19 : 0 : 0 
285 TG 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 13 : 6 : 0 
285 547 71 DIE LINKE 08 2 : 17 : 0 
287 633 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 37 11 : 6 : 2 
288 TG 73 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 13 : 0 : 6 
291 684 74 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 19 : 0 : 0 
297 TG 77 AfD 16 6 : 13 : 0 
301 TG 91 AfD 17 6 : 13 : 0 
301 547 91 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 13 : 6 : 0 
302 685 91 CDU/B’GRÜNE/SPD 41 13 : 6 : 0 
303 TG 92 AfD 18 6 : 13 : 0 
305 TG 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 42 11 : 6 : 2 

 
 

306 547 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 43 11 : 6 : 2 
    
Neu Neu 633 05 AfD 19 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 05 45 mit Stellenplan mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 05 51 Landesgymnasium für Musik  

Carl Maria von Weber Dresden 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 
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Kapitel 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte  
Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förder- 
schwerpunkt Sehen und Landeszentrum  
zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter 

 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt  

Hören – Förderzentrum Samuel Heinicke 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 05  
mit Stellenplänen und Änderungen  
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 7 
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Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
Landesjugendamt 
Geschäftsstelle des Landesjugendhilfeausschusses 
Carolastraße 7a, 09111 Chemnitz 
E-Mail: LJHA@lja.sms.sachsen.de
Web:    www.landesjugendamt.sachsen.de

Stellungnahme 
des Landesjugendhilfeausschusses zum 
Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 
der Staatsregierung für den Bereich der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

verabschiedet vom Landesjugendhilfeausschuss am 06.10.2022 

Anlage 4 - EP 05
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Im Rahmen seines Anhörungsrechts gemäß § 11 Absatz 3 LJHG gibt der 
Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) zum Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 der 
Staatsregierung folgende Stellungnahme ab: 
 
Grundsätzliche Ausführungen: 
Dem Freistaat Sachsen obliegt als überörtlichem Träger der Kinder- und Jugendhilfe gemäß 
§ 82 SGB VIII die Aufgabe, auf einen gleichmäßigen Ausbau der Jugendhilfeangebote im Land 
hinzuwirken und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe durch geeignete Maßnahmen und 
Initiativen anzuregen und zu fördern.  
 
Aus Sicht des LJHA wird der Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 2023/2024, der 
Einzelpläne 05 und 08, diesem gesetzlichen Auftrag gerecht und ist geeignet, die 
Jugendhilfelandschaft im Freistaat Sachen entsprechend zu erhalten, weiterzuentwickeln und 
auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Mit dem vorliegenden Entwurf ist es 
trotz enormer haushalterischer Herausforderungen infolge des aktuellen 
Pandemiegeschehens sowie des Krieges in der Ukraine gelungen, die Schwerpunkte des 
Koalitionsvertrages in der Kinder- und Jugendpolitik des Freistaates Sachsen fiskalisch zu 
untersetzen und auszubauen. Damit ist es möglich, den Bestand der Kinder- und Jugendhilfe 
zu sichern und notwendige weitere Entwicklungen zu intensivieren.  
 
Ungeachtet dessen weist der LJHA dringend darauf hin, dass bei allen haushaltsrelevanten 
Positionen nicht ersichtlich ist, ob und in welcher Höhe diese einen angemessenen Inflations-
ausgleich, gestiegene Energiekosten, den Ausbau der Digitalisierung und Dynamisierungen 
im Bereich der Personalausgaben berücksichtigen. Gleiches gilt auch für die Angebote der 
„Jugendberufshilfe“ und der „Produktionsschulen“. 
Auch wenn in Sachsen durch § 50 Sächs. Bauordnung barrierefreies Bauen verpflichtend 
geregelt ist, bleibt fraglich, in welcher Form sich die insbesondere aus der Novellierung des 
SGB VIII resultierenden Erhöhungen im Kontext von Inklusion (z.B. barrierefreies Bauen) in 
den Einzelplänen niederschlagen. Vorsorglich wird darum gebeten, diese Aspekte bei der 
Verabschiedung des Doppelhaushaltes entsprechend zu beachten. 
 
Aus der Perspektive des LJHA ist absehbar, dass im Zusammenhang mit der Energiekrise 
künftig energetische Sanierungen und Neubauten eine große Rolle spielen werden. Dies wird 
sich in Kombination mit den allgemeinen Preissteigerungen in der Baubranche insbesondere 
auf den investiven Bereich dahingehend auswirken, dass weniger Projekte umgesetzt werden 
können, sofern die entsprechenden Mittelansätze nicht erhöht werden. Unter Beachtung 
dieser Prämisse sollten aus Sicht des LJHA alle Einzelansätze im investiven Bereich geprüft 
und ggf. nachgebessert werden. 
 
Für die Bewirtschaftung der Haushaltsstellen mit Verpflichtungsermächtigungen (VE) bittet der 
LJHA darum, dass diese auch zügig bereitgestellt werden können.  
 
Besondere Beachtung verdient der geplante Haushaltsansatz im Stellenplan des SMS für die 
Verwaltung des Landesjugendamtes. Mit der vorgesehenen Entfristung von insgesamt 14 Stel-
len kommt nun das Sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt den jahrelangen Forderungen des LJHA zur Stabilisierung der Personalstruktur der 
Verwaltung des Landesjugendamtes nach und stärkt diese somit auch im Hinblick auf die er-
weiterten Aufgaben des Landesjugendamtes im Kontext der Novelle des SGB VIII (KJSG) vom 
Juni 2021. 
 
Darüber hinaus ist es gelungen, in den Etats zur Umsetzung der Förderrichtlinien im überört-
lichen Bereich, zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Freistaat Sachsen sowie zum Lan-
desprogramm „Schulsozialarbeit“ eine Anhebung der Mittel im Haushaltsentwurf zu verankern. 
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Festzustellen ist allerdings, dass mit den eingestellten Mitteln ein bedarfsgerechter Ausbau 
der Schulsozialarbeit in Sachsen bei gleichzeitigem Erhalt des aktuellen Standes nicht ge-
währleistet ist. Daher regt der LJHA an, die Schulsozialarbeit im Doppelhaushalt 2023/24 
quantitativ zu erhalten und qualitativ weiterzuentwickeln und damit auch die Evaluationsergeb-
nisse aus dem Jahr 2020 zum Förderkonzept bzw. der Förderrichtlinie entsprechend umzu-
setzen. Die Beibehaltung der Möglichkeit einer überjährigen Förderung wird dabei vom LJHA 
ausdrücklich begrüßt, trägt dieses doch wesentlich zur Stärkung vorhandener Strukturen bei 
und setzt gleichzeitig das Signal einer verlässlichen Förderpolitik des Freistaates Sachsen.  
 
Demgegenüber beanstandet der LJHA, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung 
offensichtlich nicht gelungen ist, die Mittel für die Umsetzung der FRL „Jugendpauschale“ 
ebenfalls adäquat und bedarfsgerecht zu erhöhen. Der LJHA sieht den Haushaltsansatz nach 
wie vor im Widerspruch zum Koalitionsvertrag, der auf Seite 98 festlegt: „Die Jugendpauschale 
entwickeln wir weiter und werden sie schrittweise erhöhen, insbesondere mit Blick auf die 
Strukturen im ländlichen Raum.“ Der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Etatansatz führt 
real zu einem Rückgang der operativen Möglichkeiten in den Kommunen, die nur durch einen 
höheren Eigenanteil der Landkreise und Städte ausgeglichen werden könnten. Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung sind für den LJHA ebenso wenig erkennbar wie die angekündigte 
Stärkung der Leistungen im ländlichen Raum. Diese Schwächung der Möglichkeiten der 
örtlichen Jugendhilfe steht auch im Widerspruch zu den Etaterhöhungen im überörtlichen 
Bereich. 
 
Hier gilt es dringend nachzusteuern, um insbesondere entsprechend der Aussagen im 
Koalitionsvertrag die Strukturen der Jugendarbeit im ländlichen Raum, auch im Hinblick auf 
die Stärkung von sozialen „Gesellungsformen“ als eine notwendige Form des 
niedrigschwelligen Zusammentreffens und des Austauschs von jungen Menschen zu erhalten 
und auszubauen. 
 
Seitens der Gebietskörperschaften wird dem LJHA berichtet, dass in jüngster Zeit die Zahl der 
unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) wieder zunimmt und diese Entwicklung auch 
anhalten wird. Damit einher gehen steigende Kosten der Jugendämter, was konträr den 
abgesenkten Mitteln im Titel 633 03 TG 58 gegenübersteht. Insofern sollte der entsprechende 
Haushaltsansatz für 2023 und 2024 mindestens auf das Niveau von 2022 angehoben werden. 
 
Die geringfügige Anhebung des Haushaltsansatzes in der TG 57 „Präventiver Kinderschutz 
und Frühe Hilfen“ ist zwar begrüßenswert, diese reicht jedoch bei weitem nicht aus, um zum 
einen den Status quo der vorhandenen Projekte zu erhalten und zum anderen den, 
insbesondere auch pandemiebedingt, gestiegenen Bedarfen für Familien mit Neugeborenen 
und Kleinkindern gerecht zu werden. Auch im Hinblick auf die Angebote zur ombudschaftlichen 
Beratung sowie in Bezug auf die Angebote zur Intervention und Prävention sexualisierter 
Gewalt sieht der LJHA dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf eine signifikante Erhöhung 
des Mittelansatzes. 
 
Die Stabilisierung des Haushaltsansatzes für die Fortbildungen des Landesjugendamtes 
(LJA) sowohl in inhaltlicher Ressortzuständigkeit des SMS (Schwerpunkt: Jugendliche) als 
auch des SMK (Schwerpunkt: frühkindliche Bildung) wird aus Sicht des LJHA zwar begrüßt, 
eine adäquate Erhöhung des Haushaltsansatzes im Hinblick auf die Fortbildungserfordernisse 
in Bezug auf die Umsetzung der im Juni 2021 erfolgten Novellierung des SGB VIII (KJSG) 
sowie vor dem Hintergrund inflationsbedingter Kostensteigerungen für die Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen sieht der LJHA allerdings für zwingend erforderlich.  
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Detaillierte Stellungnahme zum Entwurf des Doppelhaushaltes 
2023/2024: 
 
Einzelplan 08 – Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
 
Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 525 02 – Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter 
Der LJHA begrüßt die Stabilisierung des Fortbildungstitels in Höhe von 150,0 T€ für das LJA 
sowie die Einrichtung eines Kopplungsvermerkes zum Titel 111 01. Eine Anhebung des Etats 
um mindestens 30 T€ ist erforderlich, um den gegenüber dem LJA angezeigten 
Fortbildungsbedarfen im Zuge des Inkrafttretens des KJSG sowie inflationsbedingten 
Kostensteigerungen für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen gerecht werden zu 
können. 
 
 
Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 633 01 – Förderung der Jugendpauschale 
Mit den veranschlagten Mitteln auf dem Niveau des Doppelhaushaltes 2021/22 in Höhe von 
15.000,0 T€ ist aus Sicht des LJHA der Status Quo für Angebote der §§ 11-14 SGB VIII 
deutlich gefährdet. Jugendarbeit wird damit insbesondere dort eingeschränkt, wo sie 
unmittelbar mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet. Dabei wäre nach wie vor zur 
Verarbeitung der Folgen des Pandemiegeschehens eine flächendeckende Stärkung der 
Aktivitäten erforderlich. Ein notwendiger Ausbau dieser Angebote insbesondere im ländlichen 
Bereich ist mit diesem Haushaltsansatz nur unzureichend umsetzbar. Der LJHA fordert die 
Landesregierung auf, die Gebietskörperschaften in die Lage zu versetzen, adäquate und 
bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit vorhalten zu können. Der LJHA schlägt deshalb 
vor, die Jugendpauschale mindestens analog zu den geplanten Steigerungen im Titel 684 53 
„Zuschüssen an freie Träger – überörtlicher Bedarf“ im Jahr 2023 auf mindestens  
16.200,00 T€ zu erhöhen. 
 
 
Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 633 01 – Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen 
Der LJHA begrüßt die dem Haushaltsansatz zu Grunde liegende Intention, die kommunale 
Ebene bei der Umsetzung der Novellierung des SGB VIII zusätzlich zur „Jugendpauschale“ zu 
unterstützen. Angesichts der Fülle der Aufgaben, die sich aus der Novellierung ergeben, geht 
der LJHA davon aus, dass der Mittelansatz in Höhe von 2.000 T€/ Jahr lediglich ein Anschub 
ist, welcher perspektivisch erhöht wird. Der LJHA bittet die Oberste Landesjugendbehörde 
(SMS), zu gegebener Zeit über das Umsetzungskonzept sowie über die Entwicklungsstrategie 
zu informieren. 
 
 
Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 633 03 – Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen 
Ausländer (UMA) ist es aus Sicht des LJHA notwendig, für die Jahre 2023 und 2024 
mindestens den Mittelansatz 2022 zu halten. Folglich müsste der Ansatz für den 
Doppelhaushalt um 11.250 T€/ 2023 und 11.550 T€/ 2024 erhöht werden. 
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Kapitel 08 04 – Titelgruppe 52 – Maßnahmen zur Stärkung von Familien  
Titel 684 52 – Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung 
Der LJHA begrüßt, dass insgesamt der Haushaltsansatz aus dem Doppelhaushalt 2021/22 
stabilisiert werden konnte. Insbesondere ist die spürbare Erhöhung für den Ausbau des Netzes 
an „Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstellen“ ab dem Jahr 2023 zu würdigen. 
 
 
Kapitel 08 04, Titelgruppe 53 – Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit 
Titel 684 53 – Zuschüsse an freie Träger 
Der LJHA begrüßt die neuerliche Erhöhung des Etatansatzes, der mit 7.670 T€ jetzt nochmals 
um rund 1.200 T€ über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Der Ausgleich der Folgen von 
Tarifentwicklung und die Kosten zur Erschließung neuer Aufgabenfelder entsprechend der 
neuen Jugendhilfeplanung konnten im Interesse einer proaktiven Wahrnehmung der Aufgaben 
und Leistungen der überörtlichen Jugendverbände, Dachorganisationen und Fachstellen 
(insbesondere im Bereich §§ 11-14 SGB VIII) in den Entwürfen für die jeweiligen 
Haushaltsjahre entsprechend dargestellt werden.  
 
Insbesondere wird die Verstetigung der bereits im Haushaltsjahr 2021/2022 vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen für die „grundlegenden Leistungen“ ausdrücklich begrüßt. Dies 
ist ein weiterer Schritt, um eine größtmögliche Planungssicherheit für die Kooperationspartner 
und Fördermittelempfänger in der Zuständigkeit des überörtlichen Planungsträgers der 
Jugendhilfe im Freistaat Sachsen zu schaffen.  
 
 
Titel 893 53 – Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der 
Jugendhilfe 
Seitens des LJHA wird die Beibehaltung des Etats auf dem Niveau des Doppelhaushaltes 
2021/2022 begrüßt. 
 
 
Kapitel 08 04, Titelgruppe 54 – Kinder und Jugendliche 
Titel 684 54 – Zuschüsse an freie Träger 
Mit der beachtenswerten Anhebung der veranschlagten Mittel um 1,2 T€ wird es aus Sicht 
des LJHA möglich sein, insbesondere die im Rahmen des „Paktes für die Jugend“ begonne-
nen Projekte kontinuierlich fortzusetzen, Interessenvertretungen, wie die LAG Sexualisierte 
Gewalt – Prävention und Intervention in Sachsen e.V., neu zu etablieren, aber auch bereits 
manifeste Strukturen, wie z. Bsp. das „Flexible Jugendmanagement“, zu sichern und weiter 
auszubauen.  
 
 
Kapitel 08 04, Titelgruppe 55 – Schulsozialarbeit 
Titel 633 55 – Zuweisungen für Schulsozialarbeit 
Der LJHA begrüßt die weitere stufenweise Erhöhung des zur Verfügung stehenden Etats um 
insgesamt 1.400 T€ zur Umsetzung des Landesprogramms Schulsozialarbeit. Damit wird 
deutlich, dass die Schulsozialarbeit auch weiterhin ein herausragendes Handlungsfeld der 
Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat bleibt. Dennoch ist dringend eine Anpassung der 
Sachkostenpauschale von aktuell 7.000 € auf 11.000 € zur finanziellen Absicherung 
strukturqualitativer Prozesse, wie Teamleitung und Fachberatung, sowie der Deckung 
projektbezogener Sachkosten, zu empfehlen. Der LJHA weist darauf hin, dass bei 
Personalausgaben für die Schulsozialarbeit nach der Tarifeinigung im TVöD für den Sozial- 
und Erziehungsdienst ab dem Jahr 2022 einschließlich der tariflichen Zuordnung zu einer 
höheren Entgeltgruppe eine deutliche Steigerung zu erwarten ist. Darüber hinaus wird die  
insgesamt steigende Berufserfahrung des Fachpersonals im siebten und achten Jahr nach 
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dem Start des  Landesprogramms ebenfalls tariflich wirksam. Für die Verstetigung und 
Qualitätssicherung empfiehlt der LJHA eine Erhöhung des Ansatzes um mindestens 6.000 T€. 
 
Kapitel 08 04, Titelgruppe 57 – Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen 
Titel 633 57 – Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen 
Aus Sicht des LJHA muss sichergestellt werden, dass die bisher im Freistaat geförderten 
Vorhaben auch im Doppelhaushalt 2023/24 weitergeführt und finanziell abgesichert werden 
können. Die Mittel im Titel 633 57 sind im Mittelansatz in Höhe von 3.400,0 T€ um 200 T€ 
geringfügig angehoben worden, eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur bzw. eine 
Weiterentwicklung der Frühen Hilfen und des präventiven Kinderschutzes wird damit jedoch 
nicht möglich sein. Dies gilt auch für die flächendeckend geschaffenen Angebote zur 
ombudschaftlichen Beratung durch den Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. und 
gleichfalls für die Angebote der Präventions- und Interventionszentrum gGmbH „Blaufeuer“ 
zum Themenkomplex „sexualisierte Gewalt“. Sowohl im Hinblick auf die Novelle des SGB VIII 
als auch im Kontext der pandemiebedingten Folgen für Familien mit Neugeborenen und 
Kleinkindern bzw. der generellen Häufung von psychosozialen Belastungen von Eltern regt 
der LJHA hier eine jährliche Erhöhung um ca. 500,0 T€ an. 
 
 
Titel 671 57 – Erstattungen präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen 
Der LJHA begrüßt die kontinuierliche Bereitstellung und moderate Erhöhung der erforderlichen 
Mittel für den Betrieb einer „Sächsischen Landeskoordinierungsstelle medizinischer 
Kinderschutz“ auf der Grundlage der Medizinischen Kinderschutzkoordinierungsverordnung. 
Damit ist weiterhin möglich, in enger Zusammenarbeit mit der „Landeskoordinierungsstelle 
Frühe Hilfen“ am Landesjugendamt diesen wichtigen Auftrag im gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabenfeld des Kinderschutzes weiterzuentwickeln und zu stabilisieren.  
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Einzelplan 05 – Sächsisches Staatsministerium für Kultus 
 
Kapitel 05 15 – Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Titel 883 84 – Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO Förderzeitraum 
2023/24 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
Der LJHA begrüßt, dass durch den Freistaat Sachsen Mittel für Investitionen im Bereich der 
Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Der vorgesehene Etat von 15.000 T€ - 
verteilt auf 13 Gebietskörperschaften mit jeweils durchschnittlich 250 Kindertageseinrichtun-
gen -  ist aus Sicht des LJHA nicht ausreichend, um die notwendigen Investitionen sowohl für 
Sanierungen als auch für Ersatzneubauten zu tätigen. Hinzu kommt eine immense Preisstei-
gerung bei den Baukosten. Im Übrigen sollen entsprechend der Behindertenrechtskonvention 
die integrativen Angebote in den Kindertageseinrichtungen ausgebaut werden. Dieser inklu-
sive Ansatz ist auch durch die Novelle des SGB VIII verstärkt worden. Förderungen von Bau 
und Ausstattungen sollen sich grundsätzlich an barrierefreien und inklusiven Anforderungen 
orientieren. Um diese Zielstellung zu verwirklichen, bedarf es baulicher Standards, die mit ent-
sprechenden zusätzlichen Kosten verbunden sind. Aus vorgenannten Gründen bittet der LJHA 
darum, die vorgesehenen Summen auf das Dreifache zu erhöhen. 
 
 
Titel 883 86 – Bundesprogramm „Ausbau ganztägig Abbildung und Betreuungsange-
bote für Kinder im Grundschulalter“ 
Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Mittel, die vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Aus 
Sicht des LJHA ist dazu eine Ergänzung durch Landesmittel erforderlich und angemessen. 
Der LJHA bittet darum, diese Kofinanzierung außerhalb der Mittel der Titelgruppe 883 84 ein-
zuplanen.  
 
 
Kapitel 05 20 – Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Titel 633 81 – Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO 
- Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich für die Kindertageseinrichtungen und die Kinderta-
gespflege aufgrund der Steigerung der Energiekosten, der Inflation insgesamt und der Tarifei-
nigung 2022 die Betriebskosten deutlich erhöhen. Diese zusätzlichen Kosten sollten nicht al-
lein von der kommunalen Ebene und den Eltern, sondern auch vom Freistaat Sachsen ausge-
glichen werden. Auch für eine Verbesserung der Personalressourcen sind in dem Haushalts-
plan keine Mittel vorgesehen. Deshalb erinnert der LJHA an die im Koalitionsvertrag vorgese-
hene Personalschlüsselverbesserung: „Fehlzeiten, die durch Urlaub, Weiterbildung und 
Krankheit im Umfang von bis zu 20 Prozent der Bruttoarbeitszeit entstehen, sollen ab 2022 
schrittweise bei der Berechnung des Personalschlüssels berücksichtigt werden.“ Dementspre-
chend sollten die dafür notwendigen Finanzen eingeplant werden. 
 
Titel 685 82 – Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung 
Der LJHA stellt fest, dass in dem Titel etwa die gleichen Summen zur Verfügung gestellt wer-
den wie 2021/2022. Damit können die unbedingt notwendigen Projekte finanziert werden. Al-
lerdings ist dabei kaum die Möglichkeit gegeben, durch neue Projekte eine Weiterentwicklung 
der frühkindlichen Bildung voranzutreiben. Hinzu kommen bei den Projekten die Erhöhung der 
Betriebs- und Personalkosten, so dass die gleichbleibende Summe im Haushaltsansatz prak-
tisch auf eine Kürzung hinausläuft. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Förderung der 
Fachberatung seit vielen Jahren mit dem gleichen Haushaltsansatz unterlegt ist. Hier ist eine 
Dynamisierung vorzusehen, um den Bestand der Fachberatung zu sichern. Der Wegfall der 
Bundesförderung für die Sprachkitas bedeutet einen starken qualitativen Einschnitt für die Ar-
beit vor Ort. Viele Fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung machen ihren Unmut darüber 
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lautstark deutlich. Inwiefern ein gewisser Ausgleich durch andere Maßnahmen erfolgt, ist bis-
her nicht absehbar. Es sollte nicht der Eindruck einer Rückentwicklung im Bereich der Quali-
tätsentwicklung der Kindertagesbetreuung entstehen. Der LJHA regt an, eine Kompensierung 
der wegfallenden Bundesmittel vorzunehmen sowie der o.g. Dynamisierung Rechnung zu tra-
gen und den Titel mithin um bis zu 500.000 € zu erhöhen. 
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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/10575 
     Teil 4 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Haushalts- und Finanzausschusses 

zu Drs  7/10575 

Thema: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
(Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) 

Beschlussempfehlung 

Der Landtag möge beschließen: 

den Gesetzentwurf der Staatsregierung – Drucksache 7/10575 – in der vom Haus-
halts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung anzunehmen. 

Dresden, 14. Dezember 2022 

gez. Holger Hentschel gez. Jörg Kiesewetter 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 





Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum 
Einzelplan 06 – Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 

Europa und Gleichstellung 
 
Berichterstatter: Norbert Otto Mayer, MdL 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Einzelplan 06 in seiner 55. Sitzung am 
5. Dezember 2022 abschließend beraten. 
 
Zur abschließenden Beratung des Einzelplanes lagen den Mitgliedern des Haushalts- 
und Finanzausschusses die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Ver-
fassung und Recht, Demokratie, Europa und Gleichstellung vom 30. November 2022 
sowie die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und 
SPD, der AfD-Fraktion sowie der Fraktion DIE LINKE vor. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Aus-
schusses darauf, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und Titeln die jeweils dazu-
gehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen miteinschließen, falls 
nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung 
verlangt werde. Ferner sollten die Abstimmungen für beide Haushaltsjahre gelten, so-
fern dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
Die Sächsische Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstel-
lung verwies auf die mit dem neuen Haushalt einhergehenden Herausforderungen. Die 
beiden größten Herausforderungen für den Justizhaushalt stellten dabei insbesondere 
die Digitalisierung mit der Pflicht zur Einführung der E-Akte sowie der demografische 
Wandel, der sich in allen Bereichen widerspiegle, dar. Hinsichtlich der Digitalisierung 
betonte sie, dass Sachsen im Ländervergleich sehr gut aufgestellt sei. Dafür bedürfe es 
gleichwohl jedoch auch eine entsprechende Ausstattung des Personals, sodass ent-
sprechende Anmeldungen im Haushalt gemacht worden seien. Ein weiterer wichtiger 
Punkt seien darüber hinaus die Verstetigungen aus dem vergangenen Haushalt in den 
Bereichen Demokratie, Europa und Gleichstellung, wobei sie beispielhaft die Mittel für 
den Gewaltschutz sowie Mittel für Demokratie und Bürgerbeteiligung nannte. Abschlie-
ßend verwies sie auf die Sicherstellung von Mitteln für das Bauprojekt der Justizvoll-
zugsanstalt in Zwickau und erwähnte die Wichtigkeit dieses Projektes.  
 
Der Ausschuss trat anschließend unmittelbar in die Beratung der Änderungsanträge 
zum Einzelplan 06 ein. Die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen brachten ihre Ände-
rungsanträge unter Bezugnahme auf die jeweilige schriftliche Begründung ein.  
 
Die Ausschussmitglieder verzichteten überwiegend auf eine Aussprache zu den Ände-
rungsanträgen im Haushalts- und Finanzausschuss. Größtenteils wurde auf die Begrün-
dung zu den Änderungsanträgen bzw. auf die im Fachausschuss geführten Debatten 
verwiesen. Eine umfassendere Aussprache fand zu den folgenden Änderungsanträgen 
statt: 
 
Kapitel 06 01  Ministerium  
 
Mit den Änderungsanträgen der AfD-Fraktion zum Kapitel 06 01 wurden veranschlagte 
Stellenaufwüchse thematisiert und entsprechende Einsparungen vorgeschlagen. Ein 
Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE merkte für die Koalitionsfraktionen an, 
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dass die vorliegenden Anträge der AfD-Fraktion aus haushaltsrechtlichen Gründen zu-
rückzuweisen seien, da beliebig Stellen gekürzt würden, ohne eine Lösung für die je-
weiligen verbeamteten Stelleninhaber vorzubringen. 
 
 
Kapitel 06 02  Sammelansätze für den Gesamtbereich des EP 06 
 
Zum eingebrachten Änderungsantrag der AfD-Fraktion zum Titel 526 04 erwiderte eine 
Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass sowohl die Organisationsuntersu-
chung am Ausbildungszentrum Bobritzsch, der Jugendstrafvollzug in freien Formen 
sowie die Personalbedarfserhebung im Justizvollzug als sinnvoll angesehen werde.  
 
Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion verwies zum eingebrachten Änderungsantrag der 
Fraktion DIE LINKE zum Titel 684 08 auf die drei im Haushalt eingestellten Projekte 
zum Thema Strafvollzug in freien Formen. Aufgrund der nur mäßigen Annahme der 
existierenden Projekte müsse dieses Thema grundsätzlich evaluiert werden.  
 
 
Kapitel 06 05  Justizvollzug 
 
Zum Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zum Titel 427 71 merkte eine Abgeord-
nete der SPD-Fraktion an, dass dieser Antrag mit der Eröffnung des Haftkrankenhau-
ses Leipzig überholt sei, da bereits Psychiaterinnen und Psychiater in den JVA tätig 
seien. Die Stellen stellten dabei stellenplangebundene Personalausgaben dar, sodass 
sie aus einem anderen Titel resultieren würden.  
 
Zum Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zum Titel 681 71 deutete eine Abge-
ordnete der SPD-Fraktion hinsichtlich der Vergütung der Gefangenen darauf hin, dass 
dafür zunächst das Strafvollzugsgesetz geändert werden müsste und eine Klärung 
über den Haushalt so nicht möglich sei.  
 
 
Kapitel 06 15  Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 
 
Zum eingebrachten Änderungsantrag der AfD-Fraktion zum Titel 422 01 stellte ein Ab-
geordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE für die Koalitionsfraktionen fest, dass es 
sich bei dem Antrag um eine versteckte Stellenkürzung handeln würde, welche abzu-
lehnen sei.  
 
Zum Änderungsantrag der AfD-Fraktion zur TG 52 erläuterte eine Abgeordnete der 
SPD-Fraktion, dass es um eine Bildungs- und Wissenserweiterung zu den Themen 
Chancengleichheit von Mann und Frau sowie Akzeptanz sexueller und geschlechtli-
cher Vielfalt und Antidiskriminierung gehe. Sie wies auf die anwachsende Nachfrage 
von Schulen und die Notwendigkeit von Aufklärungsgesprächen hin, sodass es einer 
entsprechenden Aufstockung von Personal in diesem Bereich bedarf. 
 
Eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE begründete die Ablehnung des Än-
derungsantrages der AfD-Fraktion zum Titel 547 53 seitens der Koalitionsfraktionen 
mit der fehlenden Unterlegung mit konkreten Projekten, währenddessen im vorliegen-
den Haushaltsentwurf die Mittelansätze konkret unterlegt worden seien.  
 
Zum Änderungsantrag der AfD-Fraktion zum Titel 537 54 erwiderte ein Abgeordneter 
der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass ein Erfahrungsaustausch und die Darstellung 
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von „best-practice-Beispielen“ im Bereich der Bürgerbeteiligungen oftmals in Form von 
Preisverleihungen einhergehen würden. Die Koalitionsfraktionen hätten ein Interesse, 
dass die Bürgerbeteiligungen in den Kommunen einem starken und guten Standard 
entsprechen, sodass etwaige Kürzungen abzulehnen seien.  
 
 
Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehun-

gen  
 
Eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE führte zum Änderungsantrag der 
AfD zum Titel 422 01 aus, dass es ein Anliegen der Koalitionsfraktionen sei, die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit sowohl mit der polnischen als auch mit der tsche-
chischen Partnerregion auszubauen.  
 
Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Titel 686 55 wies eine Abgeordnete der SPD-
Fraktion darauf hin, dass das Europabildungskonzept noch erwartet werde und der 
Antrag insofern ein Vorgriff auf dieses Konzept darstelle. Es zeichne sich jedoch be-
reits ab, dass sich die von der Fraktion DIE LINKE gewünschten niedrigschwelligen 
Maßnahmen in dem Konzept wiederfinden lassen und nach Erscheinen des Konzep-
tes gegebenenfalls noch einmal gemeinsam evaluiert werden könne.  
 
 
Kapitel 06 18  Sächsische Landeszentrale für politische Bildung 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion bat darum, den Inhalt des Änderungsantrages der 
AfD-Fraktion zum Titel 428 10 noch einmal zu überdenken, da der politische Wille ins-
besondere die Stärkung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung um-
fasse und der Antrag daher abzulehnen sei.   
 
 
Nachdem der Vorsitzende keinen weiteren Aussprachebedarf erkennen konnte, stellte 
er den Einzelplan 06 zur Abstimmung. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 06 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit  10 : 8 : 1  Stimmen dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs in 
der vom Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung. 
 
Die vom Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungsanträge sind in 
der Anlage 1 dargestellt. Die nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in der An-
lage 2 enthalten. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Änderungsanträgen 
sind der beigefügten Anlage 3 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
gez. Norbert Otto Mayer, MdL 
Berichterstatter Anlagen   
 Änderungsanträge  
 Abstimmungsliste 
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Anlage 1 - EP 06
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Anzahl der Planstellen im Ministerium ist seit 2020 ständig gewachsen. 2020 waren es 134 Stellen der Besoldungsgruppen B9 - A6, 
2022 wuchs deren Anzahl auf 168. Für die Haushaltsjahre 2023/2024 sind jeweils 169 Stellen vorgesehen. Der Stellenzuwachs ist 
überwiegend der Umstrukturierung des Ressorts im Zuge der Regierungsneubildung zuzuordnen.  
Laut Stellenplan sollen nun 3 weitere Stellen (1 x A13 L2, 2 X A16 L2) aus dringenden Bedarfen neu geschaffen werden. Dies wird damit 
begründet, dass mit dem vorhandenen Personal die Aufgabenmehrung im SMJusDEG nicht erledigt werden könne.  
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird. Daran hat sich nichts geändert. 
Ein fortlaufender Stellenzuwachs über den bereits erfolgten Stellenzuwachs der Haushaltsperiode 2021/2022 hinaus wird deshalb als 
nicht zielführend erachtet. 
Ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und Verwaltungsebene entspricht auch nicht der demographischen 
Entwicklung Sachsens. Sowohl der Sächsische Rechnungshof als auch die Strategiekommission Organisation/Personal äußerten sich 
kritisch zum fortlaufenden Stellenaufwuchs. 
Das Ziel, einen Bürokratieabbau herbeizuführen, wird verfehlt. Dieser erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat 
die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des 
Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer 
steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren 
Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und 
finanziellen Situation.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 16 8.971,5 12.593,9 12183,7 SOLL neu 12.545,8 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -268,8 +/- -276,7

TITEL 422 01 
12.452,5 

Reg. Entw. 12.822,5 

Anlage 02 - EP 06

Die Minderungsbträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023 
2 Stellen der Besoldungsgruppe A16 x 98,6 (Pauschlasatz 2023) = 197,2 
1 Stelle der Besoldungsgruppe A13 x 71,6 (Pauschalsatz 2023) = 71,6 

Gesamt: 268,8 

2024 
2 Stellen der Besoldungsgruppe A16 x 101,5 (Pauschalsatz 2024) = 203,0 
1 Stelle der Besoldungsgruppe A13 x 73,7 (Pauschalsatz 2024) = 73,7 

Gesamt: 276,7 

Gleichzeitig wird der Stellenplan (S. 23 f.) entsprechend geändert. 
. 

Die Einsparungen dienen der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Anzahl der Planstellen im Ministerium ist seit 2020 ständig gewachsen. 2020 waren es 25 Stellen der Entgeltgruppen E14 - E3, 2022 
wuchs deren Anzahl auf 33. Für die Haushaltsjahre 2023/2024 sind jeweils 34 Stellen vorgesehen. Der Stellenzuwachs ist überwiegend 
der Umstrukturierung des Ressorts im Zuge der Regierungneubildung zuzuordnen.  
Laut Stellenplan soll nun 1 weitere Stelle E11 aus dringenden Bedarfen neu geschaffen werden. Dies wird damit begründet, dass eine 
personelle Verstärkung im Bereich EU-Förderung nötig sei. 
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird. Daran hat sich nichts geändert. 
Ein fortlaufender Stellenzuwachs über den bereits erfolgten Stellenzuwachs der Haushaltsperiode 2021/2022 hinaus wird deshalb als 
nicht zielführend erachtet. 
Ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und Verwaltungsebene entspricht auch nicht der demographischen 
Entwicklung Sachsens. Sowohl der Sächsische Rechnungshof als auch die Strategiekommission Organisation/Personal äußerten sich 
kritisch zum fortlaufenden Stellenaufwuchs. 
Das Ziel, einen Bürokratieabbau herbeizuführen, wird verfehlt. Dieser erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat 
die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des 
Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer 
steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren 
Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und 
finanziellen Situation. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 16 4.183,5 1.766,4 1.729,8 SOLL neu 1.796,1 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -73,7 +/- -76,5

TITEL 428 01 1.803,5 Reg. Entw. 1.872,6 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023 
eine Stelle der Entgeltgruppe E11 x 73,7 (Pauschalsatz 2023) = 73,7 Ts € 

2024  
eine Stelle der Entgeltgruppe E 11 x 76,5 (Pauschalsatz 2024) = 76,5 Ts. € 

Gleichzeitig wird der Stellenplan (S. 24 f.) wie entsprechend geändert. 

Die Einsparungen dienen der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Absenkung der Zuführungen zum Generationenfonds korrespondiert mit der geforderten Stellenminderung. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 20 3.266,4 4.191,4 4.016,49 SOLL neu 4.136,96 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -88,61 +/- -91,24

TITEL 685 20 4.105,1 Reg. Entw. 4.228,2 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Ausgaben für externe Anlayse-Begleitung von über 700.000 € in nur einem Jahr erscheinen unverhältnismäßig hoch. Unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der haushalterischen Sparsamkeit, wird daher eine Kürzung des dafür eingeplanten Gesamtbudgets 
um 100.000 € auf nunmehr 600.000 € vorgeschlagen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 35 0,0 140,0 600,0 SOLL neu 255,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -100 +/- 0,0 

TITEL 526 04 700,0 Reg. Entw. 255,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im vorliegenden Haushaltstitel sollen mit den veranschlagten 885 bzw. 820 Tausend Euro für die Jahre 2023 und 2024 eine ganze Reihe 
von Forschungsprojekten finanziert werden. Bei einigen der genannten Forschungsprojekte bestehen jedoch berechtige Zweifel an deren 
Sinnhaftigkeit. Es wird daher angeregt, sich auf einige wenige, wirklich relevante Forschungsprojekte zu konzentrieren und weniger 
dringende Forschungsprojekte in Ansehung der aktuellen Haushaltslage zu streichen. Ein veranschlagtes Budget von maximal 500.000 € 
sollte hierfür ausreichend sein. Dies entspräche ungefähr einer Rückführung auf das Ausgabenniveau 2020. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 41 323,8 580,0 500,0 SOLL neu 500,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -385 +/- -320

TITEL 684 07 885,0 Reg. Entw. 820,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kosten und Nutzen dieser Vollzugsform stehen in keinem vernünftigen Verhältnis. Für die zunächst 14 Plätze waren im Doppelhaushalt 
2019/2020 1.000,0 T€ eingeplant worden, was täglichen Kosten von ca. 200 € entspricht. Dabei ist zu beachten, dass zahlreiche Plätze 
nicht belegt waren (Drs. 7/5744), was den durchschnittlichen Haftkostensatz noch einmal erheblich nach oben treibt. In nicht 
unerheblichem Umfang wurde die Maßnahme durch die Gefangenen abgebrochen. 
Mittlerweile wurde der Strafvollzug in freien Formen deutlich ausgeweitet. Dies gilt sowohl für den Kreis der Gefangenen, der diese 
Haftform nutzen kann, als auch die Orte an dem bzw. die Rechtsträger, von denen der Vollzug durchgeführt wird (Drs. 7/6952). Die 
Schaffung der weiteren Haftplätze ist mit einer erheblichen Erhöhung der Haushaltsmittel verbunden. 
Der Haftkostensatz im gewöhnlichen Vollzug beträgt demgegenüber ca. 150 € pro Tag.  
Eine Evaluierung des Projekts steht noch aus. 
Die einbringende Fraktion spricht sich gegen die Fortführung und somit auch gegen eine Erweiterung des Projekts auf weitere Träger 
und die erneute Bewilligung eines entsprechenden Betrages an die Zuwendungsempfänger aus.    

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 42 1.311,0 2.200,0 0.0 SOLL neu 0,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -2.079,4 +/- -2.100

TITEL 684 08 2.079,4 Reg. Entw. 2.100,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ordentliche Gerichte 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Anzahl der R1-Planstellen wird um 20 erhöht. Flankiert wird diese Erhöhung richterlicher Planstellen von 5 A9-Stellen. Hintergrund ist 
die noch immer zu verzeichnende partielle Überlastung einiger Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, was sich in zahlreichen 
Überlastungsanzeigen dokumentierte (Drs. 7/10537 und 7/10264). Die im Regierungsentwurf vorgesehenen Erhöhungen sind 
unzureichend. Die Erhöhungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen:  
2023: 20 Stellen R1 Pauschsatz 84,1 Ts. € = 1.682,0 Ts. € + 5 Stellen A9 Pauschsatz 41,6 Ts. € = 208,0 Ts. €, Summe: 1.890,0 Ts. € 
2024: 20 Stellen R1 Pauschsatz 86,7 Ts. € = 1.734,0 Ts. € + 5 Stellen A9 Pauschsatz 42,8 Ts. € = 214,0 Ts. €, Summe: 1.948,0 Ts. € 
Der Stellenplan (S. 75 f.) ist entsprechend zu ergänzen. 
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 61 149.965,0 175.723,4 177.726,6 SOLL neu 183.066,2 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   1.890 +/- 1.948 

TITEL 422 01 175.836,6 Reg. Entw. 181.118,2 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ordentliche Gerichte 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Erhöhung der Zuführungen zum Generationenfonds korrespondiert mit der geforderten Stellenmehrung. 
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 71 56.419,3 59.747,2 60.338,2 SOLL neu 62.151 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   646,4 +/- 668,4 

TITEL 685 20 59.691,8 Reg. Entw. 61.482,6 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kosten und Nutzen des zugrundeliegenden Projekts ""Öko-Bauernhof" stehen in Zweifel. Nicht nur, dass in dem Projekt bis zum 
heutigen Tage noch keine Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen wurden, fehlt es auch am notwendigen Output, der die 
beträchtlichen jährlichen Kosten rechtfertigen würde. Unter dem Grundsatz der haushalterischen Sparsamkeit wird daher die Streichung  
der dafür veranschlagten Projektmittel vorgeschlagen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 108 0,0 750,2 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -723,3 +/- -750,9

TITEL 428 72 723,3 Reg. Entw. 750,9 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kosten und Nutzen des zugrundeliegenden Projekts "Öko-Bauernhof" stehen in Zweifel. Nicht nur, dass in dem Projekt bis zum heutigen 
Tage noch keine Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen wurden, fehlt es auch am notwendigen Output, der die beträchtlichen 
jährlichen Kosten rechtfertigen würde. Unter dem Grundsatz der haushalterischen Sparsamkeit wird daher die Streichung der 
veranschlagten Projektmittel vorgeschlagen. Bei Wegfall des Projektes bedarf es aber dessen fachlicher Begleitung nicht mehr, weshalb 
auch diese Mittel gestrichen werden können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 109 8,7 100,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -25 +/- -25

TITEL 526 72 25,0 Reg. Entw. 25,0 

803



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsanwaltschaften 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsanwaltschaften sind auch weiterhin einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. Zwar sind im Regierungsentwurf 
Stellenmehrungen vorgesehen; diese erscheinen in Ansehung der wachsenden Anforderungen beispielsweise zur Bekämpfung der 
Cyberkriminalität nicht als ausreichend. Dies gilt erst recht, als ein Teil der im Entwurf vorgesehenen Stellenmehrungen für sog. "Hass 
und Hetze"-Verfahren vorgesehen sind und damit für eine effektive Bekämpfung überkommener Kriminalität nicht zur Verfügung stehen. 
Es wird ein weiterer Stellenaufwuchs von 10 R1 und 3 A9-Stellen begehrt. Die Erhöhungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen:  
2023: 10 Stellen R1 Pauschsatz 84,1 Ts. € = 841,0 Ts. € + 3 Stellen A9 Pauschsatz 41,6 Ts. € = 124,8 Ts. €, Summe: 965,8 Ts. € 
2024: 10 Stellen R1 Pauschsatz 86,7 Ts. € = 867,0 Ts. € + 3 Stellen A9 Pauschsatz 42,8 Ts. € = 128,4 Ts. €, Summe: 995,4 Ts. €  
Der Stellenplan (S. 231) ist entsprechend zu ergänzen. 
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 223 44.920,9 51.917,6 54.763,0 SOLL neu 56.420,7 

KAP 14 Seite Erg. Vorl.   965,8 +/- 995,4 

TITEL 422 01 53.797,2 Reg. Entw. 55.425,3 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsanwaltschaften 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Erhöhung der Zuführungen zum Generationenfonds korrespondiert mit der geforderten Stellenmehrung.  
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 227 f. 17.423 18.564,8 19.314,9 SOLL neu 19.899,6 

KAP 14 Seite Erg. Vorl.   338,4 +/- 353,9 

TITEL 685 20 18.976,5 Reg. Entw. 19.545,7 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird  Dies gilt insbesondere für den damals 
auf den Weg gebrachten Aufbau der Abteilung V im SMJusDEG. Daran hat sich nichts geändert. Dies gilt erst recht, als das Plansoll von 
zuletzt 19 Stellen auf 24 Stellen wachsen soll. 
Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und 
Verwaltungsebene auch weiterhin generell nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung zusammen, einen Bürokratieabbau 
herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang 
des Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene 
abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller 
als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der 
Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und finanziellen Situation.  
Die Haushaltsmittel, welche unter dem Kapitel "Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung" zur Verfügung gestellt werden sollen, 
werden  beschnitten. Damit korrespondiert ein weitestgehender Wegfall der durch die Abteilung V bisher zu erfüllenden Aufgaben. 
Soweit Aufgaben verbleiben, sind diese ggf. durch andere Abteilungen des SMJusDEG zu erledigen. Damit einher geht wiederum eine 
Reduzierung der bislang der Abteilung V zugewiesenen Planstellen auf "0".  
Der entsprechende Stellenplan (S. 267) entfällt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 256,6 1.564,2 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -1.947,4 +/- -2.005,7

TITEL 422 01 1.947,4 Reg. Entw. 2.005,7 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird. Dies gilt insbesondere für den damals 
auf den Weg gebrachten Aufbau der Abteilung V im SMJusDEG. Daran hat sich nichts geändert. Dies gilt erst recht, als das Plansoll von 
zuletzt 5 Stellen auf 9 Stellen wachsen soll. 
Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und 
Verwaltungsebene auch weiterhin generell nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung zusammen, einen Bürokratieabbau 
herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang 
des Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene 
abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller 
als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der 
Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und finanziellen Situation.  
Die Haushaltsmittel, welche unter dem Kapitel "Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung" zur Verfügung gestellt werden sollen, 
werden  beschnitten. Damit korrespondiert ein weitestgehender Wegfall der durch die Abteilung V bisher zu erfüllenden Aufgaben. 
Soweit Aufgaben verbleiben, sind diese ggf. durch andere Abteilungen des SMJusDEG zu erledigen. Damit einher geht wiederum eine 
Reduzierung der bislang der Abteilung V zugewiesenen Planstellen auf "0".  
Der entsprechende Stellenplan (S. 268) entfällt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 1.379,5 406,2 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -743,6 +/- -771,8

TITEL 428 01 743,6 Reg. Entw. 771,8 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzlich Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird. Dies gilt auch für den damals auf den 
Weg gebrachten Aufbau der Abteilung V im SMJusDEG und der Vergabe von Aufträgen bzw. Schaffung von Stellen in Projekten 
außerhalb der Abteilung. Daran hat sich nichts geändert. Dies gilt erst recht, als das Plansoll D von zuletzt 4 Stellen auf 6 Stellen 
wachsen soll. 
Zukünftig werden für derartige Projekte bzw. die damit verbundenen Projektstellen keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt. 
Der entsprechende Stellenplan (S. 268 f.) entfällt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 9,6 331,5 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -495,8 +/- -514,6

TITEL 428 10 495,8 Reg. Entw. 514,6 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, 
Demokratieentwicklung und politische Bildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion sieht aufgrund der beantragten weitgehenden Reduktion der Haushaltsmittel des Kapitels 15 keine 
Notwendigkeit, Mittel für Ausgaben nach diesem Titel zu bewilligen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 0 120 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -120 +/- -120

TITEL 526 04 120 Reg. Entw. 120 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung 
und Gleichstellung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der beantragten weitgehenden Reduktion der Haushaltsmittel des Kapitels 15 sind die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungen entsprechend zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 241 36,8 145 100 SOLL neu 100 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -503 +/- -356

TITEL 531 02 603 Reg. Entw. 456 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und 
Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Ausgaben werden als eine Art "Sammelansatztitel" für das gesamte Kapitel 15 zusammengefasst, um eine Zweckerweiterung 
bezüglich der Umsetzung von Förderungen des Freistaates Sachsen zu erreichen. Sie werden für Bewilligungsstellen zur Umsetzung 
von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von 
Aufträgen veranschlagt, die mit entsprechenden neuen Förderrichtlinien untersetzt sind. Als Bewilligungsstelle soll vorrangig die SAB 
fungieren.  
Die antragstellende Fraktion hat weitgehende Ausgabenkürzungen im Bereich des Kapitels 15 vorgeschlagen, welche dazu führen, dass 
weit weniger Projekte gefördert werden als geplant. Dies reduziert Kosten und Aufwand. Der Fördervollzug verbleibender Projekte kann 
durch das SMJusDEG selbst erfolgen, externer Bewilligungsstellen bedarf es dazu nicht.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 242 0 200 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -1.300 +/- -1.240

TITEL 547 04 1.300 Reg. Entw. 1.240 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Freistaat Sachsen hat eine politisch und finanziell schwierige Situation zu meistern. Dies bedeutet nicht nur für den Doppelhaushalt 
2023/2024, sondern auch für die folgenden Haushalte, dass alle Ausgaben auf den Prüfstand gehören. Dies gilt insbesondere für 
Projekte, deren unabweisliche Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. In Sachsen existiert bereits eine Vielzahl von Projekten, welche sich 
vergleichbaren Themen widmen und durch den Freistaat Sachsen in unterschiedlichster Weise finanziert werden. Darüber hinaus ist 
ersichtlich, dass das als „Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung antidemokratischer und 
menschenfeindlicher Tendenzen“ bezeichnete Institut  sich in seiner Forschungstätigkeit einseitig auf das Thema „Rechtsextremismus“ 
fokussiert und damit dem selbstgewählten Anspruch der Erforschung „antidemokratischer“ Tendenzen allenfalls teilweise gerecht wird.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 245 589,9 590 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -775 +/- -795

TITEL 685 01 775 Reg. Entw. 795 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Für Zuschüsse für das Institut waren 2021/2022 ähnlich hohe Mittel wie jetzt vorgesehen. Dies wird der angespannten finanziellen 
Situation öffentlicher aber auch privater Haushalte in keiner Weise gerecht. Zumal der wissenschaftliche Wert der Forschungsstelle und 
ein etwaiger gesellschaftspolitischer Nutzen nicht messbar sind. Daher ist dieser Haushaltstitel zu streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 246 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -580 +/- -795

TITEL 685 02 580 Reg. Entw. 730,4 

808



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteilugung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Absenkung der Zuführungen zum Generationenfonds auf "0" korrespondiert mit der geforderten Stellenminderung. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 247 95,5 606,8 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -628,4 +/- -647,3

TITEL 685 20 628,4 Reg. Entw. 647,3 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion schlägt vor, die Haushaltsmittel für die Titelgruppe 52 weitgehend zu streichen. Lediglich die Haushaltstitel 
06 15 681 52 (Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum) und 06 15 537 52 (Ausgaben für gesellschafts- und 
sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung) sind aufgrund des gesellschaftlichen Mehrwertes und 
als Anerkennung von Gründerleistungen unverändert zu belassen.Eine tolerante Haltung gegenüber anderen Lebensweisen ist zwar als 
ein erstrebenswertes gesellschaftliches Ziel anzusehen. Es bedarf jedoch keiner gesonderten finanziellen Förderung dieser Vorhaben. 
Die staatlich geförderte Umerziehung und die Förderung der Akzeptanz anderer Meinungen, Weltanschauungen und Lebensweisen ist 
auf Grund der freien Meinungsbildung eines jeden Einzelnen abzulehnen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 249 ff. 2.422,8 5.760 738,3 SOLL neu 715 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -5.398,7 +/- -5055

TITEL TG 52 6.137 Reg. Entw. 5.770 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie 
vor Menschenhandel 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die avisierte Erhöhung der Ausgaben wird notwendig, um insbesondere verstärkt sozialen und familiären Verwerfungen, die vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen zu erwarten sind, zu begegnen. Die Ausgaben nähern sich damit dem Soll 2022 an. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 253 f. 22,5 550,0 500 SOLL neu 450 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   140 +/- 125 

TITEL 547 53 360 Reg. Entw. 325 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die avisierte Erhöhung der Ausgaben wird notwendig, um insbesondere verstärkt sozialen und familiären Verwerfungen, die vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen zu erwarten sind, zu begegnen. Die Ausgaben gehen deshalb etwas über das Soll 
2022 hinaus. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 255 f. 93,7 657,9 678,5 SOLL neu 727,0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   138,5 +/- 187 

TITEL 893 53 540 Reg. Entw. 540 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Die Mittel für die 
einzelnen Titel der Titelgruppe 54 werden - soweit möglich und sachgerecht - auf das Niveau des Solls 2022 zurückgeführt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 256 f. 0 50 50 SOLL neu 50 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -74 +/- -78

TITEL 526 54 124 Reg. Entw. 128 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Eine 
Notwendigkeit, die Kosten auch für Beiräte und Kommissionen aus Haltshaltsmitteln zu decken, wird nicht gesehen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 257 5,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -7 +/- -7

TITEL 536 54 7 Reg. Entw. 7 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Titel werden Ausgaben für die Preise, Preisgelder, Dienstleistungen zur Durchführung der Preisvergabe und Wettbewerbe sowie 
Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des "Erfahrungs- und Beratungsnetzwerkes Bürgerbeteiligung" veranschlagt. 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Preisvergaben 
und begleitende wie auch sonstige Veranstaltungen sind in Ansehung dessen auf ein Minimum zu reduzieren. Dementsprechend werden 
jährlich Ausgaben in Höhe von 10 Ts. € veranschlagt.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 257 10,0 SOLL neu 10,0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -140 +/- -145

TITEL 537 54 150,0 Reg. Entw. 155,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Die Förderung 
kommunaler Maßnahmen ist in Ansehung dessen zu reduzieren. Dementsprechend werden jährlich Ausgaben in Höhe von 365 Ts. € 
veranschlagt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 258 19,3 450 365 SOLL neu 365 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -112,5 +/- -257,5

TITEL 685 54 477,5 Reg. Entw. 622,5 

812



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Die Förderung 
von Maßnahmen freier Träger ist in Ansehung dessen zu reduzieren. Dementsprechend werden jährlich Ausgaben in Höhe von 575 Ts. 
€ veranschlagt 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 258 f. 173,2 810 575 SOLL neu 575 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -255 +/- -255

TITEL 686 54 830 Reg. Entw. 830 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderprogramm Orte der Demokratie 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
In der Titelgruppe werden Ausgaben für den Aufbau von sogenannten öffentlichen Demokratieorten für Vereine, Verbände und andere 
zivilgesellschaftliche Akteure nach Maßgabe des Koalitionsvertrages auf der Grundlage der Gemeinsamen Richtlinie des SMS und des 
SMJusDEG (FRL Orte) veranschlagt. Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur 
Entlastung auf Grund der ausufernden Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend 
erfolgen. Jegliche freiwilligen Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Orte. 
Ein allseits akzeptierter und unverzichtbarer Mehrwert für die Gesellschaft ist nicht erkennbar. Die Ausgaben der Titelgruppe 56 sind 
deshalb zu streichen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 259 ff. 54,8 1300 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -2.650 +/- -2650

TITEL TG 56 2.650 Reg. Entw. 2.650 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu 
Justiz und Rechtsstaatlichkeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
In der neugeschaffenen Titelgruppe 57 werden insbesondere Ausgaben für demokratiebezogene Maßnahmen im Rahmen der 
Kulturhauptstadt Europas 2025 Chemnitz veranschlagt. Als Rechtsgrundlage soll eine Richtlinie des SMJusDEG zur Stärkung der 
kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (FRL KrimpolB) dienen. Gefördert werden sollen 
wissenschaftliche Einrichtungen für kriminolgische Forschung, Demokratieforschung und Demokratiedidaktik. Ergänzungen sollen 
Modellprojekte der politischen Bildung und solche mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit erfahren.  
Die Förderrichtlinie liegt noch nicht vor; der Zeitpunkt einer Veröffentlichung ist unbekannt. Der Inhalt der angekündigten FRL KrimpolB 
ist vage. Nicht ersichtlich ist, ob und inwieweit parallel zu bereits bestehenden Fördermöglichkeiten weitere Förderwege eröffnet werden 
sollen. Ein Mehrwert der Förderung bestehender oder zusätzlicher wissenschaftlicher Einrichtungen auf dem Gebiet der Kriminologie, 
Demokratiedidaktik und - forschung ist nicht erkennbar.Schließlich gebietet die aktuelle finanzielle Situation der öffentlichen Hand, der 
Unternehmen und Bürger besonders sparsam mit Haushaltsmitteln umzugehen. Dies gilt erst recht, wenn Steuermittel für neue 
Modellprojekte genutzt werden sollen. 
Die Ausgaben der Titelgruppe 57 sind deshalb zu streichen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 262 ff. 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -450 +/- -650

TITEL TG 57 450 Reg. Entw. 650 

Einbringer (Fraktion): Afd 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Regierungsentwurf wurde eine Planstelle A16 für die Leitung des Verbindungsbüros Breslau aufgenommen. Es ist nicht erkennbar, 
warum zusätzlich zur bereits dem VB Breslau zugewiesenen B3-Planstelle noch ein weiterer Ministerialratsposten geschaffen werden 
muss. Dementsprechend ist der Mittelansatz in Höhe der Pauschsätze von 98,6 Ts. € (2023) bzw. 101,5 Ts. € (2024) abzusenken und 
der Stellenplan (S. 287) entsprechend anzupassen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 275 111,1 323,5 316,6 SOLL neu 326 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   -98,6 +/- -101,5

TITEL 422 01 415,2 Reg. Entw. 427,5 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es erscheint zwar grundsätzlich richtig und angemessen, durch die Vergabe von Preisen gute Leistungen bei Wettbewerben zu 
honorieren und zu fördern. Allerdings ist die Vergabe kostspieliger Interrail-Tickets in Ansehung der aktuellen Haushaltslage hierfür 
unangemessen. Weder besteht ein konkreter Zusammenhang, noch lässt sich eine Finanzierung der Kosten aus Steuermitteln in 
Ansehung der wirtschaftlich schwierigen Lage vieler Bürger rechtfertigen. Daher soll der auf das Interrail-Programm entfallende Anteil 
gestrichen werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 276 f. 0,0 100,0 10.0 SOLL neu 10,0 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   -140 +/- -140

TITEL 537 55 150,0 Reg. Entw. 150,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an natürliche Personen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das Gesamtkonzept der "Europabildung" ist in seiner Grundkonzeption und Ausrichtung abzulehnen. Es besteht hierfür in dieser Form 
keine Notwendigkeit. Daher soll der gesammte Haushaltstitel mit den entsprechenden Zuschüssen gestrichen werden. Die Gelder 
können in der herkömmlichen Bildungsarbeit ohne europapolitische "Schlagseite" deutlich sinnvoller verwendet werden.. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 278 0,0 70,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   -300 +/- -300

TITEL 681 55 300,0 Reg. Entw. 300,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die erheblichen Mehrkosten in den Jahren 2023 und 2024 beruhen im wesentlichen auf 2 zusätzlichen geplanten Stellen in Chemnitz . 
Diese beiden Projektmittelstellen erscheinen jedoch nicht wirklich notwendig. Daher sollte auf diese verzichtet und die dafür eingeplanten 
Mittel eingespart werden. Dadurch könnten die Bundgets dieses Haushaltstitels mit 180 bzw. 185 Tausend Euro für die kommenden 
beiden Jahre relativ stabil im Vergleich zum Soll 2022 gehalten werden.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 300 f. 113,4 169,2 180,0 SOLL neu 185,0 

KAP 18 Seite Erg. Vorl.   -127 +/- -133,7

TITEL 428 10 307,0 Reg. Entw. 318,7 

816



817



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Strafvollzug in freier Form gehört zu den Vorzeigeprojekten innerhalb der sächsischen Justiz und befindet sich seit einigen Jahren 
mehr oder weniger in der Phase der Etablierung. Es bleibt festzustellen, dass es innerhalb der Justizvollzugsanstalten immer noch viele 
Vorbehalte gegenüber dieser Art des Strafvollzuges gibt. Deswegen scheint es notwendig mehr Bereitschaft zu wecken jugendliche 
Straftäter in freier Form unterzubringen. Es ist aus diesem Grund nicht gerechtfertigt hier eine Kürzung vorzunehmen.    

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 42 1.311,0 2.200,0 2.200,0 SOLL neu 2.200,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   120,6 +/- 100 

TITEL 684 08 2.079,4 Reg. Entw. 2.100,0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 102 4.238,1 4.460,0 4.910,0 SOLL neu 4.910,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 910,0 +/- 810,0 

TITEL 427 71 4.000,0 Reg. Entw. 4.100,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 

Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Eine Zunahme der Beratungs- und Betreuungsbedarfe, u. a. in der Suchtberatung, ist sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in 
den JVA zu beobachten. Aus diesem Grunde ist es nicht zu verantworten, dass für 2023/24 Haushaltsansätze vorgesehen sind, die unter 
dem Niveau von 2022 liegen. Außerdem ist es notwendig einzukalkulieren, dass Tariferhöhungen und Preissteigerungen auch für 
externe, in den JVA tätige Fachkräfte zu berücksichtigen sind. Der neue Haushaltsansatz für 2023/24 entspricht aus den genannten 
Gründen dem Ansatz von 2022 zzgl. einer 10%igen Erhöhung aufgrund von Tarif- und Preisänderungen. 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Verpflegung der Gefangenen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Verpflegungssatz für Gefangenen soll von 3,50 Euro auf 6 Euro erhöht werden. Dies entspricht einer Näherung an den 
durchschnittlichen Verpflegungssatz der sächsischen Krankenhäuser. Die Verpflegung darf kein zusätzliches Strafübel darstellen. Eine 
gute und gesunde Ernährung ist zudem ein Beitrag zur Gesundheitsförderung. Nicht zuletzt soll trotz der inflationsbedingten 
Preissteigerungen auch für Lebensmittel eine ausreichende und gesunde Ernährung gewährleistet werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 103 3.058,1 4.000,0 7.227,0 SOLL neu 7.227,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   2.727 +/- 2.727 

TITEL 514 71 4.500,0 Reg. Entw. 4.500,0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Vergütung der Gefangenen wird inflationsbedingt um 10 % erhöht. Dies ist vor dem Hintergrund der Erhöhung der Einkaufspreise der 
Anstaltskaufmänner unabdingbar. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 106 423,1 600,0 660,0 SOLL neu 660,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   60 +/- 60 

TITEL 681 71 600,0 Reg. Entw. 600,0 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Vergütung der Gefangenen wird inflationsbedingt um 10 % erhöht. Auch Gefangene sind von inflationsbedingten Preissteigerungen 
betroffen. So wurden u.a. die Einkaufspreise der Anstaltskaufmänner erhöht. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 116 763,8 850,0 775,5 SOLL neu 804,1 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   70,5 +/- 73,1 

TITEL 681 74 705,0 Reg. Entw. 731,0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Modellprojekt Beratungs- und Unterstützungsangebot für Geflüchtete und Asylsuchende im Justizvollzug 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Zum 1. Januar 2021 waren zirka ein Viertel der in den sächsischen JVA inhaftierten Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. Für 
diese Gruppe, insbesondere die der Geflüchteten, bedarf es kontinuierlicher und professioneller Beratungs- und 
Unterstützungsangebote. Die aufenthaltsrechtliche Sondersituation und die Inhaftierung stellen besondere Herausforderungen dar. Die 
bisherigen spezifischen Angebote, wie in Regis-Breitingen oder Leipzig, werden in der Regel ehrenamtlich betrieben. Mit dem 
Modellprojekt soll erprobt werden ob es perspektivisch ein hauptamtliches Angebot pro JVA/ JSA geben sollte. Die Gelder gehen an 
entsprechende freie Träger. 
Finanzierung: 1 VzÄ Beratung, Fahrt- und Übersetzungskosten 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 106 100,0 SOLL neu 100,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   100 +/- 100 

TITEL Neu: 683 71 Reg. Entw. 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
A) Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Erläuterung 
veranschlagt sind: 
1. Förderung des Europagedankens (2023 T€)120,0  (2024 T€) 120,0
2. Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit (2023 T€) 90,0 (2024 T€) 90,0
3. Förderung der sächsischen EDICs (2023 T€) 175,0 (2024 T€) 175,0
4. Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers (2023 T€) 25,0 (2024 T€) 25,0
5. Veranstaltungen mit Partnerregionen (2023 T€) 80,0 (2024 T€) 80,0 Summe (2023 T€)
Summe: (2023 T€) 490,0 (2024 T€) 490,0

B) Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Erläuterung 
veranschlagt sind: 
1. Förderung des Europagedankens (2023 T€)120,0  (2024 T€) 120,0
2. Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit (2023 T€) 90,0 (2024 T€) 90,0
3. Förderung der sächsischen EDICs (2023 T€) 175,0 (2024 T€) 175,0
4. Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers (2023 T€) 25,0 (2024 T€) 25,0
5. Veranstaltungen mit Partnerregionen (2023 T€) 80,0 (2024 T€) 80,0 Summe (2023 T€)
Neu: 6. Kostenübernahme einer Koordinierungstelle Euroregionen (2023 T€) 60,0 (2024T€) 60,0

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 278 172,4 460,0 720,0 SOLL neu 720,0 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   230 +/- 230 

TITEL 686 55 490,0 Reg. Entw. 490,0 

Neu: 7. Einrichtung einer Koordinierungstelle Europabildung im Rahmen der "Arbeitsgruppe Europabildung" der Jungen Föderalisten 
Sachsen (2023 T€) 60,0 (2024 T€) 60,0 Summe (2023 T€) 
Neu: 8. Europäische Feriencamps zwischen Sachsen-Tschechien und Sachsen-Polen (2023 T€) 50,0 (2024T€) 50,0 
Neu Summe: (2023 T€) 720,0 (2024 T€) 720,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes 

Euroregionen sind Zusammenschlüsse von Kreisen und Kommunen an den Binnen- und Außengrenzen der EU mit dem Ziel, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern. Diese werden jedoch bisher nicht von der Staatsregierung gefördert. Mit den 
zusätzlichen Geldern unter "Erläuerung 6." soll eine Koordinierungstelle (60,0T €) eingerichtet werden, welche die Koordination und 
Kommunikation zwischen den Euroregionen Neisse, Elbe/Labe, Erzgebirge e.V. und EUREGIO EGRENSIS und der Staatsregierung 
vertiefen soll. Diese Gelder sollen einer der Euroregionen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Staatsregieung hat ein Konzept Europabildung für den Freistaat Sachsen in Auftrag gegeben. Die wichtigsten Träger der 
Europabildung in Sachsen sind jedoch weiterhin Vereine, welche sich gerade selbstständig in einem Arbeitskreis unter der 
Schirmherrschaft der Jungen Föderalisten Sachsens koordinieren. Zur Verbesserung des Wissentransfers zwischen den Vereinen, als 
auch zwischen den Vereinen und der Staatsregierung soll deswegen unter "Erläuterung 7." eine Koordinationsstelle bei den Jungen 
Föderalisten Sachsen eingerichtet und finanziert werden. Diese Stelle wird langfristig durch die Vermeidung gedoppelter und einer 
Bereitstellung gezielter Bildungsangebote zu einer effizienten Abdeckung des Sachgebietes führen.  

Die Staatsregierung soll ein Grenzübergreifendes Feriencamp "Erläuterung 8." zwischen Sachsen und den anliegenden polnischen und 
tschechischen Regionen mit 50,0T € für die Jahre 2023 und 2024 finanzieren. Hierbei kann auf bestehende Vereinsstrukturen 
zurückgegriffen werden. Besondere Berücksichtung sollen sächsische Kinder und Jugendliche erhalten, die aus finanziellen Gründen 
nicht an Feriencamps teilnehmen können, und deswegen niedrigere Chancen haben, Europa zu erleben. 
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EINZELPLAN 06 – Abstimmungsliste HFA 

Kapitel 06 01 Ministerium 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

16 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
16 428 01 AfD 02 6 : 13 : 0 
20 685 20 AfD 03 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 06 01 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

30 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 13: 0 : 6 
35 526 04 AfD 04 6 : 13 : 0 
38 547 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 13 : 6 : 0 
41 684 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 13 : 6 : 0 

41 684 07 AfD 05 6 : 13 : 0 
41 684 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 0 : 6 

42 684 08 AfD 06 6 : 13 : 0 
42 684 08 DIE LINKE 01 2 : 17 :0 

Abstimmung über Kapitel 06 02 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 8 : 0 

Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

61 422 01 AfD 07 6 : 13 : 0 
71 685 20 AfD 08 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 06 04 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Anlage 03 - EP 06
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Kapitel 06 05 Justizvollzug 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

92 422 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 19 : 0 : 0 
102 427 71 DIE LINKE 02 8 : 11 : 0 
103 428 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 19 : 0 : 0 
103 514 71 DIE LINKE 03 2 : 17 : 0 
106 681 71 DIE LINKE 04 2 : 17 : 0 

108 428 72 AfD 09 6 : 13 : 0 
108 428 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 13 : 6 : 0 

109 526 72 AfD 10 6 : 13 : 0 
116 681 74 DIE LINKE 05 2 : 17 : 0 
Neu Neu 

683 71 
DIE LINKE 06 2 : 17 : 0 

Abstimmung über Kapitel 06 05 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 8 : 0 

Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates 
Sachsen 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 07 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8 

Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 08 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 09 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 06 10 Sozialgerichte 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 10 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 
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Kapitel 06 11 Finanzgericht 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 11 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 12 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der 
sächsischen Justiz 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 13 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 06 14 Staatsanwaltschaften 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

223 422 01 AfD 11 6 : 13 : 0 
227 685 20 AfD 12 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 06 14 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

239 422 01 AfD 13 6 : 13 : 0 

239 428 01 AfD 14 6 : 13 : 0 
239 428 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 13 : 6 : 0 

239 428 10 AfD 15 6 : 13 : 0 
239 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 13 : 6 : 0 

239 526 04 AfD 16 6 : 13 : 0 
241 531 02 AfD 17 6 : 13 : 0 
242 547 04 AfD 18 6 : 13 : 0 
245 684 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 19 : 0 : 0 
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245 685 01 AfD 19 6 : 13 : 0 
245 685 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 13 : 6 : 0 

246 685 02 AfD 20 6 : 13 : 0 
246 685 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 13 : 6 : 0 

247 685 20 AfD 21 6 : 13 : 0 
247 686 04 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 13 : 6 : 0 
248 686 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 19 : 0 : 0 
249 TG 52 AfD 22 6 : 13 : 0 
252 684 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 13 : 6 : 0 
253 547 53 AfD 23 6 : 13 : 0 
255 684 53 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 13 : 6 : 0 
255 893 53 AfD 24 6 : 13 : 0 
256 526 54 AfD 25 6 : 13 : 0 
257 536 54 AfD 26 6 : 13 : 0 
257 537 54 AfD 27 6 : 13 : 0 

258 685 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 13 : 6 : 0 
258 685 54 AfD 28 6 : 13 : 0 

258 686 54 AfD 29 6 : 13 : 0 
259 TG 56 AfD 30 6 : 13 : 0 
262 TG 57 AfD 31 6 : 13 : 0 
262 TG 57 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 19 : 0 : 0 
Neu Neu 

TG 58 
CDU/B’GRÜNE/SPD 19 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
684 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 20 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
685 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 21 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
686 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 22 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
893 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 23 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
894 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 24 19 : 0 : 0 

Abstimmung über Kapitel 06 15 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 13 : 6 : 0 
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Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische 
Beziehungen  

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

275 422 01 AfD 32 6 : 13 : 0 

276 537 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 13 : 6 : 0 
276 537 55 AfD 33 6 : 13 : 0 

277 539 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 13 : 6 : 0 

278 681 55 AfD 34 6 : 13 : 0 
278 681 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 13 : 6 : 0 

278 686 55 DIE LINKE 07 2 : 17 : 0 
278 686 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
685 01 

CDU/B’GRÜNE/SPD 29 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
TG 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 30 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
428 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 31 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
511 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 32 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
527 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 33 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
529 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 34 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
531 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 35 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
536 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 36 19 : 0 : 0 

Neu Neu 
546 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 37 19 : 0 : 0 

Abstimmung über Kapitel 06 16 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 10 : 8 : 1 
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Kapitel 06 17 Stellenpool Europa 

Keine Änderungsanträge. 

Abstimmung über Kapitel 06 17 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

300 428 10 AfD 35 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 06 18 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 06 mit Stellenplänen, 
sonstigen Anlagen sowie allen beschlossenen Änderungen 
(in geänderter Fassung) 

Abstimmungsergebnis: 10 : 8 : 1 
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Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses zum 
Einzelplan 07 – Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und  

Verkehr 
 
Berichterstatter: Nico Brünler, MdL 
 
 
Der Einzelplan 07 stand auf der Tagesordnung der 55. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 5. Dezember 2022 und war zudem Beratungsgegenstand der 
Bereinigungssitzung am 7. Dezember 2022. 
 
Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses lagen zur Beratung des Ein-
zelplanes 07 die Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
vom 28. November 2022 sowie Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, 
BÜNDNISGRÜNE und SPD, der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE vor. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Aus-
schusses darauf, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und Titeln die jeweils dazu-
gehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen einschließen, falls 
nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung 
verlangt werde. Die Abstimmungen sollen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern dies 
nicht anders beantragt werde. 
 
Der Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr brachte den Einzelplan 07 ein. 
Als besondere aktuelle Herausforderungen stellte er die Bewältigung der Krise und 
das kluge Investieren in die Transformation heraus, damit Wirtschaft und Arbeit auch 
in den nächsten Jahren florieren könnten. Es gelte, die Wandlung der Arbeit zu gestal-
ten und sich auf das Thema Zuwanderung vorzubereiten. Die Klimaziele müssten mit 
einer erfolgreichen Gestaltung der Energie- und Wärmewende sowie der Mobilitäts-
wende erreicht werden. Der Haushaltsentwurf sichere den Straßenbau ab und lege 
einen Grundstein für die neuen Herausforderungen vom Radverkehr bis hin zum 
ÖPNV. Mit einer hohen Investitionsquote solle ein Zeichen und mit dem Haushaltsent-
wurf eine gute Grundlage für die Zukunft gesetzt werden. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses verzichteten auf eine generelle Aussprache zum Ein-
zelplan 07 und gingen gleich zur Beratung der Änderungsanträge der Fraktionen über. 
 
Die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen brachten ihre Änderungsanträge unter 
Bezugnahme auf die schriftlichen Begründungen ein. 
 
Im Rahmen der Einbringung der Änderungsanträge wurden die unterschiedlichen An-
sätze der Fraktionen dargestellt. Dabei bezogen sich die Vertreter der Fraktionen auf 
die im Fachausschuss geführten Debatten und verzichteten oftmals weitestgehend auf 
eine weitere Aussprache nach der Einbringung der Änderungsanträge. 
 
Kapitel 07 01 – Ministerium 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion sprach sich gegen einen Aufwuchs von Beamten-
stellen aus, weil die Aufblähung des Verwaltungsapparats langfristig Haushaltsmittel 
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binde und Investitionen blockiere. Auch die Fraktion DIE LINKE beantragte eine Mit-
telkürzung, jedoch nur in Bezug auf die Stellen für welche das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr keine Begründung habe geben können. Ein Abgeordneter 
der SPD-Fraktion erklärte, dass die Stellen teilweise für die Arbeitsschutzgesetze und 
die Arbeitsmarktüberwachung gebraucht würden und das sieben bisherige Stellen in 
andere Häuser umgesetzt worden seien. 
 
Bezüglich der Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten erklärte 
ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass zuletzt aufgrund der Pandemie 
ein nicht wieder zu erwartender Minderbedarf entstanden sei und dass die Ansätze für 
das Jahr 2023 erhöht werden sollen. 
 
Kapitel 07 03 – Allgemeine Wirtschaftsförderung 
 
Die Fraktion DIE LINKE brachte mehrere Änderungsanträge zum Schienenverkehrs-
zentrum Lausitz ein mit dem Ziel, dass der Freistaat Sachsen selbst Investor für den 
Schienentestring werde. 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion sprach sich gegen die Förderung von Lastenfahr-
rädern aus, die Fraktion DIE LINKE forderte eine breitere Aufstellung des Förderpro-
gramms. Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD beabsichtig-
ten, das Förderprogramm auf dem bisherigen Niveau zu halten. 
 
Ein zinsloses Darlehen zur Förderung des Ausbaus von Agri-Photovoltaik-Anlagen 
wurde von der Fraktion DIE LINKE beantragt, woraufhin ein Vertreter der Koalitions-
fraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD auf den Titel 892 51 im Einzelplan 09 
verwies. 
 
Kapitel 07 04 – Verkehr 
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD beantragten vorsorg-
lich zur Erhöhung der Regionalisierungsmittel die Titel-/Vermerkstruktur anzupassen. 
Gemäß den Ausführungen des Staatsministers für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
handle es sich um Leertitel, die Beträge müssten erst noch vom Bundestag festgesetzt 
werden. Als Einstiegsvolumen habe man sich darauf verständigt, 3 Milliarden Euro an-
zunehmen, welche hälftig vom Bund und den Ländern finanziert werden sollen. Erst 
nach zwei Jahren würde sich entscheiden, inwieweit die Grundannahme belastbar sei. 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion stellte einen Änderungsantrag zur inflationsgerech-
ten Anpassung der Zuwendungen für die Anschaffung von Bussen und zur Änderung 
der Richtlinie-ÖPNV in Bezug auf die maximalen Förderbeträge und -sätze für Busse 
vor. Der Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr führte auf Nachfrage aus, 
dass aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nur alternative Antriebstechnologien geför-
dert werden können. Der Umstieg der Flotten sei gesetzlich vorgeschrieben. 
 
Für die Reaktivierung der Strecken Holzhau – Moldava und Eilenburg – Lutherstadt 
Wittenberg plante die AfD-Fraktion einen Mehrbedarf ein. Die Koalitionsfraktionen von 
CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD hielten es für sinnvoller, auf Grundlage des Basis-
gutachtens erst einmal Potentialanalysen zu erstellen. 
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Kapitel 07 07 – Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion plädierte dafür, den Meisterbonus auf 2.500 Euro 
zu erhöhen, was den Aussagen des Ministerpräsidenten, des Staatsministers für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr und dem Koalitionsvertrag entsprechen würde. Ein Abge-
ordneter der SPD-Fraktion erwiderte, dass im Koalitionsvertrag eine Erhöhung des 
Meisterbonus vereinbart sei und verwies auf die im Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen geplante Verdopplung des Meisterbonus. Dem Argument, dass nur der Vor-
schlag der Koalition gegenfinanziert sei, widersprach ein Abgeordneter der AfD-Frak-
tion. 
 
Die Fraktion DIE LINKE beantragte, ein neues Kapitel „Sächsische Kompetenzstelle 
für nachhaltige Beschaffung“ einzuführen, welches personell untersetzt sei und deut-
lich weitergehe als der Ansatz der Koalitionsfraktionen im Kapitel 07 01. Ein Abgeord-
neter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE erklärte, dass dem Vorschlag aus formalrechtli-
chen Gründen nicht gefolgt werde, weil der Auftrag an Dritte vergeben werden müsse. 
 
Mit Verweis auf die im Fachausschuss geführten Debatten zu den Änderungsanträgen 
verzichteten die Ausschussmitglieder auf eine Aussprache zu den weiteren Ände-
rungsanträgen im Haushalts- und Finanzausschuss. 
 
Die vom Haushalts- und Finanzausschuss angenommenen Änderungsanträge sind in 
der Anlage 1 dargestellt. Die nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in der An-
lage 2 enthalten. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Änderungsanträgen 
sind der beigefügten Anlage 3 zu entnehmen. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 07 empfahl der Haushalts- und Finanzaus-
schuss mit 11 : 2 : 6 Stimmen dem Sächsischen Landtag die Annahme des durch 
seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
Bereinigungssitzung 
 
Die Koalitionsfraktionen reichten vor der Bereinigungssitzung die Änderungsanträge 
CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 01 NEU und CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 22 NEU, je-
weils zum Einzelplan 07, ein. Sie legten außerdem drei neue Änderungsanträge zum 
Einzelplan 07 Kapitel 06 vor. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion erklärte, dass beim Änderungsantrag 
CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 01 NEU die Ausführungen zum Trainerkurs, welche ver-
rutscht waren, an die richtige Stelle gesetzt worden seien. Der Änderungsantrag 
CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 22 NEU enthalte die Klarstellung, dass sich der De-
ckungsvermerk nur auf den Anteil an Landesmitteln beim Titel 07 04/633 01 beziehe. 
Die Bundesmittel, welche mittlerweile auch in dem Titel geführt würden, könnten auf-
grund ihrer Zweckgebundenheit nicht deckungsfähig sein. 
 
Der Antrag zum Titel 331 06 ändere den Vermerk. Der Titel 784 77 sei mit dem Ti-
tel 07 06/784 77 zusammengefasst worden, weshalb der Vermerk angepasst werden 
müsse. Die Anträge zum Titel 883 19 und zur TG 77 betreffen wieder die Klarstellung, 
dass sich die Deckungsmittel nur auf die Landesmittel beziehen. 
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Auf eine Aussprache wurde verzichtet. 
 
Der Vorsitzende teilte vor dem Beginn der Abstimmungen verfahrenserläuternd mit, 
dass die betroffenen Kapitel noch einmal geöffnet und die Schlussabstimmungen wie-
derholt werden müssen. 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 01 NEU 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über das geänderte Kapitel 07 01 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 22 NEU 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über das geänderte Kapitel 07 01 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag zum Titel 331 06 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag zum Titel 883 19 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag zur TG 77 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über das geänderte Kapitel 07 06 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 
 
 
In der anschließenden Gesamtabstimmung zum Einzelplan 07 empfahl der Haus-
halts- und Finanzausschuss mit 10 : 2 : 6 Stimmen dem Sächsischen Landtag die An-
nahme des durch seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
 
 
gez. Nico Brünler, MdL 
Berichterstatter Anlagen 
 Änderungsanträge 
 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 18 11.079,2 T€ 17.922,7 T€ 18.653,6 T€ SOLL neu 19.207,7 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - -600,0 T€ +/- -617,7 T€

TITEL 422 01 19.253,6 T€ Reg. Entw. 19.825,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Änderung Stellenplan zu 422 01/ Seite 35

A) Stellenplan (alt):

Amtsbezeichnung     BesGr. LG    Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

__________________________________________________________________________________

[...]

Ministerialrat A 16 L2 18 18 18

Direktor A 15 L2 65 76 76

Oberrat A 14 L2 39 41 41

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Rat                 A 13   L2         24               28               28

[...]

__________________________________________________________________________________

Summe                                203              222              222

B) Stellenplan (neu)

Amtsbezeichnung     BesGr. LG    Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

__________________________________________________________________________________

[...]

Ministerialrat A 16   L2 18 16 16

Direktor A 15   L2 65 74 74

Oberrat A 14   L2 39 39 39

Rat A 13   L2 24 27 27

[...]

__________________________________________________________________________________

Summe                                203              215              215

Umsetzung/Umwandlung

Abgänge*:

Veränderungen in 2023

BesGr. Abgänge     Bemerkungen

A16  L2 1 nach 08 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A16  L2 1 nach 08 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen -

Landestierschutzbeauftragte bzw. -beauftragter

A15  L2 1 nach 08 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen;

Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs

Anlage 1 - EP 07
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A15  L2          1       nach 12 07/685 09; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A14  L2          1       nach 03 11/428 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A14  L2          1       nach 03 15/428 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A13  L2          1       nach 12 07/685 09; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

                         Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs

(* Es wurden nur die Besoldungsgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Umsetzung/Umwandlung von 7 Stellen im Kapitel 07 01 mit folgenden Wertigkeiten: 2 x A 16, 2 x A 15, 2 x A 14,

1 x A 13. Die entsprechende Anpassung der Zuführungen an den Generationenfonds erfolgt in einem separaten

Antrag.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 21 698,1 T€ 1.449,6 T€ 1.680,0 T€ SOLL neu 1.600,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 80,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 02 1.600,0 T€ Reg. Entw. 1.600,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen

Vermerk:

A) Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

B) Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im

wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur

Verfügung steht. Erfasst werden auch Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.

Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von

CDU/B'GRÜNE/SPD 02
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Prognosen und Daten zur Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und

grenzüberschreitende Aktivitäten.

B) Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im

wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur

Verfügung steht, wie die Beauftragung eines Gutachtens zur strategischen Ausrichtung der

Wirtschaftsförderprogramme an Kriterien der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Erfasst werden auch

Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.

Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von

Prognosen und Daten zur Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und

grenzüberschreitende Aktivitäten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt.

Begründung:

Die Koalitionspartner folgen dem Grundsatz, dass öffentlichen Gelder eine Steuerungswirkung entfalten. Der

Wirtschaftsstandort Sachsen ist bei der Transformation zur nachhaltigen Wirtschaft zu begleiten, um

wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Zuwendungsgeber hat die öffentliche Hand entsprechende Anreize zu setzen, um

die Transformation der sächsischen Wirtschaft hin zur Treibhausgasneutralen, kreislauffähigen und

ressourcenschonenden wie auch sozial integrativen und sozial gerechten Wirtschaft zu begünstigen.

Entsprechend Landtagsbeschluss sind die Wirtschaftsförderrichtlinien, die der Freistaat verantwortet, sei es

mit landes- bundes- oder europäischen Mitteln, diesbezüglich einer strategischen Überarbeitung zu unterziehen.

Diese hat die fallspezifische Ausgestaltung von Anreizen zur Förderung von sozialer und ökologischer

Nachhaltigkeit zum Ziel.

Aufgrund der breiten Förderlandschaft des Freistaates ist zu diesem Zweck ein externes Gutachten zu

beauftragen. Das Gutachten soll alle Förderrichtlinien der Wirtschaftsförderung des Freistaates

berücksichtigen.

Anhand einer Auswertung bereits existierender Förderprogramme in Sachsen sowie in anderen Bundesländern, auf

Bundes- wie europäischer Ebene, sind geeignete Fördermechanismen herauszuarbeiten. Es sind, entsprechend

Fördergegenstand, ökologische und soziale Kriterien zur Umsetzung vorzuschlagen.

Zur Sicherstellung der Umsetzung ist die Übertragbarkeit der Mittel zu gewähren.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 25 4.535,7 T€ 5.627,4 T€ 5.557,5 T€ SOLL neu 5.724,3 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - -240,0 T€ +/- -247,1 T€

TITEL 685 20 5.797,5 T€ Reg. Entw. 5.971,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung: Aufgrund der Umsetzung/Umwandlung von 7 Stellen im Kapitel 07 01 erfolgt als notwendige

Folgeänderung eine Reduzierung der Zuführungen an den Generationenfonds.

CDU/B'GRÜNE/SPD 03

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 150,0 T€ SOLL neu 300,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 150,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 547 04 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Ausgaben für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien

in Vergabeverfahren

Erläuterungen:

B) Es sind Ausgaben für Sach- und Personalkosten für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung

von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren veranschlagt. Die Beratungsstrukturen sollen

Vergabestellen der Kommunen und des Landes zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit informieren,

Informationsmaterialien erarbeiten und beraten. Dazu gehört insbesondere: Informationen zum Themenkomplex

soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung sammeln und bereitstellen, allgemeine Hinweise zu

den Themen soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erarbeiten, Leitfäden zu den Themen

soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erstellen, best-practice-Beispiele zu den Themen

sammeln und zur Verfügung stellen sowie entsprechende Schulungen durchführen.

CDU/B'GRÜNE/SPD 04
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.200,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt.

Die Mittel sind vorgesehen für Sach- und Personalkosten für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur

Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 59 2.843,0 T€ 4.922,3 T€ 5.222,3 T€ SOLL neu 5.222,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 532 03 4.922,3 T€ Reg. Entw. 4.922,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 1.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 500,0 T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 05
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2026 bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.000,0 T€ 1.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.000,0 T€ 500,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt.

Aufgrund der Aufgabenerweiterung und Bedeutungszuwachs in der Netzwerkarbeit von Startups und Gründern ist

beim Unternehmen futureSAX eine Erhöhung des Budgets notwendig.

Der aktuelle Geschäftsbesorgungsvertrag des Freistaates mit der futureSAX GmbH läuft bis zum 31.12.2023.

Vor Ablauf besteht die Möglichkeit zur Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre. Für eine

Vertragsverlängerung von futureSAX bedarf es zwingend einer Aufstockung der VE, weil der Vertrag eine

Verlängerungsmöglichkeit um lediglich ein Jahr nicht vorsieht.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 70 690,8 T€ 1.076,1 T€ 1.300,0 T€ SOLL neu 1.300,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 686 11 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 925,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 625,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€
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2026 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 200,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.650,0 T€ 1.150,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 700,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 550,0 T€ 500,0 T€

2026 bis zu 400,0 T€ 450,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 200,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt.

Zusätzliche Kassenmittel sind eingestellt zur Weiterführung Pop-Preis sowie Music-Hub-Mitteldeutschland sowie

Beratung für Solo-Selbstständige im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft

Für die über den Titel finanzierten Projekte sind zusätzliche VE für überjährige Bindungen und zur

längerfristigen Sicherung von Fachpersonal der Arbeit von KREATIVES SACHSEN erforderlich.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 71 0,0 T€ 3.944,3 T€ 3.944,3 T€ SOLL neu 3.944,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 13 3.944,3 T€ Reg. Entw. 3.944,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung

Erläuterungen:

A) Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales

Ökosystem/digitale Transformation und die Vergabe von Digitalpreisen.

B) Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales

Ökosystem/digitale Transformation und die Vergabe von Digitalpreisen zur Förderung der Digitalisierung in den

Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft und zur Förderung der Entwicklung und Anwendung von Open Source.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Begründung:

Die Kategorie Open Source ist explizit beizubehalten. Der sächsische Digitalpreis ist der adäquate Weg um

Innovationen sächsischer Unternehmen im Bereich Open Source anzureizen. Die Förderung von Open Source

Expertise trägt zur Steigerung der digitalen Souveränität des Freistaats bei.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 73 112,7 T€ 500,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 455,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 883 02 45,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Um weiterhin den Zuschlag bei der Austragung des WM-Grandprix zu erhalten, sind jährlich die

Sicherheitsstandards zu beachten und entsprechend baulich anzupassen.

Deckung erfolgt in Höhe von 205 T€ in 2023 und 250 T€ in 2024 aus 0706/783 75 sowie aus dem Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 73 11.021,0 T€ 0,0 T€ 70.000,0 T€ SOLL neu 92.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 884 02 70.000,0 T€ Reg. Entw. 90.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den “Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Zuführung in Höhe von 2,0 Mio. EUR in 2024 zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Unterstützung

der Digitalisierung im Freistaat Sachsen gemäß § 2 Absatz 3 des „Gesetzes über die Errichtung eines

Sondervermögens „Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“. Auf den geänderten Wirtschaftsplan als

Anlage zum Epl. 07 wird verwiesen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 78 - - - SOLL neu 0,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -1.000,0 T€

TITEL 892 10 - Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt:

Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur

B) Titel löschen

A) Vermerk alt:

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit

gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der

Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die

Gesamtsumme unverändert bleibt.
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B) Vermerk neu:

Vermerk löschen

A) Erläuterungen alt:

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur

der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der

Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.

B) Erläuterungen neu:

Erläuterungen löschen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 100.000,0 T€ 100.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2026 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2027 ff. bis zu 59.000,0 T€ 60.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Änderung der Gruppierung. Der derzeit im RegE enthaltene Titel enthält eine falsche

Gruppierung bezüglich des voraussichtlichen Empfängerkreises der Förderung.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 79 8.185,9 T€ 11.727,2 T€ 23.977,2 T€ SOLL neu 23.977,2 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 12.250,0 T€ +/- 12.250,0 T€

TITEL 893 07 11.727,2 T€ Reg. Entw. 11.727,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Das bestehende Förderprogramm ist, insbesondere zur Überwindung des Strukturwandels und der Folgen der

Corona-Pandemie, für Investitionen der Unternehmen im ländlichen Raum zu erhöhen und zu verstetigen. Hierzu

gehören u.a. die Branchen des Einzelhandels und des Tourismus. Die zusätzlichen Finanzmittel erhöhen die

Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Es ist die Fortführung eines erfolgreichen Investitionsprogramms.

Deckung aus dem Gesamthaushalt

CDU/B'GRÜNE/SPD 11

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 305,5 T€ 700,0 T€ 700,0 T€ SOLL neu 700,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 90,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 893 55 610,0 T€ Reg. Entw. 600,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Die sächsische Lastenfahrrad-Förderung stößt auf eine kontinuierlich hohe Nachfrage

insbesondere bei kleinen Unternehmen und Vereinen. Deshalb sollte eine Verstetigung des Fördervolumens

angestrebt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 891 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur

B) Vermerk neu:

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit

gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der

Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die

Gesamtsumme unverändert bleibt.

B) Erläuterungen neu:

CDU/B'GRÜNE/SPD 13

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur

der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der

Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 100.000,0 T€ 100.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2026 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2027 ff. bis zu 59.000,0 T€ 60.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Neuer Titel zur kostenneutralen Änderung der Gruppierung. Der derzeit im RegE enthaltene Titel 0703/892 10

enthält die falsche Gruppierung bezüglich des voraussichtlichen Empfängerkreises der Förderung

(private Unternehmen).

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur

der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben zum Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur

im Dresdner Norden. Sofern Unternehmen, die derartige Infrastrukturen errichten und ausbauen, begünstigt sein

sollen, sind dies in der Regel keine privaten Unternehmen im Sinne der VwV. Von daher ist eine Änderung der
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Gruppierung und damit die Erfassung eines neuen Titels sinnvoll und notwendig.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 98 539.056,3 T€ 537.918,4 T€ 544.587,0 T€ SOLL neu 543.490,8 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 231 22 544.587,0 T€ Reg. Entw. 543.490,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz

A) Vermerk alt:

Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.

B) Vermerk neu:

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 12.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur zur Umsetzung MPK Beschluss Nr. 4 vom 2. November 2022.

Erhöhung der Regionalisierungsmittel ab 2023 sollen an die Verbände zur Kompensation der dort gestiegenen

Kosten verausgabt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 99 63.196,0 T€ 66.614,3 T€ 71.588,4 T€ SOLL neu 74.766,2 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 331 05 71.588,4 T€ Reg. Entw. 74.766,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz

A) Vermerk alt:

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01, 07 04/919 01.

B) Vermerk neu:

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01, 07 04/891 17.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur zur Umsetzung MPK Beschluss Nr. 4 vom 2. November 2022. Erhöhung der

Regionalisierungsmittel ab 2023 sollen an die Verbände zur Kompensation der dort gestiegenen Kosten

verausgabt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 104 64.504,7 T€ 66.806,2 T€ 68.379,3 T€ SOLL neu 69.232,9 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 43.757,7 T€ +/- 43.387,1 T€

TITEL 633 01 24.621,6 T€ Reg. Entw. 25.845,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden

Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG (Anteil Landesmittel)

A) Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden

Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG

A) Vermerk alt

07 04/633 01, 07 04/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 04/633 01, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk neu
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07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

A) Erläuterungen alt

Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung,

erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen

mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden

Mindereinnahmen.

B) Erläuterungen neu

Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung,

erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen

mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden

Mindereinnahmen.

Von den Ausgaben werden im Jahr 2023 und 2024 jeweils 43.387,1 T€ aus Regionalisierungsmitteln finanziert.

Im Jahr 2023 werden 24.992,2 T€ und im Jahr 2024 25.845,8 T€ aus Landesmitteln finanziert.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 04/633 01 und 07 04/633 02 im Titel 07 04/633 01 zur

Vereinfachung des Haushaltsvollzugs sowie Ausgleich für Absenkung des Grundbetrags in 2023.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 104 - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - -43.387,1 T€ +/- -43.387,1 T€

TITEL 633 02 43.387,1 T€ Reg. Entw. 43.387,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen

entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG

(Anteil Regionalisierungsmittel)

B) keine Ausbringung des Titels

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 04/633 01 und 07 04/633 02 im Titel 07 04/633 01

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 104 31.801,6 T€ 50.000,0 T€ 50.000,0 T€ SOLL neu 50.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 06 50.000,0 T€ Reg. Entw. 50.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für das Bildungsticket

Erläuterungen:

A) Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im

Freistaat Sachsen.

B) Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im

Freistaat Sachsen sowie im ÖPNVFinAusG näher bestimmte Freiwilligendienstleistende.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Angebot an Freiwilligendienstleistende, das Bildungsticket zu nutzen. Es erfolgt eine diesbezügliche
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 105 488.323,8 T€ 494.499,6 T€ 508.782,6 T€ SOLL neu 515.791,3 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 637 05 508.782,6 T€ Reg. Entw. 515.791,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz

A) Vermerk alt:

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk neu:

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

CDU/B'GRÜNE/SPD 19

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur für die zusätzlichen Regionalisierungsmittel des Bundes laut MPK-

Beschluss vom 2. November 2022 (Titel 07 04/637 12 und 07 04/891 17) sollen in den Deckungskreis der

Regionalisierungsmittel aufgenommen werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 107 - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 637 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets

A) Vermerk alt:

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk neu:

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 06.
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Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 23.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur für die zusätzlichen Regionalisierungsmittel des Bundes laut MPK-

Beschluss vom 2. November 2022 (Titel 07 04/637 12 und 07 04/891 17) sollen in den Deckungskreis der

Regionalisierungsmittel aufgenommen werden. Ergänzung Kopplungsvermerk bei 07 04/231 23 für möglichen

Länderausgleich.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 108 33.425,3 T€ 66.614,3 T€ 71.588,4 T€ SOLL neu 74.766,2 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 891 01 71.588,4 T€ Reg. Entw. 74.766,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz

A) Vermerk alt:

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

B) Vermerk neu:

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 07 04/331 05.
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Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur für die zusätzlichen Regionalisierungsmittel laut MPK Beschluss vom

2. November 2022 (Titel 07 04/637 12 und 07 04/891 17) sollen in den Deckungskreis der

Regionalisierungsmittel aufgenommen werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 110 39.368,9 T€ 35.018,1 T€ 36.983,9 T€ SOLL neu 54.985,4 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 3.000,0 T€

TITEL 891 07 34.983,9 T€ Reg. Entw. 51.985,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Erhöhung des Mittelansatzes zur Förderung zusätzlicher sauberer und emissionsfreier Omnibusse im

Rahmen des ÖPNV-Landesinvestitionsprogramms (LIP).
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 112 - - 2.100,0 T€ SOLL neu 4.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 891 14 1.500,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - Chemnitz

A) Vermerke alt:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

B) Vermerke neu:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben
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abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 2.240,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.140,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.100,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.100,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.400,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.700,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Erhöhung um 600,0 T€ ist erforderlich, um die Standardisierte Bewertung (SB) nach Abschluss der

HOAI-Lph 2 finanzieren zu können. Mit der SB soll frühzeitig ermittelt werden, wie sich die Verringerung

der Zweigleisigkeit der Strecke Geithain - Chemnitz auf das Nutzen-Kosten-Verhältnis und damit auf eine

Förderung nach dem GVFG auswirkt. Die weiteren Planungen zur Zweigleisigkeit werden dann nach Maßgabe der

Ergebnisse der SB durchgeführt Aufstockung und Flexibilisierung der Verpflichtungsermächtigungen 2023 zur

avisierten Planungsvereinbarung SMWA – DB Netz AG über die Leistungsphase 3/4 Geithain – Chemnitz aufgrund

neuer Preiskalkulationen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 113 - - 2.400,0 T€ SOLL neu 2.800,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 891 15 2.400,0 T€ Reg. Entw. 2.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz

A) Vermerke alt:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

B) Vermerke neu:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben

CDU/B'GRÜNE/SPD 24

abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.250,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 800,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 750,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 4.700,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 10.000,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.700,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 2.600,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 4.700,0 T€ 0,0 T€
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Aufstockung und Flexibilisierung der Verpflichtungsermächtigungen 2023 zur avisierten Planungsvereinbarung

SMWA – DB Netz AG über die Leistungsphase 3/4 Dresden – Bischofswerda aufgrund neuer Preiskalkulationen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 114 - - 3.600,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 891 16 3.000,0 T€ Reg. Entw. 1.400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen

Erläuterungen:

A) Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die

nicht mehr dem SPNV dienen (v.a. Döbeln - Meißen, Pockau - Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen und Löbau-

Ebersbach). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung sowie damit zusammenhängende Kosten können hieraus

finanziert werden.

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).

B) Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die

nicht mehr dem SPNV dienen (v.a. Döbeln-Meißen, Pockau-Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen, der Muldentalbahn

und Löbau-Ebersbach inkl. Oberoderwitz und Niedercunnersdorf). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung sowie
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damit zusammenhängende Kosten können hieraus finanziert werden.

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 10.400,0 T€ 10.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 400,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 5.000,0 T€ 5.000,0 T€

2026 bis zu 5.000,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 12.500,0 T€ 11.152,8 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 6.500,0 T€ 6.152,8 T€

2026 bis zu 5.000,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Die Mittelaufstockung ist für weitere Planungsleistungen und zur Kofinazierung von Bundesmitteln zur Umsetzung

von Streckenreaktivierungen entsprechend des Koalitionsvertrages notwendig.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 116 10.913,2 T€ 1.031,7 T€ - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 919 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes

A) Vermerk alt:

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

B) Vermerk neu:

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

CDU/B'GRÜNE/SPD 26

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Mehreinnahmen bei 07 04/231 22 und 07 04/331 05 sollen die Ausgabebefugnis bei 07 04/637 12 bzw. 07 04/891 17

erhöhen. Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur zur Umsetzung MPK Beschluss Nr. 4 vom 2. November 2022.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 117 9.507,0 T€ 9.672,9 T€ 10.300,0 T€ SOLL neu 10.900,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 453,0 T€ +/- 875,7 T€

TITEL 617 62 9.847,0 T€ Reg. Entw. 10.024,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Betriebshilfen für Schmalspurbahnen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt

Durch die Energiekostenerhöhungen bei der Beschaffung von Steinkohle ist ein Dynamisierung der HH-Ansätze 2023

und 2024 nicht ausreichend. Zur Deckung der Kosten ist ein Aufwuchs im Jahr 2023 um 453,0 Tsd. Euro und im

Jahr 2024 um 875,7 Tsd. Euro notwendig.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 231 23 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets

B) Vermerk neu:

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 10.

Ausgaben für mögliche Ausgleiche mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.

B) Erläuterungen neu:

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsmittelgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378,

2395) in der jeweils geltenden Fassung Mittel bei der Umsetzung des Vorhabens 9-Euro-Ticket. Die Länder passen

einvernehmlich die festgelegte Verteilung in einer Endabrechnung an die in diesem Zeitraum tatsächlich
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entstandenen finanziellen Nachteile im öffentlichen Personennahverkehr in eigener Verantwortung an.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Apl. Titel aus 2022 muss fortgeführt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 231 24 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Deutschlandtickets

B) Vermerk neu:

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 11.

Ausgaben für mögliche Ausgleiche mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.

B) Erläuterungen neu:

Der Bund gewährt den Ländern Mittel für die Finanzierung des digitalen deutschlandweit gültigen

"Deutschlandticket" für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum Einführungspreis von 49 Euro pro

Monat im monatlich kündbaren Abonnement.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur für zusätzliche Mittel des Bundes zum Verlustausgleich ab 2023 gem.

MPK Beschluss Nr. 4 vom 2. November 2022.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 09 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an den Zweckverband VMS für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im

Rahmen der Kulturhauptstadt 2025

B) Erläuterungen neu

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen im Jahr 2025 aufgrund erwarteter

erhöhter Nachfrage im Zusammenhang mit dem Status der Stadt Chemnitz als „Kulturhauptstadt“. Dies sind

insbesondere zusätzliche Verkehre im SPNV und weitere Taktverdichtung bei Bussen, insb. Plus-/TaktBussen.

Die Mittel werden zusätzlich zu den Mitteln ausgereicht, die nach der jeweils geltenden Verordnung des

SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) an die ÖPNV-Zweckverbände

ausgereicht werden.
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 2.670,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 2.670,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Neuer Titel zur Unterstützung (=Erweiterung des ÖPNV-Angebots) für die

Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 637 11 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets

B) Vermerk neu:

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 24.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

B) Erläuterungen neu:

Finanzierung des digitalen deutschlandweit gültigen Deutschlandticket für den öffentlichen Personennahverkehr

(ÖPNV) zum Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement. Die Ausgaben im Jahr
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2023 und 2024 werden jeweils hälftig aus Bundesmitteln und aus Landesmitteln finanziert.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur für zusätzliche Mittel des Bundes zum Verlustausgleich ab 2023 gem. MPK-

Beschluss Nr. 4 vom 2. November 2022.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 637 12 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV

B) Vermerk neu:

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 22.

07 04/637 05, 07 04/637 10, 637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

B) Erläuterungen neu:

Regionalisierungsmittel für Bestandsverkehre sowie für den Ausbau und die weitere Modernisierung im ÖPNV.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur für zusätzliche Mittel entsprechend MPK-Beschluss Nr. 4 vom 2. November

2022. Änderung des Regionalisierungsgesetzes ist noch in 2022 geplant.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 891 17 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Bestandsverkehre im ÖPNV, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV

B) Vermerk alt:

07 04/637 05, 07 04/637 10, 637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/331 05.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

B) Erläuterungen neu:

Regionalisierungsmittel für Bestandsverkehre sowie für Ausbau und Modernisierung im ÖPNV.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vorsorgliche Titel-/Vermerkestruktur für zusätzliche Mittel des Bundes entsprechend MPK Beschluss Nr. 4

vom 2. November 2022. Änderung des Regionalisierungsgesetzes ist noch in 2022 geplant.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 129 - 171,4 T€ 326,4 T€ SOLL neu 338,4 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 163,2 T€ +/- 169,2 T€

TITEL 428 10 163,2 T€ Reg. Entw. 169,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Änderung Stellenplan zu 428 10/ Seite 181:

A) Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:                                        Stellen 2022        Stellen 2023        Stellen 2024

____________________________________________________________________________________________________________

E 12 L2                        2                   2                   2

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                        2                   2                   2

____________________________________________________________________________________________________________

CDU/B'GRÜNE/SPD 34

864



Summe Titel 428 10 2 2 2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen   E 12 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms “Stadt &

Land“, sowie des Projektes “SachsenNetzRad“ und der

zugehörigen Radverkehrskonzeptionen

B) Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:                                        Stellen 2022        Stellen 2023        Stellen 2024

____________________________________________________________________________________________________________

E 12 L2                        2                   4                   4

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                        2                   4                   4

____________________________________________________________________________________________________________

Summe Titel 428 10                                           2                   4                   4

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen   E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms “Stadt &

Land“, sowie des Projektes “SachsenNetzRad“ und der

zugehörigen Radverkehrskonzeptionen

2 Stellen E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Radverkehrsförderung. Erhöhter Bedarf

zum Aufarbeiten aufgestauter Antragslage

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Umsetzung Koalitionsvertrag mit zwei neuen Projektstellen für den kommunalen Radverkehr E12 im Personalsoll D.

Die Vereinbarung im Koalitionvertrag lautet: "Wir werden das Anliegen des Radverkehrs in der Verwaltung

besser abbilden. Mit zusätzlichen Personalmitteln für qualifiziertes Personal werden wir das sächsische

Verkehrsministerium und seine Straßenbauverwaltungen deutlich aufstocken. Wir werden ein Referat Nahmobilität

sowohl beim zuständigen Fachministerium als auch beim LASuV einrichten und die radspezifischen

Planungskapazitäten erhöhen."

865



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 143 0,0 T€ 0,0 T€ 1.500,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 790 01 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Erhöhung des Mittelansatzes zur Erprobung und Einführung der innovativen BIM-Methode.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 4.221,2 T€ 7.449,7 T€ 8.250,0 T€ SOLL neu 8.250,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 750,0 T€ +/- 750,0 T€

TITEL 883 17 7.500,0 T€ Reg. Entw. 7.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung Radverkehr

A) Vermerk alt:

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

B) Vermerk neu:

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig

deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
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A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.800,0 T€ 2.800,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 800,0 T€ 800,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.300,0 T€ 3.300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 4.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.300,0 T€ 1.300,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Die Aufstockung der Mittel zur Förderung des kommunalen Radverkehrs ist dringend geboten, um die sächsischen

Kommunen beim Ausbau der Radinfrastruktur weiter zu unterstützen und die Verkehrssicherheit zu verbessern.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 1.350,7 T€ 1.500,0 T€ 2.200,0 T€ SOLL neu 1.950,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 700,0 T€ +/- 450,0 T€

TITEL 883 18 1.500,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung

des Radverkehrs

A) Vermerk alt

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

B) Vermerk neu

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06 883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig

deckungsfähig.
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A) Erläuterungen alt

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des

Radverkehrs (u. a. Fortführung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und

Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnahmen zur Entwicklung des Radverkehrs).

Darunter ist auch die Finanzierung des Aufbaus und der langfristigen Unterstützung einer interkommunalen

Geschäftsstelle zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs (300,0 T€ für 2023 und 300,0 T€ für 2024) vorgesehen.

B) Erläuterungen neu

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des

Radverkehrs (u. a. Fortführung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und

Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnahmen zur Entwicklung des Radverkehrs).

Darunter sind auch die Mittel zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft

sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V. veranschlagt inkl. Mitteln für

Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung von Kampagnen, wie dem Stadtradeln (350,0 T€ für 2023 und 350,0 T€

für 2024 sowie 350,0 T€ für 2025ff) sowie finanzielle Unterstützung für VeloCity 2023 (250,0 TEUR).

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 850,0 T€ 910,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 640,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 210,0 T€ 210,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 400,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 850,0 T€ 1.610,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 640,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 210,0 T€ 560,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 750,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Entsprechend des Koalitionsvertrages ist die Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad-

und Fußverkehrs e. V. - jetzt wegebund - organisatorisch und langfristig finanziell zu unterstützen.

Mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2021/22 wurde hierfür der Auftakt geschaffen. Die finanzielle Unterstützung

soll entsprechend mit dem Doppelhaushalt 2023/24 fortgesetzt werden.

Die Anpassung der Erläuterungen und Verpflichtungsermächtigungen dienen der mehrjährigen finanziellen

Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e. V.

(wegebund).

Außerdem soll in 2023 die internationale Fahrradkonferenz VeloCity 2023 in Leipzig mit 250,0 T€ aus dem

Landeshaushalt unterstützt werden.

Ferner ist zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrages zur Radwegweisung eine Mittelaufstockung notwendig,

auch vor dem Hintergrund der noch abzuschließenden Maßnahmen vor Beginn des Kulturhauptstadtjahres Chemnitz.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 148 352,4 T€ 12.661,3 T€ 22.028,3 T€ SOLL neu 3.000,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 3.000,0 T€ +/- 3.000,0 T€

TITEL 883 20 19.028,3 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Bundesmittel)

B) Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen

A) Vermerke alt

07 06/883 20, 07 06/883 22 sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 05.

B) Vermerke neu

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06 883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig
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deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 05.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023

(fällig in 2025, 2026 oder 2027) bereits in Anspruch genommen wurden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.835,0 T€ 3.825,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 425,0 T€ 425,0 T€

2026 bis zu 410,0 T€ 400,0 T€

2027 ff. bis zu 3.000,0 T€ 3.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/883 20 und 07 06/883 22 im Titel 07 06/883 20

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 148 - - - SOLL neu -

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -3.000,0 T€ +/- -3.000,0 T€

TITEL 883 22 3.000,0 T€ Reg. Entw. 3.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Landesmittel)

B) Keine Ausbringung des Titels

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.835,0 T€ 3.825,0 T€

davon fällig
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2024 bis zu 3.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 425,0 T€ 425,0 T€

2026 bis zu 410,0 T€ 400,0 T€

2027 ff. bis zu 3.000,0 T€ 3.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/883 20 und 07 06/883 22 im Titel 07 06/883 20 zur

Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 151 11.296,6 T€ 9.500,0 T€ 11.100,0 T€ SOLL neu 11.100,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 4.000,0 T€ +/- 4.000,0 T€

TITEL 780 72 7.100,0 T€ Reg. Entw. 7.100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Landesmittel)

B) Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.

B) Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 72 und 07 06/782 im Titel 07 06/780 72

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.

CDU/B'GRÜNE/SPD 40

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 152 - - - SOLL neu -

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -4.000,0 T€ +/- -4.000,0 T€

TITEL 782 72 4.000,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Bundesmittel)

B) Keine Ausbringung des Titels

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 72 und 07 06/782 72 im Titel 07 06/780 72

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.

CDU/B'GRÜNE/SPD 41

872



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 159 - - 250,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 776 75 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen einschließlich dazugehöriger Ingenieurleistungen

Erläuterungen:

A) Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen

als Landschaftsbestandteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die

Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

B) Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen

als Landschaftsbestandteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die

Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

Im Jahr 2024 sind 500,0 T€ für ein Straßenbaum-Nachpflanzungskonzept veranschlagt.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Zur Umsetzung des Koalitionsvertragsziels "den Rückgang der Straßenbäume stoppen" ist zunächst ein

Nachpflanzungskonzept zu entwickeln, um darauf aufbauend kontinuierlich Straßenbäume an den sächsischen

Staatsstraßen nachzupflanzen. Entsprechend sind Finanzmittel in den Haushaltstitel einzustellen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Um- und Ausbau der Staatsstraßen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 161 21.968,5 T€ 35.524,7 T€ 38.319,7 T€ SOLL neu 38.274,7 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -205,0 T€ +/- -250,0 T€

TITEL 783 75 38.524,7 T€ Reg. Entw. 38.524,7 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen der Erhaltung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Dient der Deckung der Erhöhung bei 07 03/883 02
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 166 - - 1.500,0 T€ SOLL neu 1.500,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 780 77 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Landesmittel)

B) Planung von Radwegen an Bundesstraßen

B) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 06.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 77 und 07 06/784 77 im Titel 07 06/780 77

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 166 - - 3.150,0 T€ SOLL neu 3.150,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 750,0 T€ +/- 750,0 T€

TITEL 781 77 2.400,0 T€ Reg. Entw. 2.400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Planung von Radwegen an Staatsstraßen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Eine Aufstockung der Mittel für die Planung von Radwegen an Staatsstraßen ist erforderlich, um den Radwegebau

an Staatsstraßen im Freistaat Sachsen voranzutreiben und zusätzliche Projekte zur Baureife zu entwickeln.

CDU/B'GRÜNE/SPD 45

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 168 - - 5.000,0 T€ SOLL neu 5.000,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 783 77 4.000,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bau von Radwegen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.600,0 T€ 7.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.200,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.200,0 T€ 500,0 T€
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2026 bis zu 1.200,0 T€ 1.200,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 6.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.600,0 T€ 7.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.200,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.000,0 T€ 500,0 T€

2026 bis zu 1.400,0 T€ 1.200,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 6.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Um den Radwegebau im Freistaat Sachsen weiter voranzutreiben und die Verkehrssicherheit zu verbessern, ist

eine Mittelaufstockung für die Umsetzung zusätzlicher Radverkehrsprojekte erforderlich.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 168 - - - SOLL neu -

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -500,0 T€ +/- -500,0 T€

TITEL 784 77 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Bundesmittel)

B) keine Ausbringung des Titels

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 77 und 07 06/784 77 im Titel 07 06/780 77

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 500,0 T€ SOLL neu 2.600,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 2.600,0 T€

TITEL 771 12 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) S 303 Lückenschluss Falkenstein/Vogtland

B) Erläuterungen neu

Der Titel dient der Finanzierung des Lückenschlusses der S 303 in Falkenstein zur Entlastung des

innerstädtischen KfZ-Verkehrs und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 600,0 T€

davon fällig
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2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 600,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Die ca. 800 m innerstädtische Staatsstraße entlastet den innerstädtischen Verkehr, erhöht die Sicherheit im

Straßenverkehr in Falkenstein und trägt zur innerstädtischen CO2-Minderung bei.

877



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 929,0 T€ 1.200,0 T€ 2.000,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 800,0 T€ +/- 800,0 T€

TITEL 681 02 1.200,0 T€ Reg. Entw. 1.200,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für einen Meisterbonus

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Aufstockung zur erhöhten Anreizwirkung, um möglichst einen großen Kreis an

Interessenten für diese Weiterbildung zu gewinnen. Ziel ist es, den ausgezeichneten Ruf der Qualität des

sächsischen Handwerks zu erhalten und weiter auszubauen
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 195 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 51 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Gute Arbeit für Sachsen

A) Vermerk alt

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk neu

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.
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Die Ausgaben sind übertragbar.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ergänzung des Gegenvermerks zur einseitigen Deckungsfähigkeit bei 07 07/686 01.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 199 - - 6.000,0 T€ SOLL neu 9.500,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 682 51 5.000,0 T€ Reg. Entw. 7.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Aufstockung der Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und

Integration aufgrund des stärkeren Fokus auf die Gewinnung und Integration internationaler Fach- und

Arbeitskräfte in den sächsischen Arbeitsmarkt.

CDU/B'GRÜNE/SPD 51

879



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 201 5.956,8 T€ 7.556,9 T€ 9.240,0 T€ SOLL neu 9.240,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 240,0 T€ +/- 240,0 T€

TITEL 686 51 9.000,0 T€ Reg. Entw. 9.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.100,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€
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2026 bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€

2027 ff. bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.700,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.500,0 T€ 1.500,0 T€

2026 bis zu 1.500,0 T€ 1.500,0 T€

2027 ff. bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Mehrbedarf für das Projekt Sozialkompetenz in der Arbeitswelt. Es ist ein neuer

Projektaufruf zur Förderung von Maßnahmen zur Vermittlung sozialer Kompetenzen in der beruflichen Ausbildung

und Ausbildungsvorbereitung geplant. Die Finanzierung soll aus Landesmitteln erfolgen. Da in dem im

Regierungsentwurf bei Titel 07 07/686 51 vorgesehen Ansatz keine Mittel für dieses Projekt vorgesehen sind,

ist eine Erhöhung um 240,0 T€ in 2023 und 2024 erforderlich

880



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosikeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 250,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 686 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Unterstützung von Maßnahmen der Mikroelektronik-Industrie zur Fachkräftegewinnung und Ausbildung

Erläuterung:

B) Die Mittel sind vorgesehen für eine spezifische Initiative zur Nachwuchsförderung in der Halbleiterbranche

unter anderem durch die Schaffung eines Ausbildungszentrums zur deutlichen Steigerung der Auszubildendenzahlen

in der Halbleiterbranche.

Vermerk:

B) Der Titel 07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.

CDU/B'GRÜNE/SPD 53

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Begründung:

Um das Wachstum der Halbleiterbranche in Sachsen nicht durch Fachkräftemangel zu behindern, bedarf es

branchenspezfischer Anstrengungen zur Erhöhung der Ausbildung in den für die Halbleiterbranche relevanten

Berufen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 216 0,0 T€ - 250,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 547 08 250,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Schlichtungsstelle Bergschäden

B) Vermerk neu

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ergänzung Deckungsvermerk zur Absicherung der Arbeit der Schlichtungsstelle für Bergschäden. Damit wird

sichergestellt, dass die Mittel gemäß ihrer Zweckbestimmung bürokratiearm verausgabt werden können.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 220 12.031,5 T€ 11.000,0 T€ 12.500,0 T€ SOLL neu 13.000,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 4.500,0 T€ +/- 5.500,0 T€

TITEL 883 51 8.000,0 T€ Reg. Entw. 7.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 2.500,0 T€ 2.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 500,0 T€ 500,0 T€
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2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.500,0 T€ 6.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.500,0 T€ 1.500,0 T€

2026 bis zu 2.000,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aufstockung der Mittel zur Sicherstellung bereits begonnener und geplanter Projekte zur Erhöhung des

Folgenutzungsstandards in den sächsischen Braunkohlefolgeregionen.

Von den zusätzlichen Mitteln sind im Jahr 2023 3.000,0 T€ und im Jahr 2024 3.500,0 T€, von den zusätzlichen

Verpflichtungsermächtigungen 4.500,0 T€ für das Mitteldeutsche Revier bestimmt. Entsprechend sind von den

zusätzlichen Mitteln 1.500,0 T€ im Jahr 2023 und 2.000,0 T€ im Jahr 2024 sowie 2.000,0 T€ der zusätzlichen

Verpflichtungsermächtigungen für das Lausitzer Revier bestimmt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 685 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Schlichtungsstelle Bergschäden

B) Vermerk neu

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01

B) Erläuterungen neu

Leertitel zur Förderung einer Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Klärung von Bergschäden aus dem

Bereich Braunkohletagebau. Es wird das Ziel verfolgt, einen gerechten Interessenausgleich zwischen den

Betroffenen zu erreichen.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Neuer Leertitel zur Absicherung der Arbeit der Schlichtungsstelle für Bergschäden. Damit wird sichergestellt,

dass die Mittel gemäß ihrer Zweckbestimmung bürokratiearm verausgabt werden können.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Digitalagentur Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 328 0,0 T€ 195,0 T€ 410,0 T€ SOLL neu 210,0 T€

KAP 25 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 02 210,0 T€ Reg. Entw. 210,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen

Erläuterungen:

A) Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten

Veranstaltungen. Erfasst werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel,

Drucklegung sowie Bewirtungskosten und eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von

Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten Arbeit des Beirats digitale Wertschöpfung

unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Neben den bisherigen Aufwendungen für die

Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

B) Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten
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Veranstaltungen. Erfasst werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel,

Drucklegung sowie Bewirtungskosten und eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von

Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten Arbeit des Beirats digitale Wertschöpfung

unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Die Mittelverwendung umfasst zudem Maßnahmen

zur Erstellung einer Gigabitstrategie für den Freistaat Sachsen sowie die Erarbeitung von Informationsmaterial

zur Nutzung moderner Verlegemethoden.

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben

der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Moderne Verlegemethoden haben das Potential, die Geschwindigkeit des sächsischen Gigabitausbaus maßgeblich

zu beschleunigen. Zudem erlauben innovative Verlegemethoden eine deutliche Kosteneinsparung.

Um die Bekanntheit von Potentialen und Verfahren in Sachsen zu erhöhen, sollen gezielt Bauämter zur Anwendung

geschult werden. Sachsen wird seine Ziele beim Gigabitausbau in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren

erreichen. Die neu gegründete Digitalagentur fungiert dabei als kommunikative Schnittstelle zwischen

Landkreisen, Kommunen, Telekommunikationsunternehmen und der öffentlichen Hand. Um Synergien zu heben und

einen dynamischen Wissensaustausch zu gestalten, soll jährlich eine sachsenweite Gigabitkonferenz aller

beteiligten Akteure durchgeführt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Digitalagentur Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 330 0,0 T€ 225,0 T€ 289,0 T€ SOLL neu 289,0 T€

KAP 25 Seite Erg. Vorl. - 30,0 T€ +/- 30,0 T€

TITEL 531 02 259,0 T€ Reg. Entw. 259,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Veranstaltungen

Erläuterung:

A) Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen

Institutionen.

Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten,

Bewirtungskosten usw.) bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS

kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

B) Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen

Institutionen, u.a. der Durchführung einer jährlichen Gigabitkonferenz und Schulungsveranstaltungen zur

Anwendung moderner Verlegemethoden.
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Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten,

Bewirtungskosten usw.) bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS

kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Moderne Verlegemethoden haben das Potential, die Geschwindigkeit des sächsischen Gigabitausbaus maßgeblich zu

beschleunigen. Zudem erlauben innovative Verlegemethoden eine deutliche Kosteneinsparung. Um die Bekanntheit

von Potentialen und Verfahren in Sachsen zu erhöhen, sollen gezielt Bauämter zur Anwendung geschult werden.

Sachsen wird seine Ziele beim Gigabitausbau in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren erreichen. Die

neu gegründete Digitalagentur fungiert dabei als kommunikative Schnittstelle zwischen Landkreisen, Kommunen,

Telekommunikationsunternehmen und der öffentlichen Hand. Um Synergieen zu heben und einen dynamischen

Wissensaustausch zu gestalten, soll jährlich eine sachsenweite Gigabitkonferenz aller beteiligten Akteure

durchgeführt werden.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschließl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 07 01 sieht eine Stellenmehrung von 19 Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 vor. 
Das SMWA begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen Digitalisierung, 
Mobilität, Wirtschaftsförderung und berufliche Bildung. 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht weiter zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 1 Stelle der Besoldungsgruppe    B 3 x 111,3 T€ (Pauschsatz 2023) =   111,3 T€ 

  11 Stellen der Besoldungsgruppe  A 15 x 89,2 T€ (Pauschsatz 2023) =   981,2 T€ 
    2 Stellen der Besoldungsgruppe  A 14 x 76,4 T€ (Pauschsatz 2023) =   152,8 T€ 
    4 Stellen der Besoldungsgruppe  A 13 x 71,6 T€ (Pauschsatz 2023) =   286,4 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe    A 12 x 65,7 T€ (Pauschsatz 2023) =     65,7 T€ 
    insgesamt: 1.597,4 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 07 Seite Reg. Entw. 18 11.079,2 17.922,7 17.656,2 SOLL neu 18.181,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -1.597,4 +/- -1.644,4
TITEL 422 01 19.253,6 Reg. Entw. 19.825,4 

AfD 01

2024: 1 Stelle der Besoldungsgruppe    B 3 x 114,7 T€ (Pauschsatz 2024) =    114,7 T€ 
  11 Stellen der Besoldungsgruppe  A 15 x 91,8 T€ (Pauschsatz 2024) =   1.009,8 T€ 
    2 Stellen der Besoldungsgruppe  A 14 x 78,7 T€ (Pauschsatz 2024) =   157,4 T€ 
    4 Stellen der Besoldungsgruppe  A 13 x 73,7 T€ (Pauschsatz 2024) =   294,8 T€ 
    1 Stelle derBesoldungsgruppe     A 12 x 67,7 T€ (Pauschsatz 2024) =     67,7 T€ 
    insgesamt: 1.644,4 T€ 

Anlage 2 - EP 07
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion hält eine pauschale Anpassung an die Ist-Ausgaben der vorherigen Jahre für geboten und ausreichend, um 
den Bedarf zu decken. Zumal ein wesentlicher Zusatzbedarf nicht erkennbar ist. Die Ist-Ausgaben der Jahre 2019 und 2021 betrugen 
rund 800 T€, bzw. 698 T€. Die von der Staatsregierung ausgewiesene Verstetigung des Pauschalsatzes sowie der Verweis auf den 
Koalitionsvertrag stellen keine ausreichende Begründung für die im Regierungsentwurf veranschlagten Mittel dar. Eine Mittelkürzung ist 
daher geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 21 698,1 1.449,6 800,0 SOLL neu 800,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -800 +/- -800
TITEL 526 02 1.600,0 Reg. Entw. 1.600,0 

AfD 02

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion hält eine pauschale Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2021 für geboten und ausreichend, um den 
Bedarf zu decken. In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation sind Ausgaben für die Produktion von Image- und Animationsfilmen 
zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung nicht prioritär. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 22 277,0 550,0 300,0 SOLL neu 300,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -250 +/- -250
TITEL 531 01 550,0 Reg. Entw. 550,0 

AfD 03

893



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Vermischte Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion hält eine Anpassung an die Ist-Ausgaben der vorherigen Jahre für geboten und ausreichend, um den Bedarf 
zu decken. Zumal ein wesentlicher Zusatzbedarf nicht erkennbar ist. Schließlich verweist selbst die Staatsregierung darauf, dass hier im 
Vorfeld die Einschätzung einer konkreten Höhe der eventuell anfallenden Kosten nicht möglich ist. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 24 48,2 136,8 50,0 SOLL neu 50,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -140 +/- -140
TITEL 546 49 190,0 Reg. Entw. 190,0 

AfD 04

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 07 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 19 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 25 4.535,7 5.627,4 5.316,5 SOLL neu 5.476,1 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -481 +/- -495,3
TITEL 685 20 5.797,5 Reg. Entw. 5.971,4 

AfD 05

894



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bisher wurde aus dem Titel nur ein Bruchteil der veranschlagten Mittel ausgegeben. Laut Antwort der Staatsregierung war der 
Mittelabfluss im Jahr 2021 Corona bedingt sehr gering. Aktuell ist nicht erkennbar, dass die staatlichen Förderprogramme künftig  
von den Unternehmen in Gänze bzw. in einem erheblich größerem Umfang als 2021 in Anspruch genommen werden. Eine Minderung 
der Ansätze ist daher geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 60 9.019,7 27.732,7 20.291,4 SOLL neu 20.343,5 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -4.000 +/- -4.000
TITEL 547 02 24.291,4 Reg. Entw. 24.343,5 

AfD 06

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Auskunft der Staatsregierung erfolgen aus dem Titel nur noch die Abfinanzierung und falls erforderlich Umbewilligungen 
(Mittelverschiebungen) bereits bewilligter Vorhaben. Selbst für die kommenden Jahre sind aktuell lediglich geringe Mittel durch die 
Festlegungen aus den Vorjahren gebunden. Folglich ist der Titel auf diese Festlegungen zuzüglich einer maßvollen Reserve zu 
reduzieren. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 77 516,6 1.451,0 600,0 SOLL neu 600,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -300 +/- -150
TITEL 892 08 900,0 Reg. Entw. 750,0 

AfD 07

895



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung führt zu diesem Ausgabentitel lediglich aus, dass eine Mittelabschöpfung nicht ausgeschlossen sei. Ferner könne 
eine abschließende Wertung der Relevanz der WLAN-Förderung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Zudem verweist sie darauf, dass 
aufgrund der im Grundgesetz Art. 87f verankerten vorrangingen Verantwortung privater Telekommunikationsanbieter zur Erbringung 
angemessener Telekommunikationsdienstleistungen ein Eingriff durch den Staat nur nachrangig möglich sei. In Anbetracht dieser vagen 
und auf die Zuständigkeit der Telekommunikationsanbieter verweisenden Ausführungen, ist eine maßvolle Kürzung des Haushaltstitels 
zwingend geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 83 38,1 1.500,0 750,0 SOLL neu 750,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -750 +/- -750
TITEL 883 53 1.500,0 Reg. Entw. 1.500,0 

AfD 08

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Sinn einer Kompetenzstelle auf Landesebene, die mit 6 Mitarbeitern Beratungsleistungen für Unternehmen und die Öffentliche Hand 
im Rahmen der Mobilitätswende erbringen soll, ist hinsichtlich der Leistungsfähigkeit bereits zweifelhaft. Ohne den Ausweis konkreter 
und nützlicher Ergebnisse ist jedenfalls der Finanzrahmen nicht über die bisher veranschlagten 925 T€ auszuweiten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 84 906,9 925,0 925,0 SOLL neu 925,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -1.075 +/- -1.075
TITEL 532 55 2.000,0 Reg. Entw. 2.000,0 

AfD 09

896



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für den Aufbau wirtschaftsnaher Ladeinfrastruktur 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung führt selbst aus, dass es aufgrund der umfassenden Förderprogramme des Bundes im Bereich Ladeinfrastruktur 
bisher nicht möglich gewesen sei, sächsische Haushaltsmittel zu verausgaben. In Anbetracht der jetzigen Krisensituation müssen 
Haushaltsmittel zielgerichtet eingesetzt werden. Der Verweis, dass der Titel vorsorglich zur Schließung möglicher Förderlücken der 
Bundesförderungen vorgesehen ist, entspricht indes nicht einer zielgerichteten Verwendung von Haushaltsmitteln. Zumindest eine 
maßvolle Kürzung der Mittel ist daher geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 0,0 1.125,0 500,0 SOLL neu 500,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -1.000 +/- -1.000
TITEL 891 55 1.500,0 Reg. Entw. 1.500,0 

AfD 10

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderprogramm für Lastenfahrräder 
(Last-Mile-Programm) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion sieht in der Förderung von Lastenfahrrädern keine staatliche Aufgabe. In Anbetracht der derzeitigen 
Krisensituation sollten Haushaltsmittel zur Förderung nachhaltiger Investitionen mit wertschöpfendem Charakter eingesetzt werden. Die 
in diesem Titel veranschlagten Mittel sind daher vollständig zu streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 305,5 700,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -610 +/- -600
TITEL 893 55 610,0 Reg. Entw. 600,0 

AfD 11

897



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund gestiegener Anschaffungskosten ist der Titel insbesondere im Hinblick auf die Zuwendungen für Busse anzupassen. 
Gleichzeitig ist eine Änderung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Gewährung 
von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr vorzunehmen. Mit den Mehrausgaben sollen speziell die im Punkt 5.4.2 der 
Förderrichtlinie festgeschriebenen Maximalbeträge für Busse erhöht werden. Mithin wird durch die veranschlagten Mehrausgaben die 
Möglichkeit geschaffen, die prozentuale Höhe der Fördersätze noch oben anzupassen.  

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 108 33.425,3 66.614,3 74.088,4 SOLL neu 77.266,2 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   2.500 +/- 2.500 
TITEL 891 01 71.588,4 Reg. Entw. 74.766,2 

AfD 12

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Titel soll künftig auch der Reaktivierung der Strecken Holzhau - Moldava (Tschechien) sowie der Bahnstrecke (Heidebahn) Eilenburg 
- Wittenberg-Lutherstadt (Sachsen-Anhalt) dienen. Daher setzt die einbringende Fraktion einen Mehrbedarf von jeweils 2.500 T€ für die
Jahre 2023 und 2024 an.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 114 0,0 0,0 5.500 SOLL neu 3.900 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   2.500 +/- 2.500 
TITEL 891 16 3.000,0 Reg. Entw. 1.400,0 

AfD 13

898



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Erhalt und Ausbau von Kurbahnhöfen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mit dem neuen Titel und dessen finanzieller Untersetzung soll die Instandhaltung und Modernisierung von Kurbahnhöfen in Sachsen, 
insbesondere in Bad Brambach und Bad Elster, ermöglicht werden. Die Mittel sind dabei auch für die Umfeldgestaltung, wie 
beispielsweise behinderten- senioren- und familiengerechter Anfahrts- und Parkmöglichkeiten, vorgesehen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 114 0,0 0,0 2.000 SOLL neu 2.000 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   2.000 +/- 2.000 
TITEL 891 17 0,0 Reg. Entw. 0,0 

AfD 14

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Verbraucherpreise sind im September 2022 nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 10 Prozent gestiegen (vgl. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-deutschland-september-
101.html). Die veranschlagten Ausgaben zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus beinhalten nun einen
Inflationsausgleich in Höhe von 10 Prozent. Denn inflationsbedingte Mehrkosten wurden laut Antwort der Staatsregierung auf Frage 5
der Drucksache 7/10630 bisher nicht in den Haushaltsansätzen für den Titel 883 15 berücksichtigt.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 145 75.285,0 69.518,0 40.960,7 SOLL neu 13.750 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   3.723,4 +/- 1.250 
TITEL 883 15 37.237,3 Reg. Entw. 12.500,0 

AfD 15

899



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung Radverkehr 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mit dem beantragten Mittelansatz soll der Fokus insbesondere auf die Art der baulichen Maßnahmen nach römisch V. 1. a und b sowie d 
bis f der RL-KStB gerichtet werden. Ein Mittelansatz, der über den Ist-Ausgaben des Jahres 2021 liegt, ist bereits inflationsbedingt als 
notwendig anzusehen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 4.221,2 7.449,7 4.500,0 SOLL neu 4.500,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -3.000 +/- -3.000
TITEL 883 17 7.500,0 Reg. Entw. 7.500,0 

AfD 16

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entwicklungsprogramm Bike & Ride 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der im Regierungsentwurf vorgesehenen gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit den Titeln 07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 
06/883 19, 07 06/TG 77 bedarf es keine Mittel in diesem Titel. Schließlich kam es auch im Jahr 2021 trotz veranschlagter Mittel in Höhe 
von 1.000 T€ zu keiner Auszahlung aus dem Titel 07 06 883 19. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 147 0,0 1.000,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -1.000 +/- -1.000
TITEL 883 19 1.000,0 Reg. Entw. 1.000,0 

AfD 17

900



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Freistaat Sachsen hat in den letzten Jahren im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung keine Mittel aus diesem Titel ausgezahlt, die 
mit den Pflichten für den Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit zusammenhängen. Auch für die 
kommenden Jahre konnten von der Staatsregierung keine Auszahlungen benannt werden. Eine Minderung der Ansätze ist daher 
geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 149 0,0 10.000,0 1.000,0 SOLL neu 1.000,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -9.000 +/- -9.000
TITEL 989 02 10.000,0 Reg. Entw. 10.000,0 

AfD 18

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erhaltung von Ingenieurbauwerken 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das Ingenieurbauwerk zur Stützung der Bundesstraße  in Remse an der B175 Richtung Glauchau-Jerisau muss dringlich erneuert 
werden. Hierbei ist das Ingenieurbauwerk zu erweitern, um einen Radweg zu ermöglichen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 162 10.570,4 11.800,1 12.000,1 SOLL neu 12.000,1 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   1.500 +/- 1.500 
TITEL 786 75 10.500,1 Reg. Entw. 10.500,1 

AfD 19

901



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bau von Radwegen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Bau von Radwegen hat aus Sicht der einbringenden Fraktion keine übergeordnete Stellung beim Ausbau oder dem Erhalt der 
Verkehrsinfrastruktur. Der Mittelansatz ist im Zusammenhang mit der Bedeutung anderer Verkehrsinfrastruktur (Schiene/Straße) zu 
betrachten und auf ein maßvolles Niveau zurückzuführen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 168 0,0 0,0 2.000,0 SOLL neu 2.000,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -2.000 +/- -2.000
TITEL 783 77 4.000,0 Reg. Entw. 4.000,0 

AfD 20

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für einen Meisterbonus 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagten Ausgaben zum Meisterbonus orientieren sich maßgeblich an den Kosten der Meisterprüfung in Höhe von rund 1.000 
Euro (vgl.https://www.hwk-leipzig.de/artikel/gebuehren-und-kosten-der-meisterpruefung-3,0,418.html; Stand 11. Februar 2021). Im 
Regierungsentwurf sind folglich 1.000 Euro Meisterbonus für 1.200 Personen im kommenden Doppelhaushalt eingeplant (vgl. auch 
Antwort auf Frage 1 der Drs.7/10624).  Ein wirklicher Anreizeffekt ist so nicht zu erzielen. 
Selbst die Staatsregierung verweist auf eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass die bislang relativ geringe Höhe der 
Meisterprämien nicht ausreichte, um eine substanzielle Steigerung der Absolventenzahlen zu bewirken (vgl. Antwort auf Frage 4 der Drs. 
7/6910). Folglich ist eine finanzielle Nachbesserung geboten. 
Zudem ist mit den veranschlagten Mitteln eine zusätzliche Förderung von Abschlüssen in den sogenannten Mangelberufen nicht 
möglich, obwohl dies durchaus sinnvoll ist. Um diese Lenkungsfunktion zu gewährleisten sowie die von der Staatsregierung noch im 
Januar 2020 geplante Erhöhung des Meisterbonus auf 2.500 Euro im Haushalt abzubilden, (vgl. Antwort zur Drs. 7/1355) ist der Titel 07 
07 681 02 auf 3.600,0 T€ zu erhöhen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 929,0 1.200 3.600 SOLL neu 3.600 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   2.400 +/- 2.400 
TITEL 681 02 1.200 Reg. Entw. 1.200 

AfD 21

902



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die im Regierungsentwurf veranschlagten Mittel sind der Höhe nach nicht durch konkrete Projekte oder Beschlüsse untersetzt. So 
arbeitet beispielsweise die Fachkräfteallianz Sachsen noch an der Umsetzung der Fachkräftestrategie 2030. Konkrete Beschlüsse, die 
über den Titel 07 07 532 51 in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt werden sollen, wurden dabei jedoch nicht gefasst (vgl. Drs. 
7/10628). Im Übrigen ergibt sich aus der Beantwortung der Drs. 7/10628 der von der einbringenden Fraktion angesetzte Finanzbedarf, 
wenn auf die Online-Kampagnen und Werbemaßnahmen verzichtet wird und aus dem Titel ausschließlich die Aus- und 
Weiterbildungsplattform finanziert wird. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 196 693,2 1.900,0 500,0 SOLL neu 500,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -2.500 +/- -2.500
TITEL 532 51 3.000,0 Reg. Entw. 3.000,0 

AfD 22

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Beratungsstelle übernimmt Aufgaben, die dem Aufgabenbereich der Bundesagentur für Arbeit zuzuordnen sind. Derartige 
Doppelstrukturen sind aufzulösen. Die Mittel sind für Investitionen, Innovation und Bildung vorzusehen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 197 496,0 520,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -550 +/- -550
TITEL 534 51 550,0 Reg. Entw. 550,0 

AfD 23

903



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Weder aus dem Haushaltstitel noch aus der Fachkräfterichtlinie geht hervor, wie viele ausländische Fachkräfte angeworben werden 
sollen. Die Staatsregierung verweist in diesem Zusammenhang vielmehr darauf, dass die aus dem Titel finanzierten Maßnahmen 
allgemein und branchenoffen auf die Anwerbung migrationswilliger Arbeitskräfte für den sächsischen Arbeitsmarkt abzielen. Eine 
konkrete, steuerfinanzierte Anwerbung von Fachkräften für einzelne Branchen sei – abgesehen von Branchen der Daseinsvorsorge – 
nicht vorgesehen (vgl. Antwort auf Frage 4 der Drs. 7/10652). Eine Finanzierung derart organisierter Plan- und Ziellosigkeit ist 
abzulehnen. Daher sind die Mittel aus dem Titel 07 07 682 51 vollständig zu streichen.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 199 0,0 0,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -5.000 +/- -7.500
TITEL 682 51 5.000,0 Reg. Entw. 7.500,0 

AfD 24

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut der Internetseite, https://arbeitsmarktmentoren-sachsen.de/faq/, ändert die Teilnahme am Programm nichts am Status der Kunden 
in der Agentur für Arbeit bzw. im Jobcenter. Auf Bundesebene gibt es zudem die Zentrale Auslands- und Fachkräftevermittlung (ZAV) 
sowie die Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) und weitere Angebote für ausländische Fachkräfte. Doppelstrukturen sollten 
soweit wie möglich vermieden werden. Entsprechende Einsparungen sind in Innovation und weiterführende Qualifikationen zu 
investieren. Der Haushaltsansatz ist daher entsprechend der Verpflichtungsermächtigungen zu reduzieren.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 201 3.282,2 3.632,5 100,0 SOLL neu 100,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -3.900 +/- -3.900
TITEL 685 51 4.000,0 Reg. Entw. 4.000,0 

AfD 25

904



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für einen Technikerbonus 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion möchte mit dem Technikerbonus einen Anreiz für die Weiterbildung und Qualifikation im Bereich der 
technischen Berufe setzen. Die technische Ausbildung, insbesondere in Form der dualen Ausbildung, ist über die Grenzen Sachsens 
hinaus geschätzt und anerkannt. Aufgrund des wachsenden Mehrbedarfs an gut ausgebildeten Fachkräften ist daher jede erfolgreiche 
Qualifikation zum staatlich geprüften bzw. staatlich anerkannten Techniker zu fördern und zu honorieren. 
Im Hinblick auf die seit Jahren rückläufigen Zahlen bei Betriebsneugründungen wären ausgebildete Techniker zudem eine geeignete 
Personengruppe, die diesem Trend entgegenwirken könnte (vgl. § 7 Abs. 2 HwO). 

Zudem unterstützt der Antrag die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Ziele, einen Spitzenplatz bei der Mittelstands- und 
Gründerfreundlichkeit einzunehmen sowie die Selbstständigkeit weiter zu fördern. 
Unter Berücksichtigung des notwendigen zeitlichen Vorlaufs für die Erarbeitung einer entsprechenden Förderrichtlinie ist im Jahr 2023 
mit verringerten Antragszahlen und dementsprechend mit niedrigeren Auszahlungen zu rechnen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 0 0 750,0 SOLL neu 1.500 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   750 +/- 1.500 
TITEL 681 04 0,0 Reg. Entw. 0,0 

AfD 26

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für eine Meistergründungsprämie 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion möchte mit der Meistergründungsprämie einen weiteren Anreiz für Neugründungen und 
Betriebsübernahmen im sächsischen Handwerk schaffen. Insbesondere hochqualifizierten Fachkräften soll somit die Möglichkeit eröffnet 
werden, den Bestand an Handwerksunternehmen zu sichern und auszubauen und dabei die Wirtschaftskraft des Freistaates Sachsen zu 
stärken. Dieses Ziel deckt sich mit dem Koalitionsvertrag "Gemeinsam für Sachsen 2019 bis 2024" (S.26). 
Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und andere Bundesländer, die Existenzgründungen mittels einer Meistergründungsprämie fördern, 
ziehen hinsichtlich der Effekte dieses „Förderinstruments“ eine positive Bilanz. 
Unter Berücksichtigung des notwendigen zeitlichen Vorlaufs für die Erarbeitung einer entsprechenden Förderrichtlinie ist im Jahr 2023 
mit verringerten Antragszahlen und dementsprechend mit niedrigeren Auszahlungen zu rechnen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 0 0 1.200,0 SOLL neu 2.400 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   1.200 +/- 2.400 
TITEL 683 02 0,0 Reg. Entw. 0,0 

AfD 27

905



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion beantragt die Streichung des gesamten Kapitels. Der zu erwartende Nutzen des Zentrums ist noch immer 
unklar. Es sind weder konkrete Aufgaben noch konkrete Ergebnisse, die erreicht werden sollen, definiert. Daran ändert auch die 
Verwaltungsvorschrift (VwV) Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit, mit den darin enthaltenen abstrakten 
Zuständigkeitszuweisungen nichts. In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2022 hat das ZEFAS vornehmlich sich selbst bzw. seine 
eigenen Geschäftsprozesse eingerichtet. Dies stellt aber keinen Mehrwert für die Bürger Sachsens dar. Es entpsricht auch nicht dem 
Sinn einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung. Folglich sind die im Haushaltsansatz veranschlagten Mittel vollständig zu 
streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 339ff. 120,1 3.539,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 26 Seite Erg. Vorl.   -3.740,1 +/- -3.827,5
TITEL 3.740,1 Reg. Entw. 3.827,5 

AfD 28

906



907



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung hat den Bedarf für den Stellenaufwuchs nicht dargelegt, da sie die konkrete Stellenzuordnung laut eigener Aussage 
noch nicht einmal vorgenommen haben. Aus diesem Grund sieht die einbringende Fraktion folgende maßvolle Kürzungen vor, bei denen 
dem Ministerium immer noch ein moderater Stellenaufwuchs verbleibt um zukünftige zusätzlich anfallende Aufgaben zu erledigen: 
3 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 
5 Stellen der Besoldungsgruppe A15 
1 Stelle der Besoldungsgruppe A14 
2 Stellen der Besoldungsgruppe A13 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 18 11.079,2 17.922,7 18.292,2 SOLL neu 18.835,8 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -961,4 +/- -989,6
TITEL 422 01 19.253,6 Reg. Entw. 19.825,4 

DIE LINKE 01

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig." 
Zusatz bei Erläuterungen: Mittel dienen zum Betrieb des neu zu gründenden Schienenverkehrsforschungszentrums TETIS. 

Verpflichtungsermächtigungen: 

Gesamtbetrag 2023: 1.200 T€ 
davon fällig: 
2024 bis zu 300,0 
2025 bis zu 300,0 
2026 bis zu 300,0 
2027 bis zu 300,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckungsvorschlag: 07 03 683 03, "Zuschüsse an Unternehmen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz", S. 66. 
Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz vorgesehen sind, 
ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon seit geraumer Zeit; 
es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer geschätzten 
Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Aus diesem Grund soll aus diesem Titel der 
dauerhafte Betrieb und die Unterhaltung eines europaweit innovativen Eisenbahn- und Schienentestring-Standortes seitens des 
Freistaats Sachsen finanziert werden, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 7/9789 fordert. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 64f. 330 SOLL neu 330 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   165 +/- 165 
TITEL 682 03 165 Reg. Entw. 165 

DIE LINKE 02

908



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Unternehmen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig." 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz vorgesehen sind, 
ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon seit geraumer Zeit; 
es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer geschätzten 
Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Es kommt nur der Freistaat Sachsen als 
Auftraggeber für das Schienenverkehrsforschungszentrum in Frage, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 7/9789 fordert. Deshalb 
erübrigen sich Zuschüsse an Unternehmen für diesen Zweck.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 66 0 SOLL neu 0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -165 +/- -165
TITEL 683 03 165 Reg. Entw. 165 

DIE LINKE 03

Einbringer (Fraktion): IE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig."   

Verpflichtungsermächtigungen: 

Gesamtbetrag 2023: 100.000 T€ 
davon fällig: 
2024 bis zu 25.000,0 
2025 bis zu 25.000,0 
2026 bis zu 25.000,0 
2027 bis zu 25.000,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes, sowie teilweise aus 07 03 891 02 "Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für 
industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz", S. 75.  
Begründung: Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz 
vorgesehen sind, ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon 
seit geraumer Zeit; es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer 
geschätzten Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Aus diesem Grund soll aus 
diesem Titel die Planung und die Errichtung eines europaweit innovativen Eisenbahn- und Schienentestring-Standortes seitens des 
Freistaats Sachsen finanziert werden, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 7/9789 fordert. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 74f. 0 0 25.000,0 SOLL neu 25.000,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   24.915 +/- 24.915 
TITEL 891 01 85,0 Reg. Entw. 85,0 

DIE LINKE 04

909



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig." 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz vorgesehen sind, 
ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon seit geraumer Zeit; 
es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer geschätzten 
Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Es kommt nur der Freistaat Sachsen als 
Auftraggeber für ein solches Schienenverkehrsforschungszentrum in Frage, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 7/9789 fordert; es 
sind deshalb keine Mittelausgaben an Unternehmen notwendig. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 75 0 0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -85 +/- -85
TITEL 892 01 85,0 Reg. Entw. 85,0 

DIE LINKE 05

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes.  

Bereits im Jahr 2020 waren 1 Mio. Euro für die Förderung von Lastenfahrrädern vorgesehen. Aufgrund der damals noch nicht 
vorhandenen Fachförderrichtlinie konnte das Geld allerdings nicht abgerufen werden. 
Vor dem Hintergrund der nur langsam vorankommenden Mobilitätswende und der massiv steigenden Energiekosten im Verkehrssektor 
müssen klimafreundliche und bezahlbare Alternativen, wie Lastenfahrräder, stärker gefördert werden. Dazu muss die Fachförderrichtlinie 
auch für nicht-gewerbliche Antragstellerinnen und Antragsteller geöffnet werden. Einen Vorschlag für eine effektive Lastenradförderung 
hat die Fraktion DIE LINKE bereits mit dem Antrag 7/8989 "Lastenfahrradförderung endlich richtig in Schwung bringen – 
auskömmliche Finanzierung sichern!" vorgelegt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 305,5 700 1.000 SOLL neu 1.000 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   390 +/- 400 
TITEL 893 55 610 Reg. Entw. 600 

DIE LINKE 06
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Darlehen an private Unternehmen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Zur Förderung des Ausbaus von Agri-Photovoltaik-Anlagen und Stärkung der Doppelnutzung auf landwirtschaftlichen Flächen soll 
Landwirt*innen ein zinsloses Darlehen als Investitionsförderung zur Verfügung gestellt werden. Um den enormen Herausforderungen 
mit Blick auf die Klimakrise, Biodiversitätskrise, den Gewässerschutz und schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen adäquat 
zu begegnen, kann die kombinierte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen einen wichtigen Beitrag leisten. Es existiert zwar im 
Einzelplan 09 mit der EFRE-Förderung ein ähnlicher Titel, allerdings soll das Land mit diesen Mitteln eine Kofinanzierung dieses Titels 
gewährleisten, so dass der Ausbau von Agri-Photovoltaik-Anlagen mit der nötigen Schnelligkeit geschehen kann. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL  07  Seite Reg. Entw. 20.000 SOLL neu 20.000 
KAP  03 20.000,0 +/- 20.000,0 
TITEL  neu  862 01 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 07

Einbringer (Fraktion):  DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Im Mai legte DIE LINKE ein Gesetz zur Verbesserung der Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Freistaat Sachsen (ÖPNV-für-alle-
Gesetz, Drucksache 7/9942) vor. Die hohe Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket und die Ankündigung das Projekt mit einem 49-Euro-
Ticket weiterzuführen zeigt: Die Bevölkerung hat Lust auf Bus und Bahn, wenn sie kostengünstig nutzbar sind. Doch was nützt am Ende 
ein bezahlbares Ticket, wenn die Straßenbahn überfüllt ist oder kein Bus fährt? Genau hier legen wir den Finger in die Wunde. Wir 
wollen einen Mindestbedientakt für alle sächsischen Gemeinden mit regulärem ÖPNV-Angebot und damit eine Mobilitätsgarantie für alle 
gesetzlich regeln. Unser Weg dahin? 1 Milliarde für den ÖPNV! Ein erheblichen Anteil dafür leistet bereits der Bund, weitere Mittel 
werden für das 49€-Ticket folgen. Dieses Geld wollen wir für eine Kofinanzierung, sowie den Ausbau von Sozialtarifen nutzen. Die Lücke 
zur geforderten Milliarde liegt aktuell bei ca. 300 Millionen Euro. Diese muss Sachsen nun schließen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 105 488.323,8 494.499,6 658.782,6 SOLL neu 815.791.3 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   150.000 +/- 300.002,7 
TITEL 637 05 508.782,6 Reg. Entw. 515.791,3 

DIE LINKE 08
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung Radverkehr 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckungs zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Bereits im Jahr 2020 lagen die veranschlagten Mittel für die Förderung des Radverkehrs in Sachsen bei 11.7 Mio. Euro. Diese sanken 
anschließend auf ein Niveau von 7.5 Mio. Euro, welches mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf beibehalten werden soll. Die 
Staatsregierung argumentiert, dass aufgrund der zusätzliches Bundesförderung insgesamt in den kommenden Jahren mehr Geld zur 
Verfügung stehen wird als 2020. Mehr Geld vom Bund ist jedoch kein Grund, um im Land zu sparen. Ganz im Gegenteil: höhere 
Bundesmittel böten in Kombination mit hohen Landesmitteln die Möglichkeit den Radverkehr endlich auf die Überholspur zu bringen. Der 
Mobilitätssektor ist noch immer das Schlusslicht der Energiewende. Die Landesmittel für die Förderung des Radverkehrs sollten daher 
wieder auf das Niveau von 2020 angehoben werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 4.221,2 7.449,7 11.700 SOLL neu 11.700 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   4.200 +/- 4.200 
TITEL 883 17 7.500 Reg. Entw. 7.500 

DIE LINKE 09

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Verbesserung der Mobilitätssicherheit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Im Jahr 2021 reduzierte sich die Zahl der im Straßenverkehr getöten Menschen auf 129 (-14 %). Auch die Zahl der Schwerverletzten 
sank erneut deutlich auf 3.180 (-11,2 %). Die Zahl der Leichtverletzten verringerte sich auf 10.800 (-2,2 %). Ob Sachsen diesen Trend 
fortschreiben kann, wird sicher allerdings erst nach der Pandemie zeigen, denn in der Corona-Zeit kam mit dem öffentlichen Leben auch 
der Verkehr stärker zum Erliegen.  
Und auch, wenn die Unfallstatistiken Mut machen: Von der "Vision Zero - Null Verkehrstote" ist Sachsen weit entfernt. Gefahren werden 
erst dann entschärft, wenn die Unfallkommission einen Unfallschwerpunkt festgestellt hat. Mit dem Haushaltsantrag "1 Millionen für 
Verkehrssicherheit" wollen wir raus aus dem Modus des reinen Reagierens. Wir schlagen deshalb ein Prgramm zur frühzeigtigen 
Erkennung von Gefahren im Verkehr vor, damit Unfallschwerpunkte entschärft werden, bevor sie zu Unfallschwerpunkten werden.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 158 4,9 340 1.000 SOLL neu 1.000 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   850 +/- 850 
TITEL 773 75 150 Reg. Entw. 150 

DIE LINKE 10
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung 
Ausgabe/Einnahme:    Ausgabe 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Neu Zuschüsse für Schlichtungsstelle Bergschäden 

B) Vermerk neu

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01 

B) Erläuterungen neu

Leertitel zur Förderung einer Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Klärung von Bergschäden. Es wird das Ziel verfolgt, einen 
gerechten Interessenausgleich zwischen den Betroffenen zu erreichen. Wie die Antragstellerin bereits mit dem Antrag „Unabhängige 
Schlichtungsstelle für Bergschäden einrichten und Aufgabenbereich über Braunkohlebergbau hinaus erweitern!“ in Drs. 7/7705 
angezeigt hat, sollte der Auftrag und die Aufgaben der einzurichtenden Schlichtungsstelle über Bergschäden aus dem 
Braunkohlebergbau hinausgehen und um die Beilegung von Streitigkeiten auch bei Schäden im Zusammenhang mit der Aufsuchung, 
Erschließung, Gewinnung sowie Aufbereitung sonstiger mineralischer und fossiler Rohstoffe erweitert werden. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07  Seite Reg. Entw. 216 - - 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 10 0,0 +/- 0,0 
TITEL neu 685 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 11

Neuer Leertitel zur Absicherung der Arbeit der Schlichtungsstelle für Bergschäden. Damit wird sichergestellt, 
dass die Mittel gemäß ihrer Zweckbestimmung bürokratiearm verausgabt werden können. 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Neues Kapitel: 07 27 
Kapitelbezeichnung: Sächsische Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 

Vorwort zum Kapitel: Das Kapitel 07 27 enthält Mittel für eine neu zu schaffende sächsische Kompetenzstelle für nachhaltige 
Beschaffung (SKNB). Die SKNB soll als zentrale Beratungsstelle für kommunale Beschaffer:innen die Einbindung von Kriterien 
nachhaltiger Beschaffung in den sächsischen Kommunen unterstützen. Kommunale Mitarbeiter:innen sollen dabei u.a. mittels Strategien 
zur Bündelung von Kompetenzen von kommunalen Beschaffer:innen, Unterstützung während des gesamten Beschaffungsprozesses von 
der Ausschreibung bis zur Evaluation der Beschaffung, der Bereitstellung von anonymisierten Best-Practice-Beispielen sowie einem 
jährlichen Fachdialog unterstützt werden.  

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Entgelte für Beschäftigte 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und EGovernment) 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357 755,3 SOLL neu 783,6 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.   755,3 +/- 783,6 
TITEL neu 428 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357 80,0 SOLL neu 80,0 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.   80 +/- 80 
TITEL neu 511 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 12

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Aus- und Fortbildung, Umschulung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Veranstaltungen 

Gesamtausgaben 
2023: 961,4 
2024: 989,6 

Personalsoll A: 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357 26,1 SOLL neu 26,1 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.   26,1 +/- 26,1 
TITEL neu 525 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357 70,0 SOLL neu 59,45 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.   70 +/- 59,45 
TITEL neu 531 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357 30,0 SOLL neu 40,45 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.   30 +/- 40,45 
TITEL neu 531 02 0,0 Reg. Entw. 0,0 
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2023/2024 
E15   1 
E13   6 
E6   3 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten 07 01 422 01, S. 18f.., „Bezüge der planmäßigen Richter und Beamten“ 

Kriterien nachhaltiger Beschaffung in die Vergabeverfahren und die Beschaffung einzubinden, obliegt der Eigenverantwortung der 
sächsischen Kommunen, ausgehend von den dazu geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dabei haben sich auch bereits einige 
Kommunen wie auch staatliche Behörden in Sachsen auf den Weg gemacht, nachhaltig zu beschaffen. Der Großteil aller öffentlichen 
Aufträge wird durch kleine und mittlere Städte und Gemeinden vergeben, die teilweise zentrale Vergabestellen besitzen, oftmals aber 
dezentral aufgestellt sind und nicht über ein umfangreiches juristisches, soziales und ökologisches Know-how verfügen. Individuelles 
Engagement wird oft durch Rechtsunsicherheit und fehlende Unterstützungsleistungen ausgebremst. Darüber hinaus existieren keine 
professionellen Beschaffer*innen in mittelgroßen und kleinen Kommunen. Die damit befassten Mitarbeiter*innen haben oft nur 
unzulänglich Zeit, sich um die Beschaffung zu kümmern. Die Kommunen sind zudem häufig durch permanenten Personalmangel 
überlastet. Zwar gibt es einige sächsische Akteur*innen, die sich bei Vergabe und Beschaffung auskennen (sollten). Deren Angebote 
sind aber nicht auf den Bedarf von kleinen und mittelgroßen Kommunen zugeschnitten. Daher sieht die Fraktion DIE LINKE die 
Staatsregierung in der unmittelbaren politischen Verantwortung, schnellstmöglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
o. g. festgestellten Defizite in der Nachhaltigkeit der öffentlichen Vergabe und Beschaffung, schnellstmöglich ausgeglichen werden und
dem entsprechend auf der Landesebene eine Sächsische Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung (SKNB) einzurichten sowie diese
auskömmlich sächlich, personell und finanziell auszustatten.
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Abstimmungsliste Einzelpläne 07 

Einzelplan 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

Kapitel 07 01 Ministerium 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
18 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
18 422 01 DIE LINKE 01 2 : 11 : 6 
18 422 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 11 : 0 : 8 
21 526 02 AfD 02 6 : 13 : 0 
21 526 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 11 : 6 : 2 
22 531 01 AfD 03 6 : 13 : 0 
24 546 49 AfD 04 6 : 13 : 0 
25 685 20 AfD 05 6 : 13 : 0 
25 685 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 11 : 0 : 8 

547 04 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 6 : 0 

Abstimmung über das Kapitel 07 01 mit Stellenplan und Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 

Abstimmung über das Kapitel 07 02 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
59 532 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 11 : 6 : 2 
60 547 02 AfD 06 6 : 13 : 0 
64 682 03 DIE LINKE 02 2 : 17 : 0 66 683 03 DIE LINKE 03 
70 686 11 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 13 : 6 : 0 
71 686 13 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 19 : 0 : 0 
73 883 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 2 : 6 
73 884 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 19 : 0 : 0 
74 891 01 DIE LINKE 04 2 : 17 : 0 75 892 01 DIE LINKE 05 
77 892 08 AfD 07 6 : 13 : 0 
78 892 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 19 : 0 : 0 
79 893 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 19 : 0 : 0 
83 883 53 AfD 08 6 : 13 : 0 
84 532 55 AfD 09 6 : 13 : 0 
85 891 55 AfD 10 6 : 13 : 0 

Anlage 3 - EP 07
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85 893 55 AfD 11 6 : 13 : 0 
85 893 55 DIE LINKE 06 2 : 17 : 0 
85 893 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 11 : 8 : 0 

862 01 neu DIE LINKE 07 2 : 17 : 0 
891 10 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 13 19 : 0 : 0 

Abstimmung über das Kapitel 07 03 mit Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

Kapitel 07 04 Verkehr 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
98 231 22 CDU/B’GRÜNE/SPD 14  19 : 0 : 0 99 331 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 
104 633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 13 : 0 : 6 104 633 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 
104 633 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 19 : 0 : 0 
105 637 05 DIE LINKE 08 2 : 17 : 0 
105 637 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 13 : 0 : 6 
107 637 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 13 : 0 : 6 
108 891 01 AfD 12 6 : 13 : 0 
108 891 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 13 : 0 : 6 
110 891 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 13 : 6 : 0 
112 891 14 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 13 : 6 : 0 
113 891 15 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 19 : 0 : 0 
114 891 16 AfD 13 6 : 13 : 0 
114 891 16 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 19 : 0 : 0 
116 919 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 13 : 0 : 6 
117 617 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 17 : 0 : 2 

891 17 neu AfD 14 6 : 13 : 0 
231 23 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 28 13 : 0 : 6 
231 24 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 29 

13 : 0 : 6 633 09 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 30 
637 11 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 31 
637 12 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 32 13 : 0 : 6 891 17 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 33 

Abstimmung über das Kapitel 07 04 mit Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

Kapitel 07 06 Straßenbau 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
129 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 13 : 6 : 0 
143 790 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 13 : 0 : 6 
145 883 15 AfD 15 6 : 13 : 0 
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146 883 17 DIE LINKE 09 2 : 17 : 0 
146 883 17 AfD 16 6 : 13 : 0 
146 883 17 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 11 : 6 : 2 
146 883 18 CDU/B’GRÜNE/SPD 37 13 : 6 : 0 
147 883 19 AfD 17 6 : 13 : 0 
148 883 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 13 : 0 : 6 148 883 22 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 
149 989 02 AfD 18 6 : 13 : 0 
151 780 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 13 : 0 : 6 152 782 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 41 
158 773 75 DIE LINKE 10 2 : 17 : 0 
159 776 75 CDU/B’GRÜNE/SPD 42 19 : 0 : 0 
161 783 75 CDU/B’GRÜNE/SPD 43 11 : 2 : 6 
162 786 75 AfD 19 6 : 13 : 0 
166 780 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 44 13 : 6 : 0 
166 781 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 45 13 : 6 : 0 
168 783 77 AfD 20 6 : 13 : 0 
168 783 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 46 13 : 6 : 0 
168 784 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 47 19 : 0 : 0 

771 12 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 48 19 : 0 : 0 

Abstimmung über das Kapitel 07 06 mit Stellenplan und Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
192 681 02 AfD 21 6 : 13 : 0 
192 681 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 49 19 : 0 : 0 

195 Titelgruppe 
51 CDU/B’GRÜNE/SPD 50 11 : 0 : 8 

196 532 51 AfD 22 6 : 13 : 0 
197 534 51 AfD 23 6 : 13 : 0 
199 682 51 AfD 24 6 : 13 : 0 
199 682 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 51 13 : 6 : 0 
201 685 51 AfD 25 6 : 13 : 0 
201 686 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 52 13 : 6 : 0 

681 04 neu AfD 26 6 : 13 : 0 
683 02 neu AfD 27 6 : 13 : 0 
686 01 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 53 11 : 6 : 2 

Abstimmung über das Kapitel 07 07 mit Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 
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Kapitel 07 10 Bergverwaltung 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
216 547 08 CDU/B’GRÜNE/SPD 54 19 : 0 : 0 
220 883 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 55 19 : 0 : 0 

685 01 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 56 17 : 2 : 0 
685 01 neu DIE LINKE 11 2 : 11 : 6 

Abstimmung über das Kapitel 07 10 mit Stellenplan und Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 17 : 2 : 0 

Kapitel 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) – vorangegangener Förder-
zeiträume 

Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds – Förderzeitraum 2014 - 2020 

Kapitel 07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – 
Förderzeitraum 2021 - 2027 

Kapitel 07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) – 
Förderzeitraum 2021 - 2027 

Kapitel 07 23 Just Transition Fund (JTF) – Förderzeitraum 2021 - 2027 

Kapitel 07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwas-
serschäden Juli 2021 

Zu den Kapiteln 07 15, 07 20, 07 21, 07 22, 07 23 und 07 24 liegen keine Änderungs-
anträge vor. 

Gemeinsame Abstimmung über die Kapitel 07 15, 07 20, 07 21, 07 22, 07 23 und 07 24 
mit den jeweiligen Stellenplänen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 07 25 Digitalagentur 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
328 526 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 57 13 : 6 : 0 330 531 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 58 

Abstimmung über das Kapitel 07 25 mit Stellenplan und Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 
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Kapitel 07 26 

 

Zentrum für Fachkräfte und Gute Arbeit Sachsen 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

339 ff Streichung 
Kapitel AfD 28 6 : 13 : 0 

Abstimmung über das Kapitel 07 26 mit Stellenplan 

Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Einfügen eines neuen Kapitels 

Kapitel 07 27 Sächsische Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 

Änderungsantrag DIE LINKE 12 

Abstimmungsergebnis: 2 : 17 : 0 

Gesamtabstimmung Einzelplan 07 mit Stellenplänen, Übersichten, Anlagen und 
Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum 
Einzelplan 08 – Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Berichterstatter: Dirk Panter, MdL 

Der Einzelplan 08 wurde in der 56. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
am 6. Dezember 2022 abschließend beraten. 

Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses lagen zur abschließenden 
Beratung des Einzelplanes die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 30. November 2022 sowie eine 
Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) zum Entwurf der Staatsre-
gierung des Doppelhaushalts 2023/2024 für den Bereich der Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe vom 6. Oktober 2022 vor (Anlage 4). Änderungsanträge wurden von den 
Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD, der AfD-Fraktion sowie 
der Fraktion DIE LINKE während der Sitzung eingebracht und beraten.  

Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Aus-
schusses darauf, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und Titeln jeweils auch die 
dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne und sonstige Anlagen miteinschließen, 
falls nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine gesonderte Abstim-
mung verlangt werde. Ferner sollten die Abstimmungen für beide Haushaltsjahre gel-
ten, sofern dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 

Der Staatssekretär des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt brachte den Einzelplan 08 ein und legte dar, dass es im 
Regierungsentwurf keine Kürzungen im sozialen Bereich gegeben habe. Zusätzlich 
seien hingegen Mittel zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sowie für die 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes eingestellt worden. Kosten für die Bewälti-
gung der Corona-Pandemie seien im Corona-Bewältigungsfonds verortet. Abschlie-
ßend begrüßte er, dass mit den Änderungsanträgen Mittelerhöhungen im Einzelplan 
eingebracht werden. 

Der Ausschuss trat anschließend in die Beratung der Änderungsanträge zum Einzel-
plan 08 ein. Die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen brachten ihre Änderungsan-
träge unter Bezugnahme auf die jeweilige schriftliche Begründung ein.  

Die Ausschussmitglieder verzichteten überwiegend auf eine Aussprache zu den Ände-
rungsanträgen im Haushalts- und Finanzausschuss. Größtenteils wurde auf die Begrün-
dung zu den Änderungsanträgen bzw. auf die im Fachausschuss geführten Debatten ver-
wiesen. Eine umfassende Aussprache fand zu den folgenden Änderungsanträgen statt: 

Kapitel 08 01  Ministerium 

Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion kritisierte den massiven Stellenaufwuchs im Be-
reich des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, sodass entsprechende Minderungsanträge gestellt wurden. Eine Abgeord-
nete der Fraktion DIE LINKE monierte die von der AfD-Fraktion vorgesehenen Stellen-
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streichungen von Staatssekretären sowie von Bürger- und Landesseniorenbeauftrag-
ten. Dies sei, gerade in der aktuellen Zeit, nicht nachvollziehbar. Eine Abgeordnete der 
Fraktion BÜNDNISGRÜNE erläuterte, dass es sich in ihrem Änderungsantrag um die 
Untersetzung des Landestierschutzbeauftragten handle. Dies sei im Koalitionsvertrag 
entsprechend verankert worden und solle nun umgesetzt werden.  

Kapitel 08 04  Kinder und Jugendliche, Familien 

Auf die Forderung der Fraktion DIE LINKE, die Jugendpauschale um fünf Millionen 
Euro zu erhöhen, erwiderte eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass 
hinsichtlich der Rückfinanzierung mit den Landkreisen kein Konsens zu erreichen sei. 
Mit dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen werde allerdings die Förderung der 
überörtlichen Kinder- und Jugendhilfe über fünf Jahre verankert. 

Eine seitens der AfD-Fraktion vorgesehene medizinische Altersfeststellung solle die 
Zahl der tatsächlich minderjährigen Ausländer deutlich reduzieren. Eine Abgeordnete 
der Fraktion DIE LINKE verdeutlichte, dass sowohl politisch als auch inhaltlich eine 
gegenteilige Position vertreten werde, weshalb ihre Fraktion eine Mittelerhöhung 
beantrage. 

Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion legte dar, dass mit dem Änderungsantrag Eltern er-
möglicht werden solle, zu wählen, ob ihre Kinder zuhause oder in einer Kindertagesein-
richtung betreut werden. Darauf erwiderte eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, 
dass es ein zentrales familien-, sozial- und bildungspolitisches Ziel sei, allen Kindern im 
Freistaat Sachsen qualitativ hochwertige Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. 
Eine langfristige Finanzierung in eigener häuslicher Betreuung laufe diesem Ziel entge-
gen. Zudem entspreche dieses Instrument aufgrund von geringer Inanspruchnahme nicht 
dem heutigen Familienleben in Sachsen. 

Die Forderung der Fraktion DIE LINKE nach einem Mittelaufwuchs im Bereich der 
Schulsozialarbeit, findet sich ebenfalls im eingebrachten Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen wieder. Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion erläuterte, dass eine höhere Ein-
gruppierung der Fachkräfte der Schulsozialarbeit vorgesehen sei. Außerdem solle der er-
höhte Bedarf an Sachausgaben gedeckt werden. 

Kapitel 08 05  Soziales 

Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion erläuterte, dass das Landesblindengeld von 380 auf 
500 Euro erhöht werden solle, da Sachsen momentan dahingehend unter dem Bundes-
durchschnitt liege. Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE führte aus, dass darüber 
hinaus seitens ihrer Fraktion auch eine Erhöhung der weiteren Nachteilsausgleiche gefor-
dert werde. Der Antrag der AfD-Fraktion werde allerdings abgelehnt, da sich die genann-
ten Deckungsquellen gegen unerlässliche, politische Ziele richten würden. Auf die Frage 
eines Abgeordneten der AfD-Fraktion nach der konkreten, monierten Deckungsquelle, er-
läuterte eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, dass sich die Änderungsanträge der 
AfD-Fraktion darüber finanzieren würden, dass u. a. in den Bereichen Integration und 
Gleichstellung Haushaltsmittel gekürzt würden. Dies werde abgelehnt. 

Aufgrund der gestiegenen Bedarfe im Bereich der Psychiatrie sowie in den Sucht- und 
Beratungsstellen, müsse aus Sicht der Fraktion DIE LINKE der entsprechende Mittelan-
satz erhöht werden. Der Bedarf für Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe sei zudem 
weitaus höher als der im Regierungsentwurf vorgesehene Ansatz. Zudem kritisierte eine 
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Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE die klare Abtrennung der psychiatrischen Angebote 
von denen der Suchthilfe sowie die unterschiedlichen Förderhöhen. Dies sei nicht plausi-
bel und führe zu Mehrkosten in den Folgejahren. Eine Abgeordnete der Fraktion 
BÜNDNISGRÜNE betonte, dass auch seitens der Koalitionsfraktionen der gestiegene Be-
darf in den Bereichen gesehen werde, sodass in dem Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen entsprechend höhere Haushaltmittel vorgesehen seien. 

Seitens der Fraktion DIE LINKE werde eine staatliche, steuerfreie Fürsorgeleistung in 
Höhe von 1.000 Euro pro Jahr für Pflegebedürftige ab dem Pflegegrad 2 zum teilwei-
sen Ausgleich der Belastungen der pflegenden Angehörigen gefordert. Auf die Nach-
frage eines Abgeordneten der AfD-Fraktion, wie die veranschlagten Haushaltsmittel 
von 235 Millionen Euro gegenfinanziert würden, erklärte ein Abgeordneter der Fraktion 
DIE LINKE, dass der Deckungsvorschlag im Falle einer Annahme des Antrages in der 
Bereinigungssitzung präsentiert werde. Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion legte dar, 
dass sich seine Fraktion für die Stärkung der häuslichen Pflege von Angehörigen durch 
die Einführung eines Modellprojektes „Landespflegefördergeld“ von monatlich bis zum 
300 Euro einsetze. 

Kapitel 08 08  Verbraucherschutz und Tiergesundheit 

Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erläuterte, dass sich die Situation in den 
Tierheimen aufgrund von Exoten oder problematischen Tiere zunehmend zuspitze. 
Daher würde Personal mit entsprechenden Qualifizierungen sowie Fach- und Sach-
kunde benötigt. Zudem werde die Erhöhung der Zuschüsse an Tierheime gefordert, 
da die Tierheime weit über ihren Kapazitäten arbeiten würden. Dieser Forderung 
schloss sich die AfD-Fraktion mit ihrem Änderungsantrag an, der auch eine stärkere 
Unterstützung bei den Strom- und Heizkosten vorsehe. 

Nachdem der Vorsitzende keinen weiteren Aussprachebedarf erkennen konnte, stellte 
er den Einzelplan 08 zur Abstimmung. 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 08 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit  11 : 8 : 0  Stimmen dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs in 
der vom Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung. 

Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 und die abgelehnten 
Änderungsanträge als Anlage 2 beigefügt. Die Abstimmungsergebnisse zum Einzel-
plan 08 sind der Anlage 3 zu entnehmen. 

gez. Dirk Panter, MdL 
Berichterstatter Anlagen 

Änderungsanträge  
Abstimmungsliste 
Stellungnahme des LJHA 

924



925



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 19 8.188,4 T€ 19.964,1 T€ 21.292,6 T€ SOLL neu 21.923,4 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 286,4 T€ +/- 294,8 T€

TITEL 422 01 21.006,2 T€ Reg. Entw. 21.628,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

A) Stellenplan alt (Seite 33):

Amtsbezeichnung         BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

(...)

Ministerialrat A 16  L2 15 16 16

Direktor A 15  L2 76 85 85

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   238               255                 255

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

B) Stellenplan neu:

Amtsbezeichnung         BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

(...)

Ministerialrat A 16  L2 15 18 18

Direktor A 15  L2 76 86 86

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   238               258                 258

Umsetzung/Umwandlung

Zugänge*:

Veränderungen in 2023

BesGr. Zugänge     Bemerkungen

A 15  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A 16  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A 16  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen -

Landestierschutzbeauftragte bzw. -beauftragter

(* Es wurden nur die Besoldungsgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung: Stellenumsetzung

Anlage 1 - EP 08
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Die Kompensation erfolgt bei 07 01/ 422 01. Dabei ist eine Stelle für die/den hauptamtlich zu bestellenden

Landestierschutzbeauftragte/n vorgesehen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 27 0,1 T€ 100,0 T€ 150,0 T€ SOLL neu 130,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 30,0 T€

TITEL 681 05 100,0 T€ Reg. Entw. 100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 30,0 T€ 30,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 20,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 10,0 T€ 20,0 T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 02
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2026 bis zu 0,0 T€ 10,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 80,0 T€ 30,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 70,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 10,0 T€ 20,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 10,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel dienen u.a. der Erstellung einer Studie zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

und des Rechts auf Gehör, als eines der grundlegenden Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention, zu deren

Umsetzung der Freistaat Sachsen verpflichtet ist.

Nahezu alle Lebensbereiche berühren auch die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen, wobei das Recht

auf Beteilung und Gehör umzusetzen ist. Aus der Studie sollen daher Schlussfolgerungen gezogen werden, um

bereits bei der Planung von Maßnahmen und im Verwaltungshandeln die Bedarfe und Perspektiven von Kindern und

Jugendlichen zu berücksichtigen sowie Erkenntnisse gewonnen werden, zur Umsetzung weiterer Maßnahmen zur

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 27 0,0 T€ 85,0 T€ 85,0 T€ SOLL neu 85,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 85,0 T€ +/- 85,0 T€

TITEL 681 06 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen des Tierschutzbeauftragten des Freistaates Sachsen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die zusätzlichen Mittel stehen für Sachkosten des Landestierschutzbeauftragten zur Verfügung.

Deckung aus dem Gesamthaushalt.

CDU/B'GRÜNE/SPD 03

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 27 3.260,5 T€ 4.752,5 T€ 5.205,3 T€ SOLL neu 5.361,4 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 114,6 T€ +/- 117,9 T€

TITEL 685 20 5.090,7 T€ Reg. Entw. 5.243,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung: Stellenumsetzung aus 07 01. Die Kompensation erfolgt bei 07 01 / 685 20.

CDU/B'GRÜNE/SPD 04
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 82 2.258,4 T€ 1.383,5 T€ 1.611,6 T€ SOLL neu 1.611,6 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 633 54 1.411,6 T€ Reg. Entw. 1.411,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

A) Vermerk alt:

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

B) Vermerk neu:

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

CDU/B'GRÜNE/SPD 05

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Die Erläuterungen in den Sätzen 6 und 7 sind verbindlich.

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem

Gräbergesetz. Nach § 10 Gräbergesetz trägt der Bund alle Kosten, die sich aus den §§ 3, 4, 5 und 8

Gräbergesetz ergeben. Erstattungen erfolgen für die Pauschale gemäß der GräbPauschV sowie weitere Beträge für

Ruherechtsentschädigungen an die Grundstückseigentümer und Einmalzahlungen.

Zuständig für die Erhaltung der Gräber sind die Gemeinden gemäß § 8a des Sächsischen Bestattungsgesetzes

(SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), in der jeweils geltenden Fassung. An diese werden die bei

08 03/231 12 vereinnahmten Mittel weitergeleitet.

B) Erläuterungen neu:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem

Gräbergesetz. Nach § 10 Gräbergesetz trägt der Bund alle Kosten, die sich aus den §§ 3, 4, 5 und 8

Gräbergesetz ergeben. Erstattungen erfolgen für die Pauschale gemäß der GräbPauschV sowie weitere Beträge für

Ruherechtsentschädigungen an die Grundstückseigentümer und Einmalzahlungen.

Zuständig für die Erhaltung der Gräber sind die Gemeinden gemäß § 8a des Sächsischen Bestattungsgesetzes

(SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), in der jeweils geltenden Fassung. An diese werden die bei

08 03/231 12 vereinnahmten Mittel weitergeleitet.

200,0 T€ werden in 2023 und 2024 für Investitionen an Gräbern der Opfer und Gewaltherrschaft zur Verfügung

gestellt. Die Mittelverwendung soll im Zusammenwirken mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

erfolgen.

930



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Mit der Bereitstellung der Mittel sollen die Instandsetzung und Unterhaltung von

Kriegerdenkmalen in den Kommunen untersetzt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 90 196,9 T€ 150,0 T€ 230,0 T€ SOLL neu 250,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 80,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 525 02 150,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter

Erläuterungen:

A)

2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche) 70,0 70,0

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung) 80,0 80,0

CDU/B'GRÜNE/SPD 06
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_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                              150,0                150,0

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe -

vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Landesjugendamt gem. § 21

des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden

Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zuständig.

B)                                                                                  2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche) 110,0 120,0

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung)                       120,0 130,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                              230,0 250,0

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe -

vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Landesjugendamt gem. § 21

des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden

Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zuständig.

Im Rahmen des "Masterplans Kinderschutz" werden zusätzliche Fortbildungen durch das Landesjugendamt angeboten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

Deckung aus Gesamthaushalt.

Mit den zusätzlichen Mitteln werden Weiterbildungen über das Landesjugendamt im Rahmen des Masterplans

Kinderschutz ermöglicht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 92 14.196,0 T€ 15.000,0 T€ 15.000,0 T€ SOLL neu 15.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 01 15.000,0 T€ Reg. Entw. 15.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung der Jugendpauschale

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.500,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 4.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 4.500,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 13.500,0 T€ 15.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 13.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 15.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Im Koalitionsvertrag wurde eine verbindliche Vereinbarung zur Förderung der überörtlichen Kinder- und

Jugendhilfe über fünf Jahre vereinbart. Mit den im Haushaltsentwurf veranschlagten

Verpflichtungsermächtigungen wurden die Personalkosten der Überörtlichen Träger bis 2025 abgesichert.

Eine Übertragung dieser Regelung auf die örtliche Kinder- und Jugendhilfe ist mit Hilfe der zusätzlichen

Verpflichtungsermächtigungen möglich und bietet eine Lösung für die kommunale Ebene.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 92 0,0 T€ 0,0 T€ 2.250,0 T€ SOLL neu 2.300,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 633 02 2.000,0 T€ Reg. Entw. 2.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Verwaltung auf Grundlage des

SGB VIII, welches 2021 novelliert wurde.

Zur Umsetzung dieser SGB VIII Reform sind die Landkreise und Kreisfreien Städte jeweils erstverantwortlich.

Als Oberste Landesjugendbehörde ist das SMS gem. § 82 SGB VIII verpflichtet, die Weiterentwicklung der

Jugendhilfe zu fördern, auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken sowie die

Jugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dies soll auf dem Verwaltungswege über die

Pauschalen vollzogen werden.

CDU/B'GRÜNE/SPD 08

Rechtsgrundlage:

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch, Kinder und Jugendhilfe, in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September

2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung.

B) Erläuterungen neu:

[...]

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 250,0 T€ in 2022 und 300,0 T€ in 2023 werden für die Umsetzung

"Masterplan Kinderschutz" bereitgestellt und für den Aus- und Aufbau präventiver Angebote in den

Gebietskörperschaften.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Ziel ist ein wirkungsvoller Kinderschutz sachsenweit. Die zusätzlichen Mittel sollen im Rahmen des

"Masterplans Kinderschutz" bereitgestellt und für den Ausbau und Aufbau von Präventionsangeboten in den

Gebietskörperschaft eingesetzt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 94 7.394,7 T€ 8.211,0 T€ 8.950,0 T€ SOLL neu 9.172,5 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 550,0 T€ +/- 670,0 T€

TITEL 684 01 8.400,0 T€ Reg. Entw. 8.502,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die im Haushaltsentwurf veranschlagte Erhöhung reicht nicht aus, um die Personal- und Sachkostenentwicklungen

aufzufangen. Die zusätzlichen Mittel dienen dazu, die Fachkräftebindung in den 68 Beratungsstellen im

Freistaat Sachsen zu verbessern und so die entsprechenden Beratungsleistungen gewährleisten zu können.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 97 2.252,6 T€ 3.275,0 T€ 3.875,0 T€ SOLL neu 3.875,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 684 52 3.875,0 T€ Reg. Entw. 3.875,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 3.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€
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2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 5.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 3.000,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Bereich der Ehe-, Familien und Lebensberatung (Ziffer 3, RL Familienförderung) soll eine Grundfinanzierung

bzw. überjährige Leistungsvereinbarung zu den bereitgestellten Mitteln ermöglicht werden, um bei

kontinuierlichen Beratungsangeboten Planungssicherheit zu schaffen. Dieses Verfahren soll mit ausgewählten

Trägern modellhaft erprobt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 100 5.259,5 T€ 6.470,0 T€ 7.670,0 T€ SOLL neu 7.670,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 684 53 7.670,0 T€ Reg. Entw. 7.670,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 140,0 T€ 270,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 140,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 270,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 2.270,0 T€ 2.270,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.270,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 2.270,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Bereich der überörtliche Jugendverbandsarbeit (FRL überörtlicher Bedarf) soll eine Grundfinanzierung bzw.

überjährige Leistungsvereinbarung zu den bereitgestellten Mitteln ermöglicht werden. Ziel ist es, bei

kontinuierlichen Bildungsangeboten Planungssicherheit zu schaffen. Dieses Verfahren soll mit ausgewählten

Trägern modellhaft erprobt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 102 55,6 T€ 276,0 T€ 176,0 T€ SOLL neu 226,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 547 54 76,0 T€ Reg. Entw. 126,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Erläuterungen:

A)                                                                           2023 2024

T€ T€

____________________________________________________________________________________________________

1. Reisekostenerstattungen[...]                                               1,0 1,0

2. Herstellungs- und Verwaltungskosten Jugendleitercard (JULEICA)            15,0 15,0

3. Fachveranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe                    10,0 10,0

4. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 100,0

5. Evaluation Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung                    50,0

____________________________________________________________________________________________________
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Summe 76,0 126,0

B)                                                                           2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________

1. Reisekostenerstattungen [...]                                              1,0               1,0

[...]

6. Evaluierung Hilfen zur Erziehung                                         100,0             100,0

_____________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                       176,0             226,0

Zu 6.

Jährlich sind 100,0 T€ für eine externe Evaluation zur Entwicklung der Hilfen zur Erziehung in Sachsen

veranschlagt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 100,0 T€ jährlich werden veranschlagt für eine externe Evaluation zur

Entwicklung der Hilfen zur Erziehung in Sachsen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 104 3.971,9 T€ 6.120,0 T€ 7.370,0 T€ SOLL neu 7.520,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 684 54 7.320,0 T€ Reg. Entw. 7.320,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Maßnahmen zum Vollzug der FRL Weiterentwicklung.

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Vollzug der FRL Weiterentwicklung                                     4.478,0 4.473,0

2. Pakt für die Jugend - Flexibles Jugendmanagement                      1.140,0 1.140,0

3. Pakt für die Jugend-JugendApp                                           128,0 125,0

4. Pakt für die Jugend- Eigenständige Jugendpolitik                        134,0 134,0

5. Pakt für die Jugend-Projekt für komplexe Hilfeverläufe                  190,0 190,0
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6. Pakt für die Jugend-Gesellungsformen / Lausitzbüro                      167,0                   175,0

7. Projekt MUT-Fortbildung, Beratung, Strategieentwicklung                 130,0                   130,0

8. Projekt „Sister*hood“                                                    90,0                    90,0

9. Kinder- und Jugendtelefone                                              258,0                   258,0

10. Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung                            505,0                   505,0

11. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT)                            100,0                   100,0

__________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                    7.320,0                 7.320,0

B) Veranschlagt sind Maßnahmen zum Vollzug der FRL Weiterentwicklung.

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. ...

2. Pakt für die Jugend - Flexibles Jugendmanagement 1.140,0 1.290,0

3. ...

4. ...

5. ...

6. Pakt für die Jugend-Gesellungsformen / Lausitzbüro 217,0 225,0

[...]

__________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                    7.370,0                 7.520,0

Zu 2.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 150,0 T€ in 2024 sind für den Ausbau des Flexiblen Jugendmanagements

veranschlagt.

Zu 6.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 50,0 T€ jährlich sind veranschlagt für Gesellungsformen/ Lausitzbüro.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 150,0 T€ in 2024 sind für den Ausbau des Flexiblen Jugendmanagements

veranschlagt. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 50,0 T€ jährlich sind veranschlagt für

Gesellungsformen/ Lausitzbüro.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 107 31.275,6 T€ 32.500,0 T€ 36.000,0 T€ SOLL neu 37.200,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 3.400,0 T€ +/- 3.300,0 T€

TITEL 633 55 32.600,0 T€ Reg. Entw. 33.900,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Schulsozialarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Steigende Personal- und Sachausgaben erfordern einen erhöhten Mittelansatz, um eine Verstetigung der

Schulsozialarbeit zu erreichen. Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit werden im TVöD SuE nunmehr in eine

höhere Entgeltgruppe eingruppiert. Darüber hinaus besteht ein erhöhter Bedarf bei den Sachausgaben. Diese

sollen von 7.000,00 € auf 8.000,00 € angehoben werden. In diesem Zuge ist eine Anpassung der Förderrichtlinie

Schulsozialarbeit notwendig, u.a. auch um Änderungen im Sächsischen Schulgesetz nachzuvollziehen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. - - - 4.500,0 T€ SOLL neu 4.500,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 4.500,0 T€ +/- 4.500,0 T€

TITEL 681 54 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Zuschüsse zur Umsetzung des Programms „Zuckertüten-Scheck“

B) Vermerk neu:

Satz 1 der Erläuterungen ist verbindlich.

B) Erläuterungen neu:

Aus dem Titel dürfen auch die Verwaltungskosten für die Programmabwicklung geleistet werden.
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 4.500,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Der gleichberechtigte Zugang zu Bildung ist eine sozialpolitische Grundfrage und wichtig für den

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daher wird der Freistaat eine finanzielle Startunterstützung für alle

Schulanfängerinnen und Schulanfänger gewähren. Die Unterstützung beschränkt sich auf Sachmittel wie z. B.

Ranzen, Kleidung, Hefte, Brotdose etc.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 118 975,0 T€ 975,0 T€ 1.950,0 T€ SOLL neu 1.950,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 325,0 T€ +/- 325,0 T€

TITEL 633 01 1.625,0 T€ Reg. Entw. 1.625,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Bereich der Pflege und Seniorenpolitik

A) Erläuterungen (alt):

1. Regionale Pflegebudgets 975,0 (2023) 975,0 (2024)

(…)

Summe 1.625,0 (2023)   1.625,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):

1. Regionale Pflegebudgets  1.300,0 (2023)   1.300,0 (2024)

(…)
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Summe 1.950,0 (2023)   1.950,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Das regionale Pflegebudget soll von derzeit 75,0 T€ pro Landkreis und kreisfreier Stadt auf 100,0 T€ erhöht

werden. Hierfür ergibt sich ein Mehrbedarf von 325,0 T€ Euro pro Jahr.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 119 10.466,7 T€ 12.295,0 T€ 12.408,8 T€ SOLL neu 12.560,7 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 791,0 T€ +/- 791,0 T€

TITEL 681 02 11.617,8 T€ Reg. Entw. 11.769,7 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen

A) Erläuterungen (alt):

Veranschlagt sind die Nachteilsausgleiche gem. § 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die

Gewährung eines Landesblindengeldes und anderer Nachteils-ausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG)

vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), inder jeweils geltenden Fassung, von monatlich an:

-hochgradig Sehbehinderte 100 €,

-Gehörlose 150 €,

-schwerstbehinderte Kinder 120 €.

Gleichzeitig Blinde und Gehörlose im Sinne des LBlindG erhalten zusätzlich monatlich 320 €.
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Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche wird die Summe der Einzelleistungen gewährt. Kostenträger ist gem.

§ 10 Abs. 1 LBlindG der Freistaat Sachsen.

B) Erläuterungen (neu):

Veranschlagt sind die Nachteilsausgleiche gem. § 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die

Gewährung eines Landesblindengeldes und anderer Nachteils-ausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG) vom

14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), inder jeweils geltenden Fassung, von monatlich an:

-hochgradig Sehbehinderte 100 €,

-Gehörlose 150 €,

-schwerstbehinderte Kinder 120 €.

Gleichzeitig Blinde und Gehörlose im Sinne des LBlindG erhalten zusätzlich monatlich 320 €.

Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche wird die Summe der Einzelleistungen gewährt. Kostenträger ist gem.

§ 10 Abs. 1 LBlindG der Freistaat Sachsen.

Mehr wegen Ausweitung auf alle schwerbehinderten Menschen mit dem Merkzeichen TBI. Eine Änderung des

LBlindG ist ab 01.01.2023 vorgesehen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die Nachteilsausgleiche sind abhängig vom Merkzeichen und vom Grad der Behinderung, abgekürzt GdB.

Beide Merkzeichen und der Grad der Behinderung sind im Schwerbehindertenausweis eingetragen.

Das Merkzeichen TBl im Schwerbehindertenausweis erhalten taubblinde Menschen. Es wird vom Versorgungsamt

erteilt, wenn wegen einer Störung der Hörfunktion, vom Grad der Behinderung von mindestens 70 und wegen einer

Störung des Sehvermögens vom Grad der Behinderung mit 100 anerkannt ist.

Im Freistaat Sachsen haben jedoch nicht alle Menschen mit dem Merkzeichen TBl den Anspruch auf

Nachteilsausgleiche nach dem Sächsischen Landesblindengeldgesetz. Diese Lücke soll durch die zusätzlichen

Mittel geschlossen werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkeh
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 120 14.023,2 T€ 22.000,0 T€ 17.550,0 T€ SOLL neu 17.450,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - -950,0 T€ +/- -1.050,0 T€

TITEL 682 06 18.500,0 T€ Reg. Entw. 18.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im

Nahverkehr

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung im Jahr 2023 in Höhe von 500 T€ für 08 10/684 54, 200 T€ für 08 10/684 55, 250 T€ für 08 10/684 06.

Deckung im Jahr 2024 in Höhe von 500 T€ für 08 10/684 54, 200 T€ für 08 10/684 55, 100 T € für 08 10/684 02,

250 T€ für 08 10/684 06.

CDU/B'GRÜNE/SPD 18

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 122 2.936,7 T€ 3.000,0 T€ 4.100,0 T€ SOLL neu 4.100,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 684 03 3.500,0 T€ Reg. Entw. 3.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung

A) Erläuterungen (alt):

1. Förderung von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen …    2.850,0 (2023)   2.850,0 (2024)

(…)

Summe 3.500,0 (2023)   3.500,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):

1. Förderung von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen …    3.450,0 (2023)   3.450,0 (2024)

(…)
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Summe 4.100,0 (2023)   4.100,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel dienen dazu, die gestiegenen Personal- und Sachkosten in den derzeit 30

Beratungsstellen im Freistaat Sachsen zu decken.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 124 0,0 T€ 0,0 T€ 1.000,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 883 01 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit

Erläuterungen:

A) Leertitel zum Nachweis von Ausgaben für das Programm „Sachsen Barrierefrei 2030“.

B) Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung des Investitionsprogramms „Programm Sachsen Barrierefrei

2030“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.
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Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung des Investitionsprogramms „Programm Sachsen Barrierefrei 2030“,

wie im Koalitionsvertrag vereinbart.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 131 12.508,1 T€ 12.300,0 T€ 10.200,0 T€ SOLL neu 10.200,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 633 56 10.000,0 T€ Reg. Entw. 10.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

____________________________________________________________________________________________________________

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde                          5.600,0 5.600,0

2. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde                         4.400,0 4.400,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                   10.000,0                   10.000,0

CDU/B'GRÜNE/SPD 21

946



B) Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

____________________________________________________________________________________________________________

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde                          5.600,0 5.600,0

2. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde                         4.600,0 4.600,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                   10.200,0                   10.200,0

zu 2.

200,0 T€ pro Jahr sind veranschlagt für die niederschwellige Krisenintervention, Versorgung und Überbrückungen

bis zum Beginn einer Pychotherapie.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Diese niederschwellige Versorgung dient für Kriseninterventionen und zur Überbrückung bis zum Beginn einer

Psychotherapie.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 133 0,0 T€ 0,0 T€ 3.500,0 T€ SOLL neu 3.650,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 350,0 T€

TITEL 684 56 3.300,0 T€ Reg. Entw. 3.300,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben                             1.200,0 1.200,0

2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe                        130,0 130,0

3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 900,0

5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 410,0
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6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 410,0

7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

8. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems                    250,0               250,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                        3.300,0             3.300,0

[...]

zu 4. Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und

-prävention für spezifische Zielgrup-pen sowie für regionale Fachkräfte zur Koordinierung des Einsatzes des

Suchtpräventionsmobils „GLÜCK SUCHT DICH“.

[...]

B) Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. ...

2. ...

3.

4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 1.100,0 1.100,0

5. [...]

6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 560,0

7. [...]

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                        3.500,0             3.650,0

[...]

Zu Ziffer 4: Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und

-prävention für spezifische Zielgrup-pen sowie für regionale Fachkräfte zur Koordinierung des Einsatzes des

Suchtpräventionsmobils „GLÜCK SUCHT DICH“.

Ausgaben in Höhe von 200,0 T€ in 2023 und 200,0 T€ in 2024 sind den Ausbau regionaler Suchthilfe-Projekte

veranschlagt.

[...]

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Mit 150,0 T€ an zusätzlichen Mitteln in 2024 soll der Aufbau zusätzlicher Angebote für Beschäftigung und

Teilhabe gefördert werden. Ein Bedarf diesbezüglich wird durch die Akteure der Gemeindepsychiatrie regelmäßig

beschrieben. Auf Grund der relativ langen Vorlaufzeit für den Aufbau eines neuen Angebotes sind zusätzliche

Mittel nur für das Jahr 2024 berücksichtigt worden.

Die weiteren zusätzlichen Mittel dienen dem Ausbau regionaler Suchthilfe-Projekte zur Verbesserung des

Gesamtsystems.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 136 - - 435,0 T€ SOLL neu 535,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 686 58 335,0 T€ Reg. Entw. 335,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten der Seniorenpolitik

A) Erläuterungen (alt):

1. …

2. …

Summe 335,0 (2023)   335,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):

1. …

2. …
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3. Senioren- bzw. Generationenagentur 100,0 (2023)   200,0 (2024)

Summe 435,0 (2023)   535,0 (2024)

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 250,0 T€ 250,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 250,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 200,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 50,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 450,0 T€ 450,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 450,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 400,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 50,0 T€
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2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel dienen der Einrichtung einer Senioren- bzw. Generationenagentur, die sich u. a.

folgenden Aspekten widmen soll:

- Fortbildungsangebote und Multiplikatoren-tätigkeiten für ältere Menschen (z. B. Digitalisierung)

- Beteiligung, Mitwirkung, Fortbildung, Engagement

- Fortbildungsangebote für Seniorenbeiräte und

- beauftragte der Kommunen und Beratung zu Förderungen

- Koordinierung von Angeboten und Netz-werkarbeit

- Entwicklung neuer Strukuren im Bereich der Generationenpolitik.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 137 - - 0,0 T€ SOLL neu 750,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 750,0 T€

TITEL 893 58 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.500,0 T€ 3.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 500,0 T€ 500,0 T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 24

950



2026 bis zu 0,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.500,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 500,0 T€ 2.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Im Koalitionsvertrag wurde sich darauf verständigt, ein Programm zur Investitionsförderung aufzulegen, das

insbesondere der Schaffung von Kurzzeitpflegeplätzen dient. Mit den zusätzlichen Mitteln können neue

Kurzzeitpflegeplätze gefördert und ein entsprechendes Förderprogramm auf den Weg gebracht werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 165 64.998,6 T€ 65.000,0 T€ 75.000,0 T€ SOLL neu 75.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 29.416,0 T€ +/- 29.416,0 T€

TITEL 891 02 45.584,0 T€ Reg. Entw. 45.584,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt:

Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - gesetzlicher Anteil

B) Zweckbestimmung neu:

Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von durchschnittlich 2.850,00 € pro Planbett entsprechend der

Rechtverpflichtung des Landes zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan
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aufgenommenen Plankrankenhäuser zur Pauschalförderung nach § 11 SächsKHG. (22.792 Planbetten gem.

Krankenhausplan vom 01.09.2018 ohne Uniklinika). Der den gesetzlichen Mindestbetrag übersteigende Anteil der

Pauschalförderung ist unter 08 07/891 06 veranschlagt. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind

veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 2.

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden

Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG und der Pauschalförderungsverordnung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

A) Erläuterungen neu:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von durchschnittlich 2.850,00 € pro Planbett entsprechend der

Rechtverpflichtung des Landes zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan

aufgenommenen Plankrankenhäuser zur Pauschalförderung nach § 11 SächsKHG. (22.792 Planbetten gem.

Krankenhausplan vom 01.09.2018 ohne Uniklinika).

10.000,0 T€ p.a. werden als pauschale Zuschüsse zur digitalen Ertüchtigung der Plankrankenhäuser

(ohne Uniklinika) ausgereicht.

Mehr wegen Mitveranschlagung der Digitalisierungspauschale (2022 veranschlagt 10.000,0 T€ bei 08 06/891 02).

Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 2.

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden

Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG und der Pauschalförderungsverordnung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Übertrag inkl. Erläuterungen aus 08 07/ 891 06.

Es gibt keine Förderung "nicht gesetzlicher Anteil" im Krankenhausgesetz. Daher erfolgt die Zusammenfassung

unter einem Titel.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 166 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - -29.416,0 T€ +/- -29.416,0 T€

TITEL 891 06 29.416,0 T€ Reg. Entw. 29.416,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - nicht gesetzlicher Anteil

B) Der Titel wird gestrichen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Übertrag nach 08 07/ 891 02

Es gibt keine Förderung "nicht gesetzlicher Anteil" im Krankenhausgesetz. Daher erfolgt die Zusammenfassung

unter dem Titel "gesetzlicher Anteil".

Der Titel entfällt im Doppelhaushalt 2023/2024.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 168 3.485,1 T€ 4.350,0 T€ 3.030,0 T€ SOLL neu 2.890,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 684 52 2.830,0 T€ Reg. Entw. 2.690,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung

A) Erläuterungen (alt):

1. Gesundheitsförderung und 910,0 (2023)    910,0 (2024)

Prävention, ambulante

Krebsberatungsstellen

(…)

Summe 2.830,0 (2023)  2.690,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):
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1. Gesundheitsförderung und 1.110,0 (2023)  1.110,0 (2024)

Prävention, ambulante

Krebsberatungsstellen

(…)

Summe 3.030,0 (2023)  2.890,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Mit dem erhöhten Mittelansatz soll die Gesundheitsförderung in Land und Kommunen stärker gefördert werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 174 1.121,7 T€ 3.700,0 T€ 1.430,0 T€ SOLL neu 1.030,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 55 1.430,0 T€ Reg. Entw. 1.030,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe

Erläuterungen:

(Ergänzung zu Ziffer 1 Koordinierungsstelle Hebammen)

A) Erläuterungen alt

[...]

Fachärztliche Weiterbildung neu veranschlagt bei 08 07/684 55.

Fachärztliche Weiterbildung ÖGD, Hygiene und Umweltmedizin neu veranschlagt bei 08 07/686 56.

zu 6.:
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Unterstützung von Vorhaben, um gut ausgebildete und engagierte Pflegefachpersonen für das Berufsfeld Pflege zu

gewinnen und die Ausbildung im Vergleich zu anderen Branchen konkurrenzfähig aufzustellen. Landesspezifische

Umsetzung der „Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP).

zu 7.:

2022 veranschlagt 1.580,0 T€ bei 0807/681 01.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 8.

B) Erläuterungen neu

[...]

Fachärztliche Weiterbildung neu veranschlagt bei 08 07/684 55.

Fachärztliche Weiterbildung ÖGD, Hygiene und Umweltmedizin neu veranschlagt bei 08 07/686 56.

zu 1.:

Die  Koordinierungsstelle Hebammen ist – ggf. abweichend von der FRL  Heilberufe – mit einem erhöhten

Fördersatz bis zu 99 % zu fördern. Ggf. ist eine Leistungsvereinbarung zu schließen.

zu 6.:

Unterstützung von Vorhaben, um gut ausgebildete und engagierte Pflegefachpersonen für das Berufsfeld Pflege zu

gewinnen und die Ausbildung im Vergleich zu anderen Branchen konkurrenzfähig aufzustellen. Landesspezifische

Umsetzung der „Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP).

zu 7.:

2022 veranschlagt 1.580,0 T€ bei 0807/681 01.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 8.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Koalitionsvertrag wurde folgendes vereinbart:

"Wir wollen die bestmögliche Versorgung für werdende Eltern und ihre Kinder sowie gute Arbeitsbedingungen für

Hebammen. Wir unterstützen Hebammen und Geburtshelfer weiterhin mit dem Gründungszuschuss, der

Aufwandsentschädigung für das Hebammenexternat, dem Landesprogramm Hebammen und der aktiven Unterstützung der

Landeskoordinierungsstelle Hebammen."

Eine Aufgabe der Koordinierungsstelle ist die Vermittlung einer Hebamme für die Nachsorge im Wochenbett, also

nach der Geburt. Dies wird besonders von Frauen im ländlichen Raum beansprucht, da dort weniger Hebammen tätig

sind als in den Großstädten. Eine Hebamme für die Nachsorge ist für Mütter und Neugeborenes besonders wichtig,

da sie bereits durch die regelmäßigen Besuche während des Wochenbetts Probleme bei der Heilung oder bei der

Entwicklung des Kindes feststellt. Wenn keine Hebamme für die Nachsorge zur Verfügung steht, kann dies

durchaus zu einem längeren Krankenhausaufenthalt führen. Sollten medizinische Probleme bei Mutter oder Kind in

der Häuslichkeit auftreten und keine Hebamme, die die Betreuung gewährleistet, dann bedeutet dies, dass die

Frauen mit dem Neugeborenen zum Kinder- bzw. Frauenarzt müssen. Im ländlichen Bereich ist dies durch

Verfügbarkeit und Fahrtzeiten unnötiger Stress, der durch die Betreuung der Hebammen vermieden werden kann.

Die Erhöhung des Fördersatzes auf bis zu 99% ist zwingend, da der Träger bei der Erfüllung dieser Aufgabe

keine Eigenmittel erwirtschaftet. Spenden, Vereins- bzw. Mitgliedsbeiträge sind mit dieser Aufgabe nicht

verbunden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 181 0,0 T€ 0,0 T€ 1.460,0 T€ SOLL neu 1.460,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 1.150,0 T€ +/- 1.150,0 T€

TITEL 682 60 310,0 T€ Reg. Entw. 310,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum

Erläuterungen:

A) zu 1.:

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden

Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur

Förderung von Modellvorhaben verankert werden

[...]

2023 2024

T€ T€
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___________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen

Raum 0,0 0,0

2. Programm Poliklinik Plus 150,0 150,0

3. Modellprojekte ambulant-stationäre Gesundheitszentren und mobile Untersu-

   chungs- und Behandlungseinheiten (MUBE)                                            160,0         160,0

___________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                                 310,0         310,0

B) zu 1.:

Veranschlagt sind jährlich 150,0 T€ für die Förderung des Geriatrienetzwerks Ostsachsen als Modellvorhaben zur

Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum.

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden

Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur

Förderung von Modellvorhaben verankert werden

[...]

2023 2024

T€ T€

___________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen

Raum 1.150,0 1.150,0

2. Programm Poliklinik Plus 150,0 150,0

3. Modellprojekte ambulant-stationäre Gesundheitszentren und mobile Untersu-

   chungs- und Behandlungseinheiten (MUBE)                                            160,0         160,0

___________________________________________________________________________________________________________
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Summe 1.460,0 1.460,0

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 300,0 T€ 300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 150,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 300,0 T€ 800,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 150,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 650,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der vorliegende Gesetzentwurf zum Sächsischen Krankenhausgesetz, der ab 2023 in Kraft treten soll, sieht in

§ 22 die Etablierung von Modellvorhaben vor. Hierüber sollen neue Versorgungsformen gefördert werden können,

wie z.B. sektorübergreifende Versorgungs- und Kooperationsstrukturen des ambulanten und stationären Bereiches,

eine sektoren-übergreifende Verzahnung des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes mit der Notfallversorgung

in den Krankenhäusern und die Weiterentwicklung der sächsischen Krankenhauslandschaft. 1.000,0 T€ p. a. an

zusätzlichen Mitteln untersetzen diesen Aspekt des Gesetzentwurfs finanziell.

Weitere 150,0 T€ p.a. dienen der Finanzierung als Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen

Versorgung im ländlichen Raum für das Geriatrienetzwerk Ostsachsen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 182 - - 3.000,0 T€ SOLL neu 3.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 891 60 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum

A) Erläuterungen alt:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung            0,0 0,0

   im ländlichen Raum

2. Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V      1.000,0                 1.000,0

__________________________________________________________________________________________________________

   Summe                                                                 1.000,0                 1.000,0

(...)
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B) Erläuterungen neu:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung        2.000,0 2.000,0

   im ländlichen Raum

2. Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V      1.000,0                 1.000,0

__________________________________________________________________________________________________________

   Summe                                                                 3.000,0                 3.000,0

(...)

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.000,0 T€ 600,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 800,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 200,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 1.000,0 T€ 2.100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 800,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 200,0 T€ 1.500,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Epl.; mit dem Mittelaufwuchs sollen investive Modellvorhaben bspw. im Bereich der kinder- und

jugendpsychiatrische Versorgung sowie  zur Weiterentwicklung von Standorten im ländlichen Raum oder Ausbildung

nach dem kommenden Krankenhausgesetz untersetzt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. - - - 100,0 T€ SOLL neu 100,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 633 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) neu: Zuweisungen für World Transplant Games 2025

B) Erläuterungen (neu):

Zur Unterstützung der Ausrichtung der World Transplant Games 2025 durch die Landeshauptstadt Dresden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 50,0 T€ 50,0 T€

davon fällig
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2024 bis zu 50,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 50,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Das Board of Trustees der World Transplant Games Federation hat am 31. August 2022 entschieden, die 24. World

Transplant Games im Jahr 2025 an Dresden zu vergeben.

Die Ausrichtung der World Transplant Games am Standort Dresden bietet eine sehr gute Gelegenheit, die Themen

gesunde Lebensweise durch Sport und Transplantationsmedizin sowie Erhöhung der Organspendebereitschaft weit

über den Freistaat Sachsen hinaus gemeinsam und öffentlichkeitswirksam ins Blickfeld zu rücken. Zudem kann der

Gesundheitsstandort Dresden im Freistaat Sachsen hier deutlich an weiterem Ansehen gewinnen. Ziel der

Ausrichtung ist eine hohe mediale Aufmerksamkeit für das Thema Organspende und Organtransplantationen.

Seitens des Bundesministeriums für Gesundheit wurde eine grundsätzliche Bereitschaft zur Beteiligung an der

Finanzierung signalisiert. Die herausgehobene Bedeutung der Veranstaltung soll auch durch eine Unterstützung

der Landeshauptstadt Dresden durch den Freistaat Sachsen unterstrichen werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 194 670,0 T€ 670,0 T€ 920,0 T€ SOLL neu 920,0 T€

KAP 08 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 685 51 670,0 T€ Reg. Entw. 670,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an Tierheime

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Erhöhung der Personal- und Sachkostenzuschüsse aufgrund der Mindestlohn-Anhebung und stark gestiegenen

Futtermittelpreisen.

Deckung aus dem Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 212 - - - SOLL neu 700,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 684 02 - Reg. Entw. 550,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Träger der sozialen Integration

B) Vermerk neu:

08 10/684 55 und 08 10/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

A) Erläuterungen (alt):

1. Dachverband sächsischer 0,0 (2023)   420,0 (2024)

Migrantenorganisationen e.V.

(…)

Summe 0,0 (2023)   550,0 (2024)

CDU/B'GRÜNE/SPD 33

B) Erläuterungen (neu):

1. Dachverband sächsischer 0,0 (2023)   570,0 (2024)

Migrantenorganisationen e.V.

(…)

Summe 0,0 (2023)   700,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2024 in Höhe von 100,0 T€ aus 08 05/682 06, Rest aus Gesamthaushalt.

Mit dem erhöhten Mittelansatz von 150,0 T€ in 2024 wird die Arbeit des Dachverbands

sächsischer Migrantenorganisationen im südwestsächsischen Raum unterstützt.

Ausbringung eines Deckungsvermerks als Folgeänderung zu 08 10 / 684 55.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 214 - - 350,0 T€ SOLL neu 350,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 684 06 100,0 T€ Reg. Entw. 100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für das Programm “Sachsen Sommer“

(B) Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 350,0 T€ mehr

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung 08 05 682 06; Erhöhung des Ansatzes zur Steigerung der Inanspruchnahme.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 215 0,0 T€ 110,0 T€ 35,0 T€ SOLL neu 85,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - -50,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 547 51 85,0 T€ Reg. Entw. 85,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckungsvorschlag für Erhöhung in 08 10/ 684 55
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 218 6.169,2 T€ 7.270,0 T€ 9.170,0 T€ SOLL neu 9.320,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 1.900,0 T€ +/- 2.050,0 T€

TITEL 684 54 7.270,0 T€ Reg. Entw. 7.270,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"

A) Erläuterungen alt:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 12.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und

Toleranz“ (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), in der jeweils geltenden

Fassung.
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B) Erläuterungen neu:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 12.

Für demokratiefördernde Bildungsarbeit zur Vielfalt von Lebensweisen, u. a. auch im ländlichen Raum, erhalten

die Träger Gerede e. V., Rosa Linde e. V. und different people e. V. je Träger bis zu 200,0 T€ pro Jahr

(insgesamt bis zu 600,0 T€ pro Jahr).

Min. 200,0 T€ in 2023 und 2024 sind im Benehmen mit dem Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für das

jüdische Leben für Maßnahmen gegen den Antisemitismus zu verwenden. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen

insbesondere Projekte im ländlichen Raum, Neuantragstellende und Kleinprojekte gestärkt werden. 100,0 T€ in

2023 und 250,0 T€ in 2024 werden für die Unterstützung einer Konzeption zur Stärkung jüdischen Lebens und

eines jüdischen Kulturzentrums in Dresden veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und

Toleranz“ (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), in der jeweils geltenden

Fassung.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 7.500,0 T€ 8.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.500,0 T€ 0,0 T€
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2025 bis zu 2.000,0 T€ 3.500,0 T€

2026 bis zu 2.000,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 2.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 8.100,0 T€ 9.100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.700,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.200,0 T€ 4.200,0 T€

2026 bis zu 2.200,0 T€ 2.700,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 2.200,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 500,0 T€ aus 08 05/682 06 sowie aus dem Gesamthaushalt.

Mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 600,0 T€ pro Jahr sollen die Bildungsprojekte zur Vielfalt von

Lebensweisen im Freistaat, insbesondere auch im ländlichen Raum, gestärkt und gesichert werden. Hierfür

erhalten die Vereine Gerede e.V., Rosa Linde e.V. und different people e.V. je 200,0 T€ pro Jahr. Darüber

hinaus erfolgt eine weitere Stärkung des Programmes „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“

in Höhe von 1.000,0 T€ pro Jahr.

300,0 T€ in 2023 und 450,0 T€ in 2024 sollen im Benehmen mit dem Beauftragten der Sächsischen

Staatsregierung für das jüdische Leben für Maßnahmen gegen den Antisemitismus verwendet werden, u.a. zur

Unterstützung einer Konzeption zur Stärkung jüdischen Lebens in Dresden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 222 13.800,0 T€ 13.440,0 T€ 14.995,0 T€ SOLL neu 14.895,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 1.555,0 T€ +/- 2.005,0 T€

TITEL 684 55 13.440,0 T€ Reg. Entw. 12.890,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund

B) Vermerk neu:

08 10/684 55 und 08 10/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

A) Erläuterungen alt:

Für die Förderung der Psychosozialen Zentren (einschließlich Zielgruppe Kinder und Jugendliche) sind pro

Jahr 3.500,0 T€ vorgesehen. Die Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen und des

Dachverbandes sächsischer Spätaussiedler ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 10/684 02.
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B) Erläuterungen neu:

Für die Förderung der Psychosozialen Zentren (einschließlich Zielgruppe Kinder und Jugendliche) sind pro Jahr

3.500,0 T€ und für die Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen sind in 2023 470,0 T€

vorgesehen. Die Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen und des Dachverbandes

sächsischer Spätaussiedler ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 10/684 02.

225,0 T€ pro Jahr sind für ein Modellprojekt zur Einführung einer Clearingstelle veranschlagt. Diese soll

Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, zur Eingliederung ins Regelsystem beraten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2023 und 2024 in Höhe von je 200,0 T€ aus 08 05/682 06, in 2023 in Höhe von 50,0 T€ aus

08 10/ 547 51 und der Rest aus Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 1.000,0 T€ in 2023 und 1.500,0 T€ in 2024 stehen prioritär für den Aufbau

und die Umsetzung eines landesweiten „Online-Sprachmittler-Angebotes" zur Verfügung. Weiterhin dient die

Erhöhung der Mittel für den Ausbau des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen (DSM), insbesondere

die Erweiterung für ein Chemnitzer Büro, mit bis zu 50,0 T€ pro Jahr.

Schätzungen zufolge leben in Sachsen mindestens 17.000 Personen ohne eine ausreichende Krankenversicherung.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 225,0 T€ pro Jahr dienen der Etablierung und Förderung von

Sozialberatungsstellen (Clearing) inklusive mobilem Beratungsangebot, um eine Reintegration in das Regelsystem

der Krankenversicherungen zu ermöglichen.

Die restlichen zusätzlichen Mittel dienen der Aufstockung der FRL Integrative Maßnahmen, um eine

bedarfsgerechte Förderung der Trägerlandschaft zu erreichen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 225 1.160,6 T€ 2.900,0 T€ 2.000,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 681 58 1.500,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts

A) Erläuterungen alt:

(...)

Veranschlagt sind Mittel für: 2023 T€ 2024 T€

1. Fortbildungsförderprogramm 500,0 500,0

2. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse 600,0 600,0

3. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: 250,0 250,0

Landesweite digitale Plattform zur Stärkung des

bürgerschaftlichen Engagements

CDU/B'GRÜNE/SPD 38

4. Projekte der Erinnerungskultur                                150,0           150,0

----------------------------------------------------------------------------------------

   Summe                                                         1.500,0         1.500,0

(...)

B) Erläuterungen neu:

(...)

Veranschlagt sind Mittel für: 2023 T€ 2024 T€

1. Fortbildungsförderprogramm 500,0 500,0

2. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse 600,0 600,0

3. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: 250,0 250,0

Landesweite digitale Plattform zur Stärkung des

bürgerschaftlichen Engagements

4. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: 500,0 500,0

Maßnahmen zur wissenschaftlichen und praxisorientierten

Aufarbeitung der Nachwendezeit

5. Projekte der Erinnerungskultur                                150,0           150,0

----------------------------------------------------------------------------------------

   Summe                                                         2.000,0         2.000,0

(...)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt
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Begründung: Die Bedeutung der während der Nachwendezeit durch die Menschen in Sachsen gemachten Erfahrungen

für den heutigen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist viel diskutiert und rückt verstärkt in den Fokus

wissenschaftlicher Betrachtung; eine fach-, d. h. sozialpolitische Ableitung ist jedoch erst mit

handlungsleitenden Forschungsergebnissen und Praxiserfahrungen möglich.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 227 0,0 T€ 400,0 T€ 900,0 T€ SOLL neu 900,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 893 58 400,0 T€ Reg. Entw. 400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Eine stärkere Förderung der Tafeln e. V. ist in Anbetracht der aktuellen Energiepreiskrise erforderlich.

CDU/B'GRÜNE/SPD 39
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 228 5.032,3 T€ 5.820,0 T€ 6.345,0 T€ SOLL neu 6.345,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 684 59 5.345,0 T€ Reg. Entw. 5.345,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung von Freiwilligendiensten

Erläuterungen:

A) Ab 2023 Fachstelle Freiwilligendienste mit veranschlagt bei 08 10/681 02 und Programm “Sachsen Sommer“ bei

08 10/684 06.

Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Freiwilliges Soziales Jahr                                        2.855,0 2.855,0

2. Freiwilliges Ökologisches Jahr                                    1.950,0 1.950,0

CDU/B'GRÜNE/SPD 40

3. Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) 480,0 480,0

4. Einzelprojekte 30,0 30,0

5. Unterstützungsleistungen für Freiwillige mit Behinderungen 30,0 30,0

__________________________________________________________________________________________________________

Summe 5.345,0 5.345,0

B) Ab 2023 Fachstelle Freiwilligendienste mit veranschlagt bei 08 10/681 02 und Programm "Sachsen Sommer" bei

08 10/684 06.

Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Freiwilliges Soziales Jahr                                        3.690,0 3.690,0

2. Freiwilliges Ökologisches Jahr                                    2.115,0 2.115,0

[...]

__________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                6.345,0                    6.345,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Begründung:

Die Aufstockung der Haushaltsansätze soll in 2023 und in 2024 die Anzahl der geförderten Stellen im

Freiwilligendienst stabilisieren und den Wegfall des Corona-Aufholprogrammes kompensieren.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Ministerium

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 19 8.188,4 19,964,1
KAP 01 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 422 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte für die betreffenden Stellen keine Tätigkeits- oder Aufgabenbeschreibung liefern oder anderweitig 
begründen, für welche Tätigkeiten in den betreffenden Abteilungen der Stellenaufwuchs notwendig sei und warum ein Bedarf bestehe. 
Es wurde lediglich auf den erhöhten Personalbedarf zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrages verwiesen und in welchen 
Fachabteilungen das Personal eingesetzt werden wird. Konkrete Aufgabenbereiche wurden nicht benannt. 

Im Weiteren werden die durch den Stellenplan im Kapitel 08 01 des Haushaltsplanes für die Jahre 2021/22, Seite 33ff. genannten Stellen 
wie folgt verändert (nach lfd. Nr.):

Nr. 1: Der Bedarf für einen zweiten Staatssekretär wird nicht gesehen.
Nr. 5: Die Notwendigkeit zur Bestellung einer Landesseniorenbeauftragten wird nicht gesehen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum
ein Planungsstab für zentrale Gesetzesvorhaben und politisch exponierte Vorhaben notwendig ist und warum das mit
vorhandenem Personal nicht leistbar ist.
Nr. 7: Es ist nicht ersichtlich, warum ein weiterer Referent im Bereich Bürgerbeauftragter notwendig ist. Auch für den Aufwuchs in
den Referaten 14, 33 und 42 konnte der Bedarf nicht begründet und kein Tätigkeitsprofil geliefert werden.
Nr. 8, 9, 10: Der Bedarf für den Aufwuchs in den Referaten 11, 34 und 44 konnte nicht begründet und kein Tätigkeitsprofil geliefert
werden.

2023 in TEuro 2024
18.603,5 SOLL neu 19.115,4

-2.402,7 +/- -2.473,2
21.006,2 Reg. Entw. 21.628,6

AfD 01

Nr. 18: Mit dem Wegfall des zweiten Staatssekretärs entfällt die Notwendigkeit eines Referenten für diese Stelle. Außerdem ist
unklar, warum die Notwendigkeit der Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit besteht.

Gleichzeitig wird der Stellenplan im Kapitel 08 01 (Reg. Entw. Seite 33) wie folgt geändert: 
Streichung von:
1 Stelle der BesGr. B 9 (vgl. Lfd. Nr. 1, Haushaltsplan 2021/22),
1 Stelle der BesGr. B6 (vgl.Lfd. Nr. 2, Haushaltsplan 2021/22),
1 Stelle A16 BesGr. A16 (Lfd. Nr. 1),
2 Stellen der BesGr. A16 (vgl.Lfd. Nr. 5, Haushaltsplan 2021/22), 
7 Stellen der Bes.Gr. A15 (Lfd. Nr. 2),
8 Stellen der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 7, Haushaltsplan 2021/22), 
1 Stelle der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 8, Haushaltsplan 2021/22), 
1 Stelle der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 9, Haushaltsplan 2021/22), 
1 Stelle der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 10, Haushaltsplan 2021/22), 
1 Stelle der Bes.Gr. A14 (Lfd. Nr. 5),
5 Stellen der Bes.Gr. A13 (Lfd. Nr. 7),
2 Stellen der BesGr. A13 (vgl.Lfd. Nr. 18, Haushaltsplan 2021/22).

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Anlage 2 - EP 08
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Ministerium

Ausgabe:

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08 Seite Reg. Entw. 19 16.055,1 9.461,4
KAP 01 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 428 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte für die betreffenden Stellen keine Tätigkeits- oder Aufgabenbeschreibung liefern oder anderweitig 
begründen, für welche Tätigkeiten in den betreffenden Abteilungen der Stellenaufwuchs notwendig sei und warum ein Bedarf bestehe. 
Es wurde lediglich auf den erhöhten Personalbedarf zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrages verwiesen und in welchen 
Fachabteilungen das Personal eingesetzt werden wird. Konkrete Aufgabenbereiche wurden nicht benannt.

Im Weiteren werden die durch den Stellenplan im Kapitel 08 01 des Haushaltsplanes für die Jahre 2021/22, Seite 35ff. genannten Stellen 
wie folgt verändert (nach lfd. Nr.): 

Nr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 21: Der Bedarf für den Aufwuchs in den Referaten 14, 25, 44 und 62-64 konnte nicht begründet und
keine Tätigkeitsprofile geliefert werden.
Nr. 23: Mit dem Wegfall des Landesseniorenbeauftragten entfällt die Notwendigkeit eines Referenten für diese Stelle. Der Bedarf
für den Aufwuchs in den Referaten 11 und 61 konnte nicht begründet und keine Tätigkeitsprofile geliefert werden.
Nr. 33: Es ist unklar, warum die Notwendigkeit der Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit besteht.

Gleichzeitig wird der Stellenplan im Kapitel 08 01 ab 2021 (Reg. Entw. Seite 34) wie folgt geändert:
Streichung von :
1 Stelle der EntgeltGr. E15 (Lfd. Nr. 1),

2023 in TEuro 2024
9.668,1 SOLL neu 10.033,6

-2.373,7 +/- -2.462,3
12.041,8 Reg. Entw. 12.495,9

AfD 02

1 Stelle der EntgeltGr. E15 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 1),
1 Stelle der EntgeltGr. E14 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 3),
1 Stelle der EntgeltGr. E14 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 4),
3 Stellen der EntgeltGr. E13 (Lfd. Nr. 5),
2 Stellen der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 6),
2 Stellen der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 7),
1 Stelle der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 8),
1 Stelle der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 9),
2 Stellen der EntgeltGr. E12 (Lfd. Nr. 7),
1 Stelle der EntgeltGr. E12 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 14),
2 Stellen der EntgeltGr. E11 (Lfd. Nr. 9),
3 Stellen der EntgeltGr. E11 (Lfd. Nr. 10),
1 Stelle der EntgeltGr. E11 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 17),
2 Stellen der EntgeltGr. E10 (Lfd. Nr. 11),
1 Stelle der EntgeltGr. E10 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 22),
1 Stelle der EntgeltGr. E9b (Lfd. Nr. 13),
4 Stellen der EntgeltGr. E9b (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 24),
1 Stelle der EntgeltGr. E4 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 35).

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Ministerium

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 27 3.260,5 4.752,5
KAP 01 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 685 20

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 08 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 31
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024
4.129,6 SOLL neu 4.254,2

-961,1 +/- -989,3
5.090,7 Reg. Entw. 5.243,5

AfD 03

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich Kapitelbezeichnung: des Epl. 08

Ausgabe:

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 48 3.674,5 5.290,0
KAP 02 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 547 02

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen

A) Erläuterung alt
…
11. RL Integrative Maßnahmen 1.700,0 (2023) 1.700,0 (2024)
12. RL Weltoffenes Sachsen 930,0 (2023) 930,0 (2024)
….

B) Erläuterung neu
….
11. RL Integrative Maßnahmen 0,0 (2023) 0,0 (2024)
12. RL Weltoffenes Sachsen 0,0 (2023) 0,0 (2024)
….

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
1. Streichung des Mittelansatzes unter Nr. 11 "RL Integrative Maßnahmen" wegen Streichung der diesbezüglichen Fördermittel.
2. Streichung des Mittelansatzes unter Nr. 12 "RL Weltoffenes Sachsen" wegen Streichung der der diesbezüglichen Fördermittel
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
3.220,0 SOLL neu 3.220,0

-2.630,0 +/- -2.630,0
5.850,0 Reg. Entw. 5.850,0

AfD 04
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 93
KAP 04 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 633 03

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es wird auf die Drs. 6/6904 verwiesen. Eine medizinische Altersfeststellung in allen Fällen verringert die Zahl tatsächlich minderjähriger 
Ausländer. Mit Verweis auf die Drs. 21/816 der Bürgerschaft der Hansestadt Hamburg kann von einer Anzahl von bis zu 58% an Fällen 
zweifelhafter Minderjährigkeit ausgegangen werden. Die Vorclearingstelle im Saarland hatte bei 735 vorgeblichen umA durch 
Inaugenscheinnahme 538 Personen als nicht zweifelsfrei minderjährig eingeschätzt und diese einer medizinischen Altersfeststellung 
unterzogen. Hier konnten 254 Personen als volljährig identifiziert werden. In fast der Hälfte der Zweifelsfälle stellte sich also heraus, dass 
die vorgeblichen umA nachweislich falsche Altersangaben gemacht hatten. Eine Studie des Universitätsklinikums Münster validierte 2020 
die Alterseinschätzung durch qualifizierte Inaugenscheinnahme mit einer forensischen Altersdiagnostik. Von 32 durch 
Inaugenscheinnahme beurteilten Fälle, wurden 31 als plausibel minderjährig angenommen. Die anschließende forensische 
Altersdiagnostik dieser 31 Fälle ergab, dass in 14 Fällen entgegen des Ergebnisses der qualifizierten Inaugenscheinnahme eine
nachweisliche Volljährigkeit bestand. Die Quote der Falschangaben betrug hier also 47 Prozent. Zusammenfassend hielten die Autoren 
fest, dass „sozialpädagogische Altersschätzungen keine überzeugende Alternative zu forensischen Altersbegutachtungen darstellen“1.

1 Hagen, M., Schmidt, S., Rudolf, E. et al. Die Aussagekraft sozialpädagogischer Altersschätzungen im Vergleich zur forensischen Altersdiagnostik. Rechtsmedizin
30, 233–240 (2020). https://doi.org/10.1007/s00194-020-00403-2

2023 in TEuro 2024
13.775,0 SOLL neu 13.625,0 

-13.775,0 +/- -13.625,0
27.550,0 Reg. Entw. 27.250,0

AfD 05

Es wird davon ausgegangen, dass sich auch in Sachsen die Anzahl an UMA reduziert, wenn flächendeckende Altersfeststellungen 
durchgeführt werden. Durch Verringerung der Anzahl an umA verringern sich ebenfalls die anfallenden Kosten für die 
Jugendhilfemaßnahmen.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 93
KAP 04 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 633 04

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für die Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Reduktion der anfallenden Verwaltungskosten durch Minderung der Ausgaben wegen Reduktion der Fallzahl über die Durchführung von 
medizinischen Altersfeststellungen (siehe Änderungsantrag zu 08 04 633 03).

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
1.400,0 SOLL neu 1.500,0 

-1.400,0 +/- -1.500,0
2.800,0 Reg. Entw. 3.000,0

AfD 06

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 96 9.529,7 12.000,0
KAP 04 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 681 51

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Landeserziehungsgeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mehr zur Umsetzung des Gesetzentwurfes mit der Drs. 7/10159, welcher die Umgestaltung des Landeserziehungsgeldes
zur Einkommensersatzleistung im Anschluss an den Bezug des Elterngeldes nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
beabsichtigt. Das Landeserziehungsgeld beträgt 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des Kindes –
mindestens jedoch 750 Euro und maximal 1.500 Euro monatlich. Die Zahlung eines Geschwisterbonus als Zuschlag von 15 Prozent auf 
das Landeserziehungsgeld und ein Mehrlingszuschlag von 300 Euro pro Monat und Kind sind möglich. Voraussetzung für den
Bezug des Landeserziehungsgeldes sind die Nicht-Inanspruchnahme eines nach dem Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen (SächsKitaG) geförderten Betreuungsplatzes und die überwiegende Betreuung und Erziehung des Kindes
durch den Leistungsbezieher.

2023 weniger, wegen unterjährlichem Inkrafttreten des Gesetzes.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben
sowie durch Einsparungen bei 05 20 633 81.

2023 in TEuro 2024
92.500,0 SOLL neu 185.000,0

+82.000,0 +/- +174.500,0
10.500,0 Reg. Entw. 10.500,0

AfD 07
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 116 8.080,6 9.486,2
KAP 05 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 233 01

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagte Mehreinnahme ist bedingt durch den erhöhten Kostenanteil des KSV bei Erhöhung des Landesblindengeldes auf 500 
Euro. Das Landesblindengeld liegt mit 380 Euro in Sachsen auch weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt und reicht zum Ausgleich der 
bestehenden Nachteile nicht aus. 

Die Mehreinnahme dient zur Deckung der Mehrausgaben bei 08 05 681 02.

2023 in TEuro 2024
12.374,8 SOLL neu 12.403,8 

+2.964,6 +/- +2.973,2
9.409,2 Reg. Entw. 9.430,6

AfD 08

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 119 16.528,3 18.972,4
KAP 05 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 681 01

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Landesblindengeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagten Mittel dienen zur Erhöhung des Landesblindengeldes auf 500 Euro. Das Landesblindengeld liegt mit 380 Euro in 
Sachsen auch weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt und reicht zum Ausgleich der bestehenden Nachteile nicht aus. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.

2023 in TEuro 2024
24.713,4 SOLL neu 24.776,7 

+5.931,2 +/- +5.946,4
18.782,2 Reg. Entw. 18.830,3

AfD 09

975



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 130 65,0 150,0
KAP 05 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 547 56

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe

A) Erläuterung alt

1. Vierter Sächsischer Drogen- und Suchtbericht 75,0 (2023);
2. Epidemiologischer Suchtsurvey 2024 in Sachsen 75,0 (2024);
3. ressortübergreifende Arbeitsgruppe Sucht und Drogen 10,0 (2023) 10,0 (2024);
4. Fortbildungsverbund Kinder- und Jugendpsychiatrie 15,0 (2023) 15,0 (2024);
5. Weiterentwicklung des Sächsischen Landespsychiatrieplans und Novellierung des
6. Sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes 30,0 (2023) 30,0 (2024)

Unterstützung der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum 15,0 (2023) 15,0 (2024)
7. Ausübung Fachaufsicht gemäß § 15 Abs. 3 SächsPsychKG 5,0 (2023) 5,0 (2024)

B) Erläuterung neu

1. Vierter Sächsischer Drogen- und Suchtbericht 75,0 (2023);
2. Epidemiologischer Suchtsurvey 2024 in Sachsen 75,0 (2024);
3. ressortübergreifende Arbeitsgruppe Sucht und Drogen 10,0 (2023) 10,0 (2024);
4. Fortbildungsverbund Kinder- und Jugendpsychiatrie 15,0 (2023) 15,0 (2024);

2023 in TEuro 2024
400,0 SOLL neu 150,0 

+250,0 +/- 0
150,0 Reg. Entw. 150,0

AfD 10

5. Weiterentwicklung des Sächsischen Landespsychiatrieplans und Novellierung des
6. Sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes 30,0 (2023) 30,0 (2024)

Unterstützung der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum 15,0 (2023) 15,0 (2024)
7. Ausübung Fachaufsicht gemäß § 15 Abs. 3 SächsPsychKG 5,0 (2023) 5,0 (2024)
8. Evaluation und Weiterentwicklung des 10-Punkte Planes gegen Crystal 250,0 (2023)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
In Bezug auf Crystal ist nach schwachem Rückgang der Fallzahlen wieder ein zunehmender Trend sowohl bei den Rauschgiftdelikten, 
den Behandlungsfällen als auch dem Beratungsaufkommen und auch im Abwassermonitoring zu beobachten. Die Crystal-Problematik 
ist daher nach wie vor ein akutes Handlungsfeld. Bereits 2018 zeigte sich durch die Großen Anfragen Drs. 6/11420 und Drs. 6/11188, 
dass der 10-Punkte-Plan gegen Crystal in seiner Wirkung stark eingeschränkt ist. Eine Evaluation und Neuausrichtung ist daher 
dringend notwendig. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 133
KAP 05 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 684 56

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe

A) Erläuterung alt

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 (2023) 1.200,0 (2024)
2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 (2023) 130,0 (2024)
3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen
4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 (2023) 900,0 (2024)
5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 (2023) 410,0 (2024)
6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 (2023) 410,0 (2024)
7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen
8. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 250,0 (2023) 250,0 (2024)

B) Erläuterung neu

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 (2023) 1.200,0 (2024)
2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 (2023) 130,0 (2024)
3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

2023 in TEuro 2024
3.800,0 SOLL neu 3.800,0 

+500,0 +/- +500,0
3.300,0 Reg. Entw. 3.300,0

AfD 11

4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 (2023) 900,0 (2024)
5. Suchthilfe - Maßnahmen zur Begegnung von Cannabissucht 500,0 (2023) 500,0 (2024)
6. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 (2023) 410,0 (2024)
7. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 (2023) 410,0 (2024)
8. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen
9. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 250,0 (2023) 250,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Cannabis ist die Ursache für 30 Prozent der Drogentherapien in den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, so der aktuelle UN-
Drogenbericht. In Westeuropa hat das immer stärker werdende Cannabis, in Verbindung mit regelmäßigem Konsum,  zu einem Anstieg 
von Sucht und psychischen Erkrankungen geführt. Auch in Nordamerika wird seit der Legalisierung mehr konsumiert – besonders unter 
jungen Erwachsenen. Immer mehr psychische Störungen und Selbstmorde stehen im Zusammenhang mit regelmäßigem 
Cannabiskonsum, so der UN-Bericht. Im Drogen- und Suchtbericht 2019 der Bundesregierung wird darauf hingewiesen, dass der 
regelmäßige und exzessive Konsum von Cannabis ist mit einer Reihe von starken Auswirkungen assoziiert ist. Darunter fallen zum
Beispiel die Verschlechterung der kognitiven Leistung insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, erhebliche 
Beeinträchtigungen bei der Lern- und Erinnerungsleistung, die Steigerung des Psychoserisikos um das 2- bis 3,4-fache, aber auch ein 
erhöhtes Risiko für andere psychische Erkrankungen; jeder siebte Konsument wird abhängig; das Krebsrisiko und das Risiko für 
Atemwegserkrankungen steigt; zudem droht geringer Bildungserfolg, wenn Jugendliche über Jahre hinweg viel Cannabis konsumieren. 
Der jährliche volkswirtschaftliche Schaden beläuft sich auf fast 1 Mrd. Euro in Deutschland. 

Eine „Legalisierung“ von Cannabis wird unweigerlich zu steigenden Konsumentenzahlen und damit auch zur Anzahl der 
substanzbezogenen Störungen führen. Nicht zuletzt wird Cannabis durch die Legalisierungsdebatte derart verharmlost, dass gerade
Kinder und Jugendliche nicht vom Konsum abgehalten, sondern eher dazu ermuntert werden. Dies zeigen auch die weiter anhaltend
hohen Zahlen an Beratungsfällen in den SBB sowie die weiter steigenden stationären Behandlungfälle auf Grund von Cannabis-
bezogener Suchtprobleme.

Die Mittel sollen zur Umsetzung von auf Cannabis bezogene Suchthilfeangebote eingesetzt werden und die steigenden Fallzahlen in der 
Suchthilfe abbilden, die durch eine geplante Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken folgen wird.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 120 0 0
KAP 05 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 681 05

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Modellprojekt Landespflegefördergeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung eines zu konzipierenden Modellprojektes. Das Modellprojekt dient dem 
Erkenntnisgewinn über die Wirkungen der Einführung eines Landespflegefördergeldes hinsichtlich der Beurteilung der Erreichung der 
damit verbundenen Ziele zur Stärkung der häuslichen Pflege durch pflegende Angehörige und der finanziellen Anerkennung für das 
erbrachte gesellschaftliche Engagement sowie der Zeit- und Kostenaufwendungen. 

Das Sächsische Pflegefördergeld beträgt in Abhängigkeit des Schweregrades der Pflegebedürftigkeit: 
150 Euro monatlich für den Pflegegrad 2,
200 Euro monatlich für den Pflegegrad 3,
250 Euro monatlich für den Pflegegrad 4 und
300 Euro monatlich für den Pflegegrad 5.

Die Mittel für das Modellprojekt reichen, je nach Struktur der Antragsteller, für ca. 7.000 bis ca. 14.000 Bezieher. Wegen Konzeption und 
Umsetzung des Modellprojektes wurde im Jahr 2023 der Mittelansatz gegenüber 2024 halbiert.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.

2023 in TEuro 2024
12.500,0 SOLL neu 25.000,0 

+12.500,0 +/- +25.000,0
0,0 Reg. Entw. 0,0

AfD 12

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 165 64.998,6 65.000,0
KAP 07 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 891 02

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - gesetzlicher Anteil

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Sicherstellungsverantwortung für die flächendeckende Krankenhausversorgung ist nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 i.V.m. § 1 Abs. 1 KHG 
Ländersache. Die Länder sind daher in der Verantwortung eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen,
qualitativ hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Die Landesmittel zur Investitionsfinanzierung sind seit Jahren zu niedrig. Unterbleiben notwendige Investitionen, nimmt einerseits der 
Investitionsstau zu, andererseits folgt eine dem medizinischen Fortschritt unangemessene Krankenhausausstattung sowie die 
Gefährdung der baulich-technischen Substanz. Eine qualitativ hochwertige Versorgung bedarf einer hochwertigen und modernen 
Ausstattung der Krankenhäuser. Zudem führt eine ausbleibende Investitionsfinanzierung dazu, dass Leistungsentgelte für notwendige 
Investitionen genutzt werden müssen, um eben diese hochwertige Ausstattung sicherzustellen. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass Investitionen bis zur Hälfte durch Leistungsentgelte finanziert werden.
Angesichts steigender Energiekosten können Leistungsentgelte aber nicht weiter für investive Zwecke eingesetzt werden. Dies würde 
die wirtschaftliche Lage der Kliniken weiter verschärfen.
Daher bedarf es unbedingt der Sicherung von ausreichenden Investitionsmitteln, welche über die Verdoppelung der Bettenpauschale auf 
4.000€ je Bett realisiert werden soll.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.

2023 in TEuro 2024
91.168,0 SOLL neu 91.168,0 

+45.584,0 +/- +45.584,0
45.584,0 Reg. Entw. 45.584,0

AfD 13

978



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 174 1.121,7 3.700,0
KAP 07 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 686 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe

A) Erläuterung alt
1. Koordinierungsstelle Hebammen 100,0 (2023) 108,0 (2024)
2. Hebammenexternat 10,0 (2023) 2,0 (2024)
3. Freiberufliche Hebammentätigkeit 65,0 (2023) 65,0 (2024)
4. Koordination der beruflichen Anerkennung ausländischer Gesundheitsfachkräfte 90,0 (2023) 90,0 (2024)
5. Modellvorhaben 225,0 (2023) 225,0 (2024)
6. Landesförderprogramm zur “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der

Konzertierten Aktion Pflege (KAP) 500,0 (2023) 500,0 (2024)
7. Ausbildungszuschuss Altenpflegeausbildung 440,0 (2023) 40,0 (2024)

B) Erläuterung neu
1. Koordinierungsstelle Hebammen 100,0 (2023) 108,0 (2024)
2. Hebammenexternat 10,0 (2023) 2,0 (2024)
3. Freiberufliche Hebammentätigkeit 265,0 (2023) 265,0 (2024)
4. Koordination der beruflichen Anerkennung ausländischer Gesundheitsfachkräfte 90,0 (2023) 90,0 (2024)
5. Modellvorhaben 225,0 (2023) 225,0 (2024)

2023 in TEuro 2024
2.830,0 SOLL neu 2.430,0 

+1.400,0 +/- +1.400,0
1.430,0 Reg. Entw. 1.030,0

AfD 14

6. Landesförderprogramm zur “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der
Konzertierten Aktion Pflege (KAP) 500,0 (2023) 500,0 (2024)

7. Ausbildungszuschuss Altenpflegeausbildung 440,0 (2023) 40,0 (2024)
8. Rückkehrförderung von Ärzten 1.000,0 (2023) 1.000,0 (2024)
9. Rückkehrberatung von Ärzten 200,0 (2023) 200,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Zu Nummer 3:
Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung einer ergänzenden Förderung unter Nr. 3 "Freiberufliche Hebammentätigkeit". 

Es soll analog der Förderung nach Teil C Ziffer II Nummer 3 RL Heilberufe ein erhöhter Förderbetrag von 10.000 EUR ausgezahlt 
werden, wenn der Zuwendungsempfänger sich zu einer freiberuflichen Hebammentätigkeit mit kassenfinanzierten Regelleistungen der 
Hebammenhilfe für mindestens 60 Monate verpflichtet.

Mit dieser Erweiterung der Förderung sollen Hebammen auch langfristig an eine Tätigkeit im Freistaat Sachsen gebunden und damit die 
Versorgungssicherheit auch langfristig sichergestellt werden.

Zu Nummer 8 und 9:
Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung der Drs. 7/11012. 
Zur Deckung des ärztlichen Versorgungsbedarfes ist es unerlässlich, sächsische Mediziner und Absolventen an die Berufstätigkeit in 
Sachsen zu binden und abgewanderte sächsische Ärzte wieder zur Tätigkeit in Sachsen zu motivieren. Etwa 75 Prozent der 
Studienanfänger der Humanmedizin werden in Sachsen in der medizinischen Versorgung tätig. Etwa ein Viertel der Studienanfänger
trägt also nicht zur Versorgung der Bevölkerung bei. Weiterhin sind in den letzten Jahren immer etwa doppelt so viele Ärzte ins Ausland 
abgewandert, als Ärzte aus dem Ausland nach Sachsen gekommen sind. Etwa 3 Prozent der in Sachsen ausgebildeten Mediziner 
wandern ins Ausland ab.

Rückkehrwilligen Ärzten aus anderen Bundesländern und dem Ausland muss die Rückehr so einfach, wie möglich gemacht werden. 
Hierzu ist eine Beratungsmöglichkeit zu schaffen und finanzielle Rückkehrhilfen auszureichen. Diese sollen bis zu 100.000 Euro 
betragen, wenn sich dieser Arzt in einer unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Region niederlässt. Aber auch 
Arztanstellungen, bspw. in MVZ oder Krankenhäusern, sollen in Abhängigkeit einer Mangellage abgestuft gefördert werden.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.

979



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 192 291,3 400,0
KAP 08 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 633 01

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte

A) Erläuterung alt:
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Trichinenuntersuchungen bei Schwarzwild nach der VwV des SMS zur Reduzierung des Aus-
breitungsrisikos der Afrikanischen Schweinepest durch Erstattung der Gebühren für die Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild (VwV
Trichinenerstattung Schwarzwild) vom 8. Dezember 2021 (SächsABl. 2021 S. 1740), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehr aufgrund zu erwartender ASP-bedingter Erhöhung der Schwarzwildstrecke von zurzeit 37.069 Tieren auf bis zu 70.000 Tiere. Es
wird von einer durchschnittlichen Gebühr in Höhe von 10 € ausgegangen.

B) Erläuetung neu:
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Trichinenuntersuchungen bei Schwarzwild nach der VwV des SMS zur Reduzierung des
Ausbreitungsrisikos der Afrikanischen Schweinepest durch Erstattung der Gebühren für die Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild
(VwV Trichinenerstattung Schwarzwild) vom 8. Dezember 2021 (SächsABl. 2021 S. 1740), in der jeweils geltenden Fassung und
Kostenerstattungen für die Reduzierung der Gebührensätze für die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Mehr aufgrund zu erwartender ASP-bedingter Erhöhung der Schwarzwildstrecke von zurzeit 37.069 Tieren auf bis zu 70.000 Tiere. Es
wird von einer durchschnittlichen Gebühr in Höhe von 10 € ausgegangen.

2023 in TEuro 2024
3.700,0 SOLL neu 4.200,0 

+3.000,0 +/- +3.500,0
700,0 Reg. Entw. 700,0

AfD 15

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Rahmenbedingungen für eine flächendeckende, ortsnahe und betriebsgrößenunabhängige Schlachtinfrastruktur sind in Sachsen 
derzeit denkbar schlecht. Insbesondere bei der Direktvermarktung von tierischen Produkten können die amtlichen Schlachttier- und 
Fleischuntersuchungsgebühren einen erheblicher Kostenfaktor ausmachen (Drs. 7/5545).

Die Reaktivierung und Ansiedlung regionaler Schlachtstrukturen kann unterstützt werden, indem die Gebühren für die amtliche Schlacht-
und Fleischuntersuchung auf das Mindestniveau nach EU-Recht gesenkt werden. Ausgehend von dem Minderaufkommen auf der 
Einnahmenseite und dem erwartbarem höherem Erfüllungsaufwand der Städte und Gemeinden bedarf es einer finanziellen
Kompensation durch Zuführungen aus dem Landeshaushalt.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.

980



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 194 670,0 670,0
KAP 08 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 685 51

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Tierheime

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mehrbedarf wegen Ausreichung von Lohnkostenzuschüssen für in der Tierpflege und Tierversorgung tätigen Mitarbeiter von 
Tierschutzvereinen. Tierschutzvereine haben aus Kostengründen große Probleme hauptamtliche Mitarbeiter zu beschäftigen. Daher soll 
ein Zuschuss i.H.v. 25% der Lohnkosten einer Einrichtung, jedoch maximal 25.000€ pro Einrichtung und Jahr, zusätzlich, zu den 
bereitsbestehenden Fördermitteln ausgereicht werden.

Weiterhin sollen mit den zusätzlichen Mitteln insbesondere Maßnahmen nach Teil 2 Ziffer II. Nr. 2 der Richtlinie Tierschutz, also 
Sachausgaben für den Betrieb des Tierheimes, insbesondere Strom- und Heizkosten gefördert werden.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.

2023 in TEuro 2024
1.670,0 SOLL neu 1.670,0 

+1.000,0 +/- +1.000,0
670,0 Reg. Entw. 670,0

AfD 16

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 199 7.407,4 3.299,6
KAP 08 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 671 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erstattungen für Tiergesundheit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mittelerhöhung aufgrund gesteigerter Aufwandsbeteiligung für die Beseitigung von Tierkörpern durch die Tierkörperbeseitigungsanlage 
Lenz über § 3 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 Satz 3 SächsAGTierNebG hinausgehend. Die antragstellende Fraktion möchte mit dem hier 
veranschlagten Mehrbedarf den Kostenanteil an zu entsorgenden Tierkörpern gemäß § 3 SächsAGTierNebG weiter erhöhen. Damit soll
die Motivation von Tierhaltern zur lückenlosen Belieferung des Standortes Lenz mit angefallenen, verendeten Tieren noch weiter gestärkt 
werden. Weiterhin wird durch die umfassende, fachlich korrekte Entsorgung das potenzielle Risiko der Entstehung bzw. Ausbreitung von 
Tierkrankheiten verringert.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.

2023 in TEuro 2024
4.950,0 SOLL neu 4.950.0 

+750,0 +/- +750,0
4.200,0 Reg. Entw. 4.200,0

AfD 17
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 201
KAP 08 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 671 60

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

A) Erläuterung alt
…
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der ASP, z. B.
- Lagerung und Logistik von Material in Zusammenhang mit der ASP-Bekämpfung,
- Wildschweinentnahmen in Sperrzonen,
- Aufwandsentschädigungen für Monitoring und Meldung von Fall- und Unfallwild,
- Taxierung Schwarzwilddichte und Kadaversuche mit Hunden, Personen und technischer Unterstützung (z. B. Drohnen),
- Beschaffung von Saufängen und anderen Materialien für die Bejagung und Tötung von Schwarzwild,
- Beschaffung von Fahrzeugen zur Tierkörperbeseitigung,
- sonstige Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von ASP
…

B) Erläuterung neu
…
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der ASP, z. B.
- Lagerung und Logistik von Material in Zusammenhang mit der ASP-Bekämpfung,
- landesweite Wildschweinentnahmen,

2023 in TEuro 2024
7.970,0 SOLL neu 3.950,0 

+2.820,0 +/- +3.000,0
5.150,0 Reg. Entw. 950,0

AfD 18

- Aufwandsentschädigungen für Monitoring und Meldung von Fall- und Unfallwild,
- Taxierung Schwarzwilddichte und Kadaversuche mit Hunden, Personen und technischer Unterstützung (z. B. Drohnen),
- Beschaffung von Saufängen und anderen Materialien für die Bejagung und Tötung von Schwarzwild,
- Beschaffung von Fahrzeugen zur Tierkörperbeseitigung,
- sonstige Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von ASP
…

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest im Freistaat Sachsen hat sich in den letzten zwei Jahren weiter fortgesetzt. Angepasste 
Wilddichten sind das wirksamste Mittel zur Senkung des Verbreitungsrisikos von Wildseuchen. Es ist dringend notwendig, den
Schwarzwildbestand sachsenweit deutlich zu senken. Um die Jagdbemühungen auf Schwarzwild weiter zu intensivieren, ist eine 
Verstärkung landesweiter Anreizsysteme, wie vor allem erhöhte Abschussprämien, notwendig. Gleichzeitig dienen diese Anreize wie 
Abschussprämien als Kompensation für den entstandenen Mehraufwand der Jäger.

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 210
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 633 03

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
SOLL neu 0 

+/- -3.250,0
0 Reg. Entw. 3.250,0

AfD 19

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 212 196,2 213,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 684 01

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Förderung des Rings politischer Jugend

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Förderung des Rings politischer Jugend wird beendet.

Es wird auf den Antrag mit der Drs. 7/3803 verwiesen. Der Freistaat Sachsen verstößt mit der Förderung des Rings politischer Jugend 
gegen das Neutralitätsgebot und die Verpflichtung zur Wahrung der politischen Chancengleichheit. Er erhält die Förderung des RPJ 
aufrecht, obwohl ihm bekannt ist, dass der Ring politischer Jugend die Jugendorganisation Junge Alternative Sachsen - trotz Erfüllung 
der satzungsgemäßen Aufnahmevoraussetzungen - nicht aufnimmt und die Jungendorganisation Junge Liberale satzungswidrig nicht 
ausschließt.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0 SOLL neu 0 

-213,0 +/- -213,0
213,0 Reg. Entw. 213,0

AfD 20
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 212
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 684 02

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Träger der sozialen Integration

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

0,0 +/- -550,0
0,0 Reg. Entw. 550,0

AfD 21

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 215 0,0 110,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 547 51

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-85,0 +/- -85,0
85,0 Reg. Entw. 85,0

AfD 22

984



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 216 13.200,0 13.200,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 633 51

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-13.200,0 +/- -13.200,0
13.200,0 Reg. Entw. 13.200,0

AfD 23

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 217 150,6 170,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 428 54

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das Bundesprogramm "Demokratie leben" wird durch seine zu meist einseitige Fokussierung auf Projekte gegen Rechtsextremismus 
nicht weiter unterstützt. Die landespolitische Unterstützung für die Landes-Koordinierungsstelle wird daher nicht weiterverfolgt. Der
gesetzliche Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der 
Demokratie liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-168,4 +/- -174,8
168,4 Reg. Entw. 174,8

AfD 24
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 217 0,1 2,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 527 54

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erstattungen von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das Bundesprogramm "Demokratie leben" wird durch seine zu meist einseitige Fokussierung auf Projekte gegen Rechtsextremismus 
nicht weiter unterstützt. Die landespolitische Unterstützung für die Landes-Koordinierungsstelle wird daher nicht weiterverfolgt. Der
gesetzliche Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der 
Demokratie liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-2,0 +/- -2,0
2,0 Reg. Entw. 2,0

AfD 25

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 217 80,0 240,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 547 54

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der ausufernden Energiekosten sowie Inflation und der damit verbundenen enormen finanziellen Herausforderungen zur 
Entlastung unserer Bürger und Unternehmen, muss zwingend eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben erfolgen. Der gesetzliche 
Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der Demokratie 
liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Daher und auf Grund dessen, dass in Vergangenheit nicht jeglichem Extremismus in 
gleichem Maße begegnet wurde und in den Projekten vornehmlich auf ideologische Ansichten zurückgegriffen wurde, soll die Förderung 
des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“ beendet und die Aufgabe der Demokratiebildung vornehmlich durch die Landeszentrale 
für politische Bildung übernommen werden.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-200,0 +/- -240,0
200,0 Reg. Entw. 240,0

AfD 26

986



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 218 33,2 200,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 633 54

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der ausufernden Energiekosten sowie Inflation und der damit verbundenen enormen finanziellen Herausforderungen zur
Entlastung unserer Bürger und Unternehmen, muss zwingend eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben erfolgen. Der gesetzliche 
Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der Demokratie 
liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Daher und auf Grund dessen, dass in Vergangenheit nicht jeglichem Extremismus in 
gleichem Maße begegnet wurde und in den Projekten vornehmlich auf ideologische Ansichten zurückgegriffen wurde, soll die Förderung 
des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“ beendet und die Aufgabe der Demokratiebildung vornehmlich durch die Landeszentrale 
für politische Bildung übernommen werden.
.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-200,0 +/- -200,0
200,0 Reg. Entw. 200,0

AfD 27

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 218 6.169,2 7.270,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 684 54

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der ausufernden Energiekosten sowie Inflation und der damit verbundenen enormen finanziellen Herausforderungen zur
Entlastung unserer Bürger und Unternehmen, muss zwingend eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben erfolgen. Der gesetzliche 
Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der Demokratie 
liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Daher und auf Grund dessen, dass in Vergangenheit nicht jeglichem Extremismus in 
gleichem Maße begegnet wurde und in den Projekten vornehmlich auf ideologische Ansichten zurückgegriffen wurde, soll die Förderung 
des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“ beendet und die Aufgabe der Demokratiebildung vornehmlich durch die Landeszentrale 
für politische Bildung übernommen werden.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-7.270,0 +/- -7.270,0
7.270,0 Reg. Entw. 7.270,0

AfD 28

987



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 219 2.627,6 2.000,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 686 54

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das Bundesprogramm "Demokratie leben" wird durch seine zu meist einseitige Fokussierung auf Projekte gegen Rechtsextremismus 
nicht weiter unterstützt. Der gesetzliche Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher 
Grundlage und damit auch der Demokratie liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-2.000,0 +/- -2.000,0
2.000,0 Reg. Entw. 2.000,0

AfD 29

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 220 206,6 440,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 547 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-320,0 +/- -410,0
320,0 Reg. Entw. 410,0

AfD 30

988



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 221 9.000 9.000
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 633 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-9.000 +/- -9.000
9.000 Reg. Entw. 9.000

AfD 31

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 221 3.400,0 7.350,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 683 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Zudem wird die Sprachförderung für Ausländer über die Integrationskurse des Bundes realisiert. Es ist zu konstatieren, dass ausländische 
Personen mit voraussichtlich dauerhaftem Aufenthalt in der Bundesrepublik und sogar einige Personenkreise mit schlechter 
Bleibeperspektive (Duldung und Aufenthalt wegen vorliegender Abschiebehemmnisse) hierdurch erfasst werden.
Die sächsischen Sprachkurse über die „Richtlinie Integrative Maßnahmen“ erfolgen nachrangig zu Fördermöglichkeiten des Bundes. Diese 
erfassen nur Personen mit schlechter Bleibeperspektive oder Personen im Asylverfahren, bei denen die Bleibeperspektive unklar ist. (vgl. 
Drs 7/3028)
Es bedarf keiner zusätzlichen Förderung durch Landessprachkurse.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-7.350,0 +/- -7.350,0
7.350,0 Reg. Entw. 7.350,0

AfD 32

989



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 222 13.800,0 13.440,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 684 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-13.440,0 +/- -12.890,0
13.440,0 Reg. Entw. 12.890,0

AfD 33

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 223 1.350,0 4.500,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 685 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Ziel muss es sein, dass Flüchtlinge nach Wegfall des Asylgrundes wieder in die Heimatländer zurückkehren. Ein dauerhafter Aufenthalt 
kann nicht Ziel des Asyls sein. Daher wird die Notwendigkeit der Herstellung einer Ausbildungsreife nicht gesehen, zumal auch Personen 
mit schlechter Bleibeperspektive gefördert werden. Das Fördervorhaben soll nicht weiterverfolgt werden.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-500,0 +/- 0,0
500,0 Reg. Entw. 0,0

AfD 34
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Ausgabe: 

Ist 2021 Soll 2022
EPL 08 Seite Reg. Entw. 223 33,0 2.500,0
KAP 10 Seite Erg. Vorl.    
TITEL 686 55

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen.
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

2023 in TEuro 2024
0,0 SOLL neu 0,0 

-2.500,0 +/- -2.500,0
2.500,0 Reg. Entw. 2.500,0

AfD 35
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 71 48,2 65,0 1.000,0 SOLL neu 1.000,0

KAP 03 Seite Erg. Vorl. 925,0 +/- 925,0
TITEL 682 01 75,0 Reg. Entw. 75,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses
Streichung der Wörter "an die Schlossbetriebe" aus der Erläuterung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die aktuellen massiven Preissteigerungen belasten insbesondere einkommensschwache Familien stark. Finanzielle Sorgen und 
Notlagen zwingen Familien vor allem Ausgaben im Freizeit- und Erholungsbereich zu kürzen bzw. gänzlich zu streichen. 
Dabei ist gerade in den Krisenzeiten – die mithin seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 andauern - der Bedarf an Erholung 
und gemeinsamen positiven Erlebnissen als Familie besonders groß. Vor diesem Hintergrund ist es jetzt umso wichtiger, Familien
insbesondere einkommensschwache Familien dabei zu unterstützen, gemeinsame Zeit miteinander genießen zu können. Nicht zuletzt
braucht es für Familien gerade jetzt ein starkes Zeichen der Wertschätzung. 
Die Kriterien für einen Anspruch auf den Landesfamilienpass haben sich jedoch seit Jahren nicht geändert, nur wenige Familien 
erfüllen diese. b.w.

DIE LINKE 01

Zudem sind nur wenige Einrichtungen in den vorhandenen Familienpass überhaupt einbezogenen. Die geringe Mittelausschöpfung 
zeigt, dass die aktuelle Ausgestaltung des Landesfamilienpasses wenig attraktiv ist. 
Grundsätzlich jedoch sind Familienpässe probate Mittel, um Familien mit Kindern kostengünstigeren oder sogar kostenfreien Zugang 
zu öffentlichen Einrichtungen und Angeboten insbesondere in der gemeinsamen Familienfreizeit zu verschaffen. Das gilt auch für den 
Familienpass des Freistaates Sachsen. Um dieses Mittel zum Tragen zu bringen ist der Sächsische Landesfamilienpass deutlich 
attraktiver zu gestalten und die Anzahl teilnehmender Einrichtungen deutlich auszuweiten. 
In Anbetracht der eingangs geschilderten Situation sollte der Landesfamilienpass allen Familien in Sachsen zugänglich sein. 
In der Folge müssen in diesem Haushaltstitel mehr Gelder eingestellt werden, um Mindereinnahmen durch die Inanspruchnahme des 
Landesfamilienpasses auszugleichen. 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen 

Neue Titelgruppe: 59
Bezeichnung: Programm Familien Gutscheine
Erläuterungen zur TG: "In dieser Titelgruppe werden Mittel für Freizeitangebote veranschlagt, die Familien mit niedrigem Einkommen 
(60% und weniger des medianen Bundesnettoäquivalenzeinkommens) für Freizeitaktivitäten nutzen können. Darunter fallen u.a. Eintritte 
in öffentliche Einrichtungen wie Museen und Zoos, private Einrichtungen wie Theater und Schwimmbäder oder auch gemeinnützige 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie z.B. Sternenwarten oder Besucherbergwerke."

Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
neu: Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Familiengutscheins Einrichtungen in
öffentlicher Trägerschaft

Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 83 18.000 SOLL neu 18.000
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 18.000 +/- 18.000
TITEL neu: 682 59 0 Reg. Entw. 0

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 83 9.000 SOLL neu 9.000
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 9.000 +/- 9.000
TITEL neu: 683 59 0 Reg. Entw. 0

DIE LINKE 02

neu: Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Familiengutscheins Einrichtungen in
privater Trägerschaft.

Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
neu: Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Familiengutscheins an Einrichtungen in 
gemeinnütziger Trägerschaft

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt

Begründung:
Die aktuellen Preissteigerungen treffen Familien mit geringen finanziellen Mitteln besonders hart. Ausgaben für Familienausflüge und 
Freizeitaktivitäten sind kaum noch bzw. nicht mehr leistbar. Das verschärft die Ungerechtigkeit zwischen einkommensschwachen und 
einkommensstarken Familien und deren Kindern. 
Um diese Ungerechtigkeit zumindest ein wenig auszugleichen, sollen einkommensschwache Familien gezielt mit Gutscheinen in die
Lage versetzt werden, als Familie gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, positive Erlebnisse zu teilen, teilhaben zu können. 
Hierzu erhalten alle Familien in Sachsen mit niedrigem Einkommen einen Freizeit-Gutschein in Höhe von 300 Euro. Einlösbar sind die 
Gutscheine in allen öffentlichen Freizeit- und Kultureinrichtungen, aber auch private Freizeiteinrichtungen sowie Einrichtungen in 
gemeinnütziger Trägerschaft. 
Einen Gutschein erhalten alle Familien, denen 60% und weniger des mittleren Einkommens zur Verfügung standen (medianes 
Bundesnettoäquivalenzeinkommen). Ab dem 3. Kind wird der Betrag für die infrage kommenden Familien auf 500 Euro erhöht. Nach den 
Ergebnissen des Mikrozensus galten im Jahr 2019 2-Personen Haushalte (1 Erwachsener, 1 Kind) als armutsgefährdet, wenn ihr 
verfügbares Einkommen bei weniger als 1.396 Euro pro Monat lag. Bei Haushalten mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern lag die 
Grenze bei 2.256 Euro. Die Orientierung erfolgt am Bundesmedian, nicht an dem deutlich niedrigeren Landesmedian. 
Auf Familien in Sachsen bezogen ergibt sich daraus eine Anzahl vom 108 485 Familien, die einen solchen Gutschein erhalten sollen. 
Daraus ergibt sich ein Finanzbedarf in Höhe von 36,2 Millionen Euro.
Die Verwaltung des Angebots ist an geeigneter Stelle im Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu koordinieren. Für die Details der technischen Umsetzung ist ein Anhörungsverfahren mit infrage kommenden 
Einrichtungen durchzuführen.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 83 9.000 SOLL neu 9.000
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 9.000 +/- 9.000
TITEL neu 684 59 0 Reg. Entw. 0
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 92 14.196,0 15.000,0 20.000,0 SOLL neu 21.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 5.000,0 +/- 6.000,0
TITEL 633 01 15.000,0 Reg. Entw. 15.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Förderung der Jugendpauschale

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die Jugendpauschale ist das zentrale Förderinstrument des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe bei der Stabilisierung und dem bedarfsgerechten Ausbau örtlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. 
Für die konkrete Arbeit vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen und Projekten ist sie dementsprechend von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. In den kommenden Jahren stehen enorme Herausforderungen an, nicht zuletzt die massiven, 
durch Inflation und Tarifentwicklung verursachten Kostensteigerungen in den Kommunen. Damit die kommunale Kinder- und
Jugendarbeit, als das zentrale Basisangebot vor Ort, in dieser Situation gesichert wird, braucht es eine deutliche Aufstockung des 
Etats, um die Gebietskörperschaften in die Lage zu versetzen, adäquate und bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit weiterhin 
vorhalten zu können.

b.w.

DIE LINKE 03

Nur auf dieser Basis kann die kommunale Kinder- und Jugendarbeit ihren Beitrag zur Bewältigung der weiteren vielfältigen 
Herausforderungen vor denen junge Menschen derzeit stehen, spielen, wie die immer noch andauernde Bewältigung der
Auswirkungen der Pandemie, der damit einhergehenden, sich wandelnden Lebenswelten, die Integration von jungen Geflüchteten aus
der Ukraine oder woanders her, und natürlich ein niedrigschwelliger Experimentierraum für Demokratie leben und lernen zu sein. Die 
Jugendpauschale sollte nicht nur deutlich erhöht, sondern auch dynamisch fortgeschrieben werden, um die Angebote nach §§ 11-14 
SGB VIII krisenfest abzusichern.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 93 38.800,0 SOLL neu 38.800,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 11.250,0 +/- 11.550,0
TITEL 633 03 27.550,0 Reg. Entw. 27.250,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) und dem IST 2021 
(siehe 0803 63358: 50.486,1 T€) ist ein deutlich höherer Mittelansatz notwendig. Für die Jahre 2023 und 2024 soll daher mindestens 
der Mittelansatz 2022 (siehe 0803 63358: 38.800,0 T€) gehalten werden.

DIE LINKE 04

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 96 9.529,7 12.000,0 1.000,0 SOLL neu 500,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. -9.500,0 +/- -10.000,0
TITEL 681 51 10.500,0 Reg. Entw. 10.500,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Landeserziehungsgeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zugunsten der neuen Titelgruppe „Programm Familien-Gutscheine“
Ein zentrales familien-, sozial- und bildungspolitisches Ziel besteht darin, allen Kindern im Freistaat Sachsen qualitativ hochwertige 
Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. 
Die finanzielle Förderung einer längerfristigen, eigenen häuslichen Betreuung der eigenen Kinder läuft diesem Ziel entgegen und 
entbehrt zudem einer erziehungswissenschaftlichen und sozialpolitischen Grundlage. Die geringe Inanspruchnahme des 
Landeserziehungsgeldes zeigt zudem, dass dieses Instrument dem heutigen Familienleben der Eltern in Sachsen nicht entspricht. 
Für eine zielgerichtete Entlastung und Förderung von Familien, insbesondere von Familien mit geringen finanziellen Mitteln, sind die 
frei werdenden Mittel in die Vergabe von Gutscheinen sowie ggf. zugunsten anderer Maßnahmen der Familienförderung vorgesehen.
Bereits bewilligte Anträge sind noch auszuzahlen. 

DIE LINKE 05
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 97 f. 2.252,6 3.275,0 5.000,0 SOLL neu 5.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 1.125,0 +/- 1.125,0
TITEL 684 52 3.875,0 Reg. Entw. 3.875,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)

1. überregionale Angebote der Familienbildung 550,0 550,0 850,0 850,0 

2. Weiterentwicklung der Familienbildung 500,0 494,0 615,0 609,0 
3. Familien-, Ehe- und Lebensberatung,
Telefonberatung

990,0 990,0 1.100,0 1.100,0 

4. Angebote der Familienfreizeit und -erholung 600,0 600,0 1.040,0 1.040,0 

5. Übernahme von Patenschaften ab Drillinge 45,0 51,0 45,0 51,0 

6. Maßnahmen der künstlichen Befruchtung 650,0 650,0 650,0 650,0 

7. Familienverbände 440,0 440,0 600,0 600,0 

8. Modellvorhaben 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.875,0 3.875,0 5.000,0 5.000,0 

b.w.

DIE LINKE 06

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die Belastungen von Familien haben in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen und Maßnahmen 
zur Eindämmung ebendieser ebenso wie in der aktuellen Energiekrise und der hohen Inflation massiv zugenommen. Studien zeigen, 
dass insbesondere einkommensschwache Familien massiv unter den Folgen zu leiden haben. Hier braucht es durch den Freistaat 
Sachsen ein deutliches Zeichen zur Unterstützung, insbesondere von einkommensschwachen Familien. Die Ausgaben insbesondere 
in den Bereichen der überregionalen Angebote der Familienbildung, der Familien-, Ehe- und Lebensberatung, der Angebote der 
Familienfreizeit und -erholung braucht es ein deutliches Plus, um Familien zu entlasten. Des Weiteren sind die Familienverbände 
langfristig und angemessen zu fördern, um eine sachgemäße Interessenvertretung zu ermöglichen. Darüber hinaus sind Erhöhungen
erforderlich, um Tarifanpassungen und Preisanstiegen Rechnung zu tragen.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 100 f. 5.259,5 6.470,0 8.960,0 SOLL neu 9.190,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 1.290,0 +/- 1.520,0
TITEL 684 53 7.670,0 Reg. Entw. 7.670,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse an freie Träger

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Für den bedarfsentsprechenden Ausbau der überörtlichen Träger, für die notwendigen Tarifanpassungen sowie infolge der aktuellen
Preis- und Inflationsentwicklung wird eine höhere Summe als erforderlich angesehen. Darüber hinaus werden Hinweise vom Kinder-
und Jugendring Sachsen berücksichtigt.

DIE LINKE 07

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 101 f. 3.652,5 4.700,0 6.000,0 SOLL neu 6.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 1.300,0 +/- 1.300,0
TITEL 893 53 4.700,0 Reg. Entw. 4.700,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Vor dem Hintergrund der aktuellen Preis- und Inflationsentwicklung bedeutet ein Mittelansatz für 2023 und 2024, der auf dem Niveau 
von 2022 bleibt, eine faktische Kürzung der Mittel. Die Pandemie, aber auch die Auswirkungen der gegenwärtigen Energiepreiskrise 
werden langfristige Investitionsbedarfe generieren. Um notwendige Investitionen tätigen zu können, wird daher ein höherer 
Mittelansatz als erforderlich angesehen. Darüber hinaus werden Hinweise vom Kinder- und Jugendring Sachsen berücksichtigt.

DIE LINKE 08
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 107 31.275,6 32.500,0 45.600,0 SOLL neu 53.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 13.000,0 +/- 19.100,0
TITEL 633 55 32.600,0 Reg. Entw. 33.900,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für Schulsozialarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es werden die Hinweise des Landesjugendhilfeausschusses bezüglich einer Anpassung der Sachkostenpauschale von aktuell 7.000 €
auf 11.000 € zur finanziellen Absicherung strukturqualitativer Prozesse, wie Teamleitung und Fachberatung sowie der Deckung 
projektbezogener Sachkosten, berücksichtigt. Für die Verstetigung und Qualitätssicherung wird der Empfehlung des LJHA bezüglich 
einer Erhöhung des Ansatzes um mindestens 6.000 T€ gefolgt. 
Um die Schulsozialarbeit an jeder Schule mit mindestens einer Personalstelle zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Erhöhung der 
Mittel notwendig. Da nicht sofort Personal für alle Schulen zur Verfügung stehen wird, soll dies langfristig angegangen werden. In 
2023 sollen 100 Schulsozialarbeiter:innen mehr eingestellt werden, in 2024 sollen weitere 100 Stellen zur Verfügung stehen. 
Unabhängig von der Schulform oder der Schulart ist es gerade in Krisenzeiten, aber auch darüber hinaus, wichtiger denn je,
Schüler:innen Hilfsangebote zur Seite zu stellen, um ihre Herausforderungen im schulischen, familiären oder sozialen Umfeld zu 
meistern.

DIE LINKE 09

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 118 975,0 975,0 2.900,0 SOLL neu 2.900,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 1.275,0 +/- 1.275,0
TITEL 633 01 1.625,0 Reg. Entw. 1.625,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Bereich der Pflege und Seniorenpolitik
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Regionale Pflegebudgets 975,0 975,0 2.150,0 2.150,0 
2. Pflegekoordinatoren (2022
veranschlagt 520,0 T€ bei 08
05/684 58)

520,0 520,0 600,0 600,0 

3. Seniorenpolitische Arbeit 130,0 130,0 150,0 150,0 
1.625,0 1.625,0 2.900,0 2.900,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt

b.w.

DIE LINKE 10
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In allen Positionen wird eine Erhöhung um 10 % aufgrund von Tariferhöhungen und Preissteigerungen in Ansatz gebracht. Außerdem
werden die regionalen Pflegebudgets angesichts der Defizite, die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie deutlich wurden, 
verdoppelt, um den Gebietskörperschaften größere Handlungsspielräume zu gewähren.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 119 16.528,3 18.972,4 24.713,4 SOLL neu 24.776,7

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 5.931,2 +/- 5.946,4
TITEL 681 01 18.782,2 Reg. Entw. 18.830,3

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Landesblindengeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Gemäß der weiterhin bestehenden Forderung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e.V. (BSVS) soll das 
Landesblindengeld von 380 auf 500 Euro monatlich erhöht werden.

DIE LINKE 11
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 119 f. 10.466,7 12.295,0 31.020,0 SOLL neu 30.480,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 19.402,2 +/- 18.710,3
TITEL 681 02 11.617,8 Reg. Entw. 11.769,7

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Gemäß der Forderungen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e.V.(BSVS) soll der Nachteilsausgleich für hochgradig 
sehbehinderte Menschen von 100 auf 250 Euro monatlich erhöht werden. Der Nachteilsausgleich für gehörlose Menschen wird dem 
von blinden Menschen angepasst, was einer Erhöhung von 150 auf 500 Euro monatlich entspricht. Der Nachteilsausgleich für 
schwerstbehinderte Kinder wird von 120 auf 200 Euro monatlich angehoben. Außerdem wird der Grenzwert für den Grad der 
Behinderung zur Anerkennung von Gehörlosigkeit in Sinne des Landesblindengeldgesetzes von 100 auf 70 gesenkt, wodurch mit 
einer höheren Zahl von Leistungsberechtigten im Personenkreis der Menschen mit Hörbehinderung sowie der Menschen mit Seh- und 
Hörbehinderung zu rechnen ist.

DIE LINKE 12

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 120 7,2 150,0 250,0 SOLL neu 250,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 100,0 +/- 100,0
TITEL 681 04 150,0 Reg. Entw. 150,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse zu Projekten der Wohnungslosenhilfe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Auch die Landeshauptstadt Dresden sollte mit ihrem Housing-first-Projekt von einer Landesfinanzierung partizipieren können.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 122 2.936,7 3.000,0 10.610,0 SOLL neu 15.480,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 7.110,0 +/- 11.980,0
TITEL 684 03 3.500,0 Reg. Entw. 3.500,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
A)alt Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung
B)neu Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung und zur sozialen Schuldnerberatung
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Förderung von
Verbraucherinsolvenzberatungsstellen des
Freistaats Sachsen

2.850,0 2.850,0 4.860,0 4.860,0 

2. Förderung einer Landesfachstelle
Verbraucherinsolvenzberatung

150,0 150,0 150,0 150,0 

3. Förderung der Beratung zu Schuldnern und
Verbraucherinsolvenz im sächsischen Justizvollzug

500,0 500,0 730,0 730,0 

4. Förderung der sozialen Schuldnerberatung 4.870,0 9.740,0 

3.500,0 3.500,0 10.610,0 15.480,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt b.w.
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Die Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung sowie, geplant ab 1.7.2023, zur sozialen Schuldnerberatung werden gemäß der 
Modellrechnung der Liga der freien Wohlfahrtspflege veranschlagt. Insgesamt werden zwei VZÄ (TVöD EG 9b) auf 50.000 
Einwohnende vorgesehen, wobei etwa 1/3 auf die Verbraucherinsolvenzberatung entfällt. Die Erhöhung für die Beratung in den JVA 
erfolgt ebenfalls aufgrund von Hinweisen der LIGA der freien Wohlfahrtspflege.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 129 15.850,0 20.288,0 27.288,0 SOLL neu 27.288,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 8.880,0 +/- 8.880,0
TITEL 893 55 18.408,0 Reg. Entw. 18.408,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Einrichtungen, Dienste und Angebote zur Förderung der Teilhabe
und Integration für Menschen mit Behinderungen sowie Menschen
mit psychischen Erkrankungen sowie Suchterkrankungen

11.100,0 11.100,0 12.038,0 12.038,0 

2. besondere Vorhaben zur Weiterentwicklung inklusiver Angebote
des Wohnens, der Tagesbetreuung oder der Beschäftigung für
Menschen mit Behinderungen

2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 

3. Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit (hiervon bis zu
9.000,0 T€ zur Förderung des Investitionsprogramms
„Lieblingsplätze für alle“)

5.308,0 5.308,0 13.250,0 13.250,0 

18.408,0 18.408,0 27.288,0 27.288,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt b.w.
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Die Investitionen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie insbesondere in Barrierefreiheit sollten in keinem Falle 
reduziert, sondern - im Gegenteil - erhöht werden, da weiterhin ein großer, ungedeckter Bedarf besteht. Angesichts der 
Baupreispreisentwicklung stellen zudem selbst Mittel in derselben Höhe wie 2022 eine faktische Reduzierung dar.
Zu 1: Im Haushalt 2021/22 waren für Einrichtungen für behinderte Kinder und Jugendliche, Förder- und Betreuungsbereiche, 
Werkstätten für behinderte Menschen, Wohnstätten einschließlich Außenwohngruppen sowie für sonstige Einrichtungen, Dienste und 
Angebote zur Förderung der Teilhabe und Integration für Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit psychischen 
Erkrankungen sowie Suchterkrankungen insgesamt 12.038,0 T€ vorgesehen. Diese Summe wird auch für 2023/24 vorgesehen.
Zu 3: Für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit waren 2022 5.000,0 T€ und zusätzlich Mittel in Höhe von 3.250,0 T€ für das 
Investitionsprogramm "Sachsen Barrierefrei 2030" geplant, was insgesamt 8.250,0 T€ entsprach. Der neue Ansatz entspricht dieser 
Summe zzgl. einer Erhöhung für das Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ um 5.000,0 T€.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 131 f. 12.508,1 12.300,0 12.300,0 SOLL neu 12.300,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 2.300,0 +/- 2.300,0
TITEL 633 56 10.000,0 Reg. Entw. 10.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Suchthilfe -
Gemeindepsychiatrische
Verbunde

5.600,0 5.600,0 7.000,0 7.000,0

2. Psychiatrie -
Gemeindepsychiatrische
Verbunde

4.400,0 4.400,0 5.300,0 5.300,0

10.000,0 10.000,0 12.300,0 12.300,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es sollen Tarifsteigerungen insbesondere in den Suchtbehandlungs- und Beratungsstellen (SBB) und Mehrbedarfe sowohl in den SBB 
als auch im Bereich der Psychiatrie realisiert werden können.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 133 f. 4.830,0 SOLL neu 4.830,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 1.530,0 +/- 1.530,0
TITEL 684 56 3.300,0 Reg. Entw. 3.300,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 

2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 130,0 410,0 410,0 
3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer
Versorgungsstrukturen

200,0 200,0 

4. Suchthilfe - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 900,0 1.000,0 1.000,0 

5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 410,0 410,0 410,0 

6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 410,0 410,0 410,0 

7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer
Versorgungsstrukturen

200,0 200,0 

8. Psychiatrie - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems 250,0 250,0 1.000,0 1.000,0 

3.300,0 3.300,0 4.830,0 4.830,0 

b.w.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die Belastungen infolge der Corona-Pandemie als auch Folgen, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht sind, haben auch in 
Sachsen zu einem gestiegenen Bedarf bei den Angeboten der Suchthilfe und Psychiatrie geführt. Diesen Sachverhalt bestätigen die
Erfahrungen der Fachkräfte der sozialen Arbeit nicht nur aus diesem Bereich, sondern auch aus anderen Bereichen wie z. B. der 
Wohnungslosenhilfe. Daher ist insgesamt ein höherer Mittelansatz erforderlich. 
Zu 2: Fachkräfte verweisen darauf, dass der Bedarf für Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe weit höher und eine klare 
Abtrennung psychiatrischer Angebote von denen der Suchthilfe derzeit nicht darstellbar ist. Daher sind Unterschiede in den geplanten 
Förderhöhen nicht plausibel und es wird auch hier der Ansatz wie in Pos. 6 veranschlagt.
Zu 4: Um die Angebote nicht weiter reduzieren zu müssen, wird der Mittelansatz von 2021 wieder vorgesehen.
Zu 3 und 7: Aus den bereits genannten Gründen, den zunehmend komplexeren Beratungs- und Hilfebedarfen sowie auch angesichts 
der Cannabislegalisierung stehen die Kommunen vor der Aufgabe neue, z. B. digitale oder bereichsübergreifende Angebote sowie 
Angbote für Kinder und Jugendliche, zu schaffen bzw. bestehende Angebote entsprechend auszubauen. Aus diesen Gründen werden 
zudem in diesen Positionen Mittel in Ansatz gebracht, die jeweils 15.000 € pro Landkreis und Kreisfreie Stadt vorsehen, um solche 
Angebote zu realisieren.
Zu 8: Aus dem zu Pos. 2 genannten Grund (unplausible Abtrennung von Psychiatrie und Suchthilfe) und den Gründen zu den 
Positionen 3 und 7 (geänderte Anforderungen und komplexere Bedarfe) wird der Ansatz wie in Pos. 4 veranschlagt.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 137 0,0 48.600,0 SOLL neu 64.800,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 48.600,0 +/- 64.800,0
TITEL 893 58 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen
Ergänzung der Erläuterung durch "Veranschlagung von 100 Euro monatlich pro vollstätionär pflegebedürftigem Menschen ab 
1.4.2023"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Mit den Zuschüssen zu den Investitionen in Pflegeheimen soll eine dementsprechende Entlastung bei der Höhe der Eigenanteile der 
stationär Pflegebedürftigen erreicht werden. Es sind 100 Euro monatlich pro stationär pflegebedürftiger Person ab 1.4.2023 
veranschlagt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. neu 235.000,0 SOLL neu 235.000,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 235.000,0 +/- 235.000,0
TITEL 681 03 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Landespflegegeld
Erläuterung: Der Freistaat Sachsen gewährt Pflegebedürftigen ein Landespflegegeld als gesetzliche staatliche Fürsorgeleistung 
(nicht steuerpflichtige Einnahme) in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es wird ein Landespflegegeld als gesetzliche staatliche Fürsorgeleistung (nicht steuerpflichtige Einnahme) in Höhe von 1.000 Euro pro 
Jahr für Pflegebedürftige ab 1.1.2023 eingeführt. Das Pflegegeld dient dem teilweisen Ausgleich der Belastungen und der 
Anerkennung der Leistungen pflegender Angehöriger. Es wird ab Pflegegrad 2 gezahlt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. neu 1.000,0 SOLL neu 1.000,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 1.000,0 +/- 1.000,0
TITEL 633 58 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen an die Kommunen zur Förderung der digitalen Teilhabe älterer Menschen
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Beteiligung am "DigitalPakt Alter".

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Mit den eingestellten Mitteln sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, in ihrem Einzugsbereich Projekte zur Förderung der 
digitalen Teilhabe älterer Menschen zu unterstützen und sich aktiv in den "DigitalPakt Alter" einzubringen.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 165 64.998,6 65.000,0 91.168,0 SOLL neu 91.168,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 45.584,0 +/- 45.584,0
TITEL 891 02 45.584,0 Reg. Entw. 45.584,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung – Pauschalförderung – gesetzlicher Anteil
In der Erläuterung wird die Angabe "2.850,00 € pro Planbett" durch die Angabe "4.000,00 € pro Planbett" ersetzt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In der Anhörung zum Entwurf des Sächsischen Krankenhausgesetzes (Drs 7/10501) am 10.10.2022 im Ausschuss für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt wurde die erforderliche Investitonspauschale pro Planbett mit 4.000 € beziffert. Bei einer Bettenzahl 
von 22.792 gemäß Krankenhausplan vom 01.09.2018 ohne Universitätsklinika ist demzufolge ein Betrag in Höhe von 91.168,0 T€ 
anzusetzen. Eine Nachrechnung ergab zudem, dass entgegen der Angabe in der Erläuterung, dass Investitionen in Höhe von 2.850 € 
pro Planbett berücksichtigt worden seien, tatsächlich nur 2.000 € zugrunde gelegt wurden, was dem Betrag entspricht, der in § 15
Abs. 6 des Entwurfes des Sächsischen Krankenhausgesetzes benannt ist.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 166 f. 74.416,0 SOLL neu 74.416,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 45.000,0 +/- 45.000,0
TITEL 891 06 29.416,0 Reg. Entw. 29.416,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - nicht gesetzlicher Anteil

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In der Anhörung zum Entwurf des Sächsischen Krankenhausgesetzes (Drs 7/10501) am 10.10.2022 im Ausschuss für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt wurde ausgeführt, dass die Einführung einer Investitionsquote zu bevorzugen ist, um den 
Investionsbedarf zu decken. Die Sächsische Krankenhausgesellschaft beziffert diesen Bedarf bei Zugrundelegung einer Quote von 8 
% bezogen auf die Umsatzerlöse auf jährlich 300,0 Mio. Euro (Broschüre "Krankenhausfinanzierung im Freistaat Sachsen", April 
2022, Anlage 4-1, Nr. 5). Unter Berücksichtigung der Investitionen in die Universitätsklinika sowie unter Einrechnung der 
Einzelförderung und des gesetzlichen Anteiles der Pauschalförderung ergibt sich der hier zusätzlich veranschlagte Fehlbetrag von 
45,0 Mio. €.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 168 650,0 SOLL neu 650,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 600,0 +/- 600,0
TITEL 633 52 50,0 Reg. Entw. 50,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für Gesundheit und Versorgung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Dem neuen Ansatz wurde die Gesamtzahl der sächsischen Landkreise und Kreisfreien Städte (insgesamt 13) mit jeweils 50.000 € 
zugrunde gelegt, da der bisherige Ansatz deutlich zu niedrig angesetzt wurde, um allen Gesundheitsämtern eine entsprechende 
Unterstützung zur Prävention von HIV-Infektionen, AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten gewähren zu 
können.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 168 f. 3.485,1 4.350,0 4.170,0 SOLL neu 4.170,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 1.340,0 +/- 1.480,0
TITEL 684 52 2.830,0 Reg. Entw. 2.690,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung
Erläuterungen: 2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Gesundheitsförderung und Prävention,
ambulante Krebsberatungsstellen

910,0 910,0 1.300,0 1.300,0 

2. Aufklärung zu Organ- und Gewebespenden 15,0 15,0 15,0 15,0 

3. Ausbau der zentralen
Knochenmarkspenderdatei

35,0 35,0 35,0 35,0 

4. Prävention und Beratungsangebote zu HIV-
Infektionen und AIDS

470,0 470,0 520,0 520,0 

5. HIV-Selbsttests 50,0 50,0 50,0 50,0 

6. Hospiz- und Palliativversorgung 400,0 260,0 1.000,0 1.000,0 

7. Traumaambulanzen 300,0 300,0 330,0 330,0 
8. Hygiene- und Infektionsprävention in
medizinischen Einrichtungen

350,0 350,0 390,0 390,0 

9. Beratungs- und Ausstiegsangebote für
Prostituierte

300,0 300,0 330,0 330,0 

10. Unabhängige Patientenberatung 200,0 200,0 
2.830,0 2.830,0 4.170,0 4.170,0 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Pos. 1:  Erhöhung Gesundheitsförderung und Prävention, ambulante Krebsberatungsstellen, da aufgrund von Versorgungsdefiziten 
infolge der Corona-Pandemie zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um (weitere) gesundheitliche Schäden zu vermeiden
Pos. 6: Erhöhung Hospiz- und Palliativversorgung, um ggf. erforderliche neue Angebote zu schaffen und um Trauerbegleitung sowie 
die Schulung ehrenamtlicher Helfer:innen zu ermöglichen
Pos. 10: neue Position zur Finanzierung einer unabhängigen Patientenberatung für Sachsen, um eine Verbesserung der Beratung in 
der Fläche insbesondere in ländlichen Regionen bereitzustellen
Pos. 1, 4, 7, 8, 9 und 10: Erhöhungen um jeweils 10 % zur Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Preissteigerungen

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. neu 10.000,0 SOLL neu 10.000,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 10.000,0 +/- 10.000,0
TITEL 633 01 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für Maßnahmen gegen gesundheitliche Unterversorgung
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Landkreise und Kreisfreie Städte, um bei bestehender oder drohender hausärztlicher oder 
ambulanter fachärztlicher Unterversorgung Gegenmaßnahmen zu finanzieren. Die Mittel werden den betreffenden Landkreisen und 
Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es ist die Bereitstellung von Mitteln für Landkreise und Kreisfreie Städte vorgesehen, um bei bestehender und/oder drohender 
hausärztlicher und/oder fachärztlicher Unterversorgung im ambulanten Bereich, Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Gemäß 
Beschlussstand des Landesausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen vom 27.07.2022 sind derzeit 10 
Gebietskörperschaften betroffen. Das sind alle Landkreise, außer dem Landkreis Leipzig, sowie die Stadt Chemnitz. Pro betroffener 
Gebietskörperschaft ist 1 Mio. Euro veranschlagt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. neu 10.000,0 SOLL neu 10.000,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 10.000,0 +/- 10.000,0
TITEL 636 56 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Erstattungen für elektronische Gesundheitskarte und Gesundheitsversorgung Geflüchteter
Erläuterung: Ausgaben für gesundheitliche Versorgung Geflüchteter im Rechtskreis von §§ 4 und 6 AsylbLG mit elektronischer 
Gesundheitskarte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Der unbürokratische Zugang zur Gesundheitsversorgung für gestattete und geduldete Menschen auch in den ersten 18 Monaten nach
Einreise – kurz denen, die den leistungsrechtlichen Regelungen der §§ 4, 6 Asylbewerberleistungsgesetz unterfallen, wird mit Hilfe 
einer elektronischen Gesundheitskarte sichergestellt. Damit wird dem öffentlichen Auftrag einer effizienten Gesundheitsversorgung 
Rechnung getragen und zudem der Abbau von Bürokratie unterstützt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. neu 10.000,0 SOLL neu 10.000,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 10.000,0 +/- 10.000,0
TITEL 883 70 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen zur Errichtung 
und den Ausbau digitaler Strukturen und Systeme in den Einrichtungen des ÖGD

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In der Corona-Pandemie zeigten sich in Sachsen und in seinen Gebietskörperschaften große Mängel hinsichtlich des Standes der 
Technik und des digitalen Ausbaus in den Strukturen des Öffentlichen Gesundheitsdienst. Zudem ist durch die zu erwartende 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten - COM(2022) 197 final 
- voraussehbar, dass erhebliche Anstrengungen unternommen und Investitionen getätigt werden müssen, um sowohl eine einheitliche
Auslegung der Datenschutz-Grundverordnung zu erreichen als auch Gesundheitsdaten im Sinne einer qualitativ hochwertigen

b.w.
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Versorgung unter Wahrung der Privatsphäre zu nutzen. Angesichts dessen sollte der Freistaat Sachsen den entsprechend 
erforderlichen Um- und Ausbau der digitalen Infrastruktur im ÖGD auch mit Landesmittteln unterstützen, denn es ist nicht zu erwarten, 
dass die Mittel, welche dem Freistaat Sachsen aus dem Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den ÖGD 
zufließen könnten, den tatsächlichen Bedarf an Investitionen abdecken.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. neu 700,0 SOLL neu 1.400,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 700,0 +/- 1.400,0
TITEL 684 56 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Clearingstellen
Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für eine landesweite Clearingstelle mit mobilem Angebot einschließlich der Vergabe von 
anonymen Behandlungsscheinen in Akut- und Notfällen für Personen mit fehlender oder unzureichender Krankenversicherung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In Sachsen leben mehrere Tausend Menschen, die durch fehlende Krankenversicherung keinen oder nur unzureichenden Zugang zu 
medizinischer Versorgung haben. Mit der Etablierung eines Anonymen Behandlungsscheins kann die Gesundheitsversorgung für 
diese Gruppe gewährleistet werden. In einzurichtenden Clearingstellen soll der Behandlungsschein ausgegeben werden und 
Patient*innen sollen bei der möglichen (Wieder-)Aufnahme eines regulären Krankenversicherungsverhältnisses und gegebenenfalls 
bei der Suche nach dem zuständigen Kostenträger unterstützt werden.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 194 670,0 670,0 2.000,0 SOLL neu 2.800,0

KAP 08 Seite Erg. Vorl. 1.330,0 +/- 2.130,0
TITEL 685 51 670,0 Reg. Entw. 670,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse an Tierheime
Die Erläuterungen werden um den Satz ergänzt: "In Tierheimen ist für Personal ab 1.4.2023 je ein VZÄ im Hauptamt vorgesehen.“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die Arbeit in den Tierheimen ist seit vielen Jahren ehrenamtlich kaum noch zu leisten. Problemlagen, wie illegaler Welpenhandel, 
Beschlagnahmungen aus nicht artgerechten Reptilienhaltungen und die Folgen des pandemiebedingten Haustierbooms halten die 
finanziell und personell extrem angespannte Situation der Tierheime dauerhaft auf einem unverhältnismäßig hohen Niveau. Für die 
Pflege und Betreuung exotischer Tiere oder die Resozialisierung als schwierig bzw. problematisch eingestufter Hunde braucht es
hochqualifiziertes Fachpersonal und zusätzliche zeitliche Ressourcen. Auch die Schulung von Haltern bis zum Sachkundenachweis 
muss gewährleistet werden. Der Landestierschutzverband verweist daher seit Jahren auf die dringende Forderung, in jedem Heim 
ausgebildete Tierpfleger*innen (ein VZÄ) anzustellen. Dafür sind jährliche Personalkosten für ein VZÄ im Hauptamt (TV-ÖD E5) für ca. 
40 Tierheime in Sachsen ab dem 01.04.2023 vorgesehen.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 194 f. 364,9 400,0 550,0 SOLL neu 550,0

KAP 08 Seite Erg. Vorl. 150,0 +/- 150,0
TITEL 893 51 400,0 Reg. Entw. 400,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Tierschutzvereine

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Zur Deckung des Mehrbedarfes an Plätzen aufgrund der Verstetigung hoher Zahlen zu versorgender Tiere, insbesondere Exoten und 
Hunde, die wegen schwerer Vermittelbarkeit länger verbleiben, werden die Investitionsmittel aufgestockt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 212 10.110,2 11.000,0 14.500,0 SOLL neu 14.900,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 3.500,0 +/- 3.900,0
TITEL 681 03 11.000,0 Reg. Entw. 11.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Programm "Wir für Sachsen"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Ob als Trainer*in im Sportverein, an der Theke im Jugendclub, auf einer Ferienfreizeit der Pfadfinder, beim THW oder der Freiwilligen 
Feuerwehr, in der Hausaufgabenbetreuung, der Flüchtlingshilfe oder in der Unterstützung älterer Menschen: Das Ehrenamt ist das 
Rückgrat unserer Gesellschaft und ohne das vielfältige bürgerschaftliche Engagement würde das gesellschaftliche Leben in vielen
Bereichen zum Erliegen kommen. Daher wird zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ein höherer Mittelansatz als 
erforderlich angesehen und hierzu die Hinweise des Sächsischen Kinder- und Jugendrings berücksichtigt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 216 13.200,0 13.200,0 14.500,0 SOLL neu 14.500,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 1.300,0 +/- 1.300,0
TITEL 633 51 13.200,0 Reg. Entw. 13.200,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Zur Berücksichtigung von Tarifanpassungen und Kostensteigerungen wird eine Erhöhung um ca. 10 % in Ansatz gebracht.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 221 9.000,0 9.000,0 9.900,0 SOLL neu 9.900,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 900,0 +/- 900,0
TITEL 633 55 9.000,0 Reg. Entw. 9.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Zur Berücksichtigung von Tarifanpassungen und Kostensteigerungen wird eine Erhöhung um 10 % in Ansatz gebracht.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 223 1.350,0 4.500,0 4.500,0 SOLL neu 9.850,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 4.000,0 +/- 9.850,0
TITEL 685 55 500,0 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, Bündnis90/Die Grünen und SPD heißt es auf Seite 8: „Die Möglichkeiten der nachholenden 
Schulbildung sollen in Sachsen lebenden Menschen aus anderen Ländern ebenso offen stehen wie deutschen Bürgerinnen und 
Bürgern."
Hierzu gibt es das Bildungsprogramm Ü18 (Curriculum für den Erwerb einer berufsbereichsbezogenen Grundbildung für junge 
Erwachsene mit Migrationshintergrund ohne oder mit stark unterbrochener Bildungslaufbahn, Teil 5 der Richtlinie Integrative 
Maßnahmen). Die Mittel für dieses Programm sollen sukzessive abgeschmolzen und 2024 ganz eingestellt werden.
Die nachholende Schulbildung für volljährige Geflüchtete ohne oder nicht anerkannten Schulabschluss ist essentieller Bestandteil der 
Integration und Fachkräftegewinnung und soll daher erhalten bleiben und perspektivisch mit der Fachkräfterichtlinie verzahnt werden.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 255 24.999,8 27.051,1 29.280,9 SOLL neu 30.315,7

KAP 50 Seite Erg. Vorl. 1.500,0 +/- 1.500,0
TITEL 428 01 27.780,9 Reg. Entw. 28.815,7

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für Beschäftigte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es werden Mittel zur Aufstockung der Kapazitäten insbesondere in den Laboren veranschlagt. In der Summe werden in den Titeln 
0850 42801 und 0850 51402 2,0 Mio. € mehr vorgesehen.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 258 4.407,7 5.270,0 6.000,0 SOLL neu 6.300,0

KAP 50 Seite Erg. Vorl. 500,0 +/- 500,0
TITEL 514 02 5.500,0 Reg. Entw. 5.800,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es werden Mittel zur Aufstockung der Kapazitäten insbesondere in den Laboren veranschlagt. In der Summe werden in den Titeln 
0850 42801 und 0850 51402 2,0 Mio. € mehr vorgesehen.

DIE LINKE 36

1014



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Landesamt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. neu 5.500,0 SOLL neu 11.000,0

KAP 70 Seite Erg. Vorl. 5.500,0 +/- 11.000,0
TITEL Reg. Entw.

Es wird ein neues Kapitel "Landesamt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" mit nachfolgend genannten Titeln vorgesehen:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Titel
Seite 
RegEntw Zweckbestimmung

2023 T€ 
(alt)

2024 T€ 
(alt)

2023 T€ 
(neu)

2024 T€ 
(neu)

Differenz 
2023

Differenz 
2024

428 01 neu Entgelte für Beschäftigte 4.800,00 9.600,00 4.800,00 9.600,00

514 01 neu
Haltung von 
Dienstfahrzeugen 100,00 200,00 100,00 200,00

811 01 neu
Erwerb von 
Dienstfahrzeugen 200,00 400,00 200,00 400,00

812 01 neu

Erwerb von Geräten, 
Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen 400,00 800,00 400,00 800,00

5.500,00 11.000,00 5.500,00 11.000,00
b.w.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
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Deckung zulasten Gesamthaushalt
Der Öffentliche Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen soll im Sinne des Konzeptes „Public Health“ so ausgebaut werden, dass er 
als gleichwertige und leistungsfähige, so genannte dritte Säule der gesundheitlichen Versorgung wirken kann. Dazu soll eine dem 
ÖGD der Kommunen übergeordnete Landeseinrichtung geschaffen werden. Die Aufgaben dieser Einrichtung werden insbesondere
darin gesehen, als fachliche Leitstelle für den ÖGD der Kommunen zu wirken und diese bei ihrer Aufgabenwahrnehmung anzuleiten 
und zu unterstützen. Dazu gehören insbesondere Aufgaben der Gesundheitsförderung und Prävention, der Hygiene, der 
Epidemiologie und der Bekämpfung übertragbarer, maligner und anderer chronischer Krankheiten, der Arzneimittelsicherheit und des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Weiterhin soll die Einrichtung nach ihrer Etablierung für die Gesundheitsberichterstattung und 
die gesundheitliche Sozialplanung in Sachsen fachlich verantwortlich sein, die praktische Umsetzung von Ergebnissen der 
internationalen und nationalen Gesundheitsforschung im Land und in den Kommunen vorbereiten und fördern sowie die 
Staatsregierung in gesundheitlichen Fragen der Bevölkerung beraten bzw. bei der Vorbereitung von notwendigen Entscheidungen 
fachlich unterstützen. Nicht zuletzt die Anforderungen an den ÖGD im Zusammenhang mit der Pandemie haben gezeigt, dass ein 
Landesamt und starker kommunaler ÖGD als Einrichtungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit wichtig und erforderlich sind.
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Abstimmungsliste HFA 

Einzelplan 08 – Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Kapitel 08 01 Ministerium 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
19 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 

422 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 11 : 6 : 2 

19 428 01 AfD 02 6 : 13 : 0 
27 681 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 13 : 6 : 0 
27 681 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 13 : 6 : 0 

27 685 20 AfD 03 6 : 13 : 0 
685 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 11 : 6 : 2 

Abstimmung Kapitel 08 01 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Kapitel 08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
48 547 02 AfD 04 6 : 13 : 0 

Abstimmung Kapitel 08 02 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine 
Bewilligungen 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
71 682 01 DIE LINKE 01 2 : 11 : 6 
82 633 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 19 : 0 : 0 
Neu Neu TG 59 DIE LINKE 02 2 : 11 : 6 

Abstimmung Kapitel 08 03 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

Kapitel 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
90 525 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 19 : 0 : 0 

92 633 01 DIE LINKE 03 2 : 11 : 6 
633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 11 : 0 : 8 

Anlage 3 - EP 08
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92 633 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 13 : 0 : 6 
    
93 633 03 AfD 05 6 : 13 : 0 
 633 03 DIE LINKE 04 2 : 17 : 0 
    
93 633 04 AfD 06 6 : 13 : 0 
94 684 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 13 : 0 : 6 
    
96 681 51 AfD 07 6 : 13 : 0 
 681 51 DIE LINKE 05 2 : 17 : 0 
    
97 684 52 DIE LINKE 06 2 : 11 : 6 
 684 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 11 : 0 : 8 
    
100 684 53 DIE LINKE 07 2 : 17 : 0 
 684 53 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 11 : 0 : 8 
    
101 893 53 DIE LINKE 08 2 : 17 : 0 
102 547 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 13 : 0 : 6 
104 684 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 13 : 0 : 6 
    
107 633 55 DIE LINKE 09 2 : 17 : 0 
 633 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 11 : 0 : 8 
    
Neu Neu 681 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung Kapitel 08 04 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
 
 
Kapitel 08 05 Soziales  
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
116 233 01 AfD 08 6 : 13 : 0 
    
118 633 01 DIE LINKE 10 2 : 11 : 6 
 633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 17 : 0 : 2 
    
119 681 01 AfD 09 6 : 13 : 0 
 681 01 DIE LINKE 11 8 : 11 : 0 
    
119 681 02 DIE LINKE 12 2 : 11 : 5 
 681 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 16 : 0 : 2 
    
120 681 04 DIE LINKE 13 2 : 16 : 0 
120 682 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 11 : 0 : 8 
    
122 684 03 DIE LINKE 14 2 : 17 : 0 
 684 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 17 : 0 : 2 
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124 883 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 19 : 0 : 0 
129 893 55 DIE LINKE 15 2 : 17 : 0 
130 547 56 AfD 10 6 : 13 : 0 
    
131 633 56 DIE LINKE 16 2 : 11 : 6 
 633 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 11 : 0 : 8 
    
133 684 56 DIE LINKE 17 2 : 11 : 6 
 684 56 AfD 11 6 : 13 : 0 
 684 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 11 : 0 : 8 
    
136 686 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 13 : 0 : 6 
    
137 893 58 DIE LINKE 18 2 : 11 : 6 
 893 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 17 : 0 : 2 
    
Neu Neu 681 03 DIE LINKE 19 2 : 11 : 6 
Neu Neu 681 05 AfD 12 6 : 13 : 0 
Neu Neu 633 58 DIE LINKE 20 2 : 11 : 6 

 
Abstimmung Kapitel 08 05 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches  

Gesundheitswesen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
165 891 02 AfD 13 5 : 13 : 0 
 891 02 DIE LINKE 21 7 : 11 : 0 
 891 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 11 : 0 : 7 
    
166 891 06 DIE LINKE 22 2 : 11 : 5 
 891 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 11 : 0 : 7 
    
168 633 52 DIE LINKE 23 2 : 11 : 5 
    
168 684 52 DIE LINKE 24 2 : 11 : 6 
 684 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 17 : 0 : 2 
    
174 686 55 AfD 14 6 : 13 : 0 
 686 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 17 : 0 : 2 
    
181 682 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 29 19 : 0 : 0 
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182 891 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 30 19 : 0 : 0 
    
Neu Neu 633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 31 13 : 0 : 6 
Neu Neu 633 01 DIE LINKE 25 2 : 11 : 6 
Neu Neu 636 56 DIE LINKE 26 2 : 17 : 0 
Neu Neu 883 70 DIE LINKE 27 2 : 11 : 6 
Neu Neu 684 56 DIE LINKE 28 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung Kapitel 08 07 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
 
 
Kapitel 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
192 633 01 AfD 15 6 : 13 : 0 
    
194 685 51 DIE LINKE 29 2 : 11 : 6 
 685 51 AfD 16 6 : 13 : 0 
 685 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 32 11 : 0 : 8 
    
194 893 51 DIE LINKE 30 8 : 11 : 0 
199 671 55 AfD 17 6 : 13 : 0 
201 671 60 AfD 18 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung Kapitel 08 08 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration  
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
210 633 03 AfD 19 5 : 13 : 0 
212 684 01 AfD 20 5 : 13 : 0 
212 681 03 DIE LINKE 31 2 : 10 : 5 
    
212 684 02 AfD 21 5 : 12 : 0 
 684 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 33 12 : 5 : 0 
    
214 684 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 15 : 0 : 2 
    
215 547 51 AfD 22 6 : 13 : 0 
 547 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 11 : 6 : 2 
    
216 633 51 AfD 23 6 : 13 : 0 
 633 51 DIE LINKE 32 2 : 17 : 0 
    
217 428 54 AfD 24 6 : 13 : 0 
217 527 54 AfD 25 6 : 13 : 0 

217 547 54 AfD 26 6 : 13 : 0 
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218 633 54 AfD 27 6 : 13 : 0 

    
218 684 54 AfD 28 6 : 13 : 0 
 684 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 13 : 6 : 0 
    
219 686 54 AfD 29 6 : 13 : 0 
220 547 55 AfD 30 6 : 13 : 0 
    
221 633 55 AfD 31 6 : 13 : 0 
 633 55 DIE LINKE 33 2 : 17 : 0 
    
221 683 55 AfD 32 6 : 13 : 0 
    
222 684 55 AfD 33 6 : 13 : 0 
 684 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 37 11 : 6 : 2 
    
223 685 55 DIE LINKE 34 2 : 17 : 0 
 685 55 AfD 34 6 : 13 : 0 
    
223 686 55 AfD 35 6 : 13 : 0 
225 681 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 13 : 6 : 0 
227 893 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 19 : 0 : 0 
228 684 59 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung Kapitel 08 10 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen  
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
 
 
Kapitel 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und 

Veterinärwesen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
255 428 01 DIE LINKE 35 2 : 11 : 6 
258 514 02 DIE LINKE 36 2 : 11 : 6 

 
Abstimmung Kapitel 08 50 mit Stellenplänen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2 
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NEU: Kapitel 08 70  Landesamt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
 
Seite Kapitel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
Neu Neu 08 70 DIE LINKE 37 2 : 17 : 0 

 
 
 

Gesamtabstimmung Einzelplan 08  
mit Änderungen, Stellenplänen und Wirtschaftsplänen  

Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
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Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
Landesjugendamt 
Geschäftsstelle des Landesjugendhilfeausschusses 
Carolastraße 7a, 09111 Chemnitz 
E-Mail: LJHA@lja.sms.sachsen.de
Web:    www.landesjugendamt.sachsen.de

Stellungnahme 
des Landesjugendhilfeausschusses zum 
Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 
der Staatsregierung für den Bereich der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

verabschiedet vom Landesjugendhilfeausschuss am 06.10.2022 
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Im Rahmen seines Anhörungsrechts gemäß § 11 Absatz 3 LJHG gibt der 
Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) zum Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 der 
Staatsregierung folgende Stellungnahme ab: 

Grundsätzliche Ausführungen: 
Dem Freistaat Sachsen obliegt als überörtlichem Träger der Kinder- und Jugendhilfe gemäß 
§ 82 SGB VIII die Aufgabe, auf einen gleichmäßigen Ausbau der Jugendhilfeangebote im Land
hinzuwirken und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe durch geeignete Maßnahmen und
Initiativen anzuregen und zu fördern.

Aus Sicht des LJHA wird der Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 2023/2024, der 
Einzelpläne 05 und 08, diesem gesetzlichen Auftrag gerecht und ist geeignet, die 
Jugendhilfelandschaft im Freistaat Sachen entsprechend zu erhalten, weiterzuentwickeln und 
auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Mit dem vorliegenden Entwurf ist es 
trotz enormer haushalterischer Herausforderungen infolge des aktuellen 
Pandemiegeschehens sowie des Krieges in der Ukraine gelungen, die Schwerpunkte des 
Koalitionsvertrages in der Kinder- und Jugendpolitik des Freistaates Sachsen fiskalisch zu 
untersetzen und auszubauen. Damit ist es möglich, den Bestand der Kinder- und Jugendhilfe 
zu sichern und notwendige weitere Entwicklungen zu intensivieren.  

Ungeachtet dessen weist der LJHA dringend darauf hin, dass bei allen haushaltsrelevanten 
Positionen nicht ersichtlich ist, ob und in welcher Höhe diese einen angemessenen Inflations-
ausgleich, gestiegene Energiekosten, den Ausbau der Digitalisierung und Dynamisierungen 
im Bereich der Personalausgaben berücksichtigen. Gleiches gilt auch für die Angebote der 
„Jugendberufshilfe“ und der „Produktionsschulen“. 
Auch wenn in Sachsen durch § 50 Sächs. Bauordnung barrierefreies Bauen verpflichtend 
geregelt ist, bleibt fraglich, in welcher Form sich die insbesondere aus der Novellierung des 
SGB VIII resultierenden Erhöhungen im Kontext von Inklusion (z.B. barrierefreies Bauen) in 
den Einzelplänen niederschlagen. Vorsorglich wird darum gebeten, diese Aspekte bei der 
Verabschiedung des Doppelhaushaltes entsprechend zu beachten. 

Aus der Perspektive des LJHA ist absehbar, dass im Zusammenhang mit der Energiekrise 
künftig energetische Sanierungen und Neubauten eine große Rolle spielen werden. Dies wird 
sich in Kombination mit den allgemeinen Preissteigerungen in der Baubranche insbesondere 
auf den investiven Bereich dahingehend auswirken, dass weniger Projekte umgesetzt werden 
können, sofern die entsprechenden Mittelansätze nicht erhöht werden. Unter Beachtung 
dieser Prämisse sollten aus Sicht des LJHA alle Einzelansätze im investiven Bereich geprüft 
und ggf. nachgebessert werden. 

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsstellen mit Verpflichtungsermächtigungen (VE) bittet der 
LJHA darum, dass diese auch zügig bereitgestellt werden können.  

Besondere Beachtung verdient der geplante Haushaltsansatz im Stellenplan des SMS für die 
Verwaltung des Landesjugendamtes. Mit der vorgesehenen Entfristung von insgesamt 14 Stel-
len kommt nun das Sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt den jahrelangen Forderungen des LJHA zur Stabilisierung der Personalstruktur der 
Verwaltung des Landesjugendamtes nach und stärkt diese somit auch im Hinblick auf die er-
weiterten Aufgaben des Landesjugendamtes im Kontext der Novelle des SGB VIII (KJSG) vom 
Juni 2021. 

Darüber hinaus ist es gelungen, in den Etats zur Umsetzung der Förderrichtlinien im überört-
lichen Bereich, zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Freistaat Sachsen sowie zum Lan-
desprogramm „Schulsozialarbeit“ eine Anhebung der Mittel im Haushaltsentwurf zu verankern. 
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Festzustellen ist allerdings, dass mit den eingestellten Mitteln ein bedarfsgerechter Ausbau 
der Schulsozialarbeit in Sachsen bei gleichzeitigem Erhalt des aktuellen Standes nicht ge-
währleistet ist. Daher regt der LJHA an, die Schulsozialarbeit im Doppelhaushalt 2023/24 
quantitativ zu erhalten und qualitativ weiterzuentwickeln und damit auch die Evaluationsergeb-
nisse aus dem Jahr 2020 zum Förderkonzept bzw. der Förderrichtlinie entsprechend umzu-
setzen. Die Beibehaltung der Möglichkeit einer überjährigen Förderung wird dabei vom LJHA 
ausdrücklich begrüßt, trägt dieses doch wesentlich zur Stärkung vorhandener Strukturen bei 
und setzt gleichzeitig das Signal einer verlässlichen Förderpolitik des Freistaates Sachsen.  

Demgegenüber beanstandet der LJHA, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung 
offensichtlich nicht gelungen ist, die Mittel für die Umsetzung der FRL „Jugendpauschale“ 
ebenfalls adäquat und bedarfsgerecht zu erhöhen. Der LJHA sieht den Haushaltsansatz nach 
wie vor im Widerspruch zum Koalitionsvertrag, der auf Seite 98 festlegt: „Die Jugendpauschale 
entwickeln wir weiter und werden sie schrittweise erhöhen, insbesondere mit Blick auf die 
Strukturen im ländlichen Raum.“ Der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Etatansatz führt 
real zu einem Rückgang der operativen Möglichkeiten in den Kommunen, die nur durch einen 
höheren Eigenanteil der Landkreise und Städte ausgeglichen werden könnten. Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung sind für den LJHA ebenso wenig erkennbar wie die angekündigte 
Stärkung der Leistungen im ländlichen Raum. Diese Schwächung der Möglichkeiten der 
örtlichen Jugendhilfe steht auch im Widerspruch zu den Etaterhöhungen im überörtlichen 
Bereich. 

Hier gilt es dringend nachzusteuern, um insbesondere entsprechend der Aussagen im 
Koalitionsvertrag die Strukturen der Jugendarbeit im ländlichen Raum, auch im Hinblick auf 
die Stärkung von sozialen „Gesellungsformen“ als eine notwendige Form des 
niedrigschwelligen Zusammentreffens und des Austauschs von jungen Menschen zu erhalten 
und auszubauen. 

Seitens der Gebietskörperschaften wird dem LJHA berichtet, dass in jüngster Zeit die Zahl der 
unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) wieder zunimmt und diese Entwicklung auch 
anhalten wird. Damit einher gehen steigende Kosten der Jugendämter, was konträr den 
abgesenkten Mitteln im Titel 633 03 TG 58 gegenübersteht. Insofern sollte der entsprechende 
Haushaltsansatz für 2023 und 2024 mindestens auf das Niveau von 2022 angehoben werden. 

Die geringfügige Anhebung des Haushaltsansatzes in der TG 57 „Präventiver Kinderschutz 
und Frühe Hilfen“ ist zwar begrüßenswert, diese reicht jedoch bei weitem nicht aus, um zum 
einen den Status quo der vorhandenen Projekte zu erhalten und zum anderen den, 
insbesondere auch pandemiebedingt, gestiegenen Bedarfen für Familien mit Neugeborenen 
und Kleinkindern gerecht zu werden. Auch im Hinblick auf die Angebote zur ombudschaftlichen 
Beratung sowie in Bezug auf die Angebote zur Intervention und Prävention sexualisierter 
Gewalt sieht der LJHA dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf eine signifikante Erhöhung 
des Mittelansatzes. 

Die Stabilisierung des Haushaltsansatzes für die Fortbildungen des Landesjugendamtes 
(LJA) sowohl in inhaltlicher Ressortzuständigkeit des SMS (Schwerpunkt: Jugendliche) als 
auch des SMK (Schwerpunkt: frühkindliche Bildung) wird aus Sicht des LJHA zwar begrüßt, 
eine adäquate Erhöhung des Haushaltsansatzes im Hinblick auf die Fortbildungserfordernisse 
in Bezug auf die Umsetzung der im Juni 2021 erfolgten Novellierung des SGB VIII (KJSG) 
sowie vor dem Hintergrund inflationsbedingter Kostensteigerungen für die Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen sieht der LJHA allerdings für zwingend erforderlich.  
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Detaillierte Stellungnahme zum Entwurf des Doppelhaushaltes 
2023/2024: 

Einzelplan 08 – Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 525 02 – Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter 
Der LJHA begrüßt die Stabilisierung des Fortbildungstitels in Höhe von 150,0 T€ für das LJA 
sowie die Einrichtung eines Kopplungsvermerkes zum Titel 111 01. Eine Anhebung des Etats 
um mindestens 30 T€ ist erforderlich, um den gegenüber dem LJA angezeigten 
Fortbildungsbedarfen im Zuge des Inkrafttretens des KJSG sowie inflationsbedingten 
Kostensteigerungen für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen gerecht werden zu 
können. 

Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 633 01 – Förderung der Jugendpauschale 
Mit den veranschlagten Mitteln auf dem Niveau des Doppelhaushaltes 2021/22 in Höhe von 
15.000,0 T€ ist aus Sicht des LJHA der Status Quo für Angebote der §§ 11-14 SGB VIII 
deutlich gefährdet. Jugendarbeit wird damit insbesondere dort eingeschränkt, wo sie 
unmittelbar mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet. Dabei wäre nach wie vor zur 
Verarbeitung der Folgen des Pandemiegeschehens eine flächendeckende Stärkung der 
Aktivitäten erforderlich. Ein notwendiger Ausbau dieser Angebote insbesondere im ländlichen 
Bereich ist mit diesem Haushaltsansatz nur unzureichend umsetzbar. Der LJHA fordert die 
Landesregierung auf, die Gebietskörperschaften in die Lage zu versetzen, adäquate und 
bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit vorhalten zu können. Der LJHA schlägt deshalb 
vor, die Jugendpauschale mindestens analog zu den geplanten Steigerungen im Titel 684 53 
„Zuschüssen an freie Träger – überörtlicher Bedarf“ im Jahr 2023 auf mindestens 
16.200,00 T€ zu erhöhen. 

Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 633 01 – Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen 
Der LJHA begrüßt die dem Haushaltsansatz zu Grunde liegende Intention, die kommunale 
Ebene bei der Umsetzung der Novellierung des SGB VIII zusätzlich zur „Jugendpauschale“ zu 
unterstützen. Angesichts der Fülle der Aufgaben, die sich aus der Novellierung ergeben, geht 
der LJHA davon aus, dass der Mittelansatz in Höhe von 2.000 T€/ Jahr lediglich ein Anschub 
ist, welcher perspektivisch erhöht wird. Der LJHA bittet die Oberste Landesjugendbehörde 
(SMS), zu gegebener Zeit über das Umsetzungskonzept sowie über die Entwicklungsstrategie 
zu informieren. 

Kapitel 08 04 – Kinder und Jugendliche, Familien 
Titel 633 03 – Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen 
Ausländer (UMA) ist es aus Sicht des LJHA notwendig, für die Jahre 2023 und 2024 
mindestens den Mittelansatz 2022 zu halten. Folglich müsste der Ansatz für den 
Doppelhaushalt um 11.250 T€/ 2023 und 11.550 T€/ 2024 erhöht werden. 
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Kapitel 08 04 – Titelgruppe 52 – Maßnahmen zur Stärkung von Familien  
Titel 684 52 – Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung 
Der LJHA begrüßt, dass insgesamt der Haushaltsansatz aus dem Doppelhaushalt 2021/22 
stabilisiert werden konnte. Insbesondere ist die spürbare Erhöhung für den Ausbau des Netzes 
an „Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstellen“ ab dem Jahr 2023 zu würdigen. 

Kapitel 08 04, Titelgruppe 53 – Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit 
Titel 684 53 – Zuschüsse an freie Träger 
Der LJHA begrüßt die neuerliche Erhöhung des Etatansatzes, der mit 7.670 T€ jetzt nochmals 
um rund 1.200 T€ über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Der Ausgleich der Folgen von 
Tarifentwicklung und die Kosten zur Erschließung neuer Aufgabenfelder entsprechend der 
neuen Jugendhilfeplanung konnten im Interesse einer proaktiven Wahrnehmung der Aufgaben 
und Leistungen der überörtlichen Jugendverbände, Dachorganisationen und Fachstellen 
(insbesondere im Bereich §§ 11-14 SGB VIII) in den Entwürfen für die jeweiligen 
Haushaltsjahre entsprechend dargestellt werden.  

Insbesondere wird die Verstetigung der bereits im Haushaltsjahr 2021/2022 vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen für die „grundlegenden Leistungen“ ausdrücklich begrüßt. Dies 
ist ein weiterer Schritt, um eine größtmögliche Planungssicherheit für die Kooperationspartner 
und Fördermittelempfänger in der Zuständigkeit des überörtlichen Planungsträgers der 
Jugendhilfe im Freistaat Sachsen zu schaffen.  

Titel 893 53 – Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der 
Jugendhilfe 
Seitens des LJHA wird die Beibehaltung des Etats auf dem Niveau des Doppelhaushaltes 
2021/2022 begrüßt. 

Kapitel 08 04, Titelgruppe 54 – Kinder und Jugendliche 
Titel 684 54 – Zuschüsse an freie Träger 
Mit der beachtenswerten Anhebung der veranschlagten Mittel um 1,2 T€ wird es aus Sicht 
des LJHA möglich sein, insbesondere die im Rahmen des „Paktes für die Jugend“ begonne-
nen Projekte kontinuierlich fortzusetzen, Interessenvertretungen, wie die LAG Sexualisierte 
Gewalt – Prävention und Intervention in Sachsen e.V., neu zu etablieren, aber auch bereits 
manifeste Strukturen, wie z. Bsp. das „Flexible Jugendmanagement“, zu sichern und weiter 
auszubauen.  

Kapitel 08 04, Titelgruppe 55 – Schulsozialarbeit 
Titel 633 55 – Zuweisungen für Schulsozialarbeit 
Der LJHA begrüßt die weitere stufenweise Erhöhung des zur Verfügung stehenden Etats um 
insgesamt 1.400 T€ zur Umsetzung des Landesprogramms Schulsozialarbeit. Damit wird 
deutlich, dass die Schulsozialarbeit auch weiterhin ein herausragendes Handlungsfeld der 
Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat bleibt. Dennoch ist dringend eine Anpassung der 
Sachkostenpauschale von aktuell 7.000 € auf 11.000 € zur finanziellen Absicherung 
strukturqualitativer Prozesse, wie Teamleitung und Fachberatung, sowie der Deckung 
projektbezogener Sachkosten, zu empfehlen. Der LJHA weist darauf hin, dass bei 
Personalausgaben für die Schulsozialarbeit nach der Tarifeinigung im TVöD für den Sozial- 
und Erziehungsdienst ab dem Jahr 2022 einschließlich der tariflichen Zuordnung zu einer 
höheren Entgeltgruppe eine deutliche Steigerung zu erwarten ist. Darüber hinaus wird die  
insgesamt steigende Berufserfahrung des Fachpersonals im siebten und achten Jahr nach 
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dem Start des  Landesprogramms ebenfalls tariflich wirksam. Für die Verstetigung und 
Qualitätssicherung empfiehlt der LJHA eine Erhöhung des Ansatzes um mindestens 6.000 T€. 

Kapitel 08 04, Titelgruppe 57 – Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen 
Titel 633 57 – Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen 
Aus Sicht des LJHA muss sichergestellt werden, dass die bisher im Freistaat geförderten 
Vorhaben auch im Doppelhaushalt 2023/24 weitergeführt und finanziell abgesichert werden 
können. Die Mittel im Titel 633 57 sind im Mittelansatz in Höhe von 3.400,0 T€ um 200 T€ 
geringfügig angehoben worden, eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur bzw. eine 
Weiterentwicklung der Frühen Hilfen und des präventiven Kinderschutzes wird damit jedoch 
nicht möglich sein. Dies gilt auch für die flächendeckend geschaffenen Angebote zur 
ombudschaftlichen Beratung durch den Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. und 
gleichfalls für die Angebote der Präventions- und Interventionszentrum gGmbH „Blaufeuer“ 
zum Themenkomplex „sexualisierte Gewalt“. Sowohl im Hinblick auf die Novelle des SGB VIII 
als auch im Kontext der pandemiebedingten Folgen für Familien mit Neugeborenen und 
Kleinkindern bzw. der generellen Häufung von psychosozialen Belastungen von Eltern regt 
der LJHA hier eine jährliche Erhöhung um ca. 500,0 T€ an. 

Titel 671 57 – Erstattungen präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen 
Der LJHA begrüßt die kontinuierliche Bereitstellung und moderate Erhöhung der erforderlichen 
Mittel für den Betrieb einer „Sächsischen Landeskoordinierungsstelle medizinischer 
Kinderschutz“ auf der Grundlage der Medizinischen Kinderschutzkoordinierungsverordnung. 
Damit ist weiterhin möglich, in enger Zusammenarbeit mit der „Landeskoordinierungsstelle 
Frühe Hilfen“ am Landesjugendamt diesen wichtigen Auftrag im gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabenfeld des Kinderschutzes weiterzuentwickeln und zu stabilisieren.  
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Einzelplan 05 – Sächsisches Staatsministerium für Kultus 

Kapitel 05 15 – Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Titel 883 84 – Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO Förderzeitraum 
2023/24 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
Der LJHA begrüßt, dass durch den Freistaat Sachsen Mittel für Investitionen im Bereich der 
Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Der vorgesehene Etat von 15.000 T€ - 
verteilt auf 13 Gebietskörperschaften mit jeweils durchschnittlich 250 Kindertageseinrichtun-
gen -  ist aus Sicht des LJHA nicht ausreichend, um die notwendigen Investitionen sowohl für 
Sanierungen als auch für Ersatzneubauten zu tätigen. Hinzu kommt eine immense Preisstei-
gerung bei den Baukosten. Im Übrigen sollen entsprechend der Behindertenrechtskonvention 
die integrativen Angebote in den Kindertageseinrichtungen ausgebaut werden. Dieser inklu-
sive Ansatz ist auch durch die Novelle des SGB VIII verstärkt worden. Förderungen von Bau 
und Ausstattungen sollen sich grundsätzlich an barrierefreien und inklusiven Anforderungen 
orientieren. Um diese Zielstellung zu verwirklichen, bedarf es baulicher Standards, die mit ent-
sprechenden zusätzlichen Kosten verbunden sind. Aus vorgenannten Gründen bittet der LJHA 
darum, die vorgesehenen Summen auf das Dreifache zu erhöhen. 

Titel 883 86 – Bundesprogramm „Ausbau ganztägig Abbildung und Betreuungsange-
bote für Kinder im Grundschulalter“ 
Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Mittel, die vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Aus 
Sicht des LJHA ist dazu eine Ergänzung durch Landesmittel erforderlich und angemessen. 
Der LJHA bittet darum, diese Kofinanzierung außerhalb der Mittel der Titelgruppe 883 84 ein-
zuplanen.  

Kapitel 05 20 – Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Titel 633 81 – Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO 
- Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen
und Kindertagespflege
Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich für die Kindertageseinrichtungen und die Kinderta-
gespflege aufgrund der Steigerung der Energiekosten, der Inflation insgesamt und der Tarifei-
nigung 2022 die Betriebskosten deutlich erhöhen. Diese zusätzlichen Kosten sollten nicht al-
lein von der kommunalen Ebene und den Eltern, sondern auch vom Freistaat Sachsen ausge-
glichen werden. Auch für eine Verbesserung der Personalressourcen sind in dem Haushalts-
plan keine Mittel vorgesehen. Deshalb erinnert der LJHA an die im Koalitionsvertrag vorgese-
hene Personalschlüsselverbesserung: „Fehlzeiten, die durch Urlaub, Weiterbildung und
Krankheit im Umfang von bis zu 20 Prozent der Bruttoarbeitszeit entstehen, sollen ab 2022
schrittweise bei der Berechnung des Personalschlüssels berücksichtigt werden.“ Dementspre-
chend sollten die dafür notwendigen Finanzen eingeplant werden.

Titel 685 82 – Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung 
Der LJHA stellt fest, dass in dem Titel etwa die gleichen Summen zur Verfügung gestellt wer-
den wie 2021/2022. Damit können die unbedingt notwendigen Projekte finanziert werden. Al-
lerdings ist dabei kaum die Möglichkeit gegeben, durch neue Projekte eine Weiterentwicklung 
der frühkindlichen Bildung voranzutreiben. Hinzu kommen bei den Projekten die Erhöhung der 
Betriebs- und Personalkosten, so dass die gleichbleibende Summe im Haushaltsansatz prak-
tisch auf eine Kürzung hinausläuft. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Förderung der 
Fachberatung seit vielen Jahren mit dem gleichen Haushaltsansatz unterlegt ist. Hier ist eine 
Dynamisierung vorzusehen, um den Bestand der Fachberatung zu sichern. Der Wegfall der 
Bundesförderung für die Sprachkitas bedeutet einen starken qualitativen Einschnitt für die Ar-
beit vor Ort. Viele Fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung machen ihren Unmut darüber 
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lautstark deutlich. Inwiefern ein gewisser Ausgleich durch andere Maßnahmen erfolgt, ist bis-
her nicht absehbar. Es sollte nicht der Eindruck einer Rückentwicklung im Bereich der Quali-
tätsentwicklung der Kindertagesbetreuung entstehen. Der LJHA regt an, eine Kompensierung 
der wegfallenden Bundesmittel vorzunehmen sowie der o.g. Dynamisierung Rechnung zu tra-
gen und den Titel mithin um bis zu 500.000 € zu erhöhen. 
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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/10575 
     Teil 5 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Haushalts- und Finanzausschusses 

zu Drs  7/10575 

Thema: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 
Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
(Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) 

Beschlussempfehlung 

Der Landtag möge beschließen: 

den Gesetzentwurf der Staatsregierung – Drucksache 7/10575 – in der vom Haus-
halts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung anzunehmen. 

Dresden, 14. Dezember 2022 

gez. Holger Hentschel gez. Jörg Kiesewetter 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 





Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 09 – Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 

Umwelt und Landwirtschaft 
 
Berichterstatter: Gerhard Liebscher, MdL 
 
 
Der Einzelplan 09 stand auf der Tagesordnung der 56. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 6. Dezember 2022. 
 
Zur abschließenden Beratung des Einzelplanes lagen den Mitgliedern des Haushalts- 
und Finanzausschusses die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft sowie die Änderungsanträge der Koaliti-
onsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNEN und SPD, der AfD-Fraktion sowie der 
Fraktion DIE LINKE vor. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
miteinschließen, falls nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine ge-
sonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstimmungen für beide 
Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses verzichteten auf eine grund-
sätzliche Aussprache und traten daher unmittelbar in die Beratung der einzelnen Än-
derungsanträge zum Einzelplan 09 ein. Im Rahmen der Aussprache zu den Änderungs-
anträgen wurden die unterschiedlichen Ansätze der Fraktionen dargestellt. Die Aus-
schussmitglieder verzichteten überwiegend auf eine Aussprache zu den Änderungsan-
trägen im Haushalts- und Finanzausschuss. Größtenteils wurde auf die Begründung zu 
den Änderungsanträgen verwiesen. 
 
Die Änderungsanträge zu den Kapiteln 09 04 (Verbesserung der Agrarstruktur), 09 08 
(Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“) und 09 22 (Staatsbetrieb Sächsische Ge-
stütsverwaltung (SGV) sind ohne Diskussion eingebracht und abgestimmt worden. Zu 
den Kapiteln 09 09 bis 09 11 und 09 14 bis 09 21 sowie zum Kapitel 09 23 lagen keine 
Änderungsanträge vor.  
 
Der Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft brachte den 
Einzelplan 09 ein. Nach einer Darstellung der beantragten Mittel und deren Aufgliede-
rung auf die einzelnen Themenbereiche, führte er zu den wichtigsten Veränderungen 
gegenüber den vorherigen Haushaltsjahren aus. Die Kommunen in Sachsen würden 
unter anderem durch zusätzliche Stellen in Behörden, die Förderung von Lärmschutz-
maßnahmen, verbesserte Beratungsangebote sowie Unterstützungsleistungen beim 
Umstieg auf erneuerbare Energie gestärkt.  
 
Ein großes Projekt sei die Novellierung der Wasserentnahmeabgabe gewesen, da die 
Folgen des Klimawandels einen veränderten Umgang mit Wasser notwendig machen 
würden. Im Bereich des Naturschutzes stellte er nicht nur die Stärkung der vorhande-
nen Naturschutzstationen in Sachsen heraus, sondern verwies zugleich auf die Schaf-
fung von Schwerpunktnaturschutzstationen. Hinzu käme unter anderem das Landes-
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förderprogramm Naturschutz, mit dem etwa Nachwuchskräfte gefördert würden. Wei-
tere Anliegen seien unter anderem die Förderung von Stadtgrün sowie ein Reparatur-
bonus, der die Kreislaufwirtschaft stärken solle.  
 
 
Kapitel 09 01  Ministerium 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte Änderungsanträge zu den Titeln 422 01, 
428 01, 428 10, 547 02 und 685 20 ein. Ziel sei, angesichts einer schwierigen ökono-
mischen Lage, einen Zuwachs nicht notwendiger Stellen in der Landesverwaltung zu 
verhindern. Darauf entgegnete ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, die 
in den betreffenden Kapiteln aufgeführten Stellen seien zur Bewältigung der Folgen 
des Klimawandels und zur Erfüllung von EU-Programmen erforderlich. Ein Abgeord-
neter der AfD-Fraktion erwiderte, der konstante Zuwachs an Stellen in der Ministerial-
bürokratie, der durch die Koalitionsfraktionen betrieben werde, werde künftige Haus-
halte exorbitant belasten. Die Folgen seien unabsehbar. 
 
 
Kapitel 09 03  Allgemeine Bewilligungen 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte einen Änderungsantrag zu Titel 099 97 ein. 
Die von den Koalitionsfraktionen geplante Erhöhung der Wasserentnahmeabgabe 
stelle eine unangemessene Belastung für die sächsischen Kommunen dar. Ein Abge-
ordneter der CDU-Fraktion erwiderte, unter Einbringung des Änderungsantrags der 
Koalitionsfraktionen zum gleichen Titel, die Erhöhung sei maßvoll und angemessen. 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion kritisierte daraufhin, die Erhöhung der Wasserent-
nahmeabgabe werde mit unsauberen Steuerschätzungen der Staatsregierung begrün-
det. Letztlich solle damit ein finanzielles Polster geschaffen werden, mit dem im nächs-
ten Wahljahr Projekte der Staatsregierung finanziert werden sollten. Eine Abgeordnete 
der Fraktion BÜNDNISGRÜNE antwortete, die Erhöhung sei zur Diversifizierung der 
Einnahmen des Freistaats Sachsen notwendig und diene einer seriösen Haushaltspo-
litik. 
 
Zu den Titeln 531 52 und 534 52 wurden Änderungsanträge durch einen Abgeordne-
ten der AfD-Fraktion eingebracht. Ziel sei es, Dialog- und Beratungsangebote zum 
Thema Energieversorgung einzusparen, da diese nicht ausreichend begründet und 
nicht angemessen konzipiert seien. Ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE 
erwiderte, diese Angebote seien ein notwendiger Bestandteil des langfristigen Aus-
baus erneuerbarer Energien in Sachsen. Zugleich brachte er einen Änderungsantrag 
der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD zu Titel 534 52 ein.  
 
Zu den Titeln 539 52, 540 52 und 547 52 wurden Änderungsanträge durch einen Ab-
geordneten der AfD-Fraktion eingebracht. Die geplanten Klimaschulen und die ande-
ren in diesen Titeln aufgeführten Projekte würden keinen Mehrwert liefern; die Ausga-
ben dafür seien daher einzusparen. Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion führte aus, 
alle Maßnahmen in den betreffenden Titel würden dazu beitragen, den Themenbereich 
Klimaschutz und Klimawandel auf ein solideres Fundament zu stellen.  
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte einen Änderungsantrag zu Titel 534 55 ein 
und verwies als Begründung auf eine ungerechtfertigte Bevorzugung der ökologischen 
gegenüber der konventionellen Landwirtschaft.  
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Ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE wies dieses Argument zurück und 
brachte seinerseits einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜND-
NISGRÜNE und SPD zu Titel 534 55 ein. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE brachte einen Änderungsantrag zu Ti-
tel 686 88 ein, mit dem die Mittel für die geplanten Reparaturbegünstigungen erhöht 
werden sollten. Ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE erwiderte, die vor-
gesehene Finanzierung sei ausreichend. 
 
Ein Änderungsantrag, mit dem der neue Titel 712 52 geschaffen werden sollte, wurde 
von einem Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE eingebracht. Ziel sei es, den Aufbau 
eines sächsischen Wasserstoffnetzes in Sachsen zu initiieren. Ein Abgeordneter der 
Fraktion BÜNDNISGRÜNE erwiderte, ein solches Projekt sollte nicht durch den Frei-
staat Sachsen selbst begonnen, sondern im Rahmen von EU-Programmen beantragt 
werden. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE brachte einen Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD zum neu zu schaffenden 
Titel 883 04 ein. Mit diesem solle ein Programm aufgelegt werden, mit dem Kommu-
nen beim Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützt werden sollten. Ein Abgeord-
neter der AfD-Fraktion führte aus, ein solches Anliegen sei besser im Vierten Gesetz 
zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen 
(Drucksache 7/10439) aufgehoben als im Einzelplan 09. Eine Abgeordnete der Frak-
tion BÜNDNISGRÜNE wies dieses Argument zurück und erinnerte an gute Erfahrun-
gen mit ähnlichen Verfahren. Sie verwies auf eine positive Einschätzung der kommu-
nalen Spitzenverbände. 
 
 
Kapitel 09 05  Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte einen Änderungsantrag zu Titel 683 06 ein. 
Mit diesem solle zweimal pro Woche ein kostenloses, gesundes Mittagessen für alle 
Schüler der Grund- und Förderschulen in Sachsen bereitgestellt werden. Ein Abgeord-
neter der SPD-Fraktion führte aus, das entsprechende Programm beruhe auf einer 
EU-Maßnahme, die gerade überarbeitet würde. Es sei daher zu früh für entsprechende 
Initiativen. 
 
 
Kapitel 09 12  Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
 
Zu Titel 534 01 wurde ein Änderungsantrag durch einen Abgeordneten der AfD-Frak-
tion eingebracht. Die Errichtung eines Klimakompetenzzentrums sei nicht notwendig. 
Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion erwiderte, ein solches Zentrum habe sich in an-
deren Bundesländern bewehrt und sei Teil des Koalitionsprogramms der Staatsregie-
rung.  
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Nachdem der Vorsitzende keinen weiteren Aussprachebedarf erkennen konnte, stellte 
er den Einzelplan 09 zur Abstimmung. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 09 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 10 : 8 : 1 Stimmen dem Plenum die Annahme des durch seine Be-
schlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 und die abgelehnten Ände-
rungsanträge als Anlage 2 beigefügt. Die Abstimmungsergebnisse zum Einzelplan 09 
sind der Anlage 3 zu entnehmen. 
 
 
 
 
gez. Gerhard Liebscher, MdL 
Berichterstatter Anlagen 
 Änderungsanträge 
 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 27 1.562,8 T€ 2.014,0 T€ 2.512,0 T€ SOLL neu 2.502,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 547 02 2.012,0 T€ Reg. Entw. 2.002,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für die Vergabe von Preisen

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen. Sie sollen der Anregung und

Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen Energie, Klima, Umwelt sowie Land- und

Forstwirtschaft dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den

veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:

- Ausgaben im Vorfeld der Ausschreibungen und Preisvergaben, dazu gehören beispielsweise Ausschreibungskosten,

Werbekampagnen, Bewerbermanagement, Unterstützung im Bewertungsverfahren,

- Aufwandsentschädigungen, z. B. für Gutachter, Mitglieder der Bewertungskommission,

- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie Veranstaltungen zur Preisverleihung,

- Ausgaben im Nachgang der Preisverleihungen, z. B. öffentlichkeitswirksame Begleitung der

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Preisprojektumsetzungen, Netzwerkveranstaltungen.

Im Ansatz 2023 sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Jahr: 2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen 2,0 2,0

2. Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus) 10,0 0,0

3. eku - Zukunftspreis Sachsen 2.000,0 2.000,0

_____________________________________________________________________________________________________________

Summe 2.012,0 2.002,0

B) Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen. Sie sollen der Anregung und

Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen Energie, Klima, Umwelt, Kreislaufwirtschaft und

Bioökonomie sowie Land- und Forstwirtschaft dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und

Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:

- Ausgaben im Vorfeld der Ausschreibungen und Preisvergaben, dazu gehören beispielsweise

Ausschreibungskosten, Werbekampagnen, Bewerbermanagement, Unterstützung im Bewertungsverfahren,

- Aufwandsentschädigungen, z. B. für Gutachter, Mitglieder der Bewertungskommission,

- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie Veranstaltungen zur Preisverleihung,

- Ausgaben im Nachgang der Preisverleihungen, z. B. öffentlichkeitswirksame Begleitung der

Preisprojektumsetzungen, Netzwerkveranstaltungen.

Im Ansatz 2023 sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Jahr: 2023 2024

T€ T€

Anlage 1 - EP 09
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_____________________________________________________________________________________________________________

1. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen                                      2,0 2,0

2. Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus)       10,0 0,0

3. eku - Zukunftspreis Sachsen                                                    2.500,0 2.500,0

_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                             2.512,0            2.502,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Entsprechend der Absichtserklärung "zur Gestaltung der Bioökonomieregion Mitteldeutschland" hat sich Sachsen

erklärt, die eigenen hervorragenden Voraussetzungen des Wirtschafts- und Forschungsstandortes im Bereich der

Bioökonomie strategisch voranzutreiben. Der Innovationsbeirat Sachsen spricht sich in seiner "Mission Sachsen"

für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft aus. Um die Rückführung von Stoffen in den Verwertungskreislauf zu

fördern, sind Innovationen im Bereich der Material- und Prozessentwicklung sowie von Rahmenbedingungen im

Bereich der Nutzungs- und Entlohnungssysteme erforderlich.

Um sächsische Projekte in diesen zukunftsweisenden Bereichen zu unterstützen, soll der Freistaat Sachsen mit

der Auslobung eines Preises im Rahmen der Reihe eku Zukunftspreis Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft einen

Beitrag zur Förderung innovativer Projekte in diesen Zukunftsfeldern leisten.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 51 1.732,6 T€ 1.732,9 T€ 2.037,9 T€ SOLL neu 2.037,9 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 613 05 1.787,9 T€ Reg. Entw. 1.787,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben

A) Erläuterungen

...

Veranschlagt sind Mittel gem. § 52 Absatz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches

Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung,

für die Verwaltung des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis Nordsachsen sowie für

den Naturpark "Naturpark Zittauer Gebirge" an den Landkreis Görlitz.

2023 2024

T€ T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 02
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 Landkreis Nordsachsen     144,7               144,7

 Landkreis Görlitz          60,0                60,0

 ____________________________________________________

 Summe                     204,7               204,7

 B) Erläuterungen

 ...

Veranschlagt sind Mittel gem. § 52 Absatz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches

Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung,

sowie zusätzliche Mittel für die Verwaltung des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis

Nordsachsen sowie für den Naturpark "Naturpark Zittauer Gebirge" an den Landkreis Görlitz.

                            2023                2024

                              T€                  T€

 Landkreis Nordsachsen     321,4               321,4

 Landkreis Görlitz         133,3               133,3

 ____________________________________________________

 Summe                     454,7               454,7

Aus dem Gesamtansatz für die jeweiligen Naturparke verwenden der Landkreis Nordsachsen für die Arbeit des

Naturparks Dübener Heide Mittel in Höhe von 176,7 T€ p.a. und der Landkreis Görlitz Mittel in Höhe von 73,3 T€

p.a. für die Arbeit des Naturparks Zittauer Gebirge, um daraus ein Modellprojekt umzusetzen, welches die

Kooperation der Naturparke mit Schulen sowie in diesem Zusammenhang stehende Investitionen zum Inhalt hat.

Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel sollen je zur Hälfte dafür verwendet werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die zusätzlichen Mittel sollen für die Arbeit der Naturparke Düberner Heide und Zittauer Gebirge verwendet

werden. Konkret sollen damit je zur Hälfte Kooperationen zwischen dem jeweiligen Naturpark und interessierten

Schulen finanziert, sowie investive Vorhaben der Naturparke realisiert werden können.

Für die Arbeit mit den Schulen sollen Konzepte erarbeitet und entsprechende Veranstaltungen duchgeführt

werden, die den Schülern Erfahrungen von Natur und Kultur und die Besonderheiten des entsprechenden Naturparks

vermitteln. Darüber hinaus soll eine Ertüchtigung und Modernisierung bestehender Infrastruktur oder

zusätzliche investive Vorhaben finanziert werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Grundlage einer

Kooperationsvereinbarung.

Deckung Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 55 138,3 T€ 230,0 T€ 284,2 T€ SOLL neu 284,2 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 686 53 184,2 T€ Reg. Entw. 184,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben, die sich in ihrer

Umsetzung an den fachlichen Zielen (z. B. Umweltentlastung, Klimaschutz, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

und Vernetzungsmöglichkeiten der sächsischen Wirtschaft) orientieren und dem kooperativen Umweltschutz dienen.

Dazu gehört z. B. die systematische Verankerung eines kontinuierlichen und freiwilligen Umwelt- und

Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen, kommunalen Betrieben, Organisationen, insbesondere auch durch

Gruppenprojekte. Die Mittelverwendung dient außerdem der Durchführung von weiteren Vorhaben im Rahmen der

Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern (GIZ, DGFZ, u.a.) sowie der Umsetzung

der Kooperationsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen (SMEKUL) und der UN Universität (UNU FLORES), z. B. in

Form von Promotionsvorhaben. Die Mittelverwendung erfolgt in Form von Verträgen, Zuweisungen,

CDU/B'GRÜNE/SPD 03

Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder Erstattungen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

B) Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben, die sich in ihrer

Umsetzung an den fachlichen Zielen (z. B. Umweltentlastung, Klimaschutz, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

und Vernetzungsmöglichkeiten der sächsischen Wirtschaft) orientieren und dem kooperativen Umweltschutz dienen.

Dazu gehört z. B. die systematische Verankerung eines kontinuierlichen und freiwilligen Umwelt- und

Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen, kommunalen Betrieben, Organisationen, insbesondere auch durch

Gruppenprojekte. Die Mittelverwendung dient außerdem der Durchführung von weiteren Vorhaben im Rahmen der

Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern (GIZ, DGFZ, u.a.) sowie der Umsetzung

der Kooperationsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen (SMEKUL) und der UN Universität (UNU FLORES), z. B. in

Form von Promotionsvorhaben. Die Mittelverwendung erfolgt in Form von Verträgen, Zuweisungen,

Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder Erstattungen.

Veranschlagt sind weiterhin 100,0 T€ jährlich zur Förderung des Projekts „Juniorfirmen auf dem Weg zum

nachhaltigen Wirtschaften“ (kurz: „Umweltprofis von morgen“).

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 100,0 T€ 100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 100,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 100,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 200,0 T€ 100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 160,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 40,0 T€ 100,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt

Das Projekt „Juniorenfirmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften“ (kurz: „Umweltprofis von morgen“) im

Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bietet jungen Menschen zwischen 14 und 17 Jahren die Möglichkeit,

schulbegleitend an einer eigenen Aufgabenstellung in einem nachhaltigen Unternehmen zu arbeiten. Das mehrfach

ausgezeichnete Projekt fördert bei Juniorinnen und Junioren unternehmerisches Denken und Handeln unter dem

Leitbild nachhaltigen Wirtschaftens.

Die Ausgaben dienen der Finanzierung einer sächsischen Koordinierungsstelle beim Bundesverband Nachhaltige

Wirtschaft (BNW). Die Laufzeit des Projektes beträgt zunächst zwei Schuljahre angedacht, mit Beginn des

Projektes im März 2023 (bis Juli 2025).

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 56 - - - SOLL neu -

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 70 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)

A) Erläuterungen:

[...]

A) Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan: Soll 2022 Soll 2023 Soll 2024

Beschäftigte

[...]

E 10 2,0 2,0 2,0

[...]

E 13 4,0 5,0 5,0

[...]

CDU/B'GRÜNE/SPD 04
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Zusammen:            28,0          28,0             28,0

Insgesamt:           28,0          28,0             28,0

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Änderungen:

- Insgesamt bis zu drei Stellen aus dem Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (eine Stelle der

  Entgeltgruppe 13, eine Stelle der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) dürfen nur

  solange und soweit besetzt werden, wenn seitens SMK hierfür eine verbindliche Finanzierung aus dem

  Einzelplan 05 sichergestellt ist.

- Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 13

B) Erläuterungen:

[...]

B) Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan:         Soll 2022     Soll 2023        Soll 2024

Beschäftigte

[...]

E 10                   2,0            3,0             3,0

[...]

E 13                   4,0            8,0             8,0

[...]

Zusammen:             28,0           32,0            32,0

Insgesamt:            28,0           32,0            32,0

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Änderungen:

- Insgesamt bis zu drei Stellen aus dem Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (eine Stelle der

  Entgeltgruppe 13, eine Stelle der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) dürfen nur

  solange und soweit besetzt werden, wenn seitens SMK hierfür eine verbindliche Finanzierung aus dem

  Einzelplan 05 sichergestellt ist.

- Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 13

- Ausbringung einer Stelle nach der Entgeltgruppe 10 zur Verstetigung des Projektes "Junge Naturwächter"

  sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung zu Schwerpunkt-Naturschutzstationen

- Ausbringung von zwei Stellen nach der Entgeltgruppe 13 im Rahmen der strategischen Ausrichtung des

  Naturschutzfonds

- Ausbringung einer Stelle (1,0 VZÄ) der Entgeltgruppe 13 zur wissenschaftlichen Begleitung

  nicht-universitärer botanischer Gärten im Freistaat Sachsen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für den Doppelhaushalt 2023/2024 ist die Stärkung der Arbeit der Landesstiftung Natur und Umwelt vorgesehen.

Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel bei 09 02/ 685 70 beantragt. Für die Umsetzung ist die Anpassung

der Erläuterung zur Titelgruppe notwendig.

Der erhöhte Mittelansatz in 09 02/ 685 70 begründet sich durch die Ausbringung zusätzlicher Stellen zur

Verstetigung des Projektes "Junge Naturwächter", der strategischen Ausrichtung des Naturschutzfonds sowie der

wissenschaftlichen Begleitung nicht-universitärer botanischer Gärten im Freistaat Sachsen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 57 5.629,5 T€ 5.341,8 T€ 8.350,0 T€ SOLL neu 8.205,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 1.111,1 T€ +/- 812,9 T€

TITEL 685 70 7.238,9 T€ Reg. Entw. 7.392,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen zum laufenden Betrieb

Erläuterungen:

A) Erläuterungen: Veranschlagt sind die in § 6 Errichtungsgesetz bestimmten Verwaltungsausgaben, die der

Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. Die

konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbstständige Rechtspersönlichkeit gemäß § 1

Errichtungsgesetz erfolgt per Bescheid des SMEKUL. Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund einer Erhöhung der

Basisförderung zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“

und zur Etablierung neuer Schwerpunktnaturschutzstationen sowie zur verstärkten Anerkennung des ehrenamtlichen

Engagements im Naturschutz. In diesem Ansatz sind auch Mittel für die Ausbildung “Junger Naturwächter“ in den

Landkreisen und Kreisfreien Städten enthalten. Diese werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der

LaNU an die Landkreise und Kreisfreien Städte ausgereicht. Vgl. Vermerk zu TG 70.

CDU/B'GRÜNE/SPD 05

B) [...]

In 2023 sind weitere Ausgabemittel i. H. v. 150,0 T€ für die Anschaffung eines Umweltmobils durch die

Kreisnaturschutzstation Zwickau vorgesehen. Der Bus mit Elektroantrieb soll Schulen, Kitas und sonstige

Begegnungsorte im Landkreis anfahren und Umweltbildung zu Themen wie Arten, Biotope, Wiese, Wald, Wasser,

Luft, Müll, Mobilität, Klimaschutz vor Ort anbieten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Ein Aufwuchs in Höhe von 290,0 T€ in 2023 und 295,0 T€ in 2024 begründet sich durch die Ausbringung

zusätzlicher Stellen (insges. 4,0 VZÄ) zur Verstetigung des Projektes "Junge Naturwächter", der strategischen

Ausrichtung des Naturschutzfonds sowie der wissenschaftlichen Begleitung nicht-universitärer botanischer

Gärten im Freistaat Sachsen nebst Sachkosten in Höhe von 12,8 T€ in 2023 und 7,1 T€ in 2024.

Die weiteren Mittel sind für die Errichtung und Stärkung des Systems der Schwerpunktnaturschutzstationen als

wichtiges Instrument zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen vorgesehen, die insbesondere der Erfüllung

von Verpflichtungen dienen, die aus den NATURA 2000-Richtlinien, der EU-VO zur Wiederherstellung der Natur

resultieren sowie der Inanspruchnahme von Finanzmitteln aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz.

In 2023 sind weitere Ausgabemittel i. H. v. 150,0 T€ für die Anschaffung eines Umweltmobils durch die

Kreisnaturschutzstation Zwickau vorgesehen. Der Bus mit Elektroantrieb soll Schulen, Kitas und sonstige

Begegnungsorte im Landkreis anfahren und Umweltbildung zu Themen wie Arten, Biotope, Wiese, Wald, Wasser,

Luft, Müll, Mobilität, Klimaschutz vor Ort anbieten.

Der Wirtschaftsplan LaNU als Anlage zu Kapitel 09 02 wird entsprechend angepasst.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. - 0,0 T€ 0,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 711 02 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) ----

B) Baumaßnahmen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften im SMEKUL und LfULG

Titelvermerk:

A) ----

B) 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

B) Die Mittel dienen der Umstellung aller geeigneten, im Geschäftsbereich des SMEKUL selbst verwalteten,

Liegenschaften (insbesondere LfULG) auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien bzw. der Neuerrichtung

entsprechender Anlagen (Photovoltaik ggf. in Kombination mit Speichern, Gründächern, Wärmepumpen).

CDU/B'GRÜNE/SPD 06

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Mit den neu eingestellten Investitionsmitteln und deren Einsatz tragen die Liegenschaften zur Vorbildwirkung

des Freistaates Sachsen auf dem Weg zur klimabewussten Landesverwaltung bei. Durch die Errichtung und den

Betrieb von Erneuerbare Energie-Anlagen, insbesondere bei hoher Eigenstromnutzung, können die Strom- und

Wärmebezugskosten langfristig gesenkt und der Energiebezug jeweils fast klimaneutral ermöglicht werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. - 0,0 T€ 0,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 891 01 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) ----

B) Zuschüsse für Investitionen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften der Staatsbetriebe

Titelvermerk:

A) ----

B) 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

B) Die Mittel dienen der Umstellung aller geeigneten, im Geschäftsbereich des SMEKUL verwalteten,

Liegenschaften (insbesondere LTV, SBS) auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien bzw. der Neuerrichtung

entsprechender Anlagen (Photovoltaik ggf. in Kombination mit Speichern, Gründächern, Wärmepumpen).

CDU/B'GRÜNE/SPD 07

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt

Begründung:

Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel soll es ermöglicht werden, auf allen geeigneten, im

Geschäftsbereich des SMEKUL selbst verwalteten Liegenschaften (insbesondere LTV, SBS) auf die Nutzung

von Erneuerbaren Energien umzustellen bzw. entsprechende Anlagen neu zu errichten (Photovoltaik ggf. in

Kombination mit Speichern und ggf. Gründächern, Wärmepumpen).
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 81 6.920,6 T€ 7.000,0 T€ 6.800,0 T€ SOLL neu 23.300,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -3.000,0 T€

TITEL 099 97 6.800,0 T€ Reg. Entw. 26.300,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Anpassung an den Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024

CDU/B'GRÜNE/SPD 08

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 90 778,4 T€ 550,0 T€ 2.824,0 T€ SOLL neu 2.829,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 534 52 1.824,0 T€ Reg. Entw. 1.829,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal

erbracht werden können. Dazu gehören Untersuchungen, Gutachten, Analysen und Machbarkeitsstudien, fachliche

Vorbereitungen und Begleitung von Energie und Klimastrategien bzw. -maßnahmen. Darüber hinaus sind Mittel zum

Betreiben der Dialog- und Servicestelle “Erneuerbare Energien“ sowie der Kompetenzstellen “Gewerbliche

Energieberatung“, “Energieforschung in Sachsen“ und “Wasserstoff“ veranschlagt. Veranschlagt sind darüber

hinaus Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen bei der Konfliktberatung im Zusammenhang mit der

Einführung erneuerbarer Energien.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

CDU/B'GRÜNE/SPD 09
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Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für das Sächsische Wasserstoffkompetenzzentrum

und Konfliktmanagement. Im Ansatz enthalten sind dabei auch 650,0 T€/Jahr für die Stärkung der SAENA als

Partner im Klimaschutz. Diese Mittel waren in 2021/2022 noch bei der Haushaltsstelle 15 21/682 01

veranschlagt und sollen der Fortführung des Beratungsangebotes und der entsprechenden Ausstattung der SAENA

hinsichtlich einer ökonomisch sinnvollen und längerfristig tragfähigen CO2-Einsparung dienen.

B) Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal

erbracht werden können. Dazu gehören Untersuchungen, Gutachten, Analysen und Machbarkeitsstudien, fachliche

Vorbereitungen und Begleitung von Energie und Klimastrategien bzw. -maßnahmen sowie Beratungsleistungen und

Informationen zu Energie- und Ressourceneffizienz. Für letzteres stehen 1.000,0 T€ zur Verfügung. Darüber

hinaus sind Mittel zum Betreiben der Dialog- und Servicestelle “Erneuerbare Energien" sowie der

Kompetenzstellen "Gewerbliche Energieberatung", "Energieforschung in Sachsen" und "Wasserstoff" veranschlagt.

Veranschlagt sind darüber hinaus Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen bei der Konfliktberatung

im Zusammenhang mit der Einführung erneuerbarer Energien.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm "Start 2020" enthalten.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für das Sächsische Wasserstoffkompetenzzentrum

und Konfliktmanagement. Im Ansatz enthalten sind dabei auch 650,0 T€/Jahr für die Stärkung der SAENA als

Partner im Klimaschutz sowie 600,0 T€/Jahr für die Unterstützung der SAENA zum Angebot für

Beratungsleistungen im Bereich des kommunalen Wärmemanagements. Die Mittel für die Stärkung der SAENA als

Partner im Klimaschutz waren in 2021/2022 noch bei der Haushaltsstelle 15 21/682 01 veranschlagt und sollen

der Fortführung des Beratungsangebotes und der entsprechenden Ausstattung der SAENA hinsichtlich einer

ökonomisch sinnvollen und längerfristig tragfähigen CO2-Einsparung dienen. Dies trifft auch auf die

Fortsetzung des Beratungsangebotes im Bereich des kommunalen Wärmemanagements zu.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.527,2 T€ 777,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 955,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 572,2 T€ 225,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 552,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.527,2 T€ 2.577,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 955,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 572,2 T€ 875,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 1.202,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.
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Begründung:

Kommunale Wärmepläne sind ein wichtiger Baustein im Wärmesektor für das Gelingen der Energiewende und daher

im Rahmen der EFRE-Förderung förderfähig. Gerade kleinere bis mittlere Kommunen sind jedoch oftmals mit der

Durchführung von Ausschreibung, Auswahl und Begleitung der Erstellung kommunaler Wärmepläne überfordert. In

der Konsequenz werden oftmals entweder keine kommunalen Wärmepläne erstellt oder die lokalen Stadtwerke

beauftragt, die jedoch eine begrenzte, betriebswirtschaftliche Sichtweise und nicht die Wärmewende der

gesamten Kommune im Blick haben.

Die Unterstützung der SAENA als Dialog und Servicestelle EE (DSS) und Kompetenzstelle Kommunales

Energiemanagement (KEM) soll verstetigt werden. Der bisher im Einzelplan 15 verankerte Gesellschafterzuschuss

an die SAENA für die Dialog- und Servicestelle soll dauerhaft im Einzelplan 09 als Dienstleistungen Dritter

veranschlagt werden. Im Sinne der Planungssicherheit, insbesondere um geeignetes Personal zu finden bzw.

dauerhaft zu binden, ist eine Verstetigung der Mittel über die Laufzeit des Doppelhaushaltes notwendig.

Diese Maßnahmen zur Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen sollen unter Einbindung aller

wesentlichen Akteure, beispielsweise Stadtwerke oder Verbraucherzentrale durchgeführt werden. Damit können

besondere regionale Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden und die Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt

werden.

Um die Angebote bekannt zu machen, hat entsprechend Öffentlichkeitsarbeit zu erfolgen, z.B. unter Nutzung

der vorhandenen Plattform energieversorgung.sachsen.de. Je nach Entwicklung der Lage am Energiemarkt kann

diese dann auch allgemeiner im Hinblick auf Ressourceneffizienz und -einsparung ausgerichtet werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist eine weiter große Aufgabe, die sogenannte Energiearmut zu verhindern.

Neben anderen Maßnahmen, die insbesondere in der Zuständigkeit des Bundes liegen, kommt einer effizienten

Nutzung energetischer Ressourcen (Strom, Wärme, Wasser) in Privathaushalten eine besondere Bedeutung zu. Dies

betrifft vor allem auch einkommensschwache Haushalte. Hier können zielgerichtete, kostenlose und aufsuchende

Beratungen und entsprechende Weiterbildungen einen wichtigen Beitrag leisten. Ggf. kann so auch den

ökonomischen Herausforderungen der aktuellen Situation etwas besser begegnet werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 95 - - 3.538,8 T€ SOLL neu 3.721,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 534 55 3.288,8 T€ Reg. Entw. 3.471,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Erläuterungen:

A) Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 05, 09 03/534 58, 09 03/534 61 und 09 03/534 75.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für Konzeption sowie Auf-

und Ausbau von Strukturen zur Stärkung der Vermarktung regional und/oder ökologisch erzeugter Produkte sowie

die Durchführung von Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing (Messen, Ausstellungen, Warenbörsen sowie

Mediamaßnahmen) mit dem Schwerpunkt einer Stärkung ein heimischer Unternehmen (regionale Wertschöpfung).

Darüber hinaus werden Bildungsmaßnahmen wie die Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“, Maßnahmen zur

Nachwuchsförderung für Grüne Berufe sowie zur Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und des Sächsischen

Schulgesetzes (SächsSchulG) nachgewiesen. Im Ansatz enthalten sind dabei Mittel aufgrund des

Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“.
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Anteilige Soll-VE 2022, fällig 2024 i. H. v. 305,0 T€ werden wie folgt in Anspruch genommen:

- fällig 2024 i. H. v. 165,0 T€,

- fällig 2025 i. H. v. 140,0 T€.

                                                       2023              2024

                                                         T€                T€

_____________________________________________________________________________

1. Stärkung ...                                      2.879,8          3.084,0

2. Servicestelle                                       280,0            280,0

3. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen              77,0             77,0

4. Beteiligungsmanagement (Sofortprogramm Start 2020)   52,0             30,0

_____________________________________________________________________________

Summe                                                3.288,8          3.471,0

B) [...]

                                                       2023              2024

                                                         T€                T€

_____________________________________________________________________________

1. Stärkung ...                                      3.129,8          3.334,0

2. Servicestelle                                       280,0            280,0

3. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen              77,0             77,0

4. Beteiligungsmanagement (Sofortprogramm Start 2020)   52,0             30,0

_____________________________________________________________________________

Summe                                                3.538,8          3.721,0

_____________________________________________________________________________

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Die Verwendung von mehr regionalen und bio-regionalen Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung wird durch

eine fachliche Unterstützung von Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung gesteigert. Damit werden kurze

Wertschöpfungsketten in der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft gestärkt. Das praxiserprobte Konzept

"Bio-Regio-Küchentraining" mit dem Einrichtungen bzw. Anbietende in der Gemeinschaftsverpflegung zum Einsatz

regionaler und bio-regionaler Lebensmittel geschult werden können, kann mit den zusätzlich veranschlagten

Mitteln in weiteren Einrichtungen/Jahr durchgeführt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 98 - - 3.689,2 T€ SOLL neu 3.575,2 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 900,0 T€ +/- 800,0 T€

TITEL 686 55 2.789,2 T€ Reg. Entw. 2.775,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

A) Erläuterungen alt

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 58, 09 03/633 75 sowie 09 03/686 75.

Veranschlagt sind Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter, mit denen sich der Freistaat am Mehraufwand

für die zusätzliche Arbeit und Haltung von Schutzhunden/-eseln beteiligt, sofern es keine

Unterstützungsmöglichkeiten aus Bundes- oder EU-Mitteln gibt.

Weiterhin enthalten sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der

landwirtschaftlichen Erzeugung. Gewährt werden dabei Unterstützungen für tierzüchterische Maßnahmen zur

Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Im Übrigen werden Zuschüsse für
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nichtinvestive Maßnahmen des Agrarmarketings vorgesehen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015

(SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von

Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung - RL SZH/2021) vom 29. Juni 2021 (SächsABl.

S. 934) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie

Absatzförderung – RL AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden

Fassung

                                                               2023 T€                                2024 T€

1. Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung

(förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung)                     1689,2                                 1739,2

2. Tierzuchtförderung (Förderrichtlinie Tierzucht)               650,0                                  600,0

3. Absatzförderung der Sächs. Land- und

Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung)          450,0                                  436,0

Summe                                                          2.789,2                                2.775,2

B) Erläuterungen neu

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 58, 09 03/633 75 sowie 09 03/686 75.
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Veranschlagt sind Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter, mit denen sich der Freistaat am Mehraufwand

für die zusätzliche Arbeit und Haltung von Schutzhunden/-eseln beteiligt, sofern es keine

Unterstützungsmöglichkeiten aus Bundes- oder EU-Mitteln gibt. Der HH-Ansatz der vergangenen Jahre wird

bedarfsgerecht angepasst.

Weiterhin enthalten sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der

landwirtschaftlichen Erzeugung. Gewährt werden dabei Unterstützungen für tierzüchterische Maßnahmen zur

Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Die GERO-Förderung wird um

400,0 T€ in 2023 und 300,0 T€ in 2024 verstärkt. Dadurch wird die Zahl der teilnehmenden Landwirte erhöht und

damit eine entsprechende Qualitätssteigerung des gesunden Lebensmittels Milch erwartet.

Im Übrigen werden Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen des Agrarmarketings vorgesehen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015

(SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von

Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung - RL SZH/2021) vom 29. Juni 2021 (SächsABl.

S. 934) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie

Absatzförderung – RL AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden

Fassung

                                                               2023 T€                                2024 T€

1. Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung

(förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung)                    2.189,2                                2.239,2

2. Tierzuchtförderung (Förderrichtlinie Tierzucht)              1050,0                                  900,0

3. Absatzförderung der Sächs. Land- und

Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung)          450,0                                  436,0

Summe                                                          3.689,2                                3.575,2

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Der Ansatz zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung in Sachsen (Mehrbelastung durch Schutzmaßnahmen für

den Wolf) wird wieder auf den Stand des letzten DHH aufgestockt. Es handelt soich um ein klares bekenntnis der

Landespolitik den Schäfern in Sachsen den mehraufwand zum Wolfsschutz zu ersetzen. Artenschutz darf nicht auf

den Schultern der Tierhalter (Schäfer) umgesetzt werden.

Eine Besonderheit der GERO-Förderung ist es, ohne Streuverluste vollumfänglich bei den Milchviehhaltern

wirksam zu werden, da diese Zuwendung in Form von Zu-schüssen als subventionierte Dienstleistung gewährt wird.

In der Auswertung der gesammelten Daten, welche durch den Sächsischen Landeskontrollverband e.V. erfolgt, soll

vorrangig die Zucht hinsichtlich der Tiergesundheit, der Robustheit, der Langlebigkeit sowie der

Leistungsfähigkeit erhalten und verbes-sert werden.

Die sogenannte GERO dient dem Zweck die qualitätsbestimmenden Inhaltsstoffe der Milch quantitativ zu

ermitteln, die Tiergesundheit zu erhalten und weiter zu befördern sowie zur Milchqualität und Hygiene der

Milcherzeugung beizutragen, um im Interesse des Verbraucherschutzes die Erzeugung hochwertiger Milch- und

Milchprodukte zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang steht dann vor allem die Verbesserung der

Verbrauchersicherheit für das Lebensmittel Milch.

1048



Die Prüfung der in Sachsen lebenden Milchkühe auf Gesundheit und Robustheit wird über die Förderrichtlinie

Tierzucht (FRL TZ/2015) finanziell unterstützt.

Nach einer Erhöhung des GERO-Fördersatzes auf 15,00 € je kontrollierter Kuh und Jahr wird eine deutliche

Steigerung der teilnehmenden Landwirte erwartet und damit eine entsprechende Qualitätssteigerung des gesunden

Lebensmittels Milch.

Die Deckung der zusätzlichen Mittel für SchaZi und GERO erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 101 613,4 T€ 950,0 T€ 2.145,0 T€ SOLL neu 2.145,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 75,0 T€ +/- 75,0 T€

TITEL 686 61 2.070,0 T€ Reg. Entw. 2.070,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige

A) Vermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar

B) Vermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.

A) Erläuterungen alt

CDU/B'GRÜNE/SPD 12
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Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund ergänzender Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Energie.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und

Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen

(Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils

geltenden Fassung.

B) Erläuterungen neu

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige. Erhöhung des Ansatzes

aufgrund ergänzender Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Energie und Fischerei. Ein Betrag von

jährlich 75 T€ dient der Unterstützung des Landesfischereiverbandes e.V. für Projekte zur Schadensprävention

durch Prädatoren und Biber, für Projekte zur Beratung zum Antragprozess bei Härtefallbeihilfen, Beratung bzw.

Schlichtung bei Unstimmigkeiten mit Behörden bei Fragen des Natur- und Umweltschutzes, Wasserrechten und

Wasserverteilung, Projekten des Interessenausgleichs zwischen unteren Naturschutzbehörden und Teichwirten,

Projekte der Förderung der regionalen Wertschöpfung in Sachsen sowie von Projekten zur Beratung zum

Prädatorenmangement, der nachhaltigen Fischproduktion und Projekte zum Klimawandel.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und

Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen

(Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der

jeweils geltenden Fassung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Aufnahme des Landesfischereiverbandes in diesem Titel spiegelt die zunehmende Aufgabenbelastung des

Verbandes dar. Staatliche Aufgaben wurden dem Verband bisher unentgeltlich übertragen. Die Ausgaben dafür

wurden vom Verband erbracht. Daher gilt es, diese schleichende Aufgabenübertragung der letzten Jahre

finanziell auszugleichen.

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt

1050



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 107 1.654,9 T€ 1.779,4 T€ 1.859,4 T€ SOLL neu 1.859,5 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 123,6 T€ +/- 123,7 T€

TITEL 671 79 1.735,8 T€ Reg. Entw. 1.735,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung länderübergreifender Verwaltungsabkommen für Aufgaben des Natur-

und Artenschutzes. Weiterhin sind Mittel gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Finanzierung

der Aufgaben der anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie für die Unterhaltung und den Betrieb des

Virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen nach § 36 Abs. 3 Sächsisches Naturschutzgesetz

eingestellt.

Ferner sind Mittel für die pauschalierte Finanzierung des DVL-Landesverbandes Sachsen e. V., der

Landschaftspflegeverbände Sachsen (DVL-LV) gemäß § 35 Abs. 6 Sächsisches Naturschutzgesetz enthalten.

2023 2024
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                                                             T€                                T€

______________________________________________________________________________________________________

[…]

5.  Finanzierung DVL-LV                                 1.244,4                           1.244,4

[…]

______________________________________________________________________________________________________

    Summe                                               1.735,8                           1.735,8

B) […]

Für die Anschaffung von mindestens 2 bis zu 5 junger Obstbäume einheimischer Sorten – Hoch- und Halbstämme –

auch in Verbindung mit Beerensträuchern auf Flächen, die sich in kommunaler, vereinseigener,

kirchengemeindlicher oder sonstiger gemeinnütziger Trägerschaft bzw. Eigentum befinden, zur Selbstpflanzung

und Pflege durch Schulen, Musikschulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, gemeinnützige Vereine, Jugendclubs,

Dorfgemeinschaften, urban-gardening-Projekte, Kirchgemeinden oder andere gemeindliche bzw. gemeinnützige

Organisationen sind Mittel in Höhe von 123,6 T€ im Haushaltsjahr 2023 und 123,7 T€ im Haushaltsjahr 2024

veranschlagt. Die Initiative „Jeder Schule ein Apfelbäumchen“ wird zur Initiative „Sachsen pflanzt gemeinsam –

Aktion 1000 Obstbäume“ fortentwickelt. In diesem Rahmen soll es den genannten Einrichtungen ermöglicht werden,

entsprechende Pflanzungen von Obstgehölzen vorzunehmen. Landwirtschaftliche Flächen dürfen dazu nicht genutzt

werden. Ebenfalls dürfen die Pflanzungen kein Bestandteil von etwaigen Kompensationsverpflichtungen sein.

Die Umsetzung erfolgt durch den DVL-LV.

                                                              2023                              2024

                                                                T€                                T€

______________________________________________________________________________________________________

[…]

5.  Finanzierung DVL-LV                                    1.368,0                           1.368,1
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[…]

______________________________________________________________________________________________________

    Summe                                                  1.859,4                           1.859,5

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Die Initiative „Jeder Schule eine Apfelbäumchen“ ermöglichte es, Schülerinnen und Schülern heimische

Obstsorten, deren Anpflanzung und Pflege nahezubringen und war sehr erfolgreich. Darüber hinaus wurde in

diesem Rahmen die Bedeutung von Bäumen für Klima und Lebensqualität anschaulich vermittelt sowie kulturelle

und traditionelle Aspekte angesprochen und weitergegeben. Die Pflege eines Baumes stärkt das

Verantwortungsbewusstsein und bezieht über die zeitlichen Wirkungen weitere Gesichtspunkte mit ein. Diese

Aspekte sind auch außerhalb des schulischen Raumes von Bedeutung, daher soll die Initiative ausgebaut werden.

Damit können neben Schulen auch andere gemeinnützige bzw. gemeindliche Einrichtungen oder Aktivitäten

teilhaben.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 108 318,8 T€ 538,3 T€ 1.380,0 T€ SOLL neu 1.380,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 400,0 T€ +/- 400,0 T€

TITEL 683 79 980,0 T€ Reg. Entw. 980,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Härtefallausgleich/Entschädigung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Mit den veranschlagten Mitteln können insbesondere Schäden durch Prädatoren in Aquakulturenannähernd auf dem

bisherigen Niveau entschädigt werden. Damit werden die Unternehmen der sächsischen Teichwirtschaft entlastet.

CDU/B'GRÜNE/SPD 14
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 127 - - - SOLL neu -

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 97 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

gewässerökologischen Zustandes

Erläuterungen:

A) Das Aufkommen der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe

zweckgebunden für Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz – SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl.

S. 503), in der jeweils geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

gewässerökologischen Zustandes, einzusetzen.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben, Bewilligung von
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  Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

  gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der

  Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten,

  Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie Maßnahmen der

  Abwasserbeseitigung.

- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und

  Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des

  gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich

Zinsen aus Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe

(09 03/TG 97) zugeordnet.

B) [...]

Eine Darstellung der erfolgten Verwendung wird erstmalig 2025 und danach jährlich der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,

- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

  gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der

  Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten,

  Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie Maßnahmen der

  Abwasserbeseitigung.

- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und

  Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des
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  gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich

Zinsen aus Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe

(09 03/TG 97) zugeordnet.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Die Anpassung der Erläuterung ergibt sich aus der Änderung des Sächsischen Wassergesetzes und dient der

Verbesserung der Transparenz bei der Verwendung der Wasserentnahmeabgabe.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 128 475,8 T€ 696,1 T€ 319,3 T€ SOLL neu 969,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -350,0 T€

TITEL 534 97 319,3 T€ Reg. Entw. 1.319,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 129 - - - SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -500,0 T€

TITEL 633 97 0,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 132 830,9 T€ 1.200,0 T€ 715,0 T€ SOLL neu 3.200,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -1.500,0 T€

TITEL 891 97 715,0 T€ Reg. Entw. 4.700,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 133 73,7 T€ 400,0 T€ 235,0 T€ SOLL neu 235,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -650,0 T€

TITEL 893 97 235,0 T€ Reg. Entw. 885,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von

Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der geplanten Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung und

Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung.

B) Veranschlagt sind Mittel zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von

CDU/B'GRÜNE/SPD 19

Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen.

Verringerung des Ansatzes 2023 und 2024 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 800,0 T€ 300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 300,0 T€ 100,0 T€

2026 bis zu 200,0 T€ 200,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 400,0 T€ 200,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 200,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 100,0 T€ 100,0 T€

2026 bis zu 100,0 T€ 100,0 T€
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2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. - - - 13.000,0 T€ SOLL neu 13.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 13.000,0 T€ +/- 13.000,0 T€

TITEL 883 04 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen

Erläuterungen:

B) Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Investitionen in

klimaschonende Mobilität sowie zum nachhaltigen Wasser-, Ressourcen- und Energiemanagement, präventive

Investitionen und Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz von Kommunen gegenüber Klimaveränderungen und hohen

Energiekosten sowie Maßnahmen, die solche Investitionen und Maßnahmen fördern oder vorbereiten.

Über diesen Titel können auch nichtinvestive Ausgaben in geringem Umfang nachgewiesen werden.

Rechtsgrundlage:
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Gesetz über das Kommunale Energie- und Klimabudget (KomEKG) vom XX. Dezember 2022

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Die kommunale Ebene kann einen großen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele leisten. Gleichzeitig ist

auch sie angehalten, ihre Verfahren und ihr Agieren an den Nachhaltigkeitszielen der EU auszurichten.

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Implementierung eines Öko-FAGs zu prüfen. In einem ersten Schritt

wird nun den Kommunen ein Budget bereitgestellt, dass ausschließlich und nur für Maßnahmen eingesetzt werden

kann, die folgende Ziele maßgeblich unterstützen.

  - Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz

  - Ausbau der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien

  - Aufrechterhaltung des hohen Niveaus der Versorgungssicherheit

  - Beförderung einer zunehmenden Sektorkopplung

  - Anpassung an die Folgen des Klimawandels

  - Ausbau von Wissen und Wissenstransfer

Die Nachhaltigkeitskriterien der EU sind zu berücksichtigen.

Die Auszahlung erfolgt über die Landesdirektion Sachsen (LDS). Die Landkreise und die kreisfreien Städte

werden mit gleichmäßigen Budgets bedacht. Die Prioritätenverfahren erfolgen auf Landkreisebene und das

Nachweisverfahren über LDS an SMF und HFA.

Eine Evaluierung des Verfahrens und der Wirkung ist vorgesehen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 227 12.782,2 T€ 26.335,8 T€ 27.221,8 T€ SOLL neu 28.033,6 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -76,4 T€ +/- -78,7 T€

TITEL 422 01 27.298,2 T€ Reg. Entw. 28.112,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Änderung Stellenplan 422 01/ Seite 279

A) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        93                99                  99

[...]

_______________________________________________________________________________________________________
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Summe                                                  368               392                 392

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

[...]

B) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        93                98                  98

[...]

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                  368               391                 391

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

3.  A 14 L2  (1 Umsetzung/Abgang in 2023)   Bemerkungen: nach 13 01/ 422 01, Umsetzung aus

                                            personalwirtschaftlichen Gründen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Stellenplanänderung durch Stellenumsetzung (aus EP 09 12 nach EP 13 01)

Begründung:

Das beschlossene Transparenzgesetz geht mit einem Aufgabenzuwachs im Bereich der Sächsischen

Datenschutzbeauftragen einher. Die Sächsische Datenschutzbeauftragte ist ab dem 1. Januar 2023 auch

Transparenzbeauftragte. Zu ihren neuen, damit einhergehenden Aufgaben gehören:

- die Beanstandung etwaiger Gesetzesverletzungen,

- verpflichtende Anhörung in Normsetzungsverfahren, bei denen der Transparenzanspruch betroffen sein könnte,

- verpflichtende Beratung für transparenzpflichtige Stellen.

Angesichts dieses Aufgabenzuwachses bedarf es einer Personalaufstockung, um eine gesetzmäßige und fachlich

angemessene Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. In einem ersten Schritt wird aus dem Einzelplan 09 eine

Stelle mit der Wertigkeit A 14 in den Einzelplan 13 umgesetzt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 239 4.907,5 T€ 5.755,0 T€ 5.667,9 T€ SOLL neu 5.838,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -30,6 T€ +/- -31,5 T€

TITEL 685 20 5.698,5 T€ Reg. Entw. 5.869,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

Begründung:

Die reduzierte Zuführung an den Generationenfonds bedingt sich aus der umgesetzten Stelle mit einer Wertigkeit

A 14 aus dem Einzelplan 09 Kapitel 12 nach Einzelplan 13. Im Einzelplan 09 wird die Zuführung reduziert und im

Einzelplan 13 entsprechend erhöht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 251 - - 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 72 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement

B) Kompetenzzentrum Klima

Erläuterungen:

A) Der Ausstieg aus der Braunkohleförderung wird in den sächsischen Teilen des Lausitzer und des

Mitteldeutschen Reviers zu einem Strukturwandel führen, der besondere Herausforderungen an den Wasser- und

Bodenhaushalt stellt. Gleichzeitig wirkt sich die Klimaänderung zunehmend auf diese Umweltressourcen aus.

Wasser und Boden bilden jedoch die entscheidende Grundlage jeder angestrebten wirtschaftlichen, aber auch

landschaftlichen sowie naturschutzorientierten Entwicklung im Transformationsprozess der Regionen. Dieser

Prozess muss deshalb zwingend von einer nachhaltigen Entwicklung des Wasser- und Bodenmanagements begleitet

werden. Dazu sind entsprechend valide Daten- und Wissensgrundlagen und deren innovative Verknüpfung

CDU/B'GRÜNE/SPD 23

1060



erforderlich. Die Ergebnisse sollen über die Entwicklung regionaler Netzwerke aggregiert und in den Regionen

verbreitet werden.

Am LfULG wird ein Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement mit

folgenden Aufgabenschwerpunkten errichtet:

- Analyse und Bewertung des Wasserhaushaltes (Dargebot, Beschaffenheit), Fortentwicklung von Messkonzepten

- Fachliche Vorbereitung und iterativer Erarbeitung von Strategien mit den regionalen Akteuren für wirksame

  Maßnahmen

- Analyse und Bewertung des naturschutzfachlichen Entwicklungspotentials und der Boden- und

  Flächennutzungsmöglichkeiten

- Erarbeitung von Strategien und wirksamen Maßnahmen zur Erreichung einer hohen natürlichen

  Bodenfunktionalität

- Integrative Verknüpfung von Wasser- und Bodenmanagement unter regionalspezifischer Konkretisierung von

  Datengrundlagen und Modellen

- Vernetzung mit regionalen Akteuren zur Beantwortung der Wasser- und Bodenfragen unter Beachtung der

  wirtschaftlichen Entwicklung und von Klimaaspekten durch Etablierung eines fachübergreifenden Netzwerkes und

  durch Beratung der Regionen.

Dabei arbeitet das Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke in enger Kooperation mit der

Landestalsperrenverwaltung zusammen.

B) Am Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wird ein Kompetenzzentrum Klima errichtet.

Das Kompetenzzentrum soll die Beobachtung des Klimawandels, die Analyse und Bewertung der regionalen

Klimafolgen sowie die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von wirksamen Maßnahmen zur Anpassung an den

Klimawandel sowie zum Klimaschutz (Reduktion der Treibhausgasemissionen) bündeln und koordinieren. Durch

umfassende und fachübergreifende Beratung stellt das Kompetenzzentrum Klima die notwendigen Klimaanpassungs-

und Klimaschutzbelange frühzeitig für ökonomisch wie ökologisch tragfähige Planungen, Unternehmensansiedlungen

und Investitionsentscheidungen für regionale Entscheidungsträger und Akteure bereit und unterstützt damit

einen nachhaltigen Strukturwandel in den sächsischen Teilen der Lausitzer und Mitteldeutschen Reviere.

Unternehmen und Kommunen erhalten in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung kompetente,

fachübergreifende und entsprechend aufbereitete Unterstützung durch ein Klimacoaching, um einerseits

Treibhausgasemissionen zu vermindern und andererseits die notwendige Anpassung an die Folgen des Klimawandels

durch zielgerichtete, angemessene und wirksame Maßnahmen zu forcieren.

Veranschlagt sind die für ein kompetentes, fachübergreifendes und wirksames Klimacoaching erforderlichen

Sachausgaben.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Dem

folgend wird die TG 72 im Kapitel 09 12 für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrum Klima angepasst und

entsprechend umbenannt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 251 0,0 T€ 0,0 T€ 150,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -150,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 511 72 300,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

Erläuterungen:

A)                                                              2023 2024

T€ T€

___________________________________________________________________________________________

1. Geschäftsbedarf                                             280,0 0,0

2. Sonstiges                                                    20,0 0,0

___________________________________________________________________________________________

Summe                                                          300,0                   0,0
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B)                                                              2023                  2024

                                                                  T€                    T€

___________________________________________________________________________________________

1. Geschäftsbedarf                                             140,0                 140,0

2. Sonstiges                                                    10,0                  10,0

___________________________________________________________________________________________

Summe                                                          150,0                 150,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 251 0,0 T€ 0,0 T€ 695,0 T€ SOLL neu 1.025,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -1.025,0 T€ +/- 1.025,0 T€

TITEL 534 72 1.720,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Erläuterung:

A)Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch

eigenes Personal erbracht werden können.

Dabei handelt es sich um Mittel für die Erstellung von Bewirtschaftungs- und hydrogeologischer

Großraummodellen, Fachgutachten, Demonstrationsvorhaben, Erstellung von Konzepten zur Etablierung von

Messnetzen sowie Mittel für Beratungs-, Informations- und Kommunikationsinitiativen.

Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

B) Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch
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eigenes Personal erbracht werden können.

Dabei handelt es sich um Mittel für Studien und Gutachten für Detailuntersuchungen aktueller Themen wie z. B.

kleinräumige Modellierung von Grundwasser, Erosion, Stadtklima, Freiflächengestaltung etc.

Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

Erhöhung des Ansatzes 2024 gegenüber 2023 aufgrund zu erwartender erster Ergebnis- und Abschlussberichte.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 490,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 425,0 T€ 400,0 T€

2026 bis zu 65,0 T€ 100,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.255,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 765,0 T€ 0,0 T€
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2025 bis zu 425,0 T€ 400,0 T€

2026 bis zu 65,0 T€ 100,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 252 0,0 T€ 0,0 T€ 8,6 T€ SOLL neu 8,9 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -8,9 T€ +/- 8,9 T€

TITEL 547 72 17,5 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sachaufwand

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.

CDU/B'GRÜNE/SPD 26

1064



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 252 0,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 812 72 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Erläuterungen:

A) Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen, insbesondere zur Etablierung von Messnetzen.

B) Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen, insbesondere zur Erstausstattung an Präsentations- und Kommunikationstechnik.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

CDU/B'GRÜNE/SPD 27

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Umsetzung Vereinbarung Umwelt- und Klimaallianz" wird ersatzlos gestrichen. 
Begründet wird diese Stelle mit einer Aufgabenmehrung aufgrund von Klimaaspekten. Da es auf Landesebene keine CO2-
Reduktionsziele gibt, ist diese Stelle entbehrlich.

Aus Sicht der AfD-Fraktion ist die Begründung (Vgl. Kleine Anfrage 7/10721) für die gemeldete Stelle für den Aufgabenbereich 
"Umsetzung Masterplan klimabewusste Landesverwaltung" entbehrlich. Die angestrebte Vorbildwirkung des SMEKUL unter den 
Ressorts bei Klimaaspekten begründet keinen Stellenaufwuchs. Die angemeldete Stelle wird ersatzlos gestrichen.

Da in weiteren Änderungsanträgen das Kapitel 08 des Einzelplans 09 zum "Klimafonds Sachsen" komplett zu streichen ist, entfallen 
auch die Stellenaufwüchse hierzu (jeweils eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 und A14).

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Bearbeitung ressortübergreifender Innovationsprojekte ePM, SAX, 
Strategiekommission u.a." wird ersatzlos gestrichen. Aus Sicht der antragstellenden Fraktion ist es widersprüchlich eine neue Stelle zu
schaffen, um damit eine schlankere und effizientere Verwaltung herbeizuführen (Vgl. Kleine Anfrage 7/10721).

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 22 12.104,0 26.641,0 26.398,7 SOLL neu 27.181,9
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -629,3 +/- -647,9
TITEL 42201 27.028,0 Reg. Entw. 27.829,8

AfD 01

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Einführung und Implementierung eines Diversitymanagements sowie Verstärkung im 
Bereich Personalmanagement" wird ersatzlos gestrichen. Die Staatsregierung begründet den geplanten Stellenaufwuchs damit, dass ein 
von Ausgrenzung und Diskriminierung freies Arbeitsumfeld geschaffen werden soll, was impliziert, dass dies derzeit nicht so sei. Der 
antragstellenden Fraktion ist nicht bekannt, dass das SMEKUL ein defizitäres Personalmanagement hat. Insofern braucht es kein 
zusätzliches Diversity Management. 

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Rechts- und Grundsatzangelegenheiten im Bereich Energie sowie Klimaschutz- und 
Klimaanpassung" wird ersatzlos gestrichen. Im letzten Doppelhaushalt wurden bereits 21 neue Stellen für die Schaffung der Abteilung 
Energie und Klimaschutz ausgebracht. 

Die angeneldete Stelle für den Aufagbenbereich "Aufstellung IT-Strategie im Geschäftsbereich" wird ersatzlos gestrichen. Zwar 
unterstützt die antragstellende Fraktion die Digitalisierung der Verwaltung, aber nicht indem der Regierungs- und Verwaltungsapparat 
aufgebläht wird. Vielmehr muss die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abgebaut werden. 

Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der Zielstellung 
der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg u.a. in der Leitungsebene der Verwaltung 
verhindert wird. 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023: 
Drei Stellen der Besoldungsgruppe A15 x 89,2 T€ (Pauschalsatz 2023)       = 267,6 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 76,4  T€ (Pauschalsatz 2023)     =  152,8 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A13 x 71,6 T€ (Pauschalsatz 2023)      =   143,2 T€ 
und eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 65,7 T€ (Pauschalsatz 2023)  =   65,7 T€. 

gesamt: 629,3 T€ 

2024: 
Drei Stellen der Besoldungsgruppe A15 x 91,8 T€ (Pauschalsatz 2024)       = 275,4 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 78,7  T€ (Pauschalsatz 2024)     =   157,4 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A13 x 73,7 T€ (Pauschalsatz 2024)       =  147,4 T€ 
und eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 67,7 T€ (Pauschalsatz 2024)  =   67,7 T€. 

gesamt: 647,9 T€. 

Anlage 2 - EP 09
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Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von drei Stellen der Besoldungsgruppe A15, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 14, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 13  
und einer Stelle der Besoldungsgruppe A12 
im Kapitel 09 01 ab 2023 (Reg. Entw. Seite 31). 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für Beschäftigte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" wird ersatzlos gestrichen. Begründet wird diese 
Stelle mit einer Aufgabenmehrung aufgrund der zusätzlichen Ressortzuständigkeit für Klimaschutz und Enerige seit 2019 und dem 
daraus resultierenden Mehraufwand hinsichtlich der Kommunikation. Es wird darauf hingewiesen, dass bereits im letzten Doppelhaushalt
37 neue Stellen geschaffen wurden. Darunter finden sich zwölf neue Stellen (1 x B9, 1x B3, 8 x A15, 2 x A13) für die Übernahme der 
Funktion des Stellvertretenden Ministerpräsidenten und 21 Stellen (1 x B6, 1 x B3, 2 x B2, 4 x A15, 6 x A 14, 7 x A 13) für die 
Einrichtung einer Energie- und Klimaabteilung.

Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der Zielstellung 
der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg u.a. in der Leitungsebene der Verwaltung 
verhindert wird. In diesem Zuge ist auch die geplante Stellenmehrung im Bereich "Umsetzung Gemeinsame Agrarpolitik" um
eine Stelle der Wertigkeit E14 ersatzlos zu verringern.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 22 17.828,3 7.154,6 7419,3 SOLL neu 7.699,2
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -173,9 +/- -180,4
TITEL 42801 7.593,2 Reg. Entw. 7.879,6

AfD 02
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Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 
2023: 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E14 x 92,3 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   92,3 T€ 
und eine Stelle der Entgeltgruppe E12 x 81,6 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   81,6 T€ 
 
gesamt: 173,9 T€ 
 
2024: 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E14 x 95,8 T€ (Pauschalsatz 2024)         =   95,8 T€ 
und eine Stelle der Entgeltgruppe E12 x  84,6 T€ (Pauschalsatz 2024)       =   84,6 T€ 
 
gesamt: 180,4 T€. 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung jeweils einer Stelle der Entgeltgruppe E 12 und E14 im Kapitel 09 01 ab 2023 (Reg. Entw. Seite 32). 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Entwicklung Strategien Klimaneutrale Kommunalverwaltung" wird ersatzlos gestrichen. 
Es bestehen derzeit keine Vorgaben für kommunlae Klimaziele. Das Einsparpotenzial bei Kommunlaverwaltungen aus Sicht der 
antragstellenden Fraktion sehr gering. Zudem sollten, wenn man Klimaziele verfolgt, Maßnahmen dort stattfinden, wo sie sich mit dem 
geringsten Aufwand umsetzen lassen.

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Strategie Wärmewende" wird ersatzlos gestrichen. Im letzten Doppelhaushalt wurden 
bereits 21 neue Stellen für die Schaffung der Abteilung Energie und Klimaschutz ausgebracht.

Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der Zielstellung 
der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg u.a. in der Leitungsebene der Verwaltung 
verhindert wird.

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen:

2023:
Zwei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 84,2 T€ (Pauschalsatz 2023)     =  168,4 T€

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 22 40,8 84,6 239,7 SOLL neu 248,8
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -168,4 +/- -174,8
TITEL 42810 408,1 Reg. Entw. 423,6

AfD 03
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gesamt: 168,4 T€ 
 
2024: 
Zwei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 87,4 T€ (Pauschalsatz 2024)       =   174,8 T€ 
 
gesamt: 174,8 T€. 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von zwei Stellen der Entgeltgruppe E13 im Kapitel 09 01 ab 2023 (Reg. Entw. Seite 33). 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für die Vergabe von Preisen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für den Ideenwettbewerb "eku Zukunftspreis" werden von der Staatsregierung Haushaltsmittel in einem Umfang von insgesamt 4.000 T€ 
vorgesehen. Der Ansatz ist aus Sicht der antragstellenden Fraktion nicht nachvollziehbar. Eine qualifizierte und quantifizierte 
Erfolgsmessung der Vorhaben ist nicht gegeben, da weder Ziele beziffert noch ein Kriterienkatalog für die Ergebnismessung benannt 
werden können. 
Entsprechend des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 SäHO) wird der Ansatz auf ein Volumen von 12,0 T€ für das 
Jahr 2023 sowie 2,0 T€ für das Jahr 2024 abgesenkt. Die Ansätze für die Module "Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen" und 
"Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung" sollen beibehalten werden.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 27 1.562,8 2.014,0 12,0 SOLL neu 2,0
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -2.000 +/- -2.000
TITEL 547 02 2.012,0 Reg. Entw. 2.002,0

AfD 04
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: EKULA
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 09 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für acht
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 28 4.774,0 6.260,2 5.888,5 SOLL neu 6.065,13
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -140,3 +/- -144,57
TITEL 685 20 6.028,8 Reg. Entw. 6.209,7

AfD 05

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

Sowohl auf europäischer als auch auf bundesdeuschter Ebene gibt es mit Klimaschutzgesetz (KSG) und dem Green Deal verpflichtende 
Regelungen zur CO2 Begrenzung. Da auf unterstaatliche Ebene (in Sachsen) keine verbindlichen CO2 Reduktionsziele existieren, wird 
das Klimaschutzbündnis Under2 Coalition als entbehrlich angesehen.Eine solche Mitgliedschaft begründet keinen Mehrwert für Sachsen. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 29 2,4 2,5 2,5 SOLL neu 2,5
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -18 +/- -18
TITEL 687 01 20,5 Reg. Entw. 20,5

AfD 06
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO2 Kompensationsmaßnahmen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Mit dem im Jahr 2019 verabschiedeten Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) wurden verbindliche nationale Treibhausgasminderungsziele 
für die Bundesrepublik Deutschland festgelegt. Der Freistaat Sachsen wird mit der Stilllegung einzelner Kohlekraftwerksblöcke im 
Rahmen des Kohleausstiegs seine abgeleiteten Ziele ohne zusätzliche Maßnahmen erreichen, sodass weitergehende Maßnahmen nicht 
notwendig sind, zumindest solange nicht wie sie den Steuerzahler belasten.

Für die Bediensteten und externen Partner im Geschäftsbereich des SMEKUL besteht die Möglichkeit die CO2 Kompensationen aus 
eigenen Mitteln zu entrichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 48 10,0 10,0 0 SOLL neu 0
KAP 02 Seite Erg. Vorl. -80 +/- -80
TITEL 534 07 80,0 Reg. Entw. 80,0 

AfD 07

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die antragstellende Fraktion erachtet weitergehende Dialog- und Beteiligungsformate als die für die Jahre 2023 und 2024 inhaltlich
beschriebenen Veranstaltungen als entbehrlich.

Die Haushaltstelle wird jeweils um die pauschalierten Ansätze "Veranstaltungen im Rahmen des Dialog- und Beteiligungsmanagements"
(Vgl. Kleine Anfrage 7/10708) für die Jahre 2023 und 2024 reduziert.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 49 185,9 153,4 270 SOLL neu 170
KAP 02 Seite Erg. Vorl. -60 +/- -60
TITEL 547 04 330,0 Reg. Entw. 230,0

AfD 08
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die antragstellende Fraktion hält eine Erhöhung der Basisförderung im Umfang der Kosteninflation für geboten. Das Konzept mit den 
sogenannten "Schwerpunktnaturschutzstationen" wird nicht mitgetragen. Ausgehend von den Ausgaben aus dem Jahr 2021 wird der 
Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 um 10% erhöht.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 57 5.629,5 5.341,8 6.192,45 SOLL neu 6.192,45
KAP 02 Seite Erg. Vorl. -1.046,45 +/- -1.199,65
TITEL 685 70 7.238,9 Reg. Entw. 7.392,1

AfD 09

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
In Zeiten stark ansteigender Inflation und hoher Energie- sowie Rohstoffkosten ist eine Abgabenerhöhung wie die unter diesem Titel 
gefasste Wasserentnahmeabgabe zutiefst unverständlich. Neben der Erhöhung der Abgabensätze bildet hier auch die Streichung von 
Ausnahmetatbeständen ein Kritikpunkt. So müssen nun auch Kommunen mit Heilquellen diese Wasserentnahmeabgabe zahlen, was in 
Zeiten desaströser kommunaler Kassenlage nicht nachvollziehbar erscheint. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 81 6.920,6 7.000,0 6.800,0 SOLL neu 6.300,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 0,0 +/- -20.000
TITEL 09997 6.800,0 Reg. Entw. 26.300,0

AfD 10
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Innerhalb dieses Titels ist mehr als eine Verzehnfachung der Mittel nach Plänen der Staatsregierung vorgesehen. Die Staatsregierung 
hat zudem in der zugehörigen Kleinen Anfrage (Drs. 7/10752) nicht ausreichend dargelegt, nach welchen Rechtsquellen und objektiven 
Messdaten/ Grenzwerten eine Flächenkontrolle bei Agrarbeitrieben in der neuen Förderperiode erfolgt. Die antragstellende AfD-Fraktion 
sieht demnach einen Implementierungsaufwand grundsätzlich als gegeben an, jedoch ist eine moderate Mittelabsenkung im Vergleich 
zum Entwurf der Staatsregierung verhältnismäßig.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 87 21,6 370,1 3.329,2 SOLL neu 3.388,7
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -1.000 +/- -1.000
TITEL 534 51 4.329,2 Reg. Entw. 4.388,7

AfD 11

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Themen Klimawandel und zukunftsfähige Energieversorgung werden im Freistaat Sachsen weiterhin nicht im notwendigen Umfang
behandelt. Fragen, wie hoch der menschengemachte Einfluss auf das Klima tatsächlich ist, bleiben offen, die in der Wissenschaft 
weiterhin vorurteilsfrei untersucht werden müssen. Auch im Bereich der zukunftsfähigen Energieversorgung gibt es verschiedene Wege. 
Die Bundesrepublik Deutschland und auch der Freistaat Sachsen verfolgen keinen technologieoffenen Ansatz. Insofern können auch die 
Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit einer aus Sicht der antragstellenden Fraktionen nicht tragfähigen Energie- und Klimapolitik nicht 
mitgetragen werden. Auch bei den Ausgaben für die Öffentlickeitsarbeit für die "Landesinitiative Digitalisierung" ist kein Mehrwert zu 
erkennen.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 90 107,5 220,0 0 SOLL neu 0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -300 +/- -380
TITEL 531 52 300,0 Reg. Entw. 380,0

AfD 12

1073



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Ausgaben für die Dialog- und Servicestelle der SAENA GmbH in Höhe von insgesamt 1.300 T€ werden ersatzlos gestrichen. Die 
antragstellende Fraktion hält den Gesellschafterzuschuss für die SAENA GmbH für nicht notwendig, weil sie die Wahrnehmung der 
Aufgabe durch ein Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen für überflüssig erachtet, jedenfalls solange es den Steuerzahler 
belastet. Mithin werden die geplanten Ausgaben in Höhe von insgesamt 583 T€ für die Kompetenzstellen "Gewerbliche Energieberatung 
in Sachsen" und "Energieforschung in Sachsen" als entbehrlich erachtet und ersatzlos gestrichen. Der Masterplan "Energieforschung in 
Sachsen", der die Grundlage für die „Kompetenzstelle Energieforschung in Sachsen“ bildet, verfolgt keinen technologieoffenen Ansatz 
hinsichtlich der Energieproduktion (siehe Stellungnahme zum Antrag 7/3838) und wird daher ebenfalls ersatzlos gestrichen.

Die geplanten Ausgaben für den Umsetzungsbericht Sächsisches Energie-und Klimaprogramm im Umfang von 70 T€ werden ersatzlos 
gestrichen. Die jährlich vom SMEKUL veröffentlichten Energiedaten enthalten alle statistischen Informationen zur Energie und 
Klimaaspekten. Ein eigenen Umsetzungsbericht für das Sächsische Energie-und Klimaprogramm wird als überflüssig erachtet.

Die geplanten Ausgaben für die Studie zum Flächenpotential für Windenergie in Höhe von 40 T€ werden ersatzlos gestrichen. Es 
existiert bereits ein Gutachten zu den Ausbaupotentialen von Erneuerbaren Energien in Sachsen. Sollte der Untersuchungsgegenstand 
auf Flächenpotentiale in Wäldern abstellen, wird daran erinnert, dass dies kein Ziel aus dem Koalitionsvertrag ist.

Die geplanten Ausgaben für die Studie zu Flächenpotentialen für Freiflächen Photovoltaik-Anlagen (FF-PV) in Höhe von 40 T€ werden 
ersatzlos gestrichen. Die großflächige Vereinnahmung von Kulturlandschaften durch FF-PV stellt einen erheblichen Eingriff in 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 90 778,4 550,0 235 SOLL neu 235
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -1.589 +/- -1.594
TITEL 534 52 1.824,0 Reg. Entw. 1.829,0 

AfD 13

Ökosysteme sowie eine Gefahr für den Erhalt wertvoller Agrarflächen zur Erzeugung von Lebensmitteln dar und wird somit nicht 
unterstützt. 
 
Die geplanten Ausgaben für die Machbarkeitsstudien im Bereich Klima in Höhe von 850 T€ werden ersatzlos gestrichen. Weder 
existieren sachsenspezifische Klimaziele noch konnte die Staatsregierung die Machbarkeitsstudien inhaltlich begründen. 
 
Die geplanten Ausgaben für das Wasserstoffkompetenzzentrum in Höhe von 300 T€ werden ersatzlos gestrichen, da durch die 
Staatsregierung keine inhaltliche Begründung für die Mittelverwendung vorlegt wurde. 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Den Schülern werden im Rahmen der naturwissenschaftlichen Fächer grundlegende Inhalte zu Umwelt- und Ressourcenschutz 
vermittelt. Auch die Klimathematik ist im Lehrplan adäquat abgebildet. Die antragstellende Fraktion sieht keine Notwendigkeit für die 
staatliche Förderung von gesonderten Klimaschulen.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 91 212,4 214,8 0 SOLL neu 0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -220 +/- -230
TITEL 539 52 220,0 Reg. Entw. 230,0 

AfD 14

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Nach Auffassung der antragstellenden Fraktion ist eine Energie- und Klimabilanzierung auf kommunaler Ebene nicht notwendig. Im
Koalitionsvertrag wurden keine kommunalen Energie- und Klimaziele festgelegt. Eine kommunale Energie- und Klimabilanzierung macht 
dehalb keinen Sinn.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 92 6,1 85,0 0 SOLL neu 0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -450 +/- -550
TITEL 540 52 450,0 Reg. Entw. 550,0

AfD 15

1075



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Sachaufwand 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für die pauschalierten Ausgaben für die Vorhaben "Veranstaltungen" sowie die "EE-Kampagnen- und Kommunikationsmaßnahmen"
wurden keine Beschreibungen geliefert. Die antragstellende Fraktion erachtet den Energie- und Klimaschutzbeirat als entbehrlich.

Dahingehend wird der Haushaltsansatz um die Vorhaben

• Energie- und Klimaschutzbeirat,
• EE-Kampagnen/ -Kommunikationsmaßnahmen und
• Veranstaltungen
reduziert.

Die Befragungen/Evaluationen, die länderübregreifenden Arbeitskreise und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Dolmetscherdienstleistungen bleiben erhalten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 92 2,3 3,0 129,8 SOLL neu 85,8
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -131,2 +/- -85,2
TITEL 547 52 261,0 Reg. Entw. 171,0

AfD 16

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die geplanten Ausgaben für die Bio- Regio Mediamaßnahmen in Höhe von insgesamt 500 T€ werden ersatzlos gestrichen, da von der 
Staatsregierung keine inhaltliche Beschreibung vorgelegt wurde. Zudem lässt sich aus dem Titel ableiten, dass die konventionelle 
Landwirtschaft nicht berücksichtigt werden soll, was dem Ziel der Gleichberechtigung von konventioneller und ökologischer 
Landwirtschaft gemäß des Koalitionsvertrages widerspricht.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 95 - - 3.048,8 SOLL neu 3.211
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -240 +/- -260
TITEL 534 55 3.288,8 Reg. Entw. 3.471,0

AfD 17
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für laufende Zwecke an Private

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Mittelerhöhung aufgrund erhöhter Beihilfegewährung an landwirtschaftliche Unternehmen zur Inanspruchnahme von 
Beratungsdienstleistungen. Vor dem Hintergrund sich mit erheblicher Dynamik ändernden Rahmenbedingungen in den Bereichen 
Betriebsführung, Pflanzenbau und Tierhaltung sieht die antragstellende AfD-Fraktion die Notwendigkeit zur Förderung 
landwirtschaftlicher Betriebe in Bezug auf neutrale und fachlich aktuelle Beratungsangebote. Ziel hierbei soll die Etablierung einer von 
bestehenden Anbietern landwirtschaftlicher Betriebsmittel unabhängigen Beraterstruktur für Landwirtschaftsunternehmen sein. Weiterhin 
soll die Effizienz, die innere Betriebsstruktur und Haltungs- sowie Anbaubedingungen sächsischer Landwirte und Tierhalter verbessert 
werden.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch Einsparungen in folgenden Titeln gedeckt:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 97 --- --- 1.787,0 SOLL neu 1.995,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 1.200 +/- 1.200
TITEL 68355 587,0 Reg. Entw. 795,0

AfD 18

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Mittelerhöhung aufgrund einer einzurichtenden Förderung für betroffene Landwirte im Zuge von Bewirtschaftungsnachteilen innerhalb mit 
Nitrat belasteten, sogenannten "roten Gebieten". Hierbei sind die in diesem Antrag enthaltenen Mittelaufstockungen in Form einer 
Förderung zu einmaligen, nichtinvestiven Zuschüssen für betroffene Landwirte zu leisten, welche je nach Schwere der 
düngeverordnungsinduzierten Ertragseinbußen zu gestalten sind.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 98 --- --- 22.789,2 SOLL neu 22.775,2
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 20.000 +/- 20.000
TITEL 68655 2.789,2 Reg. Entw. 2.775,2

AfD 19
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für die meisten Vorhaben hat die Staatsregierung keine Beschreibung geliefert (Vgl. Kleine Anfrage 7/10715), sodass keine inhaltliche 
Einordnung vorgenommen werden kann. Gegenüber dem Ansatz aus den Haushaltsjahr 2022 sollen die Ausgaben um jeweils 232 T€ 
steigen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Energiekreise und deren Auswirkungen auf den Staatshaushalt wird der Mittelansatz  
auf das Niveau des aktuellen Haushalts reduziert.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 105 1.182,5 1.053,0 1.053,0 SOLL neu 1.053,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -232,3 +/- -232,3
TITEL 534 79 1.285,3 Reg. Entw. 1.285,3

AfD 20

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
A) Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der
Europäischen Union (EU-Schulprogramm)

B) Zuschüsse zur Förderung der Finanzierung von Mehrbedarfen bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen
Union (EU-Schulprogramm)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Gesunde Ernährung ist bei Kindern besonders wichtig. Obst und Gemüse gehören täglich auf den Speiseplan. Im Rahmen der 
Förderung durch das EU-Schulprogramm nehmen aktuell in der Produktgruppe Obst und Gemüse 458 Grund- und Förderschulen teil. 
Die Kinder werden dabei durchschnittlich mit jeweils zwei Portionen Obst/Gemüse pro Schulwoche und Kind versorgt.
Mit den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 11.000 T € könnten unter diesen Rahmenbedingungen alle Kinder in sächsischen
Kindertageseinrichtungen sowie Grund- und Förderschulen (siehe Drs. 7/10588) mit Obst und Gemüse versorgt werden.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 167 9,6 600,0 11.600,0 SOLL neu 11.600,0
KAP 05 Seite Erg. Vorl. 11.000 +/- 11.000
TITEL 683 06 600,0 Reg. Entw. 600,0

AfD 21
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist die weitere Einspeisung des "Klimafonds Sachsen" von Steuergeldern in Millionenhöhe 
nicht zielführend. Essentielle Aufgaben, beispielsweise des Wassermanagements oder der Hochwasservorsorge, sind besser im 
regulären Haushaltsbereich des LfULG oder der Landestalsperrenverwaltung untergebracht.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 177 5.000 0 0 SOLL neu 0
KAP 08 Seite Erg. Vorl. -3.800 +/- -2.000
TITEL 63401 3.800 Reg. Entw. 2.000

AfD 22

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist die weitere Einspeisung des "Klimafonds Sachsen" von Steuergeldern in teils 
zweistelliger Millionenhöhe nicht zielführend. Essentielle Aufgaben, beispielsweise des Wassermanagements oder der 
Hochwasservorsorge, sind besser im regulären Haushaltsbereich des LfULG oder der Landestalsperrenverwaltung untergebracht.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 177 20.000 0 0 SOLL neu 0
KAP 08 Seite Erg. Vorl. -15.200 +/- -8.000
TITEL 88401 15.200 Reg. Entw. 8.000

AfD 23
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die drei neu zu schaffenden Stellen für den Aufgabenbereich "Umsetzung Richtlinie "Natürliches Erbe" (NE)" sowie die neu zu 
schaffende Stelle für den Aufgabenbereich "Naturschutzfördermaßnahmen (Nicht-ELER)" werden ersatzlos gestrichen. 

Im Aufgabenbereich "Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)" wird in der Antwort der Staatsregierung auf die Kleine Anfrage 7/10727 
insbesondere auf neue Interventionen und einen neuen Kontrollaufwand verwiesen. Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist eine 
Kontrollverdichtung sowie eine Interventionsausweitung gegenüber Antragstellern kontraproduktiv. Im Hinblick auf das Ziel einer 
schlankeren und effizienteren Verwaltung sowie der Verringerung eines antagonistischen Auftretens gegenüber antragstellenden 
Bürgern bzw. Unternehmen sind daher sechs neu zu schaffende Stellen der Wertigkeit A10 und zwei neu zu schaffende Stellen der
Wertigkeit A11 ersatzlos zu streichen. Die verbleibenden neu zu schaffenden Stellen in diesem Aufgabenbereich sind primär zur 
Kompensation des Mehraufwandes durch gekoppelte Zahlungen sowie zur Bewältigung steigender Antragstellerzahlen einzusetzen.

Die neu zu schaffende Stelle für den Aufgabenbereich "Koordinierung und Abstimmung von Verfahrensentwicklung und -einführung/ 
Applikationsmanagement" wird weiterhin ersatzlos gestrichen. Die Beschreibung dieser Stelle hat in der Antwort der Staatsregierung (s. 
Kleine Anfrage 7/10727) vielmehr den Charakter eines befristeten Projekts als eines Arbeitsverhältnisses auf Beamtenebene, welches 
bis zu 30 Jahren andauert.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 227 12.782,2 26.335,8 26.337,9 SOLL neu 27.123,5
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -960,3 +/- -988,8
TITEL 42201 27.298,2 Reg. Entw. 28.112,3

AfD 24

Die drei neu zu schaffenden Stellen im Aufgabenbereich "Stärkung der Bereiche Organisation, Personal, Haushalt" werden ebenfalls 
ersatzlos gestrichen. Aus Sicht der AfD-Fraktion ist es widersprüchlich, gleich drei neue sowie hoch eingeordnete Stellen zu schaffen, 
um damit eine schlankere und effizientere Verwaltung herbeizuführen.  
 
Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. 
 
 
Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
2023: 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 76,4 T€ (Pauschalsatz 2023)       = 152,8 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 x 71,6 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   71,6 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 65,7 T€ (Pauschalsatz 2023)  =   65,7 T€, 
sechs Stellen der Besoldungsgruppe A11 x 59,8 T€ (Pauschalsatz 2023) = 358,8 T€, 
und sechs Stellen der Besoldungsgruppe A10 x 51,9 T€ (Pauschalsatz 2023) = 311,4 T€ 
 
gesamt: 960,3 T€. 
 
2024: 
 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 78,7 T€ (Pauschalsatz 2024)       = 157,4 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 x 73,7 T€ (Pauschalsatz 2024)         =   73,7 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 67,7 T€ (Pauschalsatz 2024)  =   67,7 T€, 
sechs Stellen der Besoldungsgruppe A11 x 61,6 T€ (Pauschalsatz 2024) = 369,6 T€, 
und sechs Stellen der Besoldungsgruppe A10 x 53,4 T€ (Pauschalsatz 2024) = 320,4 T€ 
 
gesamt: 988,8 T€. 
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Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14, 
einer Stelle der Besoldungsgruppe A 13,  
einer Stelle der Besoldungsgruppe A12, 
sechs Stellen der Besoldungsgruppe A 11 
und sechs Stellen der Besoldungsgruppe A 10 
im Kapitel 09 12 (422 01) ab 2023 (Reg. Entw. Seite 279). 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für Beschäftigte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Zwei der vier neu zu schaffenden Stellen für den Aufgabenbereich "Absicherung von umweltbezogenen Aufgabenstellungen im Bereich 
Wasser und Boden" sind ersatzlos zu streichen. Einer Aufgabenmehrung im Bereich des Wasserhaushaltsmanagements sowie des 
Bodenschutzes im Sinne aussagefähigerer Messnetze wird grundsätzlich zugestimmt. Jedoch erscheint eine Stellenmehrung um vier
Stellen als unverhältnismäßig. Daher wird aus Sicht der AfD-Fraktion eine Stellenmehrung um lediglich zwei Stellen als ausreichend 
angesehen.

Im Aufgabenbereich "Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)" wird in der Antwort der Staatsregierung auf die Kleine Anfrage 7/10728
insbesondere auf neue Interventionen und einen neuen Kontrollaufwand verwiesen. Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist eine 
Kontrollverdichtung sowie eine Interventionsausweitung gegenüber Antragstellern kontraproduktiv. Im Hinblick auf das Ziel einer 
schlankeren und effizienteren Verwaltung sowie der Verringerung eines antagonistischen Auftretens gegenüber antragstellenden 
Bürgern bzw. Unternehmen sind daher sieben neu zu schaffende Stellen der Wertigkeit E10, zwei neu zu schaffende Stellen der 
Wertigkeit E11 und eine neu zu schaffende Stelle der Wertigkeit E13 ersatzlos zu streichen. Die verbleibenden neu zu schaffenden 
Stellen in diesem Aufgabenbereich sind primär zur Kompensation des Mehraufwandes durch gekoppelte Zahlungen sowie zur 
Bewältigung steigender Antragstellerzahlen einzusetzen. Ferner sind die verbleibenden, neu zu schaffenden Stellen in bestehende 
interne Strukturen innerhalb des SMEKUL zur Bearbeitung von Anträgen im Zusammenhang mit der GAP zu integrieren.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 227 59.038,1 51.073,3 52.606,4 SOLL neu 54.588,6
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -866,9 +/- -899,6
TITEL 42801 53.473,3 Reg. Entw. 55.488,2

AfD 25
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Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. 
 
 
Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
2023: 
drei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 84,2 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   252,6 T€, 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E11 x 73,7 T€ (Pauschalsatz 2023) = 147,4 T€, 
und sieben Stellen der Entgeltgruppe E10 x 66,7 T€ (Pauschalsatz 2023) = 466,9 T€ 
 
gesamt: 866,9 T€. 
 
2024: 
 
drei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 87,4 T€ (Pauschalsatz 2024)         =   262,2 T€, 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E11 x 76,5 T€ (Pauschalsatz 2024) = 153,0 T€, 
und sieben Stellen der Entgeltgruppe E10 x 69,2 T€ (Pauschalsatz 2024) = 484,4T€ 
 
gesamt: 899,6 T€. 
 
 
 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von drei Stellen der Entgeltgruppe E 13,  
zwei Stellen der Entgeltgruppe E 11, 
und sieben Stellen der Entgeltgruppe E 10 
im Kapitel 09 12 (428 01) ab 2023 (Reg. Entw. Seite 280). 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion sind die Errichtung sowie Erweiterung eines Klimakompentenzzentrums und alle damit 
einhergehenden Vorhaben nicht notwendig. Die antragstellende Fraktion erachtet die Errichtung eines Kompetenzzentrums Klima 
Sachsen für überflüssig, jedenfalls solange es den Steuerzahler belastet.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 233 930,3 1.313,4 1.647,1 SOLL neu 1.673,1
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -480 +/- -454
TITEL 53401 2.127,1 Reg. Entw. 2.127,1

AfD 26
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für den neuen Wettbewerb "Grüne Schulhöfe" werden pauschal jeweils 150 T€ für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt. Wie bereits 
im Rahmen des Haushaltsverfahrens 2021/ 2022 existiert dafür weder ein Konzept, noch Auswahlkriterien. Inwiefern oder ob der 
Wettbewerb "Grüne Schulhöfe" einen Zusatznutzen stiftet, kann somit nicht beurteilt werden. Die antragstellende Fraktion erachtet den 
Wettbewerb "Grüne Schulhöfe" für überflüssig, jedenfalls solange es den Steuerzahler belastet. Weiterhin wurde in hierzu eingereichten 
Kleinen Anfrage (7/10733) unzureichend auf sonstige Preisvergaben eingegangen, weshalb hier von einem unbegründeten 
Mittelaufwuchs seit 2022 innerhalb dieses Haushaltstitels auszugehen ist.

Die Vermittlung der heimischen Pflanzenwelt sowie deren Nutzung als Lebensmittel kann aus Sicht der antragstelllenden Fraktion
aduäqat über den Schulgartenunterricht abgedeckt werden. Somit ist der Schulgartenunterricht im Rahmen des Sachkundeunterrichts 
stäker zu fördern.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 238 109,5 350,1 109,5 SOLL neu 109,5
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -303 +/- -208
TITEL 54708 412,5 Reg. Entw. 317,5

AfD 27

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 09 12 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 16
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 239 4.907,5 5.755,0 5.498,0 SOLL neu 5.663,0
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -200,5 +/- -206,5
TITEL 685 20 5.698,5 Reg. Entw. 5.869,5

AfD 28
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vom Soll-Niveau des Jahres 2022 ist eine erhebliche Steigerung der geplanten Mittel für 2023 sowie 2024 zu verzeichnen. Die 
Staatsregierung konnte die hierfür vorgesehenen Projekte nicht hinreichend und umfassend darstellen (siehe Antwort zur kleinen 
Anfrage 7/10731). Aufgrund des Fehlens einer ausreichenden Begründung ist von einer pauschalen und entbehrlichen 
Mittelmehranmeldung des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft auszugehen. Aus Sicht der AfD-
Fraktion ist hierbei die Beibehaltung des Niveaus in Höhe des Solls 2022 von 2,45 Mio. € je Haushaltsjahr verhältnismäßig. 

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 248 4.389,0 2.454,7 2.450 SOLL neu 2.450
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -2.819,2 +/- -2.248,5
TITEL 53453 5.269,2 Reg. Entw. 4.698,5

AfD 29

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Laufende Betriebsausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vom Soll-Niveau des Jahres 2022 ist eine erhebliche Steigerung der geplanten Mittel für 2023 sowie 2024 zu verzeichnen. Die 
Staatsregierung konnte die hierfür vorgesehenen Maßnahmen der Verbrauchersensibilisierung und der Durchführung von Bio-
Erlebnistagen nicht hinreichend und umfassend darstellen (siehe Antwort zur kleinen Anfrage 7/10732). Aufgrund des Fehlens einer 
ausreichenden Begründung ist von einer pauschalen und entbehrlichen Mittelmehranmeldung des Staatsministeriums für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft auszugehen. Aus Sicht der AfD-Fraktion ist hierbei die leichte Erhöhung des Niveaus des Solls 
2022 von 645,0 T€ auf dann 745,0 T€ je Haushaltsjahr verhältnismäßig. Somit wird die enorme Preissteigerung für Betriebsmittel wie 
beispielsweise Saatgut und Ersatzteile berücksichtigt.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 253 10,3 645,0 745,0 SOLL neu 745,0
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -455 +/- -455
TITEL 53575 1.200,0 Reg. Entw. 1.200,0

AfD 30
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für laufende Zwecke

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die zwei neu zu schaffenden Stellen für die Aufgabenbeschreibung "Unterhalt und Bewirtschaftung der neuen Reithallen" (s. Kleine 
Anfrage 7/10735) sind ersatzlos zu streichen.

Ferner ist die geplante Hebung einer Peronalstelle von der Entgeltgruppe E15Ü in die Entgeltgruppe AT rückgängig zu machen. Da 
außertariflich Angestellten neben ihrer Vergütung auch zusätzliche Modalitäten offenstehen, zum Beispiel am Betriebsergebnis 
gekoppelte Bonusvereinbarungen, sieht die antragstellende AfD-Fraktion die Gefahr eines langfristigen Betriebsmanagements auf 
Verschleiß zu Gunsten hoher Betriebsergebnisse. Dies läuft dem Sinn eines staatlichen Gestüts mit dessen herausragender Funktion im 
Sinne der Traditionspflege und des fortlaufenden Zuchterfolges zuwider. 

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 378 3.351,3 3.468,6 4.069,5 SOLL neu 4.218,5
KAP 22 Seite Erg. Vorl. -110,6 +/- -114,9
TITEL 68201 4.180,1 Reg. Entw. 4.333,4

AfD 31

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
2023: 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E9a x 57,9 T€ (Pauschalsatz 2023) = 115,8 T€, 
abzüglich der Mehrkosten durch die Annulierung der Hebung einer Stelle von E15Ü auf AT (Pauschalsätze 2023) = -5,2 T€ 
 
gesamt: 110,6 T€. 
 
2024: 
 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E9a x 60,1 T€ (Pauschalsatz 2024) = 120,2 T€, 
abzüglich der Mehrkosten durch die Annulierung der Hebung einer Stelle von E15Ü auf AT (Pauschalsätze 2024) = -5,3 T€ 
 
gesamt: 114,9 T€. 
 
 
 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von zwei Stellen der Entgeltgruppe E 9a  
im Kapitel 09 22 (682 01) ab 2023 (Reg. Entw. Seite 382). 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke an Private 

Änderung:  2023 T€ 2024 T€ 

1. Unterstützung landwirtschaftlicher Existenzgründungen und Hofnachfolgen
(Förderrichtlinie Existenzgründungs- und Hofnachfolgeprogramm) 600 600 

2. Absatzförderung der Sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft
(Förderrichtlinie Absatzförderung) 570 570 

3. Steillagenbewirtschaftung in der Weinbaukulturlandschaft 100 100 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 97 - - 1.270,0 SOLL neu 1.270,0 
KAP 03 683,0 +/- 475,0 
TITEL 683 55 587,0 Reg. Entw. 795,0 

DIE LINKE 01

Um der zunehmenden Überalterung von Landwirtinnen und Landwirten auch weiterhin entgegen zu wirken und die Zukunftsfähigkeit 
und Dynamik der sächsischen Landwirtschaft auch langfristig zu sichern, sollte das  eigens dafür entwickelte »Existenzgründungs- 
und Hofnachfolgeprogramm« auch weiterhin entsprechend finanziell ausgestattet werden.  
Zudem braucht es für die ökologisch und landschaftskulturell wertgebende Steillagenbewirtschaftung im Weinbau auch weiterhin 
finanzielle Unterstützung, um ökonomische Nachteile auszugleichen und die erbrachten Leistungen zu honorieren. 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes 

Änderung in Punkt 1. 2023  800,0; 2024: 800,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die zusätzlichen Mittel sollen den Mitteln gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Finanzierung der Aufgaben der 
anerkannten Naturschutzvereinigungen zugutekommen. Das erscheint gerechtfertigt, da steigende Kosten und wachsende 
Anforderungen eine adäquate Mittelerhöhung erfordern. Dementsprechend muss eine bedarfsgerechte Veranschlagung der 
„Kostenbeteiligung“ für die übrigen anerkannten Naturschutzvereine als besonders bedeutsame Einrichtungen des Natur- und 
Artenschutzes im Freistaat Sachsen angemessen erfolgen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 107f 1.654,9 1.779,4 2.135,8 SOLL neu 2.135,8 
KAP 03 400,0 +/- 400,0 
TITEL 671 79 1.735,8 Reg. Entw. 1.735,8 

DIE LINKE 02

Einbringer (Fraktion): Die LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es sollen Reparaturbegünstigungen für ca 10 Prozent der Bevölkerung Sachsens ermöglicht werden. Daher erfolgt eine Aufstockung um 
3.000,0 T€. Die zusätzlichen Verwaltungskosten werden mit zusätzlich 125 T€ abgebildet. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09 Seite Reg. Entw. 115 34,6 33,7 4.380,3 SOLL neu 4.380,3 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   3.125 +/- 3.125 
TITEL 686 88 1.255,3 Reg. Entw. 1.255,3 

DIE LINKE 03
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Neu Investitionsmittel für den Aufbau eines sächsischen Wasserstoff-Pipeline-Netzes 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Aktuell ist Erdgas einer der wichtigsten Energieträger. Er findet beispielsweise Einsatz in der metallverarbeitenden und in der 
chemischen Industrie, sowie im Strom- und Wärmesektor. Doch sowohl der Klimawandel als auch die Abhängigkeit vom Erdgas aus 
autoritären Staaten zeigen die Dinglichkeit eines perspektivischen Erdgasaustiegs. Neben der direkten Nutzung von erneuerbaren 
Strom wird auch die Verwendung von grünem Wasserstoff dabei eine wichtige Rolle spielen. Doch aktuell sind die Energieverluste bei 
Wasserstoff mitunter wegen des aufwendigen Transportes enorm. Um den Wasserstoff energieeffizienter von dort, wo die 
erneuerbaren Energien erzeugt und für die Wasserstoff-Produktion verwendet werden, dahin zu bekommen, wo am Ende geheizt oder 
Industrie betrieben wird, könnte ein Netz aus Wasserstoffpiplines verwendet werden. Beispiele dafür gibt es bereits in 
Industriezentren, wie dem mitteldeutschen Chemiedreick um Bitterfeld, Schkopau und Leuna. Hier kommen verschiedene 
Wasserstoff-Pipelines zusammen auf eine Länge von ca. 150 km. Doch die Wasserstoff-Infrastruktur ist in der Regel privatisiert. Da es 
sich bei Wasserstoff-Pipelines um eine Infrastruktur im Sinne des Gemeinwohls handelt, sollte Sachsen in den Aufbau einer 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. - - 2.000,0 SOLL neu 10.000,0 
KAP 03 2.000,0 +/- 10.000,0 
TITEL  neu 712 52 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 04

Wasserstoff-Infrastruktur in öffentlicher Hand investieren. Mit den von uns vorgeschlagenen 10 Millionen Euro sollen dafür erste Pläne 
erarbeitet und vorangetrieben werden.   
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
im Inland 

Änderung in Punkt 2. 2023  1.401,7; 2024  1.401,7 
Punkt 3. 2023  3.150,0; 2024  3.150,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Für den ethisch zwingend erforderlichen und gesellschaftlich gewünschten tierschutzgerechten Umbau der Nutztierhaltung brauchen 
die Landwirt*innen finanzielle Unterstützung. Wir schlagen daher eine Erweiterung der Förderrichtlinie Tierwohl Mutterkühe -  
RL TWK/2020 vor. Um den Umbauprozess in der Nutztierhaltung zu forcieren, sollten weitere tierschutzgerechte Haltungsformen 
bezuschusst werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 146f 12.278,3 9.155,7 10.385,7 SOLL neu 5.401,7 
KAP 04 0,0 +/- 0,0 
TITEL 686 01 10.385,7 Reg. Entw. 5.401,7 

DIE LINKE 05
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Abstimmungsliste HFA 

Einzelplan 09 – Sächsisches Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 

Kapitel 09 01 Ministerium 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
22 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
22 428 01 AfD 02 6 : 13 : 0 
22 428 10 AfD 03 6 : 13 : 0 

27 547 02 AfD 04 6 : 13 : 0 
27 547 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 13 : 6 : 0 

28 685 20 AfD 05 6 : 13 : 0 
29 687 01 AfD 06 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 09 01 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
48 534 07 AfD 07 6 : 13 : 0 
49 547 04 AfD 08 6 : 13 : 0 
51 613 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 13 : 6 : 0 
55 686 53 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 13 : 6 : 0 
56 TG 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 11 : 6 : 2 

57 685 70 AfD 09 6 : 13 : 0 
57 685 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 11 : 6 : 2 

neu 711 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 11 : 6 : 2 
neu 891 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 11 : 6 : 2 

Abstimmung über Kapitel 09 02 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
81 099 97 AfD 10 6 : 13 : 0 
81 099 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 8 : 0 

87 534 51 AfD 11 6 : 13 : 0 
90 531 52 AfD 12 6 : 13 : 0 
90 534 52 AfD 13 6 : 13 : 0 

Anlage 3 - EP 09
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90 534 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 13 : 6 : 0 
    
91 539 52 AfD 14 6 : 13 : 0 
92 540 52 AfD 15 6 : 13 : 0 
92 547 52 AfD 16 6 : 13 : 0 
    
95 534 55 AfD 17 6 : 13 : 0 
95 534 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 13 : 6 : 0 
    
97 683 55 AfD 18 6 : 13 : 0 
97 683 55 DIE LINKE 01 8 : 11 : 0 
    
98 686 55 AfD 19 6 : 13 : 0 
98 686 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 19 : 0 : 0 
    
101 686 61 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 17 : 0 : 2 
105 534 79 AfD 20 6 : 13 : 0 
    
107  671 79 DIE LINKE 02 2 : 17 : 0 
107 671 79 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 19 : 0 : 0 
    
108 683 79 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 19 : 0 : 0 
115 686 88 DIE LINKE 03 2 : 17 : 0 
127 TG 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 11 : 6 : 2 
128 534 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 11 : 8 : 0 
129 633 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 11 : 8 : 0 
132 891 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 11 : 8 : 0 
133 893 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 11 : 8 : 0 
    
neu 712 52 DIE LINKE 04 2 : 17 : 0 
neu 883 04 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 13 : 6 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 03 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
 
 
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
146 686 01 DIE LINKE 05 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 04 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
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Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte 
    Programme 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
167 683 06 AfD 21 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 05 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 09 08 Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
177 634 01 AfD 22 6 : 13 : 0 
177 884 01 AfD 23 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 08 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 09 09 Förderung durch die EU – Europäischer Landwirtschafts- 
   fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – 
   Förderzeitraum 2014-2022  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU – Europäischer Fonds für regionale 
   Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2014-2020 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU – Europäischer Meeres- und 
   Fischereifonds (EMFF) – Förderzeitraum 2014-2020 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
   Geologie 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
227 422 01 AfD 24 6 : 13 : 0 
227 422 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 11 : 0 : 8 
    
227 428 01 AfD 25 6 : 13 : 0 
233 534 01 AfD 26 6 : 13 : 0 
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238 547 08 AfD 27 6 : 13 : 0 
    
239 685 20 AfD 28 6 : 13 : 0 
239 685 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 11 : 0 : 8 
    
248 534 53 AfD 29 6 : 13 : 0 
251 TG 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 13 : 6 : 0 
251 511 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 13 : 6 : 0 
251 534 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 13 : 6 : 0 
252 547 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 13 : 6 : 0 
252 812 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 13 : 6 : 0 
253 535 75 AfD 30 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 12 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        11 :8 : 0 
 
 
Kapitel 09 14 Förderung durch die EU – Europäischer Landwirtschafts-
   fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – 
   Förderzeitraum 2023-2027 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11: 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 15 Förderung durch die EU – Europäischer Fonds für regionale 
   Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2021-2027 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11: 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 16 Förderung durch die EU – Europäischer Meeres-, Fischerei 
   und Aquakulturfonds (EMFAF) – Förderzeitraum 2021-2027 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11: 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 17 Förderung durch die EU – Fonds für einen gerechten  
   Übergang (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11: 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11: 0 : 8 
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Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und  
   Landwirtschaft (BfUL) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11: 0 : 8 
 
 
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
378 682 01 AfD 31 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 22 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 09 
mit Änderungen und Stellenplänen 
Abstimmungsergebnis:        10 : 8 : 1 
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Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 10 – Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung 
 
Berichterstatter: André Wendt, MdL 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Einzelplan 10 in seiner 56. Sitzung am 
6. Dezember 2022 abschließend beraten. 
 
Zur abschließenden Beratung des Einzelplanes lagen den Mitgliedern des Haushalts- 
und Finanzausschusses die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Re-
gionalentwicklung vom 29. November 2022 sowie die Änderungsanträge der Koaliti-
onsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD, der AfD-Fraktion sowie der Frak-
tion DIE LINKE vor.  
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Aus-
schusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und Titeln die jeweils dazu-
gehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen miteinschließen, falls 
nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung 
verlangt werde. Ferner sollen die Abstimmungen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern 
dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
Der Sächsische Staatsminister für Regionalentwicklung merkte an, dass der Einzel-
plan 10 sehr stark von vielen Fördermöglichkeiten sowohl in der städtischen als auch 
der ländlichen Entwicklung, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie im 
Strukturwandel gekennzeichnet sei. Darüber hinaus sei außerdem in den Bereichen 
der Landesentwicklungen versucht worden, das bisherige Niveau unter den heraus-
fordernden Rahmenbedingungen zu halten. Er berichtete von der Untersetzung und 
der Absicherung der Programme seitens des Bundes und Europas sowie von der Ver-
stärkung der Landesprogramme. Beispielhaft nannte er dabei das Programm „Vitale 
Dorfkerne“, welches durch die entsprechenden Anträge möglichst wieder auf das ur-
sprüngliche Niveau gehoben werden solle. Gleiches gelte für die Unterstützung der 
Planungsverbände oder den Ausbau von Windkraft. Er bedankte sich für die entge-
gengebrachte Unterstützung durch die eingereichten Änderungsanträge.  
 
Der Ausschuss trat anschließend unmittelbar in die Beratung der Änderungsanträge 
zum Einzelplan 10 ein. Die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen brachten ihre Ände-
rungsanträge unter Bezugnahme auf die jeweilige schriftliche Begründung ein.  
 
Die Ausschussmitglieder verzichteten überwiegend auf eine Aussprache zu den Ände-
rungsanträgen im Haushalts- und Finanzausschuss. Größtenteils wurde auf die Begrün-
dung zu den Änderungsanträgen bzw. auf die im Fachausschuss geführten Debatten 
verwiesen. Eine umfassendere Aussprache fand zu den folgenden Änderungsanträgen 
statt: 
 
Kapitel 10 03  Allgemeine Bewilligungen  
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion hinterfragte zum Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen zum Titel 534 63 die veranschlagten Sachmittel als Mehrbedarf für Externe, 
wobei im Ministerium selbst eine neue Stelle mit denselben Aufgaben geschaffen wer-
den solle. Der Staatsminister für Regionalentwicklung erwiderte, dass es dabei um die 
Erstellung eines Gutachtens für die weitergehende Entwicklung der Regionalplanung 
gehe.  
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Kapitel 10 04  Regional- und Strukturentwicklung  
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion brachte den Änderungsantrag der Koalitionsfrak-
tionen zum Titel 686 54 ein, indem er auf das neu verteilte Austauschblatt hinwies. 
Dieses sei notwendig gewesen, da seitens des Sächsischen Rechnungshofs zwei Hin-
weise mitgeteilt worden seien. Mit dem Antrag solle keine neue Stiftung simul+ ausge-
gründet, sondern lediglich die Möglichkeit geschaffen werden, auch Drittmittel zu ge-
winnen, um damit entsprechende Effekte zu gestalten. Im neu eingereichten Aus-
tauschblatt sei nun eine saubere Trennung formuliert worden. Darüber hinaus sei nun 
die Berücksichtigung des Prüfrechtes des Sächsischen Rechnungshofes aufgenom-
men worden. Der Präsident des Sächsischen Rechnungshofs bedankte sich für die 
entsprechende Beachtung der Hinweise.  
 
 
Kapitel 10 05  Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 
 
Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion begründete das Zurückziehen des Änderungsan-
trages der Koalitionsfraktionen zum Titel 231 13, da dieser bisher als Platzhalter im 
System diente. Da der Bund jedoch keine Änderung herbeigeführt habe, sei dieser 
Antrag nun nicht mehr notwendig.  
 
Zum Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zum Titel 883 10 erwiderte ein Abge-
ordneter der Fraktion BÜNDNISGRÜNE, dass die Aufgabe eines klimaresilienten 
Stadtumbaus grundsätzlich als wichtig angesehen werde. Er verwies jedoch auf die 
fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen dafür, sodass der Antrag seitens der Koali-
tionsfraktionen abgelehnt werde.  
 
 
Neues Kapitel 10 10 Staatliche Landeswohnungsbaugesellschaft Sachsen - 

SLWBG 
 
Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE brachte die Änderungsanträge für ein neues 
Kapitel mit den Titeln 682 01 und 891 01 ein. Damit solle so viel wie möglich bezahlbarer 
Wohnraum im öffentlichen Eigentum belassen werden. Sie deutete auf den sehr hete-
rogenen Wohnungsmarkt in Sachsen hin, wobei eine solche Landeswohnungsbau- 
gesellschaft diese Vielfalt in sich einen könne. Hintergrund sei auch, dass die Verschul-
dung von Kommunen teilweise sehr hoch sei, wodurch es in den letzten Jahren zu einer 
hohen Anzahl an Privatisierungen von Wohnungsbeständen gekommen sei. Sie wies 
auf die fehlende Handlungsfähigkeit der Kommunen hin und dass eine Staatliche Lan-
deswohnungsbaugesellschaft dauerhaft oder vorübergehend in solchen Notlagen hel-
fen könne.    
 
 
Nachdem der Vorsitzende keinen weiteren Aussprachebedarf erkennen konnte, stellte 
er den Einzelplan 10 zur Abstimmung. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 10 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 10 : 8 : 1 Stimmen dem Plenum die Annahme des durch seine Be-
schlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
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Die vom Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungsanträge sind in 
der Anlage 1 dargestellt. Die nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in der An-
lage 2 enthalten. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Änderungsanträgen 
sind der beigefügten Anlage 3 zu entnehmen. 
 
 
 
 
gez. André Wendt, MdL 
Berichterstatter Anlagen   

Änderungsanträge  
 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Bedarf für 13 neu ausgebrachte Beamtenstellen im Bereich des SMR konnte durch die Staatsregierung nicht hinreichend begründet 
werden. Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der 
Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Weiterhin sind im Sinne einer sparsamen 
Haushaltsführung die Ausgaben des Ministeriums auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu beschränken. Da zudem das SMR bereits 
im Jahr 2020 in der Lage war, seine Aufgaben mit den damaligen Mittelansätzen wahzunehmen, ist eine weitere Ausgabenerhöhung in 
Form der Neuausbringung von Stellen im Ministerium nicht nachvollziehbar. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten 
Mehrausgaben. 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023: 

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 x 51,9 T€ (Pauschalsatz 2023) = 51,9 T€; 
Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 x 65,7 T€ (Pauschalsatz 2023) = 67,7 T€; 
Sechs Stellen der Besoldungsgruppe A 14 x 76,4 T€ (Pauschalsatz 2023) = 458,4 T€; 
Vier Stellen der Besoldungsgruppe A 15 x 89,2 T€ (Pauschalsatz 2023) = 356,8 T€; 
Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 16 x 98,6 T€ (Pauschalsatz 2023) = 98,6 T€ 

gesamt: 1031,4 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 14 7556,1 12900,5 12674,5 SOLL neu 13050,3 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -1031,4 +/- -1062

TITEL 422 01 13705,9 Reg. Entw. 14112,3 

2024: 

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 x 53,4 T€ (Pauschalsatz 2024) = 53,4 T€; 
Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 x 67,7 T€ (Pauschalsatz 2024) = 67,7 T€; 
Sechs Stellen der Besoldungsgruppe A 14 x 78,4 T€ (Pauschalsatz 2024) = 472,2 T€; 
Vier tellen der Besoldungsgruppe A 15 x 91,8 T€ (Pauschalsatz 2024) = 367,2 T€; 
Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 16 x 101,5 T€ (Pauschalsatz 2024) = 101,5 T€ 

gesamt: 1062 T€ 

Anlage 2 - EP 10
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergund der derzeitigen und durch massive politische Eingriffe herbeigeführten wirtschaftliche Lage des Freistaates, sowie 
aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen Bereichen der Landesverwaltung, ist ein weiterer Personalaufwuchs mit 
zusätzlichen zukünftigen Ministerialbeamten im zentralen Bereich des SMR den Bürgern nicht vermittelbar. Die Einsparung dient 
weiterhin der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023: 

Fünf Stellen der Besoldungsgruppe Ref. LG 2 x 24,6 T€ (Pauschalsatz 2023) = 123,0T€; 

gesamt: 123,0 T€ 

2024 

Fünf Stellen der Besoldungsgruppe Ref. LG 2 x 25,3 T€ (Pauschalsatz 2024) = 126,5T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 14 38,3 60,9 73,8 SOLL neu 75,9 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -123 +/- -126,5

TITEL 422 07 196,8 Reg. Entw. 202,4 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergund der derzeitigen und durch massive politische Eingriffe herbeigeführten wirtschaftliche Lage der sächischen 
Bevölkerung, sowie aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen teilen der Landesverwaltung, ist ein weiterer 
Personalaufwuchs mit zusätzlichen Beschäftigeten in den oberen Entgeltstufen im ministeriellen Bereich des Ministeriums der 
Bevölkerung nicht vermittelbar. Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt zudem ein immer weiter steigender Personalbestand in der 
Verwaltung nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung 
den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der 
Leitungsebene abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg u.a. in 
der Leitungsebene der Verwaltung des Ministeriums verhindert wird. Die eingesparten Haushaltsmittel sind vielmehr in den 
Stellenaufwuchs der Lehrkräfte zu investieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023: 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E 15 x 100,7 T€ (Pauschalsatz 2023)   =   100,7 T€ 
Zwei Stellen der Entgeltgruppe E 14 x 92,3 T€ (Pauschalsatz 2023)   =   184,6 T€ 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E 13 x 84,2 T€ (Pauschalsatz 2023)      =  84,2T€ 
Drei Stellen der Entgeltgruppe E 12 x 81,6T€ (Pauschalsatz 2023)  = 244,8T€ 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E 11 x 73,7T€ (Pauschalsatz 2023)  = 73,7T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 14 7808,8 6720,4 6467,8 SOLL neu 6707,7 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -688 +/- -713,4

TITEL 42801 7155,8 Reg. Entw. 7421,1 
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gesamt: 688,0 T€ 

2024: 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E 15 x 104,1T€ (Pauschalsatz 2023)         =   104,1 T€ 
Zwei Stellen der Entgeltgruppe E 14 x 95,8 T€ (Pauschalsatz 2023)   =   191,6 T€ 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E 13 x 87,4 T€ (Pauschalsatz 2023)     =  87,4 T€ 
Drei Stellen der Entgeltgruppe E 12 x 84,6 T€ (Pauschalsatz 2023)  = 253,8 T€ 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E 11 x 76,5 T€ (Pauschalsatz 2023)  = 76,5 T€ 

gesamt: 713,4 T€ 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergund der derzeitigen und durch massive politische Eingriffe herbeigeführten wirtschaftliche Lage der Bevölkerung im 
Freistaat Sachsen, sowie aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen Bereichen der Landesverwaltung, sind die Ausgaben 
der Staatsregierung für Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. Hierzu zählen insbesondere zusätzliche Projekte, die nicht zwingend dem Grundbetrieb des Ministeriums dienen. Aus 
Sicht der antragstellenden Fraktion passt zudem ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung des Minsiteriums nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des 
Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend und unverzüglich zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der 
Leitungsebene abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Das Projekt Digitalisierung Bauverwaltung kann aus dem aktuellen 
Personalbestand heraus betreut werden. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 15 0,0 187,0 0 SOLL neu 0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -502,8 +/- -183,2

TITEL 428 10 502,8 Reg. Entw. 183,2 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Goverment) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergrund einer sparsamen Haushaltsführung, sowie aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen Bereichen der 
Landesverwaltung, sind die Ausgaben der Staatsregierung auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu beschränken. Die Einsparung 
dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 15 61,9 300,0 257,0 SOLL neu 260,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -43 +/- -40

TITEL 51101 300,0 Reg. Entw. 300,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ist zu optimieren. Die Verträge sind neu und mit besseren Konditionen zu 
verhandeln. Die Einsparung dient zudem der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 16 88,5 250,0 250,0 SOLL neu 250,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -10

TITEL 51701 260,0 Reg. Entw. 260,0 

1127



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erstattung von Reisekosten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Dienstreisen sind aufgrund der Kostenanstiege bei den Treibstoff-, Ticket- und Energiepreisen im Sinne einer sprasamen 
Haushaltsführung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Dienstreisen sind grundsätzlich durch Onlineformate zu ersetzen. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 16 27,9 178,0 150,0 SOLL neu 150,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -36 +/- -36

TITEL 52701 186,0 Reg. Entw. 186,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für  
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Da der Staatsminister bereits in der Vergangenheit den Soll-Betrag nicht vollständig aufbrauchte, ist die Höhe der Ansätze grundsätzlich 
zu hintergfragen und auf ein Minimum zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
Gleichzeitig dankt der Antragsteller dem Minister für die sparsame Verwendung der Haushaltsmittel. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 17 1,9 6,0 2,0 SOLL neu 2,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -4 +/- -4

TITEL 52901 6,0 Reg. Entw. 6,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Dienstleistungen Dritter sind grundsätzlich durch die Inaspruchnahme von internen Fähigkeiten zu vermeiden. Die Einsparung dient 
ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 17 50,2 180 100 SOLL neu 100 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -50 +/- -50

TITEL 53401 150 Reg. Entw. 150 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausschuss der Regionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagten Ausgaben für die Hestellung digitaler und drucktechnisch erzeugter Informationsmaterialien sind im Sinne einer 
sparsamen Haushaltsführung zu reduzieren und zu optimieren. Fachveranstaltungen sind online durchzuführen. Die Einsparung dient 
zudem der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 17 0,0 0,0 70 SOLL neu 70 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -10

TITEL 53402 80 Reg. Entw. 80 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Vermischte Verwaltungsaufgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergrund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Freistaates Sachsen sowie der Inflation, sind die kommenden 
Ausgaben der Staatsregierung zu optimieren und zu minimieren. Dies gilt beispielsweise auch für Vorstellungsreisen und ähnliche 
vermischte Verwaltungsaufgaben. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 18 1,5 30 30 SOLL neu 30 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -10

TITEL 54649 40 Reg. Entw. 40 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 10 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 13 
Beamtenstellen im Bereich des Staatsministeriums für Regionalentwicklung anteilig zu reduzieren. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 19 2.985,1 5.089,3 5224,1 SOLL neu 5381 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -412,6 +/- -424,8

TITEL 685 20 5.636,7 Reg. Entw. 5.805,8 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung sind Ausgaben für langfristig genutzte Güter wie Geräte, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenstände zu reduzieren und die vorhandenen Gerätschaften einer längeren Nutzung zu unterziehen. Ferner ist deren 
wirtschaftliche Nutzung zu realisieren und diese in Bezug auf die Nutzungsdauerverlängerung hin zu optimieren. Die Einsparung dient 
ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 19 494,00 275,00 270,00 SOLL neu 250,00 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -30

TITEL 81201 280,00 Reg. Entw. 280,00 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Prakikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Sinne einer sparsamen und verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind Praktikantenverhältnisse in nichttariflichen 
Praktikantenverhältnissen im Bereich des SMR und die damit verbundenen Kosten auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 29 3,9 5,0 4 SOLL neu 4 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -6 +/- -6

TITEL 42741 10 Reg. Entw. 10 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchmittel 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Auf Nachfrage konnte die Staatsregierung nicht glaubhaft darlegen, wie durch die Beschaffung von beispielsweise Einweg-Overalls oder 
nicht näher definierten Berufsschuhen ein Mittelansatz von je 100.000 EUR für die Jahre 2023 und 2024 zu begründen ist. Im Sinne 
einer sparsamen und verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind diese Mittelansätze zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner 
der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 31 0,9 40 40 SOLL neu 40 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -60 +/- -60

TITEL 51402 100 Reg. Entw. 100 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Veröffentlichung, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Da die Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit nicht im vollen Umfang  gesetzlich verpflichtend 
sind, sind diese Ausgaben im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung auf die gesetzlichen Pflichten zu reduzieren. Weiterhin ist eine 
einseitige politische Beeinflussung im Sinne der Staatsregierung (wie zum Beispiel Podcasts mit Moderatoren des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks) ein Widerspruch zu einer objektiven und wertneutralen Information der Bürger. Die entsprechenden Ausgaben sind somit zu 
reduzieren. Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 32 264,6 500 260 SOLL neu 260 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -90 +/- -90

TITEL 531 01 350 Reg. Entw. 350 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen als Präsenzveranstaltungen ist auf ein Mindestmaß zu 
beschränken und durch digitale Formate zu ersetzen. Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 35 64,7 95 95 SOLL neu 95 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -55 +/- -55

TITEL 547 04 150 Reg. Entw. 150 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Kosten für die Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken und nach 
Möglichkeit durch digitale Formate zu ersetzen. Die veranschlagten Mittelansätze der Staatsregierung sind zu hoch veranschlagt. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 35 0,9 10 10 SOLL neu 10 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -5 +/- -5

TITEL 54710 15 Reg. Entw. 15 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Landesprogramme 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Abwicklung staatlicher Zuwendungen und Landesprogramme hat vor dem Hintergrund der aktuellen Inflations- und Wirtschaftslage 
mit einem absoluten Mindestmaß an Ausgaben zu geschehen. Die von der Staatsregierung angesetzten Haushaltsmittel sind hierfür zu 
hoch veranschlagt. Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 37 0 0 3000 SOLL neu 3000 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -1000 +/- -1000

TITEL 54713 4000 Reg. Entw. 4000 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es sind ausschließlich Ausgaben zur Unterstützung der "VwV Informationssicherheit" der Staatsregierung sowie ein absolutes 
Mindestmaß an Ausgaben für Sachverständige zu veranschlagen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten 
Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 42 129,3 250 200 SOLL neu 200 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -60 +/- -60

TITEL 52699 260 Reg. Entw. 260 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
sonstige Dienstleistungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig begründen, welche Planungen, Entwicklungs-, Anpassungs- und Weiterentwicklungen sowie 
Einführungen neuer Verfahren einen derartigen Kostenanstieg rechtfertigen. Demgemäß sind die zu hoch angesetzten Haushaltsmittel 
zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 42 50,6 650 600 SOLL neu 600 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -979 +/- -50

TITEL 53499 1579 Reg. Entw. 650 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächische Informatik Dienste einschließlich Sächisches Verwaltungsnetz 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig begründen, warum die geplanten IT-Leistungen einen derartigen Kostenanstieg rechtfertigen. 
Demgemäß sind die zu hoch angesetzten Haushaltsmittel zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten 
Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 44 155,5 550 509 SOLL neu 509 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -655,9 +/- -655,9

TITEL 54599 1164,9 Reg. Entw. 1164,9 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der derzeitgen Wirtschafts- und Energiekrise und der Inflationslage, sind die Haushaltsausgaben der Staatsregierung in diesem 
Bereich auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Durchführung von Wettbewerben gehört nicht zu den notwendigen Pflichtaufgaben des 
Ministeriums und ist demgemäß einzustellen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 56 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -210 +/- -96

TITEL 54703 210 Reg. Entw. 96 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es sind interne Kompetenzen in den Ministerien und Landesbehörden zu nutzen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der 
beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 63 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -100 +/- -100

TITEL 53463 100 Reg. Entw. 100 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es sind interne Kompetenzen in den Ministerien und Landesbehörden zu nutzen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der 
beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 63 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   0 +/- -45

TITEL 53464 0 Reg. Entw. 45 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig begründen, welche Vorhaben einen derartigen Kostenanstieg rechtfertigen. Demgemäß sind 
die angesetzten Haushaltsmittel zu streichen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 64 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -770 +/- -770

TITEL 68664 770 Reg. Entw. 770 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte die veranschalten Kosten für das Vorhaben Home-Town-Office nicht schlüssig begründen. Zudem sind die 
Verträge einer Kostenoptmierung zu unterziehen und die Ausgaben auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Einsparung dient ferner 
der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 80 0 0 20 SOLL neu 20 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -20 +/- -20

TITEL 51854 40 Reg. Entw. 40 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte die veranschlagten Mittelsteigerungen für die allgemeine Fach- und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere für 
den Ankauf von Bildmaterial sowie für die Herstellung von gedruckten und digital aufgearbeiteten Informationsmaterialien nicht schlüssig 
begründen. Die Staatsregierung hat sich auf gesetzlich verpflichtende Veröffentlichungen zu beschränken, Bildmaterial mit eigenen 
Mitteln herzustellen und sich so weit wie möglich auf digitale Veröffentlichungen zu stützen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der 
beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 81 0,3 250 20 SOLL neu 20 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -30 +/- -20

TITEL 531 54 50 Reg. Entw. 50 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung hat möglichst interne Kompetenzen zu nutzen und Dienstleistungen Dritter nur im absoluten Notfall einzukaufen. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 82 389,4 1500 300 SOLL neu 300 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -1000 +/- -1000

TITEL 53454 1300 Reg. Entw. 1300 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Wie sich aus der Drucksache 7/10268 ergibt, ist der Verein Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. (SLK) Projektträger 
des Wettbewerbs simul+ Mitmachfonds. Das dieser Verein durch bedeutende Mandatsträger einer regierungstragenden Fraktion geführt 
wird und zumindest Teile dieser Mittel diesem Verein zugute kommen sollen, ist von einer verdeckten und rein politisch motivierten 
Finazierung des Vereins auszugehen. Demgemäß sind die veranschlagten Mittel mindestens deutlich zu reduzieren.Die Einsparung 
dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 82 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -4000 +/- -4000

TITEL 68454 4000 Reg. Entw. 4000 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte bei der Darlegung der veranschlagten Mittel nicht gänzlich überzeugen und die veranschlagte Summe nicht 
vollumgänglich mit konkreten Fördermaßnahmen begründen. Im Sinne einer verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind die Mittel 
daher zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 83 705,1 2217 1900 SOLL neu 1900 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -100 +/- -100

TITEL 68654 2000 Reg. Entw. 2000 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte bei der Darlegung der veranschlagten Mittel nicht überzeugen und die veranschlagte Summe nicht 
vollumgänglich mit beabsichtigten Fördermaßnahmen begründen. Im Sinne einer verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind die 
Mittel daher zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 86 13741,9 11900 11000 SOLL neu 11000 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -900 +/- -900

TITEL 89355 11900 Reg. Entw. 11900 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig darlegen, weshalb für die Erarbeitung der Strategie Regionale Entwicklung externe 
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden muss, während gleichzeitg für diesen Bereich im Ministerium neue Stellen und somit 
Fachkompetenz im eigenen Haus geschaffen werden soll. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind daher zu streichen. Die Einsparung 
dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 90 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -30 +/- -30

TITEL 53457 30 Reg. Entw. 30 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die in der Hauptsache zur Förderung vorgesehenen Vereine Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. und Christlich-
Soziales Bildungswerk werden durch bedeutende aktuelle und ehemalige Mandatsträger einer regierungstragenden Fraktion geführt. Es 
ist daher von einer verdeckten und rein politisch motivierten Finanzierung des Vereins auszugehen. Demgemäß sind die veranschlagten 
Mittel zu streichen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 91 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -2156,9 +/- -2222,3

TITEL 68457 2156,9 Reg. Entw. 2222,3 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Denkmalpflege 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Anfragen der AfD-Fraktion haben ergeben, dass jährlich Anträge auf Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmach-
ung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege überwiegend deshalb abgelehnt werden müssen, weil (so führt die 
Staatsregierung bereits in ihrer Antwort zu Drs. 7/4155 aus) das Antragsvolumen die zugewiesenen Haushaltsmittel übersteigt.  

Ein Blick auf die Mittelvergabe der vergangenen Jahre bestätigt diesen Eindruck: So wurden bspw. 2021 insgesamt 24.378.757,43 Euro 
durch Eigentümer bzw. Besitzer von Denkmalen beantragt, jedoch nur 8.208.707,70 Euro bewilligt (Drs. 7/10684). Es liegt auf der Hand, 
dass auch die vonseiten der Staatsregierung geplante Erhöhung der jährlichen Mittel auf 10.000.000 Euro nicht ausreichen wird, um den 
Gesamtbedarf zu decken - und den Erhalt der sächsischen Denkmallandschaft landesweit zu gewährleisten. 

Mit dem vorliegenden Antrag ist beabsichtigt, die zur Verfügung stehenden Mittel um weitere 10.000.000 Euro aufzustocken. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum Regie-
rungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 190f. - - 20.000,0 SOLL neu 20.000 

KAP 07 Seite Erg. Vorl.   10.000 +/- 10.000 

TITEL 893 02 10.000,0 Reg. Entw. 10.000,0 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Den regionalen Planungsverbänden kommt bei der Umsetzung des Wind-an-Land-Gesetzes (2%-Ziel), also dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien, eine besondere Rolle zu. Dennoch werden die regionalen Planungsverbände im Entwurf nicht ansatzweise für 
die bevorstehenden Aufgaben ausfinanziert. Auf Nachfrage antwortet das SMR, dass es notwendig wäre a) einen befristeten, 
zweckgebundenen Ausgleich für die Umsetzungskosten (Personal oder Drittbeauftragung) im Zusammenhang mit dem 
Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG; „Wind-an-Land-Gesetz“) in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR pro Jahr bis vorerst 2032 und b) 
einen zweckgebundene Ausgleich für möglicherweise entstehende Rechtsverfolgungskosten in Höhe von ca. 1 Mio. EUR pro Jahr bis 
vorerst 2032 zu gewähren.  
Es ist fraglich ob und wie mit den von der Staatsregierung vorgeschlagenen Haushaltsmitteln neue Flächen für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien festgesetzt werden können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 57 3.952,3 6.500 SOLL neu 6.500 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   2.547,7 +/- 2.547,7 

TITEL 637 01 3.952,3 Reg. Entw. 3.952,3 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Im Koalitionsvertrag "Gemeinsam für Sachsen" einigten sich die Koalitionäre "das Landesprogramm Vitale Dorfkerne und Ortszentren im 
ländlichen Raum" in der bisherigen Gebietskulisse fortzusetzen". Der von der Staatsregierung vorgelegte Haushaltsentwurf enthält nun 
jedoch eine Kürzung der Mittel um mehr als 10 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2021. 
Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung im ländlichen Raum sollte die Attraktivität der Dorfkerne und Ortszentren 
durch die Revitalisierung von Gebäuden, die Beseitigung von ruinöser Bausubstanz und ein gutes Angebot an öffentlichen Freiräumen 
gesteigert werden. Ein gutes Leben mit sozialer Teilhabe muss auch im ländlichen Raum möglich sein. Eine Reduzierung der 
zusätzlichen Landesmittel zur Finanzierung des Landesprogramms "Vitale Dorfkerne und Ortszentren" ist deshalb abzulehnen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 77 0 0 16.500 SOLL neu 16.500 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   11.570,9 +/- 11.775 

TITEL 883 02 4.929,1 Reg. Entw. 4.725,0 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen aus dem Landesprogramm “Klimaresilienter Stadtumbau“ 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes.  

Der Klimawandel findet statt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Auch, wenn es uns gelingt die menschengemachte Erwärmung des 
Planeten auf höchstens 1,5°C zu begrenzen, wird die Veränderung der jährlichen Durchschnittstemperatur massiven Einfluss auf die 
Kommunen, allen voran die Städte, haben. Sie drohen im Sommer zu einem Backofen zu werden. Alleine im Jahr 2022 schätzt das RKI 
die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in Deutschland auf 4500. Es geht daher schon lange nicht mehr nur um Klimaschutz, sondern 
ebenso sehr um Klimaanpassung. Im Regierungsentwurf 2023/2024 sind derzeit keine finanziellen Mittel für das Programm 
"klimaresilienter Stadtumbau" veranschlagt. Die Staatsregierung sagt auf Nachfrage selbst: "ohne eine ausreichende Veranschlagung 
wird das Programm nicht gestartet werden können.". Wir fordern daher mit dem klimagerechten Umbau der Städte zu beginnen: damit 
Sachsens Städte auch in Zukunft lebenswert bleiben.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 124 0 0 30.000 SOLL neu 30.000 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   30.000 +/- 30.000 

TITEL 883 10 0 Reg. Entw. 0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Förderung von innovativen Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Fast die Hälfte der Gebäude in Deutschland finden sich in den untersten Energieeffizienzklassen F-H wieder. Um die gleiche 
Raumtemperatur wie in einem Gebäude einer besseren Energieeffizienzklasse zu erreichen, muss man also wesentlich mehr heizen. 
Bewohnt werden energetisch schlechte Gebäude besonders häufig von Menschen mit einem geringen Einkommen. Die existierende 
Modernisierungsumlage mit der energetische Sanierungen und Modernisierungen vorangetrieben werden sollen, ist eine 
Fehlkonstruktion. Sie ist oft intransparent, stellt keine Anforderung an die Energieeinsparung, wodurch ineffektive Maßnahmen 
begünstigt werden, und treibt die Mieten in die Höhe. Die Konsequenz: einkommensschwache Mieterinnen und Mieter stehen vor einem 
Dilemma. Wird energetisch saniert, wird die Miete für sie unbezahlbar. Wird nicht saniert, werden die Nebenkosten unbezahlbar. In 
Sachsen bedarf es daher massiver Investitionen in die Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes, denn nur klimaneutrale 
Wohnungen sind langfristig auch bezahlbare Wohnungen. Die eine Millionen im Entwurf der Staatsregierung sind da sogar noch weniger 
als ein Feigenblatt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 146 0 0 50.000 SOLL neu 50.000 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   50.000 +/- 49.000 

TITEL 893 01 0 Reg. Entw. 1.000 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau 
Erläuterung alt: 
"Bei 10 05/893 55 sind für die RL gebundener Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von 50 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 und 55 Mio.€ 
im Haushaltsjahr 2024 sowie für die RL preisgünstiger Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von ca. 23,2 Mio.€ im Haushaltsjahr 2023 
und ca. 34,5 Mio.€ im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Zudem sind Bewilligungen im Haushaltsjahr 2023 aus dem zweiten Jahr des 
Programmjahres 2022 in Höhe von 20 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2024 aus dem zweiten Jahr des Programmjahres 2023 in Höhe 
von 20 Mio. € veranschlagt." 

Erläuterung neu: 
"Bei 10 05/893 55 sind für die RL gebundener Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von 60 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 und 65 Mio.€ 
im Haushaltsjahr 2024 sowie für die RL preisgünstiger Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von ca. 23,2 Mio.€ im Haushaltsjahr 2023 
und ca. 34,5 Mio.€ im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Zudem sind Bewilligungen im Haushaltsjahr 2023 aus dem zweiten Jahr des 
Programmjahres 2022 in Höhe von 20 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2024 aus dem zweiten Jahr des Programmjahres 2023 in Höhe 
von 20 Mio. € veranschlagt." 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die aktuellen Presisteigerungen insbeosndere auch im Bausektor sind derart massiv, dass es eine deutliche Anpassung der Zuschüsse 
bedarf, um die Bautätigkeiten in diesem Bereich nicht zum Erliegen zu bringen. Hierzu wird die Förderrichtlinie gebundener 
Mietwohnraum mit Zuschüssen für Baukostenerhöhungen und zur Kompensation von Zinssteigerungen ausgestattet, um den 
Sozialwohnungsbau insbesondere in der Stadt Dresden wieder zu ermöglichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 155 68.865,5 SOLL neu 91.774,2 

KAP 10 05 Seite Erg. Vorl.   10.000 +/- 10.000 

TITEL 893 55 58.865,5 Reg. Entw. 81.774,2 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu: Zuweisungen zum Abbau der kommunalen Wohnungsbaualtschulden aus DDR-Zeiten 

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Sachsen jährlich 25.000 TEUR für den Abbau der 
kommunalen Wohnungsbaualtschulden aus DDR-Zeiten und für den Abbau der aufgelaufenen Altfehlbeträge in den Haushalten  
bereitgestellt. Mit dem Geld sollen Kommunen und die kommunale Wohnungswirtschaft schrittweise von Krediten, die 
Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetzes darstellen, entschuldet werden. 

Verpflichtungsermächtigungen: 

Gesamtbetrag 2023: 125.000 T€ 
davon fällig: 
2024 bis zu 25.000,0 
2025 bis zu 25.000,0 
2026 bis zu 25.000,0 
2027ff bis zu 50.000,0  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts  

Viele kommunale Wohnungsunternehmen haben auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch finanzielle Lasten, die ihren Ursprung 
im volkseigenen Wohnungsbau der DDR haben. Aufgrund Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrags gingen sowohl das zur 
Wohnungsversorgung genutzte volkseigene Vermögen als auch die anteiligen Schulden auf die Städte und Gemeinden über. Nach 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 121 25.000,0 SOLL neu 25.000,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   25.000 +/- 25.000 

TITEL neu 633 04 0,0 Reg. Entw. 0,0 
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Angaben des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. beliefen sich diese Wohnungsbaualtschulden der 
kommunalen Wohnungswirtschaft auf insgesamt rund 445 Millionen Euro. Statt diese Verbindlichkeiten 1990 per Einigungsvertrag zu 
streichen, wie in anderen Branchen geschehen, wurden sie auf die kommunalen Wohnungsgesellschaften übertragen. Die Tilgungsraten 
fließen seitdem an die Deutsche Kreditbank. 
Hierbei handelt es sich um „schuldlose Schulden“, die die öffentlichen Unternehmen weiterhin aus den Mieteinnahmen tilgen müssen. 
Die Schulden hemmen Investitionen und können im schlimmsten Fall zur Privatisierung von Wohnungsbeständen führen.  
Viele der kommunalen Wohnungsunternehmen sind nicht in der Lage, diese Altschulden aus eigener Kraft heraus zu tilgen.  
Daher soll hiermit der Freistaat Sachsen nach dm Vorbild Mecklenburg-Vorpommern einen Entschuldungsfonds für Kommunen auflegen 
und diesem jäjhrlich 25.000 TEUR zuführen.  
Die betroffenen Kommunen sollen hieraus auf Antrag Mittel zur Ablösung von Altschulden aus dem DDR-Wohnungsbau erhalten 
können.  
Zur Umsetzung ist vom Staatsministerium für Regionalentwicklung unter Einbeziehung der kommunalen Vertretungen eine 
entsprechende Verordnung zu erarbeiten, die das Verfahren zur Gewährung der Zuweisungen festschreibt. 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: HFA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Neues Kapitel: 10 

Bezeichnung: Staatliche Landeswohnungsbaugesellschaft Sachsen - SLWBG 

Erläuterungen zum Kapitel: "In diesem Kapitel sind die Zuführungen an die neu zu gründenden Staatliche 
Landeswohnungsbaugesellschaft Sachsen - SLWBG veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage 1 verwiesen. 

Die Landeswohnungsbaugesellschaft ist eine neu zu gründende, dem Ministerium für Regionalentwicklung nachgeordnete besondere 
Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Satz Nr. 4 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen 
(Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz - SächsVwOrgG). 

Die Landeswohnungsbaugesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Nutzung und gezielte Entwicklung von landeseigenen Grundstücken aus dem staatlichen Bodenfonds für den Bau bezahlbarer
Wohnungen;
• Erwerb von Grundstücken und deren Entwicklung für den öffentlichen Wohnungsbau;
• Erwerb von Wohnungsbeständen in Not geratener kommunaler Wohnungsunternehmen bzw. zeitweise unmittelbare Beteiligung an
diesen zur Sicherung des dauerhaften Verbleibs von bezahlbarem Wohnraum im öffentlichen Eigentum."

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Zuschüsse für laufende Zwecke 

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung und die laufenden Personal- und Sachaufwendungen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 252 1.250,0 SOLL neu 2.500,0 

KAP 10 Seite Erg. Vorl.   1.250 +/- 2.500 

TITEL neu 682 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 
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Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Zuschüsse für Investitionen 

Veranschlagt sind Mittel für Ankäufe und Investitionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, ein Menschenrecht. Der Wohnungsmarkt in Sachsen ist sehr heterogen. In den Großstädten besteht ein 
zunehmender Mangel an bezahlbaren Wohungen, kleinere Städte und Gemeinden hingegen sind oftmals geprägt von Abwanderung und 
Wohnungsleerstand. Um diesen unterschiedlichen Anforderungen begegnen zu könen, bedarf es daher vielfältiger Instrumente. Eine 
Landeswohnungsbaugesellschaft kann genau diese Vielfalt in sich vereinen. Sie kann auf der einen Seite landeseigene Grundstücke in 
Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt entwickeln und selbst als Bauträgerin öffentlichen Wohnraum errichten oder auch die 
entwickelten Grundstücke an kommunale Wohnungsunternehmen übermitteln.  

Auf der anderen Seite sahen sich Kommunen vor dem Hintergrund der Verschuldung der Kommunen und des Sanierungsstaus in den 
letzten Jahren immer wieder dazu gewzungen, ihren kommunalen Wohnungsbestand zu privatisieren, da die Investitionskosten aus den 
Mieteinnahmen nicht zu stemmen waren. Laut Antwort auf die Kleine Anfrage Drs 7/ 4862 wurden seit 2014 in Sachsen mindestens 3000 
kommunale Wohnungen an private Verkäufer, darunter auch Firmengeflechte, verkauft. Durch die Privatisierung von Wohnraum verliert 
die Kommune jedoch ihre Handlungsmöglichkeit und spielt als Akteurin auf dem Wohnungsmarkt keine Rolle mehr. Um eine solche 
Ohnmachtsstellung zu vermeiden, müssen Kommunen in die Lage versetzt werden ihre kommunalen Wohungsunternehmen zu halten.  

Die staatliche Landeswohnungsbaugesellschaft soll an diesem Punkt einspringen und durch eine (zeitweise) Beteiligung an in Schieflage 
geratenen kommunalen Wohnungsunternehmen diese in der öffentlichen Hand sichern und vor der Privatisierung schützen. Mit einem 
Investitionsvolumen von 50.000,0 TEURO pro Jahr sollen hierfür Mittel bereit stehen.   
Andere Bundesländer, wie z.B. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, betreiben bereits seit Jahren eigene 
Landeswohnungsunternehmen und sind so selbst als Akteurin auf dem so wichtigen Wohnungsmarkt aktiv und sind so in der Lage auf 
aktuelle Entwicklungen für ihre Bevölkerung zu reagieren und steuernd Einfluss zu nehmen.  

Im Gründungsjahr und zum Aufbau des Geschäftsbetriebs ist im Haushaltsansatz ein geringerer Betrag angesetzt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 252 25.000,0 SOLL neu 50.000,0 

KAP 10 Seite Erg. Vorl.   25.000 +/- 50.000 

TITEL neu 891 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 

Anlage Wirtschaftsplan: 
 
 Plan  

2023 
Plan 
2024 

 T€ T€ 
Allgemeiner Geschäftsbetrieb 

a) Personalaufwand, Entgelte für Beschäftigte 
b) Geschäftsstelle  

-  Miete und laufende Kosten 
- Einrichtung und Ausstattung 

 

1.250,0 2.500,0 

Investitionsmittel 25.000,0 50.000,0 
   

 

1148



1149



1150



1151



EINZELPLAN 10 – Abstimmungsliste HFA 

Kapitel 10 01 Ministerium 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

14 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
14 422 07 AfD 02 6 : 13 : 0 

14 428 01 AfD 03 6 : 13 : 0 
14 428 01 CDU/B’GRÜNEN/SPD 01 19 : 0 : 0 

15 428 10 AfD 04 6 : 13 : 0 
15 428 10 CDU/B’GRÜNEN/SPD 02 13 : 0 : 6 

15 511 01 AfD 05 6 : 13 : 0 
16 517 01 AfD 06 6 : 13 : 0 
16 527 01 AfD 07 6 : 13 : 0 
17 529 01 AfD 08 6 : 13 : 0 
17 534 01 AfD 09 6 : 13 : 0 
17 534 02 AfD 10 6 : 13 : 0 
18 546 49 AfD 11 6 : 13 : 0 
19 685 20 AfD 12 6 : 13 : 0 
19 812 01 AfD 13 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 10 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Kapitel 10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

29 427 41 AfD 14 6 : 13 : 0 
31 514 02 AfD 15 6 : 13 : 0 
32 531 01 AfD 16 6 : 13 : 0 
35 547 04 AfD 17 6 : 13 : 0 
35 547 10 AfD 18 6 : 13 : 0 
37 547 13 AfD 19 6 : 13 : 0 
42 526 99 AfD 20 6 : 13 : 0 
42 534 99 AfD 21 6 : 13 : 0 
44 545 99 AfD 22 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 10 02 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:  11 : 6 : 2 

Anlage 03 - EP 10
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Kapitel 10 03 Allgemeine Bewilligungen 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

56 547 03 AfD 23 6 : 13 : 0 
57 633 02 CDU/B’GRÜNEN/SPD 03 11 : 6 : 2 
57 637 01 DIE LINKE 01 2 : 17 : 0 

63 534 63 CDU/B’GRÜNEN/SPD 04 11 : 6 : 2 
63 534 63 AfD 24 6 : 13 : 0 

63 534 64 AfD 25 6 : 13 : 0 
64 686 64 AfD 26 6 : 13 : 0 
Neu Neu 

633 03 
CDU/B‘GRÜNEN/SPD 05 11 : 0 : 8 

Abstimmung über Kapitel 10 03 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 8 : 0 

Kapitel 10 04 Regional- und Strukturentwicklung 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

77 883 02 DIE LINKE 02 2 : 17 : 0 
77 883 02 CDU/B’GRÜNEN/SPD 06 11 : 0 : 8 

80 518 54 AfD 27 6 : 13 : 0 
81 531 54 AfD 28 6 : 13 : 0 
82 534 54 AfD 29 6 : 13 : 0 
82 684 54 AfD 30 6 : 13 : 0 

83 686 54 AfD 31 6 : 13 : 0 
83 686 54 CDU/B’GRÜNEN/SPD 07 13 . 6 : 0 

86 893 55 AfD 32 6 : 13 : 0 
90 534 57 AfD 33 6 : 13 : 0 

91 684 57 AfD 34 6 : 13 : 0 
91 684 57 CDU/B’GRÜNEN/SPD 08 13 : 6 : 0 

Neu Neu 
684 71 

CDU/B’GRÜNEN/SPD 09 13 : 0 : 6 

Abstimmung über Kapitel 10 04 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 10 : 8 : 1 

1153



Kapitel 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

107 231 13 CDU/B’GRÜNEN/SPD 10 zurückgezogen 
117 547 08 CDU/B’GRÜNEN/SPD 11 13 : 0 : 6 
124 883 10 DIE LINKE 03 2 : 17 : 0 
145 884 02 CDU/B’GRÜNEN/SPD 12 17 : 2 : 0 

146 893 01 DIE LINKE 04 2 : 17 : 0 
146 893 01 CDU/B’GRÜNEN/SPD 13 11 : 6 : 2 

152 TG 55 CDU/B’GRÜNEN/SPD 14 17 : 2 : 0 
155 893 55 DIE LINKE 05 2 : 17 : 0 
156 TG 56 CDU/B’GRÜNEN/SPD 15 17 : 2 : 0 
Neu Neu 

613 05 
CDU/B’GRÜNEN/SPD 16 11 : 0 : 8 

Neu Neu 
633 04 

DIE LINKE 06 2 : 17 : 0 

Abstimmung über Kapitel 10 05 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

Kapitel 10 06 Landesamt für Denkmalpflege 

Keine Änderungsanträge. 

Abstimmung über Kapitel 10 06 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 10 07 Denkmalpflege 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

188 686 03 CDU/B’GRÜNEN/SPD 17 19 : 0 : 0 

190f. 893 02 AfD 35 6 : 13 : 0 
190 893 02 CDU/B’GRÜNEN/SPD 18 13 : 0 : 6 

192 893 05 CDU/B’GRÜNEN/SPD 19 19 : 0 : 0 
197 686 52 CDU/B’GRÜNEN/SPD 20 13 : 0 : 6 

Abstimmung über Kapitel 10 07 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 2 
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Kapitel 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

204 422 01 CDU/B’GRÜNEN/SPD 21 19 : 0 : 0 
204 428 10 CDU/B’GRÜNEN/SPD 22 19 : 0 : 0 

Abstimmung über Kapitel 10 08 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg 

Keine Änderungsanträge. 

Abstimmung über Kapitel 10 09: 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Neu: Kapitel 10 10 Staatliche Landeswohnungsbaugesellschaft Sachsen - 
SLWBG 

Seite Kapitel/ Titel  Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
Neu Neu 

682 01 
DIE LINKE 07 2 : 17 : 0 

Neu Neu 
891 01 

DIE LINKE 08 2 : 17 : 0 

GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 10 mit Stellenplänen, 
sonstigen Anlagen sowie allen beschlossenen Änderungen 
(in geänderter Fassung) 

Abstimmungsergebnis: 10 : 8 : 1 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 11 – Sächsischer Rechnungshof 
 
Berichterstatter: Norbert Otto Mayer, MdL 
 
Der Einzelplan 11 stand auf der Tagesordnung der 52. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 12. Oktober 2022 und der 54. Sitzung am 23. November 2022.  
 
Der Präsident des Sächsischen Rechnungshofs stellte am 12. Oktober 2022 den Mit-
gliedern des Haushalts- und Finanzausschusses ausgewählte Schwerpunkte aus dem 
Einzelplan 11 sowie die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vor. Da-
bei ging er insbesondere auf den Stellenabbau und die Stellenübertragung aus dem 
IT-Bereich auf den SID im Jahr 2023, einschließlich Beschaffung und Unterhaltung der 
IT-Infrastruktur und IT-Verfahren, ein. Weiter erwähnte er anstehende Ausgaben, die 
mit dem Umzug des Rechnungshofs verbunden seien.  
 
Nachdem vonseiten der Mitglieder des Ausschusses keine Nachfragen zum Einzel-
plan 11 bestanden, dankte der Ausschussvorsitzende dem Präsidenten des Sächsi-
schen Rechnungshofs für seine inhaltlichen Ausführungen zum Einzelplan 11 und ver-
tagte die weitere Beratung auf die 54. Sitzung am 23. November 2022. 
 
Zur abschließenden Beratung des Einzelplans am 23. November 2022 lagen den Mit-
gliedern des Haushalts- und Finanzausschusses keine Änderungsanträge der Frakti-
onen vor. Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sahen keinen Anlass 
für eine grundsätzliche Aussprache und kamen gleich zur Abstimmung.  
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
einschließen, falls nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine ge-
sonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstimmungen für beide 
Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses stimmten dem Regierungsentwurf in den Kapi-
teln 11 01, 11 02 und 11 05 ohne Aussprache mit 17 : 0 : 2 Stimmen mehrheitlich zu. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 11 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 19 : 0 : 0 Stimmen dem Sächsischen Landtag die Annahme des Ge-
setzentwurfs. 
 
 
 
 
gez. Norbert Otto Mayer, MdL 
Berichterstatter Anlage 
 Abstimmungsliste 
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Abstimmungsliste HFA 
 
Einzelplan 11 – Sächsischer Rechnungshof 
 
 
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 11 01 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         
 
 
 
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11  
 
Keine Änderungsanträge.  
 17 : 0 : 2 
Abstimmung über Kapitel 11 02 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         
 
 
 
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen 
 
Keine Änderungsanträge.  
 
Abstimmung über Kapitel 11 05 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         
 
 
 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 11 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen 
 
Abstimmungsergebnis:        19 : 0 : 0 

 

Anlage - EP 11
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 12 – Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und 

Tourismus 

Berichterstatter: Peter Wilhelm Patt, MdL 

Der Einzelplan 12 stand auf der Tagesordnung der 55. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 5. Dezember 2022.  

Zur abschließenden Beratung des Einzelplanes lagen den Mitgliedern des Haushalts- 
und Finanzausschusses die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Wis-
senschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus vom 29. November 2022 sowie 
die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNEN und 
SPD, der AfD-Fraktion sowie der Fraktion DIE LINKE vor.  

Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
miteinschließen, falls nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine ge-
sonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstimmungen für beide 
Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 

Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses verzichteten auf eine grund-
sätzliche Aussprache und traten daher unmittelbar in die Beratung der einzelnen Än-
derungsanträge zum Einzelplan 12 ein. Im Rahmen der Aussprache zu den Änderungs-
anträgen wurden die unterschiedlichen Ansätze der Fraktionen dargestellt. Die Aus-
schussmitglieder verzichteten überwiegend auf eine Aussprache zu den Änderungsan-
trägen im Haushalts- und Finanzausschuss. Größtenteils wurde auf die Begründung zu 
den Änderungsanträgen verwiesen. 

Teil 1 – Geschäftsbereich für Wissenschaft, Hochschule und Forschung 

Diesen Geschäftsbereich betrafen die Kapitel 12 01, 12 03, 12 04 und 12 07 bis 12 50 
sowie 12 02.  

Der Staatsminister für Wissenschaft brachte die seinen Geschäftsbereich betreffenden 
Kapitel des Einzelplans 12 ein und dankte den Mitgliedern des Ausschusses für die 
konstruktive Zusammenarbeit im Haushaltsverfahren. Er drückte seine Vorfreude auf 
den weiteren Prozess aus. 

Die Änderungsanträge zu den Kapiteln 12 01 (Ministerium), 12 03 (Allgemeine Bewilli-
gungen), 12 04 (Ausbildungsförderung), 12 08 (Universität Leipzig), 12 09 (Technische 
Universität Dresden), 12 50 (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden) sowie 12 02 (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12) 
sind ohne Diskussion eingebracht und abgestimmt worden. Zu den Kapiteln 12 10 bis 
12 41 lagen keine Änderungsanträge vor.  
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Kapitel 12 07  Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie 
Sachsen 

Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE brachte den Änderungsantrag zu Titel 685 68 
– „Talente für Sachsen“ – Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die
Berufsakademie Sachsen – ein. Dieser diene der Schaffung notwendiger Dauerstellen
an sächsischen Universitäten. Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion verwies auf eigene
Bemühungen der Koalitionsfraktionen zum Thema und bemängelte inhaltliche Unklar-
heiten beim Antrag.

Der Änderungsantrag zum neu zu schaffenden Titel 812 01 wurde von einer Abgeord-
neten der Fraktion DIE LINKE eingebracht. Ziel sei es, in die Fähigkeiten der sächsi-
schen Hochschulen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen, zu investieren. Eine 
Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE kritisierte, die Finanzierungsgrundlage so-
wie die geplante Umsetzung der geschilderten Maßnahmen des Antrags seien nicht 
nachvollziehbar. 

Teil 2 – Geschäftsbereich für Kultur und Tourismus  

Diesen Geschäftsbereich betrafen die Kapitel 12 05, 12 06 sowie 12 51 bis 12 85. 

Die Staatsministerin für Kultur und Tourismus dankte dem Ausschuss für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit und zeigte sich mit den in ihrem Geschäftsbereich gesetzten 
Schwerpunkten zufrieden.  

Der Änderungsantrag zum Kapitel 12 51 (Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen) 
ist ohne Diskussion eingebracht und abgestimmt worden. Zu den Kapiteln 12 79 (Säch-
sische Staatstheater), 12 82 (Landesbühnen Sachsen) und 12 85 (Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden) lagen keine Änderungsanträge vor. 

Kapitel 12 05  Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Der Änderungsantrag zu Titel 883 02 – Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände – ziele, so ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE, auf die 
Bereitstellung dringend benötigter Mittel für Kulturräume ab. Eine Abgeordnete der SPD-
Fraktion verwies darauf, die Koalitionsfraktionen hätten einen eigenen Änderungsantrag 
zum Thema eingebracht. 

Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte den Änderungsantrag zu Titel 893 08 – Zu-
schüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig – ein und 
erklärte, es sei nicht ersichtlich, was diese Investitionen bezwecken sollten. Sie seien 
daher zu streichen. Eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDINSGRÜNE entgegnete, die 
aufgeführten Mittel seien von hoher Bedeutung für den sächsischen Kulturraum.  

Der Änderungsantrag zum neu zu schaffenden Titel 686 04 wurde von einer Abgeord-
neten der Fraktionen CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD eingebracht. Mit ihm solle die 
Fachstelle zur Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wei-
ter gesichert werden. Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE kritisierte die Finanzie-
rungsmodalitäten des Antrags, kündigte jedoch die Zustimmung der Fraktion DIE LINKE 
an, da das Thema wichtig sei.  
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Kapitel 12 06  Staatsministerin für Kultur und Tourismus 

Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion brachte die Änderungsanträge zu den Titeln 422 01, 
428 01 und 685 20 ein. Diese sollten einen weiteren Stellenaufwuchs in der Landesver-
waltung verhindern. Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion erwiderte, die neu zu schaffen-
den Stellen seien notwendig. 

Kapitel 12 71  Landesamt für Archäologie Sachsen 

Ein Abgeordneter der Fraktionen CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD brachte den Ände-
rungsantrag zu Titel 682 01 – Zuschüsse für laufende Zwecke – ein. Dieser ziele auf die 
Schaffung einer Stelle zur Vorbereitung des Themenjahres jüdische Kultur im Jahr 2026 
ab. Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion führte aus, obgleich der Antrag einen Stellenauf-
wuchs fordere, werde die AfD-Fraktion zustimmend votieren, da dieser Aufwuchs sinn-
voll sei. Zusätzliche Stellen würden nicht dogmatisch abgelehnt, sondern individuell be-
wertet.   

Nachdem der Vorsitzende keinen weiteren Aussprachebedarf erkennen konnte, stellte 
er den Einzelplan 12 zur Abstimmung. 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 12 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 10 : 2 : 5 Stimmen dem Plenum die Annahme des durch seine Be-
schlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 

Die vom Haushalts- und Finanzausschuss angenommenen Änderungsanträge sind in 
der Anlage 1 dargestellt. Die nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in der An-
lage 2 enthalten. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Änderungsanträgen 
sind der Anlage 3 zu entnehmen. 

gez. Peter Wilhelm Patt, MdL 
Berichterstatter Anlagen   

Änderungsanträge 
Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 34 190,6 T€ 460,0 T€ 988,5 T€ SOLL neu 1.023,5 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - -12,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 534 99 1.000,5 T€ Reg. Entw. 1.023,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Dienstleistungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Absenkung zu Gunsten 12 04/633 09

Anlage 1 - EP 12

CDU/B´GRÜNE/SPD 01

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 51 - - - SOLL neu -

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 81 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

A) Vermerk (alt)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk (neu)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterungen in Satz 4 sind verbindlich.

A) Erläuterungen (alt)

CDU/B´GRÜNE/SPD 02
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Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gegründet, um die Hochschulen und

Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach

den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die

Dauer der Projekte mehrjährig geschlossen werden.

B) Erläuterungen (neu)

Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gegründet, um die Hochschulen und

Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach

den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die

Dauer der Projekte mehrjährig geschlossen werden.

Vor Errichtung einer gemeinsamen Zentralen Einrichtung gemäß § 92 SächsHSFG und Unterzeichnung einer

Kooperationsvereinbarung ist der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus

anzuhören.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
ZEUSS wurde zur Unterstützung aller sächsischen Hochschulen bei der Einwerbung von EU-Mitteln eingerichtet

und entsprechend zentral verankert. Vor einer Änderung und Ansiedlung an einer bestimmten Hochschule, soll

der für Wissenschaft zuständige Fachausschuss angehört werden, damit Vorstellung und Erörterung des Konzepts

erfolgen können. Entsprechend wurden die Erläuterungen ergänzt und für verbindlich erklärt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 63 - - 14.818,2 T€ SOLL neu 12.767,5 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - -50,0 T€ +/- -1.700,0 T€

TITEL 331 25 14.868,2 T€ Reg. Entw. 14.467,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen /

Investitionen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Korrespondierende Absenkung der Einnahmen aufgrund wegfallender Ausgaben bei 12 03/894 54.

Der Bund kann seinen Finanzierungsanteil (50 %) an der Baumaßnahme „Errichtung eines Zentrums für

Polymerbasierte Systeminnovation (ZePSI)“ des Leibniz-Institutes für Polymerforschung Dresden e. V.

derzeit nicht sicherstellen. Somit ist die Bewilligung und Umsetzung der Baumaßnahme nicht möglich,

da die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden kann. Entsprechend geplante Einnahmen werden nicht erzielt,

weshalb der Mittelansatz abgesenkt wird.

CDU/B´GRÜNE/SPD 03
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 67 0,0 T€ - - SOLL neu 975,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 894 03 - Reg. Entw. 975,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 28.750,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 975,0 T€ 0,0 T€

CDU/B´GRÜNE/SPD 04

2025 bis zu 2.565,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 5.900,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 19.310,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Erweiterungsbau, dessen Erstausstattung und

für die Anschaffung eines Großgerätes des MPI-eva in Leipzig bestimmt, wobei mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen von rund 28,8 Millionen Euro gerechnet wird.

Der  Senats der Max-Planck-Gesellschaft hat entschieden, zwei von drei Bereichen des Max-Planck-Institutes für

Menschheitsgeschichte aus Jena in Leipzig neu anzusiedeln. Zudem ist eine Kooperation des MPI-eva mit der

Harvard Medical School geplant. Außerdem steht die Nachbesetzung eines Direktorates am MPI (Primatologie) an.

Mit dem geplanten Erweiterungsbau werden die Abteilungen Biotechnologie, Molekulargenetik und Bioinformatik

neu angesiedelt, womit circa 260 Arbeitsplätze entstehen. Darüber hinaus ist bis zum Jahr 2027 vorgesehen,

Arbeitsgruppen mit molekularbiologischen Profil am Leipziger Institut aufzunehmen. Im Endausbau wird insgesamt

mit einer Erhöhung der Anzahl an Arbeitsplätzen von derzeit 350 auf dann 700 gerechnet.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 70 5.466,1 T€ 11.150,0 T€ 17.369,8 T€ SOLL neu 14.968,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 3.800,0 T€ +/- 3.800,0 T€

TITEL 685 52 13.569,8 T€ Reg. Entw. 11.168,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.896,1 T€ 5.200,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 696,1 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.200,0 T€ 2.120,0 T€
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2026 bis zu 2.000,0 T€ 2.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.080,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.396,1 T€ 6.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 946,1 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.825,0 T€ 2.745,0 T€

2026 bis zu 2.625,0 T€ 2.625,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.330,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Beteiligung an europäischen Partnerschaften wird die Forschungskraft Sachsens sowie die internationale

Verankerung der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen insgesamt weiter stärken.

Eine Beteiligung erfolgt an Partnerschaften, bei denen die Forschungsprojekte von der EU kofinanziert werden;

diese schwankt je nach Partnerschaft zwischen 30 und 65 Prozent. Weiterhin sollen Wissens- und

Innovationsgemeinschaften finanziert werden und Anschubfinanzierungen (Steigerung Erfolg sächsischer

Einrichtungen an Horizont Europa) erfolgen.

Bei einer Aufstockung der Mittel sind weiterhin Verpflichtungsermächtigungen in adäquater Höhe, vor allem für
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die Förderung im Rahmen von Europäischen Partnerschaften, notwendig. Es handelt sich um mehrjährige Projekte,

die zeitlich über den Doppelhaushalt hinausgehen. Das komplizierte Konstrukt der Förderung von gemeinsamen

mehrjährigen Projekten erfordert von jedem Partner eine Aussage zur geplanten Förderung vor der jeweiligen

Ausschreibung, mindestens jedoch die definitive Zusage der Finanzierung der betreffenden Einrichtungen am

Ende des Evaluationsprozesses. Sollte dies nicht zustande kommen, scheitert das gemeinsame Projekt insgesamt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 70 337,9 T€ 600,0 T€ 544,4 T€ SOLL neu 530,2 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 894 52 344,4 T€ Reg. Entw. 330,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Beteiligung an europäischen Partnerschaften wird die Forschungskraft Sachsens sowie die internationale

Verankerung der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen insgesamt weiter stärken.

Eine Beteiligung erfolgt an Partnerschaften, bei denen die Forschungsprojekte von der EU kofinanziert werden;

diese schwankt je nach Partnerschaft zwischen 30 und 65 Prozent. Weiterhin sollen Wissens- und

Innovationsgemeinschaften finanziert werden und Anschubfinanzierungen (Steigerung Erfolg sächsischer

Einrichtungen an Horizont Europa) erfolgen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 72 26.750,7 T€ 27.669,3 T€ 27.548,0 T€ SOLL neu 23.745,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - -100,0 T€ +/- -3.400,0 T€

TITEL 894 54 27.648,0 T€ Reg. Entw. 27.145,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Absenkung zu Gunsten von 12 08/891 71 und 12 09/891 71. (Zuschüsse für Investitionen der

Med. Fakultäten der Universität Leipzig und der TU Dresden)

Der Bund kann seinen Finanzierungsanteil (50 %) an der Baumaßnahme „Errichtung eines Zentrums für

Polymerbasierte Systeminnovation (ZePSI)“ des Leibniz-Institutes für Polymerforschung Dresden e. V.

derzeit nicht sicherstellen. Somit ist die Bewilligung und Umsetzung der Baumaßnahme nicht möglich,

da die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden kann. Entsprechend veranschlagte Ausgaben werden nicht

getätigt, weshalb der Mittelansatz abgesenkt wird. Die veranschlagten Landesmittel werden umgewidmet, die
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erwarteten Bundesmittel um den Anteil bei 12 03/331 25 reduziert.

1169



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 83 - - - SOLL neu -

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 70 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Forschungsförderung

A) Erläuterungen (alt)

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von staatlich und

institutionell finanzierten Hochschulen, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich

des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen. Ziel ist eine kontinuierliche Profilierung sächsischer

Wissenschaftseinrichtungen durch innovative Forschungsanschübe. Diese sollen dazu befähigen, wissenschaftliche

Expertise zu erweitern, Kompetenzen u. a. im Rahmen von Kooperationsprojekten zu bündeln und dadurch die

Drittmittelfähigkeit einzelner Einrichtungen und Verbünde bei Anträgen gegenüber dem Bund, der EU und weiteren

Gebern maßgeblich zu erhöhen. Gefördert werden insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,

grundlagenorientierte Vorhaben, wobei eine thematische Ausrichtung an der Innovationsstrategie des Freistaates

Sachsen erwartet wird.

CDU/B´GRÜNE/SPD 08

Schwerpunkte innerhalb der Umsetzung des Programms bilden die weitere Profilierung und der Ausbau der

wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Für den Bereich der

Geistes- und Sozialwissenschaften wird in Anlehnung an die in der Richtlinie ausgewiesenen

Förderziele auf die Anbahnung und Etablierung von Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren orientiert.

Alle Vorhaben werden nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung

ausgewählt. Über den Haushaltsansatz werden zudem Ausfinanzierungen für aus früheren Förderrunden erfolgreich

hervorgegangene und über VE bewilligte Projekte realisiert.

B) Erläuterungen (neu)

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von staatlich und

institutionell finanzierten Hochschulen, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich

des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen. Ziel ist eine kontinuierliche Profilierung sächsischer

Wissenschaftseinrichtungen durch innovative Forschungsanschübe. Diese sollen dazu befähigen, wissenschaftliche

Expertise zu erweitern, Kompetenzen u. a. im Rahmen von Kooperationsprojekten zu bündeln und dadurch die

Drittmittelfähigkeit einzelner Einrichtungen und Verbünde bei Anträgen gegenüber dem Bund, der EU und weiteren

Gebern maßgeblich zu erhöhen. Gefördert werden insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,

grundlagenorientierte Vorhaben, wobei eine thematische Ausrichtung an der Innovationsstrategie des Freistaates

Sachsen erwartet wird.

Schwerpunkte (25%) innerhalb der Umsetzung des Programms bilden die weitere Profilierung und der Ausbau der

wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Ebenso sind

Projekte im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften (15%), insbesondere auch zur Stärkung der Ost- und

Mitteleuropaforschung, zu fördern. Für den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften wird in Anlehnung an

die in der Richtlinie ausgewiesenen Förderziele auf die Anbahnung und Etablierung von Kooperationen mit

gesellschaftlichen Akteuren orientiert.

Alle Vorhaben werden nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung

ausgewählt. Der Fokus soll auf der Lösung gesamtgesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer

Herausforderungen liegen. Über den Haushaltsansatz werden zudem Ausfinanzierungen für aus früheren

Förderrunden erfolgreich hervorgegangene und über VE bewilligte Projekte realisiert.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die geänderten Erläuterungen unterstreichen die Schwerpunktsetzung in der Forschungsförderung und dessen

zukunftsfähige Ausrichtung. Zur Bewältigung der multiplen Herausforderungen unserer Zeit braucht es

entscheidende Impulse aus der gesamten sächsischen Forschungslandschaft. Insbesondere die

geisteswissenschaftliche Forschung ist auf eine überjährige kontinuierliche und besser untersetzte Förderung

angewiesen. Nicht zuletzt verdeutlichen die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine die Bedeutung einer

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Region.

Der Passus zum Fokus auf der Lösung gesamtgesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer

Herausforderungen findet sich wortgleich in den Erläuterungen des Doppelhaushalts 2021/2022 und wird erneut

aufgenommen. Gleichermaßen benötigen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften weitere

Unterstützung zur Hebung ihres Potentials.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 83 11.924,7 T€ 17.907,9 T€ 13.627,6 T€ SOLL neu 11.573,6 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 6.208,1 T€ +/- 5.175,0 T€

TITEL 685 70 7.419,5 T€ Reg. Entw. 6.398,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 2.550,0 T€ 2.550,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 850,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 850,0 T€ 850,0 T€
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2026 bis zu 850,0 T€ 850,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 850,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.500,0 T€ 6.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.750,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.750,0 T€ 2.750,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 2.750,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von staatlich und

institutionell finanzierten Hochschulen, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich

des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen. Ebenso sollen der Ausbau der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit

der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) weiterhin kontinuierlich gestärkt und damit insbesondere

die Forschungspotentiale in ländlichen Regionen ausgebaut werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 84 8.456,0 T€ 4.827,0 T€ 2.000,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 166,9 T€ +/- 1.200,0 T€

TITEL 894 70 1.833,1 T€ Reg. Entw. 800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 450,0 T€ 450,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 150,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€
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2026 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 750,0 T€ 750,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 250,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 250,0 T€ 250,0 T€

2026 bis zu 250,0 T€ 250,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 250,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von staatlich und

institutionell finanzierten Hochschulen, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich

des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen. Ebenso sollen der Ausbau der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit

der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) weiterhin kontinuierlich gestärkt und damit insbesondere

die Forschungspotentiale in ländlichen Regionen ausgebaut werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ausbildungsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 105                           17,0 T€               SOLL neu          ---

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 12,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 09 5,0 T€ Reg. Entw.         ---

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattung des Verwaltungsaufwandes der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte

für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Deckung erfolgt aus 12 01/534 99.

Die Mehrausgaben sollen der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen dienen. Die Rechtsverpflichtung zur Auszahlung

eines zweiten Heizkostenzuschusses an BAföG-Geförderte wird sich voraussichtlich aus dem Gesetz zur Änderung

des Heizkostenzuschussgesetzes, mit dem das Heizkostenzuschussgesetz vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698)

geändert wird, ergeben. Die Bundesregierung hat mit Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses

aufgrund stark gestiegener Energiekosten – Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) vom 29.04.2022 - den ersten
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Heizkostenzuschuss u.a. für BAföG-Geförderte auf den Weg gebracht. Aufgrund der danach weiter stark

angestiegenen Energiepreise soll nun ein zweiter Heizkostenzuschuss diesbezüglich zur Entlastung führen.

Zum zweiten Heizkostenzuschuss liegt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor (vgl. Drucksache 20/3884),

federführend ist das Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die Zuständigkeit für die

Durchführung des Gesetzes liegt gemäß der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Durchführung des

Gesetzes zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten

(Sächsische Heizkostenzuschussverordnung – SächsHeizkZVO), die ggf. an das neue Heizkostenzuschussgesetz

anzupassen ist, für die Auszahlung für die BAföG-Geförderten ihres Zuständigkeitsbereiches bei den Ämtern für

Ausbildungsförderung. Die Ämter für Ausbildungsförderung sind bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten

errichtet, die infolge dessen tätig werden müssen. Bei der Auszahlung von Heizkostenzuschüssen durch die Ämter

für Ausbildungsförderung handelt es sich um eine Aufgabe, die zu einer Mehrbelastung der Landkreise und

Kreisfreien Städte führt. Dafür ist durch den Freistaat Sachsen gemäß Artikel 85 Absatz 2 Satz 1 Verfassung

des Freistaates Sachsen ein finanzieller Ausgleich zu schaffen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 114 1.274,6 T€ 1.655,6 T€ 1.855,6 T€ SOLL neu 1.965,6 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 633 02 1.655,6 T€ Reg. Entw. 1.765,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen insbesondere die Netzwerkstellen Kulturelle Bildung sowie Maßnahmen zur

Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen gefördert werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 120 34,1 T€ 150,0 T€ 200,0 T€ SOLL neu 200,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 50,0 T€

TITEL 686 03 150,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft zur Förderung der Popularmusik

B) Erläuterung: "Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Aufbaus einer zentralen Anlaufstelle für

Popularmusik und zur Vernetzung der Popularmusikszene in Sachsen."

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Erhöhung des Mittelansatzes dient der verstärkten Umsetzung von Angeboten der Aus- und

Weiterbildung, Beratung, des Wissenstransfers und der Vernetzung in der Erprobungs- und Implementierungsphase

der Anlaufstelle.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 124 - - - SOLL neu -

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 55 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

A) Erläuterungen (alt)

(…)

I. Spartenbudgets:

8. Internationaler kultureller Dialog

2023/T€ 50,0

2024/T€ 50,0

Summe

2023/T€ 3.530,0
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2024/T€ 3.530,0

(…)

(…)

II. weitere Zuweisungen neben der Spartenförderung an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

5. Kleinprojektefonds

2023/T€ 506,0

2024/T€ 506,0

Summe

2023/T€ 1.756,0

2024/T€ 1.756,0

(…)

B) Erläuterungen (neu)

Anpassung des Spartenbudgets unter I.8.

(…)

8. Internationaler kultureller Dialog

2023/T€ 150,0

2024/T€ 150,0

Summe

2023/T€ 3.630,0

2024/T€ 3.630,0

(…)

Anpassung der weiteren Zuweisungen neben der Spartenförderung unter II.5.

(…)

5. Kleinprojektefonds

2023/T€      706,0

2024/T€      706,0

Summe

2023/T€     1.956,0

2024/T€     1.956,0

(…)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Erläuterungen werden aufgrund der Änderungen bei 12 05/685 55 angepasst.

Die Förderung im Bereich Internationaler Kulturaustausch soll auch ab 2023 auf bisherigem Niveau fortgesetzt

werden. Dafür werden die Mittel des Titels 12 05/685 55 jeweils in 2023 und 2024 um 100,0 T€ erhöht.

Der Kleinprojektefonds wird jeweils in 2023 und 2024 um 200,0 T€ erhöht, um den Wegfall von Mitteln aus dem

Corona-Bewältigungsfonds zu kompensieren und der großen Zahl der Anträge Rechnung zu tragen. Die Mittel werden

im Titel 12 05/685 55 eingestellt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 126 - - 7.312,2 T€ SOLL neu 7.354,1 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 685 55 7.012,2 T€ Reg. Entw. 7.054,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.100,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2025 bis zu 200,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 700,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 200,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Förderung im Bereich Internationaler Kulturaustausch soll auch ab 2023 auf bisherigem Niveau fortgesetzt

werden. Dafür werden die Mittel jeweils in 2023 und 2024 um 100,0 T€ erhöht.

Der Kleinprojektefonds wird jeweils in 2023 und 2024 um 200,0 T€ erhöht, um den Wegfall von Mitteln aus dem

Corona-Bewältigungsfonds zu kompensieren und der großen Zahl der Anträge Rechnung zu tragen.

Diese Änderungen werden durch einen weiteren ÄA zu den Erläuterungen bei 12 05/TG 55 nachvollzogen.

Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen sind für die weitere Vorbereitung und Umsetzung des Jahres der

Jüdischen Kultur im Jahr 2026 vorgesehen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 127 32,7 T€ 3,0 T€ 10.799,1 T€ SOLL neu 11.236,9 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 2.139,4 T€ +/- 2.183,2 T€

TITEL 685 56 8.659,7 T€ Reg. Entw. 9.053,7 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen

A) Erläuterungen, Nummer 2 (alt)

(...)

Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind Mittel in Höhe von bis zu 6.766,6 T€ p. a.

veranschlagt. Diese Mittel sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen. Voraussetzung

einer Förderung ist die Vergütung der tarifgebundenen Beschäftigten der Einrichtungen mindestens in der am

01.01.2023 erreichten Tarifhöhe. Dies ist durch die kommunalen Träger, die Sitzgemeinden oder die Kulturräume

sicherzustellen.

(...)

B) Erläuterungen, Nummer 2 (neu)
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(...)

Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind Mittel in Höhe von bis zu 8.766,6 T€ p. a.

veranschlagt. Diese Mittel sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen. Voraussetzung

einer Förderung ist die Vergütung der tarifgebundenen Beschäftigten der Einrichtungen mindestens in der am

01.01.2023 erreichten Tarifhöhe. Dies ist durch die kommunalen Träger, die Sitzgemeinden oder die Kulturräume

sicherzustellen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Änderungen ergeben sich wie folgt:

1. Die Aufstockung der Mittel für die kommunal getragenen Theater und Orchester um 2.000,0 T€ p. a.

ermöglicht eine Mitfinanzierung von tariflichen Personalkostensteigerungen in den Jahren 2023 und 2024 durch

den Freistaat Sachsen und trägt somit zum Strukturerhalt der sächsischen Theater- und Orchesterlandschaft bei.

2. Weitere Mittel i.H.v. 139,4 T€ in 2023 und 255,3 T€ in 2024 sind bestimmt für Aufwuchs bei den

institutionell geförderten öffentlichen Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und Kulturverbänden

insbesondere zum Ausgleich von Personal- und Sachkostensteigerungen.

3. Mittel i.H.v. 72,1 T€ in 2024 werden zur Deckung bei 12 05/671 66 herangezogen.

In Folge der Ansatzerhöhung werden die Wirtschaftspläne (S. 129-137) ebenso angepasst.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 138 12.045,3 T€ 12.712,0 T€ 7.834,5 T€ SOLL neu 8.175,8 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 838,9 T€ +/- 1.234,9 T€

TITEL 686 56 6.995,6 T€ Reg. Entw. 6.940,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

A) Erläuterungen, Nummer 3 und 4 (alt)

(...)

3. Zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Unterstützung von Laien-Orchestern,

Musikvereinen und Musikschulen sowie zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung von Fahrtkosten für

Sächsische Ensembles des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens erhält der Sächsische Musikrat e.V.

Mittel in Höhe von bis zu 500,0 T€ p. a.

4. die Förderung der Schauplatz Eisenbahn gGmbH mit dem Ziel, diesen mit seinem wertvollen Bestand an

historischen Fahrzeugen im Sinne der ICOM-Kriterien (internationale Museumsstandards) weiterzuentwickeln

und dessen Professionalisierung wirtschaftlich mit je 100,0 T€ p. a. abzusichern.
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B) Erläuterungen, Nummer 3 bis 8 (neu)

(...)

3. Zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Unterstützung von Laien-Orchestern,

Musikvereinen und Musikschulen sowie zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung von Fahrtkosten für

Sächsische Ensembles des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens erhält der Sächsische Musikrat e.V.

Mittel in Höhe von bis zu 600,0 T€ p. a.

4. die Förderung der Schauplatz Eisenbahn gGmbH mit dem Ziel, diesen mit seinem wertvollen Bestand an

historischen Fahrzeugen im Sinne der ICOM-Kriterien (internationale Museumsstandards) weiterzuentwickeln

und dessen Professionalisierung wirtschaftlich mit je 100,0 T€ p. a. abzusichern.

5. zur Umsetzung des Projektes Servicestelle Inklusion im Kulturbereich erhält der Landesverband Soziokultur

Sachsen e.V. Mittel über die institutionelle Förderung in Höhe von 150,0 T€ in 2023 und 157,5 T€ in 2024.

6. die Finanzierung des Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals "Politik im freien

Theater" im Jahr 2025. Der Landesteilanteil beträgt 300,0 T€.

7. die Unterstützung des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e. V. im

Rahmen der Kulturpflege in der UNESCO-Welterbe-Montanregion Erzgebirge/Krušnohoí in Höhe von je 50,0 T€ in

den Jahren 2023 und 2024.

8. die Unterstützung des Lindenfels Westflügel e. V. zur Weiterentwicklung des landesweit und international

bedeutenden Figurentheaterstandorts in Höhe von 135,0 T€ in 2023 und je 140,0 T€ in den Jahren 2024 bis 2026.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 0,0 T€ 300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 720,0 T€ 300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 140,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 440,0 T€ 150,0 T€

2026 bis zu 140,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Änderungen ergeben sich wie folgt:

1. Mittel i.H.v. 100,0 T€ p. a. für einen Aufwuchs des Musikinstrumentenfonds beim Sächsischen Musikrat e.V.

2. Weitere Mittel i.H.v. 553,9 T€ in 2023 und 944,9 T€ in 2024 sind bestimmt für Aufwuchs bei den

institutionell geförderten Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und Kulturverbänden

(einschließlich der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich) insbesondere zum Ausgleich von Personal- und

Sachkostensteigerungen.

3. Verpflichtungsermächtigungen für das im Jahr 2025 durchzuführende Festival „Politik im freien Theater“

(Soll VE 2023 fällig in 2025: 300,0 T€). Das Festival „Politik im freien Theater“ wird seit 1988 von der

Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet und entfaltet eine bundesweit hohe Strahlkraft.

Akteure der freien darstellenden Künste in Leipzig bewerben sich, um das Festival einschließlich

ca. 15 Produktionen und Begleitprogramm im Jahr 2025 nach Sachsen zu holen. Für eine vollumfängliche

Förderung aus Bundesmitteln ist eine Kofinanzierung durch den Freistaat Sachsen notwendig. Die

Verpflichtungsermächtigungen 2023 fällig in 2025 i.H.v. 300,0 T€ ermöglichen eine Zusage des Freistaates

Sachsen zur Finanzierung des Landesanteils; in 2023 und 2024 werden keine Mittel benötigt.

4. Mittel i.H.v. 50,0 T€ p. a. zur Unterstützung des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und

Knappenvereine e. V. als landesbedeutendes Projekt der Kulturpflege in der UNESCO-Welterbe-Montanregion

Erzgebirge durch den Freistaat Sachsen.

5. Mittel i.H.v. 135,0 T€ in 2023 und 140,0 T€ in 2024 sowie Verpflichtungsermächtigungen 2023 fällig in 2024,

2025 und 2026 i.H.v. je 140,0 T€ für den Lindenfels Westflügel e. V. zur Weiterentwicklung des

landesweit und international bedeutenden Figurentheaterstandorts in den Jahren 2023 bis 2026.

Die Erläuterungen werden entsprechend ergänzt bzw. angepasst; die Servicestelle Inklusion wird transparent

ausgewiesen.
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In Folge der Ansatzerhöhung werden die Wirtschaftspläne (S. 140-146) ebenso angepasst.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 148 124,5 T€ - 300,0 T€ SOLL neu 700,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 700,0 T€

TITEL 883 57 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Erläuterungen (alt)

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

B) Erläuterungen (neu)

Der Titel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

Veranschlagt sind Mittel für das zukünftige Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)
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2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.200,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 700,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 500,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 04.12.2008 folgend, begann die Stadt Leipzig 2009 mit ersten

Planungen für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig. Dieses Verfahren wurde im Jahr 2014 durch einen

Ratsbeschluss ohne Ergebnis beendet, gleichzeitig aber ein Neustart anvisiert.

Dementsprechend beauftragte der Leipziger Stadtrat im Dezember 2017 die Stiftung Friedliche Revolution (SFR),

eine neue Konzeption für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig sowie einen breiten,

zivilgesellschaftlichen Beteiligungsprozess zu entwickeln.

Die Ratsversammlung betraute folgend im September 2021 den Oberbürgermeister mit der Aufgabe eines

Beteiligungsprozesses zu einem Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig. Der Bund (BKM), die Stadt Leipzig

und der Freistaat Sachsen stellten für die erste Phase dieses Prozesses im Jahr 2021 jeweils 50 TEUR zur

Verfügung.

Seitdem bereitet die SFR im Auftrag der Stadt Leipzig das nun folgende Wettbewerbsverfahren eines

internationalen künstlerischen Realisierungswettbewerbes vor. Diese Arbeit wird sie nach Stadtratsbeschluss

mindestens bis zum geplanten Baustart am 09.10.2024 fortführen. Mittelpunkt bleibt während des gesamten

Prozesses die kommunikative, bundesweite Vermittlung und dialogische Angebote zur Information und

Verständigung über Aufgaben und Rolle des zukünftigen Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 151 33.593,4 T€ 33.593,4 T€ 36.669,6 T€ SOLL neu 36.669,6 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 3.076,2 T€ +/- 3.076,2 T€

TITEL 633 60 33.593,4 T€ Reg. Entw. 33.593,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Erhöhung der Mittel erfolgt zum Ausgleich von Kostensteigerungen in den verschiedenen Sparten der

Kulturförderung in den urbanen Kulturräumen und dient damit dem landesweiten Erhalt kultureller Infrastruktur

und Vielfalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 151 31.928,6 T€ 31.929,1 T€ 34.852,9 T€ SOLL neu 34.852,9 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 2.923,8 T€ +/- 2.923,8 T€

TITEL 637 60 31.929,1 T€ Reg. Entw. 31.929,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Erhöhung der Mittel erfolgt zum Ausgleich von Kostensteigerungen in den verschiedenen Sparten der

Kulturförderung in den ländlichen Kulturräumen und dient damit dem landesweiten Erhalt kultureller

Infrastruktur und Vielfalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 152 1.287,4 T€ 1.000,0 T€ 4.225,0 T€ SOLL neu 4.225,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 3.200,0 T€ +/- 3.200,0 T€

TITEL 883 60 1.025,0 T€ Reg. Entw. 1.025,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den

Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von 1.025,0 T€ p. a.

B) Erläuterungen neu:

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den

Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von 1.025,0 T€ p. a.
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Zudem sind zeitlich befristete Verstärkungsmittel in Höhe von 3.200,0 T€ in 2023 und 3.200,0 T€ in 2024

für die Kulturräume nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 SächsKRVO ausschließlich für investive Zuweisungen an

kulturelle Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Absicherung und Unterstützung struktureller und

investiver Maßnahmen in Kulturräumen gemäß § 1 SächsKRG eingestellt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die investiven Verstärkungsmittel - zuvor unter 12 05/883 02 und nun unter 12 05/883 60 veranschlagt - werden

in den Kulturräumen benötigt, um nicht aufschiebbare Maßnahmen zur Modernisierung der Infrastruktur einer

Vielzahl von regional bedeutsamen kommunalen und freien Kulturträgern zu finanzieren.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 155 750,0 T€ 1.250,0 T€ 1.850,0 T€ SOLL neu 1.650,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 400,0 T€

TITEL 883 63 1.250,0 T€ Reg. Entw. 1.250,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Für Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025 hat der Stadtraum an der Brückenstraße eine herausragende Bedeutung, da

er in einem Flagship-Projekt – Eastern State of Mind verankert ist und viele, die Kulturhauptstadt prägende

Veranstaltungen und Events dort stattfinden werden. Umso wichtiger ist die zeitnahe, denkmalgerechte Sanierung

der gestalteten Freifläche und der Kunstobjekte.

Eine weitere Maßnahme dient dem Erhalt der Teufelsbrücken als baukultureller Ort.
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Im Rahmen der "Nimm Platz"-Projekte zur Kulturhauptstadt 2025 haben sich viele Chemnitzer Sportfreundinnen und

-freunde im Konkordiapark ein buntes Basketballfeld ähnlich dem "Pigalle" in Paris gewünscht. Basketball ist

in Chemnitz zu Hause. Neben großartigen Frauen- und Männermannschaften hat Chemnitz ein professionelles

Rollstuhlbasketballteam - allesamt sind Zuschauermagneten und Vorbilder bei Kindern und Jugendlichen. Der

Konkordiapark ist zentral gelegen. Hier soll ein neuer Ort der Begegnung und Bewegung entstehen. Die Umsetzung

soll mit der Bereitstellung der Haushaltsmittel ermöglicht werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 156 0,0 T€ 0,0 T€ 1.569,2 T€ SOLL neu 1.619,2 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 682 64 1.569,2 T€ Reg. Entw. 1.619,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zum laufenden Betrieb

A) Erläuterung (alt):

Umsetzung einschließlich Stellenplan von Kapitel 12 02 Titel 682 58

B) Erläuterung (neu):

Umsetzung einschließlich Stellenplan von Kapitel 12 02 Titel 682 58

Die Maßnahmen zur digitalen Inventarisierung, Provenienzrecherche und Bewertung sollen auch nach 2024

fortgesetzt werden. Eine Veranschlagung soll ab dem Doppelhaushalt 2025/2026 bei 12 85/682 01 erfolgen,

entsprechende Mittel und Stellen sind umzusetzen.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Um die Provenienzforschung in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) auch zukünftig fortzusetzen,

werden die Erläuterungen ergänzt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 157 2.990,0 T€ 2.990,0 T€ 3.069,7 T€ SOLL neu 3.162,1 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 79,7 T€ +/- 172,1 T€

TITEL 671 66 2.990,0 T€ Reg. Entw. 2.990,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Beteiligung an den Betriebskosten

A) Vermerk (alt)

2023: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das

Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der „Stiftung

Deutsches Hygiene-Museum“ ebenfalls 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das

Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der „Stiftung

Deutsches Hygiene-Museum“ ebenfalls 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

B) Vermerk (neu)

2023: Die Ausgaben in Höhe von 569,7 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das
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Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der „Stiftung

Deutsches Hygiene-Museum“ ebenfalls 569,7 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 662,1 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das

Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der „Stiftung

Deutsches Hygiene-Museum“ ebenfalls 662,1 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus 12 05/894 66 i. H. v. 79,7 T€ in 2023  und i. H. v. 100,0 T€ in 2024 sowie aus

Kap. 12 05/685 56 i. H. v. 72,1 T€ in 2024

Begründung: Die Ausgabenerhöhung ggü. dem jeweiligen Vorjahr dient der Finanzierung jährlicher

Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) und entspricht der Haushaltsplanung der LH Dresden

vorbehaltlich des Beschlusses im Stadtrat. Die Stiftung wird paritätisch durch die beiden Stifter

Freistaat Sachsen und LH Dresden finanziert.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 157 0,0 T€ 100,0 T€ 20,3 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - -79,7 T€ +/- -100,0 T€

TITEL 894 66 100,0 T€ Reg. Entw. 100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen

A) Vermerk (alt)

2023: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das

Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls

100,0 T€ zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das

Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls

100,0 T€ zur Verfügung stellt.

B) Vermerk (neu)

2023: Die Ausgaben in Höhe von 20,3 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das
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Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls

20,3 T€ zur Verfügung stellt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung für Erhöhung bei 12 05/671 66, da die Landeshauptstadt Dresden in den vergangenen Jahren keinen

Finanzierungsbeitrag für Investitionen bereitgestellt hat und dies auch im kommenden Haushalt nicht vorsieht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 159 3.479,7 T€ 3.552,8 T€ 4.577,6 T€ SOLL neu 4.927,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 566,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 685 67 4.011,6 T€ Reg. Entw. 4.427,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Gemäß dem sächsischen Koalitionsvertrag soll die Stiftung Sächsische Gedenkstätten weiter gestärkt und

ausgebaut werden.

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Stärkung der sächsischen Gedenkstättenlandschaft erfordert die weitere

Profilierung und Vernetzung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten sowie die Erweiterung von Qualifizierung

und Projektförderung und -beratung.
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Für die Projektförderung und -beratung sowie zur Kompensation von Personalkostensteigerungen bei den

institutionell geförderten Einrichtungen sowie sich gegenwärtig im Entstehen befindlichen Gedenkstätten

werden die Mittel für laufende Kosten um 500,0 T€ in 2023 und 500,0 T€ in 2024 erhöht. Darin enthalten

sind auch erforderliche BKM-Kofinanzierungen, insbesondere für die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof

Torgau in Höhe von mindestens 19,6 T€ für die Betreuung ehemaliger Heimkinder.

Weitere 66,0 T€ stehen in 2023 für die Erstellung eines Gedenkstätten- und Ausstellungskonzeptes für den

künftigen Lern- und Erinnerungsort Ariowitsch-Haus zur Verfügung.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 160 219,4 T€ 26,4 T€ --- SOLL neu ---

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 883 68 --- Reg. Entw. ---

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 998,1 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 998,1 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Finanzierung der Errichtung der Gedenkstätte ‚Konzentrationslager Sachsenburg‘ erfolgt aus PMO-Mitteln.

Der Titel dient der Darstellung der Ist-Ausgaben. Die Verpflichtungsermächtigung sichert Risikokosten dieses

Projektes.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. - - - 150,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 150,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 686 04 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung (neu)

Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit

B) Erläuterungen (neu)

Die Mittel sind zur Förderung der Fachstelle NS-Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung der sächsischen

Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bestimmt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der Förderung der landesweiten Service- und Beratungsleistungen der Fachstelle
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NS-Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung. Diese unterstützt die Stärkung der Erinnerungskultur

in Sachsen durch die Intensivierung von Wissenstransfer und Fachaustausch insbesondere zur

historisch-politischen Bildungsarbeit von vielfältigen Initiativen durch Beratung und Koordination.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerin für Kultur und Tourismus
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 171 230,0 T€ 230,0 T€ 781,4 T€ SOLL neu 781,4 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 400,0 T€ +/- 400,0 T€

TITEL 547 02 381,4 T€ Reg. Entw. 381,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt

Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen: Aufstockung erforderlich bzgl. abzuschließender

Vergütungsvereinbarung mit der SAB zur FRL Ganzjahrestourismus auf Grundlage der Aufstockung bei 12 06/891 52

bzw. 12 06/892 52
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerin für Kultur und Tourismus
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 174 125,0 T€ 1.300,0 T€ 1.000,0 T€ SOLL neu 625,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -775,0 T€

TITEL 547 51 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen

A) Erläuterungen (alt)

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie

- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,

- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,

- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der

prädikatisierten Kur- und Erholungsorte,

- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige

Ausgaben,

- Ausgaben für Preise und die Durchführung eines Wettbewerbs zur Umsetzung von innovativen Projekten zu

Zukunftsthemen im Tourismus in 2024 i.H.v. 1 Mio. Euro,
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- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen

(z.B. Marktforschung) bzw. Fachberatung zur Umsetzung der jeweils geltenden Sächsischen Tourismusstrategie,

- Ausgaben für das Projekt “Kultur und Tourismus“

- Ausgaben für Kosten bzgl. der Verurteilungen aus Klageverfahren

- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen

- Ausgaben zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie zum Masterplan Tourismus Sachsen

B) Erläuterungen (neu)

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie

- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,

- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,

- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der

prädikatisierten Kur- und Erholungsorte,

- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige

Ausgaben,

- Ausgaben für Preise,

- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen

(z.B. Marktforschung) bzw. Fachberatung zur Umsetzung der jeweils geltenden Sächsischen Tourismusstrategie,

- Ausgaben für das Projekt “Kultur und Tourismus“,

- Ausgaben für Kosten bzgl. der Verurteilungen aus Klageverfahren,

- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen,

- Ausgaben zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie zum Masterplan Tourismus Sachsen,

- Ausgaben zur Erarbeitung einer Studie zum Radtourismus im Freistaat Sachsen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Absenkung des Titels im Jahre 2024 zur Deckung anderer Maßnahmen im Kapitel 12 06, da auf den Wettbewerb

zur Umsetzung innovativer Projekte in 2024 verzichtet wird. Neu aufgenommen wird die Erarbeitung einer Studie

zum Radtourismus in Sachsen im Jahr 2024.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerin für Kultur und Tourismus
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 174 3.403,9 T€ 3.500,0 T€ 5.400,0 T€ SOLL neu 5.400,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 685 51 4.800,0 T€ Reg. Entw. 4.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für

sonstige Projekte

A) Erläuterungen (alt)

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten mit Maßnahmen der Destinationsentwicklung zur

Entwicklung wettbewerbsfähiger Destinationen im Tourismus Sachsens, auch zur Unterstützung beim digitalen

Wandel und von Innovationen, sowie touristischer Marketingmaßnahmen der Destinationsmanagementorganisationen

(DMO) und der förderfähigen Mitglieder des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) bzw. für diese

Maßnahmen der DMO zu den sächsischen Welterbestätten (0,5 Mio. Euro p.a.) mit nachfrage- und marktgerechten

Maßnahmen, incl. Marktforschung, auf Grundlage der aktuellen sächsischen Tourismusstrategie.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie

Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.
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B) Erläuterungen (neu)

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten mit Maßnahmen der Destinationsentwicklung zur

Entwicklung wettbewerbsfähiger Destinationen im Tourismus Sachsens, auch zur Unterstützung beim digitalen

Wandel und von Innovationen, sowie touristischer Marketingmaßnahmen der Destinationsmanagementorganisationen

(DMO) und der förderfähigen Mitglieder des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) bzw. für diese

Maßnahmen der DMO zu den zwei sächsischen Welterbestätten (0,5 Mio. Euro p.a.) – für die Montanregion

Erzgebirge /Krušnohoí im Benehmen mit dem Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. mit nachfrage- und

marktgerechten Maßnahmen, incl. Marktforschung, auf Grundlage der aktuellen sächsischen Tourismusstrategie.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie

Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten 12 06/547 51 in 2024 sowie aus dem Gesamthaushalt.

Es werden zusätzliche Mittel für die Unterstützung gezielter Marketingmaßnahmen in den DMO entsprechend der

regionalen Spezifika bereitgestellt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerin für Kultur und Tourismus
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 175 2.050,0 T€ 2.050,0 T€ 1.900,0 T€ SOLL neu 2.075,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 375,0 T€

TITEL 686 51 1.600,0 T€ Reg. Entw. 1.700,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten 12 06/547 51 in 2024 sowie aus dem Gesamthaushalt.

Die Projekte "Pilgern und Wandern" sowie "Tourismustalente" werden fortgesetzt, um den erreichten Erfolg

nicht zu gefährden. Im Jahre 2024 soll das Pilger- und Wanderland Sachsen thematisch auch medial stärker

in den Fokus gerückt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerin für Kultur und Tourismus
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 52 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Ganzjahrestourismus

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es wird eine neue Titelgruppe "Ganzjahrestourismus" ausgebracht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerin für Kultur und Tourismus
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. - - - 1.800,0 T€ SOLL neu 1.800,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 1.800,0 T€ +/- 1.800,0 T€

TITEL 891 52 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Mit einer eigenen Förderrichtlinie des SMWK sollen zukünftig Investitionen in Maßnahmen zur Förderung

touristischer Angebote des Ganzjahrestourismus unterstützt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerin für Kultur und Tourismus
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. - - - 1.800,0 T€ SOLL neu 1.800,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 1.800,0 T€ +/- 1.800,0 T€

TITEL 892 52 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Mit einer eigenen Förderrichtlinie des SMWK sollen zukünftig Investitionen in Maßnahmen zur Förderung

touristischer Angebote des Ganzjahrestourismus unterstützt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 194 77,0 T€ 270,5 T€ 270,5 T€ SOLL neu 270,5 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 681 03 270,5 T€ Reg. Entw. 270,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Stipendien für ausländische Studenten

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)

Mit einer Novellierung der Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien soll das Ziel der Förderung auf

die Gewinnung von ausländischen Studierenden zur Sicherung des Fach- und Führungskräftebedarfs für Wirtschaft,

Politik und Gesellschaft ausgerichtet werden. Dabei sollen Vollzeitstipendien an ausländische Studierende im

1. Hochschulsemester im Sinne des Zukunftsvertrages 'Studium und Lehre stärken' vergeben werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Sachsen ist dringend auf den Verbleib von gut ausgebildeten und motivierten Fachkräften angewiesen. Die

Staatsregierung beabsichtigt in dieser Haushaltsperiode diverse Maßnahmen zu ergreifen und eine entsprechende

Kampagne zur Gewinnung internationaler Fachkräfte initiieren. Aber auch bestehende Maßnahmen die zur Gewinnung

und Sicherung des zukünftigen akademischen Fachkräftebedarfs beitragen, sind einer Bestandsaufnahme zu

unterziehen und weiterhin passgenau auf dieses Ziel auszurichten. Dabei sind internationale Studierende und

Graduierte, die sich bereits in Sachsen befinden oder sich für ein Studium in Sachsen entschieden haben,

besonders anzusprechen.

1197



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 196 563,0 T€ 1.125,0 T€ 1.634,3 T€ SOLL neu 1.784,5 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 280,0 T€ +/- 290,0 T€

TITEL 685 05 1.354,3 T€ Reg. Entw. 1.494,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung (alt)

Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen

B) Zweckbestimmung (neu)

Unterstützung Lehramtsausbildung

A) Erläuterungen (alt)

Die Mittel dienen der Umsetzung und langfristigen Implementierung des seit 2019 geförderten Konzeptes zur

Kooperation zwischen der Technischen Universität Dresden und mehreren Hochschulen für angewandte

Wissenschaften zur Stärkung des Berufsschullehramtes (OptLA).

Mittel in Höhe von 350,0 T€ p.a. sind für die Konzeption und Umsetzung weiterer Kooperationsprojekte zwischen

Hochschulen im Bereich der Lehramtsausbildung veranschlagt.
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B) Erläuterungen (neu)

Die Mittel dienen der Umsetzung und langfristigen Implementierung des seit 2019 geförderten Konzeptes zur

Kooperation zwischen der Technischen Universität Dresden und mehreren Hochschulen für angewandte

Wissenschaften zur Stärkung des Berufsschullehramtes (OptLA).

Die Mittel dienen auch der Konzeption und Umsetzung weiterer Modellstudiengänge im Bereich der

Lehramtsausbildung: 350,0 T€ p.a. für die Kooperation zwischen der Universität Leipzig und

Hochschule Zittau/Görlitz, 140,0 T€ in 2023 und 145,0 T€ in 2024 für die Stufenausbildung an der

Universität Leipzig und 140,0 T€ in 2023 und 145,0 T€ in 2024 für die Primarstufe Plus an der

Technischen Universität Chemnitz.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die weiteren Mittel dienen der Konzeption sowie Umsetzung der weiteren im Koalitionsvertrag vereinbarten

Modellstudiengänge im Lehramtsstudium.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 197 150,0 T€ 500,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 685 08 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sächsisches Gastprofessorinnenprogramm

A) Die Mittel dienen der Finanzierung eines sächsischen Gastprofessorinnen-Programms. Ziel ist die Förderung

von Frauen in der Wissenschaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule.

B) Die Mittel dienen der Finanzierung eines sächsischen Gastprofessorinnenprogramms.

Das Gastprofessorinnenprogramm soll eine bessere Sichtbarkeit erhalten und weiterentwickelt werden. Ziel ist

die Förderung von Frauen in der Wissenschaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule. Im

Prozess soll die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit unterstützen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Das Gastprofessorinnenprogramm ist in 2021 angelaufen. Um qualifizierte Wissenschaftlerinnen auf das Programm
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aufmerksam und für eine Gastprofessur gewinnen zu können, bedarf es jedoch weiterer akzentuierter Maßnahmen

für eine breitere sichtbare Außenwirkung. Eine kontinuierliche Begleitung des Programms durch die

Koordinierungsstelle für Chancengleichheit kann den gewünschten Effekt erzielen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 197 179,4 T€ 188,1 T€ 200,0 T€ SOLL neu 210,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 11,9 T€ +/- 21,9 T€

TITEL 685 09 188,1 T€ Reg. Entw. 188,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig

A) Stellenplan alt (Seite 232):

Personalsoll D: 2022    2023    2024

Beschäftigte

E 15 L2 1 0 0

E 13 L2 1 0 0

_______________________________________________________________________________________________________

Summe (Beschäftigte)                2       0       0

Abgänge:
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Veränderungen in 2023

Personalsoll D

Beschäftigte

EntgeltGr Abgänge Bemerkungen

E 15  L2 1 sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im

Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich

E 13  L2 1 sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im

Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich

B) Stellenplan neu:

Personalsoll C: 2022    2023    2024

Beschäftigte

E 15 L2 0 1 1

E 13 L2 0 1 1

_______________________________________________________________________________________________________

Summe (Beschäftigte)                0       2       2

Personalsoll D: 2022    2023    2024

Beschäftigte

E 15 L2 1 0 0

E 13 L2 1 0 0

_______________________________________________________________________________________________________

Summe (Beschäftigte)                2       0       0

Personalsoll C

Beschäftigte

Umsetzung/Umwandlung
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Zugänge:

Veränderungen in 2023

EntgeltGr     Zugänge     Bemerkungen

E 15  L2        1         von 07 01/422 01; Umsetzung; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen;

                          Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs

E 13  L2        1         von 07 01/422 01; Umsetzung; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen;

                          Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs

Personalsoll D

Abgänge:

Veränderungen in 2023

Beschäftigte

EntgeltGr     Abgänge     Bemerkungen

E 15  L2        1         sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im

                          Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich; Umwandlung in Personalsoll C

                          für die Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs

E 13  L2        1         sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im

                          Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich; Umwandlung in Personalsoll C

                          für die Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Finanzierung des Internationalen Trainerkurses an der Universität Leipzig wird verstetigt. Dazu werden

2 Stellen (1x A15, 1x A13) von 07 01/422 01 nach 12 07/685 09 umgesetzt und in 1 Stelle E15 und 1 Stelle E13

umgewandelt. Die über die Pauschsätze hinausgehenden Mittel sind für Sachkosten vorgesehen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 198 750,0 T€ 750,0 T€ 1.000,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 685 10 750,0 T€ Reg. Entw. 750,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen

B) Vermerk (neu)

Die Ausgaben sind übertragbar.

A) Erläuterungen (alt)

Die Mittel dienen zur Unterstützung der Musikhochschulen. Damit soll die Erhöhung der Honorare der

Lehrbeauftragten an den sächsischen Musikhochschulen finanziell abgesichert werden.

Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über

die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt.

§ 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwendung.
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B) Erläuterungen (neu)

Die Mittel dienen weiterhin der Unterstützung der Musikhochschulen und dem Ziel der Absicherung der Erhöhung

der Lehrbeauftragtenhonorare. Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im

Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird

nicht berührt. § 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwendung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus 12 07/685 11.

Die Lehrbeauftragten sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Lehre in hervorragender Qualität,

insbesondere an den sächsischen Musikhochschulen. Sie zu stärken und die Aufgabenerfüllung finanziell

abzusichern, ist eine Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag. Die 2021/22 eingestellten Mittel wurden

vollständig abgerufen, daher ist ein Aufwuchs angezeigt. Nicht verausgabte Mittel sollen zukünftig

übertragbar sein.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 198 - - 4.500,0 T€ SOLL neu 4.500,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - -500,0 T€ +/- -500,0 T€

TITEL 685 11 5.000,0 T€ Reg. Entw. 5.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Mittel werden abgesenkt, da nicht alle Projekte realisiert werden können. Sie werden zur Deckung

bei 12 07/685 10 und 12 07/685 12 genutzt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 199 7,6 T€ 20,0 T€ 15,0 T€ SOLL neu 15,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 15,0 T€ +/- 15,0 T€

TITEL 686 02                                                                                                      ***                      Reg. Entw.          ***

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)

Veranschlagt sind Zuwendungen an die "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V." zur Stärkung des

Hochschulsports, zur Unterstützung ihrer Arbeit und insbesondere zur Organisation und Durchführung des

Sächsischen Hochschulsportfestes.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt
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Die Förderung der "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V." soll auch in 2023/2024 fortgesetzt werden, um

so die hochschulübergreifenden Aktivitäten, insbesondere das Sächsische Hochschulsportfest, zu unterstützen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 203 4.980,4 T€ - --- SOLL neu ---

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 894 01 --- Reg. Entw. ---

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b

GG an Hochschulen

A) Erläuterungen (alt)

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert.

Die Soll-VE 2023 dient der Beschaffung der Erstausstattung für den Forschungsbau Global Hub für den

Profilbereich “Global Connections and Comparisons“ an der Universität Leipzig.

B) Erläuterungen (neu)

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert.

Die Soll-VE 2024 dient der Beschaffung der Erstausstattung für den Forschungsbau Global Hub für den

Profilbereich “Global Connections and Comparisons“ an der Universität Leipzig.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es wird ein redaktioneller Fehler in den Erläuterungen bzgl. der SOLL-VE korrigiert.

1204



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 212 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 56 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken

A) Erläuterungen, Absatz 2 Satz 4 (alt)

Mittel für Studienerfolgsprojekte werden weiterhin gesondert zugewiesen.

B) Erläuterungen, Absatz 2 Satz 4 und 5 (neu)

In 2024 sind Mittel i. H. v. bis zu 1.200,0 T€ zur Absicherung der Qualität in der Lehre durch Lehrbeauftragte

an Kunsthochschulen, davon 850,0 T€ für die Musikhochschulen, bestimmt. Zudem werden Mittel für

Studienerfolgsprojekte weiterhin gesondert zugewiesen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Da die Verstärkungsmittel für Lehrbeauftragte an Kunst- und Musikhochschulen auch zukünftig zur Verfügung

stehen, werden diese ab 2024 in den Erläuterungen zum Zukunftsvertrag (bisher: Hochschulpakt 2020) transparent

ausgewiesen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 215 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 59 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -

Förderzeitraum 2021-2027

A) Erläuterungen (alt)

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus

Sachsen 2021 – 2027 unter dem Politischen Ziel „Ein sozialeres Europa durch die Umsetzung der europäischen

Säule sozialer Rechte“ für die Priorität Bildung, spezifisches Ziel f) Förderung des gleichberechtigten

Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung einschließlich des entsprechenden

Abschlusses, insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung

über die allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und

Erwachsenenbildung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für Menschen mit

Behinderungen“ zur Verfügung stehen.
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Innerhalb der Priorität Bildung, spezifisches Ziel f), sind folgende Maßnahmen geplant:

Förderung des Vorhabensbereichs “Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich“ mit den

Fördergegenständen

- Nachwuchsforschungsgruppen,

- Promotionen,

- Innovative Hochschulprojekte zur Steigerung des Studienerfolgs.

Für den Förderzeitraum 2021-2027 sind insgesamt 83.087,5 T€ ESF-Mittel und 49.470,2 T€

Landeskomplementärmittel veranschlagt.

Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 7.517,3 T€ vorgesehen.

B) Erläuterungen (neu)

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus

Sachsen 2021 – 2027 unter dem Politischen Ziel „Ein sozialeres Europa durch die Umsetzung der europäischen

Säule sozialer Rechte“ für die Priorität Bildung, spezifisches Ziel f) Förderung des gleichberechtigten

Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung einschließlich des entsprechenden

Abschlusses, insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung

über die allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und

Erwachsenenbildung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für Menschen mit

Behinderungen“ zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Priorität Bildung, spezifisches Ziel f), sind folgende Maßnahmen geplant:

Förderung des Vorhabensbereichs “Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich“ mit den

Fördergegenständen

- Nachwuchsforschungsgruppen,

- Promotionen,

- Innovative Hochschulprojekte zur Steigerung des Studienerfolgs.

1206



Insbesondere können Studienerfolgsprojekte zur Förderung der sozialen Innovation, unter anderem zur Inklusion

behinderter Studierender und zur Integration internationaler Studierender etabliert werden.

Für den Förderzeitraum 2021-2027 sind insgesamt 83.087,5 T€ ESF-Mittel und 49.470,2 T€

Landeskomplementärmittel veranschlagt.

Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 7.517,3 T€ vorgesehen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die ESF+-Verordnung 2021-2027 sieht als Priorität einen gleichberechtigten, inklusiven Zugang zur

Hochschulbildung, insbesondere für behinderte und besonders benachteiligte Personen, wie internationale

Studierende, als Ziele vor. Zur Hebung der Beschäftigungspotentiale der einzelnen Zielgruppen, sind daher

passgenaue Maßnahmen zu entwickeln und sichtbar zu machen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 218 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 62 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Studentenwerke

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Studentenwerke können insbesondere für zukünftige Investitionen Rücklagen bilden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Bis Ende 2021 konnten die Studentenwerke gemäß der Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für

Wissenschaft und Kunst für die Wirtschaftsführung der Studentenwerke Rücklagen bilden. Dies ist insbesondere
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für  den Bereich der Wohnheime erforderlich, um Mieteinnahmen langfristig zweckgebunden für notwendige

Investitionen zurücklegen zu können. Bis zur Neureglung im Sächsischen Hochschulgesetz wird über die

Ausbringung des Vermerks die Bildung von Rücklagen analog zu Hochschulen ermöglicht.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 218 11.870,0 T€ 12.230,0 T€ 12.480,0 T€ SOLL neu 12.850,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 253,1 T€

TITEL 685 62 12.230,0 T€ Reg. Entw. 12.596,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zum laufenden Betrieb

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

Die Erläuterungen in Satz 2 sind verbindlich.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Um die gestiegenen Bedarfe bei den Sozialen Diensten, insbesondere psychosozialen Beratungen, abzudecken,
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erfolgt eine Erhöhung der Mittelansätze.

Zudem wird Satz 2 der Erläuterungen (Studentischer Kleinprojektefonds) wie bereits

im Doppelhaushalt 2021/2022 für verbindlich erklärt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 218 3.664,7 T€ 3.500,0 T€ 9.500,0 T€ SOLL neu 8.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 894 62 7.500,0 T€ Reg. Entw. 6.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 3.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 5.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 2.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 1.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.500,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Um die mehrjährigen Bedarfe für Investitionen in den Verpflegungseinrichtungen und Wohnheimen abzudecken,

erfolgt eine Erhöhung der Mittelansätze und Verpflichtungsermächtigungen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 220 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 68 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zusatzbudget für die Hochschulen

A) Vermerk (alt)

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.

B) Vermerk (neu)

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Um im Haushaltsvollzug auch Mittel aus dem Zusatzbudget zur Verstärkung der Inklusionsmittel für Hochschulen

einsetzen zu können, wird der Titelvermerk mit einseitiger Deckungsfähigkeit ergänzt.

So können aus 12 07/TG 68 und 12 07/685 12 insgesamt bis zu 1.500,0 T€ p. a. für die Teilhabe von

Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung (Inklusionsmittel für Hochschulen)

bereitgestellt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 223 15,0 T€ - 25.453,0 T€ SOLL neu 25.466,6 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 682 71 25.453,0 T€ Reg. Entw. 25.466,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zum laufenden Betrieb

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)

Zur Finanzierung des Childhood-Hauses stehen Mittel i. H. v. 453,0 T€ in 2023 und 466,6 T€ in 2024 zur

Verfügung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Das Childhood-Haus in Leipzig wird auch zukünftig über das UKL finanziert und vom Freistaat Sachsen

bezuschusst. Die hierfür eingeplanten Mittel werden transparent in den Erläuterungen ausgewiesen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 226 0,0 T€ - 3.044,0 T€ SOLL neu 2.094,1 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -200,0 T€

TITEL 534 99 3.044,0 T€ Reg. Entw. 2.294,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Dienstleistungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Absenkung der Kassenmittel im Jahr 2024 zur Deckung 12 08/891 71 und 12 09/891 71.

CDU/B´GRÜNE/SPD 51

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. - - - 1.485,0 T€ SOLL neu 1.385,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 1.485,0 T€ +/- 1.385,0 T€

TITEL 685 12 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für laufende Zwecke zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)

12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)

Mittel i. H. v. 1000,0 T€ p. a. dienen der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung an Lehre und Forschung.

Das Projekt "Inklusive Bildung" an der TU Dresden bzw. Universität Leipzig wird bis September 2025

fortgesetzt und mit insgesamt 870,0 T€ unterstützt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt in Höhe von 250,0 T€ p. a. aus 12 07/685 11 sowie aus dem Gesamthaushalt.

Das Projekt "Inklusive Bildung" an der TU Dresden bzw. Universität Leipzig (QuaBiS) soll fortgesetzt werden,

um die ausgebildeten Inklusionsreferentinnen und Inklusionsreferenten weiterhin in Lehre, Forschung und

Transfer teilhaben lassen zu können. Hierfür stehen insgesamt Mittel in Höhe von 870,0 T€ zur Verfügung.

Des Weiteren stehen 1.000,0 T€ p. a. als Inklusionsmittel für Hochschulen bereit, die um 500,0 T€ p. a.

aus 12 07/TG 68 verstärkt werden können, sodass wie in den Vorjahren bis zu 1.500,0 T€ p. a. bereitstehen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Universität Leipzig
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 245 3.699,2 T€ 3.000,0 T€ 5.550,0 T€ SOLL neu 5.550,0 T€

KAP 08 Seite Erg. Vorl. - 550,0 T€ +/- 550,0 T€

TITEL 891 71 5.000,0 T€ Reg. Entw. 5.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Deckung erfolgt aus 12 03/894 54, 12 07/534 99 sowie dem Gesamthaushalt.

Im Hinblick auf den erheblichen Reinvestitionsbedarf der Universitätsmedizin hat der Regierungsentwurf eine

deutliche Steigerung der Zuschüsse für Investitionen vorgesehen. Die damit verbundene Zielsetzung, diesen

Reinvestitionsbedarf zumindest nicht mehr weiter aufwachsen zu lassen, ist aufgrund der aktuellen massiven

Preissteigerungen am Markt für Medizintechnik, IT-Ausstattung sowie sonstige Geräte und technische

Ausstattung gefährdet. Dieser Entwicklung soll durch eine weitere Anhebung des Zuschusses entgegengewirkt

werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Technische Universität Dresden
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 258 66.656,2 T€ 69.645,9 T€ 69.249,1 T€ SOLL neu 78.713,7 T€

KAP 09 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 682 71 69.249,1 T€ Reg. Entw. 78.713,7 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zum laufenden Betrieb

A) Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der

Technischen Universität Dresden einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und

der Umsetzung des “Masterplan Medizinstudium 2020“ (novellierte Approbationsordnung für Zahnärzte).

Mittel in Höhe von 2.634,9 TEUR in 2023 und in Höhe von 9.800,0 TEUR in 2024 sind zur Finanzierung des

Modellstudienganges Chemnitz einzusetzen.

B) Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der

Technischen Universität Dresden einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und

der Umsetzung des “Masterplan Medizinstudium 2020“ (novellierte Approbationsordnung für Zahnärzte).

Mittel in Höhe von 2.634,9 TEUR in 2023 und in Höhe von 9.800,0 TEUR in 2024 sind zur Finanzierung des
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Modellstudienganges Chemnitz einzusetzen.

Die Raumfrage für den Vorlesungsbetrieb in Chemnitz ist unter Mitwirkung aller Beteiligten abzusichern.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ergänzung der Erläuterung im Hinblick auf die Klärung der Raumfrage für die Absicherung der Lehre am

Standort Chemnitz im Zusammenhang mit dem Projekt "Medic".
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Technische Universität Dresden
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 259 3.699,3 T€ 3.000,0 T€ 5.550,0 T€ SOLL neu 5.550,0 T€

KAP 09 Seite Erg. Vorl. - 550,0 T€ +/- 550,0 T€

TITEL 891 71 5.000,0 T€ Reg. Entw. 5.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Deckung erfolgt aus 12 03/894 54, 12 07/534 99 sowie dem Gesamthaushalt.

Im Hinblick auf den erheblichen Reinvestitionsbedarf der Universitätsmedizin hat der Regierungsentwurf eine

deutliche Steigerung der Zuschüsse für Investitionen vorgesehen. Die damit verbundene Zielsetzung, diesen

Reinvestitionsbedarf zumindest nicht mehr weiter aufwachsen zu lassen, ist aufgrund der aktuellen massiven

Preissteigerungen am Markt für Medizintechnik, IT-Ausstattung sowie sonstige Geräte und technische Ausstattung

gefährdet. Dieser Entwicklung soll durch eine weitere Anhebung des Zuschusses entgegengewirkt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 378 26.146,2 T€ 27.104,6 T€ 27.977,2 T€ SOLL neu 28.769,6 T€

KAP 50 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 50,0 T€

TITEL 682 01 27.877,2 T€ Reg. Entw. 28.719,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die zusätzlichen Mittel werden zur Durchführung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Beteiligungsprozesses

veranschlagt, mit dem insbesondere in Zusammenarbeit mit der Landesfachstelle Bibliotheken eine

Gesamtkonzeption der sächsischen Bibliotheken aufgestellt werden soll.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 394 5.078,3 T€ 5.150,2 T€ 5.255,7 T€ SOLL neu 5.512,0 T€

KAP 51 Seite Erg. Vorl. - 81,6 T€ +/- 84,6 T€

TITEL 682 01 5.174,1 T€ Reg. Entw. 5.427,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

A) Stellenplan alt (Seite 397):

Personalsoll D: 2022    2023    2024

Beschäftigte

E 10 L2 0 0 1

Summe (Beschäftigte) 0 0 1

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 L2  im Jahr 2026  Befristung Projekt: Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books
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B) Stellenplan neu:

Personalsoll D: 2022    2023    2024

Beschäftigte

E 12 L2 0 1 1

E 10 L2 0 0 1

Summe (Beschäftigte) 0 1 2

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 L2  im Jahr 2026 Befristung Projekt: Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books

1 Stelle E 12 L2  im Jahr 2026 Befristung Mitarbeit "Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Stärkung der "Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik" aufgrund wachsender Aufgaben im

Bereich der Umsetzung der EU-Richtlinie für die barrierefreie Gestaltung von Websites
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesamt für Archäologie Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 12 Seite Reg. Entw. 404 8.717,4 T€ 9.999,6 T€ 10.428,2 T€ SOLL neu 11.043,5 T€

KAP 71 Seite Erg. Vorl. - 290,0 T€ +/- 400,0 T€

TITEL 682 01 10.138,2 T€ Reg. Entw. 10.643,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

A) Stellenplan alt (Seite 407):

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll D:

AT L2 0 0 0

E 13  L2 6 7 10

(...)

E 8 L1 0 0 0

CDU/B´GRÜNE/SPD 58

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   8                 10                  16

Stellen künftig wegfallend:

(...)

B) Stellenplan neu:

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll D:

AT    L2 0 1 1

E 13  L2 6 9 12

(...)

E 8   L1 0 1 1

_______________________________________________________________________________________________________

Summe 8 14 20

Stellen künftig wegfallend:

1    Stelle   AT    L2     im Jahr 2026 Befristung Themenjahr „Jüdische Kultur in Sachsen“

2    Stellen  E 13  L2     im Jahr 2026 Befristung Themenjahr „Jüdische Kultur in Sachsen“

(...)

1    Stelle   E 8   L1     im Jahr 2026 Befristung Themenjahr „Jüdische Kultur in Sachsen“
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Für die Vorbereitung des Themenjahrs „Jüdische Kultur in Sachsen“ in 2026 sind ab 2023 ein Projektteam

(Personalsoll D / 1 x AT, 2 x E 13 und 1 x E 8) sowie Sachkosten notwendig. Die über die Pauschsätze

hinausgehenden Mittel sind für Sachkosten vorgesehen. Der geringere Mittelansatz in 2023 liegt darin

begründet, dass die Besetzung der Stellen erst ab Juli 2023 erfolgt. Im Themenjahr soll ein Sparten und

Regionen übergreifendes Jahresprogramm, nachhaltig in bestehenden Einrichtungen und Infrastrukturen,

durchgeführt werden, das die vielfältigen jüdischen Bezüge in Sachsens Kultur zeigt und Werbung für die

Kultureinrichtungen macht.
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschließl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 12 01 sieht eine Stellenmehrung von neun Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 
vor. Das SMWK begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen, insbesondere in den Bereichen Hochschule, Forschung und 
Kommunikation. Während Zuwächse im Bereich Hochschule und Forschung sicher gerechtfertigt sind, sind andere Stellenaufwüchse 
nicht notwendig. 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht weiter zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 1 Stelle der Besoldungsgruppe  B   3 x 111,3 T€ (Pauschsatz 2023) =   111,3 T€ 

  1 Stelle der Besoldungsgruppe  A 16 x   98,6 T€ (Pauschsatz 2023) =     98,6 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe  A 15 x   89,2 T€ (Pauschsatz 2023) =     89,2 T€ 

    insgesamt: 299,1 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 26 5.231,1 8.828,1 9.158,1 SOLL neu 9.430,2 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -299,1 +/- -308
TITEL 422 01 9.457,2 Reg. Entw. 9.738,2 

AfD 01

2024: 1 Stelle der Besoldungsgruppe  B   3 x 114,7 T€ (Pauschsatz 2024) =      114,7 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe  A 16 x 101,5 T€ (Pauschsatz 2024) =      101,5 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe  A 15 x   91,8 T€ (Pauschsatz 2024) =        91,8 T€ 

    insgesamt: 308,0 T€ 

Anlage 2 - EP 12
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Bereits im letzten Doppelhaushalt 2021/22 kritisierten wir, dass in diesem Titel ein Sammelsurium von Maßnahmen finanziert wurde, die 
nichts mit der urspünglichen Zweckbestimmung des Titels zu tun haben. Auch für die kommenden zwei Jahre werden die veranschlagten 
Mittel u. a. für das Weißbuch für die Forschung sowie die dazugehörige Expertenkommission (2023: 450 T € und 2024: 150 T €), aber 
nun auch für den Masterplan Energie (2023: 30 T €), die Durchführung von Transferworkshops (je 100 T €) oder nicht näher bestimmte 
Moderationsleistungen für Veranstaltungen (je 30 T € ) eingeplant.  

Die AfD-Fraktion sieht für diese Mehrausgaben keine Notwendigkeit. Die Mittel sollen für daher für beide Jahre auf je 200 T € gekürzt 
werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 29f. 0,7 600,0 200,0 SOLL neu 200,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -610 +/- -280
TITEL 526 02 810,0 Reg. Entw. 480,0 

AfD 02

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die erstmals für diesen Doppelhaushalt veranschlagten Mittel dienen der Verstetigung aber auch der Erweiterung der Kampagne "Pack 
Dein Studium - am besten in Sachsen". Mit dem Auslaufen der Bundesmittel im Rahmen des Hochschulpakts Ende 2023 soll die 
Kampagne vollständig aus Landesmitteln finanziert werden.  

Die AfD-Fraktion lehnt grundsätzlich die zunehmende Fokussierung auf die gymnasiale Schullaufbahn und akademische Ausbildung als 
bevorzugte Form der Bildung ab. Vielmehr sollte ein guter Oberschulabschluss und damit die Voraussetzung für eine qualitativ 
hochwertige Berufsausbildung stärker gefördert werden. 
Auch die geplante Erweiterung der Kampagne mit dem Fokus auf Studieninteressierte aus dem Ausland erachtet die AfD-Fraktion als 
überflüssig. Seit Jahren steigt die Zahl der ausländischen Studenten an sächsischen Hochschulen (von 11 % im WS 2012/13 auf 17 % 
im WS 2021/22). Der Anteil der ausländischen Studienanfänger lag 2021 bei 28 % - vier Prozentpunkte mehr als noch 2012. Es braucht 
weder gesonderte Maßnahmen zur Gewinnung ausländischer Studenten noch teure Imagekampagnen. Ziel muss es vielmehr sein, die 
sächsischen Studenten zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, Abbruchquoten zu reduzieren und sie für eine Karriere hier in 
Sachsen zu gewinnen. Die geplanten Mehrausgaben werden daher vollständig gestrichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 30 - - 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -1.600 +/- -1.900
TITEL 531 02 1.600,0 Reg. Entw. 1.900,0 

AfD 03

1221



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 12 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 3 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 32 2.372,1 2.267,2 2.305,3 SOLL neu 2.374,5 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -75,3 +/- -77,6
TITEL 685 20 2.380,6 Reg. Entw. 2.452,1 

AfD 04

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die neu eingestellte Titelgruppe 82 und die darin veranschlagten Mittel sollen den Hochschulen als Zuschüsse zur Umsetzung des 
"Maßnahmenplans zur Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen" zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem 
sollen ein Büro für internationales Marketing der sächsischen Hochschulen, Studienkollegs an den Hochschulstandorten oder das 
Georgius-Agricola-Stipendium für Studenten und Arbeitskräfte aus Drittländern finanziert werden. Darüber hinaus soll aber auch der 
Studienerfolg internationaler Studenten gesteigert oder deren Beratung und Vorbereitung auf den sächsischen Arbeitsmarkt verstärkt 
werden. Gerade in Bezug auf die Studienerfolgsquoten findet laut Antwort der Staatsregierung auf Nachfrage in AWK BIM 214b_2022 
keine Differenzierung zwischen Studenten mit deutscher oder ausländischer Hochschulzugangsberechtigung statt. Es ist daher nicht 
nachvollziebar, warum separate Maßnahmen nur für ausländische Studenten umgesetzt werden sollen. 

Ein zunehmender Fachkräftemangel aufgrund der demographischen Gegebenheiten in Sachsen ist unbestritten. Die stetig sinkende 
Geburtenrate ist ein zunehmendes Problem ebenso wie die Abwanderung junger Menschen aus strukturschwachen Gebieten. So sollten 
doch verstärkt familienfreundliche Bedingungen in allen Regionen Sachsens geschaffen werden. Ebenso muss auf eine gezielte 
Förderung vorhandener Arbeitskräfte oder die Rückgewinnung abgewanderter Fachkräfte fokussiert werden. Die spätestens seit 2015 
versprochenen Fachkräfte aus Drittstaaten mit entsprechendem Bleiberecht sind bisher ebenso wenig auf dem Arbeitsmarkt 
angekommen. Insbesondere die internationalen akademischen Fachkräfte, die über diese veranschlagten Mittel gewonnen werden 
sollen, sollten ebenso wie ausländische Studenten in der Lage sein, ihr Studium inklusive Abschluss selbstorganisiert zu meistern oder 
sich im Anschluss auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Sprachkurse und Integrationsmaßnahmen gibt es ja bereits zu genüge.  
Es erschließt sich aus Sicht der AfD-Fraktion nicht, warum die Staatsregierung hier erneut Steuergelder leichtfertig verausgaben will. Die 
geplanten Mehrausgaben werden daher vollständig gestrichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 52 - - 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -5.500 +/- -5.500
TITEL gruppe 82 5.500,0 Reg. Entw. 5.500,0 

AfD 05

1222



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Vergleich zum letzten Doppelhaushalt wurde die landeseigene Forschungsförderung mit der Begründung eines begrenzten 
Haushaltsansatzes massiv gekürzt. Dabei sollte gerade in Krisenzeiten der Blick in die Zukunft gerichtet und in Forschung und 
Innovation investiert werden. Von der Idee, über die Entwicklung bis hin zur Marktreife und wirtschaftlichen Verwertung müssen für 
Wissenschaftler an Hochschulen und Forschungseinrichtungen Unterstützungsangebote zugänglich sein. Ein frühzeitig wirkendes 
Instrument ist hier die Forschungsförderung nach der RL TG 70. 
Die AfD-Fraktion beantragt daher eine deutliche Aufstockung der Mittel, um themenoffen innovative Forschungsansätze aus Sachsen zu 
unterstützen sowie die wissenschaftliche Expertise in Sachsen zu halten und auszubauen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 84 8.456,0 4.827,0 2.000,0 SOLL neu 2.000,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   166,9 +/- 1.200 
TITEL 894 70 1.833,1 Reg. Entw. 800,0 

AfD 06

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Zuschüsse zum laufenden Betrieb für das Barkhausen-Institut werden in den kommenden zwei Jahren deutlich erhöht. Begründet 
wird dies mit der Erweiterung des Forschungsfeldes, einem Stellenaufwuchs von insgesamt 15 Mitarbeitern bis 2024 inklusive sieben 
Stellvertretern der bisherigen Gruppenleiter, der außertariflichen Bezahlung der beiden Geschäftsführer sowie Kosten für Verwaltung und 
den geplanten Umzug des Instituts. 

Auch wenn die AfD-Fraktion ein Wachstum innovativer Zukunftsprojekte und den Ausbau der Forschung dazu begrüßt, ist aus ihrer Sicht 
eine Erweiterung von bisher auch nicht notwendigen Stellen und insbesondere die Erhöhung der Bezahlung der beiden Geschäftsführer 
in Anbetracht der wirtschaftlichen Gesamtlage innerhalb der Bevölkerung nicht vermittelbar. 

Die Ausgaben werden daher auf die veranschlagten Soll-Ausgaben für das Jahr 2022 gekürzt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 93f. 2.879,0 3.376,5 3.500,0 SOLL neu 3.500,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -2.436,4 +/- -3.755,4
TITEL 685 77 5.936,4 Reg. Entw. 7.255,4 

AfD 07

1223



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
NEU: Anerkennungsleistungen an die nicht verbeamteten Hochschullehrer neuen Rechts 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Über 30 Jahre nach der Gründung des Freistaates Sachsen bestehen noch immer erhebliche Ungerechtigkeiten in der Altersversorgung 
von Wissenschaftlern, die maßgeblich am Aufbau der sächsischen Hochschulen nach der Wende beteiligt waren. Noch heute haben sie 
eine Versorgungslücke in ihren Altersbezügen. Grund dafür ist vor allem ihre altersbedingt nicht stattgefundene Verbeamtung nach der 
Wiedervereinigung. Das seit Jahren vorherrschende Problem der Verantwortlichkeiten - der Bund verweist auf die alleinige 
Verantwortung der ostdeutschen Bundesländer, während die Länder dem Bund die Verantwortung zuschieben - kann nicht länger zu 
Lasten dieser Personen aufrechterhalten werden. Auch die seit 2021 amtierende Bundesregierung hat es trotz Festschreibung im 
Koalitionsvertrag bis heute nicht geschafft, zumindest eine neue Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Thema Härtefallfond zur Abmilderung 
von Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung sowie für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler zu bilden (Vgl. Antwort 
in der Kleinen Anfrage in Drs. 7/10584). 

Es ist aber dringend geboten, eine unbürokratische, zügige Lösung, beispielsweise in Form einer Stiftung oder eines Fonds, 
insbesondere aufgrund des fortschreitenden Alters der Betroffenen zu finden.  

Die AfD-Fraktion erneuert mit den hier beantragten Mehrausgaben ihre bereits in den Verhandlungen zum letzten Doppelhaushalt 
2021/2022 eingebrachte Forderung nach einem finanziellen Ausgleich für die Betroffenen. Kalkuliert sind als erster Ausgleich zunächst 
700 € x 12 Monate x ca. 200 Betroffene. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. - - 1.500,0 SOLL neu 1.500,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 1.500 +/- 1.500 
TITEL 681 01 Reg. Entw. 

AfD 08

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die hiermit beantragte Erhöhung der jährlichen Mittel um 1 Mio. Euro soll dazu dienen, die Zuwendungen im Rahmen der Richtlinie zur 
Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung 
im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) deutlich zu verstärken und so einen größeren Handlungsspielraum für 
die Musikschulen zu schaffen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114 7.470,6 7.984,80 8.620,00 SOLL neu 8.870,0 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   1.000 +/- 1.000 
TITEL 633 01 7.620,00 Reg. Entw. 7.870,0 

AfD 09

1224



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Unter diesem Titel werden unter anderem Maßnahmen im Rahmen des Programms "Theater und Schule" gefördert, die über das Projekt 
"KOST - Kooperation Schule und Theater in Sachsen" erfolgen. Ein Blick auf die in der Vergangenheit angebotenen Formate zeigt, dass 
in diesem Zusammenhang bereits Achtklässler unter dem Deckmantel der kulturellen Bildung mit ideologischen Themen wie 
geschlechtergerechter Sprache ("Schüler*innen"), Feminismus oder Argumenten gegen "rechte Parolen" vertraut gemacht werden. Das 
an sich sehr zu begrüßende Anliegen, Schülern einen Zugang zur Theaterbildung zu ermöglichen, wird auf diese Weise diskreditiert.  

Aus Sicht der antragsstellenden Fraktion ist eine inhaltliche Überprüfung des Projekts "KOST" unverzichtbar, bevor dafür weitere Steuer-
mittel bereitgestellt werden. Da die genaue Fördersumme zugunsten des Programms noch nicht beziffert werden kann und insgesamt 
sechs Förderzwecke in den Erläuterungen zu o. g. Titel angegeben sind, entsprechen die hier beantragten Kürzungen pauschal einem 
Sechstel der jährlich veranschlagten Mittel.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114f. 1.274,6 1.655,6 1.379,67 SOLL neu 1.471,33 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -275,93 +/- -294,27
TITEL 633 02 1.655,60 Reg. Entw. 1.765,60 

AfD 10

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Der erhebliche investive Aufwuchs bei der "Freien Szene in Leipzig" steht in einem krassen Missverhältnis zu anderen kulturpolitischen 
Anliegen, die mit ungleich geringeren Mitteln auskommen müssen (bspw. die FRL "Heimatpflege und Laienmusik"). Zudem war die 
Staatsregierung auch auf Nachfrage (Drs. 7/10645) nicht in der Lage, zu konkretisieren, welchen genauen Maßnahmen, Vorhaben und 
Projekten die zusätzlichen Mittel zugutekommen sollen - abgesehen von einem vagen Hinweis auf Investitionen zugunsten einer 
"Internationalen Festivallandschaft Freie Szene Leipzig", für die noch kein konkreter Antrag vorliege. Es wird daher beantragt, den 
Aufwuchs um 3.000.000 Euro jährlich zurückzunehmen und die Mittel auf das Niveau des Jahres 2022 zurückzuführen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 122 0,0 1.500,0 1.500,0 SOLL neu 1.500,0 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -3.000 +/- -3.000
TITEL 893 08 4.500,0 Reg. Entw. 4.500,0 

AfD 11

1225



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen erhält seit Jahren mit jedem neuen Doppelhaushalt zusätzliche Stellen - ein schleichender 
Prozess, der dazu führt, dass sich ihre Anzahl nach Maßgabe des vorliegenden Entwurfs im Jahr 2024 gegenüber 2014 fast verdoppelt 
haben wird. Wie bereits im Rahmen der Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 ausgeführt, war die Kulturstiftung bereits im 
Jahr 2020 mit 12,50 Stellen auskömmlich ausgestattet. Es wird daher beantragt, anders als durch die Staatsregierung beabsichtigt, keine 
neuen Stellen hinzuzufügen und auch die beiden im Rahmen des letzten Doppelhaushalts hinzugekommenen Stellen zu streichen. 

Die zu kürzenden Beträge orientieren sich an der durch die Staatsregierung in Drs. 7/10668 dargebotenen Tabelle. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 126 - - 6.808,4 SOLL neu 6.842,7 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -203,8 +/- -211,4
TITEL 685 55 7.012,20 Reg. Entw. 7.054,10 

AfD 12

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Zu den Begünstigten gehört unter anderem das projekttheater dresden e. V. (Eigenschreibweise), welches in den vergangenen Jahren 
verschiedentlich durch einseitige politische Stimmungsmache aufgefallen ist (vgl. etwa die Inszenierungen „Inside AfD“ oder „Aufspüren, 
jagen, entsorgen – Die Sprache der Neuen Rechten“, deren Begleittexte sich explizit auf die Alternative für Deutschland beziehen). Die 
AfD-Fraktion schätzt die künstlerische Meinungsfreiheit als hohes Gut, verwahrt sich jedoch dagegen, dass Institutionen, die sich durch 
einseitige Agitation hervortun, indirekt oder unmittelbar durch staatliche Mittel gefördert werden. 

Ausweislich der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (Drs. 7/10644) soll das Theater in den kommenden Jahren 2023 und 
2024 jeweils 215.133,0 T€ an Zuwendungen aus diesem Titel erhalten. Der vorliegende Antrag zielt darauf ab, diese Mittel zu streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 138ff. 12.045,3 12.712,0 6.780,47 SOLL neu 6.725,77 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -215,13 +/- -215,13
TITEL 686 56 6.995,6 Reg. Entw. 6.940,9 

AfD 13

1226



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die antragstellende Fraktion begrüßt die Wahl der Stadt Chemnitz zur Europäischen Kulturhaupstadt 2025 ausdrücklich und hofft wie alle 
Beteiligten auf ein gutes Gelingen des Vorhabens. Umso schwerer fällt ins Gewicht, dass Akteure und Gruppen aus dem Umfeld der 
Antifa an Projekten rund um die Kulturhaupstadt beteiligt sind und das gesamte Anliegen auf diese Weise in ein schlechtes Licht rücken. 
Beispiele hierfür sind etwa das Projekt Evolution Chemnitz, welches dem offiziellen "Bid Book II" zufolge die "Migrantifa (DE)" zu ihren 
lokalen Partnern zählt (dort S. 56f.), oder die Ausstellung "Gegenwarten", auf der "Antifa-Accessoires" versteigert wurden, um die so 
erzielten Mittel "antifaschistischen Projekten in Chemnitz" zukommen zu lassen (S. 79f.). 

Solange weiterhin mit der Beteiligung bzw. Begünstigung von Antifa-Gruppen geworben wird, hält es die antragstellende Fraktion für 
dringend geboten, das gesamte Vorhaben vorübergehend einzufrieren. Sie ist jedoch damit einverstanden, dass die Mittel im Rahmen 
einer überplanmäßigen Ausgabe im Laufe der Haushaltsdurchführung genehmigt werden, sobald eine klare Distanzierung vonseiten der 
Verantwortlichen erfolgt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 154f. 1.750,0 1.250,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -1.250 +/- -1.250
TITEL 633 63 1.250,0 Reg. Entw. 1.250,0 

AfD 14

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Für eine inhaltliche Begründung vgl. den Änderungsantrag zum Titel 12 05 633 63. 

Solange weiterhin mit der Beteiligung bzw. Begünstigung von Antifa-Gruppen geworben wird, hält es die antragstellende Fraktion für 
dringend geboten, das gesamte Vorhaben vorübergehend einzufrieren. Sie ist jedoch damit einverstanden, dass die Mittel im Rahmen 
einer überplanmäßigen Ausgabe im Laufe der Haushaltsdurchführung genehmigt werden, sobald eine klare Distanzierung vonseiten der 
Verantwortlichen erfolgt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 155 750,0 1.250,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -1.250 +/- -1.250
TITEL 883 63 1.250,0 Reg. Entw. 1.250,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die unter diesem Titel veranschlagten Mittel kommen vorwiegend dem Projekt Daphne der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
zugute. Das Projekt Daphne hat sich zur Aufgabe gemacht, die Bestände der SKD umfassend zu inventarisieren und in einer 
Museumsdatenbank zusammenzuführen, die wiederum eine systematische Provenienzrecherche erlaubt. 

Das an sich zu begrüßende Anliegen wird jedoch dadurch getrübt, dass im Rahmen der Inventarisierung auch "Umbenennungen" von 
Kunstwerken stattfinden bzw. Kunstwerke mit sogenannten Trigger-Warnungen versehen werden. Dies gilt nicht nur für Objekte, die erst 
lange nach ihrer Entstehung eine - mitunter kunsthistorisch irreführende - Bezeichnung erhalten haben, sondern auch für mehrere 
historisch verbürgte Werktitel, die entweder von den Künstlern selbst oder von Zeitgenossen (bspw. des 18. Jhs.) vergeben wurden. 

Die antragstellende Fraktion möchte diesen geistigen Ausverkauf der sächsischen (und teilweise weit über Sachsen hinausreichenden) 
Kunstgeschichte nicht hinnehmen. Die Mittel des Projekts in Höhe von 1.400.000 Euro im Jahr 2023 und 1.450.000 Euro im Jahr 2024 
sind solange zu verwehren, bis sämtliche "Umbenennungen" einer in politischer Hinsicht objektiven Prüfung unterzogen und im Falle 
historisch verbürgter oder im Wandel der kunsthistorischen Betrachtung ins allgemeine Bewusstsein eingegangener Bezeichnungen 
wieder rückgängig gemacht wurden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 156 - - 169,20 SOLL neu 169,20 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -1.400 +/- -1.450
TITEL 682 64 1.569,2 Reg. Entw. 1.619,2 

AfD 16

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Kultur und Tourismus 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 12 06 sieht eine Stellenmehrung von drei Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 
vor. Die Staatsregierung begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen 
Strukturwandel, Industriekultur, Europa und Internationales. 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht weiter zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 

Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird. 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 1 Stelle der Besoldungsgruppe    B 3 x 111,3 T€ (Pauschsatz 2023) =   111,3 T€ 

    1 Stelle der Besoldungsgruppe    A 13 x 71,6 T€ (Pauschsatz 2023) =   71,6 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe    A 9 x 41,6 T€ (Pauschsatz 2023) =     41,6 T€ 
    insgesamt: 224,5 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 168 1.755,7 3.965,8 3.903,2 SOLL neu 4.019,9 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -224,5 +/- -231,2
TITEL 422 01 4.127,7 Reg. Entw. 4.251,1 
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2024: 1 Stelle der Besoldungsgruppe    B 3 x 114,7 T€ (Pauschsatz 2024) =   114,7 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe    A 13 x 73,7 T€ (Pauschsatz 2024) =   73,7 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe    A 9 x 42,8 T€ (Pauschsatz 2024) =     42,8 T€ 
    insgesamt: 231,2 T€ 

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Kultur und Tourismus 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 12 06 sieht eine Stellenmehrung von sieben Stellen für Beschäftigte in den Jahren 2023 und 2024 
gegenüber 2022 vor. Die Staatsregierung begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen, insbesondere in den 
Schwerpunktbereichen Strukturwandel, Industriekultur und Tourismus. 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht weiter zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 

Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird. 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 1 Stelle der Entgeltgruppe  E 15 x 100,7 T€ (Pauschsatz 2023) =   100,7 T€ 

    2 Stellen der Entgeltgruppe         E 14 x 92,3 T€ (Pauschsatz 2023) =    184,6 T€ 
    3 Stelle der Entgeltgruppe           E 11 x 73,7 T€ (Pauschsatz 2023) =   221,1 T€ 
    1 Stelle der Entgeltgruppe           E 9b x 59,8 T€ (Pauschsatz 2023) =       59,8 T€ 

insgesamt: 566,2 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 168 2.497,3 1.319,6 1.309 SOLL neu 1.357,1 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -566,2 +/- -587,2
TITEL 428 01 1.875,2 Reg. Entw. 1.944,3 
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2024: 1 Stelle der Entgeltgruppe      E 15 x 104,1 T€ (Pauschsatz 2024) =   104,1 T€ 
    2 Stellen der Entgeltgruppe         E 14 x 95,8 T€ (Pauschsatz 2024) =     191,6 T€ 
    3 Stelle der Entgeltgruppe           E 11 x 76,5 T€ (Pauschsatz 2024) =     229,5 T€ 
    1 Stelle der Entgeltgruppe           E 9b x 62,0 T€ (Pauschsatz 2024) =       62,0 T€ 

insgesamt: 587,2 T€ 

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Kultur und Tourismus 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 12 06 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für drei 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 173 407,2 1.591,7 1.389,0 SOLL neu 1.430,7 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -79,9 +/- -82,3
TITEL 685 20 1468,9 Reg. Entw. 1.513,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Ziel des Programms ist die Förderung von Frauen in der Wissenschaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule. 
Die AfD-Fraktion lehnt jegliche Quotenregelung für eines der beiden Geschlechter ab. Qualifizierte, ehrgeizige und selbstbewusste 
Frauen in der Wissenschaft brauchen keine eigene Quote, um ihre akademische Karriere erfolgreich zu gestalten. Daher sollen die 
Ausgaben vollständig gestrichen werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 197 150,0 500,00 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -500 +/- -500
TITEL 685 08 500,0 Reg. Entw. 500,0 

AfD 20

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Zuge des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohlerevieren werden den Hochschulen zur Umsetzung anwendungsorientierter 
Forschungsprojekte jährlich 5 Mio. Euro bereitgestellt. Gerade mit dem geplanten Ausstieg aus der Braunkohle, den weiterhin 
bestehenden Abhängigkeiten von ausländischen Rohstofflieferanten zum Zwecke der Stromerzeugung (bspw. Öl und Gas) sowie den 
zukünftig noch stärker gewünschten volatilen Energieträgern wie Solar- oder Windenergie müssen wir Forschung und Entwicklung noch 
stärker technologieoffen fördern. Der Nutzung von sauberer und sicherer Kernenergie darf sich Deutschland und damit auch Sachsen 
nicht verschließen. Weltweit wird diese Technologie genutzt und an neuen, besseren Reaktorkonzepten geforscht. Gerade Sachsen 
besitzt mit einem der modernsten und international gefragten Ausbildungs- und Forschungreaktoren an der TU Dresden die Grundlagen 
für den Ausbau seiner Kernforschungskompetenz. Sachsen kann im Zuge des Strukturwandels eine Vorreiterrolle einnehmen und in 
Kernforschung und die Entwicklung neuer Konzepte und Technologien - wie bspw. kleine modulare Reaktoreinheiten (SMR) - 
investieren. In diesem Zusammenhang sollte auch eine stärkere Kooperation mit den Nachbarländern Tschechien und Polen erfolgen. 
Die AfD-Fraktion erhöht die Mehrausgaben in diesem Titel um jährlich 5.000 T € für Ausbau der Kernforschungskompetenz. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 198 - - 10.000,0 SOLL neu 10.000,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   5.000 +/- 5.000 
TITEL 685 11 5.000,0 Reg. Entw. 5.000,0 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden stark gestiegenen Anzahl von 
Geflüchteten und Asylsuchenden sowie angesichts des voraussichtlich weiter steigenden Bedarfs an Sprachkursen für Geflüchtete sowie 
für begleitende Maßnahmen wie die Förderung und Unterstützung der Integration wird ein höherer Mittelansatz, mindestens auf dem 
Niveau von 2022, als notwendig erachtet. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 49 348,5 687,6 687,6 SOLL neu 687,6 
KAP 02 Seite Erg. Vorl.   384,3 +/- 389,1 
TITEL 685 60 303,3 Reg. Entw. 298,5 

DIE LINKE 01

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schriftum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die Erhöhung der Zuweisungen an Musikschulen soll der Entwicklung der Schüler*innen-Zahlen und der allgemeinen Kosten Rechnung 
tragen und faire Bezahlung der Honorarlehrkräfte ermöglichen. Die gestiegenen Kosten sollen nicht alleine durch die Eltern oder 
Kommunen getragen werden müssen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114 7.470,6 7.984,8 8.620 SOLL neu 9.370 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   1.000 +/- 1.500 
TITEL 633 01 7.620 Reg. Entw. 7.870 

DIE LINKE 02
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schriftum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die Mittelerhöhung setzt die im EP 12 05 633 02 S. 115 genannten Programme in die Lage, Energie- und allgemeine Preissteigerungen 
zu tragen und die Inflation in den Jahren 2023/2024 auszugleichen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114 1.274,6 1.655,6 2.155,6 SOLL neu 2.315,6 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   500 +/- 550 
TITEL 633 02 1.655,6 Reg. Entw. 1.765,6 

DIE LINKE 03

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Diese investiven Verstärkungsmittel müssen beibehalten werden. Investitionen im Kulturbereich decken schon länger nicht den 
erforderlichen Bedarf. Deshalb wurde diese Unterstützung 2015 explizit eingeführt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 121 3.509,8 3.175 3.500 SOLL neu 3.500 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   3.500 +/- 3.500 
TITEL 883 02 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 04
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Mit der Erhöhung des Titels um 20% in 2023 soll ein Ausgleich der Personal- und Sachkostensteigerungen der letzten Jahre sowie eine 
faire Vergütung ermöglicht werden können. Für die Folgejahre ab 2024 wird ein Aufwuchs des Titels um 4% p.a. festgehalten. 
Die Dynamisierung des Titels führt zu einer langfristigen Planungssicherheit der Kulturräume um Tarifsteigerungen leisten zu können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 151 33.593,4 33.593,4 40.312,08 SOLL neu 41.924,56 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   6.718,68 +/- 8.331,16 
TITEL 633 60 33.593,4 Reg. Entw. 33.593,4 

DIE LINKE 05

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume   

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Mit der Erhöhung des Titels um 20 % in 2023 soll ein Ausgleich der Personal- und Sachkostensteigerungen der letzten Jahre sowie eine 
faire Vergütung ermöglicht werden können. Für die Folgejahre ab 2024 wird ein Aufwuchs des Titels um 4% p.a festgehalten. 
Die Dynamisierung des Titels führt zu einer langfristigen Planungssicherheit der Kulturräume um Tarifsteigerungen leisten zu können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 151 31.928,6 31.929,1 38.314,92 SOLL neu 39.847,52 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   6.385,82 +/- 7.918,42 
TITEL 637 60 31.929,1 Reg. Entw. 31.929,1 

DIE LINKE 06
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
A) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
B) Zuweisungen für Investitionen zur Einrichtung der Gedenkstätte Konzentrationslager Sachsenburg zur Gegenfinanzierung von
Bundesmitteln

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Zur Errichtung einer Gedenkstätte KZ Sachsenburg wurde durch den Bund eine hälftige Finanzierung in Aussicht gestellt. Um den 
Finanzierungsanteil des Freistaates sicherzustellen, soll dieser hier in Höhe von insgesamt 2.500 T € bereitgestellt werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 160 219,4 26,4 1.000 SOLL neu 1.500 
KAP 05 Seite Erg. Vorl.   1.000 +/- 1.500 
TITEL 883 68 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 07

Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Um endlich faire Vergütungen der Lehrbeauftragten an den sächsischen Musikhochschulen in Höhe von mindestens 75 
Euro/Unterrichtsstunde sicher zu stellen, müssen die Mittel in diesem Titel erhöht werden.  
Außerdem sollten die Mittel ab 2024 einen dynamischen Aufwuchs in Höhe von 4 % p.a. erhalten. Nur so können die Honorare in den 
nächsten Jahren entsprechend der Lohnrunden im öffentlichen Dienst steigen bzw. an die Inflation angepasst werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 198 750,0 750,0 3.590,0 SOLL neu 3.733,6 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   2.840 +/- 2.840 
TITEL 685 10 750,0 Reg. Entw. 750,0 

DIE LINKE 08
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Durch die aktuelle Inflationsentwicklung und die Preissteigerung in allen Lebensbereichen kommen auf die sächsischen Studentenwerke 
massive Kostensteigerungen zu. Schon jetzt rechnen die Sächsischen Studentenwerke mit einer Kostensteigerung von mind. 50% bei 
den Energiekosten und mind. 11% beim Wareneinsatz von 2022 zu 2023, was Mehrbedarfen in Höhe von 5.701.250 € bei den 
Energiekosten und von 1.335.550 € beim Wareneinsatz im Jahr 2023 entspricht. Eine grassierende Inflation kann die Kosten in den 
Jahren 2023 und 2024 noch weiter in die Höhe treiben und die Studentenwerke vor enorme Probleme bei der Versorgung von 
Studierenden mit erschwinglichen Mensaessen und Wohnraum stellen. Aus diesem Grund braucht es seitens des Freistaates eine 
deutliche Mittellerhöhung der Zuschüsse zum laufenden Betrieb für die Studentenwerke, um diese auskömmlich zu finanzieren, damit sie 
ihrer Aufgabe, die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der Studierenden insbesondere durch 
den Betrieb von Studentenwohnheimen und Verpflegungseinrichtungen und die Bereitstellung kostengünstiger Angebote, nachkommen 
können.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 218 11.870,0 12.230,0 20.000,0 SOLL neu 21.000,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   7.770 +/- 8.403,1 
TITEL 685 62 12.230,0 Reg. Entw. 12.596,9 

DIE LINKE 09

Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
“Talente für Sachsen“ - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Noch immer überwiegen im Mittelbau an den sächsischen Hochschulen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, das gilt es zu verhindern. 
Dafür müssen die Hochschulen eine bessere finanzielle Ausstattung erhalten, um Dauerstellen für Daueraufgaben zu schaffen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 221 18.574,0 13.118,0 25.000,0 SOLL neu 25.000,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   12.298,1 +/- 12.625,1 
TITEL 685 68 12.701,9 Reg. Entw. 12.374,9 

DIE LINKE 10

1236



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Zuschüsse zur Unterstützung der Arbeit der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Die Landesstudierendenvertretung (KSS) besitzt weder ein eigenes Büro, noch personelle sowie finanzielle Ressourcen. Für die Arbeit 
und vor allem die Vernetzung der Studierendenvertretungen innerhalb Sachsens, ist dies unerlässlich. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 199 35,0 SOLL neu 35,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.  35 +/- 35
TITEL Neu: 686 03 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 11

Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu: Zuschüsse an die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen für krisenbedingte Mehrausgaben – Resilienzfonds für die 
Hochschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Die vielfältigen Krisen unserer Gegenwart erfordern ein Umdenken und neue Möglichkeiten für Investitionen. Durch die Corona-
Pandemie wurden bspw. Mehrausgaben für Ausstattung zur Unterstützung von Forschung und Lehre notwendig. Auch die Klimakrise 
sowie die Energiepreiskrise zeigen Investitionsbedarfe auf. Damit Forschung und Lehre auch unter Krisenbedingungen uneingeschränkt 
stattfinden können und die Hochschulen ihrer Vorreiterrolle auch bei der Umsetzung in die Praxis bspw. der Entwicklung neuer Formen 
zur Energieeinsparung gerecht werden können, braucht es angemessene finanzielle Zuschüsse. Aus dem Resilienzfonds sollen 
Investitionen für Anschaffungen, Umbau- und Nachrüstungsmaßnahmen (bspw. PV-Anlagen) sowie Modellprojekte zur Abfederung 
aktueller sowie zukünftiger Krisen erfolgen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 200 0,0 0,0 30.000,0 SOLL neu 30.000 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.  30.000 +/- 30.000
TITEL Neu: 812 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 12
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Kapitel 12 01 Ministerium 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

26 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
29 526 02 AfD 02 6 : 13 : 0 
30 531 02 AfD 03 6 : 13 : 0 
32 685 20 AfD 04 6 : 13 : 0 
34 534 99 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 17 : 0 : 2 

Abstimmung über Kapitel 12 01 mit Stellenplan und Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 

Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

63 331 25 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 17 : 0 : 2 
67 894 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 19 : 0 : 0 
70 685 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 13 : 0 : 6 
70 894 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 13 : 0 : 6 
72 894 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 17 : 0 : 2 
83 TG 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 6 : 2 
83 685 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 17 : 0 : 2 

84 894 70 AfD 06 zurückgezogen 
84 894 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 17 : 0 : 2 

93 685 77 AfD 07 6 : 13 : 0 

neu 681 01 AfD 08 6 : 13 : 0 

Abstimmung über Kapitel 12 03 mit Stellenplan und Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

Anlage  3 - EP 12
Abstimmungsliste Einzelplan 12 Teil 1 – Geschäftsbereich für 
Wissenschaft, Hochschule und Forschung 

Den Geschäftsbereich von Herrn Staatsminister Gemkow betreffen die Kapitel 12 01, 
12 03, 12 04 sowie die Kapitel 12 07 bis 12 50. Das Kapitel 12 02 betrifft sowohl den 
Geschäftsbereich für Wissenschaft, Hochschule und Forschung als auch den 
Geschäftsbereich für Kultur und Tourismus und wird daher nach Kapitel 12 50 
abgestimmt. 
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Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

105 633 09 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 19 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 04 und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie  
   Sachsen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

194 681 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 11 : 6 : 2 
196 685 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 37 17 : 0 : 2 
    
197 685 08 AfD 20 6 : 13 : 0 
197 685 08 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 13 : 6 : 0 
    
197 685 09 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 11 : 0 : 8 
    
198 685 10 DIE LINKE 08 2 : 17 : 0 
198 685 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 17 : 0 : 2 
    
198 685 11 AfD 21 6 : 13 : 0 
198 685 11 CDU/B’GRÜNE/SPD 41 11 : 6 : 2 
    
199 686 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 42 19 : 0 : 0 
203 894 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 43 19 : 0 : 0 
212 TG 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 44 19 : 0 : 0 
215 TG 59 CDU/B’GRÜNE/SPD 45 11 : 6 : 2 
218 TG 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 46 19 : 0 : 0 
    
218 685 62 DIE LINKE 09 2 : 17 : 0 
218 685 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 47 13 : 6 : 0 
    
218 894 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 48 19 : 0 : 0 
220 TG 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 49 17 : 0 : 2 
221 685 68 DIE LINKE 10 2 : 17 : 0 
223 682 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 50 19 : 0 : 0 
226 534 99 CDU/B’GRÜNE/SPD 51 19 : 0 : 0 
    
neu 685 12 CDU/B’GRÜNE/SPD 52 13 : 0 : 6 
neu 686 03 DIE LINKE 11 2 : 17 : 0 
neu 812 01 DIE LINKE 12 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 07 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 

1239



Kapitel 12 08 Universität Leipzig 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

245 891 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 53 19 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 08 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 
 
 
 
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

258 682 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 54 17 : 0 : 2 
259 891 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 55 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 09 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 
 
 

Kapitel ohne Änderungsanträge  Vorschlag: gemeinsam abstimmen 
 
 
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz 
 
Abstimmung über Kapitel 12 10 mit Stellenplan: 
 
 
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie  

Freiberg 
 
Abstimmung über Kapitel 12 11 mit Stellenplan:  
 
 
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und  

Wirtschaft Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 12 12 mit Stellenplan: 
 
 
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft  

und Kultur Leipzig 
 
Abstimmung über Kapitel 12 13 mit Stellenplan:  
 
  

Abstimmungs- 
ergebnis: 
 
11 : 2 : 6 
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Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida 
 
Abstimmung über Kapitel 12 14 mit Stellenplan: 
  
 
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule  

Zwickau 
 
Abstimmung über Kapitel 12 15 mit Stellenplan:  
 
 
Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz 
 
Abstimmung über Kapitel 12 16 mit Stellenplan:  
 
 
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für  

Tanz Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 12 36 mit Stellenplan:  
 
 
Kapitel 12 37 Hochschule für Bildende Künste  

Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 12 37 mit Stellenplan:  
 
 
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria  

von Weber Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 12 38 mit Stellenplan:  
 
 
Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater  

„Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig 
 
Abstimmung über Kapitel 12 39 mit Stellenplan:  
 
 
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst  

Leipzig 
 
Abstimmung über Kapitel 12 41 mit Stellenplan:  
 
  

Abstimmungs- 
ergebnis: 
 
11 : 2 : 6 
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Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitäts- 
   bibliothek Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

378 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 56 19 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 50 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12  
 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

49 685 60 DIE LINKE 01 2 : 17 : 0 
51 TG 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 

02 
17 : 0 : 2 

52 TG 82 AfD 05 6 : 13 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 02 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 6 
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Abstimmungsliste Einzelplan 12 Teil 2 – Geschäftsbereich für Kultur 
und Tourismus 
 
 
Den Geschäftsbereich von Frau Staatsministerin Klepsch betreffen die Kapitel 12 05 
und 12 06 sowie die Kapitel 12 51 bis 12 85.  
 
 
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

114 633 01 DIE LINKE 02 7 : 11 : 0 
114 633 01 AfD 09 4 : 13 : 0 
    
114 633 02 DIE LINKE 03 2 : 15 : 0 
114 633 02 AfD 10 4 : 13 : 0 
114 633 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 11 : 4 : 2 
    
120 686 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 13 : 4 : 0 
121 883 02 DIE LINKE 04 2 : 15 : 0 
122 893 08 AfD 11 4 : 13 : 0 
124 TG 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 13 : 4 : 0 
    
126 685 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 13 : 4 : 0 
126 685 55 AfD 12 4 : 13 : 0 
    
127 685 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 13 : 0 : 4 
    
138 686 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 13 : 0 : 4 
138 686 56 AfD 13 4 : 13 : 0 
    
148 883 57 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 17 : 0 : 0 
    
151 633 60 DIE LINKE 05 2 : 15 : 0 
151 633 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 11 : 2 : 4 
    
151 637 60 DIE LINKE 06 2 : 15 : 0 
151 637 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 11 : 2 : 4 
    
152 883 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 11 : 2 : 4 
154 633 63 AfD 14 4 : 13 : 0 
    
155 883 63 AfD 15 4 : 13 : 0 
155 883 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 13 : 4 : 0 
    
156 682 64 AfD 16 4 : 13 : 0 
156 682 64 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 11 : 0 : 6 
    
157 671 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 11 : 0 : 6 
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157 894 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 11 : 0 : 6 
159 685 67 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 17 : 0 . 0 
    
160 883 68 DIE LINKE 07 2 : 15 : 0 
160 883 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 11 : 0 : 6 
    
neu 686 04 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 13 : 0 : 4 

 
Abstimmung über Kapitel 12 05 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 4 
 
 
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

168 422 01 AfD 17 4 : 13 : 0 
168 428 01 AfD 18 4 : 13 : 0 
171 547 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 29 15 : 0 : 2 
173 685 20 AfD 19 4 : 13 : 0 
174 547 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 30 15 : 2 : 0 
174 685 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 31 17 : 0 : 0 
175 686 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 32 17 : 0 : 0 
    
neu TG 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 33 17 : 0 : 0 
neu 891 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 17 : 0 : 0 
neu 892 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 17 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 06 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 2 : 5 
 
 
Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

394 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 57 13 : 0 : 4 
 
Abstimmung über Kapitel 12 51 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 6 
 
 
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

404 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 58 17 : 0 : 0 
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Abstimmung über Kapitel 12 71 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 6 
 
 
Kapitel ohne Änderungsanträge  Vorschlag: gemeinsam abstimmen 
 
 
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater 
 
Abstimmung über Kapitel 12 79 mit Stellenplan: 
 
 
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen 
 
Abstimmung über Kapitel 12 82:  
 
 
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 12 85 mit Stellenplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 12 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen (in geänderter Fassung) 
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 5 
 

Abstimmungs- 
ergebnis: 
 
11 : 0 : 6 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum 
Einzelplan 13 – Sächsische Datenschutzbeauftragte 
 
Berichterstatter: Roberto Kuhnert, MdL 
 
 
Der Einzelplan 13 wurde in der 56. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
am 6. Dezember 2022 abschließend beraten. 
 
Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses lagen zur Beratung des  
Einzelplanes 13 die Stellungnahme des Ausschusses für Inneres und Sport vom  
25. November 2022 sowie die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, 
BÜNDNISGRÜNE und SPD vor. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Aus-
schusses darauf, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und Titeln die jeweils dazu-
gehörigen Stellenpläne und sonstigen Anlagen einschließen, falls nicht von einem Mit-
glied des Ausschusses ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung verlangt werde. 
Ferner sollten die Abstimmungen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht 
ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
Die Sächsische Datenschutzbeauftragte (SDB) blickte in ihren einführenden Worten 
auf den zurückliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 zurück und führte zur aktuellen 
Personalsituation in ihrem Bereich aus. Ab dem 1. Januar 2023 werde sie zusätzlich 
die Aufgabe der Transparenzbeauftragten übernehmen. In diesem Zusammenhang 
bedankte sie sich vorab für die in den Änderungsanträgen vorgesehenen zusätzlichen 
zwei Personalstellen. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses verzichteten auf eine grund-
sätzliche Aussprache und traten unmittelbar in die Beratung der Änderungsanträge 
ein. 
 
Kapitel 13 01  Sächsische Datenschutzbeauftragte 
 
Eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE brachte die Änderungsanträge der 
Koalitionsfraktionen ein. Mit der zusätzlichen Funktion der Sächsischen Transparenz-
beauftragten werde sich auch ein entsprechender Aufgabenzuwachs ergeben. Den 
Koalitionsfraktionen sei es daher ein wichtiges Anliegen, eine gesetzmäßige und fach-
lich angemessene Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, weshalb die entsprechenden 
Personalstellen vorgesehen würden. 
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion stimmte dem zu, dass die neue Aufgabe der Säch-
sischen Transparenzbeauftragten fachlich und personell gut ausgestattet sein müsse. 
Er würdigte, dass seitens der Koalitionsfraktionen dafür keine neuen Stellen geschaf-
fen, sondern freie Personalstellen aus anderen Bereichen umressortiert worden seien.  
 
Nach der Aussprache stimmte der Haushalts- und Finanzausschuss über die Ände-
rungsanträge ab. Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 beigefügt. 
Die Abstimmungsergebnisse zum Einzelplan 13 sind der Anlage 2 zu entnehmen. 
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In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 13 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 12 : 0 : 6 Stimmen dem Plenum die Zustimmung zum Einzelplan 13 in 
der geänderten Fassung. 
 
 
 
 
gez. Roberto Kuhnert, MdL 
Berichterstatter Anlagen 
 Änderungsanträge 
 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsische Datenschutzbeauftragte
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 13 Seite Reg. Entw. 14 1.026,0 T€ 2.722,9 T€ 2.733,2 T€ SOLL neu 2.814,5 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 76,4 T€ +/- 78,7 T€

TITEL 422 01 2.656,8 T€ Reg. Entw. 2.735,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplanänderung zu 422 01/ S. 23:

A) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        11                11                  11

[...]

_______________________________________________________________________________________________________

CDU / B'GRÜNE / SPD 01

Anlage 1 - EP 13

Summe                                                   34                34                  34

_______________________________________________________________________________________________________

Summe Titel 422 01                                      34                34                  34

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

B) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        11                12                  12

[...]

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   34                35                  35

_______________________________________________________________________________________________________

Summe Titel 422 01                                      34                35                  35

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

3.  A 14 L2  (1 Zugang in 2023)   Bemerkungen: von 09 12/ 422 01, Umsetzung aus personalwirtschaftlichen

                                  Gründen (SächsTranspG)
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Stellenplanänderung durch Stellenumsetzung (aus EP 09 12 nach EP 13 01)

Begründung:

Das beschlossene Transparenzgesetz geht mit einem Aufgabenzuwachs im Bereich der Sächsischen

Datenschutzbeauftragen einher. Die Sächsische Datenschutzbeauftragte ist ab dem 1. Januar 2023 auch

Transparenzbeauftragte. Zu ihren neuen, damit einhergehenden Aufgaben gehören:

- die Beanstandung etwaiger Gesetzesverletzungen,

- verpflichtende Anhörung in Normsetzungsverfahren, bei denen der Transparenzanspruch betroffen sein könnte,

- verpflichtende Beratung für transparenzpflichtige Stellen.

Angesichts dieses Aufgabenzuwachses bedarf es einer Personalaufstockung, um eine gesetzmäßige und fachlich

angemessene Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. In einem ersten Schritt wird aus dem Einzelplan 09 eine

Stelle mit der Wertigkeit A 14 in den Einzelplan 13 umgesetzt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsische Datenschutzbeauftragte
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 13 Seite Reg. Entw. 14 1.222,7 T€ 277,0 T€ 356,5 T€ SOLL neu 370,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 73,7 T€ +/- 76,5 T€

TITEL 428 01 282,8 T€ Reg. Entw. 293,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für Beschäftigte

Änderung des Stellenplan zu 428 01/ S. 23

A) Stellenplan:

                        EntgeltGr. LG                 Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

________________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

                              E 9b L2                      2                  2                 2

                              E 8  L1                      2                  3                 3

                              E 5  L1                      1                  0                 0

________________________________________________________________________________________________________

CDU / B'GRÜNE / SPD 02
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Summe                                                      5                  5                 5

Veränderung in 2023

[...]

B) Stellenplan:

                        EntgeltGr. LG                 Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

________________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

                              E 11 L2                      0                  1                 1

[...]

________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                      5                  6                 6

Veränderung in 2023        Umsetz/Umwandlung

lfd Nr.   EntgeltGr.           Zugang         Bemerkungen

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4.        E 11 L2                1            von 06 15/428 01 Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

                                              (SächsTranspG)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Das beschlossene Transparenzgesetz geht mit einem Aufgabenzuwachs im Bereich der Sächsischen

Datenschutzbeauftragen einher. Die Sächsische Datenschutzbeauftragte ist ab dem 1. Januar 2023 auch

Transparenzbeauftragte. Zu ihren neuen, damit einhergehenden Aufgaben gehören:

- die Beanstandung etwaiger Gesetzesverletzungen,

- verpflichtende Anhörung in Normsetzungsverfahren, bei denen der Transparenzanspruch betroffen sein könnte,

- verpflichtende Beratung für transparenzpflichtige Stellen.

Angesichts dieses Aufgabenzuwachses bedarf es einer Personalaufstockung, um eine gesetzmäßige und fachlich

angemessene Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. In einem ersten Schritt wird aus dem Einzelplan 06 eine

Stelle in der Wertigkeit E 11 L2 in den Einzelplan 13 umgesetzt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsische Datenschutzbeauftragte
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 13 Seite Reg. Entw. 19 479,6 T€ 761,0 T€ 762,5 T€ SOLL neu 785,4 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 30,6 T€ +/- 31,5 T€

TITEL 685 20 731,9 T€ Reg. Entw. 753,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus EP 09.

Begründung:

Die erhöhte Zuführung an den Generationenfonds bedingt sich aus der umgesetzten Stelle mit einer Wertigkeit

A 14 aus dem Einzelplan 09 Kapitel 12. Im Einzelplan 09 wird die Zuführung entsprechend reduziert.

CDU / B'GRÜNE / SPD 03
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Anlage 2 – EP 13 

Abstimmungsliste HFA 
 
Einzelplan 13 – Sächsische Datenschutzbeauftragte 
 
 

Kapitel 13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

14 422 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 01 18 : 0 : 0 
14 428 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 02 18 : 0 : 0 
19 685 20 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 03 18 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 13 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        12 : 0 : 6 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 13 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
 

Abstimmungsergebnis:        12 : 0 : 6 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum 
Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
Berichterstatter: Ronald Pohle, MdL 
 
Der Einzelplan 14 stand auf der Tagesordnung der 54. Sitzung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses am 23. November 2022, der 55. Sitzung am 5. Dezember 2022 und 
der 56. Sitzung am 6. Dezember 2022. 
 
Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses lagen zur Beratung des Ein-
zelplanes Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE 
und SPD sowie der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE vor. 
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
einschließen, falls nicht von einem Mitglied des Ausschusses ausdrücklich eine ge-
sonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstimmungen für beide 
Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders beantragt werde. 
 
Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 und die abgelehnten Ände-
rungsanträge als Anlage 2 beigefügt. Die Abstimmungsergebnisse zum Einzelplan 14 
sind Anlage 3 zu entnehmen. 
 
Soweit die einzelnen Kapitel den Fachressorts bzw. dem Landtag und dem Rech-
nungshof zuzuordnen waren, wurden diese gemeinsam mit den entsprechenden Ein-
zelplänen in Anwesenheit der Vertreter der entsprechenden Ressorts beraten. Dabei 
lagen Stellungnahmen der Fachausschüsse vor. 
 
Im Rahmen der Aussprachen zu den Änderungsanträgen wurden die unterschiedli-
chen Ansätze der Fraktionen dargestellt. Dabei bezogen sich die Vertreter der Frakti-
onen auf die im Fachausschuss geführten Debatten und verzichteten weitestgehend 
auf eine weitere Aussprache nach der Einbringung der Änderungsanträge. 
 
 
Vorwort  Staatlicher Hochbau und Liegenschaften  
 
Mit dem Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD be-
kennt sich der Freistaat als öffentlicher Bauherr zu den Prinzipien des nachhaltigen 
Bauens, Betreibens und Bewirtschaften sowie seiner Vorbildfunktion, bis 2040 weitest-
gehend Klimaneutralität zu erreichen.  Ohne weitere Aussprache stimmten die Mitglie-
der des Haushalts- und Finanzausschusses dem Änderungsantrag mehrheitlich zu. 
 
 
Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14 
 
Mit einem weiteren Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und 
SPD wurde die Zweckbestimmung für die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 sowie 
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der Gruppe 519 entsprechend den Grundsätzen des Vorwortes konkretisiert. Auch die-
sem Antrag stimmten die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses ohne wei-
tere Aussprache mehrheitlich zu. 
 
 
Kapitel 14 01 Sächsischer Landtag 
 
Mit dem Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD wurde 
beantragt, die Erläuterungen im Titel 7711 51 neu zu fassen und für kleine Baumaß-
nahmen zu konkretisieren. Ohne weitere Aussprache stimmten die Mitglieder des 
Haushalts- und Finanzausschusses dem Änderungsantrag und der veränderten Fas-
sung des Kapitels mehrheitlich zu. 
 
 
Kapitel 14 02  Sächsische Staatskanzlei 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten ohne Aussprache 
mehrheitlich der unveränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern 
 
Die AfD-Fraktion beantragte im Titel 712 53 die Aufstockung der Haushaltsansätze 
zugunsten einer dauerhaften baulichen Lösung für die Erweiterung der Landesfeuer-
wehr- und Katastrophenschutzschule in Elsterheide / OT Nardt.  Der Antrag wurde 
formal eingebracht und ohne Aussprache mehrheitlich abgelehnt.  
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD brachten zum Kapitel 
formal zwei weitere Anträge ein, mit denen Bauvorhaben auf dem Campus der Fach-
hochschule Meißen und bei der Polizeidirektion Dresden ermöglicht werden sollen. Die 
beiden Anträge wurden ohne Aussprache einstimmig angenommen.  
 
Anschließend stimmten die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses dem 
Kapitel 14 03 in der geänderten Fassung mehrheitlich zu. 
 
 
Kapitel 14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten ohne Aussprache 
mehrheitlich der unveränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 05 Sächsisches Staatsministerium für Kultus 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
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Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 06 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokra-

tie, Europa und Gleichstellung 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 07 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und  
 Verkehr 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 08 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesell-

schaftlichen Zusammenhalt 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 09 Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 

Umwelt und Landwirtschaft  
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 10  Staatsministerium für Regionalentwicklung 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 11  Sächsischer Rechnungshof 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
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Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 12 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und 

Tourismus 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 14 15 Finanzvermögen 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplans 14 – 
Landeseinrichtungen 

 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD brachten zum Kapitel 
zwei Anträge ein, die zur Klarstellung und Konkretisierung der Erläuterungen in den 
Titeln 716 51 und 713 91 dienten. Beide Anträge wurden formal eingebracht und ohne 
Aussprache mehrheitlich angenommen.  
 
Mit einem weiteren Antrag beantragten die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNIS-
GRÜNE und SPD eine Erhöhung der Haushaltsansätze für die Jahre 2023 und 2024 
für Investitionen an der Polizeifachschule Leipzig. Der Antrag wurde einstimmig ange-
nommen.  
 
Mehrheitlich abgelehnt wurde der Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Einführung eines 
neuen Titels für Investitionsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes „Klima-
bewusste Landesverwaltung“. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der ver-
änderten Fassung des Kapitels zu.  
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Kapitel 14 21 Universität Leipzig 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 22 Technische Universität Dresden 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 23 Technische Universität Chemnitz 
 
Die Mitglieder des Ausschusses stimmten mehrheitlich der von den Koalitionsfraktio-
nen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD beantragten Konkretisierung der Zweckbe-
stimmung beim Titel 721 51 für Planungsvorhaben an der Technischen Universität 
Chemnitz zu.  
 
Mehrheitlich abgelehnt wurde der Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Schaffung eines 
neuen Titels für die weitere Finanzierung des Medizin-Campus in Chemnitz.  
 
Anschließend stimmten die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses mehr-
heitlich der geänderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
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Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 27 Hochschule Mittweida (FH) 
 
Einstimmig angenommen wurde der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Er-
höhung der Haushaltsansätze um 500,0 TEUR und um 1.000,0 TEUR in den kommen-
den beiden Jahren für die Bibliothek der Hochschule Mittweide.  
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der ver-
änderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 31 Hochschule für Musik Dresden 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
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Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der un-
veränderten Fassung des Kapitels zu.  
 

Kapitel 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplans 14 - 
Hochschuleinrichtungen 

 
Einstimmig angenommen wurde der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Er-
höhung der Verpflichtungsermächtigungen beim Globalansatz im Zuge der Anpassung 
von Planungsvorhaben in Realisierungsvorhaben.   
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten mehrheitlich der ver-
änderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 

SCHLUSSABSTIMMUNG EINZELPLAN 14 mit Änderungen 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 14 empfiehlt der Haushalts- und Finanz-
ausschuss mit 10 : 1 : 6 Stimmen dem Plenum die Annahme des durch seine Be-
schlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 
 
 
 
 
gez. Ronald Pohle, MdL 
Berichterstatter Anlagen   
 Änderungsanträge  
 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Vorwort zum Einzelplan 14 - Staatlicher Hochbau und Liegenschaften
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 7 - - - SOLL neu -

KAP - Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG - - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Vorwort zum Einzelplan 14

Staatlicher Hochbau und Liegenschaften

A) A. Aufgaben und Aufbau

[...]

B) A. Aufgaben und Aufbau

[...]

Der Freistaat bekennt sich als öffentlicher Bauherr zu den Prinzipien nachhaltigen Bauens, Betreibens und

Bewirtschaftens. Dabei wird angestrebt, im Rahmen seiner Vorbildfunktion bis 2040 weitgehend Klimaneutralität

zu erreichen.

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Auf Grundlage des sächsischen Energie- und Klimaprogramms und unter Einbeziehung des Bewertungssystems

Nachhaltiges Bauen (BNB) werden die Schwerpunkte Energieeffizienzstandards, der Grundsatz Sanierung vor

Neubau, die Umstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung als Schlüssel zur Senkung von Kosten, eine

deutliche Steigerung des PV-Ausbaus, sowie die weitere Optimierung des Energiemanagements unter Beachtung der

Besonderheiten im Staatsbau berücksichtigt.

Die landeseigenen Immobilien werden vom SIB über den ganzen Lebenszyklus hinweg betreut. Die Nachhaltigkeit

und Multifunktionalität von Neubauten und Gebäudebestand des Landes wird mit umfassenden Maßnahmen gestärkt.

Dazu gehören insbesondere der Einsatz nachwachsender Rohstoffe, zum Beispiel Holz und der Einsatz von

Recyclingbaustoffen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Vorwort zum Einzelplan 14 wird die Verantwortung und die Vorbildfunktion des Freistaates als öffentlicher

Bauherr festgehalten. Die Prinzipien nachhaltigen Bauens, Betreiben und Bewirtschaften sollen verstetigt

werden. Ziel ist es, bis 2040 weitgehend Klimaneutralität zu erreichen.

Auf Grundlage des sächsischen Energie- und Klimaprogramms und unter Einbeziehung des Bewertungssystems

Nachhaltiges Bauen (BNB) werden die Schwerpunkte Energieeffizienzstandards, der Grundsatz Sanierung vor

Neubau, die Umstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung als Schlüssel zur Senkung von Kosten, eine

deutliche Steigerung des PV-Ausbaus, sowie die weitere Optimierung des Energiemanagements unter Beachtung der

Besonderheiten im Staatsbau berücksichtigt.

Anlage 1 - EP 14
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 19 - - - SOLL neu -

KAP - Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG - - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14

A. [...]

B) [...]

8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 sowie der Gruppe 519 erfolgen unter Berücksichtigung des Sächsischen

Energie- und Klimaprogramms sowie Einbeziehung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) unter Beachtung

der Besonderheiten im Staatsbau.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

CDU/B'GRÜNE/SPD 02- Austauschblatt -

Der Freistaat hat eine Verantwortung und eine Vorbildfunktion als öffentlicher Bauherr. Die Prinzipien

nachhaltigen Bauen, Betreiben und Bewirtschaften sollen verstetigt werden. Ziel ist es, bis 2040 weitgehend

Klimaneutralität zu erreichen.

Auf Grundlage des sächsischen Energie- und Klimaprogramms und unter Einbeziehung des Bewertungssystems

Nachhaltiges Bauen (BNB) werden die Schwerpunkte Energieeffizienzstandards, der Grundsatz Sanierung vor

Neubau, die Umstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung als Schlüssel zur Senkung von Kosten, eine

deutliche Steigerung des PV-Ausbaus, sowie die weitere Optimierung des Energiemanagements unter Beachtung der

Besonderheiten im Staatsbau berücksichtigt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landtag
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 21 84,4 T€ - 400,0 T€ SOLL neu 600,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 711 51 400,0 T€ Reg. Entw. 600,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbauten

A) Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO

und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende

Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung

einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im

Rahmen der Haushaltsrechnung.

B) Erläuterungen:

CDU/B'GRÜNE/SPD 03

In den Finanzierungsjahren 2025 und 2026 stehen für diese Maßnahmen jeweils 3,0 Mio. € zur Verfügung.

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO

und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende

Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung

einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im

Rahmen der Haushaltsrechnung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es handelt sich um eine Klarstellung der hierzu bekannten Planungen. Im Kapitel 14 01 sind für die Maßnahmen

zur Aufrechterhaltung des Betriebes und für notwendige technische Erneuerungen und Modernisierungen insgesamt

7 Mio. € vorgesehen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 139 1.169,1 T€ - 2.500,0 T€ SOLL neu 4.000,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 716 51 2.500,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dresden

Behördenzentrum Packhofstraße

Verfügungsgebäude der Staatsregierung

A) Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Neubau eines Behördenzentrums zur Nutzung durch die sächsische Landesverwaltung sowie

einer Teilnutzung durch den Sächsischen Landtag.

B) Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Neubau eines Behördenzentrums zur Nutzung durch die sächsische Landesverwaltung.

CDU/B'GRÜNE/SPD 04

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es handelt sich um eine Klarstellung der Erläuterungen
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 141 - 5.000,0 T€ 6.000,0 T€ SOLL neu 6.500,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 713 91 6.000,0 T€ Reg. Entw. 6.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Globalansatz für den Staatlichen Hochbau

A) Erläuterungen:

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen

Bauzeitverlängerung). Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine

Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige

Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

B) Erläuterungen:

CDU/B'GRÜNE/SPD 05

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen

Bauzeitverlängerung). Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine

Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige

Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

Mit dem kommenden Doppelhaushalt 2025/2026 ist die bei 14 01/712 51 ausgewiesene Maßnahme als Vorrangvorhaben

an dieser Stelle aufzunehmen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es handelt sich um die Klarstellung der Erläuterungen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerium des Innern
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 43 541,0 T€ 1.000,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 713 53 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Meißen

Hochschule für öffentliche Verwaltung

und Rechtspflege (FH),

Fortbildungszentrum des Freistaates

Sachsen

Ausbau Campus

A) Erläuterungen alt:

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme - Interim)

CDU/B'GRÜNE/SPD 06

(...)

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme - Erweiterungsbau)

B) Erläuterungen neu:

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme - Interim)

(...)

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme - Erweiterungsbau)

Haushaltsansatz 2023 500,0

Haushaltsansatz 2024 500,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt.

Anpassung der räumlichen Kapazitäten auf dem Campus der HSF Meißen  im Rahmen der

Aus- und Fortbildungsoffensive des Freistaates Sachsen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerium des Innern
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 772 51 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) neu:

Dresden

Polizeidirektion Dresden

Forum Polizei_Geschichte Sachsen

B) Erläuterung neu:

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel zum Ausbau der Räumlichkeiten im Dienstgebäude der Polizeidirektion

Dresden in der Schießgasse 7 in 01067 Dresden, in welchen das Forum Polizei_Geschichte Sachsen seinen

Standort finden soll.

Planungsvorhaben

CDU/B'GRÜNE/SPD 07

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Das Forum Polizei_Geschichte Sachsen soll als der Ort zu Wissensvermittlung und Begegnung/ Austausch

innerhalb der Polizei Sachsen und mit den Bürgern im Freistaat dienen. Die räumliche wie inhaltliche

Planung ist bereits vorangeschritten. Es braucht nunmehr die räumliche Umsetzung des Konzeptes. Es wird ein

neuer Leertitel im Epl. 14 ausgebracht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 140 0,0 T€ 29.144,4 T€ 28.860,0 T€ SOLL neu 28.550,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 260,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 711 91 28.600,0 T€ Reg. Entw. 28.400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Sammelansatz des Kapitels 14 20 sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 711 in allen Kapiteln des

Einzelplanes 14 veranschlagt. Der ÄA intendiert explizit auch die Ermöglichung Kleiner Baumaßnahmen für

Investitionen an der Polizeifachschule Leipzig.

Die zusätzlich eingestellten Mittel in Höhe von 150,0 T€ p. a. sind über den Titel 14 03 / 711 51 in

der Titelgruppe "Polizeibereich" im Kapitel 14 03 zu bewirtschaften. Der Haushaltsgesetzgeber schafft damit

die Voraussetzung zur Umsetzung kleiner Maßnahmen (Sanierung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) an der PFS

Leipzig.

CDU/B'GRÜNE/SPD 08

Die darüberhinaus gehende Erhöhung in Höhe von 110,0 T€ in 2023 dient der einmaligen Aufwendung zur baulichen

Ertüchtigung von Arbeitsräumen im Gebäude des smac bis Juli 2023.

Deckung: Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Technische Universität Chemnitz
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 171 1.309,7 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 23 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 721 51 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Institut für Strukturleichtbau

Zentrum für Leichtbautechnologien-

Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung

(MERGE)

Neubau

2. BA: Labore

3. BA: Büroflächen

A)

Planungsvorhaben (3.BA)

B)

CDU/B'GRÜNE/SPD 09

Planungsvorhaben

Finanzierung aus vorhandenen Mitteln vorgesehen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Finanzierung aus Sammelansatz für die Planungsmittel
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Mittweida (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 190 166,5 T€ 0,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 27 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 715 51 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Hochschulbibliothek und Archiv

Bedarfsgerechte Unterbringung

A) Erläuterung:

Planungsvorhaben

B) Erläuterung:

Realisierungsvorhaben

______________________________________________________________________

vorgesehene Gesamtbaukosten                                18.674,0 T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 10

======================================================================

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt                            883,4 T€

V-Ist 2022                                                    300,0 T€

vorgesehene Finanzierung

Haushaltsansatz 2023                                          500,0 T€

Haushaltsansatz 2024                                        1.000,0 T€

ab 2025 noch zu veranschlagen                              15.990,6 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Bibliothek Mittweida nimmt neben ihrer Funktion als Hochschulbibliothek für Lehre, Forschung und

Weiterbildung als öffentliche wissenschaftliche Bibliothek einen wichtigen Faktor in der Region ein.

Sie verfügt über eine Lehrbuchsammlung, einen ausleihbaren Fachbuch-Freihandbestand und über einen

umfangreichen Präsenzbestand, der in der Regel nur in den Räumen der Bibliothek zu nutzen ist.

Zurückgehend auf ihren historischen Ursprung des im Jahre 1867 gegründeten Technikums, verfügt sie

darüber hinaus über einen wertvollen historischen Altbestand, der ebenfalls nur in den Räumen der

Bibliothek zu nutzen ist. Elektronische Nachschlagewerke, Datenbanken und Volltexte werden in einem

Computerpool und speziell ausgestatteten Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt.

Um die Maßnahme voranzubringen, werden zusätzliche Kassenmittel in 2023/2024 bereit gestellt.

Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit ab 2025 werden bei 14 40/713 91 veranschlagt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung:
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 223 0,0 T€ 1.000,0 T€ 3.754,0 T€ SOLL neu 8.000,0 T€

KAP 40 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 713 91 3.754,0 T€ Reg. Entw. 8.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Globalansatz für den Staatlichen Hochbau

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 103.000,0 T€ 103.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 51.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 43.000,0 T€ 51.000,0 T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 11

2026 bis zu 9.000,0 T€ 43.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 9.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 111.500,0 T€ 103.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 51.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 51.500,0 T€ 51.000,0 T€

2026 bis zu 9.000,0 T€ 43.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 9.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Erhöhung VE beim Globalansatz im Zuge der Anpassung von Planungsvorhaben in Realisierungsvorhaben bei

14 27/715 51 Hochschulbibliothek und Archiv - Bedarfsgerechte Unterbringung
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Haushalts- und Finanzausschuss 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium des Innern 
Ausgabe/Einnahme: 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 14 Seite Reg. Entw. 43 123,5 0,0 12.500,0 SOLL neu 12.500,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 12.500,0 +/- 12.500,0 
TITEL 712 53 0,0 Reg. Entw. 0,0 

Zweckbestimmung incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Elsterheide / OT Nardt, Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen Erweiterung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Mehrausgaben dienen der Ablösung der Containerlösung (Interim) zu Gunsten einer dauerhaften baulichen Lösung für die 
Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule. 

AfD 01 

Anlage 2 - EP 14
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Investitionsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Konzepts "Klimabewusste Landesverwaltung" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Im Rahmen des Konzepts "klimabewusste Landesverwaltung" benennt der Staatsbetrieb sächsisches Immobilien- und 
Baumanagment das Ziel bis zum Jahr 2030 5% des Gesamtstromverbrauchs der Landesliegenschaften in Eigenerzeugung erbringen 
zu wollen. Erst kürzlich beschloss der Landtag mit dem Antrag der Regierungsfraktionen "Vorbildfunktion des Freistaates Sachsen für 
einen beschleunigten Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie" einen Turbo in Sachen erneuerbare Energien einlegen zu wollen. 
Aktuell verfügt der SIB jedoch lediglich über 25 880m² Solaranlagen, wovon 24.638m² auf PV und der Rest auf Solarthermie entfallen. 
Das Staatsministerium für Wirtschaft, Kultur und Tourismus betreibt 833m² Solaranlagen. 763m² davon sind PV-Anlagen, 70m² 
Solarthermie. Eine flächendeckende Prüfung der Liegenschaften auf ihre Eignung für solare Nutzung erfolgt bislang nicht! Mit 
unserem Änderungsantrag wollen wir das ändern. Alle landeseigenen Liegenschaften sollen ihre Eignung geprüft und bei positivem 
Bescheid mit Solarthermie und/oder PV ausgestattet werden.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 14  Seite Reg. Entw. 143 - - 10.000,0 SOLL neu 50.000,0 
KAP 20 10.000,0 +/- 50.000,0 
TITEL  neu 731 91 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 01

Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: HFA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Technische Universität Chemnitz 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
NEU: Medizin Campus (MEDiC) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung: Die Mittel dienen der notwendigen eigenständigen Finanzierung des Medizin-Campus in Chemnitz zur dauerhaften 
Sicherstellung des Modellstudienganges MEDiC. 
Eine Abwicklung notwendiger Investitionen über das Budget der TU Dresden ist dauerhaft nicht sinnvoll, da die Durchführung des 
Modellstudiengangs Chemnitz so nicht sicher verstetigt werden kann und zur dauerhaften Verhandlungs- und Manövriermasse 
degradiert wird. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 14 Seite Reg. Entw. 2.000,0 SOLL neu 2.000,0 
KAP 14 23 Seite Erg. Vorl. 2.000 +/- 2.000 
TITEL NEU: 716 51 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 02
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Abstimmungsliste HFA 

Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 

Vorwort zum Einzelplan 14 Staatlicher Hochbau und Liegenschaften 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
7 Vorwort CDU/B’GRÜNE/SPD 01 13 : 5 : 0 

Abstimmung über Vorwort in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis: 11 : 5 : 2 

Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
19 Globale 

Haushalts- 
vermerke 

CDU/B’GRÜNE/SPD 02 
Neufassung 

13 : 5 : 0 

Abstimmung über Globale Haushaltsvermerke in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis: 11 : 5 : 2 

Kapitel 14 01 Sächsischer Landtag 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
21 711 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 18 : 0 : 0 

Abstimmung über Kapitel 14 01 in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis: 16 : 0 : 2 

Kapitel 14 02 Sächsische Staatskanzlei 

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 

Kapitel 14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
43 712 53 AfD 01 6 : 13 : 0 
43 713 53 CDU/B‘GRÜNE/SPD 06 19 : 0 : 0 
Neu 772 51 CDU/B‘GRÜNE/SPD 07 19 : 0 . 0 

Abstimmung über Kapitel 14 03 in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 2 

Anlage 3 - EP 14
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Kapitel 14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 8  
 
 
Kapitel 14 05 Sächsisches Staatsministerium für Kultus  
 
Keine Änderungsanträge.  
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 14 06 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für  
   Demokratie, Europa und Gleichstellung 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2 
 
 
Kapitel 14 07 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit  
   und Verkehr 
 
Keine Änderungsanträge.  
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2 
 
 
Kapitel 14 08 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und  
   Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
 
Keine Änderungsanträge.  
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 14 09  Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt  
   und Landwirtschaft 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 14 10  Staatsministerium für Regionalentwicklung 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
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Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2  
 
 
Kapitel 14 12  Staatsministerium für Wissenschaft Kunst und Tourismus 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 14 13  Sächsische Datenschutzbeauftragte 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        12 : 0 : 6 
 
 
Kapitel 14 15 Finanzvermögen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        9 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 20  Sammelansatz des EP 14 für Landeseinrichtungen  
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
139 716 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 17 : 0 : 0 
141 713 91  CDU/B’GRÜNE/SPD 05 12 : 0 : 5 
    
140 711 91  CDU/B’GRÜNE/SPD 08 19 : 0 : 0 
Neu 731 91  LINKE 01  2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 14 20 in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8  
 
 
Kapitel 14 21 Universität Leipzig 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 14 22 Technische Universität Dresden 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
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Kapitel 14 23 Technische Universität Chemnitz 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
171  721 51  CDU/B’GRÜNE/SPD 09 11 : 0 : 8 
Neu 716 51  LINKE 02  2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 14 23 in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 27 Hochschule Mittweida (FH) 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
190 715 51  CDU/B’GRÜNE/SPD 10 18 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 14 27 in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
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Kapitel 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 31 Hochschule für Musik Dresden 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 14 40 Sammelansätze des Einzelplanes 14 – 
   Hochschuleinrichtungen 
 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
223 713 91 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 18 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 14 40 in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis:         11 : 0 : 7 
 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 14  
mit Verpflichtungsermächtigungen, Anlagen  
und beschlossenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis:        10 : 1 : 6 
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Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Einzelplan 15 – Allgemeine Finanzverwaltung 
 
Berichterstatter: André Barth, MdL 
 
Der Einzelplan 15 stand auf der Tagesordnung der 56. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 6. Dezember 2022 und der 57. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 7. Dezember 2022 während der Bereinigungssitzung.  
 
Zur Beratung des Einzelplanes lagen den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzaus-
schusses Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE 
und SPD, der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKEN vor. 
 
Der Sächsische Staatsminister der Finanzen verzichtete auf eine allgemeine Einfüh-
rung in den Einzelplan. Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sahen 
keinen Anlass für eine grundsätzliche Aussprache und traten daher unmittelbar in die 
Beratung der einzelnen Änderungsanträge zum Einzelplan 15 ein. Da einige der Än-
derungsanträge erst zur Bereinigungssitzung eingereicht wurden, einigten sich die Mit-
glieder des Haushalts- und Finanzausschusses darauf, die Schlussabstimmung über 
die Kapitel des Einzelplanes erst in der 57. Sitzung am 7. Dezember 2022 vorzuneh-
men.  
 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden verständigten sich die Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses darüber, dass die Abstimmungen zu den Kapiteln und 
Titeln die jeweils dazugehörigen Stellenpläne, Wirtschaftspläne oder sonstige Anlagen 
einschließen, falls nicht von einem Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses 
ausdrücklich eine gesonderte Abstimmung verlangt werde. Ferner sollen die Abstim-
mungen für beide Haushaltsjahre gelten, sofern dies nicht ausdrücklich anders bean-
tragt werde. 
 
Die beschlossenen Änderungsanträge sind als Anlage 1, die abgelehnten und zurück-
gezogenen Änderungsanträge als Anlage 2 beigefügt. Die Abstimmungsergebnisse 
zum Einzelplan 15 sind Anlage 3 zu entnehmen. 
 
 
Kapitel 15 01 Steuern  
 
Zum Kapitel lagen zwei Änderungsanträge der AfD-Fraktion vor. Mit dem ersten Än-
derungsantrag beantragte die Fraktion eine Erhöhung der Mittelansätze für die Um-
satzsteuereinnahmen, mit dem zweiten Änderungsantrag beantragte sie eine Redu-
zierung der Haushaltsansätze für die Grunderwerbsteuer. Ein Abgeordneter der AfD-
Fraktion begründete die Anträge mit steigenden Steuermehreinnahmen, die dem Frei-
staat Sachsen aufgrund der steigenden Inflation zugutekommen würden. Vor dem Hin-
tergrund dieser positiven Entwicklung der Steuereinnahmen sei weder ein Rückgriff 
auf die finanziellen Rücklagen des Freistaates Sachsen noch eine Erhöhung der 
Grunderwerbsteuer notwendig.  
 
Abgeordnete der CDU-Fraktion entgegneten, dass sie diese positive Einschätzung der 
Umsatzsteuerentwicklung der AfD-Fraktion nicht teilen würden und verwiesen dabei 
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auf die von der Staatsregierung vorgelegte Umsatzsteuerprognose, die sie für realisti-
scher hielten. Zudem müsse man beachten, dass bei einer Inflation nicht nur die Ein-
nahmen, sondern auch die Ausgaben des Staates steigen würden.  
 
Beide Änderungsanträge der AfD-Fraktion wurden im Ergebnis der Aussprache mehr-
heitlich abgelehnt.  
 
Zur Bereinigungssitzung wurden als Tischvorlage weitere Änderungsanträge der Koa-
litionsfraktionen von CDU, BÜNDISGRÜNE und SPD vorgelegt, die mit E 1 bis E 15 
bezeichnet waren. Diese dienten der Umsetzung der Ergebnisse der Steuerschätzung 
vom Oktober 2022. Der Sächsische Staatsminister der Finanzen erläuterte die Anträge 
und die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD 
machten sich die Argumentation zu eigen.  
 
Während ein Abgeordneter der AfD-Fraktion die Steuerschätzung in Zweifel zog und 
auf eigene Berechnungen verwies, kündigte ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE 
an, sich bei der Abstimmung zu enthalten.  
 
Sämtliche Anträge wurden ohne weitere Aussprache mehrheitlich angenommen.  
 
Anschließend stimmten die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses mehr-
heitlich der geänderten Fassung des Kapitels zu. 
 
 
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen 
 
Zum Kapitel 15 03 lagen mehrere Änderungsanträge der AfD-Fraktion und der Koaliti-
onsfraktionen von CDU, BÜNDISGRÜNE und SPD vor.  
 
Die AfD-Fraktion beantragte in diesem Kapitel eine Reihe von Streichungen oder Re-
duzierungen der Haushaltsansätze zur Gegenfinanzierung von Änderungsanträgen, 
die sie vormals bei der Haushaltsberatung eingebracht hatte. Da diese Anträge bereits 
abgelehnt worden waren, wurden sämtliche Änderungsanträge ohne weitere Ausspra-
che mehrheitlich abgelehnt.  
 
Mehrheitlich beschlossen die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses den 
Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNEN und SPD zur 
Erhöhung der Mittelansätze für Verstärkungsmittel für Investitionen.  
 
Von der AfD-Fraktion wurde der von den Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNIS-
GRÜNEN und SPD in der Sitzung als Tischvorlage vorgelegte Änderungsantrag zur 
Einführung eines neuen Titels 686 03 mit 160.000,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 
und 40.000,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 als Verstärkungsmittel für Maßnah-
men aufgrund der Energiepreiskrise kritisiert. Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion be-
fürchtete eine intransparente Vergabe der Hilfsmittel und forderte die öffentliche Ein-
bindung der Haushalts- und Finanzausschusses in die Vergabe der Mittel. Zudem sei 
der Antrag so kurzfristig vorgelegt worden, dass eine Abstimmung innerhalb der Frak-
tion nicht mehr möglich gewesen sei.  
 
Abgeordnete der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜNDNISGRÜNE verwiesen auf da-
tenschutzrechtliche Probleme bei der Beratung von Einzelfällen im Ausschuss. Hinzu 
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komme, dass in diesen Härtefällen unverzüglich gehandelt werden müsse, um exis-
tentielle Notlagen zu vermeiden. Das parlamentarische Verfahren sei hierfür viel zu 
langsam. Im Übrigen bestehe auch nicht die Gefahr eines intransparenten Verfahrens, 
da die Ausgabe zweckgebunden seien und das Vorliegen eines Härtefalles von den 
im Änderungsantrag formulierten Voraussetzungen abhänge. Zudem hätten der Haus-
halts- und Finanzausschuss die Möglichkeit, sich regelmäßig von der Staatsregierung 
über die Ausgaben berichten zu lassen. 
  
Nach diesen Erläuterungen signalisierten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE 
ihre Zustimmung zum Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen.  
 
Nach längerer Aussprache und mehreren Auszeiten wurde der Änderungsantrag in 
der Bereinigungssitzung mehrheitlich angenommen.  
 
Zur Bereinigungssitzung wurden zum Kapitel 15 03 von den Koalitionsfraktionen von 
CDU, BÜNDNISGRÜNEN und SPD zwei weitere mit A 1 und A 2 bezeichnete Ände-
rungsanträge zur Deckung durch Minderausgaben eingebracht. Der Sächsische 
Staatsminister der Finanzen erläuterte diese und die Abgeordneten der Koalitionsfrak-
tionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD machten sich die Argumentation zu ei-
gen.  
 
Sämtliche Anträge wurden ohne weitere Aussprache mehrheitlich angenommen.  
 
Anschließend stimmten die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses mehr-
heitlich der geänderten Fassung des Kapitels zu. 
 
 
Kapitel 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten ohne Aussprache 
mehrheitlich der unveränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 15 10 Kapital und Schulden 
 
Zur Bereinigungssitzung wurden von den Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNIS-
GRÜNEN und SPD zwei Änderungsanträge zum Titel 359 01 zur Deckung durch Mehr-
ausgaben eingebracht. Der erste Änderungsantrag wurde mit 05, der zweite Antrag 
mit E 1 beziffert. Neben flüchtlings- und coronabedingten Mehrausgaben sollen auch 
Mehrbedarfe für Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise über eine Entnahme aus 
der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage bedarfsgerecht im Vollzug 
der Haushaltsjahre 2023 und 2024 finanziert werden. Die Entnahme der Mittel bedürfe 
der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses. Der Sächsische Staatsmi-
nister der Finanzen erläuterte den mit E 1 bezifferten Antrag und die Abgeordneten 
der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD machten sich die Ar-
gumentation zu eigen.  
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Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten ohne Aussprache 
mehrheitlich dem Änderungsantrag und anschließend der geänderten Fassung des 
Kapitels zu.  
 
Kapitel 15 20 Staatsvermögen 
 
Es lagen keine Änderungsanträge zum Kapitel vor. 
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten ohne Aussprache 
mehrheitlich der unveränderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen 
 
Zum Kapitel lagen mehrere Änderungsanträge der AfD-Fraktion und der Koalitions-
fraktionen von CDU, BÜNDISGRÜNE und SPD vor.  
 
Die AfD-Fraktion beantragte in diesem Kapitel eine Reihe von Reduzierungen der 
Haushaltsansätze für Zuschüsse für laufende Zwecke und für Investitionen an Beteili-
gungsunternehmen zur Gegenfinanzierung von Änderungsanträgen, die sie vormals 
bei der Haushaltsberatung eingebracht hatte. Da diese Anträge bereits abgelehnt wor-
den waren, wurden sämtliche Änderungsanträge ohne weitere Aussprache mehrheit-
lich abgelehnt.  
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDISGRÜNE und SPD beantragten eine Erhö-
hung der Haushaltsansätze im Titel 682 01 für klimabedingte Mehrausgaben für den 
Erhalt und die klimaangepasste Ausstattung und Pflege sächsischer Gartendenkmale 
sowie für die Stärkung der Grundstruktur der Gesellschaft futureSAX GmbH.  
 
Der Änderungsantrag wurde ohne weitere Aussprache mehrheitlich angenommen.  
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten anschließend mehr-
heitlich der geänderten Fassung des Kapitels zu.  
 
 
Kapitel 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich  
 
Zum Kapitel lagen zwei als E 16 und E 17 bezeichnete Änderungsanträge der Koaliti-
onsfraktionen von CDU, BÜNDISGRÜNE und SPD vor. Sie wurden in der Bereini-
gungssitzung eingebracht und dienten der Umsetzung der Ergebnisse der Steuer-
schätzung vom Oktober 2022. Der Sächsische Staatsminister der Finanzen erläuterte 
die Anträge und die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen von CDU, BÜNDNIS-
GRÜNE und SPD machten sich die Argumentation zu eigen.  
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten ohne Aussprache 
mehrheitlich den Änderungsanträgen und anschließend der geänderten Fassung des 
Kapitels zu.  
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Kapitel 15 30 Kommunaler Finanzausgleich 

Zum Kapitel lagen mehrere Änderungsanträge der AfD-Fraktion und der Fraktion 
DIE LINKE vor. Die AfD-Fraktion zog ihre Änderungsanträge zurück, da die Anträge 
der AfD-Fraktion zur Steuerschätzung zuvor abgelehnt worden seien.  

Die Fraktion DIE LINKE beantragte mit ihren Anträgen die Einführung eines Sonder-
vermögens „Kommunaler Sozialraumfonds“. Da die Anhörung zum Finanzausgleich-
gesetz gezeigt habe, dass die Kommunalen Spitzenverbände dem Anliegen aufge-
schlossen gegenüberstanden, wolle man mit den Änderungsanträgen die notwendigen 
Voraussetzungen für die Einführung eines Sondervermögens „Kommunaler Sozial-
raumfonds“ legen.  

Die Änderungsanträge wurden ohne Aussprache mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Ebenfalls wurde der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE mehrheitlich abgelehnt, 
mit dem sie eine Erhöhung der Mittelzuweisungen für den Kulturlastenausgleich bean-
tragten. Eine Abgeordnete der Fraktion BÜNDNISGRÜNE erwiderte, dass die Koaliti-
onsfraktionen die Haushaltsansätze für den Kulturbereich bereits mit einem eigenen 
Änderungsantrag angehoben hätten. Dies sei in Abstimmung mit der kommunaler 
Ebene erfolgt und bewege sich in dem finanziellen Rahmen, den auch die Kommunen 
leisten könnten.  

Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten anschließend mehr-
heitlich der unveränderten Fassung des Kapitels zu.  

Kapitel 15 40 Versorgung und Beihilfe 

Ohne Aussprache wurde der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zur Einführung 
eines neuen Titels für Erstattungen für den Beitritt zur „Stiftung des Bundes zur Abmil-
derung von Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung für jüdische Kontingent-
flüchtlinge und Spätaussiedler“ mehrheitlich abgelehnt.  

Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses stimmten anschließend mehr-
heitlich der unveränderten Fassung des Kapitels zu.  

Gesamtabstimmung 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 15 am 7. Dezember 2022 empfahl der 
Haushalts- und Finanzausschuss mit 10 : 2 : 6 Stimmen dem Plenum die Annahme 
des durch seine Beschlüsse veränderten Gesetzentwurfs. 

gez. André Barth, MdL 
Berichterstatter Anlagen   

Änderungsanträge 
Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung:
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 15 Seite Reg. Entw. 29 0,0 T€ 0,0 T€ 86.913,3 T€ SOLL neu 86.913,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 11 86.913,3 T€ Reg. Entw. 86.913,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027

B) Zuschüsse für Ausgaben im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027

A) Vermerk: Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von investiven

Maßnahmen der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

B) Vermerk: Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von konsumtiven

Maßnahmen der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Bereinigung eines redaktionellen Versehens bei Aufnahme des Haushaltstitels im RegE, vgl. Wortlaut

bei Haushaltstitel 15 03/893 11 für investive Maßnahmen.

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 15 Seite Reg. Entw. 31 0,0 T€ 30.000,0 T€ 31.000,0 T€ SOLL neu 20.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 11.000,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 883 14 20.000,0 T€ Reg. Entw. 20.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Verstärkungsmittel für Investitionen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Zur besseren Vorsorge soll eine Aufstockung des Investitionsverstärkers im Einzelplan 15

erfolgen.

CDU/B'GRÜNE/SPD 02

Anlage 1 - EP 15
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Betriebe und Beteiligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 15 Seite Reg. Entw. 80 55.243,3 T€ 57.918,2 T€ 65.824,4 T€ SOLL neu 65.823,5 T€

KAP 21 Seite Erg. Vorl. - 550,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 682 01 65.274,4 T€ Reg. Entw. 65.223,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen

Erläuterungen:

A)                                                                            2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB)                                       6.967,0 5.984,0

2. Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS)                                        19.692,0 20.253,3

3. Leipziger Messe GmbH (LMG)                                              8.400,0 5.100,0

4. Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH                                  2.476,0 2.537,9

5. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)                                 6.542,0 6.738,0

6. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL)     2.822,0 3.181,0

CDU/B'GRÜNE/SPD 03

7. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) 0,0 1.249,1

8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) 13.905,0 14.493,7

9. Betrieb gewerblicher Art SBG (BgA SBG) 178,5 187,5

10. Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS) 1.216,0 1.216,0

11. futureSax GmbH 590,9 598,0

12. Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth (SSW) 2.085,0 2.085,0

13. Vorsorge Beteiligungsbereich 400,0 1.600,0

_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                     65.274,4                 65.223,5

SW: Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen zur Erfüllung landeskultureller Aufgaben.

Die Soll-VE 2023 i.H.v. 1.249,1 T€ und in 2024 i.H.v. 1.255,7 T€ betreffen die MDM.

Die Soll-VE 2023 und 2024 betreffen im Übrigen die Flughäfen (vgl. Vermerk). Sie führen im Falle der

Inanspruchnahme bis zur Höhe der aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) ausgereichten Darlehen und der

daraus resultierenden Zinsforderungen gegenüber den Flughäfen nicht zu Zahlungen des Freistaates Sachsen in

den Folgejahren. Bereits gezahlte Gelder werden aufgerechnet.

B)                                                                            2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

[...]

8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) 14.255,0 14.893,7

[...]

11. futureSax GmbH 790,9 798,0

[...]
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_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                     65.824,4                 65.823,5

[...]

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Die Erhöhung bei Ziffer 8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH ist vorgesehen für

klimawandelbedingte Mehrausgaben für den Erhalt und die klimawandelangepasste Ausstattung und Pflege

sächsischer Gartendenkmale. Allein im Großen Garten in Dresden müssen wegen langanhaltender Dürreperioden

aufgrund der fortschreitenden Klimakrise mehr als 600 Bäume gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu

gewährleisten. Um den einzigartigen Charakter der sächsischen Gartendenkmale erhalten zu können, müssen

Gehölze ersetzt werden und die Klimaresilienz der Gartenanlagen insgesamt erhöht werden.

Ziel der Erhöhung bei Ziffer 11. ist die Stärkung der Grundstruktur der Gesellschaft futureSAX GmbH.

Mit den Mitteln soll auch die – auch für die strategische Weiterentwicklung der branchenübergreifenden

sachsenweit unabhängigen Innovationsplattform - notwendige Mittel-Management-Ebene finanziert werden.

Dies entspricht den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags: „Dazu soll die futureSAX GmbH finanziell

und personell gestärkt werden“.

CDU/B'GRÜNE/SPD 04
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CDU/B'GRÜNE/SPD 05
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Tischvorlage zur Bereinigungssitzung
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Haushalts- und Finanzausschuss

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kapital und Schulden
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 15 Seite Reg. Entw. 61 154.649,3 T€ 339.834,2 T€ 982.284,9 T€ SOLL neu 1.024.853,3 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 359 01 982.284,9 T€ Reg. Entw. 1.024.853,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entnahmen aus der Kassenverstärkungs-  und Haushaltsausgleichsrücklage

A) Vermerk alt:

[…]

Das Staatsministerium der Finanzen ist ferner ermächtigt, für flüchtlingsbezogene Mehrausgaben aufgrund des

am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine sowie für coronabedingte Mehrbedarfe für Maßnahmen

im Sinne von § 2 Abs. 2 SächsCorBG zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen.

Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landestages gemäß § 25 Abs. 4 SäHO ist für solche

zusätzliche Entnahmen erforderlich.

Vgl. Ausgabevermerk bei 1503/ 686 03 sowie bei 1510/ 634 01.

Tischvorlage zur Bereinigungssitzung

1297



B) Vermerk neu:

[…]

Das Staatsministerium der Finanzen ist ferner ermächtigt, für flüchtlingsbezogene Mehrausgaben aufgrund des

am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine, für Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise sowie

für coronabedingte Mehrbedarfe für Maßnahmen im Sinne von § 2 Abs. 2 SächsCorBG zusätzliche Entnahmen aus der

bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß

§ 25 Abs. 4 SäHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich.

Vgl. Ausgabevermerk bei 15 03/686 03, 15 03/686 04, 15 10/634 01.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Neben den flüchtlingsbezogenen und coronabedingten Mehrausgaben können auch Mehrbedarfe für Maßnahmen

aufgrund der Energiepreiskrise über eine Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage

bedarfsgerecht im Vollzug der Haushaltsjahre 2023 und 2024 finanziert werden. Die Entnahme aus der

Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage bedarf der Zustimmung durch den Haushalts- und

Finanzausschuss des Landtages. Siehe Änderungsantrag zu 15 03/686 04.

Tischvorlage zur Bereinigungssitzung

1298



Tischvorlage zur Bereinigungssitzung
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Steuern
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Steuern vom Umsatz

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die beantragten Mehreinnahmen ergeben sich aus der Hochrechnung der tatsächlichen Steuereinnahmen im Zeitraum Januar bis 
Oktober 2022 auf das Gesamtjahr 2022 und einem prognostizierten Anstieg im nächsten Jahr. In dem Zeitraum Januar bis Oktober 2022
betrugen die Umsatzsteuereinnahmen 9.103.000,0 T€ und damit 22,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum Januar bis Oktober 2021 
von 7.416.000 T€ (vgl. Drs 7/10667, 7/11250). Ausgehend von den Ist-Einnahmen im Gesamtjahr 2021 in Höhe von 9.070.412,7 T€ 
ergibt ein Anstieg um 22,7 Prozent den für das Gesamtjahr 2022 prognostizierten Betrag von 11.130.000,0 T€. Die antragstellende 
Fraktion geht davon aus, dass aufgrund der derzeit hohen Inflation auch im Jahr 2023 mit weiter steigenden Umsatzsteuereinnahmen zu 
rechnen ist.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 14 9.070.412,7 9.131.000,0 11.480.000,0 SOLL neu 11.480.000,0
KAP 01 Seite Erg. Vorl. 1.215.000 +/- 909.000
TITEL 015 01 10.265.000,0 Reg. Entw. 10.571.000,0

AfD 01

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Steuern
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Grunderwerbsteuer

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die beantragten Mindereinnahmen ergeben sich aus der Absenkung der Grundsteuer aufgrund des Gesetzentwurfs der antragstellenden
Fraktion zum Thema "Sächsisches Gesetz über die Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer (Sächsisches Grund- 
erwerbsteuersatzgesetz - SächsGrEStSatzG)" (Drs 7/11154). Durch die Beibehaltung des Steuersatzes von 3,5 Prozent ergibt sich eine 
Reduzierung um 262.000,0 T€ (2023) und 266.000,0 T€ (2024). Die weitere Absenkung von 3,5 Prozent auf 1,0 Prozent in der Hälfte der 
prognostizierten Erwerbsfälle aufgrund eines Ersterwerbs zu Wohnzwecken führt zu einer weiteren Reduzierung der Steuereinnahmen
um 184.000,0 T€ (2023) und 187.000,0 T€ (2024). 
Die Mindereinnahmen werden durch die beantragten Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 1501 / 015 01 in vollem Umfang gedeckt.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 15 435.538,6 419.000,0 266.000,0 SOLL neu 270.000,0
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -446.000 +/- -453.000
TITEL 053 01 712.000,0 Reg. Entw. 723.000,0

AfD 02

Anlage 2 - EP 15

1300



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Verstärkungsmittel für Personalausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die vorsorgliche Veranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuell auftretende Mehrausgaben in anderen Haushaltstiteln widerspricht 
dem Grundsatz der Einzelveranschlagung in   17 Abs. 1 Sächsische Haushaltsordnung (SäHO). Globale Verstärkungstitel lassen sich 
keinem konkreten weck zuordnen. 

usätzlich sind die vorgesehenen Haushaltsmittel  zum eitpunkt der Veranschlagung auch nicht zur Erfüllung der Aufgaben des Landes
notwendig gemä   6 SäHO. In diesem eitpunkt ist nicht klar, ob sie überhaupt zur Verstärkung von anderen Haushaltstiteln im 
Rahmen der späteren Haushaltsdurchführung ben tigt werden. 

Es gibt auch keinerlei haushaltsrechtliche otwendigkeit zur vorsorglichen Veranschlagung von Verstärkungsmitteln. ur Finanzierung 
von eventuellem Mehrbedarf stehen andere geeignete und haushaltsrechtlich transparente Verfahren zur Verfügung. Die Verstärkung
der Ansätze k nnen im Rahmen der Haushaltsführung durch überplanmä ige Ausgaben vorgenommen werden, die aus nicht in 
Anspruch genommenen Haushaltstiteln gedeckt werden k nnen.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 24 0,0 18.744,6 0,0 SOLL neu 0,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -55.000 +/- -55.000
TITEL 461 02 55.000,0 Reg. Entw. 55.000,0

AfD 03

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Globale Minderausgabe für Personalausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im ahr 2021 lagen die Ist-Ausgaben für Personal um 394.000,0 T€ unter den Soll-Ansätzen. Die einbringende Fraktion geht davon aus,
dass die Differenz zwischen Haushaltsansatz und Ist-Ausgaben für Personal sich aufgrund erheblicher eiten der ichtbesetzung und 
unterwertiger Besetzung von geplanten Stellen künftig nicht wesentlich verringern wird. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 24 0,0 -250.000,0 -350.000,0 SOLL neu -350.000,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 00.000 +/- - 00.000
TITEL 462 01 -250.000,0 Reg. Entw. -250.000,0

AfD 04

1301



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die vorsorgliche Veranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuell auftretende Mehrausgaben in anderen Haushaltstiteln widerspricht 
dem Grundsatz der Einzelveranschlagung in   17 Abs. 1 Sächsische Haushaltsordnung (SäHO). Globale Verstärkungstitel lassen sich
keinem konkreten weck zuordnen. 

usätzlich sind die vorgesehenen Haushaltsmittel  zum eitpunkt der Veranschlagung auch nicht zur Erfüllung der Aufgaben des Landes
notwendig gemä   6 SäHO. In diesem eitpunkt ist nicht klar, ob sie überhaupt zur Verstärkung von anderen Haushaltstiteln im 
Rahmen der späteren Haushaltsdurchführung ben tigt werden. 

Es gibt auch keinerlei haushaltsrechtliche otwendigkeit zur vorsorglichen Veranschlagung von Verstärkungsmitteln. ur Finanzierung 
von eventuellem Mehrbedarf stehen andere geeignete und haushaltsrechtlich transparente Verfahren zur Verfügung. Die Verstärkung
der Ansätze k nnen im Rahmen der Haushaltsführung durch überplanmä ige Ausgaben vorgenommen werden, die aus nicht in 
Anspruch genommenen Haushaltstiteln gedeckt werden k nnen.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 28 0,0 15.000,0 0,0 SOLL neu 0,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -25.000 +/- -25.000
TITEL 686 02 25.000,0 Reg. Entw. 25.000,0

AfD 05

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Verstärkungsmittel für Investitionen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die vorsorgliche Veranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuell auftretende Mehrausgaben in anderen Haushaltstiteln widerspricht 
dem Grundsatz der Einzelveranschlagung in   17 Abs. 1 Sächsische Haushaltsordnung (SäHO). Globale Verstärkungstitel lassen sich
keinem konkreten weck zuordnen. 

usätzlich sind die vorgesehenen Haushaltsmittel  zum eitpunkt der Veranschlagung auch nicht zur Erfüllung der Aufgaben des Landes
notwendig gemä  6 SäHO. In diesem eitpunkt ist nicht klar, ob sie überhaupt zur Verstärkung von anderen Haushaltstiteln im 
Rahmen der späteren Haushaltsdurchführung ben tigt werden. 

Es gibt auch keinerlei haushaltsrechtliche otwendigkeit zur vorsorglichen Veranschlagung von Verstärkungsmitteln. ur Finanzierung 
von eventuellem Mehrbedarf stehen andere geeignete und haushaltsrechtlich transparente Verfahren zur Verfügung. Die Verstärkung
der Ansätze k nnen im Rahmen der Haushaltsführung durch überplanmä ige Ausgaben vorgenommen werden, die aus nicht in 
Anspruch genommenen Haushaltstiteln gedeckt werden k nnen.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 31 0,0 30.000,0 0,0 SOLL neu 0,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -20.000 +/- -20.000
TITEL 883 14 20.000,0 Reg. Entw. 20.000,0

AfD 06

1302



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Betriebe und Beteiligungen
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
uschüsse für laufende wecke an Beteiligungsunternehmen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus den Erläuterungen ergibt sich, dass ein Teil der veranschlagten Haushaltsmittel in H he von 2.476,0 T€ im ahr 2023 und in H he
von 2.537,9 T€ im ahr 2024 für den Verlustausgleich der SAE A GmbH veranschlagt wurden. Diesen Verlustausgleich hält die 
antragstellende Fraktion für nicht notwendig, weil sie die Wahrnehmung der Aufgabe durch ein Beteiligungsunternehmen des Freistaates 
Sachsen für überflüssig erachtet, edenfalls solange es den Steuerzahler belastet. 
Daüber hinaus sind 400,0 T€ (2023) und 1.600,0 T€ für die "Vorsorge Beteiligungsbereich" vorgesehen. Aus der Formulierung wird 
bereits ersichtlich, dass zum eitpunkt der Veranschlagung nicht klar war, ob die Haushaltsmittel überhaupt im Rahmen der 
Haushaltsführung  für den vorgesehenen weck ben tigt werden. Dies widerspricht dem Grundsatz des  6 SäHO, nach dem nur die 
Ausgaben bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt werden dürfen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Landes notwendig 
sind.

ur Finanzierung von eventuellem Mehrbedarf stehen andere geeignete und haushaltsrechtlich transparente Verfahren zur Verfügung.
Die Verstärkung der Ansätze k nnen im Rahmen der Haushaltsführung durch überplanmä ige Ausgaben vorgenommen werden, die aus 
nicht in Anspruch genommenen Haushaltstiteln gedeckt werden k nnen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 80/81 55.243,3 57.918,2 62.398,4 SOLL neu 61.085,6
KAP 21 Seite Erg. Vorl. -2. 6 +/- -4. 3 ,
TITEL 682 01 65.274,4 Reg. Entw. 65.223,5

AfD 07

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Betriebe und Beteiligungen
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
uschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus den Erläuterungen ergibt sich, dass im Rahmen der Veranschlagung 400,0 T€ und 1.000,0 T€ für die "Vorsorge Beteiligungsbereich" 
vorgesehen sind. Aus der Formulierung wird bereits ersichtlich, dass zum eitpunkt der Veranschlagung nicht klar war, ob die 
Haushaltsmittel überhaupt im Rahmen der Haushaltsführung  für den vorgesehenen weck ben tigt werden. Dies widerspricht dem 
Grundsatz des  6 SäHO, nach dem nur die Ausgaben bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt werden dürfen, die zur 
Erfüllung der Aufgaben des Landes notwendig sind.

ur Finanzierung von eventuellem Mehrbedarf stehen andere geeignete und haushaltsrechtlich transparente Verfahren zur Verfügung.
Die Verstärkung der Ansätze k nnen im Rahmen der Haushaltsführung durch überplanmä ige Ausgaben vorgenommen werden, die aus 
nicht in Anspruch genommenen Haushaltstiteln gedeckt werden k nnen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 83 27.231,4 14.962,0 17.502,0 SOLL neu 16.451,3
KAP 21 Seite Erg. Vorl. -400 +/- - .000
TITEL 891 01 17.902,0 Reg. Entw. 17.451,3

AfD 08

1303



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen an die kreisangeh rigen Gemeinden

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aufgrund der nderungsantrage der AfD-Fraktion zu den Haushaltsstellen 15 01 / 015 01 und 15 01 / 053 erh hen sich die 
Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen um 769.000,0 T€ (2023) und 456.000,0 T€ (2024). Die Mehreinnahmen sind Bestandteil der 
Verbundgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich. Gemä   2 Abs. 1 SächsFAG sind deshalb für das ahr 2023  284.530,0 T€ und 
für das ahr 2024 168.720,0 T€ dieser Mehreinnahmen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse zu Gunsten der Kommunen zu 
veranschlagen. Diese Beträge werden entsprechend der im Regierungsentwurf vorgesehenen Anteile an den Schlüsselzuweisungen auf 
kreisangeh rige Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte verteilt.  Da der Anteil der Schlüsselzuweisungen der kreiangeh rigen
Gemeinden 34,44 Prozent der Schlüsselzuweisungen im ahr 2023 und 34,18 Prozent im ahr 2024 betragen, errechnen sich damit die 
beantragten Aufstockungsbeträge. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 93 921.110,4 945.727,6 1.176.627,5 SOLL neu 1.186.045,9
KAP 30 Seite Erg. Vorl. . 2, +/- 5 .66 ,5
TITEL 613 01 1.078.635,4 Reg. Entw. 1.128.377,4

AfD 09

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen an die Landkreise 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aufgrund der nderungsantrage der AfD-Fraktion zu den Haushaltsstellen 15 01 / 015 01 und 15 01 / 053 erh hen sich die 
Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen um 769.000,0 T€ (2023) und 456.000,0 T€ (2024). Die Mehreinnahmen sind Bestandteil der 
Verbundgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich. Gemä   2 Abs. 1 SächsFAG sind deshalb für das ahr 2023  284.530,0 T€ und 
für das ahr 2024 168.720,0 T€ dieser Mehreinnahmen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse zu Gunsten der Kommunen zu 
veranschlagen. Diese Beträge werden entsprechend der im Regierungsentwurf vorgesehenen Anteile an den Schlüsselzuweisungen auf 
kreisangeh rige Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte verteilt. Da der Anteil der Schlüsselzuweisungen der Landkreise 23,73
Prozent der Schlüsselzuweisungen im ahr 2023 und 24,30 Prozent im ahr 2024 betragen, errechnen sich damit die beantragten 
Aufstockungsbeträge. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 93 650.370,9 652.373,2 810.691,3 SOLL neu 843.255,3
KAP 30 Seite Erg. Vorl. 6 .5 +/- 40.
TITEL 613 02 743.172,3 Reg. Entw. 802.256,3

AfD 10

1304



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aufgrund der nderungsantrage der AfD-Fraktion zu den Haushaltsstellen 15 01 / 015 01 und 15 01 / 053 erh hen sich die 
Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen um 769.000,0 T€ (2023) und 456.000,0 T€ (2024). Die Mehreinnahmen sind Bestandteil der 
Verbundgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich. Gemä   2 Abs. 1 SächsFAG sind deshalb für das ahr 2023  284.530,0 T€ und 
für das ahr 2024 168.720,0 T€ dieser Mehreinnahmen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse zu Gunsten der Kommunen zu 
veranschlagen. Diese Beträge werden entsprechend der im Regierungsentwurf vorgesehenen Anteile an den Schlüsselzuweisungen auf 
kreisangeh rige Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte verteilt. Da der Anteil der Schlüsselzuweisungen der Kreisfreien Städte
41,83 Prozent der Schlüsselzuweisungen im ahr 2023 und 41,52 Prozent im ahr 2024 betragen, errechnen sich damit die beantragten 
Aufstockungsbeträge. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 94 1.188.694,3 1.179.004,4 1.429.097,2 SOLL neu 1.440.546,1
KAP 30 Seite Erg. Vorl. .0 , +/- 0.052,5
TITEL 613 03 1.310.078,3 Reg. Entw. 1.370.493,6

AfD 11
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Einbringer (Fraktion):  DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
A) Zweckbestimmung alt:

Entnahmen aus dem Sondervermögen “Kommunaler Vorsorgefonds“

B) Zweckbestimmung neu:

Entnahmen aus dem Sondervermögen “Kommunaler Sozialraumfonds“ 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
An Stelle der im Entwurf der Staatsregierung vorgesehenen Bildung einer Kommunalen Vorsorgepauschale in Höhe von 300 Mio. Euro, 
die ausschließlich für den künftigen Finanzausgleich mit den Kommunen „zurückgelegt“ und damit dem Finanzausgleich in den 
Haushaltsjahren 2023/2024 vorenthalten werden, fordert die Fraktion DIE LINKE eine Ersetzung durch ein Sozialraumbudget für die 
Landkreise, Städte und Gemeinden im Freistaat Sachsen“, mit dem die direkte zweckgerichtete Zuweisung dieser Finanzmittel – 150 
Mio. Euro im Jahre 2023 und 150 Mio. Euro im Jahre 2024 – ermöglicht werden soll. Dieser Titel dient der Entnahme aus dem 
Sondervermögen,um die kommunale Ebene direkt zu unterstützen.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 92 150.000 SOLL neu 150.000
KAP 30 Seite Erg. Vorl. 150.000 +/- 150.000
TITEL 356 02 0 Reg. Entw. 0

DIE LINKE 01

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt

Mit der Erhöhung des Titels um soll analog zur Veranschlagung im Einzelplan 12 ein Ausgleich der Personal- und 
Sachkostensteigerungen der letzten Jahre sowie eine faire Vergütung ermöglicht werden können. Für die Folgejahre ab 2024 wird ein
Aufwuchs des Titels um 4% p.a festgehalten.
Die Dynamisierung des Titels führt zu einer langfristigen Planungssicherheit der Kulturräume um Tarifsteigerungen leisten zu können.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 96 30.677,2 30.678,0 38.314,9 SOLL neu 39.847,5
KAP 30 Seite Erg. Vorl. 7.637,4 +/- 9.170
TITEL 633 20 30.677,5 Reg. Entw. 30.677,5

DIE LINKE 02

1306



Einbringer (Fraktion):  DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
A) Zweckbestimmung alt:

Zuführungen an das Sondervermögen “Kommunaler Vorsorgefonds“

B) Zweckbestimmung neu:

Zuführungen an das Sondervermögen “Kommunaler Sozialraumfonds“ 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
An Stelle der im Entwurf der Staatsregierung vorgesehenen Bildung einer Kommunalen Vorsorgepauschale in Höhe von 300 Mio. Euro, 
die ausschließlich für den künftigen Finanzausgleich mit den Kommunen „zurückgelegt“ und damit dem Finanzausgleich in den 
Haushaltsjahren 2023/2024 vorenthalten werden, fordert die Fraktion DIE LINKE mit dem vorliegenden Änderungsantrag eine Ersetzung 
ein Sozialraumbudget für die Landkreise, Städte und Gemeinden im Freistaat Sachsen“, mit dem die direkte zweckgerichtete Zuweisung 
dieser Finanzmittel – 150 Mio. Euro im Jahre 2023 und 150 Mio. Euro im Jahre 2024 – ermöglicht werden soll.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 100f 150.000 SOLL neu 150.000
KAP 30 Seite Erg. Vorl. 150.000 +/- -150.000
TITEL 916 01 0 Reg. Entw. 300.000

DIE LINKE 03

Einbringer (Fraktion):  DIE LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
neu Zuweisungen aus dem “Kommunalen Sozialraumfonds“ 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Mit der Einführung des des Sozialraumbudgets für die Kommunen im Freistaat Sachsen soll den Gemeinden, Städten und Landkreisen
ein zusätzlicher, im kommunaler Eigenverantwortung zu verwendender Einmal-Finanzbetrag für die Jahre 2023 und 2024 aus der 
Finanzausgleichsmasse zur Verfügung gestellt werden. 
Über die Verwendung dieser gesondert zugewiesenen Finanzmittel in der betreffenden Kommune sollen die Vertretungskörperschaften 
der jeweiligen Landkreise, kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte entscheiden. Auf diesem Wege soll den Städten, 
Gemeinden und Landkreisen ein weiterer finanzieller Spielraum für Zwecke der sozialen Daseinsvorsorge verschafft werden.
Die Höhe der Zuweisung aus dem jährlichen Sozialraumbudget in Höhe von 150 Mio. Euro soll sich dabei nach dem Anteil der 
Einwohner der jeweiligen Landkreise, kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte an der Gesamteinwohnerzahl bemessen. Die 
so ermittelte Zuweisung aus dem Kommunalen Sozialraumfonds soll jeweils am 1. Februar im 2023 und im Jahre 2024 als eine 
Einmalbetrag an die Landkreise, kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte ausgezahlt werden.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 96f 150.000 SOLL neu 150.000
KAP 30 Seite Erg. Vorl. 150.000 +/- 150.000
TITEL neu 633 21 0 Reg. Entw. 0

DIE LINKE 04
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Einbringer (Fraktion): LINKE
Ausschuss: HFA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Finanzverwaltung
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Neu: Erstattungen für den Beitritt zur "Stiftung des Bundes zur Abmilderung von Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung, für 
jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler" (Härtefallfonds für Ostrentner*innen)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

Deckungsvorschlag: Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes

Begründung:
"Der Bund errichtet eine nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts in der Sonderform der Verbrauchsstiftung, die ihren Zweck innerhalb 
von drei Jahren verwirklichen soll. […] Die Leistung der Stiftung richtet sich an Härtefälle in der Ost-West-Rentenüberleitung, an jüdische 
Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler, die einen erheblichen Teil ihrer Erwerbsbiographie in der ehemaligen DDR beziehungsweise 
im ausländischen Herkunftsgebiet zurückgelegt haben. […] Die Betroffenen sollen zur Abmilderung ihrer Härten eine pauschale 
Einmalzahlung in Höhe von 2.500 Euro erhalten.[…] Der Bund stattet die Stiftung einmalig mit einem Vermögen in Höhe von 500 Millio-
nen Euro aus. […] Weitere Zuführungen durch den Bund sind nicht vorgesehen. Die Länder können der Stiftung bis 31. März 2023 
beitreten, wenn sie hälftig ihren finanziellen Anteil einbringen und damit die Leistung um 2.500 Euro erhöhen. Berechtigte mit Wohnsitz 
im beitretenden Land hätten dann Anspruch auf eine Pauschale von 5.000 Euro." (https://www.bundesregierung.de/breg-
de/aktuelles/haertefallfonds-des-bundes-fuer-ddr-rentner-2144092) Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE muss der Freistaat 
Sachsen der Stiftung beitreten und sich mindestens in Höhe von 50 Mio. Euro an dieser beteiligen, damit zumindest ein Teil der
Ungerechtigkeiten für die Ostrentner*innen abgemildert werden, die bei der Überführung von DDR-Rentenansprüchen entstanden sind.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 113 0 0 50.000  SOLL neu 0
KAP 40 Seite Erg. Vorl. 50.000 +/- 0
TITEL Neu: 631 43 0 Reg. Entw. 0

DIE LINKE 05
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Abstimmungsliste EINZELPLAN 15 – Allgemeine Finanzverwaltung;  
 
 
Kapitel 15 01 Steuern 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
14  015 01 AfD 01  6 : 12 : 0 
15 053 01 AfD 02 6 : 12 : 0 

 
Bereinigungssitzung:  
Tischvorlage der CDU-/BGR-/SPD-Fraktionen zum Epl. 15: Umsetzung der 
Ergebnisse der Steuerschätzung Okt. 2022, lfd. Nr. E1 - E15  
Abstimmungsergebnis: 11 : 5 : 2 
 
Abstimmung über Kapitel 15 01 
Abstimmungsergebnis: 10 : 5 : 3 
 
 
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
24 461 02 AfD 03 5 : 9 : 0 
24 462 01 AfD 04 5 : 11 : 0 
28 686 02 AfD 05 5 : 11 : 0 
29  686 11 CDU/B´GRÜNE/SPD 01 17 : 0 : 0 
31 883 14 AfD 06 5 : 12 : 0 
31 883 14 CDU/B´GRÜNE/SPD 02 11 : 5 : 1 
neu 686 04 CDU/B´GRÜNE/SPD 04 13 : 5 : 0 

 
Bereinigungssitzung:  
Tischvorlage der CDU-/BGR-/SPD-Fraktionen zum Epl. 15: Umsetzung der 
Ergebnisse der Steuerschätzung Okt. 2022, lfd. Nr. A1 - A2  
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
Abstimmung über Kapitel 15 03 mit Stellenplan und Anlagen und Änderungen 
Abstimmungsergebnis: 10 : 5 : 3 
 
 
Kapitel 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 
 
Kein Änderungsantrag. 
 
Abstimmung über Kapitel 15 04  
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 3 
 
 
  

Anlage 3 - EP 15
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Kapitel 15 10  Kapital und Schulden 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
61/62 359 01 CDU/B´GRÜNE/SPD 05 12 : 5 : 1 

 
Bereinigungssitzung:  
Tischvorlage der CDU-/BGR-/SPD-Fraktionen zum Epl. 15: Umsetzung der 
Ergebnisse der Steuerschätzung Okt. 2022, lfd. Nr. E1  
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 7 
 
 
Abstimmung über Kapitel 15 10 mit Stellenplan und Anlage und Änderungen 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 15 20 Staatsvermögen 
 
Kein Änderungsantrag. 
 
Abstimmung über Kapitel 15 20 mit Anlage 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0  : 8 
 
   
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
80 682 01 AfD 07 5 : 12 : 0 
80 682 01 CDU/B´GRÜNE/SPD 03 12 : 0 : 5 
83 891 01 AfD 08 5 : 12 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 15 21 (und Änderungen) 
Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 9 
 
 
Kapitel 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich 
 
Bereinigungssitzung:  
Tischvorlage der CDU-/BGR-/SPD-Fraktionen zum Epl. 15: Umsetzung der 
Ergebnisse der Steuerschätzung Okt. 2022, lfd. Nr. E16 - E17  
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 7 
 
Abstimmung über Kapitel 15 28  
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 8  
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Kapitel 15 30 Kommunaler Finanzausgleich 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
92 356 02 LINKE 01 1 : 11 : 5 
93 613 01 AfD 09 zurückgezogen 
93 613 02 AfD 10 zurückgezogen 
94 613 03 AfD 11 zurückgezogen 
96 633 20 LINKE 02 1 : 11 : 5 
100 f 916 01 LINKE 03 1 : 11 : 5 
neuer Titel 633 21 LINKE 04 1 : 11 : 5 

 
Abstimmung über Kapitel 15 30 mit Anlagen: 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 15 40 Versorgung und Beihilfen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
Neuer Titel 631 43 LINKE 05 1 : 16 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 15 40 mit Anlagen: 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 
 
 
 
 
 
Gesamtabstimmung EINZELPLAN 15 einschließlich dazugehörenden 
Stellenpläne, Wirtschaftspläne, Übersichten und sonstigen Anlagen und 
Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 
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Anlage 
zu DRUCKSACHE 7/10575 

(gem. § 37 Abs. 3 GO) 

Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Teil 1 

Ausschuss für Inneres und Sport Haushaltsgesetz 
Einzelplan 03 
Einzelplan 13 
Einzelplan 14 

Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, 
Kultur und Tourismus Haushaltsgesetz 

Einzelplan 02 
Einzelplan 12 
Einzelplan 14 
Einzelplan 15 

Ausschuss für Regionalentwicklung 

Ausschuss für Schule und Bildung 

Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft 

Teil 2 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 10 
Einzelplan 15 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 05 
Einzelplan 06  

Haushaltsgesetz
Einzelplan 09 
Einzelplan 14



Teil 3 

Ausschuss für Verfassung und Recht, Demokratie, 
Europa und Gleichstellung 

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt  

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 02 
Einzelplan 05
Einzelplan 06 

Haushaltsgesetz
Einzelplan 07 
Einzelplan 15 

Haushaltsgesetz
Einzelplan 08 



Postanschrift: Postfach 11 01 33 Hausanschrift: Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 Telefon: (0351) 49 35 236 Internet: http://www.landtag.sachsen.de 
01330 Dresden  01067 Dresden Telefax: (0351) 49 35 482 E-Mail: Ausschuss.IA@slt.sachsen.de 

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie 
für verschlüsselte elektronische Dokumente 

     AUSSCHUSS FÜR INNERES UND SPORT 
     Der Vorsitzende 

Vorsitzenden 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Herrn Holger Hentschel 

im Hause 25. November 2022

Stellungnahme zur Drucksache 7/10575 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) 
Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Ausschuss für Inneres und Sport hat in seiner 33. Sitzung am 24. November 2022 
den oben genannten Gesetzentwurf abschließend beraten. Die Abstimmung erfolgte 
aus Sicht des Ausschusses für Inneres und Sport. 

Zur abschließenden Beratung lagen dem Ausschuss folgende Änderungsanträge vor: 
zum Einzelplan 03: Änderungsanträge der Fraktionen CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD  

Änderungsanträge der AfD-Fraktion 
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE  

zum Einzelplan 13: Änderungsanträge der Fraktionen CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

zum Einzelplan 14: Änderungsanträge der Fraktionen CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 
Änderungsantrag der AfD-Fraktion  

Zum Gesetzentwurf lagen keine Änderungsanträge vor. 

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 beigefügt. 
Die vom Ausschuss nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in Anlage 2 enthal-
ten. 
Eine Liste mit den Abstimmungsergebnissen ist als Anlage 3 beigefügt. 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 03 wurde mit 10 : 2 : 6 Stimmen 
beschlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 03 
mit Stellenplänen unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu 
empfehlen. 





Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung:
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 22 8,5 T€ 70,0 T€ 90,0 T€ SOLL neu 190,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -30,0 T€

TITEL 547 10 90,0 T€ Reg. Entw. 220,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (außer Polizei)

Erläuterungen:

A) Erläuterungen alt:

2023 T€ 2024 T€

(...)

4. Sächsisches Katastrophenschutzsymposium 0,0 130,0

(...)

Summe 90,0 220,0

B) Erläuterungen neu:

2023 T€ 2024 T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

(...)

4. Sächsisches Katastrophenschutzsymposium 0,0 100,0

(...)

Summe 90,0 190,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Dient der Aufstockung von 03 15/ 531 97.

Anlage 1 - IA



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 43 790,6 T€ 1.100,0 T€ 945,7 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - -54,3 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 02 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen

A) Erläuterungen:

2023 2024

T€ T€

1. ….

2. ….

3. ….

4. …

5. …

6. …

6. …

7. …

CDU/B'GRÜNE/SPD 02

8. Beratungsleistungen für den gesamten Geschäftsbereich des SMI 290,0 215,0

B) Erläuterungen

1. ….

2. ….

3. ….

4. …

5. …

6. …

6. …

7. …

8. Beratungsleistungen für den gesamten Geschäftsbereich des SMI 190,7 118,0

9. Evaluierung der Formen der interkommunalen Zusammenarbeit 25,0 75,0

10. Verstärkung der Bekämpfung von Cyber-Hate-Crime 20,0 22,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Derzeitige Formen der interkommunalen Zusammenarbeit sollen evaluiert werden, um Schwächen zu erkennen und das

Potential der interkommunalen Zusammenarbeit als Möglichkeit der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung zu

identifizieren. Die Evaluation wird als Ziffer 9 angefügt. Die Gelder werden aus der Ziffer 8 überführt.

Vor dem Hintergrund der sog. Böhmermann-Affäre ist es zur Unterstützung des Inspekteur der Polizei angezeigt,

den Mittelansatz im Bereich der sachverständigen Beteiligung und Beratung in diesem Bereich des

Cyber-Hate-Crime anzuheben. Dem Anliegen wird nun durch eine Umverteilung der Mittelansätze im Titel

03 02 / 526 02 Rechnung getragen.

Eine weitere Reduzierung der Ziffer 8 erfolgt zu Gunsten der Erhöhung bei 03 03/633 01 (in 2023 iHv 54,3 T€).



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 44 530,2 T€ 800,0 T€ 850,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - -50,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 533 01 900,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen

Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Gunsten des ÄA bei 03 03/893 62 iHv 50 TEUR

CDU/B'GRÜNE/SPD 03

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 45 0,0 T€ 35,0 T€ 70,0 T€ SOLL neu 133,6 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - -30,0 T€ +/- -66,4 T€

TITEL 547 10 100,0 T€ Reg. Entw. 200,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen

A) alt

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im

Geschäftsbereich des SMI. Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der B-IMK in 2024. Darüber

hinaus ist beginnend ab dem Jahr 2024 im Turnus von drei Jahren ein Symposium "Stärkung Sächsischer

Katastrophenschutz" geplant.

B) neu

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung diverser Fachtagungen/-konferenzen und Kolloquien im

Geschäftsbereich des SMI. Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der B-IMK in 2024.

CDU/B'GRÜNE/SPD 04



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Absenkung 23: Deckung zu Gunsten der Aufstockung von 03 15/531 97

Absenkung 24: Deckung zu Gunsten der Aufstockung bei 03 03/633 01 (in 2024 iHv 56,4 T€)

und bei 03 20/684 01 (in 2024 iHv 10,0 T€)

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 46 1.196,0 T€ 1.364,9 T€ 1.564,9 T€ SOLL neu 1.564,9 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 684 02 1.364,9 T€ Reg. Entw. 1.364,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit

in der kommunalen Selbstverwaltung

A) Erläuterungen alt

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische

Bildungsvereinigungen (eingetragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines

Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Landesverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von

diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger

Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform und dauerhaft

landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des

Landesverbandes, dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar

CDU/B'GRÜNE/SPD 05



vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistagswahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 % der Stimmen

erreicht hat.

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit

folgenden Höchstbeträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen

2019 zugewiesen werden:

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an

kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650).

2023 2024

in T€ in T€

__________________________________________________________________________________

1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.                   413,0    413,0

2. Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V.                   114,2    114,2

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.            125,2    125,2

4. Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.             306,1    306,1

5. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.                          185,1    185,1

6. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.          81,3 81,3

7. Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.                140,0    140,0

__________________________________________________________________________________

Summe 1.364,9  1.364,9

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an

kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650)

B)Erläuterungen neu

Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische

Bildungsvereinigungen (eingetragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines

Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Landesverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von

diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger

Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform und dauerhaft

landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des

Landesverbandes, dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar

vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistagswahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 % der Stimmen

erreicht hat.

Sofern bis zum 31. März eines jeden Jahres einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen

zustehenden Zuwendungen nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen

im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungshöhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen

verteilt werden.

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit

folgenden Höchstbeträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen

2019 zugewiesen werden:

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an

kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650).

2023 2024

in T€ in T€

__________________________________________________________________________________



1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.                   480,5    480,5

2. Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V.                   132,8    132,8

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.            145,6    145,6

4. Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.             356,1    356,1

5. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.                          215,3    215,3

6. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.          94,6     94,6

7. Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.                140,0    140,0

__________________________________________________________________________________

Summe 1.564,9  1.564,9

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung zu Änderung Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Klarstellung der Erläuterungen. Es wird angefügt:

Sofern bis zum 31. März eines jeden Jahres einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen

zustehenden Zuwendungen nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen

im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungshöhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen

verteilt werden.

Begründung zu Erhöhung Budget 23/24 um 200T € p.a.:

Deckung aus Gesamthaushalt. Die  Vermittlung von Kenntnissen über kommunale Institutionen, Rechtsvorschriften,

Willensbildungsprozesse, Politikfelder und Kommunikationsverfahren muss weiter gestärkt werden um die

Teilnahme am kommunalpolitischen Leben weiter zu erhöhen und die Bürger zur Übernahme kommunalpolitischer

Verantwortung zu befähigen. Die zusätzlichen Mitteln werden anhand des geltenden Verteilschlüssels auf die

Bildungsvereinigungen verteilt und die Tabelle entsprechend angepasst.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport; Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und

Tourismus

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 53 300,0 T€ 300,0 T€ 354,3 T€ SOLL neu 356,4 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 54,3 T€ +/- 56,4 T€

TITEL 633 01 300,0 T€ Reg. Entw. 300,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der

Umsetzung der Zweisprachigkeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2023 zu Lasten 03 02/526 02 i.H.v. 54,3 T€ und in 2024 zu Lasten von 03 02/547 10 i.H.v 56,4 T€.

Für die Jahre 2023/2024 ist aufgrund von Tarifsteigerungen, Anpassungen im Rahmen der Gleichstellung,

Berücksichtigung des Generationswechsels sowie Sicherung der fachlichen Sprachkompetenz eine weitere

Entwicklung des Servicebüros für die Kommunen im Sorbischen Siedlungsgebiet im Freistaat Sachsen notwendig.

Deshalb wird für die Jahre 2023 und 2024 eine vorübergehende/befristete  Mittelerhöhung benötigt, die sich

aus den Personalkostenpauschsätzen für Tarifbeschäftigte ergibt. Die Erhöhung fällt nach dem Stellenübergang
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ab 2025 weg.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 53 270,0 T€ 377,0 T€ 380,0 T€ SOLL neu 385,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 01 380,0 T€ Reg. Entw. 385,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Kompetenzzentrum für Infrastruktur an der Universität Leipzig

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 613,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 303,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 310,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Um die Arbeit des Kompetenzzentrums zu vestetigen und dem Wunsch des Haushaltsgesetzgebers nach

institutioneller Förderung nachzukommen, der in den Erläuterungen festgehalten ist, werden

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (fällig 2026 und 2027) ausgebracht.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 54 604,3 T€ 700,0 T€ 860,0 T€ SOLL neu 950,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 160,0 T€ +/- 180,0 T€

TITEL 633 51 700,0 T€ Reg. Entw. 770,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuwendung für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 770,0 T€ 960,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 770,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 730,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 230,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 950,0 T€ 1.150,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 950,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 900,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 250,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der Kofinanzierung des Bundesprogramms "Demokratie leben"- Handlungsbereiche Kommune,

Förderung lokale Partnerschaften für Demokratie.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 55 349,6 T€ 360,0 T€ 550,0 T€ SOLL neu 580,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 150,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 686 51 400,0 T€ Reg. Entw. 430,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Erläuterungen:

A) Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und

Extremismusprävention veranschlagt.

Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme. Der Mehrbedarf ergibt

sich aus der geplanten Erhöhung der Projektanzahl.

B) Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und

Extremismusprävention veranschlagt.

Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme. Der Mehrbedarf ergibt

sich aus der geplanten Erhöhung der Projektanzahl.
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Die Soll-VE 2022 wird i. H. v. 148,2 T€ (fällig in 2023) nicht in Anspruch genommen.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 23,2 T€ 860,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 23,2 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 430,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 430,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 23,2 T€ 1.160,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 23,2 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 580,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 580,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Die Mittel dienen der Kofinanzierung des Bundesprogrammes "Zusammenhalt durch Teilhabe".



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 56 514,7 T€ 500,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 684 62 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§96 BVFG, 12 SächsSpAEG

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat

Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte

zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung

und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der

Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12

Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der

jeweils geltenden Fassung.
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B) Erläuterungen neu:

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat

Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen, wobei insbesondere die Begegnungs- und

Bildungsstätte Knappenrode zu berücksichtigen ist. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege

des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung zu

Vertreibung, gesamtgesellschaftlicher Integration und Akkulturation und der grenzüberbrückenden Arbeit nach

§§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902),

in der jeweils geltenden Fassung, und § 12 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28.

Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Bildungs- und Begegnungsstätte Knappenrode hat eine herausragende Bedeutung für die Arbeit der

Vertriebenen und Spätaussiedler. Diese Bedeutung soll einesteils durch die Nennung des Standortes Knappenrode

verdeutlich werden, andernteils ist es das Ziel, den Auftrag zu wissenschaftlicher Forschung stärker zu

akzentuieren.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 57 155,0 T€ 155,0 T€ 100,0 T€ SOLL neu 210,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 893 62 50,0 T€ Reg. Entw. 210,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§96 BVFG, 12 SächsSpAEG

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten 03 02/533 01. Die Arbeit muss weiter intensiviert werden und vor allem auch an wechselnden

Orten stattfinden, so dass sich bspw. die Anschaffung eines Infomobils mit entsprechender Ausstattung als

notwendig erweist, um dem umfassenden Auftrag der Sicherung, Auswertung und Ergänzung des  Kulturgutes der

Vertreibungsgebiete nachzukommen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 82 1.212,3 T€ 2.850,0 T€ 1.800,0 T€ SOLL neu 1.800,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 534 52 1.800,0 T€ Reg. Entw. 1.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

A) Erläuterungen alt

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung

von Ausländern im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch

die Zentrale Ausländerbehörde. Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung

nach § 56a Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der

jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

B) Erläuterungen neu
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Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung

von Ausländern im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch

die Zentrale Ausländerbehörde. Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung

nach § 56a Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der

jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

Für 2024 sind weiterhin 100,0 T€ veranschlagt für die Begleitung und Evaluierung des Clearingverfahrens,

welches in den Erstaufnahmeeinrichtungen implementiert wird.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt aus der Kürzung in diesem Titel entsprechend den tatsächlichen IST-Ausgaben in 2021.

Mit den neu auszuschreibenden Betreiberverträgen wird ein Clearingverfahren in den Erstaufnahmeeinrichtungen

in 2023 implementiert. Vorgesehen ist ein/eine Sozialarbeitende/r, welche(r) in Gesprächen mit Bewohnern

besondere Schutzbedarfe erkennen und ggf. an Fachberatung weiterleiten soll. Im Koalitionsvertrag, S.72 haben

wir vereinbart: "Zur frühzeitigen Erkennung von besonderem Unterstützungsbedarf führen wir ein medizinisches

und psychologisches Clearingverfahren bei der Aufnahme ein." Die implementierten Maßnahmen bleiben hinter

den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages zurück und sollten daher auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 83 60.753,4 T€ 62.210,0 T€ 79.650,0 T€ SOLL neu 71.450,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - -350,0 T€ +/- -350,0 T€

TITEL 547 52 80.000,0 T€ Reg. Entw. 71.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung

des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in Höhe von 350,0 T€ pro Jahr zugunsten des Titels 03 04 / 684 52 (Zuschüsse an freie

Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung). Der Titel war bisher ein Leertitel und wird in

entsprechender Höhe gefüllt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesdirektion Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 84 0,0 T€ 350,0 T€ 350,0 T€ SOLL neu 350,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 350,0 T€ +/- 350,0 T€

TITEL 684 52 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Umschichtung aus 03 04/ 547 52.

Der Bund finanziert die zweite unabhängige Stufe der  Asylverfahrensberatung zu 90%. Der Eigenanteil der

Träger soll durch das Land getragen werden in Umsetzung des Koalitionsvertrages, S.72: "Es besteht Einigkeit,

die Asylverfahrensberatung im Rahmen der neuen gesetzlichen Stufenregelung des Asylgesetzes auszugestalten.

Auf der zweiten Stufe hat sich eine unabhängige Beratung durch die Wohlfahrtsverbände bewährt. Diese wollen

wir verstetigen."
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 163 4.690,1 T€ 3.034,4 T€ 3.213,5 T€ SOLL neu 3.334,6 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 92,3 T€ +/- 95,8 T€

TITEL 428 01 3.121,2 T€ Reg. Entw. 3.238,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für Beschäftigte

A) Stellenplan alt (Seite 176):

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 14  L2                        1                 2                   2

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   52                54                  54
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B) Stellenplan neu:

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 14  L2                        1                 3                   3

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   52                55                  55

Umsetzung/Umwandlung

Zugänge*:

Veränderungen in 2023

EntgeltGr Zugänge Bemerkungen

E 14  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

(* Es wurden nur die Entgeltgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FH-MeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für den Beginn der

Umsetzung ist im DHH 2023/24 eine zusätzliche Stelle mit der Wertigkeit E 14 im Personalsoll A und eine

weitere Stelle mit der Wertigkeit E 9b im Personalsoll D vorgesehen (ÄA zu 03 11 / 428 10).

Begründung: Stellenumwandlung von A 14 in E 14. Die Kompensation erfolgt bei 07 01 / 422 01.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 59,8 T€ SOLL neu 62,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 59,8 T€ +/- 62,0 T€

TITEL 428 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der

geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe

15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung

(VBL)
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B) Stellenplan neu:

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll D:

E 9b  L2 0 1 1

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   0                 1                   1

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9b  L2 im Jahr 2026 Befristung Implementierung Forschungsinstitut an der HSF Meißen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FH-MeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für den Beginn der

Umsetzung ist im DHH 2023/24 eine zusätzliche Stelle mit der Wertigkeit E 14 im Personalsoll A und eine

weitere Stelle mit der Wertigkeit E 9b im Personalsoll D vorgesehen.

Deckung: Gesamthaushalt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 50,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 526 03 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu

Strategieprozess zur zukünftigen Ausrichtung der HSF Meißen

B) Vermerke neu

Die Mittel sind übertragbar.

B) Erläuterungen neu

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule Meißen als zentralem

Ausbildungs- und Fortbildungsstandort für die Verwaltung in Sachsen. Schwerpunkt sollen die langfristige

Entwicklung der Hochschule zu einer zentralen Akteurin in Forschung und Lehre und die Perspektiven

interdisziplinärer Zusammenarbeit sein.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Der Strategieprozess soll die Bestimmung der künftigen Ausrichtung der Hochschule unterstützen. Die HSF

Meißen kann nunmehr Institute errichten und Drittmittel einwerben. In Zusammenarbeit mit der Hochschule soll

ein Profil erarbeitet werden, das eine bestmögliche Aus- und Fortbildung der Studierenden und Bediensteten des

Freistaates ermöglicht.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Forschungsprojekte

B) Vermerk neu:

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Erläuterungen neu:

Die veranschlagten Mittel sind zur Einrichtung eines inter- und multidisziplinär ausgerichteten

Forschungsinstituts an der HSF Meißen vorgesehen, welches durch die Novellierung des FHMeißenG

(§2 Abs.6) ermöglicht wird. Das Forschungsinstitut soll Kompetenzen in den Bereichen Verwaltungs- und

Personalmanagement, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsinnovation und öffentliche Finanzen konzentrieren
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und als gemeinsames Dach für die Forschungsvorhaben der HSF Meißen fungieren (z. B. Kooperations-Projekt

„4transfer“ mit TUBAF und BA Sachsen oder avisiertes Projekt „Bedienstetenbefragungen“). Ziel ist die

Durchführung von Forschungsprojekten mit verwaltungsinternen und externen Kooperationspartnern sowie die

weitere Einwerbung von Drittmitteln.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Absatz 6 des Fachhochschule-Meißen-Gesetzes

vom 30. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 450), in der jeweils geltenden Fassung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für

den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.



Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 20,0 T€ SOLL neu 20,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 20,0 T€ +/- 20,0 T€

TITEL 459 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Vermischte Personalausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 10,0 T€ SOLL neu 10,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 10,0 T€ +/- 10,0 T€

TITEL 511 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 9,0 T€ SOLL neu 9,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 9,0 T€ +/- 9,0 T€

TITEL 527 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Erstattungen von Reisekosten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 25,0 T€ SOLL neu 35,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 25,0 T€ +/- 35,0 T€

TITEL 534 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 20,0 T€ SOLL neu 25,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 20,0 T€ +/- 25,0 T€

TITEL 546 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Vermischte Verwaltungsausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 20,0 T€ SOLL neu 25,0 T€

KAP 11 Seite Erg. Vorl. - 20,0 T€ +/- 25,0 T€

TITEL 812 73 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund des erst kürzlich novellierten FHMeißenG durch den Landtag und der gem. §2 Abs. 6

erstmals erteilten Ermächtigung Forschungsinstitute einzurichten, konnten für die HSF Meißen noch keine

diesbezüglichen Ansätze im Regierungsentwurf verankert werden. Die Arbeiten zur Gründung eines

Forschungsinstituts befinden sich an der HSF Meißen derzeit im Konzeptionsstadium. Für eine

„Gründungsausstattung“ des Forschungsinstituts sind im DHH 2023/2024 eine Stellenausstattung mit zwei Stellen

(1 x E 14, 1 x E 9) unabdingbar. Sofern diese zur Verfügung gestellt werden, müsste für
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den Sachhaushalt für die HSF Meißen analog der Hochschule der Polizei (Kap. 03 15) eine eigene Titelgruppe

(z. B. TG 73) mit den entsprechenden Untertiteln eingerichtet werden. Titelbezogen wären folgende Ansätze

2023/2024 (in T€) notwendig:

- 459 73 Verm. Personalausgaben 20,0 20,0

- 511 73 Geschäftsbedarf, Geräte 10,0 10,0

- 527 73 Reisekosten 9,0 9,0

- 534 73 Dienstleistungen Dritter 25,0 35,0

- 546 73 Verm. Vw-Ausgaben 20,0 25,0

- 812 73 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20,0 25,0

Über die genannten Sachmittelsummen (104,0 T€ in 2023 und 124,0 T€) in 2024 hinausgehende Sachmittel bzw.

Sachinvestitionen sind gegenwärtig nicht angezeigt und werden in der Aufbauphase nicht benötigt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 229 5.711,2 T€ 3.562,5 T€ 7.697,8 T€ SOLL neu 7.991,4 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 92,3 T€ +/- 95,8 T€

TITEL 428 01 7.605,5 T€ Reg. Entw. 7.895,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für Beschäftigte

A) Stellenplan alt:

Personalsoll A:

2022 2023 2024

E 14 0 0 0

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                        62                  139                139

B) Stellenplan neu:

Personalsoll A:
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2022 2023 2024

E 14 0 1 1

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                        62                  140                140

Umsetzung/Umwandlung

Zugänge*:

Veränderungen in 2023

EntgeltGr Zugänge Bemerkungen

E 14  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

(* Es wurden nur die Entgeltgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der sächsichen Polizei braucht

es eine Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsbetriebes am SIPS an der Hochschule der sächsischen Polizei.

Es wird eine zusätzliche Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter (E 14, unbefristet / Personalsoll A)

als angemessen erachtet, um den Forschungsbetrieb zu leiten und durchzuführen. Das SIPS hat seit seiner

Gründung 2019 in außerordentlicher Zeit einen beachtlichen Umfang an Forschungsarbeit geleistet und solchen

Dritter unterstützt, trotz Pandemieumständen. Um die weiteren zahlreichen eigenen (polizeiinternen) wie

Forschungsvorhaben Dritter umzusetzen und zu koordinieren, ist ein Personalaufbau unerlässlich.

Es erfolgt eine Stellenumwandlung von A 14 in E 14. Die Kompensation erfolgt bei 07 01 / 422 01.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 238 1,6 T€ 210,0 T€ 65,0 T€ SOLL neu 65,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 15,0 T€ +/- 15,0 T€

TITEL 546 73 50,0 T€ Reg. Entw. 50,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Vermischte Verwaltungsausgaben

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 153,0 T€ 153,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 76,5 T€ 76,5 T€
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2026 bis zu 76,5 T€ 76,5 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der

sächsichen Polizei braucht es eine Verstetigung und Stärkung des Wissenschafts- und

Forschungsbetriebes am SIPS an der Hochschule der sächsischen Polizei. Das SIPS hat seit seiner

Gründung 2019 in außerordentlicher Zeit einen beachtlichen Umfang an Forschungsarbeit geleistet und

Dritter unterstützt, trotz Pandemieumstände. Um die weiteren zahlreichen eigenen (polizeiinternen)

wie Forschungsvorhaben Dritter umzusetzen und zu koordinieren, ist ein konstanter Mittelansatz unerlässlich.

Es sind keine Gründe ersichtlich, dem SIPS in dieser drastischen Weise die Mittel zu kürzen.

Um die aktuelle Forschungsarbeit jedoch durchzuführen und koordinieren zu können und vor dem

Hintergrund der haushalterischen Gesamtlage wird eine maßvolle Angleichung des Mittelansatzes 2023/2024 an

den Vor-Haushalt für angemessen erachtet. Zur Planung langfristiger Forschungsvorhaben ist die

Einstellung von entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen zweckdienlich.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 241 - - 40,0 T€ SOLL neu 40,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 30,0 T€ +/- 30,0 T€

TITEL 531 97 10,0 T€ Reg. Entw. 10,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Verbesserung der Reputation und Erhöhung der Bekanntheit der polizeiwissenschaftlichen

Forschung an der Hochschule der sächsischen Polizei soll der Mittelansatz für 2023 und 2024 angemessen erhöht

werden, um die u. a. die Publikation des Wissenschaftsbetriebes auch bundesweit zu ermöglichen, zum Wohle der

Hochschule.

Deckung erfolgt für das Jahr 2023 aus 03 02/547 10 sowie für das Jahr 2024 aus 03 01/547 10.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 241 - - 200,0 T€ SOLL neu 170,0 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 20,0 T€

TITEL 546 97 150,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt:

Nachwuchswerbung

B) Zweckbestimmung neu:

Hochschulentwicklung und Nachwuchswerbung

A) Erläuterungen alt:

(…)

B) Erläuterungen neu:
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(...)

2023 T€ 2024 T€

(…)

5 Erstellung und Umsetzung eines Hochschulentwicklungskonzeptes 50,0 20,0

Summe 200,0 150,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der sächsichen Polizei braucht es

eine Entwicklung der Hochschule, die mittel- und langfristig die Qualität der dortigen Lehr- und

Lernbedingungen, Forschung und Fortbildung sowie Reputation und Kooperation mit anderen Hochschulen

strukturiert konzeptionell in den Blick nimmt. Der Mittelansatz iHv. 50,0 T€ für 2023 wird für angemessen

erachtet. Gegenstand des Konzeptes sollte die Qualitätsoffensive in der Lehre und Forschung sein, die

technischen Rahmenbedingungen an der Hochschule, die Ausgestaltung und Digitalisierung des Campus, die

Verbesserung der Infrastruktur, der ÖPNV-Anbindung und der Freizeitgestaltung. Darüber hinaus bedarf es

aufgrund des Personalbedarfes im gehobenen Dienst der Polizei Sachsen einer angemessenen Erhöhung des

Mittelansatzes für die Nachwuchswerbung (20,0 T€ zusätzlich).

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 92,3 T€ SOLL neu 95,8 T€

KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 92,3 T€ +/- 95,8 T€

TITEL 428 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der

geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe

15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung
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  (VBL)

B) Stellenplan neu:

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll D:

E 14  L2 0 1 1

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   0                 1                   1

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14  L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt "Hochschulentwicklung FHPol"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der Reform der Struktur und Aufgaben der Hochschule der sächsichen Polizei

braucht es eine Entwicklung der Hochschule, die mittel- und langfristig die Qualität der dortigen

Lehr- und Lernbedingungen, Forschung und Fortbildung sowie Reputation und Kooperation mit anderen

Hochschulen strukturiert konzeptionell in den Blick nimmt. Der Mittelansatz einer E 14-Stelle von

2023 bis 2026 wird für angemessen erachtet. Gegenstand des Konzeptes sollte die Qualitätsoffensive

in der Lehre und Forschung sein, die technischen Rahmenbedingungen an der Hochschule, die Ausgestaltung

und Digitalisierung des Campus, die Verbesserung der Infrastruktur, der ÖPNV-Anbindung und der

Freizeitgestaltung. In den Stellenplan ist eine Stelle im Personalsoll D aufzunehmen

(E 14, befristet auf 4 Jahre), die das Rektoratsbüro bei der Erstellung eines



Hochschulentwicklungskonzeptes und dessen Umsetzung hinsichtlich der Qualitätsoffensive

an der FHPol unterstützt. Die Stelle dient außerdem der Unterstützung des Auf- und

Ausbaus von Hochschulkooperationen.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bereitschaftspolizei
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 254 1.414,9 T€ 1.200,0 T€ 1.550,0 T€ SOLL neu 1.600,0 T€

KAP 16 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 459 11 1.550,0 T€ Reg. Entw. 1.600,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Abfindungen bei Einsätzen und Übungen

A) Erläuterungen alt:

(…)

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und zwei zusätzlicher Einsatzzüge. (…)

B) Erläuterungen neu:

(…)

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und ab 2024 eines zusätzlichen

Einsatzzuges. (...)
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Änderung der Erläuterung basiert auf der Auskunft des Ressorts, dass es sich bei der im Haushaltsentwurf

vorhandenen Erläuterung um einen Fehler hinsichtlich der Angabe von zwei zusätzlichen Einsatzzügen handelt.

In Leipzig wurde ein zusätzlicher Zug bereits zum 01.03.2021 und im Dresden zum 01.03.2022 eingerichtet.

In 2024 soll in Chemnitz ein zusätzlicher BPZ eingerichtet werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 293 - - 1.590,0 T€ SOLL neu 1.590,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - -3.000,0 T€ +/- -3.000,0 T€

TITEL 883 60 4.590,0 T€ Reg. Entw. 4.590,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Reduzierung zur Deckung der Aufstockung bei 03 19 / 883 09.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 60 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Förderung von Ehrenamt und Weiterbildung im Katastrophenschutz

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vor dem Hintergrund der vergangenen Schadenslagen und Krisensituationen ist es

angezeigt, dass das Ehrenamt im Katastrophenschutz gestärkt sowie

Weiterbildung erleichtert wird.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) TG 64 - Errichtung eines Institutes für Bevölkerungsschutzforschung

Titelvermerk:

B) Die Mittel sind übertragbar.

Die Ausgaben für 2024 können nur nach Vorlegen der Konzeption im Innenausschuss des Sächsischen Landtages

geleistet werden. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigungen für 2025 und 2026 sind insoweit gesperrt.

Erläuterungen:

B) Es sind Ausgaben für die Errichtung eines Institutes für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt. Ziel des

Instituts ist die Vernetzung von Theorie und Praxis in diesem Bereich. Die Anbindung soll an einer geeigneten

Institution erfolgen.

CDU/B'GRÜNE/SPD 33



Im Jahr 2023 sind Ausgaben für die Erstellung einer Konzeption für die geeignete Umsetzung und Ausrichtung

eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt.

In 2024 sind Ausgaben für Umsetzung der Konzeption veranschlagt. Die Mittelverteilung innerhalb der

Titelgruppe dem Ergebnis folgend anzupassen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Das Institut für Bevölkerungsschutzforschung soll eine dauerhafte Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis

gewährleisten. So kann die Qualität des Bevölkerungsschutzes in Sachsen langfristig auf einem hohen Niveau

gehalten werden und wertvolle Synergien für die Bewältigung künftiger Krisenszenarien schaffen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 428 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der 428-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignete Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.
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Der Titel 428 64 ermöglicht die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Projektstellen (Personalsoll-D), wenn

die Konzeption ergibt, dass diese benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 511 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Der 511-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignetes Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines
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Institutes des Ministeriums.

Der Titel 511 64 ermöglicht die Bereitstellung von Haushaltsmitteln sächliche Verwaltungsausgaben, wenn

die Konzeption ergibt, dass diese benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 525 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Aus- und Fortbildung, Umschulung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Der 525-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignete Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines
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Institutes des Ministeriums.

Der Titel 525 64 ermöglicht die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Aus- und Fortbildungen sowie

Umschulungen, wenn die Konzeption ergibt, dass diese benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 200,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 534 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Dienstleistungen Dritter

Erläuterungen:

B) Im Jahr 2023 sind 200,0 T€ für die konzeptionelle Entwicklung zur Umsetzung und Errichtung eines Institutes

für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der Titel 534 64 - Dienstleistungen Dritter ist Bestandteil der neu zu veranschlagenden Titelgruppe 64. Im

Haushaltsjahr 2023 werden in diesem Titel 200,0 T€ veranschlagt für die konzeptionelle Entwicklung zur
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Umsetzung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung. Aufgabe und Ziel des Instituts soll die

Bereitstellung von Forschungsbeiträgen und der Transfer dieser und weiterer Forschungsergebnisse an die am

Bevölkerungsschutz beteiligten Akteure sein. Damit soll eine beständige und engere Verknüpfung zwischen

Theorie und Praxis erfolgen. Gerade in diesem bedeutenden Bereich ist der steigende Bedarf an

Informationsaustausch, Kommunikation und Vernetzung zwischen diesen Akteuren herausfordernd und von

grundsätzlicher Bedeutung. Die Einrichtung soll die Qualität des Bevölkerungsschutzes in Sachsen langfristig

auf einem hohen Niveau halten und wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung beisteuern.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu 250,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 686 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für ein Institut für Bevölkerungsschutzforschung

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 250,0 T€

CDU/B'GRÜNE/SPD 38



2026 bis zu 0,0 T€ 250,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Der 686-Zuschusstitel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignete Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.

Der Titel 686 64 ermöglicht die ggf. notwendige Ausreichung von Mittel für die Finanzierung eines extern

verorteten Institutes, wie zum Beispiel an einer Hochschule.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 812 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der 812-Titel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe 64 - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignetes Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.
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Der Titel 812 64 ermöglicht die Bereitstellung von Investitionsmitteln für den Erwerb von Geräten,

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch die Verwaltung, wenn die Konzeption ergibt, dass diese

benötigt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu 150,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 893 64 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der 893-Investitionstitel ist Bestandteil der neuen Titelgruppe - Errichtung eines Institutes für

Bevölkerungsschutzforschung. Innerhalb der Titelgruppe werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für die

konzeptionelle Entwicklung und die geeignetes Verortung bereitgestellt. Ab 2024 sind Mittel für die Umsetzung

vorgesehen. Um der Konzeption nicht vorzugreifen, enthält die Titelgruppe Titel für eine Vergabe an Dritte,

für die Organisation eines Aninstitutes an einer Hochschule und auch die Möglichkeit, für die Errichtung eines

Institutes des Ministeriums.

Der Titel 893 64 ermöglicht die ggf. notwendige Ausreichung von Investitionsmitteln an Sonstige, wie zum

Beispiel für Institute an Hochschulen.

ID: 18935
Erstellung am: 2022-11-21 14:04:58
Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) neue Titelgruppe 65 "Waldbrandschutz"

B) Vermerk neu

Die Ausgaben können nur nach Vorlage des Konzepts des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Wald- und

Vegetationsbrandbekämpfung im Freistaat Sachsen im Ausschuss für Inneres und Sport geleistet werden. Die

Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen sind insofern gesperrt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Einrichtung einer neuen Titelgruppe

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu -

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 525 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu: Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbekämpfung

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient der Finanzierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahme im Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen.

Der Titel ist als Leertitel ausgebracht und kann im Vollzug aus Mitteln aus 03 18/811 65 und 03 18/812 65

finanziert werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Der Gesamtbedarf für die Umsetzung aller Beschaffungsmaßnahmen von Spezialtechnik und -ausrüstung für den
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Waldbrandschutz liegt bei insgesamt 30,0 Mio. € und soll sich über einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren

erstrecken (2023: 3,0 Mio. €, 2024: 7,0 Mio. €, 2025: 10,0 Mio. €, 2026: 10,0 Mio. €).

Nach den verheeren Waldbränden im Sommer des Jahres 2022 im Freistaat Sachsen hat es sich als erforderlich

erwiesen, für die Bekämpfung derartiger Großschadensereignisse die erforderliche Spezialtechnik zur Bekämpfung

entsprechender großflächiger Schadenslagen in schwer zugänglichen Brandgebieten vorzuhalten. Vor diesem

Hintergrund soll in den nächsten vier Jahren im Rahmen eines Beschaffungsprogrammes die erforderliche

Spezialtechnik vom Freistaat Sachsen beschafft und künftig bei ausgewählten Stützpunktfeuerwehren vorgehalten

werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 1.500,0 T€ SOLL neu 3.500,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 1.500,0 T€ +/- 3.500,0 T€

TITEL 811 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu: Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung

B) Erläuterungen neu

Der Ausgabeansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialfahrzeugen für den Waldbrandschutz im

Freistaat Sachsen bei Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere geländegängige Sonder-Tanklöschfahrzeuge

und Logistikfahrzeuge Bodenfeuer & Luft.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 3.500,0 T€ 10.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Der Gesamtbedarf für die Umsetzung aller Beschaffungsmaßnahmen von Spezialtechnik und -ausrüstung für den

Waldbrandschutz liegt bei insgesamt 30,0 Mio. € und soll sich über einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren

erstrecken (2023: 3,0 Mio. €, 2024: 7,0 Mio. €, 2025: 10,0 Mio. €, 2026: 10,0 Mio. €).

Nach den verheerenden Waldbränden im Sommer des Jahres 2022 im Freistaat Sachsen hat es sich als erforderlich

erwiesen, für die Bekämpfung derartiger Großschadensereignisse die erforderliche Spezialtechnik zur Bekämpfung

entsprechender großflächiger Schadenslagen in schwer zugänglichen Brandgebieten vorzuhalten. Vor diesem

Hintergrund soll in den nächsten vier Jahren im Rahmen eines Beschaffungsprogrammes die erforderliche

Spezialtechnik vom Freistaat Sachsen beschafft und künftig bei ausgewählten Stützpunktfeuerwehren vorgehalten

werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 1.500,0 T€ SOLL neu 3.500,0 T€

KAP 18 Seite Erg. Vorl. - 1.500,0 T€ +/- 3.500,0 T€

TITEL 812 65 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu: Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung

B) Erläuterungen neu

Der Ausgabeansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialtechnik für den Waldbrandschutz im

Freistaat Sachsen bei Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere Hochleistungs-Wasserfördersysteme inkl.

Flutmodul, Multifunktionssysteme Licht & Notstrom, Robotiksysteme für unzugängliche Brandobjekte.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€
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Gesamtbetrag 3.500,0 T€ 10.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Der Gesamtbedarf für die Umsetzung aller Beschaffungsmaßnahmen von Spezialtechnik und -ausrüstung für den

Waldbrandschutz liegt bei insgesamt 30,0 Mio. € und soll sich über einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren

erstrecken (2023: 3,0 Mio. €, 2024: 7,0 Mio. €, 2025: 10,0 Mio. €, 2026: 10,0 Mio. €).

Nach den verheeren Waldbränden im Sommer des Jahres 2022 im Freistaat Sachsen hat es sich als erforderlich

erwiesen, für die Bekämpfung derartiger Großschadensereignisse die erforderliche Spezialtechnik zur Bekämpfung

entsprechender großflächiger Schadenslagen in schwer zugänglichen Brandgebieten vorzuhalten. Vor diesem

Hintergrund soll in den nächsten vier Jahren im Rahmen eines Beschaffungsprogrammes die erforderliche

Spezialtechnik vom Freistaat Sachsen beschafft und künftig bei ausgewählten Stützpunktfeuerwehren vorgehalten

werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 319 17.430,7 T€ 19.000,0 T€ 19.000,0 T€ SOLL neu 15.000,0 T€

KAP 19 Seite Erg. Vorl. - 15.000,0 T€ +/- 11.000,0 T€

TITEL 883 09 4.000,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt in Höhe von 3.000,0 T€ p.a. aus 03 18/883 60 sowie aus dem Gesamthaushalt.

Begründung: Es besteht weiterhin hoher Bedarf für die Investitionen

in den Brandschutz bei den Kommunen, der sich nicht zuletzt aus dem Lebenszyklusende von Fahrzeugen und

Ausrüstungen ergibt, das sachsenweit bei vielen Gegenständen erreicht ist. Durch die Erhöhung wird der

Gesamtinvest lediglich auf Niveau 2021/2022 stabilisiert.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Polizeiverwaltungsamt
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 344 20,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ SOLL neu 10,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 10,0 T€

TITEL 684 01 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e.V.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten 03 02/547 10 iHv 10,0 T€; Begründung: Der Verein unterstützt in Not geratene Angehörige der

Polizei und ihre Hinterbliebenen. Der Zuschuss dient dem weiteren Aufbau der Arbeit des Vereins.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Polizeiverwaltungsamt
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 353 498,2 T€ 550,0 T€ 604,0 T€ SOLL neu 633,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 54,0 T€ +/- 83,0 T€

TITEL 684 82 550,0 T€ Reg. Entw. 550,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Der Mittelansatz war für 2023 und 2024 angemessen zu erhöhen, da infolge und nach der

Pandemiesituation ein erhöhter Grundbedarf erkennbar wurde, weil durch soziale Folgewirkungen

der Pandemie die Fanarbeit in mehreren Fußballclubs stärker nachgefragt wurde und sich neue

Tätigkeitsfelder erschlossen werden mussten.

Deckung aus Gesamthaushalt durch Einigung.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung:
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 99 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt:

B) Zweckbestimmung neu:

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen

A) Erläuterungen alt:

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von Mitteln für die Erstellung eines Digitalkonzeptes für die Polizei Sachsen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Vor dem Hintergrund des zunehmenden digitalen Wandels und der damit einhergehenden wachsenden Kriminalität im

digitalen Raum benötigt die Polizei Sachsen ein umfassendes und überblickendes Konzept über ihre Arbeit im

digitalen Raum. Wie die Polizeiarbeit auf den verschiedentlichen Ebenen von Digitalisierung insofern

betroffen ist und wie diese rechtskonform umgesetzt werden kann, respektive wo noch Umsetzungslücken oder

- schwierigkeiten bestehen, soll untersucht und konzeptionell einer Verbesserung zugeführt werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 385 0,0 T€ - --- SOLL neu ---

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 883 03 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Von der geplanten Streichung des Titels soll abgesehen werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 385 0,0 T€ 0,0 T€ 4.500,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 2.500,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 883 07 2.000,0 T€ Reg. Entw. 2.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des

organisierten Wintersports

A) alt

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm

"Sportstätten des organisierten Wintersports" nachgewiesen.

B) neu

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm

"Sportstätten des organisierten Wintersports", darunter insbesondere auch die Ertüchtigung der Rennschlitten-

und Bobbahn in Altenberg nachgewiesen.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)
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2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.000,0 T€ 3.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.000,0 T€ 20.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 4.600,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 15.400,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Begründung: Unter den Sportstätten des organisierten Wintersports nimmt die

Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg eine besondere Stellung ein. Sie ist eine der anspruchsvollsten Bahnen

der Welt und blickt auf eine lange Tradition zurück. Um die Bahn weiterhin nach internationalen Standards für

Training und Wettkampf nutzen zu können, sind in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen

erforderlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die nächste sicherheitstechnische Abnahme durch die

internationalen Verbände in 2024 bestanden wird. Werden bis dahin keine Investitionen umgesetzt oder konkret

geplant – wie von den internationalen Verbänden gefordert -, steht die Homologierung und damit die Zukunft der

Bahn infrage. Bis zur WM 2024 müssen zwingend folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 1. Erweiterung Wiegehaus

Zielgebäude, 2. Überdachung Rodelstart Damen, 3. Umgestaltung Pressehaus.

Ab 2026 soll eine grundständige Ertüchtigung der Bobbahn Altenberg erfolgen.Um weiterhin internationale

Wettbewerbe in Altenberg durchführen zu können, ist eine grundlegende Modernisierung der Anlage erforderlich.

Geschätzte Gesamtkosten: ca. 21 Mio. EUR.

Der Landkreis beabsichtigt, von 2026 bis 2030 insgesamt 3 Mio. Euro bereit zu stellen. Der Restbetrag i. H. v.

18 Mio. Euro sollte vorsorglich mittels VE's im Staatshaushalt abgesichert werden. Für die Maßnahme sollen

Bundeshilfen beantragt werden. Bei Stätten des Hochleistungssports tragen üblicherweise Bund, Land und Träger

die Kosten im Verhältnis 50/30/20.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 387 0,0 T€ 0,0 T€ 600,0 T€ SOLL neu 600,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 684 70 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

A) Erläuterungen alt:

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes

e.V. in Leipzig nachgewiesen.

B) Erläuterungen neu:

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes

e.V. in Leipzig und des Sportparks Rabenberg e.V. nachgewiesen.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt.

Begründung: Der Sportpark Rabenberg hat eine zentrale, sportartübergreifende Funktion  für

den sächsischen Breiten- und Spitzensport. Insbesondere der Sportpark Rabenberg e.V. kann trotz einer Anhebung

der Tagessätze für Übernachtungen und Verpflegung die immense Kostensteigerung nicht vollständig ausgleichen

und benötigt für die Jahre 2023 und 2024 konsumtive Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Betriebs.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 389 6.767,1 T€ 8.230,0 T€ 5.000,0 T€ SOLL neu 5.000,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 883 71 3.000,0 T€ Reg. Entw. 3.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.600,0 T€ 3.650,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 600,0 T€ 250,0 T€
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2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.700,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 1.700,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.400,0 T€ 7.650,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.800,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 600,0 T€ 2.250,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 3.700,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 1.700,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Es besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf für Sportstätten. Die Antragslage übersteigt die im

Regierungsentwurf vorgesehenen Mittel. Der Mittelabfluss ist aufgrund von Planungs-, Bearbeitungs- und

Bauausführungszeiten sowie witterungsbedingter Einflüsse oftmals nicht innerhalb eines Jahres möglich. Unter

Berücksichtigung der darüber hinaus vorgesehenen Änderung der Auszahlungsmodalitäten mit der Änderung der VwV

zu § 44 SäHO werden zukünftig höhere VE in den investiven Sportfördertiteln benötigt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. 390 6.553,8 T€ 7.250,0 T€ 5.635,5 T€ SOLL neu 5.500,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 893 71 3.635,5 T€ Reg. Entw. 3.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

A) Erläuterungen alt:

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend

betreiben und instand halten. Die “Großen Vereinsmaßnahmen“ haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem

Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit “Kleinen Vereinsmaßnahmen“, für die ein vereinfachtes Förderverfahren

zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen

zum Erhalt ihrer Vereinssportsstätten zu bewältigen.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:
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2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________

1. Kleine Vereinsmaßnahmen           1.000,0 1.000,0

2. Große Vereinsmaßnahmen            2.636,5 2.500,0

_____________________________________________________________________

   Summe                             3.636,5                 3.500,0

B) Erläuterungen neu:

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend

betreiben und instand halten. Die "Großen Vereinsmaßnahmen" haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem

Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit "Kleinen Vereinsmaßnahmen", für die ein vereinfachtes Förderverfahren

zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen

zum Erhalt ihrer Vereinssportstätten zu bewältigen.

Zur Vorsorge hinsichtlich entstandener Mehrkosten bei bereits bewilligten Förderungen soll der jährliche

Mittelansatz nur zu 80% für Erstbewilligungen verwendet und 20% zur Rücklage für Mehrkostenzuschüsse

eingestellt werden.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________

1. Kleine Vereinsmaßnahmen           1.550,0 1.570,0

2. Große Vereinsmaßnahmen            4.086,5 3.930,0



_____________________________________________________________________

   Summe                             5.636,5                 5.500,0

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.225,0 T€ 4.600,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 725,0 T€ 600,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.025,0 T€ 8.600,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.300,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 725,0 T€ 2.600,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 4.000,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf für Sportstätten. Die Antragslage übersteigt die im

Regierungsentwurf vorgesehenen Mittel. Der Mittelabfluss ist aufgrund von Planungs-, Bearbeitungs- und

Bauausführungszeiten sowie witterungsbedingter Einflüsse oftmals nicht innerhalb eines Jahres möglich.

Unter Berücksichtigung der darüber hinaus vorgesehenen Änderung der Auszahlungsmodalitäten mit der Änderung

der VwV zu § 44 SäHO werden zukünftig höhere VE in den investiven Sportfördertiteln benötigt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Fördermaßnahmen haben die Vereine bei entstehenden Mehrkosten

große Mühe diese ohne weitere Förderungen durch das SMI zu finanzieren. Um bereits bewilligte Förderungen

nicht leer laufen zu lassen, ist es angezeigt, den Vereinen eine weitere Förderung von Mehrbedarfen zu ermög-

lichen und dafür auch entsprechende Mittel zurückzustellen. Aus diesem Grund werden die Erläuterungen aus dem

RegE um den o. g. Satz ergänzt. Wie die Rücklagenbildung erfolgt, obliegt der Umsetzung durch das Ressort.

Deckung aus Gesamthaushalt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 250,0 T€ SOLL neu 250,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 684 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) Unterstützung für Ehrenamt und Weiterbildung im Sport

Erläuterungen:

B) Für die Kostenübernahme von Lizenzen für Übungsleiterinnen und -leitern sowie von Trainerinnen und Trainern

sind jährlich bis zu 125,0 T€ veranschlagt. Außerdem sind Ausgaben für die Stärkung des Ehrenamts im Sport,

für Öffentlichkeitsarbeit, Kurse für Ehrenamtliche zum Vereinsmanagement und für Weiterbildungsangebote

veranschlagt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.
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Das Ehrenamt im Breitensport ist dessen Stütze. Ohne die Unterstützung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern

sowie von Trainerinnen und Trainern können Angebote nicht mehr vorgehalten werden. Ebenso bedarf es

Ehrenamtlicher, die im Vorstand von Sportvereinen arbeiten. Als größte Bürgerbewegung im Freistaats ist es

angezeigt, dass das Ehrenamt im Sport gestärkt sowie Weiterbildung erleichtert wird.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 84,2 T€ SOLL neu 87,4 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 84,2 T€ +/- 87,4 T€

TITEL 684 12 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu

Koordinierungsstelle Interkommunale Sportereignisse

B) Erläuterungen neu

Die Mittel dienen der Finanzierung einer Beratungsstelle, die Kommunen und Vereine bei der Ausrichtung

von Sportereignissen, die mehrere Gebietskörperschaften betreffen, unterstützt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
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Insbesondere bei Sportereignissen, welche aufgrund der Charakteristik der jeweiligen Sportart darauf

angewiesen sind, dass Wettkampfstrecken über Gebietskörperschaften hinaus gehen (Laufveranstaltungen,

Radsportveranstaltungen, Triathlons) benötigen Unterstützung bei der Koordinierung von Genehmigungsverfahren

und praktischen Fragen der Durchführung. Zur Unterstützung derartiger Ereignisse soll an geeigneter Stelle

eine Beratungsstelle errichtet werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 03 Seite Reg. Entw. - - - 0,0 T€ SOLL neu 10,0 T€

KAP 22 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 10,0 T€

TITEL 686 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften

Erläuterungen:

B) Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Safe Sports e.V. Der Verein ist die durch Bund und

Länder gemeinsame getragene Ansprechstelle zur Beratung und Unterstützung von sexualisierter, physischer und

psychischer Gewalt im Leistungs- und Breitensport Betroffener.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.
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Ab 2024 soll der Mitgliedsbeitrag für die Ansprechstelle Safe Sports e.V. übernommen werden.

Um Betroffenen sexueller Gewalt eine adäquate Hilfe zukommen zu lassen, wird eine neue Ansprechstelle

geschaffen, die unabhängig von den Sportstrukturen ist und über sportfachliche Beratungskompetenz verfügt.

Aufgabe der Ansprechstelle wird es, Betroffene sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt im

Leistungs- und Breitensport zu unterstützen, zu beraten und bei Bedarf an weitere Stellen zu vermitteln.

Die Ansprechstelle soll ein erster Baustein eines künftigen Zentrums für Safe Sport sein, welches sukzessive

weitere Aufgaben u. a. im Bereich von Intervention, Prävention und Aufarbeitung übernimmt. Die Ansiedlung der

Ansprechstelle erfolgt in Berlin.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsische Datenschutzbeauftragte
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 13 Seite Reg. Entw. 14 102,6 T€ 2.722,9 T€ 2.733,2 T€ SOLL neu 2.814,5 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 76,4 T€ +/- 78,7 T€

TITEL 422 01 2.656,8 T€ Reg. Entw. 2.735,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplanänderung zu 422 01/ S. 23:

A) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        11                11                  11

[...]

_______________________________________________________________________________________________________
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Summe                                                   34                34                  34

_______________________________________________________________________________________________________

Summe Titel 422 01                                      34                34                  34

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

B) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        11                12                  12

[...]

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   34                35                  35

_______________________________________________________________________________________________________

Summe Titel 422 01                                      34                35                  35

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

3. A 14 L2  (1 Zugang in 2023)   Bemerkungen: von 09 12/ 422 01, Umsetzung aus personalwirtschaftlichen

Gründen (SächsTranspG)



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Stellenplanänderung durch Stellenumsetzung (aus EP 09 12 nach EP 13 01)

Begründung:

Das beschlossene Transparenzgesetz geht mit einem Aufgabenzuwachs im Bereich der Sächsischen

Datenschutzbeauftragen einher. Die Sächsische Datenschutzbeauftragte ist ab dem 1. Januar 2023 auch

Transparenzbeauftragte. Zu ihren neuen, damit einhergehenden Aufgaben gehören:

- die Beanstandung etwaiger Gesetzesverletzungen,

- verpflichtende Anhörung in Normsetzungsverfahren, bei denen der Transparenzanspruch betroffen sein könnte,

- verpflichtende Beratung für transparenzpflichtige Stellen.

Angesichts dieses Aufgabenzuwachses bedarf es einer Personalaufstockung, um eine gesetzmäßige und fachlich

angemessene Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. In einem ersten Schritt wird aus dem Einzelplan 09 eine

Stelle mit der Wertigkeit A 14 in den Einzelplan 13 umgesetzt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsische Datenschutzbeauftragte
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 13 Seite Reg. Entw. 14 1.222,7 T€ 277,0 T€ 356,5 T€ SOLL neu 370,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 73,7 T€ +/- 76,5 T€

TITEL 428 01 282,8 T€ Reg. Entw. 293,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für Beschäftigte

Änderung des Stellenplan zu 428 01/ S. 23

A) Stellenplan:

EntgeltGr. LG                 Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

________________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 9b L2 2 2 2

E 8  L1 2 3 3

E 5  L1 1 0 0

________________________________________________________________________________________________________
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Summe 5 5 5

Veränderung in 2023

[...]

B) Stellenplan:

EntgeltGr. LG                 Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

________________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 11 L2 0 1 1

[...]

________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                      5                  6                 6

Veränderung in 2023 Umsetz/Umwandlung

lfd Nr. EntgeltGr. Zugang Bemerkungen

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. E 11 L2 1 von 06 15/428 01 Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

(SächsTranspG)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Das beschlossene Transparenzgesetz geht mit einem Aufgabenzuwachs im Bereich der Sächsischen

Datenschutzbeauftragen einher. Die Sächsische Datenschutzbeauftragte ist ab dem 1. Januar 2023 auch

Transparenzbeauftragte. Zu ihren neuen, damit einhergehenden Aufgaben gehören:

- die Beanstandung etwaiger Gesetzesverletzungen,

- verpflichtende Anhörung in Normsetzungsverfahren, bei denen der Transparenzanspruch betroffen sein könnte,

- verpflichtende Beratung für transparenzpflichtige Stellen.

Angesichts dieses Aufgabenzuwachses bedarf es einer Personalaufstockung, um eine gesetzmäßige und fachlich

angemessene Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. In einem ersten Schritt wird aus dem Einzelplan 06 eine

Stelle in der Wertigkeit E 11 L2 in den Einzelplan 13 umgesetzt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsische Datenschutzbeauftragte
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 13 Seite Reg. Entw. 19 479,6 T€ 761,0 T€ 762,5 T€ SOLL neu 785,4 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 30,6 T€ +/- 31,5 T€

TITEL 685 20 731,9 T€ Reg. Entw. 753,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus EP 09.

Begründung:

Die erhöhte Zuführung an den Generationenfonds bedingt sich aus der umgesetzten Stelle mit einer Wertigkeit

A 14 aus dem Einzelplan 09 Kapitel 12. Im Einzelplan 09 wird die Zuführung entsprechend reduziert.

CDU/B'GRÜNE/SPD 03



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerium des Innern
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 43 541,0 T€ 1.000,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 713 53 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Meißen

Hochschule für öffentliche Verwaltung

und Rechtspflege (FH),

Fortbildungszentrum des Freistaates

Sachsen

Ausbau Campus

A) Erläuterungen alt:

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme - Interim)
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(...)

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme - Erweiterungsbau)

B) Erläuterungen neu:

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme - Interim)

(...)

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme - Erweiterungsbau)

Haushaltsansatz 2023 500,0

Haushaltsansatz 2024 500,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt.

Anpassung der räumlichen Kapazitäten auf dem Campus der HSF Meißen  im Rahmen der

Aus- und Fortbildungsoffensive des Freistaates Sachsen.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Staatsministerium des Innern
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu ---

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 772 51 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) neu:

Dresden

Polizeidirektion Dresden

Forum Polizei_Geschichte Sachsen

B) Erläuterung neu:

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel zum Ausbau der Räumlichkeiten im Dienstgebäude der Polizeidirektion

Dresden in der Schießgasse 7 in 01067 Dresden, in welchen das Forum Polizei_Geschichte Sachsen seinen

Standort finden soll.

Planungsvorhaben
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Das Forum Polizei_Geschichte Sachsen soll als der Ort zu Wissensvermittlung und Begegnung/ Austausch

innerhalb der Polizei Sachsen und mit den Bürgern im Freistaat dienen. Die räumliche wie inhaltliche

Planung ist bereits vorangeschritten. Es braucht nunmehr die räumliche Umsetzung des Konzeptes. Es wird ein

neuer Leertitel im Epl. 14 ausgebracht.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Inneres und Sport; Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und

Tourismus

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 14 Seite Reg. Entw. 140 0,0 T€ 29.144,4 T€ 28.860,0 T€ SOLL neu 28.550,0 T€

KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 260,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 711 91 28.600,0 T€ Reg. Entw. 28.400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Sammelansatz des Kapitels 14 20 sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 711 in allen Kapiteln des

Einzelplanes 14 veranschlagt. Der ÄA intendiert explizit auch die Ermöglichung Kleiner Baumaßnahmen für

Investitionen an der Polizeifachschule Leipzig.

Die zusätzlich eingestellten Mittel in Höhe von 150,0 T€ p. a. sind über den Titel 14 03 / 711 51 in

der Titelgruppe "Polizeibereich" im Kapitel 14 03 zu bewirtschaften. Der Haushaltsgesetzgeber schafft damit

die Voraussetzung zur Umsetzung kleiner Maßnahmen (Sanierung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) an der PFS

CDU/B'GRÜNE/SPD 03

Leipzig.

Die darüberhinaus gehende Erhöhung in Höhe von 110,0 T€ in 2023 dient der einmaligen Aufwendung zur baulichen

Ertüchtigung von Arbeitsräumen im Gebäude des smac bis Juli 2023.

Deckung: Gesamthaushalt.



































Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesamt für Verfassungsschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Landesamt für Verfassungsschutz 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Gunsten Gesamthaushalt 

Aus grundsätzlichen Erwägungen und gestützt durch die Defizite und Versäumnisse der vergangenen Jahre im Zusammenhang mit dem 
Terrornetzwerk NSU ist das Landesamt für Verfassungsschutz weder zeitgemäß noch sachgerecht. Durch entsprechende 
Aufgabenverlagerung ist der Bestand des Landesamtes entbehrlich. Im Rahmen eines Stufenplans werden zunächt im Jahr 2023 die 
Sachmittel gekürzt, die tatsächliche schrittweise Abwicklung inklusive der Umsetzung des Personals soll ab dem Jahr 2024 erfolgen und 
sich sachgerecht auf die einzelnen Titel innerhalb des Kapitels verteilen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 282 17.154,2 20.468,4 17.846,2 SOLL neu 6.913,9 
KAP 17 Seite Erg. Vorl.   -2.590,7 +/- -13.827,7
TITEL ganzes Kapitel 20.436,9 Reg. Entw. 20.741,6 

LINKE 01

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katatstrophenschutz.  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Ist Zahl beschreibt die Situation in Zeiten der CORONA-Einschränkungen und eignet sich nicht zur Planung kommender finanzieller 
Bedarfe. Auch unter Beachtungeiner dringend notwendigen personellen Aufstockung des KatS muss zumindest die Soll Zahl 2022 auch 
für die kommenden Jahre als Planungsgrundlage gelten, was wir mit unserem ÄA sicherstellen. Die Deckung erfolgt zu Lasten des 
Gesamthaushaltes. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 292 51,2 80 80 SOLL neu 80 
KAP 18 Seite Erg. Vorl.   20 +/- 20 
TITEL 684 60 60 Reg. Entw. 60 

LINKE 02



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz 

Alt. Nr.3 Zuwendung an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klassen C und CE durch 
die Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force. 2023: 66,0; 2024: 66,0 

Neu Nr. 3 Zuwendung an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klassen C und CE durch 
die Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force. 2023: 2.116,0; 2024: 2.116,0  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Mit den finanziellen Mitteln soll sichergestellt werden, dass die Führerscheine nicht nur als Spezialführerscheine erworben werden, 
sondern diese auch zur allgemeinen, auch privaten Nutzung verwendet werden können.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 296 1.609,4 2.500 4.500 SOLL neu 4.050 
KAP 18 Seite Erg. Vorl.   2.050 +/- 2.050 
TITEL 684 61 2.450 Reg. Entw. 2.000 

LINKE 03

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die im Regierungsentwurf zu diesem Haushaltstitel geplanten Mittel sind nicht im Ansatz geeignet den Investitionsbedarf auch nur einer  
der mindestens 33 vorhandenen KatS Einheiten in Sachsen vollständig zu decken. Nach derzeitigem Stand liegen bei der 
Landesdirektion Sachsen sieben Investitionsanträge mit beantragten Zuwendungen in Höhe von 7.176.573,39 € vor.  Ausgehend von 
einem aktuellen Deckungsgrad der Baukosten durch den Freistaat (ohne Berücksichtigung der derzeit rasant steigenden  Baukosten) 
von  27% bis 36% (bei Neubau) und den daraus abzuleitenden Eigenanteilen erg bt sich die dringende Notwendigkeit einer deutlichen 
Erhöhung dieses Haushaltstitels. Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 297 339,4 1.000 6.250 SOLL neu 6.250 
KAP 18 Seite Erg. Vorl.   5.250 +/- 6.250 
TITEL 883 61 1.000 Reg. Entw.  0 

LINKE 04



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die im Regierungsentwurf zu diesem Haushaltstitel geplanten Mittel sind nicht im Ansatz geeignet den Investitionsbedarf auch nur einer  
der mindestens 33 vorhandenen KatS Einheiten in Sachsen vollständig zu decken. Nach derzeitigem Stand liegen bei der 
Landesdirektion Sachsen sieben Investitionsanträge mit beantragten Zuwendungen in Höhe von 7.176.573,39 € vor.  Ausgehend von 
einem aktuellen Deckungsgrad der Baukosten durch den Freistaat (ohne Berücksichtigung der derzeit rasant steigenden  Baukosten) 
von  27% bis 36% (bei Neubau) und den daraus abzuleitenden Eigenanteilen erg bt sich die dringende Notwendigkeit einer deutlichen 
Erhöhung dieses Haushaltstitels. Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 297 0 1.000 6.250 SOLL neu 6.250 
KAP 18 Seite Erg. Vorl.   5.250 +/- 5.300 
TITEL 893 61 1.000 Reg. Entw.  950 

LINKE 05

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts oder ähnliche Kosten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Die in der Titelgruppe 63 gebündelten und geplanten Ausgabenhöhen reichen im Normalfall und erst recht nicht unter dem Eindruck des 
Anstieges von Grossschadenslagen im Freistaat Sachsen keinesfalls aus. Insofern ist eine deutliche Anhebung der Mittel dringend 
geboten.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 300 0 0 100 SOLL neu 100 
KAP 18 Seite Erg. Vorl.   85 +/- 85 
TITEL 526 63 15 Reg. Entw. 15 

LINKE 06



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr-und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins der C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen 
Feuerwehren. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Zielrichtung dieser finanziellen Aufstockung ist, dass die zu erwerbenden Führerscheine nicht nur als "Spezialführerscheine", sondern 
auch als allgemeine Führerscheine zur Privatnutzung freizugeben sind. Dies soll auch unter anderem als Anreiz für eine Mitgliedschaft in 
den Freiwilligen Feuerwehren dienen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 316 518 828 2.700 SOLL neu 2.700 
KAP 19 Seite Erg. Vorl.   2.050 +/- 2.050 
TITEL 633 04 650 Reg. Entw. 650 

LINKE 07

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Investitionsstau bei den (Freiwilligen) Feuerwehren besteht auch weiterhin in erheblichem Maße. In einer nicht unerheblichen Anzahl 
von Stadt- und Ortsfeuerwehren wird mit 40 Jahre alten Einsatzfahrzeugen ausgerückt. Um einen effizienten und umfassenden 
Bevölkerungsschutz durch die Freiwilligen Feuerwehren der Kommunen des Freistaates Sachsen auf hohem qualitativen Niveau sichern 
zu können, die Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden im Einsatz zu gewährleisten und nicht zuletzt zur Feinstaubreduzierung 
beizutragen, bedarf es der Notwendig einer Bereitstellung von deutlich mehr Mitteln in diesem Haushaltstitel. Ziel muss es sein, den 
Fahrzeugpark der Freiwilligen Feuerwehren kontinuierlich zu erneuern und damit sicherzustellen, dass kein Einsatzfahrzeug länger als 
25 Jahre im Regeldienst zum Einsatz kommt. Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 319 17.430,7 19.000 30.000 SOLL neu 30.000 
KAP 19 Seite Erg. Vorl.   26.000 +/- 26.000 
TITEL 883 09 4.000 Reg. Entw. 4.000 

LINKE 08



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des Forschungsprogramms "Redundanzen und Erhärtung KRITIS im Freistaat Sachsen 
und den Kommunen" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Auflegen eines Forschungsprogramms "Redundanzen und Erhärtung KRITIS im Freistaat Sachsen und den Kommunen" zur 
Ertüchtigung bestehender Strukturen und insbesondere der Gefahrenanalyse unter Beachtung der höheren Ereigniswahrscheinlichkeit 
von "Black Out" und ähnlichen Grossschadensereignissen. Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 0 0 1.250 SOLL neu 1.250 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 1.250 +/- 1.250 
TITEL neu 526 04 0 Reg. Entw. 0 

LINKE 09

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des Forschungsprogramms "Evluierung sowie Strategie- und Konzeptentwicklung der 
Standortfeuerewehren" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Auflegen eines Forschungsprogramms "Evaluierung sowie Strategie- und Konzeptentwicklung der Standortfeuerwehren" zur 
Absicherung der Tagesbereitschaften und zur Gewährleistung der Einhaltung der Hilfsfristen, insbesondere im ländlichen Raum. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 0 0 1.250 SOLL neu 1.250 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 1.250 +/- 1.250 
TITEL neu 526 03 0 Reg. Entw. 0 

LINKE 10



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 

Neue Titelgruppe: 51 
Bezeichnung: Forschungsstelle Bevölkerungsschutz 
Erläuterungen zur TG:    

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Entgelte für Beschäftigte 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 3.000 SOLL neu 3.000 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 3.000 +/- 3.000 
TITEL neu 428 51 Reg. Entw. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 1.500 SOLL neu 1.500 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 1.500 +/- 1.500 
TITEL neu 526 51 Reg. Entw. 

LINKE 11

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Sachausgaben für die Forschungstelle Bevölkerungsschutz 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Einrichtung und dauerhafte Finanzierung einer Forschungsstelle Bevölkerungsschutz ab HH 2023/2024. Deckung zu Lasten des 
Gesamthaushaltes. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 500 SOLL neu 500 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 500 +/- 500 
TITEL neu 546 51 Reg. Entw. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 

Neue Titelgruppe: 53 
Bezeichnung: Sonderprogramm Waldbrand 
Erläuterungen zur TG:    

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Erwerb waldbrandspezifischer Ausrüstungsgegenstände 

Dieser Titel dient dem Erwerb spezieller für die Waldbrandbekämfung vorgesehener persönlicher Ausrüstung, sowie Fahrzeugen und 
Löschhubschraubern. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 19.000 SOLL neu 19.000 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 19.000 +/- 19.000 
TITEL neu 514 53 Reg. Entw. 

LINKE 12

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Aus- und Fortbildung, Umschulung 

Der Titel dient dem Nachweis spezieller Schulungsmaßnahmen der Landesfeuerwehr zur Waldbrandbekämpfung. 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Bekämpfung von Waldbränden 

Aus den Zuweisungen sollen auf kommunaler Ebene spezielle Schulungsmaßnahmen zur Waldbrandbekämpfung sowie 
Spezialausrüstung finanziert werden. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Auflegúng eines Sonderprogramms für eine waldbrandspezifische Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und der 
Berufsfeuerwehren sowie deren Ausstattung mit waldbrandspezifischen, persönlichen Schutzausrüstungen sowie technischer 
Ausstattung und geeigneter Fahrzeugtechnik. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 1.000 SOLL neu 1.000 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 1.000 +/- 1.000 
TITEL neu 525 53 Reg. Entw. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 10.000 SOLL neu 10.000 
KAP 19 Seite Erg. Vorl. 10.000 +/- 10.000 
TITEL neu 633 53 Reg. Entw. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Polizeiverwaltungsamt 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fanprojekte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 

Fanprojekte und somit auch die sechs sächsischen Standorte erfüllen umfangreiche gesellschaftliche Aufgaben, welche durch das SGB 
VIII und das Nationale Konzept für Sport und Sicherheit (NKSS) definiert werden. Sie bewegen sich in einem komplexen, 
herausfordernden und polarisierenden Arbeitsfeld. 
Undemokratische Politisierung verschiedenster Vereinsanhänger, teilweise offen zur Schau getragenes rechtes Gedankengut und 
Gewalt in verschiedenen Formen zeigten in den 1990er-Jahren den Bedarf nach sozialarbeiterischer Tätigkeit im Umfeld von 
Fußballvereinen auch in Sachsen. Die sächsischen Fanprojekte haben es seit ihrer Gründung durch kontinuierliche Vertrauens- und 
Beziehungsarbeit geschafft, den Ausbau einer kreativen, bunten und positiven Fankultur zu befördern. An allen Standorten wurde ein 
großes und funktionierendes Netzwerk aufgebaut, die Fanprojekte sind aus diesen Strukturen nicht mehr wegzudenken. 
Die Hauptzielgruppe von Fanprojekten sind jugendliche Fußballfans. Sie unterstützen diese bei der positiven Auslebung ihres 
Fandaseins und agieren an den Spieltagen als Bindeglied und Kommunikationsstelle zwischen den Vereinen, staatlichen Institutionen 
und Fans. Als Einrichtungen der jeweiligen kommunalen Kinder- und Jugendhilfestrukturen begleiten sie jugendliche Fußballfans 
darüberhinaus auf deren Weg ins Erwachsenenalter. Dazu gehört beispielsweise die Unterstützung der Jugendlichen in schwierigen 
Situationen sowie die Vermittlung in andere professionelle Hilfeangebote. Gleichzeitig befördern die Fanprojekte etwa durch die 
Organisation von Bildungsreisen im erinnerungskulturellen Kontext, niedrigschwelligen freizeitpädagogischen Angeboten oder 
Veranstaltungen zu soziokulturellen Themen demokratische Bildung und Aufklärung. Somit nehmen die Fanprojekte eine einzigartige 
Rolle in der Jugendsozialarbeit ein. Die im Änderungsantrag forcierte Erhöhung der finanziellen Mittel begründet sich durch steigende 
Lohnkosten im Zuge von Tarifangleichungen. und finanziellem Mehraufwand für sächliche Ausgaben, gerade mit Blick auf die aktuelle 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 352 498,2 550 600 SOLL neu 650 
KAP 20 Seite Erg. Vorl.   50 +/- 100 
TITEL 684 82 550 Reg. Entw. 550 

LINKE 13

Kostenentwicklung. Wenn eine Erhöhung der Mittel nicht in betracht gezogen wird, ist fraglich, inwiefern die im Nationalen Konzept 
Sicherheit und Sport (NKSS) festgelegten Aufgaben, beschlossen von der Ständigen Kommission der Innenminister- und Senatoren der 
Länder (IMK), von den Fanprojekten bedarfsgerecht umgesetzt werden können. Da dies im Widerspruch zu den Interessen auch der 
öffentlichen Hand stehen würde, muss  der finanzielle Anteil des Freistaats als eine wichtige Säule der Fanprojekt-Finanzierung erhöht 
werden. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 

Die Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport in den letzten Jahren nicht an Relevanz verloren - ganz im Gegenteil. 
Die Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport führen Menschen aus verschiedenen Hintergründen, ob kulturell, sprachlich oder 
hinsichtlich der Selbstdefinition zusammen. Der Haushaltstitel finanziert wichtige Demokratisierungsprozesse im Freistaat und trägt so 
zur Stärkung unserer Gesellschaft bei.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 383f 210 400 500 SOLL neu 500 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.   100 +/- 100 
TITEL 684 05 400 Reg. Entw. 400 

LINKE 14

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 

DIE LINKE im Sächsischen Landtag fordert eine Mittelerhöhung auf 10 Millionen €. Wir nehmen die Aussagen des Innenministers zur 
Bedeutung des Sports ernst und passen die Ansätze entsprechend an. Die Mittel im Sinne der Planungssicherheit zu verstetigen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 389f 6.767,1,8 8.230,0 10.000 SOLL neu 10.000 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.   7.000 +/- 6.500 
TITEL 883 71 3.000 Reg. Entw. 3.000 

LINKE 15



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 

DIE LINKE im Sächsischen Landtag fordert eine Mittelerhöhung auf 10 Millionen €. Wir nehmen die Aussagen des Innenministers zur 
Bedeutung des Sports ernst und passen die Ansätze entsprechend an. Die Mittel im Sinne der Planungssicherheit zu verstetigen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 390 6.553,8 7.250,0 10.000 SOLL neu 10.000 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.   6.364,5 +/- 6.500 
TITEL 893 71 3.635,5 Reg. Entw. 3.500,0 

LINKE 16

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: IA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sportförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des 
Landessportbundes 

Erläuterung alt: 
Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes 1.100,0 1.100,0
2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine) 10.300,0 10.300,0
3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband) 600,0 600,0
4. Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde) 3.050,0 3.050,0
5. Verbandsentwicklung (Landesfachverband) 3.650,0 3.650,0
6. Talententwicklung (Landesfachverband) 10.100,0 10.100,0

Erläuterung neu: 
Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes 1.100,0 1.100,0
2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine) 10.300,0 10.300,0
3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband) 1.000,0 1.000,0
4. Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde) 3.050,0 3.050,0
5. Verbandsentwicklung (Landesfachverband) 3.650,0 3.650,0
6. Talententwicklung (Landesfachverband) 10.100,0 10.100,0

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 03 Seite Reg. Entw. 392f 25.700,0 26.300,0 29.200,0 SOLL neu 29.200,0 
KAP 22 Seite Erg. Vorl.   400 +/- 400 
TITEL 684 77 28.800,0 Reg. Entw. 28.800,0 

LINKE 17



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt: 

In diesem Titel soll die Förderung von Großsportgeräten von 600 T€ auf 1.000 T€ erhöht werden. Gerade in den Krisenzeiten, wo viele 
Vereine Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur schieben mussten, sind Großsportgeräte besonders gefragt. Um diesem Bedarf 
gerecht zu werden, wird von Seiten des organisierten Sports eine Erhöhung des Ansatzes gefordert. 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: IA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Neu: Sonderinvestitionsprogramm Schwimmen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt:

Die investive Sportförderung wird von der Staatsregierung kontinuierlich eingekürzt. Um weiterhin Schwimmsport sowohl auf Vereins-,
Freizeitebene sowie Schulschwimmen auf hohem Niveau gewährleisten zu können, benötigt der kommende Doppelhaushalt einen
eigenen Titel, der Kommunen den Neubau oder Sanierung von Schwimmstätten ermöglicht. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 03 Seite Reg. Entw. 385 20.000 SOLL neu 20.000
KAP 22 Seite Erg. Vorl. 20.000 +/- 20.000
TITEL neu 883 04 Reg. Entw.

LINKE 18 NEU



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: IA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sportförderung
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
neu Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Ausbildungsfinanzierung für Fachangestellte für 
Bäderbetriebe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt

Die Sächsischen Gemeinden sollen mit diesen Mitteln dabei unterstützt werden, kontinuierlich Ausbildungsplätze für Fachangestellte für 
Bäderbetrieb anzubieten. Mit Blick auf den enormen Fachkräftemangel in diesem Feld müssen Anreize geschaffen werden, 
flächendeckend in Sachsen Nachwuchs auszubilden. Fachangestellte für Bäderbetrieb kümmern sich nicht nur um die Wasserqualität in 
den Bädern und führen Aufsicht während der Badezeiten. Sie sind vor allem Schwimmlehrer*innen für groß und klein. Angesichts der 
mangelhaften Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung, trägt eine verstärkte Ausbildung wesentlich zur Sicherheit und der Vermeidung von 
Badeunfällen bei.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 03 Seite Reg. Entw. 383 500 SOLL neu 500
KAP 22 Seite Erg. Vorl. 500 +/- 500
TITEL neu 633 01 Reg. Entw.

LINKE 19 NEU



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE.
Ausschuss: IA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsische Datenschutzbeauftragte
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Anpassung im Stellenplan:

A14 2023: alt 11; neu 12 / 2024: alt; 11 neu 12
A13 2023: alt  3; neu 4 / 2024: alt   3; neu 4

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung zulasten Gesamthaushalt

Die SDB soll mit zwei weiteren Personalstellen in die Lage versetzt werden, die sich aus der rasanten Entwicklung digitaler Technologien 
wie z.B. der Künstlichen Intelligenz für die Kontrolle und Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben resultierenden 
Aufgaben insbesondere auch bei der pro-aktiven Umsetzung des Datenschutzes zu erfüllen. Die gegenwärtigen und mehr noch die 
zukünftigen datenschutzrechtlichen Herausforderungen ergeben sich nicht nur aus den Vorgaben der DSGVO und der JI-Richtlinie, 
sondern auch des KI-Gesetzes, des Digitalmarkt-Gesetzes und vieler weiterer EU-Vorschriften  in ihrer Umsetzung in Bund und Ländern. 
Soll Datenschutz tatsächlich als Grundrechteschutz im Bereich der informationellen Se bstbestimmung verstanden und durchgesetzt 
werden, bedarf es über die zunächst auf die DSGVO fokussierte Arbeit der SDB eines vorausschauenden ganzheitlichen Ansatzes, der 
eine „Datenschutzgesamtrechnung“  umfasst (siehe: „Eckpunktepapier für die Errichtung einer Freiheitskommission. …“ von Robert 
Esser, Mark A. Zöllner u.a., in KriPoZ 5/2022, S. 326-338). Nur in einer solchen übergreifenden Perspektive wird der notwendige 
institutionelle, unabhängige Schutz des Grundrechtes auf informationelle Se bstbestimmung zu gewährleisten sein. , den die Menschen 
als Einzelne gar nicht in der Lage sind, für sich in vollem Umfange herzustellen. Und das zunehmend weniger, da sich infolge der 
krisenbedingten finanziellen Zwänge die individuellen Ressourcen für den eigenen Datenschutz auf absehbare Zeit verringern werden.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 13 Seite Reg. Entw. 14 1.026 2.722,9 2.804,8 SOLL neu 2.888,2
KAP 01 Seite Erg. Vorl. 148 +/- 152,4
TITEL 422 01 2.656,8 Reg. Entw. 2.735,8

LINKE 01





   

Abstimmungsliste IA 
 
 
Einzelplan 03 – Sächsisches Staatsministerium des Innern  
 
 
Kapitel 03 01 Ministerium 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

20 531 01 AfD 01 6 : 13 : 0 
22 547 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 01 19 : 0 : 0 
24 684 01 AfD 02 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

39 422 06 AfD 03 6 : 13 : 0 
42 525 01 AfD 04 6 : 13 : 0 
43 526 02 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 02 19 : 0 : 0 
44 533 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 03 17 : 0 : 2 
45 547 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 04 17 : 0 : 2 
46 684 02 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 05 12 : 6 : 0 
49 545 99 AfD 05 6 : 12 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 02 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 2 
 
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

53 633 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 06 12 : 0 : 6 
    
53 686 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 07 19 : 0 : 0 
54 633 51 AfD 06  6 : 13 : 0 
54 633 51 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 08 13 : 6 : 0 
55 686 51 AfD 07 6 : 13 : 0 
55 686 51 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 09 13 : 6 : 0 
56 684 62 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 10 11 : 2 : 6 
57 893 62 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 11 17 : 2 : 0 
    

Abstimmung über Kapitel 03 03 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
  

Anlage 3 - IA



  

Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

82 532 52 AfD 08 6 : 12 : 0 
82 534 52 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 12 12 : 0 : 6 
83 547 52 AfD 09 6 : 12 : 0 
83 547 52 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 13 16 : 0 : 2 
84 684 52 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 14 12 : 6 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 04 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:                10 : 8 : 0 
 
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt 
 

Es lagen keine Änderungsanträge vor.  
 
Abstimmung über Kapitel 03 07 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        9 : 0 : 8 
 
Kapitel 03 10 Staatsarchiv 
 

Es lagen keine Änderungsanträge vor.  
 
Abstimmung über Kapitel 03 10 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        9 : 0 : 8 
 
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

163 428 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 15 19 : 0 : 0 
NEU 428 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 16 19 : 0 : 0 
NEU 526 03 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 17 19 : 0 : 0 
NEU TG 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 18 19 : 0 : 0 
NEU 459 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 19 19 : 0 : 0 
NEU 511 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 20 19 : 0 : 0 
NEU 527 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 21 19 : 0 : 0 
NEU 534 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 22 19 : 0 : 0 
NEU 546 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 23 19 : 0 : 0 
NEU 812 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 24 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 11 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        19 : 0 : 0 
 
Kapitel 03 12 Landespolizei 
 

Es lagen keine Änderungsanträge vor.  
 
Abstimmung über Kapitel 03 12 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 



  

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

215 537 02 AfD 10 6 : 13 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 03 14 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

228 422 07 AfD 11 6 : 13 : 0 
229 428 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 25 19 : 0 : 0 
238 546 73 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 26 13 : 6 : 0 
241 531 97 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 27 12 : 6 : 0 
241 546 97 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 28 12 : 6 : 0 
NEU 428 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 29 12 : 6 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 15 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 2 
 
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

254 459 11 AfD 12 6 : 12 : 0 
254 459 11 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 30 16 : 0 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 03 16 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 8 : 0 
 
Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

274 422 01 AfD 13 6 : 12 : 0 
276 514 01 AfD 14 6 : 13 : 0 
277 534 05 AfD 15 6 : 13 : 0 
278 811 01 AfD 16 6 : 13 : 0 
281 812 99 AfD 17 6 : 13 : 0 
282 Kap 03 17 LINKE 01 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 17 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:         11 : 8 : 0 
  



  

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

292 684 60 LINKE 02 8 : 11 : 0 
292 684 60 AfD 18 6 : 13 : 0 
293 883 60 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 31 11 : 8 : 0 
294 525 61 AfD 19 6 : 13 : 0 
296 684 61 LINKE 03 2 : 11 : 6 
296 684 61 AfD 20 6 : 13 : 0 
297 883 61 LINKE 04 8 : 11 : 0 
297 893 61 LINKE 05 8 : 11 : 0 
300 526 63 LINKE 06 2 : 11 : 6 
NEU 633 60 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 32 17 : 2 : 0 
NEU TG 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 33 11 : 6 : 2 
NEU 428 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 34 11 : 6 : 2 
NEU 511 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 35 11 : 6 : 2 
NEU 525 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 36 11 : 6 : 2 
NEU 534 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 37 11 : 6 : 2 
NEU 686 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 38 11 : 6 : 2 
NEU 812 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 39 11 : 6 : 2 
NEU 893 64 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 40 11 : 6 : 2 
NEU TG 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 41 Neu 19 : 0 : 0 
NEU 525 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 42 19 : 0 : 0 
NEU 811 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 43 19 : 0 : 0 
NEU 812 65 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 44 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 18 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, 

Brandschutz  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

316 633 04 LINKE 07 2 : 11 : 6 
316 633 04 AfD 21 6 : 12 : 0 
318 812 01 AfD 22 6 : 12 : 0 
319 883 09 LINKE 08 2 : 10 : 6 
319 883 09 AfD 23 6 : 12 : 0 
319 883 09 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 45 12 : 0 : 6 
NEU 526 04 LINKE 09 2 : 16 : 0 
NEU 526 03 LINKE 10 2 : 16 : 0 
NEU TG 51 LINKE 11 2 : 16 : 0 
NEU TG 53 LINKE 12 2 : 16 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 19 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
 
 



  

Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

342 631 02 AfD 24 6 : 13 : 0 
344 632 03 AfD 25 6 : 12 : 0 
344  684 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 46 10 : 0 : 8 
346 812 01 AfD 26 6 : 12 : 0 
351 536 82 AfD 27 6 : 12 : 0 
353 684 82 LINKE 13 zurückgezogen 
353 684 82 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 47 11 : 6 : 0 
354 428 90 AfD 28 6 : 11 : 0 
360 TG 97 AfD 29 6 : 11 : 0 
367 812 99 AfD 30 6 : 13 : 0 
NEU 526 99 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 48 11 : 6 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 03 20 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
Kapitel 03 22 Sportförderung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

383 684 05 LINKE 14 2 : 15 : 0 
385 883 03 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 49 17 : 0 : 0 
385 883 07 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 50 16 : 0 : 2 
387  684 70 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 51 18 : 0 : 0 
389 883 71 LINKE 15 2 : 11 : 5 
389 883 71 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 52 16 : 0 : 2 
390 893 71 LINKE 16 2 : 11 : 5 
390 893 71 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 53 16 : 0 : 2 
392 684 77 LINKE 17 2 : 11 : 6 
NEU 684 10 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 54 19 : 0 : 0 
NEU 684 12 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 55 12 : 6 : 0 
NEU 686 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 56 12 : 6 : 0 
NEU 883 04 LINKE 18 Neu 7 : 10 : 1 
NEU 633 01 LINKE 19 Neu 8 : 10 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 03 22 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 03 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
aus fachlicher Sicht des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

Abstimmungsergebnis:        10 : 2 : 6 
  



  

Einzelplan 13 – Sächsische Datenschutzbeauftragte 
 
 
Kapitel 13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

14 422 01 LINKE 01 2 : 16 : 0 
14 422 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 01 18 : 0 : 0 
14 428 01 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 02 18 : 0 : 0 
19 685 20 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 03 18 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 13 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        12 : 0 : 6 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 13 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
aus fachlicher Sicht des Ausschusses für Inneres und Sport 
 
Abstimmungsergebnis:        12 : 0 : 6 
 
  



  

Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
Es wurden nur die Kapitel behandelt, für die Änderungsanträge mit fachlicher 
Zuständigkeit beim IA eingereicht wurden. 
 
 
Kapitel 14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

43 712 53 AfD 01 6 : 12 : 0 
43 713 53 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 01 18 : 0 : 0 
NEU 772 51 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 02 16 : 0 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 14 03 mit Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        16 : 0 : 2 
 
Kapitel 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

140 711 91 CDU/ B’GRÜNE/ SPD 03 18 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 14 20 mit Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 14 
mit sonstigen Anlagen und Änderungen 
aus fachlicher Sicht des Ausschusses für Inneres und Sport 
 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
 
 
 
Gesamtabstimmung zur Drs 7/10575 - Gesetz über die Feststellung des 
Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
(Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) mit Anlagen und Änderungen 
 
Zum Gesetzestext lagen keine Änderungsanträge vor. 
 
Abstimmungsergebnis:        10 : 2 : 6 
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AUSSCHUSS FÜR WISSENSCHAFT,  
HOCHSCHULE, MEDIEN, KULTUR UND TOURISMUS 

Die Vorsitzende 

Vorsitzenden 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Herrn Holger Hentschel, MdL 

im Hause 
23. November 2022

Stellungnahme zur Drucksache 7/10575 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) 
Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus hat in der 
25. Sitzung am 21. November 2022 den oben genannten Gesetzentwurf abschließend
beraten. Die Abstimmung erfolgte aus Sicht des Ausschusses für Wissenschaft, Hoch-
schule, Medien, Kultur und Tourismus.

Zur abschließenden Beratung lagen dem Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, 
Medien, Kultur und Tourismus folgende Änderungsanträge vor: 

zum Einzelplan 02: Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 
Änderungsanträge der Fraktionen von 

zum Einzelplan 12: Änderungsanträge der AfD-Fraktion 
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE 
Änderungsanträge der Fraktionen von GRÜNE/SPD 

zum Einzelplan 14: Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

zum Einzelplan 15: Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 beigefügt. 

Die vom Ausschuss abgelehnten Änderungsanträge sind in Anlage 2 enthalten. 

Eine Liste mit den Abstimmungsergebnissen ist als Anlage 3 beigefügt. 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 02 wurde mit 11 : 2 : 5 Stimmen 
beschlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 02 
mit Stellenplänen unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu 
empfehlen. 



 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 12 wurde mit 11 : 0 : 6 Stimmen be-
schlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 12 
mit Stellenplänen unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu 
empfehlen. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 14 wurde mit 10 : 0 : 7 Stimmen be-
schlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 14 
unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu empfehlen. 
 
In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 15 wurde mit 10 : 2 : 5 Stimmen be-
schlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 15 zu 
empfehlen. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf der Staatsregierung erhielt bei der Gesamtabstim-
mung ein Votum von 10 : 0 : 7 Stimmen. 
 
Der federführende Ausschuss wird gebeten, die bestätigten Änderungen bei der ab-
schließenden Beratung des Haushaltsgesetzes 2023/2024 aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Claudia Maicher 
 
 
Anlagen 
1 angenommene Änderungsanträge 
2 nicht beschlossene Änderungsanträge 
3 Abstimmungsliste 
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Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Bereits im letzten Doppelhaushalt 2021/22 kritisierten wir, dass in diesem Titel ein Sammelsurium von Maßnahmen finanziert wurde, die 
nichts mit der urspünglichen Zweckbestimmung des Titels zu tun haben. Auch für die kommenden zwei Jahre werden die veranschlagten 
Mittel u. a. für das Weißbuch für die Forschung sowie die dazugehörige Expertenkommission (2023: 450 T € und 2024: 150 T €), aber 
nun auch für den Masterplan Energie (2023: 30 T €), die Durchführung von Transferworkshops (je 100 T €) oder nicht näher bestimmte 
Moderationsleistungen für Veranstaltungen (je 30 T € ) eingeplant.  

Die AfD-Fraktion sieht für diese Mehrausgaben keine Notwendigkeit. Die Mittel sollen für daher für beide Jahre auf je 200 T € gekürzt 
werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 29f. 0,7 600,0 200,0 SOLL neu 200,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -610 +/- -280
TITEL 526 02 810,0 Reg. Entw. 480,0 

AFD 01

ANLAGE 2 - AWK

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die erstmals für diesen Doppelhaushalt veranschlagten Mittel dienen der Verstetigung aber auch der Erweiterung der Kampagne "Pack 
Dein Studium - am besten in Sachsen". Mit dem Auslaufen der Bundesmittel im Rahmen des Hochschulpakts Ende 2023 soll die 
Kampagne vollständig aus Landesmitteln finanziert werden.  

Die AfD-Fraktion lehnt grundsätzlich die zunehmende Fokussierung auf die gymnasiale Schullaufbahn und akademische Ausbildung als 
bevorzugte Form der Bildung ab. Vielmehr sollte ein guter Oberschulabschluss und damit die Voraussetzung für eine qualitativ 
hochwertige Berufsausbildung stärker gefördert werden. 
Auch die geplante Erweiterung der Kampagne mit dem Fokus auf Studieninteressierte aus dem Ausland erachtet die AfD-Fraktion als 
überflüssig. Seit Jahren steigt die Zahl der ausländischen Studenten an sächsischen Hochschulen (von 11 % im WS 2012/13 auf 17 % 
im WS 2021/22). Der Anteil der ausländischen Studienanfänger lag 2021 bei 28 % - vier Prozentpunkte mehr als noch 2012. Es braucht 
weder gesonderte Maßnahmen zur Gewinnung ausländischer Studenten noch teure Imagekampagnen. Ziel muss es vielmehr sein, die 
sächsischen Studenten zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, Abbruchquoten zu reduzieren und sie für eine Karriere hier in 
Sachsen zu gewinnen. Die geplanten Mehrausgaben werden daher vollständig gestrichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 30 - - 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -1.600 +/- -1.900
TITEL 531 02 1.600,0 Reg. Entw. 1.900,0 

AFD 02



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die neu eingestellte Titelgruppe 82 und die darin veranschlagten Mittel sollen den Hochschulen als Zuschüsse zur Umsetzung des 
"Maßnahmenplans zur Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen" zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem 
sollen ein Büro für internationales Marketing der sächsischen Hochschulen, Studienkollegs an den Hochschulstandorten oder das 
Georgius-Agricola-Stipendium für Studenten und Arbeitskräfte aus Drittländern finanziert werden. Darüber hinaus soll aber auch der 
Studienerfolg internationaler Studenten gesteigert oder deren Beratung und Vorbereitung auf den sächsischen Arbeitsmarkt verstärkt 
werden. Gerade in Bezug auf die Studienerfolgsquoten findet laut Antwort der Staatsregierung auf Nachfrage in AWK BIM 214b_2022 
keine Differenzierung zwischen Studenten mit deutscher oder ausländischer Hochschulzugangsberechtigung statt. Es ist daher nicht 
nachvollziebar, warum separate Maßnahmen nur für ausländische Studenten umgesetzt werden sollen. 

Ein zunehmender Fachkräftemangel aufgrund der demographischen Gegebenheiten in Sachsen ist unbestritten. Die stetig sinkende 
Geburtenrate ist ein zunehmendes Problem ebenso wie die Abwanderung junger Menschen aus strukturschwachen Gebieten. So sollten 
doch verstärkt familienfreundliche Bedingungen in allen Regionen Sachsens geschaffen werden. Ebenso muss auf eine gezielte 
Förderung vorhandener Arbeitskräfte oder die Rückgewinnung abgewanderter Fachkräfte fokussiert werden. Die spätestens seit 2015 
versprochenen Fachkräfte aus Drittstaaten mit entsprechendem Bleiberecht sind bisher ebenso wenig auf dem Arbeitsmarkt 
angekommen. Insbesondere die internationalen akademischen Fachkräfte, die über diese veranschlagten Mittel gewonnen werden 
sollen, sollten ebenso wie ausländische Studenten in der Lage sein, ihr Studium inklusive Abschluss selbstorganisiert zu meistern oder 
sich im Anschluss auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Sprachkurse und Integrationsmaßnahmen gibt es ja bereits zu genüge.  
Es erschließt sich aus Sicht der AfD-Fraktion nicht, warum die Staatsregierung hier erneut Steuergelder leichtfertig verausgaben will. Die 
geplanten Mehrausgaben werden daher vollständig gestrichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 52 - - 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -5.500 +/- -5.500
TITEL gruppe 82 5.500,0 Reg. Entw. 5.500,0 

AFD 03

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Vergleich zum letzten Doppelhaushalt wurde die landeseigene Forschungsförderung mit der Begründung eines begrenzten 
Haushaltsansatzes massiv gekürzt. Dabei sollte gerade in Krisenzeiten der Blick in die Zukunft gerichtet und in Forschung und 
Innovation investiert werden. Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Marktreife und wirtschaftlichen Verwertung müssen für 
Wissenschaftler an Hochschulen und Forschungseinrichtungen Unterstützungsangebote zugänglich sein. Ein frühzeitig wirkendes 
Instrument ist hier die Forschungsförderung nach der RL TG 70. 
Die AfD-Fraktion beantragt daher eine deutliche Aufstockung der Mittel, um themenoffen innovative Forschungsansätze aus Sachsen zu 
unterstützen sowie die wissenschaftliche Expertise in Sachsen zu halten und auszubauen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 83 11.924,7 17.907,9 10.000,0 SOLL neu 10.000,0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   2.580,5 +/- 3.601,4 
TITEL 685 70 7.419,5 Reg. Entw. 6.398,6 

AFD 04



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Vergleich zum letzten Doppelhaushalt wurde die landeseigene Forschungsförderung mit der Begründung eines begrenzten 
Haushaltsansatzes massiv gekürzt. Dabei sollte gerade in Krisenzeiten der Blick in die Zukunft gerichtet und in Forschung und 
Innovation investiert werden. Von der Idee, über die Entwicklung bis hin zur Marktreife und wirtschaftlichen Verwertung müssen für 
Wissenschaftler an Hochschulen und Forschungseinrichtungen Unterstützungsangebote zugänglich sein. Ein frühzeitig wirkendes 
Instrument ist hier die Forschungsförderung nach der RL TG 70. 
Die AfD-Fraktion beantragt daher eine deutliche Aufstockung der Mittel, um themenoffen innovative Forschungsansätze aus Sachsen zu 
unterstützen sowie die wissenschaftliche Expertise in Sachsen zu halten und auszubauen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 84 8.456,0 4.827,0 2.000,0 SOLL neu 2.000,0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   166,9 +/- 1.200 
TITEL 894 70 1.833,1 Reg. Entw. 800,0 

AFD 05

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Zuschüsse zum laufenden Betrieb für das Barkhausen-Institut werden in den kommenden zwei Jahren deutlich erhöht. Begründet 
wird dies mit der Erweiterung des Forschungsfeldes, einem Stellenaufwuchs von insgesamt 15 Mitarbeitern bis 2024 inklusive sieben 
Stellvertretern der bisherigen Gruppenleiter, der außertariflichen Bezahlung der beiden Geschäftsführer sowie Kosten für Verwaltung und 
den geplanten Umzug des Instituts. 

Auch wenn die AfD-Fraktion ein Wachstum innovativer Zukunftsprojekte und den Ausbau der Forschung dazu begrüßt, ist aus ihrer Sicht 
eine Erweiterung von bisher auch nicht notwendigen Stellen und insbesondere die Erhöhung der Bezahlung der beiden Geschäftsführer 
in Anbetracht der wirtschaftlichen Gesamtlage innerhalb der Bevölkerung nicht vermittelbar. 

Die Ausgaben werden daher auf die veranschlagten Soll-Ausgaben für das Jahr 2022 gekürzt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 93f. 2.879,0 3.376,5 3.500,0 SOLL neu 3.500,0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -2.436,4 +/- -3.755,4
TITEL 685 77 5.936,4 Reg. Entw. 7.255,4 

AFD 06



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
NEU: Anerkennungsleistungen an die nicht verbeamteten Hochschullehrer neuen Rechts 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Über 30 Jahre nach der Gründung des Freistaates Sachsen bestehen noch immer erhebliche Ungerechtigkeiten in der Altersversorgung 
von Wissenschaftlern, die maßgeblich am Aufbau der sächsischen Hochschulen nach der Wende beteiligt waren. Noch heute haben sie 
eine Versorgungslücke in ihren Altersbezügen. Grund dafür ist vor allem ihre altersbedingt nicht stattgefundene Verbeamtung nach der 
Wiedervereinigung. Das seit Jahren vorherrschende Problem der Verantwortlichkeiten - der Bund verweist auf die alleinige 
Verantwortung der ostdeutschen Bundesländer, während die Länder dem Bund die Verantwortung zuschieben - kann nicht länger zu 
Lasten dieser Personen aufrechterhalten werden. Auch die seit 2021 amtierende Bundesregierung hat es trotz Festschreibung im 
Koalitionsvertrag bis heute nicht geschafft, zumindest eine neue Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Thema Härtefallfond zur Abmilderung 
von Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung sowie für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler zu bilden (Vgl. Antwort 
in der Kleinen Anfrage in Drs. 7/10584). 

Es ist aber dringend geboten, eine unbürokratische, zügige Lösung, beispielsweise in Form einer Stiftung oder eines Fonds, 
insbesondere aufgrund des fortschreitenden Alters der Betroffenen zu finden.  

Die AfD-Fraktion erneuert mit den hier beantragten Mehrausgaben ihre bereits in den Verhandlungen zum letzten Doppelhaushalt 
2021/2022 eingebrachte Forderung nach einem finanziellen Ausgleich für die Betroffenen. Kalkuliert sind als erster Ausgleich zunächst 
700 € x 12 Monate x ca. 200 Betroffene. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. - - 1.500,0 SOLL neu 1.500,0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl. 1.500 +/- 1.500 
TITEL 681 01 Reg. Entw. 

AFD 07

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die hiermit beantragte Erhöhung der jährlichen Mittel um 1 Mio. Euro soll dazu dienen, die Zuwendungen im Rahmen der Richtlinie zur 
Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung 
im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) deutlich zu verstärken und so einen größeren Handlungsspielraum für 
die Musikschulen zu schaffen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114 7.470,6 7.984,80 8.620,00 SOLL neu 8.870,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   1.000 +/- 1.000 
TITEL 633 01 7.620,00 Reg. Entw. 7.870,0 

AFD 08



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Unter diesem Titel werden unter anderem Maßnahmen im Rahmen des Programms "Theater und Schule" gefördert, die über das Projekt 
"KOST - Kooperation Schule und Theater in Sachsen" erfolgen. Ein Blick auf die in der Vergangenheit angebotenen Formate zeigt, dass 
in diesem Zusammenhang bereits Achtklässler unter dem Deckmantel der kulturellen Bildung mit ideologischen Themen wie 
geschlechtergerechter Sprache ("Schüler*innen"), Feminismus oder Argumenten gegen "rechte Parolen" vertraut gemacht werden. Das 
an sich sehr zu begrüßende Anliegen, Schülern einen Zugang zur Theaterbildung zu ermöglichen, wird auf diese Weise diskreditiert.  

Aus Sicht der antragsstellenden Fraktion ist eine inhaltliche Überprüfung des Projekts "KOST" unverzichtbar, bevor dafür weitere Steuer-
mittel bereitgestellt werden. Da die genaue Fördersumme zugunsten des Programms noch nicht beziffert werden kann und insgesamt 
sechs Förderzwecke in den Erläuterungen zu o. g. Titel angegeben sind, entsprechen die hier beantragten Kürzungen pauschal einem 
Sechstel der jährlich veranschlagten Mittel.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114f. 1.274,6 1.655,6 1.379,67 SOLL neu 1.471,33 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -275,93 +/- -294,27
TITEL 633 02 1.655,60 Reg. Entw. 1.765,60 

AFD 09

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Der erhebliche Aufwuchs bei der "Freien Szene in Leipzig" steht in einem krassen Missverhältnis zu anderen kulturpolitischen Anliegen, 
die mit ungleich geringeren Mitteln auskommen müssen (bspw. die FRL "Heimatpflege und Laienmusik"). Zudem war die 
Staatsregierung auch auf Nachfrage (Drs. 7/10645) nicht in der Lage, zu konkretisieren, welchen genauen Maßnahmen, Vorhaben und 
Projekten die zusätzlichen Mittel zugutekommen sollen - abgesehen von einem vagen Hinweis auf Investitionen zugunsten einer 
"Internationalen Festivallandschaft Freie Szene Leipzig", für die noch kein konkreter Antrag vorliege. Es wird daher beantragt, den 
Aufwuchs um 3.000.000 Euro jährlich zurückzunehmen und die Mittel auf das Niveau des Jahres 2022 zurückzuführen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 122 0,0 1.500,0 1.500,0 SOLL neu 1.500,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -3.000 +/- -3.000
TITEL 893 08 4.500,0 Reg. Entw. 4.500,0 

AFD 10



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen erhält seit Jahren mit jedem neuen Doppelhaushalt zusätzliche Stellen - ein schleichender 
Prozess, der dazu führt, dass sich ihre Anzahl nach Maßgabe des vorliegenden Entwurfs im Jahr 2024 gegenüber 2014 fast verdoppelt 
haben wird. Wie bereits im Rahmen der Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 ausgeführt, war die Kulturstiftung bereits im 
Jahr 2020 mit 12,50 Stellen auskömmlich ausgestattet. Es wird daher beantragt, anders als durch die Staatsregierung beabsichtigt, keine 
neuen Stellen hinzuzufügen und auch die beiden im Rahmen des letzten Doppelhaushalts hinzugekommenen Stellen zu streichen. 

Die zu kürzenden Beträge orientieren sich an der durch die Staatsregierung in Drs. 7/10668 dargebotenen Tabelle. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 126 - - 6.805,0 SOLL neu 6839,5 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -207,2 +/- -214,6
TITEL 685 55 7.012,20 Reg. Entw. 7.054,10 

AFD 11

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Zu den Begünstigten gehört unter anderem das projekttheater dresden e. V. (Eigenschreibweise), welches in den vergangenen Jahren 
verschiedentlich durch einseitige politische Stimmungsmache aufgefallen ist (vgl. etwa die Inszenierungen „Inside AfD“ oder „Aufspüren, 
jagen, entsorgen – Die Sprache der Neuen Rechten“, deren Begleittexte sich explizit auf die Alternative für Deutschland beziehen). Die 
AfD-Fraktion schätzt die künstlerische Meinungsfreiheit als hohes Gut, verwahrt sich jedoch dagegen, dass Institutionen, die sich durch 
einseitige Agitation hervortun, indirekt oder unmittelbar durch staatliche Mittel gefördert werden. 

Ausweislich der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (Drs. 7/10644) soll das Theater in den kommenden Jahren 2023 und 
2024 jeweils 215.133,0 T€ an Zuwendungen aus diesem Titel erhalten. Der vorliegende Antrag zielt darauf ab, diese Mittel zu streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 138ff. 12.045,3 12.712,0 6.780,47 SOLL neu 6.725,77 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -215,13 +/- -215,13
TITEL 686 56 6.995,6 Reg. Entw. 6.940,9 

AFD 12



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die antragstellende Fraktion begrüßt die Wahl der Stadt Chemnitz zur Europäischen Kulturhaupstadt 2025 ausdrücklich und hofft wie alle 
Beteiligten auf ein gutes Gelingen des Vorhabens. Umso schwerer fällt ins Gewicht, dass Akteure und Gruppen aus dem Umfeld der 
Antifa an Projekten rund um die Kulturhaupstadt beteiligt sind und das gesamte Anliegen auf diese Weise in ein schlechtes Licht rücken. 
Beispiele hierfür sind etwa das Projekt Evolution Chemnitz, welches dem offiziellen "Bid Book II" zufolge die "Migrantifa (DE)" zu ihren 
lokalen Partnern zählt (dort S. 56f.), oder die Ausstellung "Gegenwarten", auf der "Antifa-Accessoires" versteigert wurden, um die so 
erzielten Mittel "antifaschistischen Projekten in Chemnitz" zukommen zu lassen (S. 79f.). 

Solange weiterhin mit der Beteiligung bzw. Begünstigung von Antifa-Gruppen geworben wird, hält es die antragstellende Fraktion für 
dringend geboten, das gesamte Vorhaben vorübergehend einzufrieren. Sie ist jedoch damit einverstanden, dass die Mittel im Rahmen 
einer überplanmäßigen Ausgabe im Laufe der Haushaltsdurchführung genehmigt werden, sobald eine klare Distanzierung vonseiten der 
Verantwortlichen erfolgt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 154f. 1.750,0 1.250,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -1.250 +/- -1.250
TITEL 633 63 1.250,0 Reg. Entw. 1.250,0 

AFD 13

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Für eine inhaltliche Begründung vgl. den Änderungsantrag zum Titel 12 05 633 63. 

Solange weiterhin mit der Beteiligung bzw. Begünstigung von Antifa-Gruppen geworben wird, hält es die antragstellende Fraktion für 
dringend geboten, das gesamte Vorhaben vorübergehend einzufrieren. Sie ist jedoch damit einverstanden, dass die Mittel im Rahmen 
einer überplanmäßigen Ausgabe im Laufe der Haushaltsdurchführung genehmigt werden, sobald eine klare Distanzierung vonseiten der 
Verantwortlichen erfolgt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 155 750,0 1.250,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -1.250 +/- -1.250
TITEL 883 63 1.250,0 Reg. Entw. 1.250,0 

AFD 14



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die unter diesem Titel veranschlagten Mittel kommen vorwiegend dem Projekt Daphne der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
zugute. Das Projekt Daphne hat sich zur Aufgabe gemacht, die Bestände der SKD umfassend zu inventarisieren und in einer 
Museumsdatenbank zusammenzuführen, die wiederum eine systematische Provenienzrecherche erlaubt. 

Das an sich zu begrüßende Anliegen wird jedoch dadurch getrübt, dass im Rahmen der Inventarisierung auch "Umbenennungen" von 
Kunstwerken stattfinden bzw. Kunstwerke mit sogenannten Trigger-Warnungen versehen werden. Dies gilt nicht nur für Objekte, die erst 
lange nach ihrer Entstehung eine - mitunter kunsthistorisch irreführende - Bezeichnung erhalten haben, sondern auch für mehrere 
historisch verbürgte Werktitel, die entweder von den Künstlern selbst oder von Zeitgenossen (bspw. des 18. Jhs.) vergeben wurden. 

Die antragstellende Fraktion möchte diesen geistigen Ausverkauf der sächsischen (und teilweise weit über Sachsen hinausreichenden) 
Kunstgeschichte nicht hinnehmen. Die Mittel des Projekts in Höhe von 1.400.000 Euro im Jahr 2023 und 1.450.000 Euro im Jahr 2024 
sind solange zu verwehren, bis sämtliche "Umbenennungen" einer politisch objektiven Prüfung unterzogen und im Falle historisch 
verbürgter oder im Wandel der kunsthistorischen Betrachtung ins allgemeine Bewusstsein eingegangener Bezeichnungen wieder 
rückgängig gemacht wurden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 156 - - 169,20 SOLL neu 169,20 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -1.400 +/- -1.450
TITEL 682 64 1.569,2 Reg. Entw. 1.619,2 

AFD 15

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Ziel des Programms ist die Förderung von Frauen in der Wissenschaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule. 
Die AfD-Fraktion lehnt jegliche Quotenregelung für eines der beiden Geschlechter ab. Qualifizierte, ehrgeizige und selbstbewusste 
Frauen in der Wissenschaft brauchen keine eigene Quote, um ihre akademische Karriere erfolgreich zu gestalten. Daher sollen die 
Ausgaben vollständig gestrichen werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 197 150,0 500,00 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -500 +/- -500
TITEL 685 08 500,0 Reg. Entw. 500,0 

AFD 16



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Zuge des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohlerevieren werden den Hochschulen zur Umsetzung anwendungsorientierter 
Forschungsprojekte jährlich 5 Mio. Euro bereitgestellt. Gerade mit dem geplanten Ausstieg aus der Braunkohle, den weiterhin 
bestehenden Abhängigkeiten von ausländischen Rohstofflieferanten zum Zwecke der Stromerzeugung (bspw. Öl und Gas) sowie den 
zukünftig noch stärker gewünschten volatilen Energieträgern wie Solar- oder Windenergie müssen wir Forschung und Entwicklung noch 
stärker technologieoffen fördern. Der Nutzung von sauberer und sicherer Kernenergie darf sich Deutschland und damit auch Sachsen 
nicht verschließen. Weltweit wird diese Technologie genutzt und an neuen, besseren Reaktorkonzepten geforscht. Gerade Sachsen 
besitzt mit einem der modernsten und international gefragten Ausbildungs- und Forschungreaktoren an der TU Dresden die Grundlagen 
für den Ausbau seiner Kernforschungskompetenz. Sachsen kann im Zuge des Strukturwandels eine Vorreiterrolle einnehmen und in 
Kernforschung und die Entwicklung neuer Konzepte und Technologien - wie bspw. kleine modulare Reaktoreinheiten (SMR) - 
investieren. In diesem Zusammenhang sollte auch eine stärkere Kooperation mit den Nachbarländern Tschechien und Polen erfolgen. 
Die AfD-Fraktion erhöht die Mehrausgaben in diesem Titel um jährlich 5.000 T € für Ausbau der Kernforschungskompetenz. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 198 - - 10.000,0 SOLL neu 10.000,0 

KAP 07 Seite Erg. Vorl.   5.000 +/- 5.000 
TITEL 685 11 5.000,0 Reg. Entw. 5.000,0 

AFD 17





Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 02 Seite Reg. Entw. 57 405,7   375,0 1.080,0 SOLL neu 1.080,0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl. 650,0 +/- 650,0 

TITEL 686 63 430,0 Reg. Entw. 430,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 
Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, das 2015 auf 
Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas gegründet wurde und seither seitens des Freistaates Sachsen gefördert 
wird. Aufgabe des Zentrums ist es, die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Europäischen Charta für Pressefreiheit zu überwachen, 
Verstöße dagegen zu veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. Der Sitz des Zentrums ist Leipzig. 
Im Übrigen sind Zuschüsse für die Medientage Mitteldeutschland sowie für Veranstaltungen (z. B. Schlingel International und 
Schlingel Industry Forum) veranschlagt. Veranschlagt sind zudem 250,0 T€ für die Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Kino der 
BKM. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt  

DIE LINKE 01

Mit der Erhöhung des Titels soll über die SLM zweckgebunden das Projekt „Rundfunkkombinat Sachsen“ gefördert werden. Das 
Projekt ist eine Kooperation nicht kommerzieller, sog. „freier“ radios aus Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zittau mit lokalen Kutur- und 
Demokratie-Initiativen in ganz Sachsen. Ziel ist ein nichtkommerzielles, sachsenweites Mitmach-Radio.   



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 

TG 60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden stark gestiegenen Anzahl von 
Geflüchteten und Asylsuchenden sowie angesichts des voraussichtlich weiter steigenden Bedarfs an Sprachkursen für Geflüchtete sowie 
für begleitende Maßnahmen wie die Förderung und Unterstützung der Integration wird ein höherer Mittelansatz, mindestens auf dem 
Niveau von 2022, als notwendig erachtet. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 49 348,5 687,6 687,6 SOLL neu 687,6 

KAP 12 02 Seite Erg. Vorl.   384,3 +/- 389,1
TITEL 685 60 303,3 Reg. Entw. 298,5 

DIE LINKE 01 NEU



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen - TG 70 Forschungsförderung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung: 
Bei einer Kürzung der Mittel für Forschungstätigkeit, Forschungsförderung und Drittmittelfähigkeit um mehr als die Hälfte, würden viele 
Forschungsvorhaben aus Sachsen nicht realisiert und eingestellt werden müssen insbesondere im Geistes- und 
Sozialwissenschaftlichen Bereich. Daher wird ein höherer Mittelansatz, mindestens auf dem Niveau von 2022, als erforderlich 
angesehen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 83 11.924,7 17.907,9 17.907,9 SOLL neu 17.907,9 

KAP 12 03 Seite Erg. Vorl.   10.488,4 +/- 11.509,3
TITEL 685 70 7.419,5 Reg. Entw. 6.398,6 

DIE LINKE 02

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schriftum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die Erhöhung der Zuweisungen an Musikschulen soll der Entwicklung der Schüler*innen-Zahlen und der allgemeinen Kosten Rechnung 
tragen und faire Bezahlung der Honorarlehrkräfte ermöglichen. Die gestiegenen Kosten sollen nicht alleine durch die Eltern oder 
Kommunen getragen werden müssen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114 7.470,6 7.984,8 8.620 SOLL neu 9.370 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  1.000 +/- 1.500
TITEL 633 01 7.620 Reg. Entw. 7.870 

DIE LINKE 03



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schriftum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die Mittelerhöhung setzt die im EP 12 05 633 02 S. 115 genannten Programme in die Lage, Energie- und allgemeine Preissteigerungen 
zu tragen und die Inflation in den Jahren 2023/2024 auszugleichen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 114 1.274,6 1.655,6 2.155,6 SOLL neu 2.315,6 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  500 +/- 550
TITEL 633 02 1.655,6 Reg. Entw. 1.765,6 

DIE LINKE 04

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Diese investiven Verstärkungsmittel müssen beibehalten werden. Investitionen im Kulturbereich decken schon länger nicht den 
erforderlichen Bedarf. Deshalb wurde diese Unterstützung 2015 explizit eingeführt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 121 3.509,8 3.175 3.500 SOLL neu 3.500 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  3.500 +/- 3.500
TITEL 883 02 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 05



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 

Streichung des Satzes "Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierführ 
erforderlichen mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet 
werden können" bei 1. und bei 2. Änderung unter 2.:  
"Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind Mittel in Höhe von bis zu 8119,92 T€ p.a. veranschlagt." 
Unter 1. wird die Sächsische Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus neu aufgeführt. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die Anpassung der Mittel unter 2. dient zur Sicherung der Finanzierung des Flächentarifs und der kommenden Lohnrunde der Orchester 
und somit zur Vermeidung von Haustarifverträgen. Des Weiteren sollen damit freischaffende Musiker*innen fair bezahlt werden. Die 
Kosten für den Tarifabschluss NV-Bühne können somit getragen werden. Für die Folgejahre ab 2024 wird ein Aufwuchs des Titels um 
4% p.a. festgehalten. 
Die Dynamisierung des Titels führt zu einer langfristigen Planungssicherheit der genannten Einrichtungen um Tarifsteigerungen leisten 
zu können. 
Für die Sächsische Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus werden 2023 151,30 T€ und in 2024 
166,65 T€ veranschlagt, um die wichtige Arbeit der SLAG bei den Kosten für Personal-, Betriebs- und Sachskosten zu unterstützen.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 127 f 32,7 3,0 10.164,30 SOLL neu 10.580,19 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  1.504,6 +/- 1.526,49
TITEL 685 56 8.659,7 Reg. Entw. 9.053,7 

DIE LINKE 06

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Streichung des Satzes "Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierführ 
erforderlichen mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet 
werden können" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

1. Mittelstreichung SMR: Die im Haushaltsentwurf vorgesehen Reduzierung der Förderung des Sächsischen Musikrates soll
zurückgenommen werden. Für Steigerung der Energiekosten, Mehrbedarfe durch Tarifabschlüsse und eine faire Vergütung von
Dozent*innen auf Honorarbasis braucht es einen Mittelaufwuchs um 125 T€ p.a.

2. Institutionelle Förderung Lindenfels Westflügel e.V.: mit der institutionellen Förderung in Höhe von 105 T€ p.a. können angemessene
Löhne für die Angestellten erreicht, neue Teilzeitstellen geschaffen und faire Honorare durch gesetzt werden. Der Antrag auf
institutionelle Förderung liegt dem SMWKT vor.

3. Allgemeine Erhöhung des Titels um 10% um Inflations- und Preissteigerungen abzufangen.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 138 f 12.045,3 12.712,0 7.925,16 SOLL neu 7.925,16 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  929,56 +/- 984,26
TITEL 686 56 6.995,6 Reg. Entw. 6.940,9 

DIE LINKE 07



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Mit der Erhöhung des Titels um 20% in 2023 soll ein Ausgleich der Personal- und Sachkostensteigerungen der letzten Jahre sowie eine 
faire Vergütung ermöglicht werden können. Für die Folgejahre ab 2024 wird ein Aufwuchs des Titels um 4% p.a. festgehalten. 
Die Dynamisierung des Titels führt zu einer langfristigen Planungssicherheit der Kulturräume um Tarifsteigerungen leisten zu können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 151 33.593,4 33.593,4 40.312,08 SOLL neu 41.924,56 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  6.718,68 +/- 8.331,16
TITEL 633 60 33.593,4 Reg. Entw. 33.593,4 

DIE LINKE 08

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume   

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Mit der Erhöhung des Titels um 20 % in 2023 soll ein Ausgleich der Personal- und Sachkostensteigerungen der letzten Jahre sowie eine 
faire Vergütung ermöglicht werden können. Für die Folgejahre ab 2024 wird ein Aufwuchs des Titels um 4% p.a festgehalten. 
Die Dynamisierung des Titels führt zu einer langfristigen Planungssicherheit der Kulturräume um Tarifsteigerungen leisten zu können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 151 31.928,6 31.929,1 38.314,92 SOLL neu 39.847,52 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  6.385,82 +/- 7.918,42
TITEL 637 60 31.929,1 Reg. Entw. 31.929,1 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
A) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
B) Zuweisungen für Investitionen zur Einrichtung der Gedenkstätte Konzentrationslager Sachsenburg zur Gegenfinanzierung von
Bundesmitteln

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Zur Errichtung einer Gedenkstätte KZ Sachsenburg wurde durch den Bund eine hälftige Finanzierung in Aussicht gestellt. Um den 
Finanzierungsanteil des Freistaates sicherzustellen, soll dieser hier in Höhe von insgesamt 2.500 T € bereitgestellt werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 160 219,4 26,4 1.000 SOLL neu 1.500 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   1.000 +/- 1.500 
TITEL 883 68 0 Reg. Entw. 0 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Um endlich faire Vergütungen der Lehrbeauftragten an den sächsischen Musikhochschulen in Höhe von mindestens 75 
Euro/Unterrichtsstunde sicher zu stellen, müssen die Mittel in diesem Titel erhöht werden.  
Außerdem sollten die Mittel ab 2024 einen dynamischen Aufwuchs in Höhe von 4 % p.a. erhalten. Nur so können die Honorare in den 
nächsten Jahren entsprechend der Lohnrunden im öffentlichen Dienst steigen bzw. an die Inflation angepasst werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 198 750,0 750,0 3.590,0 SOLL neu 3.733,600 

KAP 12 07 Seite Erg. Vorl.   2.840 +/- 2.840 
TITEL 685 10 750,0 Reg. Entw. 750,0 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Durch die aktuelle Inflationsentwicklung und die Preissteigerung in allen Lebensbereichen kommen auf die sächsischen Studentenwerke 
massive Kostensteigerungen zu. Schon jetzt rechnen die Sächsischen Studentenwerke mit einer Kostensteigerung von mind. 50% bei 
den Energiekosten und mind. 11% beim Wareneinsatz von 2022 zu 2023, was Mehrbedarfen in Höhe von 5.701.250 € bei den 
Energiekosten und von 1.335.550 € beim Wareneinsatz im Jahr 2023 entspricht. Eine grassierende Inflation kann die Kosten in den 
Jahren 2023 und 2024 noch weiter in die Höhe treiben und die Studentenwerke vor enorme Probleme bei der Versorgung von 
Studierenden mit erschwinglichen Mensaessen und Wohnraum stellen. Aus diesem Grund braucht es seitens des Freistaates eine 
deutliche Mittellerhöhung der Zuschüsse zum laufenden Betrieb für die Studentenwerke, um diese auskömmlich zu finanzieren, damit sie 
ihrer Aufgabe, die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der Studierenden insbesondere durch 
den Betrieb von Studentenwohnheimen und Verpflegungseinrichtungen und die Bereitstellung kostengünstiger Angebote, nachkommen 
können.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 218 11.870,0 12.230,0 20.000,0 SOLL neu 21.000,0 

KAP 12 07 Seite Erg. Vorl.   7.770 +/- 8.403,1
TITEL 685 62 12.230,0 Reg. Entw. 12.596,9 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
“Talente für Sachsen“ - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Noch immer überwiegen im Mittelbau an den sächsischen Hochschulen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, das gilt es zu verhindern. 
Dafür müssen die Hochschulen eine bessere finanzielle Ausstattung erhalten, um Dauerstellen für Daueraufgaben zu schaffen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 221 18.574,0 13.118,0 25.000,0 SOLL neu 25.000,0 

KAP 12 07 Seite Erg. Vorl.   12.298,1 +/- 12.625,1
TITEL 685 68 12.701,9 Reg. Entw. 12.374,9 

DIE LINKE 13



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen - TG 71 Universitätsklinikum 
Leipzig AöR 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushaltes  

Begründung:  
Im Jahresbericht 2021 des Sächsischen Rechnungshofes wird deutlich, das Universitätklinikum Leipzig steht vor einem erheblichen 
Investitionsstau. Die Differenz zwischen den Haushaltsansätzen in 2021 und 2022 gegenüber den Investitionsbedarfe wird mit ca. 85 
Mio. p.a. beziffert. Dabei handelt es sich lediglich um die Bedarfe zum erhalt des Status quo. Aus der Kritik des Sächsischen 
Rechnungshofes müssen Konsequenzen folgen. Deshalb müssen die Mittel für die Investitionen der Universitätsklinika erhöht werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 223 12.000,0 12.000,0 100.000,0 SOLL neu 100.000,0 

KAP 12 07 Seite Erg. Vorl.   80.000 +/- 90.000
TITEL 891 71 20.000,0 Reg. Entw. 10.000,0 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen - TG 72 Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus Dresden AöR Universitätsklinikum Leipzig AöR 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushaltes  

Begründung:  
Im Jahresbericht 2021 des Sächsischen Rechnungshofes wird deutlich, das Universitätklinikum Dresden steht vor einem erheblichen 
Investitionsstau. Die Differenz zwischen den Haushaltsansätzen in 2021 und 2022 gegenüber den Investitionsbedarfe wird mit ca. 80 Mio 
p.a. beziffert. Dabei handelt es sich lediglich um die Bedarfe zum erhalt des Status quo. Aus der Kritik des Sächsischen Rechnungshofes
müssen Konsequenzen folgen. Deshalb müssen die Mittel für die Investitionen der Universitätsklinika erhöht werden.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 223 12.000,0 12.000,0 93.000,0 SOLL neu 95.000,0 

KAP 12 07 Seite Erg. Vorl.   80.000 +/- 80.000
TITEL 891 72 13.000,0 Reg. Entw. 15.000,0 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Zuschüsse zur Unterstützung der Arbeit der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Die Landesstudierendenvertretung (KSS) besitzt weder ein eigenes Büro, noch personelle sowie finanzielle Ressourcen. Für die Arbeit 
und vor allem die Vernetzung der Studierendenvertretungen innerhalb Sachsens, ist dies unerlässlich. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 35,0 SOLL neu 35,0 

KAP 12 07 Seite Erg. Vorl. 35 +/- 35
TITEL Neu: 686 03 Reg. Entw. 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
NEU: Zuschüsse an die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen für krisenbedingte Mehrausgaben – Resilienzfonds für die 
Hochschulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Die vielfältigen Krisen unserer Gegenwart erfordern ein Umdenken und neue Möglichkeiten für Investitionen. Durch die Corona-
Pandemie wurden bspw. Mehrausgaben für Ausstattung zur Unterstützung von Forschung und Lehre notwendig. Auch die Klimakrise 
sowie die Energiepreiskrise zeigen Investitionsbedarfe auf. Damit Forschung und Lehre auch unter Krisenbedingungen uneingeschränkt 
stattfinden können und die Hochschulen ihrer Vorreiterrolle auch bei der Umsetzung in die Praxis bspw. der Entwicklung neuer Formen 
zur Energieeinsparung gerecht werden können, braucht es angemessene finanzielle Zuschüsse. Aus dem Resilienzfonds sollen 
Investitionen für Anschaffungen, Umbau- und Nachrüstungsmaßnahmen (bspw. PV-Anlagen) sowie Modellprojekte zur Abfederung 
aktueller sowie zukünftiger Krisen erfolgen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 0,0 0,0 30.000,0 SOLL neu 30.000 

KAP 12 07 Seite Erg. Vorl. 30.000 +/- 30.000
TITEL NEU: 812 01 0,0 Reg. Entw. 0,0 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Universität Leipzig 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 243 147.023,2 151.809,7 175.274,950 SOLL neu 180.125,305 

KAP 12 08 Seite Erg. Vorl.   22.861,95 +/- 23.494,605 
TITEL 685 02 152.413,0 Reg. Entw. 156.630,7 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Technische Universität Dresden 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 257 191.575,5 200.997,6 232.073,105 SOLL neu 238.547,030 

KAP 12 09 Seite Erg. Vorl.   30.270,405 +/- 31.114,83 
TITEL 685 02 201.802,7 Reg. Entw.  207.432,2 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Technische Universität Chemnitz 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 271 79.378,3 81.928,4 94.587,270 SOLL neu 97.171,320 

KAP 12 10 Seite Erg. Vorl.   12.337,47 +/- 12.674,52
TITEL 685 02 82.249,8 Reg. Entw. 84.496,8 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Technische Universität Bergakademie Freiberg 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 279 54.601,1 55.351,3 63.907,685 SOLL neu 65.681,215 

KAP 12 11 Seite Erg. Vorl.   8.335,785 +/- 8.567,115
TITEL 685 02 55.571,9 Reg. Entw. 57.114,1 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 291 32.327,7 33.372,1 38.531,370 SOLL neu 39.587,830 

KAP 12 12 Seite Erg. Vorl.   5.027,57 +/- 5.163,63
TITEL 685 02 33.503,8 Reg. Entw. 34.424,2 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 299 29.604,5 30.553,4 35.060,740 SOLL neu 35.907,025 

KAP 12 13 Seite Erg. Vorl.   4.573,14 +/- 4.683,525
TITEL 685 02 30.487,6 Reg. Entw. 31.223,5 

DIE LINKE 23



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Hochschule Mittweida 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 309 21.796,5 22.514,6 25.995,865 SOLL neu 26.723,355 

KAP 12 14 Seite Erg. Vorl.   3.390,765 +/- 3.485,655
TITEL 685 02 22.605,1 Reg. Entw. 23.237,7 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung:  Westsächsische Hochschule Zwickau 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 317 28.574,6 29.513,2  34.289,435 SOLL neu 35.355,715 

KAP 12 15 Seite Erg. Vorl.   4.472,535 +/- 4.611,615
TITEL 685 02 29.816,9 Reg. Entw.  30.744,1 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung:  Hochschule Zittau/Görlitz 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 325 22.414,5 23.152,3  26.732,210 SOLL neu 27.479,940 

KAP 12 16 Seite Erg. Vorl.   3.486,81 +/- 3.584,34 
TITEL 685 02 23.245,4 Reg. Entw.  23.895,6 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Palucca Hochschule für Tanz Dresden 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 12 Seite Reg. Entw. 335 3.849,1 3.972,9  4.586,545 SOLL neu 4.711,665 

KAP 12 36 Seite Erg. Vorl.   598,245 +/- 614,565 
TITEL 685 02 3.988,3 Reg. Entw. 4.097,1 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Hochschule für Bildende Künste Dresden 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 343 7.555,8 7.798,4 9.003,235 SOLL neu 9.248,990 

KAP 12 37 Seite Erg. Vorl.   1.174,335 +/- 1.206,39
TITEL 685 02 7.828,9 Reg. Entw. 8.042,6 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 351 9.631,8 9.940,3  11.475,965 SOLL neu 11.788,535 

KAP 12 38 Seite Erg. Vorl.   1.496,865 +/- 1.537,635
TITEL 685 02 9.979,1 Reg. Entw. 10.250,9 

DIE LINKE 29



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 361 14.002,5 14.455,8 16.689,835 SOLL neu 17.149,260 

KAP 12 39 Seite Erg. Vorl.   2.176,935 +/- 2.236,86
TITEL 685 02 14.512,9 Reg. Entw. 14.912,4 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung:  
Angesichts der aktuellen Inflationsrate von 10% sowie der zu erwartenden noch weiteren Steigerung der Inflation wird die 
Grundfinanzierung der Hochschulen um 15% erhöht und damit die Planungssicherheit für die Hochschulen auch in schwierigen 
Situationen sichergestellt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 12 Seite Reg. Entw. 369 6.673,5 6.888,2  7.952,480 SOLL neu 8.170,060 

KAP 12 41 Seite Erg. Vorl.   1.037,28 +/- 1.065,66
TITEL 685 02 6.915,2 Reg. Entw. 7.104,4 
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Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Technische Universität Chemnitz 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
NEU: Medizin Campus (MEDiC) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts 

Begründung: Die Mittel dienen der notwendigen eigenständigen Finanzierung des Medizin-Campus in Chemnitz zur dauerhaften 
Sicherstellung des Modellstudienganges MEDiC. 
Eine Abwicklung notwendiger Investitionen über das Budget der TU Dresden ist dauerhaft nicht sinnvoll, da die Durchführung des 
Modellstudiengangs Chemnitz so nicht sicher verstetigt werden kann und zur dauerhaften Verhandlungs- und Manövriermasse 
degradiert wird. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 14 Seite Reg. Entw. 2.000,0 SOLL neu 2.000,0 

KAP 14 23 Seite Erg. Vorl. 2.000 +/- 2.000
TITEL NEU: 716 51 0,0 Reg. Entw. 0,0 

DIE LINKE 01



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: AWK

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Mit der Erhöhung des Titels um soll analog zur Veranschlagung im Einzelplan 12 ein Ausgleich der Personal- und 
Sachkostensteigerungen der letzten Jahre sowie eine faire Vergütung ermöglicht werden können. Für die Folgejahre ab 2024 wird ein 
Aufwuchs des Titels um 4% p.a festgehalten. 
Die Dynamisierung des Titels führt zu einer langfristigen Planungssicherheit der Kulturräume um Tarifsteigerungen leisten zu können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 15 Seite Reg. Entw. 96 30.677,2 30.678,0 38.314,9 SOLL neu 39.847,5 

KAP 30 Seite Erg. Vorl. 7.637,4 +/- 9.170
TITEL 633 20 30.677,5 Reg. Entw. 30.677,5 

DIE LINKE 01





Abstimmungsliste AWK – Einzelplan 02, 12, 14, 15 und HG 

EP 02 - Staatskanzlei 

Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

56 526 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 18 : 0 : 0 
56 682 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 18 : 0 : 0 
56 683 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 16 : 0 : 2 

57 686 63 LINKE 01 2 : 16 : 0 
57 686 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 5 : 0 

Abstimmung über Kapitel 02 03 mit Änderungen 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5  

GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 02 mit Stellenplänen und sonstigen 
Anlagen in geänderter Fassung 

Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 

ANLAGE 3 - AWK



Einzelplan 12 – Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und 
Tourismus  
 
 
Kapitel 12 01 Ministerium 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

29 526 02 AfD 01 5 : 13 : 0 
30 531 02 AfD 02 5 : 13 : 0 
34 534 99 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 18 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 01 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

49 685 60 LINKE 01 NEU 2 : 16 : 0 
51 TG 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 16 : 0 : 2 
52 TG 82 AfD 03 5 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 02 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

63 331 25 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 16 : 0 : 2 
67 894 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 18 : 0 : 0 
70 685 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 13 : 0 : 5 
70 894 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 13 : 0 : 5 
72 894 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 16 : 0 : 2 
83 TG 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 5 : 2 
    
83 685 70 LINKE 02 2 : 16 : 0 
83 685 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 16 : 0 : 2 
83 685 70 AfD 04 zurückgezogen 
    
84 894 70 AfD 05 5 : 13 : 0 
84 894 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 16 : 0 : 2 
    
93 685 77 AfD 06 5 : 13 : 0 



    
neu 681 01 AfD 07 5 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 03 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

105 633 09 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 18 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 04 mit Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 7 
 
 
 
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum  
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

114 633 01 LINKE 03 7 : 11 : 0 
114 633 01 AfD 08 5 : 13 : 0 
    
114 633 02 LINKE 04 2 : 16 : 0 
114 633 02 AfD 09 5 : 13 : 0 
114 633 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 11 : 5 : 2 
    
120 686 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 13 : 5 : 0 
121 883 02 LINKE 05 2 : 16 : 0 
122 893 08 AfD 10 5 : 13 : 0 
124 TG 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 13 : 5 : 0 
    
126 685 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 13 : 5 : 0 
126 685 55 AfD 11 5 : 13 : 0 
    
127 685 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 13 : 0 : 5 
127 685 56 LINKE 06 zurückgezogen 
    
138 686 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 13 : 0 : 5 
138 686 56 LINKE 07 zurückgezogen 
138 686 56 AfD 12 5 : 13 : 0 
    
148 883 57 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 18 : 0 : 0 
    
151 633 60 LINKE 08 2 : 16 : 0  



151 633 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 11 : 2 : 5 
    
151 637 60 LINKE 09 2 : 16 : 0 
151 637 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 11 : 2 : 5 
    
152 883 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 11 : 2 : 5 
154 633 63 AfD 13 5 : 13 : 0 
    
155 883 63 AfD 14 5 : 13 : 0 
155 883 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 13 : 5 : 0 
    
156 682 64 AfD 15 5 : 13 : 0 
156 682 64 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 11 : 2 : 5 
    
157 671 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 11 : 0 : 7 
157 894 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 16 : 2 : 0 
159 685 67 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 18 : 0 : 0 
    
160 883 68 LINKE 10 2 : 16 : 0 
160 883 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 11 : 0 : 7 
    
neu 686 04  CDU/B’GRÜNE/SPD 28 12 : 0 : 5 

 
Abstimmung über Kapitel 12 05 mit Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 2 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

171 547 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 29 11 : 0 : 6 
174 547 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 30 15 : 2 : 0 
174 685 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 31 17 : 0 : 0 
175 686 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 32 17 : 0 : 0 
    
neu TG 52  CDU/B’GRÜNE/SPD 33 17 : 0 : 0 
neu 891 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 17 : 0 : 0 
neu 892 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 17 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 06 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 15 : 2 : 0 
 
 
 



Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie  
   Sachsen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

194 681 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 10 : 5 : 1 
196 685 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 37 16 : 0 : 2 
    
197 685 08 AfD 16 5 : 13 : 0 
197 685 08 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 13 : 5 : 0 
    
197 685 09 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 11 : 0 : 7 
    
198 685 10 LINKE 11 2 : 16 : 0 
198 685 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 16 : 0 : 2 
    
198 685 11 AfD 17 5 : 12 : 0 
198 685 11 CDU/B’GRÜNE/SPD 41 10 : 5 : 2 
    
199 686 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 42 17 : 0 : 0 
203 894 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 43 17 : 0 : 0 
212 TG 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 44 17 : 0 : 0 
215 TG 59 CDU/B’GRÜNE/SPD 45 11 : 4 : 2 
218 TG 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 46 17 : 0 : 0 
    
218 685 62 LINKE 12 2 : 15 : 0 
218 685 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 47 13 : 4 : 0 
    
218 894 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 48 17 : 0 : 0 
220 TG 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 49 15 : 0 : 2 
221 685 68 LINKE 13 2 : 15 : 0 
223 682 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 50 18 : 0 : 0 
223 891 71 LINKE 14 2 : 15 : 0 
223 891 72 LINKE 15 2 : 15 : 0 
226 534 99 CDU/B’GRÜNE/SPD 51 15 : 0 : 2 
    
neu 685 12  CDU/B’GRÜNE/SPD 52 12 : 0 : 5 
neu 686 03  LINKE 16 2 : 15 : 0 
neu 812 01  LINKE 17 2 : 16 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 07 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 2 : 5 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 12 08 Universität Leipzig 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

243 685 02 LINKE 18 1 : 16 : 0 
245 891 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 53 17 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 08 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

257 685 02 LINKE 19 1 : 16 : 0 
258 682 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 54 16 : 0 : 1 
259 891 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 55 17 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 12 09 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

271 685 02 LINKE 20 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 10 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

279 685 02 LINKE 21 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 11 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 



Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

291 685 02 LINKE 22 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 12 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

299 685 02 LINKE 23 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 13 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

309 685 02 LINKE 24 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 14 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis:  11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

317 685 02 LINKE 25 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 15 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
 
 



Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

325 685 02 LINKE 26 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 16 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

335 685 02 LINKE 27 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 36 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

343 685 02 LINKE 28 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 37 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

351 685 02 LINKE 29 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 38 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
 
 



Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn 
   Bartholdy“ Leipzig 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

361 685 02 LINKE 30 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 39 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

369 685 02 LINKE 31 1 : 16 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 41 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitäts- 
   bibliothek Dresden 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

378 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 56 17 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 50 mit Stellenplan und Änderungen  
 
Abstimmungsergebnis: 12 : 0 : 5 
 
 
 
Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

394 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 57 12 : 0 : 5 
 
Abstimmung über Kapitel 12 51 mit Stellenplan und Änderungen  
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 6 
 
 
 



Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

404 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 58 17 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 12 71 mit Stellenplan und Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 6 
 
 
 
Kapitel ohne Änderungsanträge  
 
 
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater 
 
Abstimmung über Kapitel 12 79 mit Stellenplan: 
 
 
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen 
 
Abstimmung über Kapitel 12 82:  
 
 
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 12 85 mit Stellenplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 12 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
 
Abstimmungsergebnis:  11 : 1 : 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnis: 
11 : 0 : 6 



Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
 
 
 
Kapitel 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

140 711 91 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 17 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 14 20 mit Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 7 
 
 
 
Kapitel ohne Änderungsanträge 
 
 
Kapitel 14 21 Universität Leipzig 
 
Abstimmung über Kapitel 14 21 
 
 
Kapitel 14 22 Technische Universität Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 14 22  
 
 
 
 
 
Kapitel 14 23 Technische Universität Chemnitz 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

171 721 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 16 : 0 : 2 
neu 716 51 LINKE 01 2 : 15 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 14 23 mit Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 2 : 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnis: 
11 : 0 : 7 



Kapitel ohne Änderungsanträge  
 
 
Kapitel 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 
Abstimmung über Kapitel 14 24 
 
 
Kapitel 14 25 Hochschule für Technik und  

Wirtschaft Dresden (FH) 
 
Abstimmung über Kapitel 14 25  
 
 
Kapitel 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und  

Kultur Leipzig (FH) 
 
Abstimmung über Kapitel 14 26  
 
 
 
 
 
Kapitel 14 27 Hochschule Mittweida (FH) 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

190 715 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 17 : 0 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 14 27 mit Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnis: 
10 : 0 : 7 



 
Kapitel ohne Änderungsanträge  
 
 
Kapitel 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) 
 
Abstimmung über Kapitel 14 28: 
 
 
Kapitel 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) 
 
Abstimmung über Kapitel 14 29: 
 
 
Kapitel 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 14 30: 
 
 
Kapitel 14 31 Hochschule für Musik Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 14 31: 
 
 
Kapitel 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig 
 
Abstimmung über Kapitel 14 32:  
 
 
Kapitel 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
 
Abstimmung über Kapitel 14 33: 
 
 
Kapitel 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
 
Abstimmung über Kapitel 14 34:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnis: 
10 : 0 : 7 



Kapitel 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

223 713 91 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 0 : 4 
 
Abstimmung über Kapitel 14 40 mit Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 7 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 14 mit Anlagen in geänderter Fassung 
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 7 
 



Einzelplan 15 – Allgemeine Finanzverwaltung 
 
 
Kapitel 15 30 Kommunaler Finanzausgleich 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

96 633 20 LINKE 01 2 : 15 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 15 30  
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 2 : 5 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 15 mit Stellenplänen und sonstigen 
Anlagen  
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 2 : 5 
 



Haushaltsgesetz 2023/2024– Gesetzestext 
 
 
Zum Gesetzestext ist kein Änderungsantrag eingegangen. 

 
Wir stimmen deshalb über den Gesetzestext in unveränderter Fassung ab. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 2 : 5 
 
 
 
Schlussabstimmung zur Drs 7/10575  
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den vom Ausschuss für Wissenschaft, 
Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus beschlossenen Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 7 
 
 
Damit empfiehlt der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und 
Tourismus aus fachlicher Sicht dem federführenden Haushalts- und Finanzausschuss, 
dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Staatsregierung „Gesetz über die 
Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 
2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024)“ in der 
Drucksache 7/10575 in der vom mitberatenden Ausschuss beschlossenen Fassung 
zu empfehlen. 
 
 
 



Anlage 
zu DRUCKSACHE 7/10575 

(gem. § 37 Abs. 3 GO) 

Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Teil 1 

Ausschuss für Inneres und Sport Haushaltsgesetz 
Einzelplan 03 
Einzelplan 13 
Einzelplan 14 

Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, 
Kultur und Tourismus Haushaltsgesetz 

Einzelplan 02 
Einzelplan 12 
Einzelplan 14 
Einzelplan 15 

Ausschuss für Regionalentwicklung 

Ausschuss für Schule und Bildung 

Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft 

Teil 2 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 10 
Einzelplan 15 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 05 
Einzelplan 06 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 09 
Einzelplan 14 



Teil 3 

Ausschuss für Verfassung und Recht, Demokratie, 
Europa und Gleichstellung 

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt  

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 02 
Einzelplan 05
Einzelplan 06 

Haushaltsgesetz
Einzelplan 07  
Einzelplan 15 

Haushaltsgesetz
Einzelplan 08  







Anlage 1 - ARE























Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 

Ausschuss: Ausschuss für Regionalentwicklung 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

IST 2021 SOLL 2022 2023 In TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 117 0,0 0,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  -24,0 +/- -12,5

TITEL 547 08 24,0 Reg. Entw. 12,5 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Mehrbelastungsausgleich 

Löschen des Titels 

Erläuterungen: 

Auf dem Titel werden insbesondere die Zahlungen eines Mehrbelastungsausgleiches aufgrund der Erstellung eines Mietspiegels gemäß § 558c 
Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Sächsischen Mietspiegel-Zuständigkeitsgesetz sowie aufgrund von Mehrbelastungen für den Vollzug des 
Heizkostenzuschussgesetzes nachgewiesen. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Geändert werden soll die Haushaltsstelle 10 05/547 08 in die Haushaltsstelle 10 05/613 05. 

Änderung der Haushaltsstelle und der Bezeichnung der Haushaltsstelle wegen korrekter Zuordnung gemäß sächsischem Gruppierungsplan. Laut 
Festtitelverzeichnis ist für den vorgesehenen Ausgabezweck der Festtitel 613 05 zu verwenden und 547 08 entsprechend zu streichen. 











Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 

Ausschuss: Ausschuss für Regionalentwicklung 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

IST 2021 SOLL 2022 2023 In TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 0 0,0 0,0 24,0 SOLL neu 12,5 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.  24,0 +/- 12,5 

TITEL 613 05 0,0 Reg. Entw. 0,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben 

Erläuterungen: 

Auf dem Titel werden insbesondere die Zahlungen eines Mehrbelastungsausgleiches aufgrund der Erstellung eines Mietspiegels gemäß § 558c 
Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Sächsischen Mietspiegel-Zuständigkeitsgesetz sowie aufgrund von Mehrbelastungen für den Vollzug des 
Heizkostenzuschussgesetzes nachgewiesen. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Geändert werden soll die Haushaltsstelle 10 05/547 08 in die Haushaltsstelle 10 05/613 05. 

Neuausbringung der Haushaltsstelle wegen korrekter Zuordnung gemäß sächsischem Gruppierungsplan. Laut Festtitelverzeichnis ist für den 
vorgesehenen Ausgabezweck der Festtitel 613 05 mit der entsprechenden Zweckbestimmung zu verwenden und 10 05/547 08 entsprechend zu 
streichen. 

















Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Bedarf für 13 neu ausgebrachte Beamtenstellen im Bereich des SMR konnte durch die Staatsregierung nicht hinreichend begründet 
werden. Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der 
Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Weiterhin sind im Sinne einer sparsamen 
Haushaltsführung die Ausgaben des Ministeriums auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu beschränken. Da zudem das SMR bereits 
im Jahr 2020 in der Lage war, seine Aufgaben mit den damaligen Mittelansätzen wahzunehmen, ist eine weitere Ausgabenerhöhung in 
Form der Neuausbringung von Stellen im Ministerium nicht nachvollziehbar. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten 
Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 14 7556,1 12900,5 12460,0 SOLL neu 12460,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -1245,9 +/- -1652,3

TITEL 42201 13705,9 Reg. Entw. 14112,3 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergund der derzeitigen und durch massive politische Eingriffe herbeigeführten wirtschaftliche Lage des Freistaates, sowie 
aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen Bereichen der Landesverwaltung, ist ein weiterer Personalaufwuchs mit 
zusätzlichen zukünftigen Ministerialbeamten im zentralen Bereich des SMR den Bürgern nicht vermittelbar. Die Einsparung dient 
weiterhin der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 14 38,3 60,9 60,0 SOLL neu 60,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -136,8 +/- -142,4

TITEL 42207 196,8 Reg. Entw. 202,4 

Anlage 2 -  ARE



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergund der derzeitigen und durch massive politische Eingriffe herbeigeführten wirtschaftliche Lage der sächischen 
Bevölkerung, sowie aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen teilen der Landesverwaltung, ist ein weiterer 
Personalaufwuchs mit zusätzlichen Beschäftigeten in den oberen Entgeltstufen im ministeriellen Bereich des Ministeriums der 
Bevölkerung nicht vermittelbar. Die eingesparten Haushaltsmittel sind vielmehr in den Stellenaufwuchs der Lehrkräfte zu investieren. Da 
ferner das Ministerium bereits seine Aufgaben mit den Mittelansätzen des Jahres 2020 vollumfänglich wahrnehmen konnte, sind diese 
Mittelansätze beizubehalten. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 14 7808,8 6720,4 6407,0 SOLL neu 6407,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -748,8 +/- -1014,1

TITEL 42801 7155,8 Reg. Entw. 7421,1 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergund der derzeitigen und durch massive politische Eingriffe herbeigeführten wirtschaftliche Lage der Bevölkerung im 
Freistaat Sachsen, sowie aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen Bereichen der Landesverwaltung, sind die Ausgaben 
der Staatsregierung für Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 15 0,0 187,0 187,0 SOLL neu 187,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -315,8 +/- 3,8 

TITEL 428 10 502,8 Reg. Entw. 183,2 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Goverment) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergrund einer sparsamen Haushaltsführung, sowie aufgrund eines dringenden Personalbedarfs in anderen Bereichen der 
Landesverwaltung, sind die Ausgaben der Staatsregierung auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu beschränken. Die Einsparung 
dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 15 61,9 300,0 257,0 SOLL neu 260,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -43 +/- -40

TITEL 51101 300,0 Reg. Entw. 300,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ist zu optimieren. Die Verträge sind neu und mit besseren Konditionen zu 
verhandeln. Die Einsparung dient zudem der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 16 88,5 250,0 250,0 SOLL neu 250,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -10

TITEL 51701 260,0 Reg. Entw. 260,0 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erstattung von Reisekosten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Dienstreisen sind aufgrund der Kostenanstiege bei den Treibstoff-, Ticket- und Energiepreisen im Sinne einer sprasamen 
Haushaltsführung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Dienstreisen sind grundsätzlich durch Onlineformate zu ersetzen. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 16 27,9 178,0 150,0 SOLL neu 150,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -36 +/- -36

TITEL 52701 186,0 Reg. Entw. 186,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für  
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Da der Staatsminister bereits in der Vergangenheit den Soll-Betrag nicht vollständig aufbrauchte, ist die Höhe der Ansätze grundsätzlich 
zu hintergfragen und auf ein Minimum zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
Gleichzeitig dankt der Antragsteller dem Minister für die sparsame Verwendung der Haushaltsmittel. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 17 1,9 6,0 2,0 SOLL neu 2,0 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -4 +/- -4

TITEL 52901 6,0 Reg. Entw. 6,0 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Dienstleistungen Dritter sind grundsätzlich durch die Inaspruchnahme von internen Fähigkeiten zu vermeiden. Die Einsparung dient 
ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 17 50,2 180 100 SOLL neu 100 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -50 +/- -50

TITEL 53401 150 Reg. Entw. 150 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausschuss der Regionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagten Ausgaben für die Hestellung digitaler und drucktechnisch erzeugter Informationsmaterialien sind im Sinne einer 
sparsamen Haushaltsführung zu reduzieren und zu optimieren. Fachveranstaltungen sind online durchzuführen. Die Einsparung dient 
zudem der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 17 0,0 0,0 70 SOLL neu 70 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -10

TITEL 53402 80 Reg. Entw. 80 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Vermischte Verwaltungsaufgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Vor dem Hintergrund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Freistaates Sachsen sowie der Inflation, sind die kommenden 
Ausgaben der Staatsregierung zu optimieren und zu minimieren. Dies gilt beispielsweise auch für Vorstellungsreisen und ähnliche 
vermischte Verwaltungsaufgaben. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 18 1,5 30 30 SOLL neu 30 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -10

TITEL 54649 40 Reg. Entw. 40 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung sind Ausgaben für langfristig genutzte Güter wie Geräte, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenstände zu reduzieren und die vorhandenen Gerätschaften einer längeren Nutzung zu unterziehen. Ferner ist deren 
wirtschaftliche Nutzung zu realisieren und diese in Bezug auf die Nutzungsdauerverlängerung hin zu optimieren. Die Einsparung dient 
ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 19 494,00 275,00 270,00 SOLL neu 250,00 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -10 +/- -30

TITEL 81201 280,00 Reg. Entw. 280,00 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Prakikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Sinne einer sparsamen und verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind Praktikantenverhältnisse in nichttariflichen 
Praktikantenverhältnissen im Bereich des SMR und die damit verbundenen Kosten auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 29 3,9 5,0 4 SOLL neu 4 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -6 +/- -6

TITEL 42741 10 Reg. Entw. 10 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchmittel 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Auf Nachfrage konnte die Staatsregierung nicht glaubhaft darlegen, wie durch die Beschaffung von beispielsweise Einweg-Overalls oder 
nicht näher definierten Berufsschuhen ein Mittelansatz von je 100.000 EUR für die Jahre 2023 und 2024 zu begründen ist. Im Sinne 
einer sparsamen und verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind diese Mittelansätze zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner 
der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 31 0,9 40 40 SOLL neu 40 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -60 +/- -60

TITEL 51402 100 Reg. Entw. 100 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Veröffentlichung, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Da die Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit nicht im vollen Umfang  gesetzlich verpflichtend 
sind, sind diese Ausgaben im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung auf die gesetzlichen Pflichten zu reduzieren. Weiterhin ist eine 
einseitige politische Beeinflussung im Sinne der Staatsregierung (wie zum Beispiel Podcasts mit Moderatoren des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks) ein Widerspruch zu einer objektiven und wertneutralen Information der Bürger. Die entsprechenden Ausgaben sind somit zu 
reduzieren. Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 32 264,6 500 260 SOLL neu 260 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -90 +/- -90

TITEL 531 01 350 Reg. Entw. 350 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen als Präsenzveranstaltungen ist auf ein Mindestmaß zu 
beschränken und durch digitale Formate zu ersetzen. Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 35 64,7 95 95 SOLL neu 95 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -55 +/- -55

TITEL 547 04 150 Reg. Entw. 150 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Kosten für die Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken und nach 
Möglichkeit durch digitale Formate zu ersetzen. Die veranschlagten Mittelansätze der Staatsregierung sind zu hoch veranschlagt. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 35 0,9 10 10 SOLL neu 10 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -5 +/- -5

TITEL 54710 15 Reg. Entw. 15 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Landesprogramme 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Abwicklung staatlicher Zuwendungen und Landesprogramme hat vor dem Hintergrund der aktuellen Inflations- und Wirtschaftslage 
mit einem absoluten Mindestmaß an Ausgaben zu geschehen. Die von der Staatsregierung angesetzten Haushaltsmittel sind hierfür zu 
hoch veranschlagt. Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 37 0 0 3000 SOLL neu 3000 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -1000 +/- -1000

TITEL 54713 4000 Reg. Entw. 4000 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es sind ausschließlich Ausgaben zur Unterstützung der "VwV Informationssicherheit" der Staatsregierung sowie ein absolutes 
Mindestmaß an Ausgaben für Sachverständige zu veranschlagen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten 
Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 42 129,3 250 200 SOLL neu 200 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -60 +/- -60

TITEL 52699 260 Reg. Entw. 260 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
sonstige Dienstleistungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig begründen, welche Planungen, Entwicklungs-, Anpassungs- und Weiterentwicklungen sowie 
Einführungen neuer Verfahren einen derartigen Kostenanstieg rechtfertigen. Demgemäß sind die zu hoch angesetzten Haushaltsmittel 
zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 42 50,6 650 600 SOLL neu 600 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -979 +/- -50

TITEL 53499 1579 Reg. Entw. 650 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplan 10 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächische Informatik Dienste einschließlich Sächisches Verwaltungsnetz 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig begründen, warum die geplanten IT-Leistungen einen derartigen Kostenanstieg rechtfertigen. 
Demgemäß sind die zu hoch angesetzten Haushaltsmittel zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten 
Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 44 155,5 550 509 SOLL neu 509 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -655,9 +/- -655,9

TITEL 54599 1164,9 Reg. Entw. 1164,9 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der derzeitgen Wirtschafts- und Energiekrise und der Inflationslage, sind die Haushaltsausgaben der Staatsregierung in diesem 
Bereich auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Durchführung von Wettbewerben gehört nicht zu den notwendigen Pflichtaufgaben des 
Ministeriums und ist demgemäß einzustellen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 56 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -210 +/- -96

TITEL 54703 210 Reg. Entw. 96 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es sind interne Kompetenzen in den Ministerien und Landesbehörden zu nutzen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der 
beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 63 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -100 +/- -100

TITEL 53463 100 Reg. Entw. 100 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es sind interne Kompetenzen in den Ministerien und Landesbehörden zu nutzen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der 
beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 63 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   0 +/- -45

TITEL 53464 0 Reg. Entw. 45 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig begründen, welche Vorhaben einen derartigen Kostenanstieg rechtfertigen. Demgemäß sind 
die angesetzten Haushaltsmittel zu streichen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 64 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -770 +/- -770

TITEL 68664 770 Reg. Entw. 770 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte die veranschalten Kosten für das Vorhaben Home-Town-Office nicht schlüssig begründen. Zudem sind die 
Verträge einer Kostenoptmierung zu unterziehen und die Ausgaben auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Einsparung dient ferner 
der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 80 0 0 20 SOLL neu 20 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -20 +/- -20

TITEL 51854 40 Reg. Entw. 40 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte die veranschlagten Mittelsteigerungen für die allgemeine Fach- und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere für 
den Ankauf von Bildmaterial sowie für die Herstellung von gedruckten und digital aufgearbeiteten Informationsmaterialien nicht schlüssig 
begründen. Die Staatsregierung hat sich auf gesetzlich verpflichtende Veröffentlichungen zu beschränken, Bildmaterial mit eigenen 
Mitteln herzustellen und sich so weit wie möglich auf digitale Veröffentlichungen zu stützen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der 
beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 81 0,3 250 20 SOLL neu 20 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -30 +/- -20

TITEL 531 54 50 Reg. Entw. 50 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung hat möglichst interne Kompetenzen zu nutzen und Dienstleistungen Dritter nur im absoluten Notfall einzukaufen. Die 
Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 82 389,4 1500 300 SOLL neu 300 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -1000 +/- -1000

TITEL 53454 1300 Reg. Entw. 1300 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Wie sich aus der Drucksache 7/10268 ergibt, ist der Verein Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. (SLK) Projektträger 
des Wettbewerbs simul+ Mitmachfonds. Das dieser Verein durch bedeutende Mandatsträger einer regierungstragenden Fraktion geführt 
wird und zumindest Teile dieser Mittel diesem Verein zugute kommen sollen, ist von einer verdeckten und rein politisch motivierten 
Finazierung des Vereins auszugehen. Demgemäß sind die veranschlagten Mittel mindestens deutlich zu reduzieren.Die Einsparung 
dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 82 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -4000 +/- -4000

TITEL 68454 4000 Reg. Entw. 4000 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte bei der Darlegung der veranschlagten Mittel nicht gänzlich überzeugen und die veranschlagte Summe nicht 
vollumgänglich mit konkreten Fördermaßnahmen begründen. Im Sinne einer verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind die Mittel 
daher zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 83 705,1 2217 1900 SOLL neu 1900 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -100 +/- -100

TITEL 68654 2000 Reg. Entw. 2000 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte bei der Darlegung der veranschlagten Mittel nicht überzeugen und die veranschlagte Summe nicht 
vollumgänglich mit beabsichtigten Fördermaßnahmen begründen. Im Sinne einer verantwortungsbewussten Haushaltsführung sind die 
Mittel daher zu reduzieren. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 86 13741,9 11900 11000 SOLL neu 11000 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -900 +/- -900

TITEL 89355 11900 Reg. Entw. 11900 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung konnte nicht schlüssig darlegen, weshalb für die Erarbeitung der Strategie Regionale Entwicklung externe 
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden muss, während gleichzeitg für diesen Bereich im Ministerium neue Stellen und somit 
Fachkompetenz im eigenen Haus geschaffen werden soll. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind daher zu streichen. Die Einsparung 
dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 90 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -30 +/- -30

TITEL 53457 30 Reg. Entw. 30 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die in der Hauptsache zur Förderung vorgesehenen Vereine Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. und Christlich-
Soziales Bildungswerk werden durch bedeutende aktuelle und ehemalige Mandatsträger einer regierungstragenden Fraktion geführt. Es 
ist daher von einer verdeckten und rein politisch motivierten Finanzierung des Vereins auszugehen. Demgemäß sind die veranschlagten 
Mittel zu streichen. Die Einsparung dient ferner der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 91 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   -2156,9 +/- -2222,3

TITEL 68457 2156,9 Reg. Entw. 2222,3 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Denkmalpflege 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Anfragen der AfD-Fraktion haben ergeben, dass jährlich Anträge auf Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmach-
ung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege überwiegend deshalb abgelehnt werden müssen, weil (so führt die 
Staatsregierung bereits in ihrer Antwort zu Drs. 7/4155 aus) das Antragsvolumen die zugewiesenen Haushaltsmittel übersteigt.  

Ein Blick auf die Mittelvergabe der vergangenen Jahre bestätigt diesen Eindruck: So wurden bspw. 2021 insgesamt 24.378.757,43 Euro 
durch Eigentümer bzw. Besitzer von Denkmalen beantragt, jedoch nur 8.208.707,70 Euro bewilligt (Drs. 7/10684). Es liegt auf der Hand, 
dass auch die vonseiten der Staatsregierung geplante Erhöhung der jährlichen Mittel auf 10.000.000 Euro nicht ausreichen wird, um den 
Gesamtbedarf zu decken - und den Erhalt der sächsischen Denkmallandschaft landesweit zu gewährleisten. 

Mit dem vorliegenden Antrag ist beabsichtigt, die zur Verfügung stehenden Mittel um 10.000.000 Euro aufzustocken. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum Regie-
rungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 190f. - - 20.000,0 SOLL neu 20.000,0 

KAP 07 Seite Erg. Vorl.   10.000 +/- 10.000 

TITEL 893 02 10.000,0 Reg. Entw. 10.000,0 





Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Den regionalen Planungsverbänden kommt bei der Umsetzung des Wind-an-Land-Gesetzes (2%-Ziel), also dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien, eine besondere Rolle zu. Dennoch werden die regionalen Planungsverbände im Entwurf nicht ansatzweise für 
die bevorstehenden Aufgaben ausfinanziert. Auf Nachfrage antwortet das SMR, dass es notwendig wäre a) einen befristeten, 
zweckgebundenen Ausgleich für die Umsetzungskosten (Personal oder Drittbeauftragung) im Zusammenhang mit dem 
Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG; „Wind-an-Land-Gesetz“) in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR pro Jahr bis vorerst 2032 und b) 
einen zweckgebundene Ausgleich für möglicherweise entstehende Rechtsverfolgungskosten in Höhe von ca. 1 Mio. EUR pro Jahr bis 
vorerst 2032 zu gewähren.  
Es ist fraglich ob und wie mit den von der Staatsregierung vorgeschlagenen Haushaltsmitteln neue Flächen für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien festgesetzt werden können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 57 3.952,3 6.500 SOLL neu 6.500 

KAP 03 Seite Erg. Vorl.   2.547,7 +/- 2.547,7 

TITEL 637 01 3.952,3 Reg. Entw. 3.952,3 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Im Koalitionsvertrag "Gemeinsam für Sachsen" einigten sich die Koalitionäre "das Landesprogramm Vitale Dorfkerne und Ortszentren im 
ländlichen Raum" in der bisherigen Gebietskulisse fortzusetzen". Der von der Staatsregierung vorgelegte Haushaltsentwurf enthält nun 
jedoch eine Kürzung der Mittel um mehr als 10 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2021. 
Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung im ländlichen Raum sollte die Attraktivität der Dorfkerne und Ortszentren 
durch die Revitalisierung von Gebäuden, die Beseitigung von ruinöser Bausubstanz und ein gutes Angebot an öffentlichen Freiräumen 
gesteigert werden. Ein gutes Leben mit sozialer Teilhabe muss auch im ländlichen Raum möglich sein. Eine Reduzierung der 
zusätzlichen Landesmittel zur Finanzierung des Landesprogramms "Vitale Dorfkerne und Ortszentren" ist deshalb abzulehnen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 77 0 0 16.500 SOLL neu 16.500 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   11.570,9 +/- 11.775 

TITEL 883 02 4.929,1 Reg. Entw. 4.725,0 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Regional- und Strukturentwicklung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Die Weiterentwicklung von simul+ ist ein im Koalitionsvertrag festgeschriebenes Ziel der Regierungsfraktionen. Ziel von simul+ ist es 
technologischen Fortschriff in allen Regionen Sachsens zu unterstützen. Der Ideenwettbewerb simul+ Mitmachfonds ist dabei ein 
zentraler Baustein. "Dass der neue simul Mitmachfonds auch in seiner zweiten Runde auf eine so starke Resonanz getroffen ist, freut 
mich wirklich sehr." verkündete Staatsminister Thomas Schmidt.  
Dass die Mittel trotz der Verankerung im Koalitionsvertrag und dem großen Erfolg des Projekts halbiert werden sollen, ist daher mehr als 
unverständlich. Um im ländlichen Raum Innovationen zu fördern, müssen Projekte wie simul+ mindestens auf gleichem Niveau wie 
bisher erhalten werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 82 0 0 8.000 SOLL neu 8.000 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   4.000 +/- 4.000 

TITEL 684 54 4.000 Reg. Entw. 4.000 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen aus dem Landesprogramm “Klimaresilienter Stadtumbau“ 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes.  

Der Klimawandel findet statt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Auch, wenn es uns gelingt die menschengemachte Erwärmung des 
Planeten auf höchstens 1,5°C zu begrenzen, wird die Veränderung der jährlichen Durchschnittstemperatur massiven Einfluss auf die 
Kommunen, allen voran die Städte, haben. Sie drohen im Sommer zu einem Backofen zu werden. Alleine im Jahr 2022 schätzt das RKI 
die Zahl der hitzebedingten Tadesfälle in Deutschland auf 4500. Es geht daher schon lange nicht mehr nur um Klimaschutz, sondern 
ebenso sehr um Klimaanpassung. Im Regierungsentwurf 2023/2024 sind derzeit keine finanziellen Mittel für das Programm 
"klimaresilienter Stadtumbau" veranschlagt. Die Staatsregierung sagt auf Nachfrage selbst: "ohne eine ausreichende Veranschlagung 
wird das Programm nicht gestartet werden können.". Wir fordern daher mit dem klimagerechten Umbau der Städte zu beginnen: damit 
Sachsens Städte auch in Zukunft lebenswert bleiben.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 124 0 0 30.000 SOLL neu 30.000 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   30.000 +/- 30.000 

TITEL 883 10 0 Reg. Entw. 0 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Förderung von innovativen Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Fast die Hälfte der Gebäude in Deutschland finden sich in den untersten Energieeffizienzklassen F-H wieder. Um die gleiche 
Raumtemperatur wie in einem Gebäude einer besseren Energieeffizienzklasse zu erreichen, muss man also wesentlich mehr heizen. 
Bewohnt werden energetisch schlechte Gebäude besonders häufig von Menschen mit einem geringen Einkommen. Die existierende 
Modernisierungsumlage mit der energetische Sanierungen und Modernisierungen vorangetrieben werden sollen, ist eine 
Fehlkonstruktion. Sie ist oft intransparent, stellt keine Anforderung an die Energieeinsparung, wodurch ineffektive Maßnahmen 
begünstigt werden, und treibt die Mieten in die Höhe. Die Konsequenz: einkommensschwache Mieterinnen und Mieter stehen vor einem 
Dilemma. Wird energetisch saniert, wird die Miete für sie unbezahlbar. Wird nicht saniert, werden die Nebenkosten unbezahlbar. In 
Sachsen bedarf es daher massiver Investitionen in die Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes, denn nur klimaneutrale 
Wohnungen sind langfristig auch bezahlbare Wohnungen. Die eine Millionen im Entwurf der Staatsregierung sind da sogar noch weniger 
als ein Feigenblatt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 146 0 0 50.000 SOLL neu 50.000 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   50.000 +/- 49.000 

TITEL 893 01 0 Reg. Entw. 1.000 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau 
Erläuterung alt: 
"Bei 10 05/893 55 sind für die RL gebundener Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von 50 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 und 55 Mio.€ 
im Haushaltsjahr 2024 sowie für die RL preisgünstiger Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von ca. 23,2 Mio.€ im Haushaltsjahr 2023 
und ca. 34,5 Mio.€ im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Zudem sind Bewilligungen im Haushaltsjahr 2023 aus dem zweiten Jahr des 
Programmjahres 2022 in Höhe von 20 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2024 aus dem zweiten Jahr des Programmjahres 2023 in Höhe 
von 20 Mio. € veranschlagt." 

Erläuterung neu: 
"Bei 10 05/893 55 sind für die RL gebundener Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von 60 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 und 65 Mio.€ 
im Haushaltsjahr 2024 sowie für die RL preisgünstiger Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von ca. 23,2 Mio.€ im Haushaltsjahr 2023 
und ca. 34,5 Mio.€ im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Zudem sind Bewilligungen im Haushaltsjahr 2023 aus dem zweiten Jahr des 
Programmjahres 2022 in Höhe von 20 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2024 aus dem zweiten Jahr des Programmjahres 2023 in Höhe 
von 20 Mio. € veranschlagt." 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die aktuellen Presisteigerungen insbeosndere auch im Bausektor sind derart massiv, dass es eine deutliche Anpassung der Zuschüsse 
bedarf, um die Bautätigkeiten in diesem Bereich nicht zum Erliegen zu bringen. Hierzu wird die Förderrichtlinie gebundener 
Mietwohnraum mit Zuschüssen für Baukostenerhöhungen und zur Kompensation von Zinssteigerungen ausgestattet, um den 
Sozialwohnungsbau insbesondere in der Stadt Dresden wieder zu ermöglichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 155 68.865,5 SOLL neu 91.774,2 

KAP 10 05 Seite Erg. Vorl.   10.000 +/- 10.000 

TITEL 893 55 58.865,5 Reg. Entw. 81.774,2 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu: Zuweisungen zum Abbau der kommunalen Wohnungsbaualtschulden aus DDR-Zeiten 

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Sachsen jährlich 25.000 TEUR für den Abbau der 
kommunalen Wohnungsbaualtschulden aus DDR-Zeiten und für den Abbau der aufgelaufenen Altfehlbeträge in den Haushalten  
bereitgestellt. Mit dem Geld sollen Kommunen und die kommunale Wohnungswirtschaft schrittweise von Krediten, die 
Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetzes darstellen, entschuldet werden. 

Verpflichtungsermächtigungen: 

Gesamtbetrag 2023: 125.000 T€ 
davon fällig: 
2024 bis zu 25.000,0 
2025 bis zu 25.000,0 
2026 bis zu 25.000,0 
2027ff bis zu 50.000,0  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten des Gesamthaushalts  

Viele kommunale Wohnungsunternehmen haben auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch finanzielle Lasten, die ihren Ursprung 
im volkseigenen Wohnungsbau der DDR haben. Aufgrund Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrags gingen sowohl das zur 
Wohnungsversorgung genutzte volkseigene Vermögen als auch die anteiligen Schulden auf die Städte und Gemeinden über. Nach 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 121 25.000,0 SOLL neu 25.000,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   25.000 +/- 25.000 

TITEL neu 633 04 Reg. Entw. 

Angaben des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. beliefen sich diese Wohnungsbaualtschulden der 
kommunalen Wohnungswirtschaft auf insgesamt rund 445 Millionen Euro. Statt diese Verbindlichkeiten 1990 per Einigungsvertrag zu 
streichen, wie in anderen Branchen geschehen, wurden sie auf die kommunalen Wohnungsgesellschaften übertragen. Die Tilgungsraten 
fließen seitdem an die Deutsche Kreditbank. 
Hierbei handelt es sich um „schuldlose Schulden“, die die öffentlichen Unternehmen weiterhin aus den Mieteinnahmen tilgen müssen. 
Die Schulden hemmen Investitionen und können im schlimmsten Fall zur Privatisierung von Wohnungsbeständen führen.  
Viele der kommunalen Wohnungsunternehmen sind nicht in der Lage, diese Altschulden aus eigener Kraft heraus zu tilgen.  
Daher soll hiermit der Freistaat Sachsen nach dm Vorbild Mecklenburg-Vorpommern einen Entschuldungsfonds für Kommunen auflegen 
und diesem jäjhrlich 25.000 TEUR zuführen.  
Die betroffenen Kommunen sollen hieraus auf Antrag Mittel zur Ablösung von Altschulden aus dem DDR-Wohnungsbau erhalten 
können.  
Zur Umsetzung ist vom Staatsministerium für Regionalentwicklung unter Einbeziehung der kommunalen Vertretungen eine 
entsprechende Verordnung zu erarbeiten, die das Verfahren zur Gewährung der Zuweisungen festschreibt. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: ARE 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Neues Kapitel: 10 

Bezeichnung: Staatliche Landeswohnungsbaugesellschaft Sachsen - SLWBG 

Erläuterungen zum Kapitel: "In diesem Kapitel sind die Zuführungen an die neu zu gründenden Staatliche 
Landeswohnungsbaugesellschaft Sachsen - SLWBG veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage 1 verwiesen. 

Die Landeswohnungsbaugesellschaft ist eine neu zu gründende, dem Ministerium für Regionalentwicklung nachgeordnete besondere 
Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Satz Nr. 4 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen 
(Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz - SächsVwOrgG). 

Die Landeswohnungsbaugesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Nutzung und gezielte Entwicklung von landeseigenen Grundstücken aus dem staatlichen Bodenfonds für den Bau bezahlbarer
Wohnungen;
• Erwerb von Grundstücken und deren Entwicklung für den öffentlichen Wohnungsbau;
• Erwerb von Wohnungsbeständen in Not geratener kommunaler Wohnungsunternehmen bzw. zeitweise unmittelbare Beteiligung an
diesen zur Sicherung des dauerhaften Verbleibs von bezahlbarem Wohnraum im öffentlichen Eigentum."

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Zuschüsse für laufende Zwecke 

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung und die laufenden Personal- und Sachaufwendungen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 252 1.250,0 SOLL neu 2.500,0 

KAP 10 Seite Erg. Vorl.   1.250 +/- 2.500 

TITEL neu 682 01 Reg. Entw. 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen 

Veranschlagt sind Mittel für Ankäufe und Investitionen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, ein Menschenrecht. Der Wohnungsmarkt in Sachsen ist sehr heterogen. In den Großstädten besteht ein 
zunehmender Mangel an bezahlbaren Wohungen, kleinere Städte und Gemeinden hingegen sind oftmals geprägt von Abwanderung und 
Wohnungsleerstand. Um diesen unterschiedlichen Anforderungen begegnen zu könen, bedarf es daher vielfältiger Instrumente. Eine 
Landeswohnungsbaugesellschaft kann genau diese Vielfalt in sich vereinen. Sie kann auf der einen Seite landeseigene Grundstücke in 
Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt entwickeln und selbst als Bauträgerin öffentlichen Wohnraum errichten oder auch die 
entwickelten Grundstücke an kommunale Wohnungsunternehmen übermitteln.  

Auf der anderen Seite sahen sich Kommunen vor dem Hintergrund der Verschuldung der Kommunen und des Sanierungsstaus in den 
letzten Jahren immer wieder dazu gewzungen, ihren kommunalen Wohnungsbestand zu privatisieren, da die Investitionskosten aus den 
Mieteinnahmen nicht zu stemmen waren. Laut Antwort auf die Kleine Anfrage Drs 7/ 4862 wurden seit 2014 in Sachsen mindestens 3000 
kommunale Wohnungen an private Verkäufer, darunter auch Firmengeflechte, verkauft. Durch die Privatisierung von Wohnraum verliert 
die Kommune jedoch ihre Handlungsmöglichkeit und spielt als Akteurin auf dem Wohnungsmarkt keine Rolle mehr. Um eine solche 
Ohnmachtsstellung zu vermeiden, müssen Kommunen in die Lage versetzt werden ihre kommunalen Wohungsunternehmen zu halten.  

Die staatliche Landeswohnungsbaugesellschaft soll an diesem Punkt einspringen und durch eine (zeitweise) Beteiligung an in Schieflage 
geratenen kommunalen Wohnungsunternehmen diese in der öffentlichen Hand sichern und vor der Privatisierung schützen. Mit einem 
Investitionsvolumen von 50.000,0 TEURO pro Jahr sollen hierfür Mittel bereit stehen.   
Andere Bundesländer, wie z.B. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, betreiben bereits seit Jahren eigene 
Landeswohnungsunternehmen und sind so selbst als Akteurin auf dem so wichtigen Wohnungsmarkt aktiv und sind so in der Lage auf 
aktuelle Entwicklungen für ihre Bevölkerung zu reagieren und steuernd Einfluss zu nehmen.  

Im Gründungsjahr und zum Aufbau des Geschäftsbetriebs ist im Haushaltsansatz ein geringerer Betrag angesetzt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 10 Seite Reg. Entw. 252 25.000,0 SOLL neu 50.000,0 

KAP 10 Seite Erg. Vorl.   25.000 +/- 50.000 

TITEL neu 891 01 Reg. Entw. 



Anlage Wirtschaftsplan: 
 
 Plan  

2023 
Plan 
2024 

 T€ T€ 
Allgemeiner Geschäftsbetrieb 

a) Personalaufwand, Entgelte für Beschäftigte 
b) Geschäftsstelle  

-  Miete und laufende Kosten 
- Einrichtung und Ausstattung 

 

1.250,0 2.500,0 

Investitionsmittel 25.000,0 50.000,0 
   

 



Abstimmungsliste ARE 

Einzelplan 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung 

Kapitel 10 01 Ministerium 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

14 422 01 AfD 01 6 : 12 : 0 
14 422 07 AfD 02 6 : 12 : 0 

14 428 01 AfD 03 6 : 12 : 0 
14 428 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 12 : 6 : 0 

15 428 10 AfD 04 6 : 12 : 0 
15 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 12 : 6 : 0 

15 511 01 AfD 05 6 : 12: 0 
16 517 01 AfD 06 6 : 12: 0 
16 527 01 AfD 07 6 : 12: 0 
17 529 01 AfD 08 6 : 12: 0 
17 534 01 AfD 09 6 : 12: 0 
17 534 02 AfD 10 6 : 12: 0 
18 546 49 AfD 11 6 : 12: 0 
19 812 01 AfD 12 6 : 12: 0 

Abstimmung über Kapitel 10 01 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:  10 : 6 : 2

Kapitel 10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

29 427 41 AfD 13 6 : 12: 0 
31 514 02 AfD 14 6 : 12: 0 
32 531 01 AfD 15 6 : 12: 0 
35 547 04 AfD 16 6 : 12: 0 
35 547 10 AfD 17 6 : 11: 0 
37 547 13 AfD 18 6 : 11: 0 
42 526 99 AfD 19 6 : 11: 0 
42 534 99 AfD 20 6 : 11: 0 
44 545 99 AfD 21 6 : 11: 0 

Abstimmung über Kapitel 10 02 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:   10 : 6 : 2

Anlage 3 - ARE



  

Kapitel 10 03 Allgemeine Bewilligungen 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

56 547 03 AfD 22 6 : 12: 0 
57 633 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 10 : 6 : 2 
57 637 01 DIE LINKE 01 2 : 16 : 0 
    
63 534 63 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 11 : 6 :0 
63 534 63 AfD 23 6 : 12: 0 
    
63 534 64 AfD 24 6 : 12: 0 
64 686 64 AfD 25 6 : 12: 0 
Neu Neu 

633 03 
CDU/B’GRÜNE/SPD 05 10 : 0 : 8 

 
Abstimmung über Kapitel 10 03 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 10 04 Regional- und Strukturentwicklung  
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

77 883 02 DIE LINKE 02 2 : 14 : 0 
77 883 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 8 : 0 : 8 
    
80 518 54 AfD 26 6 : 10 : 0 
81 531 54 AfD 27 6 : 10 : 0 
82 534 54 AfD 28 6 : 10 : 0 
    
82 684 54 AfD 29 6 : 12 : 0 
82  684 54 DIE LINKE 03 2 : 16 : 0 
    
83 686 54 AfD 30 6 : 12 : 0 
83 686 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 12 : 6 : 0 
    
86 893 55 AfD 31 6 : 12 : 0 
90 534 57 AfD 32 6 : 12 : 0 
    
91 684 57 AfD 33 6 : 12 : 0 
91 684 57 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 6 : 0 
    
Neu  Neu 

684 71 
CDU/B’GRÜNE/SPD 09 11 : 0 : 6 

 
Abstimmung über Kapitel 10 04 mit Stellenplan mit Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 2
  



  

 
Kapitel 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

107 231 13 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 17 : 0 : 0 
117 547 08 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 11 : 0 : 6 
124 883 10 DIE LINKE 04 2 : 15 : 0 
145 884 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 9 : 2 : 6 
    
146 893 01 DIE LINKE 05 2 : 16 : 0 
146 893 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 10 : 6 : 2 
    
152 TG 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 16 : 0 : 2 
155 893 55 DIE LINKE 06 2 : 16 : 0 
156 TG 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 10 : 2 : 6 
Neu Neu  

633 04 
DIE LINKE 07 2 : 16 : 0 

Neu  Neu  
613 05 

CDU/B’GRÜNE/SPD 22 10 : 0 : 8 

 
Abstimmung über Kapitel 10 05 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8
  
 
Kapitel 10 06 Landesamt für Denkmalpflege 
 
Keine Änderungsanträge.  
Abstimmung über Kapitel 10 06 mit Stellenplan:   
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 10 07 Denkmalpflege 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

188 686 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 18 : 0 : 0 
    
190 893 02 AfD 34 6 : 12 : 0 
190 893 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 12 : 0 : 6 
    
192 893 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 18 : 0 : 0 
197 686 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 12 : 0 : 6 

 
Abstimmung über Kapitel 10 07 und Änderungen:   
Abstimmungsergebnis:        16 : 0 : 2
  



  

Kapitel 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen   
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

204 422 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 18 : 0 : 0 
204 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 12 : 0 : 6 

 
Abstimmung über Kapitel 10 08 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg   
 
Keine Änderungsanträge.  
Abstimmung über Kapitel 10 09: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8 
 
 
Neu: Kapitel 10 10 Staatliche Landeswohnungsbaugesellschaft Sachsen - 

SLWBG    
 
Seite Kapitel/ Titel   Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
Neu Neu 682 01 DIE LINKE 08 2 : 16 : 0 
Neu Neu 891 01 DIE LINKE 09 2 : 16 : 0 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 10 
mit Stellenplänen, sonstigen Anlagen sowie allen beschlossenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 2
  
 
 
 
 
 
  



  

EINZELPLAN 15 Allgemeine Finanzverwaltung 
 
 
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen   
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

80 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 12 : 0 : 6 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 15  
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen (in geänderter Fassung) 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8
  
 
 
 



  

Haushaltsgesetz 2023/2024– Gesetzestext 
 
 
Zum Gesetzestext ist kein Änderungsantrag eingegangen. 
 
Schlussabstimmung zur Drs 7/10575  
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den vom Ausschuss für 
Regionalentwicklung beschlossenen Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8
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AUSSCHUSS FÜR SCHULE UND BILDUNG 
   Die Vorsitzende 

Vorsitzenden 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Herrn Holger Hentschel 

im Hause 
November 2022 

Stellungnahme zur Drucksache 7/10575 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) 
Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Ausschuss für Schule und Bildung (ASB) hat in seiner 41. Sitzung am 
25. November 2022 den oben genannten Gesetzentwurf abschließend beraten. Die
Abstimmung erfolgte aus Sicht des ASB.

Zur abschließenden Beratung lagen dem ASB folgende Änderungsanträge vor: 
zum Einzelplan 05: Änderungsanträge der Fraktionen CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 

Änderungsanträge der AfD-Fraktion
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE 

zum Einzelplan 06:  Änderungsantrag der Fraktionen CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 
(die Abstimmung erfolgte im fachlich zuständigen Ausschuss) 

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 beigefügt. 

Die vom Ausschuss nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in Anlage 2 
enthalten. 

Eine Liste mit den Abstimmungsergebnissen ist als Anlage 3 beigefügt. 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 05 wurde mit 10 : 2 : 6 Stimmen 
beschlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 05 
mit Stellenplänen, unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen, zu 
empfehlen. 

29.



 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Staatsregierung erhielt bei der 
Gesamtabstimmung ein Votum von 10 : 0 : 8 Stimmen. 
 
Der federführende Ausschuss wird gebeten, die bestätigten Änderungen bei der ab-
schließenden Beratung des Haushaltsgesetzes 2023/2024 aufzunehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Romy Penz 
Vorsitzende 
 
 
Anlagen 
1 angenommene Änderungsanträge 
2 nicht beschlossene Änderungsanträge 
3 Abstimmungsliste 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu --- 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 633 54 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Einrichtung eines Leertitels in 05 03/TG 54 - Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just     
Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027. Aus den Mitteln des JTF sollen neben Investitionen in die 
Ausstattung berufsbildender Schulen auch Fortbildungen für Lehrkräfte gefördert werden können, bisher sind     
jedoch nur Titel für investive Ausgaben ausgebracht. Der Leertitel wird für die Auszahlung von Fördermitteln    
für Fortbildungen an öffentliche Schulträger benötigt.    
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Anlage 1 - ASB

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu --- 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 684 54 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Einrichtung eines Leertitels in 05 03/TG 54 - Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just     
Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027. Aus den Mitteln des JTF sollen neben Investitionen in die 
Ausstattung berufsbildender Schulen auch Fortbildungen für Lehrkräfte gefördert werden können, bisher sind     
jedoch nur Titel für investive Ausgaben ausgebracht. Der Leertitel wird für die Auszahlung von Fördermitteln    
für Fortbildungen an Schulträger von freien Schulen benötigt.  
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Landesamt für Schule und Bildung 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 107 - - - SOLL neu - 
KAP 09 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 92 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung 

A) Erläuterungen (alt):
Nummer 1 bis 9 (alt)
Summe 694,7 T€ 695,1 T€

B) Erläuterungen (neu) einschließlich neuer Nummer 7:

2023  2024 
T€     T€ 

1. Kompetenztests 120,0  120,0 
2. Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen 115,0  100,7 
3. Dynamische Lehrplandatenbank 100,0  105,0 
4. Lehrpläne und Handreichungen für allgemeinbildende Schulen 2,0 0,0 
5. Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von

Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die
Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im
Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S) 100,0  100,0 

6. Individuelle Förderung 70,0  60,0 
7. Begleitung "Längeres gemeinsames Lernen" (Gemeinschaftsschule/Oberschule+) 50,0  50,0 
8. Interne Evaluation 40,0  80,0 
9. Prüfungen und Leistungserhebungen im allgemein- und berufsbildenden Bereich 71,2  70,4
10. Netzwerk BVJ 26,5 9,0 
Summe 694,7  695,1 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Wiederaufnahme der Maßnahme "Begleitung 'Längeres gemeinsames Lernen' (Gemeinschaftsschule/Oberschule+)" in      
den Erläuterungen mit leichten Verschiebungen der Ansätze innerhalb des Gesamtansatzes     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 145 - - - SOLL neu - 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG - - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Kapitelvorwort, Absatz 2 (alt)
Für die genannten Landesförderprogramme stehen in 2023 und 2024 für Neubewilligungen insgesamt 210,0 Mio. €
zur Verfügung.

B) Kapitelvorwort, Absatz 2 bis 4 (neu)
Aufgrund des besonderen Bedarfs bei Neubau und Modernisierung der Bildungsinfrastruktur in den kreisfreien
Städten wird das Budget für die kreisfreien Städte gemäß § 5 SchulInfraVO mit einem Neubewilligungsvolumen
von 123.000,0 T€ (Landesmittel) im Doppelhaushalt 2023/2024 für die Förderbereiche Schulhausbau und Kita-Bau
verankert. Dieses Neubewilligungsvolumen wird über Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen fällig in
den Jahren 2024 bis 2027 ff. zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der veranschlagten Mittel auf die
kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den
zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2011 bis 2020 – Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2020).

Für den kreisangehörigen Raum steht ein Neubewilligungsvolumen von 123.000,0 T€ (Landesmittel) zur Verfügung. 
Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung     
der Bildungsinfrastruktur unterstützt.    

In 2023 und 2024 stehen in den genannten Landesförderprogrammen für Neubewilligungen insgesamt 300,5 Mio. € 
zur Verfügung.    

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten sowie der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) 
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ausgerichtet. Entsprechend werden in Kapitel 05 15 Titelgruppen bzw. Titel neu ausgebracht oder verändert     
sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und Erläuterungen angepasst.     
Insgesamt steht in den Landesförderprogrammen ein Neubewilligungsvolumen von 300,5 Millionen Euro zur      
Verfügung.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Einnahme 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 147 - - --- SOLL neu --- 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 119 02 --- Reg. Entw. --- 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - FZR 2023-2024

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger
Raum - FZR 2023/2024

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel    
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und 
Erläuterungen angepasst.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Einnahme 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 148 - - --- SOLL neu --- 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 119 22 --- Reg. Entw. --- 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - FZR 2023-2024

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel    
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und 
Erläuterungen angepasst.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 151 - - - SOLL neu - 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 84 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen
nach SächsFöSchülBetrVO - Förderzeitraum 2023/2024

B) Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen
nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024

A) Vermerk (alt)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.

B) Vermerk (neu)
05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel    
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und 
Erläuterungen angepasst.    

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen 
von 30,5 Millionen Euro bereit.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 151 - - 6.000,0 T€ SOLL neu 10.500,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - -9.000,0 T€ +/- -4.000,0 T€
TITEL 883 84 15.000,0 T€ Reg. Entw. 14.500,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 28.000,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 14.500,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 13.500,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 7.000,0 T€ 9.000,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 4.000,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 3.000,0 T€ 5.500,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 3.500,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen      
von 30,5 Millionen Euro bereit.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 152 - - 1.000,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -500,0 T€
TITEL 893 84 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige 

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 1.500,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 1.000,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen      
von 30,5 Millionen Euro bereit.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu - 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 85 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen
nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024

B) Vermerk (neu)
05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 23.

B) Erläuterungen (neu)
Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Die
Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis
der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren
(Datenbasis 2011 bis 2020 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2020).

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel    
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und 
Erläuterungen angepasst.    

Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen 
von 15,5 Millionen Euro bereit.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 157 - - - SOLL neu - 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 94 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Förderung der schulischen Infrastruktur - Förderzeitraum 2023-2024

B) Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024

A) Vermerk (alt)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.

B) Vermerk (neu)
05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.

A) Erläuterungen (alt)
Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der
schulischen Infrastruktur. Zwischen Kreisfreien Städten einerseits und dem kreisangehörigen Raum andererseits
wird eine ausgewogene Verteilung der Fördermittel auf Grundlage der Schülerzahlen angestrebt. Im
kreisangehörigen Raum werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung des Ausbau- und
Modernisierungsbedarfes der Bildungseinrichtungen unterstützt.

B) Erläuterungen (neu)
Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der
schulischen Infrastruktur. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer
Bedarfe in der Modernisierung der Bildungseinrichtungen unterstützt.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für den Schulhausbau steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen von 92,5 Millionen Euro bereit.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 157 - - 17.100,0 T€ SOLL neu 16.100,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - -2.700,0 T€ +/- -3.700,0 T€
TITEL 883 94 19.800,0 T€ Reg. Entw. 19.800,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024

B) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 29.700,0 T€ 29.700,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 11.250,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 15.750,0 T€ 11.250,0 T€ 

2027 ff. bis zu 2.700,0 T€ 18.450,0 T€ 
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 25.650,0 T€ 24.150,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 10.260,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 12.825,0 T€ 9.660,0 T€ 

2027 ff. bis zu 2.565,0 T€ 14.490,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für den Schulhausbau steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen von 92,5 Millionen Euro bereit.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 158 - - 2.000,0 T€ SOLL neu 1.800,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - -200,0 T€ +/- -400,0 T€
TITEL 893 94 2.200,0 T€ Reg. Entw. 2.200,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Zuschüsse an private Träger im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024

B) Zuschüsse an freie Träger und Sonstige

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 3.300,0 T€ 3.300,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 1.250,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 1.750,0 T€ 1.250,0 T€ 

2027 ff. bis zu 300,0 T€ 2.050,0 T€ 
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 2.700,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 1.200,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 1.500,0 T€ 1.080,0 T€ 

2027 ff. bis zu 300,0 T€ 1.620,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für den Schulhausbau steht im kreisangehörigen Raum ein Neubewilligungsvolumen von 92,5 Millionen Euro bereit.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Einnahme 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu --- 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 119 05 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie
Städte - FZR 2023/2024

B) Vermerk (neu)
Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 95

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel    
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und 
Erläuterungen angepasst.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Einnahme 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - --- SOLL neu --- 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 119 23 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024

B) Vermerk (neu)
Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 85

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel    
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und 
Erläuterungen angepasst.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 4.000,0 T€ SOLL neu 5.000,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 4.000,0 T€ +/- 5.000,0 T€ 
TITEL 883 85 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 3.300,0 T€ 3.700,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 1.300,0 T€ 2.200,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 1.500,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen     
von 15,5 Millionen Euro bereit.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 750,0 T€ SOLL neu 750,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 750,0 T€ +/- 750,0 T€ 
TITEL 893 85 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 750,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 750,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für Investitionen in Kindertageseinrichtungen steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen     
von 15,5 Millionen Euro bereit.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderungen der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu - 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 95 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024

B) Vermerk (neu)
05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 05.

B) Erläuterungen (neu)
Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der
schulischen Infrastruktur. Die Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei
kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den
zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2011 bis 2020 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2020).

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im     
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel    
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und 
Erläuterungen angepasst.    

Für den Schulhausbau steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen von 107,5 Millionen Euro 
bereit.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 19.000,0 T€ SOLL neu 19.000,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 19.000,0 T€ +/- 19.000,0 T€ 
TITEL 883 95 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 28.500,0 T€ 28.500,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 11.400,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 14.250,0 T€ 11.400,0 T€ 

2027 ff. bis zu 2.850,0 T€ 17.100,0 T€ 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für den Schulhausbau steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen von 107,5 Millionen Euro      
bereit.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. - - - 2.500,0 T€ SOLL neu 2.500,0 T€ 
KAP 15 Seite Erg. Vorl. - 2.500,0 T€ +/- 2.500,0 T€ 
TITEL 893 95 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 3.750,0 T€ 3.750,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 1.875,0 T€ 1.500,0 T€ 

2027 ff. bis zu 375,0 T€ 2.250,0 T€ 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Förderung der Bildungsinfrastruktur wird wie in den vergangenen Jahren an den Bedarfen im      
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten ausgerichtet. Entsprechend werden Titelgruppen bzw. Titel     
neu ausgebracht oder verändert sowie entsprechende Mittelansätze, Verpflichtungsermächtigungen, Vermerke und     
Erläuterungen angepasst.     
     
Für den Schulhausbau steht in den kreisfreien Städten ein Neubewilligungsvolumen von 107,5 Millionen Euro      
bereit.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 164 805.359,3 T€ 817.781,0 T€ 879.938,2 T€ SOLL neu 915.023,3 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 76.639,6 T€ +/- 110.356,2 T€ 
TITEL 633 81 803.298,6 T€ Reg. Entw. 804.667,1 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)
Die Ausgaben in Höhe von 76.639,6 T€ in 2023 und 110.356,2 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1
des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung
(KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.
Die Mittel werden einerseits für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel
ist eine Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten
zusätzlichen Personals, um im sächsischen Bildungsplan insbesondere die Themenbereiche
- Gesundheitsbildung und motorische Entwicklung,
- alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Schulvorbereitung,
- Demokratievermittlung und Medienkompetenz
weiter zu stärken.
Andererseits werden die Mittel zur einmaligen Erhöhung des Landeszuschusses um 200 Euro je 9-Stunden-Kind
verwendet, um gestiegene Personal- und Sachkosten auszugleichen.
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A) Erläuterungen, Satz 1 (alt)     
Minderbedarf durch die Abnahme der Anzahl an betreuten Kindern.     
     
B) Erläuterungen, Satz 1 (neu)     
Mehrbedarf durch Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und      
-verbessernde Maßnahmen und zusätzlich durch die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses nach § 18 Absatz 1      
SächsKitaG um 200 Euro je neunstündig aufgenommenes Kind zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten.     
 
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt unter Nutzung von in Aussicht stehenden Bundesmitteln aus dem KiTa-Qualitätsgesetz      
für Kinderkrippe und Kindergarten sowie Landesmitteln für den Hort     
     
Die Mittel werden für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine      
Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten      
zusätzlichen Personals. So wird die Fachkraft-Kind-Relation und mithin die Qualität der frühkindlichen      
Bildung verbessert. Die Mittel sind bis zur Änderung des SächsKitaG gesperrt. Beabsichtigt ist, die      
Kita-Pauschale um 218 Euro je 9-Stunden-Kind ab 1. August 2023 anzuheben.      
Außerdem wird der Landeszuschuss einmalig um 200 Euro je 9-Stunden-Kind erhöht, um gestiegene Personal- und      
Sachkosten auszugleichen.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 165 3.100,4 T€ 3.305,6 T€ 3.158,4 T€ SOLL neu 3.393,6 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 240,0 T€ +/- 359,6 T€ 
TITEL 684 81 2.918,4 T€ Reg. Entw. 3.034,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen 

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)
Die Ausgaben in Höhe von 240,0 T€ in 2023 und 359,6 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1
des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung
(KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.

A) Erläuterungen (alt)
Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2
SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG
i.V.m. § 5 SächsSorbKitaVO.
Ein leichter jährlicher Anstieg der Anzahl sorbischsprachiger Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier
Träger führt bei etwa gleichbleibender Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der
Bedarfsplanung zu einem leicht erhöhten Mittelbedarf im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023.

B) Erläuterungen (neu)
Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2
SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG
i.V.m. § 5 SächsSorbKitaVO.
Ein leichter jährlicher Anstieg der Anzahl sorbischsprachiger Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier
Träger führt bei etwa gleichbleibender Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der
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Bedarfsplanung zu einem leicht erhöhten Mittelbedarf im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023. Zudem ergibt sich     
ein Mehrbedarf durch die Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und      
-verbessernde Maßnahmen und zusätzlich durch die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses zum Ausgleich      
gestiegener Personal- und Sachkosten.     
 
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Mittel werden für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine      
Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten      
zusätzlichen Personals. So wird die Fachkraft-Kind-Relation und mithin die Qualität der frühkindlichen      
Bildung verbessert. Beabsichtigt ist, die Kita-Pauschale um 218 Euro je 9-Stunden-Kind in Einrichtungen nach      
§ 2 Absatz 1 SächsKitaFinVO und um 156 Euro in Einrichtungen nach § 2 Absatz 2 SächsKitaFinVO      
ab 1. August 2023 anzuheben. Zusätzlich wird zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten die Pauschale     
um 200 Euro in Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 SächsKitaFinVO und um 138 Euro in Einrichtungen nach     
§ 2 Absatz 2 SächsKitaFinVO erhöht.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 165 7.525,0 T€ 7.859,6 T€ 8.376,2 T€ SOLL neu 8.937,5 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 845,2 T€ +/- 1.340,9 T€ 
TITEL 685 81 7.531,0 T€ Reg. Entw. 7.596,6 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an 
Förderschulen    

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)
Die Ausgaben in Höhe von 845,2 T€ in 2023 und 1.340,9 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1
des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung
(KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.

A) Erläuterungen, Satz 2 (alt):
Der Minderbedarf ist begründet durch die Abnahme der Anzahl betreuter Kinder.

B) Erläuterungen, Satz 2 (neu)
Mehrbedarf durch Verbesserung der personellen Ausstattung für weitergehende qualitätssichernde und
-verbessernde Maßnahmen unter Berücksichtigung der Kinderzahlentwicklung und zusätzlich durch die einmalige
Erhöhung des Landeszuschusses zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Mittel werden für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine      
Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten      
zusätzlichen Personals. So wird die Fachkraft-Kind-Relation und mithin die Qualität der frühkindlichen      
Bildung verbessert. Beabsichtigt ist, die Kita-Pauschale ab 1. August 2023 für die Einrichtungen nach      
SächsFöSchülBetrVO ebenfalls entsprechend anzuheben. Zusätzlich wird zum Ausgleich gestiegener Personal- und      
Sachkosten die Pauschale einmalig erhöht.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 166 0,0 T€ 2.880,0 T€ 225,0 T€ SOLL neu 225,0 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 225,0 T€ +/- 225,0 T€ 
TITEL 633 82 --- Reg. Entw. --- 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen 

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)
Die Mittel dienen der Umsetzung und Evaluation des Projekts "FAMILIEN STÄRKEN in sächsischen Landkreisen -
im Kontext von KINDER STÄRKEN 2.0".

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 375,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 225,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 150,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Gemäß Koalitionsvertrag sollen die Erfahrungen aus dem Modellprojekt "Eltern-Kind-Zentren" in "KINDER STÄRKEN 2.0"  
überführt werden. Zusammen mit der Auridis-Stiftung wurde hierzu ein Begleitprogramm "FAMILIEN STÄRKEN"      
konzipiert, dass sich auf Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen in den Landkreisen konzentriert.      
Hierzu sollen für weitere 25 Kindertageseinrichtungen insgesamt 550,0 T€ in 2023 bis 2025 sowie 50,0 T€ für      
die wissenschaftliche Begleitung/ Evaluation zur Verfügung stehen.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 166 1.967,2 T€ 2.582,5 T€ 2.500,0 T€ SOLL neu 2.500,0 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 685 82 2.500,0 T€ Reg. Entw. 2.500,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung 

A) Erläuterungen (alt)
Der Titel dient dem Nachweis der Unterstützung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch Umsetzung der SächsKitaQualiRL (Fortführung von
Projekten, Neuprojekte entsprechend aktueller fachlich-inhaltlicher Anforderungen, Fachberatung,
Lernwerkstätten etc.).

B) Erläuterungen (neu)
Der Titel dient dem Nachweis der Unterstützung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch Umsetzung der SächsKitaQualiRL (Fortführung von
Projekten, Neuprojekte entsprechend aktueller fachlich-inhaltlicher Anforderungen, Fachberatung,
Lernwerkstätten etc.).

1. Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Sicherung und Weiterentwicklung der
Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 1.965,0 T€ p.a.
2. Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) 250,0 T€ p.a.
3. Kita-Bildungsserver 95,0 T€ p.a.
4. Fortbildungs- und Supervisionsprogramm "Demokratiekompetenz" 190,0 T€ p.a.
Summe 2.500,0 T€ p.a.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Ziel ist die Fortführung des Projekts "Netzwerke für Demokratie in Kindertageseinrichtungen", Projektträger      
ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Das Fortbildungs- und Supervisionsprogramm zielt darauf      
ab, die Demokratiekompetenzen pädagogischer Fachkräfte in Kitas zu stärken. Ferner werden die Ansätze zur      
Finanzierung der Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) und des      
Kita-Bildungsservers wie bisher transparent ausgewiesen.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 167 521,4 T€ 415,0 T€ 4.005,0 T€ SOLL neu 7.430,0 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 3.455,0 T€ +/- 6.780,0 T€ 
TITEL 686 82 550,0 T€ Reg. Entw. 650,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)
05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten
von 05 20/TG 85.

A) Erläuterungen (alt)
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten
Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das
"Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung" sowie für das Projekt "Kita Dialogital" veranschlagt.

B) Erläuterungen (neu)
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten
Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das
"Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung" sowie für das Projekt "Kita Dialogital" veranschlagt.

Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 175,0 T€ in 2023 für eine flächendeckende Konzeption und 3.500,0 T€    
in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 in Nachfolge des Bundesprogramms "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist" veranschlagt.    
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A) Verpflichtungsermächtigungen (alt) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 600,0 T€ 600,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 300,0 T€ 300,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 300,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

 
B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 10.880,0 T€ 380,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 7.190,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 3.690,0 T€ 190,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 190,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung i.H.v. 220,0 T€ p.a. zu Gunsten von 06 16/685 01 "Zuschüsse zur institutionellen Förderung der      
Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)" sowie umzusetzende Verpflichtungsermächtigungen      
i.H.v. je 220,0 T€ in 2023 fällig in 2024 und 2025 und in 2024 fällig in 2025 und 2026. Im Übrigen erfolgt     
die Deckung aus dem Gesamthaushalt.     
     
 

Der Änderungsantrag umfasst zwei Belange:     
1. Die Umressortierung der LaNa soll genutzt werden, um die Förderung zur Optimierung des Vollzugs      
auch formal in eine institutionelle Förderung umzuwandeln. Diese Umstellung ist mit einer erheblichen      
Vereinfachung des Förderverfahrens verbunden und dient zugleich der Verwaltungsvereinfachung und den      
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Außerdem dient die Umstellung der Veranschlagung der      
Klarheit und Wahrheit des Haushalts, da die Tätigkeit der LaNa im besonderen fachlichen Interesse des     
Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung liegt.     
     
2. Der Bund hat das Auslaufen des Programmes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"      
angekündigt und möchte die sprachliche Bildung über das KiTa-Qualitätsgesetz stärken. Um auch weiterhin und     
flächendeckend in die sprachliche Förderung investieren zu können und alltagsintegrierte Sprachförderung zu      
unterstützen, wird Haushaltsvorsorge getroffen. Entsprechende Mittel i.H.v. 3.500,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€     
werden bereitgestellt und sind zur Titelgruppe 05 20/TG 85 deckungsfähig gestellt, damit nach Abschluss der      
Bund-Länder-Gespräche ein schneller Haushaltsvollzug ermöglicht wird. Zudem stehen Mittel i.H.v. 175,0 T€ in      
2023 während der Konzeptionsphase im 1. Halbjahr 2023 bereit.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 168 - - - SOLL neu - 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 85 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Zweckbestimmung (alt)
Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)

B) Zweckbestimmung (neu)
Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

A) Vermerk (alt)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.
Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk (neu)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.
05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten
von 05 20/TG 85.
Die Ausgaben sind übertragbar.
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A) Erläuterungen (alt)     
Über die Titelgruppe wird die Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der      
Kindertagesbetreuung abfinanziert.      
     
 
B) Erläuterungen (neu)     
Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von folgenden Maßnahmen:      
                                                                                              T€ p.a.     
     
Freistellung von Fachkräften zur Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen                  3.000,0     
______________________________________________________________________________________________ 
Personalkostenzuschuss für Personen in berufsbegleitender Fort- oder Weiterbildung und        9.000,0     
berufsbegleitendem Studium zur Erschließung neuer Zielgruppen und zur Fachkräftegewinnung     
in Kindertageseinrichtungen                                                                    
______________________________________________________________________________________________ 
Zuschuss zur Qualifizierung der Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen                     210,0     
______________________________________________________________________________________________     
Stärkung der Arbeitsfähigkeit von Kindertagespflegepersonen durch die Gewährung eines         1.900,0     
Zuschusses für die Finanzierung von Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson oder die           
Weiterentwicklung kommunaler Vertretungslösungen in der Kindertagespflege                        
______________________________________________________________________________________________    
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Förderung von Teamfortbildungen zu             320,0     
ausgewählten Themen in Kindertageseinrichtungen                                                      
______________________________________________________________________________________________     
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Verbesserung der Ausstattung mit               500,0     
digitalen Medien in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege                           
===================================================================================     
Summe                                                                                        14.930,0      
     
Des Weiteren stehen Mittel i.H.v. 1.500,0 T€ p.a. zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen im Hort und     
750,0 T€ p.a. zum Vollzug der Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserung (RL KiTa-QuTVerb) bereit.     
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Ziel ist die Fortführung erfolgreicher Kita-Qualitätsmaßnahmen aus der RL KiTa-QuTVerb unter Nutzung von     
Ausgabenresten aus 2021 und 2022. Die Erläuterungen werden entsprechend ausgebracht und aktualisiert, ebenso     
der Vermerk angepasst.     
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 169 6.501,6 T€ 17.863,5 T€ 8.240,0 T€ SOLL neu 8.240,0 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 8.240,0 T€ +/- 8.240,0 T€ 
TITEL 633 85 --- Reg. Entw. --- 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der 
Teilhabe in der Kinderbetreuung    

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 8.240,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 8.240,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die ergriffenen Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen und      
in der Kindertagespflege werden bedarfsgerecht fortgesetzt.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 169 7.227,9 T€ 19.266,5 T€ 8.940,0 T€ SOLL neu 8.940,0 T€ 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. - 8.940,0 T€ +/- 8.940,0 T€ 
TITEL 684 85 --- Reg. Entw. ---€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe 
in der Kinderbetreuung    

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 8.940,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 8.940,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die ergriffenen Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen und      
in der Kindertagespflege werden bedarfsgerecht fortgesetzt.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Grundschulen 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 171 - - - SOLL neu - 
KAP 35 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG - - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Vermerk, Nummer 2.b) (alt)
2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung
des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das
Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. Die Regelung
umfasst Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen Integration von aus der
Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern sowie des Programms „Aufholen nach Corona“.

B) Vermerk, Nummer 2.b) (neu)
2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung
des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das
Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. Die Regelung
umfasst insbesondere Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen
Integration von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern, zur personellen Unterstützung
spezifischer schulischer Konzepte bspw. während der Schuleingangsphase an Schulen sowie des Programms
„Aufholen nach Corona“.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Der Vermerk wird erweitert, um befristete Verträge auch für Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8    
SächsSchulG teilgenommen haben, zu ermöglichen. So können gemachte Erfahrungen verstetigt und Inklusion im  
Schulwesen befördert werden. Der Änderungsantrag untersetzt und ergänzt den Änderungsantrag zu 05 45/633 72. 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Grundschulen 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 171 - - - SOLL neu - 
KAP 35 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG - - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Vermerk, Nummer 3 (alt)
3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des
jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte im letzten Jahr vor ihrem
planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie
entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des
laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel
05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht
übersteigen.

B) Vermerk, Nummer 3 (neu)
3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des
jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte in den letzten beiden Jahren vor
ihrem planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie
entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des
laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel
05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 1.060 Vollzeitäquivalente nicht
übersteigen.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Ausgehend von den 31.730 zur Verfügung stehenden Lehrerstellen und dem für 2024 prognostizierten Bedarf von      
32.830 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) wird der unterjährige Handlungsrahmen von 700 VZÄ auf 1.060 VZÄ erhöht. 
Zudem wird erlaubt, dass Lehrkräfte bereits in den letzten beiden Jahren vor ihrem planmäßigen Ausscheiden      
außerhalb des Stellenplans geführt werden können, um Neueinstellungen und Stelleneinweisungen im      
erforderlichen Maße vornehmen zu können.     
 
 

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Grundschulen 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 171 - - - SOLL neu - 
KAP 35 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG - - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Vermerk, Nummer 4 (alt)
4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 453
Vollzeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für
Schulpsychologen können bis zu 58 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.

B) Vermerk, Nummer 4 (neu)
4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 472
Vollzeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für
Schulpsychologen können bis zu 71 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Anknüpfend an die im Doppelhaushalt 2021/2022 befristet ausgebrachten Assistenzstellen wird der Vermerk  
entsprechend angepasst. So können auch zukünftig 472 VZÄ mit Assistenzkräften unbefristet besetzt werden. 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Einnahme 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 277 2.911,3 T€ --- 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 119 26 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten 

A) Vermerk (alt)

B) Vermerk (neu)
Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 73.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Gegenvermerk zu Kopplungsvermerk bei 05 45/TG 73. 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 283 0,0 T€ 500,0 T€ 830,0 T€ SOLL neu 830,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 633 03 830,0 T€ Reg. Entw. 830,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten" 

A) Vermerk (alt)
05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

B) Vermerk (neu)
05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Da der Deckungsvermerk nicht erforderlich ist, wird dieser bereinigt. 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 283 - - 1.755,0 T€ SOLL neu 1.755,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 633 04 1.755,0 T€ Reg. Entw. 1.755,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung 
(Bundesmittel)    

A) Vermerk (alt)
05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

B) Vermerk (neu)
05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Da der Deckungsvermerk nicht erforderlich ist, wird dieser bereinigt. 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 285 - - - SOLL neu - 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 71 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation 

A) Erläuterungen, Nummer 1. a) (alt)
(…)
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Maßnahmen im MINT-Bereich
(…)

B) Erläuterungen, Nummer 1. a) (neu)
Der Anstrich "- Bewegte Schule" wird eingefügt.

(…) 
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Bewegte Schule
- Maßnahmen im MINT-Bereich
(…)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Mittel für die Umsetzung der Konzepte "Bewegte Schulen" werden ab 2023 bei 05 45/TG 71 anstatt     
05 03/547 04 veranschlagt. Entsprechend werden die Erläuterungen ergänzt und "Bewegte Schule" transparent  
ausgewiesen.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 287 2.142,1 T€ 2.618,3 T€ 2.399,4 T€ SOLL neu 1.930,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€ 
TITEL 633 72 2.299,4 T€ Reg. Entw. 1.830,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

A) Erläuterungen (alt)

B) Erläuterungen (neu)
Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8 Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 21. Mai 2021
(SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, teilgenommen haben und ihr spezifisches Konzept, das in besonderer
Weise auf die Förderung einer heterogenen Schülerschaft ausgerichtet ist, grundsätzlich fortführen, erhalten
auch zukünftig zur Unterstützung pauschalisierte zweckgebundene Zuweisungen gemäß § 3b SächsSchulG. Ein
Transfer der Konzepte zur Förderung einer heterogenen Schülerschaft über die Kooperationsverbünde in die
Fläche wird parallel zum Ausbau der Schulassistenz bis zum Ende des Schuljahres 2026/27 angestrebt.
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 3.012,5 T€ 0,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 820,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 835,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 850,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 507,5 T€ 0,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung: Gesamthaushalt     
     
Die Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8 SächsSchulG teilgenommen haben, erhalten auch im      
Zeitraum 08/2023 bis 07/2027 eine Unterstützung. Zukünftig wird diese durch pauschalisierte zweckgebundene      
Zuweisungen gemäß § 3b SächsSchulG erfolgen. So können gemachte Erfahrungen verstetigt und Inklusion im      
Schulwesen befördert werden.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 288 45.835,2 T€ 45.000,0 T€ 45.000,0 T€ SOLL neu 45.000,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 73 45.000,0 T€ Reg. Entw. 45.000,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten 

A) Vermerk:
05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk:
05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 26.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

A) Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für
unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von
Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.

B) Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für
unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von
Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.
Mittel in Höhe von 100,0 T€ in 2023 und 200,0 T€ in 2024 sind für die Servicestelle Ganztag bestimmt; dabei
soll zunächst eine Evaluation der sächsischen Ganztagsangebote in Hinblick auf deren Ausgestaltung,
bestehende Stärken und Schwächen sowie Entwicklungsperspektiven insbesondere mit Blick auf einen
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rhythmisierten Ganztag erfolgen.     
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Eine Servicestelle Ganztag, angesiedelt beim Landesamt für Schule und Bildung, befindet sich im Aufbau. Eine      
Evaluation, insbesondere mit Blick auf Stärken, Schwächen und Entwicklungsperspektiven, wie in den      
Erläuterungen zum DHH 2021/22 verbindlich festgeschrieben, hat bisher nicht stattgefunden, weshalb der      
entsprechende Satz erneut in den Erläuterungen aufgenommen wird.     
Zudem wird ein Kopplungsvermerk zum Einnahmetitel für Rückerstattungen im Zusammenhang mit GTA ausgebracht.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 291 400,8 T€ 401,0 T€ 501,0 T€ SOLL neu 501,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€ 
TITEL 684 74 401,0 T€ Reg. Entw. 401,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 

A) Erläuterungen (alt)
Veranschlagt sind 401,0 T€ p.a. für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im
Grundschulalter.

B) Erläuterungen (neu)
Veranschlagt sind Mittel für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im
Grundschulalter sowie eine beginnende Weiterführung in der Sekundarstufe I.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt. 

Mit der Änderung wird eine Weiterentwicklung der Radfahrausbildung in der Sekundarstufe I ermöglicht.     
Im Jahr 2000 waren 57 % der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, die bei einem     
Straßenverkehrsunfall verunglückten, zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Fahrrad unterwegs. Kinder ab 10 Jahren 
müssen im öffentlichen Verkehrsraum jenseits der Bürgersteige fahren. Gleichzeitig steigt auch die Nutzung     
des Fahrrades für den Schulweg. Die Entwicklung der radfahrrelevanten Kompetenzen ist mit 10 Jahren aber noch 
nicht abgeschlossen. Im Fokus der Ausbildung im Bereich der Sekundarstufe I sollen wachsende
Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der Kinder und Jugendlichen im Straßenverkehr stehen.     
Ziel ist neben der Vermittlung weiterer Kenntnisse u.a. die Stärkung einer realistischen Selbst- und     
Fremdeinschätzung. Deshalb soll in den Klassenstufen 5 und 6 der Fahrradunterricht weitergeführt werden.    
Während der Corona-Pandemie ist auch die Radfahrausbildung in der Grundschule verkürzt worden oder ganz     
ausgefallen, dies gilt es zu kompensieren.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 301 450,6 T€ 605,0 T€ 450,0 T€ SOLL neu 390,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 25,0 T€ +/- 25,0 T€ 
TITEL 547 91 425,0 T€ Reg. Entw. 365,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung: Gesamthaushalt    

Der Mittelaufwuchs dient der Deckung von Mehrbedarfen beim Projekt "Klimaschulen". 
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 302 - - 1.120,0 T€ SOLL neu 1.120,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 870,0 T€ +/- 710,0 T€ 
TITEL 685 91 250,0 T€ Reg. Entw. 410,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) 

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 410,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig 

2024 bis zu 410,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 1.120,0 T€ 0,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 1.120,0 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Neben der LaNU als BNE-Koordinierungsstelle hat sich die AG Strukturentwicklung zur Umsetzung der      
Landesstrategie BNE auf den Aufbau von ca. 8 BNE-Service- und Netzwerkstellen verständigt. Für diese sind      
je 1,5 VZÄ sowie 10 T€ Sachkosten zu veranschlagen. Der Mittelabfluss soll direkt über die LaNU erfolgen.     
 
 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 305 - - - SOLL neu - 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL TG 94 - Reg. Entw. - 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den 
Landesbildungsrat    

A) Erläuterungen, Nummer 3 (alt)
3. Landesschülerrat     70,0   70,0

B) Erläuterungen, Nummer 3 (neu)
3. Landesschülerrat     80,0   80,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Der Landesschülerrat Sachsen hat Mehrbedarfe, insbesondere zur Begleitung des SMK-Prozesses "Bildungsland 
Sachsen 2030" angemeldet. Hierfür werden 10,0 T€ p.a. zusätzlich an Sachmitteln bereitgestellt und in den     
Erläuterungen ausgewiesen.    
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 306 166,5 T€ 150,0 T€ 175,0 T€ SOLL neu 176,0 T€ 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. - 10,0 T€ +/- 10,0 T€ 
TITEL 547 94 165,0 T€ Reg. Entw. 166,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung: Gesamthaushalt 

Der Landesschülerrat Sachsen hat Mehrbedarfe, insbesondere zur Begleitung des SMK-Prozesses "Bildungsland 
Sachsen 2030" angemeldet. Hierfür werden 10,0 T€ p.a. zusätzlich an Sachmitteln bereitgestellt.    
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für das Jobticket 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Den Bediensteten des Landtags, der Ministerien sowie der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen bietet sich die Möglichkeit, 
günstiger mit Bus und Bahn unterwegs zu sein. Die Übereinkunft des Freistaates Sachsen mit den Verkehrsunternehmen und dem 
Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) betrifft auch Lehrer, Angestellte der Dresdner Hochschulen sowie zahlreicher Staatsbetriebe an 
insgesamt mehreren hundert Dienststellen. Das Jobticket soll unter anderem die Attraktivität des Freistaates als Arbeitgeber verbessern. 
Bedienstete des Freistaates Sachsen haben in der Regel einen sicheren Arbeitsplatz und auch in Krisenzeiten (siehe Corona) trotz 
teilweisen Arbeitsausfall ein gesichertes Einkommen auf hohem Niveau. In Zeiten klammer Kassen und aus Solidarität mit den 
Beschäftigten in der freien Wirtschaft welche unter anderem mit stark gestiegenen Spritpreisen zu kämpfen haben, kann auch den 
Staatsbediensteten die eigene Finanzierung des Arbeitsweges zugemutet werden, zumal dieser am Ende eines Jahres mit der Steuer 
verrechnet werden kann. Zudem wir mit dem 49-Ticket ein Agebot geschaffen, was für einen relativ geringen Betrag eine hohe Mobilität 
im gesamten Land schafft. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 35 156,2 160,0 0 SOLL neu 0 
KAP 02 Seite Erg. Vorl. -176,9 +/- -181,2
TITEL 459 04 176,9 Reg. Entw. 181,2 

AfD 01

Anlage 2 - ASB

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Demokratieerziehung - politische Bildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Zu begrüßen sind die aus dieser Titelgruppe finanzierten Besuche in Gedenkstätten in einem ausgewogenen Verhältnis, welche 
unabdingbar für die zeithistorische und geschichtspolitische Bildung der Schüler notwendig sind. Ebenso wichtig sind Veranstaltungen, 
welche es den Schülern ermöglichen, sich unabhängig und meinungsoffen mit Ereignissen und Argumenten auseinander zu setzen und 
eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Juniorwahl. Die im Titel 547 66 (Nicht aufteilbare 
sächliche Verwaltungsausgaben) eingeplanten Mittel liegen aber weit über dem Bedarf für Veranstaltungen dieser Art, zu dessen 
Rückkehr wir fordern. 
Bereits im letzten Doppelhaushalt erfolgte eine erhebliche Aufstockung zusätzlicher Mittel für die seit 2019/20 bereits in den Lehrplänen 
aller Fächer und Schularten implementierte Demokratieerziehung bzw. Politische Bildung. Besonders Vereine und NGO's  welche auf 
unterschiedlichsten Gebieten vorgeblich Toleranz und Akzeptanz fordern, dabei aber andere ausgrenzen, profitieren von diesen, nicht 
mit dem Beutelsbacher Konsens konformen Programmen. Ein erneuter Mittelaufwuchs für diesen Haushaltstitel lässt vermuten, dass die 
Positionierung in Form einer vermeintlich "richtigen" Meinung bzw. Gleichschaltung unter dem Slogan "unsere Demokratie" für die 
Akteure bisher nicht zufriedenstellend erreicht wurde. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 57 1.543,2 1.882,0 616 SOLL neu 616 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -1.334 +/- -1.334
TITEL gruppe 66 1.950,0 Reg. Entw. 1.950,0 

     AfD 02
(Austauschblatt)



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die u. a. aus diesem Titel finanzierte Förderrichtlinie "Heimatpflege und Laienmusik" vom 9. Januar 2020 ("Sitten und Bräuche, Mundart, 
Kleidung, altes Handwerk und andere Formen der Volkskultur, Laienmusik, Tanz, Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Inst-
rumentalmusik") ist aus Sicht der antragstellenden Fraktion deutlich unterfinanziert. Während beispielsweise allein die Freie Szene in 
Leipzig im Rahmen des Entwurfs der Staatsregierung mit einer Mittelerhöhung um 3.000.000 Euro jährlich rechnen darf, steht der lan-
desweiten (!) Förderung von Heimatpflege und Laienmusik ein geradezu verschwindend geringer Betrag zur Verfügung. Zwar existiert 
mit der Kulturraumförderung theoretisch ein weiteres Mittel zur Förderung kommunaler Heimatvereine und Heimatmuseen, allerdings ist 
nicht gewährleistet, dass solche Einrichtungen im Rahmen der kommunalen Entscheidungshoheit über die Mittelverwendung auch wirk-
lich in umfänglicher Weise gefördert werden. 

Durch die hier beantragte Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel um 2,5 Mio € (2023) bzw. 2,6 Mio. € (2024) ist beabsichtigt, die 
Förderung der Heimatpflege im Freistaat Sachsen erheblich auszubauen und langfristig auf eine verlässliche Basis zu stellen. Die 
Staatsregierung wird zugleich aufgefordert, die Förderrichtlinie "Heimatpflege und Laienmusik" grundlegend zu überarbeiten und an die 
finanziellen Bedürfnisse von Vereinen und Einrichtungen auf dem Gebiet der Heimatpflege anzupassen. Eine solche Überbarbeitung 
sollte unter anderem die Möglichkeit vorsehen, künftig auch die laufenden Unterhaltskosten von Heimatmuseen und Heimatstuben zu 
fördern (dort 5.4 d). 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum Regie-
rungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 60 0,0 70,0 2.570,0 SOLL neu 2.670,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 2.500 +/- 2.600
TITEL 684 74 70,0 Reg. Entw. 70,0 

AfD 03

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Anerkannte Weiterbildungseinrichtungen haben ein Recht auf selbständige Lehrplangestaltung. Eine Evaluation des bisherigen 
Angebotes, welche eine Ausweitung und den Mittelaufwuchs in diesem Haushaltstitel rechtfertigen würde, fand nicht statt. Solange der 
Staatsregierung keine Erkenntnisse zur Frequentierung der einzelnen Angebote dieser Einrichtungen sowie zur Durchführung bzw. 
Absage von Kursen aus Teilnehmermangel vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
Weiterbildungsangeboten mit dem aktuellen Bestand an Einrichtungen und deren Angeboten gesichert ist. Auf den finanziellen Aufwuchs  
zur Erweiterung des Angebots muss aufgrund der aktuellen Haushaltssituation ohne einen fundamentalen Bedarfsnachweis verzichtet 
werden. 
Folgende Titel werden gekürzt: 
für 2023: Titel 547 81 - Minus 175 T€ 
für 2024: Titel 547 81 - Minus 175 T€;  Titel 633 81 - Minus 500 T€;  Titel 684 81 - Minus 3.267 T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 62 9.247,9 9.563,0 9.563,0 SOLL neu 9.563,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -175 +/- -3.942
TITEL gruppe 81 9.738,0 Reg. Entw. 13.505,0 

       AfD 04
(Austauschblatt)



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Förderung der Ausstattung von Grundschulen zur Anlage bzw. Pflege eines Schulgartens 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Unterricht im Schulgarten eröffnet Grundschülern die Möglichkeit, sich nicht nur im Rahmen von Büchern und sonstigen Lernmitteln, 
sondern durch eigene Erfahrung und praktische Anschauung mit der heimischen Tier-und Pflanzenwelt auseinanderzusetzen. Der Anbau 
von Kulturpflanzen, die Beobachtung ihres Wachstums sowie die anschließende Nutzung als Lebensmittel sind erste Schritte, das 
komplexe Gefüge unserer Umwelt zu verstehen. Die Schüler lernen nebenbei die Bedeutung von CO2 für das Pflanzenwachstum und 
den Einfluss auf den sogenannten ökologischen Fußabdruck kennen.  
Im Schulgarten kommen Kinder nicht selten erstmalig mit den Gewächsen der eigenen Heimat in Berührung und entwickeln auf diese 
Weise ein Gefühl für die Besonderheiten der deutschen bzw. sächsischen Pflanzenwelt. Der Schulgartenunterricht im Rahmen des 
Sachkundeunterrichts wirkt damit auch und gerade als heimatkundliches Instrument.  
Anders als "Grüne Schulhöfe" bieten Schulgärten direkten Kontakt zur Natur und leisten nebenher einen Beitrag zur gesunden 
Ernährung.  
Im vergangenem Schuljahr verfügten laut Schuldatenbank gerade einmal 243 der 839 sächsischen Grundschulen (Anzahl 2021) über 
einen Schulgarten (Vgl. hierzu auch die Kleine Anfrage in Drs 7/5493). Zur Berechnung der Ausgabe wurden für die Neuanlage eines 
Schulgartens (betrifft 596 Grundschulen) je 1.000 Euro und für die jährliche Pflege 200 Euro pauschal angesetzt.  

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 664,8 SOLL neu 167,8
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 664,8 +/- 167,8
TITEL 633 01 Reg. Entw. 

AfD 05

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Ausstattung von Kindertageseinrichtungen mit dem Heft "Brandschutzerziehung für Kinder" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Immer wieder werden Feuerwehren mit Bränden konfrontiert, welche durch Kinder verursacht werden oder bei denen Kinder zu Schaden 
kommen. Eine zielgerichtete Brandschutzerziehung und Erste-Hilfe-Ausbildung bereits im Schulvorbereitungsjahr, welche Kindern die 
Gefahren des Feuers verdeutlichen und auch gesundheitlichen Schäden vorbeugen sollen, müssen im Bildungs- und Erziehungsplan mit 
verankert werden. 
Das Heft "Brandschutzerziehung für Kinder" wird von Feuerwehrverbänden empfohlen. Es vermittelt auf spielerische Weise 
entsprechende Verhaltensregeln. Jede Kindertageseinrichtung sollte das Heft von der örtlichen Feuerwehr erhalten, welche damit die 
Möglichkeit erhält, ersten Kontakt zu potentiellem Nachwuchs herzustellen und vor allem die Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Derzeit besuchen 37.523 Kinder im Vorschulalter die Kindertagesstätten in Sachsen. Veranschlagt werden Kosten in Höhe von ca. 3 € 
für den Druck eines Heftes. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 112,6 SOLL neu 112,6
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 112,6 +/- 112,6
TITEL 633 02 0 Reg. Entw. 0 

AfD 06



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Durch die auslaufende anteilige Finanzierung durch den Bund fehlen in Sachsen Investitionsmittel für den Kita-Bau. Laut Antwort auf die 
Kleine Anfrage in Drs. 7/10987 sieht die Staatsregierung mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf keine Kompensation der Bundesmittel 
vor. Dennoch besteht die Notwendigkeit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung seitens des Bundes zur Sicherung der 
bestehenden Betreuungsplätze.  
Trotz der Bemühungen der Staatsregierung gemeinsam mit anderen Bundesländern über eine Bundesratsinitiative die Bundesregierung 
zu einem neuen Förderprogramm zu bewegen, sieht die AfD-Fraktion jetzt die Notwendigkeit, Investitionsmittel für die kommenden zwei 
Jahre aus Landesmitteln zur Verfügung zu stellen. Mit den veranschlagten Mehrausgaben als Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände soll eine auskömmliche Förderung sichergestellt werden. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 151f 0 0 50.000 SOLL neu 50.000
KAP 15 Seite Erg. Vorl. 35.000 +/- 35.500
TITEL 883 84 15.000,0 Reg. Entw. 14.500,0 

AfD 07

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die finanzielle Belastung der Eltern, die ihre Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreuen lassen steigt zunehmend. Durch die weiter 
steigende Inflation und die dadurch stetig steigenden Lebenshaltungeskosten sind die Elternbeiträge mittlerweile ein hoher Kostenfaktor. 
Die AfD-Fraktion möchte daher eine grundsätzliche Absenkung der ungekürzten Elternbeiträge für die Betreuung in Krippen und 
Kindergärten auf maximal 15 Prozent der nach § 14 Absatz 2 SächsKitaG bekannt gemachten Personal- und Sachkosten. Zur 
Kompensation der Einnahmeverluste sollen den Kommunen jeweils für 2023 und 2024 zusätzlich 120.000 T € aus Landesmitteln zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu soll der Landeszuschuss von derzeit 3.037 € um 474 € auf 3.511 € erhöht werden.  
Die Berechnung erfolgte sowohl auf Grundlage der zum Stichtag 01. März 2021 betreuten "9-h"-Kinder, der durchschnittlichen 
Elternbeiträge für die einzelnen Betreuungsstufen im Jahr 2021 sowie in Abgleich mit der Kostenschätzung der Staatsregierung (vgl. 
hierzu Antwort in Drs. 7/9746) für diese Absenkung.   

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 164 805.359,3 817.781,0 923.298,6 SOLL neu 924.667,1 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 120.000 +/- 120.000
TITEL 633 81 803.298,6 Reg. Entw. 804.667,1 

AfD 08



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das "Haus der kleinen Forscher" ist eine gemeinnützige Stiftung, welche sich bundesweit für gute frühkindliche Bildung in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) engagiert. Ziel ist, mit Hilfe spielerischer Experimente und unter 
Ausnutzung des natürlichen Entdeckerdrangs der Kinder, ihre Neugier zu wecken und damit langfristig die Bildungschancen zu erhöhen. 
Aktuell gibt es in Sachsen laut Statistischem Landesamt 3.072 Kindertageseinrichtungen von denen aktuell 353 (ca. 12 Prozent) durch 
die Stiftung zertifiziert wurden.   
Die AfD-Fraktion möchte, dass in Sachsen ein flächendeckendes Bildungsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern, 
der IHK und weiteren Partnern entsteht, welche alle Kindertageseinrichtungen betreuen und unterstützen kann. Im Jahr 2022 wurde laut 
Kommunalen Sozialverband Sachsen eine Gesamtfördersumme zur Finanzierung von Personalstellen bei den Netzwerkpartnern und der 
Länderreferentin in Höhe von 98.545,56 € nach der SächsKitaQualiRL bewilligt (Vgl. hierzu die Kleine Anfrage in Drs. 7/10586). Um hier 
eine Stärkung der Netzwerke zu fördern werden jährlich 862,1 T € Mehrausgaben veranschlagt. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 166 1.967,2 2.582,5 3.362,1 SOLL neu 3.362,1 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 862,1 +/- 862,1
TITEL 685 82 2.500,0 Reg. Entw. 2.500,0 

AfD 09

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 

A) Erläuterungen:

[…] 
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ 
sowie für das Projekt “Kita Dialogital“ veranschlagt. […] 

B) Erläuterungen:

[…] 
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur 
Sprachförderung“, für das Projekt “Kita Dialogital“ sowie Mittel zur Förderung von Sprach-Fachkräften in allen Kindertageseinrichtungen 
("Sprach-Kita-Programm") veranschlagt. […] 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Finanzierung von Sprachkitas mit Bundesmitteln läuft zum Ende des Jahres aus. Bisher wurde noch keine adäquate 
Folgefinanzierung durch den Bund beschlossen. Daher soll mit der Erhöhung der veranschlagten Mittel für den Haushalt 2023/24 eine 
landeseigene Förderung von Sprach-Kitas ermöglicht werden. Alle Kitas in Sachsen (2022: 3.072) sollen einen jährlichen Zuschuss von 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 167 521,4 415,0 15.910,0 SOLL neu 31.370,0
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 15.360 +/- 30.720
TITEL 686 82 550,0 Reg. Entw. 650,0 

AfD 10



25.000 € zur anteiligen Finanzierung einer Sprach-Fachkraft erhalten. Die Gesamtsumme von 76.800,0 T € soll dabei über 
entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden fünf Jahre verteilt werden. 
Einnahmen aus entsprechenden Bundesmitteln zur Förderung von Sprachkitas können die veranschlagten Ausgaben mindern. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Zuweisungen an kreisangehörigen Raum für einen Erziehersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Landerzieherprämie) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die AfD-Fraktion möchte mit diesem Änderungsantrag die frühkindliche Bildungsqualität im Freistaat Sachsen verbessern. Veranschlagt 
sind Sonderzuschläge für Erzieher, die ihren Dienst im ländlichen Raum absolvieren und sich verpflichten, in diesem für fünf Jahre tätig 
zu sein. Für den Sonderzuschlag zugunsten dieses Personenkreises wird analog zum Anwärterzuschlag für Lehrer der Titel 428 05 
eingerichtet, wobei die Ausreichung über die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im kreisangehörigen Raum abgewickelt wird. 

Mit einer monatlichen Prämie von 500 € für Erzieher, die sich nach Ihrer Ausbildung entscheiden, mindestens fünf Jahre in einer 
Kindertageseinrichtung im ländlichen Raum tätig zu werden, soll der Überalterung und dem zunehmenden Problem des Erziehermangels 
in diesen Regionen entgegengewirkt werden. Die beantragten Mittel sind zunächst für insgesamt 1.000 Erzieher pro Jahr für die 
Pilotphase 2023/2024 berechnet. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 6.000 SOLL neu 12.000
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 6.000 +/- 12.000
TITEL 428 05 Reg. Entw. 

AfD 11



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Ausgaben für die Finanzierung der Mittagsversorgung für Kinder in Kindertageseinrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung auch gesunde Nahrungsmittel und eine regelmäßige Versorgung mit diesen. Doch 
gerade bei den aktuellen Preisen für Energie und Lebensmittel überlegen sich viele Eltern, ob sie sich das Mittagessen ihrer Kinder in 
der Kita noch leisten können. Da gerade Kindergartenkinder in der Kita Mittag essen, sollte diese Mahlzeit nicht von den finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern abhängen, sondern allen Kinder gleichermaßen zuteil werden. Somit kann nicht nur eine soziale Ungleichheit 
abgebaut, sondern gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle Kinder wenigstens einmal am Tag ein gesundes Essen zu sich nehmen. 
Für die Berechnung der veranschlagten Mittel wurden die Kosten für ein Mittagessen mit ca. 5 Euro pro Kind und Tag angesetzt. Die 
Anzahl an regulären Arbeitstagen im Jahr 2023 und 2024 liegt bei 250. Mit diesen Annahmen liegen die Kosten bei ca. 1.250 Euro pro 
Kind und Jahr. Bei  183.605 Kindern (Statistischer Bericht KV 5 - j/21) belaufen sich die jährlichen Kosten auf 229.506,3 T €. 
Absenkungen aufgrund geringerer Inanspruchnahme z. B. in Ferien werden durch steigende Kosten für Energie, Lebensmittel und 
Personal ausgeglichen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 229.506,3 SOLL neu 229.506,3 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 229.506,3 +/- 229.506,3
TITEL 633 01 Reg. Entw. 

AfD 12

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen zum Ausgleich erhöhter Betriebskosten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der akut steigenden Betriebskosten - nicht zuletzt aufgrund steigender Energiepreise - für Kindertageseinrichtungen, stehen 
gerade die Träger kleiner Einrichtungen mit vergleichbar wenigen Kindern finanziell am Rande ihrer Möglichkeiten. Die kurzfristige 
Schließung einer Kindertageseinrichtung aufgrund finanzieller Notsituationen bedeutet für die betroffenen Eltern aber auch die Erzieher 
oft einen großen Einschnitt in den Alltag. Gerade in ländlichen Regionen sind Kindertageseinrichtungen oft nur mit dem PKW erreichbar 
und jede länger zu fahrende Strecke eine logistische Herausforderung für die betroffenen Eltern. 
Wenn aufgrund nicht selbstverschuldeter finanzieller Notsituationen eine Einrichtung schließen müsste, soll daher ein neu 
einzurichtender "Kita Betriebskosten Notfallfond" die Möglichkeit bieten, die entsprechenden Einrichtung auf Antrag finanziell zu 
unterstützen und damit die Versorgung der jeweiligen Region mit Betreuungsplätzen sicherzustellen.  

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 10.000,0 SOLL neu 10.000,0 
KAP 20 Seite Erg. Vorl. 10.000 +/- 10.000
TITEL 633 02 Reg. Entw. 

AfD 13



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Abgeltung ureberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger 
Weise von Unterrichtsmaterialien in Schulen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Drs. 7/11058 zahlen die Länder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel ihre Vergütungsbeiträge auf ein von der VG Wort 
unterhaltenes Konto. Die Vergütungssummen wurden aufgrund stichprobenartiger Erhebungen pauschal vereinbart. Zu den 
prozentualen Anteilen der einzelnen Rechtsinhaber der Vergütungsansprüche liegen den Ländern keine Informationen vor. 
Verhandlungsführer für die Länder bei der Vereinbarung der Zahlbeträge ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayrische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
Aufgrund dieser untransparenten Haushaltsführung ist der Gesamtvertrag zum 31.12.2022 zu kündigen und der Betrag entsprechend der 
verbleibenden Restlaufzeit bis zum 31.Juli 2023 zu kürzen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 281 1.283,3 SOLL neu 0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -916,7 +/- -2.400
TITEL 546 01 2.200,0 Reg. Entw. 2.400,0 

AfD 14

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist und Schaffung 
eines integrationsfördernden Schulklimas 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion möchte mit ihrem Antrag das zusätzliche, freiwillige Angebot des Unterrichts in der Herkunftssprache 
(Herkunftssprachlicher Unterricht) auf die Schüler reduzieren, welche keine Bleibeperspektive haben, um die Rückkehr in die Heimat zu 
erleichtern. Die anvisierte Entwicklung von Mehrfachzugehörigkeiten bei Bleibeberechtigten kann nicht als integrationsfördernd 
angesehen werden. Integration heißt Erlernen der Sprache des Gastlandes. Die Kürzung der vorgesehenen finanziellen Mittel in dieser 
Titelgruppe und damit die Einschränkung des Angebotes auf die oben genannte Zielgruppe beugt zudem der Bildung von 
Parallelgesellschaften vor. Man kann zudem davon ausgehen, dass die Muttersprache des Herkunftslandes bereits innerhalb der Familie 
gepflegt wird. 
Folgende Kürzungen werden im Titel 429 77 vorgenommen:  
für 2023: Minus 305,7 T€;  für 2024: Minus 325,7 T€. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 297 455,0 610,5 460,0 SOLL neu 490,0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -305,7 +/- -325,7
TITEL gruppe 77 765,7 Reg. Entw. 815,7 

        AfD 15
(Austauschblatt)



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Dieser Titel dient der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die einbringende Fraktion hält diese Ausgaben nicht für notwendig, da sie sich 
gegen eine umfassende Globalisierung und für die Stärkung der Nationalstaaten einsetzt. Umweltschutz ist bereits in den Lehrplänen 
enthalten. Klimaänderungen sind ein natürlicher Vorgang. Der Anteil Deutschlands am CO2-Ausstoß in der Welt, welcher unter dem 
Deckmantel des Klimaschutzes unbedingt reduziert werden soll, beträgt nur 2 Prozent. CO2 ist übrigens ein wichtiger Faktor für das 
Pflanzenwachstum. Gerade in Krisenzeiten werden die Nachteile der verstärkten Globalisierung sichtbar. Transporte von Gütern um die 
halbe Welt verursachen einen hohen Energieverbrauch und Schadstoffausstoß. Bei Havarien werden Lieferketten unterbrochen, viele 
Länder geraten dadurch in Abhängigkeit, z. B. bei der Lieferung von Arzneimitteln. Umweltschutz und Nachhaltigkeit beginnen zu Hause, 
beispielsweise im Hinblick auf Müllvermeidung oder den schonenden Umgang mit Ressourcen. Energiesparende Innovationen in der 
Technik, zum Beispiel die Nutzung der Kernenergie, sind ein wichtiger Baustein, genauso wie das Anlegen von Schulgärten und die 
Verwendung heimischer Lebensmittel. In diesen beiden genannten Bereichen will die AfD-Fraktion in Sachsen mehr investieren, jedoch 
nicht in die o. g. Maßnahme aus den bereits genannten Gründen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 301 709,0 1.000,0 0 SOLL neu 0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -1.000 +/- -1.100
TITEL gruppe 91 1.000,0 Reg. Entw. 1.100,0 

AfD 16

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Laut einer Meldung des Medienservice vom 14.Oktober 2022 absolvierten im Rahmen der Berufsorientierung 34 sächsische Schüler im 
Herbst 2022 ein Praktikum in Graz. Weitere Auslandspraktika sollen mit dem Erasmus+ Programm, welches unter anderem aus diesem 
Haushaltstitel finanziert wird, ermöglicht werden. Es ist der sächsischen Wirtschaft, welche händeringend nach Interessenten für ihre 
dualen Ausbildungsplätze in den verschiedensten Bereichen sucht und ebenfalls Praktikumsplätze zur Verfügung stellt nicht zu 
vermitteln, warum auf Steuerzahlerkosten Auslandspraktika für Schüler finanziert werden, um diese dem hiesigen Arbeitsmarkt zu 
entziehen. Die im Titel 527 92 für die Erstattung von Reisekosten vorgesehenen Mittel werden deshalb gestrichen. 
Wer Auslandserfahrung sammeln möchte, kann dies auf eigene Kosten nach Beendigung der Schulzeit bzw. Ausbildung tun. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 303 77,4 384,2 137,0 SOLL neu 137,0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. -50 +/- -50
TITEL gruppe 92 187,0 Reg. Entw. 187,0 

       AfD 17
(Austauschblatt)



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Ausgaben für die Finanzierung der Mittagsversorgung für Schüler in der Primarstufe an Grund- und Förderschulen  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung auch gesunde Nahrungsmittel und eine regelmäßige Versorgung mit diesen. Doch 
gerade bei den aktuellen Preisen für Energie und Lebensmittel überlegen sich viele Eltern, ob sie sich das Mittagessen ihrer Kinder in 
der Schule noch leisten können. Da gerade Grundschüler häufig noch in der Schule Mittag essen, sollte diese Mahlzeit nicht von den 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängen, sondern allen Kinder gleichermaßen zuteil werden. Somit kann nicht nur eine soziale 
Ungleichheit abgebaut, sondern gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle Kinder wenigstens einmal am Tag ein gesundes Essen zu 
sich nehmen. 
Für die Berechnung der veranschlagten Mittel wurden die Kosten für ein Mittagessen mit ca. 5 Euro pro Kind und Tag angesetzt. Die 
Anzahl an regulären Arbeitstagen im Jahr 2023 und 2024 liegt bei 250. Die Kinder der Primarstufe besuchen häufig auch in den Ferien 
den Hort und benötigen dort eine Mittagsverpflegung. Mit diesen Annahmen liegen die Kosten bei ca. 1.250 Euro pro Kind und Jahr. Bei  
151.760 Schülern der Primarstufe an Grund- und Förderschulen (Statistischer Bericht B|1 - j/21) belaufen sich die jährlichen Kosten auf 
189.700 T €. Absenkungen aufgrund geringerer Inanspruchnahme z. B. in Ferien werden durch steigende Kosten für Energie, 
Lebensmittel und Personal ausgeglichen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 189.700,0 SOLL neu 189.700,0 
KAP 45 Seite Erg. Vorl. 189.700 +/- 189.700
TITEL 633 03 Reg. Entw. 

AfD 18



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: ASB 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
NEU: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Schulbudget 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Begründung: 
Die Schullandschaft in Sachsen gestaltet sich immer differenzierter von Brennpunktschulen in der Großstadt über Schulen mit einem 
hohen Anteil von Schüler:innen mit Migrationsgeschichte bis zu den besonderen Bedarfe der Schulen im ländlichen Raum. Die 
Gemeinden und Gemeindeverbänden brauchen mehr finanzielle Spielräume, um die unterschiedlichen Probleme an den Schulen 
anzugehen. Ein frei zur Verfügung stehendes Schulbudget soll diese Räume schaffen. So können Schulen ihre Bedarfe direkt an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände melden und diese sollen unter Beachtung des Sozialindex entscheiden, welche Projekte 
angegangen werden. Damit sollen Schulen, die vor größeren Herausforderungen stehen mehr Untersütützung erhalten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 45.000,0 SOLL neu 90.000,0 
KAP 05 02 Seite Erg. Vorl. 45.000 +/- 90.000 
TITEL 633 01 Reg. Entw. 

LINKE 01



Unmittelbare Nutznießende sind – mit Ausnahme der Grund- und Förderschüler:innen, welche parallel den Hort besuchen und über 
diesen einen Anspruch auf eine kostenfreie  Mittagsversorgung haben –  ca. 250.000 Schüler:innen.  Kalkuliert wurde dabei mit Kosten 
von zunächst 5,00 Euro für die Erstellung eines Mittagessens und 200 Schultagen im Kalenderjahr. Die Kosten belaufen sich also pro 
Schüler:in auf 1.000 Euro und insgesamt landesweit auf 250 Millionen Euro pro Jahr.  
Der Freistaat Sachsen erstattet diese den Schulträgern in einer entsprechenden Pauschale. Für das Jahr 2024 wird in der Kalkulation 
von einer inflationsbedingten Erhöhung um10% ausgegangen. 

Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: ASB 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Begründung: 
Demokratiebildung in der Schule ist ein wesentlicher Bereich für die Herausbildung eines demokratischen Miteinanders in einer 
Gesellschaft. Die Ergebnisse des letzten „Sachsen Monitors“ oder der "Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit" zeigen deutlich, 
wie hoch der Bedarf an Demokratiebildung ist.  
„Mit dem Handlungsprogramm „W wie Werte“ wurde in Sachsen ein wichtiger und lange überfälliger Schritt getan, mit welchem 
Demokratiebildung in Schulen gestärkt und gefördert wird. Mithilfe des Handlungsprogrammes konnten verschiedene Akteure in teilweise 
sehr zeitaufwendigen Prozessen Schulen bei der Förderung eines demokratischen Miteinanders unterstützen und begleiten. Damit die 
Angebote weiterhin stattfinden und ausgebaut werden können müssen die Mittel aufgestockt werden. Es braucht bspw. zusätzliche 
Teamer:innen für die Schulen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 57 1.142,7 1.475,0 2.850,0 SOLL neu 2.850,0 
KAP 05  03 Seite Erg. Vorl.  1.000 +/- 1.000 
TITEL 547 66 1.850,0 Reg. Entw. 1.850,0 

LINKE 03



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: ASB 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Medienbildung und Digitalisierung - TG 88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Begründung: 
Laut Sonderbericht des Sächsischen Rechnungshofes müssen die unterrichtsfremden Tätigkeiten der Lehrer:innen reduziert werden. Mit 
der Möglichkeit der Einstellung von IT-Hausmeister:innen sollen Lehrer:innen bei der Installation und Wartung der digitalen Infrastruktur 
an den Schulen entlastet werden. Über das LaSuB können Schulen ihre akuten und langfristigen Bedarfe melden und Unterstützung 
anfordern. In den drei Regierungsbezirken sollen jeweils 100 IT-Hausmeister:innen zur Verfügung stehen. Da das Personal nicht sofort 
zur Verfügung stehen wird, sollen in 2023 150 Stellen und ab 2024 150 weitere Stellen geschaffen werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 10.000,0 SOLL neu 20.000,0 
KAP 05 08  Seite Erg. Vorl. 10.000 +/- 20.000 
TITEL NEU: 428 88 Reg. Entw. 

LINKE 04

LINKE 05



Einbringer (Fraktion):  DIE LINKE 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 151 45.000,0 SOLL neu 44.500,0 

KAP 015 Seite Erg. Vorl. 30.000,0 +/- 30.000,0
TITEL 883 84 15.000,0 Reg. Entw. 14.500,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei 
der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungseinrichtungen unterstützt. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 
Der Änderungsantrag folgt dem dringenden Anliegen des Landesjugendhilfeausschusses, die eingesetzten Summen zu 
verdreifachen. Der dringende  Bedarf an Kita-Bau- Investitiionen in Freistaat Sachsen ist sonst nicht annäherungsweise abzuarbeiten.  
Insbesopndere die Erfordernisse des inklusionsgerechten Umbaus und die steigenden Baukosten machen diese Erhöhung dringend 
erforderlich.  

LINKE 06



Einbringer (Fraktion): Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag 
Ausschuss: ASB 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Bildungsinfrastruktur 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Begründung: 
Der bauliche Zustand vieler Schulen in Sachsen ist fatal. Sporthallen in die es reinregnet, Toiletten ohne Klodeckel, der 
Sanierungsbedarf ist hoch und auch Neubauten müssen finanziert werden. Zudem sollen die Schulen auch die Möglichkeit erhalten 
Umbauten vorzunehmen, um bspw. Maßnahmen zur Inklusion umsetzten zu können. Um die Voraussetzungen für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände zu schaffen, müssen erheblich mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 157 31.275,6 32.500,0 85.800,0 SOLL neu 85.800,0 
KAP 05 15 Seite Erg. Vorl.  66.000 +/- 66.000 
TITEL 883 94 19.800,0 Reg. Entw. 19.800,0 

LINKE 07



Die pauschale Abminderung der Elternbeiträge, gestaffelt nach Krippenbetreuung/Kindertagespflege (45 bzw. 60 Euro mtl.), 
Kindergarten (30 bzw. 40 Euro mtl.) und Hort (15 bzw. 20 Euro mtl.), ermöglicht, nicht in die kommunale Verantwortung und den 
gesetzlichen Mechanismus für die Festsetzung der Elternbeiträge einzugreifen.  
Somit trägt die Regelung zu einer Entlastung ALLER Eltern bei. Die Staffelung nach Kinderkrippe/Kindertagesbetreuung, Kindergarten 
und Hort ist sachgerecht, da sie dem unterschiedlichen Elternbeitragsniveau in den verschiedenen Betreuungsarten entsprechend 
Rechnung trägt.  

Kostenfreie Mittags- und Vesperversorgung 

Mit dieser weiteren vorgeschlagenen Gesetzesänderung werden das Mittagessen und die Vesperversorgung als Teil der Personal- und 
Sachkosten auch finanziell zum festen Bestandteil der Kindertageseinrichtungen. Ein gesonderter Verpflegungsersatz für die Eltern 
entfällt damit. Sie bleiben also nur im prozentualen Anteil der Elternbeiträge am entsprechenden Aufwuchs der Personal- und 
Sachkosten beteiligt. Zum finanziellen Ausgleich für die Kommunen wird der Landeszuschuss (Kita-Pauschale) dafür um 1.000 Euro für 
2023 und 1.100 Euro für 2024 angehoben.  

Zur Gegenfinanzierung ist eine Erhöhung der Landeskitapauschale um 1.300 Euro (2023) bzw. 1.500 Euro (2024) vorgesehen. 

Personen 2023  p.P. 2023 Gesamt 2024  p.P. 2024 Gesamt 
Erhöhung Kitapauschale  325.000  1.300 €  422.500.000 €  1.500 €  487.500.000 € 
für Mittagessen  1.000 €  1.100 € 
für Absenkung Elternbeiträge  300 €  400 € 

LINKE 09



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: ASB 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von Kin- 
dern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ 
sowie für das Projekt “Kita Dialogital“ veranschlagt.  
Der Titel dient außerdem der Fortführung des auslaufenden Bundesprojekts "Sprach-Kitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Kindertagesbetreuung stellt für die Jüngsten der Gesellschaft einen wichtigen Lebensraum beim Aufwachsen dar. Sie unterstützt mit 
ihren frühkindlichen Bildungsangeboten die Entwicklung der Kinder und trägt zur Chancengerechtigkeit bei der Bildung bei.  
Sprache ist dabei ein wichtiger Schlüssel für Teilhabe der Kinder, unterstützt und fordert Chancengleichheit. Mit dem Bundesprogramm 
Sprach-Kitas wurden dabei drei wichtige Themen in den Mittelpunkt gerückt: Alltagsintegrierte sprachliche Bildung, Integrative  
Pädagogik und Zusammenarbeit mit den Familien.  
Die dabei mit den zusätzlich eingesetzten Sprachfachkräfte haben in den Kitas in den letzten Jahren wertvolle Angebote für und mit den 
Kindern entwickelt, Aktivitäten mit den Familien organisiert, Entwicklungen beobachtet und unterstützt, Feedbacks an die pädagogischen 
Fachkräfte und Eltern gegeben.  
Ein Teil des Sprach-Kita-Programms stellt zudem die inklusive Pädagogik dar, um Vorurteile, Diskriminierung und Benachteiligung 
kritisch zu hinterfragen sowie eigene Gedanken und Gefühle zu artikulieren. Dies bedeutet, sowohl den Gemeinsamkeiten und Stärken 
von Kindern Aufmerksamkeit zu schenken als auch deren Vielfalt zu thematisieren und wertzuschätzen.  
Dieses Programm, dieses multiprofessionelle Zusammenarbeiten muss im Interesse der Kinder und ihrer Familien fortgeführt und auch 
unabhängig vom Bund in seinem Bestehen gesichert werden. Im Freistaat Sachsen profitieren im laufenden Jahr 2022 insgesamt 364  
Kindertagesstätten mit 456 halben Stellen von Sprachfachtkräften von diesem Programm (siehe dazu: Kleine Anfrage Drs 7/10410).  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 167 521,4 415,0 12550,0 SOLL neu 12650,0 
KAP 20 Seite Erg. Vorl.  12000 +/- 12000 
TITEL 686 82 550,0 Reg. Entw. 650,0 
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Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE muss die Staatsregierung nach wie vor alle erforderlichen Maßnahmen mit Nachdruck 
ergreifen, um die notwendigen Angebote zum Spracherwerb und die Sprachentwicklung von Kindern zur Gewährleistung gleicher 
Bildungschancen für alle Kinder nicht nur zu erhalten, sondern auch weiter auszubauen.  
Hierzu gehört nicht nur, die bisherigen Anstrengungen zur Fortführung und Verstetigung des Bundesprogramms gegenüber dem Bund 
weiter zu forcieren. Vielmehr muss die Staatsregierung schon jetzt Vorkehrungen dafür treffen, dass mit eigenen Landesmitteln die 
bislang geförderten Maßnahmen in allen derzeitig bestehenden „Sprach-Kitas“ im Freistaat Sachsen  
auch über das Jahr 2022 hinaus gefördert und derartige weiter ausgebaut werden.  

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: ASB 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mit den zusätzlich bereit gestellten Mitteln in diesem Titel soll eine Planstelle beim Landessportbund geschaffen werden. Diese soll 
Vereine und Schulen kontaktieren sowie unterstützen, die Ganztagsangebote mit Bewegung als Kernprofil umsetzen und andere dafür 
werben. Die Maßnahme fällt unter die in 1.a) genannte Kategorie Gesundheitsförderung und Prävention der Erläuterung dieser 
Titelgruppe.  
Die Stelle sorgt über die bloße Gesundheitsförderung hinaus für eine staatliche Koordinierung der Ganztagsangebote, sodass die 
ehrenamtliche Struktur der Vereine gestärkt werden kann und der Sport seiner sozialen Verantwortung gerecht wird und nicht 
wirtschaftlichen Zwecken dient.    

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 05 Seite Reg. Entw. 285 421,1 975,8 1.142,8 SOLL neu 1.144,3 
KAP 45 Seite Erg. Vorl.  50 +/- 50 
TITEL 547 71 1.092,8 Reg. Entw. 1.094,3 

LINKE 11



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat 

A) Erläuterungen, Nummer 1 (alt) und Nummer 3 (alt)
1. Landeselternrat 70,0       70,0 
3.Landesschülerrat 70,0      70,0

Summe (alt):                 395,6     401,3 

B) Erläuterungen, Nummer 1 (neu) und Nummer 3 (neu)
1. Landeselternrat   142,850      142,850
3. Landesschülerrat 152,850     152,850

Summe (neu):          691,300      697,0  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Der Landeselternrat hat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben Mehrbedarfe angemeldet und auch der Landesschülerrat Sachsen hat 
Mehrbedarfe, insbesondere zur Begleitung des SMK-Prozesses "Bildungsland Sachsen 2030" angemeldet. Hierfür werden u.a. 
zusätzlich Sachmitteln bereitgestellt und in den Erläuterungen ausgewiesen. Für beide Gremien werden 72,850 T€ p.a. mehr 
bereitgestellt (insgesamt je ein Euro pro Schüler:in: 145.700 T€). 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 305 SOLL neu 
KAP 05 45 Seite Erg. Vorl. 0 +/- 0
TITEL TG 94 Reg. Entw. 

LINKE 12

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Der Landeselternrat sowie der Landesschülerrat haben Mehrbedarfe angemeldet. Zur Bewältigung der Aufgaben sollen zwei neue 
Stellen die Arbeit der Gremien zusätzlich unterstützen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 305 111,1 126,8 324,6 SOLL neu 335,3 
KAP 05 45 Seite Erg. Vorl. 200 +/- 206
TITEL 428 94 124,6 Reg. Entw. 129,3 

LINKE 13



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: ASB
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Schulangelegenheiten 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Der Landeselternrat hat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben Mehrbedarfe angemeldet und auch der Landesschülerrat Sachsen hat 
Mehrbedarfe, insbesondere zur Begleitung des SMK-Prozesses "Bildungsland Sachsen 2030" angemeldet. Hierfür werden u.a. 
zusätzlich Sachmitteln bereitgestellt. Für beide Gremien werden 72,850 T€ mehr p.a. veranschlagt (insgesamt je ein Euro pro Schüler:in: 
145.700 T€). 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 05 Seite Reg. Entw. 306 166,5 150,0 310,700 SOLL neu 311,700
KAP 05 45 Seite Erg. Vorl. 145,7 +/- 145,7
TITEL 547 94 165,0 Reg. Entw. 166,0 

LINKE 14



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 06 Seite Reg. Entw. - - - 220,0 T€ SOLL neu 231,0 T€ 
KAP 16 Seite Erg. Vorl. - 220,0 T€ +/- 231,0 T€ 
TITEL 685 01 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

B) Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtung Landesstelle für frühe    
nachbarsprachige Bildung nachgewiesen, die durch ihre Tätigkeit auch wesentliche Aufgaben des Freistaates    
Sachsen erfüllt und deren Tätigkeit im besonderen fachlichen Interesse des Sächsischen Staatsministeriums der 
Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung liegt. Durch die frühe nachbarsprachige Bildung werden  
zugleich die grenzüberschreitenden Beziehungen nach Polen und Tschechien als auch das Europäische    
Einigungswerk gefördert.    

Rechtsgrundlagen:    
Sächsische Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt   
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S 578),    
Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) zu § 44 der Sächsischen    
Haushaltsordnung (VwV zu § 44 SäHO) einschließlich der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates  
Sachsen an kommunale Körperschaften (VVK) vom 27. Juni 2005, Sonderdruck 06/2005 des Sächsischen Amtsblatts  
vom 26. September 2005, in der jeweils geltenden Fassung.    

CDU/SPD/
B‘GRÜNE

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu) 
 

 2023 in T€ 2024 in T€ 

Gesamtbetrag 231,0 T€ 231,0 T€ 

davon fällig   

2024 bis zu 115,5 T€ 0,0 T€ 

2025 bis zu 115,5 T€ 115,5 T€ 

2026 bis zu 0,0 T€ 115,5 T€ 

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€ 

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckungsvorschlag:     
Deckung i. H. v. 220,0/220,0 T€ über Umsetzung aus 05 20/686 82, 2024 zusätzlich 11,0 T€ aus 06 16/681 55      
     
Begründung:     
Die LaNa wurde im September 2014 im Landkreis Görlitz gegründet und unterstützt seither überregional den     
frühkindlichen Erwerb der Nachbarsprachen durch ein kohärentes Bündel an Maßnahmen, die von der sachsenweiten     
Vernetzung aller für die frühe nachbarsprachige Bildung relevanten Akteure bis hin zur gemeinsamen Entwicklung     
von Instrumenten für die Qualifizierung der Bildungsarbeit vor Ort reichen. Bei der Förderung der LaNa     
handelte es sich schon in der Vergangenheit nur ihrer Bezeichnung nach um eine Projektförderung. Vielmehr war     
die Förderung von Beginn auf die finanzielle Unterstützung der Einrichtung selbst durch Deckung eines Teils     
der Personal- und Sachausgaben aus Landesmitteln gerichtet. Es handelt sich bei der Förderung der LaNa mithin     
um eine typische quasi-institutionelle Förderung. Die Umressortierung der LaNa sollte genutzt werden, um die     
Förderung zur Optimierung des Vollzugs auch formal in eine institutionelle Förderung umzuwandeln. Diese     
Umstellung ist mit einer erheblichen Vereinfachung des Förderverfahrens verbunden und dient damit zugleich der     
Verwaltungsvereinfachung und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Außerdem dient die     
Umstellung der Veranschlagung der Klarheit und Wahrheit des Haushalts. Schließlich könnte nur mit einer     
institutionellen Förderung eine nahtlose Förderung der Landesstelle gesichert werden. Der politische Wunsch     
nach einer dauerhaften Unterstützung des frühen nachbarsprachigen Bildung dürfte fraktionsübergreifend     
vorhanden sein.      
Für die VEs wird ein Planansatz i.H.v. 231,0 T€ in 2023 und 231,0 T€ in 2024 benötigt. Berechnet für jeweils      
6 Monate ergibt sich ein Ansatz von 115,5 T€ in 2023 und 115,5 T€ in 2024.     





Abstimmungsliste ASB 

Einzelplan  05 Sächsisches Staatsministerium für Kultus 

Kapitel 05 01 Ministerium  

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 

Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis

35 459 04 AfD 01 6 : 12 : 0 

Neu Neu 633 01 LINKE 01 2 : 16 : 0 
Neu Neu 633 02 LINKE 02 2 : 10 : 6 

Abstimmung über Kapitel 05 02 mit angenommenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis: 10 : 2 : 6 

Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis

57 TG 66 AfD 02 - Austauschblatt 6 : 12 : 0 
57 547 66 LINKE 03 2 : 16 : 0 
60 684 74 AfD 03 6 : 12 : 0 
62 TG 81 AfD 04 - Austauschblatt 6 : 12 : 0 

Neu Neu 633 01 AfD 05  6 : 12 : 0 
Neu Neu 633 02 AfD 06  6 : 12 : 0 
Neu Neu 633 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 18 : 0 : 0 
Neu Neu 684 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 18 : 0 : 0 

Abstimmung über Kapitel 05 03 mit angenommenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 

Kapitel 05 04 DigitalPakt  

Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 8

Anlage 3 - ASB



Kapitel 05 08 Medienbildung und Digitalisierung 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

Neu Neu 428 88 LINKE 04 2 : 10 : 6 
 
Abstimmung über Kapitel 05 08 mit Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

107 TG 92 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 12 : 0 : 6 
 
Abstimmung über Kapitel 05 09 mit Stellenplan und angenommenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und  
   Assistenzkräften  
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

124 684 01 LINKE 05 8 : 10 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 05 10 mit Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

145 Kapitelvorwort CDU/B’GRÜNE/SPD 04 16 : 0 : 2 
147 119 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 16 : 0 : 2 
148 119 22 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 16 : 0 : 2 
151 TG 84 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 16 : 0 : 2 
    
151 f. 883 84 AfD 07 6 : 12 : 0 
 883 84 LINKE 06 8 : 10 : 0 
 883 84 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 10 : 6 : 2 
    
152 893 84 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 10 : 6 : 2 
    
NEU TG 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 16 : 0 : 2 
    
157 TG 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 16 : 0 : 2 
    



157 883 94 LINKE 07 8 : 10 : 0 
 883 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 10 : 0 : 8 
    
158 893 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 10 : 0 : 8 
    
Neu Neu 119 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 16 : 0 : 2 
Neu Neu 119 23 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 16 : 0 : 2 
Neu Neu 883 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 10 : 6 : 2 
Neu Neu 893 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 10 : 6 : 2 
Neu Neu TG 95 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 16 : 0 : 2 
Neu Neu 883 95 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 16 : 0 : 2 
Neu Neu 893 95 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 16 : 0 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 05 15 mit angenommenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
  
 
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertages-

pflege 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

164 633 81 LINKE 08 2 : 10 : 6 
 633 81 AfD 08 6 : 12 : 0 
 633 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 16 : 0 : 2 
    
165 684 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 18 : 0 : 0 
165 685 81 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 18 : 0 : 0 
166 633 82 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 16 : 0 : 2 
    
    
166 685 82 LINKE 09 2 : 10 : 6 
 685 82 AfD 09 6 : 12 : 0 
 685 82 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 10 : 6 : 2 
    
167 686 82 AfD 10 6 : 12 : 0 
 686 82 LINKE 10 8 : 10 : 0 
 686 82 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 16 : 0 : 2 
    
168 TG 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 18 : 0 : 0 
169 633 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 18 : 0 : 0 
169 684 85 CDU/B’GRÜNE/SPD 29 18 : 0 : 0 
    
Neu Neu 428 05 AfD 11  6 : 12 : 0 
Neu Neu 633 01 AfD 12  6 : 11 : 0 
Neu Neu 633 02 AfD 13  6 : 12 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 05 20 mit Stellenplan und angenommenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 
 



Kapitel 05 35 Grundschulen 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

171 Vermerk Nr. 
2.b) 

CDU/B’GRÜNE/SPD 30 10 : 0 : 8 

171 Vermerk Nr. 3 CDU/B’GRÜNE/SPD 31 18 : 0 : 0 
171 Vermerk Nr. 4 CDU/B’GRÜNE/SPD 32 11 : 0 : 6 

 
Abstimmung über Kapitel 05 35 mit Stellenplan und angenommenen Änderungen: 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 36 Oberschulen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 37 Gymnasien 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 39 Förderschulen  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 42 Assistenz an Schulen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 8 
 
 
 



Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten 
 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

277 119 26 CDU/B’GRÜNE/SPD 33 18 : 0 : 0 
281 546 01 AfD 14 6 : 11 : 0 
283 633 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 17 : 0 : 0 
283 633 04 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 17 : 0 : 0 
285 TG 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 11 : 6 : 0 
285 547 71 LINKE 11 2 : 16 : 0 
287 633 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 37 10 : 6 : 2 
288 TG 73 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 12 : 0 : 6 
291 684 74 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 18 : 0 : 0 
297 TG 77 AfD 15 - Austauschblatt 6 : 12 : 0 
301 TG 91 AfD 16 6 : 12 : 0 
301 547 91 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 12 : 6 : 0 
302 685 91 CDU/B’GRÜNE/SPD 41 12 : 6 : 0 
303 TG 92 AfD 17 - Austauschblatt 6 : 12 : 0 
    
305 TG 94 LINKE 12 2 : 16 : 0 
305 TG 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 42 10 : 6 : 2 
    
305 428 94 LINKE 13 2 : 16 : 0 
    
306 547 94 LINKE 14 2 : 16 : 0 
 547 94 CDU/B’GRÜNE/SPD 43 10 : 6 : 2 
    
Neu Neu 633 05 AfD 18 6 : 12 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 05 45 mit Stellenplan und angenommenen Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 05 51 Landesgymnasium für Musik  

Carl Maria von Weber Dresden 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 



Kapitel 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte  
Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förder- 
schwerpunkt Sehen und Landeszentrum  
zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter 

 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt  

Hören – Förderzentrum Samuel Heinicke 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 05  
mit Stellenplänen und Änderungen  
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 2 : 6 



Einzelplan 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus 
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 14 
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
 
 
Einzelplan 15 Allgemeine Finanzverwaltung 
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 15 mit Stellenplan  
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 8 
 
 
Haushaltsgesetz 2023/2024 – Gesetzestext 
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Gesamtabstimmung Gesetzestext ohne Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 8 
 
 
Gesamtabstimmung Drs 7/10575  
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den vom Ausschuss für Schule und Bil-
dung beschlossenen Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis:  10 : 0 : 8 
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AUSSCHUSS FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, 
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT 

 Die Vorsitzende 

Vorsitzenden 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Herrn Holger Hentschel 

im Hause 
29. November 2022

Stellungnahme zur Drucksache 7/10575 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 – HG 2023/2024) 
Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (EKULA) hat in der 
23. Sitzung am 24. November 2022 den oben genannten Gesetzentwurf abschließend
beraten. Die Abstimmung erfolgte aus Sicht des EKULA.

Zur abschließenden Beratung lagen dem EKULA folgende Änderungsanträge vor: 
zum Einzelplan 09: Änderungsanträge der Fraktionen CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD 

Änderungsanträge der AfD-Fraktion 
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE 

zum Einzelplan 14: Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 beigefügt. 

Die vom Ausschuss nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in Anlage 2 enthalten. 

Eine Liste mit den Abstimmungsergebnissen ist als Anlage 3 beigefügt. 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 09 wurde mit 10 : 7 : 0 Stimmen 
beschlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 09 
mit Stellenplänen, unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen, zu 
empfehlen. 

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 14 wurde mit 10 : 1 : 6 Stimmen be-
schlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 14 zu 
empfehlen. 

http://praesentation/slt_online/de/infothek/index.asp?page=volksvertretung/organe/ausschuesse/staendige_ausschuesse.asp
http://praesentation/slt_online/de/infothek/index.asp?page=volksvertretung/organe/ausschuesse/staendige_ausschuesse.asp


Der vorliegende Gesetzentwurf der Staatsregierung erhielt bei der Gesamtabstimmung 
ein Votum von 10 : 7 : 0 Stimmen. 

Der federführende Ausschuss wird gebeten, die bestätigten Änderungen bei der ab-
schließenden Beratung des Haushaltsgesetzes 2023/2024 aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ines Springer 

Anlagen 
1 angenommene Änderungsanträge 
2 nicht beschlossene Änderungsanträge 
3 Abstimmungsliste 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 27 1.562,8 T€ 2.014,0 T€ 2.512,0 T€ SOLL neu 2.502,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 547 02 2.012,0 T€ Reg. Entw. 2.002,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für die Vergabe von Preisen

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen. Sie sollen der Anregung und

Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen Energie, Klima, Umwelt sowie Land- und

Forstwirtschaft dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den

veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:

- Ausgaben im Vorfeld der Ausschreibungen und Preisvergaben, dazu gehören beispielsweise Ausschreibungskosten,

Werbekampagnen, Bewerbermanagement, Unterstützung im Bewertungsverfahren,

- Aufwandsentschädigungen, z. B. für Gutachter, Mitglieder der Bewertungskommission,

- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie Veranstaltungen zur Preisverleihung,

- Ausgaben im Nachgang der Preisverleihungen, z. B. öffentlichkeitswirksame Begleitung der

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Preisprojektumsetzungen, Netzwerkveranstaltungen.

Im Ansatz 2023 sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Jahr: 2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen 2,0 2,0

2. Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus) 10,0 0,0

3. eku - Zukunftspreis Sachsen 2.000,0 2.000,0

_____________________________________________________________________________________________________________

Summe 2.012,0 2.002,0

B) Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen. Sie sollen der Anregung und

Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen Energie, Klima, Umwelt, Kreislaufwirtschaft und

Bioökonomie sowie Land- und Forstwirtschaft dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und

Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:

- Ausgaben im Vorfeld der Ausschreibungen und Preisvergaben, dazu gehören beispielsweise

Ausschreibungskosten, Werbekampagnen, Bewerbermanagement, Unterstützung im Bewertungsverfahren,

- Aufwandsentschädigungen, z. B. für Gutachter, Mitglieder der Bewertungskommission,

- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie Veranstaltungen zur Preisverleihung,

- Ausgaben im Nachgang der Preisverleihungen, z. B. öffentlichkeitswirksame Begleitung der

Preisprojektumsetzungen, Netzwerkveranstaltungen.

Im Ansatz 2023 sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Jahr: 2023 2024

T€ T€

Anlage 1 - EKULA



_____________________________________________________________________________________________________________

1. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen                                      2,0                2,0

2. Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus)       10,0                0,0

3. eku - Zukunftspreis Sachsen                                                    2.500,0            2.500,0

_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                             2.512,0            2.502,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Entsprechend der Absichtserklärung "zur Gestaltung der Bioökonomieregion Mitteldeutschland" hat sich Sachsen

erklärt, die eigenen hervorragenden Voraussetzungen des Wirtschafts- und Forschungsstandortes im Bereich der

Bioökonomie strategisch voranzutreiben. Der Innovationsbeirat Sachsen spricht sich in seiner "Mission Sachsen"

für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft aus. Um die Rückführung von Stoffen in den Verwertungskreislauf zu

fördern, sind Innovationen im Bereich der Material- und Prozessentwicklung sowie von Rahmenbedingungen im

Bereich der Nutzungs- und Entlohnungssysteme erforderlich.

Um sächsische Projekte in diesen zukunftsweisenden Bereichen zu unterstützen, soll der Freistaat Sachsen mit

der Auslobung eines Preises im Rahmen der Reihe eku Zukunftspreis Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft einen

Beitrag zur Förderung innovativer Projekte in diesen Zukunftsfeldern leisten.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 51 1.732,6 T€ 1.732,9 T€ 2.037,9 T€ SOLL neu 2.037,9 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 613 05 1.787,9 T€ Reg. Entw. 1.787,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben

A) Erläuterungen

...

Veranschlagt sind Mittel gem. § 52 Absatz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches

Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung,

für die Verwaltung des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis Nordsachsen sowie für

den Naturpark "Naturpark Zittauer Gebirge" an den Landkreis Görlitz.

2023 2024

T€ T€
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 Landkreis Nordsachsen    144,7                144,7

 Landkreis Görlitz         60,0                 60,0

 ____________________________________________________

 Summe                    204,7                204,7

 B) Erläuterungen

 ...

Veranschlagt sind Mittel gem. § 52 Absatz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches

Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung,

für die Verwaltung des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis Nordsachsen sowie für

den Naturpark "Naturpark Zittauer Gebirge" an den Landkreis Görlitz.

                            2023                2024

                             T€                  T€

 Landkreis Nordsachsen    321,4                321,4

 Landkreis Görlitz        133,3                133,3

 ____________________________________________________

 Summe                    454,7                454,7

Aus dem Gesamtansatz für die jeweiligen Naturparke verwenden der Landkreis Nordsachsen für die Arbeit des

Naturparks Dübener Heide Mittel in Höhe von 176,7 T€ p.a. und der Landkreis Görlitz Mittel in Höhe von 73,3 T€

p.a. für die Arbeit des Naturparks Zittauer Gebirge, um daraus ein Modellprojekt umzusetzen, welches die

Kooperation der Naturparke mit Schulen sowie in diesem Zusammenhang stehende Investitionen zum Inhalt hat.

Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel sollen je zur Hälfte dafür verwendet werden. Die Zuwendung

erfolgt auf Grundlage eines Zuwendungsvertrages.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die zusätzlichen Mittel sollen für die Arbeit der Naturparke Düberner Heide

und Zittauer Gebirge verwendet werden. Konkret sollen damit je zur Hälfte Kooperationen

zwischen dem jeweiligen Naturpark und interessierten Schulen finanziert, sowie investive Vorhaben der

Naturparke realisiert werden können.

Für die Arbeit mit den Schulen sollen Konzepte erarbeitet und entsprechende Veranstaltungen duchgeführt

werden, die den Schülern Erfahrungen von Natur und Kultur und die Besonderheiten des entsprechenden Naturparks

vermitteln. Darüber hinaus soll eine Ertüchtigung und Modernisierung bestehender Infratsruktur oder

zusätzliche investive Vorhaben finanziert werden.

Deckung Gesamthaushalt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 56 - - - SOLL neu -

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 70 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)

A) Erläuterungen:

[...]

A) Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan: Soll 2022 Soll 2023 Soll 2024

Beschäftigte

[...]

E 10 2,0 2,0 2,0

[...]

E 13 4,0 5,0 5,0

[...]
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Zusammen:            28,0          28,0             28,0

Insgesamt:           28,0          28,0             28,0

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Änderungen:

- Insgesamt bis zu drei Stellen aus dem Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (eine Stelle der

  Entgeltgruppe 13, eine Stelle der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) dürfen nur

  solange und soweit besetzt werden, wenn seitens SMK hierfür eine verbindliche Finanzierung aus dem

  Einzelplan 05 sichergestellt ist.

- Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 13

B) Erläuterungen:

[...]

B) Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan:         Soll 2022     Soll 2023        Soll 2024

Beschäftigte

[...]

E 10                   2,0            3,0             3,0

[...]

E 13                   4,0            7,5             7,5

[...]

Zusammen:             28,0           31,5            31,5

Insgesamt:            28,0           31,5            31,5

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Änderungen:

- Insgesamt bis zu drei Stellen aus dem Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (eine Stelle der

  Entgeltgruppe 13, eine Stelle der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) dürfen nur

  solange und soweit besetzt werden, wenn seitens SMK hierfür eine verbindliche Finanzierung aus dem

  Einzelplan 05 sichergestellt ist.



- Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 13

- Ausbringung einer Stelle nach der Entgeltgruppe 10 zur Verstetigung des Projektes "Junge Naturwächter"

  sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung zu Schwerpunkt-Naturschutzstationen

- Ausbringung von zwei Stellen nach der Entgeltgruppe 13 im Rahmen der strategischen Ausrichtung des

  Naturschutzfonds

- Ausbringung einer halben Stelle (0,5 VZÄ) der Entgeltgruppe 13 zur wissenschaftlichen Begleitung

  nicht-universitärer botanischer Gärten im Freistaat Sachsen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für den Doppelhaushalt 2023/2024 ist die Stärkung der Arbeit der Landesstiftung Natur und Umwelt vorgesehen.

Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel bei 09 02/ 685 70 beantragt. Für die Umsetzung ist die Anpassung

der Erläuterung zur Titelgruppe notwendig.

Der erhöhte Mittelansatz in 09 02/ 685 70 begründet sich durch die Ausbringung zusätzlicher Stellen zur

Verstetigung des Projektes "Junge Naturwächter", der strategischen Ausrichtung des Naturschutzfonds sowie der

wissenschaftlichen Begleitung nicht-universitärer botanischer Gärten im Freistaat Sachsen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 57 5.629,5 T€ 5.341,8 T€ 8.200,0 T€ SOLL neu 8.205,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 961,1 T€ +/- 812,9 T€

TITEL 685 70 7.238,9 T€ Reg. Entw. 7.392,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen zum laufenden Betrieb

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Ein Aufwuchs in Höhe von 290,0 T€ in 2023 und 295,0 T€ in 2025 begründet sich durch die Ausbringung

zusätzlicher Stellen (insges. 3,5 VZÄ) zur Verstetigung des Projektes "Junge Naturwächter", der

Bewirtschaftung von LaNu-Flächen, der Stärkung des Naturschutzfonds sowie der wissenschaftlichen Begleitung

nicht-universitärer botanischer Gärten im Freistaat Sachsen nebst Sachkosten in Höhe von 12,8 T€ in 2023 und

7,1 T€ in 2024.
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Die weiteren Mittel sind für die Errichtung und Stärkung des Systems der Schwerpunktnaturschutzstationen als

wichtiges Instrument zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen vorgesehen, die insbesondere der Erfüllung

von Verpflichtungen dienen, die aus den NATURA 2000-Richtlinien, der EU-VO zur Wiederherstellung der Natur

resultieren sowie der Inanspruchnahme von Finanzmitteln aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz.

Der Wirtschaftsplan LaNU als Anlage zu Kapitel 09 02 wird entsprechend angepasst.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 57 285,0 T€ 153,0 T€ 225,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 150,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 894 70 75,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen für Investitionen

Erläuterungen:

A) Verringerung des Ansatzes aufgrund des Betriebsteilübergangs NLPZ an den Staatsbetrieb Sachsenforst zum

1. Januar 2023.

B) Verringerung des Ansatzes aufgrund des Betriebsteilübergangs NLPZ an den Staatsbetrieb Sachsenforst zum

1. Januar 2023.

   Im Jahr 2023 sind Ausgaben i. H. v. 150,0 T€ für die Anschaffung eines Umweltmobils für die

   Kreisnaturschutzstation Zwickau vorgesehen. Angestrebt wird die Beschaffung eines Fahrzeugs mit

   zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Antriebstechnik.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt

In 2023 sind 150,0 T€ für die Anschaffung eines Umweltmobils für die Kreisnaturschutzstation Zwickau

vorgesehen. Der Bus mit Elektroantrieb soll Schulen, Kitas und sonstige Begegnungsorte im Landkreis

anfahren und Umweltbildung zu Themen wie Arten, Biotope, Wiese, Wald, Wasser, Luft, Müll, Mobilität,

Klimaschutz vor Ort anbieten.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. - 0,0 T€ 0,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 711 02 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) ----

B) Baumaßnahmen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften im SMEKUL und LfULG

Titelvermerk:

A) ----

B) 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

B) Die Mittel dienen der Umstellung aller geeigneten, im Geschäftsbereich des SMEKUL selbst verwalteten,

Liegenschaften (insbesondere LTV, SBS, LfULG) auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien bzw. der Neuerrichtung

entsprechender Anlagen (Photovoltaik ggf. in Kombination mit Speichern, Gründächern, Wärmepumpen).
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Mit den neu eingestellten Investitionsmitteln und deren Einsatz tragen die Liegenschaften zur Vorbildwirkung

des Freistaates Sachsen auf dem Weg zur klimabewussten Landesverwaltung bei. Durch die Errichtung und den

Betrieb von Erneuerbare Energie-Anlagen, insbesondere bei hoher Eigenstromnutzung, können die Strom- und

Wärmebezugskosten langfristig gesenkt und der Energiebezug jeweils fast klimaneutral ermöglicht werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. - 0,0 T€ 0,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 02 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 891 01 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) ----

B) Zuschüsse für Investitionen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften der Staatsbetriebe

Titelvermerk:

A) ----

B) 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

B) Die Mittel dienen der Umstellung aller geeigneten, im Geschäftsbereich des SMEKUL verwalteten,

Liegenschaften (insbesondere LTV, SBS, LfULG) auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien bzw. der Neuerrichtung

entsprechender Anlagen (Photovoltaik ggf. in Kombination mit Speichern, Gründächern, Wärmepumpen).
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt

Begründung:

Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel soll es ermöglicht werden, auf allen geeigneten, im

Geschäftsbereich des SMEKUL selbst verwalteten Liegenschaften (insbesondere LTV, SBS, LfULG) auf die Nutzung

von Erneuerbaren Energien umzustellen bzw. entsprechende Anlagen neu zu errichten (Photovoltaik ggf. in

Kombination mit Speichern und ggf. Gründächern, Wärmepumpen).

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Einnahme

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 81 6.920,6 T€ 7.000,0 T€ 6.800,0 T€ SOLL neu 23.300,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -3.000,0 T€

TITEL 099 97 6.800,0 T€ Reg. Entw. 26.300,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Anpassung an den Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 90 778,4 T€ 550,0 T€ 2.824,0 T€ SOLL neu 2.829,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 534 52 1.824,0 T€ Reg. Entw. 1.829,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal

erbracht werden können. Dazu gehören Untersuchungen, Gutachten, Analysen und Machbarkeitsstudien, fachliche

Vorbereitungen und Begleitung von Energie und Klimastrategien bzw. -maßnahmen. Darüber hinaus sind Mittel zum

Betreiben der Dialog- und Servicestelle “Erneuerbare Energien“ sowie der Kompetenzstellen “Gewerbliche

Energieberatung“, “Energieforschung in Sachsen“ und “Wasserstoff“ veranschlagt. Veranschlagt sind darüber

hinaus Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen bei der Konfliktberatung im Zusammenhang mit der

Einführung erneuerbarer Energien.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.
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Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für das Sächsische Wasserstoffkompetenzzentrum

und Konfliktmanagement. Im Ansatz enthalten sind dabei auch 650,0 T€/Jahr für die Stärkung der SAENA als

Partner im Klimaschutz. Diese Mittel waren in 2021/2022 noch bei der Haushaltsstelle 15 21/682 01

veranschlagt und sollen der Fortführung des Beratungsangebotes und der entsprechenden Ausstattung der SAENA

hinsichtlich einer ökonomisch sinnvollen und längerfristig tragfähigen CO2-Einsparung dienen.

B) Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal

erbracht werden können. Dazu gehören Untersuchungen, Gutachten, Analysen und Machbarkeitsstudien, fachliche

Vorbereitungen und Begleitung von Energie und Klimastrategien bzw. -maßnahmen sowie Beratungsleistungen und

Informationen zu Energie- und Ressourceneffizienz. Für letzteres stehen 1.000,0 T€ zur Verfügung. Darüber

hinaus sind Mittel zum Betreiben der Dialog- und Servicestelle “Erneuerbare Energien" sowie der

Kompetenzstellen "Gewerbliche Energieberatung", "Energieforschung in Sachsen" und "Wasserstoff" veranschlagt.

Veranschlagt sind darüber hinaus Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen bei der Konfliktberatung

im Zusammenhang mit der Einführung erneuerbarer Energien.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm "Start 2020" enthalten.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für das Sächsische Wasserstoffkompetenzzentrum

und Konfliktmanagement. Im Ansatz enthalten sind dabei auch 650,0 T€/Jahr für die Stärkung der SAENA als

Partner im Klimaschutz sowie 600,0 T€/Jahr für die Unterstützung der SAENA zum Angebot für

Beratungsleistungen im Bereich des kommunalen Wärmemanagements. Die Mittel für die Stärkung der SAENA als

Partner im Klimaschutz waren in 2021/2022 noch bei der Haushaltsstelle 15 21/682 01 veranschlagt und sollen

der Fortführung des Beratungsangebotes und der entsprechenden Ausstattung der SAENA hinsichtlich einer

ökonomisch sinnvollen und längerfristig tragfähigen CO2-Einsparung dienen. Dies trifft auch auf die

Fortsetzung des Beratungsangebotes im Bereich des kommunalen Wärmemanagements zu.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)



2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.527,2 T€ 777,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 955,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 572,2 T€ 225,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 552,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.527,2 T€ 2.577,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 955,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 572,2 T€ 875,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 1.202,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Kommunale Wärmepläne sind ein wichtiger Baustein im Wärmesektor für das Gelingen der Energiewende und daher

im Rahmen der EFRE-Förderung förderfähig. Gerade kleinere bis mittlere Kommunen sind jedoch oftmals mit der

Durchführung von Ausschreibung, Auswahl und Begleitung der Erstellung kommunaler Wärmepläne überfordert. In

der Konsequenz werden oftmals entweder keine kommunalen Wärmepläne erstellt oder die lokalen Stadtwerke

beauftragt, die jedoch eine begrenzte, betriebswirtschaftliche Sichtweise und nicht die Wärmewende der

gesamten Kommune im Blick haben.

Die Unterstützung der SAENA als Dialog und Servicestelle EE (DSS) und Kompetenzstelle Kommunales

Energiemanagement (KEM) soll verstetigt werden. Der bisher im Einzelplan 15 verankerte Gesellschafterzuschuss

an die SAENA für die Dialog- und Servicestelle soll dauerhaft im Einzelplan 09 als Dienstleistungen Dritter

veranschlagt werden. Im Sinne der Planungssicherheit, insbesondere um geeignetes Personal zu finden bzw.

dauerhaft zu binden, ist eine Verstetigung der Mittel über die Laufzeit des Doppelhaushaltes notwendig.

Diese Maßnahmen zur Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen sollen unter Einbindung aller

wesentlichen Akteure, beispielsweise Stadtwerke oder Verbraucherzentrale durchgeführt werden. Damit können

besondere regionale Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden und die Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt

werden.

Um die Angebote bekannt zu machen, hat entsprechend Öffentlichkeitsarbeit zu erfolgen, z.B. unter Nutzung

der vorhandenen Plattform energieversorgung.sachsen.de. Je nach Entwicklung der Lage am Energiemarkt kann

diese dann auch allgemeiner im Hinblick auf Ressourceneffizienz und -einsparung ausgerichtet werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist eine weiter große Aufgabe, die sogenannte Energiearmut zu verhindern.

Neben anderen Maßnahmen, die insbesondere in der Zuständigkeit des Bundes liegen, kommt einer effizienten

Nutzung energetischer Ressourcen (Strom, Wärme, Wasser) in Privathaushalten eine besondere Bedeutung zu. Dies

betrifft vor allem auch einkommensschwache Haushalte. Hier können zielgerichtete, kostenlose und aufsuchende

Beratungen und entsprechende Weiterbildungen einen wichtigen Beitrag leisten. Ggf. kann so auch den

ökonomischen Herausforderungen der aktuellen Situation etwas besser begegnet werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 95 - - 3.538,8 T€ SOLL neu 3.721,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 534 55 3.288,8 T€ Reg. Entw. 3.471,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Erläuterungen:

A) Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 05, 09 03/534 58, 09 03/534 61 und 09 03/534 75.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für Konzeption sowie Auf-

und Ausbau von Strukturen zur Stärkung der Vermarktung regional und/oder ökologisch erzeugter Produkte sowie

die Durchführung von Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing (Messen, Ausstellungen, Warenbörsen sowie

Mediamaßnahmen) mit dem Schwerpunkt einer Stärkung ein heimischer Unternehmen (regionale Wertschöpfung).

Darüber hinaus werden Bildungsmaßnahmen wie die Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“, Maßnahmen zur

Nachwuchsförderung für Grüne Berufe sowie zur Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und des Sächsischen

Schulgesetzes (SächsSchulG) nachgewiesen. Im Ansatz enthalten sind dabei Mittel aufgrund des

Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“.
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Anteilige Soll-VE 2022, fällig 2024 i. H. v. 305,0 T€ werden wie folgt in Anspruch genommen:

- fällig 2024 i. H. v. 165,0 T€,

- fällig 2025 i. H. v. 140,0 T€.

                                                       2023              2024

                                                         T€                T€

_____________________________________________________________________________

1. Stärkung ...                                      2.879,8          3.084,0

2. Servicestelle                                       280,0            280,0

3. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen              77,0             77,0

4. Beteiligungsmanagement (Sofortprogramm Start 2020)   52,0             30,0

_____________________________________________________________________________

Summe                                                3.288,8          3.471,0

B) [...]

                                                       2023              2024

                                                         T€                T€

_____________________________________________________________________________

1. Stärkung ...                                      3.129,8          3.334,0

2. Servicestelle                                       280,0            280,0

3. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen              77,0             77,0

4. Beteiligungsmanagement (Sofortprogramm Start 2020)   52,0             30,0

_____________________________________________________________________________

Summe                                                3.538,8          3.721,0

_____________________________________________________________________________



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Die Verwendung von mehr regionalen und bio-regionalen Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung wird durch

eine fachliche Unterstützung von Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung gesteigert. Damit werden kurze

Wertschöpfungsketten in der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft gestärkt. Das praxiserprobte Konzept

"Bio-Regio-Küchentraining" mit dem Einrichtungen bzw. Anbietende in der Gemeinschaftsverpflegung zum Einsatz

regionaler und bio-regionaler Lebensmittel geschult werden können, kann mit den zusätzlich veranschlagten

Mitteln in weiteren Einrichtungen/Jahr durchgeführt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 96 - - 600,0 T€ SOLL neu 600,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 681 55 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der dualen Ausbildung als Fachkräftesicherung in der Sächsischen

Wirtschaft. Gewährt werden dabei Unterstützungen für den Abschluss einer Fortbildung zum Meister sowie zur

Förderung der beruflichen Bildung in überbetrieblichen Bildungsstätten in Berufen der Land-, Forst-, und

Hauswirtschaft (Grüne Berufe).

2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Stärkung der dualen Ausbildung (Förderrichtlinie Berufliche Bildung)       400,0 400,0

2. Unterstützung für den Abschluss der Meisterfortbildung (FRL Meisterbonus)  100,0 100,0
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_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                         500,0                   500,0

B)Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der dualen Ausbildung als Fachkräftesicherung in der Sächsischen

Wirtschaft. Gewährt werden dabei Unterstützungen für den Abschluss einer Fortbildung zum Meister sowie zur

Förderung der beruflichen Bildung in überbetrieblichen Bildungsstätten in Berufen der Land-, Forst-, und

Hauswirtschaft (Grüne Berufe).

Veranschlagt sind weiterhin Mittel zur Förderung des Projekts „Juniorfirmen auf dem Weg zum nachhaltigen

Wirtschaften“ (kurz: „Umweltprofis von morgen“).

              2023                    2024

                                                                                 T€                      T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Stärkung der dualen Ausbildung (Förderrichtlinie Berufliche Bildung)       400,0                   400,0

2. Unterstützung für den Abschluss der Meisterfortbildung (FRL Meisterbonus)  100,0                   100,0

3. Projekt „Umweltprofis von morgen“                                          100,0                   100,0

_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                         600,0                   600,0

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 100,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 60,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 40,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt

Das Projekt „Juniorenfirmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften“ (kurz: „Umweltprofis von morgen“) im

Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bietet jungen Menschen zwischen 14 und 17 Jahren die Möglichkeit,

schulbegleitend an einer eigenen Aufgabenstellung in einem nachhaltigen Unternehmen zu arbeiten. Das mehrfach

ausgezeichnete Projekt fördert bei Juniorinnen und Junioren unternehmerisches Denken und Handeln unter dem

Leitbild nachhaltigen Wirtschaftens.

Die Ausgaben dienen der Finanzierung einer sächsischen Koordinierungsstelle beim Bundesverband Nachhaltige

Wirtschaft (BNW). Die Laufzeit des Projektes beträgt zunächst zwei Schuljahre angedacht, mit Beginn des

Projektes im März 2023 (bis Juli 2025).



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 98 - - 3.689,2 T€ SOLL neu 3.575,2 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 900,0 T€ +/- 800,0 T€

TITEL 686 55 2.789,2 T€ Reg. Entw. 2.775,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

A) Erläuterungen alt

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 58, 09 03/633 75 sowie 09 03/686 75.

Veranschlagt sind Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter, mit denen sich der Freistaat am Mehraufwand

für die zusätzliche Arbeit und Haltung von Schutzhunden/-eseln beteiligt, sofern es keine

Unterstützungsmöglichkeiten aus Bundes- oder EU-Mitteln gibt.

Weiterhin enthalten sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der

landwirtschaftlichen Erzeugung. Gewährt werden dabei Unterstützungen für tierzüchterische Maßnahmen zur

Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Im Übrigen werden Zuschüsse für
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nichtinvestive Maßnahmen des Agrarmarketings vorgesehen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015

(SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von

Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung - RL SZH/2021) vom 29. Juni 2021 (SächsABl.

S. 934) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie

Absatzförderung – RL AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden

Fassung

                                                               2023 T€                                2024 T€

1. Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung

(förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung)                     1689,2                                 1739,2

2. Tierzuchtförderung (Förderrichtlinie Tierzucht)               650,0                                  600,0

3. Absatzförderung der Sächs. Land- und

Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung)          450,0                                  436,0

Summe                                                          2.789,2                                2.775,2

B) Erläuterungen neu

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 58, 09 03/633 75 sowie 09 03/686 75.



Veranschlagt sind Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter, mit denen sich der Freistaat am Mehraufwand

für die zusätzliche Arbeit und Haltung von Schutzhunden/-eseln beteiligt, sofern es keine

Unterstützungsmöglichkeiten aus Bundes- oder EU-Mitteln gibt. Der HH-Ansatz der vergangenen Jahre wird

bedarfsgerecht angepasst.

Weiterhin enthalten sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der

landwirtschaftlichen Erzeugung. Gewährt werden dabei Unterstützungen für tierzüchterische Maßnahmen zur

Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Die GERO-Förderung wird um

400,0 T€ in 2023 und 300,0 T€ in 2024 verstärkt. Dadurch wird die Zahl der teilnehmenden Landwirte erhöht und

damit eine entsprechende Qualitätssteigerung des gesunden Lebensmittels Milch erwartet.

Im Übrigen werden Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen des Agrarmarketings vorgesehen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015

(SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von

Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung - RL SZH/2021) vom 29. Juni 2021 (SächsABl.

S. 934) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie

Absatzförderung – RL AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden

Fassung

                                                               2023 T€                                2024 T€

1. Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung

(förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung)                    2.189,2                                2.239,2

2. Tierzuchtförderung (Förderrichtlinie Tierzucht)              1050,0                                  900,0

3. Absatzförderung der Sächs. Land- und

Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung)          450,0                                  436,0

Summe                                                          3.689,2                                3.575,2

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Der Ansatz zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung in Sachsen (Mehrbelastung durch Schutzmaßnahmen für

den Wolf) wird wieder auf den Stand des letzten DHH aufgestockt. Es handelt soich um ein klares bekenntnis der

Landespolitik den Schäfern in Sachsen den mehraufwand zum Wolfsschutz zu ersetzen. Artenschutz darf nicht auf

den Schultern der Tierhalter (Schäfer) umgesetzt werden.

Eine Besonderheit der GERO-Förderung ist es, ohne Streuverluste vollumfänglich bei den Milchviehhaltern

wirksam zu werden, da diese Zuwendung in Form von Zu-schüssen als subventionierte Dienstleistung gewährt wird.

In der Auswertung der gesammelten Daten, welche durch den Sächsischen Landeskontrollverband e.V. erfolgt, soll

vorrangig die Zucht hinsichtlich der Tiergesundheit, der Robustheit, der Langlebigkeit sowie der

Leistungsfähigkeit erhalten und verbes-sert werden.

Die sogenannte GERO dient dem Zweck die qualitätsbestimmenden Inhaltsstoffe der Milch quantitativ zu

ermitteln, die Tiergesundheit zu erhalten und weiter zu befördern sowie zur Milchqualität und Hygiene der

Milcherzeugung beizutragen, um im Interesse des Verbraucherschutzes die Erzeugung hochwertiger Milch- und

Milchprodukte zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang steht dann vor allem die Verbesserung der

Verbrauchersicherheit für das Lebensmittel Milch.



Die Prüfung der in Sachsen lebenden Milchkühe auf Gesundheit und Robustheit wird über die Förderrichtlinie

Tierzucht (FRL TZ/2015) finanziell unterstützt.

Nach einer Erhöhung des GERO-Fördersatzes auf 15,00 € je kontrollierter Kuh und Jahr wird eine deutliche

Steigerung der teilnehmenden Landwirte erwartet und damit eine entsprechende Qualitätssteigerung des gesunden

Lebensmittels Milch.

Die Deckung der zusätzlichen Mittel für SchaZi und GERO erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 101 613,4 T€ 950,0 T€ 2.145,0 T€ SOLL neu 2.145,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 75,0 T€ +/- 75,0 T€

TITEL 686 61 2.070,0 T€ Reg. Entw. 2.070,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige

A) Vermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar

B) Vermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.

A) Erläuterungen alt
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Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund ergänzender Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Energie.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und

Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen

(Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils

geltenden Fassung.

B) Erläuterungen neu

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige. Erhöhung des Ansatzes

aufgrund ergänzender Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Energie und Fischerei. Ein Betrag von

jährlich 75 T€ dient der Unterstützung des Landesfischereiverbandes e.V. für Projekte zur Schadensprävention

durch Prädatoren und Biber, für Projekte zur Beratung zum Antragprozess bei Härtefallbeihilfen, Beratung bzw.

Schlichtung bei Unstimmigkeiten mit Behörden bei Fragen des Natur- und Umweltschutzes, Wasserrechten und

Wasserverteilung, Projekten des Interessenausgleichs zwischen unteren Naturschutzbehörden und Teichwirten,

Projekte der Förderung der regionalen Wertschöpfung in Sachsen sowie von Projekten zur Beratung zum

Prädatorenmangement, der nachhaltigen Fischproduktion und Projekte zum Klimawandel.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und

Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen

(Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der

jeweils geltenden Fassung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Aufnahme des Landesfischereiverbandes in diesem Titel spiegelt die zunehmende Aufgabenbelastung des

Verbandes dar. Staatliche Aufgaben wurden dem Verband bisher unentgeltlich übertragen. Die Ausgaben dafür

wurden vom Verband erbracht. Daher gilt es, diese schleichende Aufgabenübertragung der letzten Jahre

finanziell auszugleichen.

Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 108 318,8 T€ 538,3 T€ 1.380,0 T€ SOLL neu 1.380,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 400,0 T€ +/- 400,0 T€

TITEL 683 79 980,0 T€ Reg. Entw. 980,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Härtefallausgleich/Entschädigung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Mit den veranschlagten Mitteln können insbesondere Schäden durch Prädatoren in Aquakulturenannähernd auf dem

bisherigen Niveau entschädigt werden. Damit werden die Unternehmen der sächsischen Teichwirtschaft entlastet.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 127 - - - SOLL neu -

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 97 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

gewässerökologischen Zustandes

Erläuterungen:

A) Das Aufkommen der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe

zweckgebunden für Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz – SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl.

S. 503), in der jeweils geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

gewässerökologischen Zustandes, einzusetzen.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben, Bewilligung von
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  Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

  gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der

  Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten,

  Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie Maßnahmen der

  Abwasserbeseitigung.

- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und

  Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des

  gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich

Zinsen aus Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe

(09 03/TG 97) zugeordnet.

B) [...]

Eine Darstellung der erfolgten Verwendung wird erstmalig 2025 und danach jährlich der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,

- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des

  gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der

  Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten,

  Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie Maßnahmen der

  Abwasserbeseitigung.

- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und

  Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des

  gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich

Zinsen aus Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe

(09 03/TG 97) zugeordnet.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Die Anpassung der Erläuterung ergibt sich aus der Änderung des Sächsischen Wassergesetzes und dient der

Verbesserung der Transparenz bei der Verwendung der Wasserentnahmeabgabe.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 128 475,8 T€ 696,1 T€ 319,3 T€ SOLL neu 969,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -350,0 T€

TITEL 534 97 319,3 T€ Reg. Entw. 1.319,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 129 - - - SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -500,0 T€

TITEL 633 97 0,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 132 830,9 T€ 1.200,0 T€ 715,0 T€ SOLL neu 3.200,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -1.500,0 T€

TITEL 891 97 715,0 T€ Reg. Entw. 4.700,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 133 73,7 T€ 400,0 T€ 235,0 T€ SOLL neu 235,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -650,0 T€

TITEL 893 97 235,0 T€ Reg. Entw. 885,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von

Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der geplanten Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung und

Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung.

B) Veranschlagt sind Mittel für die strategische Umsetzung von Maßnahmen zur Umsetzung der
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Wasserrahmenrichtlinie, die durch Dienstleistungen Dritter erfolgen soll.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund der zukünftigen Finanzierung des Projektes Wissenstransfer zur

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie über 09 12/TG 81.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung:

Anpassung an Änderungsantrag zu Artikel 12 Nummer 16 und 17 des Gesetzentwurfs zum HBG 2023/2024

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. - - - 13.000,0 T€ SOLL neu 13.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 13.000,0 T€ +/- 13.000,0 T€

TITEL 883 04 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

B) Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen

Erläuterungen:

B) Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Investitionen in

klimaschonende Mobilität sowie zum nachhaltigen Wasser-, Ressourcen- und Energiemanagement, präventive

Investitionen und Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz von Kommunen gegenüber Klimaveränderungen und hohen

Energiekosten sowie Maßnahmen, die solche Investitionen und Maßnahmen fördern oder vorbereiten.

Über diesen Titel können auch nichtinvestive Ausgaben in geringem Umfang nachgewiesen werden.

Rechtsgrundlage:

CDU/B'GRÜNE/SPD 20



Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber

Energiekosten und Klimaveränderungen vom xx. Dezember 2022.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Die kommunale Ebene kann einen großen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele leisten. Gleichzeitig ist

auch sie angehalten, ihre Verfahren und ihr Agieren an den Nachhaltigkeitszielen der EU auszurichten.

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Implementierung eines Öko-FAGs zu prüfen. In einem ersten Schritt

wird nun den Kommunen ein Budget bereitgestellt, dass ausschließlich und nur für Maßnahmen eingesetzt werden

kann, die folgende Ziele maßgeblich unterstützen.

  - Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz

  - Ausbau der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien

  - Aufrechterhaltung des hohen Niveaus der Versorgungssicherheit

  - Beförderung einer zunehmenden Sektorkopplung

  - Anpassung an die Folgen des Klimawandels

  - Ausbau von Wissen und Wissenstransfer

Die Nachhaltigkeitskriterien der EU sind zu berücksichtigen.

Die Auszahlung erfolgt über die Landesdirektion Sachsen (LDS). Die Landkreise und die kreisfreien Städte

werden mit gleichmäßigen Budgets bedacht. Die Prioritätenverfahren erfolgen auf Landkreisebene und das

Nachweisverfahren über LDS an SMF und HFA.

Eine Evaluierung des Verfahrens und der Wirkung ist vorgesehen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 227 12.782,2 T€ 26.335,8 T€ 27.221,8 T€ SOLL neu 28.033,6 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -76,4 T€ +/- -78,7 T€

TITEL 422 01 27.298,2 T€ Reg. Entw. 28.112,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Änderung Stellenplan 422 01/ Seite 279

A) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        93                99                  99

[...]

_______________________________________________________________________________________________________
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Summe                                                  368               392                 392

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

[...]

B) Stellenplan:

Amtsbezeichnung        BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

[...]

O b e r r a t            A 14 L2                        93                98                  98

[...]

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                  368               391                 391

Veränderungen in 2023

Personalsoll A

[...]

3.  A 14 L2  (1 Umsetzung/Abgang in 2023)   Bemerkungen: nach 13 12/ 422 01, Umsetzung aus

                                            personalwirtschaftlichen Gründen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Stellenplanänderung durch Stellenumsetzung (aus EP 09 12 nach EP 13 01)

Begründung:

Das beschlossene Transparenzgesetz geht mit einem Aufgabenzuwachs im Bereich der Sächsischen

Datenschutzbeauftragen einher. Die Sächsische Datenschutzbeauftragte ist ab dem 1. Januar 2023 auch

Transparenzbeauftragte. Zu ihren neuen, damit einhergehenden Aufgaben gehören:

- die Beanstandung etwaiger Gesetzesverletzungen,

- verpflichtende Anhörung in Normsetzungsverfahren, bei denen der Transparenzanspruch betroffen sein könnte,

- verpflichtende Beratung für transparenzpflichtige Stellen.

Angesichts dieses Aufgabenzuwachses bedarf es einer Personalaufstockung, um eine gesetzmäßige und fachlich

angemessene Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. In einem ersten Schritt wird aus dem Einzelplan 09 eine

Stelle mit der Wertigkeit A 14 in den Einzelplan 13 umgesetzt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 239 4.907,5 T€ 5.755,0 T€ 5.667,9 T€ SOLL neu 5.838,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -30,6 T€ +/- -31,5 T€

TITEL 685 20 5.698,5 T€ Reg. Entw. 5.869,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

Begründung:

Die reduzierte Zuführung an den Generationenfonds bedingt sich aus der umgesetzten Stelle mit einer Wertigkeit

A 14 aus dem Einzelplan 09 Kapitel 12 nach Einzelplan 13. Im Einzelplan 09 wird die Zuführung reduziert und im

Einzelplan 13 entsprechend erhöht.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 251 - - 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 72 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement

B) Kompetenzzentrum Klima

Erläuterungen:

A) Der Ausstieg aus der Braunkohleförderung wird in den sächsischen Teilen des Lausitzer und des

Mitteldeutschen Reviers zu einem Strukturwandel führen, der besondere Herausforderungen an den Wasser- und

Bodenhaushalt stellt. Gleichzeitig wirkt sich die Klimaänderung zunehmend auf diese Umweltressourcen aus.

Wasser und Boden bilden jedoch die entscheidende Grundlage jeder angestrebten wirtschaftlichen, aber auch

landschaftlichen sowie naturschutzorientierten Entwicklung im Transformationsprozess der Regionen. Dieser

Prozess muss deshalb zwingend von einer nachhaltigen Entwicklung des Wasser- und Bodenmanagements begleitet

werden. Dazu sind entsprechend valide Daten- und Wissensgrundlagen und deren innovative Verknüpfung
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erforderlich. Die Ergebnisse sollen über die Entwicklung regionaler Netzwerke aggregiert und in den Regionen

verbreitet werden.

Am LfULG wird ein Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement mit

folgenden Aufgabenschwerpunkten errichtet:

- Analyse und Bewertung des Wasserhaushaltes (Dargebot, Beschaffenheit), Fortentwicklung von Messkonzepten

- Fachliche Vorbereitung und iterativer Erarbeitung von Strategien mit den regionalen Akteuren für wirksame

  Maßnahmen

- Analyse und Bewertung des naturschutzfachlichen Entwicklungspotentials und der Boden- und

  Flächennutzungsmöglichkeiten

- Erarbeitung von Strategien und wirksamen Maßnahmen zur Erreichung einer hohen natürlichen

  Bodenfunktionalität

- Integrative Verknüpfung von Wasser- und Bodenmanagement unter regionalspezifischer Konkretisierung von

  Datengrundlagen und Modellen

- Vernetzung mit regionalen Akteuren zur Beantwortung der Wasser- und Bodenfragen unter Beachtung der

  wirtschaftlichen Entwicklung und von Klimaaspekten durch Etablierung eines fachübergreifenden Netzwerkes und

  durch Beratung der Regionen.

Dabei arbeitet das Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke in enger Kooperation mit der

Landestalsperrenverwaltung zusammen.

B) Am Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wird ein Kompetenzzentrum Klima errichtet.

Das Kompetenzzentrum soll die Beobachtung des Klimawandels, die Analyse und Bewertung der regionalen

Klimafolgen sowie die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von wirksamen Maßnahmen zur Anpassung an den

Klimawandel sowie zum Klimaschutz (Reduktion der Treibhausgasemissionen) bündeln und koordinieren. Durch

umfassende und fachübergreifende Beratung stellt das Kompetenzzentrum Klima die notwendigen Klimaanpassungs-

und Klimaschutzbelange frühzeitig für ökonomisch wie ökologisch tragfähige Planungen, Unternehmensansiedlungen

und Investitionsentscheidungen für regionale Entscheidungsträger und Akteure bereit und unterstützt damit

einen nachhaltigen Strukturwandel in den sächsischen Teilen der Lausitzer und Mitteldeutschen Reviere.

Unternehmen und Kommunen erhalten in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung kompetente,

fachübergreifende und entsprechend aufbereitete Unterstützung durch ein Klimacoaching, um einerseits

Treibhausgasemissionen zu vermindern und andererseits die notwendige Anpassung an die Folgen des Klimawandels

durch zielgerichtete, angemessene und wirksame Maßnahmen zu forcieren.

Veranschlagt sind die für ein kompetentes, fachübergreifendes und wirksames Klimacoaching erforderlichen

Sachausgaben.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Dem

folgend wird die TG 72 im Kapitel 09 12 für die Übergansfinanzierung des Kompetenzentrum Klima angepasst und

entsprechend umbenannt.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 251 0,0 T€ 0,0 T€ 150,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -150,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 511 72 300,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

Erläuterungen:

A)                                                              2023 2024

T€ T€

___________________________________________________________________________________________

1. Geschäftsbedarf                                             280,0 0,0

2. Sonstiges                                                    20,0 0,0

___________________________________________________________________________________________

Summe                                                          300,0                   0,0
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B)                                                              2023                  2024

                                                                  T€                    T€

___________________________________________________________________________________________

1. Geschäftsbedarf                                             140,0                 140,0

2. Sonstiges                                                    10,0                  10,0

___________________________________________________________________________________________

Summe                                                          150,0                 150,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 251 0,0 T€ 0,0 T€ 695,0 T€ SOLL neu 1.025,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -1.025,0 T€ +/- 1.025,0 T€

TITEL 534 72 1.720,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Dienstleistungen Dritter

Erläuterung:

A)Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch

eigenes Personal erbracht werden können.

Dabei handelt es sich um Mittel für die Erstellung von Bewirtschaftungs- und hydrogeologischer

Großraummodellen, Fachgutachten, Demonstrationsvorhaben, Erstellung von Konzepten zur Etablierung von

Messnetzen sowie Mittel für Beratungs-, Informations- und Kommunikationsinitiativen.

Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

B) Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch
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eigenes Personal erbracht werden können.

Dabei handelt es sich um Mittel für Studien und Gutachten für Detailuntersuchungen aktueller Themen wie z. B.

kleinräumige Modellierung von Grundwasser, Erosion, Stadtklima, Freiflächengestaltung etc.

Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

Erhöhung des Ansatzes 2024 gegenüber 2023 aufgrund zu erwartender erster Ergebnis- und Abschlussberichte.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 490,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 425,0 T€ 400,0 T€

2026 bis zu 65,0 T€ 100,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.255,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 765,0 T€ 0,0 T€



2025 bis zu 425,0 T€ 400,0 T€

2026 bis zu 65,0 T€ 100,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 252 0,0 T€ 0,0 T€ 8,6 T€ SOLL neu 8,9 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - -8,9 T€ +/- 8,9 T€

TITEL 547 72 17,5 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sachaufwand

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.

CDU/B'GRÜNE/SPD 26



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 09 Seite Reg. Entw. 252 0,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 12 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 812 72 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Erläuterungen:

A) Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen, insbesondere zur Etablierung von Messnetzen.

B) Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen, insbesondere zur Erstausstattung an Präsentations- und Kommunikationstechnik.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Es erfolgt eine Umwidmung der Mittel des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke auf das Kompetenzzentrum Klima.

CDU/B'GRÜNE/SPD 27

Hinsichtlich des Kompetenzzentrums Regionale Netzwerke wird eine zeitnahe Entscheidung zur Umsetzung durch den

Bund erwartet. Für das ebenfalls beantragte Kompetenzzentrum Klima ist dies noch nicht zu erwarten. Die

Haushaltsmittel sollen daher für eine Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima verwendet werden. Die

TG 72 mit ihren Titeln wird daher für die Übergangsfinanzierung des Kompetenzzentrums Klima angepasst.





Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Umsetzung Vereinbarung Umwelt- und Klimaallianz" wird ersatzlos gestrichen. 
Begründet wird diese Stelle mit einer Aufgabenmehrung aufgrund von Klimaaspekten. Da es auf Landesebene keine CO2-
Reduktionsziele gibt, ist diese Stelle entbehrlich.

Aus Sicht der AfD-Fraktion ist die Begründung (Vgl. Kleine Anfrage 7/10721) für die gemeldete Stelle für den Aufgabenbereich 
"Umsetzung Masterplan klimabewusste Landesverwaltung" entbehrlich. Die angestrebte Vorbildwirkung des SMEKUL unter den 
Ressorts bei Klimaaspekten begründet keinen Stellenaufwuchs. Die angemeldete Stelle wird ersatzlos gestrichen.

Da in weiteren Änderungsanträgen das Kapitel 08 des Einzelplans 09 zum "Klimafonds Sachsen" komplett zu streichen ist, entfallen 
auch die Stellenaufwüchse hierzu (jeweils eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 und A14).

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Bearbeitung ressortübergreifender Innovationsprojekte ePM, SAX, 
Strategiekommission u.a." wird ersatzlos gestrichen. Aus Sicht der antragstellenden Fraktion ist es widersprüchlich eine neue Stelle zu
schaffen, um damit eine schlankere und effizientere Verwaltung herbeizuführen (Vgl. Kleine Anfrage 7/10721).

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 22 12.104,0 26.641,0 26.398,7 SOLL neu 27.181,9
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -629,3 +/- -647,9
TITEL 42201 27.028,0 Reg. Entw. 27.829,8

AfD 01

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Einführung und Implementierung eines Diversitymanagements sowie Verstärkung im 
Bereich Personalmanagement" wird ersatzlos gestrichen. Die Staatsregierung begründet den geplanten Stellenaufwuchs damit, dass ein 
von Ausgrenzung und Diskriminierung freies Arbeitsumfeld geschaffen werden soll, was impliziert, dass dies derzeit nicht so sei. Der 
antragstellenden Fraktion ist nicht bekannt, dass das SMEKUL ein defizitäres Personalmanagement hat. Insofern braucht es kein 
zusätzliches Diversity Management. 

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Rechts- und Grundsatzangelegenheiten im Bereich Energie sowie Klimaschutz- und 
Klimaanpassung" wird ersatzlos gestrichen. Im letzten Doppelhaushalt wurden bereits 21 neue Stellen für die Schaffung der Abteilung 
Energie und Klimaschutz ausgebracht. 

Die angeneldete Stelle für den Aufagbenbereich "Aufstellung IT-Strategie im Geschäftsbereich" wird ersatzlos gestrichen. Zwar 
unterstützt die antragstellende Fraktion die Digitalisierung der Verwaltung, aber nicht indem der Regierungs- und Verwaltungsapparat 
aufgebläht wird. Vielmehr muss die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abgebaut werden. 

Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der Zielstellung 
der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg u.a. in der Leitungsebene der Verwaltung 
verhindert wird. 

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2023: 
Drei Stellen der Besoldungsgruppe A15 x 89,2 T€ (Pauschalsatz 2023)       = 267,6 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 76,4  T€ (Pauschalsatz 2023)     =  152,8 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A13 x 71,6 T€ (Pauschalsatz 2023)      =   143,2 T€ 
und eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 65,7 T€ (Pauschalsatz 2023)  =   65,7 T€. 

gesamt: 629,3 T€ 

2024: 
Drei Stellen der Besoldungsgruppe A15 x 91,8 T€ (Pauschalsatz 2024)       = 275,4 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 78,7  T€ (Pauschalsatz 2024)     =   157,4 T€, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A13 x 73,7 T€ (Pauschalsatz 2024)       =  147,4 T€ 
und eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 67,7 T€ (Pauschalsatz 2024)  =   67,7 T€. 

gesamt: 647,9 T€. 

Anlage 2 - EKULA



Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von drei Stellen der Besoldungsgruppe A15, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 14, 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 13  
und einer Stelle der Besoldungsgruppe A12 
im Kapitel 09 01 ab 2023 (Reg. Entw. Seite 31). 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für Beschäftigte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" wird ersatzlos gestrichen. Begründet wird diese 
Stelle mit einer Aufgabenmehrung aufgrund der zusätzlichen Ressortzuständigkeit für Klimaschutz und Enerige seit 2019 und dem 
daraus resultierenden Mehraufwand hinsichtlich der Kommunikation. Es wird darauf hingewiesen, dass bereits im letzten Doppelhaushalt
37 neue Stellen geschaffen wurden. Darunter finden sich zwölf neue Stellen (1 x B9, 1x B3, 8 x A15, 2 x A13) für die Übernahme der 
Funktion des Stellvertretenden Ministerpräsidenten und 21 Stellen (1 x B6, 1 x B3, 2 x B2, 4 x A15, 6 x A 14, 7 x A 13) für die 
Einrichtung einer Energie- und Klimaabteilung.

Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der Zielstellung 
der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg u.a. in der Leitungsebene der Verwaltung 
verhindert wird. In diesem Zuge ist auch die geplante Stellenmehrung im Bereich "Umsetzung Gemeinsame Agrarpolitik" um
eine Stelle der Wertigkeit E14 ersatzlos zu verringern.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 22 17.828,3 7.154,6 7419,3 SOLL neu 7.699,2
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -173,9 +/- -180,4
TITEL 42801 7.593,2 Reg. Entw. 7.879,6

AfD 02



Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 
2023: 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E14 x 92,3 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   92,3 T€ 
und eine Stelle der Entgeltgruppe E12 x 81,6 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   81,6 T€ 
 
gesamt: 173,9 T€ 
 
2024: 
Eine Stelle der Entgeltgruppe E14 x 95,8 T€ (Pauschalsatz 2024)         =   95,8 T€ 
und eine Stelle der Entgeltgruppe E12 x  84,6 T€ (Pauschalsatz 2024)       =   84,6 T€ 
 
gesamt: 180,4 T€. 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung jeweils einer Stelle der Entgeltgruppe E 12 und E14 im Kapitel 09 01 ab 2023 (Reg. Entw. Seite 32). 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Entwicklung Strategien Klimaneutrale Kommunalverwaltung" wird ersatzlos gestrichen. 
Es bestehen derzeit keine Vorgaben für kommunlae Klimaziele. Das Einsparpotenzial bei Kommunlaverwaltungen aus Sicht der 
antragstellenden Fraktion sehr gering. Zudem sollten, wenn man Klimaziele verfolgt, Maßnahmen dort stattfinden, wo sie sich mit dem 
geringsten Aufwand umsetzen lassen.

Die angemeldete Stelle für den Aufgabenbereich "Strategie Wärmewende" wird ersatzlos gestrichen. Im letzten Doppelhaushalt wurden 
bereits 21 neue Stellen für die Schaffung der Abteilung Energie und Klimaschutz ausgebracht.

Aus Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Verwaltung nicht mit der Zielstellung 
der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg u.a. in der Leitungsebene der Verwaltung 
verhindert wird.

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen:

2023:
Zwei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 84,2 T€ (Pauschalsatz 2023)     =  168,4 T€

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 22 40,8 84,6 239,7 SOLL neu 248,8
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -168,4 +/- -174,8
TITEL 42810 408,1 Reg. Entw. 423,6

AfD 03



gesamt: 168,4 T€ 
 
2024: 
Zwei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 87,4 T€ (Pauschalsatz 2024)       =   174,8 T€ 
 
gesamt: 174,8 T€. 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von zwei Stellen der Entgeltgruppe E13 im Kapitel 09 01 ab 2023 (Reg. Entw. Seite 33). 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für die Vergabe von Preisen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für den Ideenwettbewerb "eku Zukunftspreis" werden von der Staatsregierung Haushaltsmittel in einem Umfang von insgesamt 4.000 T€ 
vorgesehen. Der Ansatz ist aus Sicht der antragstellenden Fraktion nicht nachvollziehbar. Eine qualifizierte und quantifizierte 
Erfolgsmessung der Vorhaben ist nicht gegeben, da weder Ziele beziffert noch ein Kriterienkatalog für die Ergebnismessung benannt 
werden können. 
Entsprechend des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 SäHO) wird der Ansatz auf ein Volumen von 12,0 T€ für das 
Jahr 2023 sowie 2,0 T€ für das Jahr 2024 abgesenkt. Die Ansätze für die Module "Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen" und 
"Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung" sollen beibehalten werden.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 27 1.562,8 2.014,0 12,0 SOLL neu 2,0
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -2.000 +/- -2.000
TITEL 547 02 2.012,0 Reg. Entw. 2.002,0

AfD 04



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung

Sowohl auf europäischer als auch auf bundesdeuschter Ebene gibt es mit KSG und dem Green Deal verpflichtende Regelungen zur 
CO2 Begrenzung. Da auf unterstaatliche Ebene (in Sachsen) keine verbindlichen CO2 Redfuktionsziele existieren, wird das 
Klimaschutzbündnis Under2 Coalition als entbehrlich angesehen.Eine solche Mitgliedschaft begründet keinen Mehrwert für Sachsen. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 29 2,4 2,5 2,5 SOLL neu 2,5
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -18 +/- -18
TITEL 687 01 20,5 Reg. Entw. 20,5

AfD 05

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO2 Kompensationsmaßnahmen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Mit dem im Jahr 2019 verabschiedeten Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) wurden verbindliche nationale Treibhausgasminderungsziele 
für die Bundesrepublik Deutschland festgelegt. Der Freistaat Sachsen wird mit der Stilllegung einzelner Kohlekraftwerksblöcke im 
Rahmen des Kohleausstiegs seine abgeleiteten Ziele ohne zusätzliche Maßnahmen erreichen, sodass weitergehende Maßnahmen nicht 
notwendig sind, zumindest solange nicht wie sie den Steuerzahler belasten.

Für die Bediensteten und externen Partner im Geschäftsbereich des SMEKUL besteht die Möglichkeit die CO2 Kompensationen aus 
eigenen Mitteln zu entrichten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 48 10,0 10,0 0 SOLL neu 0
KAP 02 Seite Erg. Vorl. -80 +/- -80
TITEL 534 07 80,0 Reg. Entw. 80,0 

AfD 06



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die antragstellende Fraktion erachtet weitergehende Dialog- und Beteiligungsformate als die für die Jahre 2023 und 2024 inhaltlich
beschriebenen Veranstaltungen als entbehrlich.

Die Haushaltstelle wird jeweils um die pauschalierten Ansätze "Veranstaltungen im Rahmen des Dialog- und Beteiligungsmanagements"
(Vgl. Kleine Anfrage 7/10708) für die Jahre 2023 und 2024 reduziert.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 49 185,9 153,4 270 SOLL neu 170
KAP 02 Seite Erg. Vorl. -60 +/- -60
TITEL 547 04 330,0 Reg. Entw. 230,0

AfD 07

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen zum laufenden Betrieb 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die antragstellende Fraktion hält eine Erhöhung der Basisförderung im Umfang der Kosteninflation für geboten. Das Konzept mit den 
sogenannten "Schwerpunktnaturschutzstationen" wird nicht mitgetragen. Ausgehend von den Ausgaben aus dem Jahr 2021 wird der 
Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 um 10% erhöht.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 57 5.629,5 5.341,8 6.192,45 SOLL neu 6.192,45
KAP 02 Seite Erg. Vorl. -1.046,45 +/- -1.199,65
TITEL 685 70 7.238,9 Reg. Entw. 7.392,1

AfD 08



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
In Zeiten stark ansteigender Inflation und hoher Energie- sowie Rohstoffkosten ist eine Abgabenerhöhung wie die unter diesem Titel 
gefasste Wasserentnahmeabgabe zutiefst unverständlich. Neben der Erhöhung der Abgabensätze bildet hier auch die Streichung von 
Ausnahmetatbeständen ein Kritikpunkt. So müssen nun auch Kommunen mit Heilquellen diese Wasserentnahmeabgabe zahlen, was in 
Zeiten desaströser kommunaler Kassenlage nicht nachvollziehbar erscheint. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 81 6.920,6 7.000,0 6.800,0 SOLL neu 6.300,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 0,0 +/- -20.000
TITEL 09997 6.800,0 Reg. Entw. 26.300,0

AfD 09

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Innerhalb dieses Titels ist mehr als eine Verzehnfachung der Mittel nach Plänen der Staatsregierung vorgesehen. Die Staatsregierung 
hat zudem in der zugehörigen Kleinen Anfrage (Drs. 7/10752) nicht ausreichend dargelegt, nach welchen Rechtsquellen und objektiven 
Messdaten/ Grenzwerten eine Flächenkontrolle bei Agrarbeitrieben in der neuen Förderperiode erfolgt. Die antragstellende AfD-Fraktion 
sieht demnach einen Implementierungsaufwand grundsätzlich als gegeben an, jedoch ist eine moderate Mittelabsenkung im Vergleich 
zum Entwurf der Staatsregierung verhältnismäßig.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 87 21,6 370,1 3.329,2 SOLL neu 3.388,7
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -1.000 +/- -1.000
TITEL 534 51 4.329,2 Reg. Entw. 4.388,7
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Themen Klimawandel und zukunftsfähige Energieversorgung werden im Freistaat Sachsen weiterhin nicht im notwendigen Umfang
behandelt. Fragen, wie hoch der menschengemachte Einfluss auf das Klima tatsächlich ist, bleiben offen, die in der Wissenschaft 
weiterhin vorurteilsfrei untersucht werden müssen. Auch im Bereich der zukunftsfähigen Energieversorgung gibt es verschiedene Wege. 
Die Bundesrepublik Deutschland und auch der Freistaat Sachsen verfolgen keinen technologieoffenen Ansatz. Insofern können auch die 
Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit einer aus Sicht der antragstellenden Fraktionen nicht tragfähigen Energie- und Klimapolitik nicht 
mitgetragen werden. Auch bei den Ausgaben für die Öffentlickeitsarbeit für die "Landesinitiative Digitalisierung" ist kein Mehrwert zu 
erkennen.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 90 107,5 220,0 0 SOLL neu 0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -300 +/- -380
TITEL 531 52 300,0 Reg. Entw. 380,0
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die Ausgaben für die Dialog- und Servicestelle der SAENA GmbH in Höhe von insgesamt 1.300 T€ werden ersatzlos gestrichen. Die 
antragstellende Fraktion hält den Gesellschafterzuschuss für die SAENA GmbH für nicht notwendig, weil sie die Wahrnehmung der 
Aufgabe durch ein Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen für überflüssig erachtet, jedenfalls solange es den Steuerzahler 
belastet. Mithin werden die geplanten Ausgaben in Höhe von insgesamt 583 T€ für die Kompetenzstellen "Gewerbliche Energieberatung 
in Sachsen" und "Energieforschung in Sachsen" als entbehrlich erachtet und ersatzlos gestrichen. Der Masterplan "Energieforschung in 
Sachsen", der die Grundlage für die „Kompetenzstelle Energieforschung in Sachsen“ bildet, verfolgt keinen technologieoffenen Ansatz 
hinsichtlich der Energieproduktion (siehe Stellungnahme zum Antrag 7/3838) und wird daher ebenfalls ersatzlos gestrichen.

Die geplanten Ausgaben für den Umsetzungsbericht Sächsisches Energie-und Klimaprogramm im Umfang von 70 T€ werden ersatzlos 
gestrichen. Die jährlich vom SMEKUL veröffentlichten Energiedaten enthalten alle statistischen Informationen zur Energie und 
Klimaaspekten. Ein eigenen Umsetzungsbericht für das Sächsische Energie-und Klimaprogramm wird als überflüssig erachtet.

Die geplanten Ausgaben für die Studie zum Flächenpotential für Windenergie in Höhe von 40 T€ werden ersatzlos gestrichen. Es 
existiert bereits ein Gutachten zu den Ausbaupotentialen von Erneuerbaren Energien in Sachsen. Sollte der Untersuchungsgegenstand 
auf Flächenpotentiale in Wäldern abstellen, wird daran erinnert, dass dies kein Ziel aus dem Koalitionsvertrag ist.

Die geplanten Ausgaben für die Studie zu Flächenpotentialen für Freiflächen Photovoltaik-Anlagen (FF-PV) in Höhe von 40 T€ werden 
ersatzlos gestrichen. Die großflächige Vereinnahmung von Kulturlandschaften durch FF-PV stellt einen erheblichen Eingriff in 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 90 778,4 550,0 235 SOLL neu 235
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -1.589 +/- -1.594
TITEL 534 52 1.824,0 Reg. Entw. 1.829,0 
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Ökosysteme sowie eine Gefahr für den Erhalt wertvoller Agrarflächen zur Erzeugung von Lebensmitteln dar und wird somit nicht 
unterstützt. 
 
Die geplanten Ausgaben für die Machbarkeitsstudien im Bereich Klima in Höhe von 850 T€ werden ersatzlos gestrichen. Weder 
existieren sachsenspezifische Klimaziele noch konnte die Staatsregierung die Machbarkeitsstudien inhaltlich begründen. 
 
Die geplanten Ausgaben für das Wasserstoffkompetenzzentrum in Höhe von 300 T€ werden ersatzlos gestrichen, da durch die 
Staatsregierung keine inhaltliche Begründung für die Mittelverwendung vorlegt wurde. 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Den Schülern werden im Rahmen der naturwissenschaftlichen Fächer grundlegende Inhalte zu Umwelt- und Ressourcenschutz 
vermittelt. Auch die Klimathematik ist im Lehrplan adäquat abgebildet. Die antragstellende Fraktion sieht keine Notwendigkeit für die 
staatliche Förderung von gesonderten Klimaschulen.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 91 212,4 214,8 0 SOLL neu 0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -220 +/- -230
TITEL 539 52 220,0 Reg. Entw. 230,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Nach Auffassung der antragstellenden Fraktion ist eine Energie- und Klimabilanzierung auf kommunaler Ebene nicht notwendig. Im
Koalitionsvertrag wurden keine kommunalen Energie- und Klimaziele festgelegt. Eine kommunale Energie- und Klimabilanzierung macht 
dehalb keinen Sinn.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 92 6,1 85,0 0 SOLL neu 0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -450 +/- -550
TITEL 540 52 450,0 Reg. Entw. 550,0
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Sachaufwand 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für die pauschalierten Ausgaben für die Vorhaben "Veranstaltungen" sowie die "EE-Kampagnen- und Kommunikationsmaßnahmen"
wurden keine Beschreibungen geliefert. Die antragstellende Fraktion erachtet den Energie- und Klimaschutzbeirat als entbehrlich.

Dahingehend wird der Haushaltsansatz um die Vorhaben

• Energie- und Klimaschutzbeirat,
• EE-Kampagnen/ -Kommunikationsmaßnahmen und
• Veranstaltungen
reduziert.

Die Befragungen/Evaluationen, die länderübregreifenden Arbeitskreise und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Dolmetscherdienstleistungen bleiben erhalten.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 92 2,3 3,0 129,8 SOLL neu 85,8
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -131,2 +/- -85,2
TITEL 547 52 261,0 Reg. Entw. 171,0
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die geplanten Ausgaben für die Bio- Regio Mediamaßnahmen in Höhe von insgesamt 500 T€ werden ersatzlos gestrichen, da von der 
Staatsregierung keine inhaltliche Beschreibung vorgelegt wurde. Zudem lässt sich aus dem Titel ableiten, dass die konventionelle 
Landwirtschaft nicht berücksichtigt werden soll, was dem Ziel der Gleichberechtigung von konventioneller und ökologischer 
Landwirtschaft gemäß des Koalitionsvertrages widerspricht.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 95 - - 3.048,8 SOLL neu 3.211
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -240 +/- -260
TITEL 534 55 3.288,8 Reg. Entw. 3.471,0
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für laufende Zwecke an Private

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Mittelerhöhung aufgrund erhöhter Beihilfegewährung an landwirtschaftliche Unternehmen zur Inanspruchnahme von 
Beratungsdienstleistungen. Vor dem Hintergrund sich mit erheblicher Dynamik ändernden Rahmenbedingungen in den Bereichen 
Betriebsführung, Pflanzenbau und Tierhaltung sieht die antragstellende AfD-Fraktion die Notwendigkeit zur Förderung 
landwirtschaftlicher Betriebe in Bezug auf neutrale und fachlich aktuelle Beratungsangebote. Ziel hierbei soll die Etablierung einer von 
bestehenden Anbietern landwirtschaftlicher Betriebsmittel unabhängigen Beraterstruktur für Landwirtschaftsunternehmen sein. Weiterhin 
soll die Effizienz, die innere Betriebsstruktur und Haltungs- sowie Anbaubedingungen sächsischer Landwirte und Tierhalter verbessert 
werden.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch Einsparungen in folgenden Titeln gedeckt:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 97 --- --- 1.787,0 SOLL neu 1.995,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 1.200 +/- 1.200
TITEL 68355 587,0 Reg. Entw. 795,0
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Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mittelerhöhung aufgrund einer einzurichtenden Förderung für betroffene Landwirte im Zuge von Bewirtschaftungsnachteilen innerhalb mit 
Nitrat belasteten, sogenannten "roten Gebieten". Hierbei sind die in diesem Antrag enthaltenen Mittelaufstockungen in Form einer 
Förderung zu einmaligen, nichtinvestiven Zuschüssen für betroffene Landwirte zu leisten, welche je nach Schwere der 
düngeverordnungsinduzierten Ertragseinbußen zu gestalten sind. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09 Seite Reg. Entw. 98 --- --- 22.789,2 SOLL neu 22.775,2 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   20.000 +/- 20.000 
TITEL 68655 2.789,2 Reg. Entw. 2.775,2 
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für die meisten Vorhaben hat die Staatsregierung keine Beschreibung geliefert (Vgl. Kleine Anfrage 7/10715), sodass keine inhaltliche 
Einordnung vorgenommen werden kann. Gegenüber dem Ansatz aus den Haushaltsjahr 2022 sollen die Ausgaben um jeweils 232 T€ 
steigen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Energiekreise und deren Auswirkungen auf den Staatshaushalt wird der Mittelansatz  
auf das Niveau des aktuellen Haushalts reduziert.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 105 1.182,5 1.053,0 1.053,0 SOLL neu 1.053,0
KAP 03 Seite Erg. Vorl. -232,3 +/- -232,3
TITEL 534 79 1.285,3 Reg. Entw. 1.285,3
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
A) Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der
Europäischen Union (EU-Schulprogramm)

B) Zuschüsse zur Förderung der Finanzierung von Mehrbedarfen bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen
Union (EU-Schulprogramm)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Gesunde Ernährung ist bei Kindern besonders wichtig. Obst und Gemüse gehören täglich auf den Speiseplan. Im Rahmen der 
Förderung durch das EU-Schulprogramm nehmen aktuell in der Produktgruppe Obst und Gemüse 458 Grund- und Förderschulen teil. 
Die Kinder werden dabei durchschnittlich mit jeweils zwei Portionen Obst/Gemüse pro Schulwoche und Kind versorgt.
Mit den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 11.000 T € könnten unter diesen Rahmenbedingungen alle Kinder in sächsischen
Kindertageseinrichtungen sowie Grund- und Förderschulen (siehe Drs. 7/10588) mit Obst und Gemüse versorgt werden.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 167 9,6 600,0 11.600,0 SOLL neu 11.600,0
KAP 05 Seite Erg. Vorl. 11.000 +/- 11.000
TITEL 683 06 600,0 Reg. Entw. 600,0
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist die weitere Einspeisung des "Klimafonds Sachsen" von Steuergeldern in Millionenhöhe 
nicht zielführend. Essentielle Aufgaben, beispielsweise des Wassermanagements oder der Hochwasservorsorge, sind besser im 
regulären Haushaltsbereich des LfULG oder der Landestalsperrenverwaltung untergebracht.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 177 5.000 0 0 SOLL neu 0
KAP 08 Seite Erg. Vorl. -3.800 +/- -2.000
TITEL 63401 3.800 Reg. Entw. 2.000
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist die weitere Einspeisung des "Klimafonds Sachsen" von Steuergeldern in teils 
zweistelliger Millionenhöhe nicht zielführend. Essentielle Aufgaben, beispielsweise des Wassermanagements oder der 
Hochwasservorsorge, sind besser im regulären Haushaltsbereich des LfULG oder der Landestalsperrenverwaltung untergebracht.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 177 20.000 0 0 SOLL neu 0
KAP 08 Seite Erg. Vorl. -15.200 +/- -8.000
TITEL 88401 15.200 Reg. Entw. 8.000
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Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die drei neu zu schaffenden Stellen für den Aufgabenbereich "Umsetzung Richtlinie "Natürliches Erbe" (NE)" sowie die neu zu 
schaffende Stelle für den Aufgabenbereich "Naturschutzfördermaßnahmen (Nicht-ELER)" werden ersatzlos gestrichen. 

Im Aufgabenbereich "Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)" wird in der Antwort der Staatsregierung auf die Kleine Anfrage 7/10727 
insbesondere auf neue Interventionen und einen neuen Kontrollaufwand verwiesen. Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist eine 
Kontrollverdichtung sowie eine Interventionsausweitung gegenüber Antragstellern kontraproduktiv. Im Hinblick auf das Ziel einer 
schlankeren und effizienteren Verwaltung sowie der Verringerung eines antagonistischen Auftretens gegenüber antragstellenden 
Bürgern bzw. Unternehmen sind daher sechs neu zu schaffende Stellen der Wertigkeit A10 und zwei neu zu schaffende Stellen der
Wertigkeit A11 ersatzlos zu streichen. Die verbleibenden neu zu schaffenden Stellen in diesem Aufgabenbereich sind primär zur 
Kompensation des Mehraufwandes durch gekoppelte Zahlungen sowie zur Bewältigung steigender Antragstellerzahlen einzusetzen.

Die neu zu schaffende Stelle für den Aufgabenbereich "Koordinierung und Abstimmung von Verfahrensentwicklung und -einführung/ 
Applikationsmanagement" wird weiterhin ersatzlos gestrichen. Die Beschreibung dieser Stelle hat in der Antwort der Staatsregierung (s. 
Kleine Anfrage 7/10727) vielmehr den Charakter eines befristeten Projekts als eines Arbeitsverhältnisses auf Beamtenebene, welches 
bis zu 30 Jahren andauert.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 227 12.782,2 26.335,8 26.337,9 SOLL neu 27.123,5
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -960,3 +/- -988,8
TITEL 42201 27.298,2 Reg. Entw. 28.112,3
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Die drei neu zu schaffenden Stellen im Aufgabenbereich "Stärkung der Bereiche Organisation, Personal, Haushalt" werden ebenfalls 
ersatzlos gestrichen. Aus Sicht der AfD-Fraktion ist es widersprüchlich, gleich drei neue sowie hoch eingeordnete Stellen zu schaffen, 
um damit eine schlankere und effizientere Verwaltung herbeizuführen.  
 
Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. 
 
 
Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
2023: 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 76,4 T€ (Pauschalsatz 2023)       = 152,8 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 x 71,6 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   71,6 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 65,7 T€ (Pauschalsatz 2023)  =   65,7 T€, 
sechs Stellen der Besoldungsgruppe A11 x 59,8 T€ (Pauschalsatz 2023) = 358,8 T€, 
und sechs Stellen der Besoldungsgruppe A10 x 51,9 T€ (Pauschalsatz 2023) = 311,4 T€ 
 
gesamt: 960,3 T€. 
 
2024: 
 
zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14 x 78,7 T€ (Pauschalsatz 2024)       = 157,4 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 x 73,7 T€ (Pauschalsatz 2024)         =   73,7 T€, 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 x 67,7 T€ (Pauschalsatz 2024)  =   67,7 T€, 
sechs Stellen der Besoldungsgruppe A11 x 61,6 T€ (Pauschalsatz 2024) = 369,6 T€, 
und sechs Stellen der Besoldungsgruppe A10 x 53,4 T€ (Pauschalsatz 2024) = 320,4 T€ 
 
gesamt: 988,8 T€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von zwei Stellen der Besoldungsgruppe A14, 
einer Stelle der Besoldungsgruppe A 13,  
einer Stelle der Besoldungsgruppe A12, 
sechs Stellen der Besoldungsgruppe A 11 
und sechs Stellen der Besoldungsgruppe A 10 
im Kapitel 09 12 (422 01) ab 2023 (Reg. Entw. Seite 279). 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für Beschäftigte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Zwei der vier neu zu schaffenden Stellen für den Aufgabenbereich "Absicherung von umweltbezogenen Aufgabenstellungen im Bereich 
Wasser und Boden" sind ersatzlos zu streichen. Einer Aufgabenmehrung im Bereich des Wasserhaushaltsmanagements sowie des 
Bodenschutzes im Sinne aussagefähigerer Messnetze wird grundsätzlich zugestimmt. Jedoch erscheint eine Stellenmehrung um vier
Stellen als unverhältnismäßig. Daher wird aus Sicht der AfD-Fraktion eine Stellenmehrung um lediglich zwei Stellen als ausreichend 
angesehen.

Im Aufgabenbereich "Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)" wird in der Antwort der Staatsregierung auf die Kleine Anfrage 7/10728
insbesondere auf neue Interventionen und einen neuen Kontrollaufwand verwiesen. Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion ist eine 
Kontrollverdichtung sowie eine Interventionsausweitung gegenüber Antragstellern kontraproduktiv. Im Hinblick auf das Ziel einer 
schlankeren und effizienteren Verwaltung sowie der Verringerung eines antagonistischen Auftretens gegenüber antragstellenden 
Bürgern bzw. Unternehmen sind daher sieben neu zu schaffende Stellen der Wertigkeit E10, zwei neu zu schaffende Stellen der 
Wertigkeit E11 und eine neu zu schaffende Stelle der Wertigkeit E13 ersatzlos zu streichen. Die verbleibenden neu zu schaffenden 
Stellen in diesem Aufgabenbereich sind primär zur Kompensation des Mehraufwandes durch gekoppelte Zahlungen sowie zur 
Bewältigung steigender Antragstellerzahlen einzusetzen. Ferner sind die verbleibenden, neu zu schaffenden Stellen in bestehende 
interne Strukturen innerhalb des SMEKUL zur Bearbeitung von Anträgen im Zusammenhang mit der GAP zu integrieren.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 227 59.038,1 51.073,3 52.606,4 SOLL neu 54.588,6
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -866,9 +/- -899,6
TITEL 42801 53.473,3 Reg. Entw. 55.488,2

AfD 24

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. 
 
 
Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
2023: 
drei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 84,2 T€ (Pauschalsatz 2023)         =   252,6 T€, 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E11 x 73,7 T€ (Pauschalsatz 2023) = 147,4 T€, 
und sieben Stellen der Entgeltgruppe E10 x 66,7 T€ (Pauschalsatz 2023) = 466,9 T€ 
 
gesamt: 866,9 T€. 
 
2024: 
 
drei Stellen der Entgeltgruppe E13 x 87,4 T€ (Pauschalsatz 2024)         =   262,2 T€, 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E11 x 76,5 T€ (Pauschalsatz 2024) = 153,0 T€, 
und sieben Stellen der Entgeltgruppe E10 x 69,2 T€ (Pauschalsatz 2024) = 484,4T€ 
 
gesamt: 899,6 T€. 
 
 
 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von drei Stellen der Entgeltgruppe E 13,  
zwei Stellen der Entgeltgruppe E 11, 
und sieben Stellen der Entgeltgruppe E 10 
im Kapitel 09 12 (428 01) ab 2023 (Reg. Entw. Seite 280). 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aus Sicht der antragstellenden AfD-Fraktion sind die Errichtung sowie Erweiterung eines Klimakompentenzzentrums und alle damit 
einhergehenden Vorhaben nicht notwendig. Die antragstellende Fraktion erachtet die Errichtung eines Kompetenzzentrums Klima 
Sachsen für überflüssig, jedenfalls solange es den Steuerzahler belastet.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 233 930,3 1.313,4 1.647,1 SOLL neu 1.673,1
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -480 +/- -454
TITEL 53401 2.127,1 Reg. Entw. 2.127,1

AfD 25

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Für den neuen Wettbewerb "Grüne Schulhöfe" werden pauschal jeweils 150 T€ für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt. Wie bereits 
im Rahmen des Haushaltsverfahrens 2021/ 2022 existiert dafür weder ein Konzept, noch Auswahlkriterien. Inwiefern oder ob der 
Wettbewerb "Grüne Schulhöfe" einen Zusatznutzen stiftet, kann somit nicht beurteilt werden. Die antragstellende Fraktion erachtet den 
Wettbewerb "Grüne Schulhöfe" für überflüssig, jedenfalls solange es den Steuerzahler belastet. Weiterhin wurde in hierzu eingereichten 
Kleinen Anfrage (7/10733) unzureichend auf sonstige Preisvergaben eingegangen, weshalb hier von einem unbegründeten 
Mittelaufwuchs seit 2022 innerhalb dieses Haushaltstitels auszugehen ist.

Die Vermittlung der heimischen Pflanzenwelt sowie deren Nutzung als Lebensmittel kann aus Sicht der antragstelllenden Fraktion
aduäqat über den Schulgartenunterricht abgedeckt werden. Somit ist der Schulgartenunterricht im Rahmen des Sachkundeunterrichts 
stäker zu fördern.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 238 109,5 350,1 109,5 SOLL neu 109,5
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -303 +/- -208
TITEL 54708 412,5 Reg. Entw. 317,5

AfD 26



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Dienstleistungen Dritter

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vom Soll-Niveau des Jahres 2022 ist eine erhebliche Steigerung der geplanten Mittel für 2023 sowie 2024 zu verzeichnen. Die 
Staatsregierung konnte die hierfür vorgesehenen Projekte nicht hinreichend und umfassend darstellen (siehe Antwort zur kleinen 
Anfrage 7/10731). Aufgrund des Fehlens einer ausreichenden Begründung ist von einer pauschalen und entbehrlichen 
Mittelmehranmeldung des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft auszugehen. Aus Sicht der AfD-
Fraktion ist hierbei die Beibehaltung des Niveaus in Höhe des Solls 2022 von 2,45 Mio. € je Haushaltsjahr verhältnismäßig. 

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 248 4.389,0 2.454,7 2.450 SOLL neu 2.450
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -2.819,2 +/- -2.248,5
TITEL 53453 5.269,2 Reg. Entw. 4.698,5

AfD 27

Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Laufende Betriebsausgaben

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Vom Soll-Niveau des Jahres 2022 ist eine erhebliche Steigerung der geplanten Mittel für 2023 sowie 2024 zu verzeichnen. Die 
Staatsregierung konnte die hierfür vorgesehenen Maßnahmen der Verbrauchersensibilisierung und der Durchführung von Bio-
Erlebnistagen nicht hinreichend und umfassend darstellen (siehe Antwort zur kleinen Anfrage 7/10732). Aufgrund des Fehlens einer 
ausreichenden Begründung ist von einer pauschalen und entbehrlichen Mittelmehranmeldung des Staatsministeriums für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft auszugehen. Aus Sicht der AfD-Fraktion ist hierbei die leichte Erhöhung des Niveaus des Solls 
2022 von 645,0 T€ auf dann 745,0 T€ je Haushaltsjahr verhältnismäßig. Somit wird die enorme Preissteigerung für Betriebsmittel wie 
beispielsweise Saatgut und Ersatzteile berücksichtigt.

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 253 10,3 645,0 745,0 SOLL neu 745,0
KAP 12 Seite Erg. Vorl. -455 +/- -455
TITEL 53575 1.200,0 Reg. Entw. 1.200,0

AfD 28



Einbringer (Fraktion): AfD
Ausschuss: EKULA
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)
Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für laufende Zwecke

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die zwei neu zu schaffenden Stellen für die Aufgabenbeschreibung "Unterhalt und Bewirtschaftung der neuen Reithallen" (s. Kleine 
Anfrage 7/10735) sind ersatzlos zu streichen.

Ferner ist die geplante Hebung einer Peronalstelle von der Entgeltgruppe E15Ü in die Entgeltgruppe AT rückgängig zu machen. Da 
außertariflich Angestellten neben ihrer Vergütung auch zusätzliche Modalitäten offenstehen, zum Beispiel am Betriebsergebnis 
gekoppelte Bonusvereinbarungen, sieht die antragstellende AfD-Fraktion die Gefahr eines langfristigen Betriebsmanagements auf 
Verschleiß zu Gunsten hoher Betriebsergebnisse. Dies läuft dem Sinn eines staatlichen Gestüts mit dessen herausragender Funktion im 
Sinne der Traditionspflege und des fortlaufenden Zuchterfolges zuwider. 

Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrisenlage und der steigenden Inflation ist dieses haushalterische Vorgehen nach 
Grundsätzen der Sparsamkeit besonders geboten. Demgemäß sind Ausgaben auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 09 Seite Reg. Entw. 378 3.351,3 3.468,6 4.069,5 SOLL neu 4.218,5
KAP 22 Seite Erg. Vorl. -110,6 +/- -114,9
TITEL 68201 4.180,1 Reg. Entw. 4.333,4

AfD 29

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
2023: 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E9a x 57,9 T€ (Pauschalsatz 2023) = 115,8 T€, 
abzüglich der Mehrkosten durch die Annulierung der Hebung einer Stelle von E15Ü auf AT (Pauschalsätze 2023) = -5,2 T€ 
 
gesamt: 110,6 T€. 
 
2024: 
 
zwei Stellen der Entgeltgruppe E9a x 60,1 T€ (Pauschalsatz 2024) = 120,2 T€, 
abzüglich der Mehrkosten durch die Annulierung der Hebung einer Stelle von E15Ü auf AT (Pauschalsätze 2024) = -5,3 T€ 
 
gesamt: 114,9 T€. 
 
 
 
 
Gleichzeitig wird der Stellenplan wie folgt geändert: 
Streichung von zwei Stellen der Entgeltgruppe E 9a  
im Kapitel 09 22 (682 01) ab 2023 (Reg. Entw. Seite 382). 
 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 
 
 





Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung:  Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 
im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Durch die Fachförderrichtlinie Speicher werden in Sachsen der Ausbau von Stromspeichern gefördert. Nun lässt die Staatsregierung 
dieses erfolgreiche Programm auslaufen. Dabei sind fehlenden Speicherkapazitäten ein wesentliches Problem beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Sie sind in ihrer Erzeugungskapazität volatil: Stromproduktion und Konsumption fallen zeitlich auseinander. Eine 
Lösung dieses Problems sind Speicher. Wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen. Dafür braucht es 
auch zwingend mehr Speicher, um die überschüssige Energie, wenn der Wind mal besonders stark blöst und die Sonne viel scheint, für 
später zu bewahren. Das Förderprogramm Speicher sollte daher nicht nur forgesetzt, sondern auch ausgebaut werden. 
So wie die Situation in Sachsen allerdings gerade ist, ist der von der Staatsregierung vorgeschlagene Ansatz konsequent: wenn man 
keine erneuerbaren Energien ausbaut, braucht man natürlich auch keine Speicher.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09 Seite Reg. Entw. 94 4.046,8 4.000 8.000 SOLL neu 8.000 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   8.000 +/- 8.000 
TITEL 893 52 0 Reg. Entw. 150 

DIE LINKE 01

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für laufende Zwecke an Private 

Änderung:  2023 T€ 2024 T€ 

1. Unterstützung landwirtschaftlicher Existenzgründungen und Hofnachfolgen
(Förderrichtlinie Existenzgründungs- und Hofnachfolgeprogramm) 600 600 

2. Absatzförderung der Sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft
(Förderrichtlinie Absatzförderung) 570 570 

3. Steillagenbewirtschaftung in der Weinbaukulturlandschaft 100 100 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Um der zunehmenden Überalterung von Landwirtinnen und Landwirten auch weiterhin entgegen zu wirken und die Zukunftsfähigkeit und 
Dynamik der sächsischen Landwirtschaft auch langfristig zu sichern, sollte das  eigens dafür entwickelte »Existenzgründungs- und 
Hofnachfolgeprogramm« auch weiterhin entsprechend finanziell ausgestattet werden.  
Zudem braucht es für die ökologisch und landschaftskulturell wertgebende Steillagenbewirtschaftung im Weinbau auch weiterhin 
finanzielle Unterstützung, um ökonomische Nachteile auszugleichen und die erbrachten Leistungen zu honorieren. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 97 - - 1.270,0 SOLL neu 1270,0 
KAP 03 683,0 +/- 475,0 
TITEL 683 55 587,0 Reg. Entw. 795,0 

DIE LINKE 02



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes 

Änderung in Punkt 1. 2023  800,0; 2024: 800,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Die zusätzlichen Mittel sollen den Mitteln gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Finanzierung der Aufgaben der 
anerkannten Naturschutzvereinigungen zugutekommen. Das erscheint gerechtfertigt, da steigende Kosten und wachsende 
Anforderungen eine adäquate Mittelerhöhung erfordern. Dementsprechend muss eine bedarfsgerechte Veranschlagung der 
„Kostenbeteiligung“ für die übrigen anerkannten Naturschutzvereine als besonders bedeutsame Einrichtungen des Natur- und 
Artenschutzes im Freistaat Sachsen angemessen erfolgen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 107f 1.654,9 1.779,4 2.135,8 SOLL neu 2.135,8 
KAP 03 400,0 +/- 400,0 
TITEL 671 79 1.735,8 Reg. Entw. 1.735,8 

DIE LINKE 03

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Es sollen Reparaturbegünstigungen für ca 10 Prozent der Bevölkerung Sachsens ermöglicht werden. Daher erfolgt eine Aufstockung um 
3.000,0 T€. Die zusätzlichen Verwaltungskosten werden mit zusätzlich 125 T€ abgebildet. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 115 34,6 33,7 4380,3 SOLL neu 4380,3 
KAP 03 3125,0 +/- 3125,0 
TITEL 686 88 1255,3 Reg. Entw. 1255,3 

DIE LINKE 04



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe Pflege der Gewässer II. Ordnung und zur Stärkung der 
Wasserrahmenrichtlinie sollen die erforderlichen Finanzmittel für nichtinvestive Ausgaben, wie beispielsweise die Erstellung integrierter 
Gewässerentwicklungskonzepte, die Finanzierung geeigneter interkommunaler Verbandsstrukturen (Gewässerunterhaltungsverbände) 
oder die fachliche Unterstützung von Gemeinden über eine angemessene Aufstockung der pauschalen Finanzhilfe in angemessener 
Höhe zur Verfügung gestellt werden. Aus der Beantwortung der Fragen der Fraktion DIE LINKE in BIM-Nr. 161  geht hervor, dass 
abzüglich durch geplante Maßnahmen gebundener Mittel in 2021 Ausgabereste von rund 16,4 Mio Euro aus der 
Wasserentnahmeabgabe bestehen. Da diese zuzüglich der Ausgabereste aus 2022 dem Gesamthaushalt zugeführt werden, kann eine 
angemessene Unterstützung der Kommunen erfolgen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL  09  Seite Reg. Entw. 129 SOLL neu 2500,0 
KAP  03 +/- 1000,0 
TITEL  633 97 Reg. Entw. 1500,0 

DIE LINKE 05

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt  

Da die Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 
ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 aus obiger Haushaltstelle finanziert werden, sind die Mittel entsprechend der Mittelhöhe des DHH 
2021/22 einzustellen, um die im Titel zusammengefassten Aufgaben aufrecht zu halten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 130 0 300 800,0 SOLL neu 800,0 
KAP 03 500,0 +/- 500,0 
TITEL 686 97 300,0 Reg. Entw. 300,0 

DIE LINKE 06



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Bewilligung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Investitionsmittel für den Aufbau eines sächsischen Wasserstoff-Pipeline-Netzes 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Aktuell ist Erdgas einer der wichtigsten Energieträger. Er findet beispielsweise Einsatz in der metallverarbeitenden und in der 
chemischen Industrie, sowie im Strom- und Wärmesektor. Doch sowohl der Klimawandel als auch die Abhängigkeit vom Erdgas aus 
autoritären Staaten zeigen die Dinglichkeit eines perspektivischen Erdgasaustiegs. Neben der direkten Nutzung von erneuerbaren Strom 
wird auch die Verwendung von grünem Wasserstoff dabei eine wichtige Rolle spielen. Doch aktuell sind die Energieverluste bei 
Wasserstoff mitunter wegen des aufwendigen Transportes enorm. Um den Wasserstoff energieeffizienter von dort, wo die erneuerbaren 
Energien erzeugt und für die Wasserstoff-Produktion verwendet werden, dahin zu bekommen, wo am Ende geheizt oder Industrie 
betrieben wird, könnte ein Netz aus Wasserstoffpiplines verwendet werden. Beispiele dafür gibt es bereits in Industriezentren, wie dem 
mitteldeutschen Chemiedreick um Bitterfeld, Schkopau und Leuna. Hier kommen verschiedene Wasserstoff-Pipelines zusammen auf 
eine Länge von ca. 150 km. Doch die Wasserstoff-Infrastruktur ist in der Regel privatisiert. Da es sich bei Wasserstoff-Pipelines um eine 
Infrastruktur im Sinne des Gemeinwohls handelt, sollte Sachsen in den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur in öffentlicher Hand 
investieren. Mit den von uns vorgeschlagenen 10 Millionen Euro sollen dafür erste Pläne erarbeitet und vorangetrieben werden.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09 Seite Reg. Entw. 94 0 0 2.000 SOLL neu 10.000 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   2.000 +/- 10.000 
TITEL neu 712 52 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 07

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
im Inland 

Änderung in Punkt 2. 2023  1.401,7; 2024  1.401,7 
Punkt 3. 2023  3.150,0; 2024  3.150,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Für den ethisch zwingend erforderlichen und gesellschaftlich gewünschten tierschutzgerechten Umbau der Nutztierhaltung brauchen die 
Landwirt*innen finanzielle Unterstützung. Wir schlagen daher eine Erweiterung der Förderrichtlinie Tierwohl Mutterkühe -  
RL TWK/2020 vor. Um den Umbauprozess in der Nutztierhaltung zu forcieren, sollten sollten weitere tierschutzgerechte Haltungsformen 
bezuschusst werden.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 09  Seite Reg. Entw. 146f 12.278,3 9.155,7 10.385,7 SOLL neu 5.401,7 
KAP 04 0,0 +/- 0,0 
TITEL 686 01 10.385,7 Reg. Entw. 5.401,7 

DIE LINKE 08



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Im LfULG soll eine Landesschlichtungsstelle „Anlagen-Entschädigung“ eingerichtet und entsprechend organisatorisch, personell und 
finanziell ausgestattet werden. Dafür wird ein Personalmehraufwand von zwei Vollbeschäftigtenäquivalenten (1 x E13 und 1 x E15) 
vorgesehen. Die Landesschlichtungsstelle soll zum 01.07.2023 ihre Tätigkeit aufnehmen.

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL  09  Seite Reg. Entw. 227 59.038,1 51.073,3 53565,8 SOLL neu 55679,7 
KAP  12 92,5 +/- 191,5 
TITEL  428 01 53473,3 Reg. Entw. 55488,2 

DIE LINKE 09

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

neu Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Innovationsprojekte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 

Zur aktiven Unterstützung und Entwicklung von Innovation und Flexibilität landwirtschaftlicher Betriebe bei der Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels sollen innovative Anbauprojekte, wie beispielsweise trockentolerante Kulturen finanziell unterstützt werden. Die 
Ergebnisse der begünstigten Projekte sind dem LfULG zur Auswertung zu übermitteln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL  09  Seite Reg. Entw. 150,0 SOLL neu 150,0 
KAP  12 150,0 +/- 150,0 
TITEL  neu 683 53 Reg. Entw. 

DIE LINKE 10



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: EKULA 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansatz Epl 14 für Landeseinrichtungen 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Investitionsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Konzepts "Klimabewusste Landesverwaltung" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Im Rahmen des Konzepts "klimabewusste Landesverwaltung" benennt der Staatsbetrieb sächsisches Immobilien- und Baumanagment 
das Ziel bis zum Jahr 2030 5% des Gesamtstromverbrauchs der Landesliegenschaften in Eigenerzeugung erbringen zu wollen. Erst 
kürzlich beschloss der Landtag mit dem Antrag der Regierungsfraktionen "Vorbildfunktion des Freistaates Sachsen für einen 
beschleunigten Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie" einen Turbo in Sachen erneuerbare Energien einlegen zu wollen. Aktuell 
verfügt der SIB jedoch lediglich über 25 880m² Solaranlagen, wovon 24.638m² auf PV und der Rest auf Solarthermie entfallen. Das 
Staatsministerium für Wirtschaft, Kultur und Tourismus betreibt 833m² Solaranlagen. 763m² davon sind PV-Anlagen, 70m² Solarthermie. 
Eine flächendeckende Prüfung der Liegenschaften auf ihre Eignung für solare Nutzung erfolgt bislang nicht! Mit unserem 
Änderungsantrag wollen wir das ändern. Alle landeseigenen Liegenschaften sollen ihre Eignung geprüft und bei positivem Bescheid mit 
Solarthermie und/oder PV ausgestattet werden.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 14 Seite Reg. Entw. 143 10.000 SOLL neu 50.000 
KAP 20 Seite Erg. Vorl.   10.000 +/- 50.000 
TITEL neu 731 91 0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 01



Abstimmungsliste EKULA 

Einzelplan 09 – Sächsisches Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 

Kapitel 09 01 Ministerium 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
22 422 01 AfD 01 6 : 12 : 0 
22 428 01 AfD 02 6 : 12 : 0 
22 428 10 AfD 03 6: 12 : 0 

27 547 02 AfD 04 6 : 12 : 0 
27 547 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 12 : 6 : 0 

29 687 01 AfD 05 6 : 12 : 0 

Abstimmung über Kapitel 09 01 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 1 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des EPL 09 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
48 534 07 AfD 06 6 : 12 : 0 
49 547 04 AfD 07 6 : 12 : 0 
51 613 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 12 : 6 : 0 
56 TG 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 11 : 6 : 1 

57 685 70 AfD 08 6 : 11 : 1 
57 685 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 11 : 6 : 1 

57 894 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 12 : 6 : 0 

Neu 711 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 11 : 6 : 1 
Neu 891 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 11 : 6 : 1 

Abstimmung über Kapitel 09 02 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis: 11 : 6 : 1 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
81 099 97 AfD 09 6 : 12 : 0 
81 099 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 7 : 0 

87 534 51 AfD 10 6 : 12 : 0 
90 531 52 AfD 11 6 : 12 : 0 

Anlage 3 - EKULA



90 534 52 AfD 12 6 : 12 : 0 
90 534 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 12 : 6 : 0 
    
91 539 52 AfD 13 6 : 12 : 0 
92 540 52 AfD 14 6 : 12 : 0 
92 547 52 AfD 15 6 : 12 : 0 
94 893 52 LINKE 01 1 : 17 : 0 
    
95 534 55 AfD 16 6 : 12 : 0 
95 534 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 12 : 6 : 0 
    
96 681 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 12 : 6 : 0 
    
97 683 55 AfD 17 6 : 12 : 0 
97 683 55 LINKE 02 7 : 11 : 0 
    
98 686 55 AfD 18 6 : 12 : 0 
98 686 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 18 : 0 : 0 
    
101 686 61 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 17 : 0 : 1 
105 534 79 AfD 19 6 : 12 : 0 
107 671 79 LINKE 03 1 : 16 : 0 
108 683 79 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 17 : 0 : 0 
115 686 88 LINKE 04 1 : 16 : 0 
127 TG 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 11 : 6 : 0 
128 534 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 11 : 6 : 0 
    
129 633 97 LINKE 05 1 : 16 : 0 
129 633 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 11 : 6 : 0 
    
130 686 97 LINKE 06 1 : 16 : 0 
132 891 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 11 : 6 : 0 
133 893 97 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 11 : 6 : 0 
    
Neu 712 52 LINKE 07 1 : 17 : 0 
Neu 883 04 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 12 : 6 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 03 mit Änderungen und Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:        11 : 7 : 0 
 
 
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
146 686 01 LINKE 08 1 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 04  
Abstimmungsergebnis:        11 : 1 : 6 
  



Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte 
   Programme 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
167 683 06 AfD 20 6 : 11 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 05  
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 1 
 
 
Kapitel 09 08 Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
177 634 01 AfD 21 6 : 12 : 0 
177 884 01 AfD 22 6 : 12 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 08  
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 1 
 
 
Kapitel 09 09 Förderung durch die EU – Europäischer Landwirtschafts- 
   fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – 
   Förderzeitraum 2014-2022  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU – Europäischer Fonds für  
   regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2014-2020 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 :7 
 
 
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU – Europäischer Meeres- und  
   Fischereifonds (EMFF) – Förderzeitraum 2014-2020 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 7 
 
 
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
   Geologie 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
227 422 01 AfD 23 6 : 12 : 0 
227  422 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 12 : 0 : 6 
    
227 428 01 AfD 24 6 : 12 : 0 
227 428 01 LINKE 09 1 : 17 : 0 



233 534 01 AfD 25 6 : 11 : 0 
238 547 08 AfD 26 6 : 11 : 0 
239 685 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 11 : 0 : 6 
248 534 53 AfD 27 6 : 11 : 0 
251 TG 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 11 : 6 : 0 
251 511 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 11 : 6 : 0 
251 534 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 11 : 6 : 0 
252 547 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 11 : 6 : 0 
252 812 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 11 : 6 : 0 
253 535 75 AfD 28 6 : 11 : 0 
    
Neu 683 53 LINKE 10 1 : 16 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 12 mit Änderungen und Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:        10 : 7 : 0 
 
 
Kapitel 09 14 Förderung durch die EU – Europäischer Landwirtschafts- 
   fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – 
   Förderzeitraum 2023-2027  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 :7 
 
 
Kapitel 09 15 Förderung durch die EU – Europäischer Fonds für  
   regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2021-2027 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 :7 
 
 
Kapitel 09 16 Förderung durch die EU – Europäischer Meeres-, Fischerei  

und Aquakulturfonds (EMFAF) – Förderzeitraum 2021-2027 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 :7 
 
 
Kapitel 09 17 Förderung durch die EU – Fonds für einen gerechten Über- 
   gang (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 :7 
 
 
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 7 
  



Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirt- 
   schaft (BfUL) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 :7 
 
 
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
378 682 01 AfD 29 6 : 11 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 09 22 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 1 
 
 
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 7 
 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 09 
mit Änderungen und Stellenplänen 
Abstimmungsergebnis:        10 : 7 : 0 
  



Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
Kapitel 14 20 Sammelansatz des EPL 14 für Landeseinrichtungen 
 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
Neu 731 91 LINKE 01 1 : 16 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 14 20  
Abstimmungsergebnis:        10 : 1 : 6 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 14 
Abstimmungsergebnis:        10 : 1 : 6 
 
  



Haushaltsgesetz 2023/2024 – Gesetzestext 
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Gesamtabstimmung Gesetzestext 
Abstimmungsergebnis:        10 : 6 : 1 
 
 
Drs 7/10575 – Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes  
des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
mit den vom Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 
beschlossenen Änderungen 
 
Gesamtabstimmung Drs 7/10575 
Abstimmungsergebnis:        10 : 7 : 0  





Anlage 
zu DRUCKSACHE 7/10575 

(gem. § 37 Abs. 3 GO) 

Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Teil 1 

Ausschuss für Inneres und Sport Haushaltsgesetz 
Einzelplan 03 
Einzelplan 13 
Einzelplan 14 

Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, 
Kultur und Tourismus Haushaltsgesetz 

Einzelplan 02 
Einzelplan 12 
Einzelplan 14 
Einzelplan 15 

Ausschuss für Regionalentwicklung 

Ausschuss für Schule und Bildung 

Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft 

Teil 2 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 10 
Einzelplan 15 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 05 
Einzelplan 06 

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 09 
Einzelplan 14 



Teil 3 

Ausschuss für Verfassung und Recht, Demokratie, 
Europa und Gleichstellung 

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt  

Haushaltsgesetz 
Einzelplan 02 
Einzelplan 05
Einzelplan 06 

Haushaltsgesetz
Einzelplan 07 
Einzelplan 15 

Haushaltsgesetz
Einzelplan 08 







Anlage 1 - VREA 

CDU/B'GRÜNE/SPD 01 

Einbringer (Fraktion): 

Ausschuss: 

CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags 

Ausschuss für Verfassung und Recht, Demokratie, Europa und Gleichstellung 

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag 
Kapitelbezeichnung: 

Ausgabe/Einnahme: 

Allgemeine Bewilligungen 

Ausgabe 

EPL 

KAP 

TITEL 

02 

03 

Seite Reg. Entw. 

Seite Erg. Vorl. 

60 

Ist 2021 

3,3 T€ 

532 66 

Soll 2022 

250,0 T€ 

2023 

250,0 T€ 

200,0 T€ 

50,0 T€ 

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

A) Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Kiew 

B) Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckungsvorschlag: Gesamthaushalt 

Begründung: 

in TEuro 2024 

SOLL neu 250,0 T€ 

+/- 200,0 T€ 

Rea. Entw. 50,0 T€ 

Aufgrund der pandemischen Lage in 2020 und 2021 und insbesondere vor dem Hintergrund des russischen 

Angriffskriegs in der Ukraine war man bisher mit der konzeptionellen Vorbereitung zur Einrichtung eines 

Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Kiew befasst. Es entspricht dem politischen Willen, dass an einem 

Regionalbüro in der Ukraine festgehalten werden soll. Während der Dauer des Krieges soll ein Büro im Freistaat 

Sachsen eröffnet werden, welches zugleich auch als Anlaufstelle für Ukrainerinnen und Ukrainer dient. zugleich 

sollen Vorbereitungen für ein Büro in der Ukraine vorangetrieben werden. Entsprechend ist die 

Mittelausstattung anzupassen. 

















































































































Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Anzahl der Planstellen im Ministerium ist seit 2020 ständig gewachsen. 2020 waren es 134 Stellen der Besoldungsgruppen B9 - A6, 
2022 wuchs deren Anzahl auf 168. Für die Haushaltsjahre 2023/2024 sind jeweils 169 Stellen vorgesehen. Der Stellenzuwachs ist 
überwiegend der Umstrukturierung des Ressorts im Zuge der Regierungsneubildung zuzuordnen.  
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird. Daran hat sich nichts geändert. 
Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und 
Verwaltungsebene auch weiterhin nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein 
Bürokratieabbau erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, 
zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst 
recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und finanziellen Situation.  
Nicht nur der Stellenaufwuchs im Haushaltsplan 2023/2024 steht dieser Zielstellung entgegen, viel mehr noch jener im Haushaltsplan 
2021/2022. Mit dem Änderungsantrag wird die Anzahl der Planstellen auf das Niveau des Jahres 2020 zurückgeführt und auf diesem 
Niveau für die Jahre 2023/2024 "eingefroren". 

Gleichzeitig wird der Stellenplan (S. 23 f.) wie folgt geändert: 

Amsbezeichung  Besoldungsgruppe   Laufbahngruppe  Stellen 2023  Stellen 2024  Pauschsatz 2023  Pauschsatz 2024 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 16 8.971,5 12.593,9 9.365,9 SOLL neu 9.644,5 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -3.086,6 +/- -3.178

TITEL 422 01 12.452,5 Reg. Entw. 12.822,5 

Staatssekretär      B9  L2  1  1  152,1  156,7 
Ministerialdirigent  B6  L2  4  4  129,6  133,5 
Ministerialrat       B3  L2  9  9  111,3  114,7 
Ministerialrat       B2  L2  1  1  103,8  106,9 
Ministerialrat       A16  L2  8  8  98,6  101,5 
Direktor       A15  L2  12  12  89,2  91,8 
Oberrat       A14  L2  21  21  76,4  78,7 
Rat      A13  L2  17  17  71,6  73,7 
Amtsrat       A12  L2  8  8  65,7  67,7 
Amtmann       A11  L2  11  11  59,8  61,6 
Oberinspektor       A10  L2  4  4  51,9  53,4 
Inspektor       A9  L2  5  5  41,6  42,8 
Amtsinspektor      A9  L1  11  11  50,9  52,4 
Hauptsekretär       A8  L1  8  8  44,5  45,8 
Obersekretär      A7  L1  6  6  37,2  38,3 
Sekretär       A6  L1  5  5  34,2  35,2 

Die Summen der Bezüge betragen demnach 2023 9.365,9 Ts. € und 2024 9.644,5 Ts. €. 

Die Einsparungen dienen der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Anlage 2 - VREA



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Anzahl der Planstellen im Ministerium ist seit 2020 ständig gewachsen. 2020 waren es 25 Stellen der Entgeltgruppen E14 - E3, 2022 
wuchs deren Anzahl auf 33. Für die Haushaltsjahre 2023/2024 sind jeweils 34 Stellen vorgesehen. Der Stellenzuwachs ist überwiegend 
der Umstrukturierung des Ressorts im Zuge der Regierungneubildung zuzuordnen.  
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird.Daran hat sich nichts geändert. 
Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und 
Verwaltungsebene auch weiterhin nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein 
Bürokratieabbau erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und 
Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene abzubauen und nicht noch 
zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, 
zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst 
recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und finanziellen Situation.  
Nicht nur der Stellenaufwuchs im Haushaltsplan 2023/2024 steht dieser Zielstellung entgegen, viel mehr noch jener im Haushaltsplan 
2021/2022. Mit dem Änderungsantrag wird die Anzahl der Planstellen auf das Niveau des Jahres 2020 unter Berücksichtigung der 
Hebungen aus tariflicher oder personalwirtschaftlichen Gründen zurückgeführt und auf diesem Niveau für die Jahre 2023/2024 
"eingefroren". 

Gleichzeitig wird der Stellenplan (S. 24 f.) wie folgt geändert: 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 16 4.183,5 1.766,4 1.216,4 SOLL neu 1.263,3 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -587,1 +/- -609,3

TITEL 428 01 1.803,5 Reg. Entw. 1.872,6 

Entgeltgruppe   Laufbahngruppe  Stellen 2023     Stellen 2024       Pauschsatz 2023       Pauschsatz 2024 

E11    L2       1      1       73,7     76,5 
E8      L1       5      5       54,4     56,5 
E6      L1       4      4       49,8     51,7 
E5      L1       5      5       46,7     48,5 
E4      L1      10        10      43,8     45,5  

Die Summen der Entgelte betragen demnach 2023 1.216,4Ts. € und 2024 1.263,3 Ts. €. 

Die Einsparungen dienen der Deckung der beantragten Mehrausgaben.  



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Absenkung der Zuführungen zum Generationenfonds korrespondiert mit der geforderten Stellenminderung. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 20 3.266,4 4.191,4 3.087,9 SOLL neu 3.250,2 

KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -1.017,2 +/- -978

TITEL 685 2o 4.105,1 Reg. Entw. 4.228,2 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Ausgaben für externe Anlayse-Begleitung von über 700.000 € in nur einem Jahr erscheinen unverhältnismäßig hoch. Unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der haushalterischen Sparsamkeit, wird daher eine Kürzung des dafür eingeplanten Gesamtbudgets 
um 100.000 € auf nunmehr 600.000 € vorgeschlagen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 35 0,0 140,0 600,0 SOLL neu 255,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -100 +/- 0,0 

TITEL 526 04 700,0 Reg. Entw. 255,0 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im vorliegenden Haushaltstitel sollen mit den veranschlagten 885 bzw. 820 Tausend Euro für die Jahre 2023 und 2024 eine ganze Reihe 
von Forschungsprojekten finanziert werden. Bei einigen der genannten Forschungsprojekte bestehen jedoch berechtige Zweifel an deren 
Sinnhaftigkeit. Es wird daher angeregt, sich auf einige wenige, wirklich relevante Forschungsprojekte zu konzentrieren und weniger 
dringende Forschungsprojekte in Ansehung der aktuellen Haushaltslage zu streichen. Ein veranschlagtes Budget von maximal 500.000 € 
sollte hierfür ausreichend sein. Dies entspräche ungefähr einer Rückführung auf das Ausgabenniveau 2020. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 41 323,8 580,0 500,0 SOLL neu 500,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -385 +/- -320

TITEL 684 07 885,0 Reg. Entw. 820,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kosten und Nutzen dieser Vollzugsform stehen in keinem vernünftigen Verhältnis. Für die zunächst 14 Plätze waren im Doppelhaushalt 
2019/2020 1.000,0 T€ eingeplant worden, was täglichen Kosten von ca. 200 € entspricht. Dabei ist zu beachten, dass zahlreiche Plätze 
nicht belegt waren (Drs. 7/5744), was den durchschnittlichen Haftkostensatz noch einmal erheblich nach oben treibt. In nicht 
unerheblichem Umfang wurde die Maßnahme durch die Gefangenen abgebrochen. 
Mittlerweile wurde der Strafvollzug in freien Formen deutlich ausgeweitet. Dies gilt sowohl für den Kreis der Gefangenen, der diese 
Haftform nutzen kann, als auch die Orte an dem bzw. die Rechtsträger, von denen der Vollzug durchgeführt wird (Drs. 7/6952). Die 
Schaffung der weiteren Haftplätze ist mit einer erheblichen Erhöhung der Haushaltsmittel verbunden. 
Der Haftkostensatz im gewöhnlichen Vollzug beträgt demgegenüber ca. 150 € pro Tag.  
Eine Evaluierung des Projekts steht noch aus. 
Die einbringende Fraktion spricht sich gegen die Fortführung und somit auch gegen eine Erweiterung des Projekts auf weitere Träger 
und die erneute Bewilligung eines entsprechenden Betrages an die Zuwendungsempfänger aus.    

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 42 1.311,0 2.200,0 0.0 SOLL neu 0,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   -2.079,4 +/- -2.100

TITEL 684 08 2.079,4 Reg. Entw. 2.100,0 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ordentliche Gerichte 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Anzahl der R1-Planstellen wird um 20 erhöht. Flankiert wird diese Erhöhung richterlicher Planstellen von 5 A9-Stellen. Hintergrund ist 
die noch immer zu verzeichnende partielle Überlastung einiger Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, was sich in zahlreichen 
Überlastungsanzeigen dokumentierte (Drs. 7/10537 und 7/10264). Die im Regierungsentwurf vorgesehenen Erhöhungen sind 
unzureichend. Die Erhöhungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen:  
2023: 20 Stellen R1 Pauschsatz 84,1 Ts. € = 1.682,0 Ts. € + 5 Stellen A9 Pauschsatz 41,6 Ts. € = 208,0 Ts. €, Summe: 1.890,0 Ts. € 
2024: 20 Stellen R1 Pauschsatz 86,7 Ts. € = 1.734,0 Ts. € + 5 Stellen A9 Pauschsatz 42,8 Ts. € = 214,0 Ts. €, Summe: 1.948,0 Ts. € 
Der Stellenplan (S. 75 f.) ist entsprechend zu ergänzen. 
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 61 149.965,0 175.723,4 177.726,6 SOLL neu 183.066,2 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   1.890 +/- 1.948 

TITEL 422 01 175.836,6 Reg. Entw. 181.118,2 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ordentliche Gerichte 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Erhöhung der Zuführungen zum Generationenfonds korrespondiert mit der geforderten Stellenmehrung. 
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 71 56.419,3 59.747,2 60.338,2 SOLL neu 62.151 

KAP 04 Seite Erg. Vorl.   646,4 +/- 668,4 

TITEL 685 20 59.691,8 Reg. Entw. 61.482,6 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kosten und Nutzen des zugrundeliegenden Projekts ""Öko-Bauernhof" stehen in Zweifel. Nicht nur, dass in dem Projekt bis zum 
heutigen Tage noch keine Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen wurden, fehlt es auch am notwendigen Output, der die 
beträchtlichen jährlichen Kosten rechtfertigen würde. Unter dem Grundsatz der haushalterischen Sparsamkeit wird daher die Streichung  
der dafür veranschlagten Projektmittel vorgeschlagen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 108 0,0 750,2 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -723,3 +/- -750,9

TITEL 428 72 723,3 Reg. Entw. 750,9 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Kosten und Nutzen des zugrundeliegenden Projekts "Öko-Bauernhof" stehen in Zweifel. Nicht nur, dass in dem Projekt bis zum heutigen 
Tage noch keine Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen wurden, fehlt es auch am notwendigen Output, der die beträchtlichen 
jährlichen Kosten rechtfertigen würde. Unter dem Grundsatz der haushalterischen Sparsamkeit wird daher die Streichung der 
veranschlagten Projektmittel vorgeschlagen. Bei Wegfall des Projektes bedarf es aber dessen fachlicher Begleitung nicht mehr, weshalb 
auch diese Mittel gestrichen werden können. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 109 8,7 100,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   -25 +/- -25

TITEL 526 72 25,0 Reg. Entw. 25,0 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsanwaltschaften 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsanwaltschaften sind auch weiterhin einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. Zwar sind im Regierungsentwurf 
Stellenmehrungen vorgesehen; diese erscheinen in Ansehung der wachsenden Anforderungen beispielsweise zur Bekämpfung der 
Cyberkriminalität nicht als ausreichend. Dies gilt erst recht, als ein Teil der im Entwurf vorgesehenen Stellenmehrungen für sog. "Hass 
und Hetze"-Verfahren vorgesehen sind und damit für eine effektive Bekämpfung überkommener Kriminalität nicht zur Verfügung stehen. 
Es wird ein weiterer Stellenaufwuchs von 10 R1 und 3 A9-Stellen begehrt. Die Erhöhungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen:  
2023: 10 Stellen R1 Pauschsatz 84,1 Ts. € = 841,0 Ts. € + 3 Stellen A9 Pauschsatz 41,6 Ts. € = 124,8 Ts. €, Summe: 965,8 Ts. € 
2024: 10 Stellen R1 Pauschsatz 86,7 Ts. € = 867,0 Ts. € + 3 Stellen A9 Pauschsatz 42,8 Ts. € = 128,4 Ts. €, Summe: 995,4 Ts. €  
Der Stellenplan (S. 231) ist entsprechend zu ergänzen. 
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 223 44.920,9 51.917,6 54.763,0 SOLL neu 56.420,7 

KAP 14 Seite Erg. Vorl.   965,8 +/- 995,4 

TITEL 422 01 53.797,2 Reg. Entw. 55.425,3 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Staatsanwaltschaften 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Erhöhung der Zuführungen zum Generationenfonds korrespondiert mit der geforderten Stellenmehrung.  
Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 227 f. 17.423 18.564,8 19.314,9 SOLL neu 19.899,6 

KAP 14 Seite Erg. Vorl.   338,4 +/- 353,9 

TITEL 685 20 18.976,5 Reg. Entw. 19.545,7 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird  Dies gilt insbesondere für den damals 
auf den Weg gebrachten Aufbau der Abteilung V im SMJusDEG. Daran hat sich nichts geändert. Dies gilt erst recht, als das Plansoll von 
zuletzt 19 Stellen auf 24 Stellen wachsen soll. 
Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und 
Verwaltungsebene auch weiterhin generell nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung zusammen, einen Bürokratieabbau 
herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang 
des Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene 
abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller 
als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der 
Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und finanziellen Situation.  
Die Haushaltsmittel, welche unter dem Kapitel "Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung" zur Verfügung gestellt werden sollen, 
werden  beschnitten. Damit korrespondiert ein weitestgehender Wegfall der durch die Abteilung V bisher zu erfüllenden Aufgaben. 
Soweit Aufgaben verbleiben, sind diese ggf. durch andere Abteilungen des SMJusDEG zu erledigen. Damit einher geht wiederum eine 
Reduzierung der bislang der Abteilung V zugewiesenen Planstellen auf "0".  
Der entsprechende Stellenplan (S. 267) entfällt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 256,6 1.564,2 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -1.947,4 +/- -2.005,7

TITEL 422 01 1.947,4 Reg. Entw. 2.005,7 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird. Dies gilt insbesondere für den damals 
auf den Weg gebrachten Aufbau der Abteilung V im SMJusDEG. Daran hat sich nichts geändert. Dies gilt erst recht, als das Plansoll von 
zuletzt 5 Stellen auf 9 Stellen wachsen soll. 
Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierungs- und 
Verwaltungsebene auch weiterhin generell nicht mit der Zielstellung der Staatsregierung zusammen, einen Bürokratieabbau 
herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert eine schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang 
des Regierungs- und Verwaltungsapparates zwingend zu begrenzen und dafür v.a. die Anzahl des Personals in der Leitungsebene 
abzubauen und nicht noch zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller 
als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit zu einer weiteren Verschlechterung der 
Infrastruktur in Sachsen. Dies gilt erst recht in Ansehung der gegenwärtigen schwierigen politischen und finanziellen Situation.  
Die Haushaltsmittel, welche unter dem Kapitel "Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung" zur Verfügung gestellt werden sollen, 
werden  beschnitten. Damit korrespondiert ein weitestgehender Wegfall der durch die Abteilung V bisher zu erfüllenden Aufgaben. 
Soweit Aufgaben verbleiben, sind diese ggf. durch andere Abteilungen des SMJusDEG zu erledigen. Damit einher geht wiederum eine 
Reduzierung der bislang der Abteilung V zugewiesenen Planstellen auf "0".  
Der entsprechende Stellenplan (S. 268) entfällt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 1.379,5 406,2 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -743,6 +/- -771,8

TITEL 428 01 743,6 Reg. Entw. 771,8 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzlich Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bereits im Zuge der Haushaltsdiskussion 2021/2022 hatte die antragstellende Fraktion dargelegt, dass weder für die Umstruktierung des 
Ressorts noch für den damit einhergehenden Stellenaufwuchs eine Notwendigkeit gesehen wird. Dies gilt auch für den damals auf den 
Weg gebrachten Aufbau der Abteilung V im SMJusDEG und der Vergabe von Aufträgen bzw. Schaffung von Stellen in Projekten 
außerhalb der Abteilung. Daran hat sich nichts geändert. Dies gilt erst recht, als das Plansoll D von zuletzt 4 Stellen auf 6 Stellen 
wachsen soll. 
Zukünftig werden für derartige Projekte bzw. die damit verbundenen Projektstellen keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt. 
Der entsprechende Stellenplan (S. 268 f.) entfällt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 9,6 331,5 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -495,8 +/- -514,6

TITEL 428 10 495,8 Reg. Entw. 514,6 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, 
Demokratieentwicklung und politische Bildung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion sieht aufgrund der beantragten weitgehenden Reduktion der Haushaltsmittel des Kapitels 15 keine 
Notwendigkeit, Mittel für Ausgaben nach diesem Titel zu bewilligen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 239 0 120 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -120 +/- -120

TITEL 526 04 120 Reg. Entw. 120 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung 
und Gleichstellung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der beantragten weitgehenden Reduktion der Haushaltsmittel des Kapitels 15 sind die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungen entsprechend zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 241 36,8 145 100 SOLL neu 100 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -503 +/- -356

TITEL 531 02 603 Reg. Entw. 456 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und 
Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Ausgaben werden als eine Art "Sammelansatztitel" für das gesamte Kapitel 15 zusammengefasst, um eine Zweckerweiterung 
bezüglich der Umsetzung von Förderungen des Freistaates Sachsen zu erreichen. Sie werden für Bewilligungsstellen zur Umsetzung 
von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von 
Aufträgen veranschlagt, die mit entsprechenden neuen Förderrichtlinien untersetzt sind. Als Bewilligungsstelle soll vorrangig die SAB 
fungieren.  
Die antragstellende Fraktion hat weitgehende Ausgabenkürzungen im Bereich des Kapitels 15 vorgeschlagen, welche dazu führen, dass 
weit weniger Projekte gefördert werden als geplant. Dies reduziert Kosten und Aufwand. Der Fördervollzug verbleibender Projekte kann 
durch das SMJusDEG selbst erfolgen, externer Bewilligungsstellen bedarf es dazu nicht.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 242 0 200 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -1.300 +/- -1.240

TITEL 547 04 1.300 Reg. Entw. 1.240 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Freistaat Sachsen hat eine politisch und finanziell schwierige Situation zu meistern. Dies bedeutet nicht nur für den Doppelhaushalt 
2023/2024, sondern auch für die folgenden Haushalte, dass alle Ausgaben auf den Prüfstand gehören. Dies gilt insbesondere für 
Projekte, deren unabweisliche Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. In Sachsen existiert bereits eine Vielzahl von Projekten, welche sich 
vergleichbaren Themen widmen und durch den Freistaat Sachsen in unterschiedlichster Weise finanziert werden. Darüber hinaus ist 
ersichtlich, dass das als „Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung antidemokratischer und 
menschenfeindlicher Tendenzen“ bezeichnete Institut  sich in seiner Forschungstätigkeit einseitig auf das Thema „Rechtsextremismus“ 
fokussiert und damit dem selbstgewählten Anspruch der Erforschung „antidemokratischer“ Tendenzen allenfalls teilweise gerecht wird.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 245 589,9 590 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -775 +/- -795

TITEL 685 01 775 Reg. Entw. 795 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Für Zuschüsse für das Institut waren 2021/2022 ähnlich hohe Mittel wie jetzt vorgesehen. Dies wird der angespannten finanziellen 
Situation öffentlicher aber auch privater Haushalte in keiner Weise gerecht. Zumal der wissenschaftliche Wert der Forschungsstelle und 
ein etwaiger gesellschaftspolitischer Nutzen nicht messbar sind. Daher ist dieser Haushaltstitel zu streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 246 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -580 +/- -795

TITEL 685 02 580 Reg. Entw. 730,4 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteilugung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Absenkung der Zuführungen zum Generationenfonds auf "0" korrespondiert mit der geforderten Stellenminderung. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 247 95,5 606,8 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -628,4 +/- -647,3

TITEL 685 20 628,4 Reg. Entw. 647,3 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und Erinnerungsorten zum NSU-
Komplex 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die avisierte Erhöhung der Ausgaben begründet sich in der Notwendigkeit, die Rolle der Nachrichtendienste und ihres Wirkens in diesem 
Kontext transparenter abbilden zu können.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 248 f. 0 0 500 SOLL neu 600 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   50 +/- 75 

TITEL 686 06 450 Reg. Entw. 525 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion schlägt vor, die Haushaltsmittel für die Titelgruppe 52 weitgehend zu streichen. Lediglich die Haushaltstitel 
06 15 681 52 (Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum) und 06 15 537 52 (Ausgaben für gesellschafts- und 
sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung) sind aufgrund des gesellschaftlichen Mehrwertes und 
als Anerkennung von Gründerleistungen unverändert zu belassen.Eine tolerante Haltung gegenüber anderen Lebensweisen ist zwar als 
ein erstrebenswertes gesellschaftliches Ziel anzusehen. Es bedarf jedoch keiner gesonderten finanziellen Förderung dieser Vorhaben. 
Die staatlich geförderte Umerziehung und die Förderung der Akzeptanz anderer Meinungen, Weltanschauungen und Lebensweisen ist 
auf Grund der freien Meinungsbildung eines jeden Einzelnen abzulehnen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 249 ff. 2.422,8 5.760 738,3 SOLL neu 715 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -5.398,7 +/- -5055

TITEL TG 52 6.137 Reg. Entw. 5.770 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie 
vor Menschenhandel 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die avisierte Erhöhung der Ausgaben wird notwendig, um insbesondere verstärkt sozialen und familiären Verwerfungen, die vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen zu erwarten sind, zu begegnen. Die Ausgaben nähern sich damit dem Soll 2022 an. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 253 f. 22,5 550,0 500 SOLL neu 450 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   140 +/- 125 

TITEL 547 53 360 Reg. Entw. 325 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die avisierte Erhöhung der Ausgaben wird notwendig, um insbesondere verstärkt sozialen und familiären Verwerfungen, die vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen zu erwarten sind, zu begegnen. Die Ausgaben gehen deshalb etwas über das Soll 
2022 hinaus. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 255 f. 93,7 657,9 678,5 SOLL neu 727,0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   138,5 +/- 187 

TITEL 893 53 540 Reg. Entw. 540 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Die Mittel für die 
einzelnen Titel der Titelgruppe 54 werden - soweit möglich und sachgerecht - auf das Niveau des Solls 2022 zurückgeführt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 256 f. 0 50 50 SOLL neu 50 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -74 +/- -78

TITEL 526 54 124 Reg. Entw. 128 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Eine 
Notwendigkeit, die Kosten auch für Beiräte und Kommissionen aus Haltshaltsmitteln zu decken, wird nicht gesehen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 257 5,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -7 +/- -7

TITEL 536 54 7 Reg. Entw. 7 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Titel werden Ausgaben für die Preise, Preisgelder, Dienstleistungen zur Durchführung der Preisvergabe und Wettbewerbe sowie 
Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des "Erfahrungs- und Beratungsnetzwerkes Bürgerbeteiligung" veranschlagt. 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Preisvergaben 
und begleitende wie auch sonstige Veranstaltungen sind in Ansehung dessen auf ein Minimum zu reduzieren. Dementsprechend werden 
jährlich Ausgaben in Höhe von 10 Ts. € veranschlagt.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 257 10,0 SOLL neu 10,0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -140 +/- -145

TITEL 537 54 150,0 Reg. Entw. 155,0 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Die Förderung 
kommunaler Maßnahmen ist in Ansehung dessen zu reduzieren. Dementsprechend werden jährlich Ausgaben in Höhe von 365 Ts. € 
veranschlagt. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 258 19,3 450 365 SOLL neu 365 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -112,5 +/- -257,5

TITEL 685 54 477,5 Reg. Entw. 622,5 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur Entlastung auf Grund der ausufernden 
Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend erfolgen. Jegliche freiwilligen 
Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Bürgerbeteiligung. Die Förderung 
von Maßnahmen freier Träger ist in Ansehung dessen zu reduzieren. Dementsprechend werden jährlich Ausgaben in Höhe von 575 Ts. 
€ veranschlagt 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 258 f. 173,2 810 575 SOLL neu 575 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -255 +/- -255

TITEL 686 54 830 Reg. Entw. 830 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderprogramm Orte der Demokratie 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
In der Titelgruppe werden Ausgaben für den Aufbau von sogenannten öffentlichen Demokratieorten für Vereine, Verbände und andere 
zivilgesellschaftliche Akteure nach Maßgabe des Koalitionsvertrages auf der Grundlage der Gemeinsamen Richtlinie des SMS und des 
SMJusDEG (FRL Orte) veranschlagt. Angesichts der aktuellen enormen finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand zur 
Entlastung auf Grund der ausufernden Energiekosten und der Inflation muss eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben zwingend 
erfolgen. Jegliche freiwilligen Maßnahmen gehören auf den Prüfstand. Dazu zählt auch die Förderung auf der Grundlage der FRL Orte. 
Ein allseits akzeptierter und unverzichtbarer Mehrwert für die Gesellschaft ist nicht erkennbar. Die Ausgaben der Titelgruppe 56 sind 
deshalb zu streichen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 259 ff. 54,8 1300 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -2.650 +/- -2650

TITEL TG 56 2.650 Reg. Entw. 2.650 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu 
Justiz und Rechtsstaatlichkeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
In der neugeschaffenen Titelgruppe 57 werden insbesondere Ausgaben für demokratiebezogene Maßnahmen im Rahmen der 
Kulturhauptstadt Europas 2025 Chemnitz veranschlagt. Als Rechtsgrundlage soll eine Richtlinie des SMJusDEG zur Stärkung der 
kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (FRL KrimpolB) dienen. Gefördert werden sollen 
wissenschaftliche Einrichtungen für kriminolgische Forschung, Demokratieforschung und Demokratiedidaktik. Ergänzungen sollen 
Modellprojekte der politischen Bildung und solche mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit erfahren.  
Die Förderrichtlinie liegt noch nicht vor; der Zeitpunkt einer Veröffentlichung ist unbekannt. Der Inhalt der angekündigten FRL KrimpolB 
ist vage. Nicht ersichtlich ist, ob und inwieweit parallel zu bereits bestehenden Fördermöglichkeiten weitere Förderwege eröffnet werden 
sollen. Ein Mehrwert der Förderung bestehender oder zusätzlicher wissenschaftlicher Einrichtungen auf dem Gebiet der Kriminologie, 
Demokratiedidaktik und - forschung ist nicht erkennbar.Schließlich gebietet die aktuelle finanzielle Situation der öffentlichen Hand, der 
Unternehmen und Bürger besonders sparsam mit Haushaltsmitteln umzugehen. Dies gilt erst recht, wenn Steuermittel für neue 
Modellprojekte genutzt werden sollen. 
Die Ausgaben der Titelgruppe 57 sind deshalb zu streichen.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 262 ff. 0 0 0 SOLL neu 0 

KAP 15 Seite Erg. Vorl.   -450 +/- -650

TITEL TG 57 450 Reg. Entw. 650 



Einbringer (Fraktion): Afd 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Im Regierungsentwurf wurde eine Planstelle A16 für die Leitung des Verbindungsbüros Breslau aufgenommen. Es ist nicht erkennbar, 
warum zusätzlich zur bereits dem VB Breslau zugewiesenen B3-Planstelle noch ein weiterer Ministerialratsposten geschaffen werden 
muss. Dementsprechend ist der Mittelansatz in Höhe der Pauschsätze von 98,6 Ts. € (2023) bzw. 101,5 Ts. € (2024) abzusenken und 
der Stellenplan (S. 287) entsprechend anzupassen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 275 111,1 323,5 316,6 SOLL neu 326 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   -98,6 +/- -101,5

TITEL 422 01 415,2 Reg. Entw. 427,5 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Es erscheint zwar grundsätzlich richtig und angemessen, durch die Vergabe von Preisen gute Leistungen bei Wettbewerben zu 
honorieren und zu fördern. Allerdings ist die Vergabe kostspieliger Interrail-Tickets in Ansehung der aktuellen Haushaltslage hierfür 
unangemessen. Weder besteht ein konkreter Zusammenhang, noch lässt sich eine Finanzierung der Kosten aus Steuermitteln in 
Ansehung der wirtschaftlich schwierigen Lage vieler Bürger rechtfertigen. Daher soll der auf das Interrail-Programm entfallende Anteil 
gestrichen werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 276 f. 0,0 100,0 10.0 SOLL neu 10,0 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   -140 +/- -140

TITEL 537 55 150,0 Reg. Entw. 150,0 



Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an natürliche Personen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das Gesamtkonzept der "Europabildung" ist in seiner Grundkonzeption und Ausrichtung abzulehnen. Es besteht hierfür in dieser Form 
keine Notwendigkeit. Daher soll der gesammte Haushaltstitel mit den entsprechenden Zuschüssen gestrichen werden. Die Gelder 
können in der herkömmlichen Bildungsarbeit ohne europapolitische "Schlagseite" deutlich sinnvoller verwendet werden.. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 278 0,0 70,0 0,0 SOLL neu 0,0 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   -300 +/- -300

TITEL 681 55 300,0 Reg. Entw. 300,0 

Einbringer (Fraktion): AfD 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die erheblichen Mehrkosten in den Jahren 2023 und 2024 beruhen im wesentlichen auf 2 zusätzlichen geplanten Stellen in Chemnitz . 
Diese beiden Projektmittelstellen erscheinen jedoch nicht wirklich notwendig. Daher sollte auf diese verzichtet und die dafür eingeplanten 
Mittel eingespart werden. Dadurch könnten die Bundgets dieses Haushaltstitels mit 180 bzw. 185 Tausend Euro für die kommenden 
beiden Jahre relativ stabil im Vergleich zum Soll 2022 gehalten werden.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 300 f. 113,4 169,2 180,0 SOLL neu 185,0 

KAP 18 Seite Erg. Vorl.   -127 +/- -133,7

TITEL 428 10 307,0 Reg. Entw. 318,7 





Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuwendungen für Projekte des Jugend straf- und Strafvollzugs in freien Formen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Strafvollzug in freier Form gehört zu den Vorzeigeprojekten innerhalb der sächsischen Justiz und befindet sich seit einigen Jahren 
mehr oder weniger in der Phase der Etablierung. Es bleibt festzustellen, dass es innerhalb der Justizvollzugsanstalten immer noch viele 
Vorbehalte gegenüber dieser Art des Strafvollzuges gibt. Deswegen scheint es notwendig mehr Bereitschaft zu wecken jugendliche 
Straftäter in freier Form unterzubringen. Es ist aus diesem Grund nicht gerechtfertigt hier eine Kürzung vorzunehmen.    

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 42 1311,0 2200,0 2200,0 SOLL neu 2200,0 

KAP 02 Seite Erg. Vorl.   120,6 +/- 100 

TITEL 684 08 2079,4 Reg. Entw. 2100,0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: Ausgabe 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 102 4.238,1 4.460,0 4.910,0 SOLL neu 4.910,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 910,0 +/- 810,0 

TITEL 427 71 4.000,0 Reg. Entw. 4.100,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von 
Gefangenen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 

Deckung zulasten Gesamthaushalt 

Eine Zunahme der Beratungs- und Betreuungsbedarfe, u. a. in der Suchtberatung, ist sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in 
den JVA zu beobachten. Aus diesem Grunde ist es nicht zu verantworten, dass für 2023/24 Haushaltsansätze vorgesehen sind, die unter 
dem Niveau von 2022 liegen. Außerdem ist es notwendig einzukalkulieren, dass Tariferhöhungen und Preissteigerungen auch für 
externe, in den JVA tätige Fachkräfte zu berücksichtigen sind. Der neue Haushaltsansatz für 2023/24 entspricht aus den genannten 
Gründen dem Ansatz von 2022 zzgl. einer 10%igen Erhöhung aufgrund von Tarif- und Preisänderungen. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Verpflegung der Gefangenen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Verpflegungssatz für Gefangenen soll von 3,50 Euro auf 6 Euro erhöht werden. Dies entspricht einer Näherung an den 
durchschnittlichen Verpflegungssatz der sächsischen Krankenhäuser. Die Verpflegung darf kein zusätzliches Strafübel darstellen. Eine 
gute und gesunde Ernährung ist zudem ein Beitrag zur Gesundheitsförderung. Nicht zuletzt soll trotz der inflationsbedingten 
Preissteigerungen auch für Lebensmittel eine ausreichende und gesunde Ernährung gewährleistet werden. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 103 3.058,1 4000,0 7227,0 SOLL neu 7227,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   2727 +/- 2727 

TITEL 51471 4500,0 Reg. Entw. 4500,0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Vergütung der Gefangenen wird inflationsbedingt um 10 % erhöht. Dies ist vor dem Hintergrund der Erhöhung der Einkaufspreise der 
Anstaltskaufmänner unabdingbar. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 106 423,1 600,0 660,0 SOLL neu 660,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   60 +/- 60 

TITEL 68171 600,0 Reg. Entw. 600,0 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Vergütung der Gefangenen wird inflationsbedingt um 10 % erhöht. Auch Gefangene sind von inflationsbedingten Preissteigerungen 
betroffen. So wurden u.a. die Einkaufspreise der Anstaltskaufmänner erhöht. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 116 763,8 850,0 775,5 SOLL neu 804,1 

KAP 05 Seite Erg. Vorl.   70,5 +/- 73,1 

TITEL 681 74 705,0 Reg. Entw. 731,0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Justizvollzug 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Neu: Modellprojekt Beratungs- und Unterstützungsangebot für Geflüchtete und Asylsuchende im Justizvollzug 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Zum 1. Januar 2021 waren zirka ein Viertel der in den sächsischen JVA inhaftierten Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. Für 
diese Gruppe, insbesondere die der Geflüchteten, bedarf es kontinuierlicher und professioneller Beratungs- und 
Unterstützungsangebote. Die aufenthaltsrechtliche Sondersituation und die Inhaftierung stellen besondere Herausforderungen dar. Die 
bisherigen spezifischen Angebote, wie in Regis-Breitingen oder Leipzig, werden in der Regel ehrenamtlich betrieben. Mit dem 
Modellprojekt soll erprobt werden ob es perspektivisch ein hauptamtliches Angebot pro JVA/ JSA geben sollte. Die Gelder gehen an 
entsprechende freie Träger. 
Finanzierung: 1 VzÄ Beratung, Fahrt- und Übersetzungskosten 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 100,0 SOLL neu 100,0 

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 100 +/- 100 

TITEL Neu: 683 71 Reg. Entw. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes 

Die Durchführung des Interrailprogramm soll erweitert werden. In ihrem Gesamtkonzept Europabildung fordert die Staatsregieung eine 
lebenslanges Bildungskonzept, diesem soll mit einer Chance auf den Gewinn eines Saxorail Tickets für noch mehr junge Sächsinnen 
und Sachsen Rechnung getragen werden. Der große Erfolg des Saxorail Tickets (über 3000 Bewerber*innen) hat gezeigt, dass es einen 
klaren, sozialen Bedarf danach gibt.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 276 0 100,0 200,0 SOLL neu 200,0 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   50 +/- 50 

TITEL 537 55 150,0 Reg. Entw. 150,0 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 

Ausschuss: VREA 

Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen 

Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
A) Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Erläuterung 
veranschlagt sind: 
1. Förderung des Europagedankens (2023 T€)120,0  (2024 T€) 120,0
2. Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit (2023 T€) 90,0 (2024 T€) 90,0
3. Förderung der sächsischen EDICs (2023 T€) 175,0 (2024 T€) 175,0
4. Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers (2023 T€) 25,0 (2024 T€) 25,0
5. Veranstaltungen mit Partnerregionen (2023 T€) 80,0 (2024 T€) 80,0 Summe (2023 T€)
Summe: (2023 T€) 490,0 (2024 T€) 490,0

B) Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände

Erläuterung 
veranschlagt sind: 
1. Förderung des Europagedankens (2023 T€)120,0  (2024 T€) 120,0
2. Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit (2023 T€) 90,0 (2024 T€) 90,0
3. Förderung der sächsischen EDICs (2023 T€) 175,0 (2024 T€) 175,0
4. Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers (2023 T€) 25,0 (2024 T€) 25,0
5. Veranstaltungen mit Partnerregionen (2023 T€) 80,0 (2024 T€) 80,0 Summe (2023 T€)
Neu: 6. Kostenübernahme einer Koordinierungstelle Euroregionen (2023 T€) 60,0 (2024T€) 60,0

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 

EPL 06 Seite Reg. Entw. 278 172,4 460,0 720,0 SOLL neu 720,0 

KAP 16 Seite Erg. Vorl.   230 +/- 230 

TITEL 686 55 490,0 Reg. Entw. 490,0 



Neu: 7. Einrichtung einer Koordinierungstelle Europabildung im Rahmen der "Arbeitsgruppe Europabildung" der Jungen Föderalisten 
Sachsen (2023 T€) 60,0 (2024 T€) 60,0 Summe (2023 T€) 
Neu: 8. Europäische Feriencamps zwischen Sachsen-Tschechien und Sachsen-Polen (2023 T€) 50,0 (2024T€) 50,0 
Neu Summe: (2023 T€) 720,0 (2024 T€) 720,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes 

Euroregionen sind Zusammenschlüsse von Kreisen und Kommunen an den Binnen- und Außengrenzen der EU mit dem Ziel, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern. Diese werden jedoch bisher nicht von der Staatsregierung gefördert. Mit den 
zusätzlichen Geldern unter "Erläuerung 6." soll eine Koordinierungstelle (60,0T €) eingerichtet werden, welche die Koordination und 
Kommunikation zwischen den Euroregionen Neisse, Elbe/Labe, Erzgebirge e.V. und EUREGIO EGRENSIS und der Staatsregierung 
vertiefen soll. Diese Gelder sollen einer der Euroregionen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Staatsregieung hat ein Konzept Europabildung für den Freistaat Sachsen in Auftrag gegeben. Die wichtigsten Träger der 
Europabildung in Sachsen sind jedoch weiterhin Vereine, welche sich gerade selbstständig in einem Arbeitskreis unter der 
Schirmherrschaft der Jungen Föderalisten Sachsens koordinieren. Zur Verbesserung des Wissentransfers zwischen den Vereinen, als 
auch zwischen den Vereinen und der Staatsregierung soll deswegen unter "Erläuterung 7." eine Koordinationsstelle bei den Jungen 
Föderalisten Sachsen eingerichtet und finanziert werden. Diese Stelle wird langfristig durch die Vermeidung gedoppelter und einer 
Bereitstellung gezielter Bildungsangebote zu einer effizienten Abdeckung des Sachgebietes führen.  

Die Staatsregierung soll ein Grenzübergreifendes Feriencamp "Erläuterung 8." zwischen Sachsen und den anliegenden polnischen und 
tschechischen Regionen mit 50,0T € für die Jahre 2023 und 2024 finanzieren. Hierbei kann auf bestehende Vereinsstrukturen 
zurückgegriffen werden. Besondere Berücksichtung sollen sächsische Kinder und Jugendliche erhalten, die aus finanziellen Gründen 
nicht an Feriencamps teilnehmen können, und deswegen niedrigere Chancen haben, Europa zu erleben. 





davon fällig 

2024 bis zu 

2025 bis zu 

2026 bis zu 

2027 ff. bis zu 

7.190,0 T€ 

3.690,0 T€ 

0,0T€ 

0,0T€ 

0,0T€ 

190,0T€ 

190,0T€ 

0,0T€ 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung i.H.v. 220,0 T€ p.a. zu Gunsten von 06 16/685 01 11 Zuschüsse zur institutionellen Förderung der 

Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung {LaNa) 11 sowie umzusetzende Verpflichtungsermächtigungen 

i.H.v. je 220,0 T€ in 2023 fällig in 2024 und 2025 und in 2024 fällig in 2025 und 2026. Im Übrigen erfolgt 

die Deckung aus dem Gesamthaushalt. 

Der Änderungsantrag umfasst zwei Belange: 

1. Die Umressortierung der LaNa soll genutzt werden, um die Förderung zur Optimierung des Vollzugs 

auch formal in eine institutionelle Förderung umzuwandeln. Diese Umstellung ist mit einer erheblichen 

Vereinfachung des Förderverfahrens verbunden und dient zugleich der Verwaltungsvereinfachung und den 

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Außerdem dient die Umstellung der Veranschlagung der 

Klarheit und Wahrheit des Haushalts, da die Tätigkeit der LaNa im besonderen fachlichen Interesse des 

Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung liegt. 

2. Der Bund hat das Auslaufen des Programmes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist 11 

angekündigt und möchte die sprachliche Bildung über das KiTa-Qualitätsgesetz stärken. Um auch weiterhin und 

flächendeckend in die sprachliche Förderung investieren zu können und alltagsintegrierte Sprachförderung zu 

unterstützen, wird Haushaltsvorsorge getroffen. Entsprechende Mittel i.H.v. 3.500,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T

€ werden bereitgestellt und sind zur Titelgruppe 05 20/TG 85 deckungsfähig gestellt, damit nach Abschluss der 

Bund-Länder-Gespräche ein schneller Haushaltsvollzug ermöglicht wird. Zudem stehen Mittel i.H.v. 175,0 T€ in 

2023 während der Konzeptionsphase im 1. Halbjahr 2023 bereit. 





Abstimmungsliste VREA 

Einzelplan 02 Staatskanzlei 

Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

60 532 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 13 : 6 : 0 
61 686 66 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 13 : 0 : 6 
63 686 67 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 13 : 6 : 0 
64 686 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 6 : 0 
64 687 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 13 : 6 : 0 
65 893 68 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 13 : 6 : 0 
65 686 69 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 13 : 6 : 0 
65 687 69 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 13 : 6 : 0 
67 684 70 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 11 : 8 : 0 

Abstimmung über Kapitel 02 03 und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:  11 : 6 : 2 

GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 02 
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis:  11 : 6 : 2

Anlage 3 - VREA
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EINZELPLAN 06 Staatsministerium der Justiz und für 
Demokratie, Europa und Gleichstellung   

 
 
Kapitel 06 01 Ministerium 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

16 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0  
16 428 01 AfD 02 6 : 13 : 0  
20 685 20 AfD 03 6 : 13 : 0  

 
Abstimmung über Kapitel 06 01 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

30 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 13 : 0 : 5  
35 526 04 AfD 04 6 : 13 : 0 
38 547 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 13 : 6 : 0 
41 684 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 13 : 6 : 0 
    
41 684 07 AfD 05 6 : 12 : 0  
41 684 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 0 : 6  
    
42 684 08 AfD 06 6 : 13 : 0  
42 684 08 DIE LINKE 01 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 06 02 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
 
 
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

61 422 01 AfD 07 6 : 13 : 0 
71 685 20 AfD 08 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 06 04 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
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Kapitel 06 05 Justizvollzug 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

92 422 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 19 : 0 : 0 
102 427 71 DIE LINKE 02 8 : 11 : 0 
103 428 71 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 19 : 0 : 0 
103 514 71 DIE LINKE 03 2 : 17 : 0 
106 681 71 DIE LINKE 04 2 : 16 : 0    
    
108 428 72 AfD 09 6 : 12 : 0 
108 428 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 12 : 6 : 0 
    
109 526 72 AfD 10 6 : 12 : 0 
116 681 74 DIE LINKE 05 2 : 16 : 0 
Neu Neu  

683 71 
DIE LINKE 06 2 : 17 : 0         

 
Abstimmung über Kapitel 06 05 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0
      
 
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates  

Sachsen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 07 
Abstimmungsergebnis:         17 : 0 : 2 
  
 
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 08 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2  
 
 
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 09 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2 
 
 
Kapitel 06 10 Sozialgerichte 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 10 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2  
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Kapitel 06 11 Finanzgericht 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 11 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2  
 
 
Kapitel 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 12 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2  
 
 
Kapitel 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der  

sächsischen Justiz 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 13 mit Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2  
 
 
Kapitel 06 14 Staatsanwaltschaften 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

223 422 01 AfD 11 6 : 13 : 0 
227 685 20 AfD 12 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 06 14 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 6 : 2 
 
 
Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

239 422 01 AfD 13 6 : 13 : 0 
    
239 428 01 AfD 14 6 : 13 : 0 
239 428 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 13 : 6 : 0 
    
239 428 10 AfD 15 6 : 13 : 0 
239 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 13 : 6 : 0 
    
239 526 04 AfD 16 6 : 13 : 0 
241  531 02 AfD 17 6 : 13 : 0    
242  547 04 AfD 18 6 : 12 : 0 
245  684 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 18 : 0 : 0 
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245 685 01 AfD 19 6 : 12 : 0 
245 685 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 12 : 6 : 0           
    
246  685 02 AfD 20 6 : 13 : 0 
246 685 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 13 : 6 : 0 
    
247 685 20 AfD 21 6 : 13 : 0 
247 686 04 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 13 : 6 : 0 
    
248 686 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 18 : 0 : 0 
248 686 06 AfD 22 zurückgezogen 
    
249 TG 52 AfD 23 5 : 13 : 0 
252 684 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 13 : 5 : 0 
253 547 53 AfD 24 5 : 13 : 0 
255 684 53 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 13 : 5 : 0 
255 893 53 AfD 25 5 : 13 : 0 
256 526 54 AfD 26 5 : 13 : 0 
257 536 54 AfD 27 5 : 13 : 0 
257 537 54 AfD 28 5 : 13 : 0 
    
258 685 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 13 : 5 : 0 
258 685 54 AfD 29 5 : 13 : 0 
    
258 686 54 AfD 30 5 : 13 : 0 
259 TG 56 AfD 31 5 : 13 : 0  
262 TG 57 AfD 32 5 : 13 : 0 
262 TG 57 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 11 : 5 : 2 
Neu Neu  

TG 58 
CDU/B’GRÜNE/SPD 19 18 : 0 : 0 

Neu  Neu  
684 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 20 18 : 0 : 0 

Neu Neu 
685 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 21 18 : 0 : 0 

Neu Neu 
686 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 22 18 : 0 : 0 

Neu  Neu  
893 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 23 18 : 0 : 0 

Neu Neu 
894 58 

CDU/B’GRÜNE/SPD 24 18 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 06 15 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        11 : 5 : 2 
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Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische 
Beziehungen  

 
Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

275 422 01 AfD 33 5 : 13 : 0 
                      
276 537 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 12 : 5 : 0 
276 537 55 AfD 34 5 : 12 : 0 
276 537 55 DIE LINKE 07 zurückgezogen 
    
277 539 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 12 : 5 : 0 
    
278 681 55 AfD 35 5 : 12 : 0 
278 681 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 12 : 5 : 0 
    
278  686 55 DIE LINKE 08 2 : 15 : 0 
278 686 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 17 : 0 : 0 
    
Neu Neu 

685 01 
CDU/B’GRÜNE/SPD 29 12 : 0 : 5 

Neu  Neu  
TG 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 30 15 : 0 : 2 

Neu Neu 
428 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 31 15 : 0 : 2 

Neu Neu 
511 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 32 15 : 0 : 2 

Neu  Neu  
527 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 33 15 : 0 : 2 

Neu Neu 
529 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 34 15 : 0 : 2 

Neu Neu 
531 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 35 15 : 0 : 2 

Neu  Neu  
536 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 36 15 : 0 : 2 

Neu Neu 
546 82 

CDU/B’GRÜNE/SPD 37 15 : 0 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 06 16 mit Stellenplan und Änderungen: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 7 : 0 
  
 
Kapitel 06 17 Stellenpool Europa  
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmung über Kapitel 06 17 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        15 : 0 : 2 
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Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung 
 

Seite 
Reg. E. 

Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

300 428 10 AfD 36 5 : 12 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 06 18 mit Stellenplan: 
Abstimmungsergebnis:        10 : 5 : 2 
 
 
 
GESAMTABSTIMMUNG EINZELPLAN 06  
mit Stellenplänen und sonstigen Anlagen in geänderter Fassung 
Abstimmungsergebnis:        10 : 7 : 0 
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Haushaltsgesetz 2023/2024 – Gesetzestext 
 
 
Zum Gesetzestext ist kein Änderungsantrag eingegangen. 
 
 
Schlussabstimmung zur Drs 7/10575  
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den vom Ausschuss für Verfassung und 
Recht, Demokratie, Europa und Gleichstellung beschlossenen Änderungen 
 
Abstimmungsergebnis:         10 : 7 : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 







Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 18 11.079,2 T€ 17.922,7 T€ 18.653,6 T€ SOLL neu 19.207,7 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - -600,0 T€ +/- -617,7 T€

TITEL 422 01 19.253,6 T€ Reg. Entw. 19.825,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Änderung Stellenplan zu 422 01/ Seite 35

A) Stellenplan (alt):

Amtsbezeichnung     BesGr. LG    Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

__________________________________________________________________________________

[...]

Ministerialrat A 16 L2 18 18 18

Direktor A 15 L2 65 76 76

Oberrat A 14 L2 39 41 41

 CDU/B'GRÜNE/SPD 01

Rat                 A 13   L2         24               28               28

[...]

__________________________________________________________________________________

Summe                                203              222              222

B) Stellenplan (neu)

Amtsbezeichnung     BesGr. LG    Stellen 2022      Stellen 2023      Stellen 2024

__________________________________________________________________________________

[...]

Ministerialrat A 16 L2 18 16 16

Direktor A 15 L2 65 74 74

Oberrat A 14 L2 39 39 39

Rat A 13 L2 24 27 27

[...]

__________________________________________________________________________________

Summe                                203              215              215

Umsetzung/Umwandlung

Abgänge*:

Veränderungen in 2023

BesGr. Abgänge Bemerkungen

A16 L2 2 nach 08 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A15 L2 1 nach 08 01/428 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A15 L2 1 nach 12 07/685 09; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A14 L2 1 nach 03 11/428 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A14 L2 1 nach 03 15/428 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Anlage 1 - AWAV



A13  L2 1 nach 12 07/685 09; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

(* Es wurden nur die Besoldungsgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Umsetzung/Umwandlung von 7 Stellen im Kapitel 07 01 mit folgenden Wertigkeiten: 2 x A 16, 2 x A 15, 2 x A 14,

1 x A 13. Die entsprechende Anpassung der Zuführungen an den Generationenfonds erfolgt in einem separaten

Antrag.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 21 698,1 T€ 1.449,6 T€ 1.680,0 T€ SOLL neu 1.600,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 80,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 02 1.600,0 T€ Reg. Entw. 1.600,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen

Vermerk:

A) Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

B) Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im

wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur

Verfügung steht. Erfasst werden auch Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.

Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von
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Prognosen und Daten zur Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und

grenzüberschreitende Aktivitäten.

B) Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im

wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur

Verfügung steht, wie die Beauftragung eines Gutachtens zur strategischen Ausrichtung der

Wirtschaftsförderprogramme an Kriterien der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Erfasst werden auch

Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.

Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von

Prognosen und Daten zur Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und

grenzüberschreitende Aktivitäten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt.

Begründung:

Die Koalitionspartner folgen dem Grundsatz, dass öffentlichen Gelder eine Steuerungswirkung entfalten. Der

Wirtschaftsstandort Sachsen ist bei der Transformation zur nachhaltigen Wirtschaft zu begleiten, um

wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Zuwendungsgeber hat die öffentliche Hand entsprechende Anreize zu setzen, um

die Transformation der sächsischen Wirtschaft hin zur Treibhausgasneutralen, kreislauffähigen und

ressourcenschonenden wie auch sozial integrativen und sozial gerechten Wirtschaft zu begünstigen.

Entsprechend Landtagsbeschluss sind die Wirtschaftsförderrichtlinien, die der Freistaat verantwortet, sei es

mit landes- bundes- oder europäischen Mitteln, diesbezüglich einer strategischen Überarbeitung zu unterziehen.

Diese hat die fallspezifische Ausgestaltung von Anreizen zur Förderung von sozialer und ökologischer

Nachhaltigkeit zum Ziel.

Aufgrund der breiten Förderlandschaft des Freistaates ist zu diesem Zweck ein externes Gutachten zu

beauftragen. Das Gutachten soll alle Förderrichtlinien der Wirtschaftsförderung des Freistaates

berücksichtigen.

Anhand einer Auswertung bereits existierender Förderprogramme in Sachsen sowie in anderen Bundesländern, auf

Bundes- wie europäischer Ebene, sind geeignete Fördermechanismen herauszuarbeiten. Es sind, entsprechend

Fördergegenstand, ökologische und soziale Kriterien zur Umsetzung vorzuschlagen.

Zur Sicherstellung der Umsetzung ist die Übertragbarkeit der Mittel zu gewähren.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 25 4.535,7 T€ 5.627,4 T€ 5.557,5 T€ SOLL neu 5.724,3 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - -240,0 T€ +/- -247,1 T€

TITEL 685 20 5.797,5 T€ Reg. Entw. 5.971,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung: Aufgrund der Umsetzung/Umwandlung von 7 Stellen im Kapitel 07 01 erfolgt als notwendige

Folgeänderung eine Reduzierung der Zuführungen an den Generationenfonds.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 150,0 T€ SOLL neu 300,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 150,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 547 04 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Ausgaben für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien

in Vergabeverfahren

Erläuterungen:

B) Es sind Ausgaben für Sach- und Personalkosten für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung

von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren veranschlagt. Die Beratungsstrukturen sollen

Vergabestellen der Kommunen und des Landes zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit informieren,

Informationsmaterialien erarbeiten und beraten. Dazu gehört insbesondere: Informationen zum Themenkomplex

soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung sammeln und bereitstellen, allgemeine Hinweise zu

den Themen soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erarbeiten, Leitfäden zu den Themen

soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erstellen, best-practice-Beispiele zu den Themen

sammeln und zur Verfügung stellen sowie entsprechende Schulungen durchführen.
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.200,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 300,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt.

Die Mittel sind vorgesehen für Sach- und Personalkosten für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur

Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 59 2.843,0 T€ 4.922,3 T€ 5.222,3 T€ SOLL neu 5.222,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 532 03 4.922,3 T€ Reg. Entw. 4.922,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 1.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 500,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.000,0 T€ 1.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.000,0 T€ 500,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 500,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt.

Aufgrund der Aufgabenerweiterung und Bedeutungszuwachs in der Netzwerkarbeit von Startups und Gründern ist

beim Unternehmen futureSAX eine Erhöhung des Budgets notwendig.

Der aktuelle Geschäftsbesorgungsvertrag des Freistaates mit der futureSAX GmbH läuft bis zum 31.12.2023.

Vor Ablauf besteht die Möglichkeit zur Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre. Für eine

Vertragsverlängerung von futureSAX bedarf es zwingend einer Aufstockung der VE, weil der Vertrag eine

Verlängerungsmöglichkeit um lediglich ein Jahr nicht vorsieht.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 70 690,8 T€ 1.076,1 T€ 1.300,0 T€ SOLL neu 1.300,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 300,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 686 11 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 925,0 T€ 500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 625,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€
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2026 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 200,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.650,0 T€ 1.150,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 700,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 550,0 T€ 500,0 T€

2026 bis zu 400,0 T€ 450,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 200,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt.

Zusätzliche Kassenmittel sind eingestellt zur Weiterführung Pop-Preis sowie Music-Hub-Mitteldeutschland sowie

Beratung für Solo-Selbstständige im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft

Für die über den Titel finanzierten Projekte sind zusätzliche VE für überjährige Bindungen und zur

längerfristigen Sicherung von Fachpersonal der Arbeit von KREATIVES SACHSEN erforderlich.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 71 0,0 T€ 3.944,3 T€ 3.944,3 T€ SOLL neu 3.944,3 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 13 3.944,3 T€ Reg. Entw. 3.944,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung

Erläuterungen:

A) Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales

Ökosystem/digitale Transformation und die Vergabe von Digitalpreisen.

B) Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales

Ökosystem/digitale Transformation und die Vergabe von Digitalpreisen zur Förderung der Digitalisierung in den

Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft und zur Förderung der Entwicklung und Anwendung von Open Source.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
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Begründung:

Die Kategorie Open Source ist explizit beizubehalten. Der sächsische Digitalpreis ist der adäquate Weg um

Innovationen sächsischer Unternehmen im Bereich Open Source anzureizen. Die Förderung von Open Source

Expertise trägt zur Steigerung der digitalen Souveränität des Freistaats bei.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 73 112,7 T€ 500,0 T€ 500,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 455,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 883 02 45,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Um weiterhin den Zuschlag bei der Austragung des WM-Grandprix zu erhalten, sind jährlich die

Sicherheitsstandards zu beachten und entsprechend baulich anzupassen.

Deckung erfolgt in Höhe von 205 T€ in 2023 und 250 T€ in 2024 aus 0706/783 75 sowie aus dem Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 73 11.021,0 T€ 0,0 T€ 70.000,0 T€ SOLL neu 92.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 884 02 70.000,0 T€ Reg. Entw. 90.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den “Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Zuführung in Höhe von 2,0 Mio. EUR in 2024 zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Unterstützung

der Digitalisierung im Freistaat Sachsen gemäß § 2 Absatz 3 des „Gesetzes über die Errichtung eines

Sondervermögens „Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“. Auf den geänderten Wirtschaftsplan als

Anlage zum Epl. 07 wird verwiesen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 78 - - - SOLL neu 0,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- -1.000,0 T€

TITEL 892 10 - Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt:

Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur

B) Titel löschen

A) Vermerk alt:

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit

gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der

Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die

Gesamtsumme unverändert bleibt.
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B) Vermerk neu:

Vermerk löschen

A) Erläuterungen alt:

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur

der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der

Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.

B) Erläuterungen neu:

Erläuterungen löschen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 100.000,0 T€ 100.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2026 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2027 ff. bis zu 59.000,0 T€ 60.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Änderung der Gruppierung. Der derzeit im RegE enthaltene Titel enthält eine falsche

Gruppierung bezüglich des voraussichtlichen Empfängerkreises der Förderung.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 79 8.185,9 T€ 11.727,2 T€ 23.977,2 T€ SOLL neu 23.977,2 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 12.250,0 T€ +/- 12.250,0 T€

TITEL 893 07 11.727,2 T€ Reg. Entw. 11.727,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Das bestehende Förderprogramm ist, insbesondere zur Überwindung des Strukturwandels und der Folgen der

Corona-Pandemie, für Investitionen der Unternehmen im ländlichen Raum zu erhöhen und zu verstetigen. Hierzu

gehören u.a. die Branchen des Einzelhandels und des Tourismus. Die zusätzlichen Finanzmittel erhöhen die

Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Es ist die Fortführung eines erfolgreichen Investitionsprogramms.

Deckung aus dem Gesamthaushalt
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 305,5 T€ 700,0 T€ 700,0 T€ SOLL neu 700,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 90,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 893 55 610,0 T€ Reg. Entw. 600,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Die sächsische Lastenfahrrad-Förderung stößt auf eine kontinuierlich hohe Nachfrage

insbesondere bei kleinen Unternehmen und Vereinen. Deshalb sollte eine Verstetigung des Fördervolumens

angestrebt werden.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - - SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 891 10 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur

B) Vermerk neu:

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit

gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der

Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die

Gesamtsumme unverändert bleibt.

B) Erläuterungen neu:
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Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur

der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der

Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 100.000,0 T€ 100.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2026 bis zu 20.000,0 T€ 20.000,0 T€

2027 ff. bis zu 59.000,0 T€ 60.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Neuer Titel zur kostenneutralen Änderung der Gruppierung. Der derzeit im RegE enthaltene Titel 0703/892 10

enthält die falsche Gruppierung bezüglich des voraussichtlichen Empfängerkreises der Förderung

(private Unternehmen).

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur

der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben zum Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur

im Dresdner Norden. Sofern Unternehmen, die derartige Infrastrukturen errichten und ausbauen, begünstigt sein

sollen, sind dies in der Regel keine privaten Unternehmen im Sinne der VwV. Von daher ist eine Änderung der



Gruppierung und damit die Erfassung eines neuen Titels sinnvoll und notwendig.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 104 64.504,7 T€ 66.806,2 T€ 68.008,7 T€ SOLL neu 69.232,9 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 43.387,1 T€ +/- 43.387,1 T€

TITEL 633 01 24.621,6 T€ Reg. Entw. 25.845,8 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden

Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG (Anteil Landesmittel)

A) Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden

Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG

A) Vermerk alt

07 04/633 01, 07 04/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 04/633 01, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk neu
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07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

A) Erläuterungen alt

Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung,

erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen

mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden

Mindereinnahmen.

B) Erläuterungen neu

Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung,

erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen

mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden

Mindereinnahmen.

Von den Ausgaben werden im Jahr 2023 und 2024 jeweils 43.387,1 T€ aus Regionalisierungsmitteln finanziert.

Im Jahr 2023 werden 24.621,6 T€ und im Jahr 2024 25.845,8 T€ aus Landesmitteln finanziert.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 04/633 01 und 07 04/633 02 im Titel 07 04/633 01 zur

Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 104 - - - SOLL neu -

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - -43.387,1 T€ +/- -43.387,1 T€

TITEL 633 02 43.387,1 T€ Reg. Entw. 43.387,1 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen

entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG

(Anteil Regionalisierungsmittel)

B) keine Ausbringung des Titels

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 04/633 01 und 07 04/633 02 im Titel 07 04/633 01

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 104 31.801,6 T€ 50.000,0 T€ 50.000,0 T€ SOLL neu 50.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 06 50.000,0 T€ Reg. Entw. 50.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für das Bildungsticket

Erläuterungen:

A) Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im

Freistaat Sachsen.

B) Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im

Freistaat Sachsen sowie im ÖPNVFinAusG näher bestimmte Freiwilligendienstleistende.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Angebot an Freiwilligendienstleistende, das Bildungsticket zu nutzen. Es erfolgt eine diesbezügliche
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Anpassung in ÖPNVFinAusG (Artikel 8 im HBG).



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 110 39.368,9 T€ 35.018,1 T€ 36.983,9 T€ SOLL neu 54.985,4 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 3.000,0 T€

TITEL 891 07 34.983,9 T€ Reg. Entw. 51.985,4 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Erhöhung des Mittelansatzes zur Förderung zusätzlicher sauberer und emissionsfreier Omnibusse im

Rahmen des ÖPNV-Landesinvestitionsprogramms (LIP).
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 112 - - 2.100,0 T€ SOLL neu 4.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 891 14 1.500,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - Chemnitz

A) Vermerke alt:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

B) Vermerke neu:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben
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abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 2.240,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.140,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.100,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.100,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.400,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 1.700,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Die Erhöhung um 600,0 T€ ist erforderlich, um die Standardisierte Bewertung (SB) nach Abschluss der

HOAI-Lph 2 finanzieren zu können. Mit der SB soll frühzeitig ermittelt werden, wie sich die Verringerung

der Zweigleisigkeit der Strecke Geithain - Chemnitz auf das Nutzen-Kosten-Verhältnis und damit auf eine

Förderung nach dem GVFG auswirkt. Die weiteren Planungen zur Zweigleisigkeit werden dann nach Maßgabe der

Ergebnisse der SB durchgeführt Aufstockung und Flexibilisierung der Verpflichtungsermächtigungen 2023 zur

avisierten Planungsvereinbarung SMWA – DB Netz AG über die Leistungsphase 3/4 Geithain – Chemnitz aufgrund

neuer Preiskalkulationen.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 113 - - 2.400,0 T€ SOLL neu 2.800,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 891 15 2.400,0 T€ Reg. Entw. 2.800,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz

A) Vermerke alt:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

B) Vermerke neu:

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben
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abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.250,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 800,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 750,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 4.700,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 10.000,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.700,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 2.600,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 4.700,0 T€ 0,0 T€



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Aufstockung und Flexibilisierung der Verpflichtungsermächtigungen 2023 zur avisierten Planungsvereinbarung

SMWA – DB Netz AG über die Leistungsphase 3/4 Dresden – Bischofswerda aufgrund neuer Preiskalkulationen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 114 - - 3.600,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 891 16 3.000,0 T€ Reg. Entw. 1.400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen

Erläuterungen:

A) Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die

nicht mehr dem SPNV dienen (v.a. Döbeln - Meißen, Pockau - Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen und Löbau-

Ebersbach). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung sowie damit zusammenhängende Kosten können hieraus

finanziert werden.

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).

B) Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die

nicht mehr dem SPNV dienen (v.a. Döbeln-Meißen, Pockau-Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen, der Muldentalbahn

und Löbau-Ebersbach inkl. Oberoderwitz und Niedercunnersdorf). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung sowie
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damit zusammenhängende Kosten können hieraus finanziert werden.

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 10.400,0 T€ 10.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 400,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 5.000,0 T€ 5.000,0 T€

2026 bis zu 5.000,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 12.500,0 T€ 11.152,8 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 6.500,0 T€ 6.152,8 T€

2026 bis zu 5.000,0 T€ 5.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Die Mittelaufstockung ist für weitere Planungsleistungen und zur Kofinazierung von Bundesmitteln zur Umsetzung

von Streckenreaktivierungen entsprechend des Koalitionsvertrages notwendig.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 117 9.507,0 T€ 9.672,9 T€ 10.300,0 T€ SOLL neu 10.900,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 453,0 T€ +/- 875,7 T€

TITEL 617 62 9.847,0 T€ Reg. Entw. 10.024,3 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Betriebshilfen für Schmalspurbahnen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt

Durch die Energiekostenerhöhungen bei der Beschaffung von Steinkohle ist ein Dynamisierung der HH-Ansätze 2023

und 2024 nicht ausreichend. Zur Deckung der Kosten ist ein Aufwuchs im Jahr 2023 um 453,0 Tsd. Euro und im

Jahr 2024 um 875,7 Tsd. Euro notwendig.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verkehr
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 09 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an den Zweckverband VMS für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im

Rahmen der Kulturhauptstadt 2025

B) Erläuterungen neu

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen im Jahr 2025 aufgrund erwarteter

erhöhter Nachfrage im Zusammenhang mit dem Status der Stadt Chemnitz als „Kulturhauptstadt“. Dies sind

insbesondere zusätzliche Verkehre im SPNV und weitere Taktverdichtung bei Bussen, insb. Plus-/TaktBussen.

Die Mittel werden zusätzlich zu den Mitteln ausgereicht, die nach der jeweils geltenden Verordnung des

SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) an die ÖPNV-Zweckverbände

ausgereicht werden.
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 2.670,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 2.670,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Neuer Titel zur Unterstützung (=Erweiterung des ÖPNV-Angebots) für die

Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 129 - 171,4 T€ 326,4 T€ SOLL neu 338,4 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 163,2 T€ +/- 169,2 T€

TITEL 428 10 163,2 T€ Reg. Entw. 169,2 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Änderung Stellenplan zu 428 10/ Seite 181:

A) Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:                                        Stellen 2022        Stellen 2023        Stellen 2024

____________________________________________________________________________________________________________

E 12 L2                        2                   2                   2

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                        2                   2                   2

____________________________________________________________________________________________________________
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Summe Titel 428 10                                           2                   2                   2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

    2 Stellen   E 12 L2     im Jahr 2024         Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms “Stadt &

                                                 Land“, sowie des Projektes “SachsenNetzRad“ und der

                                                 zugehörigen Radverkehrskonzeptionen

B) Stellenplan:

                        EntgeltGr. LG

Personalsoll D:                                        Stellen 2022        Stellen 2023        Stellen 2024

____________________________________________________________________________________________________________

                              E 12 L2                        2                   4                   4

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                        2                   4                   4

____________________________________________________________________________________________________________

Summe Titel 428 10                                           2                   4                   4

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

    2 Stellen   E 12 L2     im Jahr 2026         Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms “Stadt &

                                                 Land“, sowie des Projektes “SachsenNetzRad“ und der

                                                 zugehörigen Radverkehrskonzeptionen

    2 Stellen   E 12 L2     im Jahr 2026         Befristung Projekt: Radverkehrsförderung. Erhöhter Bedarf

                                                 zum Aufarbeiten aufgestauter Antragslage

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Umsetzung Koalitionsvertrag mit zwei neuen Projektstellen für den kommunalen Radverkehr E12 im Personalsoll D.

Die Vereinbarung im Koalitionvertrag lautet: "Wir werden das Anliegen des Radverkehrs in der Verwaltung

besser abbilden. Mit zusätzlichen Personalmitteln für qualifiziertes Personal werden wir das sächsische

Verkehrsministerium und seine Straßenbauverwaltungen deutlich aufstocken. Wir werden ein Referat Nahmobilität

sowohl beim zuständigen Fachministerium als auch beim LASuV einrichten und die radspezifischen

Planungskapazitäten erhöhen."



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 143 0,0 T€ 0,0 T€ 1.500,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 790 01 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Erhöhung des Mittelansatzes zur Erprobung und Einführung der innovativen BIM-Methode.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 4.221,2 T€ 7.449,7 T€ 8.250,0 T€ SOLL neu 8.250,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 750,0 T€ +/- 750,0 T€

TITEL 883 17 7.500,0 T€ Reg. Entw. 7.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung Radverkehr

A) Vermerk alt:

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

B) Vermerk neu:

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig

deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
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A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.800,0 T€ 2.800,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 800,0 T€ 800,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.300,0 T€ 3.300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 4.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.300,0 T€ 1.300,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Die Aufstockung der Mittel zur Förderung des kommunalen Radverkehrs ist dringend geboten, um die sächsischen

Kommunen beim Ausbau der Radinfrastruktur weiter zu unterstützen und die Verkehrssicherheit zu verbessern.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 1.350,7 T€ 1.500,0 T€ 2.200,0 T€ SOLL neu 1.950,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 700,0 T€ +/- 450,0 T€

TITEL 883 18 1.500,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung

des Radverkehrs

A) Vermerk alt

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

B) Vermerk neu

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06 883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig

deckungsfähig.
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A) Erläuterungen alt

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des

Radverkehrs (u. a. Fortführung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und

Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnahmen zur Entwicklung des Radverkehrs).

Darunter ist auch die Finanzierung des Aufbaus und der langfristigen Unterstützung einer interkommunalen

Geschäftsstelle zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs (300,0 T€ für 2023 und 300,0 T€ für 2024) vorgesehen.

B) Erläuterungen neu

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des

Radverkehrs (u. a. Fortführung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und

Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnahmen zur Entwicklung des Radverkehrs).

Darunter sind auch die Mittel zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft

sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V. veranschlagt inkl. Mitteln für

Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung von Kampagnen, wie dem Stadtradeln (350,0 T€ für 2023 und 350,0 T€

für 2024 sowie 350,0 T€ für 2025ff) sowie finanzielle Unterstützung für VeloCity 2023 (250,0 TEUR).

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 850,0 T€ 910,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 640,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 210,0 T€ 210,0 T€



2026 bis zu 0,0 T€ 400,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 850,0 T€ 1.610,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 640,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 210,0 T€ 560,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 750,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Entsprechend des Koalitionsvertrages ist die Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad-

und Fußverkehrs e. V. - jetzt wegebund - organisatorisch und langfristig finanziell zu unterstützen.

Mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2021/22 wurde hierfür der Auftakt geschaffen. Die finanzielle Unterstützung

soll entsprechend mit dem Doppelhaushalt 2023/24 fortgesetzt werden.

Die Anpassung der Erläuterungen und Verpflichtungsermächtigungen dienen der mehrjährigen finanziellen

Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e. V.

(wegebund).

Außerdem soll in 2023 die internationale Fahrradkonferenz VeloCity 2023 in Leipzig mit 250,0 T€ aus dem

Landeshaushalt unterstützt werden.

Ferner ist zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrages zur Radwegweisung eine Mittelaufstockung notwendig,

auch vor dem Hintergrund der noch abzuschließenden Maßnahmen vor Beginn des Kulturhauptstadtjahres Chemnitz.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 148 352,4 T€ 12.661,3 T€ 22.028,3 T€ SOLL neu 3.000,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 3.000,0 T€ +/- 3.000,0 T€

TITEL 883 20 19.028,3 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Bundesmittel)

B) Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen

A) Vermerke alt

07 06/883 20, 07 06/883 22 sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 05.

B) Vermerke neu

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06 883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig
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deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 05.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023

(fällig in 2025, 2026 oder 2027) bereits in Anspruch genommen wurden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.835,0 T€ 3.825,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 425,0 T€ 425,0 T€

2026 bis zu 410,0 T€ 400,0 T€

2027 ff. bis zu 3.000,0 T€ 3.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/883 20 und 07 06/883 22 im Titel 07 06/883 20

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 148 - - - SOLL neu -

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -3.000,0 T€ +/- -3.000,0 T€

TITEL 883 22 3.000,0 T€ Reg. Entw. 3.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Landesmittel)

B) Keine Ausbringung des Titels

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 6.835,0 T€ 3.825,0 T€

davon fällig
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2024 bis zu 3.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 425,0 T€ 425,0 T€

2026 bis zu 410,0 T€ 400,0 T€

2027 ff. bis zu 3.000,0 T€ 3.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 0,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/883 20 und 07 06/883 22 im Titel 07 06/883 20 zur

Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 151 11.296,6 T€ 9.500,0 T€ 11.100,0 T€ SOLL neu 11.100,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 4.000,0 T€ +/- 4.000,0 T€

TITEL 780 72 7.100,0 T€ Reg. Entw. 7.100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Landesmittel)

B) Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.

B) Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 72 und 07 06/782 im Titel 07 06/780 72

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 152 - - - SOLL neu -

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -4.000,0 T€ +/- -4.000,0 T€

TITEL 782 72 4.000,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Bundesmittel)

B) Keine Ausbringung des Titels

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 72 und 07 06/782 72 im Titel 07 06/780 72

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 159 - - 250,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 776 75 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen einschließlich dazugehöriger Ingenieurleistungen

Erläuterungen:

A) Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen

als Landschaftsbestandteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die

Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

B) Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen

als Landschaftsbestandteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die

Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

Im Jahr 2024 sind 500,0 T€ für ein Straßenbaum-Nachpflanzungskonzept veranschlagt.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Zur Umsetzung des Koalitionsvertragsziels "den Rückgang der Straßenbäume stoppen" ist zunächst ein

Nachpflanzungskonzept zu entwickeln, um darauf aufbauend kontinuierlich Straßenbäume an den sächsischen

Staatsstraßen nachzupflanzen. Entsprechend sind Finanzmittel in den Haushaltstitel einzustellen.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Um- und Ausbau der Staatsstraßen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 161 21.968,5 T€ 35.524,7 T€ 38.319,7 T€ SOLL neu 38.274,7 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -205,0 T€ +/- -250,0 T€

TITEL 783 75 38.524,7 T€ Reg. Entw. 38.524,7 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen der Erhaltung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Dient der Deckung der Erhöhung bei 07 03/883 02
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 166 - - 1.500,0 T€ SOLL neu 1.500,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 780 77 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Landesmittel)

B) Planung von Radwegen an Bundesstraßen

B) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 06.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 77 und 07 06/784 77 im Titel 07 06/780 77

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 166 - - 3.150,0 T€ SOLL neu 3.150,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 750,0 T€ +/- 750,0 T€

TITEL 781 77 2.400,0 T€ Reg. Entw. 2.400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Planung von Radwegen an Staatsstraßen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Eine Aufstockung der Mittel für die Planung von Radwegen an Staatsstraßen ist erforderlich, um den Radwegebau

an Staatsstraßen im Freistaat Sachsen voranzutreiben und zusätzliche Projekte zur Baureife zu entwickeln.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 168 - - 5.000,0 T€ SOLL neu 5.000,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 783 77 4.000,0 T€ Reg. Entw. 4.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bau von Radwegen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.600,0 T€ 7.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.200,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.200,0 T€ 500,0 T€
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2026 bis zu 1.200,0 T€ 1.200,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 6.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.600,0 T€ 7.700,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.200,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.000,0 T€ 500,0 T€

2026 bis zu 1.400,0 T€ 1.200,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 6.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Um den Radwegebau im Freistaat Sachsen weiter voranzutreiben und die Verkehrssicherheit zu verbessern, ist

eine Mittelaufstockung für die Umsetzung zusätzlicher Radverkehrsprojekte erforderlich.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 168 - - - SOLL neu -

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - -500,0 T€ +/- -500,0 T€

TITEL 784 77 500,0 T€ Reg. Entw. 500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zweckbestimmung alt

Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Bundesmittel)

B) keine Ausbringung des Titels

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Kostenneutrale Zusammenfassung der Titelansätze 07 06/780 77 und 07 06/784 77 im Titel 07 06/780 77

zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Straßenbau
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 500,0 T€ SOLL neu 2.600,0 T€

KAP 06 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 2.600,0 T€

TITEL 771 12 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) S 303 Lückenschluss Falkenstein/Vogtland

B) Erläuterungen neu

Der Titel dient der Finanzierung des Lückenschlusses der S 303 in Falkenstein, der seit Jahren zusätzlichen

Kfz-Verkehr in der Stadt Falkenstein sowie zusätzliche Unfallrisiken verursacht.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 600,0 T€

davon fällig
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2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 600,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Die ca. 800 m innerstädtische Staatsstraße entlastet den innerstädtischen Verkehr, erhöht die Sicherheit im

Straßenverkehr in Falkenstein und trägt zur innerstädtischen CO2-Minderung bei.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 929,0 T€ 1.200,0 T€ 2.000,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 800,0 T€ +/- 800,0 T€

TITEL 681 02 1.200,0 T€ Reg. Entw. 1.200,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für einen Meisterbonus

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Aufstockung zur erhöhten Anreizwirkung, um möglichst einen großen Kreis an

Interessenten für diese Weiterbildung zu gewinnen. Ziel ist es, den ausgezeichneten Ruf der Qualität des

sächsischen Handwerks zu erhalten und weiter auszubauen
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 195 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL TG 51 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Gute Arbeit für Sachsen

A) Vermerk alt

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

Die Ausgaben sind übertragbar.

B) Vermerk neu

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.
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Die Ausgaben sind übertragbar.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ergänzung des Gegenvermerks zur einseitigen Deckungsfähigkeit bei 07 07/686 01.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 199 - - 6.000,0 T€ SOLL neu 9.500,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 682 51 5.000,0 T€ Reg. Entw. 7.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Aufstockung der Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und

Integration aufgrund des stärkeren Fokus auf die Gewinnung und Integration internationaler Fach- und

Arbeitskräfte in den sächsischen Arbeitsmarkt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 201 5.956,8 T€ 7.556,9 T€ 9.240,0 T€ SOLL neu 9.240,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 240,0 T€ +/- 240,0 T€

TITEL 686 51 9.000,0 T€ Reg. Entw. 9.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.100,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€
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2026 bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€

2027 ff. bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.700,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.500,0 T€ 1.500,0 T€

2026 bis zu 1.500,0 T€ 1.500,0 T€

2027 ff. bis zu 1.200,0 T€ 1.500,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung Gesamthaushalt. Mehrbedarf für das Projekt Sozialkompetenz in der Arbeitswelt. Es ist ein neuer

Projektaufruf zur Förderung von Maßnahmen zur Vermittlung sozialer Kompetenzen in der beruflichen Ausbildung

und Ausbildungsvorbereitung geplant. Die Finanzierung soll aus Landesmitteln erfolgen. Da in dem im

Regierungsentwurf bei Titel 07 07/686 51 vorgesehen Ansatz keine Mittel für dieses Projekt vorgesehen sind,

ist eine Erhöhung um 240,0 T€ in 2023 und 2024 erforderlich



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosikeit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 250,0 T€ SOLL neu 500,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 686 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Unterstützung von Maßnahmen der Mikroelektronik-Industrie zur Fachkräftegewinnung und Ausbildung

Erläuterung:

B) Die Mittel sind vorgesehen für eine spezifische Initiative zur Nachwuchsförderung in der Halbleiterbranche

unter anderem durch die Schaffung eines Ausbildungszentrums zur deutlichen Steigerung der Auszubildendenzahlen

in der Halbleiterbranche.

Vermerk:

B) Der Titel 07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt

Begründung:

Um das Wachstum der Halbleiterbranche in Sachsen nicht durch Fachkräftemangel zu behindern, bedarf es

branchenspezfischer Anstrengungen zur Erhöhung der Ausbildung in den für die Halbleiterbranche relevanten

Berufen.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 216 0,0 T€ - 250,0 T€ SOLL neu 150,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 547 08 250,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Schlichtungsstelle Bergschäden

B) Vermerk neu

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Ergänzung Deckungsvermerk zur Absicherung der Arbeit der Schlichtungsstelle für Bergschäden. Damit wird

sichergestellt, dass die Mittel gemäß ihrer Zweckbestimmung bürokratiearm verausgabt werden können.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 220 12.031,5 T€ 11.000,0 T€ 12.500,0 T€ SOLL neu 13.000,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 4.500,0 T€ +/- 5.500,0 T€

TITEL 883 51 8.000,0 T€ Reg. Entw. 7.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 2.500,0 T€ 2.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 500,0 T€ 500,0 T€
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2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 5.500,0 T€ 6.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.500,0 T€ 1.500,0 T€

2026 bis zu 2.000,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 1.000,0 T€ 2.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Aufstockung der Mittel zur Sicherstellung bereits begonnener und geplanter Projekte zur Erhöhung des

Folgenutzungsstandards in den sächsischen Braunkohlefolgeregionen.

Von den zusätzlichen Mitteln sind im Jahr 2023 3.000,0 T€ und im Jahr 2024 3.500,0 T€, von den zusätzlichen

Verpflichtungsermächtigungen 4.500,0 T€ für das Mitteldeutsche Revier bestimmt. Entsprechend sind von den

zusätzlichen Mitteln 1.500,0 T€ im Jahr 2023 und 2.000,0 T€ im Jahr 2024 sowie 2.000,0 T€ der zusätzlichen

Verpflichtungsermächtigungen für das Lausitzer Revier bestimmt.

Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. - - - 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 685 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Schlichtungsstelle Bergschäden

B) Vermerk neu

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01

B) Erläuterungen neu

Leertitel zur Förderung einer Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Klärung von Bergschäden aus dem

Bereich Braunkohletagebau. Es wird das Ziel verfolgt, einen gerechten Interessenausgleich zwischen den

Betroffenen zu erreichen.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Neuer Leertitel zur Absicherung der Arbeit der Schlichtungsstelle für Bergschäden. Damit wird sichergestellt,

dass die Mittel gemäß ihrer Zweckbestimmung bürokratiearm verausgabt werden können.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Digitalagentur Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 328 0,0 T€ 195,0 T€ 410,0 T€ SOLL neu 210,0 T€

KAP 25 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 526 02 210,0 T€ Reg. Entw. 210,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen

Erläuterungen:

A) Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten

Veranstaltungen. Erfasst werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel,

Drucklegung sowie Bewirtungskosten und eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von

Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten Arbeit des Beirats digitale Wertschöpfung

unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Neben den bisherigen Aufwendungen für die

Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

B) Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten
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Veranstaltungen. Erfasst werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel,

Drucklegung sowie Bewirtungskosten und eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von

Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten Arbeit des Beirats digitale Wertschöpfung

unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Die Mittelverwendung umfasst zudem Maßnahmen

zur Erstellung einer Gigabitstrategie für den Freistaat Sachsen sowie die Erarbeitung eines Gutachtens die

Erarbeitung von Informationsmaterial zur Nutzung moderner Verlegemethoden.

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben

der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Begründung:

Moderne Verlegemethoden haben das Potential, die Geschwindigkeit des sächsischen Gigabitausbaus maßgeblich

zu beschleunigen. Zudem erlauben innovative Verlegemethoden eine deutliche Kosteneinsparung.

Um die Bekanntheit von Potentialen und Verfahren in Sachsen zu erhöhen, sollen gezielt Bauämter zur Anwendung

geschult werden. Sachsen wird seine Ziele beim Gigabitausbau in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren

erreichen. Die neu gegründete Digitalagentur fungiert dabei als kommunikative Schnittstelle zwischen

Landkreisen, Kommunen, Telekommunikationsunternehmen und der öffentlichen Hand. Um Synergien zu heben und

einen dynamischen Wissensaustausch zu gestalten, soll jährlich eine sachsenweite Gigabitkonferenz aller

beteiligten Akteure durchgeführt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Digitalagentur Sachsen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 07 Seite Reg. Entw. 330 0,0 T€ 225,0 T€ 289,0 T€ SOLL neu 289,0 T€

KAP 25 Seite Erg. Vorl. - 30,0 T€ +/- 30,0 T€

TITEL 531 02 259,0 T€ Reg. Entw. 259,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ausgaben für Veranstaltungen

Erläuterung:

A) Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen

Institutionen.

Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten,

Bewirtungskosten usw.) bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS

kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

B) Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen

Institutionen, u.a. der Durchführung einer jährlichen Gigabitkonferenz und Schulungsveranstaltungen zur

Anwendung moderner Verlegemethoden.

CDU/B'GRÜNE/SPD 47



Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten,

Bewirtungskosten usw.) bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS

kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung:

Moderne Verlegemethoden haben das Potential, die Geschwindigkeit des sächsischen Gigabitausbaus maßgeblich zu

beschleunigen. Zudem erlauben innovative Verlegemethoden eine deutliche Kosteneinsparung. Um die Bekanntheit

von Potentialen und Verfahren in Sachsen zu erhöhen, sollen gezielt Bauämter zur Anwendung geschult werden.

Sachsen wird seine Ziele beim Gigabitausbau in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren erreichen. Die

neu gegründete Digitalagentur fungiert dabei als kommunikative Schnittstelle zwischen Landkreisen, Kommunen,

Telekommunikationsunternehmen und der öffentlichen Hand. Um Synergieen zu heben und einen dynamischen

Wissensaustausch zu gestalten, soll jährlich eine sachsenweite Gigabitkonferenz aller beteiligten Akteure

durchgeführt werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Regionalentwicklung; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Betriebe und Beteiligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 15 Seite Reg. Entw. 80 55.243,3 T€ 57.918,2 T€ 65.824,4 T€ SOLL neu 65.823,5 T€

KAP 21 Seite Erg. Vorl. - 550,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 682 01 65.274,4 T€ Reg. Entw. 65.223,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen

Erläuterungen:

A)                                                                            2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB)                                       6.967,0 5.984,0

2. Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS)                                        19.692,0 20.253,3

3. Leipziger Messe GmbH (LMG)                                              8.400,0 5.100,0

4. Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH                                  2.476,0 2.537,9

5. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)                                 6.542,0 6.738,0

6. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL)     2.822,0 3.181,0

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

7. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM)                                   0,0                  1.249,1

8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG)            13.905,0                 14.493,7

9. Betrieb gewerblicher Art SBG (BgA SBG)                                    178,5                    187,5

10. Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS)                                  1.216,0                  1.216,0

11. futureSax GmbH                                                           590,9                    598,0

12. Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth (SSW)               2.085,0                  2.085,0

13. Vorsorge Beteiligungsbereich                                             400,0                  1.600,0

_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                     65.274,4                 65.223,5

SW: Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen zur Erfüllung landeskultureller Aufgaben.

Die Soll-VE 2023 i.H.v. 1.249,1 T€ und in 2024 i.H.v. 1.255,7 T€ betreffen die MDM.

Die Soll-VE 2023 und 2024 betreffen im Übrigen die Flughäfen (vgl. Vermerk). Sie führen im Falle der

Inanspruchnahme bis zur Höhe der aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) ausgereichten Darlehen und der

daraus resultierenden Zinsforderungen gegenüber den Flughäfen nicht zu Zahlungen des Freistaates Sachsen in

den Folgejahren. Bereits gezahlte Gelder werden aufgerechnet.

B)                                                                            2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

[...]

8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) 14.255,0 14.893,7

[...]

11. futureSax GmbH 790,9 798,0

[...]



_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                     65.824,4                 65.823,5

[...]

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Die Erhöhung bei Ziffer 8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH ist vorgesehen für

klimawandelbedingte Mehrausgaben für den Erhalt und die klimawandelangepasste Ausstattung und Pflege

sächsischer Gartendenkmale. Allein im Großen Garten in Dresden müssen wegen langanhaltender Dürreperioden

aufgrund der fortschreitenden Klimakrise mehr als 600 Bäume gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu

gewährleisten. Um den einzigartigen Charakter der sächsischen Gartendenkmale erhalten zu können, müssen

Gehölze ersetzt werden und die Klimaresilienz der Gartenanlagen insgesamt erhöht werden.

Ziel der Erhöhung bei Ziffer 11. ist die Stärkung der Grundstruktur der Gesellschaft futureSAX GmbH.

Mit den Mitteln soll auch die – auch für die strategische Weiterentwicklung der branchenübergreifenden

sachsenweit unabhängigen Innovationsplattform - notwendige Mittel-Management-Ebene finanziert werden.

Dies entspricht den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags: „Dazu soll die futureSAX GmbH finanziell

und personell gestärkt werden“.



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschließl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Stellenplan des Kapitels 07 01 sieht eine Stellenmehrung von 19 Beamtenstellen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber 2022 vor. 
Das SMWA begründet die Stellenmehrung mit Aufgabenzuwächsen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen Digitalisierung, 
Mobilität, Wirtschaftsförderung und berufliche Bildung. 

Aus der Sicht der antragstellenden Fraktion passt ein immer weiter steigender Personalbestand in der Regierung und Verwaltung nicht 
mit der Zielstellung der Staatsregierung überein, einen Bürokratieabbau herbeizuführen. Ein Bürokratieabbau erfordert zwingend eine 
schlankere und effizientere Verwaltung. Hierzu hat die Staatsregierung den Umfang des Regierungs- und Verwaltungsapparates zu 
begrenzen und dafür die Anzahl des Personals abzubauen und nicht weiter zu erhöhen. Darüber hinaus führen Personalausgaben, die 
aufgrund einer steigenden Stellenzahl schneller als die Einnahmen steigen, zu einer Verdrängung von Investitionsausgaben und damit 
zu einer weiteren Verschlechterung der Infrastruktur in Sachsen. 
Mit dem Änderungsantrag soll erreicht werden, dass ein weiterer Anstieg der Stellen in der Regierung und Verwaltung verhindert wird.  

Die Minderungsbeträge setzen sich wie folgt zusammen: 
2023: 1 Stelle der Besoldungsgruppe    B 3 x 111,3 T€ (Pauschsatz 2023) =   111,3 T€ 

  11 Stellen der Besoldungsgruppe  A 15 x 89,2 T€ (Pauschsatz 2023) =   981,2 T€ 
    2 Stellen der Besoldungsgruppe  A 14 x 76,4 T€ (Pauschsatz 2023) =   152,8 T€ 
    4 Stellen der Besoldungsgruppe  A 13 x 71,6 T€ (Pauschsatz 2023) =   286,4 T€ 
    1 Stelle der Besoldungsgruppe    A 12 x 65,7 T€ (Pauschsatz 2023) =     65,7 T€ 
    insgesamt: 1.597,4 T€ 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 07 Seite Reg. Entw. 18 11.079,2 17.922,7 17.656,2 SOLL neu 18.181,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.  -1.597,4 +/- -1.644,4
TITEL 422 01 19.253,6 Reg. Entw. 19.825,4 

AfD 01

2024: 1 Stelle der Besoldungsgruppe    B 3 x 114,7 T€ (Pauschsatz 2024) =    114,7 T€ 
  11 Stellen der Besoldungsgruppe  A 15 x 91,8 T€ (Pauschsatz 2024) =   1.009,8 T€ 
    2 Stellen der Besoldungsgruppe  A 14 x 78,7 T€ (Pauschsatz 2024) =   157,4 T€ 
    4 Stellen der Besoldungsgruppe  A 13 x 73,7 T€ (Pauschsatz 2024) =   294,8 T€ 
    1 Stelle derBesoldungsgruppe     A 12 x 67,7 T€ (Pauschsatz 2024) =     67,7 T€ 
    insgesamt: 1.644,4 T€  

Anlage 2 - AWAV



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion hält eine pauschale Anpassung an die Ist-Ausgaben der vorherigen Jahre für geboten und ausreichend, um 
den Bedarf zu decken. Zumal ein wesentlicher Zusatzbedarf nicht erkennbar ist. Die Ist-Ausgaben der Jahre 2019 und 2021 betrugen 
rund 800 T€, bzw. 698 T€. Die von der Staatsregierung ausgewiesene Verstetigung des Pauschalsatzes sowie der Verweis auf den 
Koalitionsvertrag stellen keine ausreichende Begründung für die im Regierungsentwurf veranschlagten Mittel dar. Eine Mittelkürzung ist 
daher geboten.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 21 698,1 1.449,6 800,0 SOLL neu 800,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -800 +/- -800
TITEL 526 02 1.600,0 Reg. Entw. 1.600,0 

AfD 02

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion hält eine pauschale Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2021 für geboten und ausreichend, um den 
Bedarf zu decken. In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation sind Ausgaben für die Produktion von Image- und Animationsfilmen 
zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung nicht prioritär.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 22 277,0 550,0 300,0 SOLL neu 300,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   250 +/- 250 
TITEL 531 01 550,0 Reg. Entw. 550,0 

AfD 03



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Vermischte Verwaltungsausgaben 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion hält eine Anpassung an die Ist-Ausgaben der vorherigen Jahre für geboten und ausreichend, um den Bedarf 
zu decken. Zumal ein wesentlicher Zusatzbedarf nicht erkennbar ist. Schließlich verweist selbst die Staatsregierung darauf, dass hier im 
Vorfeld die Einschätzung einer konkreten Höhe der eventuell anfallenden Kosten nicht möglich ist. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 24 48,2 136,8 50,0 SOLL neu 50,0 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -140 +/- -140
TITEL 546 49 190,0 Reg. Entw. 190,0 

AfD 04

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 07 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 19 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren.  

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 25 4.535,7 5.627,4 5.316,5 SOLL neu 5.476,1 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -481 +/- -495,3
TITEL 685 20 5.797,5 Reg. Entw. 5.971,4 

AfD 05



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Bisher wurde aus dem Titel nur ein Bruchteil der veranschlagten Mittel ausgegeben. Laut Antwort der Staatsregierung war der 
Mittelabfluss im Jahr 2021 Corona bedingt sehr gering. Aktuell ist nicht erkennbar, dass die staatlichen Förderprogramme künftig  
von den Unternehmen in Gänze bzw. in einem erheblich größerem Umfang als 2021 in Anspruch genommen werden. Eine Minderung 
der Ansätze ist daher geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 60 9.019,7 27.732,7 20.291,4 SOLL neu 20.343,5 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -4.000 +/- -4.000
TITEL 547 02 24.291,4 Reg. Entw. 24.343,5 

AfD 06

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Auskunft der Staatsregierung erfolgen aus dem Titel nur noch die Abfinanzierung und falls erforderlich Umbewilligungen 
(Mittelverschiebungen) bereits bewilligter Vorhaben. Selbst für die kommenden Jahre sind aktuell lediglich geringe Mittel durch die 
Festlegungen aus den Vorjahren gebunden. Folglich ist der Titel auf diese Festlegungen zuzüglich einer maßvollen Reserve zu 
reduzieren. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 77 516,6 1.451,0 600,0 SOLL neu 600,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -300 +/- -150
TITEL 892 08 900,0 Reg. Entw. 750,0 

AfD 07



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung führt zu diesem Ausgabentitel lediglich aus, dass eine Mittelabschöpfung nicht ausgeschlossen sei. Ferner könne 
eine abschließende Wertung der Relevanz der WLAN-Förderung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Zudem verweist sie darauf, dass 
aufgrund der im Grundgesetz Art. 87f verankerten vorrangingen Verantwortung privater Telekommunikationsanbieter zur Erbringung 
angemessener Telekommunikationsdienstleistungen ein Eingriff durch den Staat nur nachrangig möglich sei. In Anbetracht dieser vagen 
und auf die Zuständigkeit der Telekommunikationsanbieter verweisenden Ausführungen, ist eine maßvolle Kürzung des Haushaltstitels 
zwingend geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 83 38,1 1.500,0 750,0 SOLL neu 750,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -750 +/- -750
TITEL 883 53 1.500,0 Reg. Entw. 1.500,0 

AfD 08

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Sinn einer Kompetenzstelle auf Landesebene, die mit 6 Mitarbeitern Beratungsleistungen für Unternehmen und die Öffentliche Hand 
im Rahmen der Mobilitätswende erbringen soll, ist hinsichtlich der Leistungsfähigkeit bereits zweifelhaft. Ohne den Ausweis konkreter 
und nützlicher Ergebnisse ist jedenfalls der Finanzrahmen nicht über die bisher veranschlagten 925 T€ auszuweiten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 84 906,9 925,0 925,0 SOLL neu 925,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -1.075 +/- -1.075
TITEL 532 55 2.000,0 Reg. Entw. 2.000,0 

AfD 09



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für den Aufbau wirtschaftsnaher Ladeinfrastruktur 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung führt selbst aus, dass es aufgrund der umfassenden Förderprogramme des Bundes im Bereich Ladeinfrastruktur 
bisher nicht möglich gewesen sei, sächsische Haushaltsmittel zu verausgaben. In Anbetracht der jetzigen Krisensituation müssen 
Haushaltsmittel zielgerichtet eingesetzt werden. Der Verweis, dass der Titel vorsorglich zur Schließung möglicher Förderlücken der 
Bundesförderungen vorgesehen ist, entspricht indes nicht einer zielgerichteten Verwendung von Haushaltsmitteln. Zumindest eine 
maßvolle Kürzung der Mittel ist daher geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 0,0 1.125,0 500,0 SOLL neu 500,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -1.000 +/- -1.000
TITEL 891 55 1.500,0 Reg. Entw. 1.500,0 

AfD 10

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderprogramm für Lastenfahrräder 
(Last-Mile-Programm) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion sieht in der Förderung von Lastenfahrrädern keine staatliche Aufgabe. In Anbetracht der derzeitigen 
Krisensituation sollten Haushaltsmittel zur Förderung nachhaltiger Investitionen mit wertschöpfendem Charakter eingesetzt werden. Die 
in diesem Titel veranschlagten Mittel sind daher vollständig zu streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 305,5 700,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.   -610 +/- -600
TITEL 893 55 610,0 Reg. Entw. 600,0 

AfD 11



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund gestiegener Anschaffungskosten ist der Titel insbesondere im Hinblick auf die Zuwendungen für Busse anzupassen. 
Gleichzeitig ist eine Änderung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Gewährung 
von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr vorzunehmen. Mit den Mehrausgaben sollen speziell die im Punkt 5.4.2 der 
Förderrichtlinie festgeschriebenen Maximalbeträge für Busse erhöht werden. Mithin wird durch die veranschlagten Mehrausgaben die 
Möglichkeit geschaffen, die prozentuale Höhe der Fördersätze noch oben anzupassen.  

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 108 33.425,3 66.614,3 74.088,4 SOLL neu 77.266,2 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   2.500 +/- 2.500 
TITEL 891 01 71.588,4 Reg. Entw. 74.766,2 

AfD 12

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Titel soll künftig auch der Reaktivierung der Strecken Holzhau - Moldava (Tschechien) sowie der Bahnstrecke (Heidebahn) Eilenburg 
- Wittenberg-Lutherstadt (Sachsen-Anhalt) dienen. Daher setzt die einbringende Fraktion einen Mehrbedarf von jeweils 2.500 T€ für die
Jahre 2023 und 2024 an.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 114 0,0 0,0 5.500 SOLL neu 3.900 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   2.500 +/- 2.500 
TITEL 891 16 3.000,0 Reg. Entw. 1.400,0 

AfD 13



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Erhalt und Ausbau von Kurbahnhöfen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mit dem neuen Titel und dessen finanzieller Untersetzung soll die Instandhaltung und Modernisierung von Kurbahnhöfen in Sachsen, 
insbesondere in Bad Brambach und Bad Elster, ermöglicht werden. Die Mittel sind dabei auch für die Umfeldgestaltung, wie 
beispielsweise behinderten- senioren- und familiengerechter Anfahrts- und Parkmöglichkeiten, vorgesehen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 114 0,0 0,0 2.000 SOLL neu 2.000 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.   2.000 +/- 2.000 
TITEL 891 17 0,0 Reg. Entw. 0,0 

AfD 14

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Verbraucherpreise sind im September 2022 nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 10 Prozent gestiegen (vgl. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-deutschland-september-
101.html). Die veranschlagten Ausgaben zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus beinhalten nun einen
Inflationsausgleich in Höhe von 10 Prozent. Denn inflationsbedingte Mehrkosten wurden laut Antwort der Staatsregierung auf Frage 5
der Drucksache 7/10630 bisher nicht in den Haushaltsansätzen für den Titel 883 15 berücksichtigt.

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 145 75.285,0 69.518,0 40.960,7 SOLL neu 13.750 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   3.723,4 +/- 1.250 
TITEL 883 15 37.237,3 Reg. Entw. 12.500,0 

AfD 15



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung Radverkehr 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Mit dem beantragten Mittelansatz soll der Fokus insbesondere auf die Art der baulichen Maßnahmen nach römisch V. 1. a und b sowie d 
bis f der RL-KStB gerichtet werden. Ein Mittelansatz, der über den Ist-Ausgaben des Jahres 2021 liegt, ist bereits inflationsbedingt als 
notwendig anzusehen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 4.221,2 7.449,7 4.500,0 SOLL neu 4.500,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -3.000 +/- -3.000
TITEL 883 17 7.500,0 Reg. Entw. 7.500,0 

AfD 16

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entwicklungsprogramm Bike & Ride 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Aufgrund der im Regierungsentwurf vorgesehenen gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit den Titeln 07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 
06/883 19, 07 06/TG 77 bedarf es keine Mittel in diesem Titel. Schließlich kam es auch im Jahr 2021 trotz veranschlagter Mittel in Höhe 
von 1.000 T€ zu keiner Auszahlung aus dem Titel 07 06 883 19. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 147 0,0 1.000,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -1.000 +/- -1.000
TITEL 883 19 1.000,0 Reg. Entw. 1.000,0 

AfD 17



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Freistaat Sachsen hat in den letzten Jahren im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung keine Mittel aus diesem Titel ausgezahlt, die 
mit den Pflichten für den Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit zusammenhängen. Auch für die 
kommenden Jahre konnten von der Staatsregierung keine Auszahlungen benannt werden. Eine Minderung der Ansätze ist daher 
geboten. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 149 0,0 10.000,0 1.000,0 SOLL neu 1.000,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -9.000 +/- -9.000
TITEL 989 02 10.000,0 Reg. Entw. 10.000,0 

AfD 18

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erhaltung von Ingenieurbauwerken 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Das Ingenieurbauwerk zur Stützung der Bundesstraße  in Remse an der B175 Richtung Glauchau-Jerisau muss dringlich erneuert 
werden. Hierbei ist das Ingenieurbauwerk zu erweitern, um einen Radweg zu ermöglichen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 162 10.570,4 11.800,1 12.000,1 SOLL neu 12.000,1 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   1.500 +/- 1.500 
TITEL 786 75 10.500,1 Reg. Entw. 10.500,1 

AfD 19



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bau von Radwegen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Der Bau von Radwegen hat aus Sicht der einbringenden Fraktion keine übergeordnete Stellung beim Ausbau oder dem Erhalt der 
Verkehrsinfrastruktur. Der Mittelansatz ist im Zusammenhang mit der Bedeutung anderer Verkehrsinfrastruktur (Schiene/Straße) zu 
betrachten und auf ein maßvolles Niveau zurückzuführen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 168 0,0 0,0 2.000,0 SOLL neu 2.000,0 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.   -2.000 +/- -2.000
TITEL 783 77 4.000,0 Reg. Entw. 4.000,0 

AfD 20

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für einen Meisterbonus 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagten Ausgaben zum Meisterbonus orientieren sich maßgeblich an den Kosten der Meisterprüfung in Höhe von rund 1.000 
Euro (vgl.https://www.hwk-leipzig.de/artikel/gebuehren-und-kosten-der-meisterpruefung-3,0,418.html; Stand 11. Februar 2021). Im 
Regierungsentwurf sind folglich 1.000 Euro Meisterbonus für 1.200 Personen im kommenden Doppelhaushalt eingeplant (vgl. auch 
Antwort auf Frage 1 der Drs.7/10624).  Ein wirklicher Anreizeffekt ist so nicht zu erzielen. 
Selbst die Staatsregierung verweist auf eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass die bislang relativ geringe Höhe der 
Meisterprämien nicht ausreichte, um eine substanzielle Steigerung der Absolventenzahlen zu bewirken (vgl. Antwort auf Frage 4 der Drs. 
7/6910). Folglich ist eine finanzielle Nachbesserung geboten. 
Zudem ist mit den veranschlagten Mitteln eine zusätzliche Förderung von Abschlüssen in den sogenannten Mangelberufen nicht 
möglich, obwohl dies durchaus sinnvoll ist. Um diese Lenkungsfunktion zu gewährleisten sowie die von der Staatsregierung noch im 
Januar 2020 geplante Erhöhung des Meisterbonus auf 2.500 Euro im Haushalt abzubilden, (vgl. Antwort zur Drs. 7/1355) ist der Titel 07 
07 681 02 auf 3.600,0 T€ zu erhöhen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 929,0 1.200 3.600 SOLL neu 3.600 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   2.400 +/- 2.400 
TITEL 681 02 1.200 Reg. Entw. 1.200 

AfD 21



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für einen Technikerbonus 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion möchte mit dem Technikerbonus einen Anreiz für die Weiterbildung und Qualifikation im Bereich der 
technischen Berufe setzen. Die technische Ausbildung, insbesondere in Form der dualen Ausbildung, ist über die Grenzen Sachsens 
hinaus geschätzt und anerkannt. Aufgrund des wachsenden Mehrbedarfs an gut ausgebildeten Fachkräften ist daher jede erfolgreiche 
Qualifikation zum staatlich geprüften bzw. staatlich anerkannten Techniker zu fördern und zu honorieren. 
Im Hinblick auf die seit Jahren rückläufigen Zahlen bei Betriebsneugründungen wären ausgebildete Techniker zudem eine geeignete 
Personengruppe, die diesem Trend entgegenwirken könnte (vgl. § 7 Abs. 2 HwO). 

Zudem unterstützt der Antrag die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Ziele, einen Spitzenplatz bei der Mittelstands- und 
Gründerfreundlichkeit einzunehmen sowie die Selbstständigkeit weiter zu fördern. 
Unter Berücksichtigung des notwendigen zeitlichen Vorlaufs für die Erarbeitung einer entsprechenden Förderrichtlinie ist im Jahr 2023 
mit verringerten Antragszahlen und dementsprechend mit niedrigeren Auszahlungen zu rechnen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 0 0 750,0 SOLL neu 1.500 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   750 +/- 1.500 
TITEL 681 04 0,0 Reg. Entw. 0,0 

AfD 22

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für eine Meistergründungsprämie 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die antragstellende Fraktion möchte mit der Meistergründungsprämie einen weiteren Anreiz für Neugründungen und 
Betriebsübernahmen im sächsischen Handwerk schaffen. Insbesondere hochqualifizierten Fachkräften soll somit die Möglichkeit eröffnet 
werden, den Bestand an Handwerksunternehmen zu sichern und auszubauen und dabei die Wirtschaftskraft des Freistaates Sachsen zu 
stärken. Dieses Ziel deckt sich mit dem Koalitionsvertrag "Gemeinsam für Sachsen 2019 bis 2024" (S.26). 
Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und andere Bundesländer, die Existenzgründungen mittels einer Meistergründungsprämie fördern, 
ziehen hinsichtlich der Effekte dieses „Förderinstruments“ eine positive Bilanz. 
Unter Berücksichtigung des notwendigen zeitlichen Vorlaufs für die Erarbeitung einer entsprechenden Förderrichtlinie ist im Jahr 2023 
mit verringerten Antragszahlen und dementsprechend mit niedrigeren Auszahlungen zu rechnen. 

Die beantragten Mehrausgaben werden durch die Gesamtheit der von der AfD-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf der Staatsregierung gedeckt, die Einsparungen und Mehreinnahmen zum Gegenstand haben. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 192 0 0 1.200,0 SOLL neu 2.400 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   1.200 +/- 2.400 
TITEL 683 02 0,0 Reg. Entw. 0,0 

AfD 23



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die im Regierungsentwurf veranschlagten Mittel sind der Höhe nach nicht durch konkrete Projekte oder Beschlüsse untersetzt. So 
arbeitet beispielsweise die Fachkräfteallianz Sachsen noch an der Umsetzung der Fachkräftestrategie 2030. Konkrete Beschlüsse, die 
über den Titel 07 07 532 51 in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt werden sollen, wurden dabei jedoch nicht gefasst (vgl. Drs. 
7/10628). Im Übrigen ergibt sich aus der Beantwortung der Drs. 7/10628 der von der einbringenden Fraktion angesetzte Finanzbedarf, 
wenn auf die Online-Kampagnen und Werbemaßnahmen verzichtet wird und aus dem Titel ausschließlich die Aus- und 
Weiterbildungsplattform finanziert wird. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 196 693,2 1.900,0 500,0 SOLL neu 500,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -2.500 +/- -2.500
TITEL 532 51 3.000,0 Reg. Entw. 3.000,0 

AfD 24

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Beratungsstelle übernimmt Aufgaben, die dem Aufgabenbereich der Bundesagentur für Arbeit zuzuordnen sind. Derartige 
Doppelstrukturen sind aufzulösen. Die Mittel sind für Investitionen, Innovation und Bildung vorzusehen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 197 496,0 520,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -550 +/- -550
TITEL 534 51 550,0 Reg. Entw. 550,0 

AfD 25



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Weder aus dem Haushaltstitel noch aus der Fachkräfterichtlinie geht hervor, wie viele ausländische Fachkräfte angeworben werden 
sollen. Die Staatsregierung verweist in diesem Zusammenhang vielmehr darauf, dass die aus dem Titel finanzierten Maßnahmen 
allgemein und branchenoffen auf die Anwerbung migrationswilliger Arbeitskräfte für den sächsischen Arbeitsmarkt abzielen. Eine 
konkrete, steuerfinanzierte Anwerbung von Fachkräften für einzelne Branchen sei – abgesehen von Branchen der Daseinsvorsorge – 
nicht vorgesehen (vgl. Antwort auf Frage 4 der Drs. 7/10652). Eine Finanzierung derart organisierter Plan- und Ziellosigkeit ist 
abzulehnen. Daher sind die Mittel aus dem Titel 07 07 682 51 vollständig zu streichen.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 199 0,0 0,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -5.000 +/- -7.500
TITEL 682 51 5.000,0 Reg. Entw. 7.500,0 

AfD 26

Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut der Internetseite, https://arbeitsmarktmentoren-sachsen.de/faq/, ändert die Teilnahme am Programm nichts am Status der Kunden 
in der Agentur für Arbeit bzw. im Jobcenter. Auf Bundesebene gibt es zudem die Zentrale Auslands- und Fachkräftevermittlung (ZAV) 
sowie die Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) und weitere Angebote für ausländische Fachkräfte. Doppelstrukturen sollten 
soweit wie möglich vermieden werden. Entsprechende Einsparungen sind in Innovation und weiterführende Qualifikationen zu 
investieren. Der Haushaltsansatz ist daher entsprechend der Verpflichtungsermächtigungen zu reduzieren.   

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 201 3.282,2 3.632,5 100,0 SOLL neu 100,0 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.   -3.900 +/- -3.900
TITEL 685 51 4.000,0 Reg. Entw. 4.000,0 

AfD 27



Einbringer (Fraktion): AfD 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die einbringende Fraktion beantragt die Streichung des gesamten Kapitels. Der zu erwartende Nutzen des Zentrums ist noch immer 
unklar. Es sind weder konkrete Aufgaben noch konkrete Ergebnisse, die erreicht werden sollen, definiert. Daran ändert auch die 
Verwaltungsvorschrift (VwV) Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit, mit den darin enthaltenen abstrakten 
Zuständigkeitszuweisungen nichts. In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2022 hat das ZEFAS vornehmlich sich selbst bzw. seine 
eigenen Geschäftsprozesse eingerichtet. Dies stellt aber keinen Mehrwert für die Bürger Sachsens dar. Es entpsricht auch nicht dem 
Sinn einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung. Folglich sind die im Haushaltsansatz veranschlagten Mittel vollständig zu 
streichen. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 339ff. 120,1 3.539,0 0,0 SOLL neu 0,0 
KAP 26 Seite Erg. Vorl.   -3.740,1 +/- -3.827,5
TITEL 3.740,1 Reg. Entw. 3.827,5 

AfD 28





Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Da in 2021 deutlich weniger Geld abgerufen worden ist, als in den folgenden Haushaltsjahren veranschlagt, erschließt sich der Sinn der 
Anhebung nicht. Eine relativ geringe Verringerung des Mitteleinsatzes auf den Betrag der Vorjahre ist daher angebracht. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 07 Seite Reg. Entw. 21f. 698,1 1.449,6 1.447,2 SOLL neu 1.399,9 
KAP 01 Seite Erg. Vorl. -152,8 +/- -200,1
TITEL 526 02 1.600,0 Reg. Entw. 1.600,0 

DIE LINKE 01

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig." 
Zusatz bei Erläuterungen: Mittel dienen zum Betrieb des neu zu gründenden Schienenverkehrsforschungszentrums TETIS. 

Verpflichtungsermächtigungen: 

Gesamtbetrag 2023: 1.200 T€ 
davon fällig: 
2024 bis zu 300,0 
2025 bis zu 300,0 
2026 bis zu 300,0 
2027 bis zu 300,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckungsvorschlag: 07 03 683 03, "Zuschüsse an Unternehmen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz", S. 66. 
Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz vorgesehen sind, 
ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon seit geraumer Zeit; 
es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer geschätzten 
Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Aus diesem Grund soll aus diesem Titel der 
dauerhafte Betrieb und die Unterhaltung eines europaweit innovativen Eisenbahn- und Schienentestring-Standortes seitens des 
Freistaats Sachsen finanziert werden, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 7/9789 fordert. 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 07 Seite Reg. Entw. 64f. 330 SOLL neu 330 
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 165 +/- 165
TITEL 682 03 165 Reg. Entw. 165 

DIE LINKE 02



 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Unternehmen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig." 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz vorgesehen sind, 
ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon seit geraumer Zeit; 
es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer geschätzten 
Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Es kommt nur der Freistaat Sachsen als 
Auftraggeber für das Schienenverkehrsforschungszentrum in Frage, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 7/9789 fordert. Deshalb 
erübrigen sich Zuschüsse an Unternehmen für diesen Zweck.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 66             --- SOLL neu --- 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.        -165 +/- -165 
TITEL 683 03  165 Reg. Entw. 165 

DIE LINKE 03

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig."   
 
Verpflichtungsermächtigungen: 
 
Gesamtbetrag 2023: 100.000 T€ 
davon fällig: 
2024 bis zu 25.000,0 
2025 bis zu 25.000,0 
2026 bis zu 25.000,0 
2027 bis zu 25.000,0 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes, sowie teilweise aus 07 03 891 02 "Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für 
industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz", S. 75.  
Begründung: Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz 
vorgesehen sind, ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon 
seit geraumer Zeit; es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer 
geschätzten Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Aus diesem Grund soll aus 
diesem Titel die Planung und die Errichtung eines europaweit innovativen Eisenbahn- und Schienentestring-Standortes seitens des 
Freistaats Sachsen finanziert werden, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 7/9789 fordert. 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 74f. 0 0 25.000 SOLL neu 25.000 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.        24.915 +/- 24.915 
TITEL 891 01  85 Reg. Entw. 85 

DIE LINKE 04



 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 
Streichung des Satzes "07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig." 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Begründung: Laut Auskunft der Staatsregierung sollen die Mittel, die für Zuschüsse für das Schienenverkehrszentrum in der Lausitz 
vorgesehen sind, ausgegeben werden, um weitere Studien bzw. Expertenbefragungen durchzuführen. Diese Studien existieren schon 
seit geraumer Zeit; es hat sich allerdings immer noch kein williger Privatinvestor gefunden, um dieses Projekt durchzuführen. Bei einer 
geschätzten Gesamtinvestitionssumme von 270 mio. Euro ist dies auch als unrealistisch einzuschätzen. Es kommt nur der Freistaat 
Sachsen als Auftraggeber für ein solches Schienenverkehrsforschungszentrum in Frage, wie es die Fraktion DIE LINKE im Antrag 
7/9789 fordert; es sind deshalb keine Mittelausgaben an Unternehmen notwendig. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 75 0 0 --- SOLL neu --- 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.        -85 +/- -85 
TITEL 892 01  85 Reg. Entw. 85 

DIE LINKE 05

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm) 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes.  
 
Bereits im Jahr 2020 waren 1 Mio. Euro für die Förderung von Lastenfahrrädern vorgesehen. Aufgrund der damals noch nicht 
vorhandenen Fachförderrichtlinie konnte das Geld allerdings nicht abgerufen werden. 
Vor dem Hintergrund der nur langsam vorankommenden Mobilitätswende und der massiv steigenden Energiekosten im Verkehrssektor 
müssen klimafreundliche und bezahlbare Alternativen, wie Lastenfahrräder, stärker gefördert werden. Dazu muss die Fachförderrichtlinie 
auch für nicht-gewerbliche Antragstellerinnen und Antragsteller geöffnet werden. Einen Vorschlag für eine effektive Lastenradförderung 
hat die Fraktion DIE LINKE bereits mit dem Antrag 7/8989 "Lastenfahrradförderung endlich richtig in Schwung bringen – 
auskömmliche Finanzierung sichern!" vorgelegt.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 85 305,5 700 1.000 SOLL neu 1.000 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.        390 +/- 400 
TITEL 893 55  610 Reg. Entw. 600 

DIE LINKE 06



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Allgemeine Wirtschaftsförderung 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
 
Darlehen an private Unternehmen 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 
 
Zur Förderung des Ausbaus von Agri-Photovoltaik-Anlagen und Stärkung der Doppelnutzung auf landwirtschaftlichen Flächen soll 
Landwirt*innen ein zinsloses Darlehen als Investitionsförderung zur Verfügung gestellt werden. Als Investitionsanreiz sollte der 
Förderanteil entsprechend der Um den enormen Herausforderungen mit Blick auf die Klimakrise, Biodiversitätskrise, den 
Gewässerschutz und schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen adäquat zu begegnen, kann die kombinierte Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen einen wichtigen Beitrag leisten.  
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL  07  Seite Reg. Entw.    20.200,0 SOLL neu 18.000,0 
KAP  03   20.200,0 +/- 18.000,0 
TITEL  neu  862 01  0 Reg. Entw. 0 

DIE LINKE 07

 
Einbringer (Fraktion):  DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Verkehr 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz  
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 
 
Im Mai legte DIE LINKE ein Gesetz zur Verbesserung der Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Freistaat Sachsen (ÖPNV-für-alle-
Gesetz, Drucksache 7/9942) vor. Die hohe Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket und die Ankündigung das Projekt mit einem 49-Euro-
Ticket weiterzuführen zeigt: Die Bevölkerung hat Lust auf Bus und Bahn, wenn sie kostengünstig nutzbar sind. Doch was nützt am Ende 
ein bezahlbares Ticket, wenn die Straßenbahn überfüllt ist oder kein Bus fährt? Genau hier legen wir den Finger in die Wunde. Wir 
wollen einen Mindestbedientakt für alle sächsischen Gemeinden mit regulärem ÖPNV-Angebot und damit eine Mobilitätsgarantie für alle 
gesetzlich regeln. Unser Weg dahin? 1 Milliarde für den ÖPNV! Ein erheblichen Anteil dafür leistet bereits der Bund, weitere Mittel 
werden für das 49€-Ticket folgen. Dieses Geld wollen wir für eine Kofinanzierung, sowie den Ausbau von Sozialtarifen nutzen. Die Lücke 
zur geforderten Milliarde liegt aktuell bei ca. 300 Millionen Euro. Diese muss Sachsen nun schließen. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 105 488.323,8 494.499,6 658.782,6 SOLL neu 815.791.3 
KAP 04 Seite Erg. Vorl.        150.000 +/- 300.002,7 
TITEL 637 05  508.782,6 Reg. Entw. 515.791,3 

DIE LINKE 08



 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Förderung Radverkehr 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckungs zu Lasten des Gesamthaushaltes. 
 
Bereits im Jahr 2020 lagen die veranschlagten Mittel für die Förderung des Radverkehrs in Sachsen bei 11.7 Mio. Euro. Diese sanken 
anschließend auf ein Niveau von 7.5 Mio. Euro, welches mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf beibehalten werden soll. Die 
Staatsregierung argumentiert, dass aufgrund der zusätzliches Bundesförderung insgesamt in den kommenden Jahren mehr Geld zur 
Verfügung stehen wird als 2020. Mehr Geld vom Bund ist jedoch kein Grund, um im Land zu sparen. Ganz im Gegenteil: höhere 
Bundesmittel böten in Kombination mit hohen Landesmitteln die Möglichkeit den Radverkehr endlich auf die Überholspur zu bringen. Der 
Mobilitätssektor ist noch immer das Schlusslicht der Energiewende. Die Landesmittel für die Förderung des Radverkehrs sollten daher 
wieder auf das Niveau von 2020 angehoben werden. 
 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 146 4.221,2 7.449,7 11.700 SOLL neu 11.700 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.        4.200 +/- 4.200 
TITEL 883 17  7.500 Reg. Entw. 7.500 

DIE LINKE 09

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Straßenbau 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Verbesserung der Mobilitätssicherheit 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 
 
Im Jahr 2021 reduzierte sich die Zahl der im Straßenverkehr getöten Menschen auf 129 (-14 %). Auch die Zahl der Schwerverletzten 
sank erneut deutlich auf 3.180 (-11,2 %). Die Zahl der Leichtverletzten verringerte sich auf 10.800 (-2,2 %). Ob Sachsen diesen Trend 
fortschreiben kann, wird sicher allerdings erst nach der Pandemie zeigen, denn in der Corona-Zeit kam mit dem öffentlichen Leben auch 
der Verkehr stärker zum Erliegen.  
Und auch, wenn die Unfallstatistiken Mut machen: Von der "Vision Zero - Null Verkehrstote" ist Sachsen weit entfernt. Gefahren werden 
erst dann entschärft, wenn die Unfallkommission einen Unfallschwerpunkt festgestellt hat. Mit dem Haushaltsantrag "1 Millionen für 
Verkehrssicherheit" wollen wir raus aus dem Modus des reinen Reagierens. Wir schlagen deshalb ein Prgramm zur frühzeigtigen 
Erkennung von Gefahren im Verkehr vor, damit Unfallschwerpunkte entschärft werden, bevor sie zu Unfallschwerpunkten werden.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 158 4,9 340 1.000 SOLL neu 1.000 
KAP 06 Seite Erg. Vorl.        850 +/- 850 
TITEL 773 75  150 Reg. Entw. 150 

DIE LINKE 10



 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten des Gesamthaushalts 
Der Fachkräftemangel, der teilweise auch ein Arbeitskräftemangel ist, stellt eine große Herausforderung dar; hierzu benötigen wir alle 
vorhandenen und potentiellen Arbeitskräfte in Sachsen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Aufstieg aus Helfertätigkeiten in 
Fachkräftetätigkeiten oft eine gangbare Aufstiegsperspektive darstellt. Aus diesem Grund ist eine ersatzlose Streichung dieses 
Haushaltspostens nicht geboten, sondern seine Fortführung. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 198f. 4.764,8 5.899,1 5.899,1 SOLL neu 5.899,1 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.        5.899,1 +/- 5.899,1 
TITEL 633 51  --- Reg. Entw. --- 

DIE LINKE 11

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKU, KMU und Multiplikatoren 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Titel 07 01 526 02 "Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen", S. 21f. und 
Titel 07 26 422 01 "Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)", S. 342. 
Die Anzahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Sachsen ist von 2020 bis 2021 konstant bei 22 geblieben. Außerdem ist die Arbeitsfähigkeit 
der Beschäftigten in besonderem Maße durch eine im Bundesvergleich relativ hohe Arbeitsbelastung gefährdet. Dies zeigt deutlich auf, 
dass es in Sachsen einen gleich bleibend hohen Bedarf im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten gibt, dem 
begegnet werden muss, weshalb die Mittel in diesem Bereich konstant gehalten werden müssen.  
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 200f. 57,8 507,5 507,5 SOLL neu 507,5 
KAP 07 Seite Erg. Vorl.        257,5 +/- 357,5 
TITEL 684 51  250 Reg. Entw. 150 

DIE LINKE 12



 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Kapitelbezeichnung: Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Laut Auskunft der Staatsregierung bekommt das ZEFAS bis Ende des Jahres 2022 28 Mitarbeitende und ist damit voll arbeitsfähig. Ein 
Stellenaufwuchs um 2 A14 Stellen in 2023 und 2024 ist daher nicht notwendig. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 342 0,0 --- 364,3 SOLL neu 375 
KAP 26 Seite Erg. Vorl.        -152,8 +/- -157,4 
TITEL 422 01  517,1 Reg. Entw. 532,4 

DIE LINKE 13

 
Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 
 
Neues Kapitel: 07 27 
Kapitelbezeichnung: Sächsische Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 
 
Vorwort zum Kapitel: Das Kapitel 07 27 enthält Mittel für eine neu zu schaffende sächsische Kompetenzstelle für nachhaltige 
Beschaffung (SKNB). Die SKNB soll als zentrale Beratungsstelle für kommunale Beschaffer:innen die Einbindung von Kriterien 
nachhaltiger Beschaffung in den sächsischen Kommunen unterstützen. Kommunale Mitarbeiter:innen sollen dabei u.a. mittels Strategien 
zur Bündelung von Kompetenzen von kommunalen Beschaffer:innen, Unterstützung während des gesamten Beschaffungsprozesses von 
der Ausschreibung bis zur Evaluation der Beschaffung, der Bereitstellung von anonymisierten Best-Practice-Beispielen sowie einem 
jährlichen Fachdialog unterstützt werden.  
 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Entgelte für Beschäftigte 
 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und EGovernment) 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357             755,3 SOLL neu 783,6 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.        755,3 +/- 783,6 
TITEL neu 428 01        Reg. Entw.       

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357             80,0 SOLL neu 80,0 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.        80 +/- 80 
TITEL neu 511 01        Reg. Entw.       

DIE LINKE 14



Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Aus- und Fortbildung, Umschulung 
 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu Ausgaben für Veranstaltungen 
 
Gesamtausgaben 
2023: 961,4 
2024: 989,6 
 
 
Personalsoll A: 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357             26,1 SOLL neu 26,1 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.        26,1 +/- 26,1 
TITEL neu 525 01        Reg. Entw.       

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357             70,0 SOLL neu 59,45 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.        70 +/- 59,45 
TITEL neu 531 01        Reg. Entw.       

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 357             30,0 SOLL neu 40,45 
KAP 27 Seite Erg. Vorl.        30 +/- 40,45 
TITEL neu 531 02        Reg. Entw.       

2023/2024 
E15   1 
E13   6 
E6   3 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten 07 01 422 01, S. 35f., „Bezüge der planmäßigen Richter und Beamten“ 
 
 
Kriterien nachhaltiger Beschaffung in die Vergabeverfahren und die Beschaffung einzubinden, obliegt der Eigenverantwortung der 
sächsischen Kommunen, ausgehend von den dazu geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dabei haben sich auch bereits einige 
Kommunen wie auch staatliche Behörden in Sachsen auf den Weg gemacht, nachhaltig zu beschaffen. Der Großteil aller öffentlichen 
Aufträge wird durch kleine und mittlere Städte und Gemeinden vergeben, die teilweise zentrale Vergabestellen besitzen, oftmals aber 
dezentral aufgestellt sind und nicht über ein umfangreiches juristisches, soziales und ökologisches Know-how verfügen. Individuelles 
Engagement wird oft durch Rechtsunsicherheit und fehlende Unterstützungsleistungen ausgebremst. Darüber hinaus existieren keine 
professionellen Beschaffer*innen in mittelgroßen und kleinen Kommunen. Die damit befassten Mitarbeiter*innen haben oft nur 
unzulänglich Zeit, sich um die Beschaffung zu kümmern. Die Kommunen sind zudem häufig durch permanenten Personalmangel 
überlastet. Zwar gibt es einige sächsische Akteur*innen, die sich bei Vergabe und Beschaffung auskennen (sollten). Deren Angebote 
sind aber nicht auf den Bedarf von kleinen und mittelgroßen Kommunen zugeschnitten. Daher sieht die Fraktion DIE LINKE die 
Staatsregierung in der unmittelbaren politischen Verantwortung, schnellstmöglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
o. g. festgestellten Defizite in der Nachhaltigkeit der öffentlichen Vergabe und Beschaffung, schnellstmöglich ausgeglichen werden und 
dem entsprechend auf der Landesebene eine Sächsische Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung (SKNB) einzurichten sowie diese 
auskömmlich sächlich, personell und finanziell auszustatten. 
 
 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: AWAV 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 
Ausgabe/Einnahme: 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die Staatsregierung hat den Bedarf für den Stellenaufwuchs nicht dargelegt, da sie die konkrete Stellenzuordnung laut eigener Aussage 
noch nicht einmal vorgenommen haben. Aus diesem Grund sieht die einbringende Fraktion folgende maßvolle Kürzungen vor, bei denen 
dem Ministerium immer noch ein moderater Stellenaufwuchs verbleibt um zukünftige zusätzlich anfallende Aufgaben zu erledigen: 
3 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 
5 Stellen der Besoldungsgruppe A15 
1 Stelle der Besoldungsgruppe A14 
2 Stellen der Besoldungsgruppe A13 

Summe 2023: 961 400 Euro 
Summe 2024: 989 600 Euro 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07 Seite Reg. Entw. 18 11.079,2 17.922,7 18.292,2 SOLL neu 18.835,8 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.   -961,4 +/- -989,6
TITEL 422 01 19.253,6 Reg. Entw. 19.825,4 

DIE LINKE 15

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE 
Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Bergverwaltung 
Ausgabe/Einnahme:    Ausgabe 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Zuschüsse für Schlichtungsstelle Bergschäden 

B) Vermerk neu

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01 

B) Erläuterungen neu

Leertitel zur Förderung einer Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Klärung von Bergschäden. Es wird das Ziel verfolgt, einen 
gerechten Interessenausgleich zwischen den Betroffenen zu erreichen. Wie die Antragstellerin bereits mit dem Antrag „Unabhängige 
Schlichtungsstelle für Bergschäden einrichten und Aufgabenbereich über Braunkohlebergbau hinaus erweitern!“ in Drs. 7/7705 
angezeigt hat, sollte der Auftrag und die Aufgaben der einzurichtenden Schlichtungsstelle über Bergschäden aus dem 
Braunkohlebergbau hinausgehen und um die Beilegung von Streitigkeiten auch bei Schäden im Zusammenhang mit der Aufsuchung, 
Erschließung, Gewinnung sowie Aufbereitung sonstiger mineralischer und fossiler Rohstoffe erweitert werden. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 07  Seite Reg. Entw. - - - 0,0 T€ SOLL neu 0,0 T€ 
KAP 10 0,0 T€ +/- 0,0 T€ 
TITEL 685 01 Reg. Entw. 

DIE LINKE 16



Neuer Leertitel zur Absicherung der Arbeit der Schlichtungsstelle für Bergschäden. Damit wird sichergestellt, 
dass die Mittel gemäß ihrer Zweckbestimmung bürokratiearm verausgabt werden können. 



Abstimmungsliste AWAV 

Einzelplan 07 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Kapitel 07 01 Ministerium 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
18 422 01 AfD 01 6 : 13: 0 
18 422 01 DIE LINKE 15 2: 11 : 6 
18 422 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 11 : 0 : 8 
21 526 02 AfD 02 6 : 13 : 0 
21 526 02 DIE LINKE 01 2 : 11 : 6 
21 526 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 11 : 6 : 2 
22 531 01 AfD 03 6 : 13 : 0 
24 546 49 AfD 04 6 : 13 : 0 
25 685 20 AfD 05 6 : 13 : 0 
25 685 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 11 : 0 : 8 

547 04 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 6 : 0 

Abstimmung über Kapitel 07 01 mit Stellenplan und Änderung 
Abstimmungsergebnis:   11 : 2 : 6 

Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des EPL 07 

Abstimmung über Kapitel 07 02 
Abstimmungsergebnis:   11 : 0 : 8 

Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
59 532 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 11 : 6 : 2 
60 547 02 AfD 06 6 : 13 : 0 
64 682 03 DIE LINKE 02 2 : 17 : 0 
66 683 03 DIE LINKE 03 2 : 11 : 6 
70 686 11 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 13 : 6 : 0 
71 686 13 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 19 . 0 : 0 
73 883 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 2 : 6 
73 884 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 19 : 0 : 0 
74 891 01 DIE LINKE 04 2 : 17 : 0 
75 892 01 DIE LINKE 05 2 : 11 : 6 
77 892 08 AfD 07 6 : 13 : 0 
78 892 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 19 : 0 : 0 
79 893 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 19 : 0 : 0 
83 883 53 AfD 08 6 : 13 : 0 

Anlage 3 - AWAV



84 532 55 AfD 09 6 : 13 : 0 
85 891 55 AfD 10 6 : 13 : 0 
85 893 55 AfD 11 6 : 13 : 0 
85 893 55 DIE LINKE 06 2 : 17 : 0 
85 893 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 13 : 6 : 0 
 862 01 neu DIE LINKE 07 2 : 17 : 0 
 891 10 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 13 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 07 03 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 07 04 Verkehr 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
104 633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 13 : 0 : 6 
104 633 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 13 : 0 : 6 
104 633 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 19 : 0 : 0 
105 637 05 DIE LINKE 08 2 : 17 : 0 
108 891 01 AfD 12 6 : 13 : 0 
110 891 07 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 13 : 6 : 0 
112 891 14 CDU/B’GRÜNE/SPD 18 13 : 6 : 0 
113 891 15 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 19 : 0 : 0 
114 891 16 AfD 13 6 : 13 : 0 
114 891 16 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 19 : 0 : 0 
117 617 62 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 17 : 0 : 2 
 891 17 neu AfD 14 6 : 13 : 0 
 633 09 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 22 13 : 0 : 6 

 
Abstimmung über Kapitel 07 04 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 07 06 Straßenbau 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
129 428 10 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 13 : 6 : 0 
143 790 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 13 : 0 : 6 
145 883 15 AfD 15 6 : 13 : 0 
146 883 17 DIE LINKE 09 2 : 17 : 0 
146 883 17 AfD 16 6 : 13 : 0 
146 883 17 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 11 : 6 : 2 
146 883 18 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 13 : 6 : 0 
147 883 19 AfD 17 6 : 12 : 0 
148 883 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 13 : 0 : 6  
148 883 22 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 13 : 0 : 6 
149 989 02 AfD 18 6 : 13 : 0 
151 780 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 29 13 : 0 : 6 
152 782 72 CDU/B’GRÜNE/SPD 30 13 : 0 : 6 
158 773 75 DIE LINKE 10 2 : 17 : 0 



159 776 75 CDU/B’GRÜNE/SPD 31 19 : 0 : 0 
161 783 75 CDU/B’GRÜNE/SPD 32 11 : 2 : 6 
162 786 75 AfD 19 6 : 13 : 0 
166 780 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 33 11 : 6 : 2 
166 781 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 13 : 6 : 0 
168 783 77 AfD 20 6 : 13 : 0 
168 783 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 13 : 6 : 0 
168 784 77 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 19 : 0 : 0 
 771 12 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 37 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 07 06 mit Stellenplan und Änderungen 
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
192 681 02 AfD 21 6 : 13 : 0 
192 681 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 19 : 0 : 0 
 681 04 neu AfD 22 6 : 13 : 0 
 683 02 neu AfD 23 6 : 13 : 0 

195 Titelgruppe 
51 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 11 : 0 : 8  

196 532 51 AfD 24 6 : 13 : 0 
197 534 51 AfD 25 6 : 13 : 0 
198 633 51 DIE LINKE 11 2 : 17 : 0 
199 682 51 AfD 26 6 : 13 : 0 
199 682 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 11 : 6 : 2 
200 684 51 DIE LINKE 12 2 : 17 : 0 
201 685 51 AfD 27 6 : 13 : 0 
201 686 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 41 13 : 6 : 0 
 686 01 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 42 11 : 6 : 2 

 
Abstimmung über Kapitel 07 07 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6 
 
  



Kapitel 07 10 Bergverwaltung 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
216 547 08 CDU/B’GRÜNE/SPD 43 19 : 0 : 0 
220 883 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 44 17 : 0 : 2 
 685 01 neu CDU/B’GRÜNE/SPD 45 17 : 2 : 0 
 685 01 neu DIE LINKE 16 2 : 17 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 07 10 mit Stellenplan und Änderungen 
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6 
 
 
Kapitel ohne Änderungsanträge  gemeinsame Abstimmung 
 
Kapitel 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – 
vorangegangener Förderzeiträume 

 
keine Änderungsanträge 
 
 
Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds – Förderzeitraum 2014 - 2020 
 
keine Änderungsanträge 
 
 
Kapitel 07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) – Förderzeitraum 2021 - 2027 
 
keine Änderungsanträge 
 
 
Kapitel 07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) –  

Förderzeitraum 2021 - 2027 
 
keine Änderungsanträge 
 
 
Kapitel 07 23 Just Transition Fund (JTF) – Förderzeitraum 2021 - 

2027 
 
keine Änderungsanträge 
 
 
Kapitel 07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und 

Hochwasserschäden Juli 2021 
 
keine Änderungsanträge 
 
 

Abstimmungs
ergebnis: 
 
11 : 0 : 8 



Kapitel 07 25 Digitalagentur 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
328 526 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 46 13 : 6 : 0 
330 531 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 47 13 : 6 : 0 

 
Abstimmung über Kapitel 07 25 mit Stellenplan und Änderungen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräfte und Gute Arbeit Sachsen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 

339 ff Streichung 
Kapitel AfD 28 6 : 13 : 0 

342 422 01 DIE LINKE 13 8 : 11 : 0 
 
Abstimmung über Kapitel 07 26 mit Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
 
 
Änderungsantrag DIE LINKE 14 
 
Einfügen eines neuen Kapitels 07 27 
„Sächsische Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung“ 
Abstimmungsergebnis:         2 : 17 : 0 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 07 
mit Stellenplänen, Übersichten, Anlagen und Änderungen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
 
  



Einzelplan 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
 
keine Änderungsanträge 
 
Abstimmung über Kapitel 14 07 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 14 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6  
 
 
Einzelplan 15 Allgemeine Finanzverwaltung 
 
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
80 682 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 11 : 0 : 8 

 
Abstimmung über Kapitel 15 21 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:        11 : 0 : 8 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 15 
mit Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6  
 
  



Haushaltsgesetz 2023/2024 – Gesetzestext 
 
keine Änderungsanträge 
 
Gesamtabstimmung Gesetzestext 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
 
 
Drs 7/10575 – Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes  
des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
mit den vom Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr beschlossenen 
Änderungen 
 
Gesamtabstimmung Drs 7/10575 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
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      AUSSCHUSS FÜR SOZIALES UND
      GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT

        Die Vorsitzende

Vorsitzenden
des Haushalts- und Finanzausschusses
Herrn Holger Hentschel

im Hause
30. November 2022

Stellungnahme zur Drucksache 7/10575
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 – HG 2023/2024)
Gesetzentwurf der Staatsregierung

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (ASG) hat in seiner
43. Sitzung am 21. November 2022 den oben genannten Gesetzentwurf abschließend
beraten. Die Abstimmung erfolgte aus Sicht des ASG.

Zur abschließenden Beratung lagen dem ASG folgende Änderungsanträge vor:
zum Einzelplan 08: Änderungsanträge der Fraktionen CDU/BÜNDNISGRÜNE/SPD

Änderungsanträge der AfD-Fraktion
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungsanträge sind als Anlage 1 beigefügt.

Die vom Ausschuss nicht beschlossenen Änderungsanträge sind in Anlage 2
enthalten.

Eine Liste mit den Abstimmungsergebnissen ist als Anlage 3 beigefügt.

In der Gesamtabstimmung zum Einzelplan 08 wurde mit 11 : 8 : 0 Stimmen 
beschlossen, dem Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des Einzelplans 08
mit Stellenplänen, unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen, zu 
empfehlen.

Der vorliegende Gesetzentwurf der Staatsregierung erhielt bei der 
Gesamtabstimmung ein Votum von 11 : 8 : 0 Stimmen.



 
Der federführende Ausschuss wird gebeten, die bestätigten Änderungen bei der ab-
schließenden Beratung des Haushaltsgesetzes 2023/2024 aufzunehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Doreen Schwietzer 
stellvertretende Ausschussvorsitzende 
 
Anlagen 
1 angenommene Änderungsanträge 
2 nicht beschlossene Änderungsanträge 
3 Abstimmungsliste 



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 19 8.188,4 T€ 19.964,1 T€ 21.203,4 T€ SOLL neu 21.831,6 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 197,2 T€ +/- 203,0 T€

TITEL 422 01 21.006,2 T€ Reg. Entw. 21.628,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

A) Stellenplan alt (Seite 33):

Amtsbezeichnung         BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

(...)

Ministerialrat          A 16  L2                        15                16                  16

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   238               255                 255

CDU/B'GRÜNE/SPD 01

B) Stellenplan neu:

Amtsbezeichnung         BesGr. LG                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

(...)

Ministerialrat          A 16  L2                        15                18                  18

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   238               257                 257

Umsetzung/Umwandlung

Zugänge*:

Veränderungen in 2023

BesGr. Zugänge     Bemerkungen

A16  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

A16  L2 1 von 07 01/422 01; Umsetzung nach §50 Abs. 2 SäHO - Landestierschutzbeauftragte -

bzw. -beauftragter

(* Es wurden nur die Besoldungsgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung: Stellenumsetzung

Die Kompensation erfolgt bei 07 01/ 422 01. Dabei ist eine Stelle für die/den hauptamtlich zu bestellenden

Landestierschutzbeauftragte/n vorgesehen.

Anlage 1 - ASG



Personalstelle für die, laut Koalitionsvertrag vereinbarte, Einrichtung eines hauptamtlich bestellten

Landestierschutzbeauftragten.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 19 16.055,1 T€ 9.461,4 T€ 12.142,5 T€ SOLL neu 12.600,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 100,7 T€ +/- 104,1 T€

TITEL 428 01 12.041,8 T€ Reg. Entw. 12.495,9 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Entgelte für Beschäftigte

A) Stellenplan alt (Seite 34):

EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

E 15  L2                        3                 4                   4

(...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   140               175                 175

CDU/B'GRÜNE/SPD 02



B) Stellenplan neu:

                        EntgeltGr                  Stellen 2022      Stellen 2023         Stellen 2024

_______________________________________________________________________________________________________

Personalsoll A:

                        E 15  L2                        3                 5                   5

                         (...)

_______________________________________________________________________________________________________

Summe                                                   140               176                 176

Umsetzung/Umwandlung

Zugänge*:

Veränderungen in 2023

EntgeltGr     Zugänge      Bemerkungen

E 15  L2         1         von 07 01/422 01; Umsetzung; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

(* Es wurden nur die Entgeltgruppen aufgeführt, die von der Änderung betroffen sind.)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Stellenumwandlung von A 15 in E 15. Die Kompensation erfolgt bei 07 01 / 422 01.

Personalstelle für die laut Koalitionsvertrag vereinbarte Einrichtung eines hauptamtlich bestellten

Landestierschutzbeauftragten.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 27 0,1 T€ 100,0 T€ 130,0 T€ SOLL neu 130,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 30,0 T€ +/- 30,0 T€

TITEL 681 05 100,0 T€ Reg. Entw. 100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel dienen u.a. der Erstellung einer Studie zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

und des Rechts auf Gehör, als eines der grundlegenden Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention, zu deren

Umsetzung der Freistaat Sachsen verpflichtet ist.

Nahezu alle Lebensbereiche berühren auch die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen, wobei das Recht

auf Beteilung und Gehör umzusetzen ist. Aus der Studie sollen daher Schlussfolgerungen gezogen werden, um

CDU/B'GRÜNE/SPD 03



bereits bei der Planung von Maßnahmen und im Verwaltungshandeln die Bedarfe und Perspektiven von Kindern und

Jugendlichen zu berücksichtigen sowie Erkenntnisse gewonnen werden, zur Umsetzung weiterer Maßnahmen zur

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 27 0,0 T€ 85,0 T€ 85,0 T€ SOLL neu 85,0 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 85,0 T€ +/- 85,0 T€

TITEL 681 06 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Maßnahmen des Tierschutzbeauftragten des Freistaates Sachsen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Die zusätzlichen Mittel stehen für Sachkosten des Landestierschutzbeauftragten zur Verfügung.

Deckung aus dem Gesamthaushalt.

CDU/B'GRÜNE/SPD 04



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Ministerium
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 27 3.260,5 T€ 4.752,5 T€ 5.169,6 T€ SOLL neu 5.324,7 T€

KAP 01 Seite Erg. Vorl. - 78,9 T€ +/- 81,2 T€

TITEL 685 20 5.090,7 T€ Reg. Entw. 5.243,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuführungen an den Generationenfonds

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Begründung: Stellenumsetzung aus 07 01. Die Kompensation erfolgt bei 07 01 / 685 20.

CDU/B'GRÜNE/SPD 05

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 82 2.258,4 T€ 1.383,5 T€ 1.611,6 T€ SOLL neu 1.611,6 T€

KAP 03 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 633 54 1.411,6 T€ Reg. Entw. 1.411,6 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

A) Vermerk alt:

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

B) Vermerk neu:

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

CDU/B'GRÜNE/SPD 06



Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Die Erläuterungen in den Sätzen 6 und 7 sind verbindlich.

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem

Gräbergesetz. Nach § 10 Gräbergesetz trägt der Bund alle Kosten, die sich aus den §§ 3, 4, 5 und 8

Gräbergesetz ergeben. Erstattungen erfolgen für die Pauschale gemäß der GräbPauschV sowie weitere Beträge für

Ruherechtsentschädigungen an die Grundstückseigentümer und Einmalzahlungen.

Zuständig für die Erhaltung der Gräber sind die Gemeinden gemäß § 8a des Sächsischen Bestattungsgesetzes

(SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), in der jeweils geltenden Fassung. An diese werden die bei

08 03/231 12 vereinnahmten Mittel weitergeleitet.

B) Erläuterungen neu:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem

Gräbergesetz. Nach § 10 Gräbergesetz trägt der Bund alle Kosten, die sich aus den §§ 3, 4, 5 und 8

Gräbergesetz ergeben. Erstattungen erfolgen für die Pauschale gemäß der GräbPauschV sowie weitere Beträge für

Ruherechtsentschädigungen an die Grundstückseigentümer und Einmalzahlungen.

Zuständig für die Erhaltung der Gräber sind die Gemeinden gemäß § 8a des Sächsischen Bestattungsgesetzes

(SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), in der jeweils geltenden Fassung. An diese werden die bei

08 03/231 12 vereinnahmten Mittel weitergeleitet.

200,0 T€ werden in 2023 und 2024 für Investitionen an Gräbern der Opfer und Gewaltherrschaft zur Verfügung

gestellt. Die Mittelverwendung soll im Zusammenwirken mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

erfolgen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Mit der Bereitstellung der Mittel sollen die Instandsetzung und Unterhaltung von

Kriegerdenkmalen in den Kommunen untersetzt werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 90 196,9 T€ 150,0 T€ 230,0 T€ SOLL neu 250,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 80,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 525 02 150,0 T€ Reg. Entw. 150,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter

Erläuterungen:

A)

2023 2024

T€ T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche) 70,0 70,0

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung) 80,0 80,0
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_____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                              150,0                150,0

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe -

vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Landesjugendamt gem. § 21

des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden

Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zuständig.

B)                                                                                  2023                 2024

                                                                                      T€                   T€

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche)                                 110,0                120,0

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit

der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung)                       120,0                130,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                              230,0                250,0

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe -

vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Landesjugendamt gem. § 21

des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden

Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zuständig.

Im Rahmen des "Masterplans Kinderschutz" werden zusätzliche Fortbildungen durch das Landesjugendamt angeboten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung



Deckung aus Gesamthaushalt.

Mit den zusätzlichen Mitteln werden Weiterbildungen über das Landesjugendamt im Rahmen des Masterplans

Kinderschutz ermöglicht.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 92 14.196,0 T€ 15.000,0 T€ 15.000,0 T€ SOLL neu 15.000,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 633 01 15.000,0 T€ Reg. Entw. 15.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung der Jugendpauschale

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 4.500,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 4.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 4.500,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 13.500,0 T€ 15.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 13.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 15.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Im Koalitionsvertrag wurde eine verbindliche Vereinbarung zur Förderung der überörtlichen Kinder- und

Jugendhilfe über fünf Jahre vereinbart. Mit den im Haushaltsentwurf veranschlagten

Verpflichtungsermächtigungen wurden die Personalkosten der Überörtlichen Träger bis 2025 abgesichert.

Eine Übertragung dieser Regelung auf die örtliche Kinder- und Jugendhilfe ist mit Hilfe der zusätzlichen

Verpflichtungsermächtigungen möglich und bietet eine Lösung für die kommunale Ebene.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 92 0,0 T€ 0,0 T€ 2.250,0 T€ SOLL neu 2.300,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 300,0 T€

TITEL 633 02 2.000,0 T€ Reg. Entw. 2.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen

A) Erläuterungen alt:

Veranschlagt sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Verwaltung auf Grundlage des

SGB VIII, welches 2021 novelliert wurde.

Zur Umsetzung dieser SGB VIII Reform sind die Landkreise und Kreisfreien Städte jeweils erstverantwortlich.

Als Oberste Landesjugendbehörde ist das SMS gem. § 82 SGB VIII verpflichtet, die Weiterentwicklung der

Jugendhilfe zu fördern, auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken sowie die

Jugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dies soll auf dem Verwaltungswege über die

Pauschalen vollzogen werden.
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Rechtsgrundlage:

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch, Kinder und Jugendhilfe, in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September

2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung.

B) Erläuterungen neu:

[...]

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 250,0 T€ in 2022 und 300,0 T€ in 2023 werden für die Umsetzung

"Masterplan Kinderschutz" bereitgestellt und für den Aus- und Aufbau präventiver Angebote in den

Gebietskörperschaften.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Ziel ist ein wirkungsvoller Kinderschutz sachsenweit. Die zusätzlichen Mittel sollen im Rahmen des

"Masterplans Kinderschutz" bereitgestellt und für den Ausbau und Aufbau von Präventionsangeboten in den

Gebietskörperschaft eingesetzt werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 94 7.394,7 T€ 8.211,0 T€ 8.950,0 T€ SOLL neu 9.172,5 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 550,0 T€ +/- 670,0 T€

TITEL 684 01 8.400,0 T€ Reg. Entw. 8.502,5 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die im Haushaltsentwurf veranschlagte Erhöhung reicht nicht aus, um die Personal- und Sachkostenentwicklungen

aufzufangen. Die zusätzlichen Mittel dienen dazu, die Fachkräftebindung in den 68 Beratungsstellen im

Freistaat Sachsen zu verbessern und so die entsprechenden Beratungsleistungen gewährleisten zu können.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 97 2.252,6 T€ 3.275,0 T€ 3.875,0 T€ SOLL neu 3.875,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 684 52 3.875,0 T€ Reg. Entw. 3.875,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 3.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€
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2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 3.000,0 T€ 5.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 1.000,0 T€ 3.000,0 T€

2026 bis zu 1.000,0 T€ 1.000,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 1.000,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Bereich der Ehe-, Familien und Lebensberatung (Ziffer 3, RL Familienförderung) soll eine Grundfinanzierung

bzw. überjährige Leistungsvereinbarung zu den bereitgestellten Mitteln ermöglicht werden, um bei

kontinuierlichen Beratungsangeboten Planungssicherheit zu schaffen. Dieses Verfahren soll mit ausgewählten

Trägern modellhaft erprobt werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 100 5.259,5 T€ 6.470,0 T€ 7.670,0 T€ SOLL neu 7.670,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 684 53 7.670,0 T€ Reg. Entw. 7.670,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 140,0 T€ 270,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 140,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 270,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 2.270,0 T€ 2.270,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 2.270,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 2.270,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Bereich der überörtliche Jugendverbandsarbeit (FRL überörtlicher Bedarf) soll eine Grundfinanzierung bzw.

überjährige Leistungsvereinbarung zu den bereitgestellten Mitteln ermöglicht werden. Ziel ist es, bei

kontinuierlichen Bildungsangeboten Planungssicherheit zu schaffen. Dieses Verfahren soll mit ausgewählten

Trägern modellhaft erprobt werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 102 55,6 T€ 276,0 T€ 176,0 T€ SOLL neu 226,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 547 54 76,0 T€ Reg. Entw. 126,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Erläuterungen:

A)                                                                           2023 2024

T€ T€

____________________________________________________________________________________________________

1. Reisekostenerstattungen[...]                                               1,0 1,0

2. Herstellungs- und Verwaltungskosten Jugendleitercard (JULEICA)            15,0 15,0

3. Fachveranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe                    10,0 10,0

4. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 100,0

5. Evaluation Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung                    50,0

____________________________________________________________________________________________________
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Summe                                                                        76,0             126,0

B)                                                                           2023              2024

                                                                               T€                T€

_____________________________________________________________________________________________________

1. Reisekostenerstattungen [...]                                              1,0               1,0

[...]

6. Evaluierung Hilfen zur Erziehung                                         100,0             100,0

_____________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                       176,0             226,0

Zu 6.

Jährlich sind 100,0 T€ für eine externe Evaluation zur Entwicklung der Hilfen zur Erziehung in Sachsen

veranschlagt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 100,0 T€ jährlich werden veranschlagt für eine externe Evaluation zur

Entwicklung der Hilfen zur Erziehung in Sachsen.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 104 3.971,9 T€ 6.120,0 T€ 7.370,0 T€ SOLL neu 7.520,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 50,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 684 54 7.320,0 T€ Reg. Entw. 7.320,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an freie Träger

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Maßnahmen zum Vollzug der FRL Weiterentwicklung.

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Vollzug der FRL Weiterentwicklung                                     4.478,0 4.473,0

2. Pakt für die Jugend - Flexibles Jugendmanagement                      1.140,0 1.140,0

3. Pakt für die Jugend-JugendApp                                           128,0 125,0

4. Pakt für die Jugend- Eigenständige Jugendpolitik                        134,0 134,0

5. Pakt für die Jugend-Projekt für komplexe Hilfeverläufe                  190,0 190,0
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6. Pakt für die Jugend-Gesellungsformen / Lausitzbüro                      167,0                   175,0

7. Projekt MUT-Fortbildung, Beratung, Strategieentwicklung                 130,0                   130,0

8. Projekt „Sister*hood“                                                    90,0                    90,0

9. Kinder- und Jugendtelefone                                              258,0                   258,0

10. Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung                            505,0                   505,0

11. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT)                            100,0                   100,0

__________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                    7.320,0                 7.320,0

B) Veranschlagt sind Maßnahmen zum Vollzug der FRL Weiterentwicklung.

                                                                            2023                    2024

                                                                              T€                      T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. ...

2. Pakt für die Jugend - Flexibles Jugendmanagement                      1.140,0                 1.290,0

3. ...

4. ...

5. ...

6. Pakt für die Jugend-Gesellungsformen / Lausitzbüro                      217,0                   225,0

[...]

__________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                    7.370,0                 7.520,0

Zu 2.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 150,0 T€ in 2024 sind für den Ausbau des Flexiblen Jugendmanagements

veranschlagt.



Zu 6.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 50,0 T€ jährlich sind veranschlagt für Gesellungsformen/ Lausitzbüro.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 150,0 T€ in 2024 sind für den Ausbau des Flexiblen Jugendmanagements

veranschlagt. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 50,0 T€ jährlich sind veranschlagt für

Gesellungsformen/ Lausitzbüro.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 107 31.275,6 T€ 32.500,0 T€ 36.000,0 T€ SOLL neu 37.200,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 3.400,0 T€ +/- 3.300,0 T€

TITEL 633 55 32.600,0 T€ Reg. Entw. 33.900,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Schulsozialarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Steigende Personal- und Sachausgaben erfordern einen erhöhten Mittelansatz, um eine Verstetigung der

Schulsozialarbeit zu erreichen. Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit werden im TVöD SuE nunmehr in eine

höhere Entgeltgruppe eingruppiert. Darüber hinaus besteht ein erhöhter Bedarf bei den Sachausgaben. Diese

sollen von 7.000,00 € auf 8.000,00 € angehoben werden. In diesem Zuge ist eine Anpassung der Förderrichtlinie

Schulsozialarbeit notwendig, u.a. auch um Änderungen im Sächsischen Schulgesetz nachzuvollziehen.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. - - - 4.500,0 T€ SOLL neu 4.500,0 T€

KAP 04 Seite Erg. Vorl. - 4.500,0 T€ +/- 4.500,0 T€

TITEL 681 54 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) Zweckbestimmung neu:

Zuschüsse zur Umsetzung des Programms „Zuckertüten-Scheck“

B) Vermerk neu:

Satz 1 der Erläuterungen ist verbindlich.

B) Erläuterungen neu:

Aus dem Titel dürfen auch die Verwaltungskosten für die Programmabwicklung geleistet werden.
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B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 0,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 4.500,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Der gleichberechtigte Zugang zu Bildung ist eine sozialpolitische Grundfrage und wichtig für den

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daher wird der Freistaat eine finanzielle Startunterstützung für alle

Schulanfängerinnen und Schulanfänger gewähren. Die Unterstützung beschränkt sich auf Sachmittel wie z. B.

Ranzen, Kleidung, Hefte, Brotdose etc.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 118 975,0 T€ 975,0 T€ 1.950,0 T€ SOLL neu 1.950,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 325,0 T€ +/- 325,0 T€

TITEL 633 01 1.625,0 T€ Reg. Entw. 1.625,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Bereich der Pflege und Seniorenpolitik

A) Erläuterungen (alt):

1. Regionale Pflegebudgets 975,0 (2023) 975,0 (2024)

(…)

Summe 1.625,0 (2023)   1.625,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):

1. Regionale Pflegebudgets  1.300,0 (2023)   1.300,0 (2024)

(…)
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Summe                       1.950,0 (2023)   1.950,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Das regionale Pflegebudget soll von derzeit 75,0 T€ pro Landkreis und kreisfreier Stadt auf 100,0 T€ erhöht

werden. Hierfür ergibt sich ein Mehrbedarf von 325,0 T€ Euro pro Jahr.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 119 10.466,7 T€ 12.295,0 T€ 12.408,8 T€ SOLL neu 12.560,7 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 791,0 T€ +/- 791,0 T€

TITEL 681 02 11.617,8 T€ Reg. Entw. 11.769,7 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen

A) Erläuterungen (alt):

Veranschlagt sind die Nachteilsausgleiche gem. § 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die

Gewährung eines Landesblindengeldes und anderer Nachteils-ausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG)

vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), inder jeweils geltenden Fassung, von monatlich an:

-hochgradig Sehbehinderte 100 €,

-Gehörlose 150 €,

-schwerstbehinderte Kinder 120 €.

Gleichzeitig Blinde und Gehörlose im Sinne des LBlindG erhalten zusätzlich monatlich 320 €.
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Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche wird die Summe der Einzelleistungen gewährt. Kostenträger ist gem.

§ 10 Abs. 1 LBlindG der Freistaat Sachsen.

B) Erläuterungen (neu):

Veranschlagt sind die Nachteilsausgleiche gem. § 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die

Gewährung eines Landesblindengeldes und anderer Nachteils-ausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG) vom

14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), inder jeweils geltenden Fassung, von monatlich an:

-hochgradig Sehbehinderte 100 €,

-Gehörlose 150 €,

-schwerstbehinderte Kinder 120 €.

Gleichzeitig Blinde und Gehörlose im Sinne des LBlindG erhalten zusätzlich monatlich 320 €.

Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche wird die Summe der Einzelleistungen gewährt. Kostenträger ist gem.

§ 10 Abs. 1 LBlindG der Freistaat Sachsen.

Mehr wegen Ausweitung auf alle schwerbehinderten Menschen mit dem Merkzeichen TBI. Eine Änderung des

LBlindG ist ab 01.01.2023 vorgesehen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die Nachteilsausgleiche sind abhängig vom Merkzeichen und vom Grad der Behinderung, abgekürzt GdB.

Beide Merkzeichen und der Grad der Behinderung sind im Schwerbehindertenausweis eingetragen.

Das Merkzeichen TBl im Schwerbehindertenausweis erhalten taubblinde Menschen. Es wird vom Versorgungsamt



erteilt, wenn wegen einer Störung der Hörfunktion, vom Grad der Behinderung von mindestens 70 und wegen einer

Störung des Sehvermögens vom Grad der Behinderung mit 100 anerkannt ist.

Im Freistaat Sachsen haben jedoch nicht alle Menschen mit dem Merkzeichen TBl den Anspruch auf

Nachteilsausgleiche nach dem Sächsischen Landesblindengeldgesetz. Diese Lücke soll durch die zusätzlichen

Mittel geschlossen werden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkeh
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 120 14.023,2 T€ 22.000,0 T€ 17.550,0 T€ SOLL neu 17.450,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - -950,0 T€ +/- -1.050,0 T€

TITEL 682 06 18.500,0 T€ Reg. Entw. 18.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im

Nahverkehr

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung im Jahr 2023 in Höhe von 500 T€ für 08 10/684 54, 200 T€ für 08 10/684 55, 250 T€ für 08 10/684 06.

Deckung im Jahr 2024 in Höhe von 500 T€ für 08 10/684 54, 200 T€ für 08 10/684 55, 100 T € für 08 10/684 02,

250 T€ für 08 10/684 06.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 122 2.936,7 T€ 3.000,0 T€ 4.100,0 T€ SOLL neu 4.100,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 600,0 T€ +/- 600,0 T€

TITEL 684 03 3.500,0 T€ Reg. Entw. 3.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung

A) Erläuterungen (alt):

1. Förderung von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen …    2.850,0 (2023)   2.850,0 (2024)

(…)

Summe 3.500,0 (2023)   3.500,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):

1. Förderung von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen …    3.450,0 (2023)   3.450,0 (2024)

(…)

CDU/B'GRÜNE/SPD 20

Summe                                                      4.100,0 (2023)   4.100,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel dienen dazu, die gestiegenen Personal- und Sachkosten in den derzeit 30

Beratungsstellen im Freistaat Sachsen zu decken.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 124 0,0 T€ 0,0 T€ 1.000,0 T€ SOLL neu 1.000,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 883 01 0,0 T€ Reg. Entw. 0,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit

Erläuterungen:

A) Leertitel zum Nachweis von Ausgaben für das Programm „Sachsen Barrierefrei 2030“.

B) Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung des Investitionsprogramms „Programm Sachsen Barrierefrei

2030“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.
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Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung des Investitionsprogramms „Programm Sachsen Barrierefrei 2030“,

wie im Koalitionsvertrag vereinbart.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 131 12.508,1 T€ 12.300,0 T€ 10.200,0 T€ SOLL neu 10.200,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 633 56 10.000,0 T€ Reg. Entw. 10.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

____________________________________________________________________________________________________________

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde                          5.600,0 5.600,0

2. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde                         4.400,0 4.400,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                   10.000,0                   10.000,0
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B) Veranschlagt sind Mittel für:

                                                                            2023                       2024

                                                                              T€                         T€

____________________________________________________________________________________________________________

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde                          5.600,0                    5.600,0

2. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde                         4.600,0                    4.600,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                   10.200,0                   10.200,0

zu 2.

200,0 T€ pro Jahr sind veranschlagt für die niederschwellige Krisenintervention, Versorgung und Überbrückungen

bis zum Beginn einer Pychotherapie.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Diese niederschwellige Versorgung dient für Kriseninterventionen und zur Überbrückung bis zum Beginn einer

Psychotherapie.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 133 0,0 T€ 0,0 T€ 3.500,0 T€ SOLL neu 3.650,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 350,0 T€

TITEL 684 56 3.300,0 T€ Reg. Entw. 3.300,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe

Erläuterungen:

A) Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben                             1.200,0 1.200,0

2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe                        130,0 130,0

3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 900,0

5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 410,0
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6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe                       410,0               410,0

7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

8. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems                    250,0               250,0

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                        3.300,0             3.300,0

[...]

zu 4. Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und

-prävention für spezifische Zielgrup-pen sowie für regionale Fachkräfte zur Koordinierung des Einsatzes des

Suchtpräventionsmobils „GLÜCK SUCHT DICH“.

[...]

B) Veranschlagt sind Mittel für:

                                                                                2023                2024

                                                                                  T€                  T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. ...

2. ...

3.

4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems                   1.100,0             1.100,0

5. [...]

6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe                       410,0               560,0

7. [...]

____________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                        3.500,0             3.650,0



[...]

Zu Ziffer 4: Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und

-prävention für spezifische Zielgrup-pen sowie für regionale Fachkräfte zur Koordinierung des Einsatzes des

Suchtpräventionsmobils „GLÜCK SUCHT DICH“.

Ausgaben in Höhe von 200,0 T€ in 2023 und 200,0 T€ in 2024 sind den Ausbau regionaler Suchthilfe-Projekte

veranschlagt.

[...]

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Mit 150,0 T€ an zusätzlichen Mitteln in 2024 soll der Aufbau zusätzlicher Angebote für Beschäftigung und

Teilhabe gefördert werden. Ein Bedarf diesbezüglich wird durch die Akteure der Gemeindepsychiatrie regelmäßig

beschrieben. Auf Grund der relativ langen Vorlaufzeit für den Aufbau eines neuen Angebotes sind zusätzliche

Mittel nur für das Jahr 2024 berücksichtigt worden.

Die weiteren zusätzlichen Mittel dienen dem Ausbau regionaler Suchthilfe-Projekte zur Verbesserung des

Gesamtsystems.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 136 - - 435,0 T€ SOLL neu 535,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 686 58 335,0 T€ Reg. Entw. 335,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten der Seniorenpolitik

A) Erläuterungen (alt):

1. …

2. …

Summe 335,0 (2023)   335,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):

1. …

2. …
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3. Senioren- bzw. Generationenagentur             100,0 (2023)   200,0 (2024)

Summe                                             435,0 (2023)   535,0 (2024)

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 250,0 T€ 250,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 250,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 200,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 50,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 450,0 T€ 450,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 450,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 400,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 50,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel dienen der Einrichtung einer Senioren- bzw. Generationenagentur, die sich u. a.

folgenden Aspekten widmen soll:

- Fortbildungsangebote und Multiplikatoren-tätigkeiten für ältere Menschen (z. B. Digitalisierung)

- Beteiligung, Mitwirkung, Fortbildung, Engagement

- Fortbildungsangebote für Seniorenbeiräte und

- beauftragte der Kommunen und Beratung zu Förderungen

- Koordinierung von Angeboten und Netz-werkarbeit

- Entwicklung neuer Strukuren im Bereich der Generationenpolitik.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 137 - - 0,0 T€ SOLL neu 750,0 T€

KAP 05 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 750,0 T€

TITEL 893 58 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.500,0 T€ 3.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 500,0 T€ 500,0 T€
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2026 bis zu 0,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.500,0 T€ 4.500,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 1.000,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 500,0 T€ 2.000,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Im Koalitionsvertrag wurde sich darauf verständigt, ein Programm zur Investitionsförderung aufzulegen, das

insbesondere der Schaffung von Kurzzeitpflegeplätzen dient. Mit den zusätzlichen Mitteln können neue

Kurzzeitpflegeplätze gefördert und ein entsprechendes Förderprogramm auf den Weg gebracht werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 165 64.998,6 T€ 65.000,0 T€ 75.000,0 T€ SOLL neu 75.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 29.416,0 T€ +/- 29.416,0 T€

TITEL 891 02 45.584,0 T€ Reg. Entw. 45.584,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zweckbestimmung:

A) Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - gesetzlicher Anteil

B) Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Übertrag aus 08 07/ 891 06

Es gibt keine Förderung "nicht gesetzlicher Anteil" im Krankenhausgesetz. Daher erfolgt die Zusammenfassung

unter einem Titel.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 166 - - - SOLL neu -

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - -29.416,0 T€ +/- -29.416,0 T€

TITEL 891 06 29.416,0 T€ Reg. Entw. 29.416,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

A) Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - nicht gesetzlicher Anteil

B) Der Titel wird gestrichen.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Übertrag nach 08 07/ 891 02

Es gibt keine Förderung "nicht gesetzlicher Anteil" im Krankenhausgesetz. Daher erfolgt die Zusammenfassung

unter dem Titel "gesetzlicher Anteil".

Der Titel entfällt im Doppelhaushalt 2023/2024.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 168 3.485,1 T€ 4.350,0 T€ 3.030,0 T€ SOLL neu 2.890,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 200,0 T€ +/- 200,0 T€

TITEL 684 52 2.830,0 T€ Reg. Entw. 2.690,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung

A) Erläuterungen (alt):

1. Gesundheitsförderung und 910,0 (2023)    910,0 (2024)

Prävention, ambulante

Krebsberatungsstellen

(…)

Summe 2.830,0 (2023)  2.690,0 (2024)

B) Erläuterungen (neu):
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1. Gesundheitsförderung und     1.110,0 (2023)  1.110,0 (2024)

Prävention, ambulante

Krebsberatungsstellen

(…)

Summe                           3.030,0 (2023)  2.890,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Mit dem erhöhten Mittelansatz soll die Gesundheitsförderung in Land und Kommunen stärker gefördert werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 174 1.121,7 T€ 3.700,0 T€ 1.430,0 T€ SOLL neu 1.030,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 686 55 1.430,0 T€ Reg. Entw. 1.030,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe

Erläuterungen:

(Ergänzung zu Ziffer 1 Koordinierungsstelle Hebammen)

A) Erläuterungen alt

[...]

Fachärztliche Weiterbildung neu veranschlagt bei 08 07/684 55.

Fachärztliche Weiterbildung ÖGD, Hygiene und Umweltmedizin neu veranschlagt bei 08 07/686 56.

zu 6.:
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Unterstützung von Vorhaben, um gut ausgebildete und engagierte Pflegefachpersonen für das Berufsfeld Pflege zu

gewinnen und die Ausbildung im Vergleich zu anderen Branchen konkurrenzfähig aufzustellen. Landesspezifische

Umsetzung der „Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP).

zu 7.:

2022 veranschlagt 1.580,0 T€ bei 0807/681 01.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 8.

B) Erläuterungen neu

[...]

Fachärztliche Weiterbildung neu veranschlagt bei 08 07/684 55.

Fachärztliche Weiterbildung ÖGD, Hygiene und Umweltmedizin neu veranschlagt bei 08 07/686 56.

zu 1.:

Die  Koordinierungsstelle Hebammen ist – ggf. abweichend von der FRL  Heilberufe – mit einem erhöhten

Fördersatz bis zu 99 % zu fördern. Ggf. ist eine Leistungsvereinbarung zu schließen.

zu 6.:

Unterstützung von Vorhaben, um gut ausgebildete und engagierte Pflegefachpersonen für das Berufsfeld Pflege zu

gewinnen und die Ausbildung im Vergleich zu anderen Branchen konkurrenzfähig aufzustellen. Landesspezifische

Umsetzung der „Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP).

zu 7.:

2022 veranschlagt 1.580,0 T€ bei 0807/681 01.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 8.



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Im Koalitionsvertrag wurde folgendes vereinbart:

"Wir wollen die bestmögliche Versorgung für werdende Eltern und ihre Kinder sowie gute Arbeitsbedingungen für

Hebammen. Wir unterstützen Hebammen und Geburtshelfer weiterhin mit dem Gründungszuschuss, der

Aufwandsentschädigung für das Hebammenexternat, dem Landesprogramm Hebammen und der aktiven Unterstützung der

Landeskoordinierungsstelle Hebammen."

Eine Aufgabe der Koordinierungsstelle ist die Vermittlung einer Hebamme für die Nachsorge im Wochenbett, also

nach der Geburt. Dies wird besonders von Frauen im ländlichen Raum beansprucht, da dort weniger Hebammen tätig

sind als in den Großstädten. Eine Hebamme für die Nachsorge ist für Mütter und Neugeborenes besonders wichtig,

da sie bereits durch die regelmäßigen Besuche während des Wochenbetts Probleme bei der Heilung oder bei der

Entwicklung des Kindes feststellt. Wenn keine Hebamme für die Nachsorge zur Verfügung steht, kann dies

durchaus zu einem längeren Krankenhausaufenthalt führen. Sollten medizinische Probleme bei Mutter oder Kind in

der Häuslichkeit auftreten und keine Hebamme, die die Betreuung gewährleistet, dann bedeutet dies, dass die

Frauen mit dem Neugeborenen zum Kinder- bzw. Frauenarzt müssen. Im ländlichen Bereich ist dies durch

Verfügbarkeit und Fahrtzeiten unnötiger Stress, der durch die Betreuung der Hebammen vermieden werden kann.

Die Erhöhung des Fördersatzes auf bis zu 99% ist zwingend, da der Träger bei der Erfüllung dieser Aufgabe

keine Eigenmittel erwirtschaftet. Spenden, Vereins- bzw. Mitgliedsbeiträge sind mit dieser Aufgabe nicht

verbunden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 181 0,0 T€ 0,0 T€ 1.460,0 T€ SOLL neu 1.460,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 1.150,0 T€ +/- 1.150,0 T€

TITEL 682 60 310,0 T€ Reg. Entw. 310,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum

Erläuterungen:

A) zu 1.:

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden

Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur

Förderung von Modellvorhaben verankert werden

[...]

2023 2024

T€ T€
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___________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen

   Raum                                                                                 0,0           0,0

2. Programm Poliklinik Plus                                                           150,0         150,0

3. Modellprojekte ambulant-stationäre Gesundheitszentren und mobile Untersu-

   chungs- und Behandlungseinheiten (MUBE)                                            160,0         160,0

___________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                                 310,0         310,0

B) zu 1.:

Veranschlagt sind jährlich 150,0 T€ für die Förderung des Geriatrienetzwerks Ostsachsen als Modellvorhaben zur

Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum.

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden

Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur

Förderung von Modellvorhaben verankert werden

[...]

                                                                                       2023          2024

                                                                                         T€            T€

___________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen

   Raum                                                                             1.150,0       1.150,0

2. Programm Poliklinik Plus                                                           150,0         150,0

3. Modellprojekte ambulant-stationäre Gesundheitszentren und mobile Untersu-

   chungs- und Behandlungseinheiten (MUBE)                                            160,0         160,0

___________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                               1.460,0       1.460,0

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 300,0 T€ 300,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 150,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 150,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 300,0 T€ 800,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 150,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 150,0 T€ 150,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 650,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€



Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Der vorliegende Gesetzentwurf zum Sächsischen Krankenhausgesetz, der ab 2023 in Kraft treten soll, sieht in

§ 22 die Etablierung von Modellvorhaben vor. Hierüber sollen neue Versorgungsformen gefördert werden können,

wie z.B. sektorübergreifende Versorgungs- und Kooperationsstrukturen des ambulanten und stationären Bereiches,

eine sektoren-übergreifende Verzahnung des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes mit der Notfallversorgung

in den Krankenhäusern und die Weiterentwicklung der sächsischen Krankenhauslandschaft. 1.000,0 T€ p. a. an

zusätzlichen Mitteln untersetzen diesen Aspekt des Gesetzentwurfs finanziell.

Weitere 150,0 T€ p.a. dienen der Finanzierung als Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen

Versorgung im ländlichen Raum für das Geriatrienetzwerk Ostsachsen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 182 - - 3.000,0 T€ SOLL neu 3.000,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 2.000,0 T€ +/- 2.000,0 T€

TITEL 891 60 1.000,0 T€ Reg. Entw. 1.000,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum

A) Erläuterungen alt:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung            0,0 0,0

   im ländlichen Raum

2. Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V      1.000,0                 1.000,0

__________________________________________________________________________________________________________

   Summe                                                                 1.000,0                 1.000,0

(...)
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B) Erläuterungen neu:

                                                                            2023                    2024

                                                                              T€                      T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung        2.000,0                 2.000,0

   im ländlichen Raum

2. Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V      1.000,0                 1.000,0

__________________________________________________________________________________________________________

   Summe                                                                 3.000,0                 3.000,0

(...)

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.000,0 T€ 600,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 800,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 200,0 T€ 0,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 1.000,0 T€ 2.100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 800,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 200,0 T€ 1.500,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 300,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Epl.; mit dem Mittelaufwuchs sollen investive Modellvorhaben bspw. im Bereich der kinder- und

jugendpsychiatrische Versorgung sowie  zur Weiterentwicklung von Standorten im ländlichen Raum oder Ausbildung

nach dem kommenden Krankenhausgesetz untersetzt werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. - - - 100,0 T€ SOLL neu 100,0 T€

KAP 07 Seite Erg. Vorl. - 100,0 T€ +/- 100,0 T€

TITEL 633 01 - Reg. Entw. -

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

B) neu: Zuweisungen für World Transplant Games 2025

B) Erläuterungen (neu):

Zur Unterstützung der Ausrichtung der World Transplant Games 2025 durch die Landeshauptstadt Dresden.

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 50,0 T€ 50,0 T€

davon fällig

CDU/B'GRÜNE/SPD 32

2024 bis zu 50,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 0,0 T€ 50,0 T€

2026 bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 0,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus Gesamthaushalt.

Das Board of Trustees der World Transplant Games Federation hat am 31. August 2022 entschieden, die 24. World

Transplant Games im Jahr 2025 an Dresden zu vergeben.

Die Ausrichtung der World Transplant Games am Standort Dresden bietet eine sehr gute Gelegenheit, die Themen

gesunde Lebensweise durch Sport und Transplantationsmedizin sowie Erhöhung der Organspendebereitschaft weit

über den Freistaat Sachsen hinaus gemeinsam und öffentlichkeitswirksam ins Blickfeld zu rücken. Zudem kann der

Gesundheitsstandort Dresden im Freistaat Sachsen hier deutlich an weiterem Ansehen gewinnen. Ziel der

Ausrichtung ist eine hohe mediale Aufmerksamkeit für das Thema Organspende und Organtransplantationen.

Seitens des Bundesministeriums für Gesundheit wurde eine grundsätzliche Bereitschaft zur Beteiligung an der

Finanzierung signalisiert. Die herausgehobene Bedeutung der Veranstaltung soll auch durch eine Unterstützung

der Landeshauptstadt Dresden durch den Freistaat Sachsen unterstrichen werden.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 194 670,0 T€ 670,0 T€ 920,0 T€ SOLL neu 920,0 T€

KAP 08 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 685 51 670,0 T€ Reg. Entw. 670,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse an Tierheime

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Erhöhung der Personal- und Sachkostenzuschüsse aufgrund der Mindestlohn-Anhebung und stark gestiegenen

Futtermittelpreisen.

Deckung aus dem Gesamthaushalt.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 212 - - - SOLL neu 700,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 0,0 T€ +/- 150,0 T€

TITEL 684 02 - Reg. Entw. 550,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Träger der sozialen Integration

B) Vermerk neu:

08 10/684 55 und 08 10/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

A) Erläuterungen (alt):

1. Dachverband sächsischer 0,0 (2023)   420,0 (2024)

Migrantenorganisationen e.V.

(…)

Summe 0,0 (2023)   550,0 (2024)
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B) Erläuterungen (neu):

1. Dachverband sächsischer                0,0 (2023)   570,0 (2024)

Migrantenorganisationen e.V.

(…)

Summe                                     0,0 (2023)   700,0 (2024)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2024 in Höhe von 100,0 T€ aus 08 05/682 06, Rest aus Gesamthaushalt.

Mit dem erhöhten Mittelansatz von 150,0 T€ in 2024 wird die Arbeit des Dachverbands

sächsischer Migrantenorganisationen im südwestsächsischen Raum unterstützt.

Ausbringung eines Deckungsvermerks als Folgeänderung zu 08 10 / 684 55.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 214 - - 350,0 T€ SOLL neu 350,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 250,0 T€ +/- 250,0 T€

TITEL 684 06 100,0 T€ Reg. Entw. 100,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für das Programm “Sachsen Sommer“

(B) Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 350,0 T€ mehr

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung 08 05 682 06; Erhöhung des Ansatzes zur Steigerung der Inanspruchnahme.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 215 0,0 T€ 110,0 T€ 35,0 T€ SOLL neu 85,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - -50,0 T€ +/- 0,0 T€

TITEL 547 51 85,0 T€ Reg. Entw. 85,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckungsvorschlag für Erhöhung in 08 10/ 684 55
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 218 6.169,2 T€ 7.270,0 T€ 9.170,0 T€ SOLL neu 9.320,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 1.900,0 T€ +/- 2.050,0 T€

TITEL 684 54 7.270,0 T€ Reg. Entw. 7.270,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"

A) Erläuterungen alt:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 12.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und

Toleranz“ (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), in der jeweils geltenden

Fassung.
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B) Erläuterungen neu:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei

08 02/547 02, Nr. 12.

Für demokratiefördernde Bildungsarbeit zur Vielfalt von Lebensweisen, u. a. auch im ländlichen Raum, erhalten

die Träger Gerede e. V., Rosa Linde e. V. und different people e. V. je Träger bis zu 200,0 T€ pro Jahr

(insgesamt bis zu 600,0 T€ pro Jahr).

Min. 200,0 T€ in 2023 und 2024 sind im Benehmen mit dem Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für das

jüdische Leben für Maßnahmen gegen den Antisemitismus zu verwenden. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen

insbesondere Projekte im ländlichen Raum, Neuantragstellende und Kleinprojekte gestärkt werden. 100,0 T€ in

2023 und 250,0 T€ in 2024 werden für die Unterstützung einer Konzeption zur Stärkung jüdischen Lebens und

eines jüdischen Kulturzentrums in Dresden veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und

Toleranz“ (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), in der jeweils geltenden

Fassung.

A) Verpflichtungsermächtigungen (alt)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 7.500,0 T€ 8.000,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.500,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.000,0 T€ 3.500,0 T€

2026 bis zu 2.000,0 T€ 2.500,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 2.000,0 T€

B) Verpflichtungsermächtigungen (neu)

2023 in T€ 2024 in T€

Gesamtbetrag 8.100,0 T€ 9.100,0 T€

davon fällig

2024 bis zu 3.700,0 T€ 0,0 T€

2025 bis zu 2.200,0 T€ 4.200,0 T€

2026 bis zu 2.200,0 T€ 2.700,0 T€

2027 ff. bis zu 0,0 T€ 2.200,0 T€

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 500,0 T€ aus 08 05/682 06 sowie aus dem Gesamthaushalt.

Mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 600,0 T€ pro Jahr sollen die Bildungsprojekte zur Vielfalt von

Lebensweisen im Freistaat, insbesondere auch im ländlichen Raum, gestärkt und gesichert werden. Hierfür

erhalten die Vereine Gerede e.V., Rosa Linde e.V. und different people e.V. je 200,0 T€ pro Jahr. Darüber

hinaus erfolgt eine weitere Stärkung des Programmes „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“

in Höhe von 1.000,0 T€ pro Jahr.



300,0 T€ in 2023 und 450,0 T€ in 2024 sollen im Benehmen mit dem Beauftragten der Sächsischen

Staatsregierung für das jüdische Leben für Maßnahmen gegen den Antisemitismus verwendet werden, u.a. zur

Unterstützung einer Konzeption zur Stärkung jüdischen Lebens in Dresden.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 222 13.800,0 T€ 13.440,0 T€ 14.995,0 T€ SOLL neu 14.895,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 1.555,0 T€ +/- 2.005,0 T€

TITEL 684 55 13.440,0 T€ Reg. Entw. 12.890,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund

B) Vermerk neu:

08 10/684 55 und 08 10/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

A) Erläuterungen alt:

Für die Förderung der Psychosozialen Zentren (einschließlich Zielgruppe Kinder und Jugendliche) sind pro

Jahr 3.500,0 T€ vorgesehen. Die Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen und des

Dachverbandes sächsischer Spätaussiedler ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 10/684 02.
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B) Erläuterungen neu:

Für die Förderung der Psychosozialen Zentren (einschließlich Zielgruppe Kinder und Jugendliche) sind pro Jahr

3.500,0 T€ und für die Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen sind in 2023 470,0 T€

vorgesehen. Die Förderung des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen und des Dachverbandes

sächsischer Spätaussiedler ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 10/684 02.

225,0 T€ pro Jahr sind für ein Modellprojekt zur Einführung einer Clearingstelle veranschlagt. Diese soll

Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, zur Eingliederung ins Regelsystem beraten.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung in 2023 und 2024 in Höhe von je 200,0 T€ aus 08 05/682 06, in 2023 in Höhe von 50,0 T€ aus

08 10/ 547 51 und der Rest aus Gesamthaushalt.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 1.000,0 T€ in 2023 und 1.500,0 T€ in 2024 stehen prioritär für den Aufbau

und die Umsetzung eines landesweiten „Online-Sprachmittler-Angebotes" zur Verfügung. Weiterhin dient die

Erhöhung der Mittel für den Ausbau des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen (DSM), insbesondere

die Erweiterung für ein Chemnitzer Büro, mit bis zu 50,0 T€ pro Jahr.

Schätzungen zufolge leben in Sachsen mindestens 17.000 Personen ohne eine ausreichende Krankenversicherung.

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 225,0 T€ pro Jahr dienen der Etablierung und Förderung von

Sozialberatungsstellen (Clearing) inklusive mobilem Beratungsangebot, um eine Reintegration in das Regelsystem

der Krankenversicherungen zu ermöglichen.

Die restlichen zusätzlichen Mittel dienen der Aufstockung der FRL Integrative Maßnahmen, um eine

bedarfsgerechte Förderung der Trägerlandschaft zu erreichen.

Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 225 1.160,6 T€ 2.900,0 T€ 2.000,0 T€ SOLL neu 2.000,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 681 58 1.500,0 T€ Reg. Entw. 1.500,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts

A) Erläuterungen alt:

(...)

Veranschlagt sind Mittel für: 2023 T€ 2024 T€

1. Fortbildungsförderprogramm 500,0 500,0

2. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse 600,0 600,0

3. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: 250,0 250,0

Landesweite digitale Plattform zur Stärkung des

bürgerschaftlichen Engagements
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4. Projekte der Erinnerungskultur                                150,0           150,0

----------------------------------------------------------------------------------------

   Summe                                                         1.500,0         1.500,0

(...)

B) Erläuterungen neu:

(...)

Veranschlagt sind Mittel für:                                    2023 T€         2024 T€

1. Fortbildungsförderprogramm                                    500,0           500,0

2. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse           600,0           600,0

3. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse:          250,0           250,0

   Landesweite digitale Plattform zur Stärkung des

   bürgerschaftlichen Engagements

4. Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse:          500,0           500,0

   Maßnahmen zur wissenschaftlichen und praxisorientierten

   Aufarbeitung der Nachwendezeit

5. Projekte der Erinnerungskultur                                150,0           150,0

----------------------------------------------------------------------------------------

   Summe                                                         2.000,0         2.000,0

(...)

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung: Gesamthaushalt

Begründung: Die Bedeutung der während der Nachwendezeit durch die Menschen in Sachsen gemachten Erfahrungen

für den heutigen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist viel diskutiert und rückt verstärkt in den Fokus

wissenschaftlicher Betrachtung; eine fach-, d. h. sozialpolitische Ableitung ist jedoch erst mit

handlungsleitenden Forschungsergebnissen und Praxiserfahrungen möglich.



Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 227 0,0 T€ 400,0 T€ 900,0 T€ SOLL neu 900,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 500,0 T€ +/- 500,0 T€

TITEL 893 58 400,0 T€ Reg. Entw. 400,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Eine stärkere Förderung der Tafeln e. V. ist in Anbetracht der aktuellen Energiepreiskrise erforderlich.
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Einbringer (Fraktion): CDU-Fraktion, BGR-Fraktion, SPD-Fraktion des Sächsischen Landtags
Ausschuss: Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Haushalt 2023/2024 - Änderungsantrag
Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme: Ausgabe

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 228 5.032,3 T€ 5.820,0 T€ 6.345,0 T€ SOLL neu 6.345,0 T€

KAP 10 Seite Erg. Vorl. - 1.000,0 T€ +/- 1.000,0 T€

TITEL 684 59 5.345,0 T€ Reg. Entw. 5.345,0 T€

Zweckbestimmung [ggf. A) alt, B) neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Förderung von Freiwilligendiensten

Erläuterungen:

A) Ab 2023 Fachstelle Freiwilligendienste mit veranschlagt bei 08 10/681 02 und Programm “Sachsen Sommer“ bei

08 10/684 06.

Veranschlagt sind Mittel für:

2023 2024

T€ T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Freiwilliges Soziales Jahr                                        2.855,0 2.855,0

2. Freiwilliges Ökologisches Jahr                                    1.950,0 1.950,0
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3. Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG)                        480,0                      480,0

4. Einzelprojekte                                                       30,0                       30,0

5. Unterstützungsleistungen für Freiwillige mit Behinderungen           30,0                       30,0

__________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                5.345,0                    5.345,0

B) Ab 2023 Fachstelle Freiwilligendienste mit veranschlagt bei 08 10/681 02 und Programm "Sachsen Sommer" bei

08 10/684 06.

Veranschlagt sind Mittel für:

                                                                        2023                       2024

                                                                          T€                         T€

__________________________________________________________________________________________________________

1. Freiwilliges Soziales Jahr                                        3.690,0                    3.690,0

2. Freiwilliges Ökologisches Jahr                                    2.115,0                    2.115,0

[...]

__________________________________________________________________________________________________________

Summe                                                                6.345,0                    6.345,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung
Deckung aus dem Gesamthaushalt.

Begründung:

Die Aufstockung der Haushaltsansätze soll in 2023 und in 2024 die Anzahl der geförderten Stellen im

Freiwilligendienst stabilisieren und den Wegfall des Corona-Aufholprogrammes kompensieren.





Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08 Seite Reg. Entw. 19 8.188,4  19,964,1 
KAP 01 Seite Erg. Vorl.        
TITEL 422 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Staatsregierung konnte für die betreffenden Stellen keine Tätigkeits- oder Aufgabenbeschreibung liefern oder anderweitig 
begründen, für welche Tätigkeiten in den betreffenden Abteilungen der Stellenaufwuchs notwendig sei und warum ein Bedarf bestehe. 
Es wurde lediglich auf den erhöhten Personalbedarf zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrages verwiesen und in welchen 
Fachabteilungen das Personal eingesetzt werden wird. Konkrete Aufgabenbereiche wurden nicht benannt.  

Im Weiteren werden die durch den Stellenplan im Kapitel 08 01 des Haushaltsplanes für die Jahre 2021/22, Seite 33ff. genannten Stellen 
wie folgt verändert (nach lfd. Nr.):  

Nr. 1: Der Bedarf für einen zweiten Staatssekretär wird nicht gesehen.
Nr. 5: Die Notwendigkeit zur Bestellung einer Landesseniorenbeauftragten wird nicht gesehen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum
ein Planungsstab für zentrale Gesetzesvorhaben und politisch exponierte Vorhaben notwendig ist und warum das mit
vorhandenem Personal nicht leistbar ist.
Nr. 7: Es ist nicht ersichtlich, warum ein weiterer Referent im Bereich Bürgerbeauftragter notwendig ist. Auch für den Aufwuchs in
den Referaten 14, 33 und 42 konnte der Bedarf nicht begründet und kein Tätigkeitsprofil geliefert werden.
Nr. 8, 9, 10: Der Bedarf für den Aufwuchs in den Referaten 11, 34 und 44 konnte nicht begründet und kein Tätigkeitsprofil geliefert
werden.

2023 in TEuro 2024 

18.603,5 SOLL neu 19.115,4

-2.402,7 +/- -2.473,2
21.006,2 Reg. Entw. 21.628,6

AfD 01

 Nr. 18: Mit dem Wegfall des zweiten Staatssekretärs entfällt die Notwendigkeit eines Referenten für diese Stelle. Außerdem ist 
unklar, warum die Notwendigkeit der Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit besteht.  

Gleichzeitig wird der Stellenplan im Kapitel 08 01 (Reg. Entw. Seite 33) wie folgt geändert: 
Streichung von:   
1 Stelle der BesGr. B 9 (vgl. Lfd. Nr. 1, Haushaltsplan 2021/22),  
1 Stelle der BesGr. B6 (vgl.Lfd. Nr. 2, Haushaltsplan 2021/22),  
1 Stelle A16 BesGr. A16 (Lfd. Nr. 1), 
2 Stellen der BesGr. A16 (vgl.Lfd. Nr. 5, Haushaltsplan 2021/22),  
7 Stellen der Bes.Gr. A15 (Lfd. Nr. 2), 
8 Stellen der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 7, Haushaltsplan 2021/22),  
1 Stelle der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 8, Haushaltsplan 2021/22),  
1 Stelle der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 9, Haushaltsplan 2021/22),  
1 Stelle der BesGr. A15 (vgl.Lfd. Nr. 10, Haushaltsplan 2021/22),  
1 Stelle der Bes.Gr. A14 (Lfd. Nr. 5), 
5 Stellen der Bes.Gr. A13 (Lfd. Nr. 7), 
2 Stellen der BesGr. A13 (vgl.Lfd. Nr. 18, Haushaltsplan 2021/22).   

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Anlage 2 - ASG



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 19 16.055,1  9.461,4 
KAP 01  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 428 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Entgelte für Beschäftigte 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Staatsregierung konnte für die betreffenden Stellen keine Tätigkeits- oder Aufgabenbeschreibung liefern oder anderweitig 
begründen, für welche Tätigkeiten in den betreffenden Abteilungen der Stellenaufwuchs notwendig sei und warum ein Bedarf bestehe. 
Es wurde lediglich auf den erhöhten Personalbedarf zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrages verwiesen und in welchen 
Fachabteilungen das Personal eingesetzt werden wird. Konkrete Aufgabenbereiche wurden nicht benannt. 

Im Weiteren werden die durch den Stellenplan im Kapitel 08 01 des Haushaltsplanes für die Jahre 2021/22, Seite 35ff. genannten Stellen 
wie folgt verändert (nach lfd. Nr.):  

Nr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 21: Der Bedarf für den Aufwuchs in den Referaten 14, 25, 44 und 62-64 konnte nicht begründet und
keine Tätigkeitsprofile geliefert werden.
Nr. 23:  Mit dem Wegfall des Landesseniorenbeauftragten entfällt die Notwendigkeit eines Referenten für diese Stelle. Der Bedarf
für den Aufwuchs in den Referaten 11 und 61 konnte nicht begründet und keine Tätigkeitsprofile geliefert werden.
Nr. 33: Es ist unklar, warum die Notwendigkeit der Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit besteht.

Gleichzeitig wird der Stellenplan im Kapitel 08 01 ab 2021 (Reg. Entw. Seite 34) wie folgt geändert: 
Streichung von : 
1 Stelle der EntgeltGr. E15 (Lfd. Nr. 1), 

2023 in TEuro 2024 

9.668,1 SOLL neu 10.033,6 

-2.373,7 +/- -2.462,3
12.041,8 Reg. Entw. 12.495,9 

AfD 02

 
1 Stelle der EntgeltGr. E15 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 1), 
1 Stelle der EntgeltGr. E14 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 3), 
1 Stelle der EntgeltGr. E14 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 4), 
3 Stellen der EntgeltGr. E13 (Lfd. Nr. 5), 
2 Stellen der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 6), 
2 Stellen der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 7), 
1 Stelle der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 8), 
1 Stelle der EntgeltGr. E13 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 9), 
2 Stellen der EntgeltGr. E12 (Lfd. Nr. 7), 
1 Stelle der EntgeltGr. E12 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 14), 
2 Stellen der EntgeltGr. E11 (Lfd. Nr. 9), 
3 Stellen der EntgeltGr. E11 (Lfd. Nr. 10), 

 1 Stelle der EntgeltGr. E11 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 17), 
 2 Stellen der EntgeltGr. E10 (Lfd. Nr. 11), 
 1 Stelle der EntgeltGr. E10 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 22), 
1 Stelle der EntgeltGr. E9b (Lfd. Nr. 13), 
4 Stellen der EntgeltGr. E9b (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 24), 

  1 Stelle der EntgeltGr. E4 (Haushaltsplan 2021/22 Lfd. Nr. 35).   
  
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben.  
  
  



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Ministerium 

Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 27 3.260,5  4.752,5 
KAP 01  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 685 20 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuführungen an den Generationenfonds 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Aufgrund des Änderungsantrages zur Haushaltsstelle 08 01 / 422 01 sind die Zuführungen an den Generationenfonds für 26 
Beamtenstellen anteilig zu reduzieren. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

4.129,6 SOLL neu 4.254,2 

-961,1 +/- -989,3
5.090,7 Reg. Entw. 5.243,5 

AfD 03

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Sammelansätze für den Gesamtbereich Kapitelbezeichnung: des Epl. 08 

Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 48 3.674,5  5.290,0 
KAP 02  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 547 02 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 

A) Erläuterung alt
…
11. RL Integrative Maßnahmen 1.700,0 (2023) 1.700,0 (2024) 
12. RL Weltoffenes Sachsen 930,0 (2023)  930,0 (2024) 
…. 

B) Erläuterung neu
…. 
11. RL Integrative Maßnahmen 0,0 (2023) 0,0 (2024) 
12. RL Weltoffenes Sachsen 0,0 (2023) 0,0 (2024) 
…. 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
1. Streichung des Mittelansatzes unter Nr. 11 "RL Integrative Maßnahmen" wegen Streichung der diesbezüglichen Fördermittel.
2. Streichung des Mittelansatzes unter Nr. 12 "RL Weltoffenes Sachsen" wegen Streichung der der diesbezüglichen Fördermittel

2023 in TEuro 2024 

3.220,0 SOLL neu 3.220,0 

-2.630,0 +/- -2.630,0
5.850,0 Reg. Entw. 5.850,0 

AfD 04



Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Kapitelbezeichnung: Bewilligungen 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 70 1.480,0  2.185,0 
KAP 03  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 636 02 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Der Mittelabruf aus diesem Titel betrug 2021 1.480,0 T€ und bis zum 31.08.2022 984,8 T€. Der Mittelansatz wird aufgrund der 
Anpassung an die Ist-Ausgaben um jeweils 500,0 T€ jährlich gemindert. Laut Jahresbericht 2019 des Sächsischen Rechnungshofes (S. 
49 Rn 36f.) stimmen der Sächsische Rechnungshof und das Staatsministerium der Finanzen darin überein, dass sich die 
Veranschlagung von Haushaltsmitteln im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren verstärkt am tatsächlichen Mittelabfluss der Vorjahre 
zu orientieren habe. Mit der Änderung will die antragstellende Fraktion die gebotene Orientierung am Mittelabfluss der Vorjahre 
umsetzen. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

1.660,0 SOLL neu 1.685,0 

-500,0 +/- -500,0
2.160,0 Reg. Entw. 2.185,0 

AfD 05



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 93 
KAP 04  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 633 03 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Es wird auf die Drs. 6/6904 verwiesen. Eine medizinische Altersfeststellung in allen Fällen verringert die Zahl tatsächlich minderjähriger 
Ausländer. Mit Verweis auf die Drs. 21/816 der Bürgerschaft der Hansestadt Hamburg kann von einer Anzahl von bis zu 58% an Fällen 
zweifelhafter Minderjährigkeit ausgegangen werden. Die Vorclearingstelle im Saarland hatte bei 735 vorgeblichen umA durch 
Inaugenscheinnahme 538 Personen als nicht zweifelsfrei minderjährig eingeschätzt und diese einer medizinischen Altersfeststellung 
unterzogen. Hier konnten 254 Personen als volljährig identifiziert werden. In fast der Hälfte der Zweifelsfälle stellte sich also heraus, dass 
die vorgeblichen umA nachweislich falsche Altersangaben gemacht hatten. Eine Studie des Universitätsklinikums Münster validierte 2020 
die Alterseinschätzung durch qualifizierte Inaugenscheinnahme mit einer forensischen Altersdiagnostik. Von 32 durch 
Inaugenscheinnahme beurteilten Fälle, wurden 31 als plausibel minderjährig angenommen. Die anschließende forensische 
Altersdiagnostik dieser 31 Fälle ergab, dass in 14 Fällen entgegen des Ergebnisses der qualifizierten Inaugenscheinnahme eine 
nachweisliche Volljährigkeit bestand. Die Quote der Falschangaben betrug hier also 47 Prozent. Zusammenfassend hielten die Autoren 
fest, dass „sozialpädagogische Altersschätzungen keine überzeugende Alternative zu forensischen Altersbegutachtungen darstellen“1.   

1 Hagen, M., Schmidt, S., Rudolf, E. et al. Die Aussagekraft sozialpädagogischer Altersschätzungen im Vergleich zur forensischen Altersdiagnostik. Rechtsmedizin 
30, 233–240 (2020). https://doi.org/10.1007/s00194-020-00403-2 

2023 in TEuro 2024 

13.775,0 SOLL neu 13.625,0 

-13.775,0 +/- -13.625,0
27.550,0 Reg. Entw. 27.250,0 

AfD 06

Es wird davon ausgegangen, dass sich auch in Sachsen die Anzahl an UMA reduziert, wenn flächendeckende Altersfeststellungen 
durchgeführt werden. Durch Verringerung der Anzahl an umA verringern sich ebenfalls die anfallenden Kosten für die 
Jugendhilfemaßnahmen. 
 
Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 93 
KAP 04  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 633 04 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuweisungen für die Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Reduktion der anfallenden Verwaltungskosten durch Minderung der Ausgaben wegen Reduktion der Fallzahl über die Durchführung von 
medizinischen Altersfeststellungen (siehe Änderungsantrag zu 08 04 633 03). 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

1.400,0 SOLL neu 1.500,0 

-1.400,0 +/- -1.500,0
2.800,0 Reg. Entw. 3.000,0 

AfD 07

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 96 9.529,7 12.000,0 
KAP 04  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 681 51 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Landeserziehungsgeld 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Mehr zur Umsetzung des Gesetzentwurfes mit der Drs. 7/10159, welcher die Umgestaltung des Landeserziehungsgeldes 
zur Einkommensersatzleistung im Anschluss an den Bezug des Elterngeldes nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
beabsichtigt. Das Landeserziehungsgeld beträgt 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des Kindes – 
mindestens jedoch 750 Euro und maximal 1.500 Euro monatlich. Die Zahlung eines Geschwisterbonus als Zuschlag von 15 Prozent auf 
das Landeserziehungsgeld und ein Mehrlingszuschlag von 300 Euro pro Monat und Kind sind möglich. Voraussetzung für den 
Bezug des Landeserziehungsgeldes sind die Nicht-Inanspruchnahme eines nach dem Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen (SächsKitaG) geförderten Betreuungsplatzes und die überwiegende Betreuung und Erziehung des Kindes 
durch den Leistungsbezieher. 

2023 weniger, wegen unterjährlichem Inkrafttreten des Gesetzes. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben 
sowie durch Einsparungen bei 05 20 633 81. 

2023 in TEuro 2024 

92.500,0 SOLL neu 185.000,0 

+82.000,0 +/- +174.500,0
10.500,0 Reg. Entw. 10.500,0 

AfD 08



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziales 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 116 8.080,6  9.486,2 
KAP 05  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 233 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Die veranschlagte Mehreinnahme ist bedingt durch den erhöhten Kostenanteil des KSV bei Erhöhung des Landesblindengeldes auf 500 
Euro. Das Landesblindengeld liegt mit 380 Euro in Sachsen auch weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt und reicht zum Ausgleich der 
bestehenden Nachteile nicht aus.  

Die Mehreinnahme dient zur Deckung der Mehrausgaben bei 08 05 681 02. 

2023 in TEuro 2024 

12.374,8 SOLL neu 12.403,8 

+2.964,6 +/- +2.973,2
9.409,2 Reg. Entw. 9.430,6 

AfD 09

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziales 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 119 16.528,3  18.972,4 
KAP 05  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 681 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Landesblindengeld 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die veranschlagten Mittel dienen zur Erhöhung des Landesblindengeldes auf 500 Euro. Das Landesblindengeld liegt mit 380 Euro in 
Sachsen auch weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt und reicht zum Ausgleich der bestehenden Nachteile nicht aus.  

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

24.713,4 SOLL neu 24.776,7 

+5.931,2 +/- +5.946,4
18.782,2 Reg. Entw. 18.830,3 

AfD 10



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziales 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 122 2.936,7  3.000,0 
KAP 05  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 684 03 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Mehrbedarf auf Grund des sich abzeichnenden Fallzahlanstiegs in der Verbraucherinsolvenzberatung im Zuge der 
Energiepreissteigerungen und der Inflationsentwicklung sowie damit verbundenen erhöhtem Personalbedarf der Beratungsstellen. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

4.000,0 SOLL neu 4.000,0 

+500,0 +/- +500,0
3.500,0 Reg. Entw. 3.500,0 

AfD 11

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziales 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 129 15.850,0  20.288,0 
KAP 05  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 893 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Der Mittelansatz wird aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben um jeweils 2.000,0 T€ jährlich gemindert. Die IST-Ausgaben 
betrugen 2021 15.850,0 T€ und 2022 bis zum 31.08.2022 5.400,0 T€. Laut Jahresbericht 2019 des Sächsischen Rechnungshofes (S. 49 
Rn 36f.) stimmen der Sächsische Rechnungshof und das Staatsministerium der Finanzen darin überein, dass sich die Veranschlagung 
von Haushaltsmitteln im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren verstärkt am tatsächlichen Mittelabfluss der Vorjahre zu orientieren 
habe. Mit der Änderung will die antragstellende Fraktion die gebotene Orientierung am Mittelabfluss der Vorjahre umsetzen. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

16.408,0 SOLL neu 16.408,0 

-2.000,0 +/- -2.000,0
18.408,0 Reg. Entw. 18.408,0 

AfD 12



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziales 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 130 65,0  150,0 
KAP 05  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 547 56 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe 

A) Erläuterung alt

1. Vierter Sächsischer Drogen- und Suchtbericht 75,0 (2023); 
2. Epidemiologischer Suchtsurvey 2024 in Sachsen 75,0 (2024); 
3. ressortübergreifende Arbeitsgruppe Sucht und Drogen 10,0 (2023)  10,0 (2024); 
4. Fortbildungsverbund Kinder- und Jugendpsychiatrie 15,0 (2023)  15,0 (2024); 
5. Weiterentwicklung des Sächsischen Landespsychiatrieplans und Novellierung des
6. Sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes 30,0 (2023)  30,0 (2024) 

Unterstützung der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum 15,0 (2023)  15,0 (2024) 
7. Ausübung Fachaufsicht gemäß § 15 Abs. 3 SächsPsychKG 5,0 (2023)  5,0 (2024) 

B) Erläuterung neu

1. Vierter Sächsischer Drogen- und Suchtbericht 75,0 (2023); 
2. Epidemiologischer Suchtsurvey 2024 in Sachsen 75,0 (2024); 
3. ressortübergreifende Arbeitsgruppe Sucht und Drogen 10,0 (2023)  10,0 (2024); 
4. Fortbildungsverbund Kinder- und Jugendpsychiatrie 15,0 (2023)  15,0 (2024); 

2023 in TEuro 2024 

400,0 SOLL neu 150,0 

+250,0 +/- 0 
150,0 Reg. Entw. 150,0 
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5. Weiterentwicklung des Sächsischen Landespsychiatrieplans und Novellierung des 
6. Sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes       30,0 (2023)  30,0 (2024) 

Unterstützung der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum   15,0 (2023)  15,0 (2024) 
7. Ausübung Fachaufsicht gemäß § 15 Abs. 3 SächsPsychKG     5,0 (2023)  5,0 (2024) 
8. Evaluation und Weiterentwicklung des 10-Punkte Planes gegen Crystal  250,0 (2023) 

 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
In Bezug auf Crystal ist nach schwachem Rückgang der Fallzahlen wieder ein zunehmender Trend sowohl bei den Rauschgiftdelikten, 
den Behandlungsfällen als auch dem Beratungsaufkommen und auch im Abwassermonitoring zu beobachten. Die Crystal-Problematik 
ist daher nach wie vor ein akutes Handlungsfeld. Bereits 2018 zeigte sich durch die Großen Anfragen Drs. 6/11420 und Drs. 6/11188, 
dass der 10-Punkte-Plan gegen Crystal in seiner Wirkung stark eingeschränkt ist. Eine Evaluation und Neuausrichtung ist daher 
dringend notwendig.  
 
Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziales 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 133 
KAP 05  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 684 56 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe 

A) Erläuterung alt

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 (2023) 1.200,0 (2024) 
2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 (2023)  130,0 (2024) 
3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen
4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 (2023) 900,0 (2024) 
5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 (2023) 410,0 (2024) 
6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 (2023) 410,0 (2024) 
7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen
8. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems 250,0 (2023) 250,0 (2024) 

B) Erläuterung neu

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 (2023) 1.200,0 (2024) 
2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 (2023)  130,0 (2024) 
3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen

2023 in TEuro 2024 

3.800,0 SOLL neu 3.800,0 

+500,0 +/- +500,0
3.300,0 Reg. Entw. 3.300,0 
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4. Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems   900,0 (2023)  900,0 (2024) 
5. Suchthilfe - Maßnahmen zur Begegnung von Cannabissucht  500,0 (2023)  500,0 (2024) 
6. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben     410,0 (2023)  410,0 (2024) 
7. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe    410,0 (2023)  410,0 (2024) 
8. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen 
9. Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems   250,0 (2023)  250,0 (2024) 

 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Cannabis ist die Ursache für 30 Prozent der Drogentherapien in den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, so der aktuelle UN-
Drogenbericht. In Westeuropa hat das immer stärker werdende Cannabis, in Verbindung mit regelmäßigem Konsum,  zu einem Anstieg 
von Sucht und psychischen Erkrankungen geführt.  Auch in Nordamerika wird seit der Legalisierung mehr konsumiert – besonders unter 
jungen Erwachsenen. Immer mehr psychische Störungen und Selbstmorde stehen im Zusammenhang mit regelmäßigem 
Cannabiskonsum, so der UN-Bericht. Im Drogen- und Suchtbericht 2019 der Bundesregierung wird darauf hingewiesen, dass der 
regelmäßige und exzessive Konsum von Cannabis ist mit einer Reihe von starken Auswirkungen assoziiert ist. Darunter fallen zum 
Beispiel die Verschlechterung der kognitiven Leistung insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, erhebliche 
Beeinträchtigungen bei der Lern- und Erinnerungsleistung, die Steigerung des Psychoserisikos um das 2- bis 3,4-fache, aber auch ein 
erhöhtes Risiko für andere psychische Erkrankungen; jeder siebte Konsument wird abhängig; das Krebsrisiko und das Risiko für 
Atemwegserkrankungen steigt; zudem droht geringer Bildungserfolg, wenn Jugendliche über Jahre hinweg viel Cannabis konsumieren.  
Der jährliche volkswirtschaftliche Schaden beläuft sich auf fast 1 Mrd. Euro in Deutschland.  
 
Eine „Legalisierung“ von Cannabis wird unweigerlich zu steigenden Konsumentenzahlen und damit auch zur Anzahl der 
substanzbezogenen Störungen führen. Nicht zuletzt wird Cannabis durch die Legalisierungsdebatte derart verharmlost, dass gerade 
Kinder und Jugendliche nicht vom Konsum abgehalten, sondern eher dazu ermuntert werden. Dies zeigen auch die weiter anhaltend 
hohen Zahlen an Beratungsfällen in den SBB sowie die weiter steigenden stationären Behandlungfälle auf Grund von Cannabis-
bezogener Suchtprobleme. 
 
Die Mittel sollen zur Umsetzung von auf Cannabis bezogene Suchthilfeangebote eingesetzt werden und die steigenden Fallzahlen in der 
Suchthilfe abbilden, die durch eine geplante Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken folgen wird. 
 
Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Soziales 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 120 0  0 
KAP 05  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 681 05 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Modellprojekt Landespflegefördergeld 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung eines zu konzipierenden Modellprojektes. Das Modellprojekt dient dem 
Erkenntnisgewinn über die Wirkungen der Einführung eines Landespflegefördergeldes hinsichtlich der Beurteilung der Erreichung der 
damit verbundenen Ziele zur Stärkung der häuslichen Pflege durch pflegende Angehörige und der finanziellen Anerkennung für das 
erbrachte gesellschaftliche Engagement sowie der Zeit- und Kostenaufwendungen.  

Das Sächsische Pflegefördergeld beträgt in Abhängigkeit des Schweregrades der Pflegebedürftigkeit: 
150 Euro monatlich für den Pflegegrad 2, 
200 Euro monatlich für den Pflegegrad 3, 
250 Euro monatlich für den Pflegegrad 4 und 
300 Euro monatlich für den Pflegegrad 5. 

Die Mittel für das Modellprojekt reichen, je nach Struktur der Antragsteller, für ca. 7.000 bis ca. 14.000 Bezieher. Wegen Konzeption und 
Umsetzung des Modellprojektes wurde im Jahr 2023 der Mittelansatz gegenüber 2024 halbiert. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

12.500,0 SOLL neu 25.000,0 

+12.500,0 +/- +25.000,0
0,0 Reg. Entw. 0,0 
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Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 165 64.998,6  65.000,0 
KAP 07  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 891 02 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - gesetzlicher Anteil 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Sicherstellungsverantwortung für die flächendeckende Krankenhausversorgung ist nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 i.V.m. § 1 Abs. 1 KHG 
Ländersache. Die Länder sind daher in der Verantwortung eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, 
qualitativ hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten. 

Die Landesmittel zur Investitionsfinanzierung sind seit Jahren zu niedrig. Unterbleiben notwendige Investitionen, nimmt einerseits der 
Investitionsstau zu, andererseits folgt eine dem medizinischen Fortschritt unangemessene Krankenhausausstattung sowie die 
Gefährdung der baulich-technischen Substanz. Eine qualitativ hochwertige Versorgung bedarf einer hochwertigen und modernen 
Ausstattung der Krankenhäuser. Zudem führt eine ausbleibende Investitionsfinanzierung dazu, dass Leistungsentgelte für notwendige 
Investitionen genutzt werden müssen, um eben diese hochwertige Ausstattung sicherzustellen. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass Investitionen bis zur Hälfte durch Leistungsentgelte finanziert werden.  
Angesichts steigender Energiekosten können Leistungsentgelte aber nicht weiter für investive Zwecke eingesetzt werden. Dies würde 
die wirtschaftliche Lage der Kliniken weiter verschärfen. 
Daher bedarf es unbedingt der Sicherung von ausreichenden Investitionsmitteln, welche über die Verdoppelung der Bettenpauschale auf 
4.000€ je Bett realisiert werden soll. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

91.168,0 SOLL neu 91.168,0 

+45.584,0 +/- +45.584,0
45.584,0 Reg. Entw. 45.584,0 

AfD 16



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 174 1.121,7  3.700,0 
KAP 07  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 686 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe 

A) Erläuterung alt
1. Koordinierungsstelle Hebammen 100,0 (2023) 108,0 (2024) 
2. Hebammenexternat 10,0 (2023) 2,0 (2024) 
3. Freiberufliche Hebammentätigkeit 65,0 (2023) 65,0 (2024) 
4. Koordination der beruflichen Anerkennung ausländischer Gesundheitsfachkräfte  90,0 (2023) 90,0 (2024) 
5. Modellvorhaben 225,0 (2023) 225,0 (2024) 
6. Landesförderprogramm zur “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der

Konzertierten Aktion Pflege (KAP) 500,0 (2023) 500,0 (2024) 
7. Ausbildungszuschuss Altenpflegeausbildung 440,0 (2023) 40,0 (2024) 

B) Erläuterung neu
1. Koordinierungsstelle Hebammen 100,0 (2023) 108,0 (2024) 
2. Hebammenexternat 10,0 (2023) 2,0 (2024) 
3. Freiberufliche Hebammentätigkeit 265,0 (2023) 265,0 (2024) 
4. Koordination der beruflichen Anerkennung ausländischer Gesundheitsfachkräfte  90,0 (2023) 90,0 (2024) 
5. Modellvorhaben 225,0 (2023) 225,0 (2024) 

2023 in TEuro 2024 

2.830,0 SOLL neu 2.430,0 

+1.400,0 +/- +1.400,0
1.430,0 Reg. Entw. 1.030,0 
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6. Landesförderprogramm zur “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der  
Konzertierten Aktion Pflege (KAP)         500,0 (2023)  500,0 (2024) 

7. Ausbildungszuschuss Altenpflegeausbildung       440,0 (2023)  40,0 (2024) 
8. Rückkehrförderung von Ärzten        1.000,0 (2023) 1.000,0 (2024) 
9. Rückkehrberatung von Ärzten         200,0 (2023)  200,0 (2024) 
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
 
Zu Nummer 3: 
Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung einer ergänzenden Förderung unter Nr. 3 "Freiberufliche Hebammentätigkeit".  
 
Es soll analog der Förderung nach Teil C Ziffer II Nummer 3 RL Heilberufe ein erhöhter Förderbetrag von 10.000 EUR ausgezahlt 
werden, wenn der Zuwendungsempfänger sich zu einer freiberuflichen Hebammentätigkeit mit kassenfinanzierten Regelleistungen der 
Hebammenhilfe für mindestens 60 Monate verpflichtet. 
 
Mit dieser Erweiterung der Förderung sollen Hebammen auch langfristig an eine Tätigkeit im Freistaat Sachsen gebunden und damit die 
Versorgungssicherheit auch langfristig sichergestellt werden. 
 
Zu Nummer 8 und 9: 
Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung der Drs. 7/11012.  
Zur Deckung des ärztlichen Versorgungsbedarfes ist es unerlässlich, sächsische Mediziner und Absolventen an die Berufstätigkeit in 
Sachsen zu binden und abgewanderte sächsische Ärzte wieder zur Tätigkeit in Sachsen zu motivieren. Etwa 75 Prozent der 
Studienanfänger der Humanmedizin werden in Sachsen in der medizinischen Versorgung tätig. Etwa ein Viertel der Studienanfänger 
trägt also nicht zur Versorgung der Bevölkerung bei. Weiterhin sind in den letzten Jahren immer etwa doppelt so viele Ärzte ins Ausland 
abgewandert, als Ärzte aus dem Ausland nach Sachsen gekommen sind. Etwa 3 Prozent der in Sachsen ausgebildeten Mediziner 
wandern ins Ausland ab. 
 
Rückkehrwilligen Ärzten aus anderen Bundesländern und dem Ausland muss die Rückehr so einfach, wie möglich gemacht werden. 
Hierzu ist eine Beratungsmöglichkeit zu schaffen und finanzielle Rückkehrhilfen auszureichen. Diese sollen bis zu 100.000 Euro 
betragen, wenn sich dieser Arzt in einer unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Region niederlässt. Aber auch 
Arztanstellungen, bspw. in MVZ oder Krankenhäusern, sollen in Abhängigkeit einer Mangellage abgestuft gefördert werden. 
 
Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 192 291,3  400,0 
KAP 08  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 633 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte 

A) Erläuterung alt:
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Trichinenuntersuchungen bei Schwarzwild nach der VwV des SMS zur Reduzierung des Aus- 
breitungsrisikos der Afrikanischen Schweinepest durch Erstattung der Gebühren für die Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild (VwV
Trichinenerstattung Schwarzwild) vom 8. Dezember 2021 (SächsABl. 2021 S. 1740), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehr aufgrund zu erwartender ASP-bedingter Erhöhung der Schwarzwildstrecke von zurzeit 37.069 Tieren auf bis zu 70.000 Tiere. Es 
wird von einer durchschnittlichen Gebühr in Höhe von 10 € ausgegangen. 

B) Erläuetung neu:
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Trichinenuntersuchungen bei Schwarzwild nach der VwV des SMS zur Reduzierung des
Ausbreitungsrisikos der Afrikanischen Schweinepest durch Erstattung der Gebühren für die Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild
(VwV Trichinenerstattung Schwarzwild) vom 8. Dezember 2021 (SächsABl. 2021 S. 1740), in der jeweils geltenden Fassung und
Kostenerstattungen für die Reduzierung der Gebührensätze für die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Mehr aufgrund zu erwartender ASP-bedingter Erhöhung der Schwarzwildstrecke von zurzeit 37.069 Tieren auf bis zu 70.000 Tiere. Es 
wird von einer durchschnittlichen Gebühr in Höhe von 10 € ausgegangen. 

2023 in TEuro 2024 

3.700,0 SOLL neu 4.200,0 

+3.000,0 +/- +3.500,0
700,0 Reg. Entw. 700,0 

AfD 18

 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Rahmenbedingungen für eine flächendeckende, ortsnahe und betriebsgrößenunabhängige Schlachtinfrastruktur sind in Sachsen 
derzeit denkbar schlecht. Insbesondere bei der Direktvermarktung von tierischen Produkten können die amtlichen Schlachttier- und 
Fleischuntersuchungsgebühren einen erheblicher Kostenfaktor ausmachen (Drs. 7/5545). 
 
Die Reaktivierung und Ansiedlung regionaler Schlachtstrukturen kann unterstützt werden, indem die Gebühren für die amtliche Schlacht- 
und Fleischuntersuchung auf das Mindestniveau nach EU-Recht gesenkt werden. Ausgehend von dem Minderaufkommen auf der 
Einnahmenseite und dem erwartbarem höherem Erfüllungsaufwand der Städte und Gemeinden bedarf es einer finanziellen 
Kompensation durch Zuführungen aus dem Landeshaushalt. 
 
Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 194 670,0 670,0 
KAP 08  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 685 51 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an Tierheime 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Mehrbedarf wegen Ausreichung von Lohnkostenzuschüssen für in der Tierpflege und Tierversorgung tätigen Mitarbeiter von 
Tierschutzvereinen. Tierschutzvereine haben aus Kostengründen große Probleme hauptamtliche Mitarbeiter zu beschäftigen. Daher soll 
ein Zuschuss i.H.v. 25% der Lohnkosten einer Einrichtung, jedoch maximal 25.000€ pro Einrichtung und Jahr, zusätzlich, zu den 
bereitsbestehenden Fördermitteln ausgereicht werden.  

Weiterhin sollen mit den zusätzlichen Mitteln insbesondere Maßnahmen nach Teil 2 Ziffer II. Nr. 2 der Richtlinie Tierschutz, also 
Sachausgaben für den Betrieb des Tierheimes, insbesondere Strom- und Heizkosten gefördert werden. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

1.670,0 SOLL neu 1.670,0 

+1.000,0 +/- +1.000,0
670,0 Reg. Entw. 670,0 

AfD 19

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 199 7.407,4  3.299,6 
KAP 08  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 671 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erstattungen für Tiergesundheit 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Mittelerhöhung aufgrund gesteigerter Aufwandsbeteiligung für die Beseitigung von Tierkörpern durch die Tierkörperbeseitigungsanlage 
Lenz über § 3 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 Satz 3 SächsAGTierNebG hinausgehend. Die antragstellende Fraktion möchte mit dem hier 
veranschlagten Mehrbedarf den Kostenanteil an zu entsorgenden Tierkörpern gemäß § 3 SächsAGTierNebG weiter erhöhen. Damit soll 
die Motivation von Tierhaltern zur lückenlosen Belieferung des Standortes Lenz mit angefallenen, verendeten Tieren noch weiter gestärkt 
werden. Weiterhin wird durch die umfassende, fachlich korrekte Entsorgung das potenzielle Risiko der Entstehung bzw. Ausbreitung von 
Tierkrankheiten verringert. 

Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

4.950,0 SOLL neu 4.950.0 

+750,0 +/- +750,0
4.200,0 Reg. Entw. 4.200,0 

AfD 20



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 201 
KAP 08  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 671 60 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest 

A) Erläuterung alt
…
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der ASP, z. B.
- Lagerung und Logistik von Material in Zusammenhang mit der ASP-Bekämpfung,
- Wildschweinentnahmen in Sperrzonen,
- Aufwandsentschädigungen für Monitoring und Meldung von Fall- und Unfallwild,
- Taxierung Schwarzwilddichte und Kadaversuche mit Hunden, Personen und technischer Unterstützung (z. B. Drohnen),
- Beschaffung von Saufängen und anderen Materialien für die Bejagung und Tötung von Schwarzwild,
- Beschaffung von Fahrzeugen zur Tierkörperbeseitigung,
- sonstige Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von ASP
…

B) Erläuterung neu
…
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der ASP, z. B.
- Lagerung und Logistik von Material in Zusammenhang mit der ASP-Bekämpfung,
- landesweite Wildschweinentnahmen,

2023 in TEuro 2024 

7.970,0 SOLL neu 3.950,0 

+2.820,0 +/- +3.000,0
5.150,0 Reg. Entw. 950,0 

AfD 21

- Aufwandsentschädigungen für Monitoring und Meldung von Fall- und Unfallwild, 
- Taxierung Schwarzwilddichte und Kadaversuche mit Hunden, Personen und technischer Unterstützung (z. B. Drohnen), 
- Beschaffung von Saufängen und anderen Materialien für die Bejagung und Tötung von Schwarzwild, 
- Beschaffung von Fahrzeugen zur Tierkörperbeseitigung, 
- sonstige Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von ASP 
… 
 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
 
Die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest im Freistaat Sachsen hat sich in den letzten zwei Jahren weiter fortgesetzt. Angepasste 
Wilddichten sind das wirksamste Mittel zur Senkung des Verbreitungsrisikos von Wildseuchen. Es ist dringend notwendig, den 
Schwarzwildbestand sachsenweit deutlich zu senken. Um die Jagdbemühungen auf Schwarzwild weiter zu intensivieren, ist eine 
Verstärkung landesweiter Anreizsysteme, wie vor allem erhöhte Abschussprämien, notwendig. Gleichzeitig dienen diese Anreize wie 
Abschussprämien als Kompensation für den entstandenen Mehraufwand der Jäger. 
 
Die Deckung der beantragten Mehrausgabe erfolgt durch die Gesamtheit der eingebrachten Änderungsanträge zu Minderausgaben. 



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 210 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 633 03 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

SOLL neu 0 

+/- -3.250,0
0 Reg. Entw. 3.250,0 

AfD 22

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 212 196,2  213,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 684 01 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse zur Förderung des Rings politischer Jugend 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Förderung des Rings politischer Jugend wird beendet. 

Es wird auf den Antrag mit der Drs. 7/3803 verwiesen. Der Freistaat Sachsen verstößt mit der Förderung des Rings politischer Jugend 
gegen das Neutralitätsgebot und die Verpflichtung zur Wahrung der politischen Chancengleichheit. Er erhält die Förderung des RPJ 
aufrecht, obwohl ihm bekannt ist, dass der Ring politischer Jugend die Jugendorganisation Junge Alternative Sachsen - trotz Erfüllung 
der satzungsgemäßen Aufnahmevoraussetzungen - nicht aufnimmt und die Jungendorganisation Junge Liberale satzungswidrig nicht 
ausschließt. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0 SOLL neu 0 

-213,0 +/- -213,0
213,0 Reg. Entw. 213,0 

AfD 23



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 212 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 684 02 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse für Träger der sozialen Integration 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

0,0 +/- -550,0
0,0 Reg. Entw. 550,0 

AfD 24

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 215 0,0  110,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 547 51 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-85,0 +/- -85,0
85,0 Reg. Entw. 85,0 

AfD 25



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 216 13.200,0  13.200,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 633 51 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-13.200,0 +/- -13.200,0
13.200,0 Reg. Entw. 13.200,0 

AfD 26

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 217 150,6 170,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 428 54 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Das Bundesprogramm "Demokratie leben" wird durch seine zu meist einseitige Fokussierung auf Projekte gegen Rechtsextremismus 
nicht weiter unterstützt. Die landespolitische Unterstützung für die Landes-Koordinierungsstelle wird daher nicht weiterverfolgt. Der 
gesetzliche Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der 
Demokratie liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-168,4 +/- -174,8
168,4 Reg. Entw. 174,8 

AfD 27



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 217 0,1 2,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 527 54 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Erstattungen von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Das Bundesprogramm "Demokratie leben" wird durch seine zu meist einseitige Fokussierung auf Projekte gegen Rechtsextremismus 
nicht weiter unterstützt. Die landespolitische Unterstützung für die Landes-Koordinierungsstelle wird daher nicht weiterverfolgt. Der 
gesetzliche Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der 
Demokratie liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-2,0 +/- -2,0
2,0 Reg. Entw. 2,0 

AfD 28

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 217 80,0  240,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 547 54 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Angesichts der ausufernden Energiekosten sowie Inflation und der damit verbundenen enormen finanziellen Herausforderungen zur 
Entlastung unserer Bürger und Unternehmen, muss zwingend eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben erfolgen. Der gesetzliche 
Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der Demokratie 
liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Daher und auf Grund dessen, dass in Vergangenheit nicht jeglichem Extremismus in 
gleichem Maße begegnet wurde und in den Projekten vornehmlich auf ideologische Ansichten zurückgegriffen wurde, soll die Förderung 
des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“ beendet und die Aufgabe der Demokratiebildung vornehmlich durch die Landeszentrale 
für politische Bildung übernommen werden. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-200,0 +/- -240,0
200,0 Reg. Entw. 240,0 

AfD 29



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 218 33,2 200,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 633 54 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Angesichts der ausufernden Energiekosten sowie Inflation und der damit verbundenen enormen finanziellen Herausforderungen zur 
Entlastung unserer Bürger und Unternehmen, muss zwingend eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben erfolgen. Der gesetzliche 
Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der Demokratie 
liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Daher und auf Grund dessen, dass in Vergangenheit nicht jeglichem Extremismus in 
gleichem Maße begegnet wurde und in den Projekten vornehmlich auf ideologische Ansichten zurückgegriffen wurde, soll die Förderung 
des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“ beendet und die Aufgabe der Demokratiebildung vornehmlich durch die Landeszentrale 
für politische Bildung übernommen werden. 
. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-200,0 +/- -200,0
200,0 Reg. Entw. 200,0 

AfD 30

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 218 6.169,2  7.270,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 684 54 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Angesichts der ausufernden Energiekosten sowie Inflation und der damit verbundenen enormen finanziellen Herausforderungen zur 
Entlastung unserer Bürger und Unternehmen, muss zwingend eine Prioritätensetzung bei den Landesausgaben erfolgen. Der gesetzliche 
Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher Grundlage und damit auch der Demokratie 
liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Daher und auf Grund dessen, dass in Vergangenheit nicht jeglichem Extremismus in 
gleichem Maße begegnet wurde und in den Projekten vornehmlich auf ideologische Ansichten zurückgegriffen wurde, soll die Förderung 
des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“ beendet und die Aufgabe der Demokratiebildung vornehmlich durch die Landeszentrale 
für politische Bildung übernommen werden. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-7.270,0 +/- -7.270,0
7.270,0 Reg. Entw. 7.270,0 

AfD 31



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 219 2.627,6  2.000,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 686 54 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Das Bundesprogramm "Demokratie leben" wird durch seine zu meist einseitige Fokussierung auf Projekte gegen Rechtsextremismus 
nicht weiter unterstützt. Der gesetzliche Bildungsauftrag zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung auf überparteilicher 
Grundlage und damit auch der Demokratie liegt bei der Landeszentrale für politische Bildung. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-2.000,0 +/- -2.000,0
2.000,0 Reg. Entw. 2.000,0 

AfD 32

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 220 206,6  440,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 547 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-320,0 +/- -410,0
320,0 Reg. Entw. 410,0 

AfD 33



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 221 9.000 9.000 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 633 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
Zuweisungen die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit  

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-9.000 +/- -9.000
9.000 Reg. Entw. 9.000 

AfD 34

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 221 3.400,0  7.350,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 683 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Zudem wird die Sprachförderung für Ausländer über die Integrationskurse des Bundes realisiert. Es ist zu konstatieren, dass ausländische 
Personen mit voraussichtlich dauerhaftem Aufenthalt in der Bundesrepublik und sogar einige Personenkreise mit schlechter 
Bleibeperspektive (Duldung und Aufenthalt wegen vorliegender Abschiebehemmnisse) hierdurch erfasst werden. 
Die sächsischen Sprachkurse über die „Richtlinie Integrative Maßnahmen“ erfolgen nachrangig zu Fördermöglichkeiten des Bundes. Diese 
erfassen nur Personen mit schlechter Bleibeperspektive oder Personen im Asylverfahren, bei denen die Bleibeperspektive unklar ist. (vgl. 
Drs 7/3028)  
Es bedarf keiner zusätzlichen Förderung durch Landessprachkurse. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-7.350,0 +/- -7.350,0
7.350,0 Reg. Entw. 7.350,0 

AfD 35



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 222 13.800,0  13.440,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 684 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-13.440,0 +/- -12.890,0
13.440,0 Reg. Entw. 12.890,0 

AfD 36

Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 223 1.350,0  4.500,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 685 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Ziel muss es sein, dass Flüchtlinge nach Wegfall des Asylgrundes wieder in die Heimatländer zurückkehren. Ein dauerhafter Aufenthalt 
kann nicht Ziel des Asyls sein. Daher wird die Notwendigkeit der Herstellung einer Ausbildungsreife nicht gesehen, zumal auch Personen 
mit schlechter Bleibeperspektive gefördert werden. Das Fördervorhaben soll nicht weiterverfolgt werden. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-500,0 +/- 0,0 
500,0 Reg. Entw. 0,0 

AfD 37



Einbringer (Fraktion): AfD  
Ausschuss:  ASG  
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag 

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration 

  Ausgabe:  

Ist 2021 Soll 2022 
EPL 08  Seite Reg. Entw. 223 33,0  2.500,0 
KAP 10  Seite Erg. Vorl.        
TITEL 686 55 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen  
Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung  
Die Integration in ein anderes Land als das Heimatland stellt eine individuelle Aufgabe derjenigen Person dar, die einwandern möchte. Es 
besteht keine Notwendigkeit, diesbezüglich den Staat in die Pflicht zu nehmen. 
Angesichts der aktuellen finanziellen Notsituation aufgrund ausufernder Energiekosten und Inflation ist eine weitere finanzielle Förderung 
der Integration von Migranten nicht weiter angezeigt. Die Staatsausgaben haben sich vornehmlich an den Interessen und den Belangen 
der sächsischen Bevölkerung und der sächsischen Wirtschaft auszurichten. 

Die Einsparung dient der Deckung der beantragten Mehrausgaben. 

2023 in TEuro 2024 

0,0 SOLL neu 0,0 

-2.500,0 +/- -2.500,0
2.500,0 Reg. Entw. 2.500,0 

AfD 38



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 71 48,2 65,0 1.000,0 SOLL neu 1.000,0

KAP 03 Seite Erg. Vorl. 925,0 +/- 925,0
TITEL 682 01 75,0 Reg. Entw. 75,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses
Streichung der Wörter "an die Schlossbetriebe" aus der Erläuterung.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die aktuellen massiven Preissteigerungen belasten insbesondere einkommensschwache Familien stark. Finanzielle Sorgen und 
Notlagen zwingen Familien vor allem Ausgaben im Freizeit- und Erholungsbereich zu kürzen bzw. gänzlich zu streichen. 
Dabei ist gerade in den Krisenzeiten – die mithin seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 andauern - der Bedarf an Erholung 
und gemeinsamen positiven Erlebnissen als Familie besonders groß. Vor diesem Hintergrund ist es jetzt umso wichtiger, Familien
insbesondere einkommensschwache Familien dabei zu unterstützen, gemeinsame Zeit miteinander genießen zu können. Nicht zuletzt 
braucht es für Familien gerade jetzt ein starkes Zeichen der Wertschätzung. 
Die Kriterien für einen Anspruch auf den Landesfamilienpass haben sich jedoch seit Jahren nicht geändert, nur wenige Familien
erfüllen diese. b.w.

DIE LINKE 01

Zudem sind nur wenige Einrichtungen in den vorhandenen Familienpass überhaupt einbezogenen. Die geringe Mittelausschöpfung 
zeigt, dass die aktuelle Ausgestaltung des Landesfamilienpasses wenig attraktiv ist.  
Grundsätzlich jedoch sind Familienpässe probate Mittel, um Familien mit Kindern kostengünstigeren oder sogar kostenfreien Zugang 
zu öffentlichen Einrichtungen und Angeboten insbesondere in der gemeinsamen Familienfreizeit zu verschaffen. Das gilt auch für den 
Familienpass des Freistaates Sachsen. Um dieses Mittel zum Tragen zu bringen ist der Sächsische Landesfamilienpass deutlich 
attraktiver zu gestalten und die Anzahl teilnehmender Einrichtungen deutlich auszuweiten.  
In Anbetracht der eingangs geschilderten Situation sollte der Landesfamilienpass allen Familien in Sachsen zugänglich sein.  
In der Folge müssen in diesem Haushaltstitel mehr Gelder eingestellt werden, um Mindereinnahmen durch die Inanspruchnahme des 
Landesfamilienpasses auszugleichen.  



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen 

Neue Titelgruppe: 59
Bezeichnung: Programm Familien Gutscheine
Erläuterungen zur TG: "In dieser Titelgruppe werden Mittel für Freizeitangebote veranschlagt, die Familien mit niedrigem Einkommen 
(60% und weniger des medianen Bundesnettoäquivalenzeinkommens) für Freizeitaktivitäten nutzen können. Darunter fallen u.a. Eintritte 
in öffentliche Einrichtungen wie Museen und Zoos, private Einrichtungen wie Theater und Schwimmbäder oder auch gemeinnützige 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie z.B. Sternenwarten oder Besucherbergwerke."

Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
neu: Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Familiengutscheins Einrichtungen in
öffentlicher Trägerschaft

Ausgabe/Einnahme:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 83 18.000 SOLL neu 18.000
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 18.000 +/- 18.000
TITEL neu: 682 59 0 Reg. Entw. 0

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 83 9.000 SOLL neu 9.000
KAP 03 Seite Erg. Vorl. 9.000 +/- 9.000
TITEL neu: 683 59 0 Reg. Entw. 0

DIE LINKE 02

neu: Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Familiengutscheins Einrichtungen in 
privater Trägerschaft. 
 
Ausgabe/Einnahme: 

 
Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 
neu: Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Familiengutscheins an Einrichtungen in 
gemeinnütziger Trägerschaft 
 
Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 
Deckung zu Lasten Gesamthaushalt 
 
Begründung: 
Die aktuellen Preissteigerungen treffen Familien mit geringen finanziellen Mitteln besonders hart. Ausgaben für Familienausflüge und 
Freizeitaktivitäten sind kaum noch bzw. nicht mehr leistbar. Das verschärft die Ungerechtigkeit zwischen einkommensschwachen und 
einkommensstarken Familien und deren Kindern.  
Um diese Ungerechtigkeit zumindest ein wenig auszugleichen, sollen einkommensschwache Familien gezielt mit Gutscheinen in die 
Lage versetzt werden, als Familie gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, positive Erlebnisse zu teilen, teilhaben zu können.  
Hierzu erhalten alle Familien in Sachsen mit niedrigem Einkommen einen Freizeit-Gutschein in Höhe von 300 Euro. Einlösbar sind die 
Gutscheine in allen öffentlichen Freizeit- und Kultureinrichtungen, aber auch private Freizeiteinrichtungen sowie Einrichtungen in 
gemeinnütziger Trägerschaft.  
Einen Gutschein erhalten alle Familien, denen 60% und weniger des mittleren Einkommens zur Verfügung standen (medianes 
Bundesnettoäquivalenzeinkommen). Ab dem 3. Kind wird der Betrag für die infrage kommenden Familien auf 500 Euro erhöht. Nach den 
Ergebnissen des Mikrozensus galten im Jahr 2019 2-Personen Haushalte (1 Erwachsener, 1 Kind) als armutsgefährdet, wenn ihr 
verfügbares Einkommen bei weniger als 1.396 Euro pro Monat lag. Bei Haushalten mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern lag die 
Grenze bei 2.256 Euro. Die Orientierung erfolgt am Bundesmedian, nicht an dem deutlich niedrigeren Landesmedian.  
Auf Familien in Sachsen bezogen ergibt sich daraus eine Anzahl vom 108 485 Familien, die einen solchen Gutschein erhalten sollen. 
Daraus ergibt sich ein Finanzbedarf in Höhe von 36,2 Millionen Euro. 
Die Verwaltung des Angebots ist an geeigneter Stelle im Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu koordinieren. Für die Details der technischen Umsetzung ist ein Anhörungsverfahren mit infrage kommenden 
Einrichtungen durchzuführen. 
 
 

  Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024 
EPL 08 Seite Reg. Entw. 83             9.000 SOLL neu 9.000 
KAP 03 Seite Erg. Vorl.        9.000 +/- 9.000 
TITEL neu 684 59  0 Reg. Entw. 0 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 90 196,9 150,0 180,0 SOLL neu 180,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 30,0 +/- 30,0
TITEL 525 02 150,0 Reg. Entw. 150,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Fortbildungsveranstaltungen des
Landesjugendamtes in der inhaltlichen
Ressortzuständigkeit der obersten
Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche)

70,0 70,0 85,0 85,0 

2. Fortbildungsveranstaltungen des
Landesjugendamtes in der inhaltlichen
Ressortzuständigkeit der obersten
Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche
Bildung)

80,0 80,0 95,0 95,0 

150,0 150,0 180,0 180,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt b.w.

DIE LINKE 03

Es sollen mehr Mittel für die Weiterbildungsbedarfe für die Mitarbeitenden des Landesjugendamts bereitgestellt werden. Eine 
Anhebung des Etats um mindestens 30 T€ jährlich ist erforderlich, um den gegenüber dem Landesjugendamt angezeigten 
Fortbildungsbedarfen im Zuge des Inkrafttretens des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes sowie inflationsbedingten 
Kostensteigerungen für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen gerecht werden zu können.



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 92 14.196,0 15.000,0 20.000,0 SOLL neu 21.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 5.000,0 +/- 6.000,0
TITEL 633 01 15.000,0 Reg. Entw. 15.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Förderung der Jugendpauschale

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die Jugendpauschale ist das zentrale Förderinstrument des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe bei der Stabilisierung und dem bedarfsgerechten Ausbau örtlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. 
Für die konkrete Arbeit vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen und Projekten ist sie dementsprechend von
nicht zu unterschätzender Bedeutung. In den kommenden Jahren stehen enorme Herausforderungen an, nicht zuletzt die massiven, 
durch Inflation und Tarifentwicklung verursachten Kostensteigerungen in den Kommunen. Damit die kommunale Kinder- und 
Jugendarbeit, als das zentrale Basisangebot vor Ort, in dieser Situation gesichert wird, braucht es eine deutliche Aufstockung des 
Etats, um die Gebietskörperschaften in die Lage zu versetzen, adäquate und bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit weiterhin
vorhalten zu können.

b.w.

DIE LINKE 04

Nur auf dieser Basis kann die kommunale Kinder- und Jugendarbeit ihren Beitrag zur Bewältigung der weiteren vielfältigen 
Herausforderungen vor denen junge Menschen derzeit stehen, spielen, wie die immer noch andauernde Bewältigung der 
Auswirkungen der Pandemie, der damit einhergehenden, sich wandelnden Lebenswelten, die Integration von jungen Geflüchteten aus 
der Ukraine oder woanders her, und natürlich ein niedrigschwelliger Experimentierraum für Demokratie leben und lernen zu sein. Die 
Jugendpauschale sollte nicht nur deutlich erhöht, sondern auch dynamisch fortgeschrieben werden, um die Angebote nach §§ 11-14 
SGB VIII krisenfest abzusichern. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 93 38.800,0 SOLL neu 38.800,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 11.250,0 +/- 11.550,0
TITEL 633 03 27.550,0 Reg. Entw. 27.250,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) und dem IST 2021 
(siehe 0803 63358: 50.486,1 T€) ist ein deutlich höherer Mittelansatz notwendig. Für die Jahre 2023 und 2024 soll daher mindestens 
der Mittelansatz 2022 (siehe 0803 63358: 38.800,0 T€) gehalten werden.

DIE LINKE 05

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 94 7.394,7 8.211,0 9.000,0 SOLL neu 9.100,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 600,0 +/- 597,5
TITEL 684 01 8.400,0 Reg. Entw. 8.502,5

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die höheren Bedarfe ergeben sich aus tariflichen Entwicklungen und sind im Sinne der Fachkräftesicherung entsprechend 
einzustellen. Ferner ist die Digitalisierung der Beratungsstellen fortzuentwickeln, was entsprechend im Haushaltsansatz 
Berücksichtigung finden muss. Weiterhin sind Dolmetscher:innenkosten einzustellen, um das Beratungsangebot auch für Nicht-
Muttersprachler:innen entsprechend des gesetzlichen Auftrages vorzuhalten. 
Die höheren Kosten ergeben sich aus dem gesetzlichen Auftrag und sind zwingend notwendig, um die gesetzliche Möglichkeit der 
Beratung tatsächlich sicherstellen zu können. 

DIE LINKE 06



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 96 9.529,7 12.000,0 1.000,0 SOLL neu 500,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. -9.500,0 +/- -10.000,0
TITEL 681 51 10.500,0 Reg. Entw. 10.500,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Landeserziehungsgeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zugunsten der neuen Titelgruppe „Programm Familien-Gutscheine“
Ein zentrales familien-, sozial- und bildungspolitisches Ziel besteht darin, allen Kindern im Freistaat Sachsen qualitativ hochwertige 
Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. 
Die finanzielle Förderung einer längerfristigen, eigenen häuslichen Betreuung der eigenen Kinder läuft diesem Ziel entgegen und 
entbehrt zudem einer erziehungswissenschaftlichen und sozialpolitischen Grundlage. Die geringe Inanspruchnahme des 
Landeserziehungsgeldes zeigt zudem, dass dieses Instrument dem heutigen Familienleben der Eltern in Sachsen nicht entspricht. 
Für eine zielgerichtete Entlastung und Förderung von Familien, insbesondere von Familien mit geringen finanziellen Mitteln, sind die 
frei werdenden Mittel in die Vergabe von Gutscheinen sowie ggf. zugunsten anderer Maßnahmen der Familienförderung vorgesehen.
Bereits bewilligte Anträge sind noch auszuzahlen. 
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 97 f. 2.252,6 3.275,0 5.000,0 SOLL neu 5.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 1.125,0 +/- 1.125,0
TITEL 684 52 3.875,0 Reg. Entw. 3.875,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)

1. überregionale Angebote der Familienbildung 550,0 550,0 850,0 850,0 

2. Weiterentwicklung der Familienbildung 500,0 494,0 615,0 609,0 
3. Familien-, Ehe- und Lebensberatung,
Telefonberatung

990,0 990,0 1.100,0 1.100,0 

4. Angebote der Familienfreizeit und -erholung 600,0 600,0 1.040,0 1.040,0 

5. Übernahme von Patenschaften ab Drillinge 45,0 51,0 45,0 51,0 

6. Maßnahmen der künstlichen Befruchtung 650,0 650,0 650,0 650,0 

7. Familienverbände 440,0 440,0 600,0 600,0 

8. Modellvorhaben 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.875,0 3.875,0 5.000,0 5.000,0 

b.w.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 
Die Belastungen von Familien haben in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen und Maßnahmen 
zur Eindämmung ebendieser ebenso wie in der aktuellen Energiekrise und der hohen Inflation massiv zugenommen. Studien zeigen, 
dass insbesondere einkommensschwache Familien massiv unter den Folgen zu leiden haben. Hier braucht es durch den Freistaat 
Sachsen ein deutliches Zeichen zur Unterstützung, insbesondere von einkommensschwachen Familien. Die Ausgaben insbesondere 
in den Bereichen der überregionalen Angebote der Familienbildung, der Familien-, Ehe- und Lebensberatung, der Angebote der 
Familienfreizeit und -erholung braucht es ein deutliches Plus, um Familien zu entlasten. Des Weiteren sind die Familienverbände 
langfristig und angemessen zu fördern, um eine sachgemäße Interessenvertretung zu ermöglichen. Darüber hinaus sind Erhöhungen 
erforderlich, um Tarifanpassungen und Preisanstiegen Rechnung zu tragen.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 100 f. 5.259,5 6.470,0 8.960,0 SOLL neu 9.190,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 1.290,0 +/- 1.520,0
TITEL 684 53 7.670,0 Reg. Entw. 7.670,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse an freie Träger

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Für den bedarfsentsprechenden Ausbau der überörtlichen Träger, für die notwendigen Tarifanpassungen sowie infolge der aktuellen
Preis- und Inflationsentwicklung wird eine höhere Summe als erforderlich angesehen. Darüber hinaus werden Hinweise vom Kinder-
und Jugendring Sachsen berücksichtigt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 101 f. 3.652,5 4.700,0 6.000,0 SOLL neu 6.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 1.300,0 +/- 1.300,0
TITEL 893 53 4.700,0 Reg. Entw. 4.700,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Vor dem Hintergrund der aktuellen Preis- und Inflationsentwicklung bedeutet ein Mittelansatz für 2023 und 2024, der auf dem Niveau 
von 2022 bleibt, eine faktische Kürzung der Mittel. Die Pandemie, aber auch die Auswirkungen der gegenwärtigen Energiepreiskrise 
werden langfristige Investitionsbedarfe generieren. Um notwendige Investitionen tätigen zu können, wird daher ein höherer 
Mittelansatz als erforderlich angesehen. Darüber hinaus werden Hinweise vom Kinder- und Jugendring Sachsen berücksichtigt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 107 31.275,6 32.500,0 45.600,0 SOLL neu 53.000,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 13.000,0 +/- 19.100,0
TITEL 633 55 32.600,0 Reg. Entw. 33.900,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für Schulsozialarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es werden die Hinweise des Landesjugendhilfeausschusses bezüglich einer Anpassung der Sachkostenpauschale von aktuell 7.000 €
auf 11.000 € zur finanziellen Absicherung strukturqualitativer Prozesse, wie Teamleitung und Fachberatung sowie der Deckung 
projektbezogener Sachkosten, berücksichtigt. Für die Verstetigung und Qualitätssicherung wird der Empfehlung des LJHA bezüglich 
einer Erhöhung des Ansatzes um mindestens 6.000 T€ gefolgt. 
Um die Schulsozialarbeit an jeder Schule mit mindestens einer Personalstelle zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Erhöhung der 
Mittel notwendig. Da nicht sofort Personal für alle Schulen zur Verfügung stehen wird, soll dies langfristig angegangen werden. In 
2023 sollen 100 Schulsozialarbeiter:innen mehr eingestellt werden, in 2024 sollen weitere 100 Stellen zur Verfügung stehen. 
Unabhängig von der Schulform oder der Schulart ist es gerade in Krisenzeiten, aber auch darüber hinaus, wichtiger denn je,
Schüler:innen Hilfsangebote zur Seite zu stellen, um ihre Herausforderungen im schulischen, familiären oder sozialen Umfeld zu 
meistern.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Kinder und Jugendliche, Familien
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 109 f. 2.771,9 3.200,0 3.900,0 SOLL neu 3.900,0

KAP 04 Seite Erg. Vorl. 500,0 +/- 500,0
TITEL 633 57 3.400,0 Reg. Entw. 3.400,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)

1. Angebote des präventiven Kinderschutzes und
der Frühen Hilfen im Rahmen der Netzwerke
Frühe Hilfen und Kinderschutz, insbesondere
Angebote Aufsuchender Präventiver Arbeit

2.615,0 2.615,0 3.000,0 3.000,0 

2. Sonstige Angebote des präventiven
Kinderschutzes

785,0 785,0 900,0 900,0 

3.400,0 3.400,0 3.900,0 3.900,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt

b.w.
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Es wird der Hinweis des LJHA berücksichtigt, dass für eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur bzw. eine Weiterentwicklung der Frühen 
Hilfen und des präventiven Kinderschutzes einerseits sowie im Hinblick auf die Novelle des SGB VIII als auch im Kontext der 
pandemiebedingten Folgen für Familien mit Neugeborenen und Kleinkindern bzw. der generellen Häufung von psychosozialen 
Belastungen von Eltern andererseits ein höherer Mittelansatz notwendig ist.



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 118 975,0 975,0 2.900,0 SOLL neu 2.900,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 1.275,0 +/- 1.275,0
TITEL 633 01 1.625,0 Reg. Entw. 1.625,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Bereich der Pflege und Seniorenpolitik
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Regionale Pflegebudgets 975,0 975,0 2.150,0 2.150,0 
2. Pflegekoordinatoren (2022
veranschlagt 520,0 T€ bei 08
05/684 58)

520,0 520,0 600,0 600,0 

3. Seniorenpolitische Arbeit 130,0 130,0 150,0 150,0 
1.625,0 1.625,0 2.900,0 2.900,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt

b.w.
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In allen Positionen wird eine Erhöhung um 10 % aufgrund von Tariferhöhungen und Preissteigerungen in Ansatz gebracht. Außerdem 
werden die regionalen Pflegebudgets angesichts der Defizite, die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie deutlich wurden, 
verdoppelt, um den Gebietskörperschaften größere Handlungsspielräume zu gewähren.



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 119 16.528,3 18.972,4 24.713,4 SOLL neu 24.776,7

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 5.931,2 +/- 5.946,4
TITEL 681 01 18.782,2 Reg. Entw. 18.830,3

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Landesblindengeld

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Gemäß der weiterhin bestehenden Forderung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e.V. (BSVS) soll das 
Landesblindengeld von 380 auf 500 Euro monatlich erhöht werden.

DIE LINKE 14

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 119 f. 10.466,7 12.295,0 31.020,0 SOLL neu 30.480,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 19.402,2 +/- 18.710,3
TITEL 681 02 11.617,8 Reg. Entw. 11.769,7

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Gemäß der Forderungen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e.V.(BSVS) soll der Nachteilsausgleich für hochgradig 
sehbehinderte Menschen von 100 auf 250 Euro monatlich erhöht werden. Der Nachteilsausgleich für gehörlose Menschen wird dem 
von blinden Menschen angepasst, was einer Erhöhung von 150 auf 500 Euro monatlich entspricht. Der Nachteilsausgleich für 
schwerstbehinderte Kinder wird von 120 auf 200 Euro monatlich angehoben. Außerdem wird der Grenzwert für den Grad der 
Behinderung zur Anerkennung von Gehörlosigkeit in Sinne des Landesblindengeldgesetzes von 100 auf 70 gesenkt, wodurch mit 
einer höheren Zahl von Leistungsberechtigten im Personenkreis der Menschen mit Hörbehinderung sowie der Menschen mit Seh- und 
Hörbehinderung zu rechnen ist.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 120 7,2 150,0 250,0 SOLL neu 250,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 100,0 +/- 100,0
TITEL 681 04 150,0 Reg. Entw. 150,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse zu Projekten der Wohnungslosenhilfe

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Auch die Landeshauptstadt Dresden sollte mit ihrem Housing-first-Projekt von einer Landesfinanzierung partizipieren können.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 122 2.936,7 3.000,0 10.610,0 SOLL neu 15.480,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 7.110,0 +/- 11.980,0
TITEL 684 03 3.500,0 Reg. Entw. 3.500,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
A)alt Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung
B)neu Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung und zur sozialen Schuldnerberatung
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Förderung von
Verbraucherinsolvenzberatungsstellen des
Freistaats Sachsen

2.850,0 2.850,0 4.860,0 4.860,0 

2. Förderung einer Landesfachstelle
Verbraucherinsolvenzberatung

150,0 150,0 150,0 150,0 

3. Förderung der Beratung zu Schuldnern und
Verbraucherinsolvenz im sächsischen Justizvollzug

500,0 500,0 730,0 730,0 

4. Förderung der sozialen Schuldnerberatung 4.870,0 9.740,0 

3.500,0 3.500,0 10.610,0 15.480,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt b.w.
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Die Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung sowie, geplant ab 1.7.2023, zur sozialen Schuldnerberatung werden gemäß der 
Modellrechnung der Liga der freien Wohlfahrtspflege veranschlagt. Insgesamt werden zwei VZÄ (TVöD EG 9b) auf 50.000 
Einwohnende vorgesehen, wobei etwa 1/3 auf die Verbraucherinsolvenzberatung entfällt. Die Erhöhung für die Beratung in den JVA 
erfolgt ebenfalls aufgrund von Hinweisen der LIGA der freien Wohlfahrtspflege.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 127 f. 2.440,0 5.900,0 5.900,0 SOLL neu 5.900,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 500,0 +/- 500,0
TITEL 686 55 5.500,0 Reg. Entw. 5.500,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen am Leben in der
Gesellschaft

4.793,6 4.786,5 5.293,6 5.286,5 

2. Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe an der
Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten (Institutionelle
Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe
Sachsen e.V.)

206,4 213,5 206,4 213,5 

3. Notwendige Assistenzleistungen für eine
regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit

500,0 500,0 400,0 400,0 

5.500,0 5.500,0 5.900,0 5.900,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt

b.w.
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Aufgrund des Anstieges der Zahl schwerbehinderter Menschen um 12.850 zwischen 2019 und 2021 (siehe Medieninformation 
96/2022 des Statistischen Landesamtes Sachsen vom 18.07.2022) sollte zumindest der Haushaltsansatz von 2022 wieder 
vorgesehen werden.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 129 15.850,0 20.288,0 27.288,0 SOLL neu 27.288,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 8.880,0 +/- 8.880,0
TITEL 893 55 18.408,0 Reg. Entw. 18.408,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Einrichtungen, Dienste und Angebote zur Förderung der Teilhabe
und Integration für Menschen mit Behinderungen sowie Menschen
mit psychischen Erkrankungen sowie Suchterkrankungen

11.100,0 11.100,0 12.038,0 12.038,0 

2. besondere Vorhaben zur Weiterentwicklung inklusiver Angebote
des Wohnens, der Tagesbetreuung oder der Beschäftigung für
Menschen mit Behinderungen

2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 

3. Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit (hiervon bis zu
9.000,0 T€ zur Förderung des Investitionsprogramms
„Lieblingsplätze für alle“)

5.308,0 5.308,0 13.250,0 13.250,0 

18.408,0 18.408,0 27.288,0 27.288,0 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt b.w.
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Die Investitionen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie insbesondere in Barrierefreiheit sollten in keinem Falle 
reduziert, sondern - im Gegenteil - erhöht werden, da weiterhin ein großer, ungedeckter Bedarf besteht. Angesichts der 
Baupreispreisentwicklung stellen zudem selbst Mittel in derselben Höhe wie 2022 eine faktische Reduzierung dar. 
Zu 1: Im Haushalt 2021/22 waren für Einrichtungen für behinderte Kinder und Jugendliche, Förder- und Betreuungsbereiche, 
Werkstätten für behinderte Menschen, Wohnstätten einschließlich Außenwohngruppen sowie für sonstige Einrichtungen, Dienste und 
Angebote zur Förderung der Teilhabe und Integration für Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit psychischen 
Erkrankungen sowie Suchterkrankungen insgesamt 12.038,0 T€ vorgesehen. Diese Summe wird auch für 2023/24 vorgesehen. 
Zu 3: Für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit waren 2022 5.000,0 T€ und zusätzlich Mittel in Höhe von 3.250,0 T€ für das 
Investitionsprogramm "Sachsen Barrierefrei 2030" geplant, was insgesamt 8.250,0 T€ entsprach. Der neue Ansatz entspricht dieser 
Summe zzgl. einer Erhöhung für das Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ um 5.000,0 T€.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 131 f. 12.508,1 12.300,0 12.300,0 SOLL neu 12.300,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 2.300,0 +/- 2.300,0
TITEL 633 56 10.000,0 Reg. Entw. 10.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Suchthilfe -
Gemeindepsychiatrische
Verbunde

5.600,0 5.600,0 7.000,0 7.000,0

2. Psychiatrie -
Gemeindepsychiatrische
Verbunde

4.400,0 4.400,0 5.300,0 5.300,0

10.000,0 10.000,0 12.300,0 12.300,0

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es sollen Tarifsteigerungen insbesondere in den Suchtbehandlungs- und Beratungsstellen (SBB) und Mehrbedarfe sowohl in den SBB 
als auch im Bereich der Psychiatrie realisiert werden können.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 133 f. 4.830,0 SOLL neu 4.830,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 1.530,0 +/- 1.530,0
TITEL 684 56 3.300,0 Reg. Entw. 3.300,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe
Erläuterungen:

2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)

1. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 

2. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 130,0 130,0 410,0 410,0 
3. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer
Versorgungsstrukturen

200,0 200,0 

4. Suchthilfe - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems 900,0 900,0 1.000,0 1.000,0 

5. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 410,0 410,0 410,0 410,0 

6. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 410,0 410,0 410,0 410,0 

7. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer
Versorgungsstrukturen

200,0 200,0 

8. Psychiatrie - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems 250,0 250,0 1.000,0 1.000,0 

3.300,0 3.300,0 4.830,0 4.830,0 

b.w.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 
Die Belastungen infolge der Corona-Pandemie als auch Folgen, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht sind, haben auch in 
Sachsen zu einem gestiegenen Bedarf bei den Angeboten der Suchthilfe und Psychiatrie geführt. Diesen Sachverhalt bestätigen die 
Erfahrungen der Fachkräfte der sozialen Arbeit nicht nur aus diesem Bereich, sondern auch aus anderen Bereichen wie z. B. der 
Wohnungslosenhilfe. Daher ist insgesamt ein höherer Mittelansatz erforderlich.  
Zu 2: Fachkräfte verweisen darauf, dass der Bedarf für Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe weit höher und eine klare 
Abtrennung psychiatrischer Angebote von denen der Suchthilfe derzeit nicht darstellbar ist. Daher sind Unterschiede in den geplanten 
Förderhöhen nicht plausibel und es wird auch hier der Ansatz wie in Pos. 6 veranschlagt. 
Zu 4: Um die Angebote nicht weiter reduzieren zu müssen, wird der Mittelansatz von 2021 wieder vorgesehen. 
Zu 3 und 7: Aus den bereits genannten Gründen, den zunehmend komplexeren Beratungs- und Hilfebedarfen sowie auch angesichts 
der Cannabislegalisierung stehen die Kommunen vor der Aufgabe neue, z. B. digitale oder bereichsübergreifende Angebote sowie 
Angbote für Kinder und Jugendliche, zu schaffen bzw. bestehende Angebote entsprechend auszubauen. Aus diesen Gründen werden 
zudem in diesen Positionen Mittel in Ansatz gebracht, die jeweils 15.000 € pro Landkreis und Kreisfreie Stadt vorsehen, um solche 
Angebote zu realisieren. 
Zu 8: Aus dem zu Pos. 2 genannten Grund (unplausible Abtrennung von Psychiatrie und Suchthilfe) und den Gründen zu den 
Positionen 3 und 7 (geänderte Anforderungen und komplexere Bedarfe) wird der Ansatz wie in Pos. 4 veranschlagt. 



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 137 0,0 48.600,0 SOLL neu 64.800,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 48.600,0 +/- 64.800,0
TITEL 893 58 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen
Ergänzung der Erläuterung durch "Veranschlagung von 100 Euro monatlich pro vollstätionär pflegebedürftigem Menschen ab 
1.4.2023"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Mit den Zuschüssen zu den Investitionen in Pflegeheimen soll eine dementsprechende Entlastung bei der Höhe der Eigenanteile der 
stationär Pflegebedürftigen erreicht werden. Es sind 100 Euro monatlich pro stationär pflegebedürftiger Person ab 1.4.2023 
veranschlagt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw.
neu
(120)

235.000,0 SOLL neu 235.000,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 235.000,0 +/- 235.000,0
TITEL 681 03 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Landespflegegeld
Erläuterung: Der Freistaat Sachsen gewährt Pflegebedürftigen ein Landespflegegeld als gesetzliche staatliche Fürsorgeleistung 
(nicht steuerpflichtige Einnahme) in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es wird ein Landespflegegeld als gesetzliche staatliche Fürsorgeleistung (nicht steuerpflichtige Einnahme) in Höhe von 1.000 Euro pro 
Jahr für Pflegebedürftige ab 1.1.2023 eingeführt. Das Pflegegeld dient dem teilweisen Ausgleich der Belastungen und der 
Anerkennung der Leistungen pflegender Angehöriger. Es wird ab Pflegegrad 2 gezahlt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Soziales
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw.
neu
(135)

1.000,0 SOLL neu 1.000,0

KAP 05 Seite Erg. Vorl. 1.000,0 +/- 1.000,0
TITEL 633 58 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen an die Kommunen zur Förderung der digitalen Teilhabe älterer Menschen
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Beteiligung am "DigitalPakt Alter".

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Mit den eingestellten Mitteln sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, in ihrem Einzugsbereich Projekte zur Förderung der 
digitalen Teilhabe älterer Menschen zu unterstützen und sich aktiv in den "DigitalPakt Alter" einzubringen.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 165 64.998,6 65.000,0 91.168,0 SOLL neu 91.168,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 45.584,0 +/- 45.584,0
TITEL 891 02 45.584,0 Reg. Entw. 45.584,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung
In der Erläuterung wird die Angabe "2.850,00 € pro Planbett" durch die Angabe "4.000,00 € pro Planbett" ersetzt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In der Anhörung zum Entwurf des Sächsischen Krankenhausgesetzes (Drs 7/10501) am 10.10.2022 im Ausschuss für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt wurde die erforderliche Investitonspauschale pro Planbett mit 4.000 € beziffert. Bei einer Bettenzahl 
von 22.792 gemäß Krankenhausplan vom 01.09.2018 ohne Universitätsklinika ist demzufolge ein Betrag in Höhe von 91.168,0 T€ 
anzusetzen. Eine Nachrechnung ergab zudem, dass entgegen der Angabe in der Erläuterung, dass Investitionen in Höhe von 2.850 € 
pro Planbett berücksichtigt worden seien, tatsächlich nur 2.000 € zugrunde gelegt wurden, was dem Betrag entspricht, der in § 15 
Abs. 6 des Entwurfes des Sächsischen Krankenhausgesetzes benannt ist.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE

DIE LINKE 26
(Austauschblatt)

Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw. 166 f. 74.416,0 SOLL neu 74.416,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 45.000,0 +/- 45.000,0

TITEL 891 06 29.416,0 Reg. Entw. 29.416,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - nicht gesetzlicher Anteil

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In der Anhörung zum Entwurf des Sächsischen Krankenhausgesetzes (Drs 7/10501) am 10.10.2022 im Ausschuss für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt wurde ausgeführt, dass die Einführung einer Investitionsquote zu bevorzugen ist, um den 
Investionsbedarf zu decken. Die Sächsische Krankenhausgesellschaft beziffert diesen Bedarf bei Zugrundelegung einer Quote von 8 % 
bezogen auf die Umsatzerlöse auf jährlich 300,0 Mio. Euro (Broschüre "Krankenhausfinanzierung im Freistaat Sachsen", April 2022, 
Anlage 4-1, Nr. 5). Unter Berücksichtigung der Investitionen in die Universitätsklinika sowie unter Einrechnung der Einzelförderung und 
des gesetzlichen Anteiles der Pauschalförderung ergibt sich der hier zusätzlich veranschlagte Fehlbetrag von 45,0 Mio. €. 

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 168 650,0 SOLL neu 650,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 600,0 +/- 600,0
TITEL 633 52 50,0 Reg. Entw. 50,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für Gesundheit und Versorgung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Dem neuen Ansatz wurde die Gesamtzahl der sächsischen Landkreise und Kreisfreien Städte (insgesamt 13) mit jeweils 50.000 € 
zugrunde gelegt, da der bisherige Ansatz deutlich zu niedrig angesetzt wurde, um allen Gesundheitsämtern eine entsprechende 
Unterstützung zur Prävention von HIV-Infektionen, AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten gewähren zu 
können.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 168 f. 3.485,1 4.350,0 4.170,0 SOLL neu 4.170,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 1.340,0 +/- 1.480,0
TITEL 684 52 2.830,0 Reg. Entw. 2.690,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung
Erläuterungen: 2023 T€ (alt) 2024 T€ (alt) 2023 T€ (neu) 2024 T€ (neu)
1. Gesundheitsförderung und Prävention,
psychosoziale Tumorberatung

910,0 910,0 1.300,0 1.300,0 

2. Aufklärung zu Organ- und Gewebespenden 15,0 15,0 15,0 15,0 

3. Ausbau der zentralen
Knochenmarkspenderdatei

35,0 35,0 35,0 35,0 

4. Prävention und Beratungsangebote zu HIV-
Infektionen und AIDS

470,0 470,0 520,0 520,0 

5. HIV-Selbsttests 50,0 50,0 50,0 50,0 

6. Hospiz- und Palliativversorgung 400,0 260,0 1.000,0 1.000,0 

7. Traumaambulanzen 300,0 300,0 330,0 330,0 
8. Hygiene- und Infektionsprävention in
medizinischen Einrichtungen

350,0 350,0 390,0 390,0 

9. Beratungs- und Ausstiegsangebote für
Prostituierte

300,0 300,0 330,0 330,0 

10. Unabhängige Patientenberatung 200,0 200,0 
2.830,0 2.830,0 4.170,0 4.170,0 
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 
Pos. 1:  Erhöhung Gesundheitsförderung und Prävention, psychosoziale Tumorberatung, da aufgrund von Versorgungsdefiziten 
infolge der Corona-Pandemie zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um (weitere) gesundheitliche Schäden zu vermeiden 
Pos. 6: Erhöhung Hospiz- und Palliativversorgung, um ggf. erforderliche neue Angebote zu schaffen und um Trauerbegleitung sowie 
die Schulung ehrenamtlicher Helfer:innen zu ermöglichen 
Pos. 10: neue Position zur Finanzierung einer unabhängigen Patientenberatung für Sachsen, um eine Verbesserung der Beratung in 
der Fläche insbesondere in ländlichen Regionen bereitzustellen 
Pos. 1, 4, 7, 8, 9 und 10: Erhöhungen um jeweils 10 % zur Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Preissteigerungen



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw.
neu
(162)

10.000,0 SOLL neu 10.000,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 10.000,0 +/- 10.000,0
TITEL 633 01 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für Maßnahmen gegen gesundheitliche Unterversorgung
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Landkreise und Kreisfreie Städte, um bei bestehender oder drohender hausärztlicher oder 
ambulanter fachärztlicher Unterversorgung Gegenmaßnahmen zu finanzieren. Die Mittel werden den betreffenden Landkreisen und 
Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt.

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es ist die Bereitstellung von Mitteln für Landkreise und Kreisfreie Städte vorgesehen, um bei bestehender und/oder drohender 
hausärztlicher und/oder fachärztlicher Unterversorgung im ambulanten Bereich, Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Gemäß 
Beschlussstand des Landesausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen vom 27.07.2022 sind derzeit 10 
Gebietskörperschaften betroffen. Das sind alle Landkreise, außer dem Landkreis Leipzig, sowie die Stadt Chemnitz. Pro betroffener 
Gebietskörperschaft ist 1 Mio. Euro veranschlagt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw.
neu
(176)

10.000,0 SOLL neu 10.000,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 10.000,0 +/- 10.000,0
TITEL 636 56 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Erstattungen für elektronische Gesundheitskarte und Gesundheitsversorgung Geflüchteter
Erläuterung: Ausgaben für gesundheitliche Versorgung Geflüchteter im Rechtskreis von §§ 4 und 6 AsylbLG mit elektronischer 
Gesundheitskarte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Der unbürokratische Zugang zur Gesundheitsversorgung für gestattete und geduldete Menschen auch in den ersten 18 Monaten nach 
Einreise – kurz denen, die den leistungsrechtlichen Regelungen der §§ 4, 6 Asylbewerberleistungsgesetz unterfallen, wird mit Hilfe 
einer elektronischen Gesundheitskarte sichergestellt. Damit wird dem öffentlichen Auftrag einer effizienten Gesundheitsversorgung
Rechnung getragen und zudem der Abbau von Bürokratie unterstützt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw.
neu
(177)

700,0 SOLL neu 1.400,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 700,0 +/- 1.400,0
TITEL 684 56 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Clearingstellen
Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für eine landesweite Clearingstelle mit mobilem Angebot einschließlich der Vergabe von 
anonymen Behandlungsscheinen in Akut- und Notfällen für Personen mit fehlender oder unzureichender Krankenversicherung

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In Sachsen leben mehrere Tausend Menschen, die durch fehlende Krankenversicherung keinen oder nur unzureichenden Zugang zu 
medizinischer Versorgung haben. Mit der Etablierung eines Anonymen Behandlungsscheins kann die Gesundheitsversorgung für 
diese Gruppe gewährleistet werden. In einzurichtenden Clearingstellen soll der Behandlungsschein ausgegeben werden und 
Patient*innen sollen bei der möglichen (Wieder-)Aufnahme eines regulären Krankenversicherungsverhältnisses und gegebenenfalls 
bei der Suche nach dem zuständigen Kostenträger unterstützt werden.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Medizische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw.
neu
(185)

10.000,0 SOLL neu 10.000,0

KAP 07 Seite Erg. Vorl. 10.000,0 +/- 10.000,0
TITEL 883 70 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen zur Errichtung 
und den Ausbau digitaler Strukturen und Systeme in den Einrichtungen des ÖGD

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
In der Corona-Pandemie zeigten sich in Sachsen und in seinen Gebietskörperschaften große Mängel hinsichtlich des Standes der 
Technik und des digitalen Ausbaus in den Strukturen des Öffentlichen Gesundheitsdienst. Zudem ist durch die zu erwartende 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten - COM(2022) 197 final 
- voraussehbar, dass erhebliche Anstrengungen unternommen und Investitionen getätigt werden müssen, um sowohl eine einheitliche
Auslegung der Datenschutz-Grundverordnung zu erreichen als auch Gesundheitsdaten im Sinne einer qualitativ hochwertigen

b.w.
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Versorgung unter Wahrung der Privatsphäre zu nutzen. Angesichts dessen sollte der Freistaat Sachsen den entsprechend 
erforderlichen Um- und Ausbau der digitalen Infrastruktur im ÖGD auch mit Landesmittteln unterstützen, denn es ist nicht zu erwarten, 
dass die Mittel, welche dem Freistaat Sachsen aus dem Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den ÖGD 
zufließen könnten, den tatsächlichen Bedarf an Investitionen abdecken.

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 194 670,0 670,0 2.000,0 SOLL neu 2.800,0

KAP 08 Seite Erg. Vorl. 1.330,0 +/- 2.130,0
TITEL 685 51 670,0 Reg. Entw. 670,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse an Tierheime
Die Erläuterungen werden um den Satz ergänzt: "In Tierheimen ist für Personal ab 1.4.2023 je ein VZÄ im Hauptamt vorgesehen.“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die Arbeit in den Tierheimen ist seit vielen Jahren ehrenamtlich kaum noch zu leisten. Problemlagen, wie illegaler Welpenhandel, 
Beschlagnahmungen aus nicht artgerechten Reptilienhaltungen und die Folgen des pandemiebedingten Haustierbooms halten die 
finanziell und personell extrem angespannte Situation der Tierheime dauerhaft auf einem unverhältnismäßig hohen Niveau. Für die 
Pflege und Betreuung exotischer Tiere oder die Resozialisierung als schwierig bzw. problematisch eingestufter Hunde braucht es
hochqualifiziertes Fachpersonal und zusätzliche zeitliche Ressourcen. Auch die Schulung von Haltern bis zum Sachkundenachweis 
muss gewährleistet werden. Der Landestierschutzverband verweist daher seit Jahren auf die dringende Forderung, in jedem Heim 
ausgebildete Tierpfleger*innen (ein VZÄ) anzustellen. Dafür sind jährliche Personalkosten für ein VZÄ im Hauptamt (TV-ÖD E5) für ca. 
40 Tierheime in Sachsen ab dem 01.04.2023 vorgesehen.

DIE LINKE 33



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Verbraucherschutz und Tiergesundheit
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 194 f. 364,9 400,0 550,0 SOLL neu 550,0

KAP 08 Seite Erg. Vorl. 150,0 +/- 150,0
TITEL 893 51 400,0 Reg. Entw. 400,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Tierschutzvereine

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Zur Deckung des Mehrbedarfes an Plätzen aufgrund der Verstetigung hoher Zahlen zu versorgender Tiere, insbesondere Exoten und 
Hunde, die wegen schwerer Vermittelbarkeit länger verbleiben, werden die Investitionsmittel aufgestockt.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 212 10.110,2 11.000,0 14.500,0 SOLL neu 14.900,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 3.500,0 +/- 3.900,0
TITEL 681 03 11.000,0 Reg. Entw. 11.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Programm "Wir für Sachsen"

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Ob als Trainer*in im Sportverein, an der Theke im Jugendclub, auf einer Ferienfreizeit der Pfadfinder, beim THW oder der Freiwilligen 
Feuerwehr, in der Hausaufgabenbetreuung, der Flüchtlingshilfe oder in der Unterstützung älterer Menschen: Das Ehrenamt ist das 
Rückgrat unserer Gesellschaft und ohne das vielfältige bürgerschaftliche Engagement würde das gesellschaftliche Leben in vielen
Bereichen zum Erliegen kommen. Daher wird zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ein höherer Mittelansatz als 
erforderlich angesehen und hierzu die Hinweise des Sächsischen Kinder- und Jugendrings berücksichtigt.

DIE LINKE 35



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 216 13.200,0 13.200,0 14.500,0 SOLL neu 14.500,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 1.300,0 +/- 1.300,0
TITEL 633 51 13.200,0 Reg. Entw. 13.200,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Zur Berücksichtigung von Tarifanpassungen und Kostensteigerungen wird eine Erhöhung um ca. 10 % in Ansatz gebracht.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 218 f. 6.169,2 7.270,0 9.000,0 SOLL neu 10.000,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 1.730,0 +/- 2.730,0
TITEL 684 54 7.270,0 Reg. Entw. 7.270,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ leistet einen unersetzlichen Beitrag zur Förderung 
zivilgesellschaftlichen Engagements für die freiheitlich demokratische Grundordnung. Dieser Einsatz ist heute wichtiger denn je. Daher 
wird eine Erhöhung auf mindestens neun Millionen Euro im Jahr 2023 sowie eine weitere Erhöhung auf 10 Millionen im Jahr 2024 vor 
dem Hintergrund der Preis- und Inflationsentwicklung als notwendig angesehen.

DIE LINKE 37



Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 221 9.000,0 9.000,0 9.900,0 SOLL neu 9.900,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 900,0 +/- 900,0
TITEL 633 55 9.000,0 Reg. Entw. 9.000,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Zur Berücksichtigung von Tarifanpassungen und Kostensteigerungen wird eine Erhöhung um 10 % in Ansatz gebracht.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 222 f. 13.800,0 13.440,0 15.000,0 SOLL neu 14.450,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 1.560,0 +/- 1.560,0
TITEL 684 55 13.440,0 Reg. Entw. 12.890,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund
Ergänzung der Erläuterungen vor „Die Förderung des Dachverbands sächsischer Migrantenorganisationen …“ durch den Satz: 
„Im Jahr 2023 sind für den Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen 420,00 T€ und für den Dachverband sächsischer 
Spätaussiedler 130,00 T€ vorgesehen.“

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Die Aufstockung erfolgt, um die Finanzierung der psychosozialen Zentren nicht zulasten von Maßnahmen gemäß FRL Integrative 
Maßnahmen Teil 1 realisieren zu müssen und zudem auch den Tarifanpassungen und Kostensteigerungen Rechnung zu tragen.
Außerdem soll auch für 2023 die Förderhöhe der Dachverbände verbindlicher gesichert werden.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 223 1.350,0 4.500,0 4.500,0 SOLL neu 9.850,0

KAP 10 Seite Erg. Vorl. 4.000,0 +/- 9.850,0
TITEL 685 55 500,0 Reg. Entw.

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, Bündnis90/Die Grünen und SPD heißt es auf Seite 8: „Die Möglichkeiten der nachholenden 
Schulbildung sollen in Sachsen lebenden Menschen aus anderen Ländern ebenso offen stehen wie deutschen Bürgerinnen und 
Bürgern."
Hierzu gibt es das Bildungsprogramm Ü18 (Curriculum für den Erwerb einer berufsbereichsbezogenen Grundbildung für junge 
Erwachsene mit Migrationshintergrund ohne oder mit stark unterbrochener Bildungslaufbahn, Teil 5 der Richtlinie Integrative 
Maßnahmen). Die Mittel für dieses Programm sollen sukzessive abgeschmolzen und 2024 ganz eingestellt werden.
Die nachholende Schulbildung für volljährige Geflüchtete ohne oder nicht anerkannten Schulabschluss ist essentieller Bestandteil der 
Integration und Fachkräftegewinnung und soll daher erhalten bleiben und perspektivisch mit der Fachkräfterichtlinie verzahnt werden.

DIE LINKE 40

Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 255 24.999,8 27.051,1 29.280,9 SOLL neu 30.315,7

KAP 50 Seite Erg. Vorl. 1.500,0 +/- 1.500,0
TITEL 428 01 27.780,9 Reg. Entw. 28.815,7

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Entgelte für Beschäftigte

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es werden Mittel zur Aufstockung der Kapazitäten insbesondere in den Laboren veranschlagt. In der Summe werden in den Titeln 
0850 42801 und 0850 51402 2,0 Mio. € mehr vorgesehen.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024
EPL 08 Seite Reg. Entw. 258 4.407,7 5.270,0 6.000,0 SOLL neu 6.300,0

KAP 50 Seite Erg. Vorl. 500,0 +/- 500,0
TITEL 514 02 5.500,0 Reg. Entw. 5.800,0

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung:
Deckung zulasten Gesamthaushalt
Es werden Mittel zur Aufstockung der Kapazitäten insbesondere in den Laboren veranschlagt. In der Summe werden in den Titeln 
0850 42801 und 0850 51402 2,0 Mio. € mehr vorgesehen.
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Einbringer (Fraktion): DIE LINKE
Ausschuss: ASG
Haushalt 2023/2024 – Änderungsantrag

Kapitelbezeichnung: Landesamt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
Ausgabe/Einnahme:

Ist 2021 Soll 2022 2023 in TEuro 2024

EPL 08 Seite Reg. Entw.
neu
(282)

5.500,0 SOLL neu 11.000,0

KAP 70 Seite Erg. Vorl. 5.500,0 +/- 11.000,0
TITEL Reg. Entw.

Es wird ein neues Kapitel "Landesamt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" mit nachfolgend genannten Titeln vorgesehen:

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] incl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen

Titel
Seite 
RegEntw Zweckbestimmung

2023 T€ 
(alt)

2024 T€ 
(alt)

2023 T€ 
(neu)

2024 T€ 
(neu)

Differenz 
2023

Differenz 
2024

428 01 neu Entgelte für Beschäftigte 4.800,00 9.600,00 4.800,00 9.600,00

514 01 neu
Haltung von 
Dienstfahrzeugen 100,00 200,00 100,00 200,00

811 01 neu
Erwerb von 
Dienstfahrzeugen 200,00 400,00 200,00 400,00

812 01 neu

Erwerb von Geräten, 
Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen 400,00 800,00 400,00 800,00

5.500,00 11.000,00 5.500,00 11.000,00
b.w.
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Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung: 
Deckung zulasten Gesamthaushalt 
Der Öffentliche Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen soll im Sinne des Konzeptes „Public Health“ so ausgebaut werden, dass er 
als gleichwertige und leistungsfähige, so genannte dritte Säule der gesundheitlichen Versorgung wirken kann. Dazu soll eine dem 
ÖGD der Kommunen übergeordnete Landeseinrichtung geschaffen werden. Die Aufgaben dieser Einrichtung werden insbesondere 
darin gesehen, als fachliche Leitstelle für den ÖGD der Kommunen zu wirken und diese bei ihrer Aufgabenwahrnehmung anzuleiten 
und zu unterstützen. Dazu gehören insbesondere Aufgaben der Gesundheitsförderung und Prävention, der Hygiene, der 
Epidemiologie und der Bekämpfung übertragbarer, maligner und anderer chronischer Krankheiten, der Arzneimittelsicherheit und des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Weiterhin soll die Einrichtung nach ihrer Etablierung für die Gesundheitsberichterstattung und 
die gesundheitliche Sozialplanung in Sachsen fachlich verantwortlich sein, die praktische Umsetzung von Ergebnissen der 
internationalen und nationalen Gesundheitsforschung im Land und in den Kommunen vorbereiten und fördern sowie die 
Staatsregierung in gesundheitlichen Fragen der Bevölkerung beraten bzw. bei der Vorbereitung von notwendigen Entscheidungen 
fachlich unterstützen. Nicht zuletzt die Anforderungen an den ÖGD im Zusammenhang mit der Pandemie haben gezeigt, dass ein 
Landesamt und starker kommunaler ÖGD als Einrichtungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit wichtig und erforderlich sind. 





Abstimmungsliste ASG 

Einzelplan 08 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Kapitel 08 01 Ministerium 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
19 422 01 AfD 01 6 : 13 : 0 

422 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 01 11 : 6 : 2 

19 428 01 AfD 02 6 : 13 : 0 
428 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 02 11 : 6 : 2 

27 681 05 CDU/B’GRÜNE/SPD 03 13 : 6 : 0 
27 681 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 04 13 : 6 : 0 

27 685 20 AfD 03 6 : 13 : 0 
685 20 CDU/B’GRÜNE/SPD 05 11 : 6 : 2 

Abstimmung Kapitel 08 01 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:  11 : 6 : 2 

Kapitel 08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des EPL 08 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
48 547 02 AfD 04 6 : 13 : 0 

Abstimmung Kapitel 08 02 mit Änderungen und Stellenplan 
Abstimmungsergebnis:  11 : 0 : 8 

Kapitel 08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine 
Bewilligungen 

Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
70 636 02 AfD 05 6 : 13 : 0 
71 682 01 LINKE 01 2 : 11 : 6 
82 633 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 06 19 : 0 : 0 
Neu Neu TG 59 LINKE 02 2 : 11 : 6 

Abstimmung Kapitel 08 03 mit Änderungen 
Abstimmungsergebnis:  11 : 2 : 6 

Anlage 3 - ASG



Kapitel 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien  
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
90 525 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 07 19 : 0 : 0 
 525 02 LINKE 03 zurückgezogen 
92 633 01 LINKE 04 2 : 11 : 6 
 633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 08 11 : 0 : 8 
    
92 633 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 09 13 : 0 : 6 
    
93 633 03 AfD 06 6 : 13 : 0 
 633 03 LINKE 05 2 : 17 : 0 
    
93 633 04 AfD 07 6 : 13 : 0 
    
94 684 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 10 13 : 0 : 6 
 684 01 LINKE 06 zurückgezogen 
    
96 681 51 AfD 08 6 : 13 : 0 
 681 51 LINKE 07 2 : 17 : 0 
    
97  684 52 LINKE 08 2 : 11 : 6 
 684 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 11 11 : 0 : 8 
    
100  684 53 LINKE 09 2 : 17 : 0 
 684 53 CDU/B’GRÜNE/SPD 12 10 : 0 : 8  
    
101  893 53 LINKE 10  2 : 16 : 0 
102 547 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 13 12 : 0 : 6 
104 684 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 14 12 : 0 : 6 
    
107 633 55 LINKE 11 2 : 16 : 0 
 633 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 15 10 : 0 : 8 
    
109  633 57 LINKE 12 2 : 16 : 0 
Neu Neu 681 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 16 18 : 0 : 0 

 
Abstimmung Kapitel 08 04 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen  
Abstimmungsergebnis:         10 : 8 : 0  
 
 
Kapitel 08 05 Soziales  
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
116 233 01 AfD 09 6 : 11 : 0 
    
118 633 01 LINKE 13 2 : 9 : 6 
 633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 17 16 : 0 : 2 
    
119 681 01 LINKE 14 8 : 9 : 0 



 681 01 AfD 10 6 : 11 : 0 
    
119  681 02 LINKE 15 2 : 9 : 6 
 681 02  CDU/B’GRÜNE/SPD 18 15 : 0 : 2 
    
120 681 04 LINKE 16 2 : 15 : 0 
120 682 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 19 10 : 0 : 8 
    
122 684 03 LINKE 17 2 : 15 : 0 
 684 03 CDU/B’GRÜNE/SPD 20 15 : 0 : 2 
 684 03 AfD 11 zurückgezogen 
    
124 883 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 21 18 : 0 : 0 
127  686 55 LINKE 18 2 : 15 : 0   
    
129 893 55 LINKE 19 2 : 15 : 0 
 893 55 AfD 12 6 : 12 : 0 
    
130 547 56 AfD 13 6 : 12 : 0 
    
131  633 56 LINKE 20 2 : 11 : 5  
 633 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 22 10 : 0 : 8  
    
133  684 56 LINKE 21 2 : 10 : 6 
 684 56 AfD 14 6 : 12 : 0 
 684 56 CDU/B’GRÜNE/SPD 23 10 : 0 : 8 
    
136 686 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 24 12 : 0 : 6 
    
137 893 58 LINKE 22 2 : 10 : 6 
 893 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 25 16 : 0 : 2 
    
Neu Neu 681 03 LINKE 23 2 : 10 : 6 
Neu Neu 681 05 AfD 15 6 : 12 : 0 
Neu Neu 633 58 LINKE 24 2 : 10 : 6 

 
Abstimmung Kapitel 08 05 mit Änderungen  
Abstimmungsergebnis:         10 : 2 : 6  
 
 
Kapitel 08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        10 : 0 : 8  
 
  



Kapitel 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches  
Gesundheitswesen 

 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
165 891 02 LINKE 25 8 : 10 : 0 
 891 02 AfD 16 6 : 12 : 0 
 891 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 26 10 : 0 : 8 
166  891 06 LINKE 26  

(Austauschblatt) 
2 : 10 : 6 

 891 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 27 10 : 0 : 8 
    
168 633 52 LINKE 27 2 : 10 : 6 
    
168 684 52 LINKE 28 2 : 9 : 6 
168  684 52 CDU/B’GRÜNE/SPD 28 15 : 0 : 2 
    
174 686 55 AfD 17 6 : 12 : 0 
 686 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 29 16 : 0 : 2 
    
181 682 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 30 18 : 0 : 0 
182 891 60 CDU/B’GRÜNE/SPD 31 18 : 0 : 0 
    
Neu Neu 633 01 LINKE 29 2 : 10 : 6 
Neu Neu 636 56 LINKE 30 2 : 16 : 0 
Neu Neu 684 56 LINKE 31 2 : 16 : 0 
Neu Neu 883 70 LINKE 32 2 : 10 : 6 
Neu Neu 633 01 CDU/B’GRÜNE/SPD 32 12 : 0 : 6 

 
Abstimmung Kapitel 08 07 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen 
Abstimmungsergebnis:         10 : 8 : 0  
 
 
Kapitel 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
192 633 01 AfD 18 6 : 12 : 0 
    
194 685 51 LINKE 33 2 : 10 : 6 
 685 51 AfD 19 6 : 12 : 0 
 685 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 33 10 : 0 : 8 
    
194  893 51 LINKE 34 8 : 10 : 0 
199 671 55 AfD 20 6 : 13 : 0 
201 671 60 AfD 21 6 : 13 : 0 

 
Abstimmung Kapitel 08 08 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen  
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6  
 
  



Kapitel 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration  
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
210 633 03 AfD 22 6 : 13 : 0 
212 681 03 LINKE 35 2 : 11 : 6 
212 684 01 AfD 23 6 : 13 : 0 
    
212 684 02 AfD 24 6 : 13 : 0 
 684 02 CDU/B’GRÜNE/SPD 34 13 : 6 : 0 
214 684 06 CDU/B’GRÜNE/SPD 35 17 : 0 : 2 
    
215 547 51 AfD 25 6 : 13 : 0 
 547 51 CDU/B’GRÜNE/SPD 36 11 : 6 : 2  
    
216 633 51 AfD 26 6 : 13 : 0 
 633 51 LINKE 36 2 : 17 : 0 
    
217 428 54 AfD 27 6 : 11 : 0 
217 527 54 AfD 28 6 : 11 : 0 
217 547 54 AfD 29 6 : 11 : 0 
218 633 54 AfD 30 6 : 11 : 0 
    
218  684 54 AfD 31 6 : 11 : 0 
 684 54 LINKE 37 2 : 16 : 0 
 684 54 CDU/B’GRÜNE/SPD 37 12 : 6 : 0 
    
219 686 54 AfD 32 6 : 11 : 0 
220 547 55 AfD 33  6 : 12 : 0 
    
221 633 55 AfD 34 6 : 12 : 0 
 633 55 LINKE 38 2 : 16 : 0 
    
221 683 55 AfD 35 6 : 12 : 0 
    
222 f. 684 55 AfD 36 6 : 12 : 0 
 684 55 CDU/B’GRÜNE/SPD 38 10 : 6 : 2 
 684 55 LINKE 39 2 : 16 : 0 
    
223 685 55 LINKE 40 2 : 16 : 0 
 685 55 AfD 37 6 : 12 : 0 
    
223 686 55 AfD 38 6 : 12 : 0 
225 681 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 39 12 : 0 : 6 
227 893 58 CDU/B’GRÜNE/SPD 40 18 : 0 : 0 
228 684 59 CDU/B’GRÜNE/SPD 41 19 : 0 : 0 

 
Abstimmung Kapitel 08 10 mit Änderungen und Wirtschaftsplänen 
Abstimmungsergebnis:         11 : 8 : 0  
 
  



Kapitel 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:          11 : 0 : 8  
 
 
Kapitel 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und 

Veterinärwesen 
 
Seite Titel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
255 428 01 LINKE 41  2 : 11 : 6 
258 514 02 LINKE 42 2 : 11 : 6 

 
Abstimmung Kapitel 08 50 mit Stellenplänen 
Abstimmungsergebnis:         11 : 2 : 6  
 
 
Kapitel 08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen 
 
Keine Änderungsanträge. 
Abstimmungsergebnis:        17 : 0 : 2  
 
 
NEU: Kapitel 08 70  Landesamt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
 
Seite Kapitel Änderungsantrag Abstimmungsergebnis 
Neu Neu 08 70 LINKE 43 2 : 17 : 0 

 
 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 08  
mit Änderungen, Stellenplänen und Wirtschaftsplänen 

Abstimmungsergebnis:         11 : 8 : 0  
 
  



Einzelplan 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung 
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 14 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6  
 
 
Einzelplan 15 Allgemeine Finanzverwaltung 
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Gesamtabstimmung Einzelplan 15 
mit Stellenplan  
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6  
 
 

Haushaltsgesetz 2023/2024 – Gesetzestext 
 
Keine Änderungsanträge. 
 
Gesamtabstimmung Gesetzestext 
Abstimmungsergebnis:        11 : 2 : 6 
 
 
Drs 7/10575 – Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes  
des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
mit den vom Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt  
beschlossenen Änderungen 
 
Gesamtabstimmung Drs 7/10575 
Abstimmungsergebnis:        11 : 8 : 0 
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